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Zur Einführung

Die bereits erschienenen Bände „Zur Arbeit des Landtages …“ in den bisherigen Wahlperioden 

sind bei interessierten Bürgern, in der Politik, in der Wissenschaft und in der Verwaltung auf 

große Resonanz gestoßen. Die nunmehr vorliegende Publikation „Zur Arbeit des Landtages 

in der 6.  Wahlperiode“ soll dem erkennbar gewordenen Interesse an einer vergleichbaren 

Veröffentlichung über die jüngst zu Ende gegangene Wahlperiode Rechnung tragen. Mit 

der Veröffentlichung wird der Versuch unternommen, einen umfassenden Überblick über 

Zusammensetzung, Arbeitsweise und Arbeitsergebnisse des Landtages von Mecklenburg-

Vorpommern in der 6. Wahlperiode (2011 - 2016) zu geben.

Die Dokumentation orientiert sich in ihrem Aufbau an den Veröffentlichungen über die 

vorhergehenden Legislaturperioden und gliedert sich in zwei Teile:

Teil I liefert ausgehend von den Ergebnissen der 6. Landtagswahl am 18. September 2011 sowie 

den rechtlichen Grundlagen einleitende Aussagen zur Arbeit des Landtages, seiner Gremien 

sowie den Beratungsgegenständen. Ziel ist es dabei, politische Entscheidungsfindungsprozesse 

für interessierte Bürger des Landes und darüber hinaus transparent zu gestalten.

Teil II befasst sich mit den politischen Aktivitäten in den Kompetenzbereichen der einzelnen 

Fachgremien des Landtages, den bundesländerübergreifenden und internationalen Aktivitäten 

sowie der Öffentlichkeitsarbeit des Landtages. 

Abgerundet wird die Publikation durch Aussagen zum Baugeschehen am Sitz des Landtages, 

dem Schweriner Schloss, sowie zur Bewerbung des „Residenzensembles Schwerin – 

Kulturlandschaft des romantischen Historismus“ in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes.
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I. Die Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 
im Überblick

verantwortlich: 

Leiterin des Parlamentssekretariats

Ministerialrätin Martina Schlamp

1. Ergebnisse der 6. Landtagswahl am 18. September 2011

Die Ergebnisse der Landtagswahl vom 18.09.2011  werden in der folgenden Auflistung den 

Ergebnissen der 1. Landtagswahl vom 14.10.1990, der 2. Landtagswahl vom 16.10.1994, der 

3. Landtagswahl vom 27.09.1998, der 4. Landtagswahl vom 22.09.2002 sowie der 5. Landtags-

wahl vom 17.09.2006 gegenübergestellt. 

Tab. 1:  Vergleich der Wahlergebnisse der Landtagswahlen 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 und 

2011

Merkmal 1. 
Landtagswahl

14.10.1990

2. 
Landtagswahl 

16.10.1994

3. 
Landtagswahl

27.09.1998

4. 
Landtagswahl

22.09.2002

5. 
Landtagswahl

17.09.2006

6. 
Landtagswahl

18.09.2011

Zahl der 

Wahlberechtigten

1.417.861 1.367.877 1.404.552 1.408.355 1.415.321 1.373.932

Zahl der Wähler 918.210 1.003.116 1.115.634 993.822 837.018 708.111

Wahlbeteiligung 64,8 72,9 79,4 70,6 59,1 51,5

Ungültige 

Erststimmen

32.582 28.061 41.638 28.186 20.930 27.427

Gültige 

Erststimmen

885.628 975.055 1.073.996 965.636 816.088 680.684

Ungültige 

Zweitstimmen

29.785 25.249 31.023 23.791 18.957 26.736

Gültige 

Zweitstimmen 

888.425 977.867 1.084.611 970.031 818.061 681.375

Gemäß § 1 Absatz 1 des Landeswahlgesetzes (LWG M-V) vom 5. November 1997 (GVOBl. M-V 

Nr. 17 vom 14. November 1997, S. 562) waren 71 Abgeordnete zu wählen.



22 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

Die nachstehende Tabelle gibt die Sitzverteilung während aller bisherigen Wahlperioden 

wieder. Soweit sich diese während einer Wahlperiode geändert haben, ergibt sich dies 

ebenfalls aus der Tabelle. 

Tab. 2:  Vergleich der Sitzverteilung in den Landtagen der 1., 2., 3., 4., 5. und 6. Wahlperiode 

1. 
Legislatur-

periode

2. 
Legislatur-

periode

3. 
Legislatur- 

periode

4. 
Legislatur-

periode

5. 
Legislatur-

periode

6. 
Legislatur-

periode

Zum 
Zeit-

punkt 
der 

Wahl

Zum 
Ende 
der 

Wahl-
periode

Zum 
Zeit-

punkt 
der 

Wahl

Zum 
Ende 
der 

Wahl-
periode

während 
der  

gesamten 
Wahl- 

periode

Zum 
Zeit-

punkt 
der 

Wahl

Zum 
Ende 
der 

Wahl-
periode

Zum 
Zeit-

punkt 
der 

Wahl

Zum 
Ende 
der 

Wahl-
periode

Zum 
Zeit-

punkt 
der 

Wahl

Zum 
Ende 
der 

Wahl-
periode

CDU 29 30 30 29 24 25 22 18 17

SPD 21 19 23 27 33 23 22 27

LL/PDS 12 11 - - - - -

PDS - 18 20 13 12 - -

Links-

partei.

PDS/DIE 

LINKE

- - - - 13 -

DIE LINKE - - - - - 14

BÜNDNIS 

90/ DIE 

GRÜNEN

- - - - - 7

F.D.P. 4 - - - 7 -

NPD - - - - 6 5

Fraktions-

los

- 2 - 1 - - 1 - 1 - 1

Insge-

samt

66 71
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2. Landtag, Abgeordnete und Fraktionen - rechtliche Grundlagen

Im Abschnitt über die Staatsorganisation enthält die Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (im Weiteren: Landesverfassung) die Regelungen, die den Landtag betreffen. 
Nach Artikel 20 ist der Landtag die gewählte Vertretung des Volkes. Er ist Stätte der politischen 
Willensbildung. Er wählt den Ministerpräsidenten, übt die gesetzgebende Gewalt aus und 
kontrolliert die Tätigkeit der Landesregierung und der Landesverwaltung. Er behandelt 
öffentliche Angelegenheiten. Der Landtag besteht aus mindestens 71 Abgeordneten, die in 
freier, gleicher, allgemeiner, geheimer und unmittelbarer Wahl nach den Grundsätzen einer 
mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl gewählt werden. 

Artikel 22  der Landesverfassung regelt die Stellung der Abgeordneten des Landtages von 
Mecklenburg-Vorpommern. Danach sind die Abgeordneten Vertreter des gesamten Volkes, 
die weder an Aufträge noch an Weisungen gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen 
sind. Sie haben das Recht, im Landtag und seinen Ausschüssen das Wort zu ergreifen sowie 
Fragen und Anträge zu stellen. Des Weiteren können sie bei Wahlen und Beschlüssen ihre 
Stimmen abgeben. Die Verfassung enthält darüber hinaus in den Artikeln 24 und 40 weitere 
Regelungen über die Indemnität, die Immunität und das Zeugnisverweigerungsrecht sowie 
das Frage- und Auskunftsrecht der Abgeordneten. 

Außerdem trifft die Landesverfassung grundlegende Regelungen über die Fraktionen und 
die parlamentarische Opposition. Nach Artikel 25  der Landesverfassung sind Fraktionen 
Vereinigungen von mindestens vier Mitgliedern des Landtages. Fraktionen sind selbständige 
und unabhängige Gliederungen des Landtages, die mit eigenen Rechten und Pflichten 
bei der parlamentarischen Willensbildung mitwirken. Jeder Abgeordnete kann nur einer 
Fraktion angehören (§ 38  Absatz 3 GO LT). Bis auf den Abgeordneten Detlef Lindner, der 
gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/131 aus der Fraktion der CDU ausgetreten war und vom 
6. Juni 2016 bis zum Ende der Legislaturperiode sein Mandat als fraktionsloser Abgeordneter 
wahrgenommen hat, waren alle Abgeordneten in Fraktionen zusammengeschlossen. 

Diejenigen Fraktionen und diejenigen Mitglieder des Landtages, die die Regierung nicht 
stützen, bilden nach Artikel 26  der Verfassung die parlamentarische Opposition. Diese hat 
insbesondere die Aufgabe, eigene Programme zu entwickeln und Initiativen für die Kontrolle 
von Landesregierung und Landesverwaltung zu ergreifen sowie Regierungsprogramm und 
Regierungsentscheidungen kritisch zu bewerten. Die parlamentarische Opposition hat in 

Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf politische Chancengleichheit.
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Weitere Vorgaben über die Stellung der Abgeordneten, ihre Rechte und Pflichten enthalten 

vor allem das Abgeordnetengesetz und die Geschäftsordnung des Landtages. Hinsichtlich 

der Veränderungen im Abgeordnetengesetz wird auf die entsprechenden Darlegungen unter 

II.3. – Kompetenzbereich des Rechtsausschusses – verwiesen.

In der konstituierenden Sitzung des Landtages am 4. Oktober 2011 ist die Geschäftsordnung 

für die 6. Wahlperiode beschlossen worden.



 Die Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern im Überblick 25

3. Konstituierung der Fraktionen 

Vor der Konstituierung des Landtages haben sich die Fraktionen der SPD, der CDU, DIE LINKE, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD konstituiert.

Zu Vorsitzenden, deren Stellvertreterinnen und Stellvertretern sowie Parlamentarischen 

Geschäftsführern wurden gewählt:

Fraktion der SPD

Vorsitzender Dr. Norbert Nieszery

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Magret Seemann

 Stefanie Drese

 Jörg Heydorn

 Jochen Schulte

Parlamentarischer Geschäftsführer Heinz Müller

Neuwahl des Vorstandes am 8. Januar 2014 

Vorsitzender Dr. Norbert Nieszery

Stellvertretende Vorsitzende Andreas Butzki

 Stefanie Drese

 Jochen Schulte

 Martina Tegtmeier

Parlamentarischer Geschäftsführer Heinz Müller
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Fraktion der CDU

Vorsitzender Vincent Kokert

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Burkhard Lenz
 Torsten Renz
 Wolfgang Waldmüller

Parlamentarischer Geschäftsführer Wolf-Dieter Ringguth

Fraktion DIE LINKE 

Vorsitzender Helmut Holter 

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg
 Dr. Mignon Schwenke

Parlamentarischer Geschäftsführer Peter Ritter 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vorsitzender Jürgen Suhr

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrike Berger 

Parlamentarischer Geschäftsführer Johann-Georg Jaeger

Fraktion der NPD

Vorsitzender Udo Pastörs

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Tino Müller 
 Stefan Köster

Parlamentarischer Geschäftsführer Stefan Köster
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4. Konstituierung des Landtages, Wahl der Präsidentin, der 
Vizepräsidentinnen, der Schriftführerinnen und Schriftführer 
und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie der 
Mitglieder des Ältestenrates

4.1 Konstituierung des Landtages

Die konstituierende Sitzung des Landtages fand auf Einladung der Präsidentin der 5. Wahlperiode, 

Sylvia Bretschneider, am 4.  Oktober 2011  entsprechend den Vorgaben des Artikels 28  der 

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (im Folgenden Landesverfassung) statt. 

Gemäß § 1 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Landtages (GO LT) der 5. Wahlperiode wurde 

die konstituierende Sitzung vom Alterspräsidenten geleitet. Dementsprechend übernahm das 

an Lebensjahren älteste Mitglied des Landtages, Prof. Dr. Fritz Tack (Fraktion DIE LINKE), den 

Vorsitz des Landtages.

Zu Beginn der konstituierenden Sitzung wurde für die 6. Wahlperiode die Geschäftsordnung 

des Landtages Mecklenburg-Vorpommern (Drucksache 6/1)  beschlossen. Damit war dem 

Anliegen des Artikels 29  Absatz 1 der Verfassung entsprochen worden, wonach sich der 

Landtag eine Geschäftsordnung zu geben hat. 

Entsprechend Artikel 29 der Landesverfassung waren sodann der Präsident, die Vizepräsidenten 

sowie die Schriftführer und deren Stellvertreter zu wählen. Nach Artikel  32  Absatz  4 der 

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit §§ 2 und 92 Absatz 1 

GO LT waren diese Wahlen durch geheime Abstimmung vorzunehmen.
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4.2 Wahl der Landtagspräsidentin

Die Fraktion der SPD hatte auf Drucksache 6/2 vorgeschlagen, die Abgeordnete 

Sylvia  Bretschneider (Fraktion der SPD) zur Präsidentin des Landtages zu wählen. Die 

diesbezügliche geheime Wahl hatte folgendes Ergebnis:

abgegebene Stimmen:  71

gültige Stimmen:  71

Stimmen für den Wahlvorschlag der Fraktion der SPD:  66

Stimmen für den Wahlvorschlag der Fraktion der NPD:  5

Somit war die Abgeordnete Sylvia Bretschneider zur Präsidentin des Landtages Mecklenburg-

Vorpommern der 6. Wahlperiode gewählt. Die Gewählte nahm die Wahl an.

4.3 Wahl der Vizepräsidentinnen

Wie in der 5. Wahlperiode bereits praktiziert, wurde die Zahl der Vizepräsidenten des Landtages 

auf drei festgelegt (Drucksache 6/3). Unter Leitung der neugewählten Landtagspräsidentin 

erfolgten in geheimen Abstimmungen die Wahlen der drei Vizepräsidenten.

Diese Wahlen führten zu folgenden Ergebnissen:

Wahl zur ersten Vizepräsidentin (Wahlvorschlag der Fraktion der CDU, Drucksache 6/4)

abgegebene Stimmen: 71

gültige Stimmen: 70

Stimmen für den Wahlvorschlag: 60

Stimmen gegen den Wahlvorschlag:  9

Enthaltungen:  1
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Damit war die Abgeordnete Beate Schlupp (Fraktion der CDU) zur ersten Vizepräsidentin des 

Landtages Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Die Gewählte nahm die Wahl an.

Wahl zur zweiten Vizepräsidentin (Wahlvorschlag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 6/5)

abgegebene Stimmen: 71

gültige Stimmen: 70

Stimmen für den Wahlvorschlag: 60

Stimmen gegen den Wahlvorschlag: 10

Damit war die Abgeordnete Regine Lück (Fraktion DIE LINKE) zur zweiten Vizepräsidentin des 

Landtages Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Die Gewählte nahm die Wahl an.

Zur Wahl des dritten Vizepräsidenten des Landtages lagen ein Wahlvorschlag der Fraktion 

BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN (Drucksache 6/6)  sowie ein Wahlvorschlag der Fraktion der NPD 

(Drucksache 6/12) vor. 

Ergebnis der Wahl des dritten Vizepräsidenten des Landtages 

abgegebene Stimmen: 71

gültige Stimmen: 63

Stimmen für den 

Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 58

Wahlvorschlag der Fraktion der NPD:  5

Damit war die Abgeordnete Silke Gajek (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zur dritten 

Vizepräsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Die Gewählte nahm die 

Wahl an. 
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4.4 Wahl der Schriftführerinnen und Schriftführer

Gemäß §  2 Absatz 2 GO LT wählt der Landtag geheim und in getrennten Wahlgängen 

12 Schriftführer. Die Wahlen werden gemäß § 92 Abs. 1 GO LT geheim durchgeführt.

Für die Wahl der Schriftführer lag folgender Wahlvorschlag vor:

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

(Drucksache 6/7)

Ergebnis der Wahl der Schriftführer 

abgegebene Stimmen: 71

gültige Stimmen: 66

Es entfielen auf die Abgeordnete/den Abgeordneten

Katharina Feike (SPD) 61 Stimmen

Tilo Gundlack (SPD) 62 Stimmen

Thomas Schwarz (SPD) 64 Stimmen

Martina Tegtmeier (SPD) 62 Stimmen

Burkhard Lenz (CDU) 63 Stimmen

Detlef Lindner (CDU) 64 Stimmen

Maika Friemann-Jennert (CDU) 64 Stimmen

Barbara Borchardt (DIE LINKE) 58 Stimmen

Karen Stramm (DIE LINKE) 61 Stimmen

Henning Foerster (DIE LINKE) 63 Stimmen

Jutta Gerkan (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 58 Stimmen

Johannes Saalfeld (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 58 Stimmen

Damit konnten die Abgeordneten Katharina Feike (SPD), Tilo Gundlack (SPD), Thomas Schwarz 

(SPD), Martina Tegtmeier (SPD), Burkhard Lenz (CDU), Detlef Lindner (CDU), Maika Friemann-Jennert 

(CDU), Barbara Borchardt (DIE LINKE), Karen Stramm (DIE LINKE), Henning Foerster (DIE LINKE), 

Jutta Gerkan (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Johannes Saalfeld (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) die nach 

Artikel 32 Absatz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern erforderliche Mehrheit 
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der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen und wurden somit zu Schriftführerinnen und 

Schriftführern gewählt. Die Gewählten nahmen die Wahl an. 

Während der 62.  Sitzung des Landtages am 12.  März 2014  erfolgte die Nachwahl einer 

Schriftführerin für die Fraktion der SPD. Die Abgeordnete Martina Tegtmeier legte das Amt 

der Schriftführerin nieder. An ihrer Stelle wurde seitens der Fraktion der SPD die Abgeordnete 

Dagmar Kaselitz als Schriftführerin vorgeschlagen (Wahlvorschlag auf Drucksache 6/2754). 

Die Wahl wurde gemäß Artikel 32  Absatz 4 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern in Verbindung mit § 2 Absatz 2 GO LT offen durch Handaufheben durchgeführt. 

Die Abgeordnete Dagmar Kaselitz, Fraktion der SPD, konnte die nach Artikel 32 Absatz 1 der 

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern erforderliche Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen auf sich vereinigen und ist zur Schriftführerin des Landtages Mecklenburg-

Vorpommern gewählt worden. 
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5. Veränderungen während der 6. Wahlperiode 

5.1 Änderungen der Zusammensetzung des Landtages 

Nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die Veränderungen in der Zusammensetzung 

der Mitglieder des Landtages:

Tab. 3:  Während der 6. Wahlperiode ausgeschiedene und nachgerückte Abgeordnete

Ausgeschiedenes 
Mitglied

Datum des 
Ausscheidens

Nachfolger
Datum des 

Eintritts
Fraktion

Dr. Stefan Rudolph 13.11.2011 Egbert Liskow 22.11.2011 CDU

Dr. Margret Seemann 31.12.2013 Susann Wippermann 10.01.2014 SPD

Manuela Schwesig 14.01.2014 Dagmar Kaselitz 29.01.2014 SPD

Volker Schlotmann 31.03.2014 Patrick Dahlemann 09.04.2014 SPD

5.2 Änderungen in Bezug auf die Fraktionen

Der Abgeordnete Detlef Lindner erklärte mit Schreiben vom 6. Juni 2016 seinen Austritt aus 

der Fraktion der CDU. (Amtliche Mitteilung Nr. 6/131).
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6. Wahl des Ministerpräsidenten

Die Fraktionen der SPD und CDU unterbreiteten auf Drucksache 6/55  dem Parlament den 
Wahlvorschlag, den Abgeordneten Erwin Sellering (SPD) zum Ministerpräsidenten des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern zu wählen. Die Wahl fand in der 2.  Sitzung des Landtages am 
25. Oktober 2011 statt und wurde entsprechend Artikel 42 Absatz 1 der Verfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 92 Absatz 1 GO LT geheim durchgeführt. Die 
Fraktion der NPD legte hierzu einen Wahlvorschlag auf Drucksache 6/63 vor. 

Das Ergebnis der Wahl lautete:

abgegebene Stimmen: 70
gültige Stimmen: 69
Stimmen für den Wahlvorschlag auf Drucksache 6/55: 42
Stimmen für den Wahlvorschlag auf Drucksache 6/63: 6

Damit war der Abgeordnete Erwin Sellering, Fraktion der SPD, zum Ministerpräsidenten des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Der Gewählte legte anschließend gemäß Artikel 
44 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern den entsprechenden Amtseid vor 
dem Landtag ab. 

6.1 Eidesleistung der Ministerinnen und Minister 

Während der Sitzung des Landtages am 25.  Oktober 2011  leisteten folgende vom 
Ministerpräsidenten ernannten Mitglieder der Landesregierung ihren Amtseid nach Artikel 
44 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vor dem Parlament:

Dr. Till Backhaus Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mathias Brodkorb Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Lorenz Caffier Minister für Inneres und Sport
Harry Glawe Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus
Uta-Maria Kuder Justizministerin
Heike Polzin Finanzministerin
Volker Schlotmann Minister für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 
Manuela Schwesig Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales
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ab 14.01.2014
Birgit Hesse Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

Christian Pegel Minister für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 

In der 59.  Sitzung (Dringlichkeitssitzung) des Landtages legten die Ministerin für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales, Birgit  Hesse, sowie der Minister für Energie, Infrastruktur und 

Landesentwicklung, Christian Pagel, den Eid vor dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern ab. 

7. Die Sitzungen des Landtages im Überblick

Das Plenum des Landtages trat in der Regel einmal monatlich mittwochs bis freitags 

zusammen. Insgesamt fanden 126  Landtagssitzungen statt. Die Ausschüsse tagten in der 

Regel in den beiden Wochen vor den Plenarsitzungswochen. Für die wöchentlichen Sitzungen 

der Fraktionen und Ausschüsse galt während der 6. Wahlperiode in der Regel der in Tabelle 4 

dargestellte Arbeitsrhythmus:

Tab. 4:  Wöchentlicher Arbeitsrhythmus der Landtagsabgeordneten

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

(Wahlkreisarbeit der Abgeordneten)

Sitzungen des Parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses

Fraktions- und Arbeitskreissitzungen

Ausschusssitzungen

Ausschusssitzungen

(Wahlkreisarbeit der Abgeordneten)

Sitzungen der Enquete-Kommission
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7.1 Plenarsitzungen

Während der 6. Wahlperiode fanden insgesamt 126 Plenarsitzungen, davon 4 Dringlichkeits- 

sitzungen, statt. Der nachstehenden Tabelle ist zu entnehmen, wie sich diese Sitzungen auf die 

einzelnen Kalenderjahre verteilt haben. Des Weiteren ist dargestellt, wie oft in der abgelaufenen 

Legislaturperiode Fragestunden (vgl. Abschnitt 13)  und Aktuelle Stunden (vgl.  Abschnitt 

14) durchgeführt worden sind.

Tab. 5:   Verteilung der Landtagssitzungen und Landtagsdringlichkeitssitzungen auf die 

Kalenderjahre der 6. Wahlperiode sowie Anzahl der Fragestunden und Aktuellen 

Stunden während der gesamten Wahlperiode

Kalenderjahr Plenarsitzungen

darunter 
Dringlichkeitssitzungen

2011 7 1

2012 26 1

2013 25 0

2014 27 1

2015 25 1

2016 16 0

Fragestunden (2011 bis 2016) 40

Aktuelle Stunden (2011 bis 2016) 42
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7.2 Dringlichkeitssitzungen

Von den durchgeführten Plenarsitzungen des Landtages der 6. Wahlperiode wurden vier als 

Dringlichkeitssitzungen nach § 72 Absatz 4 GO LT durchgeführt. Im Rahmen dieser Sitzungen 

wurden nachstehende Themen behandelt:

Datum
Sitzungs-Nr.

Einberufung 
auf Antrag 

von 

Thema

25. Oktober 

2011

2. Sitzung

1. Wahl des Ministerpräsidenten 

 hierzu

 Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD und CDU

 - Drucksache 6/55 -

 und

 Wahlvorschlag der Fraktion der NPD

 - Drucksache 6/63

2. Eidesleistung des Ministerpräsidenten gemäß 
 Artikel 44 der Verfassung des Landes 
 Mecklenburg-Vorpommern

3. Eidesleistung der Minister gemäß 
 Artikel 44 der Verfassung des Landes 
 Mecklenburg-Vorpommern

4. Einsetzung von Ausschüssen

  Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

 - Drucksache 6/62 -
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Datum
Sitzungs-Nr.

Einberufung 
auf Antrag 

von 

Thema

6. März 2012

11. Sitzung

Wahl der Mitglieder zur 15. Bundesversammlung

hierzu

Wahlvorschlag der Fraktion der SPD

- Drucksache 6/395 -

Wahlvorschlag der Fraktion der CDU

- Drucksache 6/361 - 

Wahlvorschlag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/412 - 

Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/414 - 

Wahlvorschlag der Fraktion der NPD

- Drucksache 6/408 -
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Datum
Sitzungs-Nr.

Einberufung 
auf Antrag 

von 

Thema

14. Januar 
2014

59. Sitzung

Landes-
regierung

Eidesleistung der Ministerin und des Ministers 
gemäß Artikel 44 der Verfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern 

8. September 
2015

99. Sitzung

Landes-
regierung

a) Erste Lesung des Gesetzentwurfes 
 der Landesregierung

  Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 
2016/2017

 - Drucksache 6/4199 - 

 in Verbindung mit

b)  Erste Lesung des Gesetzentwurfes der 
Landesregierung

  Entwurf eines Haushaltsgesetzes 
2016/2017 und eines 

 Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2016/2017
 - Drucksache 6/4200 -

 in Verbindung mit

c) Beratung der Unterrichtung durch 
 die Landesregierung

  Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2020 
 des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
 einschließlich Investitionsplanung 
 - Drucksache 6/4198 -
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8. Abstimmungen

Die offene Abstimmung nach § 90 Absatz 3 GO LT durch Handzeichen ist für die im Plenum 

behandelten Vorlagen die am häufigsten angewandte Form der Abstimmung.

Eine namentliche Abstimmung muss gemäß § 91 Absatz 1 Satz 2 GO LT stattfinden, wenn 

sie von einer Fraktion oder vier anwesenden Mitgliedern des Landtages verlangt worden 

ist. Die namentliche Abstimmung dient dazu, das Abstimmungsverhalten des einzelnen 

Abgeordneten bei bestimmten Abstimmungen nachzuvollziehen. Aus diesem Grund wird das 

Abstimmungsverhalten im Plenarprotokoll wiedergegeben. Die namentliche Abstimmung 

erfolgt nach Namensaufruf (§  91  Absatz  1 Satz 3), worauf die anwesenden Mitglieder des 

Landtages mit Ja oder Nein antworten oder erklären, dass sie sich der Stimme enthalten (§ 

91 Absatz 2). Im Berichtszeitraum fanden 109 namentliche Abstimmungen statt.

Nach § 92  Absatz 1 GO LT waren die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen in der Regel 

geheim, soweit nicht in Gesetzen oder in der Geschäftsordnung Ausnahmen vorgesehen 

werden. Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 41 geheime Abstimmungen durchgeführt.

Tab. 6:   Überblick über die während der 6. Wahlperiode durchgeführten namentlichen und 

geheimen Abstimmungen

 namentliche Abstimmungen 109

 geheime Abstimmungen/Wahlen  24
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9. Ordnungsmaßnahmen

Zur Aufrechterhaltung der Ordnung kann der amtierende Präsident gemäß der 

Geschäftsordnung des Landtages bei Störungen während der Plenarsitzungen folgende 

Möglichkeiten nutzen: Sachruf (§ 97  Absatz 1 GO LT), Ordnungsruf (§ 97  Absatz 2 GO LT), 

Wortentziehung (§ 98 GO LT) sowie Ausschluss eines Abgeordneten von der Sitzung (§ 99 GO 

LT). Darüber hinaus kann der Präsident nach § 101 GO LT den Fortgang der Verhandlungen des 

Landtages bei störender Unruhe unterbrechen. 

Als Vorstufe zu diesen in der Geschäftsordnung vorgesehenen Ordnungsmaßnahmen wird 

häufiger dazu aufgefordert, unparlamentarische Äußerungen zu unterlassen. Bei Unruhe ist 

weiterhin der Gebrauch der Glocke des Präsidenten gebräuchlich.

Während der 6. Wahlperiode wurde im der nachstehenden Tabelle zu entnehmenden Umfang 

von diesen Maßnahmen Gebrauch gemacht.

Tab. 7:   Während der 6. Wahlperiode vom amtierenden Präsidenten ergriffene 

Ordnungsmaßnahmen

Ordnungsrufe 307

Wortentziehungen 39

Sachrufe 22

Zurückweisung unparlamentarischer Äußerungen 91

Sitzungsausschluss 31
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10. Wahlen durch den Landtag

Im Berichtszeitraum führte der Landtag insgesamt 24  Wahlen durch. Neben den 

eingangs aufgeführten Wahlen aufgrund der Vorschriften der Landesverfassung und der 

Geschäftsordnung hatte der Landtag aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen eine 

Reihe weiterer Wahlen durchzuführen. Die nachfolgende Aufstellung gibt eine Übersicht über 

die vom Landtag durchgeführten Wahlen.

Tab. 8:   Übersicht über alle während der 6. Wahlperiode vom Landtag durchgeführten 

Wahlen

Sitzungs-Nr. Datum Wahl Drs.-Nr. 

Konstituierung 04.10.2011 Wahl der Präsidentin des Landtages M-V 6/2, 6/11

Wahl der ersten Vizepräsidentin 6/4

Wahl der zweiten Vizepräsidentin 6/5

Wahl der dritten Vizepräsidentin 6/6, 6/12

Wahl der 12 Schriftführer des Landtages 6/7

2. Sitzung 25.10.2011 Wahl des Ministerpräsidenten 6/55, 6/63

4. Sitzung 17.11.2011 Wahl der Mitglieder des Gremiums 
gemäß § 34 des Gesetzes über die 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung in 
Mecklenburg-Vorpommern

6/91, 6/128

Wahl der Mitglieder der G-10-
Kommission

6/90, 6/127

Wahl der Mitglieder der 
Parlamentarischen Kontrollkommission

6/89, 6/126

6. Sitzung 15.12.2011 Wahl eines Mitgliedes für den 
Verwaltungsrat der Landesforstanstalt

6/166, 6/191, 
6/192, 6/193



42 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

Sitzungs-Nr. Datum Wahl Drs.-Nr. 

8. Sitzung 01.02.2012 Wahl des Bürgerbeauftragten des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern

6/244, 6/267

Endsendung und Wahl von Mitgliedern 
in den Medienausschuss der 
Medienanstalt (MMV) für die fünfte 
Amtszeit

6/225

11. Sitzung 06.03.2012 Wahl des Vorsitzenden der Enquete-
Kommission „Älter werden in 
Mecklenburg-Vorpommern“

6/397, 6/415

Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden 
der Enquete-Kommission „Älter werden 
in Mecklenburg-Vorpommern“

6/407, 6/416

11. Sitzung 06.03.2012 Wahl der Mitglieder 
der 15. Bundesversammlung

6/361, 6/395, 
6/408, 6/412, 
6/414

13. Sitzung 15.03.2012 Wahl der Mitglieder des 
Landesplanungsbeirates gemäß § 
11 Absatz 3 des Gesetzes über die 
Raumordnung und Landesplanung des 
Landes M-V

6/396

35. Sitzung 31.01.2013 Bewertungskommission 
Wahl der Mitglieder der Kommission 
nach § 48 Absatz 3 Abgeordnetengesetz

6/1520

46. Sitzung 20.06.2013 Wahl der Landesbeauftragten für 
Mecklenburg-Vorpommern für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der Ehemaligen DDR gemäß § 4 
Absatz 1 Satz 1 Ausführungsgesetz 
zum Gesetz über die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen DDR (Stasi-Unterlagen-
Gesetz - Ausführungsgesetz - StUG-AG)

6/1945

46. Sitzung 20.06.2013 Nachwahl eines Mitglieds der 
Kommission nach § 48 Absatz 3 
Abgeordnetengesetz

6/2001
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Sitzungs-Nr. Datum Wahl Drs.-Nr. 

62. Sitzung 26.03.2014 Nachwahl einer Schriftführerin 6/2754

63. Sitzung 13.03.2014 Wahl eines Mitglieds im Beirat 
für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes

6/2720

71. Sitzung 02.07.2014 Bestellung der Wahlausschüsse gemäß 
§ 23 Absatz 2 FGO

6/3106

95. Sitzung 04.06.2015 Bestellung der Wahlausschüsse gemäß 
§ 26 Absatz 2 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

6/4040 

104. Sitzung 22.10.2015 Wahl eines Mitglieds des 
Landtages für den Verwaltungsrat 
der Landesforstanstalt gemäß 
§ 6 Absatz 4 Ziffer 5 des 
Landesforstanstaltserrichtungsgesetzes 
(LFAErG)

6/4597, 
6/4596 

111. Sitzung 27.01.2015 Wahl des Präsidenten des 
Landesrechnungshofes

6/5068
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11. Gremien des Landtages

Die Detailarbeit des Landtages findet in einer Reihe von Ausschüssen und Gremien statt, 

deren Aufgaben und Befugnisse in der Verfassung, verschiedenen Gesetzen sowie in 

der Geschäftsordnung des Landtages im Einzelnen geregelt sind. Nachstehende Tabelle 

veranschaulicht den Umfang, in dem die verschiedenen Gremien des Landtages während der 

6. Wahlperiode tätig geworden sind.

Tab. 9:  Überblick über die Arbeit der Gremien des Landtages während der 6. Wahlperiode

Gremium Anzahl der 
Sitzungen insgesamt

Ältestenrat 150

 Unterausschuss des Ältestenrates 10

Ständige Ausschüsse 920

 Petitionsausschuss  (1. Ausschuss) 96

 Innenausschuss (2. Ausschuss) 108

 Europa- und Rechtsausschuss (3. Ausschuss) 112

 Finanzausschuss (4. Ausschuss) 125

 Wirtschaftsausschuss (5. Ausschuss) 95

 Agrarausschuss (6. Ausschuss) 88

 Bildungsausschuss (7. Ausschuss) 98

 Energieausschuss (8. Ausschuss) 100

 Sozialausschuss (9. Ausschuss) 98

Enquete-Kommission  
„Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“

47

Parlamentarischer Untersuchungsausschuss 
 „P+S Werften“

82

Vorläufiger Ausschuss gemäß § 9 Absatz 1 GO LT 3
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11.1 Ältestenrat

11.1.1  Zusammensetzung des Ältestenrates

Nach Artikel 30 der Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 5 GO 
LT besteht der Ältestenrat aus dem Präsidenten, den Vizepräsidenten sowie je einem Vertreter 
der im Landtag vertretenen Fraktionen. Wie in den vorherigen Wahlperioden praktiziert, waren 
dies die Parlamentarischen Geschäftsführer.

Präsidentin Sylvia Bretschneider (SPD)
1. Vizepräsidentin Beate Schlupp (CDU)
2. Vizepräsidentin Regine Lück (DIE LINKE)
3. Vizepräsidentin Silke Gajek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

als Vertreter der Fraktionen:

Parlamentarische Geschäftsführer 
der Fraktion der SPD Heinz Müller
der Fraktion der CDU  Wolf-Dieter Ringguth
der Fraktion DIE LINKE Peter Ritter
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Johann-Georg Jaeger
der Fraktion der NPD Stefan Köster

11.1.2  Sitzungen des Ältestenrates

Der Ältestenrat tagte in jeder Sitzungswoche in der Regel mittwochs. Während dieser Sitzun-
gen wurden neben der Vorbereitung der Landtagssitzungen weitere Themen erörtert, die sich 
aus der Aufgabenstellung der Unterstützung des Präsidenten bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben ergeben.

Wenn es von einer Fraktion verlangt wurde, ist der Ältestenrat zu weiteren Sitzungen, auch 
außerhalb des Terminplanes, vom Präsidenten einberufen worden (§ 7 Abs. 2 GO LT).

In der sechsten Wahlperiode kam der Ältestenrat zu 150 Sitzungen zusammen. 
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11.1.3  Aufgaben des Ältestenrates

Zu den Aufgaben dieses Gremiums führt Artikel 30 Landesverfassung zunächst aus, dass der 

Ältestenrat den Präsidenten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützt. Die Feststel-

lung des Entwurfes des Haushaltsplanes des Landtages, Entscheidungen über die Einstellung 

und Entlassung der Angestellten sowie die Ernennung, Entlassung und Versetzung in den 

Ruhestand der Beamten und solche Entscheidungen, die die Verhaltensregeln für die Abge-

ordneten betreffen oder die Fraktionen des Landtages in ihrer Gesamtheit berühren, trifft der 

Präsident im Benehmen mit dem Ältestenrat. 

Die Geschäftsordnung des Landtages präzisiert in § 6 die Aufgaben des Ältestenrates. Danach 

unterstützt der Ältestenrat den Präsidenten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Er soll im 

Besonderen eine Verständigung zwischen den Fraktionen über den Arbeitsplan des Landta-

ges und über die Besetzung der Stellen der Ausschussvorsitzenden, ihrer Stellvertreter sowie 

über die Reihenfolge der Beratungsgegenstände, Reihenfolge der Redebeiträge und über die 

Redezeiten herbeiführen. 

Der Ältestenrat fasst keine Beschlüsse, sondern trifft Vereinbarungen und spricht Empfehlun-

gen aus. Diese Vereinbarungen und Empfehlungen haben aber in der Regel ein so starkes 

Gewicht, dass die Fraktionen ihnen folgen. 

Im Rahmen der Vorbereitung der Sitzungen des Landtages wurde die vorläufige Tagesord-

nung auf der Grundlage des Vorschlages des Präsidenten im Ältestenrat aufgestellt, wobei 

gleichzeitig auch die Dauer der Redebeiträge der einzelnen Fraktionen vereinbart wurde. Zu 

Ältestenratssitzungen, die Plenarsitzungen vorbereiteten, wurde jeweils ein Vertreter der Lan-

desregierung eingeladen. 

Wesentliche Aufgabe des Ältestenrates war es auch in der 6. Wahlperiode, einen störungs-

freien Ablauf der Plenarsitzungen sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund hat sich der Ältes-

tenrat mit solchen Fragen wie der übermäßigen Inanspruchnahme von Redezeiten durch die 

Landesregierung während der Aktuellen Stunde, der Anwesenheit von Mitgliedern der Lan-

desregierung bei den Landtagssitzungen, Störungen der Landtagssitzungen durch einzelne 

Abgeordnete und daraufhin verhängte Ordnungsmaßnahmen, dem Einsatz von Schriftfüh-

rern während der Landtagssitzung, der Nutzung von iPads, der Versorgung mit Wasser und der 

Möglichkeit von TV-Aufnahmen während der Landtagssitzung beschäftigt. 
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Darüber hinaus hat der Ältestenrat auch während der 6. Legislaturperiode u. a. die Ter-

mine und die Räume für die Ausschusssitzungen festgelegt. Weitere Beratungsge-

genstände waren zum Beispiel die Genehmigung von Reisen der Ausschüsse ins Aus-

land, die Information über Kundgebungen und Demonstrationen vor dem Schloss im 

Zusammenhang mit Landtagssitzungen, die Vorbereitung von Veranstaltungen des Land-

tages, die Genehmigung der Nutzung des Plenarsaals für ausgewählten Veranstaltun-

gen, die Überweisung von Unterrichtungen an die zuständigen Fachausschüsse gemäß  

§ 59 GO LT, Entscheidungen der Präsidentin im Benehmen mit dem Ältestenrat über die 

Abgabe einer Stellungnahme gegenüber dem Landesverfassungsgericht, Festlegungen über 

die Beteiligung des Landtages oder einzelner Gremien im Rahmen der internationalen Zusam-

menarbeit und Personalangelegenheiten. Regelmäßig ist der Ältestenrat über den Fortschritt 

der Baumaßnahmen am Schloss informiert worden. Außerdem war er intensiv beteiligt an der 

Vorbereitung und Durchführung des Baus des neuen Plenarsaals. 

11.2 Unterkommission des Ältestenrates

11.2.1 Einsetzungsbeschluss und Arbeitsauftrag

Der Landtag hatte zu Beginn der 6. Wahlperiode einen vorläufigen Ausschuss eingesetzt. Die-

ser hat unter der Ziffer II seiner Beschlussempfehlung und Bericht (Drucksache 6/112) zum 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und DIE LINKE – Entwurf eines Vierzehnten Ge-

setzes zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages 

von Mecklenburg-Vorpommern (Abgeordnetengesetz) – (Drucksache 6/10) dem Landtag die 

Annahme folgender Entschließung empfohlen: 

„Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern stellt fest, dass das Abgeordnetengesetz in sei-

nen wesentlichen Festlegungen eine tragfähige Grundlage für die Arbeit der Abgeordneten 

des Landtages und der Fraktionen darstellt.

Der Landtag sieht zugleich, dass einzelne Festlegungen des Abgeordnetengesetzes im Land-

tag selbst, vor allem aber in der Öffentlichkeit unterschiedlich bewertet werden. Hierüber 

möchte der Landtag eine sachbezogene Auseinandersetzung führen. Angesichts der Tatsa-

che, dass die Abgeordneten hier zum Teil in eigener Sache entscheiden, ist hierfür die Einbin-

dung externen Sachverstandes besonders wichtig.
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Der Landtag wird deshalb eine Kommission als Unterkommission des Ältestenrates einsetzen, 

die im ersten Quartal 2012 ihre Arbeit aufnimmt und die dem Landtag bis zur Sommerpause 

2013 Vorschläge unterbreitet. Sie wird vor dem Hintergrund der demographischen und wirt-

schaftlichen Entwicklungen des Landes unter anderem folgende Punkte im Hinblick auf ihre 

Angemessenheit prüfen:

- Anzahl der Abgeordneten und Größe der Wahlkreise

- Regelungen zum Übergangsgeld und zur Altersentschädigung

-  Regelungen der zusätzlichen Entschädigung für die Ausübung 

 besonderer parlamentarischer Funktionen“

Diese Entschließung hat der Landtag in seiner Sitzung am 16. November 2011 angenommen.

11.2.2 Konstituierung und Zusammensetzung

Die Unterkommission des Ältestenrates zur Prüfung einzelner Festlegungen des Abgeordne-

tengesetzes hat sich am 28. März 2012 konstituiert. Die Unterkommission hat sich entspre-

chend einer Vereinbarung im Ältestenrat aus dessen Mitgliedern zusammengesetzt:

Abg. Sylvia Bretschneider Landtagspräsidentin und 

 Vorsitzende der Unterkommission

 - Fraktion der SPD -

Abg. Beate Schlupp 1. Vizepräsidentin und 

 1. stellv. Vorsitzende der Unterkommission

 - Fraktion der CDU-

Abg. Regine Lück 2. Vizepräsidentin und 

 2. stellv. Vorsitzende der Unterkommission

 - Fraktion DIE LINKE -

Abg. Silke Gajek 3. Vizepräsidentin und 

 3. stellv. Vorsitzende der Unterkommission

 - Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -
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Abg. Heinz Müller Parlamentarischer Geschäftsführer 

 der Fraktion der SPD

Abg. Wolf-Dieter Ringguth Parlamentarischer Geschäftsführer 

 der Fraktion der CDU

Abg. Peter Ritter Parlamentarischer Geschäftsführer 

 der Fraktion DIE LINKE

Abg. Johann-Georg Jaeger Parlamentarischer Geschäftsführer 

 der Fraktion

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Abg. Stefan Köster Parlamentarischer Geschäftsführer 

 der Fraktion der NPD

11.2.3 Arbeitsgrundlagen

Für die Arbeitsweise der Unterkommission galten in entsprechender Anwendung der §§ 8 ff. 

GO LT die für die Ausschüsse des Landtages in der Geschäftsordnung enthaltenen Regelungen. 

Da der Landtagsbeschluss vorgesehen hat, dass die Unterkommission dem Landtag unmit-

telbar Vorschläge unterbreitet, wurde die Feststellung getroffen, dass die Mitglieder in der 

Unterkommission in entsprechender Anwendung des § 10 Absatz 3 GO LT im Falle von Ab-

stimmungen und der Inanspruchnahme bestimmter Rechte - etwa der Durchführung einer 

Anhörung gemäß § 22 GO LT - unabhängig von der tatsächlichen Mitgliederzahl die Stärke 

ihrer jeweiligen Fraktion repräsentierten. Insofern wurde dem Grundsatz, wonach alle Gremien 

des Landtages entsprechend den Mehrheitsverhältnissen im Landtag zu besetzen sind, Rech-

nung getragen.

Damit repräsentierten die Mitglieder der Fraktion der SPD sieben Stimmen, die Mitglieder der 

Fraktion der CDU fünf Stimmen und die Mitglieder der Fraktion DIE LINKE vier Stimmen. Die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Fraktion der NPD waren entsprechend ihrer Reprä-

sentanz vertreten.
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11.2.4 Beratungsverlauf und Ergebnis

Die Unterkommission hat in Umsetzung des Landtagsbeschlusses insgesamt zehn Sitzungen 

durchgeführt. Im Rahmen einer öffentlichen Anhörung sowie einer weiteren schriftlichen An-

hörung wurde entsprechend dem Landtagsbeschluss externer Sachverstand in die Beratun-

gen und Prüfungen mit einbezogen. Darüber hinaus hat die Unterkommission zwei Umfragen 

unter den anderen Landesparlamenten und dem Deutschen Bundestag durchgeführt, um 

sich einen Überblick über die bestehenden rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse sowie 

den aktuellen Diskussionsstand in den anderen Parlamenten zu verschaffen. Zudem wurde 

eine anonymisierte Umfrage unter den ehemaligen Abgeordneten zu Fragen des Bezugs von 

Übergangsgeld sowie zu den sich nach Beendigung des Landtagsmandats anschließenden 

Lebens- und Beschäftigungsverhältnissen durchgeführt.

Die Anzuhörenden haben festgestellt, dass die in Mecklenburg-Vorpommern bestehenden 

Regelungen nicht zu beanstanden seien. Insbesondere hinsichtlich der Angemessenheit der 

Höhe des gewährten Übergangsgeldes wurden keine grundsätzlichen Bedenken vorgetra-

gen. Vielmehr wurde die degressive Ausgestaltung der Gewährung als positiv bewertet. Le-

diglich die Dauer der Gewährung des Übergangsgeldes wurde mit 36 Monaten im Vergleich 

zu den übrigen Parlamenten als zu lang angesehen.

In Bezug auf die Zulagen für die Ausübung besonderer parlamentarischer Funktionen ha-

ben die angehörten Staatsrechtslehrer übereinstimmend erklärt, dass das Urteil des Bun-

desverfassungsgerichts aus dem Jahre 2000, wonach neben dem Präsidenten und den Vi-

zepräsidenten lediglich noch die Fraktionsvorsitzenden, aber nicht die Parlamentarischen 

Geschäftsführer eine zusätzliche Entschädigung erhalten dürften, keine Bindungswirkung für 

Mecklenburg-Vorpommern entfaltet und insofern die hier bestehenden Regelungen verfas-

sungsrechtlich nicht zu beanstanden seien.

Die Fraktionen sind auf der Grundlage der durchgeführten Anhörungen, Umfragen und Mate-

rialien im Wesentlichen zu den nachfolgenden Ergebnissen gekommen:

Übereinstimmend haben alle Fraktionen festgestellt, dass eine Vergrößerung der Wahlkreise 

oder eine Reduzierung der Anzahl der Abgeordneten nicht möglich sei, wenn die Politik auch 

weiterhin in der Fläche von Mecklenburg-Vorpommern spürbar sein soll.
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Im Übrigen hat die Fraktion der SPD grundlegend festgestellt, dass aus Sicht der Anzuhö-

renden die in Mecklenburg-Vorpommern bestehenden Regelungen rechtmäßig seien und 

es darüber hinaus der politischen Verantwortung der Abgeordneten obliege, die ihnen ins-

besondere bei der rechtlichen Ausgestaltung zur Verfügung stehenden erheblichen Ermes-

sensspielräume auszufüllen. Zudem bestehe im Ergebnis der Anhörung und im Vergleich mit 

den Regelungen der übrigen Bundesländer kein zwingender Änderungsbedarf in Bezug auf 

das Abgeordnetengesetz. Hinsichtlich der seitens der Anzuhörenden monierten Bezugsdauer 

von Übergangsgeld von maximal 36 Monaten hat die Fraktion der SPD betont, dass man im 

Vergleich mit den anderen Bundesländern auch die Höhe des Übergangsgeldes insgesamt 

berücksichtigen müsse und nicht nur auf die maximal mögliche Anspruchsdauer abstellen 

könne. 

Aus Sicht der Fraktion der CDU hat sich durch die Anhörung bestätigt, dass das Abgeordne-

tengesetz in der aktuellen Fassung eine gute und tragfähige Grundlage für die Arbeit der Ab-

geordneten in Mecklenburg-Vorpommern sei. Zudem berücksichtigten die Regelungen des 

Gesetzes die besondere Situation in Mecklenburg-Vorpommern – mithin den im Vergleich 

zu kleineren Ländern erhöhten Aufwand der Abgeordneten für deren Präsenz in der Flä-

che. In Bezug auf das Übergangsgeld sei zudem zu berücksichtigen, dass die Anzuhörenden 

übereinstimmend die eigentliche Höhe des Übergangsgeldes gar nicht beanstandet hätten. 

Hinsichtlich der kritisierten Anspruchsdauer müsse man neben der Anrechnung der Erwerbs-

einkünfte und der degressiven Ausgestaltung auch die besondere Situation des Landes Meck-

lenburg-Vorpommern berücksichtigen. Es sei hierzulande etwas schwerer als in anderen Bun-

desländern, nach der Mandatsbeendigung die frühere Beschäftigung wieder aufzunehmen.

Die Fraktion DIE LINKE hat zum Übergangsgeld festgestellt, dass es lediglich vier Bundesländer 

gebe, die mit maximal 24 Diäten ein höheres maximal mögliches Übergangsgeld als Mecklen-

burg-Vorpommern gewähren würden. Ferner sei eher großzügig ausgestaltet, welche Alter-

sentschädigungsansprüche bereits nach fünf Jahren erreicht würden. 

Die Fraktion der NPD hat im Rahmen der abschließenden Beratungen geäußert, dass aus ihrer 

Sicht der Zeitraum für den Bezug von Übergangsgeld zu lang und die Höhe des Anspruchs auf 

Altersentschädigung nach fünf Jahren deutlich zu hoch sei. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat beantragt, dem Landtag die Annahme einer Ent-

schließung zu empfehlen. Danach sollte die maximale Bezugsdauer für Übergangsgeld auf  
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24 Monate reduziert werden, um sie an die übrigen Landesparlamente anzupassen. Ferner 

sollte der Anspruch auf Altersentschädigung künftig mit jährlich 3% linear und nicht mehr 

gestaffelt anwachsen. Weiterhin sollten die Funktionszulagen für die Präsidentin und die Frak-

tionsvorsitzenden von derzeit 100% auf 75% und für die Parlamentarischen Geschäftsführer 

von 75% auf 50% reduziert werden. Insoweit wurde ausdrücklich betont, dass damit keine 

Geringschätzung der von den Funktionsträgern zu leistenden Arbeit verbunden sei. Vielmehr 

habe man die Grundidee verfolgt, die Höhe der Entschädigung der einzelnen Abgeordneten 

nicht zu sehr voneinander abweichen zu lassen. 

Die Fraktion DIE LINKE hat ebenfalls die Verabschiedung einer Entschließung beantragt. Da-

nach sollte die Bezugsdauer des Übergangsgeldes ebenfalls 24 Monate begrenzt werden. Der 

Aufwuchs der Altersentschädigung insbesondere für die ersten fünf Mandatsjahre sollte ab-

gesenkt und die Dauer des Bezugs von Übergangsgeld zukünftig nicht mehr berücksichtigt 

werden. Zudem sollte der monatliche Erstattungsbetrag für Wahlkreismitarbeiter künftig an 

eine Entgeltgruppe des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder angelehnt werden. 

In diesem Zusammenhang sollte auch eine angemessene Anhebung unter Änderung der Tä-

tigkeitsprofile erfolgen, um auch die Vollzeitbeschäftigung von Hochschulabsolventen in den 

Wahlkreisbüros zu ermöglichen.

Die Anträge der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurden von der Unter-

kommission mehrheitlich abgelehnt.

Die Fraktionen der SPD und CDU haben in Auswertung der öffentlichen Anhörung und der 

eingeholten Materialien beantragt, dem Landtag zu empfehlen, zum gegenwärtigen Zeit-

punkt keine Änderungen am Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages 

von Mecklenburg-Vorpommern (Abgeordnetengesetz) vorzunehmen.

Diesen Antrag hat die Unterkommission bei Enthaltung seitens der Fraktion DIE LINKE mit den 

Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU sowie Gegenstimmen der Fraktionen BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN und der NPD mehrheitlich angenommen.

Der Landtag hat die Unterrichtung der Unterkommission auf Drucksache 6/1967 in seiner  

45. Sitzung am 19. Juni 2013 beraten und die vorgenannte Empfehlung einschließlich des 

Berichts angenommen.
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11.3 Ständige Ausschüsse

Artikel 33  der Landesverfassung und die Geschäftsordnung (§ 8 GO LT ff.) regeln, dass der 

Landtag zur Vorbereitung seiner Verhandlungen und Beschlüsse Ausschüsse einsetzt, deren 

Zusammensetzung dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zu entsprechen und den Rechten 

fraktionsloser Abgeordneter Rechnung zu tragen hat.

Danach werden die Ausschüsse im Rahmen der ihnen vom Landtag erteilten Aufträge tätig. 

Sie können sich auch unabhängig von Aufträgen mit Angelegenheiten aus ihrem Aufgaben-

gebiet befassen und hierzu dem Landtag Empfehlungen geben.

Ausschusssitzungen sind in der Regel nicht öffentlich, soweit nicht der Ausschuss für einzelne 

Sitzungen oder Beratungsgegenstände anderes beschließt. 

Der größte Teil der Sacharbeit findet nicht während der Plenarsitzungen des Landtages, son-

dern in den Ausschüssen statt. Der Landtag hat während der 6. Wahlperiode neun ständige 

Ausschüsse mit je zehn Ausschussmitgliedern sowie eine Enquete-Kommission und einen Un-

tersuchungsausschuss eingesetzt. Die Zusammensetzung der Ausschüsse ist in den Abschnit-

ten zu den jeweiligen Politikfeldern dargestellt. 

11.4 Enquete-Kommission

Am 29.  Mai 2002  hat der 3.  Landtag ein Gesetz über die Einsetzung und das Verfahren von 

Enquete-Kommissionen (Enquete-Kommissions-Gesetz - EKG M-V, GVOBl. M-V Nr. 13  vom 

19.  Juli  2002,  S.  440)  verabschiedet. Danach haben Enquete-Kommissionen die Aufgabe, zur 

Vorbereitung gesetzlicher Regelungen und anderer im Landtag zu treffender Entscheidungen 

umfassende und bedeutsame Sachverhalte in einem Lebensbereich durch Sammlung und Aus-

wertung von Material, Einholung von Gutachten sowie Anhörung von Sachverständigen und 

anderen Sachkundigen zu klären sowie dem Landtag darüber Bericht zu erstatten. Dazu sollen 

in den Enquete-Kommissionen neben Abgeordneten des Landtages auch andere Sachkundige 

und Sachverständige beteiligt werden, die nicht dem Landtag angehören. 

Auf Antrag der Fraktionen von SPD und CDU hat der Landtag in seiner 8. Sitzung am 01.02.2012 die 

Enquete-Kommission „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“ eingesetzt (Drucksache 6/251). 
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In seiner 11. Sitzung am 6. März 2012 hat der Landtag den Abgeordneten Jörg Heydorn (Frak-

tion der SPD) zum Vorsitzenden der Enquete-Kommission und die Abgeordnete Karen Stramm  

(Fraktion DIE LINKE) zu dessen Stellvertreterin gewählt. 

In der 126.  Sitzung des Landtags legte die Enquete-Kommission „Älter werden in Mecklen-

burg-Vorpommern“ ihren Abschlussbericht auf Drucksache 6/5610 vor. 

11.5 Untersuchungsausschuss

Gemäß §  26  GO LT müssen Anträge auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, mit 

denen das Recht auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses geltend gemacht wird  

(Artikel 34 Landesverfassung), von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Landtages eigen-

händig unterzeichnet sein. Das Nähere zum Verfahren der Untersuchungsausschüsse regeln die 

Bestimmungen der Landesverfassung und des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren 

von Untersuchungsausschüssen des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. 

Der Landtag hat in seiner 27.  Sitzung am 28.  September 2012  den Antrag der Fraktionen  

DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 6/1123) auf „Einsetzung eines Parlamenta-

rischen Untersuchungsausschusses zur„Klärung von Sachverhalten im Zusammenhang mit der  

finanziellen Unterstützung der P+S-Werften GmbH“ sowie den hierzu gestellten Änderungsantrag 

der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 6/1170) angenommen. 

In der 125. Sitzung des Landtages hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Klä-

rung von Sachverhalten im Zusammenhang mit der finanziellen Unterstützung der P+S Werften 

GmbH die Beschlussempfehlung und den Sachstandsbericht nach Artikel 34 der Verfassung des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 39 des Gesetzes über die Einsetzung 

und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen (UAG M-V) gemäß Beschluss des Landtages 

vom 28. September 2012 (Drucksache 6/1123) auf Drucksache 6/5608(neu) vorgelegt. 
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11.6 Sonstige Gremien des Landtages

Besonders sensible Bereiche in der Ausübung der Kontrolle der Tätigkeit der Landesregierung 

durch den Landtag auf der Grundlage von Artikel 20  Absatz 1 der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern stellen einerseits die Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 

und andererseits Überwachungsmaßnahmen nach dem Sicherheits- und Ordnungsgesetz 

dar. Aufgrund dessen sehen verschiedene Gesetze mit entsprechenden Detailregelungen 

die Einsetzung spezieller parlamentarischer Kontrollgremien vor, die diese Aufgabe wahrneh-

men. Dazu gehören die Parlamentarische Kontrollkommission, die G 10-Kommission und das 

G-10-Gremium sowie das SOG-Gremium. Die weitreichenden Kontrollrechte dieser parlamen-

tarischen Gremien und deren Pflichten sind im Einzelnen im Landesverfassungsschutzgesetz, 

im Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz und im Sicherheits- und Ordnungsgesetz geregelt.

Diese Gremien haben im Verlauf der 6. Wahlperiode insgesamt 44 Beratungen durchgeführt. 

Nähere Ausführungen zu den genannten Gremien im Einzelnen sind dem entsprechenden 

Abschnitt zu entnehmen.
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12. Vorlagen des Landtages

Die Sacharbeit des Landtages umfasst vor allem die Gesetzgebung, die Behandlung von An-

trägen und Unterrichtungen, Debatten zu weiteren Themen sowie die Kontrolle der Landes-

regierung, insbesondere durch die Ausübung der Frage- und Auskunftsrechte. Die nachfol-

gende Auflistung gibt anhand der Drucksachen einen quantitativen Überblick über die vom 

Landtag geleistete Arbeit.

Tab. 10: Übersicht über die Drucksachen des Landtages im Berichtszeitraum

Drucksachen insgesamt 5.942

Gesetzentwürfe 157

Ergänzung zum Gesetzentwurf 1

Gesetzentwurf nach Artikel 60 der Verfassung  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

1

Gesetzentwurf der Volksinitiative 1

Anträge 922

Ergänzung zum Antrag 2

Anträge der Volksinitiative gemäß Artikel 59 der Verfassung  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

4

Änderungsanträge 630

Unterrichtungen 151

Berichtigung zur Unterrichtung 1

Berichte 8

Zwischenberichte 2

Abschlussberichte 2

Ergänzung Abschlussbericht 1

Beschlussempfehlungen 75

Beschlussempfehlungen und Berichte 176

Beschlussempfehlungen und Berichte nach § 10 (2) PetBüG 17
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Beschlussempfehlung und Bericht nach Art. 34 Verfassung  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

1

Große Anfragen 4

Antworten auf Große Anfragen 3

Kleine Anfragen (noch nicht beantwortet) 28

Kleine Anfragen (zurückgezogen) 13

Kleine Anfragen und Antworten der Landesregierung 3.660

Ergänzung zur Antwort 1

Fragestunden 40

Wahlvorschläge 41

12.1 Gesetzgebung

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Gesetzgebungstätigkeit des Landta-

ges während der 6. Legislaturperiode.

Tab. 11: Übersicht über die Gesetzgebungsarbeit während der 6. Wahlperiode 

In den Landtag eingebrachte Gesetzentwürfe 159

davon verkündete Gesetze (siehe Abschnitt II) 125

nach 2. Lesung mit der Annahme  

einer Beschlussempfehlung

(siehe Abschnitt II)

abgelehnte Gesetzentwürfe 5

für erledigt erklärter Gesetzentwurf 1

1)  zurückgezogene Gesetzentwürfe 5

2)  ohne Ausschussüberweisung abgelehnte Gesetzentwürfe 23
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Zu 1) zurückgezogene Gesetzentwürfe

a)  Inneres und Sport

- Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den 
Verfassungsschutz im Lande Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2234 -

Der Gesetzentwurf hat gefordert, die Vorgaben der Innenministerkonferenz und der Bund-Län-
der-Kommission Rechtsterrorismus in Form eines Änderungsgesetzes zum Landesverfas-
sungsschutzgesetz in den Landtag einzubringen und dort in öffentlicher Sitzung zu beraten.

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/54 vom 09.10.2013 von den Ein-
bringern zurückgezogen.

b)  Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, Verfassung, Geschäftsordnung,  
Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten

- Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Gerichtsstrukturgesetzes 
- Drucksache 6/3289 - 

Vor dem Hintergrund eines am 11. März 2014 vom Richterbund und dem Verein „Pro Justiz“ ge-
starteten Volksbegehren gegen die Gerichtsstrukturreform sollten mit Hilfe dieses Gesetzent-
wurfes sämtliche Maßnahmen, die der tatsächlichen Umsetzung des Gesetzes dienen, ausge-
setzt werden, bis das Volksgesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist. Auf diese Weise sollten 
erhebliche Kosten durch die beginnende Umsetzung und die anschließende Rückabwicklung 
der Gerichtsstrukturreform vermieden werden.

• Beschluss während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:
Ablehnung der Überweisung 

• Gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/92 vom 21.01.2015 wurde der Gesetzentwurf
von den Einbringern zurückgezogen.
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-  Gesetzentwurf der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gerichtsstrukturgesetzes
- Drucksache 6/4043 -

Mit dem Gesetzentwurf sollte die Aufhebung der bislang noch nicht geschlossenen Amtsge-
richte um 18 Monate verschoben werden. 

• Beschluss während der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015:
Ablehnung der Überweisung

• Gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/111 vom 22.09.2015 wurde der Gesetzentwurf 
von den Einbringern zurückgezogen. 

c) Bildung, Wissenschaft und Kultur

- Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU
Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes
- Drucksache 6/4472 -

• Der Gesetzentwurf auf Drucksache 6/4472 wurde von den Einbringern  
zurückgezogen. 

• Anstelle des zurückgezogenen Gesetzentwurfes auf Drucksache 6/4472 wurde der 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und DIE LINKE auf Drucksache 6/4524  
als Tagesordnungspunkt in die Tagesordnung der 100. Landtagssitzung  
am 23.09.2015 aufgenommen.

d)  Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales

-  Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gleichstellungsgesetzes  
und anderer Gesetze

 - Drucksache 6/376 -

• Beschluss während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2013:
Ablehnung der Überweisung

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/15 vom 03.05.2012 
von den Einbringern zurückgezogen
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Zu 2) ohne Ausschussüberweisung abgelehnte Gesetzentwürfe

a)  Inneres und Sport

- Gesetzentwurf der Fraktion der NPD 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Landesverfassungsschutzgesetzes
- Drucksache 6/83 - 

Mit dem Gesetzentwurf sollte erreicht werden, dass jede Fraktion mit einem Abgeordneten in 

der Parlamentarischen Kontrollkommission vertreten ist. 

• Beschluss während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 8. Landtagssitzung am 01.02.2012:

Ablehnung des Gesetzentwurfes

- Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Neuordnung
der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landkreisneuordnungsgesetz - LNOG M-V)
- Drucksache 6/165 -

Mit dem Gesetzentwurf sollte nach einer kommunalen Verfassungsrechtsbeschwerde der 

Stadt Parchim die Regelung zur Erhebung einer Altfehlbetragsumlage im Zusammenhang mit 

dem Landkreisneuordnungsgesetz, die bereits im Gesetzgebungsverfahren politisch höchst 

umstritten war, aufgehoben werden.

• Beschluss während der 5. Landtagssitzung am 14.12.2011:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Ablehnung des Gesetzentwurfes 
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- Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den 
Verfassungsschutz im Lande Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1025 -

Mit dem Gesetzentwurf sollte die Einführung der Öffentlichkeit der Sitzungen der für die par-

lamentarische Kontrolle der Verfassungsschutzbehörde zuständigen Parlamentarischen Kont-

rollkommission erreicht werden. Die Möglichkeit des Ausschlusses der Öffentlichkeit sollte auf 

Beschluss der Parlamentarischen Kontrollkommission möglich sein.

• Beschluss während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012:

Ablehnung des Gesetzentwurfes 

- Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfassung 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1231 -

Mit dem Gesetzentwurf sollten die Zulässigkeitsvoraussetzungen für Bürgerbegehren herab-

gesetzt werden. Die Initiatorinnen und Initiatoren eines Bürgerbegehrens sollten sich von der 

jeweiligen Gemeinde im Hinblick auf die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens beraten lassen 

können und eine Vorentscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens beantragen 

können und gegen die für sie negative Vorentscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbe-

gehrens einen Rechtsbefehl erhalten. Zudem sollte das Zustimmungsquorum für Bürgerent-

scheide abgesenkt werden.

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

  Ablehnung der Überweisung 

Ablehnung des Gesetzentwurfes 
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- Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfassung 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1753 -

Mit dem Gesetzentwurf sollte erreicht werden, dass hauptamtliche Bürgermeister einer zu ei-

nem Landkreis gehörenden Gemeinde nicht mehr zugleich Mitglied in dessen Kreistag sein 

können. Zudem sollten die bereits bestehenden Mitteilungspflichten der Gemeindevertreter 

um für die Ausübung ihres Mandates bedeutsame Angaben erweitert werden und der Beruf 

sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten der Gemeindevertreter öffentlich be-

kannt gemacht werden können. Darüber hinaus sollten die Zulässigkeitsvoraussetzungen für 

Bürgerbegehren abgemildert und das Zustimmungsquorum für Bürgerentscheide abgesenkt 

werden.

• Beschluss während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 45. Landtagssitzung am 19.06.2013:

Ablehnung des Gesetzentwurfes 

- Gesetzentwurf der Fraktion der NPD 

Entwurf eines 6. Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern
(Sicherheits- und Ordnungsgesetz - SOG M-V)
- Drucksache 6/1748 -

Mit dem Gesetzentwurf sollte eine Regelung zur Übertragung allgemeinpolizeilicher Eil-

kompetenzen auf die Beamten der Zollverwaltung erreicht werden.

• Beschluss während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 45. Landtagssitzung am 19.06.2013:

Ablehnung des Gesetzentwurfes 
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- Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entwurf eines Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetzes 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2116 -

Mit dem Gesetzentwurf sollte eine weitreichende Veröffentlichung staatlicher Informationen 

mittels eines elektronischen Datenkatalogs von Amts wegen erreicht werden, um über die 

bestehenden Informationsmöglichkeiten hinaus die demokratische Meinungs- und Willens-

bildung zu fördern.

• Beschluss während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 62. Landtagssitzung am 12.03.2014:

Ablehnung des Gesetzentwurfes 

- Gesetzentwurf der Fraktion der NPD 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Sonn- und 
Feiertage (Feiertagsgesetz Mecklenburg-Vorpommern - FTG M-V -) 
- 4. ÄndG FTG M-V -
- Drucksache 6/2135 -

Der Gesetzentwurf beinhaltet die Einführung eines gesonderten Gedenktages für die Opfer 

von Flucht und Vertreibung.

• Beschluss während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Ablehnung des Gesetzentwurfes 
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- Gesetzentwurf der Fraktion der NPD 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landespressegesetzes 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V)
- Drucksache 6/4003 -

Mit dem Gesetzentwurf sollte die Streichung des § 8 Absatz 1 Nummer 4 zur Aufhebung der 

Anforderung der unbeschränkten strafrechtlichen Verfolgbarkeit des verantwortlichen Redak-

teurs erreicht werden.

• Beschluss während der 94. Landtagssitzung am 03.06.2015:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015:

Ablehnung des Gesetzentwurfes 

- Gesetzentwurf der Fraktion der NPD 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfassung 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4465 -

Der Gesetzentwurf sollte die Kommunalverfassung dahingehend abändern, dass die Sitzun-

gen des Haupt- und Kreisausschusses öffentlich durchgeführt werden.

• Beschluss während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:

Ablehnung des Gesetzentwurfes 
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- Gesetzentwurf der Fraktion der NPD 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfassung 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4595 -

Die Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sollte dahingehend geän-

dert werden, dass Einschränkungen des Fragerechtes in der Hauptsatzung nicht mehr mög-

lich sind. Da für Bürger oft erst mit der öffentlichen Bekanntmachung von Tagesordnungen die 

Möglichkeit besteht, sich mit den Beratungsgegenständen auseinanderzusetzen, sollte ihnen 

auf den jeweiligen Sitzungen die Möglichkeit eingeräumt werden, themenbezogene Fragen 

zu stellen.

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:

Ablehnung des Gesetzentwurfes 

- Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die 
Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/5063 -

Der Gesetzentwurf sieht die Herabsetzung der Altersgrenze für das aktive Wahlrecht bei Land-

tagswahlen vom vollendeten 18. auf das vollendete 16. Lebensjahr vor. In dem Antrag wird 

dazu aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Wählen ab 16 nicht nur passiv eingeführt, sondern in 

den Bildungseinrichtungen des Landes aktiv begleitet und gefördert wird. Die aktive Beglei-

tung in den Schulen, den Medien und im sozialen Umfeld der Erstwähler wird eingefordert.

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf 

Drucksache 6/5064

• Beschluss während der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016: 

Ablehnung des Gesetzentwurfes 
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b)   Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, Verfassung, Geschäftsordnung,  
Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten

-  Gesetzentwurf der Fraktion der NPD

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
- Drucksache 6/733 -

Mit dem Gesetzentwurf sollte ein Verbot der Errichtung von Minaretten in der Verfassung des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern verankert werden.

• Beschluss während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2013

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 25. Landtagssitzung am 26.09.2013

Ablehnung des Gesetzentwurfes 

-  Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung der Verfassung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2350 -

Der Gesetzentwurf zielte auf die Änderung des Artikels 33 Absatz 3 der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern dahingehend ab, dass Ausschusssitzungen in der Regel öffentlich 

sein sollten.

• Beschluss während der 53. Landtagssitzung am 13.11.2013:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014: 

Ablehnung des Gesetzentwurfes 
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- Gesetzentwurf der Fraktion der NPD

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse 
der Mitglieder des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern 
(Abgeordnetengesetz Mecklenburg-Vorpommern - AbgG M-V) 
- Drucksache 6/2838 -

Mit dem Gesetzentwurf sollte die Zulagengewährung an Stellvertretende Fraktionsvorsitzen-

de und Arbeitskreisleiter beendet werden.

• Beschluss während der 65. Landtagssitzung am 09.04.2014:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014: 

Ablehnung des Gesetzentwurfes 

-  Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse 
der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten und der Ministerinnen 
und Minister des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
- Drucksache 6/3238 -

Mit dem Gesetzentwurf sollte für ehemalige Mitglieder der Landesregierung, die Versorgungs-

bezüge erhalten, eine Regelung geschaffen werden, wonach § 41 Beamtenstatusgesetz und 

§ 79 Landesbeamtengesetz mit der Maßgabe entsprechend gelten sollte, dass an die Stelle 

der fünfjährigen eine dreijährige Karenzfrist tritt, wenn diese eine Erwerbstätigkeit oder sonsti-

ge Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes aufnehmen wollen, die mit der dienst-

lichen Tätigkeit im Zusammenhang steht und durch die dienstliche Interessen beeinträchtigt 

werden können.

• Beschluss während der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 80. Landtagssitzung am 12.11.2014: 

Ablehnung des Gesetzentwurfes



68 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

-  Gesetzentwurf der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gerichtsstrukturgesetzes 
- Drucksache 6/3616 - 

Vor dem Hintergrund eines am 11. März 2014 vom Richterbund und dem Verein „Pro Justiz“ ge-

starteten Volksbegehren gegen die Gerichtsstrukturreform sollten mit Hilfe dieses Gesetzent-

wurfes sämtliche Maßnahmen, die der tatsächlichen Umsetzung des Gesetzes dienen, ausge-

setzt werden, bis das Volksgesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist. Auf diese Weise sollten 

erhebliche Kosten durch die beginnende Umsetzung und die anschließende Rückabwicklung 

der Gerichtsstrukturreform vermieden werden.

• Beschluss während der 86. Landtagssitzung am 28.01.2015:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015: 

Ablehnung des Gesetzentwurfes

-  Gesetzentwurf der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Regelungen über die 
Durchführung eines Volksentscheids 
- Drucksache 6/4094 - 

Mit dem Gesetzentwurf sollten Regelungen über die Versendung eines Informationshefts 

über den Gegenstand des Volksentscheids gemeinsam mit der Abstimmungsbenachrichti-

gung, eine Erstattung derbei der Werbung für den Volksentscheid entstandenen Kosten und 

die Veröffentlichung von Angaben über Herkunft und Höhe einer größeren Spende ins Volks-

abstimmungsgesetz übernommen werden.

• Beschluss während der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015:

Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015: 

Ablehnung des Gesetzentwurfes
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-  Gesetzentwurf der Fraktion der NPD
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
- Drucksache 6/5081 - 

Mit dem Gesetzentwurf sollte die bestehende Inkompatibilitätsvorschrift in Artikel 41 Absatz 
3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf die Mitgliedschaft im Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern erweitert werden.

• Beschluss während der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:
Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016: 
Ablehnung des Gesetzentwurfes 

c)  Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

- Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung und Verbesserung der Agrarstruktur in
Mecklenburg-Vorpommern (Agrarstrukturgesetz M-V)
- Drucksache 6/5309 -

• Beschluss während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016:
Ablehnung der Überweisung

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:
Ablehnung des Gesetzentwurfes

e)  Bildung, Wissenschaft und Kultur

- Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes
für das Land Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2233 -

• Beschluss während der der 50. Landtagssitzung am 09.10.2013:
Ablehnung der Überweisung

• Beschluss während der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014:

Ablehnung des Gesetzentwurfes
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d)  Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

- Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes 
 in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutzgesetz M-V)

- Drucksache 6/5194 -

Mit dem Gesetzentwurf sollten eine gesetzliche Verankerung der Klimaschutzziele des Landes 
sowie rechtliche Grundlagen für die Erarbeitung und Umsetzung von Emissionsminderungs- und 
Anpassungsmaßnahmen geschaffen werden. Des Weiteren war vorgesehen, dass die Umsetzung 
der im Landesaktionsplan Klimaschutz geplanten Maßnahmen sowie das Erreichen der Klima-
schutzziele regelmäßig durch den Landtag sowie einen Klimaschutz-Beirat überprüft werden. 
Darüber hinaus waren Vorgaben für einen beispielhaften Klimaschutz im Bereich der Landesver-
waltung vorgesehen. Ziel war, dass das Gesetz einen Beitrag für die Transparenz von Zielen und 
Maßnahmen leistet, um eine langfristige Planungssicherheit für Investitionen in innovative Klima-
schutztechnologien, Energieeffizienz sowie Erneuerbare Energien zu gewährleisten und gleich-
zeitig als Land Verantwortung und Vorbildfunktion für den Klimaschutz wahrzunehmen.

• Beschluss während der 115. Landtagssitzung am 10.03.2016:
Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:
Ablehnung des Gesetzentwurfes

e) Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales

-  Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gleichstellungsgesetzes 
und anderer Gesetze
- Drucksache 6/5198 -

Die Gesetzesnovelle hat das Ziel verfolgt, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
in allen Bereichen mit staatlichem Einfluss durchzusetzen. Des Weiteren sollten andere Lan-
desgesetze an die sich verändernden Bedarfe und Lebenswirklichkeiten angepasst werden.

• Beschluss während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016:
Ablehnung der Überweisung 

• Beschluss während der 121. Landtagssitzung am 09.06.2016:

Ablehnung des Gesetzentwurfes
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12.2 Beratung von Anträgen

Nachstehender Abschnitt enthält geordnet nach Politikfeldern eine Auflistung ausschließlich 

im Plenum beratener Anträge. Dabei wird der Inhalt angenommener Anträge, die zum Be-

schluss erhoben worden sind und somit eine politische Willenserklärung darstellen, kurz erläu-

tert. Ergänzt wird die Übersicht durch Anträge, die von den Einbringern zurückgezogen wor-

den oder – mit Zustimmung der Antragsteller – vom Plenum für erledigt erklärt worden sind.

12.2.1 Angenommene Anträge

a) Petitionswesen

- Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE

Bürgernah und gemeinsam unter einem Dach: Bürgerhaus 
des Landtages in der Schweriner Innenstadt einrichten
- Drucksache 6/1352 -

Mit dem Landtagsbeschluss hat der Landtag die bedeutende Stellung des Bürgerbeauftragten 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern, des Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit sowie der Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-

tes der ehemaligen DDR in der demokratischen Gesellschaft festgestellt. Eine gemeinsame 

Unterbringung dieser Institutionen im ehemaligen IHK-Gebäude der Stadt Schwerin hat der 

Landtag abgelehnt. 

• Beschluss während der 33. Landtagssitzung am 07.12.2012:

Annahme der Ziffern 1 und 2 des Antrages

Ablehnung der Ziffer 3 des Antrages
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b) Inneres und Sport

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Einsetzung einer Enquete-Kommission  
„Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“
- Drucksache 6/251 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/286 -

Der Landtag hat beschlossen, eine Enquete-Kommission einzusetzen, die schwerpunktmäßig 
Empfehlungen zu den Themen Soziale Sicherung im Alter, Alter und Gesundheit, altersgerech-
tes Wohnen, Pflege und Mobilität im Alter“, erarbeiten soll, die geeignet sind, den Teilhabe- und 
Versorgungsansprüchen einer älter werdenden Bevölkerung gerecht zu werden. Darüber hinaus 
findet eine Verständigung über Grundfragen des Zusammenlebens, eine Betrachtung in Bezug 
auf das künftige Miteinander der verschiedenen Generationen, die Organisation von Chancenge-
rechtigkeit, das Verhältnis von individueller Verantwortung und staatlicher Daseinsfürsorge statt. 

• Beschluss während der 8. Landtagssitzung am 01.02.2012:
Annahme des Antrages 
Ablehnung der Ziffern 1 bis 5 des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
20 Jahre ausländerfeindliche Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen  
- Mahnung und Verpflichtung. Für eine lebendige Demokratie, gegen  
Rechtsextremismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt!
- Drucksache 6/1029 -

Der Landtag hat erneut seinen Willen bekundet, sich den ernsten Bedrohungen aktiv entgegenzu-
stellen, die sich aus Rassismus, Demokratiefeindlichkeit und Antisemitismus ergeben. Das Parlament 
hat die Grundrechte jedes in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Menschen bekräftigt und jegli-
che Diskriminierung und Verfolgung aufgrund von nationaler oder ethnischer Herkunft, Geschlecht, 
sexueller Orientierung, Religion, Behinderung oder Weltanschauung abgelehnt. Der Landtag hat da-
mit die Auseinandersetzung mit den geistigen Brandstiftern von Rostock-Lichtenhagen fortgesetzt.

• Beschluss während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012:
Annahme des Antrages 
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Melderecht datenschutzkonform gestalten - Vermittlungsausschuss  
im Sinne der Bürgerinnen und Bürger nutzen! 
- Drucksache 6/1235 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und SPD
- Drucksache 6/1279 -

Der Landtag hat die Entschließung der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder vom 22. August 2012 „Melderecht datenschutzkonform gestalten!“ unterstützt und die 
Landesregierung bestärkt, auf einen Beschluss im Vermittlungsausschuss zum Gesetz zur Fortent-
wicklung des Meldewesens (MeldFortG) hinzuwirken, der eine datenschutzkonforme Gestaltung 
des Melderechts entsprechend der Entschließung der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder vom 22. August 2012 gewährleistet. 

• Beschluss während der 30. Landtagssitzung am 26.10.2012:
Annahme des Änderungsantrages 
Annahme des geänderten Antrages 

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Solidarität mit den Angehörigen, Freundinnen und Freunden der  
Opfer der neofaschistischen Terrorbande NSU
- Drucksache 6/1388 -

Der Landtag hat festgestellt, dass ein Jahr nach der Selbstenttarnung des Nationalsozialistischen 
Untergrundes (NSU) die Solidarität der demokratischen Fraktionen den Angehörigen, Freundin-
nen und Freunden der Opfer der neofaschistischen Terrorbande gilt. Es entspricht dieser Solida-
rität und dem Gedenken an die NSU-Opfer, wenn sich die Oberbürgermeister der sieben Tatort-
städte für Gedenktafeln mit gleichlautender Inschrift ausgesprochen haben und dieses Vorhaben 
auch in der Hansestadt Rostock, in der im Februar 2004 Mehmet Turgut ermordet wurde, zügig 
umgesetzt wird. Der Landtag hat beschlossen, dass das Gedenken und die Solidarität im Zusam-
menhang mit der verabscheuungswürdigen NSU-Mordserie einen Appell an alle Bürgerinnen 
und Bürger des Landes Mecklenburg-Vorpommern umfasst, weiterhin engagiert und verstärkt 
allen Formen von Alltagsrassismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenzutreten.

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:
Annahme des Antrages 
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Sternenkinder
- Drucksache 6/1484 -

Die Landesregierung ist gebeten worden, sich zeitlich mit Nachdruck für eine Änderung des 
§ 31 der Personenstandsverordnung einzusetzen und dadurch die Dokumentation der Geburt 
eines Kindes, das mit einem Gewicht von unter 500 Gramm tot zur Welt gekommen ist, zu er-
möglichen.

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:
Annahme des Antrages 

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Trinkwasser nicht als Handelsware behandeln - EU-Dienstleistungs-Konzessions-
richtlinie nicht auf die kommunale Daseinsvorsorge anwenden
- Drucksache 6/1643 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/1691 -

sowie

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/1696 -

Mit der Annahme des Antrages wird die Landesregierung gebeten, weiterhin im Sinne des Bun-
desratsbeschlusses vom 30.03.2012 auf Bundes- und Europäischer Ebene darauf hinzuwirken, 
dass insbesondere die Versorgung mit Trinkwasser nicht den Binnenmarktregelungen unterwor-
fen wird, und ferner den Agrarausschuss, den Innenausschuss sowie den Europa- und Rechtsaus-
schuss über die Entwicklungen zu den Kommissionsvorschlägen zur Liberalisierung der Wasser-
versorgung sowie allgemein der Dienstleistungskonzessionsrichtlinie zu informieren.

• Beschluss während der 38. Landtagssitzung am 22.03.2013:
Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 6/1691
Annahme des geänderten Antrages

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/1696
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- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ringen muss olympisch bleiben
- Drucksache 6/1738 -

Der Landtag hat beschlossen, die Landesregierung zu bitten, sich für den Erhalt der Sportart 

Ringen im Programm der Olympischen Spiele gegenüber den deutschen Mitgliedern des In-

ternationalen Olympischen Komitees einzusetzen.

• Beschluss während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:

Annahme des Antrages 

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Für eine Willkommenskultur in Mecklenburg-Vorpommern -  
Menschen mit Migrationshintergrund bereichern unsere  
Gesellschaft und unser Zusammenleben
- Drucksache 6/1758 -

Mit der Beschlussfassung hat der Landtag sich für eine Willkommenskultur von Menschen 

mit Migrationshintergrund und für die Förderung der Integration von Migrantinnen und 

Migranten in Mecklenburg-Vorpommern ausgesprochen.

• Beschluss während der 41. Landtagssitzung am 26.04.2013:

Annahme des Antrages 

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages 
in weitere Reformen der Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden 
in Mecklenburg-Vorpommern einbeziehen
- Drucksache 6/2346 -

Der Landtag hat festgestellt, dass extremistisch motivierte Straftaten und Gewalt konsequent 

zu bekämpfen sind. Der Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, die Empfehlungen des 

NSU-Untersuchungsausschusses landesspezifisch zu analysieren. Die für Mecklenburg-Vor-
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pommern relevanten Empfehlungen daraus für die Bereiche der Polizei, der Justiz und des 

Verfassungsschutzes sollen schnellstmöglich umgesetzt und die gegebenenfalls betroffenen 

rechtlichen Grundlagen, wie etwa das Sicherheits- und Ordnungsgesetz und das Landesver-

fassungsschutzgesetz, entsprechend überarbeitet werden. Darüber hinaus soll schnellstmög-

lich über den bisherigen Stand der eingeleiteten Maßnahmen berichtet werden. Über die wei-

tere Entwicklung ist in regelmäßigen Abständen im zuständigen Ausschuss zu berichten. Der 

Landtag erhält mindestens einmal pro Jahr einen umfassenden Bericht.

• Beschluss während der 54. Landtagssitzung am 14.11.2013:

Annahme des Antrages 

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 

Bürgernahe Verwaltung - papierlose Kommunikation erfordert  
sichere IT-Strukturen
- Drucksache 6/2928 -

hierzu 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/2969 -

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2977 -

Der Landtag hat festgestellt, dass eine bürgernahe, moderne Verwaltung von einem einfa-

chen elektronischen Zugang der Bürger zu den Behörden gekennzeichnet ist und die stetig 

voranschreitende technologische Entwicklung eine kontinuierliche Betreuung der IT-Systeme 

in der Verwaltung sowohl des Landes als auch in den Kommunen erfordert. Die Landesregie-

rung ist gebeten worden zu prüfen, ob unter Einbeziehung des Städte- und Gemeindetages 

Mecklenburg-Vorpommern und des Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern aufeinander 

abgestimmte IT-Sicherheitskonzepte, aufbauend auf den Vorgaben der Leitlinie für die Infor-

mationssicherheit in der öffentlichen Verwaltung erarbeitet werden können, damit die IT-ge-

stützten Geschäftsprozesse in den Kommunen unter besonderer Berücksichtigung der Bür-

gernähe, der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns gestärkt werden können. Mit 
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der Annahme des Änderungsantrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, den 

Landtag über entsprechende Prüfergebnisse, insbesondere hinsichtlich möglicher fachlicher, 

personeller und finanzieller Anforderungen an Land und Kommunen, noch im Jahr 2014 zu 

unterrichten, gegebenenfalls in Form eines Zwischenberichtes.

• Beschluss während der 70. Landtagssitzung am 16.05.2014:

Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 6/2969

Annahme des geänderten Antrages 

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/2977

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Olympia in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/3245 -

hierzu 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/3297 -

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3304 - 

Der Landtag hat die vielfältigen Chancen für Mecklenburg-Vorpommern bei Mitausrichtung 

der Olympischen Sommerspiele und der Paralympischen Sommerspiele festgestellt. Er hat 

eine möglichen Bewerbung Deutschlands für die Olympischen Sommerspiele und Paralym-

pics 2024 bzw. 2028 durch die Städte Hamburg oder Berlin und Unterstützung der Austragung 

einzelner Wettkampfsportarten an Sportstandorten in Mecklenburg-Vorpommern begrüßt 

und befürwortet. Die Landesregierung ist mit der Erarbeitung von Konzepten unter Einbin-

dung von Mecklenburg-Vorpommern als Austragungsort zusammen mit den potenziellen 

Austragungsstädten Hamburg und Berlin beauftragt worden. 

• Beschluss während der 76. Landtagssitzung am 19.09.2014:

Annahme des Antrages 

Ablehnung der Änderungsanträge 
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Besserer Schutz von Minderjährigen bei digitalen Diensten
- Drucksache 6/3419 -

Ausgehend davon, dass der Landtag im Zusammenhang mit digitalen Diensten eine deutli-

che Verbesserung des Schutzes personenbezogener Daten von Minderjährigen als geboten 

angesehen und deren Bearbeitung, Übermittlung und Nutzung zu Werbezwecken sowie zur 

Bildung von Nutzungs- und Persönlichkeitsprofilen abgelehnt hat, ist die Aufforderung an die 

Landesregierung ergangen, sich beim Bund dafür einzusetzen, dass auf europäischer Ebene 

weitere über die derzeit zur Verfügung stehenden Instrumente des Wettbewerbsrechtes und 

der europäischen Datenschutz-Grundverordnung hinausgehende Regelungen zum Schutz 

von Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit digitalen Diensten etabliert und Ver-

stöße spürbarer sanktioniert werden können. Sofern sich dieser Auftrag als nicht durchführbar 

erweisen sollte, ist die Landesregierung gebeten worden, entsprechende nationale Regelun-

gen zu unterstützen.

• Beschluss während der 82. Landtagssitzung am 14.11.2014:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Rechtsextremistisch und fremdenfeindlich motivierte Gewalttaten stoppen - 
Für ein weltoffenes, friedliches und tolerantes Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4621 -

Der Landtag hat mit der Annahme dieses gemeinsamen Antrages aller demokratischen 

Fraktionen einen umfangreichen Beschluss zur Situation der Flüchtlinge gefasst. Er hat unter 

anderem erklärt, dass Anstand, Mitmenschlichkeit sowie die Landesverfassung es geböten, 

Menschen, die sich auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Verfolgung befinden, zu schützen. 

Er hat festgestellt, dass die aktuelle Situation eine enorme Herausforderung für das Land sei, 

die die gesamte Gesellschaft in starkem Maße fordere. Deutschland müsse auch künftig in 

der Lage bleiben, Menschen aufzunehmen, die Schutz bräuchten. Fluchtursachen müssten 

beseitigt, die Durchführung des gesamten Asylverfahrens optimiert werden. Den engagierten 

Bürgerinnen und Bürgern gelte besondere Anerkennung, denn ohne ihren unermüdlichen 

Einsatz könne die gewaltige Aufgabe nicht bewältigt werden. Die derzeitige Anzahl an Schutz-
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suchenden führe zu Fragen und Sorgen bei Bürgerinnen und Bürgern, mit denen sich die poli-

tisch Verantwortlichen auseinandersetzen müssten. Gezielt geschürte Vorurteile, Hetzparolen 

und Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte seien inakzeptabel. Rechtsextremismus und Fremden-

hass seien Phänomene in der ganzen Bundesrepublik, die gesamtdeutsch bekämpft werden 

müssten. Angriffe auf Asylbewerberunterkünfte seien gemeingefährlich und schwerstkrimi-

nell. Es müsse alles darangesetzt werden, die Täter zu ermitteln und der Justiz zuzuführen.

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Aufnahme als Zusatztagesordnungspunkt in die Tagesordnung

• Beschluss während der 104. Landtagssitzung am 22.10.2015:

Annahme Antrages

- Antrag der Landesregierung 

Vorschlag der Landesregierung zur Besetzung des ZDR-Fernsehrates für den 
Bereich Bürgerschaftliches Engagement gemäß Artikel 2 Ausführungsgesetz 
zum ZDF-Staatsvertrag (ZDF-StVAG MV) vom 17.12.2015 i. V. m. § 21 Absatz 1 
Satz 1 Buchstabe q Doppelbuchstabe hh ZDF-Staatsvertrag 
- Drucksache 6/5427 -

Auf der Grundlage des Vorschlages der Landesregierung hat der Landtag beschlossen, dem 

„Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.“ 

gemäß Artikel 2 Ausführungsgesetz zum ZDF-Staatsvertrag (ZDF-StVAG MV) vom 17.12.2015 i. 

V. m. § 21 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe q Doppelbuchstabe hh ZDF-Staatsvertrag ein Entsen-

derecht für eine Vertreterin oder einen Vertreter in den Fernsehrat zuzubilligen.

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:

Annahme des Antrages 
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c) Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, Verfassung, Geschäftsordnung, 
Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Geschäftsordnung des Landtages der 6. Wahlperiode
- Drucksache 6/1 -

hierzu

Änderungsanträge der Fraktion der NPD

- Drucksachen 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24 und 6/25 -

Mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Abgeordneten Heinz Müller, Fraktion der SPD,

„§ 27 Satz 2 wird wie folgt gefasst: Das Nähere zum Verfahren des Wahlprüfungsaus- 

schusses regelt das Gesetz über die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern  

(Landes- und Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V).“

Mit der Annahme des Antrages entsprechend dem mündlich vorgetragenen Änderungsan-

trag hat der Landtag seine Geschäftsordnung für die 6. Wahlperiode beschlossen.

• Beschluss während der 1. Landtagssitzung am 04.10.2011:

Annahme des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages 

Annahme der Geschäftsordnung entsprechend dem geänderten Antrag

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/14 bis 6/25

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wahl eines dritten Vizepräsidenten
- Drucksache 6/3 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag von der Ermächtigung des § 2 Absatz 2 seiner 

Geschäftsordnung Gebrauch gemacht und sich zur Durchführung der Wahl einer weiteren - 

dritten - Vizepräsidentin entschieden. Gewählt wurde schließlich die Abgeordnete Silke Gajek 

(Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

• Beschluss während der 1. Landtagssitzung am 04.10.2011:

Annahme des Antrages



 Die Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern im Überblick 81

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Berechnungsverfahren für die Dauer der sechsten Wahlperiode
- Drucksache 6/8 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion der NPD

- Drucksache 6/13 - 

Der Landtag hat für die 6. Wahlperiode die Entscheidung getroffen, für die Bestimmung der 

Anteile, Zugriffe und Reihenfolgen der Fraktionen im Sinne des § 10 Absatz 2 der Geschäfts-

ordnung das Berechnungsverfahren nach d´Hondt heranzuziehen.

• Beschluss während der 1. Landtagssitzung am 04.10.2011:

Annahme des Antrages 

Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Einsetzung eines vorläufigen Ausschusses
- Drucksache 6/9 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag einen vorläufigen Ausschuss unter dem Vor-

sitz der Präsidentin des Landtages eingesetzt, dessen Aufgabe es war, bis zur Arbeitsfähigkeit 

der ständigen Ausschüsse die Entscheidungen des Plenums vorzubereiten.

• Beschluss während der 1. Landtagssitzung am 04.10.2011:

Annahme des Antrages



82 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Einsetzung von Ausschüssen
- Drucksache 6/62 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/64 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag für die Dauer der 6. Wahlperiode neun ständi-

ge Ausschüsse eingesetzt: den Petitionsausschuss (1. Ausschuss), den Innenausschuss (2. Aus-

schuss), den Europa- und Rechtsausschuss (3. Ausschuss), den Finanzausschuss (4. Ausschuss), 

den Wirtschaftsausschuss (5. Ausschuss), den Agrarausschuss (6. Ausschuss), den Bildungsaus-

schuss (7. Ausschuss), den Energieausschuss (8. Ausschuss) sowie den Sozialausschuss (9. Aus-

schuss).

• Beschluss während der 2. Landtagssitzung am 25.10.2011:

Annahme des Änderungsantrages 

Annahme des geänderten Antrages 

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Internetkriminalität bekämpfen 
- Drucksache 6/254 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/287 - 

Mit der Annahme des Antrages ist die Landesregierung aufgefordert worden zu prüfen, ob 

in Mecklenburg-Vorpommern eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft oder eine Zentralstelle zur 

Bekämpfung von Internetkriminalität eingerichtet werden soll.

• Beschluss während der 9. Landtagssitzung am 02.02.2012:

Annahme des Antrages

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen des 10. Parlamentsforums 
Südliche Ostsee in Kiel vom 11. bis 13. März 2012 sowie von Beschlüssen 
des 9. Parlamentsforums Südliche Ostsee in Danzig, Polen, 
vom 3. bis 5. Juli 2011
- Drucksache 6/575 -

Der Landtag hat den Beschlüssen des 9. und 10. Parlamentsforums Südliche Ostsee im Rah-

men seiner Zuständigkeiten zugestimmt. Des Weiteren ist die Landesregierung dazu aufgefor-

dert worden, sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf regionaler, nationaler und internatio-

naler Ebene nachdrücklich für die Umsetzung der in der Resolution enthaltenen Forderungen 

einzusetzen und den Landtag darüber zu unterrichten.

• Beschluss während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen der 20. Ostsee-
parlamentarierkonferenz in Helsinki, Finnland, 
vom 28. bis 30. August 2011
- Drucksache 6/384 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag den von der 20. Ostseeparlamentarierkonfe-

renz in Helsinki am 30. August 2011 verabschiedeten Beschlüssen im Rahmen seiner Zustän-

digkeiten zugestimmt und seine zuständigen Ausschüsse damit beauftragt, der Arbeit und 

den Beschlüssen der 20.  BSPC sowie dem Ostseeaktionsplan der Helsinki-Kommission zum 

Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes (HELCOM) und seiner Umsetzung weiterhin 

kontinuierlich hohe Aufmerksamkeit zu widmen und dem Landtag gegebenenfalls hierzu 

Beschlüsse zu empfehlen. Außerdem hat der Landtag unter anderem begrüßt, dass wesent-

liche unter seinem Vorsitz erarbeitete Handlungsempfehlungen der Arbeitsgruppe Integrier-

te Maritime Politik von der 20. BSPC aufgegriffen worden sind und ihren Niederschlag in der 

Resolution gefunden haben. Der Landtag hat zudem die Landesregierung aufgefordert, sich 

im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf regionaler, nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene nachdrücklich für die in der Resolution enthaltenen Forderungen und Maßnahmenvor-
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schläge in der Ostseeregion einzusetzen, sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten umzusetzen 

und den Landtag über die Entwicklungen auf diesen Gebieten in der Ostseeregion sowie über 

den Stand der Umsetzung der in der Resolution enthaltenen Forderungen und Maßnahmen-

vorschläge im Land zu unterrichten.

• Beschluss während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2013:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen der 21. Ostsee-
parlamentarierkonferenz in Sankt Petersburg, Russische Föderation, 
vom 26. bis 28. August 2012
- Drucksache 6/1214 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag den von der 21. Ostseeparlamentarierkonfe-

renz in Sankt Petersburg am 28. August 2012 verabschiedeten Beschlüssen im Rahmen seiner 

Zuständigkeiten zugestimmt und seine zuständigen Ausschüsse damit beauftragt, der Arbeit 

und den Beschlüssen der 21.  BSPC sowie dem Ostseeaktionsplan der Helsinki-Kommission 

zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes (HELCOM) und seiner Umsetzung weiter-

hin kontinuierlich hohe Aufmerksamkeit zu widmen und dem Landtag gegebenenfalls hierzu 

Beschlüsse zu empfehlen. Außerdem hat der Landtag unter anderem begrüßt, dass wesent-

liche unter seinem Vorsitz erarbeitete Handlungsempfehlungen der Arbeitsgruppe Integrier-

te Maritime Politik von der 20. BSPC aufgegriffen worden sind und ihren Niederschlag in der 

Resolution gefunden haben. Der Landtag hat zudem die Landesregierung aufgefordert, sich 

im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf regionaler, nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene nachdrücklich für die in der Resolution enthaltenen Forderungen und Maßnahmenvor-

schläge in der Ostseeregion einzusetzen, sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten umzusetzen 

und den Landtag über die Entwicklungen auf diesen Gebieten in der Ostseeregion sowie über 

den Stand der Umsetzung der in der Resolution enthaltenen Forderungen und Maßnahmen-

vorschläge im Land zu unterrichten.

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Annahme des Antrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

NPD-Verbotsverfahren baldmöglichst einleiten
- Drucksache 6/1215 -

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages ausdrücklich die Bemühungen um eine bald-

mögliche Einleitung eines Verfahrens zum Verbot der rechtsextremen NPD begrüßt, denn 

nach Überzeugung aller vier im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern vertretenen demo-

kratischen Fraktionen hat die NPD-Landtagsfraktion in den vergangenen sechs Jahren mehr-

fach in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass sie mit aggressiv-kämpferischen Mitteln 

die Abschaffung des demokratischen Rechtsstaats anstrebt.

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

60 Jahre Volksaufstand in der DDR
- Drucksache 6/1220 -

Der Landtag hat beschlossen, anlässlich des 60.  Jahrestages eine Gedenkveranstaltung zur 

Erinnerung an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der ehemaligen DDR durchzuführen.

• Beschluss während der 30. Landtagssitzung am 26.10.2012:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen des 11. Parlamentsforums 
Südliche Ostsee in Schwerin vom 2. bis 4. Juni 2013
- Drucksache 6/2345 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag der vom 11. Parlamentsforum Südliche Ost-

see in Schwerin am 4.  Juni 2013 verabschiedeten Resolution im Rahmen seiner Zuständig-

keiten zugestimmt und seine zuständigen Ausschüsse damit beauftragt, der Arbeit und den 

Beschlüssen des Parlamentsforums Südliche Ostsee weiterhin kontinuierlich hohe Aufmerk-
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samkeit zu widmen und dem Landtag gegebenenfalls hierzu Empfehlungen vorzulegen. Der 

Landtag hat außerdem die Landesregierung dazu aufgefordert, sich im Rahmen ihrer Zustän-

digkeiten auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene nachdrücklich für die in der Re-

solution des 11.  Parlamentsforums Südliche Ostsee enthaltenen Feststellungen und Forde-

rungen einzusetzen und diese umzusetzen sowie den Landtag im Rahmen der regelmäßigen 

Berichterstattung über die diesbezügliche Entwicklung im Ostseeraum, insbesondere auch 

über den Stand der Umsetzung der in der Resolution enthaltenen Forderungen und Maßnah-

menvorschläge im Land, zu unterrichten. Darüber hinaus hat der Landtag festgestellt, dass sich 

zwischenzeitlich zu einem Teil der Forderungen des Parlamentsforums der Europäische Rat, 

das Europäische Parlament und die Europäische Kommission in Trilogverhandlungen über die 

Europäischen Struktur- und Investitionsfonds für die nächste Förderperiode 2014 bis 2020 ge-

einigt haben, worüber die EU-Kommission den Landtag schriftlich unterrichtet hat.

• Beschluss während der 53. Landtagssitzung am 13.11.2013:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen der 22. Ostsee-
parlamentarierkonferenz in Pärnu, Estland, 
vom 25. bis 27. August 2013
- Drucksache 6/2394 - 

Der Landtag hat den von der 22. Ostseeparlamentarierkonferenz in Pärnu am 27. August 2013 ver-

abschiedeten Beschlüssen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zugestimmt und seine zuständigen 

Ausschüsse damit beauftragt, der Arbeit und den Beschlüssen der 22. BSPC sowie dem Ostseeak-
tionsplan der Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes (HELCOM) 
und seiner Umsetzung weiterhin kontinuierlich hohe Aufmerksamkeit zu widmen und dem 
Landtag gegebenenfalls hierzu Beschlüsse zu empfehlen. Außerdem hat der Landtag begrüßt, 
dass wesentliche seiner Beschlusslage entsprechende sowie von der Arbeitsgruppe „Nachhalti-
ges Wachstum und Energieeffizienz“ unter seiner aktiven Mitwirkung erarbeitete Handlungsemp-
fehlungen von der 22. BSPC aufgegriffen worden sind und ihren Niederschlag in der Resolution 
gefunden haben; dass der Ständige Ausschuss der BSPC den Landtag Mecklenburg-Vorpom-
mern gebeten hat, sein Engagement bei der Wahrnehmung des Beobachterstatus der BSPC bei  
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HELCOM durch seine Präsidentin Sylvia Bretschneider fortzusetzen; sein Engagement im Rahmen 
maritimer Politiken in der Ostseeregion durch den Abgeordneten Jochen Schulte als Berichter-
statter der BSPC für Maritime Politik fortzusetzen; die Einrichtung der Arbeitsgruppe „Innovatio-
nen im Sozial- und Gesundheitswesen“ sowie die Übertragung des Mandates zur Ausrichtung 
der 24.  Ostseeparlamentarierkonferenz im Jahre 2015  in Mecklenburg Vorpommern und die 
einstimmige Berufung seiner Präsidentin Sylvia Bretschneider zur Vizevorsitzenden der BSPC im 
Geschäftsjahr 2013/2014. Außerdem hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, sich im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf regionaler, nationaler, europäischer und internationaler Ebene 
nachdrücklich für die in der Resolution enthaltenen Forderungen und Maßnahmenvorschläge, 
insbesondere im Hinblick auf die Themenfelder Zusammenarbeit, Wirtschaftswachstum, Inno-
vation und Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltiges Wachstum und Energieeffizienz und Kreatives 
Unternehmertum in der Ostseeregion einzusetzen, sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten umzu-
setzen sowie den Landtag im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung über die diesbezüg-
liche Entwicklung im Ostseeraum, insbesondere auch über den Stand der Umsetzung der in der 
Resolution enthaltenen Forderungen und Maßnahmenvorschläge im Land, zu unterrichten.

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 22.12.2013:
Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 
Zusammenarbeit mit Polen weiter vertiefen
- Drucksache 6/2831 - 

Der Landtag hat die Bemühungen und Initiativen der Landesregierung, die auswärtigen Be-
ziehungen zu Polen weiter zu vertiefen, unterstützt. Außerdem hat er die Landesregierung 
aufgefordert, im Rahmen der zur Verfügung stehenden europäischen Finanzausstattung die 
grenzüberschreitenden Wirtschaftskooperationen zwischen Polen und Mecklenburg-Vor-
pommern zu intensivieren, den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur weiter voranzutreiben und 
gemeinsam mit den polnischen Nachbarn unter Einbeziehung der kommunalen Ebene die 

Zusammenarbeit auch auf kultureller Ebene voranzutreiben. Der Landtag hat die Landesregie-

rung sowie die Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen gebeten, im 

Rahmen der grundgesetzlich garantierten Freiheit von Forschung und Lehre durch den Aus-

bau und Aufbau wissenschaftlicher Kooperationen Impulse für wirtschaftliches Wachstum und 

Beschäftigung sowie die kulturelle Entwicklung in der grenzüberschreitenden Metropolregion 
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Stettin zu setzen. Darüber hinaus hat er die Landesregierung gebeten, die deutsch-polnische 

Bildungszusammenarbeit weiterhin fachlich zu begleiten und insbesondere im deutsch-pol-

nischen Ausschuss für Bildungszusammenarbeit gemeinsam mit der polnischen Seite auf den 

grenzüberschreitenden Ausbau hinzuwirken.

• Beschluss während der 67. Landtagssitzung am 11.04.2014:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen des 12. Parlamentsforums 
Südliche Ostsee in Kaliningrad vom 19. bis 22. Mai 2014
- Drucksache 6/3054 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag der vom 12. Parlamentsforum Südliche Ostsee 

am 21. Mai 2014 verabschiedeten Resolution im Rahmen seiner Zuständigkeiten zugestimmt 

und seine zuständigen Ausschüsse damit beauftragt, der Arbeit und den Beschlüssen des Par-

lamentsforums Südliche Ostsee weiterhin kontinuierlich hohe Aufmerksamkeit zu widmen 

und dem Landtag gegebenenfalls hierzu Empfehlungen vorzulegen. Des Weiteren hat der 

Landtag die Landesregierung aufgefordert, sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf regiona-

ler, nationaler und internationaler Ebene nachdrücklich für die in der Resolution des 12. Parla-

mentsforums Südliche Ostsee enthaltenen Feststellungen und Forderungen einzusetzen, die-

se umzusetzen und den Landtag im Vorfeld des 13. Parlamentsforums Südliche Ostsee bis zum 

16. März 2015 über den Stand der Umsetzung der in der Resolution enthaltenen Forderungen 

und Maßnahmenvorschläge im Land zu unterrichten. Der Landtag hat diese Entschließung 

dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission und der Ostseeparlamentarier-

konferenz (BSPC) zugeleitet.

• Beschluss während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:

Annahme des Antrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen der 23. Ostsee-
parlamentarierkonferenz in Olsztyn, Polen, 
vom 24. bis 26. August 2014
- Drucksache 6/3328 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3383 - 

Der Landtag hat den von der 23.  Ostseeparlamentarierkonferenz in Olsztyn am 26.  August 

2014 verabschiedeten Beschlüssen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zugestimmt und seine 

zuständigen Ausschüsse damit beauftragt, der Arbeit und den Beschlüssen der 23. BSPC sowie 

dem Ostseeaktionsplan der Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostsee-

gebietes (HELCOM) und seiner Umsetzung weiterhin kontinuierlich hohe Aufmerksamkeit zu 

widmen und dem Landtag gegebenenfalls hierzu Beschlüsse zu empfehlen. Darüber hinaus 

hat der Landtag begrüßt, dass wesentliche von der Arbeitsgruppe „Innovationen im Gesund-

heits- und Sozialwesen“ unter seiner aktiven Mitwirkung erarbeitete Handlungsempfehlungen 

von der 23. BSPC aufgegriffen worden sind und ihren Niederschlag in der Resolution gefunden 

haben sowie dass der Ständige Ausschuss der BSPC den Landtag Mecklenburg-Vorpommern 

gebeten hat, sein Engagement bei der Wahrnehmung des Beobachterstatus der BSPC bei HEL-

COM durch seine Präsidentin Sylvia Bretschneider sowie sein Engagement im Rahmen mariti-

mer Politiken in der Ostseeregion durch den Abgeordneten Jochen Schulte als Berichterstatter 

der BSPC für Maritime Politik fortzusetzen. Der Landtag hat außerdem die Übertragung des 

Mandates zur Ausrichtung der 24.  Ostseeparlamentarierkonferenz vom 30.  August bis zum 

1. September 2015 in Rostock-Warnemünde sowie die einstimmige Berufung seiner Präsiden-

tin Sylvia Bretschneider zur Vorsitzenden der BSPC im Geschäftsjahr 2014/2015 begrüßt und 

die damit verbundene Auszeichnung und Verpflichtung anerkannt. Zudem hat er die Lan-

desregierung aufgefordert, sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf regionaler, nationaler, 

europäischer und internationaler Ebene nachdrücklich für die in der Resolution enthaltenen 

Forderungen und Maßnahmenvorschläge einzusetzen, sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 

umzusetzen sowie den Landtag im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung über die 

diesbezügliche Entwicklung im Ostseeraum insbesondere auch über den Stand der Umset-

zung der in der Resolution enthaltenen Forderungen und Maßnahmenvorschläge im Land zu 
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unterrichten. Mit der Annahme des Änderungsantrages begrüßt der Landtag die Übertragung 

der Sekretariatsaufgaben einschließlich der Bewirtschaftung des gemeinsamen Finanzie-

rungsmechanismus entsprechend der Geschäftsordnung der Ostseeparlamentarierkonferenz 

auf den Landtag Mecklenburg-Vorpommern und die damit verbundene Möglichkeit, die ent-

sprechenden Aufgaben bis auf Weiteres im Rahmen der laufenden Verwaltung des Landtages 

auch durch den entsprechenden Einsatz der vorhandenen Mittel wahrzunehmen.

• Beschluss während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:

Annahme des Änderungsantrages

Annahme des geänderten Antrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und der SPD

Opfer besser schützen - Stalking konsequenter bestrafen!
- Drucksache 6/3330 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3390 - 

Der Landtag hat festgestellt, dass sich die derzeitige strafrechtliche Regelung zum Stalking in 

der Praxis häufig als „Papiertiger“ erwiesen hat. Eine Bestrafung des Täters setze tatbestand-

lich eine Verursachung einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des 

Opfers voraus. Ein Stalking-Opfer, das sich äußerlich nichts anmerken lasse, werde hierdurch 

im Regelfall strafrechtlich nicht geschützt. Diese Anknüpfung der Strafbarkeit an die individu-

elle psychische Belastbarkeit des Opfers sei nicht hinnehmbar. Eine effektive Strafverfolgung 

müsse sich vielmehr am Handlungsunwert der Tathandlung orientieren. Der Landtag hat die 

Landesregierung gebeten, sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative für die Änderung des  

§ 238 Strafgesetzbuch von einem Erfolgsdelikt in ein Gefährdungsdelikt einzusetzen. 

• Beschluss während der 78. Landtagssitzung am 16.10.2014:

Ablehnung des Änderungsantrages

Annahme des Antrages
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- Antrag der Fraktionen der CDU und der SPD

Bürokratieabbau, Verhältnismäßigkeit und Datenschutz ernst nehmen -
Generalverdacht gegenüber EU-Mittel-Empfängern unterbinden
- Drucksache 6/3421 - 

Mit der Annahme des Antrages stellt der Landtag fest, dass die Bundesrepublik Deutschland 

und Mecklenburg-Vorpommern über wirksame Betrugs- und Korruptionsbekämpfungsme-

chanismen verfügen. Er hat die Landesregierung gebeten, dem Generalverdacht des Betrugs 

der zuallermeist redlichen Zuwendungsempfänger von Europäischen Struktur- und Interven-

tionsfonds in Mecklenburg-Vorpommern entschieden entgegenzutreten, in Abstimmung und 

gegebenenfalls gemeinsam mit der Bundesregierung in geeigneter Weise auf die EU-Kommis-

sion einzuwirken, um die Überlegungen der Europäischen Kommission hinsichtlich der Maß-

nahmen, die die Mitgliedsstaaten gemäß Artikel 125 Absatz 4 Buchstabe c der EU-Verordnung 

Nummer 1303/2013  im Zuge der Umsetzung der Europäischen Struktur- und Investitions-

fonds zur Vorbeugung und Bekämpfung von Betrug und Korruption ergreifen sollen, kritisch 

zu begleiten und um die Einführung des von der EU-Kommission entwickelten IT-gestützten 

Systems ARACHNE oder eines ähnlichen Systems zum Zwecke der anlasslosen und flächen-

deckenden Überprüfung der Empfänger von EU-Mitteln als unvereinbar mit deutschem Recht 

sowie Daten- und Geheimnisschutz zu verhindern.

• Beschluss während der 81. Landtagssitzung am 13.11.2014:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

Europäisch handeln - Engagement des Landtages in der Europapolitik fortführen
- Drucksache 6/3743 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/3784 - 

Der Landtag hat festgestellt, dass er der verfassungsrechtlich festgeschriebenen Verantwor-

tung und aufgetragenen Aufgabe bei der Mitwirkung an der europäischen Integration aktiv 
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nachkomme, an parlamentarischen Versammlungen partizipiere und in diesen leitende Funk-
tionen übernehme, sodass die Interessen des Landes vertreten würden. Er hat ferner festge-
stellt, dass er als Schnittstelle von Landes- und Europapolitik agiere. Darüber hinaus hat er be-
grüßt, dass erstmalig in der Geschichte der Europäischen Union der Präsident aus einer Wahl 
zum Europäischen Parlament hervorgegangen sei. Der Landtag hat außerdem begrüßt, dass 
der Präsident der Kommission in seiner Bewerbungsrede vor dem Europäischen Parlament 
angekündigt habe, die Arbeitslosigkeit durch private und öffentliche Investitionen bekämpfen 
zu wollen. Der Landtag hat ferner die neue Struktur der EU-Kommission als positiv bewertet, 
da sich durch die Einrichtung von Clustern thematisch übergreifende Politikbereiche besser 
koordinieren und zusammenführen ließen. Er hat ferner beschlossen, dass er auch weiterhin 
mit der neuen EU-Kommission einen regen themen- und landesspezifischen politischen Di-
alog pflegen werde, um die europäischen Interessen des Landes umzusetzen. Er hat zudem 
beschlossen, seine grenzüberschreitende parlamentarische Zusammenarbeit mit den Parla-
menten im Ostseeraum weiter zu vertiefen, um die Zusammenarbeit mit den EU-Institutionen 
fortführen und intensivieren zu können.

• Beschluss während der 89. Landtagssitzung am 12.03.2015:
Annahme Antrages
Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum NPD-Verbotsverfahren umsetzen
- Drucksache 6/3883 - 

Der Landtag hat seine Auffassung bekräftigt, dass das durch die maßgebliche Unterstüt-
zung der Landesregierung und auf Antrag des Bundesrates eingeleitete NPD-Verbotsver-
fahren weiterhin geboten sei. Er nehme den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
19.03.2015 sehr ernst. Etwaige Zweifel des Gerichts an „Abschaltungen“ von V-Leuten bzw. an 
dem Verzicht auf Nachsorge bei „abgeschalteten Quellen“ sowie daran, dass sichergestellt sei, 
dass keinerlei nachrichtendienstlich erlangte Informationen über die Prozessstrategie der An-
tragsgegnerin erlangt bzw. verwertet werden, müssten vollumfänglich ausgeräumt werden. 
Die Landesregierung wurde gebeten, an der Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichtes durch den Bundesrat mitzuwirken.

• Beschluss während der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015:
Annahme Antrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

Globalisierung nach europäischen Standards gestalten -
neue Wege bei der Beilegung von Investorenstreitigkeiten gehen
- Drucksache 6/3884 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag festgestellt, dass ein Handelsabkommen zwi-

schen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika - wie namentlich die 

seinerzeit verhandelte Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) - helfen 

kann, das im Programm „Europa 2020“ geforderte Ziel der Erhöhung des Industrieanteils am 

BIP umzusetzen. Der Landtag hat sich dafür ausgesprochen, dass ein solches Handelsabkom-

men derart auszugestalten sei, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen einen spür-

baren Vorteil erfahren. Der Landtag hat sich ferner dafür ausgesprochen, dass es mit einem 

Handelsabkommen zu keinen Unterschreitungen europäischer Standards in den Bereichen 

Umwelt, Soziales und Verbraucherschutz sowie bei den Arbeitnehmerrechten komme sowie 

dass ein erfolgreicher Abschluss zur politischen Gestaltung der Globalisierung nach den ge-

meinsamen Werten der EU und der USA beitrage. Außerdem hat er beschlossen, dass Rege-

lungen zum Investitionsschutz und zu Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS) für Auslandsin-

vestitionen deutscher Unternehmen in langjähriger Tradition von Bedeutung seien. Das hohe 

Rechtsschutzniveau in den USA und den meisten EU-Mitgliedsstaaten lasse dem Landtag eine 

Einbeziehung von Investitionsschutzklauseln in ein Handelsabkommen zwischen der EU und 

den USA allerdings als nicht zwingend nötig erscheinen. Gleichwohl sollte die Landesregie-

rung im Rahmen ihrer institutionellen Möglichkeiten die Prüfung der völkerrechtlichen Errich-

tung eines öffentlich-rechtlich konstituierten und multilateral ausschließlich mit staatlichen 

Berufsrichtern und Wissenschaftlern besetzten internationalen Schiedsgerichtshofs zumindest 

als Schiedsgerichtsrevisionsinstanz zur Erhöhung der demokratischen Legitimation von Inves-

tor-Staat-Schiedsverfahren anregen.

• Beschluss während der 92. Landtagssitzung am 23.04.2015:

Annahme Antrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen des 13. Parlamentsforums 
Südliche Ostsee in Hamburg vom 19. bis 21. April 2015
- Drucksache 6/4106 - 

Der Landtag hat mit der Annahme dieses Antrages der vom 13. Parlamentsforum Südliche 

Ostsee in Hamburg am 21. April 2015 verabschiedeten Resolution im Rahmen seiner Zustän-

digkeiten zugestimmt und seine zuständigen Ausschüsse damit beauftragt, der Arbeit und 

den Beschlüssen des Parlamentsforums Südliche Ostsee weiterhin kontinuierlich hohe Auf-

merksamkeit zu widmen und dem Landtag gegebenenfalls hierzu Empfehlungen vorzulegen. 

Der Landtag hat außerdem die Landesregierung dazu aufgefordert, sich im Rahmen ihrer Zu-

ständigkeiten auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene nachdrücklich für die in der 

Resolution des 13. Parlamentsforums Südliche Ostsee enthaltenen Feststellungen und Forde-

rungen einzusetzen und diese umzusetzen sowie den Landtag im Vorfeld des 14. Parlaments-

forums Südliche Ostsee bis 31. März 2016 über den Stand der Umsetzung der in der Resolution 

enthaltenen Forderungen und Maßnahmenvorschläge im Land zu unterrichten. Außerdem 

hat der Landtag beschlossen, die Entschließung dem Europäischen Parlament, der Europäi-

schen Kommission und der Ostseeparlamentarierkonferenz (BSPC) zuzuleiten.

• Beschluss während der 97. Landtagssitzung am 02.07.2015:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

Bürgerschaftliches Engagement im Bereich der Entwicklungspolitik würdigen
- Drucksache 6/4591 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/4622 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag festgestellt, dass das „Europäische Jahr für Ent-

wicklung 2015“ mit seinen vielfältigen Veranstaltungen zur Information der Bevölkerung auch für 

Mecklenburg-Vorpommern eine große Bedeutung hatte. Das große ehren- und hauptamtliche 
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Engagement wurde - auch vor dem Hintergrund der aktuellen Migrationsströme und humanitären 

Katastrophen in der Welt - durch den Landtag Mecklenburg-Vorpommern ausdrücklich gewürdigt. 

Darüber hinaus hat er begrüßt, dass die Landesregierung im Bereich der Entwicklungspolitik eng 

abgestimmt mit in Mecklenburg-Vorpommern ansässigen Nichtregierungsorganisationen zusam-

menarbeitet; die Staatskanzlei innerhalb der Landesregierung die Arbeit der Ministerien und den 

Dialog mit entwicklungspolitischen Akteuren transparent koordiniert und zum jährlich stattfinden-

den „Runden Tisch Entwicklungszusammenarbeit“ einlädt; die Landesregierung Aus- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen für Fach- und Führungskräfte aus Entwicklungs- und Transformationsländern 

unterstützt und dass seit 2001 Überschüsse aus der Bingo-Lotterie der Norddeutschen Stiftung für 

Umwelt und Entwicklung zur Verfügung gestellt werden, um unter anderem Projekte im Bereich 

der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern. Die Landesregierung ist aufgefordert worden, in re-

gelmäßigen Abständen über die transparente Koordinierungsfunktion der Staatskanzlei im Bereich 

der Entwicklungspolitik den Europa- und Rechtsausschuss zu unterrichten.

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Annahme Antrages

Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen der 24. Ostsee-
parlamentarierkonferenz in Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 
vom 30. August bis 1. September 2015
- Drucksache 6/4644 -

Der Landtag hat den von der 24. Ostseeparlamentarierkonferenz in Rostock am 1. September 

2015 verabschiedeten Beschlüssen im Rahmen seiner Zuständigkeiten zugestimmt und seine 

zuständigen Ausschüsse damit beauftragt, der Arbeit und den Beschlüssen der 24. BSPC sowie 

dem Ostseeaktionsplan der Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostsee-

gebietes (HELCOM) und seiner Umsetzung weiterhin kontinuierlich hohe Aufmerksamkeit zu 

widmen und dem Landtag gegebenenfalls hierzu Beschlüsse zu empfehlen. Außerdem hat der 

Landtag begrüßt und nachhaltig unterstützt, dass ein ausdrücklicher Appell enthalten sei, um zu 

einer möglichst friedlichen Lösung des Konfliktes in der Ukraine beizutragen; dass wesentliche 

Handlungsempfehlungen von der 24. BSPC aufgegriffen worden seien und ihren Niederschlag 

in der Resolution gefunden haben; dass der Ständige Ausschuss der BSPC den Landtag Mecklen-
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burg-Vorpommern gebeten habe, den Vorsitz der neu eingerichteten Arbeitsgruppe „Nachhal-

tiger Tourismus“ durch seine Präsidentin Sylvia Bretschneider zu übernehmen und sein Engage-

ment bei der Wahrnehmung des Beobachterstatus der BSPC bei HELCOM durch seine Präsidentin 

Sylvia Bretschneider sowie sein Engagement im Rahmen maritimer Politiken in der Ostseeregi-

on durch den Abgeordneten Jochen Schulte als Berichterstatter der BSPC für Maritime Politik 

fortzusetzen und dass die Sekretariatsaufgaben einschließlich der Bewirtschaftung der von der 

Ostseeparlamentarierkonferenz der Landeskasse überwiesenen Mittel durch den Landtag Meck-

lenburg-Vorpommern im Rahmen des laufenden Geschäfts des Landtages bis zum Ende der 

Legislaturperiode auf der Grundlage der hierzu von der Finanzministerin erteilten Genehmigung 

wahrgenommen würden. Zudem hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, sich im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf regionaler, nationaler, europäischer und internationaler Ebene 

nachdrücklich für die in der Resolution enthaltenen Forderungen und Maßnahmenvorschläge 

in der Ostseeregion einzusetzen, sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten umzusetzen sowie den 

Landtag entsprechend seinem Beschluss vom 24. September 2015 zur Beschlussempfehlung 

des Europa- und Rechtsausschusses auf Drucksache 6/4498 über die Umsetzung der in der Re-

solution enthaltenen Forderungen und Maßnahmenvorschläge zu unterrichten.

• Beschluss während der 106. Landtagssitzung am 19.11.2015:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 

Wirtschaftsunion statt Schuldenunion - keine Haftung Deutschlands 
für gesamteuropäische Schulden
- Drucksache 6/4847 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag das Engagement der Bundesregierung und 

der sie tragenden Fraktionen begrüßt, den Überlegungen der Europäischen Kommission zur 

Schaffung einer Europäischen Einlagensicherung entgegenzutreten. Er hat die Landesregie-

rung gebeten, dieses Engagement in geeigneter Weise zu unterstützen. So sei gegenüber den 

einschlägigen Ministerkonferenzen sowie gegenüber der Europäischen Union darauf hinzuwir-

ken, dass die beschlossenen Maßnahmen zur Errichtung einer Bankenunion mit gemeinsamer 

Aufsicht und gemeinsamen Krisenmechanismen im Nachgang der europäischen Finanzkrise 

in allen Mitgliedsstaaten und auf europäischer Ebene wirksam umgesetzt werden, Pläne über 

eine gemeinsame europäische Einlagensicherung oder Einlagenrückversicherung weiterhin 
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abgelehnt werden und dem hohen Stellenwert, den Sparkassen und Genossenschaftsbanken 

für das Land Mecklenburg-Vorpommern haben, hinreichend Rechnung getragen wird.

• Beschluss während der 110. Landtagssitzung am 18.12.2015:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

Mecklenburg-Vorpommern in einem Europa ohne Binnengrenzen - 
Errungenschaften der europäischen Integration bewahren 
- Drucksache 6/5306 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/5371 -

sowie

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/5372 - 

Mit der Annahme des Antrages sowie der Änderungsanträge hat der Landtag festgestellt, dass 

er sich vor dem Hintergrund zahlreicher europäischer Herausforderungen, wie beispielsweise 

einer verbindlichen Lösung der Flüchtlings- und Migrationsfrage, dem britischen Referendum 

zum Verbleib in der europäischen Gemeinschaft und des stark zunehmenden europafeindli-

chen Populismus in Europa, in der besonderen Verantwortung sehe, die Mitwirkung an der 

Verwirklichung der europäischen Integration weiter zu fördern und auszubauen. Die positive 

Entwicklung Mecklenburg-Vorpommerns seit der Wiedervereinigung verdanke das Bundes-

land zu großen Teilen dem 1992 vollendeten Europäischen Binnenmarkt sowie der politischen 

Stabilität und wirtschaftlichen Dynamik im Ostseeraum. Für die zivilgesellschaftliche, wirt-

schaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit Mecklenburg-Vorpommerns 

mit seinen Partnern im Ostseeraum und in anderen Ländern und Regionen der EU sei der 

vollständige Erhalt des Schengener-Abkommens von elementarer Bedeutung. Deshalb sei 

es unabdingbar, dass die Kontrolle der gemeinsamen Außengrenzen, die Verteidigung des 
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Asylrechts und die Bereitschaft zur Aufnahme von Kontingentflüchtlingen zur erfolgreichen 

Integration von Flüchtlingen komplementär erfolgten. Der Landtag hat die Landesregierung 

aufgefordert, sich im Rahmen ihrer institutionellen Möglichkeiten gegen innereuropäische 

Grenzkontrollen auszusprechen sowie grenzübergreifende EU-Projekte im Ostseeraum ver-

stärkt zu unterstützen und das „Forum Ostsee M-V“ als Kommunikator zwischen den im Land 

tätigen Ostseeakteuren weiterzuentwickeln. Der Landtag hat zudem seine in die Gremien der 

Ostseeparlamentarierkonferenz und des Parlamentsforums Südliche Ostsee entsendeten Ver-

treter beauftragt, eine gemeinschaftliche Position auszuloten, die sich für die Einhaltung des 

Schengen-Abkommens ausspricht, und diese Positionierung an den Präsidenten des Euro-

päischen Parlamentes, der Europäischen Kommission und des EU-Ausschusses der Regionen 

weiterzuleiten.

• Beschluss während der 119. Landtagssitzung am 22.04.2016:

Annahme der Änderungsanträge

Annahme des geänderten Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen des 14. Parlamentsforums 
Südliche Ostsee in Kiel vom 12. bis 14. Juni 2016
- Drucksache 6/5522 - 

Der Landtag hat der vom 14. Parlamentsforum Südliche Ostsee am 14. Juni 2016 verabschie-

deten Resolution im Rahmen seiner Zuständigkeiten zugestimmt und seine zuständigen Aus-

schüsse damit beauftragt, der Arbeit und den Beschlüssen des Parlamentsforums Südliche 

Ostsee weiterhin kontinuierlich hohe Aufmerksamkeit zu widmen und dem Landtag gegebe-

nenfalls hierzu Empfehlungen vorzulegen. Er hat außerdem die Landesregierung aufgefordert, 

sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene 

nachdrücklich für die in der Resolution des 14. Parlamentsforums Südliche Ostsee enthaltenen 

Feststellungen und Forderungen einzusetzen und diese umzusetzen sowie den Landtag im 

Vorfeld des 15. Parlamentsforums Südliche Ostsee bis zum 31. März 2017 über den Stand der 

Umsetzung der in der Resolution enthaltenen Forderungen und Maßnahmenvorschläge im 

Land zu unterrichten. Zudem hat der Landtag festgestellt, dass die Zusammenarbeit im Parla-
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mentsforum Südliche Ostsee in den vergangenen Jahren immer intensiver und bedeutsamer 

geworden ist. Vor diesem Hintergrund und im Bewusstsein der besonderen Verantwortung 

des Landtages als Initiator dieser grenzüberschreitenden parlamentarischen Zusammenarbeit 

wurde dem Landtag der 7. Wahlperiode empfohlen, die Arbeit im Parlamentsforum Südliche 

Ostsee intensiv fortzusetzen und Verantwortung als Ausrichter einer Jahreskonferenz zu über-

nehmen. Der Landtag hat diese Entschließung dem Europäischen Parlament, der Europäi-

schen Kommission und der Ostseeparlamentarierkonferenz (BSPC) zugeleitet.

• Beschluss während der 125. Landtagssitzung am 07.07.2016:

Annahme des Antrages

d) Finanzen

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand bedroht die 
interkommunale Zusammenarbeit 
- Drucksache 6/1138 -

Mit der Annahme des Antrages ist die Landesregierung aufgefordert worden, sich auf Bun-

desebene dafür einzusetzen, dass die Wirkungen der umsatzsteuerlichen Einordnung öffentli-

cher Leistungen von Bund, Ländern, Kommunen und ihren Einrichtungen laut der Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofes (Urteil vom 10.11.2011, AZ: VR41/10, Urteil vom 01.12.2011, AZ: 

VR1/11) auf die öffentlichen Haushalte analysiert und Lösungswege dazu aufgezeigt werden, 

wie im Interesse des Gemeinwohls eine Umsatzsteuerbarkeit öffentlicher Leistungen vermie-

den werden kann. Ferner hat der Landtag die Landesregierung gebeten, sich im Interesse des 

Gemeinwohls gegenüber Bundestag und Bundesregierung im Bundesrat nachdrücklich dafür 

einzusetzen, rechtssichere und die Umsatzsteuerbarkeit öffentlicher Leistungen vermeidende 

Lösungswege zu finden.

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:

Annahme des Antrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Keine europäische Bankenaufsicht für Sparkassen sowie 
Volks- und Raiffeisenbanken 
- Drucksache 6/1367 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Aufforderung des Bundesrates an die 

Bundesregierung begrüßt, sich dafür einzusetzen, dass die Bankenaufsicht für national agie-

rende, nicht systemrelevante Kreditinstitute, wie die Sparkassen, Genossenschaftsbanken, 

Spartenbanken, Förderbanken und kleine Privatbanken, bei der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin) verbleibt. Der Landtag hat die Landesregierung gebeten, die 

Bundesregierung über alle zur Verfügung stehenden Einflussmöglichkeiten aufzufordern, sich 

gegenüber der EU-Kommission im Rahmen der Verhandlungen über den „Vorschlag für eine 

Verordnung des Rates zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Auf-

sicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank“ dafür einzusetzen, dass eine sorg-

fältige Bewertung von Nutzen und Risiko erfolgt. Insbesondere sollte die Beibehaltung der 

nationalen Aufsichtsmechanismen für die Sparkassen sowie die Volks- und Raiffeisenbanken 

gewährleistet werden.

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 

Konsequente Verfolgung von Steuerhinterziehung und Schließung 
bestehender Steuerschlupflöcher 
- Drucksache 6/1740 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 6/1814 - 

und
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Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 6/1815 - 

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages der Fraktionen der CDU und der SPD be-

schlossen, dass die durch die internationalen Medien recherchierten weltweit organisierten 

Steuerhinterziehungen und Schwarzgeldmachenschaften (Offshore-Leaks) von der Landes-

verwaltung in ihrem Zuständigkeitsbereich konsequent zu verfolgen und zu sanktionieren 

sind. Die Landesregierung ist aufgefordert worden, sich auf Bundes- und Länderebene für ein 

koordiniertes Vorgehen zur Erlangung der insoweit relevanten Daten einzusetzen. Der Land-

tag hat bekräftigt, dass zur Bekämpfung illegaler, aber auch unerwünschter legaler Steuerge-

staltungsmöglichkeiten ein internationales, insbesondere europaweit einheitliches Vorgehen 

erforderlich ist. Auf Bund-Länder-Ebene hat der Landtag als einen ersten Schritt die unverzüg-

liche Einrichtung einer Taskforce gefordert. Sie soll vorhandenes Wissen bündeln, vernetzen 

und die Länder im Steuervollzug unterstützen. 

• Beschluss während der 41. Landtagssitzung am 26.04.2013:

Annahme des Antrages

Ablehnung der Änderungsanträge

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

Entschließung zum Erhalt der Werftenstandorte mittels 
landeseigenem Bürgschaftsrahmen 
- Drucksache 6/1794 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE 

- Drucksache 6/1809 - 

Der Landtag hat sich mit der Annahme des Antrages auf Drucksache 6/1794 zu den Werften 

in Mecklenburg-Vorpommern bekannt und hat das von der Landesregierung beabsichtigte 

Bürgschaftsmanagement, insbesondere für den Bau von Spezialschiffen und Offshore-Kom-

ponenten, wie sie zur Umsetzung der Energiewende benötigt werden, unterstützt. Er hat er-

klärt, dass ohne eine gezielte Hilfe für die Werften deshalb in letzter Konsequenz auch die 

Energiewende nicht entscheidend vorankommen wird. Dieses Bürgschaftsmanagement stellt 
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ein für die Öffentlichkeit transparentes Verfahren zur Absicherung der vom Land an die Werf-

ten gegebenen Bürgschaften dar, das durch die Festlegung einer verbindlichen Obergrenze 

von 200 Millionen EUR das Risiko für das Land begrenzt und den Werften Planungssicherheit 

bietet. Der Landtag hat zudem begrüßt, dass die Landesregierung die entscheidenden Bewilli-

gungsschritte der Zustimmung eines vom Finanzausschuss zu gründenden Unterausschusses 

und damit des Landtages unterwirft, was der Bedeutung der Werftenhilfe für das Land wie 

auch den damit einhergehenden Risiken für den Landeshaushalt entspricht. Der Landtag hat 

bekräftigt, dabei größtmögliche Transparenz bei gleichzeitiger Wahrung der schutzwürdigen 

Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen anzustreben. Der Landtag hat die Landesregierung 

ferner aufgefordert, das beabsichtigte Verfahren in den Entwurf der Haushaltsgesetzgebung 

aufzunehmen. Er hat die Landesregierung in ihrem Entschluss bestärkt, wegen der besonde-

ren Eilbedürftigkeit in aktuell zu entscheidenden Fällen schon vorab danach zu verfahren. Der 

Landtag hat dabei zur Kenntnis genommen, dass das gemeinsame Bürgschaftsprogramm von 

Bund und Ländern zur Schiffbaufinanzierung ausgelaufen ist und die mehrmonatigen Bemü-

hungen der Landesregierung, in bilateralen Kontakten, durch Initiativen der norddeutschen 

Regierungschefs und zuletzt im Rahmen der Maritimen Konferenz am 8. und 9. April 2013 in 

Kiel zur Lösung der vorstehend beschriebenen Probleme eine Fortsetzung der gemeinsamen 

Programme zu erreichen, bisher zu keiner positiven Entscheidung des Bundeswirtschaftsmi-

nisteriums geführt haben. Der Landtag hat mit der Landesregierung darin übereingestimmt, 

dass die Sicherung des Schiffbaustandortes Deutschland insbesondere vor dem Hintergrund 

der Herausforderungen der Energiewende eine gemeinsame nationale Verantwortung ist. Der 

Landtag hat die Bemühungen der Landesregierung unterstützt, den Bund zur Aufstellung ei-

nes entsprechenden ergänzenden Bürgschaftsprogramms zu veranlassen, da nur dann unter 

Beachtung des geringen Spielraums des Landeshaushalts ein für die Werften des Landes ins-

gesamt erforderlicher Bürgschaftsrahmen zur Verfügung gestellt werden kann. Der Landtag 

hat weiterhin festgestellt, dass die Werftindustrie weiterhin von überragender Bedeutung für 

die wirtschaftliche Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern ist. Auf den Werften im Land 

arbeiten 2.400 Menschen. Insgesamt hat die maritime Industrie, die in wesentlichen Teilen von 

den Werften im Land abhängt, 12.000 Beschäftigte. Die Schiffbaubetriebe im Land gehören 

zu den modernsten Werften weltweit und verfügen über hochqualifizierte Belegschaften. Der 

Landtag hat darüber hinaus zur Kenntnis genommen, dass die deutschen Werften sich aller-

dings weiterhin in einer schwierigen internationalen Wettbewerbssituation befinden. Dies gilt 

auch für die Werften des Landes, auch wenn diese den notwendigen und chancenträchtigen 

Umstieg vom Container- und Massenschiffbau zum Spezialschiffbau bereits umsetzen und 

Erfolge beispielsweise auf den Werften in Warnemünde und Wismar deutlich sichtbar sind. 
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Als das größte Problem für die Schiffbaubetriebe stellen sich die Finanzierungsmöglichkeiten 

für neue Aufträge dar. Immer weniger Banken sind überhaupt bereit, Schiffs- und Bauzeitfi-

nanzierungen zu übernehmen. Jahrzehntelang in diesem Feld engagierte Kreditinstitute, die 

damit auch über das erforderliche Know-how zur Bewertung solcher Aufträge und zur Beglei-

tung eines solchen Engagements verfügten, haben sich infolge der allgemeinen Finanz- und 

Bankenkrise weitgehend aus diesem Geschäftsfeld zurückgezogen. Zugleich ist der Bedarf an 

Bauzeitfinanzierungen im Spezialschiffbau aufgrund der längeren Bauzeit und der komplexen 

Ausrüstung der Schiffe weit größer als für den Container- und Massenschiffbau der Vergan-

genheit.

• Beschluss während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:

Aufnahme der Beratung gemäß § 73 Abs. 1 GO LT als Zusatztagesordnungspunkt in 

die Tagesordnung

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

auf Drucksache 6/1793

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:

Annahme des Antrages

Ablehnung des Änderungsantrages 

Ablehnung der Überweisung des Antrages und des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Steuerliche Gleichbehandlung von Hanse-Sail und Oktoberfest
- Drucksache 6/2250 -

Der Landtag hat die Landesregierung mit der Annahme des Antrages gebeten, die steuerliche 

Ungleichbehandlung maritimer Großereignisse gegenüber anderen Großveranstaltungen, 

wie Fußballspielen oder dem Münchner Oktoberfest, zum Anlass zu nehmen, um im Verbund 

mit anderen Bundesländern und mittels einer Bundesratsinitiative auf eine Lockerung des Be-

triebsabgabenabzugsverbotes aus § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4 des Einkommensteuergeset-

zes hinzuwirken.

• Beschluss während der 51. Landtagssitzung am 10.10.2013:

Annahme des Antrages

Ablehnung der Überweisung 
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

„Kunst am Bau“ als Ausdrucksmerkmal der Baukultur 
in Mecklenburg-Vorpommern stärken 
- Drucksache 6/2618 - 

Mit der Annahme des Antrages hat sich der Landtag für die konsequente Anwendung der 

Richtlinie für den Landesbau Mecklenburg-Vorpommern im Bereich „Kunst am Bau“ ausge-

sprochen und die Landesregierung gebeten, bei der Förderung von Baumaßnahmen die 

Möglichkeiten zur Berücksichtigung von „Kunst am Bau“ im Rahmen der vorhandenen Förder-

möglichkeiten fortzusetzen. Der Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, zu prüfen, ob 

auch bei sonstigen mit Mitteln der öffentlichen Hand geförderten Hochbauten „Kunst am Bau“ 

Berücksichtigung finden kann und ob dazu gegebenenfalls gesetzliche und untergesetzliche 

Regelungen erforderlich sind. Die Landesregierung ist aufgefordert worden, die Ergebnisse 

der Prüfung dem Landtag bis zum 31.12.2014 vorzulegen. Ferner hat der Landtag den Kom-

munen des Landes empfohlen, die Richtlinie für den Landesbau Mecklenburg-Vorpommern 

im Bereich „Kunst am Bau“ bei eigenen Hochbaumaßnahmen entsprechend anzuwenden.

• Beschluss während der 61. Landtagssitzung am 30.01.2014:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

Angemessene Beteiligung der Standortgemeinden an der Gewerbesteuer 
von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien 
- Drucksache 6/3246 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 6/3302 -

und
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Mündlich vorgetragener Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Mignon Schwenke, 

Fraktion DIE LINKE, in der Ziffer 1 des Antrages das Wort „Nutzung“ durch 

das Wort „Erzeugung“ zu ersetzen

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag festgestellt, dass Gewerbesteuereinnahmen 

aus Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien eine große Chance für die regionale 

Wertschöpfung in den Kommunen unseres Landes sein können. Dazu müssen die steuerli-

chen Zerlegungsregelungen so geändert werden, dass für die Standortkommunen eine dau-

erhafte und angemessene Beteiligung an der auf diese Anlagen entfallenden Gewerbesteuern 

gesichert wird. Der Landtag hat die Landesregierung daher aufgefordert, sich mit einer Bun-

desratsinitiative dafür einzusetzen, dass die bundesgesetzlichen Regelungen zeitnah dahin-

gehend geändert werden. Zudem hat der Landtag die Landesregierung dazu aufgefordert, zu 

prüfen, ob es andere Möglichkeiten gibt, die Standortkommunen direkt von der produzierten 

Leistung profitieren zu lassen.

• Beschluss während der 76. Landtagssitzung am 19.09.2014:

Annahme des Antrages

Ablehnung der Überweisung 

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/3302 

Ablehnung des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

- Antrag der Landesregierung

Zustimmung des Landtages gemäß §§ 63 Absatz 1 und 64 Absatz 1 
Landeshaushaltsordnung und § 12 Absatz 2 des Haushaltsgesetzes 2014/2015 
zum Flächentausch des Landes mit Herrn Bernhard Reemtsma 
- Drucksache 6/4405 - 

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages einem Flächentausch des Landes mit Herrn 

Bernhard Reemtsma zwecks Arrondierung von Eigentumsflächen des Herrn Reemtsma zu-

gestimmt. Das Land erhält dadurch einen Flächenzuwachs von rund 22,5 Hektar und einen 

Wertzuwachs in Höhe von 463.382 EUR, da der Tausch ohne Wertausgleich erfolgt.

• Beschluss während der 102. Landtagssitzung am 25.09.2015:

Annahme des Antrages
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- Antrag der Landesregierung

Zustimmung des Landtages gemäß §§ 63 Absatz 1 und 64 Absatz 1 
Landeshaushaltsordnung sowie § 12 Absatz 2 Haushaltsgesetz 2016/2017
zur Veräußerung der landeseigenen Flächen der Liegenschaft 
„Industriepark Schwerin“ an die Landeshauptstadt Schwerin
- Drucksache 6/5428 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag gemäß §§ 63 Absatz 1 und 64 Absatz 1 Landes-

haushaltsordnung sowie § 12 Absatz 2 Haushaltsgesetz 2016/2017 der Veräußerung der landes-

eigenen Flächen des Industrieparks Schwerin an die Landeshauptstadt Schwerin zugestimmt.

• Beschluss während der 121. Landtagssitzung am 09.06.2016:

Annahme des Antrages

e) Wirtschaft, Bau und Tourismus

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Perspektiven für die von der Standortreduzierung der Bundeswehr betroffenen 
Regionen in Mecklenburg-Vorpommern entwickeln 
- Drucksache 6/86 - 

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages die Bedeutung der Bundeswehr als wichti-

gen Partner für das Land herausgestellt. Die Landesregierung ist aufgefordert worden, durch 

geeignete Maßnahmen die Kooperationen zwischen Bundeswehr und regionaler Wirtschaft 

zu stärken, um Soldatinnen und Soldaten nach dem Ende ihrer Dienstzeit als gut ausgebildete 

Fachkräfte im Land zu halten. Neben dem Land ist auch der Bund in der Pflicht, die betroffe-

nen Regionen und das Land bei der Entwicklung von nachhaltigen Anschlusslösungen zu 

unterstützen. Im Interesse der weiteren Landesentwicklung soll sich das Land bei allen von der 

Schließung der Bundeswehrstandorte betroffenen Flächen für eine unentgeltliche Übernah-

me der Flächen einsetzen und gemeinsam mit den betroffenen Kommunen Entwicklungs-

konzepte erarbeiten. Eine Braunkohlenutzung am Standort Lübtheen bleibt ausgeschlossen. 

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/73

• Beschluss während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:

Annahme der Absätze 1 bis 6 des Antrages auf Drucksache 6/86
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Stärkung des barrierefreien Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern 
- Drucksache 6/389 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, bundesweit 

eine Vorreiterrolle im barrierefreien Tourismus einzunehmen. Dafür sollen in Zusammenarbeit 

mit den kommunalen Spitzenverbänden, den Unternehmens- und Tourismusverbänden eine 

Leitlinie für barrierefreien Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt und konkrete 

Umsetzungsschritte festgelegt werden. Wirtschaft, öffentlicher Personenfern- und Nahverkehr 

und die gesamte Tourismusbranche im Land sollen für Barrierefreiheit sensibilisiert und an-

geregt werden, sich noch stärker an allen Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit zu 

beteiligen. Nach Möglichkeit soll Barrierefreiheit als Fördervoraussetzung in bestehende Pro-

gramme aufgenommen werden, die Entwicklung und Vermarktung barrierefreier Angebote 

und Dienstleistungen sollen unterstützt werden. Auf Bundesebene soll sich das Land für die 

Schaffung einheitlicher Kriterien für barrierefreien Tourismus einsetzen.

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:

Annahme des Antrages 

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Metalldiebstahl bekämpfen 
- Drucksache 6/391 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, eine ge-

eignete Buchführungspflicht für den gewerblichen An- und Verkauf von Altmetallen auf der 

Grundlage von § 38 Absatz 3 der Gewerbeordnung durch Rechtsverordnung einzuführen und 

sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass eine entsprechende Buchführungspflicht lände-

rübergreifend sichergestellt wird.

• Beschluss während der 14. Landtagssitzung am 16.03.2012:

Annahme des Antrages 
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Sinnvollen Interessenausgleich zwischen Wirtschaft, Vereinen sowie 
ehrenamtlich Tätigen und Kulturschaffenden ermöglichen 
- Drucksache 6/725 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/765 -

Mit der Annahme des geänderten Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefor-

dert, sich im Hinblick auf die neue Tarifstruktur der GEMA bei der Schiedsstelle des Deutschen 

Patent- und Markenamtes und bei der GEMA für einen gerechten Interessenausgleich zwi-

schen Wirtschaft und Kulturschaffenden einzusetzen. 

• Beschluss während der 18. Landtagssitzung am 24.05.2012:
Annahme des Änderungsantrages 
Annahme der geänderten Ziffer 1
Annahme der Ziffer 2

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Ausbauvorhaben der Häfen Rostock und Wismar unterstützen 
- Drucksache 6/758 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung bei ihren Bemühungen 
unterstützt, sich gegenüber der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die notwendige Vertiefung der seewärtigen Zufahrt zum Hafen 
Rostock sowie den notwendigen Ausbau der seewärtigen Zufahrt zum Hafen Wismar durch 
die Bundesregierung schnellstmöglich geschaffen und nach deren Vorliegen die Ausbauvor-
haben unverzüglich umgesetzt werden. 

• Beschluss während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:
Ablehnung der Aufnahme der Beratung des Antrages als Zusatztagesordnungspunkt 
in die Tagesordnung

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:
Annahme des Antrages 
Ablehnung der Überweisung
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Baukultur in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1366 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/1415 -

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages die Landesregierung aufgefordert, dem Land-
tag über konkrete Ergebnisse und eingeleitete Aktivitäten zur Fortführung der Initiative „Bau-
kultur Mecklenburg-Vorpommern“ auf der Grundlage des Landtagsbeschlusses (Drucksache 
4/529) bis September 2013 zu berichten.

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:
Annahme des Antrages 
Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Ausbildungsoffensive zur Attraktivitätssicherung der Ausbildungsberufe 
im Hotel- und Gaststättengewerbe entwickeln
- Drucksache 6/1486 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/1532 -

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/1538 -

Mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Abgeordneten Wolfgang Waldmüller, 
Fraktion der CDU, das Wort „Arbeit“ durch das Wort „Bau“ zu ersetzen.

Mit der Annahme des Antrages ist die Landesregierung gebeten worden, unter der Koordi-
nierung des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus sowie unter Einbeziehung der IHK 
und des DEHOGA ein Bündel von imagewerbenden Maßnahmen zur Qualitätssicherung der 
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Ausbildungsberufe im Hotel- und Gaststättenwesen zu entwickeln.

• Beschluss während der 35. Landtagssitzung am 31.01.2013:
Annahme der Ziffer 1 des Änderungsantrages auf Drucksache 6/1532
Annahme des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages
Annahme des geänderten Antrages
Ablehnung der Ziffer 2 des Änderungsantrages auf Drucksache 6/1532

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/1538

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Forschungs- und Entwicklungsinitiativen im Verbund von Wirtschaft 
und Wissenschaft fördern - Kommunikationsplattform „Forschung, 
Entwicklung und Innovation“ aufbauen
- Drucksache 6/1914 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1936

und

Mündlich vorgetragener Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE, dem Antrag folgende 

Ziffer 3 anzufügen: „3. im Rahmen der Planung zur Verwendung der europäischen För-

dermittel und der Planung für die Haushaltsjahre 2014/2015 zu prüfen, ob und inwieweit 

Finanzierungshilfen für die Produktion und Markteinführung von innovativen Produkten 

bereitgestellt werden können.“

Die Landesregierung ist mit der Annahme des Antrages gebeten worden, die Verbundfor-

schungsförderung als einen wichtigen Schwerpunkt im neuen Operationellen Programm der 

EFRE-Strukturfondsperiode 2014 bis 2020 weiterzuführen und dabei weiterhin Anreize zur Auf-

nahme von Forschungs- und Entwicklungsinitiativen in der Wirtschaft und im Verbund von 

Wirtschaft und Wissenschaft zu setzen sowie eine Kommunikationsplattform „Forschung, Ent-

wicklung und Innovation“ aufzubauen.
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• Der Änderungsantrag auf der Drucksache 6/1936 wurde vom Antragssteller zurückge-

zogen.

• Beschluss während der 43. Landtagssitzung am 30.05.2013:

Annahme des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

Annahme des Vortextes und der Ziffern 1 bis 3 des geänderten Antrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

GEMA-Schlichtungsergebnis für Mecklenburg-Vorpommern weiter 
nicht akzeptabel -klares Signal zur Reformierung der 
gesetzlichen Grundlagen
- Drucksache 6/1953 - 

Mit der Annahme des Antrages ist die Landesregierung gebeten worden, auf Bundesebene 

eine Reform des Systems der kollektiven Rechtewahrnehmung durch Verwertungsgesell-

schaften wie der GEMA mit klaren Vorgaben zur Repräsentanz aller Wahrnehmungsberechtig-

ten sowie zur Transparenz der Gebührensysteme zu unterstützen.

• Beschluss während der 45. Landtagssitzung am 19.06.2013:

Annahme des Antrages 

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Mecklenburg-Vorpommern als Land der Generationen vermarkten
- Drucksache 6/2126 - 

Mit der Annahme des Antrages ist die Landesregierung gebeten worden, die Vermarktung 

Mecklenburg-Vorpommerns als „Land der Generationen“ weiter voranzutreiben und hierfür 

auf das Potenzial entsprechender Leitprojekte für die Etablierung von Produkten und Dienst-

leistungen infrage kommender Unternehmen zurückzugreifen. 

• Beschluss während der 48. Landtagssitzung am 05.09.2013:

Annahme des Antrages 
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Exportinitiative Gesundheitswirtschaft
- Drucksache 6/2348 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/2379 -

Mit der Annahme des Antrages ist die Landesregierung gebeten worden, die internationale 

Vermarktung der Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern weiter voranzubringen.

• Beschluss während der 54. Landtagssitzung am 14.11.2013:

Annahme des Antrages

Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Gründer sichern Zukunft - Existenzgründungen und 
Wachstumsfinanzierung absichern
- Drucksache 6/2752 - 

Mit der Annahme des Antrages ist die Landesregierung gebeten worden, 

1. auf Bundesebene Initiativen zu unterstützen, die bei der Förderung von Forschung und 

Entwicklung auf eine weitere Verbesserung des Zugangs zu risikotragendem Kapital für 

junge Technologieunternehmen abzielen, rechtliche Rahmenbedingungen für Wagniska-

pital international wettbewerbsfähig machen sowie Rahmenbedingungen für Investoren 

verbessern,

2. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, bewährte Instrumente der Gründerunterstüt-

zung mit der KfW weiterzuentwickeln und diese unter Berücksichtigung eines verlässli-

chen Rechtsrahmens an die Nutzung neuer Finanzierungsformen zu knüpfen,
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3. im Rahmen der Innovationsförderung die Zusammenarbeit von kleinen und mittelstän-

dischen Unternehmen untereinander sowie Kooperationsmodelle zwischen Wissenschaft 

und Wirtschaft weiterhin zu unterstützen sowie geeignete Instrumente für die Förderung 

der Markteinführung innovativer Produkte und Dienstleistungen ressortübergreifend wei-

terzuentwickeln und diese revolvierend einzusetzen.

• Beschluss während der 63. Landtagssitzung am 13.03.2014:

Annahme der Ziffern II und III des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Spitzenqualifikationen in Industrie, Handel und Handwerk sichern und stärken
- Drucksache 6/2830 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/2877 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung gebeten, die duale Aus-

bildung und die Aufbau- und Zusatzqualifikationen in Mecklenburg-Vorpommern zu sichern 

und weiter zu stärken, die Bundesregierung weiterhin in ihren Bemühungen um die Sicherheit 

des dualen Ausbildungssystems und den Aufbau- und Zusatzqualifikationen zu unterstützen 

sowie sich hierfür ebenso auf europäischer Ebene einzusetzen und die Fachkräftekampag-

nen „Durchstarten in MV – Dein Land, deine Chance!“ und „Besser ein Meister“ über das Jahr 

2014 hinaus fortzusetzen.

• Beschluss während der 66. Landtagssitzung am 10.04.2014:

Annahme des Antrages

Ablehnung der Nummern 1 und 2 des Änderungsantrages 
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Ursachen für Strukturwandel bei den Handwerksberufen 
überprüfen - Handwerksnovelle aus 2004 evaluieren
- Drucksache 6/3501 - 

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages die Landesregierung gebeten, sich gegen-

über der Bundesregierung in geeigneter Weise für eine Evaluation der Handwerksordnung aus 

dem Jahr 2004 unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen der Handwerksordnung 

auf die duale Ausbildung einzusetzen.

• Beschluss während der 84. Landtagssitzung am 11.12.2014:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

Gründer-Potenziale mobilisieren - Startbedingungen für 
innovative Unternehmen weiter verbessern
- Drucksache 6/3885 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/3942 -

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages die Landesregierung aufgefordert, sich ge-

genüber der Bundesregierung in geeigneter Weise für eine weitere Mobilisierung des Gründer-

potenzials einzusetzen. Dabei sind im Einzelnen eine definitorische Eingrenzung des Begriffes 

„Start-Up-Unternehmen“ mittels einer eingehenden Marktanalyse und dem Ziel der Verbesse-

rung des Wagniskapitalangebotes in zu identifizierenden Bereichen, eine einfache und wirksa-

me Regulierung neuer Finanzierungsformen wie Crowdfunding-Plattformen sowie die Intensi-

vierung des Engagements der KfW als Ankerinvestor für Wagniskapitalfonds zu berücksichtigen.

• Beschluss während der 93. Landtagssitzung am 24.04.2015: 

Annahme der Ziffern I bis III des Antrages

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Freie Berufe in Mecklenburg-Vorpommern unterstützen
- Drucksache 6/4102 -

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages die Landesregierung aufgefordert, sich ge-

genüber der Bundesregierung und der Europäischen Kommission dafür einzusetzen, dass bei 

der vorgesehenen und zum Teil schon abgeschlossenen gegenseitigen Evaluierung berufs-

spezifischer Regulierungen die anerkannt hohe Qualität der Freien Berufe in Deutschland, 

in Mecklenburg-Vorpommern, erhalten bleibt. Durch die Einhaltung bestehender Standards 

werden das hohe Niveau beim Verbraucherschutz, die Qualität von Dienstleistungen im Eu-

ropäischen Binnenmarkt sowie die Qualität der Berufsausbildung im Bereich der Freien Berufe 

gestärkt. Ferner soll sich die Landesregierung gegenüber der Bundesregierung und der Eu-

ropäischen Kommission dafür einsetzen, dass das Fremdkapitalverbot für die Freien Berufe 

nicht infrage gestellt wird, wobei der Landtag die europarechtskonforme Entscheidung des 

Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2012 für die Anerkennung des Verbotes der Fremdkapitalbe-

teiligung unterstützt, und dass das bestehende System der Kosten- und Honorarordnungen 

bzw. das Vergütungssystem der Freien Berufe in seiner grundsätzlichen Ausrichtung bestehen 

bleibt, um auch zukünftig eine qualitativ hochwertige Leistungserbringung zu bezahlbaren 

Preisen zu sichern.

• Beschluss während der 98. Landtagssitzung am 03.07.2015: 

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung sichern - 
Engpässen bei nichtakademischen Ausbildungsplätzen vorbeugen
- Drucksache 6/4475 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/4526 -

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages die Landesregierung aufgefordert,
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1. die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern zur verstärk-

ten Ansprache von Studienabbrecherinnen und -abbrechern, jungen Menschen mit 

Behinderungen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei der Besetzung 

offener Ausbildungsstellen zu ermutigen. An den Hochschulen sind unter Einbezie-

hung der Kammern und der Bundesagentur für Arbeit nachhaltige und zielgruppen-

gerechte Beratungsstrukturen für den Übergang von Studienabbrecherinnen und  

-abbrechern hin zu einer beruflichen Aus- und Weiterbildung zu etablieren. Ausbildungs-

möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen (Inklusion) und Ausbildungschancen für 

junge Menschen mit Migrationshintergrund sind bereitzustellen.

2. die Berufs- und Studienorientierung im Sekundarbereich II gemäß „Landeskonzept für den 

Übergang von der Schule in den Beruf“ zu intensivieren. Bei der Anpassung der entspre-

chenden Richtlinie ist intensiv auf die vielfältigen Anschluss- und Entwicklungsmöglichkei-

ten eines nichtakademischen Ausbildungsweges hinzuweisen.

• Beschluss während der 102. Landtagssitzung am 25.09.2015: 

Annahme des Antrages

Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

Nachhaltigen Tourismus als Chance für die wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern ausbauen 
- Drucksache 6/4651 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 6/4726 -

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und CDU 

- Drucksache 6/4727 -

Der Landtag hat mit der Annahme des geänderten Antrages die Landesregierung aufgefor-

dert, 
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1. für eine intensivere Zusammenarbeit der Tourismusverbände auf regionaler Ebene zu wer-

ben, mit dem Ziel, die natur- und kulturräumlichen Potenziale im touristischen Binnenland 

verstärkt zu erschließen und Synergien zu nutzen,

2. weiterhin die Entwicklung von Regionalmarken als Werbeträger zu unterstützen und da-

mit gleichzeitig zur Sicherung und Stärkung einer leistungsfähigen ländlichen Wirtschaft 

beizutragen,

3. bei der Aktualisierung der Tourismuskonzeption des Landes an der Strategie mit der Ziel-

setzung des Ausbaus und der Förderung des saisonal übergreifenden Tourismus festzuhal-

ten, insbesondere die ländlichen Räume, grenzüberschreitende Kooperationen, Werbung 

um ausländische Gäste und der barrierefreie Tourismus sollten hierbei einbezogen werden,

4. auf eine zielgerichtete Fördermittelvergabe abzustellen, die den Ganzjahrestourismus 

stärkt, um die wirtschafts- und sozialpolitische sowie ökologische Dimension in der Tou-

rismusentwicklung des Landes vor dem Hintergrund bestehender Trends nach Nachhal-

tigkeit, Ruhe, sanftem Tourismus und des fortschreitenden Klimawandels langfristig Rech-

nung tragen zu können, 

5. darauf hinzuwirken, dass zwischen Kommune und Tourismuswirtschaft Investitionspart-

nerschaften entstehen, die zur Attraktivitätssteigerung und Wettbewerbsfähigkeit des Tou-

rismusortes dauerhaft beitragen,

6. die Tourismusbranche weiterhin zu unterstützen, wirksame Strategien gegen den Fach-

kräftemangel zu entwickeln.

• Beschluss während der 106. Landtagssitzung am 19.11.2015: 

Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 6/4727

Annahme des geänderten Antrages

Ablehnung der Überweisung des Antrages und der Änderungsanträge

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/4726
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Entwicklung eines integrierten gesamtdeutschen Fördersystems für
strukturschwache Regionen vorantreiben
- Drucksache 6/5079 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/5125 -

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages die Landesregierung aufgefordert,

1. auf Bundesebene darauf hinzuwirken, ein gesamtdeutsches Fördersystem nach dem Jahr 

2020 zu entwickeln, das Maßnahmen zur Stärkung des Wachstums- und Innovationspo-

tenzials strukturschwacher Regionen bereithält,

2. auf europäischer Ebene darauf hinzuwirken, dass auch nach 2020 eine mit angemessenen 

Mitteln ausgestattete EU-Kohäsionspolitik durchgeführt wird, die durch die Regelungen 

des EU-Beihilferechts ergänzt und unterstützt wird.

• Beschluss während der 111. Sitzung des Landtages am 27.01.2016: 

Annahme des Antrages

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Gründergeist stärken - Reibungsverluste für Unternehmensgründer 
weiter abbauen
- Drucksache 6/5080 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/5126 -
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Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages die Landesregierung aufgefordert, auch zu-

künftig für neuen Gründergeist in Mecklenburg-Vorpommern zu werben und die damit ver-

bundenen Chancen noch stärker in der öffentlichen bzw. politischen Debatte zu verankern 

und hierfür

1.  im Rahmen der vorhandenen Stellen und Haushaltsmittel den Startups und Innovationen 

das Land weiterhin als Partner zur Seite zu stellen und spezielle Task-Forces zu initiieren, 

die in den öffentlichen Behörden für Startups und bei Markteinführung von innovativen 

Geschäftsmodellen oder Produkten als direkter Ansprechpartner zur Verfügung stehen 

und schnelle und unbürokratische Entscheidungswege sicherstellen,

2.  im Rahmen der vorhandenen Stellen und Haushaltsmittel Entrepreneurship zukünftig als 

Lehre des schöpferischen Handelns im sozioökonomischen Umfeld in geeigneter Form in 

das Schul- und Hochschulsystem zu integrieren,

3.  gegenüber dem Bund für weitere kapitalstärkende Maßnahmen und den Abbau von Rei-

bungsverlusten von Startups in deren Wachstumsphase zu werben.

• Beschluss während der 111. Sitzung des Landtages am 27.01.2016: 

Annahme des Antrages

Ablehnung des Änderungsantrages

-  Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Forschung und Entwicklung auf Landes- und Bundesebene vorantreiben - 
Maßnahmen zur Wachstumsfinanzierung und Existenzgründung
unterstützen
- Drucksache 6/5524 -

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages die Landesregierung aufgefordert, das be-

währte Instrument der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-

tur“ (GRW) für die Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (FuEuI) stärker zu 

öffnen und als gemeinsames Instrument von Bund und Ländern im Bereich FuEuI weiter zu 

entwickeln. Im GRW-Instrument selbst sind zeitnah die Obergrenzen für einzelbetriebliche 

FuE-Vorhaben als auch für Verbundforschungsvorhaben Wirtschaft-Wissenschaft zu erhö-
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hen. Der GRW-Koordinierungsrahmen muss im Infrastrukturteil erweitert werden. Zukünftig 

müssen auch die Investitionen von wirtschaftsnahen gemeinnützigen Forschungseinrich-

tungen mit GRW-Mitteln unterstützt werden, wobei der beihilferechtlich zulässige Rahmen 

auszuschöpfen ist. Das Land Mecklenburg-Vorpommern steht einer Ausweitung eines neu 

zu schaffenden Bund-Länder-Instrumentes FuEuI ebenso wie dem bestehenden Instrument 

INNO KOM Ost zur Förderung externer Industrieforschungseinrichtungen grundsätzlich po-

sitiv gegenüber. Eine Ausdehnung dieser Instrumente auf alle strukturschwachen Regionen 

der Bundesrepublik Deutschland darf jedoch keinesfalls dazu führen, dass sich die Förderung 

in absoluten Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern verringert. Für eine zügige und breitgefä-

cherte Digitalisierung der Wirtschaft sind die Testfelder und Anwendungszentren im Rahmen 

der vom Bund geförderten Plattform Industrie 4.0 konsequent flächendeckend zu etablieren.

• Beschluss während der 126. Sitzung des Landtages am 08.07.2016:

Annahme des Antrages

f) Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Hochwasserereignis im Sommer 2011 in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/87 -

Der Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, das außergewöhnliche Hochwasserereig-

nis des Sommers 2011 auf Landes- und regionaler Ebene mit dem Ziel zu analysieren, mögli-

che Schwachpunkte im Wassermanagement der Kommunen, der Wasser- und Bodenverbän-

de sowie des Landes identifizieren und abstellen zu können.

• verbundene Beratung mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/77

• Beschluss während der 4. Landtagssitzung am 17.11.2011:

Ablehnung der Überweisung

Annahme des Antrages 
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Strategie zur Minimierung des Antibiotikaeinsatzes in Tierhaltungen  
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/170 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/195 -

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/196 -

Der Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, in Abstimmung mit einer Vielzahl von In-

teressengruppen für Mecklenburg-Vorpommern eine Strategie mit dem Ziel der Minimierung 

der Antibiotika-Anwendung in der Nutztierhaltung zu erarbeiten. Zu diesem Zweck hat es der 

Landtag als erforderlich angesehen, ein behördlich überprüfbares Eigenkontroll- und Doku-

mentationssystem für Tierhalter und Tierärzte aufzubauen, mit einer transparenten Dokumen-

tation die Ursachen und Begründungen für den Antibiotikaeinsatz zu erfassen, vollständige 

Angaben zum Antibiotikaeinsatz (Anzahl der Behandlungen je Durchgang, Art und Menge 

der eingesetzten Antibiotika, Dauer der Behandlung) vorzulegen und ein nachvollziehbares 

betriebsspezifisches Minimierungskonzept zu erstellen. 

Weiter ist die Landesregierung aufgefordert worden, sich über den Bundesrat für eine Än-

derung des Arzneimittelgesetzes (AMG) und der Verordnung über das datenbankgestützte 

Informationssystem über Arzneimittel des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumenta-

tion und Information (DIMDI) einzusetzen. Ziele dieser Initiative sollten sein, eine umfassende 

Transparenz über die an Tierärzte abgegebenen Arzneimittel zu erreichen und sicherzustellen, 

dass den zuständigen Landesbehörden die für Überwachungszwecke benötigten Daten zur 

Verfügung gestellt werden.

• Beschluss während der 5. Landtagssitzung am 14.12.2011:

Annahme des Antrages 

Ablehnung der Änderungsanträge
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

UNESCO-Weltnaturerbe „Buchenurwälder der Karpaten und 
Alte Buchenwälder Deutschlands“
- Drucksache 6/253 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/294 -

Die Landesregierung ist durch den Landtagsbeschluss zur Erstellung eines Konzeptes für die Eta-

blierung der UNESCO-Weltnaturerbestätte „Buchenurwälder der Karpaten und Alte Buchenwäl-

der Deutschlands“ innerhalb der Großschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern aufgefordert 

worden, dieses dem Landtag bis zum 30. September 2012 vorzulegen. Mit der Vorlage der Un-

terrichtung auf Drucksache 6/2002 ist dieser Auftrag realisiert worden.

• Beschluss während der 10. Landtagssitzung am 03.02.2012:

Annahme des Antrages 

Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Binnenfischerei in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/393 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/454 -

Die Landesregierung ist aufgefordert worden, eine nachhaltige Fischerei zu unterstützen und 

deren Belange in Nachhaltigkeitsstrategien zu integrieren. Zudem sollte bei der Umsetzung von 

Vorgaben des Arten- und Biotopschutzes eine Verschlechterung sowohl der wirtschaftlichen Be-

dingungen der Fischerei als auch des Zustandes von Umwelt und Natur verhindert werden. Der 

Landtag hat sich für eine Prüfung ausgesprochen, inwieweit eine Vereinfachung der rechtlichen 
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Vorgaben für Fischereiunternehmen möglich ist, die in die Erschließung zusätzlicher Einkom-

mensquellen (z. B. „Ferien auf dem Fischerhof“) möglich ist. Ein weiteres Erfordernis ist in der wei-

teren Unterstützung der Fischereiforschung bei der wissenschaftlichen Begleitung der Fischerei-

betriebe und Fischzuchten mit dem Ziel gesehen worden, in allen Sektoren des Fischereiwesens 

eine nachhaltige und damit ressourcenschonende Bewirtschaftung zu garantieren.

• Beschluss während der 14. Landtagssitzung am 16.03.2012:

Annahme der Ziffern 1 und 2 des Antrages 

Annahme der Ziffer 3 des Antrages einschließlich der mündlich vorgetragenen Korrektur

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Verpachtungspraxis landeseigener landwirtschaftlicher Nutzflächen überprüfen
- Drucksache 6/574 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/689 -

Der Landtag hat den Auftrag erteilt, bis zum 31. Oktober 2012 eine Evaluation vorzunehmen, 

inwieweit die seit 2002  angewandten Vergabekriterien für die Pacht landeseigener 

landwirtschaftlicher Nutzflächen dazu beigetragen haben, die angestrebte Stärkung der 

Veredlungswirtschaft, die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze und die Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen zu fördern. Weiter sollte der Frage 

nachgegangen werden, ob diese Kriterien auch unter den damaligen Rahmenbedingungen 

noch geeignet waren, die vorgenannten Ziele zu erreichen. Im Ergebnis der Evaluation 

sollten gegebenenfalls Vorschläge für veränderte Vergabekriterien vorgelegt werden. Die 

Landesregierung hat daraufhin die Unterrichtung auf Drucksache 6/2094 vorgelegt.

• Beschluss während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:

Annahme des Antrages 

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Rahmenvertrag mit der Neuen Verbraucherzentrale 
in Mecklenburg und Vorpommern e. V. abschließen
- Drucksache 6/724 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/761 -

sowie

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/762 -

Der Landtag hat mit der Annahme des Koalitionsantrages festgestellt, dass Verbraucherschutz 

Teil der Daseinsvorsorge ist und dass die Stärkung jedes einzelnen Konsumenten durch Auf-

klärung und Schutz in einer modernen Gesellschaft notwendiger Bestandteil der Angebote ist, 

die durch die öffentliche Hand im Rahmen der sogenannten Grundversorgung vorzuhalten 

sind, wobei die Neue Verbraucherzentrale in Mecklenburg und Vorpommern e. V. eine her-

ausragende Stellung einnimmt. In dem Beschluss ist darauf hingewiesen worden, dass die 

Landesregierung die Neue Verbraucherzentrale seit Jahren zuverlässig und kontinuierlich ge-

fördert hat. Gleichwohl ist der Landtag zu der Auffassung gelangt, dass sich die Landkreise, 

kreisfreien Städte und Kommunen im Rahmen ihrer Möglichkeiten stärker als bisher bei der 

Finanzierung der Beratungsstellen der Neuen Verbraucherzentrale engagieren sollten. Der 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung aufgefordert, gemeinsam mit 

dem Verwaltungsrat der Neuen Verbraucherzentrale in Mecklenburg und Vorpommern e. V. 

einen Rahmenvertrag über eine langfristige, mindestens fünfjährige Zusammenarbeit zu ent-

wickeln und innerhalb eines Jahres abzuschließen. Die daraufhin am 15. März 2014 unterzeich-

nete Rahmenvereinbarung ist dem Agrarausschuss zur Kenntnis gegeben worden.

• Beschluss während der 18. Landtagssitzung am 24.05.2012:

Annahme des Antrages 

Ablehnung der Änderungsanträge
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Entwicklung auf dem Milchmarkt
- Drucksache 6/823 -

Der Landtag hat mit seinem Beschluss zur Kenntnis genommen, dass für die Milcherzeuger 

schon 2012  aufgrund des für 2015  vorgesehenen Ausstiegs aus der Milchquotenregelung 

Marktschwankungen unmittelbarer spürbar waren und dass sich parallel dazu die weltweite 

Wirtschaftslage nach einer kurzen Erholungsphase aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise 

2008  erneut eingetrübt hat. Der Landtag ist zu der Auffassung gelangt, dass aufgrund der 

global steigenden Milchproduktion und einer nicht in gleichem Maße wachsenden Nachfrage 

ein größeres Ungleichgewicht auf dem Milchmarkt entstehen könnte. Ausdruck dessen wa-

ren seit geraumer Zeit sinkende Preise für Milcherzeugnisse, die zu einem wachsenden Druck 

auf die Erzeugerpreise geführt haben. Die Folge war, dass die Betriebe vorübergehend keine 

ausreichenden Einkünfte in der Milcherzeugung mehr erzielen konnten. Der Landtag hat vor 

diesem Hintergrund die Notwendigkeit einer umfassenden Bewertung zukünftig verfügbarer 

Instrumente zur Stabilisierung des Milchmarktes in Krisenzeiten herausgestellt.

• Beschluss während der 21. Landtagssitzung am 22.06.2012:

Annahme des Antrages 

Ablehnung der Überweisung

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Verbrauch von land- und forstwirtschaftlichen Flächen stoppen
- Drucksache 6/824 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/939 -
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Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/948 -

Der Landtag hat mit der Annahme des geänderten Koalitionsantrages die Landesregierung 

aufgefordert, nach Möglichkeiten zur Reduzierung der Überbauung, der Versiegelung und der 

Inanspruchnahme von land- und forstwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen zu suchen und den Landtag bis zum Juli 2013 über die Ergebnisse der Untersuchung 

zu unterrichten. Des Weiteren ist der Auftrag erteilt worden, alle Möglichkeiten zur Verringe-

rung des Verbrauchs von land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu nutzen [z. B. Sanierung 

devastierter und konversierter Flächen im ländlichen Raum, Ökokontierung (Ansammeln von 

„Ökopunkten“ in einem Flächenpool, der dann bei Eingriffen in Natur und Landschaft – Inves-

titionen – für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Verfügung steht)]. Darüber hinaus ist die 

Landesregierung ersucht worden, über den Stand der Erarbeitung, der Fortschreibung und 

der Umsetzung des im Gesetz über den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpom-

mern (Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V) geforderten Bodenschutzprogramms zu 

berichten.

• Beschluss während der 21. Landtagssitzung am 22.06.2012:

Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 6/939

Annahme des geänderten Antrages 

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/948

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Flurneuordnung als Gestaltungselement im ländlichen Raum
- Drucksache 6/1045 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1085 -



 Die Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern im Überblick 127

Der Landtag hat festgestellt, dass eine integrierte nachhaltige Entwicklung der ländlichen 

Räume die Lösung bestehender Landnutzungskonflikte, das Vorliegen gesicherter Eigentums-

verhältnisse an Grund und Boden sowie die Bereitstellung von Flächen für die unterschied-

lichsten Ansprüche (dörfliche Entwicklung, Land- und Forstwirtschaft, Energiegewinnung, 

Tourismus, Natur- und Umweltschutz, Erschließungsmaßnahmen) voraussetzt. Es ist einge-

schätzt worden, dass trotz großer Fortschritte in den vergangenen zwei Jahrzehnten nach wie 

vor ein erheblicher Bedarf bestanden hat, Nutzungskonflikte an Grund und Boden zu lösen. 

Auch haben geklärte und gesicherte Eigentumsverhältnisse als wichtige Voraussetzung für 

wirtschaftliche Entwicklungen noch nicht flächendeckend vorgelegen. Hinzugekommen sind 

zudem neue Herausforderungen durch die absehbaren demografischen Entwicklungen in 

Mecklenburg-Vorpommern.

Der Landtag hat vor diesem Hintergrund die Landesregierung aufgefordert, die Instrumen-

te der Flurneuordnung zu überprüfen und so weiterzuentwickeln. Ziel sollte dabei sein, die 

Entflechtung der verschiedenen Flächennutzungsansprüche in Flurneuordnungsverfahren 

effektiver zu gestalten. Berücksichtigt werden sollten dabei Maßnahmen zur Begleitung des 

demografischen Wandels, zur Umsetzung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen (WRRL), zur 

Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit und die Verknüpfung der Flurneuordnung 

mit der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen inklusive der notwendigen Kompensations-

maßnahmen und der Anwendung der Ökokonten-Regelung. Die Umsetzungsschritte sollten 

so erfolgen, dass spätestens während der Förderperiode ab 2014 das Instrument der Flurneu-

ordnung im vorgenannten Sinne vollumfänglich angewandt werden konnte. Der Landtag war 

bis Ende 2015 über die eingeleiteten Maßnahmen zu unterrichten.

Unter Bezugnahme auf diesen Landtagsbeschluss hat das Ministerium für Landwirtschaft, Um-

welt und Verbraucherschutz – gewissermaßen als Zwischenbericht – dem Agrarausschuss mit 

Schreiben vom 26. Mai 2014 das „Flurneuordnungsprogramm für das Land Mecklenburg-Vor-

pommern 2014“ übermittelt.

• Beschluss während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012: 

Annahme des Antrages 

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Truppenübungsplatz Lübtheen
- Drucksache 6/1216 -

Der Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, sich gegenüber der Bundesregierung da-

für einzusetzen, dass der Truppenübungsplatz Lübtheen nach Beendigung der militärischen 

Nutzung am 31.12.2013 möglichst unentgeltlich, verbunden mit einer Lösung der Altlasten-

problematik, dem Land Mecklenburg-Vorpommern für die Ziele der Landesentwicklung zur 

Verfügung gestellt wird. 

Dabei sollten im Rahmen der Konversion insbesondere folgende Entwicklungsziele verfolgt 

werden:

- die Nutzung von Synergien zum angrenzenden Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe 

M-V,

- die Sicherung einer integrierten Entwicklungsplanung für die Gesamtregion,

- die dauerhafte Gewährleistung der Naturschutzziele auf dem Gebiet des Truppenübungs-

platzes,

- der Anschub einer nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzung auf geeigneten Teilflächen des 

Truppenübungsplatzes.

Der Landtag hat die Landesregierung weiter aufgefordert, sich mit Nachdruck gegenüber der 

Bundesregierung für die Bereitstellung von Bundesmitteln im Rahmen der Konversion einzu-

setzen.

• Beschluss während der 29. Landtagssitzung am 25.10.2012:

Annahme des Antrages 
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Artenvielfalt durch Hecken und Feldgehölze sichern
- Drucksache 6/1369 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1416 -

Die Landesregierung ist vom Landtag aufgefordert worden zu prüfen, wie die Anlage, der Er-

halt und die Pflege von Hecken- und Feldgehölzen in Mecklenburg-Vorpommern weiter for-

ciert werden können, und dem Agrarausschuss bis zum Beginn der neuen EU-Förderperiode 

darüber zu berichten.

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Annahme des Antrages 

Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Umsetzung des HELCOM-Ostseeaktionsplanes
- Drucksache 6/1485 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1536 -

hierzu

mündlich vorgetragene Korrektur der Abg. Dr. Mignon Schwenke, Fraktion DIE LINKE, die 

Wörter „aktiv unterstützt“ durch die Wörter „unterstützt aktiv“ zu ersetzen



130 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

Mit der Annahme des geänderten Antrages der Koalitionsfraktionen hat der Landtag die 

Bemühungen der Helsinki-Kommission (HELCOM) zum Schutz des Ökosystems dieses Bin-

nenmeeres sowie zur Wiederherstellung eines guten Umweltzustandes gewürdigt. Zudem 

ist die Landesregierung aufgefordert worden, im Rahmen des Ostseeberichts 2013 ausführ-

lich über die Umsetzung des HELCOM-Ostseeaktionsplanes (HELCOM Baltic Sea Action Plan) 

hinsichtlich der für Mecklenburg-Vorpommern besonders bedeutungsvollen Ermittlung der 

Nährstoff-Reduktionsziele zu berichten. Von der Fraktion DIE LINKE ist das Erfordernis gesehen 

worden, den vorstehenden Auftrag zu präzisieren. Der Landtag hat diesem Anliegen dahin-

gehend entsprochen, dass der Bericht die Position Mecklenburg-Vorpommerns bekräftigen 

muss, wonach eine Evaluierung des Ostseeaktionsplanes und eine mögliche Neufestsetzung 

von Nährstoff-Reduktionszielen auch weiterhin das Erreichen des guten ökologischen Zustan-

des der Ostsee bis 2021 zum Inhalt haben muss.

In der Antragsbegründung ist hervorgehoben worden, dass die Ostsee zum einen ein wert-

voller Pfeiler des Gesundheits- und Tourismuslandes Mecklenburg-Vorpommern und zum an-

deren gleichzeitig aber auch ein empfindliches Ökosystem sei, dessen Balance insbesondere 

durch übermäßige Nährstoffeinträge gestört sei. Zur Ermöglichung einer nachhaltigen Nut-

zung ihrer Ressourcen sowie zu deren Erhalt für zukünftige Generationen seien der Schutz und 

die Restaurierung der Ostsee unabdingbar. Hierbei komme Mecklenburg-Vorpommern eine 

besondere Bedeutung zu. 

Mit dem 2007  von den Ostseeanrainern verabschiedeten Ostseeaktionsplan und den dort 

festgelegten ökologischen Qualitäts- und Reduktionszielen sowie maßnahmenrelevanten 

Empfehlungen für die Bereiche Eutrophierung, Schadstoffe, Biodiversität/Naturschutz und Ma-

ritime Aktivitäten hatte HELCOM bei der Umsetzung der Europäischen Meeresstrategie-Rah-

menrichtlinie (EG MSRL) eine Vorreiterrolle übernommen und wichtige Vorarbeiten für die 

Umsetzung dieser EURichtlinie geleistet. Im Ergebnis der Umsetzung der beschlossenen Ziele 

und Maßnahmen im Ostsee-Einzugsgebiet soll bis zum Jahr 2021 wieder ein guter Umwelt-

zustand erreicht werden. Die Zielerreichung soll anhand von gemeinsam für den Ostseeraum 

entwickelten Indikatoren und Bewertungsverfahren überprüft werden.

• Beschluss während der 35. Landtagssitzung am 31.01.2013:

Annahme des Änderungsantrages einschließlich der mündlich vorgetragenen 

Korrektur Annahme des Antrages 
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Verbesserung der Überwachung in der Lebens- und Futtermittelproduktion
- Drucksache 6/1640 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1689 -

Die Landesregierung ist mit dem Landtagsbeschluss aufgefordert worden, sich dafür einzuset-

zen, dass (1) auf Bundes- bzw. EU-Ebene konkrete rechtsverbindliche Mindestanforderungen 
an die Haltung von Junghennen festgelegt werden, (2)  im Rahmen der Änderung des Arz-
neimittelrechts neben Tieren, die der Fleischgewinnung dienen, insbesondere auch Küken, 
Junghennen und Legehennen in das Antibiotika-Minimierungskonzept einbezogen werden, 
(3) der weitere Ausbau des stufenübergreifenden Qualitätssicherungssystems der Wirtschaft 
für die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln, wie z. B. QS (Qualität 
und Sicherheit), gefördert wird und die Eigenkontrollsysteme verbessert werden, (4) das Sys-
tem der Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel ausgebaut wird sowie (5) innerhalb der Europä-
ischen Union in Zukunft in einem Betrieb eine gleichzeitige Bewirtschaftung nach den Vorga-
ben des konventionellen und ökologischen Landbaus nicht mehr möglich ist.

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE  
auf Drucksache 6/1655

• Beschluss während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:
Ablehnung der Überweisung des Antrages und des Änderungsantrages
Ablehnung des Änderungsantrages
Annahme der Ziffern 1 bis 5 des Antrages auf Drucksache 6/1640
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Wettbewerbsfähige Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern - 
EU-Agrarpolitik aktiv begleiten
- Drucksache 6/1641- 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/1690 -

Der Landtag hat dem Antrag der Koalitionsfraktionen folgend die Landesregierung 
aufgefordert, sich weiterhin aktiv in die Diskussion um die Neuausrichtung der Europäischen 
Agrarpolitik einzubringen und dabei die Interessen der wettbewerbsfähigen Struktur der 
landwirtschaftlichen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern offensiv zu vertreten. Des 
Weiteren ist die Aufforderung ergangen, trotz sinkender Zuweisungen bei der detaillierten 
Umsetzung der GAP im Land Mecklenburg-Vorpommern, die investiven Ausgaben möglichst 
auf bisherigem Niveau zu sichern und das Mittelvolumen für die ländliche Entwicklung 
weitestgehend im bisherigen Umfang zu erhalten.

• Beschluss während der 38. Landtagssitzung am 22.03.2013:

Annahme des Antrages

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
- Drucksache 6/1645- 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1688 -

sowie
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Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1694 -

Die Landesregierung ist aufgefordert worden, (1) gemeinsam mit den betroffenen Landkrei-

sen eine Konzeption zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zu erarbeiten und dem 

Sozial- und Agrarausschuss vorzulegen, (2) die Öffentlichkeitsarbeit und -aufklärung und die 

Information des Gesundheitswesens zu intensivieren sowie (3) sich gegenüber dem Bund da-

für einzusetzen, dass geeignete Insektizide zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners 

zur Verfügung stehen.

• Beschluss während der 38. Landtagssitzung am 22.03.2013:

Annahme der Ziffern 1 bis 3 des Antrages

Ablehnung der Änderungsanträge

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Schlussfolgerungen aus dem Hochwasser 2013 für Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2125 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2170 -

Der Landtag hat beschlossen, die bestehenden langfristigen Vorsorge- und Anpassungsstra-

tegien vor dem Hintergrund des Hochwasserereignisses 2013  durch die Landesregierung 

fortschreiben zu lassen, wobei die EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie konsequent 

umzusetzen, die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für den vorbeugenden 

Küsten- und Hochwasserschutz im Lande anzupassen, Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-

mawandel zu unterstützen, der vorbeugende Küsten- und Hochwasserschutz sicherzustellen, 

Überschwemmungsflächen freizuhalten oder wiederzugewinnen, die Flächenversiegelung 

zu minimieren und alle Möglichkeiten zur Beschleunigung der Umsetzung von Küsten- und 

Hochwasserschutzmaßnahmen umzusetzen waren. Die Landesregierung ist ferner aufgefor-

dert worden, sich dafür einsetzen, dass der Bund die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung 

der Agrarstruktur und des Küstenschutzes im Sinne der Sicherstellung der Maßnahmen des 
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vorbeugenden Hochwasserschutzes im Binnenland weiterentwickelt. Weiter sollte die Landes-
regierung klare gesetzliche Zuständigkeitsregelungen für den Rückbau von durch die Katast-
rophenschutzbehörden veranlasste Maßnahmen entwickeln. 

• Beschluss während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:
Ablehnung des Änderungsantrages
Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Attraktivität der staatlichen Gärten und Parks erhöhen
- Drucksache 6/2251 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/2282 -

sowie

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/2291 -

Vor dem Hintergrund, dass Mecklenburg-Vorpommern mit seinen staatlichen Gärten und 
Parks über hervorragende Zeugnisse der Gartenbaukunst und Landschaftsarchitektur verfügt 
und es das Ziel sein muss, die Schönheit dieser Gärten und Parks für eine breite Öffentlichkeit 
erlebbar zu machen und deren touristische Potenziale zu erhöhen, hat der Landtag die Lan-
desregierung aufgefordert zu prüfen, mit welchen Möglichkeiten der Bekanntheitsgrad und 
die Attraktivität der staatlichen Gärten und Parks im Rahmen objektbezogener Gartenschauen 
erhöht werden kann, und den Landtag über das Ergebnis der Prüfung bis 30. Juni 2014 zu un-
terrichten. Die diesbezügliche Unterrichtung der Landesregierung auf Drucksache 6/3212, bei 
der das Finanzministerium federführend war, ist dem Landtag mit Schreiben des Chefs der 
Staatskanzlei vom 19. August 2014 zugeleitet worden.

• Beschluss während der 51. Landtagssitzung am 10.10.2013:
Annahme der Ziffern I und II des Antrages
Ablehnung der Änderungsanträge
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Masterplanprozess Mensch und Land
- Drucksache 6/2347 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/2373 -

sowie

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2375 -

Mit seinem Beschluss hat der Landtag den breit angelegten Dialog zur nachhaltigen Entwick-

lung der Land- und Ernährungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern zur Kenntnis ge-

nommen und den Status- und Entwicklungsbericht im Masterplanprozess Mensch und Land 

begrüßt. Er hat im Status- und Entwicklungsbericht eine wichtige Grundlage hin zu einem 

notwendigen breiten gesellschaftlichen Dialog zur Entwicklung der Land- und Ernährungs-

wirtschaft sowie der ländlichen Räume gesehen. Der Landtag hat alle Beteiligten aufgefordert, 

im weiteren Prozess die Suche nach Kompromissen fortzusetzen und aufeinander zuzuge-

hen, um die Entwicklung des Landes Mecklenburg-Vorpommern voranzubringen. Die Lan-

desregierung ist in der Pflicht gesehen worden, die Voraussetzungen für die Weiterführung 

des Dialogprozesses zu schaffen. An die Landesregierung ist weiter die Forderung gerichtet 

worden, den Status- und Entwicklungsbericht dahingehend zu prüfen, welche Vorschläge der 

Perspektivkommission wie umgesetzt werden können. Zudem ist sie beauftragt worden, dies-

bezüglich im Agrarausschuss zu berichten.

• Beschluss während der 53. Landtagssitzung am 13.11.2013:

Annahme der Ziffer 1 des Änderungsantrages auf Drucksache 6/2373

Annahme des geänderten Antrages

Ablehnung der Ziffer 2 des Änderungsantrages auf Drucksache 6/2373

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/2375



136 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Afrikanische Schweinepest (ASP) abwehren/Seuchenschutz stärken
- Drucksache 6/2349 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/2378 -

Die Landesregierung ist durch den Landtag aufgefordert worden, im Agrarausschuss über die 

Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Europa sowie über Vorbeugungsmaßnahmen 

in Mecklenburg-Vorpommern zu berichten, gemeinsam mit den zuständigen Behörden im 

Land eine koordinierte Öffentlichkeitsarbeit sowohl unter den Tierhaltern und deren Verbän-

den, den Jägern und deren Verbänden, als auch der Allgemeinheit zu entwickeln und gegen-

über dem Bund und der EU mit dem Ziel aktiv zu werden, die Entwicklung eines Impfstoffes 

gegen die Afrikanische Schweinepest voranzutreiben.

• Beschluss während der 55. Landtagssitzung am 15.11.2013:

Annahme des Änderungsantrages

Annahme des geänderten Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland verhindern
- Drucksache 6/2751 -

Vom Landtag ist festgestellt worden, dass ein Großteil der Bevölkerung Vorbehalte gegenüber 

der grünen Gentechnik hat und dass eine abschließende Beurteilung der Auswirkungen für 

die menschliche Gesundheit, die Umwelt und die gentechnikfreie Landwirtschaft derzeit noch 

nicht möglich ist. Ausgehend davon hat er die Landesregierung aufgefordert, alle Möglichkei-

ten zur Untersagung des Anbaus gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland zu nut-

zen und im Falle länderspezifischer Regelungen dafür Sorge zu tragen, dass die Landwirtschaft 

in Mecklenburg-Vorpommern gentechnikfrei bleibt.
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• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

auf Drucksache 6/2740 sowie dem Antrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 

6/2746 

• Beschluss während der 62. Landtagssitzung am 12.03.2014:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Nahrungsangebot für Bienen verbessern
- Drucksache 6/3329 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3385 -

Der Landtag hat in einer Entschließung darauf hingewiesen, dass die Bienen mit der Bestäu-

bung von Wild- und Kulturpflanzen eine wichtige Lebensgrundlage bilden und zudem der 

Arterhaltung sowie der Biodiversität dienen. Da es in den zurückliegenden Jahren zunehmend 

große Probleme bei Bienengesundheit gegeben habe, die wiederholt zu größeren Winterver-

lusten bei Bienenvölkern geführt hätten, hat der Landtag die von der Landesregierung einge-

leiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Bienen anerkannt, die 

ihren Ausdruck in zahlreichen Fördertatbeständen sowohl für die Haltung und Züchtung von 

Bienen als auch für die Landwirtschaft (z. B. Programm zur Förderung Bienenweide) gefunden 

haben.

Zur weiteren Verbesserung der Bienengesundheit ist die Landesregierung mit der Einleitung 

weiterer Maßnahmen beauftragt worden, die in der Erstellung eines Bienenweide-Kataloges, 

der Wiederauflage von Programmen zur Unterstützung des Nahrungsangebotes für Bienen 

während der im Jahr 2015  beginnenden neuen EU-Förderperiode, der Unterstützung der 

langfristigen Kooperation von Imkern und Schulen sowie der Förderung und Ausweitung der 

Naturschutzberatung für die Landwirtschaft bestehen. Zudem ist ein Prüfauftrag beschlossen 

worden, ob mit Solaranlagen bestandene Flächen als Bienenweide genutzt werden können 

und ob derartige Maßnahmen förderfähig sind.
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• Beschluss während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:

Annahme der Ziffern 3 und 6 des Änderungsantrages

Annahme des geänderten Antrages

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung der Ziffern 1, 2, 4, 5 und 7 des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Rapsanbau
- Drucksache 6/3422 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/3456 -

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3458 -

Der Landtag hat der Landesregierung den Auftrag erteilt, ihm bis zum 12.  März 2015  über 

die Auswirkungen des Verbotes der Rapsbeizung mit Neonicotinoiden in Mecklenburg-Vor-

pommern zu berichten. Weiter soll sie sich gegenüber der Bundesregierung dafür einsetzen, 

dass schnellstmöglich für die Aussaat 2015 Zulassungen von wirksamen Rapsbeizen mit Er-

satzwirkstoffen erfolgen. Zudem sollen Initiativen ergriffen werden, um im Ackerbau innerhalb 

der Fruchtfolgen größere Diversität zu erreichen. Dem Beschluss ist mit der Unterrichtung auf 

Drucksache 6/4011 Rechnung getragen worden.

• Beschluss während der 80. Landtagssitzung am 12.11.2014:

Annahme der Ziffer 1 des Änderungsantrages auf Drucksache 6/3456

Annahme des geänderten Antrages

Ablehnung der Ziffer 2 des Änderungsantrages auf Drucksache 6/3456

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/3458
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Ivenacker Eichen als Nationales Naturmonument sichern
- Drucksache 6/3500 -

Die Landesregierung ist mit dem Landtagsbeschluss aufgefordert worden, die Ivenacker Ei-

chen nach § 24 Absatz 4 Bundesnaturschutzgesetz als „Nationales Naturmonument“ auszu-

weisen. Diese Ausweisung ist am 28. Juli 2016 realisiert worden.

• Beschluss während der 83. Landtagssitzung am 10.12.2014:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Lebensgrundlage sichern/Boden schützen
- Drucksache 6/3744 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3793 -

In seinem Beschluss hat der Landtag festgestellt, dass der Boden als Produktionsfaktor, 

Lebensraum und Grundlage für Infrastruktur eine herausragende Bedeutung hat und aus 

diesem Grund vor Flächeninanspruchnahme, Versiegelung, Erosion durch Wasser und Wind, 

Verdichtung sowie Eintrag von Schadstoffen zwingend zu schützen ist. Es ist die Aufforderung 

an die Landesregierung ergangen, dem Agrarausschuss bis zum 31. Dezember 2015 über die 

Umsetzung des § 11 des Landesbodenschutzgesetzes bezüglich des Bodenschutzprogramms 

zu berichten.

• Beschluss während der 89. Landtagssitzung am 12.03.2015:

Annahme des Antrages

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Nutzung von Paludikulturen befördern
- Drucksache 6/4100 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/4148 -

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages die Bemühungen der Landesregierung 

unterstützt, Moore in Mecklenburg-Vorpommern im Sinne des Klimaschutzes (CO2-Bindung) 

zu schützen. Zudem ist die Landesregierung aufgefordert worden zu prüfen, (1)  wie die 

Forschung zu Nutzungsmöglichkeiten wiedervernässter Moore intensiviert werden kann 

und (2) ob auf diesen, sofern sie sich im Eigentum des Landes befinden, ein Versuchsanbau 

von Paludikulturen („palus“ - lat. „Sumpf, Morast“: landwirtschaftliche Nutzung nasser 

Hoch- und Niedermoore) sowie die energetische und stoffliche Verwertung der erzeugten 

Biomasse möglich ist. Des Weiteren ist der Auftrag erteilt worden, bis zum Dezember 2015 im 

Agrarausschuss über Erfahrungen mit dem Moorschutzkonzept sowie die Umsetzung der 

Ziffern 1 und 2 des Beschlusses zu berichten. Mit der Annahme des Änderungsantrages 

ist der Verwendungszweck der auf den Moorflächen gewonnenen Biomasse um deren 

stoffliche Nutzung erweitert worden. Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 

Verbraucherschutz ist dem Beschluss während der 85.  Sitzung des Agrarausschusses am 

12. Mai 2016 nachgekommen.

• Beschluss während der 98. Landtagssitzung am 03.07.2015:

Annahme des Änderungsantrages 

Annahme des geänderten Antrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 

Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern - Debatte versachlichen
- Drucksache 6/4103 -

Der Landtag hat die Wiederansiedlung des vor über 150  Jahren ausgerotteten Raubtiers 

in Mitteleuropa begrüßt und gleichzeitig festgestellt, dass sich im Zusammenhang damit 
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Konflikte ergäben, die aktiv von der Politik zu begleiten seien, wofür der Wolfsmanagementplan 

eine gute Grundlage darstelle. Gleichzeitig ist die Landesregierung aufgefordert worden, 

im Rahmen einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit Aufklärungsarbeit über den Wolf und dessen 

Verhaltensweisen zu leisten, die Bestandsentwicklung weiterhin intensiv beobachten zu lassen, 

gegebenenfalls weitere Gebiete des Landes zum Wolfsgebiet zu erklären und beim Auftreten 

von verhaltensauffälligen Wölfen aktiv und zügig zu reagieren. Zudem ist die Aufforderung 

ergangen, die Landesregierung möge sich im Rahmen der weiteren Beratungen zu Fragen des 

Erhaltungszustands und der Populationsentwicklung für die Prüfung und die Festlegung von 

Rahmenbedingungen für reaktive Maßnahmen – einschließlich einer möglichen Überprüfung 

des Status des Wolfes gemäß FFH-Richtlinie – einsetzen.

• Beschluss während der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015:

Annahme der Ziffern I und II sowie der Spiegelstriche 1 bis 5 der Ziffer III des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Zukunft der Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4474 -

Angesichts des steigenden Bedarfs der Bevölkerung an Fisch bei rückläufigen Fischbestän-

den in Meeren und Binnenseen zielt der Landtagsbeschluss darauf ab, produktionstechni-

sche und ökonomische Möglichkeiten des Landes zur Fischproduktion verstärkt zu nutzen. 

Dazu sind ein Ausbau der Aquakultur und die Intensivierung der Forschung auf der Grund-

lage strategischer Planung umweltverträglich und dem Tierwohl Rechnung tragend voran-

zubringen. Ausgehend davon hat der Agrarausschuss sich während seiner letzten Beratung 

der 6. Wahlperiode am 30. Juni 2016 im Unternehmen PAL Anlagenbau, Abtshagen (Landkreis 

Vorpommern-Rügen) über innovative Lösungen zur Haltung Afrikanischer Welse sowie der 

Vermarktung der aus diesen hergestellten Erzeugnisse in Kombination mit Abwasserreinigung 

durch Aquaponik informiert. Der Landtag hat des Weiteren während seiner 124. Sitzung am 

6. Juni 2016 die Unterrichtung durch die Landesregierung auf Drucksache 6/5513 - Strategie 

zur Entwicklung der Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern - beraten und verfahrensmäßig 

für erledigt erklärt. 

• Beschluss während der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:

Annahme der Ziffer I und der Nummern 1 bis 4 der Ziffer II des Antrages
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Verschwendung von Lebensmitteln wirksam eindämmen
- Drucksache 6/4477 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/4517 -

Einer von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) geförderten Studie der 

Universität Stuttgart zufolge werden in Deutschland jährlich rund 82 kg Lebensmittel pro Per-

son in den Müll geworfen. Dieser aus ethischen, wirtschaftlichen und umweltpolitischen Grün-

den nicht vertretbaren Verschwendung soll die Landesregierung mit Hilfe sämtlicher Akteure 

der Wertschöpfungskette konzeptionell entgegenwirken.

• Beschluss während der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:

Annahme des Änderungsantrages 

Annahme des geänderten Antrages

-  Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Für einen besseren Verbraucherschutz - Kennzeichnung 
der Tierhaltungsform bei frischem Fleisch
- Drucksache 6/5190 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 6/5242 -

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/5242(neu)

Ausgehend davon, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher durch ihr Kaufverhalten über 

den Erfolg der am Markt platzierten Lebensmittel entscheiden und es Ziel aller Wirtschaftsbe-
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teiligten sein müsse, Transparenz und Wahlfreiheit zu gewährleisten, ist die Landesregierung 

aufgefordert worden, sich auf Bundes- und EU-Ebene für die Schaffung einer Kennzeichnung 

einzusetzen, anhand der die Konsumentinnen und Konsumenten beim Kauf von Frischfleisch 

die Haltungsbedingungen des Tieres erkennen können. Des Weiteren hat der Beschluss eine 

Unterrichtung des Agrarausschusses über die unternommenen Maßnahmen zur Umsetzung 

dieses Antrages beinhaltet.

• Der Änderungsantrag auf Drucksache 6/5242 wurde vom Antragsteller zurückgezo-

gen.

• Beschluss während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016:

Annahme des Antrages

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/5242(neu)

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels begegnen - Gründung einer 
gemeinsamen Milchvermarktungsplattform vorantreiben
- Drucksache 6/5191 -

Mit Ziffer 1 seines Beschlusses hat der Landtag festgestellt, dass ein Marktungleichgewicht 

zugunsten des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) Kennzeichen des Milchmarktes in 

Deutschland ist. Den „Großen Fünf“ (EDEKA, REWE, REAL, LIDL und Kaufland), die in der Summe 

85 % des Absatzes bei Molkereiprodukten auf sich vereinten, ständen auf der Erzeugerseite 

149  milchverarbeitende Unternehmen und mehr als 77.000  Milcherzeuger gegenüber. Der 

LEH nutze diese Marktmacht in den Preisverhandlungen mit den Molkereien aus, sodass in der 

Folge die Auszahlungspreise für die Milcherzeuger absänken. Um hier Abhilfe zu schaffen und 

die Verhandlungsposition der Molkereien gegenüber dem Handel zu stärken, sei eine stärkere 

Bündelung der Verkaufsmengen über eine gemeinsame Milchvermarktungsplattform sinnvoll. 

Ein gemeinsames Handeln und Auftreten der Molkereien in den Kontraktverhandlungen mit dem 

LEH würde nach Auffassung des Landesparlaments den tatsächlichen Milcherzeugungskosten 

der Landwirte besser Rechnung tragen als in der Vergangenheit und Tiefstpreise verhindern. 

Vor diesem Hintergrund hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, im Rahmen 

des Runden Tisches „Milch“ unter dem Vorsitz Mecklenburg-Vorpommerns bei der 

Agrarministerkonferenz 2016  das Thema auf die Tagesordnung zu bringen und zu prüfen, 

inwieweit die Gründung einer gemeinsamen Milchvermarktungsplattform rechtlich möglich 
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ist und erfolgversprechende Ansätze konstruktiv zu begleiten und zu unterstützen. Des 

Weiteren ist die Aufforderung ergangen, über die Ergebnisse im Agrarausschuss zu berichten.

 Dieser Auftrag ist durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

während der 86. Sitzung des Agrarausschusses am 26. Mai 2016 im Rahmen einer Beratung mit 

berufsständischen Interessenvertretungen (Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e. V., 

Bund Deutscher Milchviehhalter, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft) zum Thema 

„Krise in der Landwirtschaft (Milch, Fleisch, Marktfruchtbau) sowie Lösungsansätze“ umgesetzt 

worden.

• Beschluss während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Mecklenburg-Vorpommern - Spitzenposition des ökologischen Landbaus 
in Deutschland weiter ausbauen
- Drucksache 6/5193 -

Der Landtag unterstützt das Ziel des Ausbaus des ökologischen Landbaus, das entsprechende 

Landesprogramm „Ökokompetenz Mecklenburg-Vorpommern 2020“, die avisierte Förderung 

eines Netzwerkes ökologischer Landbau, die Vernetzung der heimischen Landwirtschaft mit 

der Ernährungswirtschaft, der Gastronomie und dem Umweltschutz und die Integration des 

ökologischen Landbaus in die berufliche Bildung. Die Landesregierung soll die Verbesserung 

der entsprechenden Rahmenbedingungen voranbringen und Potenziale aufzeigen.

• Beschluss während der 115. Landtagssitzung am 10.03.2016:

Annahme des Antrages
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Schutzstatus des Bibers für Deutschland anpassen und 
praxistauglichen Umgang ermöglichen
- Drucksache 6/5308 -

Die Landesregierung ist aufgefordert worden, sich auf der Bundesebene für eine bundesweite 
oder regionale Evaluierung des Schutzstatus des Bibers in der Bundesrepublik Deutschland 
einzusetzen, damit gegebenenfalls auf der Grundlage der Ergebnisse eine Prüfung der recht-
lichen Schutzregularien vorgenommen werden kann. Ziel sollte es dabei sein, künftig eine 
praxistaugliche Abwehr von Schäden und Gefahren durch den Biber zu ermöglichen, ohne 
hierbei seinen günstigen Erhaltungszustand zu gefährden.

• Beschluss während der 119. Landtagssitzung am 22.04.2016: 
Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Den Ausbau von Paludikulturen weiter fördern
- Drucksache 6/5429 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die bisherigen Initiativen der Landesregierung 
zur Stärkung des Energiestandortes Mecklenburg-Vorpommern begrüßt, wobei das geplante 
Landesexzellenzprogramm zur Energieforschung als wichtiger Beitrag hervorgehoben 
worden ist. Die Landesregierung ist darüber hinaus aufgefordert worden, Verhandlungen 
mit der Universität Greifswald über die dauerhafte Einrichtung einer Professorenstelle 
„Moorforschung“ zu verhandeln. Dabei soll der Bereich der Paludikultur (eine bei überwiegend 
hohen Wasserständen in der Flur mögliche „Nasslandwirtschaft“, bei der Moorpflanzen – 
Torfmoos, Schilf, Seggen etc. – zum Anbau kommen) angemessen berücksichtigt werden. 
Weiter soll geprüft werden, ob durch die vorfristige Wiederbesetzung und Umprofilierung 
eines bestehenden Lehrstuhls im Bereich der Agrarwissenschaften der Bereich der 
Bioenergieerzeugung gestärkt und im Bedarfsfall der entsprechenden Hochschule zeitlich 
befristet zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt werden können.

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016: 
Annahme des Antrages
Ablehnung der Überweisung



146 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Krise auf dem Milchmarkt bewältigen
- Drucksache 6/5523 -

Ausgehend davon, dass die Krise auf dem Milchmarkt bereits annähernd zwei Jahre andauere, 

die Milcherzeugerbetriebe zunehmend in ihrer Existenz bedroht seien und die bisherigen 

Hilfsmaßnahmen nicht ausreichten, um einen drastischen Strukturwandel zu verhindern, hat 

der Landtag die Landesregierung aufgefordert, auf Bundes- und EU-Ebene zu erreichen, dass 

die Beschlüsse der Frühjahrs-AMK in Göhren-Lebbin (vgl. Drucksache 6/5191) umgehend und 

vollständig umgesetzt werden. Zudem seien während der für den 15. Juli 2016 vorgesehenen 

Sonder-Agrarministerkonferenz in Brüssel Forderungen an die EU nach einem weiteren 

Existenzhilfeprogramm und nach Änderung der Gemeinsamen Marktorganisation in Artikel 

148 [Streichung der Ausnahmen für Genossenschaften (Abs. 3), völlig freie Vertragsgestaltung 

(Abs. 4)] zu thematisieren. Die Änderung des Art. 148 ist als Voraussetzung angesehen worden, 

um konkrete Vorgaben zur Vertragsgestaltung im Milchsektor in Deutschland einzuführen. 

Nach Überzeugung des Landtages werde es nur so gelingen, die Position der Milcherzeuger 

gegenüber den Molkereien und damit indirekt auch gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel 

zu verbessern, sodass diese als gleichwertige Partner agieren können. In dem Beschluss ist 

klargestellt worden, dass eine spürbare Marktentlastung nur zu erreichen sei, wenn weitere 

Hilfsmaßnahmen an eine Verpflichtung zur Mengenreduzierung/-disziplin gebunden würden. 

Das könne beispielsweise im Rahmen eines Programms zur Unterstützung für diejenigen 

Betriebe geschehen, die die Milcherzeugung dauerhaft einstellten. Um den Strukturwandel 

sozial verträglich zu gestalten, müsse über ein solches Programm für einen Übergangszeitraum 

der Einkommensausfall sowohl für den Betriebsleiter als auch für die betroffenen Mitarbeiter 

ausgeglichen werden. Außerdem müssten bestehende Verpflichtungen, z. B. aus bestehenden 

Verträgen oder aus in der Vergangenheit gewährten Fördermitteln, abgedeckt werden.

• Beschluss während der 126. Landtagssitzung am 08.07.2016: 

Annahme des Antrages
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g) Bildung, Wissenschaft und Kultur

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Bibliotheksnetz in Mecklenburg-Vorpommern den Erfordernissen 
des 21. Jahrhunderts anpassen - Entwicklungskonzept erarbeiten
- Drucksache 6/264 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und CDU

- Drucksache 6/295(neu) -

Mit der Annahme des geänderten Antrages hat der Landtag zum Ausdruck gebracht, dass 

er es als erforderlich ansehe, das Netz der öffentlichen Bibliotheken zukunftssicher auszuge-

stalten sowie deren Qualität zu sichern. Vor diesem Hintergrund wurde die Landesregierung 

aufgefordert, im Zusammenwirken mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Landes-

verband Mecklenburg-Vorpommern im Deutschen Bibliotheksverband e. V. die in der 5. Legis-

laturperiode begonnenen Arbeiten an einem Entwicklungskonzept fortzusetzen und bis zum 

31. Dezember 2015 zum Abschluss zu bringen. Dabei solle die Entwicklungskonzeption für die 

öffentlichen Bibliotheken Leistungs- und Qualitätsstandards benennen, die Gewährleistung 

der Angebote im städtischen und ländlichen Raum darstellen und aufzeigen, wie der Umgang 

mit neuen Medien, digitalen Angeboten und elektronischen Vernetzungen zeitgemäß fortent-

wickelt werden kann.

• Beschluss während der 10. Landtagssitzung am 03.02.2012:

Annahme des Änderungsantrages

Annahme des geänderten Antrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Opfer des Nationalsozialismus gedenken - Rechtsextremistisches Gedankengut 
überwinden - Demokratie stärken 
- Drucksache 6/283 -

Mit der Annahme dieses Antrages hat der Landtag betont, dass die Gräueltaten des NS-Re-

gimes in ihrer Brutalität und in ihren Ausmaßen nicht vergessen oder verharmlost werden 

dürfen. Sie müssen im täglichen Denken und Handeln verankert bleiben, um zu verhindern, 

dass sich solche Verbrechen jemals wiederholen. Mit Blick auf die Gegenwart muss alles Er-

denkliche getan werden, damit rechtsextremistische Einstellungen zurückgedrängt werden 

und damit sie gar nicht erst entstehen.

• Aufnahme der Beratung anstelle des zurückgezogenen Antrages auf Drucksache 

6/262 in die Tagesordnung

• Beschluss während der 8. Landtagssitzung am 01.02.2012:

Annahme des Antrages 

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Ein nachhaltiges Schulnetz entwickeln
- Drucksache 6/392 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/451 -

Zur Schaffung eines langfristig bestandsfähigen Schulnetzes hat der Landtag die Landesre-

gierung mit der Annahme des geänderten Antrages aufgefordert, zum einen in Abstimmung 

mit den Trägern der Schulentwicklungsplanung zu prüfen, ob die Schließung von Schul-

standorten im Zusammenhang mit der Landkreisneuordnung im Interesse einer langfristigen 

Schulentwicklungsplanung für ein Jahr auszusetzen sei, und zum anderen mit Blick auf die zu 

erwartende demografische Entwicklung bis zum Jahr 2030 eine Prognose über ein möglichst 

langfristig bestandsfähiges Schulnetz vorzulegen. Hierbei sind u. a. die zumutbaren Schulweg-

zeiten sowie sinnvolle Mindestgrößen von Schulen zu berücksichtigen.
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• Beschluss während der 14. Landtagssitzung am 16.03.2012:

Annahme der Ziffer 1 des Änderungsantrages

Annahme der Ziffer 1 und der geänderten Ziffer 2 des Antrages

Ablehnung der Ziffer 2 des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Landesprogramm „Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken!“
weiter wirkungsvoll umsetzen
- Drucksache 6/394 -

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages unterstrichen, dass das Landesprogramm 

„Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken!“ Ausdruck für den gemeinsamen Willen ist, 

das Miteinander der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auf der Basis der Prinzipien von 

Demokratie und Toleranz zu fördern und jeglicher Form von Extremismus, Antisemitismus, 

Gewalt und Fremdenfeindlichkeit wirksam zu begegnen. Zur weiteren wirkungsvollen Um-

setzung müssten die einzelnen Maßnahmen des Programms stetig angepasst und optimiert 

werden. Über den Verlauf und die Ergebnisse dieses Prozesses hat die Landesregierung einmal 

jährlich den Bildungsausschuss des Landtags Mecklenburg-Vorpommern zu unterrichten. Der 

Landtag hat betont, dass ein wesentlicher Bestandteil des Landesprogramms die Regional-

zentren für demokratische Kultur sind. Ihre Förderung wie auch die finanzielle Untersetzung 

des Landesprogramms werden auch nach Auslaufen der bisherigen ESF-Förderperiode nach 

2013 gewährleistet. Außerdem hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, die Ergeb-

nisse der wissenschaftlichen Evaluation konsequent umzusetzen.

• Beschluss während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Annahme des Antrages 
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

UNESCO-Weltkulturerbe Bad Doberaner Münster
- Drucksache 6/722 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/756 -

und

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/759 -

Mit der Annahme des geänderten Antrages hat der Landtag zum Ausdruck gebracht, eine 

Bewerbung um die Aufnahme des Bad Doberaner Münsters in die Weltkulturerbe-Liste der 

UNESCO zu begrüßen und zu unterstützen. Zudem hat der Landtag die Landesregierung 

aufgefordert, die hierfür erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Es sollten intensive 

Anstrengungen eingeleitet werden, um mit diesem Anliegen schnellstmöglich auf die 

deutsche Vorschlagsliste für die Aufnahme als Weltkulturerbe zu kommen.

• Der Änderungsantrag auf Drucksache 6/756 wurde vom Antragsteller zurückgezogen.

• Beschluss während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:

Annahme der Ziffer 2 aus Ziffer I des Änderungsantrages auf Drucksache 6/759

Annahme des geänderten Antrages

Ablehnung der Ziffer 1 aus Ziffer I sowie der Ziffern 1 bis 3 aus Ziffer II 

des Änderungsantrages auf Drucksache 6/759

-  Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Erhalt der Qualität in Unterricht, Forschung und Lehre - Abschaffung der 
beschränkten Gültigkeitsdauer für den § 52a Urheberrechtsgesetz
- Drucksache 6/1043 -

hierzu
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Änderungsantrag der Fraktion der NPD

- Drucksache 6/1083 -

Mit der Annahme dieses Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, sich im 

Bundesrat und in allen Gremien auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die beschränkte 

Gültigkeitsdauer des § 52a Urheberrechtsgesetz ersatzlos gestrichen und der § 137k Urheber-

rechtsgesetz aufgehoben wird.

• Beschluss während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:

Annahme des Antrages

Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Bundesweit bessere Vergleichbarkeit der Abschlüsse von Berufsreife und 
Mittlerer Reife - Entlastung der Lehrkräfte bei Beurteilungen und Prüfungen
- Drucksache 6/1137 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1187 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion der NPD

- Drucksache 6/1191 -

Mit der Annahme dieses Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert zu prüfen, 

ob die Einführung von einheitlichen Bewertungskriterien beim Arbeits- und Sozialverhalten 

die Lehrkräfte entlaste und ob eine Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens durch Noten 

zur besseren Verständlichkeit bei Eltern, Schülern und Ausbildungsbetrieben führe. Des Weite-

ren soll geprüft werden, ob künftig verpflichtende Elterngespräche mit Protokoll zum Halbjahr 

die bisherigen schriftlichen Beurteilungen und Gutachten am Ende der Orientierungsstufe er-

setzen können und ob künftig neben den Abschlussfächern in Deutsch, Mathematik und Eng-
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lisch auch in den Wahlfächern Physik, Chemie, Biologie, AWT, Geschichte, Geografie und Sozi-

alkunde die schriftlichen Prüfungen zentral erarbeitet werden oder diese Prüfungen entfallen. 

Der Landtag hat die Landesregierung zudem gebeten, sich für die bundesweite Angleichung 

der Bestehensbedingungen für die Berufsreife und Mittlere Reife einzusetzen.

• Beschluss während der 25. Landtagssitzung am 26.09.2012:

Annahme des Antrages

Ablehnung der Änderungsanträge

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Langfristig bestandsfähiges Schulnetz sichern, Förderpläne vereinfachen
- Drucksache 6/1139(neu) -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, auch im 

Zusammenhang mit dem Erhalt kleiner Standorte sowie pädagogisch sinnvoller Mindest-

größen von Schulen eine Bildungslandkarte für ein langfristig bestandsfähiges Schulnetz bis 

möglichst 2030 zu entwickeln. Zudem soll die „Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer der 

allgemein bildenden Schulen Mecklenburg-Vorpommerns“ zur Erstellung von Förderplänen 

nach dem Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern im Sinne von Entbürokratisie-

rung, dem Prinzip der selbstständigen Schule und der Effizienzsteigerung im Umfang deutlich 

reduziert werden.

• Beschluss während der 27. Landtagssitzung am 28.09.2012:

Annahme der Ziffern 1 und 2 des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Jugend- und Schulsozialarbeit verstetigen
- Drucksache 6/1916 - 

hierzu
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Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1934 - 

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages festgestellt, dass sich die Arbeit der Fachkräfte 

der Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit als Unterstützungsleistung für junge Menschen 

zum besseren Gelingen der Schulzeit und zur Integration in den Berufsbildungs- bzw. Arbeits-

markt bewährt hat. Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und die 

Schülerinnen und Schüler selbst bewerten die Schulsozialarbeit als einen unverzichtbaren 

Bestandteil eines modernen Bildungssystems und arbeiten gut und erfolgreich mit den Fach-

kräften zusammen. Die notwendigen Kooperationsverträge zwischen Schulen und Trägern 

der Schulsozialarbeit tragen maßgeblich zur gegenseitigen Akzeptanz und Anerkennung bei. 

Nunmehr muss die Förderung so verstetigt und mehrjährig ausgestaltet werden, dass Schul-

sozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sowie Jugendsozialarbeiterinnen und Jugend-

sozialarbeiter kontinuierlich und entwicklungsorientiert mit den jungen Menschen arbeiten 

können, ohne befürchten zu müssen, dass die Länge der jeweiligen Zuwendung grundsätzlich 

ihre Fortbeschäftigung infrage stellt. Permanente Arbeitsplatzunsicherheit und häufiger Per-

sonalwechsel sind nicht geeignet, bedürftigen jungen Menschen verlässliche Hilfen in festen 

sozialen Beziehungen zu geben. Vor diesem Hintergrund hat der Landtag die Landesregierung 

gebeten, die Personalkostenförderung für die Fachkräfte der Schul- und Jugendsozialarbeit ab 

2014 mit den Landkreisen und kreisfreien Städten in gemeinsamer Verantwortung kontinuier-

lich fortzuführen. Dabei soll die Landesförderung aus Mitteln des Operationellen Programms 

des Europäischen Sozialfonds ab 2014 bis 2020 erfolgen. Die Zuwendungsbescheide des Lan-

des und der Landkreise und kreisfreien Städte an die Träger der Schul- und Jugendsozialar-

beit sollen mehrjährig erlassen werden, damit den jungen Menschen weitgehend verlässlich 

in den Schulen und den Jugendeinrichtungen Hilfe und Unterstützung angeboten werden 

kann. In diesem Zusammenhang hat der Landtag die zusätzliche Finanzierung der Schulsozi-

alarbeit aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets begrüßt.

• Beschluss während der 43. Landtagssitzung am 30.05.2013:

Annahme des Antrages 

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages 
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Schulen in freier Trägerschaft - ein unverzichtbarer Bestandteil 
unserer Bildungslandschaft
- Drucksache 6/2252 - 

Mit der Annahme des Antrages hat sich der Landtag zu seinen Schulen in freier Trägerschaft 

als einer wünschenswerten Ergänzung des Schulwesens bekannt und seinen Willen bekräf-

tigt, dass es im Haushaltsvollzug insgesamt nicht zu einer Absenkung der im Haushaltsplan 

veranschlagten Finanzhilfe kommen soll. Er hat die Landesregierung in ihrem Bestreben unter-

stützt, im Rahmen des rechtlich Möglichen und sachlich Sinnvollen von ihrem Ermessen auf 

entsprechende Weise Gebrauch zu machen. Des Weiteren hat der Landtag alle Träger freier 

Schulen aufgefordert, diesen Prozess durch eine zeitnahe und transparente Offenlegung ih-

rer tatsächlichen Kosten zu unterstützen. Nur auf dieser Grundlage sind sachangemessene 

Entscheidungen durch die Landesregierung möglich. In diesem Zusammenhang ist für den 

Bereich der beruflichen Schulen in freier Trägerschaft im Einzelfall auch eine Anpassung der 

Finanzhilfesätze zu prüfen.

• Beschluss während der 52. Landtagssitzung am 11.10.2013:

Annahme des Antrages

-  Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Anerkennung des Diploms sicherstellen
- Drucksache 6/3070 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/3123 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, weiterhin 

alle politisch und rechtlich notwendigen Schritte zur Anerkennung des Diploms zu unterneh-

men und etwaige Klagen der betroffenen Hochschulen uneingeschränkt zu unterstützen so-

wie die entstehenden Kosten zu tragen.
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• Beschluss während der 72. Landtagssitzung am 03.07.2014:
Annahme des Antrages 
Ablehnung des Änderungsantrages

-  Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Medienkompetenz ausbauen - E-Learning in Schulen fördern
- Drucksache 6/3071 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, zu prüfen 
und dem Bildungsausschuss zeitnah darüber zu berichten, inwieweit sich das Ausbildungsan-
gebot durch den Landesdatenschutzbeauftragten für die Schülerinnen und Schüler in Meck-
lenburg-Vorpommern zu Medienscouts an Schulen bewährt hat sowie verstetigt werden kann 
und wie die Lehrkräfte des Landes beim Einsatz von modernen Unterrichtsmitteln durch eine 
digitale Plattform für Unterrichtshilfen unterstützt werden können. Darüber hinaus hat der 
Landtag die Landesregierung aufgefordert, gemeinsam mit den Schulträgen den derzeitigen 
Ausstattungstand der Schulen zu überprüfen.

• Beschluss während der 73. Landtagssitzung am 04.07.2014:
Annahme der Ziffer I, der Ziffer II Nummern 1 und 2 sowie der Ziffer III des Antrages 
Ablehnung der Überweisung

-  Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Demonstrationskultur für Demokratie und Toleranz
- Drucksache 6/3130 -

Mit der Annahme des Antrags hat der Landtag festgestellt, dass sich die demokratischen 
Landtagsfraktionen dahingehend einig sind, dass in der notwendigen Auseinandersetzung 
mit dem Rechtsextremismus alle demokratischen Kräfte zusammenstehen müssen, und sie 
deshalb auch in Zukunft über die Parteigrenzen hinweg bei diesem wichtigen Anliegen ver-
trauensvoll zusammenarbeiten und geschlossen auftreten werden. Das Landesprogramm 
„Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken!“ hat sich in Mecklenburg-Vorpommern als 
ein Mittel bewährt, Rechtsextremismus wirksam zu begegnen, und ist unter stetiger Optimie-
rung fortzuführen. Der Landtag hat sich dafür ausgesprochen, alles zu unternehmen, um die 
Forderungen dieses Landesprogrammes, wonach rechtsextremistischen Aufzügen aktiv zu 
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begegnen sei bzw. Demokraten dort demonstrieren müssten, „wo sie die Nicht-Demokraten 
sehen und deren potenzielle Wähler erreichen können“, verwirklichen zu können. Die weitere 
Umsetzung des Landesprogramms „Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken!“ erfordert 
eine Demonstrationskultur, die deutlich macht, dass es sich bei friedlichen Demonstrationen 
gegen rechtsextremistische Aufmärsche um politisch und gesellschaftlich erwünschtes Ver-
halten handelt, um lobenswerte Beispiele von Zivilcourage. Die demokratischen Landtags-
fraktionen haben sich von jeder Form von Gewalt distanziert und sich zu dem Grundsatz be-
kannt, dass die Werte des freiheitlichen demokratischen Rechtsstaats überzeugend nur mit 
rechtsstaatlichen Mitteln verteidigt werden können. Sitzblockaden können im Rahmen des 
rechtlich Erlaubten ein wirksames Mittel der Demonstration gegen rechtsextremistische Auf-
märsche sein, die aber aufzulösen sind, wenn sie die Grenzen zur Straftat überschreiten. Die 
demokratischen Landtagsfraktionen gehen davon aus, dass die Polizei in diesen Fällen das 
Versammlungsrecht mit besonderem Augenmaß anwendet. Für die friedlich gegen rechtsext-
reme Aufmärsche Demonstrierenden ist die Polizei nicht Gegner, sondern Partner. Das werden 
die demokratischen Fraktionen des Landtages immer wieder deutlich machen, Verständnis für 
die schwierige Aufgabe der Polizei wecken und dazu aufrufen, den Beamtinnen und Beamten 
nicht feindlich entgegenzutreten. 

Die demokratischen Landtagsfraktionen erwarten von den Versammlungsbehörden und der 
Polizei, dass friedliche, die Rechtsordnung wahrende Demonstranten nicht gleichgesetzt wer-
den mit denjenigen, für die Demonstrationen ein willkommener Anlass für Gewalt und ge-
walttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei sind. Diese Differenzierung muss sowohl bei 
den Vorbereitungsmaßnahmen als auch bei den Einsatzmaßnahmen beachtet werden. Die 
demokratischen Landtagsfraktionen erwarten, dass die Demonstrationen wie bisher durch 
Kooperationsgespräche der Versammlungsbehörden unter Beteiligung der Polizei vorbespro-
chen und nachbereitet werden. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass während der Ver-
sammlungen auf allen Seiten verlässliche Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung stehen, da-
mit eine reibungslose Kommunikation gewährleistet ist. Sollte es bei Demonstrationen Anlass 
zu Kritik am Verhalten von Einsatzkräften geben, erwarten die demokratischen Landtagsfrak-
tionen in jedem Einzelfall ebenso rasche und rückhaltlose Aufklärung wie bei strafrechtlichen 
Ermittlungen zu Rechtsbrüchen im Rahmen der Demonstration.

• Beschluss während der 72. Landtagssitzung am 03.07.2014:
Aufnahme der Bratung in die Tagesordnung anstelle des zurückgezogenen Antrags 
der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/3060

• Beschluss während der 73. Landtagssitzung am 04.07.2014:
Annahme des Antrages
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- Antrag der Landesregierung

Zustimmung des Landtages gemäß § 15 Absatz 6 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/3730 - 

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages gemäß § 15 Absatz 6 Landeshochschulgesetz 

M-V einer Abweichung von der Frist im Sinne des § 15 Absatz 2 und 3 Landeshochschulgesetz 

M-V zugestimmt.

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf

Drucksache 6/3753

• Beschluss während der 88. Landtagssitzung am 11.03.2015:

Annahme des Antrages

-  Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Landesförderung für Auszubildende sicherstellen
- Drucksache 6/3995 - 

Der Landtag hat die Landesregierung mit der Annahme des Antrages aufgefordert, sich im 

Rahmen einer Bundesratsinitiative für eine entsprechende Gesetzesänderung einzusetzen, 

um die von einzelnen Bundesländern an die Berufsschülerinnen und Berufsschüler in einem 

Ausbildungsverhältnis bzw. an die Schülerinnen und Schüler in vollzeitschulischer Ausbildung 

gezahlten Zuwendungen für Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten als zweckbestimmte 

Einnahmen anzuerkennen und damit eine Anrechnung auf Sozialleistungen auszuschließen.

• Beschluss während der 95. Landtagssitzung am 04.06.2015:

Annahme des Antrages
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-  Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Eckwerte der Hochschulentwicklung 2016 bis 2020
- Drucksache 6/4104 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und SPD

- Drucksache 6/4152 -

und

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/4153 -

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages 6/4104  und des Änderungsantrages 

6/4152  den in der Drucksache 6/4033  enthaltenen Eckwerten der Hochschulentwicklung 

2016  bis 2020  unter der Maßgabe zugestimmt, entsprechend der in den Eckwerten unter 

Nummer 2 c) cc) aufgeführten Schwerpunktsetzung in der Forschung die enge Kooperation 

zwischen dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (Friedrich-Loeffler-Institut Riems) 

und der Universität Greifswald im Bereich Infektionsbiologie ebenfalls langfristig zu sichern, zu 

festigen und wettbewerbsorientiert auszubauen. Gleichzeit hat der Landtag die Bereitstellung 

zusätzlicher finanzieller Mittel im Rahmen der BAföG-Reform und die einvernehmliche Eini-

gung zwischen der Landesregierung und den Hochschulen begrüßt.

• Beschluss während der 97. Landtagssitzung am 02.07.2015:

Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 6/4152

Annahme des geänderten Antrages

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/4153
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-  Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Sprachkenntnisse sind der Schlüssel für den Bildungserfolg - 
Deutschunterricht an Grundschulen stärken
- Drucksache 6/4652 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/4724 -

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages die Landesregierung aufgefordert zu prüfen, 

ob eine weitere Stärkung des Deutschunterrichtes in den Klassenstufen 3 und 4 durch eine 

gleichzeitige Reduzierung des Englischunterrichtes gerechtfertigt ist.

• Beschluss während der 106. Landtagssitzung am 19.11.2015:

Annahme des Antrages

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

-  Antrag der Landesregierung

Zustimmung des Landtages gemäß § 15 Absatz 3 Satz 6 des Gesetzes über 
die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
hier: Zielvereinbarungen 2016 bis 2020 mit der

- Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald vom 18. Dezember 2015,
- Universität Rostock vom 18. Dezember 2015,
- Hochschule für Musik und Theater Rostock vom 18. Dezember 2015,
- Hochschule Neubrandenburg vom 17. Dezember 2015,
- Fachhochschule Stralsund vom 18. Dezember 2015,
- Hochschule Wismar vom 17. Dezember 2015.

- Drucksache 6/5060 - 

Gemäß § 15 des Landeshochschulgesetzes schließen die Hochschulen mit dem Bildungsmi-

nisterium Zielvereinbarungen ab, in denen unter anderem Regelungen zur Qualitätsentwick-

lung in Lehre und Forschung, zu den Forschungsschwerpunkten und zu den Studiengängen 



160 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

sowie Studienfächern getroffen werden. Der Landtag hat den mit dem Antrag vorgelegten 
Zielvereinbarungen zugestimmt.

• Beschluss während der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:
Annahme des Antrages

 -  Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Akkreditierung rechtssicher gestalten - Weg für das Diplom endlich freimachen
- Drucksache 6/5307 - 

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages die Landesregierung aufgefordert, die Not-
wendigkeit einer Anpassung des Landeshochschulgesetzes eingehend zu prüfen, und ggf. 
einen Gesetzentwurf so rechtzeitig vorzulegen, dass der Landtag bis spätestens 31.12.2017 ei-
nen entsprechenden Beschluss fassen kann.

• Beschluss während der 118. Landtagssitzung am 21.04.2016:
Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Erlebnisraum Schloss Schwerin
- Drucksache 6/5525 - 

hierzu

mündlich vorgetragener Änderungsantrag der Abgeordneten Sylvia Bretschneider, 
Fraktion der SPD, in Ziffer I Satz 1 das Datum „17. Juni 2007“ durch 
das Datum „17. Oktober 2007“ zu ersetzen

Der Landtag hat mit der Annahme des Antrages die Landesregierung beauftragt zu prüfen, 
welcher externe Sachverstand, orientiert an internationalen Qualitätsstandards für die Vermitt-
lung von Geschichte in Schlössern und Gärten, für eine attraktive, besucherorientierte und 
auch niedrigschwellige Darstellung des Erlebnisraumes Schloss Schwerin und seine Gärten 
einbezogen werden muss. Mit der Annahme des Änderungsantrages hat der Landtag eine 

redaktionelle Änderung vorgenommen. 
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• Beschluss während der 125. Landtagssitzung am 07.07.2016:

Annahme des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

Annahme des geänderten Antrages

h) Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Neuer Etappenhafen auf Fischland-Darß-Zingst
- Drucksache 6/88 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/130 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag festgestellt, dass der Bau eines Etappenhafens 

auf dem Fischland-Darß-Zingst erforderlich ist, und die Landesregierung aufgefordert, bis zur 

Errichtung eines neuen Hafens mit Nothafenfunktion mit notwendigen Unterhaltungsbag-

gerarbeiten in der Fahrrinne die Benutzung des Hafens am Darßer Ort als Nothafen für die 

Stationierung des Seenotkreuzers sicherzustellen. Die Benutzung des derzeitigen Nothafens 

soll nur im Rahmen der Verordnung über die Festsetzung des Nationalparks Vorpommersche 

Boddenlandschaft vom 12.  September 1990  gewährleistet werden. Mit dem Neubau eines 

Etappenhafens soll der Rückbau des Nothafens einhergehen.

• Beschluss während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:

Annahme des Antrages

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Ostsee-Adria-Korridor: Bahnstrecke Strecke Berlin - Rostock zügig ausbauen
- Drucksache 6/171 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag den Vorschlag der EU-Kommission vom 19. Ok-
tober 2011 begrüßt, die Straßen- und Schienenverbindung Berlin – Rostock sowie den Hafen 
Rostock in das transeuropäische Verkehrs-Kernnetz (TEN-T) aufzunehmen. Dieses enthält die 
wichtigsten europäischen Straßen, Schienen- und Binnenwasserwege, Häfen und Flughäfen 
und verbindet die großen Wirtschaftszentren und Häfen miteinander. Darüber hinaus sind Ber-
lin-Rostock als Teil eines Kernnetz-Korridors Hamburg/Rostock – Berlin – Dresden – Südosteu-
ropa vorgeschlagen und die Landesregierung aufgefordert worden, sich auf Bundesebene 
für den zügigen Ausbau der Bahnstrecke Berlin-Rostock einzusetzen, um die wirtschaftliche 
Dynamik in Mecklenburg-Vorpommern zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen. Ferner soll-
ten die Strecke Berlin – Rostock sowie der Hafen Rostock bei den anstehenden Verhandlungen 
zwischen EU-Parlament und Rat sowohl Teil des Kernnetzes als auch des Kernnetz-Korridors 
bleiben.

• Beschluss während der 6. Landtagssitzung am 15.12.2011:
Annahme des Antrages

-  Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Infrastrukturmaßnahmen Mecklenburg-Vorpommerns 
im Investitionsrahmenplan (IRP) des Bundes 
2011 bis 2015 aufwerten
- Drucksache 6/387 -

Mit der Annahme des Antrages ist die Landesregierung aufgefordert worden, auf Bundese-
bene darauf hinzuwirken, dass erstens im weiteren Verfahren zur Fortschreibung des Investiti-
onsrahmenplanes 2011 bis 2015 alle Projektvorhaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 
die in der Projektliste für Bundesfernstraßen des vorliegenden Entwurfes im Teil D „Weitere 
wichtige Vorhaben“ enthalten sind, und deren Baubeginn bis 2015 zu erwarten ist, in den Teil 
C „Prioritäre Vorhaben im IRP-Zeitraum“ aufgenommen werden und zweitens der Bund die für 
die vorgenannten Projektvorhaben erforderlichen Finanzmittel grundsätzlich vollumfänglich 
absichert.

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:
Annahme des Antrages
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
- Drucksache 6/390 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/452 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag festgestellt, dass sowohl die optimale ver-

kehrliche Anbindung der See- und Binnenschifffahrt an das System der europäischen See- 

und Binnenwasserstraßen als auch leistungsfähige und moderne See- und Binnenhäfen eine 

wichtige Aufgabe bei der Bewältigung der weiter wachsenden Güter- und Personenverkehre 

erfüllen. Darüber hinaus hat er in der Nutzung und Entwicklung der Potentiale der Hinterland-

verkehre von Seehäfen einen Schwerpunkt der Infrastrukturpolitik gesehen. Es ist ferner für 

erforderlich erachtet worden, dass die dem Wassertourismus dienenden Verkehrswege des 

Bundes weiter ertüchtigt und ausgebaut werden. Darüber hinaus hat der Landtag anerkannt, 

dass seit der Wiedervereinigung durch den Bund erhebliche Investitionen zur Verbesserung 

des Wasserstraßennetzes in Mecklenburg-Vorpommern geleistet worden sind. Die Nachhaltig-

keit dieser Investitionen dürfe durch die geplante Reform nicht gefährdet werden. Weiterhin 

hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, dahingehend auf die Reform der Wasser- 

und Schifffahrtsverwaltung Einfluss zu nehmen, dass die wirtschaftliche Entwicklung Meck-

lenburg-Vorpommerns als Logistikstandort und Transitland für wachsende Ost-West- und 

Nord-Süd-Verkehre sowie der maritime Tourismus nicht eingeschränkt werden.

• Beschluss während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Annahme des Antrages

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Ausbauvorhaben der Häfen Rostock und Wismar unterstützen 
- Drucksache 6/758 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag gefordert, dass die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die notwendige Vertiefung der seewärtigen Zufahrt zum Hafen Rostock 
sowie den notwendigen Ausbau der seewärtigen Zufahrt zum Hafen Wismar durch die Bun-
desregierung schnellstmöglich geschaffen und nach deren Vorliegen die Ausbauvorhaben 
unverzüglich umgesetzt werden. Weiterhin hat der Landtag mit der Annahme des Antrages 
bekundet, dass er die Landesregierung bei ihren Bemühungen unterstützt, sich gegenüber 
der Bundesregierung für die in Satz 1 ausgeführten Forderungen einzusetzen.

• Beschluss gemäß § 73 Abs. 3 GO LT während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:
Ablehnung der Aufnahme der Beratung als Zusatztagesordnungspunkt in die Tages-
ordnung

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:
Annahme des Antrages
Ablehnung der Überweisung

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Netzausbau in Mecklenburg-Vorpommern sicherstellen
- Drucksache 6/1217 -

Mit der Annahme des Antrages ist die Landesregierung ersucht worden, (1) über die Ergeb-
nisse der Netzstudie für das Land Mecklenburg-Vorpommern und die daraus resultierenden 
Maßnahmen zu unterrichten, (2) zu überprüfen, wie der Ausbau der Verteilnetze unterstützt 
werden kann, sich (3) weiterhin auf Bundesebene für eine bundesweite Umlage der Netzkos-
ten infolge des notwendigen Ausbaus der Erneuerbaren Energien einzusetzen sowie (4) den 
geplanten Ausbau des Stromnetzes in Deutschland voranzutreiben. Darüber hinaus sollte 
sich die Landesregierung auf Bundesebene für den Bau einer Nord-Süd-Stromtrasse mit dem 
Ziel einsetzen, eine stabile und zukunftsfähige Verbindung zwischen den Windkraftanlagen 
Mecklenburg-Vorpommerns und den vor unserer Küste bestehenden und geplanten Offsho-
re-Windparks und den Verbrauchszentren im Süden Deutschlands herzustellen.

• Beschluss während der 29. Landtagssitzung am 25.10.2012:
Annahme des Antrages
Ablehnung der Überweisung
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Aktive Landesbeteiligung bei der Erarbeitung der Europäischen Strategie 
für erneuerbare Energien
- Drucksache 6/1365 -

hierzu:

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1419 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, sich aktiv 

an der Erarbeitung der Europäischen Strategie für Erneuerbare Energien zu beteiligen, um die 

Interessen des Landes Mecklenburg-Vorpommern einzubringen und dabei den eingeschlage-

nen energiepolitischen Weg im Land weiter zu verfolgen. In diesem Zusammenhang hat der 

Landtag festgestellt, dass Klimaschutz, Energieeffizienz und Versorgungssicherheit zentrale 

landespolitische, nationale und europäische Aufgaben sind. Des Weiteren sei der konsequente 

Ausbau der Erneuerbaren Energien wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil der deut-

schen Energiepolitik, die ab 2022 auf Atomkraftwerke verzichten will. Politische Schwerpunkte 

seien die Abstimmung der Energiepolitik zwischen Bund und Ländern, der zügige Ausbau der 

Transportnetze, eine bessere Bürgerbeteiligung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren 

sowie eine zielgerichtete Forschung, insbesondere für Speichertechnologien. Eine rückwirken-

de Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen sei abzulehnen. Weiterhin hat der Landtag 

festgestellt, dass Mecklenburg-Vorpommern aufgrund seiner natürlichen Voraussetzungen ein 

idealer Standort für die Erzeugung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energieträgern 

sei, der Chancen für wirtschaftliches Wachstum und Wachstum im ländlichen Raum eröffne.

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Annahme des Antrages

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Energiewende bürgernah und sozial gestalten
- Drucksache 6/1481 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, die Ener-
giewende bürgernah und sozial zu gestalten. Dabei solle die Landesregierung insbesondere 
Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze, für die regionale Wertschöpfung sowie für finanzielle 
Beteiligungsmöglichkeiten von Privatpersonen und Gebietskörperschaften an erneuerbaren 
Energieanlagen schaffen. Darüber hinaus solle sich die Landesregierung auf Bundesebene dafür 
einsetzen, dass die Kosten der Energiewende sozial gerecht verteilt werden, wobei insbesondere 
Energiesubventionen von Industrieunternehmen kritisch zu hinterfragen seien, um die Belas-
tungen für private Verbraucher und kleine Unternehmen zu reduzieren. Des Weiteren solle auf 
Bundesebene das Ziel verfolgt werden, einkommensschwache Haushalte bei steigenden Strom-
preisen mit geeigneten Maßnahmen zu unterstützen.

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/1495

• Beschluss während der 35. Landtagssitzung am 31.01.2013:
Annahme des Antrages
Ablehnung der Überweisung

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Neufassung des Kohlendioxid-Speicherungsausschlussgesetzes
Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1483 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag gemäß § 45 Absatz 3 des Gesetzes zur De-
monstration der dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid (Kohlendioxid-Speicherungsgesetz 
– KSpG) seine Absicht erklärt, entsprechend § 2 Absatz 1 KSpG ein Gesetz beschließen zu wollen 
und die Landesregierung aufgefordert, einen entsprechenden Entwurf zu erarbeiten, mit dem 
die landesrechtliche Gebietsbestimmung hinsichtlich der Erprobung und Demonstration der 
dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid geregelt wird. Mit dem Gesetz soll die bestehende 
ländergesetzliche Regelung in Mecklenburg-Vorpommern an die Vorgaben des neuen KSpG auf 
Bundesebene angepasst werden. Damit könnten etwaige Anträge zur Speicherung von Kohlen-
dioxid in geologischen Formationen des Landes Mecklenburg-Vorpommern bis zur Fertigstel-
lung des Landesgesetzes – längstens bis zum 23.08.2015 – zurückgestellt werden.

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:
Annahme des Antrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Umsetzung der EU-Energieeffizienz-Richtlinie auf Bundes- und 
Landesebene voranbringen
- Drucksache 6/1642 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Energieeffizienz-Richtlinie der Europäi-

schen Union begrüßt und die Landesregierung aufgefordert darzulegen, mit welchen landes-

politischen Maßnahmen und Instrumenten die Umsetzung dieser Richtlinie begleitet werden 

soll. Darüber hinaus sollte sich die Landesregierung auf Bundesebene dafür einsetzen, dass 

bestehende Bundesprogramme zur Förderung der Steigerung von Energieeffizienzmaßnah-

men, insbesondere im Gebäudesektor, verstärkt sowie technologieoffene, unbürokratische 

und Energieeffizienz steigernde Maßnahmen im Rahmen der Gebäudesanierung unterstützt 

werden.

• Beschluss während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Keine Energiewende ohne Bioenergie
- Drucksache 6/1915 -

hierzu:

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1932 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag festgestellt, dass die Nutzung von Energie 

aus Biomasse ein wichtiger Bestandteil des erneuerbaren Energiemix ist und die nachhalti-

ge Entwicklung im ländlichen Raum durch regionale Wertschöpfung und Teilhabe stärkt. Des 

Weiteren wird die Landesregierung aufgefordert, erstens den weiteren Ausbau der Bioenergi-

enutzung unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien zu unterstützen, wobei der Nutzung 

organischer Nebenprodukte und Reststoffe Vorrang einzuräumen ist, und sich zweitens dafür 

einzusetzen, dass der erfolgreich begonnene landesweite Ausbau von (Bio)Energiedörfern in 

Zusammenarbeit mit den vor Ort beteiligten Akteuren fortgesetzt wird. Dabei sollen Konzep-
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te, die eine regionale (Nahwärme-) Energieversorgung aus erneuerbaren Energien realisieren, 
den Schwerpunkt bilden.

• Beschluss während der 42. Landtagssitzung am 29.05.2013:
Annahme des Antrages
Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Die Energiewende braucht die Verkehrswende - SPNV und ÖPNV 
dem künftigen Mobilitätsbedarf anpassen
- Drucksache 6/2249 -

hierzu:

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/2289 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag festgestellt, dass zur erfolgreichen Umsetzung 
der Energiewende auch eine Verkehrswende einen wesentlichen Beitrag leisten muss. Ziel sei 
es, das Verkehrswachstum so weit wie möglich vom Energieverbrauch zu entkoppeln, damit 
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene der Mobilitätsbedarf der Gesellschaft besser 
mit den ökonomischen, sozialen und umweltpolitischen Zielen in Einklang gebracht werden 
kann.

Darüber hinaus hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert,

1. durch geeignete landespolitische Maßnahmen und Instrumente die „Energiewende im 
Verkehr“ zu unterstützen, um frühzeitig notwendige Umstrukturierungen der Energie- und 
Infrastrukturbereitstellung einzuleiten. Ziel müsse es sein, unter verstärktem Einsatz alter-
nativer Antriebstechnologien den Anteil des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
unter den verschiedenen Verkehrsträgern am gesamten Verkehrsaufkommen im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten und Zuständigkeiten zu erhöhen, um die Straßen deutlich 
von Autoverkehr zu entlasten;
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2. dafür Sorge zu tragen, dass die vorhandene Verkehrsinfrastruktur im Rahmen der verfügba-
ren Mittel erhalten sowie bedarfsgerecht und an belastbaren Prognosen orientiert weiter 
ausgebaut wird. Insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels seien 
die gegenwärtigen Mobilitätskonzepte kontinuierlich fortzuschreiben, um auch zukünftig 
insbesondere im ländlichen Raum ein angemessenes, ökologisch und ökonomisch ver-
nünftiges Verkehrsangebot zu machen;

3. zu prüfen, ob im Zusammenspiel der Akteure vor Ort weitere landes- und kommunale 
sowie betriebliche Mobilitätsmanagementprojekte und -maßnahmen initiiert werden kön-
nen, um durch bessere Koordination des Angebots die Verkehrsteilnehmer zur Verände-
rung ihres Mobilitätsverhaltens zu motivieren;

4. sich auf Bundesebene weiterhin dafür einzusetzen, dass die Elektrifizierung des Schienen-
netzes durch die Deutsche Bahn vorangetrieben wird;

5. sich gegenüber der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass im Rahmen der Mobilitäts- und 
Kraftstoffstrategie der Bundesregierung innovative und nachhaltige Mobilitätskonzepte für 
Personenverkehr und Gütertransporte entwickelt werden, um ein umwelt-, klima- und leis-
tungsfähiges Verkehrssystem für ganz Deutschland zu sichern. Um für diese Aufgabe künftig 
notwendige Investitionen zu sichern, wird die Bundesregierung aufgefordert, gemeinsam 
mit den Ländern, Kommunen und Verbänden aus dem Bereich des ÖPNV eine Zukunftsstra-
tegie zur Finanzierung des ÖPNV und der Verkehrsinfrastruktur vorzulegen;

6. im Rahmen der Aufstellung des Integrierten Landesverkehrsplanes den Aspekt der Ver-
kehrswende auf geeignete Weise zu berücksichtigen; sowie

7.  die sich mit dem weiteren Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien ergebenden 
Möglichkeiten für alternative Kraftstoffe, im Besonderen für Elektromobilität, sowie den Einsatz 
von Wasserstoff und synthetischem Erdgas, zu unterstützen. Um die CO2-Reduktionsziele 
im Verkehrssektor zu erreichen, seien neben Maßnahmen der Verkehrsvermeidung und 
-verlagerung alternative Antriebe und Kraftstoffe verstärkt anzuwenden. Dem könne das 
Land auch mit der Förderung von Pilot- und Demonstrationsvorhaben Rechnung tragen. 

• Beschluss während der 51. Landtagssitzung am 10.10.2013:
Annahme des Änderungsantrages
Annahme des geänderten Antrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Energiewende braucht starke Forschung
- Drucksache 6/2927 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/2975 -

Mit der Annahme des Änderungsantrages sowie des Antrages hat der Landtag in Ziffer I fest-
gestellt, dass die Energiewende eine große Herausforderung und Chance für die Wissenschaft 
und Forschung in Mecklenburg-Vorpommern sei sowie Forschung und Entwicklung zu den 
Zentralelementen eines erfolgreichen Ausbaus und der kombinierten intelligenten Nutzung 
der Erneuerbaren Energien gehören. Übergeordnete Ziele für die Energieforschung seien die 
Entwicklung effizienter Speichertechnologien, die Netzstabilität, die Steigerung der Energie-
effizienz sowie die damit verbundene dauerhaft sichere und bezahlbare Bereitstellung von 
Energie.

Mit der Ziffer II hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, (1) die Zielvereinbarungen 
mit den Hochschulen vor dem Hintergrund der mit der Energiewende verbundenen Chan-
cen und Herausforderungen zu überprüfen, (2) die Hochschulen des Landes und die auße-
runiversitären Forschungseinrichtungen bei der Einwerbung von Energieforschungsmitteln, 
insbesondere in den Bereichen Erneuerbare Energien, Speicher- und Netztechnologien sowie 
Energieeffizienz, verstärkt zu unterstützen, (3) zu prüfen, ob ein vom Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur sowie vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwick-
lung getragenes Landesenergieforschungsprogramm ein geeignetes Instrument zur Stärkung 
der Energieforschung, insbesondere in den Bereichen Erneuerbare Energien, Speicher- und 
Netztechnologien sowie Energieeffizienz, in Mecklenburg-Vorpommern sei. Sofern aus dem 
Forschungsverbund wirtschaftlich verwertbare Technologien resultieren, sei eine Berücksich-
tigung von Anträgen in der Wirtschaftsförderung möglich, (4)  sich für eine stärkere Förde-
rung von Verbundforschungsvorhaben zwischen den Forschungseinrichtungen in Mecklen-
burg-Vorpommern und der Wirtschaft sowie Forschungstransfervorhaben einzusetzen, sowie 
(5) sich weiterhin auf Bundesebene für eine Erhöhung der Energieforschungsmittel, insbeson-
dere im Bereich Energiespeicherung und Energieeffizienz, einzusetzen.

• Beschluss während der 69. Landtagssitzung am 15.05.2014:
Annahme des Änderungsantrages
Annahme des geänderten Antrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Zukunft des Schienenpersonennahverkehrs sicherstellen
- Drucksache 6/3420 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, sich auf 
Bundesebene und gemeinsam mit anderen Bundesländern für ein Gesetz zur Sicherstellung 
des Schienenpersonenfernverkehrs („Schienenpersonenfernverkehrsicherstellungsgesetz“) 
einzusetzen. Das Gesetz sollte die Gewährleistungsverpflichtung des Bundes für den Fernver-
kehr nach Artikel 87 e Absatz 4 des Grundgesetzes konkretisieren und im Wesentlichen folgen-
de Bestandteile enthalten:

1. Der vom Bund zu gewährleistende Schienenpersonenfernverkehr sichert zusammen mit 
den Angeboten des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) und des straßengebundenen, 
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ein integriertes, öffentliches Verkehrsangebot 
auf Schiene und Straße.

2. Der Bund hat dazu erforderliche, anderweitig nicht erbrachte Verkehrsangebote im Schie-
nenpersonenfernverkehr durch den Abschluss von Verkehrsdurchführungsverträgen mit 
Eisenbahnverkehrsunternehmen sicherzustellen.

3. Alle Oberzentren mit Schienenanschluss und Städte mit besonderer Verknüpfungsfunkti-
on im Regionalverkehr sind durch mindestens sechs Fernzugpaare des Linienverkehrs pro 
Tag im überregionalen Fernverkehrsnetz anzubinden.

4. Die Verpflichtungen des Bundes sowie die Entwicklung des Schienenpersonenfernver-
kehrs hat die Bundesregierung mit Zustimmung des Deutschen Bundestages und des 
Bundesrates in einem Schienenpersonenfernverkehrsplan darzustellen. Dieser ist alle zwei 
Jahre fortzuschreiben und definiert den notwendigen Standard an Fernverkehrsverbin-
dungen einschließlich der grenzüberschreitenden Verbindungen.

5. Der Schienenpersonenfernverkehrsplan soll Ziele und Konzepte des Schienenpersonen-
fernverkehrs enthalten und zu befahrende Linien, die geplanten Halte, die Taktfolge auf 
den einzelnen Linien und die Verkehrsleistung zusammenhängend darstellen. Auf die 
besonderen Belange der ländlichen Räume und deren Fernverkehrsanbindung ist dabei 
Rücksicht zu nehmen.

• Beschluss während der 81. Landtagssitzung am 13.11.2014:
Annahme des Antrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Elektromobilität als wirtschaftliche, umweltpolitische und 
gesellschaftliche Chance weiterentwickeln
- Drucksache 6/3624 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/3671 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Bedeutung der Elektromobilität als wirt-

schaftliche, umweltpolitische und gesellschaftliche Chance und als einen wichtigen Baustein 

der Energiewende unterstrichen. Darüber hinaus hat der Landtag die Beschlüsse der Wirt-

schaftsministerkonferenz in Stralsund 2014  zur Weiterentwicklung der Elektromobilität be-

grüßt. Ebenfalls hat der Landtag angesichts geringer Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen 

in Deutschland noch weiteren Handlungsbedarf, um insbesondere das Ziel von einer Million 

Elektrofahrzeugen bis zum Jahr 2020 zu erreichen, gesehen. Vor diesem Hintergrund hat der 

Landtag die Landesregierung aufgefordert, sich gegenüber der Bundesregierung

1. für eine Prüfung zusätzlicher Kaufanreize von Elektrofahrzeugen für private und gewerb-

liche Nutzer in Form geeigneter finanzieller Förderinstrumente, gegebenenfalls von Son-

derabschreibungsmöglichkeiten für die gewerbliche Nutzung von Fahrzeugen mit elektri-

fizierten Antrieben, und

2. für die weitere Entwicklung geeigneter rechtlicher Rahmenbedingungen bei der Fortfüh-

rung der Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Elektromobilität ent-

lang der gesamten Wertschöpfungskette sowie im Bereich der internationalen Standardi-

sierung einzusetzen.

• Beschluss während der 86. Landtagssitzung am 28.01.2015:

Annahme des Antrages

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Menschen und Tiere schützen - Einführung von Wildwarnreflektoren 
an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen prüfen
- Drucksache 6/3625 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3669 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag festgestellt, dass ungeachtet zahlreicher 

Schutzmaßnahmen, wie Wildschutzzäune und Vergrämungsmittel, zahlreiche Verkehrsunfälle 

mit Wildtieren zu verzeichnen seien. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Redu-

zierung von Wildunfällen sei es notwendig, alle Möglichkeiten zum Schutze der Verkehrsteil-

nehmer, aber auch der Wildtiere, zu nutzen, um Verkehrsunfälle mit Wildtieren zu minimieren. 

Deshalb hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert,

1. über die Verkehrsunfälle in Verbindung mit Wildtieren und deren Auswirkungen auf Ver-

kehrsteilnehmer und Wildtierpopulation zu berichten und

2. unter Berücksichtigung der Ergebnisse bundesweiter Forschungsprojekte und Studien 

zum Wirkungsnachweis der Bekämpfung von Wildunfällen durch sogenannte Wildwarn-

reflektoren deren Einführung zu prüfen.

• Beschluss während der 86. Landtagssitzung am 28.01.2015:

Annahme des Antrages

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ersatzhafen auf dem Fischland-Darß-Zingst
- Drucksache 6/3742 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag in Ziffer I die Landesregierung bei der Schlie-

ßung des Nothafens Darßer Ort sowie bei der Errichtung eines Ersatzhafens auf dem Fisch-

land-Darß-Zingst, möglichst im Bereich Prerow, unterstützt. Mit der Ziffer II hat der Landtag auf 

seine diesbezüglichen Beschlüsse zu den Drucksachen 5/1117, 5/1148 sowie 6/88 verwiesen. 

Mit der Ziffer III ist die Landesregierung vom Landtag aufgefordert worden, schnellstmöglich 

abschließende Lösungen zu erarbeiten und mit den Kommunen umzusetzen, damit 25 Jahre 

nach der deutschen Einheit endlich der aus militärischen Gründen errichtete Nothafen Darßer 

Ort geschlossen und ein Ersatzhafen auf dem Fischland-Darß-Zingst errichtet werden kann, 

der den Erfordernissen der Seenotrettung und der maritimen Notfallversorgung voll umfas-

send Rechnung trägt.

• Beschluss während der 90. Landtagssitzung am 13.03.2015:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Wirtschaftlichkeit von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) sichern
- Drucksache 6/3746 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/3786 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag in Ziffer I festgestellt, dass die Kraft-Wär-
me-Kopplung eine der effizientesten Energieerzeugungstechnologien ist. Durch die gleich-
zeitige Nutzung von Strom- und Wärmebereitstellung erreichen KWK-Anlagen einen Ge-
samtwirkungsgrad von über 80  % des Primärenergieträgers. Aus diesem Grunde schonen 
KWK-Anlagen Ressourcen und tragen zum Schutz des Klimas durch CO2-Einsparung bei. Mit 
der Ziffer II wird die Landesregierung aufgefordert, sich auf Bundesebene (Bundesrat) dafür 
einzusetzen, dass durch die Weiterentwicklung im Rahmen der Fortschreibung des Kraft-Wär-
me-Kopplungsgesetzes (KWK-G) die Wirtschaftlichkeit von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in 
Mecklenburg-Vorpommern wiederhergestellt wird.
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• Beschluss während der 90. Landtagssitzung am 13.03.2015:
Annahme des Antrages
Ablehnung des Änderungsantrages 

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Innovationen, Wachstum und Beschäftigung durch eine leistungsfähige  
Breitbandinfrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4101 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/4147 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag festgestellt, dass die flächendeckende Versor-

gung des Landes mit schnellen Datennetzen für die gewerbliche wie für die private Nutzung 

eine unverzichtbare Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Landesteilen 

und für einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommerns ist. Leistungs-

fähige Datennetze garantieren einer modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft 
Innovationen, Wachstum und Beschäftigung. Darüber hinaus begrüßt der Landtag insbeson-
dere, dass die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag mit 
der Digitalen Agenda eine wichtige Grundlage für einen strukturellen Ausbau leistungsstarker 
Breitbandnetze geschaffen haben.

Vor diesem Hintergrund hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert,

1. den weiteren Auf- und Ausbau einer hochleistungsfähigen Breitbandversorgung in den 
ländlichen Regionen voranzutreiben und auch unter Beachtung der Zukunftsfähigkeit auf 
einen breiten Technologie- und Maßnahmenmix zu setzen;

2. den Auf- und Ausbau von Breitbandinfrastruktur weiterhin so zu gestalten, dass alle am 
gesamten Verfahrensablauf beteiligten Akteure konstruktiv zusammenarbeiten und ge-
meinsam nach technisch umsetzbaren wie wirtschaftlich tragfähigen Lösungen suchen;
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3. dass zukünftige Maßnahmenbündel und Fördermittelprogramme im Rahmen der vor-
handenen Haushaltsmittel verstärkt auf die Schließung der Versorgungslücken in ländli-
chen Regionen konzentriert werden und dabei eine möglichst große Hebelwirkung auf 
private Investitionen haben;

4. den Auf- und Ausbau von Breitbandinfrastruktur durch die Mitnutzung vorhandener Inf-
rastrukturen der Daseinsvorsorge sowie Synergien soweit wie möglich auszubauen. Dazu 
sollen insbesondere verschiedene Formen der Kooperation mit der Wirtschaft, den kom-
munalen Verbänden und Institutionen genutzt werden; sowie

5. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 

a) die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen beim Breitbandausbau in 
den ländlichen Räumen intensiviert wird und

b) die zu erwartenden Mittel aus der Versteigerung von neuen Mobilfunkfrequenzen 
stringent für den flächendeckenden, schnellen Breitbandausbau in den ländlichen 
Räumen eingesetzt werden.

• Beschluss während der 97. Landtagssitzung am 02.07.2015:
Annahme des Antrages
Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Keine Energiewende ohne Wärmewende
- Drucksache 6/4476 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/4525 -

sowie
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Mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Abgeordneten Dietmar Eifler, Fraktion 
der CDU, in Ziffer 6 des Antrages den folgenden Satz anzufügen: „Bei effizienter Nutzung 
dieser Anlagen mit vorrangiger Einspeisung in das Erdgasnetz sind sie in der 
Regelenergienutzung zentraler Bestandteil für die Energiewende.“

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag festgestellt, dass Mecklenburg-Vorpommern 
ein großes Potenzial in der Wärmeproduktion durch Erneuerbare Energien habe. Derzeit be-
trage der Anteil des auf Erneuerbare Energien rückzuführenden Wärmeverbrauchs im Land 
rund acht Prozent. Das Ziel der Bundesregierung, bis 2020 mindestens 14 Prozent des Wär-
meverbrauchs mit Erneuerbaren Energien abzudecken, sei auch durch den Beitrag Mecklen-
burg-Vorpommerns zu erreichen. Der Fokus bei der bisherigen Umsetzung der Energiewende 
liege fast nur auf dem Stromsektor. Zum Gelingen der Energiewende sei es aber notwendig, 
die Energiewende in ihrer vollen Komplexität wahrzunehmen und umzusetzen, denn gera-
de der Wärmebereich sei durch hohe Primärenergieverbräuche, Treibhausgasemissionen und 
Energiekosten gekennzeichnet. Deshalb werde die Strom- und Wärmewende gebraucht.

Vor diesem Hintergrund hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert,

1. sich für die Steigerung des Anteils der Wärme aus Erneuerbaren Energien am gesamten 
Wärmeverbrauch in Mecklenburg-Vorpommern von derzeit rund acht Prozent auf min-
destens 14  Prozent bis 2020  sowie für die notwendige Anpassung der politischen, ord-
nungsrechtlichen und förderungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Erhöhung des 
Erneuerbaren-Energien-Anteils an der Wärmenutzung einzusetzen;

2. eine Datengrundlage für Mecklenburg-Vorpommern durch gezielte Datenerhebungen im 
Wärmesektor zu schaffen, um der Bedeutung des Wärmemarktes für die Energiewende 
gerecht zu werden und um eine Grundlage für konkrete Zielsetzungen zur Nutzung des 
Potenzials im Wärmebereich in Mecklenburg-Vorpommern zu erhalten;

3. eine effiziente Vernetzung der Produktion und Nutzung der verschiedenen Erneuerbaren 
Energien, wie Biowärme, Erd- und Umweltwärme, Solarthermie und Überschussstrom in 
Verbindung mit Stromzählern und Stromspeichern zu unterstützen, um eine nachhalti-
ge Bewirtschaftung gewonnener Energie sowie eine effiziente Wärmeversorgung in 
Mecklenburg-Vorpommern zu erreichen;
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4. regionale Wertschöpfung durch die Fortsetzung der Förderung von Wärmespeichern und 
Wärmenetzen im Zusammenhang mit der Nutzung Erneuerbarer Energien perspektivisch 
zu sichern. Dabei ist das Coaching für Energiedörfer von besonderer Bedeutung;

und sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass

5. eine Wärmestrategie für Deutschland erstellt wird, die darlegt, wie möglichst zeitnah das 
Ziel der Bundesregierung, bis 2020  mindestens 14  Prozent des Wärmeverbrauchs mit 
Erneuerbaren Energien abzudecken, zu erreichen sei. Dabei komme der Förderung der 
energieeffizienten Gebäudesanierung und der Reduzierung des Wärmeverbrauchs eine 
tragende Rolle zu;

6. eine Strategie entwickelt wird, die das Ziel habe, den Bestand der Bioenergieanlagen lang-
fristig zu sichern, da diese für das Gelingen der Wärmewende unverzichtbar seien. Bei effi-
zienter Nutzung dieser Anlagen mit vorrangiger Einspeisung in das Erdgasnetz sind sie in 
der Regelenergienutzung zentraler Bestandteil für die Energiewende;

7. durch eine schnellstmögliche Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz-Novelle (KWK) die Förder-
bedingungen für KWK so verbessert werden, dass KWK auch weiterhin einen wichtigen 
Beitrag zur effizienten Wärmeversorgung leisten könne und gezielt auf die Anforderungen 
der Energiewende ausgerichtet wird; und

8. die Rahmenbedingungen für die energetische Nutzung von Biomasse langfristig eine gute 
Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Wärmeproduktion durch Bioenergie darstel-
len. Ziel müsse es sein, dass die gesamte Biomasse aus dem Nahbereich komme.

• Ziffer 2 des Änderungsantrages auf Drucksache 6/4525 wurde vom Antragsteller zu-

rückgezogen.

• Beschluss während der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:

Annahme der Ziffer 3 des Änderungsantrages auf Drucksache 6/4525

Annahme des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

Annahme des geänderten Antrages

Ablehnung der Ziffer 1 des Änderungsantrages auf Drucksache 6/4525
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- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bundesfernstraßen: Auftragsverwaltung erhalten - Finanzierung optimieren
- Drucksache 6/5078 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag in Ziffer 1 festgestellt, dass eine leistungs-

fähige und flächendeckende Verkehrsinfrastruktur eine wesentliche Voraussetzung für die 

Wettbewerbsfähigkeit Mecklenburg-Vorpommerns sei. Sie sichere wirtschaftliches Wachstum, 

Beschäftigung und Wohlstand. Die Expertenkommission des Bundes „Stärkung von Investiti-

onen in Deutschland“ habe zu Recht auf die seit Jahren unzureichende Investitionstätigkeit 

im Bereich der Infrastrukturfinanzierung hingewiesen und fordere, dass ausreichend Kapital 

für Betrieb, Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung gestellt werde. Die 

Auftragsverwaltung habe sich grundsätzlich bewährt. Die Straßenbauverwaltung Mecklen-

burg-Vorpommern erledige in hervorragender Weise den Bau, Betrieb und die Unterhaltung 

der Bundesfern- und Landesstraßen. Die Verkehrsministerkonferenz weise darauf hin, dass die 

gegebenen Möglichkeiten zur Verbesserung der bestehenden Auftragsverwaltung genutzt 

werden sollen. Die Auftragsverwaltung sei für Mecklenburg-Vorpommern ein wichtiges Inst-

rument, um den Einsatz von Bundesinvestitionen für ein verbessertes Bundesfernstraßennetz 

im Land zu nutzen. So können erhebliche Effekte aus raumordnerischer und landesentwick-

lungspolitischer Sicht erzielt und eine effektive Verkehrsplanung über alle Verantwortungse-

benen erledigt werden.

Mit der Ziffer 2 unterstützt der Landtag die Verkehrsminister der Länder bei ihrem Vorhaben 

entsprechend des Beschlusses der Verkehrsministerkonferenz vom 8./9.  Oktober 2015  ins-

besondere in Bezug auf die Feststellung einer notwendigen Optimierung der bestehenden 

Auftragsverwaltung. Hierbei und bei der Festlegung und Einleitung von Maßnahmen und 

Prozessen zu deren Umsetzung sind auch die ausstehenden Ergebnisse der BODEWIG-II-Kom-

mission mit einzubeziehen. Mit der Ziffer 3 fordert der Landtag die Landesregierung auf, sich 

auf Bundesebene weiterhin für eine Verstetigung der Bundesfernstraßenfinanzierung über 

2018 hinaus unter Beibehaltung der bewährten Auftragsverwaltung der Länder einzusetzen.

• Beschluss während der 113. Landtagssitzung am 29.01.2016:

Annahme des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kofinanzierung für den Breitbandausbau sicherstellen
- Drucksache 6/5205 -

Da die im Doppelhaushalt 2016/2017 vorgesehenen Mittel zur Kofinanzierung des Bundespro-

gramms bereits für seinerzeit beantragte Projekte nicht ausreichend waren, auf kommunaler 

Ebene Schwierigkeiten bei der Erbringung der Kofinanzierungsanteile bestanden haben so-

wie Projekte aus weiteren Ausschreibungsrunden zu berücksichtigen waren, hat der Landtag 

die Landesregierung mit der Annahme der Ziffer 2 aufgefordert, alle am Ausbau der Breitband-

versorgung insbesondere im ländlichen Raum beteiligten Akteure mit dem Ziel zu unterstüt-

zen, dass ein Maximum an Projekten aus Mecklenburg-Vorpommern bei der Bundesregierung 

beantragt werden kann, und dafür Sorge zu tragen, dass ausnahmslos alle durch den Bund 

bewilligten Projekte durch das Land kofinanziert werden.

• Beschluss während der 116. Landtagssitzung am 11.03.2016:

Annahme der Ziffer 2 des Antrages

Ablehnung der Ziffer 1 des Antrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Wassertourismus und Binnenschifffahrt in Mecklenburg-Vorpommern 
weiter stärken
- Drucksache 6/5526 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag in Ziffer I festgestellt, dass der Wassertouris-

mus in Mecklenburg-Vorpommern eine herausragende Rolle als Wirtschaftsfaktor sowie bei 

der Entwicklung der ländlichen Räume in Mecklenburg-Vorpommern spiele. Mit seinem Was-

serreichtum und dem Netzcharakter seiner Wasserstraßen verfüge das Land über ein wich-

tiges touristisches und kulturhistorisches Alleinstellungsmerkmal und nehme aufgrund der 

zentralen Lage im europäischen Wasserstraßennetz eine besondere Stellung und Funktion ein.

Vor diesem Hintergrund hat der Landtag die Landesregierung mit der Ziffer II aufgefordert, 

1. sich weiterhin zum Erhalt und der weiteren Schiffbarmachung der mecklenburgischen 

Wasserstraßen (Bundes- und Landeswasserstraßen) als wichtige Verkehrsadern des Landes 
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zu bekennen und ein Netz an Wasserstraßen im Rahmen ihrer allgemeinen, wirtschaftsna-

hen und touristischen Infrastrukturpolitik zu sichern;

2. sich gegenüber dem Bund weiterhin für den Erhalt und die Schiffbarkeit der Bundeswas-

serstraßen (einschließlich der touristisch wichtigen Wasserstraßen) einzusetzen und den 

hohen Stellenwert auch des motorbetriebenen Wassertourismus gegenüber dem Bund 

auch in Bezug auf das Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ deutlich zu machen. 

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat darüber hinaus an den Bund appelliert, die 

Länder direkt beim Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ einzubinden;

3. für die Gespräche mit dem Bund eine Position zu erarbeiten, die ressortübergreifend die 

Aspekte Tourismus, Verkehrswegeplanung und -sicherung, Güterverkehr, Umwelt- und 

Naturschutz, Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz, Wasserstraßenunterhalt, Wassersport, 

Kulturerbe und Denkmalschutz berücksichtigen solle;

4. sich gegenüber dem Bund auch weiter dafür einzusetzen, dass der Bund auf den in seine 

Zuständigkeit fallenden Gewässern für gute Schleusungsmöglichkeiten und substanzer-

haltende Investitionen in die Schleusen sorge;

5. bei der Novellierung der Landestourismuskonzeption einen Schwerpunkt auf die Unter-

stützung des Wassertourismus zu legen;

6. den Wassertourismus als wichtigen Faktor der Regionalentwicklung weiter zu unterstützen 

und seine Verzahnung mit anderen Bereichen (z. B. durch gemeinsame Planung von Rad- 

und Wasserwegen, durch die Unterstützung der „Öffnung der Kommunen hin zum Wasser“ 

im Rahmen der Städtebauförderung) voranzutreiben;

7. die Zusammenarbeit von regionalen Tourismusverbänden und wassertouristischen Initia-

tiven weiter zu befördern; sowie

8. die Zusammenarbeit im Wassertourismus mit den Ländern Brandenburg und Berlin zu ver-

tiefen sowie zu möglichen gemeinsamen wassertouristischen Initiativen auszutauschen.

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Annahme der Ziffer I und der Nummern 1 bis 8 der Ziffer II des Antrages
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i) Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales 

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Einsetzung einer Enquete-Kommission „Älter werden in  
Mecklenburg-Vorpommern“
- Drucksache 6/251 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/286 -

Mit der Annahme des Antrages der Fraktionen hat der Landtag eine Enquete-Kommission 

„Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“ eingesetzt.

• Beschluss während der 9. Landtagssitzung am 02.02.2012:

Annahme des Antrages 

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Konsequente Anti-Drogenpolitik und Suchtprävention fortsetzen
- Drucksache 6/252 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, an einer 

konsequenten Anti-Drogenpolitik festzuhalten. Parallel sollen Maßnahmen zur Aufklärung und 

Prävention fortgeführt werden. Dabei sollen insbesondere die Kommunen weiterhin in ihren 

Bemühungen unterstützt werden.

• Beschluss während der 9. Landtagssitzung am 02.02.2012:

Annahme des Antrages 
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
2012 - Europäisches Jahr für aktives Altern und Solidarität 
zwischen den Generationen
- Drucksache 6/255 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, im Sinne 
der Zielsetzung des Europäischen Jahres für aktives Altern und Solidarität zwischen den Ge-
nerationen Programme weiterzuführen, die aktives Altern fördern und so die Unabhängigkeit 
im Alter verbessern. Seniorinnen und Senioren solle damit eine aktive Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben ermöglicht werden, damit sie ihre Erfahrungen an Jüngere weitergeben 
können. Ferner hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, Veranstaltungen, Kampa-
gnen und Foren von Vereinen, Verbänden und Organisationen im Zusammenhang mit dem 
Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen im Rahmen 
der Möglichkeiten zu begleiten, um Seniorinnen und Senioren auf möglichst vielen Ebenen 
ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und den Dialog zwischen jungen und alten Men-
schen zu stärken.

• Beschluss während der 9. Landtagssitzung am 02.02.2012:
Annahme des Antrages 

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Sicherung angemessener Vergütungssätze im Bereich der häuslichen 
Krankenpflege in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/386 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die AOK Nordost aufgefordert, die Verhandlun-
gen zu den Vergütungssätzen für die häusliche Krankenpflege in Mecklenburg-Vorpommern 
mit den Landesverbänden der Pflegeleistungsanbieter unverzüglich wieder aufzunehmen, 
ihr Vorhaben aufzugeben, die bisherige Höhe der Vergütungssätze für die häusliche Kranken-
pflege in Mecklenburg-Vorpommern in erheblichem Umfang zu senken und ihren Sicherstel-
lungsauftrag in der ambulanten Pflege dergestalt wahrzunehmen, dass auch zukünftig eine 
qualitativ hochwertige Pflege flächendeckend in Mecklenburg-Vorpommern gewährleistet ist.

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:
Annahme des Antrages 
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Bundeseinheitliche Regelung für das Berufsbild 
der Operationstechnischen Assistenz
- Drucksache 6/388 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, sich ge-

genüber der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass der „Gesetzentwurf des Bundesrates 

über den Beruf des Operationstechnischen Assistenten und zur Änderung des Krankenhausfi-

nanzierungsgesetzes (Bundesrats-Drucksache 28/10)“ zügig beraten und damit eine bundes-

einheitliche Regelung des Berufsbildes der Operationstechnischen Assistenz eingeleitet und 

eine Ausbildungsregelung als Gesundheitsberuf erarbeitet sowie die Finanzierung nach dem 

Krankenhausfinanzierungsgesetz sichergestellt wird.

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:

Annahme des Antrages 

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Konsequente Entbürokratisierung bei Klein- und Kleinstfördermaßnahmen
- Drucksache 6/723 -

Mit der Annahme des Antrages der Fraktionen der CDU und SPD hat der Landtag die Lan-

desregierung aufgefordert, bei Klein- und Kleinstfördermaßnahmen die zugrundeliegenden 

Förderrichtlinien zu überprüfen und im Hinblick auf die Vereinfachung der Antragstellung und 

der Verwendungsnachweisprüfung zu verändern.

• Beschluss während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:

Annahme des Antrages 
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sicherung der Versorgung durch Hebammen - Umsetzung 
der Ergebnisse des IGES-Gutachtens
- Drucksache 6/1028 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und SPD

- Drucksache 6/1080 -

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1084 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, sich - gege-

benenfalls in Kooperation mit den anderen Bundesländern - für die Umsetzung der Erkennt-

nisse aus dem im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums durch das IGES-Institut für 

Gesundheits- und Sozialforschung erstellten Gutachten zur Versorgungs- und Vergütungssi-

tuation in der außerklinischen Geburtshilfe einzusetzen und in Abstimmung mit den anderen 

Bundesländern und dem Bund eine Lösung für die Problematik der hohen Prämien in der Be-

rufshaftpflicht zu entwickeln und sich für eine zügige Umsetzung stark zu machen sowie sich 

in geeigneter Weise für eine Erhöhung der Honorare für Hebammen einzusetzen.

• Beschluss während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012:

Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 6/1080

Annahme des geänderten Antrages

Aufgrund der Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 6/1080 ist die Ab-

stimmung über den Änderungsantrag auf Drucksache 6/1084 entfallen.
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 

Qualitätssicherung in der außerklinischen Intensivpflege
- Drucksache 6/1046 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1081 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung gebeten, dem Landtag 

Mecklenburg-Vorpommern bis zum 30.06.2013 über die Entwicklung in der ambulanten In-

tensivpflege in Mecklenburg-Vorpommern zu berichten und zugleich zu prüfen, ob die recht-

lichen Rahmenbedingungen für die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen ambulanten 

Intensivpflege ausreichend ausgestaltet sind.

• Beschluss während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012:

Annahme des Antrages 

Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Sicherung guter häuslicher Krankenpflege in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1047 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die am 31. Juli 2012 wieder aufgenommenen 

Gespräche zwischen den Landesverbänden der ambulanten Pflegedienste und den Kranken-

kassen zu den Vergütungssätzen für die häusliche Krankenpflege begrüßt und die beteiligten 

Parteien aufgefordert, auch nach dem Schiedsspruch zügig und konstruktiv Vergütungssätze 

in der häuslichen Krankenpflege anzustreben, die keine Leistungskürzungen für die Pflege-

dienste zur Folge haben, ihrer Verantwortung im Sinne einer funktionierenden Selbstverwal-

tung so gerecht zu werden, dass auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige Pflege und gute 

Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten flächendeckend in Mecklenburg-Vorpommern si-

chergestellt sind. Ferner hat der Landtag die notwendigen Anpassungen des morbiditätsori-
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entierten Risikostrukturausgleichs durch das Bundesversicherungsamt begrüßt und erwartet, 

dass etwaige Mehreinnahmen der Krankenkassen in die Versorgungssicherheit und Versor-

gungsqualität investiert werden.

• Beschluss während der 24. Landtagssitzung am 31.08.2012:

Annahme des Antrages 

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Pflege braucht Qualität und Anerkennung
- Drucksache 6/1135 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, darauf hin-

zuwirken, dass die ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungsangebote stärker 

regional aufeinander abgestimmt und miteinander vernetzt werden. Angesichts der Versor-

gungssituation in Mecklenburg-Vorpommern sollen dabei ambulante und teilstationäre Ver-

sorgungsangebote gefördert und das bürgerschaftliche Engagement in allen Bereichen der 

pflegerischen Versorgung gestärkt werden. Es seien hierfür entsprechende Anreize zu schaf-

fen. Zudem solle sich die Landesregierung für eine angemessene, an Tariflöhnen angelehnte 

Vergütung von Pflegekräften einzusetzen und dabei für Pflegehilfskräfte in Ostdeutschland 

auf eine Angleichung des Mindeststundenlohns auf Westniveau hinzuwirken. Der flächende-

ckende Ausbau von Pflegestützpunkten sei weiter voranzutreiben. Die Landkreise und kreis-

freien Städte sowie die Pflege- und Krankenkassen seien aufzufordern, die entsprechenden 

Strukturen zu schaffen und die Fördermöglichkeiten des Landes zu nutzen; sich auf Bundese-

bene für eine umfassende Pflegereform einzusetzen. Hierfür sei es zunächst erforderlich, den 

bisherigen Pflegebedürftigkeitsbegriff im SGB XI durch eine zeit- und sachgerechte Variante 

zu ersetzen.

• Beratung in Verbindung mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung 

auf Drucksache 6/1117

• Beschluss während der 25. Landtagssitzung am 26.09.2012:

Annahme des Antrages 
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Verbesserung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs
- Drucksache 6/1218 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag festgestellt, dass die Einführung des mor-

biditätsorientierten Risikostrukturausgleichs im Jahr 2009  die Verteilungsgerechtigkeit der 

Leistungszuweisungen aus dem Gesundheitsfonds zur Deckung der Leistungsausgaben der 

gesetzlichen Krankenkassen verbessert hat und auch die Ende des Jahres 2011 erschienenen 

Ergebnisse des Evaluationsberichts zum Jahresausgleich 2009  im Risikostrukturausgleich, in 

dem weiterer Verbesserungsbedarf des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs kon-

statiert wird, zur Kenntnis genommen. Ferner hat der Landtag vor diesem Hintergrund die 

Landesregierung aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass in Anlehnung an 

die Empfehlung des wissenschaftlichen Beirats zur Weiterentwicklung des Risikostrukturaus-

gleichs im morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich anstatt der Sonderberechnungen 

der Leistungszuweisungen für Verstorbene die Leistungsausgaben für Verstorbene nach den 

international üblichen Verfahrensweisen angemessene Anerkennung finden.

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE

auf Drucksache 6/1226

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Vernetzung der Telemedizin in Mecklenburg-Vorpommern vorantreiben
- Drucksache 6/1219 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Wichtigkeit der Telemedizin für die 

Gesundheitswirtschaft und die medizinische Versorgung der Bevölkerung von Mecklenburg-

Vorpommern betont und die Initiativen der Landesregierung zum stetigen Ausbau dieser IT-

gestützten Versorgungsstruktur begrüßt sowie die Landesregierung gebeten, die Vernetzung 

der bestehenden Initiativen weiter voranzutreiben und neue Möglichkeiten für ein Konzept 

der Versorgungslandschaften einzubeziehen.
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• Beschluss während der 29. Landtagssitzung am 25.10.2012:

Annahme des Antrages

• Ablehnung der Überweisung

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Entschließung: Leben schenken durch Organspende
- Drucksache 6/1368 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1417 -

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1422 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Entscheidungslösung im Transplantations-

gesetz begrüßt, und erklärt, dass man die Landesregierung in allen Bemühungen unterstütze, 

die zu einer erhöhten Organspendebereitschaft führen würden. Die Krankenkassen hat der 

Landtag aufgefordert, möglichst rasch ihren Versicherten Organspendeausweise und Informa-

tionsmaterial zur Verfügung zu stellen. Ferner hat der Landtag an die Bürgerinnen und Bürger 

Mecklenburg-Vorpommers appelliert, sich mit der Frage einer Organspende auseinanderzu-

setzen, eine Entscheidung zu treffen und diese zu dokumentieren.

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Annahme des Antrages

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Änderungsantrages auf Drucksache 6/1417

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/1422
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Sicherung der Finanzierung von Kinderwunschbehandlungen
- Drucksache 6/1482 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/1535 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung die Ver-
handlungen mit dem Bund zur Ausfinanzierung der Kinderwunschbehandlungen zügig mit 
dem Ziel einer Entlastung der betroffenen Paare abschließen wolle. Zudem ist die Landesre-
gierung aufgefordert worden, diese dann rückwirkend zum 1. Januar 2013 in Kraft zu setzen.

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:
Annahme des Antrages
Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Verminderung von Über-Medikation in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1487 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag besorgt zur Kenntnis genommen, dass laut 
Arzneimittel-Atlas 2012 des IGES-Instituts der Arzneimittelverbrauch je Einwohnerin und Ein-
wohner in Mecklenburg-Vorpommern kontinuierlich gestiegen ist und im Jahr 2011 bundes-
weit am höchsten war. Auch im ersten Halbjahr 2012  wurden nach Angaben der GKV-Arz-
neimittel-Schnellinformation im Deutschlandvergleich die meisten Arzneimittel pro Kopf in 
Mecklenburg-Vorpommern verbraucht. Der Landtag hat vor diesem Hintergrund die bereits 
gestarteten Initiativen der Landesregierung zur Verminderung von Polypharmazie in Mecklen-
burg-Vorpommern begrüßt und festgestellt, dass die Landesregierung gemeinsam mit den 
Akteuren aus dem Gesundheitsbereich ihre Bemühungen zur dauerhaften Senkung des Arz-
neimittelverbrauchs und somit auch zur Verringerung von gesundheitsschädigenden Neben- 
und Wechselwirkungen durch geeignete Maßnahmen fortsetzen sollte.

• Beschluss während der 35. Landtagssitzung am 31.01.2013:

Annahme des Antrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Gleichberechtigungsgebot als steter Auftrag
- Drucksache 6/1644 - 

Der Landtag hat die Landesregierung mit der Annahme des Antrages aufgefordert, die Bemü-
hungen hin zu einer gleichberechtigten Gesellschaft weiter zu verstärken. Gute Bildung und 
eine gute Berufsorientierung von Anfang an sind Grundvoraussetzungen, berufswahlbedingte 
Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern zu vermeiden. Zudem müssen sich 
der Umfang und die Dauer einer Ausbildung im späteren Gehalt widerspiegeln. Fachkräften 
beiden Geschlechts steht eine angemessene und gleichwertige Bezahlung ihrer Arbeitsleis-
tung zu, unabhängig davon, ob es sich um einen typischen Frauen- oder Männerberuf handelt. 
Deshalb soll die Landesregierung über das Bündnis für Arbeit aktiv auf die Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber im Land einwirken, die in einigen Branchen teils erheblichen Einkommens-
unterschiede zwischen Frauen und Männern zu nivellieren.

• Beschluss während der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013:
Annahme des Antrages 

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Runder Tisch „sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und 
Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen 
und im familiären Bereich“ (RTKM)
- Drucksache 6/1739 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/1798 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Aktivitäten der Landesregierung begrüßt, 
sich für Hilfen für Menschen einzusetzen, die als Kinder oder Jugendliche Opfer sexueller Gewalt 
geworden sind. Der Landtag erachtet es als notwendig, dass sich die Landesregierung aktiv an 
der Umsetzung der Empfehlungen des von der Bundesregierung eingerichteten „Runden Tisches 
sexueller Kindesmissbrauch“ zur Gewährung ergänzender Hilfen für die Betroffenen beteiligt.

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:
Annahme des Antrages 

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Unrecht aufklären, Unterlagen über Patienten, an denen medizinische Versuche 
durchgeführt wurden, sichern und auswerten
- Drucksache 6/1917 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1935(neu) -

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1939 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Pharmakonzerne, die betroffenen 

Krankenhäuser und das Bundesministerium für Gesundheit aufgefordert, konsequent und 

vollständig zur Aufklärung der Vorwürfe beizutragen. Ferner hat er die Landesregierung 

aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass Patientenakten von medizinischen Einrichtungen in 

Mecklenburg-Vorpommern gesichert werden, die Hinweise darauf enthalten, dass an Menschen 

gegen deren Willen oder unwissentlich medizinische Versuche durchgeführt wurden. Der Landtag 

hat dabei unterstützt, dass den aktuellen Anhaltspunkten im Rahmen eines flächendeckenden 

und unabhängigen Forschungsprojekts durch die Bundesregierung nachgegangen wird. In 

Auswertung der Ergebnisse der Aufklärung hat er die Landesregierung gemeinsam mit der 

Bundesregierung aufgefordert zu prüfen, ob und wer für mögliche Entschädigungsansprüche 

von Opfern medizinischer Versuchsreihen Verantwortung trägt. Der Landtag hat darüber 

hinaus festgestellt, dass auch bei gegenwärtigen und zukünftigen klinischen Studien deutscher 

Unternehmen und Institutionen die in Deutschland geltenden ethischen Forschungsstandards 

im In- und Ausland strikt eingehalten werden müssen.

• Der Änderungsantrag auf Drucksache 6/1935(neu) wurde vom 

 Antragsteller zurückgezogen.

• Beschluss während der 43. Landtagssitzung am 30.05.2013:
Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/1939
Annahme des Antrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Barrierefreie Beipackzettel für Medikamente
- Drucksache 6/1952 - 

hierzu

Mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Abgeordneten Torsten Koplin,
Fraktion DIE LINKE, dem Antragstext folgenden Satz anzufügen: „Hierzu ist 
auch auf eine Präzisierung des Arzneimittelgesetzes hinzuwirken.“

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung gebeten, sich im Rahmen 
des Runden Tisches im eigenen Bundesland und darüber hinaus durch eine Bundesratsinitiati-
ve dafür einzusetzen, dass die Gestaltung der Beipackzettel und die entsprechende Aufklärung 
im Internet zugänglich für Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen erfolgt.

• Beschluss während der 46. Landtagssitzung am 20.06.2013:
Annahme des Antrages
Ablehnung des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD
Mittelstand entlasten - Vorgezogene Fälligkeit von 
Sozialversicherungsbeiträgen rückgängig machen
- Drucksache 6/2619 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung gebeten, auf Bundese-
bene Initiativen zur Rückführung der vorgezogenen Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge 
zu unterstützen.

• Beschluss während der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014:
Annahme des Antrages
Ablehnung der Überweisung
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- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Beruf der Hebammen nachhaltig sichern
- Drucksache 6/2753 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, sich bei 

der Bundesregierung für die zeitnahe Umsetzung der Neustrukturierung der Haftpflichtversi-

cherung für freiberufliche Hebammen einzusetzen. Dabei solle die Möglichkeit eines staatlich 

finanzierten Haftungsfonds berücksichtigt werden.

• Beschluss während der 62. Landtagssitzung am 12.03.2014:

Annahme des Antrages

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

Stiftung für Ehrenamt und bürgerliches Engagement 
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/3745 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3745 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die von der Landesregierung beabsichtig-

te Gründung einer Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklen-

burg-Vorpommern und dass die Stiftung ihre Arbeit zum 1.  Juni 2015 aufnehmen soll und 

dass die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden sollen, begrüßt und die Lan-

desregierung gebeten, im Doppelhaushalt 2016/2017 für die Mittelausstattung der Stiftung 

entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

• Beschluss während der 88. Landtagssitzung am 11.03.2015:

Annahme der Nummern 1 bis 3 des Antrages

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Telemedizinische Anwendungen in der ambulanten und stationären 
Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern ausbauen
- Drucksache 6/3996 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/4045 -

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/4047 -

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, die Wei-
terentwicklung des Konzeptes „Telematik im Gesundheitswesen“ im wieder einzuberufenden 
Telemedizinbeirat zu diskutieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um telemedizini-
sche Anwendungen in der ambulanten und stationären Versorgung in Mecklenburg-Vorpom-
mern im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel auszubauen.

• Beschluss während der 94. Landtagssitzung am 03.06.2015: 
Annahme des Antrages
Ablehnung der Änderungsanträge

-  Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Guter Start ins Leben in Mecklenburg-Vorpommern - Wahlfreiheit 
und Qualität bei der Geburtshilfe sichern
- Drucksache 6/4105 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, sich wei-
terhin auf Bundesebene für gute Arbeitsbedingungen von freiberuflichen Hebammen ein-
zusetzen, auf die Umsetzung einer dauerhaften und tragfähigen Dämpfung der dramatisch 
steigenden Prämien für die Berufshaftpflicht zu drängen und auf eine Wiederaufnahme kon-
struktiver Verhandlungen zwischen Hebammen und Krankenkassen hinzuwirken sowie unter 
Beteiligung der in der Geburtshilfe tätigen Akteure Schlussfolgerungen zur Sicherung einer 
qualitativ hochwertigen Geburtshilfe zu erarbeiten.

• Beschluss während der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015:
Annahme des Antrages



196 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

-  Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Früherkennung und Prävention von Diabetes weiter vorantreiben
- Drucksache 6/5430 - 

Mit der Annahme des Antrages hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, die Früher-

kennung und Prävention von Diabetes weiter voranzutreiben und zu unterstützen und hierfür 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten entsprechende Versorgungsverbünde zu unterstützen und im 

Rahmen der Umsetzung des Präventionsgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern darauf Wert 

zu legen, die Prävention und Früherkennung von Diabetes und seinen Folgen ausreichend zu 

berücksichtigen sowie die Aufklärung über den Risikofaktor Übergewicht durch falsche Ernäh-

rung und Bewegungsmangel im Rahmen der Aktivitäten und Projekte des Aktionsbündnisses 

für Gesundheit weiter zu fokussieren und voranzutreiben.

• Beschluss während der 121. Landtagssitzung am 09.06.2016:

Annahme des Antrages

12.2.2 Abgelehnte Anträge

a) Inneres und Sport

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Bundeswehr aus Afghanistan abziehen
- Drucksache 6/75 -

• Beschluss während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Verhandlungen über Zukunftsvertrag unverzüglich beginnen
- Drucksache 6/79 -

• Beschluss während der 4. Landtagssitzung am 17.11.2011:

Ablehnung des Antrages 
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Dezentrale Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern
- Drucksache 6/82 -

• Beschluss während der 4. Landtagssitzung am 17.11.2011:

Ablehnung der Überweisung 

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion der NPD

Missbrauch von terroristischen Straftaten in der politischen Auseinander-
setzung beenden - Geheimdienstliche Verstrickungen in die Straftaten 
der Zwickauer Kriminellengruppe konsequent aufklären
- Drucksache 6/124 -

• Beschluss während der 6. Landtagssitzung am 15.12.2011:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Vorrundengruppenspiele zur Volleyball-Europameisterschaft 2013 
in Mecklenburg-Vorpommern unterstützen 
- Drucksache 6/131 -

• Beschluss während der 5. Landtagssitzung am 14.12.2011:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Demokratie und Toleranz stärken - rechtsextremistischen Terror bekämpfen 
- Drucksache 6/159 -

• Beschluss während der 6. Landtagssitzung am 15.12.2011:

Annahme der Nummern 1 bis 3 der Ziffer I des Antrages 

Ablehnung der Nummern 1 bis 4 der Ziffer II des Antrages 
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ehrenkodex und Objektivität bei Stellenbesetzung
- Drucksache 6/173 -

• Beschluss während der 6. Landtagssitzung am 15.12.2011:

Ablehnung des Antrages 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Winterabschiebestopp für Angehörige der Roma-Minderheit 
nach Serbien und in das Kosovo
- Drucksache 6/187 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/207 -

• Beschluss während der 5. Landtagssitzung am 14.12.2011:

Aufnahme der Beratung als Zusatztagesordnungspunkt in die Tagesordnung

• Beschluss während der 7. Landtagssitzung am 16.12.2011:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Überprüfung der bestehenden Genehmigung zur Konditionierung und 
Zwischenlagerung von festen radioaktiven Reststoffen/Abfällen im 
Zwischenlager Nord (ZLN) 
- Drucksache 6/246 -

• Beschluss während der 9. Landtagssitzung am 02.02.2011:

Ablehnung des Antrages 
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Nachhaltige Senkung verkehrsbedingter CO2-Emissionen der  
Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern 
- Drucksache 6/249 -

• Beschluss während der 9. Landtagssitzung am 02.02.2011:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Schließung der Gemeinschaftsunterkunft Jürgenstorf 
- Drucksache 6/260 -

• Beschluss während der 9. Landtagssitzung am 02.02.2012:

Erledigterklärung der Ziffern 1 und 2 des Antrages

Ablehnung der Ziffer 3 des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Auftrag des Kernenergiebeirats fortführen 
- Drucksache 6/285 -

• Beschluss während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion der NPD

Brüsseler Eurokraten die Stirn bieten - Anwendung der geplanten  
48-Stunden-Regelung auf Freiwillige Feuerwehren und  
das Technische Hilfswerk verhindern
- Drucksache 6/369 -

• Beschluss während der 14. Landtagssitzung am 16.03.2012:

Ablehnung des Antrages 
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Teilentwidmung der Rostocker Häfen für radioaktiven Atommüll, 
Brennelemente und andere hochradioaktive Stoffe 
- Drucksache 6/561 -

• Beschluss während der 16. Landtagssitzung am 26.04.2012:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kreisstruktur- und Aufgabenzuordnungsgesetz - 
landespolitische Verantwortung wahrnehmen 
- Drucksache 6/564 -

• Beschluss während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in Mecklenburg-Vorpommern -
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FIAG) ändern
- Drucksache 6/570 -

hierzu

mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Abg. Peter Ritter, Fraktion DIE LINKE, 

in Ziffer 1 die Zahl 12 durch die Zahl 24 zu ersetzen und nach den Wörtern „gebracht 

werden“ das Wort „können“ einzufügen

• Beschluss während der 16. Landtagssitzung am 26.04.2012:

Ablehnung des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages 
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kernenergiebeirat unverzüglich neu berufen
- Drucksache 6/796 -

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion der NPD

Auflösung des Verfassungsschutzes
- Drucksache 6/819 -

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion der NPD

Friedensprozess im Nahen Osten unterstützen - 
Keine weiteren U-Boote an Israel liefern 
- Drucksache 6/820 -

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion der NPD

Linksextreme Gewalt bekämpfen
- Drucksache 6/821 -

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:

Ablehnung des Antrages 
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- Antrag der Fraktion der NPD

Schluss mit Gesinnungsschnüffelei und Denunziantentum 
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1023 -

• Beschluss während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Situation der syrischen Staatsangehörigen sowie Staatenlosen aus 
der Arabischen Republik Syrien in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1035 -

hierzu 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1100 -

• Beschluss während der 24. Landtagssitzung am 31.08.2012:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Willkommenskultur für Migrantinnen und Migranten ausgestalten - 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber gleich behandeln
- Drucksache 6/1036 -

• Beschluss während der 24. Landtagssitzung am 31.08.2012:

Ablehnung der Ziffer 1 sowie der Ziffern 2 und 3 des Antrages 
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Zukunftsvertrag und Dialog statt Kommunalschelte und Eigenlob 
- Drucksache 6/1126 -

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:

Ablehnung der Ziffern I und II des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Vermittlung deutscher Sprachkenntnisse für ausländische Flüchtlinge
- Drucksache 6/1134 -

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion der NPD

Visafreiheit für Bürger aus Mazedonien und Serbien aussetzen - 
Asyl- und Sozialleistungsmissbrauch verhindern! 
- Drucksache 6/1229 -

• Beschluss während der 29. Landtagssitzung am 25.10.2012:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion der NPD

Schluss mit Gesinnungsschnüffelei und Denunziantentum 
in Mecklenburg-Vorpommern!
- Drucksache 6/1237 -

• Beschluss während der 29. Landtagssitzung am 25.10.2012:

Ablehnung des Antrages 
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Abschiebungen von Angehörigen der Roma-Minderheit 
nach Serbien und Mazedonien aussetzen
- Drucksache 6/1346 -

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion der NPD 

5 Jahre Schengen II - Wir feiern nicht - Grenzkontrollen wieder einführen 
und die geplante weitere Ausdünnung der Bundespolizei 
in Grenznähe unverzüglich stoppen! 
- Drucksache 6/1349 -

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Rechte von Flüchtlingskindern stärken
- Drucksache 6/1360 -

• Beschluss während der 33. Landtagssitzung am 07.12.2012:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) - ein Jahr Aufklärung 
in Mecklenburg-Vorpommern öffentlich bilanzieren
- Drucksache 6/1387 -

hierzu 
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Mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Abg. Peter Ritter, Fraktion DIE LINKE, vor 

dem Wort „Aufklärungsstand“ das „Wort „gegenwärtigen“ und vor den Wörtern 

„abgeleiteten Konsequenzen“ das Wort „bereits“ einzufügen

• Beschluss während der 33. Landtagssitzung am 07.12.2012:

Ablehnung des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages 

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion der NPD 

Kommunen entlasten - Beteiligung des Landes an den Kosten der Doppik 
- Drucksache 6/1490 -

• Beschluss während der 35. Landtagssitzung am 31.01.2013:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Ohne Hilfe des Landes geht es nicht. Appell der Landkreise und 
kreisfreien Städte ernst nehmen!
- Drucksache 6/1494 -

hierzu

Mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Abg. Peter Ritter, Fraktion DIE LINKE, 

in Punkt II die Ziffer 1 sowie in Ziffer 2 die Angabe „2.“ zu streichen

Mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Abg. Peter Ritter, Fraktion DIE LINKE,

in Punkt II die Wörter „o. g. Auftaktgespräches“ durch die Wörter „Gespräches am 

7. März 2013“ zu ersetzen

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Ablehnung der mündlich vorgetragenen Änderungsanträge

Ablehnung des Antrages 
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kein Verfassungsschutz ohne wirksame demokratische Kontrolle
- Drucksache 6/1636 -

hierzu 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1683 -

• Beschluss während der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages 

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Eine Ehe für alle - Bundesratsinitiative unterstützen
- Drucksache 6/1638 -

• Beschluss während der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013:

Ablehnung der Ziffern 1 bis 3 des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Regierungserklärung zur Kommunalpolitik 
- Drucksache 6/1653 -

• Beschluss während der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

NSU-Bericht wird öffentlichen Aufklärungserwartungen nicht gerecht 
- Drucksache 6/1654 -

• Beschluss während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Schluss mit der Abzocke bei den Rundfunkgebühren -
15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag aufkündigen!
- Drucksache 6/1657 -

• Beschluss während der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kommunales „Schlagloch-Programm“ neu auflegen
- Drucksache 6/1746 -

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

„Armutsflüchtlinge“ stoppen - EU-Freizügigkeit für Bulgaren 
und Rumänen aussetzen! 
- Drucksache 6/1749 -

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion der NPD

Öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren: NDR-Staatsvertrag kündigen 
- Drucksache 6/1750 -

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:

Ablehnung des Antrages 
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rücknahme der Beschwerden gegen die einstweiligen Anordnungen 
zum Verfassungsschutzbericht 2011 
- Drucksache 6/1892 -

• Beschluss während der 43. Landtagssitzung am 30.05.2013:

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Anonymisiertes Bewerbungsverfahren 
- Drucksache 6/1893 -

• Beschluss während der 44. Landtagssitzung am 31.05.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Aufnahme von Zollvollzugsbeamten in das Bundespolizeibeamtengesetz 
- Drucksache 6/1900 -

• Beschluss während der 43. Landtagssitzung am 30.05.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs bis Anfang 2016 
- Drucksache 6/1948 -

• Beschluss während der 46. Landtagssitzung am 20.06.2013:

Ablehnung der Überweisung 

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Kehrt marsch! Abzug aller deutschen Truppen aus dem Ausland - 
NATO-Aggressionsbündnis den Rücken kehren
- Drucksache 6/1955 -

• Beschluss während der 46. Landtagssitzung am 20.06.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Atomtransportverbot über die Häfen Mecklenburg-Vorpommerns prüfen
- Drucksache 6/1961 -

• Beschluss während der 46. Landtagssitzung am 20.06.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Landkreis Vorpommern-Greifswald von den Kosten 
für illegal eingereiste Ausländer entlasten
- Drucksache 6/2023 -

• Beschluss während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE

Familiennachzug von syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen ermöglichen
- Drucksache 6/2136 -

hierzu 

Änderungsantrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE

- Drucksache 6/2177 - 

• Beschluss während der 49. Landtagssitzung am 06.09.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages 

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht beenden - Einsatzfähigkeit von 
Bundeswehr und sozialen Diensten wiederherstellen
- Drucksache 6/2239 -

• Beschluss während der 51. Landtagssitzung am 10.10.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Landkreise und kreisfreie Städte bei der dezentralen Unterbringung 
von Ausländerinnen und Ausländern unterstützen 
- Drucksache 6/2245 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2290 -

• Beschluss während der 51. Landtagssitzung am 10.10.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung der Ziffern I bis III des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Keine Absenkung der Altersgrenze bei Verbeamtungen
- Drucksache 6/2333 -

• Beschluss während der 53. Landtagssitzung am 13.11.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung der Ziffer I, Nummern 1, 2 und 3 sowie der Ziffer II, Nummern 1 und 2 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Zeit für Konsequenzen. Entschließung der Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 
vom 5. September 2013 ernst nehmen.
- Drucksache 6/2334 -

• Beschluss während der 54. Landtagssitzung am 14.11.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Sanktionierung von Beziehern von Leistungen aus dem Asylbewerberleistungs-
gesetz, die pflichtwidrig nicht an der Aufklärung ihrer Herkunft und Identität 
sowie ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse mitwirken, sicherstellen
- Drucksache 6/2342 -

• Beschluss während der 54. Landtagssitzung am 14.11.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Uneingeschränkte Souveränität Deutschlands herstellen und 
Lehren aus dem „Abhörskandal NSA“ ziehen!
- Drucksache 6/2344 -

• Beschluss während der 54. Landtagssitzung am 14.11.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vertraulichkeit personenbezogener Daten langfristig sichern - 
IT-Strategie des Landes vor dem Hintergrund 
der NSA-Affäre neu ausrichten
- Drucksache 6/2351 -

• Beschluss während der 54. Landtagssitzung am 14.11.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Lampedusa muss ein Wendepunkt für die europäische Flüchtlingspolitik sein
- Drucksache 6/2396 -

• Beschluss während der 58. Landtagssitzung am 13.12.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Grenzkriminalität bekämpfen - wirksamen Polizeischutz sicherstellen! 
- Drucksache 6/2417 -

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Sachstandsbericht zur Entwicklung der Grenzkriminalität erstellen 
- Drucksache 6/2615 -

• Beschluss während der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Mecklenburg-Vorpommern stützt Bundesfamilienministerin bei 
Abschaffung der Extremismusklausel
- Drucksache 6/2625 -

• Beschluss während der 61. Landtagssitzung am 30.01.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zwischenlagerung von Castor-Behältern aus Sellafield 
am Standort Lubmin eine klare Absage erteilen
- Drucksache 6/2836 -

• Beschluss während der 67. Landtagssitzung am 11.04.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Weltoffenes Mecklenburg-Vorpommern - Flüchtlinge willkommen heißen 
- Drucksache 6/2931 -

hierzu 
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Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2976 -

• Beschluss während der 69. Landtagssitzung am 15.05.2014:

Ablehnung des Änderungsantrages 

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Beflaggungsverordnung Geltung verschaffen - Rechtswidrigem Treiben 
der Schweriner Oberbürgermeisterin konsequent begegnen!
- Drucksache 6/3056 -

• Beschluss während der 73. Landtagssitzung am 04.07.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien 
nicht als sichere Herkunftsstaaten einstufen
- Drucksache 6/3241 -

• Beschluss während der 76. Landtagssitzung am 19.09.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Heimat statt Zuwanderung - grundlegende Reform des Asyl- und 
Ausländerrechts statt unkontrollierter Einwanderung
- Drucksache 6/3247 -

• Beschluss während der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014:

Ablehnung des Antrages



 Die Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern im Überblick 215

- Antrag der Fraktion DIE LINKE
Humanitäre Hilfe statt Waffen - Verfolgten im Irak und Syrien 
Unterstützung, Schutz und Aufnahme ermöglichen 
- Drucksache 6/3257 -

• Beschluss während der 75. Landtagssitzung am 18.09.2014:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte prüfen 
- Drucksache 6/3332 -

• Beschluss während der 78. Landtagssitzung am 16.10.2014:
Ablehnung der Überweisung 
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
„Nationalen Flüchtlingsgipfel“ einberufen - Unterbringung und Betreuung 
von Asylbewerberinnen/Asylbewerber, Geduldeten und 
ausländischen Flüchtlingen neu regeln
- Drucksache 6/3342 -

• Beschluss während der 78. Landtagssitzung am 16.10.2014:
Ablehnung der Überweisung 
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD
Kirchenasyl missbilligen und Ausländerrecht Geltung verschaffen
- Drucksache 6/3343 -

• Beschluss während der 78. Landtagssitzung am 16.10.2014:
Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Innere Sicherheit stärken - Polizeiarbeit fördern
- Drucksache 6/3346(neu) -

• Beschluss während der 79. Landtagssitzung am 17.10.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Regionalen Flüchtlingsgipfel einberufen - Umfassendes Maßnahmenpaket 
für eine bessere Unterbringung, Betreuung und Integration 
von Flüchtlingen auf den Weg bringen 
- Drucksache 6/3433 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/3457 -

• Beschluss während der 82. Landtagssitzung am 14.11.2014:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Landkreis Vorpommern-Greifswald bei Altschulden und Altfehlbetragsumlage 
rechtsaufsichtlich kompetent und politisch verlässlich beraten
- Drucksache 6/3496 -

• Beschluss während der 84. Landtagssitzung am 11.12.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Mobile Sondereinheiten zur Aufklärung der Ausländerkriminalität 
- Drucksache 6/3506 -

• Beschluss während der 84. Landtagssitzung am 11.12.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Winterabschiebestopp anordnen
- Drucksache 6/3544 -

• Beschluss während der 83. Landtagssitzung am 10.12.2014:

Aufnahme der Beratung des Antrages als Zusatztagesordnungspunkt 

in die Tagesordnung

• Beschluss während der 84. Landtagssitzung am 11.12.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Abschiebungshaft nicht ausweiten, sondern vermeiden
- Drucksache 6/3619 -

• Beschluss während der 87. Landtagssitzung am 29.01.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Asylmissbrauch verhindern - schnellere Asylverfahren ermöglichen - 
zusätzliche Kammer „Asylverfahren“ unverzüglich einsetzen- 
abgelehnte Asylbewerber unverzüglich abschieben! 
- Drucksache 6/3621 -

• Beschluss während der 87. Landtagssitzung am 29.01.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Abgeordneten- und Bürgerrechte schützen - den politischen Missbrauch 
des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 
unverzüglich beenden!
- Drucksache 6/3622 -

• Beschluss während der 87. Landtagssitzung am 29.01.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Bürgeranliegen ernst nehmen - Programmpunkte der MVgida 
ergebnisoffen thematisieren 
- Drucksache 6/3747 -

• Beschluss während der 88. Landtagssitzung am 11.03.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Landeszuschüsse für Führerschein-Erwerb gewähren - Einsatzbereitschaft 
der Freiwilligen Feuerwehren sicherstellen
- Drucksache 6/3748 -

• Beschluss während der 89. Landtagssitzung am 12.03.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Kampagne starten: Keine Chance - Deutschland wird nicht Eure Heimat!
- Drucksache 6/3749 -

• Beschluss während der 90. Landtagssitzung am 13.03.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

„Rundfunksteuer“ abschaffen - das Gutachten des Wissenschaftlichen 
Beirates beim Bundesministerium für Finanzen zur Umgestaltung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nutzen! 
- Drucksache 6/3752 -

• Beschluss während der 89. Landtagssitzung am 12.03.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Regierungserklärung zum digitalen Wandel 
- Drucksache 6/3754 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/3785

• Beschluss während der 89. Landtagssitzung am 12.03.2015:

Ablehnung des Änderungsantrages 

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Aufhebung der Härtefallkommissionslandesverordnung 
Mecklenburg-Vorpommern (HFKLVO M-V)
- Drucksache 6/3902 -

• Beschluss während der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Polizisten und Sicherheitskräfte vor Linksextremisten nachhaltig schützen - 
eine bedarfsgerechte Auskunftssperre bei Meldebehörden durchsetzen 
- Drucksache 6/3904 -

• Beschluss während der 92. Landtagssitzung am 23.04.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrates am Gebot 
der Vielfaltssicherung ausrichten
- Drucksache 6/3910 -

• Beschluss während der 92. Landtagssitzung am 23.04.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Vorratsdatenspeicherung verhindern 
- Drucksache 6/3993 -

in Verbindung mit 

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vorratsdatenspeicherung verhindern 
- Drucksache 6/3998 -

• Beschluss während der 95. Landtagssitzung am 04.06.2015:

Ablehnung des Antrages auf Drucksache 6/3993

Ablehnung des Antrages auf Drucksache 6/3998
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Überparteilichkeit der Ehrenamtsstiftung wahren
- Drucksache 6/4000 -

• Beschluss während der 95. Landtagssitzung am 04.06.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Polizeihunde nicht mehr auf Demonstrationen einsetzen
- Drucksache 6/4093 -

• Beschluss während der 97. Landtagssitzung am 02.07.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Volksentscheid - kurze Wege zum Wahllokal
- Drucksache 6/4095 -

• Beschluss während der 97. Landtagssitzung am 02.07.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - Volle Anrechnung 
der Zeiten bei Polizeieinsätzen 
- Drucksache 6/4107 -

• Beschluss während der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Grenzen dicht für Kriminelle - Schengen Abkommen aussetzen und
stationäre Grenzkontrollen wieder einführen! 
- Drucksache 6/4108 -

• Beschluss während der 97. Landtagssitzung am 02.07.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Finanziellen Aderlass unserer Heimat beenden - Ausgabenrechte 
Ausstattung der Kommunen sichern
- Drucksache 6/4109 -

• Beschluss während der 97. Landtagssitzung am 02.07.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Direkte Demokratie in den Kommunen stärken 
- Drucksache 6/4459 -

• Beschluss während der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Konkrete und wirksame Maßnahmen gegen die Asylflut einleiten - 
der Umvolkung in unserer Heimat konsequent begegnen
- Drucksache 6/4466 -

• Beschluss während der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Polizei entlasten - Ermittlungstätigkeit zu Cannabiskonsum 
auf unbedingt notwendiges Maß reduzieren 
- Drucksache 6/4588 -

• Beschluss während der 104. Landtagssitzung am 22.10.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Keine Zwangsverpflichtung zur „Flüchtlingsbetreuung“ für Jugendliche 
- Drucksache 6/4654 -

• Beschluss während der 105. Landtagssitzung am 18.11.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Asylbewerberbericht 
- Drucksache 6/4655 -

• Beschluss während der 106. Landtagssitzung am 19.11.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Straftaten von Ausländern 
- Drucksache 6/4656 -

• Beschluss während der 107. Landtagssitzung am 20.11.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Paris mahnt - Asylflut stoppen - islamistischen Terror verhindern! 
- Drucksache 6/4851 -

• Beschluss während der 110. Landtagssitzung am 18.12.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Angemessene kommunale Finanzausstattung sicherstellen - 
Hilferuf der Kommunen ernst nehmen 
- Drucksache 6/4858 -

• Beschluss während der 110. Landtagssitzung am 18.12.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rote Linie bei Abschiebungen nicht überschreiten
- Drucksache 6/4986(neu) -

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

„Wählen ab 16“nicht nur passiv einführen, sondern aktiv fördern
- Drucksache 6/5064 -

• Beratung in Verbindung mit dem Gesetzentwurf der 

 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/5063

• Beschluss während der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Rechtssicherheit für offene WLANs in Mecklenburg-Vorpommern 
- Drucksache 6/5070 -

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Landespolizei jetzt verlässlich stärken 
- Drucksache 6/5074 -

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Köln, Hamburg, Stuttgart und viele andere Städte zeigen auf: Multikulti 
bedeutet Gewalt! Schützt unsere Frauen - Masseneinwanderung 
nach Deutschland unverzüglich stoppen! Kuschelpolitik 
beenden - kriminelle Ausländer sofort abschieben!
- Drucksache 6/5083 -

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Ausländerrecht durchsetzen - Ausländer, die ohne gültigen Pass nach 
Deutschland einreisen oder sich in Deutschland aufhalten, 
strafrechtlich verfolgen
- Drucksache 6/5084 -

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kommunalabgabengesetz Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V)
unverzüglich rechtssicher ausgestalten
- Drucksache 6/5200 -

• Beschluss während der 116. Landtagssitzung am 11.03.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Bericht zur Entwicklung der Medienlandschaft in jedem Jahr vorlegen 
- Drucksache 6/5201 -

• Beschluss während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Den Familiennachzug für unbegleitete minderjährige Ausländer stoppen
- Drucksache 6/5208 -

• Beschluss während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Härtefallkommission auf Bundesebene 
- Drucksache 6/5301 -

hierzu 
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Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/5364(neu) -

• Beschluss während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016:

Ablehnung des Änderungsantrages 

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Besonders gefährdete Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen 
und Gemeinschaftsunterkünften besser schützen 
- Drucksache 6/5317 -

• Beschluss während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion NPD 

Herkunft der Täter benennen
- Drucksache 6/5320 -

• Beschluss während der 119. Landtagssitzung am 22.04.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Einfach wählen gehen - barrierefrei 
- Drucksache 6/5439 -

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben vorleben - private Nutzung 
von Dienst-Kfz für Beschäftigte der Landesforstanstalt ermöglichen
- Drucksache 6/5442 -

• Beschluss während der 121. Landtagssitzung am 09.06.2016:

Ablehnung der Ziffern I und II 50315124 des Antrages

- Antrag der Fraktion NPD 

Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht beenden - Einsatzfähigkeit 
von Bundeswehr und sozialen Diensten wiederherstellen
- Drucksache 6/5527 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion NPD 

Polizisten und Sicherheitskräfte vor Linksextremisten nachhaltig schützen -
eine bedarfsgerechte Auskunftssperre bei Meldebehörden durchsetzen
- Drucksache 6/5529 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion NPD 

Uneingeschränkte Souveränität Deutschlands herstellen
- Drucksache 6/5530 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion NPD 

Asylanten nicht ihrer Heimat entfremden - Konversionsflächen umgestalten
- Drucksache 6/5534 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion NPD 

Grenzen dicht für Kriminelle - Schengen-Abkommen aussetzen und 
stationäre Grenzkontrollen wieder einführen!
- Drucksache 6/5537 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion NPD 

Finanziellen Aderlass unserer Heimat beenden - Ausgabengerechte 
Ausstattung der Kommunen sichern
- Drucksache 6/5542 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion NPD 

Aufhebung der Härtefallkommissionslandesverordnung M-V  
(HFKLVO-M-V)
- Drucksache 6/5543 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion NPD 

„Rundfunksteuer“ abschaffen - das Gutachten des Wissenschaftlichen  
Beirates beim Bundesministerium für Finanzen zur Umgestaltung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nutzen!
- Drucksache 6/5549 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion NPD 

Auflösung des Landesamtes für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/5550 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion NPD 

„Vielfalt tut gut“ - Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2016 in 
Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/5563 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion NPD 

Kampagne starten: Keine Chance - Deutschland wird nicht eure Heimat
- Drucksache 6/5564 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion NPD 

Gewalt von Linksextremisten wirksam entgegentreten und bekämpfen!
- Drucksache 6/5569 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion NPD 

Heimkehr statt Bleiberecht - Rückführung syrischer Asylbewerber und 
Flüchtlinge in sichere Gebiete fördern - in der „Flüchtlings“- Politik 
das Verursacherprinzip anwenden - EU-Sanktionen 
gegen Syrien unverzüglich beenden
- Drucksache 6/5584 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

b) Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, Verfassung, Geschäftsordnung, 
Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten

- Antrag der Fraktion der NPD

Europäische Wirtschafts- und Währungsunion Auflösen - 
Volksabstimmung jetzt!
- Drucksache 6/92 -

• Beschluss während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Keine Zusammenlegung der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit 
- Drucksache 6/164 -

• Beschluss während der 7. Landtagssitzung am 16.12.2011:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Gegen Korruption und Heuchelei - Präsidentenanklage
gegen Bundespräsident Christian Wulff erheben
- Drucksache 6/256 - 

• Beschluss während der 8. Landtagssitzung am 01.02.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Verdeckte Parteienfinanzierung offenlegen: Transparenz 
beim Sponsoring herstellen
- Drucksache 6/257 -

• Beschluss während der 9. Landtagssitzung am 02.02.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kritik der Vereinten Nationen an Defiziten wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Rechte in Deutschland ernst nehmen 
- Drucksache 6/263 - 

• Beschluss während der 9. Landtagssitzung am 02.02.2012:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD
Mehr Demokratie wagen - Direktwahl des Bundespräsidenten einführen 
- Drucksache 6/365 -

• Beschluss während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE
Strukturen der Amtsgerichte erhalten 
- Drucksache 6/381 -

• Beschluss während der 14. Landtagssitzung am 16.03.2012:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE
Die richterliche Mediation muss erhalten bleiben 
- Drucksache 6/563 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/688 -

• Beschluss während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:
Ablehnung des Änderungsantrages
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD
Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft „Gesundheitswesen“
- Drucksache 6/577 -

• Beschluss während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:
Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE
Leitbild der Landesregierung zur Gerichtsstrukturreform zurückziehen 
- Drucksache 6/727 - 

hierzu 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/760 -

• Beschluss während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:
Ablehnung des Änderungsantrages
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE
Europäischen Fiskalpakt im Bundesrat ablehnen 
- Drucksache 6/793 -

• Beschluss während der 21. Landtagssitzung am 22.06.2012:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Richterliche Mitbestimmung stärken 
- Drucksache 6/797 -

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:
Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE
Chancengleichheit in Rechtsstreitigkeiten für Alle gewährleisten 
- Drucksache 6/1124 -

• Beschluss während der 25. Landtagssitzung am 26.09.2012:
Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

22 Jahre Deutsche Einheit - Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
in Ost und West erfordert entschlossenes Handeln
- Drucksache 6/1127 -

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:

Ablehnung der Nummern 1 bis 5 der Ziffer I und 

der Ziffer II des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Rolle Deutschlands als Zahlmeister Europas beenden 
- Drucksache 6/1143 -

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Absage der feierlichen Einweihung des Amtsgerichts Demmin befremdlich 
- Drucksache 6/1222 -

• Beschluss während der 29. Landtagssitzung am 25.10.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Syrisch-türkische Eskalation verhindern 
- Drucksache 6/1228 -

• Beschluss während der 30. Landtagssitzung am 26.10.2012:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sachargumente für Gerichtsstrukturreform überprüfen
- Drucksache 6/1344 -

• Beschluss während der 33. Landtagssitzung am 07.12.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Schluss mit dem NPD-Verbotsgeschrei - Argumente statt Verbote
- Drucksache 6/1350 - 

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Drohende Entlassungen von Untersuchungshäftlingen verhindern
- Drucksache 6/1534 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 1544 -

hierzu

 mündlich vorgetragene Korrektur des Abg. Jürgen Suhr, Fraktion BÜNDNIS 90/

 DIE GRÜNEN, die Wörter „beschleunigte Aburteilung“ durch die Wörter  

„beschleunigtes Verfahren“ zu ersetzen

• Beschluss während der 35. Landtagssitzung am 31.01.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages einschließlich der 

mündlich vorgetragenen Korrektur

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE

Überprüfung von Tötungsdelikten mit möglichen rechtsextremen Hintergründen
- Drucksache 6/1903 - 

• Beschluss während der 43. Landtagssitzung am 30.05.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Parlamentsbeteiligung bei der Ausgestaltung der 
Operationellen Programme verbessern
- Drucksache 6/1958 -

• Beschluss während der 46. Landtagssitzung am 20.06.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entwurf des Gerichtsstrukturneuordnungsgesetzes zurückziehen
- Drucksache 6/2020 - 

• Beschluss während der 45. Landtagssitzung am 16.06.2013:

Ablehnung der Aufnahme der Beratung als Zusatztagesordnungspunkt 

in die Tagesordnung

• Beschluss während der 48. Landtagssitzung am 05.09.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Institutionelle Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften herstellen
- Drucksache 6/2242 - 

• Beschluss während der 51. Landtagssitzung am 10.10.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Zeit für Konsequenzen. Entschließung der Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 
vom 5. September 2013 ernst nehmen
- Drucksache 6/2334 - 

• Beschluss während der 54. Landtagssitzung am 14.11.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Freihandelsabkommen TTIP - volle Transparenz herstellen
- Drucksache 6/2419 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2571 - 

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit ernst nehmen und 
für positive Entwicklung des Landes nutzen
- Drucksache 6/2742 -

• Beschluss während der 63. Landtagssitzung am 13.03.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD 

Bedarfsgerechte Personalausstattung in der Justiz gewährleisten
- Drucksache 6/2745 - 

• Beschluss während der 63. Landtagssitzung am 13.03.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Handel mit Nacktbildern von Kindern endlich unter Strafe stellen!
- Drucksache 6/2757 -

• Beschluss während der 63. Landtagssitzung am 13.03.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Karenzzeiten für Mitglieder der Landesregierung einführen
- Drucksache 6/2823 -

• Beschluss während der 66. Landtagssitzung am 10.04.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Freihandelsabkommen TTIP - Bedenken öffentlicher Verbände 
und Behörden ernst nehmen
- Drucksache 6/2824 - 

• Beschluss während der 66. Landtagssitzung am 10.04.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Justizdienstgebäude als Sammel- und Verteilerstellen für das Volksbegehren
gegen die Gerichtsstrukturreform zulassen
- Drucksache 6/2832 - 

• Beschluss während der 65. Landtagssitzung am 09.04.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

EU-Eskalationspolitik beenden - Keine Sanktionen gegen Russland!
- Drucksache 6/2939 - 

• Beschluss während der 69. Landtagssitzung am 15.05.2014:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Für ein partnerschaftliches Handeln - Entwicklungspolitische Leitlinien und 
Handlungsempfehlungen für das Land Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/3239 -

• Beschluss während der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Nein zu einem Krieg gegen Russland - Ja zur nationalen Souveränität: 
Unverzüglicher Austritt aus dem NATO-Aggressionsbündnis, Rücktritt 
von den Besatzungs-Verträgen, Abzug der deutschen Truppen aus 
dem Ausland und Verankerung einer Friedensklausel im Grundgesetz!
- Drucksache 6/3249 -

• Beschluss während der 75. Landtagssitzung am 18.09.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Volksbegehren gegen die Gerichtsstrukturreform nicht
durch Schaffung vollendeter Tatsachen unterlaufen
- Drucksache 6/3250 -

• Beschluss während der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Karenzzeiten für Mitglieder der Landesregierung einführen
- Drucksache 6/3252 - 

• Beschluss während der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE 
Opferschutz justizpolitisch stärken
- Drucksache 6/3262 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/3298 -

• Beschluss während der 75. Landtagssitzung am 18.09.2014:
Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Änderungsantrages
Ablehnung der Ziffer I Nummern 1 bis 3 und der
Ziffer II des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Russlandtag aufgrund aktueller Ereignisse in der Ukraine absagen 
- Drucksache 6/3260 -

• Beschluss während der 75. Landtagssitzung am 18.09.2014:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 
Bei Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen Landtage 
und Kommunen beteiligen
- Drucksache 6/3335 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/3388 -

• Beschluss während der 79. Landtagssitzung am 17.10.2014:
Ablehnung des Änderungsantrages
Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD 

Dem deutschen Volke endlich eine Stimme geben - 
Volksentscheide auf Bundesebene durchsetzen 
- Drucksache 6/3345 -

• Beschluss während der 78. Landtagssitzung am 16.10.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

25 Jahre UN-Kinderrechtskonvention - Kinderrechte umsetzen
- Drucksache 6/3426 -

• Beschluss während der 82. Landtagssitzung am 14.11.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Entschließung zum 25. Jahrestag des Mauerfalls - 9. November 1989 -
Freiheit, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Souveränität 
endlich verwirklichen! 
- Drucksache 6/3430 -

• Beschluss während der 81. Landtagssitzung am 13.11.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Warnschussarrest hinterfragen
- Drucksache 6/3497 -

• Beschluss während der 84. Landtagssitzung am 11.12.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE 
Freihandelsabkommen - Investorenschutz ISDS ablehnen
- Drucksache 6/3614 -

• Beschluss während der 87. Landtagssitzung am 29.01.2015:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD
Einheimische Normen und Werte bewahren - Verhandlungen zum
transatlantischen Wahnsinnsprojekt „TTIP“ unverzüglich beenden!
- Drucksache 6/3623 -

• Beschluss während der 87. Landtagssitzung am 29.01.2015:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 
Für eine friedliche und gewaltfreie Politik 
- Drucksache 6/3892 -

• Beschluss während der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Beteiligung am Volksentscheid unterstützen
- Drucksache 6/3896 -

• Beschluss während der 92. Landtagssitzung am 23.04.2015:
Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD
Griechischen Forderungen nach Reparationen eine klare Absage erteilen!
- Drucksache 6/3901 -

• Beschluss während der 92. Landtagssitzung am 23.04.2015:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kultur als Daseinsvorsorge schützen - Kulturhoheit der Bundesländer darf durch 
das Transatlantic Trade ans Investment Partnership-Abkommen (TTIP) 
nicht missachtet werden
- Drucksache 6/4452 -

• Beschluss in der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Abstimmungsverhalten der Landesregierung im Bundesrat öffentlich machen
- Drucksache 6/4456 -

• Beschluss während der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

CETA-Handelsabkommen ablehnen 
- Drucksache 6/4581 -

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Wirtschaftssanktionen gegen Russland sofort beenden! 
- Drucksache 6/4850 -

• Beschluss während der 109. Landtagssitzung am 17.12.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kriminalität effektiv bekämpfen - Strafverschärfungen als Mittel 
der Kriminalitätsprävention ablehnen
- Drucksache 6/5072 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/5131 -

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2016:

Ablehnung des Änderungsantrages 

Ablehnung der Ziffern I und II des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

TTIP braucht mehr Transparenz 
- Drucksache 6/5202 -

• Beschluss während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Dem Treiben der parteinahen Sechs einen Riegel vorschieben - 
staatliche Finanzierung der parteinahen Stiftungen 
unverzüglich beenden! 
- Drucksache 6/5211 - 

• Beschluss während der 115. Landtagssitzung am 10.03.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Funktionsfähigkeit der Justiz sicherstellen
- Drucksache 6/5300 -

• Beschluss während der 119. Landtagssitzung am 22.04.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Wohnungseinbruch endlich als Verbrechen einstufen!
- Drucksache 6/5318 -

• Beschluss während der 118. Landtagssitzung am 21.04.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Europäische Wirtschafts- und Währungsunion auflösen - 
Volksabstimmung ermöglichen!
- Drucksache 6/5552 - 

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Friedensprozesse im Nahen Osten unterstützen - Keine weiteren 
Waffenlieferungen in Länder des Nahen Ostens oder 
an Mitgliedstaaten der NATO! 
- Drucksache 6/5555 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Bürgerwillen wahrnehmen - TTIP-Verhandlungen umgehend beenden! 
- Drucksache 6/5557 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Sofortiger Abzug aller deutschen Militärverbände aus dem Ausland -
NATO-Aggressionsbündnis den Rücken kehren!
- Drucksache 6/5568 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Mehr Volksbeteiligung - Direktwahl des Bundespräsidenten einführen
- Drucksache 6/5572 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Die Eskalationspolitik von EU und Nato gegen Russland beenden -
die sofortige Aufhebung der Sanktionen gegen 
Russland durchsetzen!
- Drucksache 6/5579 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

c) Finanzen

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Bundesratsinitiative zur Erhöhung des Spitzensteuersatzes bei 
der Einkommensteuer beitreten
- Drucksache 6/383 -

• Beschluss während der 14. Landtagssitzung am 16.03.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Nein zum Steuerabkommen mit der Schweiz 
- Drucksache 6/1125 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1189 -

• Beschluss während der 27. Landtagssitzung am 28.09.2012:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages
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- Antrag Fraktion DIE LINKE 

Umsatzsteuerbefreiung für private Musik-, Ballett- und Tanzschulen beibehalten 
- Drucksache 6/1133 - 

• Beschluss während der 27. Landtagssitzung am 28.09.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Mehrwertsteuersatz auf Mineralöl und Strom absenken - 
Schluss mit der Bürger-Abzocke!
- Drucksache 6/1145 -

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Wiedereinführung der Vermögenssteuer dringend geboten
- Drucksache 6/1354 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1420 -

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Kommunen entlasten - Beteiligung des Landes an den Kosten der Doppik
- Drucksache 6/1490 - 

• Beschluss während der 35. Landtagssitzung am 31.01.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Zinssätze für Dispositions- und Überziehungskredite gesetzlich begrenzen
- Drucksache 6/1493 - 

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Steuerbefreiung beim Verkauf der TLG-Wohnungen skandalös - Schlupflöcher zur 
Vermeidung der Grunderwerbsteuer unverzüglich schließen
- Drucksache 6/1741 - 

• Beschluss während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zeit- und inhaltsgleich 
auf die Beamten, Richter und Versorgungsempfänger übertragen 
- Drucksache 6/1905 - 

• Beschluss während der 44. Landtagssitzung am 31.05.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages 
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bau von studentischen Wohnheimplätzen sicherstellen - Studentenwerke und 
Studierende nicht mit steigenden Mieten alleine lassen
- Drucksache 6/1959 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/2018 -

• Beschluss während der 45. Landtagssitzung am 19.06.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Ja zum Flughafen Rostock-Laage - Beteiligung des Landes umsetzen 
- Drucksache 6/2134 - 

• Beschluss während der 48. Landtagssitzung am 05.09.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

„Masterplan“ ist Plünderplan - IWF-Forderungen nach gemeinsamer 
Schuldenhaftung, EURO-Bonds und einem europäischen Zentralstaat 
eine klare Absage erteilen - EURO-Zone endlich den Rücken kehren
- Drucksache 6/2341 - 

• Beschluss während der 53. Landtagssitzung am 13.11.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Transparenz bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften erhöhen und 
Ausstiegsszenarien prüfen 
- Drucksache 6/2743 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 6/2799 - 

und

Mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Abg. Helmut Holter, Fraktion DIE LINKE, 

nach den Worten „Öffentlich-Privater Partnerschaften (ÖPP)“ die Worte

 „sowie Investorenbauten“ einzufügen. 

• Beschluss während der 63. Landtagssitzung am 13.03.2014:

Ablehnung des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/2799 

Ablehnung der Ziffern 1 bis 3 des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unterfinanzierung nicht länger ignorieren - Hilfspaket  
für die Hochschulen bereitstellen

- Drucksache 6/2925 -

• Beschluss während der 69. Landtagssitzung am 15.05.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Zinssätze für Dispositions- und Überschreitungskredite 
endlich gesetzlich begrenzen
- Drucksache 6/3059 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3120 -

• Beschluss während der 72. Landtagssitzung am 03.07.2014:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung der Ziffer I Nummern 1 bis 4 und der Ziffer II des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Steuerliche Absetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen für selbst 
genutztes Wohneigentum zur Erreichung der Klimaziele unterstützen
- Drucksache 6/3618 -

• Beschluss während der 86. Landtagssitzung am 28.01.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Große Vermögen stärker besteuern
- Drucksache 6/3738 - 

• Beschluss während der 88. Landtagssitzung am 11.03.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

100 Prozent Personal für 100 Prozent Aufgabenerfüllung -
Hochschulen aufgabengerecht ausfinanzieren
- Drucksache 6/3753 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/3796 -

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Landesregierung auf

Drucksache 6/3730

• Beschluss während der 88. Landtagssitzung am 11.03.2015:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Haushaltsüberschüsse in die Zukunftsfähigkeit des Landes investieren - 
Nachtragshaushalt vorlegen
- Drucksache 6/3755 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3795 -

• Beschluss während der 90. Landtagssitzung am 13.03.2015:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung der Ziffern I bis IV des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Initiativen im Bundesrat zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität 
unterstützen und politische Willensbekundung für wasserstoffbasierte 
Kraftfahrzeugtechnologie
- Drucksache 6/4090 -

• Beschluss während der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Mecklenburg-Vorpommern muss raus aus fossilen Energien
- Drucksache 6/4462 -

• Beschluss während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015:

Ablehnung der Ziffern I bis III des Antrages

-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Nachtragshaushalt vorlegen - Investitionsprogramm 2020 auf den Weg bringen
- Drucksache 6/5196 -

• Beschluss während der 115. Landtagssitzung am 10.03.2016:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion der NPD

Hände weg von unserem Bargeld! Der fortschreitenden Überwachung 
der Bürger entgegen treten!
- Drucksache 6/5210 -

• Beschluss während der 115. Landtagssitzung am 10.03.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE 
Steuergerechtigkeit herstellen - große Vermögen stärker besteuern, 
Steuerschlupflöcher schließen
- Drucksache 6/5302 - 

• Beschluss während der 119. Landtagssitzung am 22.04.2016:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Panama Papers: Geldwäsche und Steuerhinterziehung 
endlich wirksam bekämpfen 
- Drucksache 6/5310 - 

• Beschluss während der 119. Landtagssitzung am 22.04.2016:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD
Mehrwertsteuersatz auf Mineralöle und Strom absenken!
- Drucksache 6/5562 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Praktikantinnen und Praktikanten in der Landesverwaltung endlich vergüten
- Drucksache 6/5521 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/5636 -

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:
Ablehnung des Änderungsantrages
Ablehnung des Antrages
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d) Wirtschaft, Bau und Tourismus

- Antrag der Fraktion DIE LINKE
Bundeswehrstrukturreform - Konversionsprogramm dringend erforderlich
- Drucksache 6/73 -

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 
auf Drucksache 6/86

• Beschluss während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011: 
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
Asbestentsorgung auf der landeseigenen Sonderdeponie Ihlenberg 
- Drucksache 6/84 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/132 -

• Beschluss während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:
Ablehnung des Antrages 
Ablehnung des Änderungsantrages 

- Antrag der Fraktion der NPD 
Existenzgründungszuschuss des Landes Mecklenburg-Vorpommern einführen
- Drucksache 6/168 -

• Beschluss während der 7. Landtagssitzung am 16.12.2011:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD
Gesetzlichen Mindestlohn einführen - offene Flanken 
durch inländerfreundliche Maßnahmen schließen 
- Drucksache 6/169 -

• Beschluss während der 6. Landtagssitzung am 15.12.2011:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

Asbestentsorgung Ihlenberg nur noch in vorgeschriebenen Big-Bags
- Drucksache 6/172 -

• Beschluss während der 7. Landtagssitzung am 16.12.2011:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Produktbezeichnung „Made in Germany“ als Gütesiegel 
für Produkte aus Deutschland erhalten 
- Drucksache 6/259 -

• Beschluss während der 10. Landtagssitzung am 03.02.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Für einen Mindestlohn von 10 EURO in Bund und Land
- Drucksache 6/261 -

• Beschluss während der 8. Landtagssitzung am 01.02.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Schluss mit der Benzinpreisabzocke - runter mit der Mineralölsteuer 
- Drucksache 6/367 -

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Energetische Gebäudesanierung voranbringen

- Drucksache 6/379 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/453 -

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Änderungsantrages

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

ACTA stoppen - Transparenz unverzüglich herstellen
- Drucksache 6/382 -

• Beschluss während der 14. Landtagssitzung am 16.03.2012:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Arm trotz Arbeit - Lohndumping durch Einsatz von Leiharbeit und 
Werkverträgen verhindern
- Drucksache 6/568 -

• Beschluss während der 16. Landtagssitzung am 26.04.2012:

Ablehnung des Antrages
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-  Antrag der Fraktion der NPD

Einsatz von Rauchwarnmeldern regelmäßig überprüfen - 
Landesbauordnung entsprechend anpassen 
- Drucksache 6/736 -

• Beschluss während der 18. Landtagssitzung am 24.05.2012:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion der NPD

Ausbluten des Landes stoppen - Mecklenburg-Vorpommern
zur Sonderwirtschaftszone erklären 
- Drucksache 6/737 -

• Beschluss während der 18. Landtagssitzung am 24.05.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Wohnraumförderung, Hochschulbau und Gemeindeverkehrsfinanzierung 
zweckgebunden fortführen und bedarfsgerecht ausstatten
- Drucksache 6/1129 -

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Wohnungsmarktbericht für Mecklenburg-Vorpommern erstellen
- Drucksache 6/1224 -

• Beschluss während der 30. Landtagssitzung am 26.10.2012:

Ablehnung des Antrages
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-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Bezahlbare Mieten sichern
- Drucksache 6/1356 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1421 -

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Ablehnung der Nummern 1 und 2 des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Landes-Wassertourismuskonzeption für die Binnengewässer
Mecklenburg-Vorpommerns
- Drucksache 6/1479 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1539 -

• Beschluss während der 35. Landtagssitzung am 31.01.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Konzept „Zukunftsperspektiven der maritimen Industrie 
in Mecklenburg-Vorpommern“ fortschreiben
- Drucksache 6/1649 -

hierzu
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Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1693 -

• Beschluss während der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Mietwohnraumförderung des Landes sozialer, attraktiver und 
zielgenauer gestalten
- Drucksache 6/1652 -

• Beschluss in der 38. Landtagssitzung am 22.03.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bundeskanzlerin Merkel muss handeln - Energiewende und 
Werftenstandorte wieder zur „Chefsache“ machen!

- Drucksache 6/1793 -

• Beschluss während der 39. Landtagssitzung am 25.04.2014:

Aufnahme der Beratung gemäß § 73 Abs. 1 Satz 2 GO LT als Zusatztagesordnungs-

punkt in die Tagesordnung

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU auf 

Drucksache 6/1794 (siehe Finanzen)

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Mietrechtsnovelle umsetzen - Mietsteigerungen begrenzen
- Drucksache 6/1894 -

• Beschluss während der 42. Landtagssitzung am 29.05.2013:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Koordinierungsstelle für Kinder- und Jugendtourismus erhalten
- Drucksache 6/1906 -

• Beschluss während der 43. Landtagssitzung am 30.05.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Städtebauförderungsprogramme „Stadtumbau“ nach 2016 fortsetzen

- Drucksache 6/1949 -

• Beschluss während der 46. Landtagssitzung am 20.06.2013:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Keine Bauschutt- und Schadstoffdeponie Ramelow
- Drucksache 6/2130 -

• Beschluss während der 48. Landtagssitzung am 05.09.2013:

Ablehnung des Antrages
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-  Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Ostdeutsche Interessen durchsetzen - Wohnungswirtschaft 
von den Altschulden entlasten
- Drucksache 6/2335 -

• Beschluss während der 55. Landtagssitzung am 15.11.2013:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Jugendliche durch flexible Ausbildungsoptionen besser  
in den Arbeitsmarkt integrieren
- Drucksache 6/2352 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/2377 -

• Beschluss während der 54. Landtagssitzung am 14.11.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Mietpreisbremse flächendeckend einführen und wirksam ausgestalten
- Drucksache 6/2822 -

• Beschluss während der 65. Landtagssitzung am 09.04.2014:

Ablehnung der Ziffer I sowie der Nummern 1, 2 und Nummer 3 Buchstaben a, b und c 

der Ziffer II des Antrages
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-  Antrag der Fraktion der NPD 

Asylanten nicht ihrer Heimat entfremden - Konversionsflächen umgestalten
- Drucksache 6/2839 -

• Beschluss während der 66. Landtagssitzung am 10.04.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion der NPD 

Regierungserklärung zur finanziellen Schieflage der „P+S-Werften“ 
im Sommer 2011
- Drucksache 6/2965 -

• Beschluss während der 72. Landtagssitzung am 03.07.2014:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Förderung der „Gesundheitswirtschaft“ im neuen Haushalt bündeln
- Drucksache 6/3057 -

• Beschluss während der 72. Landtagssitzung am 03.07.2014:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Flächendeckende Breitbandversorgung mit mindestens 50 Mbit/s im Land 
sicherstellen - Strategie für den Breitbandausbau erarbeiten
- Drucksache 6/3432 -

hierzu
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Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/3455 -

• Beschluss während der 80. Landtagssitzung am 12.11.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Maritime Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern stärken - Maritimes 
Zukunftsforum Mecklenburg-Vorpommern initiieren
- Drucksache 6/3494 -

• Beschluss während der 85. Landtagssitzung am 12.12.2014:

Annahme der Ziffer I des Antrages

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung der Ziffer II des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Überfällige Wohngeldreform nicht weiter verzögern
- Drucksache 6/3495 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3564 -

• Beschluss während der 83. Landtagssitzung am 10.12.2014:

Ablehnung des Antrages

Ablehnung des Änderungsantrages
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-  Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Initiativen für ein Nationales Konversionsprogramm ergreifen
- Drucksache 6/3498 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3558 -

• Beschluss während der 84. Landtagssitzung am 11.12.2014:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung der Nummern 1 bis 3 des Antrages

-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Gemeinschaftsstand des Landes auf der Cebit 2015 sicherstellen
- Drucksache 6/3504 -

• Beschluss während der 84. Landtagssitzung am 11.12.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Einführung des Mindestlohns in Mecklenburg-Vorpommern konstruktiv 
begleiten - landeseigenes Mindestlohn-Monitoring etablieren
- Drucksache 6/3737 -

• Beschluss während der 89. Landtagssitzung am 12.03.2015:

Ablehnung der Nummern 1 und 2 des Antrages 
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-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Bahnhofskultur im ländlichen Raum erhalten - neue Nutzungen 
für alte Bahnhöfe in Mecklenburg-Vorpommern ermöglichen
- Drucksache 6/3756 -

• Beschluss während der 89. Landtagssitzung am 12.03.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kinder- und Jugendtourismus wieder voranbringen - 
neues Strategiekonzept erarbeiten
- Drucksache 6/4097 -

• Beschluss während der 98. Landtagssitzung am 03.07.2015:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Sonderprogramm zum Bau von Wohnungen mit sozialer Bindung
- Drucksache 6/4455 -

• Beschluss während der 102. Landtagssitzung am 25.09.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung der Ziffern I und II des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Freifunk in Mecklenburg-Vorpommern stärken - Störerhaftung abschaffen
- Drucksache 6/4647 -

• Beschluss während der 106. Landtagssitzung am 19.11.2015:

Ablehnung des Antrages
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-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Investitionsprogramm „Barrierefreies Bauen 2017 - M-V für alle“
- Drucksache 6/5203 -

• Beschluss während der 115. Landtagssitzung am 10.03.2016:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Soforthilfe und Programm für das studentische Wohnen auf den Weg bringen
- Drucksache 6/5204 -

• Beschluss während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mietpreisbremse auch in Mecklenburg-Vorpommern einführen - 
zweite Mietrechtsnovelle unterstützen
- Drucksache 6/5299 -

• Beschluss während der 119. Landtagssitzung am 22.04.2016:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Keine Förderung für aktuell beantragte Hotel-Großprojekte 
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/5316 -

• Beschluss während der 119. Landtagssitzung am 22.04.2016:

Ablehnung des Antrages
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-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Thesen zur Entwicklung der Baukultur in Mecklenburg-Vorpommern
 fortschreiben
- Drucksache 6/5440 -

• Beschluss während der 122. Landtagssitzung am 10.06.2016:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion der NPD

Aktive Unterstützung für rückkehrwillige ehemalige Landeskinder schaffen - 
Landesprogramm „Wir kommen zurück - Wir packen an“ auflegen
- Drucksache 6/5533 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion der NPD

Sonderwirtschaftszone Mecklenburg-Vorpommern schaffen - 
heimische Wirtschaft stärken!
- Drucksache 6/5566 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages



272 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

e) Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzverbände einführen

- Drucksache 6/74 -

• Beschluss während der 4. Landtagssitzung am 17.11.2011:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Wettbewerbsfähigkeit der von Nässeschäden stark betroffenen
Landwirtschaftsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern sichern
- Drucksache 6/77 -

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

 auf Drucksache 6/87

• Beschluss während der 4. Landtagssitzung am 17.11.2011:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Einführung eines landesweiten Verwendungsverbotes
von bleihaltigen Jagdgeschossen
- Drucksache 6/174 -

• Beschluss während der 6. Landtagssitzung am 15.12.2011:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages



 Die Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern im Überblick 273

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Landes-Storchenschutz-Konzept entwickeln
- Drucksache 6/250 -

• Beschluss während der 10. Landtagssitzung am 03.02.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Anbauverbot gentechnisch veränderter Pflanzen auf Landesflächen
- Drucksache 6/731 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/763 -

• Beschluss während der 18. Landtagssitzung am 24.05.2012:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Transparenz herstellen - Landtag und Öffentlichkeit über die 
Bodenvergabepraxis der Bodenverwertungs- und -
verwaltungs GmbH (BVVG) informieren
- Drucksache 6/734 -

• Beschluss während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Regelungen zum Erwerb eines Fischereischeins in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/818 -

• Beschluss während der 21. Landtagssitzung am 22.06.2012:

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Keine Nahrung in den Tank! Mais-Monokulturen stoppen - 
Biomasse-Einsatz zur Energiegewinnung beenden
- Drucksache 6/1039 -

• Beschluss während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Bodenrecht anpassen, Agrarstruktur schützen
- Drucksache 6/1128 -

• Beschluss während der 25. Landtagssitzung am 26.09.2012:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Tierschutz im Land verbessern
- Drucksache 6/1225 -

• Beschluss während der 29. Landtagssitzung am 25.10.2012:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Für eine tierschutzgerechte, umweltschonende und flächengebundene 
Tierhaltung in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1232 -

• Beschluss während der 30. Landtagssitzung am 26.10.2012:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Beirat für Umweltfragen der Deponie Ihlenberg einberufen
- Drucksache 6/1343 -

• Beschluss während der 33. Landtagssitzung am 07.12.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Allee Ralswiek - Strüssendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) erhalten
- Drucksache 6/1345 -

• Beschluss während der 33. Landtagssitzung am 07.12.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Verbesserung der länderübergreifenden Zusammenarbeit und 
Beachtung von umweltschonenden Grundsätzen beim 
Umgang mit Altmunition in der Ostsee
- Drucksache 6/1347 -

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung der Ziffern 1 bis 4 sowie 5 des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Palästinensische und israelische Produkte verbraucherfreundlich 
kennzeichnen - dem Beispiel anderer europäischer Länder 
folgen und klare Herkunftsbezeichnungen einführen
- Drucksache 6/1351 -

• Beschluss während der 33. Landtagssitzung am 07.12.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Erhalt und Sicherung des Standortes Thünengut Tellow
- Drucksache 6/1357 -

• Beschluss während der 33. Landtagssitzung am 07.12.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Vorbehandlung von Krankenhausabwässern
- Drucksache 6/1358 -

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gewässergütebericht des Landes veröffentlichen
- Drucksache 6/1633 -

hierzu
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Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1687 -

• Beschluss während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Ökolandbau in Mecklenburg-Vorpommern erhalten und 
zukunftsfähig weiterentwickeln
- Drucksache 6/1650 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache6/1692 -

• Beschluss während der 38. Landtagssitzung am 22.03.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung der Ziffern 1 bis 3 des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Verbrauchersicherheit im Lebens- und Futtermittelbereich herstellen
- Drucksache 6/1655 -

• verbundene Beratung mit dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

 auf Drucksache 6/1640

• Beschluss während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:

Ablehnung der Überweisung 

Ablehnung des Antrages 
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- Antrag der Fraktion der NPD

Klares Bekenntnis zu unserer gentechnikfreien Heimat ablegen!
- Drucksache 6/1752 -

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rabenvögel und Graureiher ganzjährig schützen - 
über Abwehrmaßnahmen aufklären
- Drucksache 6/1754 -

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Umwelt- und Gesundheitsschutz verbessern - 
Emissionen aus Tierhaltungsanlagen verringern
- Drucksache 6/1757 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1799 -

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf für eine Bundeskompensationsverordnung überarbeiten
- Drucksache 6/1895 -

• Beschluss während der 43. Landtagssitzung am 30.05.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Risiken von Waldtausch prüfen
- Drucksache 6/1897 -

• Beratung in Verbindung mit Beschlussempfehlung und Bericht 

 des Agrarausschusses auf Drucksache 6/1939

• Beschluss während der 42. Landtagssitzung am 29.06.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bodenschutz in der Landwirtschaft verbessern
- Drucksache 6/1960 -

• Beschluss während der 46. Landtagssitzung am 20.06.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mehr Tierschutz in der Schweinehaltung
- Drucksache 6/2118 -

• Beschluss während der 48. Landtagssitzung am 05.09.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Agrarwende für Mecklenburg-Vorpommern - für eine umweltgerechte und 
ökologische Landwirtschaft
- Drucksache 6/2121 -

• Beschluss während der 48. Landtagssitzung am 05.09.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Biologische, landwirtschaftliche und landeskulturelle Vielfalt sichern - 
Entwurf der EU-Saatgutrichtlinie überarbeiten
- Drucksache 6/2237 -

• Beschluss während der 52. Landtagssitzung am 11.10.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gewässerbelastung durch Pflanzenschutzmittel verringern
- Drucksache 6/2397 -

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 

6/2420

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Multiresistente Keime aus der Tierhaltung - Gemeinsame Aufgabe 
für Tier-, Human- und Umweltmedizin, Hygiene, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Immissionsschutz
- Drucksache 6/2737 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/2797 -

• Beschluss während der 63. Landtagssitzung am 13.03.2014:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Absatzförderung für biologisch produzierte Lebensmittel
- Drucksache 6/2739 -

• Beschluss während der 64. Landtagssitzung am 14.03.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Anbau von Genmais 1507 verbieten - Gentechnikfreie Regionen ausweiten
- Drucksache 6/2740 -

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE 

 auf Drucksache 6/2746 sowie 

dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 6/2751 

• Beschluss während der 62. Landtagssitzung am 12.03.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kleingartenwesen verstärkt in landespolitischen Fokus nehmen
- Drucksache 6/2744 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2798 -

• Beschluss während der 63. Landtagssitzung am 13.03.2014:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kein Genmais in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2746 -

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

auf Drucksache 6/2740 sowie dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

auf Drucksache 6/2751 

• Beschluss während der 62. Landtagssitzung am 12.03.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Nein zum Gen-Mais 1507!
- Drucksache 6/2755 -

• Beschluss während der 62. Landtagssitzung am 12.03.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Lebensräume und Arten brauchen mehr Schutz - Europäisches Naturschutzgut 
NATURA 2000 zum Erfolg führen
- Drucksache 6/2834 -

• Beschluss während der 66. Landtagssitzung am 10.04.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Agrarumweltmaßnahmen stärker auf Tierhaltung ausrichten - 
Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren unterstützen
- Drucksache 6/2935 -

in Verbindung mit

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Förderung umwelt- und tiergerechter Haltungsverfahren der Nutztierhaltung 
in Mecklenburg-Vorpommern erhalten und weiterentwickeln
- Drucksache 6/2919 -

• Beschluss während der 68. Landtagssitzung am 14.05.2014:

Ablehnung des Antrages auf Drucksache 6/2935

Ablehnung der Überweisung des Antrages auf Drucksache 6/2919

Ablehnung des Antrages auf Drucksache 6/2919

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Greening wissenschaftlich begleiten und evaluieren
- Drucksache 6/3058 -

• Beschluss während der 72. Landtagssitzung am 03.07.2014:

Ablehnung des Antrages 
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gewässer als Lebensadern der Landschaft entwickeln
- Drucksache 6/3063 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3119 -

• Beschluss während der 72. Landtagssitzung am 03.07.2014:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schutz, Entwicklung und Pflege der Alleen und einseitigen Baumreihen 
in Mecklenburg-Vorpommern verbessern
- Drucksache 6/3068 -

• Beschluss während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Tierleid beenden - „Erlass zum Umgang mit Saugferkeln“ korrigieren
- Drucksache 6/3261 -

• Beschluss während der 75. Landtagssitzung am 18.09.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Umwandlung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
der DDR rechtsgültig abschließen
- Drucksache 6/3333 -

• Beschluss während der 78. Landtagssitzung am 16.10.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Klagerecht für Tierschutzverbände einführen
- Drucksache 6/3334 -

• Beschluss während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Haltungsbedingungen für Puten in der Nutztierhaltung verbessern
- Drucksache 6/3431 -

• Beschluss während der 81. Landtagssitzung am 13.11.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schutz von Schweinswalen und anderen Meerestieren durch 
ein Schallschutz-Konzept für die Ostsee
- Drucksache 6/3434 -

• Beschluss während der 82. Landtagssitzung am 14.11.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Für sauberes Trinkwasser - Nitratbelastung im Grundwasser absenken und 
Vorgaben der EU-Nitrat-Richtlinie einhalten
- Drucksache 6/3502 -

• Beschluss während der 84. Landtagssitzung am 11.12.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Schluss mit Tierversuchen in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/3509 -

• Beschluss während der 83. Landtagssitzung am 10.12.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Alternativen in der Milchwirtschaft - Wege aus der Wachstumsfalle
- Drucksache 6/3906 -

• Beschluss während der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie mit Hochdruck umsetzen
- Drucksache 6/3909 -

• Beschluss während der 92. Landtagssitzung am 23.04.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Keine Gentechnik durch die Hintertür - Anbau von OgM-Pflanzen verhindern
- Drucksache 6/3997 -

• Beschluss während der 95. Landtagssitzung am 04.06.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gefahr für Mensch und Umwelt durch Munitions-Altlasten 
in der Ostsee von Mecklenburg-Vorpommern abbauen
- Drucksache 6/4091 -

• Beschluss während der 98. Landtagssitzung am 03.07.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Milchkrise überwinden
- Drucksache 6/4463 -

• Beschluss während der 102. Landtagssitzung am 25.09.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schluss mit Spekulationen: Fischsterben in der Peene transparent aufklären,
Öffentlichkeit informieren, Katastrophenbewältigung verbessern

- Drucksache 6/4464(neu) -

• Beschluss während der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Moratorium für Glyphosat
- Drucksache 6/4659 -

• Beschluss während der 106. Landtagssitzung am 19.11.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Einrichtung eines „Kompetenzzentrums für die Ökologische Landwirtschaft 
Mecklenburg-Vorpommern“
- Drucksache 6/4661 -

• Beschluss während der 105. Landtagssitzung am 18.11.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wiederbelebung von Mooren nicht durch Waldausgleich erschweren
- Drucksache 6/4856 -

• Vertagung der Beratung auf Wunsch des Antragstellers 

während der 110. Landtagssitzung am 18.12.2015

• Beschluss während der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Mecklenburg-Vorpommern auf dem Weg zu einer 
gesellschaftlich akzeptierten Tierhaltung
- Drucksache 6/4859 -

• Beratung in Verbindung mit Beschlussempfehlung und Bericht 
 des Agrarausschusses auf Drucksache 6/4879

• Beschluss während der 110. Landtagssitzung am 18.12.2015:
Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Novelle der Düngeverordnung muss wirksame Verbesserungen 
für Umwelt und Gesundheitsschutz bringen
- Drucksache 6/5065 -

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2016:
Ablehnung der Überweisung
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Tierschutzkonforme Sauenhaltung gewährleisten 
- Drucksache 6/5066 -

• Beschluss während der 113. Landtagssitzung am 29.01.2016:
Ablehnung der Überweisung
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Vergabekriterien landeseigener Flächen ökologisch ausrichten
- Drucksache 6/5195 -

• Beschluss während der 116. Landtagssitzung am 11.03.2016:
Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Quecksilber-Grenzwerte für Kohlekraftwerke verschärfen - 
Landesregierung muss aktiv werden
- Drucksache 6/5213 -

• Beschluss während der 115. Landtagssitzung am 10.03.2016:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Nährstoffströme erfassen, Ausbringung von Düngemitteln 
wirksam regulieren, Gewässer schützen
- Drucksache 6/5311 -

• Beschluss während der 118. Sitzung des Landtages am 21.04.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Glyphosat: Erst Risiken klären - dann entscheiden!
- Drucksache 6/5433 -

• Beschluss während der 120. Sitzung des Landtages am 08.06.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schutz der Honigbienen vor Pflanzenschutzmitteln gewährleisten
- Drucksache 6/5434 -

• Beschluss während der 120. Sitzung des Landtages am 08.06.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Umwelt vor Überdüngung schützen - Strickstoff-Überschüsse 
in der Landwirtschaft über ergänzende ökonomische 
Instrumente reduzieren!
- Drucksache 6/5520 -

• Beschluss während der 126. Sitzung des Landtages am 08.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Klares Bekenntnis zu unserer gentechnikfreien Heimat ablegen!
- Drucksache 6/5540 -

• Beschluss während der 123. Sitzung des Landtages am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Tierversuche verbieten!
- Drucksache 6/5560 -

• Beschluss während der 123. Sitzung des Landtages am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Kennzeichnung für landwirtschaftliche Produkte mit 
angemessener Vergütung für Bauern und Landwirte!
- Drucksache 6/5573 -

• Beschluss während der 123. Sitzung des Landtages am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Erhalt der Kutter- und Küstenfischerei sichern - unsere Fischer brauchen Hilfe!
- Drucksache 6/5581 -

• Beschluss während der 123. Sitzung des Landtages am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

g) Bildung, Wissenschaft und Kultur

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Insolvenzen abwenden - Soforthilfen für Theater und Orchester gewähren
- Drucksache 6/80 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/125 -

• Beschluss während der 4. Landtagssitzung am 17.11.2011:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages 

-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Landespolitische Verantwortung wahrnehmen, Hochschulen und 
Studentenwerke für Studierendenansturm rüsten
- Drucksache 6/85 -

hierzu
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Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/123 -

• Beschluss während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages 

-  Antrag der Fraktion der NPD

Zerklüftung beenden - bundeseinheitliches Bildungssystem herstellen
- Drucksache 6/167 -

• Beschluss während der 6. Landtagssitzung am 15.12.2011:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Umsetzung der „Selbstständigen Schule“ evaluieren
- Drucksache 6/160 -

• Beschluss während der 7. Landtagssitzung am 16.12.2011:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages 

-  Antrag der Fraktion der NPD

Wiege der Weltraumfahrt endlich würdigen: 
Peenemünde zum Weltkulturerbe erklären lassen
- Drucksache 6/258 -

• Beschluss während der 9. Landtagssitzung am 02.02.2012:

Ablehnung des Antrages 
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-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gemeinsam und auf Augenhöhe - neues Konzept zur Weiterentwicklung der 
Theater- und Orchesterstruktur in Mecklenburg-Vorpommern erarbeiten
- Drucksache 6/265 -

• Beschluss während der 9. Landtagssitzung am 02.02.2012:

Ablehnung des Antrages 

-  Antrag der Fraktion der NPD

Einzigartige Kulturgüter bewahren - Konzept für den Erhalt der vom Verfall 
bedrohten Guts- und Herrenhäuser erarbeiten - Aufträge 
für das regionale Handwerk beschaffen
- Drucksache 6/366 -

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Hochschulentwicklungsplanung an aktuelle KMK-Prognose der 
Studienanfängerzahlen anpassen, Verhandlungen mit 
der Bundesregierung aufnehmen
- Drucksache 6/371 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/450 -

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Antrages 
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-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zukunft der Landesarchäologie sichern
- Drucksache 6/372 -

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:

Ablehnung des Antrages 

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Nachverhandlungen zum Lehrerpersonalkonzept für den Bereich 
der beruflichen Schulen unverzüglich aufnehmen
- Drucksache 6/378 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion der NPD

- Drucksache 6/455 -

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Veröffentlichungspflicht für Drittmittelverträge einführen in Verbindung mit 
einer Erhöhung der Transparenz von Kooperationen zwischen 
Hochschulen des Landes und Unternehmen
- Drucksache 6/560 -

• Beschluss während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:

Ablehnung des Antrages
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-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Keine Bevorzugung der Bundeswehr an Schulen und eine breite 
politische Bildungsarbeit (Beutelsbacher Konsens) gewährleisten
- Drucksache 6/562 -

• Beschluss während der 16. Landtagssitzung am 26.04.2012:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Konzept zur Zukunftssicherung der Theater und Orchester in 
Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/572 -

• Beschluss während der 16. Landtagssitzung am 26.04.2012:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Neuanfang eines Landesheimatverbandes in 
Mecklenburg-Vorpommern ermöglichen
- Drucksache 6/757 -

• Beschluss während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:

Ablehnung der Aufnahme als Zusatztagesordnungspunkt in die Tagesordnung

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Einheitliche Regelungen in der Schülerbeförderung
- Drucksache 6/798 -

hierzu
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Änderungsantrag der Fraktion der NPD

- Drucksache 6/954 -

• Beschluss in der 21. Landtagssitzung am 22.06.2012:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung der Ziffern 1 bis 3 des Antrages

-  Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE

Erarbeitung eines Konzeptes zur dauerhaften Präsentation der 
archäologischen Funde in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1037 -

• Beschluss während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion der NPD

Sportunterricht an wissenschaftlichen Erkenntnissen ausrichten - drei 
Stunden Schulsport pro Woche für alle Jahrgangsstufen durchsetzen
- Drucksache 6/1038 -

• Beschluss während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Maßnahmen zur Senkung der Anzahl von Schülerinnen und Schülern 
ohne Schulabschluss an Förderschulen des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1132 -

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:

Ablehnung des Antrages
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-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Situation für Lehrbeauftragte verbessern - Mindestlohn
und Interessenvertretung durchsetzen
- Drucksache 6/1140 -

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dialog über Theater- und Orchesterfinanzierung offen und fair gestalten
- Drucksache 6/1233 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1278 -

• Beschluss während der 29. Landtagssitzung am 25.10.2012:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung der Ziffern 1 bis 6 des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kultur ist MehrWert
- Drucksache 6/1359 -

• Beschluss während der 33. Landtagssitzung am 07.12.2012:

Ablehnung des Antrages
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-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Förderung der niederdeutschen Sprache in Mecklenburg-Vorpommern sichern
- Drucksache 6/1364 -

• Beschluss während der 33. Landtagssitzung am 07.12.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Chancen für Inklusion nutzen - PISaR-Projekt („Präventive und Integrative 
Schule auf Rügen“) in der Orientierungsstufe fortführen
- Drucksache 6/1480 -

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion der NPD 

Jugend im Land fördern: „Berufsausbildungszulage 
Mecklenburg-Vorpommern“ einführen
- Drucksache 6/1491 -

• Beschluss während der 35. Landtagssitzung am 31.01.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kultur in Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich schützen
- Drucksache 6/1492 -

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Funktionsstellen an den Schulen dauerhaft besetzen - Arbeits- und Vergütungs-
bedingungen der Schulleitungen anforderungsgerecht gestalten
- Drucksache 6/1497 -

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Forschung für die Energiewende: Statt Kernfusion auf Erneuerbare setzen!

- Drucksache 6/1632 -

• Beschluss während der 38. Landtagssitzung am 22.03.2013:

Ablehnung der Ziffern 1 bis 3 des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Schülerorientierte Reform der zweijährigen Qualifikationsphase 
der gymnasialen Oberstufe - Verbesserung der 
pädagogischen Rahmenbedingungen
- Drucksache 6/1744 - 

in Verbindung mit

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Unterschiedliche Geschwindigkeiten zum Abitur anerkennen - die Möglichkeit 
für eine dreijährige Qualifikationsphase schaffen 
- Drucksache 6/1755 - 

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:

Ablehnung der Anträge
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- Antrag der Fraktion der NPD

Förderschulklassen erhalten - Inklusion als Irrweg erkennen!
- Drucksache 6/1902 -

• Beschluss während der 43. Landtagssitzung am 30.05.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Netzneutralität gesetzlich festschreiben
- Drucksache 6/1904 - 

• Beschluss während der 43. Landtagssitzung am 30.05.2013:

Ablehnung der Ziffern 1 bis 3 des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Anforderungsgerechte Finanzierung der Hochschulen des Landes sichern - 
Nachverhandlungen zu den Finanzbedingungen 
der Zielvereinbarungen führen 
- Drucksache 6/1907 - 

• Beschluss während der 43. Landtagssitzung am 30.05.2013:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Leitlinien für eine geschlechterbewusste pädagogische Arbeit 
mit Jungen und Mädchen entwickeln
- Drucksache 6/1910 -

• Beschluss während der 44. Landtagssitzung am 31.05.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

„Ja“ zu Zivilklauseln an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1947 - 

• Beschluss während der 45. Landtagssitzung am 19.06.2013:

Ablehnung der Ziffern 1 bis 4 des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Initiierung einer Service-Stelle zur Drittmittelakquise für Kulturprojekte 
auf Landesebene
- Drucksache 6/1950 - 

• Beschluss während der 45. Landtagssitzung am 19.06.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Verschwendung steuerlicher Mittel beenden - für Meinungsfreiheit eintreten - 
sämtliche Anti-Rechts-Programme unverzüglich einstellen 
- Drucksache 6/1957 - 

• Beschluss während der 46. Landtagssitzung am 20.06.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Zukunft der Theater und Orchester für alle Standorte 
gleichberechtigt gestalten
- Drucksache 6/2129 - 

• Beschluss während der 48. Landtagssitzung am 05.09.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Berufsschulpendlerbeihilfe in Mecklenburg-Vorpommern einführen 
- Drucksache 6/2133 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion der NPD

- Drucksache 6/2183 -

• Beschluss während der 48. Landtagssitzung am 05.09.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages 

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Veränderung der gesetzlichen Regelungen zu Schulpflicht an den 
allgemein bildenden und beruflichen Schulen 
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2339 -

• Beschluss während der 54. Landtagssitzung am 14.11.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Erfolgreiche Arbeit der Produktionsschulen sichern - 
Produktionsschulkonzept nicht aushebeln 
- Drucksache 6/2371 -

• Beschluss während der 58. Landtagssitzung am 13.12.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Aufklärung von NS-Raubkunst in Mecklenburg-Vorpommern vorantreiben
- Drucksache 6/2395 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/2566 -

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Theater und Orchester auskömmlich finanzieren und Theatererlass 
unverzüglich auf den Weg bringen
- Drucksache 6/2421 - 

• Beschluss während der 58. Landtagssitzung am 13.12.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Fortschreibung der Ausbildungsplatzplanung für Erzieherinnen und Erzieher 
in Mecklenburg-Vorpommern unverzüglich vorlegen
- Drucksache 6/2624 -

• Beschluss während der 61. Landtagssitzung am 30.01.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rechtswidrige Kürzungen bei Schulen in freier Trägerschaft zurücknehmen
- Drucksache 6/2741 -

• Beschluss während der 62. Landtagssitzung am 12.03.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Museumsdepots Mecklenburg-Vorpommerns verbessert erschließen, 
sichern und der Öffentlichkeit präsentieren
- Drucksache 6/2747 -

• Beschluss während der 62. Landtagssitzung am 12.03.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Einführung eines Prädikates „Landeskulturerbe Mecklenburg-Vorpommern“
- Drucksache 6/2826 -

• Beschluss während der 66. Landtagssitzung am 10.04.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Lehrkräftebedarf langfristig decken - Lehramtsausbildung in Greifswald stärken
- Drucksache 6/2924 -

• Beschluss während der 70. Landtagssitzung am 16.05.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Niederdeutsche Sprache und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern pflegen und 
umfassend fördern - Landesprogramm entwickeln
- Drucksache 6/3062 -

• Beschluss während der 73. Landtagssitzung am 04.07.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Für gesicherte Qualität und faire Bezahlung im Ganztagsschulbereich 
- Drucksache 6/3067 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/3111 -

• Beschluss während der 73. Landtagssitzung am 04.07.2014:

Ablehnung der Ziffer 1 und der Ziffer 2 Buchstaben a bis c des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unterrichtsausfall endlich transparent machen
- Drucksache 6/3240 -

• Beschluss während der 75. Landtagssitzung am 18.09.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Entlassung des Ministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur
- Drucksache 6/3251 -

• Beschluss während der 75. Landtagssitzung am 18.09.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Vergleichbare Lern- und Unterrichtsbedingungen für alle Schülerinnen 
und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern schaffen
- Drucksache 6/3255 -

• Beschluss während der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Keine betriebsbedingten Kündigungen bei Theatern und Orchestern
- Drucksache 6/3337 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3389 -

• Beschluss während der 78. Landtagssitzung am 16.10.2014:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Initiative zur Bewahrung von Künstlernachlässen in 
Mecklenburg-Vorpommern fördern
- Drucksache 6/3339 -

• Beschluss während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Stelle des staatlichen Gartenkonservators wiederbesetzen und 
in bisheriger Form ausstatten
- Drucksache 6/3340 -

• Beschluss während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Arbeits- und Qualifizierungsbedingungen der Lehrenden und Forschenden 
an den Hochschulen des Landes verbessern
- Drucksache 6/3423 -

• Beschluss während der 81. Landtagssitzung am 13.11.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Unterrichts- und Ausbildungsbedingungen an den beruflichen Schulen 
des Landes dauerhaft verbessern
- Drucksache 6/3427 -

• Beschluss während der 81. Landtagssitzung am 13.11.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unterbezahlung von Lehrbeauftragten beenden
- Drucksache 6/3435 -

• Beschluss während der 81. Landtagssitzung am 13.11.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Finanzierung der Hochschulen nachhaltig und planungssicher 
weiterentwickeln - Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates umsetzen
- Drucksache 6/3617 -

• Beschluss während der 87. Landtagssitzung am 29.01.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Theaterreform: Regierungsversprechen einhalten - Alternativen zulassen
- Drucksache 6/3736 -

• Beschluss während der 88. Landtagssitzung am 11.03.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Wettbewerbsfähige Arbeitsbedingungen für Lehrerinnen und Lehrer im
Beschäftigtenverhältnis in Mecklenburg-Vorpommern schaffen
- Drucksache 6/3890 -

• Beschluss während der 92. Landtagssitzung am 24.04.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Lehramtsausbildung und Unterrichtsfach „Deutsche Gebärdensprache“ 
auf den Weg bringen - aktivere Teilhabe von Gehörlosen und 
Hörgeschädigten ermöglichen
- Drucksache 6/3907 -

• Beschluss während der 92. Landtagssitzung am 24.04.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schulverpflegung: Gesund, abwechslungsreich und bezahlbar! 
- Drucksache 6/4092 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/4143 -

• Beschluss während der 98. Landtagssitzung am 03.07.2015:

Ablehnung der Ziffern 1 bis 3 des Änderungsantrages

Ablehnung der Ziffern 1 bis 6 des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Schriftliches und audiovisuelles Kulturgut in 
Mecklenburg-Vorpommern erhalten
- Drucksache 6/4098 -

• Beschluss während der 98. Landtagssitzung am 03.07.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Artikel 35 des Einigungsvertrages umsetzen
- Drucksache 6/4582 -

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Schulpflicht für Kinder von Asylbewerbern und Flüchtlingen aussetzen
- Drucksache 6/4593 -

• Beschluss während der 104. Landtagssitzung am 22.10.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Europabildung an Schulen praxisorientiert gestalten und umsetzen
- Drucksache 6/4645 -

• Beschluss während der 106. Landtagssitzung am 19.11.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Förderung für Schülerinnen und Schüler im gemeinsamen Unterricht 
umgehend verbessern - zusätzliche Stellen 
noch in diesem Schuljahr schaffen
- Drucksache 6/4657 -

• Beschluss während der 105. Landtagssitzung am 18.11.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Qualifizierte Sprachmittlung sicherstellen - Landesweiten Pool für 
Sprachmittlerinnen und Sprachmittler jetzt endlich einrichten
- Drucksache 6/4658 -

• Beschluss während der 107. Landtagssitzung am 20.11.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Lehrbeauftragte an den Hochschulen des Landes endlich fair bezahlen
- Drucksache 6/4660 -

• Beschluss während der 106. Landtagssitzung am 19.11.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Integrationschancen und Bildungspotenziale nutzen - 
Studienmöglichkeiten für Flüchtlinge verbessern
- Drucksache 6/4662 -

• Beschluss während der 105. Landtagssitzung am 18.11.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Lehramtsausbildung schulnäher, verlässlicher und bedarfsgerechter 
gestalten -Praxissemester und Vorbereitungsdienst-Garantie einführen 
- Drucksache 6/4857 -

• Beschluss während der 110. Landtagssitzung am 18.12.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Selbstständige Schule stärken - Schulgirokonten ermöglichen
- Drucksache 6/5067 -

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Nein zur Frühsexualisierung unserer Kinder!
- Drucksache 6/5082 -

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der DIE LINKE

Keine Militarisierung in der Bildung in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/5303 -

• Beschluss während der 122. Landtagssitzung am 10.06.2016:

Ablehnung der Ziffer I Nummern 1 und 2 sowie der Ziffer II Nummern 1 bis 5 

des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Preissprünge beim Mensa-Essen verhindern - Auskömmliche 
Finanzierung der Studierendenwerke sicherstellen
- Drucksache 6/5312 -

• Beschluss während der 119. Landtagssitzung am 22.04.2016:

Ablehnung des Antrages



314 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ungleichbehandlung beenden - kostenlose Schülerbeförderung 
landesweit durchsetzen
- Drucksache 6/5314 -

• Beschluss während der 118. Landtagssitzung am 21.04.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Drohenden Lehrkräftemangel abwenden - Lehramtskapazitäten erhöhen
- Drucksache 6/5431 -

• Beschluss während der 122. Landtagssitzung am 10.06.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kurze Schulwege ermöglichen - Schulstandorte sichern und 
Schülerverkehr optimieren
- Drucksache 6/5432 -

• Beschluss während der 121. Landtagssitzung am 09.06.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der DIE LINKE

Kulturelle Vielfalt schützen und entwickeln - Deutsche Tanzkompanie 
nachhaltig sichern
- Drucksache 6/5490 -

• Beschluss während der 121. Landtagssitzung am 09.06.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bildungsetat vollständig ausschöpfen - Einstellung von Lehrkräften vorziehen
- Drucksache 6/5517 -

• Beschluss während der 126. Landtagssitzung am 08.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Förderschulklassen erhalten - Inklusion als Irrweg erkennen
- Drucksache 6/5538 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Verschwendung steuerlicher Mittel beenden - für Meinungsfreiheit eintreten - 
sämtliche Anti-Rechts-Programme unverzüglich einstellen
- Drucksache 6/5544 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Bundeseinheitliches Bildungssystem schaffen!
- Drucksache 6/5554 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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g) Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Landesplanungsgesetz ändern
- Drucksache 6/162 -

• Beschluss während der 7. Landtagssitzung am 16.12.2011:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Stellungnahme des Landtages Mecklenburg-Vorpommern  
zu Atomkraftwerken in Polen
- Drucksache 6/175 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/206 -

• Beschluss während der 6. Landtagssitzung am 15.12.2011:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Regionalspezifische Vergütung von eingespeistem Strom aus 
Photovoltaikanlagen im Bundesrat fordern
- Drucksache 6/245 -

• Beschluss während der 10. Landtagssitzung am 03.02.2012:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Erhöhung der Servicequalität im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) - 
Nachrüstung von Mobilfunkrepeatern zur Verbesserung 
des Mobilfunkempfangs
- Drucksache 6/370 -

• Beschluss während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Nutzung von landeseigenen Dachflächen für Photovoltaikanlagen
- Drucksache 6/373 -

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Spätverbindungen Bahnstrecke Rostock - Stralsund
- Drucksache 6/374 -

• Beschluss während der 14. Landtagssitzung am 16.03.2012:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE

EEG-Novelle zur Photovoltaikvergütung
- Drucksache 6/375 -

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger in allen Landesteilen 
Mecklenburg-Vorpommerns sichern
- Drucksache 6/565 -

• Beschluss während der 16. Landtagssitzung am 26.04.2012:

Ablehnung der Ziffern 1 bis 4 des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Belastungen durch Schwerlastverkehr umgehend beenden
- Drucksache 6/576 -

• Beschluss während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Anrufung des Vermittlungsausschusses in Bezug auf die Novellierung
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
- Drucksache 6/687 -

• Beschluss während der 16. Landtagssitzung am 26.04.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ein Plus für Bus und Bahn: Für einen modernen Personennahverkehr als 
Bestandteil der öffentlichen Daseinsfürsorge
- Drucksache 6/730 -

• Beschluss während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Energiewende nicht verschlafen
- Drucksache 6/728 -

• Beschluss während der 18. Landtagssitzung am 24.05.2012:

Ablehnung der Ziffern I bis IV des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Notwendige Anpassungen beim Neubau der Bundesstraße 96 auf Rügen
- Drucksache 6/817 -

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:

Ablehnung der Ziffern 1 bis 4 sowie 5 und 6 des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schrittweise Einführung der LKW-Maut auf Bundes-, Landes-, 
Kreis- und Gemeindestraßen
- Drucksache 6/1026 -

• Beschluss während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Berichtspflicht der Landesregierung zur ökologisch-ökonomischen 
Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern - 
Klimaschutzbericht vorlegen
- Drucksache 6/1141 -

hierzu
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Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/1190 -

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:
Ablehnung des Änderungsantrages
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz als Grundlage der Energiewende 
erhalten und weiterentwickeln
- Drucksache 6/1234 -

• Beschluss während der 29. Landtagssitzung am 25.10.2012:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Ausgewogene Beteiligung des Landtages im (Landes-)Energierat ermöglichen
- Drucksache 6/1275 -

• Beschluss gemäß § 74 GO LT während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:
Ablehnung der Aufnahme der Beratung als Zusatztagesordnungspunkt 
in die Tagesordnung

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:
Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE
Energiewende sozial gestalten
- Drucksache 6/1495 - 

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 
 auf Drucksache 6/1481

• Beschluss während der 35. Landtagssitzung am 31.01.2013:
Ablehnung der Überweisung
Ablehnung der Ziffern 1 bis 4 des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Erarbeitung eines Radverkehrsplanes Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1634 -

• Beschluss während der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Stabilität bei der Energiewende statt einer Ausbremsung der 
Erneuerbaren Branche
- Drucksache 6/1637 -

• Beschluss während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Moratorium für Hydraulic Fracturing (Fracking) in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1651 -

• Beschluss während der 38. Landtagssitzung am 22.03.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Energiewende braucht Beteiligungsmöglichkeiten
- Drucksache 6/1756 -

• Beschluss während der 41. Landtagssitzung am 26.04.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Akzeptanz der Energiewende durch Teilhabe stärken
- Drucksache 6/1911 -

• Beschluss während der 42. Landtagssitzung am 29.05.2013:

Ablehnung der Ziffern 1 bis 3 des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Elektromobilität sicherstellen - „Stromtankstellen“-Netz ausbauen!
- Drucksache 6/1956 -

• Beschluss während der 46. Landtagssitzung am 20.06.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Energiewende erfolgreich umsetzen - das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) 
erhalten und weiterentwickeln
- Drucksache 6/2117 -

• Beschluss während der 48. Landtagssitzung am 05.09.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

EEG-Umlage wirksam entlasten: Emissionshandel durch Einführung eines 
Kohlendioxid-Mindestpreises stärken
- Drucksache 6/2235 -

• Beschluss während der 51. Landtagssitzung am 10.10.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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-  Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Die Mecklenburger Südbahn muss erhalten bleiben
- Drucksache 6/2248 -

• Beschluss während der 51. Landtagssitzung am 10.10.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Der Energiewende im Nordosten nicht den Wind aus den Segeln nehmen - 
Beschlüsse der Arbeitsgruppe Energie im Rahmen der 
Koalitionsgespräche dringend nachverhandeln
- Drucksache 6/2376 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2569 -

• Beschluss während der 58. Landtagssitzung am 13.12.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Konzept zur Zukunft der Flughäfen im Land
- Drucksache 6/2611 -

• Beschluss während der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014:

Ablehnung der Ziffer I sowie der Nummern 1 bis 3 der Ziffer II des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kein Erfolgskonzept für die Energiewende: Direktvermarktung 
bei Sonne und Wind beenden
- Drucksache 6/2612 -

• Beschluss während der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Moratorium für die Mecklenburgische Südbahn
- Drucksache 6/2620 -

• Beschluss während der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

EEG-Novelle muss Kommunal- und Bürgerbeteiligungsmodelle stärken - 
nicht ausbremsen
- Drucksache 6/2821 -

• Beschluss während der 66. Landtagssitzung am 10.04.2014:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Ländliche Räume mit besonderen demografischen Herausforderungen stärken
- Drucksache 6/2828 -

hierzu
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Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2878 -

• Beschluss während der 66. Landtagssitzung am 10.04.2014:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Abgeordneten Barbara Borchardt, Fraktion DIE LINKE; Wolfgang Waldmüller, 

Fraktion der CDU; Jacqueline Bernhardt, Karen Stramm, Torsten Koplin, Peter Ritter, 

Dr. André Brie, Fraktion DIE LINKE; und Jutta Gerkan, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Erhalt der Südbahn
- Drucksache 6/2829 -

• Beschluss während der 66. Landtagssitzung am 10.04.2014:

Ablehnung des Antrages 

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Erarbeitung eines Landesgesetzes zur Gemeindeverkehrsfinanzierung
- Drucksache 6/2835 -

hierzu

mündlich vorgetragener Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,

Absatz 3 in Ziffer II zu streichen

• Beschluss während der 65. Landtagssitzung am 09.04.2014:

Ablehnung des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bahnverbindung Rostock - Berlin
- Drucksache 6/2920(neu) -

• Beschluss während der 68. Landtagssitzung am 14.05.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zukunft der Fernwärmeversorgung sichern - Potenziale der Fernwärme 
für die Energiewende nutzen
- Drucksache 6/2922 -

hierzu

Mündlich vorgetragener Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

in Ziffer II Nummer 2 die Wörter „einer flächendeckenden“ durch das Wort „der“ 

zu ersetzen

• Beschluss während der 69. Landtagssitzung am 15.05.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Verkehrsinfrastrukturentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2934 -

• Beschluss während der 69. Landtagssitzung am 15.05.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Dem Sanierungsstau ein Ende setzen
- Drucksache 6/2938 -

• Beschluss während der 68. Landtagssitzung am 14.05.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bagatellgrenze bei der Belastung des erneuerbaren Eigenstromverbrauchs 
mit der EEG-Umlage erhalten - EEG-Novelle darf nicht zum 
Rettungsprogramm für Kohlekraftwerke werden
- Drucksache 6/3066 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3122 -

• Beschluss während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Erdölförderung in Mecklenburg-Vorpommern: Sicherheit für 
Mensch und Umwelt geht vor!
- Drucksache 6/3069 -

• Beratung in Verbindung mit Beschlussempfehlung und Bericht 

 des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/3088

• Beschluss während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:

Ablehnung der Ziffer I Buchstaben a bis c und Ziffer II des Antrages 
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Direkte Beteiligung und Zustimmungspflicht des Landtages bei Fortschreibung
des Landesraumentwicklungsprogramms einführen
- Drucksache 6/3253 -

• Beschluss während der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Offshore-Konzept für Mecklenburg-Vorpommern entwickeln
- Drucksache 6/3331 -

• Beschluss während der 79. Landtagssitzung am 17.10.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Evaluierung und Fortschreibung des Aktionsplans Klimaschutz 
Mecklenburg-Vorpommern 2010
- Drucksache 6/3336 -

• Beschluss während der 79. Landtagssitzung am 17.10.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Keine Energiewende ohne Kohleausstieg - Erneuerbare Energien und Klimaschutz 
in Mecklenburg-Vorpommern und im Bund konsequent weiter voranbringen
- Drucksache 6/3503 -

• Beschluss während der 84. Landtagssitzung am 11.12.2014:

Ablehnung der Ziffern 1 bis 3 des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Bahnbetrieb der abbestellten Teilstrecke der Südbahn 
durch den Kreis Ludwigslust-Parchim ermöglichen
- Drucksache 6/3567 -

hierzu

mündlicher Änderungsantrag der Abg. Dr. Mignon Schwenke, Fraktion DIE LINKE, 

in Ziffer II die Nummer 1 zu streichen

• Beschluss gemäß § 74 GO LT während der 83. Landtagssitzung am 10.12.2014:

Aufnahme der Beratung als Zusatztagesordnungspunkt in die Tagesordnung

• Beschluss während der 85. Landtagssitzung am 12.12.2014:

Ablehnung des mündlichen Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Öffentlichen Personenverkehr in Mecklenburg-Vorpommern neu denken
- Drucksache 6/3740 -

• Beschluss während der 89. Landtagssitzung am 12.03.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Fukushima mahnt: Atomausstieg europaweit vorantreiben!
- Drucksache 6/3757 -

• Beschluss während der 88. Landtagssitzung am 11.03.2015:

Ablehnung der Ziffer I und der Nummern 1 bis 3 der Ziffer II des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Südbahn-Weiterbetrieb sichern - Modellvorhaben auf den Weg bringen
- Drucksache 6/3894 -

• Beschluss während der 93. Landtagssitzung am 24.04.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Windenergieausbau reduzieren - Mecklenburg-Vorpommerns Landschaft 
erhalten und pflegen
- Drucksache 6/3903 -

• Beschluss während der 92. Landtagssitzung am 23.04.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Klimabeitrag für alte, ineffiziente Kohlekraftwerke einführen - 
Schwarz-rote Kohle-Koalition in den Ländern durchbrechen
- Drucksache 6/3905 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/3941 -

• Beschluss während der 93. Landtagssitzung am 24.04.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Landesweites Konzept zur bedarfsgerechten Befeuerung 
von Windparks erarbeiten
- Drucksache 6/4089 -

• Beschluss während der 97. Landtagssitzung am 02.07.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung der Ziffer I, der Nummern 1 und 2 der Ziffer II sowie der Ziffer III des Antra-

ges

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Die Energiewende auch zur Effizienzwende machen
- Drucksache 6/4458 -

• Beschluss während der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Fracking zur Förderung fossiler Energien aus unkonventionellen Lagerstätten 
im Landesraumentwicklungsprogramm ausschließen
- Drucksache 6/4586 -

• Beschluss während der 104. Landtagssitzung am 22.10.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Bürgerenergie nicht ausbremsen
- Drucksache 6/4649 -

hierzu
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Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/4725 -

• Beschluss während der 105. Landtagssitzung am 18.11.2015:

Ablehnung der Überweisung des Antrages und des Änderungsantrages

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kein Smart-Meter-Zwang für Privathaushalte - Einbaupflicht 
digitaler, „intelligenter“ Messsysteme bei Kleinverbrauchern 
ist kein Beitrag zur Energiewende
- Drucksache 6/4855 -

• Beschluss während der 108. Landtagssitzung am 16.12.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Verschlechterung des Bahnangebotes abwenden
- Drucksache 6/4853 -

• Beschluss während der 109. Landtagssitzung am 17.12.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

SPNV-Desaster beheben - Fahrplankonferenz einberufen
- Drucksache 6/5071 -

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Radverkehr in Mecklenburg-Vorpommern stärken
- Drucksache 6/5313 -

• Beschluss während der 119. Landtagssitzung am 22.04.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

„Überschuss“-Strom aus Anlagen erneuerbarer Energien im Wärmebereich 
sinnvoll nutzen, statt abzuschalten - regionale Modellprojekte entwickeln
- Drucksache 6/5315 -

• Beschluss während der 119. Landtagssitzung am 22.04.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

„Friedländer Große Wiese“ schützen - den geplanten/möglichen 
Windpark verhindern!
- Drucksache 6/5321(neu) -

• Beschluss während der 119. Landtagssitzung am 22.04.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Pariser Klimaabkommen ernst nehmen - Energiewende retten - 
EEG-Novelle nachbessern!
- Drucksache 6/5435 -

hierzu



334 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/5493 -

• Beschluss während der 122. Landtagssitzung am 10.06.2016:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Schattendasein von Solarenergie in Mecklenburg-Vorpommern beenden
- Drucksache 6/5441 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/5492 -

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Für eine Schienenoffensive in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/5518 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Energiewende mit Augenmaß - den unkontrollierten Windenergieausbau 
beenden - Bürger und Gemeinden bei der Ausweisung 
von Windeignungsgebieten einbinden!
- Drucksache 6/5575 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mehr Akzeptanz für erneuerbare Energien durch stärkere Beteiligung der
Standortgemeinden an der Gewerbesteuer
- Drucksache 6/5519 -

• Beschluss während der 125. Landtagssitzung am 07.07.2016:

Ablehnung des Antrages

h) Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales 

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Rentengesetzliche Regelungen ändern - gesetzliche Rente
zur armutsfesten Säule der Alterssicherung machen
- Drucksache 6/76 -

• Beschluss während der 4. Landtagssitzung am 17.11.2011:

Ablehnung des Antrages
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-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Unterrichtung über das Mammographie-Screening-Programm
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/78 -

• Beschluss während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und 
eine aktive Arbeitsmarktpolitik im Bund 
und in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/81 -

• Beschluss während der 4. Landtagssitzung am 17.11.2011:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Wissenschaftliche Studien ernst nehmen - umgehend Normenkontrollklage 
zu Regelsätzen einleiten
- Drucksache 6/161 -

• Beschluss während der 6. Landtagssitzung am 15.12.2011:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Konsequenzen aus dem Asbest-Abenteuer ziehen: Zuständigkeiten 
klären, Verantwortung wahrnehmen
- Drucksache 6/247 -

• Beschluss während der 8. Landtagssitzung am 01.02.2012:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Zwangsverrentung älterer Bezieher von Arbeitslosengeld II beenden
- Drucksache 6/368 -

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Fachkräftemangel bei den Kita-Erzieherinnen/Erziehern entgegenwirken
- Drucksache 6/377 -

• Beschluss während der 13. Landtagssitzung am 15.03.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktionen DIE LINKE

Wohngeldrecht ändern Heizkostenanstieg abfedern
- Drucksache 6/566 - 

• Beschluss während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:

Annahme des Antrages 

- Antrag der Fraktionen DIE LINKE

Altersarmut verhindern - die Rentenberechnung endlich angleichen
- Drucksache 6/567 - 

• Beschluss während der 16. Landtagssitzung am 26.04.2012:

Annahme des Antrages 
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- Antrag der Fraktionen DIE LINKE

Armut macht krank - Praxisgebühr abschaffen
- Drucksache 6/569 - 

• Beschluss während der 16. Landtagssitzung am 26.04.2012:

Annahme des Antrages 

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kinderarmut (endlich) wirksam bekämpfen - Chancengleiche Entwicklung 
für alle Kinder und Jugendlichen sichern
- Drucksache 6/571 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90(DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/690 -

• Beschluss während der 16. Landtagssitzung am 26.04.2012:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Wohnungsnotfall-Berichterstattung in Mecklenburg-Vorpommern einführen
- Drucksache 6/729 -

• Beschluss während der 18. Landtagssitzung am 24.05.2012:

Ablehnung der Nummern 1 und 2 des Antrages
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-  Antrag der Fraktion der NPD

Beitragszahlern in jedem Fall Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung gewähren
- Drucksache 6/735 -

• Beschluss während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Von Insolvenz bei Schlecker betroffenen Beschäftigten helfen
- Drucksache 6/794 -

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Chancengleich gesund aufwachsen - Kindergesundheitsziele 
weiterentwickeln
- Drucksache 6/795 -

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Trans- und Homophobie bekämpfen! Rechtliche Gleichbehandlung 
für gleichgeschlechtliche Paare voranbringen
- Drucksache 6/816 -

• Beschluss während der 21. Landtagssitzung am 22.06.2012:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Lücke im hochsensiblen Bereich der Kinder- und Jugendarbeit schließen - 
zeitlichen Rahmen für die Neuvorlage des Führungszeugnisses 
im SGB VIII klar regeln
- Drucksache 6/822 -

• Beschluss während der 21. Landtagssitzung am 22.06.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Reform der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung
- Drucksache 6/1027 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1082 -

• Beschluss während der 24. Landtagssitzung am 31.08.2012:

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Änderungsantrages

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Förderung prekärer Beschäftigungsverhältnisse stoppen
- Drucksache 6/1034 -

• Beschluss während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Ehe und Familie schützen - Keine steuerliche Gleichstellung 
mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften
- Drucksache 6/1040 -

• Beschluss während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Bewegungsfreiheit auch für Empfänger von Arbeitslosengeld II
- Drucksache 6/1041 -

• Beschluss während der 24. Landtagssitzung am 31.08.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Organhandel stoppen - Korruption im Gesundheitswesen bekämpfen
- Drucksache 6/1042 -

• Beschluss während der 24. Landtagssitzung am 31.08.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Die politisch organisierte Altersarmut verhindern - Generationengerechtigkeit 
herstellen und den deutschen Sozialstaat gestalten!
- Drucksache 6/1142 -

• Beschluss während der 25. Landtagssitzung am 26.09.2012:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Altersarmut verhindern - armutsfeste Rente einführen
- Drucksache 6/1130 -

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Befristete Beschäftigungsverhältnisse eindämmen
- Drucksache 6/1131 -

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:

Ablehnung des Antrages

-  Antrag der Fraktion der NPD

Sanktionen wegen unerlaubter Umzüge bei jungen erwachsenen 
ALG-II-Empfängern zeitlich stärker begrenzen
- Drucksache 6/1144 -

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kinder- und Jugendarbeit nachhaltig sichern - KJfG M-V novellieren
- Drucksache 6/1221 -

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Internetfähigen Computer als soziokulturelles Existenzminimum anerkennen
- Drucksache 6/1223 -

• Beschluss während der 30. Landtagssitzung am 26.10.2012:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Benachteiligung von gesetzlich Versicherten in Mecklenburg-Vorpommern 
beenden - Risikostrukturausgleich des Gesundheitsfonds reformieren
- Drucksache 6/1226 -

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

Auf Drucksache 6/1218

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz reduzieren - 
Antistressverordnung einführen
- Drucksache 6/1227 -

• Beschluss während der 29. Landtagssitzung am 25.10.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Die Einrichtung einer Pflegekammer prüfen
- Drucksache 6/1235 -

• Beschluss während der 29. Landtagssitzung am 25.10.2012:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Private zweckbestimmte Darlehen für Empfänger von Arbeitslosengeld II
Nicht als Einkommen berücksichtigen
- Drucksache 6/1348 -

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Rettungsdienst reformieren
- Drucksache 6/1361 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 909/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1424 -

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung landesweit gewährleisten
- Drucksache 6/1362 -

• Beschluss während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Teilhabe für Langzeitarbeitslose durch Errichtung eines 
sozialen Arbeitsmarktes ermöglichen
- Drucksache 6/1363 -

• Beschluss während der 33. Landtagssitzung am 07.12.2012:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Der Medizin-Mafia das Handwerk legen - Wirksame Maßnahmen 
gegen die Korruption im Gesundheitswesen einleiten
- Drucksache 6/1488 -

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.12.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Entfernungskilometerpauschale für Empfänger von 
Arbeitslosengeld II erhöhen
- Drucksache 6/1489 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion der NPD

- Drucksache 6/1537 -

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.12.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Unsoziale Mietrechtsänderung stoppen
- Drucksache 6/1496 -

• Beschluss während der 35. Landtagssitzung am 31.01.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Schutz und Hilfen für Opfer von häuslicher und sexualisierter Gewalt verbessern
- Drucksache 6/1498 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion der NPD

- Drucksache 6/1542 -

• Beschluss während der 35. Landtagssitzung am 31.01.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Landesarbeitsmarktpolitik dialogorientiert aufstellen und umsetzen
- Drucksache 6/1499 -

hierzu

Mündlich vorgetragener Änderungsantrag der Abg. Silke Gajek, Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN, in Punkt II die Ziffer 1 sowie die Angabe „2.“ zu streichen

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Ablehnung des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Betreuungsgeld stoppen
- Drucksache 6/1500 -

• Beschluss während der 35. Landtagssitzung am 31.01.2013:

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entgeltgerechtigkeit umsetzen - Gleichstellung am Arbeitsmarkt aktiv gestalten
- Drucksache 6/1635 -

• Beschluss während der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Lebensmittelsicherheit und Transparenz bei Kita- und 
Schulverpflegung erhöhen
- Drucksache 6/1639 -

• Beschluss während der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Schutzbereich der Arbeitslosenversicherung erweitern - 
Anwartschaft und Rahmenfrist im SGB III neu regeln
- Drucksache 6/1646 -

hierzu
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Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1695 -

• Beschluss während der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Regelungen zum Mutterschutz verbessern und selbständig 
erwerbsfähige Frauen mit einbeziehen
- Drucksache 6/1647 -

• Beschluss während der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Erwerbsminderungsrentenrecht reformieren
- Drucksache 6/1648 -

• Beschluss während der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Aufwendungen für elektrischen Strom endlich als Bestandteil der Kosten 
der Unterkunft anerkennen
- Drucksache 6/1658 -

• Beschluss während der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Armuts- und Reichtumsbericht für Mecklenburg-Vorpommern erarbeiten
- Drucksache 6/1742 - 

 hierzu

 mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Abg. Helmut Holter, Fraktion DIE LINKE,

 das Datum „31. März 2014“ durch das Datum „31. März 2015“ zu ersetzen

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:

Ablehnung des mündlich vorgetragenen Änderungsantrags

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Bessere und verlässliche Rahmenbedingungen für die Kinder- und 
Jugendhilfe in Mecklenburg-Vorpommern schaffen
- Drucksache 6/1743 - 

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Leiharbeitsverhältnisse wirksam begrenzen
- Drucksache 6/1745 - 

• Beschluss während der 41. Landtagssitzung am 26.04.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Unabhängige, produktneutrale Arzneimittelberatung aufbauen
- Drucksache 6/1747 - 

• Beschluss während der 41. Landtagssitzung am 26.04.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Engeren zeitlichen Zusammenhang zwischen Pflichtverletzungen 
und Sanktion herstellen
- Drucksache 6/1751 - 

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

ESF-Programm „Arbeitsmarktliche Unterstützung 
für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge“ erhalten
- Drucksache 6/1896 - 

• Beschluss während der 44. Landtagssitzung am 31.05.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Nachzahlungsanspruch auf zu Unrecht nicht erbrachte Leistungen 
für Empfänger von Arbeitslosengeld II verlängern
- Drucksache 6/1899 - 

• Beschluss während der 42. Landtagssitzung am 29.05.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD 

Bundeseinheitliche Familienkasse einführen - Empfehlungen 
des Bundesrechnungshofes endlich umsetzen
- Drucksache 6/1901 - 

• Beschluss während der 43. Landtagssitzung am 30.05.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Diskriminierung der vor dem 1. Januar 1992 in den neuen Bundesländern 
Geschiedenen im Rentenrecht beenden
- Drucksache 6/1908 -

• Beschluss während der 44. Landtagssitzung am 31.05.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Leitlinien für eine geschlechterbewusste pädagogische Arbeit 
mit Jungen und Mädchen entwickeln
- Drucksache 6/1910 -

• Beschluss während der 44. Landtagssitzung am 31.05.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Gestaltungsspielraum für arbeitmarkpolitische Maßnahmen im Bereich 
des SGB II erhöhen - Übertragung nicht verbrauchter 
Eingliederungsmittel ins Folgejahr ermöglichen
- Drucksache 6/1912 -

• Beschluss während der 44. Landtagssitzung am 31.05.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Berufseinsteiger besser schützen - (Schein-)Praktika wirksam unterbinden
- Drucksache 6/1951 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion der NPD

- Drucksache 6/2024 -

• Beschluss während der 46. Landtagssitzung am 20.06.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Minijobs reformieren - Arbeitsmarktgerechtigkeit herstellen
- Drucksache 6/2119 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/2172 -

• Beschluss während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Innovative Wege in der Pflege
- Drucksache 6/2120 - 

• Beschluss in der 49. Landtagssitzung am 06.09.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Krankenhausinfektionen endlich wirksam bekämpfen
- Drucksache 6/2131 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2171 -

• Beschluss während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Krankenhausinfektionen endlich wirksam bekämpfen
- Drucksache 6/2131 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2171 -

• Beschluss während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Sachleistungen für Empfänger von Arbeitslosengeld II 
auch bei Sanktionen in jedem Fall gewähren
- Drucksache 6/2132 - 

• Beschluss in der 48. Landtagssitzung am 05.09.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Pflegemonitor in Mecklenburg-Vorpommern einführen
- Drucksache 6/2236 - 

• Beschluss in der 51. Landtagssitzung am 10.10.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Übergangsfristen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit verlängern und 
die Einwanderung ins soziale Netz verhindern!
- Drucksache 6/2240 - 

• Beschluss in der 51. Landtagssitzung am 10.10.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Familien fördern, Kinder schützen - Kein Adoptionsrecht 
für gleichgeschlechtliche Partnerschaften
- Drucksache 6/2241 - 

• Beschluss in der 51. Landtagssitzung am 10.10.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Kindergeld als nicht zu berücksichtigendes Einkommen 
für Empfänger von Arbeitslosengeld II
- Drucksache 6/2243 - 

• Beschluss in der 52. Landtagssitzung am 11.10.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Altenpflegeausbildung: Diskriminierung beseitigen, Effizienz erhöhen
- Drucksache 6/4246 -

• Beschluss während der 52. Landtagssitzung am 11.10.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Ambulante geriatrische Versorgung flächendeckend sicherstellen
- Drucksache 6/2336 -

• Beschluss während der 55. Landtagssitzung am 14.15.2013:

Ablehnung der Ziffern I und II des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Ausbildungsbedingungen verbessern - Mindestausbildungsvergütung 
einführen - Fachkräftenachwuchs sichern
- Drucksache 6/2337 -

• Beschluss während der 54. Landtagssitzung am 14.11.2013:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung der Nummer 1 sowie der einzelnen Spiegelstriche der Nummer 2 des 

Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Personalschlüssel in der medizinischen Pflege der Krankenhäuser verbessern
- Drucksache 6/2338 -

• Beschluss während der 54. Landtagssitzung am 14.11.2013:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kompetenzagenturen sichern
- Drucksache 6/2340 - 

• Beschluss während der 55. Landtagssitzung am 15.11.2013:

Ablehnung der Ziffern I und II des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Heimatlandprinzip statt Wohnsitzlandprinzip durchsetzen - 
den Total-Zusammenbruch des deutschen 
Sozialstaates verhindern!
- Drucksache 6/2398 -

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Keine Internetüberwachung von Empfängern von Arbeitslosengeld II
- Drucksache 6/2418 -

• Beschluss während der 58. Landtagssitzung am 13.12.2013:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

„Kinderland M-V“ weiter vorantreiben
- Drucksache 6/2553 -

• Beschluss während der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages



 Die Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern im Überblick 357

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sucht und Prävention im Alter
- Drucksache 6/2613 - 

• Beschluss während der 61. Landtagssitzung am 30.01.2014:

Ablehnung der Ziffern I und II des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Missbrauchsmöglichkeiten beim Kindergeld für EU-ausländer abschaffen!
- Drucksache 6/2616 -

• Beschluss während der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Regelungen zu Unterkunftskosten mit Klimazielen in Einklang bringen
- Drucksache 6/2621 -

hierzu

Mündlich vorgetragene redaktionelle Änderung der Abg. Regine Lück, Fraktion DIE LINKE,

in Ziffer II, Nummer 2 b) die Angabe „§ 45“ durch die Angabe „§ 46“ zu ersetzen

• Beschluss während der 61. Landtagssitzung am 30.01.2014:

Ablehnung des Antrages einschließlich der mündlich 

vorgetragenen redaktionellen Änderung
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Zahnärztliche Früherkennung in das Meldeverfahren 
der Vorsorgeuntersuchungen integrieren
- Drucksache 6/2622 -

• Beschluss während der 61. Landtagssitzung am 30.01.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Arbeitsmarktpolitische Spielräume gewinnen - Haushalte der Jobcenter 
bedarfsgerecht ausstatten
- Drucksache 6/2623 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2659 -

• Beschluss während der 61. Landtagssitzung am 30.01.2014:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Qualitätsstandards der freien Berufe gewährleisten
- Drucksache 6/2626 -

• Beschluss während der 61. Landtagssitzung am 30.01.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Eine eigenständige Jugendpolitik für Mecklenburg-Vorpommern -
Erarbeitung eines jugendpolitischen Programms
- Drucksache 6/2738 -

• Beschluss während der 63. Landtagssitzung am 13.03.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Altenpflegehelferausbildung in Mecklenburg-Vorpommern reformieren
- Drucksache 6/2748 -

• Beschluss während der 64. Landtagssitzung am 14.03.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Armut von Kindern und Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern erfassen, 
analysieren und bekämpfen - für eine chancengleiche Entwicklung 
aller Kinder und Jugendlichen
- Drucksache 6/2749 -

• Beschluss während der 64. Landtagssitzung am 14.03.2014:

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Geringfügig Beschäftigte besser schützen - Perspektiven für den Übergang 
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung schaffen
- Drucksache 6/2750 -

• Beschluss während der 62. Landtagssitzung am 12.03.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Zinslose Darlehen für Stromnachzahlungen bei 
Empfängern von Arbeitslosengeld II
- Drucksache 6/2756 -

• Beschluss während der 63. Landtagssitzung am 13.03.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Rechtliche Regelungen zur Kinder- und Jugendgesundheit konsequent 
anwenden - Schulärztliche Untersuchungen umfassend und 
flächendeckend durchführen
- Drucksache 6/2825 -

• Beschluss während der 67. Landtagssitzung am 11.04.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Patientenrechte bei elektronischer Gesundheitskarte gewährleisten
- Drucksache 6/2827 -

• Beschluss während der 67. Landtagssitzung am 11.04.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Keine Rolle rückwärts: ESF-BAMF-Kurse für alle offenhalten - 
Förderrichtlinien entsprechend ausgestalten
- Drucksache 6/2921 -

hierzu
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Mündlich vorgetragener Änderungsantrag der Abg. Silke Gajek, 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ziffer 3 des Antrages zu streichen

• Beschluss während der 70. Landtagssitzung am 16.05.2014:

Ablehnung des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Wasserrettung und Ausbildung der Notfallsanitäter jetzt regeln
- Drucksache 6/2932 -

• Beschluss während der 69. Landtagssitzung am 15.05.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Beschäftigte besser schützen - Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in Mecklenburg-Vorpommern stärken
- Drucksache 6/2933 -

• Beschluss während der 69. Landtagssitzung am 15.05.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Verantwortung für die Kompetenzagenturen zur Unterstützung 
besonders benachteiligter Jugendlicher übernehmen
- Drucksache 6/2937 -

• Beschluss während der 68. Landtagssitzung am 14.05.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Keine härteren Hartz-IV-Regeln für Selbständige
- Drucksache 6/2940 -

• Beschluss während der 69. Landtagssitzung am 15.05.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Langzeitarbeitslosigkeit als Herausforderung ernst nehmen -
Perspektiven für deren Überwindung schaffen
- Drucksache 6/3061 -

• Beschluss während der 72. Landtagssitzung am 03.07.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

100 Prozent Gleichstellung jetzt! Hissen der Regenbogenfahne 
als Zeichen für Toleranz, Akzeptanz und Solidarität 
auf öffentlichen Gebäuden generell erlauben
- Drucksache 6/3064 -

• Gemäß Amtlicher Mitteilung der Landtagspräsidentin Nr. 6/74 vom 25.06.2014 wurde 

der Antrag durch den inhaltsgleichen Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN und 

DIE LINKE auf Drucksache 6/3104 ersetzt.

• Beschluss während der 72. Landtagssitzung am 03.07.2014:

Ablehnung der Ziffern 1 bis 3 des Antrages
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Luftrettung im Land stärken - Einsatzfähigkeit der Rettungshubschrauber
Erhalten und ausbauen
- Drucksache 6/3065 -

• Beschluss während der 72. Landtagssitzung am 03.07.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Rücklagen für Bestattungen bei Empfängern von Leistungen nach dem SGB II 
und dem SGB XII in jedem Fall als geschütztes Vermögen anerkennen
- Drucksache 6/3248 -

• Beschluss während der 76. Landtagssitzung am 19.09.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Gemeinnützige Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung im Land sichern
- Drucksache 6/3254 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3300 -

• Beschluss während der 76. Landtagssitzung am 19.09.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Gleichstellung inhaltlich und strukturell ausbauen - Zuständigkeit für die 
Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, transsexuellen 
und intersexuellen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern 
verbindlich regeln
- Drucksache 6/3256 -

• Beschluss während der 75. Landtagssitzung am 18.09.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Bildungs- und Teilhabepaket abschaffen - Kindergrundsicherung einführen
- Drucksache 6/3258 -

• Beschluss während der 75. Landtagssitzung am 18.09.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Ausbeutung durch Werkverträge auch in Mecklenburg-Vorpommern 
unterbinden - Runden Tisch „Werkverträge“ einberufen
- Drucksache 6/3259 -

• Beschluss während der 75. Landtagssitzung am 18.09.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Prüfung der Unterfinanzierung im Bereich Kindertagesförderung
- Drucksache 6/3338 -

• Beschluss während der 78. Landtagssitzung am 16.10.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE

Medizinische Versorgung für Asylsuchende und Flüchtlinge verbessern
- Drucksache 6/3341 -

• Beschluss während der 78. Landtagssitzung am 16.10.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Einen jährlichen Drogen- und Suchtbericht für Mecklenburg-Vorpommern 
erarbeiten 
- Drucksache 6/3344 - 

• Beschluss während der 78. Landtagssitzung am 16.10.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Einbahnstraße Teilzeitbeschäftigung beenden - familiengerechte 
Arbeitswelt befördern
- Drucksache 6/3424(neu) -

• Beschluss während der 80. Landtagssitzung am 12.11.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Strategieplan zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung vorlegen
- Drucksache 6/3425 -

• Beschluss während der 81. Landtagssitzung am 13.11.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Hilfe- und Schutzsystem für Opfer von häuslicher und sexualisierter 
Gewalt kontinuierlich ausbauen 
- Drucksache 6/3428 -

• Beschluss während der 80. Landtagssitzung am 12.11.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Für Empfänger von Arbeitslosengeld II die gleiche Kilometerpauschale 
wie für Landtagsabgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/3429 -

• Beschluss während der 81. Landtagssitzung am 13.11.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Grundsätze fairer Praktika auch in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/3499 -

• Beschluss während der 85. Landtagssitzung am 12.12.2014:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Überwindung von Langzeitarbeitslosigkeit zum Schwerpunkt 
politischen Handelns machen
- Drucksache 6/3505 -

• Beschluss während der 85. Landtagssitzung am 12.12.2014:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD 

„MV tut gut“ - Landeszuwendungen für das Projekt „KinderBewegungsLand“ 
ab 2016 erhöhen und in den Folgejahren verstetigen 
- Drucksache 6/3507 - 

• Beschluss während der 85. Landtagssitzung am 12.12.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Mutterschaftsgeld nicht nur für die Zeit der Schutzfristen der §§ 3 Absatz 2 und 
6 Absatz 1 Mutterschutzgesetz gewähren, sondern auch für die Zeit, in der
die Bedingungen des § 3 Absatz 1 Mutterschutzgesetz gegeben sind
- Drucksache 6/3508 - 

• Beschluss während der 85. Landtagssitzung am 12.12.2014:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Kontinuität in der Jugend- und Schulsozialarbeit sichern - 
Ungewissheit der Arbeit beenden
- Drucksache 6/3613 -

• Beschluss während der 87. Landtagssitzung am 29.01.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Langzeitarbeitslose nicht vom Mindestlohn ausnehmen
- Drucksache 6/3620 -

• Beschluss während der 86. Landtagssitzung am 28.01.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Einführung des Mindestlohns in Mecklenburg-Vorpommern konstruktiv 
begleiten - landeseigenes Mindestlohn-Monitoring etablieren
- Drucksache 6/3737 -

• Beschluss während der 89. Landtagssitzung am 12.03.2015:

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Gleichstellungpolitisches Rahmenprogramm
- Drucksache 6/3739 - 

• Beschluss während der 88. Landtagssitzung am 11.03.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für erwerbsfähige 
Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherungsleistungen 
nach dem SGB II wieder einführen
- Drucksache 6/3741 - 

• Beschluss während der 89. Landtagssitzung am 12.03.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Krankenhäuser im ländlichen Raum gehören in kommunale Trägerschaft
- Drucksache 6/3751 -

• Beschluss während der 89. Landtagssitzung am 12.03.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktionen DIE LINKE 

Steigende Armut ernst nehmen und Ursachen bekämpfen
- Drucksache 6/3889 -

• Beschluss während der 92. Landtagssitzung am 23.04.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktionen DIE LINKE 

Das muss drin sein! - Kettenbefristungen bei Arbeitsverträgen 
perspektivisch abschaffen
- Drucksache 6/3888 -

• Beschluss während der 93. Landtagssitzung am 24.04.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Kindertagesbetreuung 
gemeinsam mit den Eltern umsetzen
- Drucksache 6/3891 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3939 -

• Beschluss während der 93. Landtagssitzung am 24.04.2015:

Ablehnung des Änderungsantrages

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sprachkompetenz von Anfang an - Kursangebote für alle Flüchtlinge 
erweitern, strukturieren und verbessern
- Drucksache 6/3895 -

• Beschluss während der 92. Landtagssitzung am 23.04.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Probleme nicht ignorieren – Lebenssituation von Haushalten mit Kindern 
in Mecklenburg-Vorpommern evaluieren und fortschreiben
- Drucksache 6/3991 -

• Beschluss während der 95. Landtagssitzung am 04.06.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Konzeption zur Förderung der Integration von Migrantinnen und 
Migranten In Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/3992 -

• Beschluss während der 95. Landtagssitzung am 04.06.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Ausbau der betrieblichen Gesundheitsförderung 
in Mecklenburg-Vorpommern unterstützen
- Drucksache 6/3994 -

• Beschluss während der 94. Landtagssitzung am 03.06.2015: 

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Keine Macht den Drogen - Cannabis-Legalisierung begegnen!
- Drucksache 6/4001 -

• Beschluss während der 94. Landtagssitzung am 03.06.2015: 

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Vom Job-Center Vorpommern-Greifswald Nord 
veranlasste Zwangsverkäufe von Eigenheimen
- Drucksache 6/4002 -

• Beschluss während der 95. Landtagssitzung am 04.06.2015: 

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Strategische Ausrichtung der Kindertagesförderung 
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4096 -

• Beschluss während der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Arbeitsmarktpolitik in Bund und Land neu ausrichten - Perspektiven 
für die Integration von Landzeitarbeitslosen schaffen
- Drucksache 6/4099 -

• Beschluss während der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Zwei-Klassen-Streikrecht verhindern - Bundesratsentschließung 
aus Bayern ablehnen
- Drucksache 6/4451 -

• Beschluss während der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Die Gesetzliche Krankenversicherung sozial gerecht finanzieren
- Drucksache 6/4453 -

• Beschluss während der 102. Landtagssitzung am 25.09.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Ausbildungsplatzplanung für Erzieherinnen und Erzieher 
in Mecklenburg-Vorpommern an aktuelle 
Entwicklungen anpassen
- Drucksache 6/4454 -

• Beschluss während der 102. Landtagssitzung am 25.09.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Das Leid ehemaliger Heimkinder in Behinderteneinrichtungen und 
Psychiatrien in der DDR aufarbeiten und anerkennen
- Drucksache 6/4461 -

• Beschluss während der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD 

Zwangsverrentung bei „Hartz IV“-Empfängern abschaffen
- Drucksache 6/4467 -

• Beschluss während der 102. Landtagssitzung am 25.09.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Die Schließung der Anklamer Kinderklinik verhindern
- Drucksache 6/4541 -

• Beschluss während der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:

Ablehnung der Aufnahme der Beratung des Antrages als Zusatztagesordnungspunkt 

in die Tagesordnung

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Personalbemessung in den Krankenhäusern gesetzlich regeln
- Drucksache 6/4583 -

• Beschluss während der 104. Landtagssitzung am 22.10.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Betreuungsgeld zur Verbesserung der Kita-Qualität nutzen
- Drucksache 6/4584 -

• Beschluss während der 104. Landtagssitzung am 22.10.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Konsequenzen aus dem Forschungsbericht „Aspekte der Armut 
in Mecklenburg-Vorpommern ziehen
- Drucksache 6/4585 -

• Beschluss während der 104. Landtagssitzung am 22.10.2015:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Rauchverbot in Kraftfahrzeugen - wenn Kinder mitfahren!
- Drucksache 6/4594 -

• Beschluss während der 104. Landtagssitzung am 22.10.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Beiträge freiwillig Versicherter für die gesetzliche Krankenversicherung 
nicht von einem fiktiven, sondern vom tatsächlichen 
Bruttoeinkommen ableiten
- Drucksache 6/4598 -

• Beschluss während der 104. Landtagssitzung am 22.10.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Aktionsplan „Zukunft für Kinder - Perspektiven für Eltern im SGB II“
unterstützen
- Drucksache 6/4646 -

• Beschluss während der 106. Landtagssitzung am 19.11.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Spezialisierte Kinder- und Jugendmedizin in Mecklenburg-Vorpommern 
zukunftsfest machen
- Drucksache 6/4648 -

• Beschluss während der 107. Landtagssitzung am 20.11.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Betriebliche Interessenvertretung in Mecklenburg-Vorpommern 
sichern und stärken
- Drucksache 6/4650 -

• Beschluss während der 106. Landtagssitzung am 19.11.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD 

Rückwirkende Krankenkassenbeiträge abschaffen
- Drucksache 6/4653 -

• Beschluss während der 105. Landtagssitzung am 23.10.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Qualifizierte Sprachmittlung sicherstellen - Landesweiten Pool für 
Sprachmittlerinnen und Sprachmittler jetzt endlich einrichten
- Drucksache 6/4658 -

• Beschluss während der 107. Landtagssitzung am 20.11.2015:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD 

Rückwirkenden Überprüfungszeitraum für Verwaltungsakte nach 
dem SGB II und dem SGB XII von einem Jahr 
auf vier Jahre erhöhen
- Drucksache 6/4849 -

• Beschluss während der 110. Landtagssitzung am 18.12.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Rückführung des Landesjugendamtes Mecklenburg-Vorpommern an das 
Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) 
Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4852 -

• Beschluss während der 110. Landtagssitzung am 18.12.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Für den Erhalt der Geburtshilfe und der Kinderstation am Standort Wolgast
- Drucksache 6/4854 -

• Beschluss während der 109. Landtagssitzung am 17.12.2015:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Neue Impulse für „Gute Arbeit“ in den Servicecentern des Landes setzen
- Drucksache 6/5069 -

• Beschluss während der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Reform des Bestattungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/5073 -

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2016:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Der Bundesratsinitiative zur paritätischen Finanzierung 
der Gesetzlichen Krankenversicherung beitreten
- Drucksache 6/5075 -

• Beschluss während der 113. Landtagssitzung am 29.01.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rücknahme der Feststellungsbescheide zur Neuordnung 
der Krankenhausstandorte Wolgast und Anklam
- Drucksache 6/5130 -

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2016:

Ablehnung der Aufnahme der Beratung des Antrages als Zusatztagesordnungspunkt

in die Tagesordnung

• Beschluss während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016:

Ablehnung des Antrages



378 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Integrationsgesetz für Mecklenburg-Vorpommern auf den Weg bringen
- Drucksache 6/5197 -

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 

6/5199

• Beschluss während der 115. Landtagssitzung am 10.03.2016:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Zusammenleben mit Flüchtenden gestalten - Festlegungen der 
„Flüchtlingsgipfel“ schnell, pragmatisch und nachhaltig umsetzen!
- Drucksache 6/5199 -

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf 

Drucksache 6/5197

• Beschluss während der 115. Landtagssitzung am 10.03.2016:

Ablehnung der Überweisung

Ablehnung der Ziffer I und der Ziffer II Nummern 1 und 2 des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Wirksame Maßnahmen gegen Armut und Armutsgefährdung von Kindern
in Mecklenburg-Vorpommern einleiten
- Drucksache 6/5206 -

• Beschluss während der 115. Landtagssitzung am 10.03.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Hartz-IV-Rechtsverschärfung im Bundesrat nicht zustimmen
- Drucksache 6/5207 -

• Beschluss während der 116. Landtagssitzung am 11.03.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Kostenlose Kita-, Krippen- und Hortbetreuung
- Drucksache 6/5209 -

• Beschluss während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Landesrahmenvereinbarung zur Stärkung der Gesundheitsförderung und 
Prävention in Mecklenburg-Vorpommern entwickeln und zügig umsetzen
- Drucksache 6/5304 -

• Beschluss während der 118. Landtagssitzung am 21.04.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Kinder schützen - Kindesmissbrauch mit allen Mitteln verhindern - 
Machenschaften in Schwerin aufdecken
- Drucksache 6/5319 -

• Beschluss während der 119. Landtagssitzung am 22-04.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Den Infrastruktur-Abbau durch die Landesregierung stoppen - 
die medizinische Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern
 muss in der Fläche sichergestellt werden
- Drucksache 6/5443 -

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Verschärfung von Sanktionen beim Arbeitslosengeld II ablehnen
- Drucksache 6/5444 -

• Beschluss während der 121. Landtagssitzung am 09.06.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Den zum Teil dramatischen Zuständen in einigen Pflegeeinrichtungen 
entgegenwirken - Die Qualität von Heimen durch ausschließlich 
unangemeldete Kontrollen erhöhen
- Drucksache 6/5445 -

• Beschluss während der 121. Landtagssitzung am 09.06.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Tag der Menschen mit Behinderungen
- Drucksache 6/5514 -

• Beschluss während der 125. Landtagssitzung am 07.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Abschaffung der Sanktionen auf null bei Beziehern von Arbeitslosengeld II
- Drucksache 6/5528 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Landesbegrüßungsgeld für Neugeborene einführen
- Drucksache 6/5531 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Frist für Untätigkeitsklagen bei Anträgen von Empfängern 
von Arbeitslosengeld II auf drei Monate reduzieren
- Drucksache 6/5532 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Keine Finanzierung der Asylanten-Gesundheitsversorgung durch 
Rückwirkende Kassenbeiträge, die Deutschen auferlegt werden
- Drucksache 6/5535 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Einen jährlichen Drogen- und Suchtbericht für Mecklenburg-Vorpommern 
erarbeiten
- Drucksache 6/5536 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Die Rechtskonstruktion der „Bedarfsgemeinschaft“
aus dem SGB II ersatzlos streichen
- Drucksache 6/5539 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Weg mit der pseudodemokratischen „Eingliederungsvereinbarung“
für Empfänger von Arbeitslosengeld II
- Drucksache 6/5541 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Fehlentscheidungen der Job-Center und Sozialämter nicht ohne Konsequenzen 
lassen - Überprüfungszeitraum für Verwaltungsakte 
nach dem SGB II verlängern
- Drucksache 6/5545 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Umzugsfreiheit für junge Erwachsene schaffen
- Drucksache 6/5546 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Ausplünderung der Sozialkassen beenden - Ausweisung statt
Leistungen für Sozialbetrüger
- Drucksache 6/5547 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern nicht auf Kosten 
gering Verdienender freiwillig Krankenversicherter
- Drucksache 6/5548 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Kinder wirksam schützen - erneute Taten von bekannten Sexualstraftätern
unmöglich machen!
- Drucksache 6/5551 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Gegen die landesweite Ausweitung der Grundstückszwangsverkäufe
- Drucksache 6/5553 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Sozialgerichte entlasten - bei Widersprüchen gegen Sanktionen 
nach dem SGB II aufschiebende Wirkung einführen
- Drucksache 6/5556 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Voller SGB-Regelsatz für volljährige Kinder, die im Haushalt der Eltern leben
- Drucksache 6/5558 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Schluss mit der Zwangsverrentung und Teilentmündigung 
älterer Bezieher von Arbeitslosengeld II
- Drucksache 6/5559 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Pflegeberufe stärken und gerechte Vergütung sicherstellen
- Drucksache 6/5561 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Freizügigkeit auch für Empfänger von Arbeitslosengeld II
- Drucksache 6/5565 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Krankenkostzulage für Diabetiker und andere 
chronisch Kranke wiedereinführen
- Drucksache 6/5571 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Noch einmal: Gleiche Kilometerpauschale für berufstätige Empfänger 
von Arbeitslosengeld II wie für Landtagsabgeordnete 
von Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/5574 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Familien fördern, Kinder schützen - den biologischen Fortbestand 
des deutschen Volkes bewahren
- Drucksache 6/5576 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

„Erbenhaftung“ aus dem SGB II streichen
- Drucksache 6/5577 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Kindergeld und Elterngeld bei Empfängern von Arbeitslosengeld II 
nicht als anrechenbares Einkommen von Leistungen abziehen
- Drucksache 6/5578 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Aufwendungen für Strom als Kosten der Unterkunft anerkennen
- Drucksache 6/5580 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages
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- Antrag der Fraktion der NPD

Heizkostenrückzahlungen bei Empfängern von Arbeitslosengeld II 
nicht vollständig mindernd auf die Kosten der Unterkunft und 
Heizung anrechnen
- Drucksache 6/5582 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

- Antrag der Fraktion der NPD

Altersarmut verhindern - Generationengerechtigkeit herstellen
- Drucksache 6/5583 -

• Beschluss während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Ablehnung des Antrages

12.2.3 Zurückgezogene Anträge

a) Inneres und Sport

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Keine Rundfunkbeitragspflicht für Besitzer größerer Gartenlauben
- Drucksache 6/133 -

• Der Antrag wurde im Rahmen der Einbringung vom Antragsteller zurückgezogen.
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- Antrag der Fraktion der NPD

Auflösung des Verfassungsschutzes
- Drucksache 6/738 -

• Der Antrag wurde im Rahmen der Debatte während der 18. Landtagssitzung 

 am 24.05.2012 vom Antragsteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) - ein Jahr Aufklärung
in Mecklenburg-Vorpommern öffentlich bilanzieren 
- Drucksache 6/1353 -

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/38 vom 29.11.2012 

 vom Antragsteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages 
für Korrekturen und Reformen in Mecklenburg-Vorpommern nutzen 
- Drucksache 6/2247 -

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/53 vom 04.10.2013 

 vom Antragsteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktion der NPD

Vorratsdatenspeicherung auf Eis legen
- Drucksache 6/2615 -

• Absetzung von der Tagesordnung der 61. Landtagssitzung am 30.01.2014

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/66 vom 29.01.2014 

 vom Antragsteller zurückgezogen.
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- Antrag der Fraktion der NPD

Krawalle und Kosten vermeiden kein G8-Gipfel 2015 
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2617 -

• Absetzung von der Tagesordnung der 61. Landtagssitzung am 30.01.2014

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/66 vom 29.01.2014 

 vom Antragsteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Konkrete und verbindliche CO2-Obergrenzen zur öffentlichen 
Kfz-Neubeschaffung festlegen 
- Drucksache 6/4587 -

• Der Antrag wurde während der 104. Landtagssitzung am 22.10.2015

vom Antragsteller zurückgezogen.

b)  Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, Verfassung, Geschäftsordnung, 
Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Asylbewerberleistungsgesetz aufheben - Bundesratsinitiative unterstützen
- Drucksache 6/1194 -

• Beschluss während der 26. Landtagssitzung am 27.09.2012:

Ablehnung der Aufnahme der Beratung des Antrages 

als Zusatztagesordnungspunkt in die Tagesordnung

• Der Antrag wurde vom Antragssteller zurückgezogen und 

 durch die Drucksache 6/1258 ersetzt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/31 vom 18.10.2012)
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- Antrag der Fraktion der NPD 

Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften herstellen
- Drucksache 6/1659 - 

• Der Antrag wurde während der 38. Landtagssitzung am 22.03.2013 

 vom Antragsteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktion der NPD 

Kein erneuter G8-Gipfel in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2573 - 

• Beschluss gemäß § 74 GO LT während der 58. Landtagssitzung am 13.12.2013:

Ablehnung der Aufnahme der Beratung als Zusatztagesordnungspunkt 

in die Tagesordnung

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/64 vom 15.01.2014 

 vom Antragsteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

25 Jahre Deutsche Einheit
25 Jahre Mecklenburg-Vorpommern
25 Jahre Einigkeit und Recht und Freiheit
- Drucksache 6/4592 - 

• Gemäß der im Ältestenrat getroffenen Vereinbarung sollte die Würdigung der  

25. Jahrestages der Deutschen Einheit der Regierungserklärung des  

Ministerpräsidenten sowie der Aussprache dazu während der  

103. Landtagssitzung am 21.10.2015 vorbehalten bleiben.

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/115 vom 20.10.2015 

 vom Antragsteller zurückgezogen.
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c) Finanzen

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Zinssätze für Dispositions- und Überziehungskredite gesetzlich begrenzen
- Drucksache 6/1355 -

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/38 

 vom Antragsteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit der Justizvollzugsanstalt (JVA) 
Waldeck
- Drucksache 6/3128 -

• Beschluss während der 72. Landtagssitzung am 17.10.2014:

Ablehnung der Aufnahme als Zusatztagesordnungspunkt in die Tagesordnung

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/81 

 vom Antragsteller zurückgezogen.

d) Wirtschaft, Bau und Tourismus

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Regierungserklärung zur Russlandreise des Ministerpräsidenten
- Drucksache 6/2923 -

• Der Antrag wurde während der 68. Sitzung des Landtages am 14.05.2014 

 vom Antragsteller zurückgezogen.
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- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Verunsicherung bei Ferienwohnungs- und Ferienhausvermietung beenden -
Landesweites Moratorium ab sofort
- Drucksache 6/3072 -

• Der Antrag wurde während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014 

 von den Antragstellern zurückgezogen.

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Marktmanipulation verhindern - keine Ausweitung der Datenerhebung 
für Mietspiegel von vier auf zehn Jahren
- Drucksache 6/5192 -

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung der Landtagspräsidentin Nr. 6/122 

vom 07.03.2016 vom Antragsteller zurückgezogen.

e) Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

- Antrag der Fraktion der NPD

Rückbau von Kleingartenanlagen durch Landeszuschüsse unterstützen
- Drucksache 6/578 -

• Der Antrag wurde während der 16. Landtagssitzung am 26.04.2012 

 vom Antragsteller zurückgezogen.
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- Antrag der Fraktion der NPD

Sofortiges Verbot von gentechnisch verändertem Weizen 
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1182 -

• Beschluss gemäß § 74 GO LT während der 25. Landtagssitzung am 26.09.2012:

Ablehnung der Aufnahme der Beratung als Zusatztagesordnungspunkt 

in die Tagesordnung 

• Der Antrag wurde während der 28. Landtagsitzung am 24.10.2012

im Rahmen der Einbringung vom Antragsteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktion der NPD

Anmeldeverfahren für Nahrungsergänzungsmittel erweitern und 
damit effizienter gestalten
- Drucksache 6/2343 -

• Der Antrag wurde während der 54. Landtagssitzung am 14.11.2013 

 vom Antragssteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Überbrückungsjahr für naturschutzgerechte Grünlandnutzung finanzieren
- Drucksache 6/2871 -

• Beschluss gemäß § 74 GO LT während der 65. Sitzung am 09.04.2014:

Ablehnung der Aufnahme der Beratung als Zusatztagesordnungspunkt 

in die Tagesordnung 

• Der Antrag wurde vom Antragssteller zurückgezogen.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/72 vom 08.05.2014)
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f) Bildung, Wissenschaft und Kultur

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Opfer des Nationalsozialismus gedenken - Rechtsextremistisches 
Gedankengut überwinden - Demokratie stärken - 
Politische Bildung ausbauen
- Drucksache 6/262 -

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung 6/11 vom 31.01.2012 

 vom Antragsteller zurückgezogen.

-  Antrag der Fraktion der NPD

Jugend im Land fördern - „Berufsausbildungszulage M-V“ einführen!
- Drucksache 6/1230 -

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung 6/32 vom 23.10.2012 

 vom Antragsteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Theatererlass unverzüglich auf den Weg bringen
- Drucksache 6/2372 -

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung 6/60 vom 28.11.2013 

 vom Antragsteller zurückgezogen.
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- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Demonstrationskultur für Demokratie und Toleranz
- Drucksache 6/3060 -

• Der Antrag wurde von den Antragstellern zurückgezogen.

• Beschluss während der 72. Landtagssitzung am 03.07.2016:

Aufnahme der Beratung des Antrages der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/3120 in die Tagesordnung anstelle des 

zurückgezogenen Antrages auf Drucksache 6/3060.

g) Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bericht über Ergebnisse der Verkehrsministerkonferenz am 16./17. April 2015 in 
Rostock und Ausbauprogramm zur Nutzung alternativer Antriebssysteme und 
-stoffe für Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/3911 -

• Der Antrag wurde während der 93. Landtagssitzung am 24.04.2015 

 vom Antragsteller zurückgezogen.

h) Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales 

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Investive Anreize zur frühkindlichen Bildung und Betreuung bundesweit stärken
- Drucksache 6/573 - 

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung 6/14 vom 17.04.2012 

 vom Antragsteller zurückgezogen.
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Altenpflegeausbildung zukunftsfähig und gerecht machen
- Drucksache 6/1033 -

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung 6/24 vom 16.08.2012 

 vom Antragsteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Einrichtung einer Pflegekammer prüfen und Ausbildungskosten für Schüler an 
privaten Schulen für die Ausbildung von Pflegepersonal abschaffen
- Drucksache 6/1136 -

• Der Antrag wurde gemäß Amtlicher Mitteilung 6/28 vom 19.09.2012

  von den Antragstellern zurückgezogen.

-  Antrag der Fraktion DIE LINKE

Akute Bedrohung von Jugend- und Schulsozialarbeiterstellen 
durch Förderstopp des Landes
- Drucksache 6/1533 -

• Der Antrag wurde während der Einbringung in der 37. Landtagssitzung am 21.03.2013 

vom Antragsteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktion der NPD 

Sachleistungen für Empfänger von Arbeitslosengeld II 
auch bei Sanktionen in jedem Fall gewähren
- Drucksache 6/1954 - 

• Der Antrag wurde während der 46. Landtagssitzung am 20.06.2013 

 vom Antragsteller zurückgezogen.
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- Antrag der Fraktion der NPD

Bedarf an Pflegefachkräften ermitteln und einheitliche Tarife 
für die Altenpflege durchsetzen
- Drucksache 6/2758 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion der NPD

- Drucksache 6/2796 -

• Der Antrag und der Änderungsantrag wurden vom Antragsteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktion der NPD

Ausplünderung der Sozialkassen beenden - Ausweisung 
statt Leistungen für Sozialbetrüger
- Drucksache 6/3055 -

• Der Antrag wurde während der 72. Landtagssitzung am 03.07.2014 

 vom Antragsteller zurückgezogen.

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Missbrauch von Werkverträgen endlich wirksam verhindern
- Drucksache 6/4244 -

• Beschluss während der 52. Landtagssitzung am 11.10.2013:

Ablehnung des Antrages

• Der Antrag wurde im Rahmen der Debatte während der 51. Landtagssitzung am 

10.06.2013 vom Antragsteller zurückgezogen.
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Willkommenskultur gemeinsam entwickeln
- Drucksache 6/4457 -

• Der Antrag wurde während der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015 

 vom Antragsteller zurückgezogen.

12.2.4 Für erledigt erklärte Anträge

Wirtschaft, Bau und Tourismus

- Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Regierungserklärung zur Zukunft des maritimen Industriestandortes Stralsund
- Drucksache 6/2663 -

• Beschluss während der 62. Landtagssitzung am 12.03.2014:

Erledigterklärung gemäß § 45 GO LT 
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12.3 Anfragen

Das Frage- und Auskunftsrecht der Abgeordneten ist in Artikel  40  der Landesverfassung 

konkret festgeschrieben; dort heißt es unter anderem: „(1) Fragen einzelner Abgeordneter oder 

parlamentarische Anfragen haben die Landesregierung oder ihre Mitglieder dem Landtag und 

seinen Ausschüssen nach bestem Wissen unverzüglich und vollständig zu beantworten. Die 

gleiche Verpflichtung trifft die Beauftragten der Landesregierung in den Ausschüssen des 

Landtages. (2) Die Landesregierung hat jedem Abgeordneten Auskünfte zu erteilen. Sie hat den 

vom Landtag eingesetzten Ausschüssen in deren jeweiligen Geschäftsbereichen auf Verlangen 

der Mehrheit ihrer Mitglieder Akten vorzulegen. Die Auskunftserteilung und die Aktenvorlage 

müssen unverzüglich und vollständig erfolgen.“ Weitere gesetzliche Regelungen zum Frage- 

und Auskunftsrecht der Abgeordneten, die aufgrund Artikel 40 Absatz 4 der Verfassung des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern möglich wären, wurden bisher nicht geschaffen. Die 

ausführlichen Vorschriften sind in Kapitel VII der Geschäftsordnung des Landtages geregelt.

12.3.1 Große Anfragen

Im Rahmen des oben näher ausgeführten Frage- und Auskunftsrechtes der Abgeordneten 

wurden im Berichtszeitraum insgesamt vier Große Anfragen an die Landesregierung gerichtet.

Die Geschäftsordnung des Landtages enthält in § 63 weitreichende Regelungen zum Verfahren 

im Zusammenhang mit Großen Anfragen. So wird der Landesregierung zur Nennung eines 

Termins zur Beantwortung der Großen Anfrage eine konkrete Frist von drei Wochen gesetzt. 

Die Antwort auf die Große Anfrage wird auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens vier 

Mitgliedern des Landtages auf die Tagesordnung gesetzt.

Folgende Große Anfragen wurden im Berichtszeitraum an die Landesregierung gestellt:
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Tab. 12: Während der 6. Wahlperiode gestellte und beantwortete Große Anfragen 

Einbringer Inhalt Drs.-Nr.  Datum 
der Drs.

Drs.-Nr.  
der 

Antwort

Antwort  
am 

NPD Linksextremismus in 
Mecklenburg-
Vorpommern  

 6/1373 20.11.2012  6/2572  13.12.2013

DIE LINKE 20 Jahre Verfassung  
des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern 

 6/2595 08.01.2014  6/3870  31.03.2015

NPD Drogenkonsum und 
dessen Sachverhalte 
in  Mecklenburg-
Vorpommern - 
Landespolitische und 
regionale Strategien 
zu Prävention und 
Bekämpfung 

 6/3637 16.01.2015  6/4844  30.11.2015

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Ermittlungsverfahren 
gegen Cannabiskon-
sumenten

 6/5403 12.05.2016  Keine Ant-
wort auf-
grund des 
Ablaufes 
der Wahl-
periode 

12.3.2 Kleine Anfragen

Eine weitere Möglichkeit, im Rahmen des Frage- und Auskunftsrechts Informationen von der 

Landesregierung zu erhalten, ist nach der Geschäftsordnung die Kleine Anfrage. Im Gegensatz 

zu den Großen Anfragen, bei denen die Landesregierung selbst eine Frist bestimmen 

kann, innerhalb der sie die Große Anfrage beantwortet, schreibt die Geschäftsordnung in 

§  64  Absatz  1 GO LT für Kleine Anfragen vor, dass diese innerhalb von zehn Arbeitstagen 

von der Landesregierung schriftlich zu beantworten sind. Kleine Anfragen werden in der 
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Regel von einzelnen Abgeordneten gestellt und vom Präsidenten sodann unverzüglich der 

Landesregierung mit der Aufforderung übermittelt, diese Kleinen Anfragen innerhalb der nach 

der Geschäftsordnung vorgesehenen Frist schriftlich zu beantworten. Die Kleinen Anfragen 

sowie die darauf erfolgten Antworten der Landesregierung wurden, wie die übrigen Vorlagen 

auch, in elektronischer Form über die Datenbank des Landtages veröffentlicht.

In der 6. Wahlperiode wurden 3.701 Kleine Anfragen an die Landesregierung gerichtet, 

von denen 3.660 beantwortet wurden. 13 Kleine Anfragen wurden zurückgezogen, 

6 fraktionsübergreifend sowie 174 Kleine Anfragen von mehreren Fragestellern eingereicht.

Aufschlüsselung der 3.252 Kleinen Anfragen auf die einzelnen Fraktionen:

- Fraktion der SPD 2

- Fraktion der CDU 41

- Fraktion DIE LINKE 1.434

- Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 749

- Fraktion der NPD 1.481

- davon: fraktionsübergreifend 6

Die Kleinen Anfragen richteten sich an folgende Bereiche der Landesregierung:

- Ministerpräsident 3

- Chef der Staatskanzlei 29

- Minister für Inneres und Sport 898

- Justizministerin 393

- Finanzministerin 236

- Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus 255

- Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 313

- Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 654

- Minister für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 218

- Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 693
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12.3.3 Fragestunden

Ein weiteres Instrument bei der Umsetzung des Frage- und Auskunftsrechts der Abgeordneten 

ist die Möglichkeit, die Landesregierung im Rahmen der Fragestunde während der 

Landtagssitzung um mündliche Auskunft zu bitten. Nach der Geschäftsordnung können 

Gegenstand einer Fragestunde Einzelfragen aus dem Bereich der Landespolitik sowie 

Einzelfragen aus dem Bereich der Verwaltung sein, soweit die Landesregierung unmittelbar 

oder mittelbar verantwortlich ist. Die genauen Regelungen zur Ausgestaltung der Fragestunde 

sind in §  65  der Geschäftsordnung enthalten. Unter anderem wird festgelegt, dass der 

Präsident bestimmt, in welcher Reihenfolge die Fragen aufgerufen werden. Der Fragesteller 

ist berechtigt, nach der Beantwortung seiner Fragen bis zu zwei Zusatzfragen zu stellen. Der 

Präsident kann weitere Zusatzfragen anderer Abgeordneter zulassen.

Die Dauer der Fragestunde ist auf maximal eine Stunde begrenzt. Fragen, die während der 

Fragestunde aus Zeitgründen nicht beantwortet werden können, sind auf die Tagesordnung 

der nächsten Sitzung zu setzen. 

Im Berichtszeitraum fanden 40  Fragestunden statt, in denen von den Abgeordneten 

Einzelfragen an die Landesregierung gestellt wurden. Diese schlüsseln sich auf die einzelnen 

Geschäftsbereiche und die Fraktionen wie folgt auf:

Aufteilung der Fragen auf die Fraktionen:

- Fraktion der SPD -

- Fraktion der CDU -

- Fraktion DIE LINKE 160

- Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 264

- Fraktion der NPD 304
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Aufteilung der Fragen auf die Geschäftsbereiche:

- Ministerpräsident 3

- Minister für Inneres und Sport 193

- Justizministerin 32

- Finanzministerin 31

- Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus 55

- Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 130

- Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 89

- Minister für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 90

- Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 105

Insgesamt umfassten die durchgeführten Fragestunden 728 Einzelfragen.

13. Aktuelle Stunden

Die Ausgestaltung der Aktuellen Stunde ist in §  66  GO LT detailliert geregelt. Über 

Angelegenheiten von allgemeinem aktuellem Interesse kann eine Kurzdebatte von einer 

Fraktion beantragt werden, wobei das Antragsrecht zwischen den Fraktionen entsprechend 

ihrem Stärkeverhältnis wechselt. Die Dauer der Aktuellen Stunde ist auf eine Stunde 

beschränkt; die von den Mitgliedern der Landesregierung in Anspruch genommene Redezeit 

bleibt unberücksichtigt. Allerdings enthält die Geschäftsordnung den Passus, dass die von 

den Mitgliedern der Landesregierung in Anspruch genommene Redezeit 15 Minuten nicht 

überschreiten sollte.

Für die Aktuelle Stunde ergab sich folgende Redezeitverteilung:

Fraktion der SPD: 23 Minuten

Fraktion der CDU: 15 Minuten

Fraktion DIE LINKE: 12 Minuten

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 6 Minuten

NPD: 4 Minuten
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Der nachstehenden Tabelle sind die Themen der während der 6. Wahlperiode durchgeführten 

Aktuellen Stunden zu entnehmen.

Tab. 13: Im Berichtszeitraum beantragte und durchgeführte Aktuelle Stunden 

Sitzung antrag- 
stellende  
Fraktion 

Thema

3. Sitzung am 16.11.2011  SPD Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - in Ost und 
West

6. Sitzung  am 15.12.2011 CDU Familien und Kinder unterstützen -  kein Kind 
zurücklassen

 8. Sitzung am 01.02.2012 DIE LINKE Zukunft der bäuerlichen Tierhaltung  in 
Mecklenburg-Vorpommern

12. Sitzung am 14.03.2012 SPD Solarkürzungen gefährden Energiewende 
und Arbeitsplätze in Mecklenburg-
Vorpommern

15. Sitzung am 25.04.2012 SPD Frühkindliche Bildung stärken -  
Fernhalteprämie stoppen

17. Sitzung am 23.05.2012 CDU Arbeit muss sich lohnen - Kleine und mittlere 
Einkommen nicht weiter belasten

19. Sitzung am 20.06.2012 BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Zustand des Grund- und Trinkwassers  
in Mecklenburg-Vorpommern und  
Konsequenzen für die Landnutzung

22. Sitzung am 29.08.2012 DIE LINKE Gute Pflege, gute Löhne - Reformstau  
endlich auflösen

25. Sitzung am 26.09.2012 SPD Zukunft der Theater- und 
Orchesterlandschaft in Mecklenburg-
Vorpommern

28. Sitzung am 24.10.2012 CDU Sportland Mecklenburg-Vorpommern -  
Chancen und Herausforderungen
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Sitzung antrag- 
stellende  
Fraktion 

Thema

31. Sitzung am 05.12.2012 SPD Für ein zukunftsfähiges Rentenkonzept -  
gleiche Rente in Ost und West

34. Sitzung am 30.01.2013  NPD Sozialmissbrauch beenden - 
Scheinasylanten, Asylbetrüger und 
Wirtschaftsflüchtlinge endlich konsequent 
abschieben

36. Sitzung am 20.03.2013 DIE LINKE Agenda 2010 - 10 Jahre Sozialabbau 
- Auswirkungen auf Mecklenburg-
Vorpommern

39. Sitzung am 24.04.2013 SPD Land an der Seite der Kommunen 
-  100 Millionen EUR zusätzlich für Kreise,  
Städte und Gemeinden

42. Sitzung am 29.05.2013 CDU Verkehrssicherheit stärken statt  Tempolimit 
auf Autobahnen

45. Sitzung am 19.06.2013 SPD Hochwasser in Mecklenburg-Vorpommern:  
Das Wasser geht, die Hilfe bleibt

47. Sitzung am 04.09.2013 CDU Durchstarten in Mecklenburg-Vorpommern 
- Unser Land zieht an - Ausbildung sichert  
Fachkräfte

50. Sitzung am 09.10.2013 DIE LINKE Politikwechsel jetzt - Notwendige 
Maßnahmen  der künftigen Bundesregierung 
aus Sicht  des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

53. Sitzung  am 13.11.2013 BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Hochschulen stärken, aufgaben- und  
bedarfsgerechte Finanzierung sicherstellen

56. Sitzung am 11.12.2013 SPD Koalitionsvertrag in Berlin - Auswirkungen  
auf Mecklenburg-Vorpommern
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Sitzung antrag- 
stellende  
Fraktion 

Thema

60. Sitzung am 29.01.2014  CDU Energiewende sicher und bezahlbar 
gestalten

62. Sitzung am 12.03.2014 SPD Wir gestalten die Zukunft aus eigener 
Kraft - Erfolgreiche Halbzeitbilanz der  rot-
schwarzen Koalition

65. Sitzung am 09.04.2014 DIE LINKE Keine Angst vor Mindestlohn auch  in 
Mecklenburg-Vorpommern

68. Sitzung am 14.05.2014  SPD Europa tut gut

71. Sitzung am 02.07.2014 CDU Ein Theaterkonzept für das ganze Land - 
Entwicklungsperspektiven für die Theater in 
Mecklenburg und Vorpommern

74. Sitzung am 17.09.2014 NPD Zusammenarbeit mit Russland stärken  und 
ausbauen - Ja zum Russlandtag

77. Sitzung am 15.10.2014  SPD Erfolgreicher Schulstart 2014/2015

80. Sitzung am 12.11.2014 DIE LINKE NSU-Mordserie - Handlungsempfehlungen  
auch in Mecklenburg-Vorpommern 
umsetzen

83. Sitzung am 10.12.2014 BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

JVA Waldeck - Öffentlichkeit endlich  
umfassend informieren

86. Sitzung am 28.01.2015 SPD Gemeinsame Verantwortung für die  
Aufnahme von Flüchtlingen

88. Sitzung  am 11.03.2015 CDU Impfbereitschaft verbessern - Impfpflicht 
schützt die Gesundheit  und rettet Leben

91. Sitzung am 22.04.2015 SPD 100 Tage gesetzlicher Mindestlohn in 
Deutschland
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Sitzung antrag- 
stellende  
Fraktion 

Thema

94. Sitzung am 03.06.2015 DIE LINKE Durchsetzung guter Arbeitsbedingungen  
mittels Streik auch in Mecklenburg-
Vorpommern nicht diskreditieren 
- Einschränkung des  Streikrechts 
entgegentreten

96. Sitzung am 01.07.2015 CDU Null Toleranz bei Gewalt gegen  Polizeikräfte

100. Sitzung am 23.09.2015 SPD Zur Lage der Flüchtlinge in  Mecklenburg-
Vorpommern

105. Sitzung am 18.11.2015 CDU Gemeinsam für unsere Freiheit einstehen - 
Solidarität mit Frankreich

108. Sitzung am 16.12.2015 SPD Neuordnung des Länderfinanzausgleichs 
und  dessen Bedeutung für Mecklenburg-
Vorpommern

111. Sitzung am 27.01.2016 BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Mecklenburg-Vorpommern braucht  
seriös finanziertes Theaterkonzept statt 
Geheimniskrämerei

114. Sitzung  am 09.03.2016 DIE LINKE Übergriffe auf Flüchtlinge sind Schande  für 
das ganze Land

117. Sitzung am 20.04.2016 SPD Mecklenburg-Vorpommern weiter 
voranbringen: Nachhaltiges Wachstum, 
Moderne Infrastruktur,  Gute Löhne

120. Sitzung am 08.06.2016 NPD Urlauberinnen schützen - Belästigungen 
und Übergriffe durch kriminelle Asylanten 
verhindern - Tourismus nicht dem Multi-
Kulti-Wahn opfern

124. Sitzung  am 06.07.2016 CDU Für unsere Heimat: Sicherheitsgefühl  der 
Bürger stärken
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14. Unterrichtungen und Berichte 

Insbesondere die Landesregierung, der oder die Bürgerbeauftragte, der oder die 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, der Landesrechnungshof 

und der oder die Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen DDR sind aufgrund gesetzlicher Regelungen verpflichtet, dem Landtag in 

gewissen Zeiträumen über bestimmte Themenkreise Berichte (Unterrichtungen) vorzulegen. 

In der 6. Wahlperiode wurden gegenüber dem Landtag aufgrund von Gesetzen u. a. folgende 

Berichte abgegeben:

- Tätigkeitsberichte des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit

- Tätigkeitsberichte des Bürgerbeauftragten

- Jahresberichte des Landesrechnungshofes

Neben diesen gesetzlich vorgeschriebenen Unterrichtungen kann der Landtag durch 

Beschlüsse - durch die Annahme entsprechender Anträge oder Beschlussempfehlungen - die 

Landesregierung auffordern, ihm zu bestimmten Themen Bericht zu erstatten. Auch diese 

Unterrichtungen der Landesregierung werden als Landtagsdrucksache verteilt. Sollte ein 

entsprechender Beschluss vorsehen, dass nicht dem Landtag, sondern einem Fachausschuss 

ein bestimmter Bericht zu erstatten ist, wird dieser Bericht nicht als Landtagsdrucksache 

verteilt, sondern dem zuständigen Ausschuss zugeleitet.

Unterrichtungen werden nach der Geschäftsordnung ausdrücklich als Vorlagen und 

Verhandlungsgegenstände definiert und nach bestimmten Verfahren behandelt (§§ 59 und 

60  GO LT). Zunächst erfolgt eine Überweisung durch den Präsidenten im Benehmen mit 

dem Ältestenrat an die zuständigen Ausschüsse. Sofern nicht eine Fraktion innerhalb von 

acht Wochen nach der Veröffentlichung einer Unterrichtung als Drucksache die Aufsetzung 

der Unterrichtung auf die Tagesordnung der nächsten Landtagssitzung verlangt oder der 

federführende Ausschuss nicht innerhalb von vier Monaten nach der Überweisung eine 

Beschlussempfehlung vorlegt, gilt die entsprechende Unterrichtung als erledigt. Dies gilt nicht 

für Unterrichtungen, deren Behandlung durch die Ausschüsse oder das Plenum gesetzlich 

vorgeschrieben ist. 
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Der nun folgende Abschnitt enthält eine Auflistung der nach Beratung im Plenum für erledigt 

erklärten Unterrichtungen. Des Weiteren werden diejenigen Unterrichtungen aufgeführt, die 

gemäß § 60 GO LT als erledigt gelten.

14.1 Nach Beratung im Plenum für erledigt erklärte 
Unterrichtungen

a) Inneres und Sport

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht zur Entwicklung der Medienlandschaft 
in Mecklenburg-Vorpommern 2015
- Drucksache 6/5412 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 49. Landtagssitzung der 

5. Wahlperiode am 25.09.2008 zum Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 

auf Drucksache 5/1795

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung 
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b) Wirtschaft, Bau und Tourismus

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Konversionsbericht Mecklenburg-Vorpommern 2014
- Drucksache 6/3606 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 69. Landtagssitzung der 

5. Wahlperiode am 13.05.2009 zu Beschlussempfehlung und Bericht des 

Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 5/2561

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Wirtschaft, 

 Bau und Tourismus

• Beratung auf Antrag der Fraktion DIE LINKE

• Beschluss während der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Gutachten „Evaluierung des Vergabegesetzes Mecklenburg-Vorpommern“ 
- Drucksache 6/3887 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 20. Landtagssitzung am 

21.06.2012 zu Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses 

auf Drucksache 6/840

• Federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Wirtschaft, Bau und 

Tourismus

• Beratung auf Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

• Beschluss in der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung

Ablehnung der Überweisung
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

 „Kunst am Bau“ als Ausdrucksmerkmal der Baukultur  
in Mecklenburg-Vorpommern stärken
- Drucksache 6/4025 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 61. Landtagssitzung am 

30.01.2014 zum Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

auf Drucksache 5/2618

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Wirtschaft, Bau und 

Tourismus

• Beratung auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

• Beschluss in der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung

c) Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht zur Sicherstellung des Schutzes, des Erhalts und der Mehrung 
 des Alleenbestandes an Bundes- und Landesstraßen  
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4207 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 19. Landtagssitzung am 

13.06.2007 zum Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

auf Drucksache 5/586

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Energie, Infrastruktur 

und Landesentwicklung.

• Beratung auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2016:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung



412 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Strategie zur Entwicklung der Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/5513 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 101. Landtagssitzung am 

24.09.2015 zum Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

auf Drucksache 6/4474

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Landwirtschaft, 

Umwelt und Verbraucherschutz

• Beratung auf Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung

- Unterrichtung durch die Landesregierung

6. Bericht über den Zustand der Wälder und die Lage der Forstwirtschaft 
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/5327 -

• auf der Grundlage von § 39 Landeswaldgesetz in Verbindung mit Artikel 2 Nummer 3 

Buchstabe d des Ersten Gesetzes zur Deregulierung und zum Bürokratieabbau 

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt 

und Verbraucherschutz

• Gemäß § 60 GO LT galt die Unterrichtung als erledigt. (vgl. Amtliche Mitteilung 

Nr. 6/132 vom 16.06.2016)

• Beratung auf Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

• Beschluss während der 126. Landtagssitzung am 08.07.2016:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung
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d) Bildung, Wissenschaft und Kultur

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht der Landesregierung zur Umsetzung des Landesprogramms
„Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken!“
- Drucksache 6/2383 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 12. Landtagssitzung am 

14.03.2012 zum Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

auf Drucksache 6/394

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur

• Beratung im Bildungsausschuss am 26.02.2014

• Beratung auf Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

• Beschluss in der 69. Landtagssitzung am 15.05.2014:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung

e) Arbeit, Gleichstellung und Soziales

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht zur Situation von Menschen mit Behinderungen  
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/531 -

• auf der Grundlage gemäß Artikel 35 der UN-Behindertenrechtskonvention

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, Gleichstellung 

und Soziales

• Beratung auf Antrag der Fraktion DIE LINKE

• Beschluss während der 18. Landtagssitzung am 24.05.2012:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht der Landesregierung über die Umsetzung des Gesetzes zur 
Gleichstellung von Frau und Mann im öffentlichen Dienst des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern, Gleichstellungsbericht 2011/2012
- Drucksache 6/1169 -

• auf der Grundlage von §  15  Absatz  1 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frau und 

Mann im öffentlichen Dienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, Gleichstellung 

und Soziales

• Beratung auf Antrag der Fraktion DIE LINKE

• Beschluss während der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Kinder- und Jugendgesundheitsbericht Mecklenburg-Vorpommern 2012
- Drucksache 6/1737 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, Gleichstellung 

und Soziales

• Beratung auf Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

• Beschluss während der 40. Landtagssitzung am 25.04.2013:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Maßnahmeplan der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern zur 
Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen „Mecklenburg-Vorpommern 
auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft“
- Drucksache 6/2213 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, Gleichstellung 

und Soziales

• Beratung auf Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

• Beschluss während der 51. Landtagssitzung am 10.10.2013:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Konzeption der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern zur Durchsetzung 
der Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 
des Grundgesetzes und Artikel 13 der Verfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern für den Zeitraum 2013 - 2016
Vierte Gleichstellungskonzeption der Landesregierung 
Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 2664 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, Gleichstellung 

und Soziales

• Beratung auf Antrag der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 

 der SPD

• Beschluss in der 63. Landtagssitzung am 13.03.2014:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung

Ablehnung der Überweisung
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Stellungnahme der Landesregierung zur Studie „Erfolgsfaktoren und 
Hemmnisse bei der Einbeziehung junger Eltern in existenzsichernde 
Formen der Erwerbsarbeit in Mecklenburg-Vorpommern“
- Drucksache 6/2666 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 90. Landtagssitzung der 5. Wahlperiode

am 10.03.2010 zum Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und FDP 

auf Drucksache 5/3293

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, Gleichstellung 

und Soziales

• Beratung auf Antrag der Fraktion DIE LINKE

• Beschluss während der 65. Landtagssitzung am 09.04.2014:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Dritter Landesaktionsplan zur Bekämpfung von häuslicher und 
sexualisierter Gewalt
- Drucksache 6/5351 -

• auf der Grundlage der Nummer 255 der Koalitionsvereinbarung 2011-2016

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, Gleichstellung 

und Soziales

• Beratung auf Antrag der Fraktion DIE LINKE

• Beschluss während der 121. Landtagssitzung am 09.06.2016:

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung
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14.2 Weitere als erledigt geltende Unterrichtungen

a) Inneres und Sport

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Entsendung und Wahl von Mitgliedern in den Medienausschuss der 
Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern (MMV)
für die fünfte Amtszeit
- Drucksache 6/225 -

Berichtigung auf Drucksache 6/282

• Gemäß § 60 GO LT gelten die Unterrichtung sowie die Berichtigung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/13 vom 30.03.2012)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Erster Bericht der Landesregierung zum Fortgang der Umsetzung 
der Landkreisneuordnung Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2093 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Inneres und Sport

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/55 vom 23.10.2013)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht zur Entwicklung der Medienlandschaft 
in Mecklenburg-Vorpommern 2013
- Drucksache 6/2584 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 49. Landtagssitzung der 

5. Wahlperiode 

am 25.09.2008 zum Antrag der Fraktionen der CDU und SPD auf Drucksache 5/1795

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Inneres und Sport

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/68 vom 24.03.2014)

- Unterrichtung durch die Rundfunkanstalten gemäß § 5 a 

des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages

Bericht über die wirtschaftliche und finanzielle Lage der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und 
des DeutschlandRadios
- Drucksache 6/3142 -

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/85 vom 28.10.2014)

- Unterrichtung durch die Landesregierung 

Bericht über die Anzahl der vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013 
erfolgten Einsätze technischer Mittel zur Erhebung personenbezogener 
Daten aus Vertrauensverhältnissen nach § 34 Absatz 3 des Sicherheits- und 
Ordnungsgesetzes (SOG M-V), zum Schutz  der bei einem polizeilichen Einsatz 
tätigen Personen gemäß § 34 Absatz 4 SOG M-V, zur Überwachung der 
Telekommunikation nach § 34a SOG M-V, zur Wohnraumüberwachung 
nach § 34b SOG M-V sowie zur akustischen Wohnraumüberwachung 
nach § 100c Absatz 1 der Strafprozessordnung (StPO) 
- Drucksache 6/3317 -
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• auf der Grundlage von § 34 Absatz 7 Satz 6 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes 

(SOG M-V)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Inneres und Sport 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/89 vom 12.01.2015)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bürgernahe Verwaltung - papierlose Kommunikation erfordert 
sichere IT-Strukturen
- Drucksache 6/3493 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Inneres und Sport 

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/88 vom 29.12.2014:

Innenausschuss (f )

• Gemäß § 113 GO LT gilt die Unterrichtung mit Ablauf der Legislaturperiode als 

erledigt.

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen des 
NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages
- Drucksache 6/3536 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Inneres und Sport 

• Überweisung während der 87. Landtagssitzung am 29.01.2015: 

Innenausschuss (f )

• Gemäß § 113 GO LT gilt die Unterrichtung mit Ablauf der Legislaturperiode als 

erledigt.
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- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Sonderbericht zur Zukunft der kommunalen Wohnungsunternehmen
In Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/3615 -

• Überweisung während der 87. Landtagssitzung am 29.01.2015: 

Innenausschuss (f )

Wirtschaftsausschuss, Energieausschuss (m)

• Gemäß § 113 GO LT gilt die Unterrichtung mit Ablauf der Legislaturperiode als 

erledigt.

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Zweiter Bericht der Landesregierung an den Landtag zum Stand der Umsetzung 
des Gesetzes zur Erprobung der Öffnung von landesrechtlichen Standards für 
kommunale Körperschaften (Kommunales Standarderprobungsgesetz - 
KommStEG M-V) für den Zeitraum von August 2012 bis Dezember 2014
- Drucksache 6/3628 -

• auf der Grundlage von § 4 Absatz 2 des Kommunalen Standarderprobungsgesetzes

• federführend aufseiten der Landesregierung: Justizministerium

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/99 vom 29.04.2015)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Zweiter Bericht der Landesregierung zum Fortgang der Umsetzung 
der Landkreisneuordnung Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/3638 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Inneres und Sport

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/99 vom 29.04.2015)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht zur Entwicklung der Medienlandschaft
in Mecklenburg-Vorpommern 2014
- Drucksache 6/3728 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 49. Landtagssitzung der 

5. Wahlperiode 

am 25.09.2008 zum Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 

auf Drucksache 5/1795

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Inneres und Sport

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/100 vom 08.05.2015)

-  Unterrichtung durch die Landesregierung 

Bericht über die Anzahl der vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 
erfolgten Einsätze technischer Mittel zur Erhebung personenbezogener 
Daten aus Vertrauensverhältnissen nach § 34 Absatz 3 des Sicherheits- und 
Ordnungsgesetzes (SOG M-V), zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz 
tätigen Personen gemäß § 34 Absatz 4 SOG M-V, zur Überwachung der 
Telekommunikation nach § 34a SOG M-V, zur Wohnraumüberwachung 
nach § 34b SOG M-V sowie zur akustischen Wohnraumüberwachung 
nach § 100c Absatz 1 der Strafprozessordnung (StPO) 
- Drucksache 6/4447 -

• auf der Grundlage von § 34 Absatz 7 Satz 6 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes 

(SOG M-V)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Inneres und Sport 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/119 vom 14.01.2016)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Zweiter Bericht zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen des 
NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages 
- Drucksache 6/4876 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Inneres und Sport 

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/117 vom 17.12.2015:

Innenausschuss (f )

• Gemäß § 113 GO LT gilt die Unterrichtung mit Ablauf der Legislaturperiode als 

erledigt.

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Katastrophenschutzkonzept der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4877 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Inneres und Sport 

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/120 vom 26.01.2016:

Innenausschuss (f )

Sozialausschuss (m)

• Gemäß § 113 GO LT gilt die Unterrichtung mit Ablauf der Legislaturperiode als 

erledigt.
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b) Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, Verfassung, Geschäftsordnung, 
Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Konzept zur Stärkung der internationalen und europäischen Zusammenarbeit 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
- Drucksache 6/752 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/18 vom 06.06.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss (m)

• Verzichtserklärung des Europa- und Rechtsausschusses vom 29.06.2016

auf Erarbeitung einer Beschlussempfehlung 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/135 vom 30.06.2016)

- Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages

Bericht über die Wahrnehmung des Beobachterstatus der 
Ostseeparlamentarierkonferenz (Baltic Sea Parliamentary Conference – BSPC) 
bei der Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes 
(Helsinki Commision – HELCOM) 2010/2011 und Bericht über die Wahrnehmung 
des Beobachterstatus der Ostseeparlamentarierkonferenz (Baltic Sea 
Parliamentary Conference – BSPC) bei der Helsinki-Kommission zum Schutz der 
Meeresumwelt des Ostseegebietes (Helsinki Commision – HELCOM) 2011/2012
- Drucksache 6/1405 -

• auf der Grundlage der Beschlüsse während der 12. Landtagssitzung am 

14.03.2012 sowie der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012 zu den Anträgen der 

Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den 

Drucksachen 6/384 und 6/1214 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/42 vom 18.04.2013)
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- Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages

96., 97. und 98. Plenartagung des EU-Ausschusses der Regionen
- Drucksache 6/1550 -

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/48 vom 08.07.2013)

- Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages

Kremser Erklärung der Präsidentenkonferenz vom 11. Juni 2013
- Drucksache 6/2042 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/55 vom 23.10.2013)

- Abschlussbericht

der Kommission des Landtages gemäß § 48 Abgeordnetengesetz
Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2793 -

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/73 vom 12.06.2014)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europabericht der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 2015/2016
- Drucksache 6/5491 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Gemäß § 113 Absatz 1 GO LT gilt die Unterrichtung mit Ablauf der Legislaturperiode 

als erledigt.
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c)  Finanzen

- Unterrichtung durch die Finanzministerin

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
für das 2. Halbjahr 2011
- Drucksache 6/431 -

• auf der Grundlage von Artikel 63 Absatz 2 der Verfassung des Landes

Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit §§ 37 und 38 der

Landeshaushaltsordnung (LHO)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/17 vom 05.06.2012)

- Unterrichtung durch die Finanzministerin

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
für das 1. Halbjahr 2012
- Drucksache 6/1022 -

• auf der Grundlage von Artikel 63 Absatz 2 der Verfassung des Landes

Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit §§ 37 und 38 der

Landeshaushaltsordnung (LHO)

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/34 vom 29.10.2012)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung
Einstellungskorridore in Spezialverwaltungen 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
- Drucksache 6/1116 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 27. Landtagssitzung 
der 5. Wahlperiode am 18.10.2007 zum Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 
auf Drucksache 5/904

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 
(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/40 vom 13.02.2013)

- Unterrichtung durch die Finanzministerin
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
einschließlich der Vorgriffe für das 2. Halbjahr 2012
- Drucksache 6/1605 -

• auf der Grundlage von Artikel 63 Absatz 2 der Verfassung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit §§ 37 und 38 der
Landeshaushaltsordnung (LHO)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 
(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/48 vom 08.07.2013)

- Unterrichtung durch die Finanzministerin
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
einschließlich der Vorgriffe für das 1. Halbjahr 2013
- Drucksache 6/2166 -

• auf der Grundlage von Artikel 63 Absatz 2 der Verfassung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit §§ 37 und 38 der
Landeshaushaltsordnung (LHO)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/59 vom 20.11.2013)



 Die Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern im Überblick 427

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern 2012
- Drucksache 6/2196 -

• auf der Grundlage von § 11 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 20. Dezember 

2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2013 

(BGBl. I S. 2401) geändert worden ist

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/59 vom 20.11.2013)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Stabilitätsbericht Mecklenburg-Vorpommern 2013
- Drucksache 6/2197 -

• auf der Grundlage von Artikel 109a GG in Verbindung mit dem Gesetz zur 

Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen 

(Stabilitätsratsgesetz - StabiRatG) vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/62 vom 09.01.2014)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Einstellungskorridore in Spezialverwaltungen des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern - Festlegungen  
für die Jahre 2014 und 2015
- Drucksache 6/2682 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 27. Landtagssitzung der 

5. Wahlperiode am 18.10.2007 zum Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 

auf Drucksache 5/904

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/71 vom 07.05.2014)
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- Unterrichtung durch die Finanzministerin

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
einschließlich der Vorgriffe für das 2. Halbjahr 2013
- Drucksache 6/2718 -

• auf der Grundlage von Artikel 63 Absatz 2 der Verfassung des Landes

Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit §§ 37 und 38 der

Landeshaushaltsordnung (LHO)

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/71 vom 07.05.2014)

- Unterrichtung durch die Finanzministerin

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
einschließlich der Vorgriffe für das 1. Halbjahr 2014
- Drucksache 6/3186 -

• auf der Grundlage von Artikel 63 Absatz 2 der Verfassung des Landes

Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit §§ 37 und 38 der

Landeshaushaltsordnung (LHO)

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/85 vom 28.10.2014)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Prüfbericht der Landesregierung zur Steigerung der Attraktivität der 
staatlichen Gärten und Parks
- Drucksache 6/3212 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 51. Landtagssitzung am 10.10.2013

zum Antrag der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 6/2251 

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/85 vom 28.10.2014)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern 2013
- Drucksache 6/3276 -

• auf der Grundlage von § 11 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 20. Dezember 

2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2013 

(BGBl. I S. 2401) geändert worden ist

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/89 vom 12.01.2015)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Stabilitätsbericht Mecklenburg-Vorpommern 2014
- Drucksache 6/3314 -

• auf der Grundlage von Artikel 109a GG in Verbindung mit dem Gesetz zur 

Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen 

(Stabilitätsratsgesetz - StabiRatG) vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/89 vom 12.01.2015)

- Unterrichtung durch die Finanzministerin

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
einschließlich der Vorgriffe für das 2. Halbjahr 2014
- Drucksache 6/3711 -

• auf der Grundlage von Artikel 63 Absatz 2 der Verfassung des Landes

Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit §§ 37 und 38 der

Landeshaushaltsordnung (LHO)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/99 vom 29.04.2016)
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- Unterrichtung durch die Finanzministerin

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
einschließlich der Vorgriffe für das 1. Halbjahr 2015
- Drucksache 6/4433 -

• auf der Grundlage von Artikel 63 Absatz 2 der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit §§ 37 und 38 

der Landeshaushaltsordnung (LHO)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/118 vom 11.01.2016)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern 2014
- Drucksache 6/4449 -

• auf der Grundlage von § 11 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 20. Dezember 

2001 (BGBl I S. 3955, 3956), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2013 

(BGBl. I S. 2401) geändert worden ist

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/118 vom 11.01.2016)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Stabilitätsbericht Mecklenburg-Vorpommern 2015
- Drucksache 6/4510 -

• auf der Grundlage von Artikel 109a GG in Verbindung mit dem Gesetz zur

Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen 

(Stabilitätsratsgesetz - StabiRatG) vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/118 vom 11.01.2016)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung
Einstellungskorridore in Spezialverwaltungen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern - Festlegungen für die Jahre 2016 und 2017
- Drucksache 6/5093 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 27. Landtagssitzung der 
5. Wahlperiode am 18.10.2007 zum Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 
auf Drucksache 5/904

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 
(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/128 vom 11.05.2016)

- Unterrichtung durch die Finanzministerin
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
einschließlich der Vorgriffe für das 2. Halbjahr 2015
- Drucksache 6/5289 -

• auf der Grundlage von Artikel 63 Absatz 2 der Verfassung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit §§ 37 und 38 der
Landeshaushaltsordnung (LHO)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 
(vgl. Amtliche Mitteilungen Nr. 6/132 vom 16.06.2016 und 6/134 vom 22.06.2016)

- Unterrichtung durch die Finanzministerin
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
einschließlich der Vorgriffe für das 1. Halbjahr 2016
- Drucksache 6/5909 -

• auf der Grundlage von Artikel 63 Absatz 2 der Verfassung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit §§ 37 und 38 der
Landeshaushaltsordnung (LHO)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium 

• Gemäß § 113 GO LT gilt die Unterrichtung mit Ablauf der Legislaturperiode als 
erledigt.



432 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

d)  Wirtschaft, Bau und Tourismus

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Konversionsbericht Mecklenburg-Vorpommern 2011
- Drucksache 6/184 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 69. Landtagssitzung am 

13.05.2009 zu Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf 

Drucksache 5/2561

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Wirtschaft, Bau und 

Tourismus 

• Beratung im Rahmen des Selbstbefassungsrechts während der 4. Sitzung des 

Wirtschaftsausschusses am 08.12.2011

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/40 vom 13.02.2013)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht über die Durchführung des Vergabenachprüfungsgesetzes - 
Sechster Berichtszeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2011
- Drucksache 6/319 -

• auf der Grundlage von § 10 des Vergabenachprüfungsgesetzes (VgNG M-V)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Wirtschaft, Bau und 

Tourismus 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/17 vom 05.06.2012)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht über die konkreten Ergebnisse und eingeleiteten Aktivitäten 
zur Fortführung der Initiative „Baukultur Mecklenburg-Vorpommern“
- Drucksache 6/2212 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 32. Landtagssitzung am 06.12.2012

zum Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

auf Drucksache 6/1366

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Wirtschaft, Bau und 

Tourismus 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/62 vom 09.01.2014)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Mittelstandsbericht Mecklenburg-Vorpommern 2013 
- Drucksache 6/2203 -

• auf der Grundlage von § 16 des Mittelstandsförderungsgesetzes Mecklenburg-

Vorpommern (MFG M-V) 

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Wirtschaft, Bau und 

Tourismus

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/58 vom 20.11.2013:

Wirtschaftsausschuss

• Verzichtserklärung des Wirtschaftsausschusses auf Erarbeitung einer 

Beschlussempfehlung vom 27.02.2014

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/80 vom 05.09.2014)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Konversionsbericht Mecklenburg-Vorpommern 2013
- Drucksache 6/2585 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 69. Landtagssitzung der 

5. Wahlperiode

am 13.05.2009 zu Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses 

auf Drucksache 5/2561

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Wirtschaft, Bau und 

Tourismus 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/68 vom 24.03.2014)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Siebter Bericht über die Durchführung des Vergabenachprüfungsgesetzes - 
Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2013
- Drucksache 6/3047 -

• auf der Grundlage von § 10 des Vergabenachprüfungsgesetzes (VgNG M-V)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Wirtschaft, Bau und 

Tourismus 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/83 vom 30.09.2014)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung
Umfassende Zusammenarbeit mit der Republik Polen auf dem Energiesektor 
Zwischenbericht über die Ergebnisse der Maßnahmen und Aktivitäten im 
Bereich Erneuerbare Energien im Rahmen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit mit Polen
- Drucksache 6/3048 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Energie, Infrastruktur 
und Landesentwicklung

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.
(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/83 vom 30.09.2014)

- Unterrichtung durch die Landesregierung
Mittelstandsbericht Mecklenburg-Vorpommern 2015 
- Drucksache 6/4639 -

• auf der Grundlage von § 16 des Mittelstandsförderungsgesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern (MFG M-V) 

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Wirtschaft, Bau und 
Tourismus

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.
(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/118 vom 11.01.2016)

- Unterrichtung durch die Landesregierung
Konversionsbericht Mecklenburg-Vorpommern 2015 
- Drucksache 6/5114 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 69. Landtagssitzung der 
5. Wahlperiode
am 13.05.2009 zu Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses
auf Drucksache 5/2561

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Wirtschaft, Bau und 
Tourismus

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.
(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/128 vom 11.05.2016)
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e)  Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Konzept der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern für die Etablierung 
des UNESCO-Weltnaturerbes „Buchenwälder der Karpaten und Alte 
Buchenwälder Deutschlands“ in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2002 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 10. Landtagssitzung am 03.02.2012 

zum Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

auf Drucksache 6/253

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Landwirtschaft,

Umwelt und Verbraucherschutz

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/55 vom 23.10.2013)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Evaluierungsbericht zur Verpachtung landeseigener Flächen durch
die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH
- Drucksache 6/2094 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012 

zum Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 

auf Drucksache 6/574

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Landwirtschaft, 

Umwelt und Verbraucherschutz

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/55 vom 23.10.2013)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht über die Auswirkungen des Verbots neonicotinoidhaltiger Beizmittel  
auf den Rapsanbau in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4011 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 80. Landtagssitzung am 12.11.2014 

zum Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 

auf Drucksache 6/3422

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Landwirtschaft, 

Umwelt und Verbraucherschutz 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/108 vom 08.09.2015)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Flurneuordnung als Gestaltungselement im ländlichen Raum
- Drucksache 6/5155 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 23. Landtagssitzung am 30.08.1012 

zum Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

auf Drucksache 6/1045 

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Landwirtschaft, 

Umwelt und Verbraucherschutz

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/128 vom 11.05.2016)
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f)  Bildung, Wissenschaft und Kultur

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Entwurf einer Änderung zur Ausführungsvereinbarung zum 
Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer 
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) nach Artikel 91 b 
Grundgesetz vom 11. September 2007 (Konsortialvertrag vom 3. April 2009,  
zuletzt geändert durch 1. Nachtrag vom 12. Oktober 2011) über die 
gemeinsame Förderung des „Deutschen Zentrums für 
Neurodegenerative Erkrankungen e. V. (DZNE e. V.)“
- Drucksache 6/1305 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur

• Zustimmung des Bildungsausschusses in der 24. Sitzung am 28.11.2012

• Gemäß § 113 GO LT gilt die Unterrichtung mit Ablauf der Legislaturperiode als 

erledigt.

- Unterrichtung durch die Landesbeauftragte Mecklenburg-Vorpommern 

für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 

Jahresbericht 2011
- Drucksache 6/1452 -

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/62 vom 09.01.2014)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Entwurf einer Bund-Länder-Vereinbarung über die gemeinsame Förderung
der Nationalen Kohorte gemäß Artikel 91b des Grundgesetzes
- Drucksache 6/1501 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur

• Zustimmung des Bildungsausschusses in der 26. Sitzung am 23.01.2013 und des 

Finanzausschusses in der 35. Sitzung am 23.01.2013 (gemeinsame Sitzung)

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/42 vom 18.04.2013)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung („Bund“), 
dem Freistaat Bayern, vertreten durch den Bayerischen Staatsminister für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst („Bayern“) und dem Land Mecklenburg-
Vorpommern, vertreten durch den Minister für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern („Mecklenburg-Vorpommern“) 
über die Fortführung der Finanzierung (ab 2013 und bis 2019) des 
Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP), bestehend aus den Standorten 
Garching und Greifswald, bis zur vollständigen Fertigstellung sowie 
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit beider Standorte des IPP
- Drucksache 6/1559 -

• auf der Grundlage von § 10 Absatz 5 der Landeshaushaltsordnung 

Mecklenburg-Vorpommern (LHO M-V) 

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/62 vom 09.01.2014)
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- Unterrichtung durch die Landesbeauftragte Mecklenburg-Vorpommern 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
Jahresbericht 2012
- Drucksache 6/2080 -

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.
(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/62 vom 09.01.2014)

- Unterrichtung durch die Landesregierung
Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Förderung der 
angewandten Forschung und Entwicklung an Fachhochschulen 
nach Artikel 91b des Grundgesetzes 
- Drucksache 6/2271 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.
(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/62 vom 09.01.2014)

- Unterrichtung durch die Landesregierung
Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß 
Artikel 91b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020 
(zweite Programmphase ab 2015 und dritte Programmphase)
- Drucksache 6/3510 -

• auf der Grundlage von § 10 Absatz 5 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-
Vorpommern (LHO M-V)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 
Amtlicher Mitteilung Nr. 6/87 vom 04.12.2014:
Bildungsausschuss (f )
Finanzausschuss (m)

• Verzichtserklärung des Bildungsausschusses auf Erarbeitung einer 
Beschlussempfehlung vom 21.01.2015

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.
(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/93 vom 02.02.2015)
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- Unterrichtung durch die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern

für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 

Jahresbericht 2013
- Drucksache 6/3591 -

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/100 vom 08.05.2015)

- Unterrichtung durch die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern

für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 

Jahresbericht 2014
- Drucksache 6/3672 -

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/100 vom 08.05.2015)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung an den 
Landtag Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 Ziffer 1 
Lehrerbildungsgesetz und Stellungnahme der Landesregierung
- Drucksache 6/3878 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilungen Nr. 6/107 vom 03.08.2015 sowie Nr. 6/108 vom 08.09.2015)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Eckwerte der Hochschulentwicklung 2016 bis 2020
- Drucksache 6/4033 -

• auf der Grundlage von § 15 Landeshochschulgesetz

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur 

• Mit der Annahme des Antrages der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 

6/4104 in der Fassung des Änderungsantrages der Fraktionen der CDU und SPD 

auf Drucksache 6/4152 während der 97. Landtagssitzung am 02.07.2015 hat der 

Landtag den in Drucksache 6/4033 enthaltenen Eckwerten zugestimmt, womit die 

Unterrichtung als erledigt gilt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/109 vom 11.09.2015)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht der Landesregierung zur Umsetzung des Landesprogramms 
„Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken!“
- Drucksache 6/4448 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 12. Landtagssitzung am 

14.03.2012 zum Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

auf Drucksache 6/394

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur

• Beratung in der Sitzung des Bildungsausschusses in der 83. Sitzung am 02.12.2015 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilungen Nr. 6/118 vom 11.01.2016)
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- Unterrichtung durch die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern

für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 

Jahresbericht 2015
- Drucksache 6/5123 -

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/123 vom 11.03.2016:

Innenausschuss (f )

Europa- und Rechtsausschuss, Sozialausschuss (m)

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/126 vom 14.04.2016:

Bildungsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Sozialausschuss (m)

• Verzichtserklärung des Bildungsausschusses auf Erarbeitung einer 

Beschlussempfehlung 

vom 25.05.2016

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilungen Nr. 6/133 vom 20.06.2016)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Entwürfe der Bund-Länder-Vereinbarungen nach Artikel 91 b Absatz 1 
Nummer 2 des Grundgesetzes zur Förderung von Spitzenforschung an 
Universitäten, zur Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und 
Technologietransfers an deutschen Hochschulen - Vereinbarung „Innovative 
Hochschule“ sowie zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
- Drucksache 6/5499 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur

• Gemäß § 113 Absatz 1 GO LT gilt die Unterrichtung mit Ablauf der Legislaturperiode 

als erledigt.
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g)  Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Umfassende Zusammenarbeit mit der Republik Polen auf dem Energiesektor - 
Zwischenbericht über die Ergebnisse der Maßnahmen und Aktivitäten im 
Bereich Erneuerbare Energien im Rahmen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit mit Polen
- Drucksache 6/3048 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012

zu Beschlussempfehlung und Bericht des Energieausschusses auf Drucksache 6/831

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Energie, Infrastruktur 

und Landesentwicklung

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/83 vom 30.09.2014)

h)  Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales 

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Zweiter Bericht der Landesregierung zur Umsetzung des 
Nichtraucherschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/220 -

• auf der Grundlage von § 6 des Nichtraucherschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/13 vom 30.03.2012)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Statistisches Heft „Frauen und Männer in Mecklenburg-Vorpommern  
im Spiegel der Zahlen“
- Drucksache 6/1055 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/34 vom 29.10.2012)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Stellungnahme der Landesregierung zur Umsetzung des Berichts zur Situation 
von Menschen mit Behinderungen in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1201 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/40 vom 13.02.2013)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht zur Umsetzung des Landesprogramms „Älter werden in  
Mecklenburg-Vorpommern“
- Drucksache 6/1423 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/55 vom 23.10.2013)



446 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Unterrichtung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern über die 
Unterbringung von psychisch Kranken in Mecklenburg-Vorpommern 
gemäß § 31 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für 
psychisch Kranke (Psychischkrankengesetz - PsychKG M-V) 
für die Geschäftsjahre 2010 und 2011
- Drucksache 6/1714 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/48 vom 08.07.2013)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

9. Tätigkeitsbericht des Integrationsförderrates bei der Landesregierung
Mecklenburg-Vorpommern, Berichtszeitraum 1. Januar 2009 bis 31. Juli 2012
und Stellungnahme der Landesregierung
- Drucksache 6/1736 -

• auf der Grundlage von § 2 Absatz 2 des Integrationsförderratsgesetzes 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/48 vom 08.07.2013)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht der Landesregierung zur Qualitätssicherung 
in der ambulanten Intensivpflege
- Drucksache 6/2054 -

• auf der Grundlage des Beschlusses während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012 

zum Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 

auf Drucksache 6/1046

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/55 vom 23.10.2013)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Landesplanerische Empfehlungen für die Weiterentwicklung der pflegerischen 
Versorgungsstruktur 2013 (Berichtszeitraum 2008 bis 2011)
- Drucksache 6/2665 -

• auf der Grundlage von § 9 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) in 

Verbindung mit § 5 Absatz 3 des Landespflegegesetzes (LPflegeG)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/67 vom 27.02.2014:

Sozialausschuss 

• Öffentliche Anhörung in der 53. Sitzung des Sozialausschusses am 25.06.2014 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/78 vom 02.09.2014)
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Landesaktionsplan für die Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4834 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/124 vom 30.03.2016)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Sozialberichterstattung zur Situation der Pflegeberufe in Mecklenburg-
Vorpommern und Stellungnahme der Landesregierung
- Drucksache 6/4848 - 

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/124 vom 30.03.2016)

15. Aussprachen gemäß § 43 Ziffer 2 GO LT

Gemäß § 43 Ziffer 2 GO LT können die Fraktionen Aussprachen zu Themen, die öffentliche 

Angelegenheiten sind und das Land betreffen, für die Tagesordnungen der Landtagssitzungen 

beantragen.
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Tab. 14: Im Berichtszeitraum beantragte und durchgeführte Aussprachen 

 gemäß § 43 Ziffer 2 GO LT

Sitzungsnummer/
Datum der Sitzung

antrag- 
stellende
Fraktion

Thema

8. Sitzung des Landtages,
Mittwoch, 1. Februar 2012

DIE LINKE Amt des Bürgerbeauftragten ernst 
nehmen

18. Sitzung des Landtages,
Donnerstag, 24. Mai 2012

DIE LINKE Situation in den Kitas des Landes und 
aktuelle Probleme bei der Umsetzung 
des KiföG M-V

32. Sitzung des Landtages,
Donnerstag, 6. Dezember 2012

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

AIDS-Prävention, Aufklärung 
und Beratung in Mecklenburg-
Vorpommern

47. Sitzung des Landtages,
Mittwoch, 4. September 2013

SPD und CDU 9. Tätigkeitsbericht des 
Integrationsförderrates bei der 
Landesregierung Mecklenburg-
Vorpommern, Berichtszeitraum 
1. Januar 2009 bis 31. Juli 2012 und 
Stellungnahme der Landesregierung 
(Drucksache 6/1736)

51. Sitzung des Landtages,
Donnerstag, 10. Oktober 2013

DIE LINKE Vergabeentscheidungen im SPNV des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern 
und ihre Auswirkungen auf die 
Beschäftigten

61. Sitzung des Landtages,
Donnerstag, 30. Januar 2014

DIE LINKE Alarmierende Armutsentwicklung 
in Mecklenburg-Vorpommern - 
umgehend wirksame Maßnahmen 
zur Armutsbekämpfung initiieren

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Perspektive des Werftenstandortes 
Stralsund nach Insolvenz der 
Volkswerft

65. Sitzung des Landtages, 
Mittwoch, 9. April 2014

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

EEG-Reform darf nicht zur 
Ausbremsung der Energiewende 
führen
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Sitzungsnummer/
Datum der Sitzung

antrag- 
stellende
Fraktion

Thema

70. Sitzung des Landtages, 
Freitag, 16. Mai 2014

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Umgang mit der Opposition ist 
Maßstab für demokratische Kultur

72. Sitzung des Landtages, 
Donnerstag, 3. Juli 2014

DIE LINKE Zur aktuellen Situation der Theater 
und Orchester in Mecklenburg-
Vorpommern im Zusammenhang mit 
dem Metrum-Gutachten

Die Aufsetzung dieser Aussprache wurde während der Landtagssitzung 
zurückgezogen.

81. Sitzung des Landtages, 
Donnerstag, 13. November 2014

CDU und SPD
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

a) 25 Jahre Mauerfall - 25 Jahre 
Freiheit und Demokratie für unser 
Land

in Verbindung mit

b)  Erinnerung an die friedliche 
Revolution vor 25 Jahren - 
Verpflichtung und Verantwortung 
für die Bewahrung und 
Weiterentwicklung unseres 
demokratischen Gemeinwesens

83. Sitzung des Landtages, 
Mittwoch, 10. Dezember 2014

NPD Geplante Frauenquote - 
Gleichberechtigungsillusion durch 
CDU und SPD!

84. Sitzung des Landtages, 
Donnerstag, 11. Dezember 2014

NPD Innere Sicherheit stärken - 
Heimatschutz statt Islamisierung

84. Sitzung des Landtages, 
Donnerstag, 11. Dezember 2014

NPD Mecklenburg-Vorpommern: 
Abgetrennt vom Bahnverkehr!

86. Sitzung des Landtages, 
Mittwoch, 28. Januar 2015

DIE LINKE 10 Jahre Hartz IV und die Folgen für 
Mecklenburg-Vorpommern kritisch 
bilanzieren

92. Sitzung des Landtages, 
Donnerstag, 23. April 2015

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Nicht nur am Girls‘ Day: 
Berufsperspektiven für Mädchen und 
Frauen erweitern
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Sitzungsnummer/
Datum der Sitzung

antrag- 
stellende
Fraktion

Thema

94. Sitzung des Landtages, 
Mittwoch, 3. Juni 2015

DIE LINKE Aufwertung der Sozial- und 
Erziehungsberufe jetzt!

94. Sitzung des Landtages, 
Mittwoch, 3. Juni 2015

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Medizinische Versorgung für 
Flüchtlinge und Asylbewerberinnen/
Asylbewerber konkret verbessern - 
Gesundheitskarte einführen

95. Sitzung des Landtages, 
Donnerstag, 4. Juni 2015

DIE LINKE und
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Direkte Demokratie stärken - 
Quoren für Volksbegehren und 
Volksentscheide endlich anpassen

98. Sitzung des Landtages, 
Freitag, 3. Juli 2015

SPD und CDU 25 Jahre Entwicklung der 
Großschutzgebiete in Mecklenburg-
Vorpommern

100. Sitzung des Landtages, 
Mittwoch, 23. September 2015

DIE LINKE und
BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Volksentscheid gegen die 
Gerichtsstrukturreform - Umgang 
mit direkter Demokratie auf den 
Prüfstand

102. Sitzung des Landtages, 
Freitag, 25. September 2015

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Verwendung von 
Regionalisierungsmitteln in 
Mecklenburg-Vorpommern

103. Sitzung des Landtages, 
Mittwoch, 21. Oktober 2015

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Agrarstruktur in Mecklenburg-
Vorpommern

104. Sitzung des Landtages, 
Donnerstag, 22. Oktober 2015

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Situation unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge in 
Mecklenburg-Vorpommern

105. Sitzung des Landtages, 
Mittwoch, 18. November 2015

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Weltklimakonferenz in Paris: Klima 
schützen - weltweit und bei uns

106. Sitzung des Landtages, 
Donnerstag, 19. November 2015

SPD und CDU Umsetzung der Beschlüsse 
vom 24.09.2015zur Asyl- und 
Flüchtlingspolitik

109. Sitzung des Landtages, 
Donnerstag, 17. Dezember 2015

SPD und CDU Sozialberichterstattung zur Situation 
der Pflegeberufe in Mecklenburg-
Vorpommern (Drucksache 6/4848)

109. Sitzung des Landtages, 
Donnerstag, 17. Dezember 2015

DIE LINKE Sicherstellung einer gut erreichbaren, 
qualitativ hochwertigen 
und patientengerechten 
Krankenhausversorgung in 
Mecklenburg-Vorpommern
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Sitzungsnummer/
Datum der Sitzung

antrag- 
stellende
Fraktion

Thema

110. Sitzung des Landtages, 
Freitag, 18. Dezember 2015

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Zielvereinbarungen des Landes 
mit den Hochschulen weder 
fristgerecht noch zeitgemäß noch 
zukunftstauglich

111. Sitzung des Landtages, 
Mittwoch, 27. Januar 2016

DIE LINKE Für ein demokratisches und 
solidarisches Europa

114. Sitzung des Landtages, 
Mittwoch, 9. März 2016

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Die Zukunft der Medien in 
Mecklenburg-Vorpommern

118. Sitzung des Landtages, 
Donnerstag, 21. April 2016

SPD und CDU Landesprogramm Kinderschutz

118. Sitzung des Landtages, 
Donnerstag, 21. April 2016

DIE LINKE Gute Arbeit braucht eine stärkere 
Regulierung von Leiharbeit und 
Werkverträgen

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

5 Jahre nach der A 19-Katastrophe 
- Bodenschutz in Mecklenburg-
Vorpommern liegt brach

121. Sitzung des Landtages, 
Donnerstag, 9. Juni 2016

SPD und CDU Ein Jahr Ehrenamtsstiftung 
Mecklenburg-Vorpommern - eine 
Bilanz

DIE LINKE Zukunftsvertrag - Ausdruck 
gescheiterter Regierungspolitik

123. Sitzung des Landtages, 
Dienstag, 5. Juli 2016

DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern soll ein 
Land guter Arbeit werden

124. Sitzung des Landtages, 
Mittwoch, 6. Juli 2016

DIE LINKE Integrierter Landesverkehrsplan steht 
aus - Perspektiven des Öffentlichen 
Personenverkehrs unklar

CDU und SPD Für eine konsequente und 
verantwortungsbewusste 
Flüchtlingspolitik: Maghreb-Staaten 
als sichere Herkunftsländer einstufen

125. Sitzung des Landtages, 
Mittwoch, 6. Juli 2016

DIE LINKE Datenschutz fit machen für 
Europarecht
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16. Erklärungen und Berichte der Landesregierung 
 gemäß § 43 Ziffer 3

In einigen Fällen gibt die Landesregierung Erklärungen im Plenum ab, die von Aussprachen 

dazu begleitet werden.

- Regierungserklärung des Ministerpräsidenten

• Aussprache während der 5. Landtagssitzung am 14.12.2011

- Bericht des Ministerpräsidenten und des Ministers für Wirtschaft, Bau und Tourismus 

Aktuelle Situation der P+S-Werften in Stralsund und Wolgast

• Aussprache während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012

- Bericht der Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales zum Thema:

Aktueller Sachstand zum Genehmigungsverfahren des Forschungsprojektes 
Wendelstein 7-X

• Aussprache während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2016

- Regierungserklärung des Ministerpräsidenten des  
Landes Mecklenburg-Vorpommern anlässlich  
25 Jahre Mecklenburg-Vorpommern

• Aussprache während der 103. Sitzung des Landtages am 21. Oktober 2015
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17. Aussage der Präsidentin im NPD-Verbotsverfahren

verantwortlich: 

Leiter des Referats Sonderaufgaben, Präsidenten- und Direktorenkonferenzen

Ministerialrat Ulrich Wittenberg

Im Dezember 2012 sprachen sich die Innenminister der Länder auf ihrer gemeinsamen Herbst-

tagung (IMK) in Rostock für ein neues Verbotsverfahren aus. Die Regierungschefs der Länder 

schlossen sich am Folgetag während ihrer Sitzung in Berlin dieser Empfehlung an. In seiner 

Beratung am 14. Dezember 2012 beschloss der Bundesrat die Einleitung eines Verfahrens zur 

Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands. Im 

Dezember 2015 beschloss das Bundesverfassungsgericht, die Verhandlung über die Anträge 

des Bundesrates durchzuführen. Die Termine für die mündliche Verhandlung wurden auf den 

1., 2. und 3. März 2016 festgelegt.

Am 1. März 2016 begann die mündliche Verhandlung zum NPD-Verbotsverfahren vor dem 

Bundesverfassungsgericht. An den ersten beiden Verhandlungstagen wurden vor allem 

grundlegende Rechtsfragen erörtert und Sachverständige gehört. Am dritten Verhandlungs-

tag folgte den Aussagen der Innenminister des Freistaates Bayern, Joachim Herrmann, und des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier, die Aussage der Präsidentin des Landtags 

Mecklenburg-Vorpommern, Sylvia Bretschneider. 

Die Präsidentin berichtete über das Agieren der NPD-Fraktion im Landtag. Es habe eine Viel-

zahl von Provokationen gegeben. Diese Schilderung untersetzte sie mit Angaben aus der Sta-

tistik der Ordnungsmaßnahmen. Die NPD-Fraktion habe sich dem Gedenken an die Opfer des 

Nationalsozialismus und des Holocaust verweigert. Wiederholt sei provozierend gegen die 

Würde des Hauses verstoßen worden. 

Die Präsidentin benannte verschiedene Anträge der NPD, die deren Ideologie verdeutlichten. 

In den Fachausschüssen seien in der 6. Wahlperiode bei einem Viertel der Beschlussfassungen 

NPD-Abgeordnete nicht einmal anwesend gewesen. 



456 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode

Die Präsidentin berichtete auch über das Verhalten außerhalb von Plenarsitzungen. Auch dort 

sei es zu Provokationen gekommen, so am jährlichen Tag der offenen Tür des Landtags. Der 

Landtag habe auf das aggressive Verhalten der NPD-Fraktion mit Sicherheitsvorkehrungen 

zum Schutz der Abgeordneten, Mitarbeiter und Besucher reagiert. Auch außerhalb des Parla-

ments hätte sich das aggressive und bedrohliche Verhalten gegenüber demokratischen Politi-

kern im Internet und den sozialen Medien fortgesetzt. 

Mit Urteil vom 17. Januar 2017 hat das Bundesverfassungsgericht den Antrag des Bundesrats 

auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit und Auflösung der NPD und ihrer Unterorganisati-

onen „wegen fehlender Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Durchsetzung ihrer verfassungs-

feindlichen Ziele“1 als unbegründet zurückgewiesen, jedoch die Verfassungsfeindlichkeit des 

Programms der NPD festgestellt:

 
„Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) vertritt ein auf die Besei-
tigung der bestehenden freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerich-
tetes politisches Konzept. Sie will die bestehende Verfassungsordnung durch ei-
nen an der ethnisch definierten „Volksgemeinschaft“ ausgerichteten autoritären 
Nationalstaat ersetzen. Ihr politisches Konzept missachtet die Menschenwürde 
und ist mit dem Demokratieprinzip unvereinbar. Die NPD arbeitet auch planvoll 
und mit hinreichender Intensität auf die Erreichung ihrer gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung gerichteten Ziele hin. Allerdings fehlt es (derzeit) 
an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, 
dass dieses Handeln zum Erfolg führt, weshalb der Zweite Senat des Bundes-
verfassungsgerichts den zulässigen Antrag des Bundesrats auf Feststellung der 
Verfassungswidrigkeit und Auflösung der NPD und ihrer Unterorganisationen 
(Art. 21 Abs. 2 GG) mit heute verkündetem Urteil einstimmig als unbegründet 
zurückgewiesen hat.“2

Der neugewählte Landtag der siebten Wahlperiode hat am 25. Januar 2017 den gemeinsamer 

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und DIE LINKE „Verfassungsgegnern weiterhin entschie-

den entgegentreten“ angenommen.3  Der Beschluss hat folgenden Wortlaut 

1  Pressemitteilung BVerfG Nr. 4/2017 vom 17. Januar 2017 zu 2 BvB 1/13

2  a. a. O.
3  Landtag Mecklenburg-Vorpommern Drucksache 7/184, sh. Anlage



 Aussage der Präsidentin im NPD-Verbotsverfahren 457

„1. Der Landtag begrüßt, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 
vom 17.  Januar  2017 die Verfassungsfeindlichkeit der NPD festgestellt hat (2 
BvB 1/13). Nach Einschätzung des Gerichts ist die NPD aber mittlerweile so 
schwach, dass sie ihre verfassungsfeindlichen Ziele mit parlamentarischen und 
außerparlamentarischen Mitteln nicht mehr erreichen kann.

2. Das Gericht hat festgestellt, dass die NPD nach ihren Zielen und dem Verhalten 
ihrer Anhänger die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung anstrebt. Sie zielt auf eine Bekämpfung der bestehenden Verfassungs-
ordnung ab und wünscht eine autoritär geführte Volksgemeinschaft. Dieses 
politische Konzept missachtet die Menschenwürde aller, die der ethnischen 
Volksgemeinschaft nicht angehören, und ist mit dem grundgesetzlichen De-
mokratieprinzip unvereinbar. Die NPD arbeitet ferner planvoll und qualifiziert 
auf die Erreichung ihrer gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung 
gerichteten Ziele hin. 

3. Der Landtag dankt der Landesregierung für ihr Engagement im Zusammen-
hang mit dem NPD-Verbotsverfahren. Insbesondere der Minister für Inneres 
und Europa, Lorenz Caffier, hat auf Landes- und Bundesebene maßgeblich auf 
die Einleitung des NPDVerbotsverfahrens erfolgreich hingewirkt, welches vom 
Landtag aktiv unterstützt wurde.

4. Der Landtag versteht das Urteil auch als Aufruf an Staat und Zivilgesellschaft, 
die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus mit anderen geeigneten 
Mitteln als einem Parteiverbot zu führen. Der Landtag bekräftigt daher seinen 
Beschluss vom 24. Oktober 2012 (Drucksache 6/1215), wonach er weiterhin Ex-
tremismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeiten mit einem Bündel von kon-
kreten Maßnahmen entschieden entgegentreten wird. 

5. Im Hinblick auf die Entscheidungsgründe des Bundesverfassungsgerichts er-
wartet der Landtag, dass auf Einschüchterungen und Bedrohungen durch jeg-
liche extremistische Strömung mit allen Mitteln des präventiven Polizeirechts 
und des repressiven Strafrechts rechtzeitig und umfassend reagiert werden 
muss. Die Radikalität, mit der Extremisten bereit sind, gegen die bestehende 
Staatsordnung vorzugehen, bedarf weiterhin der Aufmerksamkeit und geeig-
neter Maßnahmen des Rechtsstaates. Weder religiös-fundamentalistisch noch 
politisch motivierter Extremismus, gleich welcher Ausrichtung, darf dazu füh-
ren, dass die offene politische Diskussion in unserer pluralistischen, demokra-
tischen Gesellschaft erschwert oder gar gefährdet wird. Dabei ist die gesamte 
Zivilgesellschaft gefordert, die freiheitlichen Grundsätze unserer Werteordnung 
gegen jede Form des Extremismus zu verteidigen. Unsere Gesellschaft darf 
jene, die Intoleranz predigen, nicht tolerieren.”



458 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode



 Gerichtsverfahren des Landtages 459

18. Beteiligung des Landtages an Verfahren 
mit politischem Hintergrund vor dem 
Landesverfassungsgericht sowie an weiteren 
Verfahren vor Verwaltungs- und Zivilgerichten

verantwortlich: 

Leiter des Justiziariats,

Ministerialrat Stephan Nolte

Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über Gerichtsverfahren, vor dem Landesverfas-

sungsgericht sowie Verwaltungs- und Zivilgerichten, an denen der Landtag Mecklenburg-Vor-

pommern beteiligt war. Der Verfahrensgegenstand ist ebenso zu entnehmen wie die letztlich 

getroffene Gerichtsentscheidung.

 

18.1 Verfahren vor Zivilgerichten

Nr. Gericht/Az. Beteiligte Verfahrens- 
gegenstand

Sachstand

1 Landgericht 
Rostock
Az.: 3 O 445/10

Landtagsdirektor 
Tebben ./. 
NPD-Fraktion und 
David Petereit

Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung:

Unterlassung von 
Behauptungen über einen 
Vorfall am Tag der Offenen 
Tür des Landtages am 
12.09.2010 

Urteil vom 04.02.2011: 
Verurteilung im Wege der 
einstweiligen  
Verfügung zur Unterlassung 
der Äußerung  
„Die Kriegserklärung  
des Direktors ist  
angekommen“

Oberlandesgericht 
Rostock
Az.: 2 U 8/11

Berufung Urteil vom 30.05.2012:
Auf die Berufung des 
Beklagten zu  
1. Zurückweisung des 
Antrags auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung 
insgesamt .
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Nr. Gericht/Az. Beteiligte Verfahrens- 
gegenstand

Sachstand

2 Landgericht 
Schwerin
Az.: 3 O 408/10

Landtagsdirektor 
Tebben ./. Stefan 
Köster, MdL

Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung 

Unterlassung einer 
Behauptung über einen 
Vorfall am Tag der Offenen 
Tür des Landtages, die der  
Beklagte in der Sitzung 
des Ältestenrates vom 
15.09.2010 tätigte

Urteil vom 23.02.2011: 
Zurückweisung des 
Antrags auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung 

Oberlandesgericht 
Rostock
Az.: 2 U 21/11

Berufung Urteil vom 30. Mai 2012:
Zurückweisung der 
Berufung

3 Landgericht 
Rostock
Az. 3 O 681/11 (3)

Land Mecklenburg-
Vorpommern, 
vertreten d. die 
Präsidentin des 
Landtages./. NPD-
fraktion

Klage und Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen 
Verfügung auf Unterlassung 
wegen falscher 
Tatsachenbehauptung auf 
der Website der Fraktion

Beschluss vom 11.07.2011:
Untersagung der durch 
den Antrag auf einstweilige 
Verfügung angegriffenen 
Behauptung

Urteil vom 04.04.2012:
Verurteilung auf 
Unterlassung der durch 
die Klage angegriffenen 
Behauptung

Oberlandesgericht 
Rostock
Az.: 2 U 13/12

Berufung Urteil vom 21.11.2012: 
Zurückweisung der 
Berufung

4 Landgericht 
Rostock
Az.: 3 O 782/11 (2)

Land Mecklenburg-
Vorpommern, 
vertreten d. die 
Präsidentin des 
Landtages./. David 
Petereit

Klage auf Unterlassung 
einer falschen 
Tatsachenbehauptung 
auf der vom Beklagten 
betriebenen Website  
www.mupinfo.de

Urteil vom 04.04.2012:
Verurteilung auf 
Unterlassung der durch 
die Klage angegriffenen 
Behauptung

Oberlandesgericht 
Rostock
Az.: 2 U 11/12

Berufung Urteil vom 21.11.2012:
Zurückweisung der 
Berufung
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Nr. Gericht/Az. Beteiligte Verfahrens- 
gegenstand

Sachstand

5 Landgericht 
Rostock
Az.: 3 0 748/11 (2)

Land M-V, vertreten 
d. die Präsidentin des 
Landtages ./. NPD-
Fraktion 

Klage und Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen 
Anordnung auf Unterlassung 
von beleidigenden 
Äußerungen über die 
Landtagspräsidentin auf der 
Website der Fraktion 

Beschluss vom 28.07.2011:
Teilweise Untersagung 
der durch den Antrag auf 
einstweilige Verfügung 
angegriffenen Äußerung 

Oberlandesgericht 
Rostock
Az.: 2 W 19/11

Sofortige Beschwerde 
gegen den durch 
das Landgericht 
zurückgewiesenen Teil des 
Antrags durch das Land

Zurückweisung der 
sofortigen Beschwerde

Landgericht 
Rostock
Az.: 3 O 748/11 (2)

Widerspruch der Beklagten 
gegen die einstweilige 
Verfügung

Urteil vom 13.03.2012:
Die einstweilige Verfügung 
bleibt aufrechterhalten

Landgericht 
Rostock
Az.: 3 O 1052/11 (3)

Urteil im Klageverfahren 
vom 04.04.2012:
Verurteilung auf 
Unterlassung der durch 
die Klage angegriffenen 
beleidigenden Äußerung

Oberlandesgericht 
Rostock
Az.: 2 U 12/12

Berufung Urteil vom 14.11.2012:
Abweisung der Klage des 
Landes wegen fehlender 
Aktivlegitimation, 
Verurteilung auf 
Unterlassung eines Teils 
der Äußerungen auf 
Antrag der dem Verfahren 
beigetretenen Präsidentin
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Nr. Gericht/Az. Beteiligte Verfahrens- 
gegenstand

Sachstand

6 Landgericht 
Rostock
Az.: 3 O 766/11 (3)

Land M-V, vertreten 
d. die Präsidentin des 
Landtages./. David 
Petereit

Klage und Antrag 
auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung 
auf Unterlassung 
von beleidigenden 
Äußerungen über die 
Landtagspräsidentin auf  
der Website www.mup.info  
des Beklagten (Vom 
Inhalt identisch mit den 
Äußerungen auf der Seite 
der Fraktion) 

Beschluss des Landgerichts 
Rostock vom 28.07.2011:
Teilweise Untersagung 
der durch den Antrag auf 
einstweilige Verfügung 
angegriffenen Äußerung

Landgericht 
Rostock

Widerspruch der Beklagten 
gegen die einstweilige  
Verfügung

Urteil des Landgerichts 
Rostock vom 23.12.2011:
Die einstweilige  
Verfügung vom 28.07.2011 
wird aufrechterhalten.

Oberlandesgericht 
Rostock
Az.: 2 U 2/12

Berufung des  
Beklagten gegen die  
einstweilige Verfügung

Urteil vom 30.05.2012:
Die einstweilige  
Verfügung vom 28.07.2011 
wird unter Abänderung des 
Urteils des LG Rostocks vom 
23.12.2011 aufgehoben

Landgericht 
Rostock
Az.: 3 O 1031/11 (2)

Anerkenntnis und 
Schlussurteil im 
Klageverfahren vom 
22.02.2013:
Abweisung der Klage des 
Landes wegen fehlender 
Aktivlegitimation, 
Verurteilung auf 
Unterlassung eines Teils 
der Äußerungen auf 
Antrag der dem Verfahren 
beigetretenen Präsidentin
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18.2 Verfahren vor den Verwaltungsgerichten

Nr. Akten-
zeichen

Verfahrensart Verfahrensgegenstand Sachstand

1 2 A 671/10 Allgemeine 
Leistungsklage

Präsidentin ./. 
Borrmann

Rückforderung von 
Aufwandsentschädigung i. H. v. 
4.888,74 € für die Beschäftigung 
eines Mitarbeiters (fehlende 
Unterstützung der 
parlamentarischen Arbeit)

Klageschrift: 17.05.2010

Beschluss des 
Verwaltungsgerichts Schwerin 
über die örtliche Zuständigkeit 
des Verwaltungsgerichts 
Greifswald: 30.06.2010

17.06.2011: Übersendung 
der Verwaltungsakte an das 
Verwaltungsgericht Greifswald 

Stellungnahme zur Zulässigkeit 
des Rechtsweges vom 
09.08.2011

Termin zur mündlichen 
Verhandlung am 28.02.2012

Urteil vom 28. Februar 2012: 
Abweisung der Klage des 
ehemaligen Abgeordneten 
Borrmann

2 L 89/12 Antrag des ehemaligen 
Abgeordneten Borrmann 
auf Zulassung der Berufung 
vor dem OVG in Greifswald 
vom 17.04.2012 (noch nicht 
entschieden)
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Nr. Akten-
zeichen

Verfahrensart Verfahrensgegenstand Sachstand

2 1 A 1172/11 Unterlassungsklage 

Borrmann ./. 
Präsidentin

Unterlassung der Verbreitung 
der Äußerung: „Seit 2006 
gehören dem Landtag von 
Mecklenburg-Vorpommern 
sechs Männer an, die die 
millionenfache Ermordung 
jüdischer Kinder, Frauen und 
Männer als ‚eine gute Idee’ 
bezeichnen, wie kürzlich der 
Vorsitzende der NPD-Fraktion 
Udo Pastörs in einer Debatte 
bei uns im Landtag.“

Klageschrift vom 08.07.2011

Replik vom 05.08.2011

Urteil vom 17.09.2013:
Abweisung der Klage des 
ehemaligen Abgeordneten 
Borrmann

2 L 227/13 Antrag des ehemaligen 
Abgeordneten Borrmann auf 
Zulassung der Berufung vor 
dem OVG in Greifswald (noch 
nicht entschieden)

3 1 B 757/11 Einstweiliges Rechts-
schutzverfahren 

NPD-Fraktion ./. 
Präsidentin

Antrag auf Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung 
der Anfechtungsklage 

Beschluss des 
Verwaltungsgerichts Schwerin 
vom 20.10.2011: 
Ablehnung des Antrages der 
NPD-Fraktion

1 A 1599/11 Anfechtungsklage Räumungsbescheid 
vom 05.10.2011, 
Widerspruchsbescheid vom 
11.10.2011

Beschwerde vom 24.10.2011

2 M 191/11 Beschwerde Beschluss des 
Oberverwaltungsgerichts 
Greifswald vom 27.10.2011: 
Zurückweisung der 
Beschwerde der NPD-
Fraktion

4 1 B 799/11 Einstweiliges Rechts-
schutzverfahren 

NPD-Fraktion ./. 
Präsidentin

Antrag auf Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung 
der Anfechtungsklage

Androhung der 
Ersatzvornahme mit Bescheid 
vom 25.10.2011

Beschluss des 
Verwaltungsgerichts Schwerin 
vom 26.10.2011: 
Ablehnung des Antrages der 
NPD-Fraktion
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Nr. Akten-
zeichen

Verfahrensart Verfahrensgegenstand Sachstand

5 1 B 131/12 Einstweiliges Rechts-
schutzverfahren

Mitarbeiter der 
NPD-Fraktion                       
./.
Präsidentin

Antrag auf Wiederherstellung 
der aufschiebenden 
Wirkung des am 01.03.2012 
gegen den Widerruf der 
Dauerzutrittsberechtigung 
zum Landtagsgebäude vom 
24.02.2012 eingelegten 
Widerspruchs

Der Widerruf der 
Dauerzutrittsberechtigung 
erfolgte vor dem Hintergrund 
der rechtskräftigen Verurteilung 
des Fraktionsmitarbeiters 
wegen gefährlicher 
Körperverletzung in Tateinheit 
mit Landfriedensbruch

Beschluss des 
Verwaltungsgerichts Schwerin 
vom 18. April 2012:
Ablehnung des Antrages des 
NPD-Fraktionsmitarbeiters 
Grewe

6 1 A 2112/14 Anfechtungsklage

NPD-Fraktion ./. 
Präsidentin des 
Landtages 

Antrag auf Aufhebung des 
Rückforderungsbescheides 
vom 16.01.2014 in Gestalt des 
Änderungsbescheids vom 
27.01.2014

offen

7 1 B 1219/14 Einstweiliges Rechts-
schutzverfahren

NPD-Fraktion ./. Präsi-
dentin des Landtages

Antrag auf Feststellung, 
dass die Anfechtungsklage 
unter dem Az. 1 A 2112/14 
aufschiebende Wirkung hat, 
sowie die Vollziehung des 
angefochtenen Bescheids 
rückgängig zu machen 
und Fraktionszuschüsse 
auszuzahlen 

Beschwerde vom 11.06.2015

Beschluss vom 10. Juni 2015:
Ablehnung des Antrages

Beschluss vom 29.02.2016:
Zurückweisung der 
Beschwerde
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Nr. Akten-
zeichen

Verfahrensart Verfahrensgegenstand Sachstand

8 2 A 885/16 Anfechtungsklage

NPD-Fraktion ./. 
Präsidentin des 
Landtages

Antrag auf Aufhebung der 
Sicherheitsleistung durch 
Bescheid vom 08.03.2016

Abweisung der Klage durch 
Urteil vom 07.06.2016; 
Feststellung Zulässigkeit 
einstweiliger Rechtsschutz

2 B 1002/12 Antrag auf Zulassung 
der Berufung 
vor dem OVG 
Mecklenburg-
Vorpommern

offen

9 1 A 832/16 Feststellungsklage 
eines Fraktionsmit-
arbeiters der NPD

Abmahnung durch die 
Präsidentin des Landtages bzgl. 
Mitfahrt in Aufzug

offen



 Gerichtsverfahren des Landtages 467

18.3 Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht

Az. Beteiligte Gegenstand LVerfG Stichwort Ergebnis

LVerfG 
2/11

Stadt 
Neubrandenburg

Kommunale Verfas-
sungsbeschwerde ge-
gen Kreisstrukturgesetz 
2010

Kreisgebietsreform Beschluss vom 
23.02.2011: Verwerfung

LVerfG 
7/11

Diakoniewerk 
Neues Ufer

Verfassungsbeschwerde 
gegen § 16 Abs. 1 Satz 1 
KiFöG M-V

Kindertagesförderungs-
gesetz, KiföG MV

Zurücknahme

LVerfG
13/11

Stadt Parchim Kommunale Verfas-
sungsbeschwerde ge-
gen § 25 S. 2 - 5 LNOG 
MV

Kreisgebietsreform Urteil vom 20.12.2011: 
Zurückweisung

LVerfG 
14/11 
e. A.

NPD-Fraktion Verfassungsbeschwerde 
betreffend den Bescheid 
der Präs.vom 25. Oktober 
2011 betr. die Freigabe 
von bisher durch die 
Fraktion genutzter 
Räume

Raumvergabe Beschluss vom 
27.10.2011: 
Zurückweisung

LVerfG
15/11 
e.A.

NPD-Fraktion ./. 
Präsidentin des 
Landtages

Organstreitverfahren 
betreffend die Vergabe 
von Räumlichkeiten im 
LT MV

Raumvergabe Beschluss vom 
27.10.2011: 
Zurückweisung

LVerfG
16/11

Landkreis 
Vorpommern-
Greifswald

Kommunale Verfas-
sungsbeschwerde ge-
gen § 4 frd Landesaus-
führungsgesetzes SGB II

  Rücknahme durch den 
Antragsteller

LVerfG
1/12

Michael 
Andrejewski, MdL

Verfassungsbeschwerde 
gegen Art. 1 § 66 zur 
Neuordnung des Wahl-
rechts im Land MV und 
zur Änderung anderer 
Rechtsvorschriten vom 
16. Dezember 2010

  Beschluss vom 
21.12.2012: Verworfen 
wegen Unzulässigkeit

LVerfG
2/12 
e. A.

NPD-Fraktion + 
Udo Pastörs, MdL 
./. LT MV

Organstreitverfahren 
betreffend den Gesetz-
beschluss des LT vom 
16.11.2011 zur Änderung 
des Abgeordnetenge-
setzes
hier: Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen 
Anordnung

Zahlung von Zulagen 
an Parlamentarische 
Geschäftsführer 

Beschluss vom 
29.03.2012: 
Zurückweisung
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Az. Beteiligte Gegenstand LVerfG Stichwort Ergebnis

LVerfG
3/12

NPD-Fraktion + 
Udo Pastörs, MdL 
./. LT MV

Organstreitverfahren 
betreffend den Gesetz-
beschluss des LT vom 
16.11.2011 zur Änderung 
des Abgeordnetenge-
setzes

Zahlung von Zulagen an 
Parlamentarische Ge-
schäftsführer 

Beschluss vom 
21.12.2012: Verwerfung 
des Antrages

LVerfG
8/12

Gemeinde 
Granzin

Kommunale Verfas-
sungsbeschwerde ge-
gen § 25 S. 2 - 5 LNOG 
MV

Kreisgebietsreform Zurücknahme

LVerfG
3/13

Stefan Köster, MdL 
./. Präsidentin des 
Landtages

Organstreitverfahren 
wegen nachträglichen 
Ordnungsrufs zu TOP 17 
in der 32. Plenarsitzung

Ordnungsmaßnahmen 
im Rahmen der 
Sitzungsleitung

Urteil vom 24.10.2013: 
Zurückweisung

LVerfG
4/13

Udo Pastörs, MdL 
. /. Präsidentin des 
Landtages

Organstreitverfahren we-
gen Sitzungsausschluss 
in der 32. Plenarsitzung

Ordnungsmaßnahmen 
im Rahmen der Sitzungs-
leitung

Urteil vom 24.10.2013: 
Zurückweisung

LVerfG
5/13

Michael 
Andrejewski, MdL 
./. Präsidentin des 
Landtages

Organstreitverfahren 
wegen Ordnungsrufs 
in der 32. Plenarsitzung 
TOP 29

Ordnungsmaßnahmen 
im Rahmen der 
Sitzungsleitung

Urteil vom 24.10.2013: 
Ordnungsruf verstößt 
gegen Art. 22 Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 1, im Übrigen 
Zurückweisung

LVerfG
6/13 
e. A.

David Petereit, 
MdL ./. Fraktionen 
der SPD, CDU, DIE 
LINKE

Organstreitverfahren 
wegen Zahlung von 
Funktionszulagen 
durch Fraktionen an 
Abgeordnete 
hier: Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen 
Anordnung

Funktionszulagen Urteil vom 28.08.2013: 
Zurückweisung

LVerfG
7/13

David Petereit, 
MdL ./. Fraktionen 
der SPD, CDU, DIE 
LINKE

Organstreitverfahren 
wegen Zahlung von 
Funktionszulagen durch 
Fraktionen an Abgeord-
nete

Funktionszulagen Beschluss vom 
24.10.2013: Verwerfung

LVerfG
8/13

David Petereit, 
MdL ./. 
Landesregierung 
+ Landtag

Organstreitverfahren 
wegen Verletzung des 
parlamentarischen Fra-
gerechts

Kleine Anfragen Urteil vom 23.01.2014: 
Verletzung Art. 40 Abs. 
1 Satz 1 LV MV durch 
nicht vollständige 
Beantwortung der 
Kleinen Anfrage

LVerfG
1/14

Fraktion DIE LINKE 
./. Landtag

Organstreitverfahren 
wegen Verletzung von 
Landtagszuständigkeiten 
und Abgeordneten-
rechten

Bewilligung von Bürg-
schaften durch den 
Finanzausschuss

Urteil 27.08.2014: 
Verwerfung
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Az. Beteiligte Gegenstand LVerfG Stichwort Ergebnis

LVerfG
2/14

NPD-Fraktion 
./. Präsidentin + 
Landtag

Organstreitverfahren 
wegen Kürzung von 
Fraktionszuschüssen

  Urteil vom 26.02.2015: 
Zurückweisung

LVerfG
3/14

Andreas Katz, 
Claudia Müller, 
Johannes Saalfeld, 
Jürgen Suhr

Verfassungsbeschwerde 
Landesverfassungs-
schutzgesetz und 
Sicherheits- und Ord-
nungsgesetz, Landesver-
fassungsschutzgesetz

  Beschluss vom 
28.01.2016: Aussetzung

LVerfG
5/14

David Petereit, 
MdL ./. Präsidentin

Organstreitverfahren 
wegen Verletzung des 
parlamentarischen Fra-
gerechts

Nichtzulassung von 
Nachfragen bei 
Fragestunde

Beschluss vom 
18.12.2014: Verwerfung

LVerfG
6/14

Tino Müller, 
MdL, Michael 
Andrejewski, MdL, 
David Petereit, 
MdL ./. Landtag

Organstreitverfahren 
wegen Ablehnung des 
Gesetzentwurfs betref-
fend Begrenzung von 
Funktionszulagen

Funktionszulagen Beschluss vom 
29.01.2015: Verwerfung 
wg. Unzulässigkeit

LVerfG
7/14

Verfassungs- 
beschwerde

Stellungnahme Gerichtsstruktur-
neuordnungsgesetz

Beschluss vom 
30.04.2015: Verwerfung 
wg. Unzulässigkeit

LVerfG
8/14

Michael 
Andrejewski, MdL 
./. Präsidentin des 
Landtages

Organstreitverfahren 
wegen Parlamentsrechts 
(Wortentzug 72. Plenar-
sitzung)

Ordnungsmaßnahmen 
im Rahmen der 
Sitzungsleitung

Urteil vom 25.06.2015: 
Verletzung Art. 22 Abs. 
1, 2 S. 1 LV MV durch 
Ordnungsruf

LVerfG
9/14

Stefan Köster, MdL 
./. Präsidentin des 
Landtages

Parlamentsrecht (Ord-
nungsruf 72. Plenarsit-
zung)

Ordnungsmaßnahmen 
im Rahmen der 
Sitzungsleitung

Urteil vom 25.06.2015: 
Verletzung Art. 22 Abs. 
1, 2 S. 1 LV MV durch 
Ordnungsruf

LVerfG
10/14

Stefan Köster, MdL 
./. Präsidentin des 
Landtages

Parlamentsrecht (Ord-
nungsruf 72. Plenarsit-
zung)

Ordnungsmaßnahmen 
im Rahmen der Sitzungs-
leitung

Urteil vom 25.06.2015: 
Verletzung Art. 22 Abs. 
1, 2 S. 1 LV MV durch 
Ordnungsruf

LVerfG
1/15

Stefan Köster, 
MdL ./. 
Landesregierung

Organstreit wg. Verlet-
zung des parlamentari-
schen Fragerechts

Fragerecht Urteil vom 30.06.2016: 
Verletzung Art. 40 
Abs. 1 S. 1 LV M-V 
durch unvollständige 
Beantwortung kleine 
Anfrage

LVerfG
2/15

David Petereit, 
MdL ./. 
Landesregierung 

Organstreitverfahren 
wg. Verletzung des 
parlamentarischen Fra-
gerechts

Fragerecht Beschluss vom 
30.06.2016: Verletzung 
Art. 40 Abs. 1 S. 1 LV M-V 
durch unvollständige 
Beantwortung kleine 
Anfrage
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Az. Beteiligte Gegenstand LVerfG Stichwort Ergebnis

LVerfG
3/15

NPD-Fraktion 
./. Minister für 
Inneres & Sport; 
Landesregierung

Organstreitverfahren Besuch Flüchtlings-
heim Erstaufnahme-
einrichtung

Beschluss vom 
31.03.2016: 
Teileinstellung; teilweise 
Verletzung Rechte aus 
Art. 22 Abs. 1,2 i. V. m. 40 
LV MV

LVerfG
4/15
e. A.

NPD-Fraktion 
./. Minister für 
Inneres & Sprt; 
Landesregierung

Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Anord-
nung 

Besuch Flüchtlings-
heim Erstaufnahme-
einrichtung 

Beschluss vom 
27.08.2015: Erlass 
einer einstweiligen 
Anordnung, Verletzung 
Art. 22 Abs. 1 und 2 i.V.m. 
Art. 40 LV MV

LVerfG
5/15
e. A.

Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN 
./. 1. PU 1, 2. 
Vorsitzender PU 1

Organstreitverfahren, 
einstweilige Anordnung

Beweisantrag, 
Beweiserhebung

Beschluss vom 
25.09.2015: Ablehnung 
Erlass einstweilige 
Anordnung

LVerfG
8/15

1. Minderheit PU 
1, 2. DIE LINKE, 3. 
BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ./. 1. PU 
1, 2. Vorsitzender 
PU 1

Beweiserhebung Un-
tersuchungsausschuss, 
Antrag einstweilige 
Anordnung

Beweisantrag, 
Beweiserhebung

gegenstandslos durch 
Entscheidung 9/15

LVerfG
9/15

1. Minderheit PU 
1, 2. DIE LINKE, 3. 
BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ./. 1. PU 
1, 2. Vorsitzender 
PU 1

Beweiserhebung Unter-
suchungsausschuss

Beweisantrag, 
Beweiserhebung

Urteil vom 25.02.2016: 
Einstellung, soweit 
Rücknahme Anträge; 
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19. Präsidenten- und Direktorenkonferenzen

verantwortlich:

Leiter des Referates Sonderaufgaben, Präsidenten- und Direktorenkonferenzen

Ministerialrat Ulrich Wittenberg

19.1 Präsidentenkonferenzen

Die Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente, des 

Deutschen Bundestages und des Bundesrates (Kurzform: Landtagspräsidentenkonferenz) tagt 

regelmäßig einmal jährlich. Im Rahmen dieser Beratungen werden insbesondere Fragen der 

internen und externen Probleme der Landesparlamente, deren Arbeit, Stellung und Aufgaben, 

Fragen des Föderalismus, des Parlaments- und des Abgeordnetenrechts erörtert. Zunehmend 

werden gemeinsame Standpunkte zu den verschiedensten Fragen in Form von Entschließun-

gen, Empfehlungen und Erklärungen formuliert. 

Die Gastgeberschaft für die Tagung der Landtagspräsidentenkonferenz wechselt unter den 

Ländern. Der Gastgeber der jeweiligen Konferenz hat den Vorsitz inne und fungiert als Spre-

cher der Landtagspräsidentenkonferenz. Vorbereitung und Führung der Konferenzgeschäfte 

obliegen der Parlamentsverwaltung des jeweiligen Gastgeberlandes. Diese führt die Geschäf-

te der Landtagspräsidentenkonferenz dann ein Jahr lang – bis sie zur nächsten Tagung von 

der Parlamentsverwaltung des nächsten Gastgeberlandes übernommen werden und mit dem 

Abschluss der Präsidentenkonferenz am 16. Juni 2015 an Hessen übergeben.

19.2 Direktorenkonferenzen

Die Konferenz der Direktoreninnen und Direktoren der deutschen Landesparlamente, des 

Deutschen Bundestages und des Bundesrates (Kurzform: Landtagsdirektorenkonferenz, Abk. 

LDK) ist ein regelmäßig und kontinuierlich zusammentretendes Konferenzgremium zum Er-

fahrungsaustausch und zur Koordinierung von rechtlichen und organisatorischen Rahmenbe-

dingungen der deutschen Landesparlamente. Im Rahmen der zweimal jährlich stattfindenden 

Tagungen werden insbesondere Fragen zu Stellung und Aufgaben der Landesparlamente, 

des Föderalismus und des Parlaments- und des Abgeordnetenrechts erörtert. Dabei dient die 
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Frühjahrskonferenz wesentlich der Vorbereitung der einmal jährlich tagenden Landtagspräsi-
dentenkonferenz (LPK). Die Herbstkonferenz leitet dann die Umsetzung von Beschlüssen der 
LPK ein und bearbeitet übergreifende Fragestellungen.

Zusätzlich zu den Tagungen der Präsidenten und denen der Direktoren gibt es Kommissionen 
bzw. Arbeitsgruppen mit separaten Sitzungen. In der Praxis werden komplexe Materien derar-
tigen Kommissionen zur Vorbereitung übergeben

19.3  Konferenzen unter Federführung des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern 

Am 17. Juni 2014 übernahm Mecklenburg-Vorpommern den Vorsitz der Landtagspräsiden-
tenkonferenz von Hamburg. Unmittelbar danach begann die Vorbereitung für eine Sonder-
konferenz zum Thema „Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen“ im August 2014. 

Am 29. August 2014 bekräftigten die Landtagspräsidentinnen und Landtagspräsidenten 
im Rahmen dieser Sonderkonferenz ihre Forderung, in die anstehende Neuordnung der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen eingebunden zu werden.

Vom 21. bis 23. September 2014 tagte unter Leitung von Direktor Armin Tebben die Land-
tagsdirektorenkonferenz in Binz, die bereits die Konferenz der deutschen Landtagspräsidenten 
am 15. Juni 2015 und die Gemeinsame Konferenz der Deutschen und Österreichischen Lan-
desparlamente und des Südtiroler Landtags am 16. Juni 2015 vorbereitete. Außerdem standen 
übergreifende Themen der parlamentarischen Praxis auf der Tagesordnung.

Am 27. November 2014 trafen sich Vertreter der Landtagspräsidentenkonferenz und der 
Ministerpräsidentenkonferenz zu einem Gespräch. Für die Landtagspräsidentenkonferenz 
nahmen als Vorsitzende Frau Präsidentin Sylvia Bretschneider und der Präsident des Sächsi-
schen Landtags Dr. Mathias Rößler, für die Ministerpräsidentenkonferenz deren Vorsitzender, 
Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke (Brandenburg) und die damalige thüringische Minis-
terpräsidentin Christine Lieberknecht teil. Ministerpräsident Woidke und Ministerpräsidentin 
Lieberknecht informierten über Verlauf und Ergebnis der unmittelbar zuvor beendeten Son-
derkonferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs zum Thema Neuordnung des 
Bund-Länder-Finanzausgleichs. 
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Am 15. Dezember 2014 berichteten Präsidentin Bretschneider und Präsident Dr. Rösler im 
Rahmen einer weiteren Sonderkonferenz über das Treffen mit den Vertretern der Minister-
präsidentenkonferenz. Außerdem wurde im Rahmen dieser Konferenz ein Beschluss mit der 
Forderung nach einer Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den regionalen Landespar-
lamenten und der Europäischen Kommission durch Einrichtung eines Ausschusses gefasst. 
Dieser Beschluss wurde allen Institutionen auf europäischer Ebene zugestellt.

Vom 10. bis 12. Mai 2015 beriet in Waren (Müritz) die Landtagsdirektorenkonferenz. Im Vor-
dergrund dieser Konferenz stand die Vorbereitung der bevorstehenden Konferenz der deut-
schen Landtagspräsidenten und der Gemeinsamen Konferenz der Deutschen und Österrei-
chischen Landesparlamente und des Südtiroler Landtags. Unter dem Titel „Plenardebatte in 
der parlamentarischen Praxis – Quo vadis?“ wurde die Bedeutung der Plenardebatte in Form 
von Rede und Gegenrede als Herzstück des Parlamentarismus erörtert. Außerdem wurde eine 
Auswertung der Berichterstattung über Plenardebatten in den Medien vorgestellt.

Am 1. Juni 2015 nahm der Direktor des Landtags Mecklenburg-Vorpommern Armin Tebben 
in Vorbereitung der Gemeinsamen Konferenz der Deutschen und Österreichischen Landes-
parlamente und des Südtiroler Landtags an der österreichischen Direktorenkonferenz in Vill- 
Innsbruck teil. 

Am 15. Juni 2015 fand im Seebad Hohe Düne die Konferenz der Präsidentinnen und Präsi-
denten der deutschen Landesparlamente, des Deutschen Bundestages und des Bundesra-
tes – Deutsche Konferenz – statt. Präsidentin Bretschneider informierte die Konferenz über 
den Stand der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Die Präsidentinnen und 
Präsidenten diskutierten praktische Erfahrungen bei verschiedenen Steuerungsinstrumenten 
in der Plenardebatte. Vor dem Hintergrund einer Auswertung erörterte die Konferenz die Be-
richterstattung über Plenardebatten in den Medien und bereitete die am folgenden Tag statt-
findende Gemeinsame Konferenz vor. Der Präsidenten des Volksbundes, Dr. Markus Meckel, 
stellte der Konferenz die Arbeit des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. vor. Am 
Abend richtete Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert an die Teilnehmer der Konferenz 
eine Dinnerspeech.

Am 16. Juni 2015 fand in Heiligendamm die Gemeinsame Konferenz der Deutschen und 
Österreichischen Landesparlamente und des Südtiroler Landtags statt. Die Beschlüsse dieser 
Konferenz sind nachstehend wiedergegeben. Mit dem Abschluss dieser Präsidentenkonferenz 
übergab Mecklenburg-Vorpommern den Vorsitz der Konferenz an Hessen.
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19.3.1 Übersicht über Präsidenten- und Direktorenkonferenzen 

Nachstehende Tabelle bietet eine Übersicht über die Präsidenten- und Direktorenkonferen-

zen, deren Federführung beim Landtag Mecklenburg-Vorpommern gelegen hat. Bei den 

Sonderkonferenzen oblag die Federführung Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ge-

meinsam.

Datum Ort Konferenz

29.8.2014 Berlin, Vertretung des 
Freistaates Sachsen beim 
Bund

Sonderkonferenz der Präsidentinnen und 
Präsidenten der deutschen Landesparla-
mente, des Deutschen Bundestages und 
des Bundesrates

21. bis 
23.9.2014

Ostseebad Binz auf Rügen Konferenz der Direktorinnen und Direktoren 
der deutschen Landesparlamente, 
des Deutschen Bundestages und 
des Bundesrates 

15.12.2014 Berlin, Landesvertretung 
Mecklenburg-
Vorpommern

Sonderkonferenz der Präsidentinnen und 
Präsidenten der deutschen Landesparla-
mente, des Deutschen Bundestages und 
des Bundesrates

10. bis 12. 
Mai 2015

Heilbad Waren (Müritz) Konferenz der Direktorinnen und Direktoren 
der deutschen Landesparlamente, 
des Deutschen Bundestages und des 
Bundesrates

Konferenz der Präsidentinnen und Präsi-
denten der deutschen und österreichischen 
Landesparlamente, des Deutschen Bundes-
tages, des Bundesrates und des Südtiroler 
Landtages

15. Juni 
2015

Seebad Hohe Düne Deutsche Konferenz

16. Juni 
2015

Seeheilbad Heiligendamm Gemeinsame Konferenz
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19.3.2  Beschlüsse der Konferenz vom  
14. bis 16. Juni 2015 in Heiligendamm

a)  Erklärung von Heiligendamm: Verstärkte Einbindung der regionalen  
Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnis durch die  
Europäische Kommission

Die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und österreichischen Landesparlamente 

erinnern an ihren jeweiligen Beschluss vom 15. Dezember und 20. Oktober 2014, in dem sie 

sich übereinstimmend für eine Beteiligung der regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbe-

fugnis an der von den nationalen Parlamenten geforderten Arbeitsgruppe zur Stärkung der 

nationalen Parlamente in der Europäischen Union ausgesprochen haben.

Die Präsidentinnen und Präsidenten nehmen die Antworten der Europäischen Kommission 

durch Schreiben ihres Ersten Vizepräsidenten Herrn Frans Timmermans vom 23. Februar und 

27. März 2015 zur Kenntnis. Die darin vorgeschlagene Vorgangsweise, anstelle der Einrichtung 

einer Arbeitsgruppe die bestehenden Instrumente der Zusammenarbeit mit den nationalen 

Parlamenten effizient zu nutzen, wobei die regionalen Parlamente ihre Anliegen über ihre Ver-

tretung auf föderaler Ebene einbringen könnten, sehen die Präsidentinnen und Präsidenten 

als nicht ausreichend an.

Der Vorschlag gibt zunächst aus Sicht der deutschen Präsidentinnen und Präsidenten Anlass 

darauf hinzuweisen, dass im Bundesrat die Regierungen der Länder und nicht die Landespar-

lamente vertreten sind.
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Die Präsidentinnen und Präsidenten sehen es für wichtig an, direkt mit den europäischen Ins-

titutionen über eine verstärkte Einbindung der regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbe-

fugnis, insbesondere bei der Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips in einen Dia-

log zu treten. Die Beteiligung der regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnis an der 

Subsidiaritätsprüfung ermöglicht eine öffentlichkeitswirksame Diskussion europapolitischer 

Vorhaben auf einer sach- und bürgernahen Ebene und leistet damit einen wichtigen Beitrag 

zur Vermittlung europäischer Politik in den Ländern und Regionen.

Damit die regionalen Parlamente vor Ort wirksam in einem öffentlichen Diskurs den Bürgerin-

nen und Bürgern europäische Anliegen nahebringen können, sind sie auf zeitnahe Informa-

tionen durch die europäischen Institutionen angewiesen, wie aktuell die Diskussion um ein 

transatlantisches Freihandelsabkommen (TTIP) deutlich macht.

Die Präsidentinnen und Präsidenten begrüßen die grundsätzliche Bereitschaft der Europäi-

schen Kommission, konstruktive Vorschläge mit den regionalen Organen im Rahmen ihrer je-

weiligen Zuständigkeiten zu erörtern. 

Insbesondere denken die Präsidentinnen und Präsidenten an einen Dialog mit der Europäi-

schen Kommission über folgende Punkte:

-  Die Beschlüsse der regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnis im Rahmen des 

Subsidiaritätsfrühwarnsystems sollten von der Europäischen Kommission in offiziellen Do-

kumenten erwähnt werden (Jahresberichte der Europäischen Kommission über die Anwen-

dung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sowie über die Beziehungen 

zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Parlamenten).

-  Die 8-wöchige Frist im Rahmen des Frühwarnverfahrens zur Subsidiaritätskontrolle ist auf 

Grund der Erfahrungen der letzten Jahre sowohl in den deutschen, als auch österreichi-

schen Landesparlamenten zu kurz und sollte verlängert werden.
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-  Die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnis verfügen über große Bürgernähe, 

Kenntnis aller relevanten regionalen Besonderheiten und haben umfangreiche Erfahrun-

gen bei der Vorbereitung und Umsetzung übergeordneter Regelungen. Dieses Potential 

wird bisher von der Europäischen Kommission nicht ausreichend genutzt. Die Aktivitäten 

der Europäischen Union greifen auf einer Ebene in die Gesellschaft ein, die auch in der 

Verantwortung der regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnis steht. Wesens-

merkmal einer gelebten Demokratie in der Europäischen Union ist das Zusammenwirken 

aller beteiligten Ebenen und Organe; dazu gehören auch die regionalen Parlamente mit 

Gesetzgebungsbefugnis.

Die Gemeinsame Präsidentenkonferenz sieht es als unverzichtbar an, dass die Kompetenzen 

und besonderen Möglichkeiten regionaler Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnis im Interes-

se einer größeren Akzeptanz und Nachhaltigkeit in die Gestaltung der Politik der Europäischen 

Union einfließen. Dazu ist es notwendig, die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbe-

fugnis so frühzeitig und umfassend wie möglich im Vorfeld von Entscheidungen in die euro-

päischen Informationsflüsse, Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse einzubinden. Die 

Präsidentinnen und Präsidenten unterstreichen ihre Bereitschaft, hierzu mit der europäischen 

Ebene in einen konstruktiven Dialog zu treten.

Sollte im Verlauf der weiteren Diskussion zur Stärkung der nationalen Parlamente in der Euro-

päischen Union ein Gremium oder ein institutionalisierter Dialog zwischen der Europäischen 

Kommission und den nationalen Parlamenten vereinbart werden, erwarten die Präsidentin-

nen und Präsidenten, dass die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnis daran be-

teiligt werden. Dabei unterstützen sie die nationalen Parlamente in ihrer Forderung nach einer 

stärkeren Beteiligung.

Die Präsidentinnen und Präsidenten bitten die jeweiligen Vorsitzländer, die Erklärung der Eu-

ropäischen Kommission zu übermitteln und Herrn Kommissionsvizepräsidenten Timmermans 

um ein Gespräch mit einer gemeinsamen Delegation der Landesparlamente zu bitten.
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b)  Erklärung von Heiligendamm: Der digitale öffentliche Raum und die Wahrung 
der Meinungsvielfalt und die digitale Grundversorgung

Die Gemeinsame Konferenz vereinbart, sich aktiv in die weitere Entwicklung dieser Thematik 
einzubringen.

Die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und österreichischen Landesparlamente 
und des Südtiroler Landtages sehen die Thematik der digitalen Versorgung des öffentlichen 
Raums und die Wahrung der Meinungsvielfalt in der parlamentarischen Demokratie als hoch-
relevantes Thema an, das auch die Landesparlamente unmittelbar betrifft.

I. Kremser Erklärung

Die Gemeinsame Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und österrei-
chischen Landesparlamente und des Südtiroler Landtages hat bereits 2013 in ihrer Kremser Er-
klärung „Parlamentarismus und Bürgerbeteiligung in der modernen Informationsgesellschaft“ 
festgestellt, dass die moderne Informationsgesellschaft und ihre Instrumente den Landespar-
lamenten die Chance bieten, die Bürgerinnen und Bürger in neuer Qualität zu informieren 
und zu beteiligen. Die Präsidentinnen und Präsidenten erklärten, gemeinsames Ziel sei es, die 
Instrumente der modernen Informationsgesellschaft in einer Weise zu nutzen, welche die par-
lamentarische Demokratie unterstützt und festigt und gegen demokratiefeindliche Strömun-
gen schützt.

II. Rolle der Parlamente

Die Präsidentinnen und Präsidenten betonen die zentrale Rolle, die den Parlamenten bei der 
Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen der digitalen Welt und dem Schutz der 
Grundrechte im digitalen Raum zukommt. Deshalb mahnen die Präsidentinnen und Präsiden-
ten eine politische Diskussion über die ethischen Grundbedingungen für den digitalen Staat 
an, deren Ergebnisse in verfassungsrechtliche und einfachgesetzliche Regelungen münden, 
wobei den Fragen der Datensicherheit ein besonderer Stellenwert zukommt. Auftrag der Par-
lamente ist es, Grundrechte, Demokratie und Rechtsstaat auch in der digitalen Welt zu sichern. 
Zugleich müssen die Parlamente (wie auch die Regierungen) darauf achten, dass keine Kluft 
zwischen digitalisierter Gesellschaft und Staat entsteht.
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III. Aktivitäten auf europäischer Ebene

Die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und österreichischen Landesparlamente und 
des Südtiroler Landtages begrüßen die Bemühungen auf Europäischer Ebene, zur Schaffung 
eines digitalen Binnenmarktes, insbesondere die angestrebten Regulierungen im Bereich von 
Netzneutralität und diskriminierungsfreiem Zugang. Sie fordern die Europäische Kommission, 
das EU-Parlament und den Rat der Europäischen Union auf, sicherzustellen, dass sich die Bürge-
rinnen und Bürger auch im Internet politisch umfassend informieren und am politischen Prozess 
uneingeschränkt teilnehmen können, denn das ist für die zentralen Funktionen der Demokratie 
und zur Abwehr von Gefährdungen essentiell. Dafür sind unter anderem der Erhalt einer großen 
Meinungsvielfalt im Internet und die schnelle Auffindbarkeit dieses Spektrums unabdingbare 
Voraussetzung. Wichtig ist es auch, die flächendeckende Versorgung mit schnellen Internetver-
bindungen zu erreichen, um einen Zugang für Jedermann zu gewährleisten. Die Sicherung von 
Datenschutz und Privatsphäre bleiben dabei ständige Aufgabe.

c) Entschließung von Heiligendamm: Jugendprojekte in Landesparlamenten

Im Bewusstsein der Verantwortung für junge Menschen nehmen die Parlamente im Bereich 
der politischen Bildung, insbesondere mit Blick auf Schülerinnen, Schüler und Jugendliche auch 
weiterhin eine wichtige Funktion wahr. Die Landtage führen erfolgreich ganz unterschiedliche 
Formate, Projekte und Veranstaltungen mit jungen Menschen durch. Sowohl bei der permanen-
ten Betreuung von Schülerinnen und Schülern sowie weiteren Jugendgruppen im Rahmen des 
Besucherdienstes als auch bei Jugendprojekten spielen zeitgemäße und zielgruppengerechte 
Inhalte und Methoden eine wichtige Rolle. Ein besonderer Stellenwert wird Projekten mit akti-
ver Jugend-Beteiligung eingeräumt, wobei sich in den Parlamenten unterschiedliche Formate 
mit ganz unterschiedlichen externen Akteuren und Kooperationspartnern herausgebildet und 
bewährt haben. Dabei verfolgen die Parlamente das Ziel, mit Hilfe der Kooperationspartner, wie 
Jugendorganisationen, Bildungsträgern oder Schulen, eine möglichst große Reichweite der An-
gebote politischer Bildung zu erzielen.

Um sich über Best-Practice-Beispiele der einzelnen Landtage länderübergreifend auszutauschen 
und bewährte Projekte für die weitere Erhöhung der Qualität und Effektivität der Jugendarbeit 
der Landtage zu nutzen, setzen die Präsidentinnen und Präsidenten eine Arbeitsgruppe „Jugend-
projekte in Landesparlamenten“ ein, die auf der nächsten gemeinsamen Konferenz der deut-
schen Länderparlamente, des Deutschen Bundestages, des Bundesrates der österreichischen 
Länderparlamente und des Südtiroler Landtages einen Bericht vorlegen wird.
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d) Beschluss: Teilnahme des Parlamentes der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens

Die gemeinsame Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und österrei-
chischen Landesparlamente unter Beteiligung des Südtiroler Landtages beschließt die Teil-
nahme des Parlamentes der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.

- Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages
Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und österreichi-
schen Landesparlamente, des Deutschen Bundestages, des Bundesrates sowie 
des Südtiroler Landtages vom 14. bis 16. Juni 2015 
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4121 -

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/4121 nach § 59 GO LT durch die 
Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/105 vom 25.06.2015:
Europa- und Rechtsausschuss (f )
Innenausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschuss Drucksache 
6/5463

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:
Annahme der Beschlussempfehlung

19.4 Arbeitsgruppe „Chancen und Risiken des Internets inklusive 
digitaler Grundversorgung“

verantwortlich:
Leiter der Pressestelle des Landtages
Verwaltungsangestellter Dirk Lange

Die von der Konferenz der Direktorinnen und der Direktoren der deutschen Landesparlamen-
te, des Deutschen Bundestages und des Bundesrates eingesetzte Arbeitsgruppe „Chancen 
und Risiken des Internets“ inklusive digitaler Grundversorgung“ arbeitet seit Juni 2011 unter 
Federführung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. Im Verlauf der der 6. Wahlperiode 
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des Landtages erfolgten Arbeitsgruppensitzungen im Schweriner Schloss im Oktober 2012, im 
September 2013 sowie im April 2016. Das Interesse an der Arbeitsgruppe war kontinuierlich 
hoch. Im Nachgang zur Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und 
österreichischen Landesparlamente, des Deutschen Bundestages, des Bundesrates und des 
Südtiroler Landtages vom 14. bis 16. Juni 2015 in Rostock wurde der Arbeitsauftrag der einst 
als Arbeitsgruppe „Chancen und Risiken des Internets“ um den Bereich der digitalen Grundver-
sorgung erweitert, was sich in der aktuellen Benennung ausdrückt.

Die Arbeitsgruppe hat den Auftrag, sich mit der stetig wachsenden Bedeutung des Internets 

für die Kommunikation zwischen politischen Institutionen und der Öffentlichkeit zu befassen. 

Die Beratungen dienen dem Erfahrungsaustausch und sollen wechselseitige Anregungen bie-

ten. Aufgegriffen wurden verschiedene technische Fragestellungen im Zusammenhang mit 

dem Schutz von Daten vor unberechtigten Zugriffen, Rechtsfragen, Erfahrungen mit eigenen 

Internetauftritten und parlamentsbezogenen Einträgen auf Internetseiten Dritter sowie Stra-

tegien und Erfahrungen der Öffentlichkeitsarbeit in und über Online-Medien. Der Direktor des 

Landtages Mecklenburg-Vorpommern, Armin Tebben, berichtete auf den Konferenzen der Di-

rektorinnen und der Direktoren regelmäßig über die Sitzungen der Arbeitsgruppe.

Auf den Sitzungen während der 5. Wahlperiode des Landtages berichteten Vertreterinnen und 

Vertreter der beteiligten Parlamentsverwaltungen, darunter immer wieder Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Verwaltung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, zu vorab festge-

legten Tagesordnungspunkten. Externe Referenten haben die Beratungen regelmäßig durch 

Impulsreferate bereichert. Beispielsweise berichtete der Landesbeauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Dankert, im September 2013 

zum Thema „Zum Gebrauch privater IT-Geräte am Arbeitsplatz: bring your own device (BYOD) 

oder „Bring your own disaster“?“. Aus einem Vortrag unter der Überschrift „Enzyklopädie Wiki-

pedia: Eine Chance für Parlamente?!“ ergab sich eine längerfristige Zusammenarbeit des Land-

tages Mecklenburg-Vorpommern mit ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern 

des genannten Online-Nachlagewerkes. Im Ergebnis wurde während der Plenarsitzungswo-

che im Juli 2013 das Projekt „Wikipedia im Landtag“ umgesetzt. Hierbei handelte es sich um 

ein Fotoprojekt, das dem Zweck diente, die Wikipedia-Einträge der Mitglieder des Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern durch neue Fotos zu verbessern. Gemeinsame Arbeit an den vor-

handenen Texten trug ebenfalls dazu bei, Einträge qualitativ aufzuwerten. Das Angebot stieß 

bei den Abgeordneten auf reges Interesse.
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Die Beratungen und Erkenntnisse der Arbeitsgruppe haben dazu geführt, dass die Verwaltung 

des Landtages Mecklenburg-Vorpommern sich mittlerweile an der Pflege verschiedener Wi-

kipedia-Einträge mit parlamentarischem Bezug beteiligt. Dies gilt insbesondere für die in der 

Enzyklopädie aufzufindenden Informationen zum Landtag Mecklenburg-Vorpommern.

Weitere Themen der drei Arbeitsgruppensitzungen während der 6. Wahlperiode lauteten un-

ter anderem (Auswahl):

• Funktionsweise und Relevanz Sozialer Netzwerke wie Facebook und Twitter

•  Persönlichkeitsrechte bei ehrverletzenden Äußerungen im Internet und Durchsetzung 

von Unterlassungsansprüchen

•  IPad statt Papier – Chancen und Risiken des Einsatzes mobiler Endgeräte in der 

parlamentarischen Kommunikation

• Impressumspflicht und parlamentarische Immunität

• Erfahrungen der Parlamente mit YouTube-Kanälen

• Kooperationsmöglichkeiten mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

• Parlamentsfernsehen und Video-on-Demand-Lösungen

•   Bedrohung der Sicherheit von Datennetzen durch Schadsoftware und 

Schlussfolgerungen der Parlamente daraus

• Vertrauenskrise der Medien? Zur Debattenkultur im Internet

• Urheberrecht auf Homepages der Landtage – Verwendung von dpa-Material

• YouTube-Videos von Plenarsitzungen in Dokumentationsdatenbanken

• Betreuung Sozialer Netzwerke und Social Listening

Die Arbeitsgruppe „Chancen und Risiken des Internets“ inklusive digitaler Grundversorgung“ 

der Direktorinnen und der Direktoren der deutschen Landesparlamente, des Deutschen Bun-

destages und des Bundesrates wird ihre Arbeit in der 7. Wahlperiode fortsetzen.
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II. Die Arbeit des Landtages auf den einzelnen 
Politikfeldern

Im nachfolgenden Abschnitt des Berichtes über die Arbeit des Landtages Mecklenburg-

Vorpommern der 6.  Wahlperiode wird ein von den Sekretariaten der zuständigen 

Fachausschüsse, der Enquete-Kommission sowie des Untersuchungsausschusses erarbeiteter 

Abriss der schwerpunktmäßigen Tätigkeit der Ausschüsse des Landtags wiedergegeben.

Abweichungen in der Art der Darstellung verdeutlichen die Unterschiede, die sich aus der 

Behandlung der verschiedenen Politikbereiche im Parlament ergeben haben.

1. Petitionswesen

verantwortlich: 

Leiterin des Sekretariates des Petitionsausschusses,

Oberregierungsrätin Telse Berckemeyer

Das Petitionsrecht ist sowohl im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland als auch in der 

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern verankert. Artikel 10 der Landesverfassung 

garantiert jedem das Recht, „sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten 

oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.“ Dazu ist 

den Bürgern in angemessener Frist ein begründeter Bescheid zu erteilen. Zur Behandlung der 

an den Landtag gerichteten Vorschläge, Bitten und Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger 

hat der Landtag entsprechend Artikel 35 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

den Petitionsausschuss eingerichtet. Dieser hat außerdem die Berichte der Beauftragten des 

Landtages zu erörtern. Dieser in der Verfassung festgeschriebenen Aufgabenstellung hat 

sich der Petitionsausschuss während der 6.  Wahlperiode in der nachstehenden Besetzung 

gewidmet:
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Petitionsausschuss
11 Mitglieder

 Vorsitzender:  Manfred Dachner (SPD)
 Stellvertretende Vorsitzende:  Barbara Borchardt (DIE LINKE)

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

SPD Dachner, Manfred
Donig, Ingulf (ab 10/2012)
Drese, Stefanie (bis 10/2012)
Feike, Katharina
Saemann, Nils

Müller, Heinz
Schulte, Jochen
Schwarz, Thomas
Wippermann, Susann (ab 04/2014)

CDU Friemann-Jennert, Maika
Lindner, Detlef (bis 06/2016)
Schlupp, Beate (ab 06/2016)
Schütt, Heino

Eifler, Dietmar
Lenz, Burkhard
Schlupp, Beate (bis 06/2016)

DIE LINKE Borchardt, Barbara
Bernhardt, Jacqueline

Stramm, Karin
Oldenburg, Simone

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Gerkan, Jutta Berger, Ulrike
Gajek, Silke
Jaeger, Johann-Georg
Dr. Karlowski, Ursula
Saalfeld, Johannes
Suhr, Jürgen

NPD Müller, Tino Andrejewski, Michael
Köster, Stefan
Pastörs, Udo
Petereit, David

Während der 6. Wahlperiode erreichten den Petitionsausschuss insgesamt 3.517  Eingaben. 

Berücksichtigt man den Umstand, dass eine Vielzahl der Petitionen von mehreren Personen 

gemeinsam als sogenannte Sammelpetitionen eingereicht wurde, ist festzustellen, dass sich 

in der 6. Wahlperiode mehr als 60.000  Bürgerinnen und Bürger an den Petitionsausschuss 

gewandt hatten. Zur Bearbeitung und Prüfung dieser Eingaben wurden in diesem fünfjährigen 

Zeitraum insgesamt 2.494 Stellungnahmeersuchen an die Landesregierung gerichtet. 
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Aufgrund der Vorgaben der Anlage 3 der Geschäftsordnung „Grundsätze zur Behandlung von 

Eingaben an den Landtag – Verfahrensgrundsätze“ werden in Mecklenburg-Vorpommern 

die Petenten umfassend in die Bearbeitung ihrer Petition einbezogen. Im Rahmen des 

parlamentarischen Petitionsverfahrens werden zu jeder Petition zunächst Stellungnahmen der 

Landesregierung und der beteiligten Behörden eingeholt und anschließend dem Petenten 

bekannt gegeben, der dann die Möglichkeit der Erwiderung erhält. Ist der Sachverhalt 

ausreichend aufgeklärt, prüfen die Ausschussmitglieder jede Eingabe und beraten diese 

gegebenenfalls im Ausschuss. Um die Effektivität des Petitionsrechtes zu gewährleisten, 

sind dem Petitionsausschuss durch die Verfassung weitgehende Befugnisse gegenüber der 

Landesregierung eingeräumt: Neben der Möglichkeit, zu einer Petition Regierungsvertreter 

anzuhören, hat der Petitionsausschuss das Recht, Akteneinsicht zu nehmen oder zu einer 

Petition eine Ortsbesichtigung durchzuführen. Nach der erfolgten Prüfung der Petition fasst 

der Petitionsausschuss einen Beschluss darüber, in welcher Form das Petitionsverfahren 

abzuschließen ist. Als vorbereitendes Beschlussorgan ist er verpflichtet, dem Landtag die 

einzelnen Beschlüsse zu den Petitionen zusammengefasst in Form von Sammelübersichten 

vorzulegen. Erst mit der Zustimmung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern zur 

Sammelübersicht sind die einzelnen Petitionsverfahren endgültig abgeschlossen. 

Die thematischen Schwerpunkte während der 6.  Wahlperiode waren immer von den 

jeweils im Land diskutierten politischen Themen abhängig, die vielfach auf geänderte 

Rahmenbedingungen durch Entscheidungen des Gesetzgebers zurückzuführen sind. Dabei 

zeigen sich die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger auf politische Entscheidungen vor 

allem in den sogenannten Mehrfachpetitionen, also den Sammel- und Massenpetitionen. 

Sammelpetitionen sind solche Eingaben, die von mehreren Personen gemeinschaftlich beim 

Petitionsausschuss eingereicht werden, indem der Petition in der Regel eine Unterschriftenliste 

beigefügt ist. Als Massenpetition bezeichnet man eine große Zahl gleichlautender 

Einzelzuschriften, die von den Bürgern zu demselben Beschwerdegegenstand eingereicht 

werden. 

So protestierten im Jahr 2012  mehr als 4.000  Petenten mittels einer Sammelpetition 

gemeinsam gegen die vorgesehene Streichung zahlreicher Bahnverbindungen, mehr 

als 2.000  Petenten kritisierten den hohen Ausfall von planmäßigem Unterricht an den 

Schulen und forderten entsprechende Gegenmaßnahmen. Da zum 1.  Januar  2013  der 

15.  Rundfunkänderungsstaatsvertrag in Kraft trat, mit dem ein Wechsel von der 

geräteabhängigen Rundfunkgebühr zum geräteunabhängigen Rundfunkbeitrag erfolgte, 
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gingen bereits im Jahr 2012 die ersten Petitionen ein, die sich gegen die Einführung dieser 

sogenannten Haushaltsabgabe richteten. In den folgenden Jahren nahm die Anzahl der 

hiergegen gerichteten Beschwerden zu, wobei die Kritik anfänglich darin bestand, dass 

auch in jenen Fällen nunmehr Beiträge zu entrichten seien, in denen die Betroffenen über 

keine Empfangsgeräte oder nur über ein Radio verfügen würden. Zudem wurde immer 

wieder gefordert, die Befreiungstatbestände des 15.  Rundfunkänderungsstaatsvertrages 

auszuweiten. So wurde vielfach die Forderung erhoben, Empfänger von Wohngeld sowie 

Zweitwohnungen, die lediglich der Arbeitsaufnahme dienen, von der Beitragspflicht 

auszunehmen. Zudem beschwerten sich viele Petenten darüber, dass sie für ihre im Winter 

nicht genutzten Wochenend- und Ferienhäuser ganzjährig den Beitrag zahlen müssten. 

Während der Petitionsausschuss mehrheitlich von der Zweckmäßigkeit der Umstellung auf 

den sogenannten Haushaltsbeitrag überzeugt ist, hat er die Forderungen nach der Ausweitung 

der Befreiungstatbestände und der halbjährlichen Befreiung von der Gebührenpflicht 

für Wochenendhäuser unterstützt und gerade in den letztgenannten Fällen vielfach eine 

halbjährliche Befreiung von der Beitragspflicht erwirken können.

Im Jahr 2013 gingen bereits im Vorfeld zu dem am 9. Oktober 2013 vom Landtag verabschiedeten 

Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz 15 Sammelpetitionen mit insgesamt 753 Unterstützern 

sowie weitere 43  Einzelpetitionen ein, mit denen der Erhalt aller Amtsgerichtsstandorte 

gefordert wurde. In zwei Sammelpetitionen mit mehr als 1.000  Unterstützern forderten 

im Jahr 2014  die Bürgerinnen und Bürger, dass in dem so bezeichneten Teilnetz Ost-

West in Mecklenburg-Vorpommern barrierefreie Züge eingesetzt werden und auch die 

Barrierefreiheit der Bahnhöfe zu gewährleisten ist. Hintergrund dieser Beschwerde war 

ein Wechsel des Betreibers dieses Teilnetzes sowie der Umstand, dass der im Rahmen des 

Vergabeverfahrens ermittelte neue Betreiber noch nicht über ausreichend barrierefreie 

Züge verfügte. Mit einer weiteren Sammelpetition forderten im Jahr 2014  wiederum mehr 

als 1.000 Petenten einen größeren Anteil deutschsprachiger Musik im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk, insbesondere bei dem Radiosender „NDR 1 Radio MV“. Eine weitere Reaktion auf 

gesetzliche Entscheidungen zeigte sich im Jahr 2014 zu der im Jahr 2013 erfolgten Änderung 

des Kindertagesförderungsgesetzes, wonach jede Kindertagesstätte in Mecklenburg-

Vorpommern ab dem 1. Januar 2015 eine gesunde und vollwertige Verpflegung während des 

gesamten Betreuungszeitraumes zur Verfügung stellen muss und die Eltern verpflichtet sind, 

diese Verpflegung für ihre Kinder auch in Anspruch zu nehmen. Neben einer hierzu im Jahr 

2014 eingegangenen Sammelpetition erreichten den Petitionsausschuss im darauffolgenden 

Jahr weitere Petitionen, mit denen die Bürger vor allem zwei Umstände kritisierten: Die Kritik 
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richtete sich zum einen gegen die pauschalierte Abrechnung dieser Verpflegungsleistungen, 

die die konkreten Fehltage der Kinder unberücksichtigt ließ. Zum anderen beschwerten sich 

viele Eltern darüber, dass sie nunmehr die Verantwortung für die Ernährung ihrer Kinder ohne 

die Möglichkeit der Einflussnahme an die Kindertagesstätten abgeben müssten. Hier gelangte 

der Petitionsausschuss zu der Auffassung, dass eine Stärkung der elterlichen Mitwirkungsrechte 

bei der Umsetzung des Gesetzes erforderlich ist. 

Im Zuge einer geänderten Auslegung der Baunutzungsverordnung durch die Rechtsprechung 

und die Bauaufsichtsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern wurden ab den Jahren 

2012/2013 insbesondere im Landkreis Rostock zahlreiche Nutzungsuntersagungen gegenüber 

Hauseigentümern ausgesprochen, mit denen die Nutzung von Wohnungen als Ferienwohnung 

untersagt wurde, sodass diese Verwaltungspraxis ab dem Jahr 2013  Gegenstand vieler 

Petitionen war. Im Jahr 2015 war ein Anstieg der Petitionen zu verzeichnen, die das Thema 

Flüchtlinge und Asyl beziehungsweise Ausländerrecht betreffen.

Im Verlauf der gesamten 6. Wahlperiode zeigte sich in zahlreichen Petitionen, die teilweise 

zusammen als Sammelpetition oder auch als Einzelpetition eingereicht wurden, die 

Reaktion auf den im Zuge der Energiewende voranschreitenden Ausbau der Windenergie. 

Das Hauptanliegen der Petenten bestand vor allem darin, die Mindestabstände zwischen 

Windkraftanlagen und Wohnbebauung in der Weise festzulegen, dass der Mindestabstand 

das 10-fache der Anlagenhöhe beträgt. Nachdem der Bundesgesetzgeber im Jahr 2014 durch 

die sogenannte Ermächtigungsklausel im Baugesetzbuch den Ländern die Möglichkeit 

eingeräumt hatte, die Mindestabstände gesetzlich festzulegen, war eine solche gesetzliche 

Regelung, die aufgrund einer Befristung jedoch bis zum 31. Dezember 2015 hätte umgesetzt 

werden müssen, Gegenstand vieler Petitionen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat 

sich aber gegen eine solche gesetzliche Festsetzung der Mindestabstände entschieden. 

Im Hinblick auf die Ausweisung von Windeignungsgebieten im Rahmen von sogenannten 

Zielabweichungsverfahren ist der Petitionsausschuss jedoch zu der Auffassung gelangt, 

dass die mit den regionalen Raumentwicklungsprogrammen verbundene Rechtssicherheit 

durch Zielabweichungsverfahren untergraben wird. Zudem gingen auch im Jahr 2016 mehr 

als 800 einzelne Zuschriften im Petitionsausschuss ein, mit denen sich die Bürgerinnen und 

Bürger über die geplante Errichtung eines Windparks beschwerten. Weiterhin wandten sich 

im Jahr 2016 mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger mit einzelnen Petitionen an den Landtag 

und forderten eine bessere ärztliche Versorgung im ländlichen Raum und den Ausbau des 

Personennahverkehrs. 
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Ein weiterer thematischer Schwerpunkt in der 6. Wahlperiode, in dem sich zugleich die Reaktion 

auf die Entscheidung des Bundesgesetzgebers zur Besteuerung der Alterseinkünfte zeigte, 

waren die zahlreichen Petitionen von im Ausland lebenden Rentnerinnen und Rentnern. Mit 

diesen Eingaben beschwerten sich die im Ausland lebenden Petenten, die eine Rente von 

der Deutschen Rentenversicherung bezogen, über die rückwirkende Besteuerung dieser 

Renten auf der Grundlage des am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Alterseinkünftegesetzes. 

Für die Besteuerung dieser ins Ausland gezahlten Renten ist seit dem Jahr 2009 bundesweit 

ausschließlich das Finanzamt Neubrandenburg zuständig, mit der Folge, dass die 

diesbezüglich eingereichten Petitionen vom Petitionsausschuss des Landtages Mecklenburg-

Vorpommern behandelt wurden. Auch in diesen Fällen gelang es dem Petitionsausschuss 

vielfach, eine Reduzierung der Steuerlast herbeizuführen, indem die Petenten im Rahmen des 

Petitionsverfahrens auf die Möglichkeit hingewiesen wurden, die Behandlung als unbeschränkt 

steuerpflichtig zu beantragen.

Weitere thematische Schwerpunkte während der 6.  Wahlperiode waren der Erhalt der 

Theaterlandschaft sowie die Einführung der Inklusion an den Schulen. Daneben war 

während der gesamten Wahlperiode stets eine große Zahl der eingehenden Petitionen auf 

Abhilfe eines durch behördliches Handeln individuell erfahrenen Nachteils oder Unrechtes 

gerichtet. Hier lagen die Schwerpunkte vor allem im Bereich des Arbeitslosengeldes II, des 

Bauordnungsrechtes, des Steuerrechtes und des Kommunalrechtes. Zu erwähnen sind auch 

die regelmäßig eingehenden Petitionen von Häftlingen der Justizvollzugsanstalten des 

Landes, die sich in der Regel über einzelne Maßnahmen im Rahmen ihrer Haft beschwerten.

Der Petitionsausschuss hat in der 6.  Wahlperiode insgesamt 96  Ausschussberatungen 

durchgeführt. In diesen Ausschussberatungen wurden 181  Petitionen gemeinsam mit 

Vertretern der Landesregierung, der Landkreise und der Kommunen beraten, 650 Petitionen 

wurden ohne Beteiligung weiterer Institutionen intern im Ausschuss beraten. Eine solche 

Ausschussberatung ohne Regierungsvertreter ist immer dann erforderlich, wenn in den 

vorangestellten schriftlichen Berichterstatterverfahren die jeweiligen vier Berichterstatter 

keine übereinstimmenden Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt 

hatten, sodass eine Mehrheitsentscheidung herbeizuführen war. In 14  Fällen hat sich der 

Petitionsausschuss im Rahmen einer Ortsbesichtigung vor Ort ein Bild gemacht. Gerade die 

gemeinsam mit Regierungs- und Behördenvertretern durchgeführten Ausschussberatungen 

sowie die Ortsbesichtigungen ermöglichten es dem Petitionsausschuss, Lösungen im Sinne 

der Petenten oder zumindest Kompromisse zu erzielen. Auf diese Weise konnten einerseits den 
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betroffenen Bürgern der durch die Behörden zu beachtende rechtliche Rahmen erläutert und 

den Behördenmitarbeitern im Gegenzug die Umstände des einzelnen Bürgers verdeutlicht 

werden, was nicht nur Verständnis für die jeweils andere Seite zur Folge hatte, sondern auch 

oftmals den Weg für einen Kompromiss ebnete. 

In der 6. Wahlperiode hat der Petitionsausschuss dem Landtag 17 Beschlussempfehlungen und 

Berichte sowie einen Änderungsantrag zum Abschluss von Petitionsverfahren vorgelegt, mit 

denen insgesamt 3.176 Petitionen abgeschlossen wurden. Hiervon wurden 2.602 Eingaben 

inhaltlich beraten und abschließend beschieden, in 395 Fällen wurde von einer Behandlung 

oder sachlichen Prüfung der geschilderten Anliegen abgesehen. Diese Entscheidungen 

beruhten unter anderem darauf, dass die Petenten eine Abänderung eines gerichtlichen 

Urteils begehrten, was dem Landtag jedoch aufgrund der zu beachtenden Unabhängigkeit der 

Gerichte nicht möglich ist. Ferner baten einige Bürgerinnen und Bürger um die Unterstützung 

in rein privatrechtlichen Streitigkeiten, auf die der Petitionsausschuss ebenfalls keinen Einfluss 

nehmen darf. Weitere 179  Petitionen wurden an den Petitionsausschuss des Deutschen 

Bundestages oder eines anderen Landtages weitergeleitet.

1.1 Gesetzliche Grundlagen des Petitionswesens

Artikel  35  der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern regelt in Absatz  1:  „Zur 

Behandlung von Vorschlägen, Bitten und Beschwerden der Bürger bestellt der Landtag den 

Petitionsausschuss.“ Am 6. April 1995 trat das Gesetz zur Behandlung von Vorschlägen, Bitten 

und Beschwerden der Bürger sowie über den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz – PetBüG M-V) in Kraft, das die 

gesetzliche Grundlage für die Arbeit des Petitionsausschusses bildet. Auf der Grundlage des 

§  13  Absatz  3 des Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetzes sowie des §  67  Absatz  4 der 

Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern stellte der Landtag für die 

Behandlung von Eingaben an den Landtag Verfahrensgrundsätze auf, die als Anlage 3 der 

Geschäftsordnung veröffentlicht wurden.
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1.2 Beschlussempfehlungen und Berichte gemäß § 10 Absatz 2 
Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz

Während der 6. Wahlperiode hat der Landtag die in nachstehenden Drucksachen enthaltenen 

Beschlussempfehlungen und Berichte des Petitionsausschusses (1.  Ausschuss) gemäß 

§ 10 Absatz 2 des Gesetzes zur Behandlung von Vorschlägen, Bitten und Beschwerden der 

Bürger sowie über den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Petitions- 

und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) beraten:

- Drucksache 6/420 -

• Beschluss in der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/835 -

• Beschluss in der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/1058 -

• Beschluss in der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/1516 -

• Beschluss in der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/1771 -

• Beschluss in der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:
Annahme der Beschlussempfehlung
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- Drucksache 6/2265 -

• Beschluss in der 50. Landtagssitzung am 09.10.2013:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/2436 -

• Beschluss in der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/2863 -

• Beschluss in der 65. Landtagssitzung am 09.04.2014:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/3085 -

• Beschluss in der 72. Landtagssitzung am 03.07.2014:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/3356 -

• Beschluss in der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/3644 -

• Beschluss in der 86. Landtagssitzung am 28.01.2015:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/4020 -

• Beschluss in der 94. Landtagssitzung am 03.06.2015:
Annahme der Beschlussempfehlung
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- Drucksache 6/4490 -

• Beschluss in der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/4882 -

• Beschluss in der 110. Landtagssitzung am 18.12.2015:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/5334 -

• Beschluss in der 119. Landtagssitzung am 22.04.2016:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/5467 -

• Beschluss in der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:
Annahme der Beschlussempfehlung

- Drucksache 6/5603 -

hierzu

Änderungsantrag der Abgeordneten Manfred Dachner, Fraktion der SPD, 

Maika Friemann-Jennert, Fraktion der CDU, Jacqueline Bernhardt, Fraktion DIE LINKE,

und Dr. Ursula Karlowski, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/5629 - 

• Beschluss in der 125. Landtagssitzung am 07.07.2016:

Annahme des Änderungsantrages

Annahme der geänderten Beschlussempfehlung
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1.3 Tätigkeitsberichte des Petitionsausschusses

Die Geschäftsordnung des Landtages regelt, dass der Petitionsausschuss dem Landtag im 
ersten Quartal eines jeden Jahres einen schriftlichen Tätigkeitsbericht über seine Tätigkeit im 
vorausgegangenen Jahr vorlegt. In diesen jährlich zu erstellenden Tätigkeitsberichten stellt 
der Petitionsausschuss die Grundzüge seiner Arbeit dar. Neben statistischen Angaben und 
der statistischen Auswertung von Petitionen unter verschiedenen Gesichtspunkten sind den 
Tätigkeitsberichten auch ausgewählte Anliegen der Bürger sowie die hierzu durchgeführten 
Aktivitäten des Petitionsausschusses beispielhaft zu entnehmen. Den Tätigkeitsbericht sowie 
weitere Materialien zur Arbeit des Petitionsausschusses veröffentlicht der Petitionsausschuss 
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Landtages in einer Publikation und übersendet diese 
unter anderem an jeden neuen Petenten. Während der 6. Wahlperiode hat der Landtag den in 
den nachstehenden Drucksachen enthaltenen Tätigkeitsberichten des Petitionsausschusses 
(1. Ausschuss) gemäß § 68 der Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 
zugestimmt:

- Drucksache 6/360 - 

• Beschluss in der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:
Zustimmung zum Tätigkeitsbericht 2011

- Drucksache 6/1684 -

• Beschluss in der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:
Zustimmung zum Tätigkeitsbericht 2012

- Drucksache 6/2930 -

• Beschluss in der 68. Landtagssitzung am 14.05.2014:
Zustimmung zum Tätigkeitsbericht 2013
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- Drucksache 6/3819 -

• Beschluss in der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015:
Zustimmung zum Tätigkeitsbericht 2014

- Drucksache 6/5260 -

• Beschluss in der 118. Landtagssitzung am 21.04.2016:
Zustimmung zum Tätigkeitsbericht 2015

1.4 Beratung der Berichte der Beauftragten des Landtages

Der Petitionsausschuss berät gemäß Artikel  35  Absatz  1 Satz 2 der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern die Berichte der Beauftragten des Landtages. § 14 des Petitions- 

und Bürgerbeauftragtengesetzes regelt: „Der Petitionsausschuss erörtert federführend die 

Berichte der Beauftragten des Landtages und legt ihm über das Ergebnis seiner Beratungen 

eine Beschlussempfehlung und einen Bericht vor.“

1.4.1 Berichte des Bürgerbeauftragten 

Das Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz regelt in § 8 Absatz 7: „Der Bürgerbeauftragte 

erstattet dem Landtag bis zum 31. März eines jeden Jahres einen schriftlichen Bericht über 

seine Tätigkeit, insbesondere über die Behandlung und die Erledigung der Eingaben im 

vorangegangenen Jahr.“
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- Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern

17. Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und 
Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) 
für das Jahr 2011
- Drucksache 6/558 -

• Überweisung in der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, Bildungsausschuss, 

Energieausschuss und Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/1111

• Beschluss in der 25. Landtagssitzung am 26.09.2012:

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung entsprechend der Ziffer II 

der Beschlussempfehlung

- Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern

18. Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und 
Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) 
für das Jahr 2012
- Drucksache 6/1726 -

• Überweisung in der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss und Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/2264

• Beschluss in der 50. Landtagssitzung am 09.10.2013:

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung entsprechend der Ziffer II 

der Beschlussempfehlung
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- Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19. Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und
Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) 
für das Jahr 2013
- Drucksache 6/2866 -

• Überweisung in der 68. Landtagssitzung am 14.05.2014:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss und Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/3359 

• Beschluss in der 78. Landtagssitzung am 16.10.2014:

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung entsprechend der Ziffer II 

der Beschlussempfehlung

- Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern

20. Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und 
Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) 
für das Jahr 2014
- Drucksache 6/3923 -

• Überweisung in der 94. Landtagssitzung am 03.06.2015:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss und Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/4685

• Beschluss in der 105. Landtagssitzung am 18.11.2015:

Annahme einer Entschließung gemäß Ziffer I der Beschlussempfehlung

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung gemäß Ziffer II 

der Beschlussempfehlung



 Petitionswesen 497

- Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern

21. Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und 
Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) 
für das Jahr 2015
- Drucksache 6/5290 -

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher 

Mitteilung Nr. 6/125 vom 07.04.2016:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss und Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/5604 

• Beschluss in der 126. Landtagssitzung am 08.07.2016:

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung entsprechend der Ziffer II 

der Beschlussempfehlung

1.4.2 Berichte des Landesbeauftragten für den Datenschutz

Das Gesetz zum Schutz des Bürgers beim Umgang mit seinen Daten (Landesdatenschutzgesetz 

von Mecklenburg-Vorpommern - DSG MV -) regelt in § 29 Absatz 1: „Der Landesbeauftragte für 

den Datenschutz hat dem Landtag und der Landesregierung jeweils für zwei Kalenderjahre 

einen Bericht über das Ergebnis seiner Tätigkeit vorzulegen.“

- Unterrichtung durch den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit

Zehnter Tätigkeitsbericht gemäß § 33 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz 
(Mecklenburg-Vorpommern (DSG MV)
Fünfter Tätigkeitsbericht gemäß § 38 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Dritter Tätigkeitsbericht nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern (IFG M-V)
Berichtszeitraum: 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2011
- Drucksache 6/712 -
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Unterrichtung durch die Landesregierung

Stellungnahme der Landesregierung zum Zehnten Tätigkeitsbericht des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz Mecklenburg-Vorpommern gemäß 
§ 33 Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V) und zum Dritten 
Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 
Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 14 Satz 2 des Informationsfreiheitsgesetzes 
(IFG M-V) in Verbindung mit § 33 Absatz 1 DSG M-V
Berichtszeitraum: 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2011
- Drucksache 6/1073 - 

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/712 nach § 59 GO LT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/18 vom 06.06.2012 und

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/1073 nach § 59 GO LT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/27 vom 14.09.2012:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss und Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/1517 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/1531

• Beschluss in der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013: 

Annahme der Ziffern I und II der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages

- Unterrichtung durch den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit

Elfter Tätigkeitsbericht gemäß § 33 Absatz 1 Landesdatenschutzgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern (DSG MV) 
Sechster Tätigkeitsbericht gemäß § 38 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) 
Vierter Tätigkeitsbericht nach dem Informationsfreiheitsgesetz Mecklenburg-
Vorpommern (IFG M-V)
Berichtszeitraum: 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2013
- Drucksache 6/2810 -
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Unterrichtung durch die Landesregierung

Stellungnahme der Landesregierung zum Elften Tätigkeitsbericht des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz Mecklenburg-Vorpommern gemäß 
§ 33 Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V) und zum Vierten 
Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 
Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 14 Satz 2 des Informationsfreiheitsgesetzes 
(IFG M-V) in Verbindung mit § 33 Absatz 1 DSG M-V
Berichtszeitraum: 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2013
- Drucksache 6/3173 -

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/2810 nach § 59 GO LT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/69 vom 27.03.2014 und

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/3173 nach § 59 GO LT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/79 vom 05.09.2014:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/3527 

• Beschluss in der 83. Landtagssitzung am 10.12.2014: 

Annahme der Ziffern I und II der Beschlussempfehlung

1.5 Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeauftragten

Der Bürgerbeauftrage des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist auch in der 6. Wahlperiode 

seiner gemäß §  8 Absatz  1 a) PetBüG M-V bestehenden Pflicht nachgekommen, den 

Petitionsausschuss kontinuierlich über die bei ihm eingegangenen Petitionen zu 

unterrichten, sodass der Petitionsausschuss auf der Grundlage dieser monatlich übermittelten 

Informationen prüfen konnte, welche Petitionen gleichzeitig beim Bürgerbeauftragten und 

beim Petitionsausschuss in Bearbeitung waren. Immer dann, wenn dem Bürgerbeauftragten 

bekannt war, dass sich der Petitionsausschuss bereits mit einer ihm vorgelegten 

Eingabe befasst, hat er den Bürger gebeten, zunächst das Ergebnis der Beratung des 

Petitionsausschusses abzuwarten. In einer Vielzahl von Fällen wurden Informationen zu 

Petitionen, die sowohl vom Bürgerbeauftragten als auch vom Petitionsausschuss bearbeitet 
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wurden, ausgetauscht, um eine doppelte Bearbeitung zu vermeiden. Gerade bei solchen 

Petitionen, mit denen die Änderung eines bestehenden Gesetzes oder die Schaffung einer 

gesetzlichen Regelung gefordert wird, ist es – das Einverständnis des Petenten vorausgesetzt – 

sinnvoll, diese an den Petitionsausschuss als ein Gremium des Gesetzgebungsorganes Landtag 

abzugeben. Der Petitionsausschuss hingegen kann mit dem Einverständnis des Petenten 

solche Eingaben an den Bürgerbeauftragten weiterleiten, bei denen den Bürgerinnen und 

Bürgern insbesondere mit einer sozialen Beratung, die zu den in der Verfassung geregelten 

Aufgaben des Bürgerbeauftragten gehört, geholfen werden kann. Darüber hinaus hat der 

Bürgerbeauftragte im Verlauf der 6. Wahlperiode von den in § 8 Absatz 2 und 3 PetBüG M-V 

vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch gemacht, dem Petitionsausschuss solche Fälle zur 

Erledigung vorzulegen, in denen es ihm nicht gelungen war, eine einvernehmliche Lösung 

herbeizuführen, oder in denen der jeweils zuständige Träger der öffentlichen Verwaltung 

einer vom Bürgerbeauftragten ausgesprochenen Empfehlung nicht nachgekommen war. Auf 

diese Weise wurden bei berechtigten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger alle Möglichkeiten 

ausgeschöpft, um diesen zum Erfolg zu verhelfen. 

1.6 Zusammenarbeit mit den Petitionsausschüssen des Deutschen 
Bundestages und der Länderparlamente

In der 6.  Wahlperiode wurden dem Petitionsausschuss 90  Petitionen per Beschluss des 

Deutschen Bundestages zugeleitet. In diesen Petitionen ging es häufig um die Umsetzung 

von bundesgesetzlichen Vorgaben in Landeszuständigkeit. Als ein thematischer Schwerpunkt 

dieser Petitionen ist der Tierschutz zu nennen. Themen solcher Petitionen waren z. B. das 

Stutzen der Schnäbel in der Hühner- und Putenmast, die Ausbildung von Jagdhunden, die bei 

Pferden angewandte Trainingsmethode der sogenannten Rollkur, das Verbot des Schächtens, 

das Verbot von Stachelhalsbändern bei Hunden oder die Haltung von Zirkustieren, die nach 

Auffassung der Petenten ein schützenswertes Kulturgut darstelle und zu vielen Beschränkungen 

ausgesetzt sei. Weitere Themen waren das an Kindern und Jugendlichen in den 1950er und 

1960er Jahren begangene Unrecht in Kinder- und Jugendpsychiatrien sowie die Forderung, 

die Vernichtung von gerichtlichen und behördlichen Akten aus DDR-Zeiten über Kinder und 

Jugendliche in Heimen zu stoppen.
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Am 23.  und 24.  September  2012  trafen sich die Vorsitzenden und stellvertretenden 

Vorsitzenden der Petitionsausschüsse des Deutschen Bundestages und der Länderparlamente 

mit den Bürgerbeauftragten der Bundesrepublik Deutschland und den benachbarten Ländern 

Europas zu einer Tagung im Thüringer Landtag. Das Zusammentreffen reihte sich ein in eine 

Tradition derartiger Tagungen, die in der Regel in einem zweijährigen Turnus stattfinden 

und dem Zweck dienen, den Meinungs- und Erfahrungsaustausch der voneinander 

unabhängigen Gremien zu fördern. Themen der Tagung waren die Zusammenarbeit 

der Petitionsausschusseinrichtungen in Deutschland und Europa, neue Technologien 

in der Petitionsbearbeitung, die Petitionsbearbeitung im Spannungsfeld zwischen 

Öffentlichkeitsarbeit und Beratungsgeheimnis sowie Einzelfragen der Petitionsbearbeitung.

Dem zweijährigen Turnus entsprechend fand die nächste Tagung der Petitionsausschuss-

vorsitzenden des Bundes und der Länder am 21.  und 22.  September 2014  in Bremen 

statt. Die Themen der Tagung betrafen zum einen die organisatorische und inhaltliche 

Ausgestaltung des Petitionswesens, indem sie die Kontinuität der Petitionsbearbeitung beim 

Wahlperiodenwechsel, die Befugnisse der Petitionsausschüsse gegenüber der Exekutive sowie 

die elektronische Petition im digitalen Zeitalter umfassten. In diesem Zusammenhang wurden 

vor allem die Vor- und Nachteile der Onlineveröffentlichung von Petitionen sowie die zudem 

online vorgesehene Möglichkeit, diese mitzuzeichnen und gegebenenfalls zu diskutieren, 

sowie das Verhältnis der Petitionsausschüsse zu externen Petitionsplattformen und sozialen 

Netzwerken erörtert. Daneben war eine weitere Diskussion jenen Petitionen gewidmet, die im 

Zusammenhang mit beabsichtigten Überstellungen von Flüchtlingen auf der Basis der Dublin-

II/III-Verordnung der EU eingereicht werden, und der sich daraus ergebenden Problematik der 

Zuständigkeit.

Am 5.  September  2014  empfing der Petitionsausschuss in seiner ersten Sitzung nach der 

Sommerpause den Vorsitzenden des Petitionsausschusses des Abgeordnetenhauses von 

Berlin, Herrn Andreas Kugler, der als Gast an der Beratung teilnahm. Im Anschluss an die 

Beratung erörterten die Ausschussmitglieder mit dem Gast aus Berlin die Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten der in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern praktizierten Petitions-

verfahren.
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1.7 Internationale Zusammenarbeit

Vom 20. bis 25. August 2013 unternahm der Petitionsausschuss eine fünftägige Bildungsfahrt 

nach Rumänien, um sich im „Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger 2013“ über die 

Arbeitsweise und Organisation des Petitionsausschusses und des Ombudsmannes in diesem 

noch neuen EU-Mitgliedsstaat zu informieren. Im siebenbürgischen Hermannstadt (rumänisch: 

Sibiu) trafen sich die Ausschussmitglieder mit dem rumänischen Ombudsmann zu Gesprächen, 

in deren Rahmen die Parallelen und Unterschiede der Arbeitswesen beider Institutionen 

erarbeitet und anhand konkreter Beispiele dargestellt wurden. Das Amt des Ombudsmannes 

wurde in Rumänien als erstes der demokratischen Institutionen nach der Wende eingeführt 

und in der Verfassung von 1991 garantiert. Bei seiner Aufgabe, die Freiheiten und Rechte der 

Menschen gegenüber der Zentral- und den Kommunalverwaltungen zu verteidigen, wird der 

Ombudsmann von 14 Regionalämtern unterstützt. Eine besondere Bedeutung kommt ihm bei 

der Wahrung der Grundrechte der Bürger zu, indem er als Verfahrensbeteiligter in Streitigkeiten 

vor dem Verfassungsgericht teilnimmt. Darüber hinaus ist ihm eine Einflussnahme auf die 

Gerichtsbarkeit jedoch, ebenso wie im deutschen Petitionsrecht, verwehrt. In Bistritz/Bistriţa 

fand ein Treffen der deutschen Delegation mit dem Vorsitzenden und weiteren Mitgliedern des 

Petitionsausschusses des rumänischen Parlamentes sowie der rumänischen Sozialministerin 

statt. Auch hier wurden Parallelen und Unterschiede bei der Petitionsbearbeitung erörtert, 

wobei sich zeigte, dass der größte Anteil der beim Petitionsausschuss des rumänischen 

Parlamentes eingehenden Petitionen die seit der Wende laufenden Restitutionsverfahren 

sowie Korruption und Machtmissbrauch durch die Behörden zum Gegenstand hat.

Vom 22. bis 24. Juni 2014 fand das 9. Regionalseminar des Europäischen Verbindungsnetzes 

der Bürgerbeauftragten und Petitionsausschüsse in Cardiff (Wales) statt, an dem der 

Vorsitzende des Petitionsausschusses teilnahm. Unter dem Leitmotiv „Bürgerbeauftragte 

und Petitionsausschüsse: Stimmen für die Stimmlosen“ wurden einerseits die Rechtsstellung 

junger Leute insbesondere in Bezug auf neue Technologien und auf der anderen Seite die 

Situation der alternden Bevölkerung diskutiert, wobei hier das betreute Wohnen sowie die 

gesamtfamiliäre Situation älterer Menschen im Blickpunkt standen. Weitere Themen waren 

das Recht auf hochwertige Gesundheits- und Sozialversorgung sowie die UN-Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
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2.  Kompetenzbereich des Innenausschusses

verantwortlich: 

Leiterin des Sekretariates des Innenausschusses,

Oberregierungsrätin Kathrin Herrmann

Die Besetzung des Innenausschusses in der 6. Legislaturperiode ist nachstehender Tabelle zu 

entnehmen: 

Innenausschuss
11 Mitglieder

 Vorsitzender: Reinhardt, Marc (CDU)
 Stellv. Vorsitzender: Tegtmeier, Martina (SPD)

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

SPD Dachner, Manfred (bis 2/2014)
Mucha, Ralf
Müller, Heinz
Tegtmeier, Martina
Wippermann, Susann (ab 2/2014)

Borchert, Rudolf
Feike, Katharina
Gundlack, Tilo (bis 4/2014)
Kaselitz, Dagmar (ab 4/2014)
Dr. Nieszery, Norbert 

CDU Reinhardt, Marc
Ringguth, Wolf-Dieter 
Silkeit, Michael 

Eifler, Dietmar
Lenz, Burkhard
Lindner, Detlef
Renz, Torsten
Schütt, Heino
Waldmüller, Wolfgang 

DIE LINKE Ritter, Peter
Rösler, Jeannine

Dr. Al-Sabty, Hikmat
Bernhardt, Jacqueline

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Saalfeld, Johannes Berger, Ulrike
Gajek, Silke
Gerkan, Jutta
Jaeger, Johann-Georg
Dr. Karlowski, Ursula
Suhr, Jürgen

NPD Andrejewski, Michael (bis 9/2015)
Petereit, David (ab 9/2015)  

Andrejewski, Michael (ab 9/2015)
Köster, Stefan
Müller, Tino
Pastörs, Udo
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Der Innenausschuss hat in der Zeit vom 2.  November 2011  bis zum 6.  Juli 2016  insgesamt 

108 Sitzungen durchgeführt.

Nach der Anzahl der Beratungen in den Ausschusssitzungen bildeten dabei die Bereiche 

Kommunalpolitik, Polizei, Asylrecht/Ausländer/Flüchtlinge, Öffentlicher Dienst, Medienpolitik 

und Kriminalität/Gewalt/Innere Sicherheit die inhaltlichen Schwerpunkte. Für die 

6. Wahlperiode besonders hervorzuheben ist die umfängliche Arbeit des Innenausschusses 

in Bezug auf die Erarbeitung der Gemeindestrukturreform im Zusammenhang mit dem 

Leitbild „Gemeinde der Zukunft“ sowie zu den Flüchtlingsbewegungen, verbunden mit den 

Herausforderungen und Chancen für die kommunale Familie. 

2.1 Gesetzgebung

Im Zuständigkeitsbereich des Innenausschusses wurden in der 6.  Wahlperiode insgesamt 

30 Gesetze beschlossen. 13 Gesetzentwürfe wurden abgelehnt. Darüber hinaus wurden dem 

Innenausschuss 36 Gesetze zur Mitberatung überwiesen.

2.1.1 Verkündete Gesetze

- Gesetz zum Staatsvertrag über die Veranstaltung von digitalen terrestrischen 
Hörfunkprogrammen durch den Norddeutschen Rundfunk 
(NDR-Digitalradio-Staatsvertrag) vom 02.02.2012
(GVOBl. Nr. 7 vom 11. Mai 2012, S. 94)

Mit dem Gesetz wird die nach Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern notwendige Zustimmung des Landtages herbeigeführt. Inhalt des Staatsvertrags 

ist die durch die Veranstaltung von digitalen terrestrischen Hörfunkprogrammen des 

Norddeutschen Rundfunks notwendige landesgesetzliche Beauftragung der zusätzlichen 

digitalen Hörfunkprogramme durch die Länder Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (NDR-Digitalradio-Staatsvertrag).
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/363

• Überweisung während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012: 

Innenausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/593

• Beschluss während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung

- Gesetz zum Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages
zum Glücksspielwesen in Deutschland
(Erstes Glücksspieländerungsstaatsvertragsgesetz - Erstes GlüÄndStVG M-V)
(GVOBl. Nr. 10 vom 29. Juni 2012, S. 215)

Mit dem Gesetz wird die nach Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern notwendige Zustimmung des Landtags herbeigeführt. Ziel ist eine neue 

ländereinheitliche Regelung für Glücksspiele unter Berücksichtigung der Fortentwicklung der 

geschaffenen Regelungen aufgrund der Rechtsprechung, der Ergebnisse der Evaluierung, der 

Erkenntnisse aus der International vergleichenden Analyse des Glücksspielwesens und der 

umfassenden Anhörung der Beteiligten sowie unter Beachtung der Stellungnahme der EU-

Kommission im Notifizierungsverfahren. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/552

• Überweisung während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012: 

Innenausschuss (f )

Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/838

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:

 Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung
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- Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher Vorschriften
(GVOBl. Nr. 10 vom 29. Juni 2012, S. 232)

Das Gesetz ergänzt die Ratifizierung des Glücksspielstaatsvertrags durch die notwendigen 

landesrechtlichen Regelungen. Diese besonderen Regelungen beziehen sich auf die 

Umsetzung des Ersten GlüÄndStVG M-V im Land. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/553

• Überweisung während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012: 

Innenausschuss (f )

Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/839

 Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/934 

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/934

- Gesetz zur Änderung des Aufgabenzuordnungsgesetzes 
 und zur Änderung anderer Gesetze

(GVOBl. Nr. 10 vom 29. Juni 2012, S. 186)

Das Gesetz sieht eine Neuordnung der Regelung zur Aufgabenübertragung einschließlich des 

Mehrbelastungsausgleichs und der Personalübernahme in den Bereichen Immissionsschutz und 

Abfallwirtschaft vor, da sich in der Umsetzungsphase des im Rahmen der Landkreisneuordnung 

erlassenen Aufgabenzuordnungsgesetzes zeigte, dass die Kommunalisierung dieser Aufgaben 

in diesen Bereichen nicht zielführend ist. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/559

• Überweisung während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012: 

Innenausschuss (f )

Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/837

• Beschluss während der 19. Landtagssitzung am 20.06.2012:

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Beschlussempfehlung
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- Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes über 
Personalausweise und zur Aufhebung des Gesetzes 

 zur Durchführung des Passgesetzes 
(GVOBl. Nr. 8 vom 17. Mai 2013, S. 294)

Mit diesem Artikelgesetz werden die Gesetze zur Ausführung des Gesetzes über 

Personalausweise vom 10. Mai 1994 und das Gesetz zur Durchführung des Passgesetzes vom 

8. Juni 1994 aufgrund der Wahrnehmung der ausschließlichen Gesetzgebung durch den Bund 

aufgehoben. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1626

• Überweisung während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013: 

Innenausschuss

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/1772

• Beschluss während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Beschlussempfehlung

- Gesetz zur Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes und des 
Sicherheits- und Ordnungsgesetzes zur Regelung der Bestandsdatenauskunft 
(GVOBl. Nr. 11 vom 12. Juli 2013, S. 434)

Mit dem Gesetz wird eine normenklare Regelung zur Festlegung der Voraussetzungen für 

das Erlangen von Datenauskünften von Diensteanbietern geschaffen werden, da dies in 

Beachtung der bundesverfassungsrechtlichen Vorgaben und des neugefassten § 113 TKG in 

die Verantwortung der Länder fällt. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1630

• Überweisung während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013: 

Innenausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/1970

 Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/2021 

• Beschluss während der 45. Landtagssitzung am 19.06.2013:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/2021
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- Gesetz zur Änderung des Aufgabenzuordnungsgesetzes und des 
Landesfischereigesetzes
(GVOBl. Nr. 10 vom 28. Juni 2013, S. 404)

Vor dem Hintergrund der effektiveren Aufgabenwahrnehmung ist es als zweckmäßig 

angesehen worden, die Gewährung von Elterngeld einschließlich der Verfolgung und 

Ahndung der damit im Zusammenhang stehenden Ordnungswidrigkeiten und die Aufgaben 

der Durchführung von Schwerbehindertenfeststellungen nach §  69  des Neunten Buches 

Sozialgesetzbuch wieder in die Hände des Landesamtes für Gesundheit und Soziales zu 

legen und die Aufgaben der Durchführung der Fischereiaufsicht nach §  24  Absatz  1 des 

Landesfischereigesetzes, die Aufgaben der Ausnahmegenehmigung für die Errichtung von 

Vorrichtungen in Binnengewässern nach §  20  Absatz  1 des Landesfischereigesetzes sowie 

bei Fischaufstiegshilfen nach §  20  Absatz  2 des Landesfischereigesetzes künftig wieder 

durch das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei als oberste 

Landesbehörde wahrnehmen zu lassen. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1913

• Überweisung während der 42. Landtagssitzung am 29.05.2013: 

Innenausschuss (f )

Finanzausschuss, Agrarausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/1971

• Beschluss während der 45. Landtagssitzung am 19.06.2013:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

- Zweites Gesetz zur Änderung des Glücksspielstaatsvertragsausführungsgesetzes 
(GVOBl. Nr. 22 vom 30. Dezember 2013, S. 690)

Das Gesetz beinhaltet eine Streichung der Worte „und zu Spielbanken“ in § 11 Absatz 4 Satz 1 

des Glücksspielstaatsvertragsausführungsgesetzes vom 14. Dezember 2007, das zuletzt durch 

Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 22. Juni 2012 geändert worden ist. Damit soll das Auffinden 

eines attraktiven Standortes für Spielbanken zukünftig erleichtert werden. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2202

• Überweisung während der 50. Landtagssitzung am 09.10.2013: 

Innenausschuss 
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• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/2422

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung

- Erstes Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
 Mecklenburg-Vorpommern

(GVOBl. Nr. 22 vom 30. Dezember 2013, S. 687)

Mit diesem Gesetz werden entsprechend den gesetzlich vorgesehenen Überprüfungspflichten 

einige Anpassungen in Bereichen des FAG M-V normiert. Damit wird der verfassungsrechtliche 

Auftrag aus Artikel  73  Absatz  2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

erfüllt. Die darüber hinaus erfolgten Änderungen dienen überwiegend dem Ausgleich 

unterschiedlicher Belastungen. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2210

• Überweisung während der 50. Landtagssitzung am 09.10.2013: 

Innenausschuss (f )

Finanzausschuss, Bildungsausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/2434

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

auf Drucksache 6/2455 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE

auf Drucksache 6/2456

• Beschluss während der 56. Landtagssitzung am 11.12.2013:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung der Änderungsanträge auf Drucksache 6/2455 und 6/2456
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- Erstes Gesetz zur Änderung des Brandschutz-Ehrenzeichen-Gesetzes
(GVOBl. Nr. 22 vom 30. Dezember 2013, S. 724)

Vor dem Hintergrund der Förderung und Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der 

Feuerwehr ist die Gewährung einer Jubiläumszuwendung bei Verleihung des Brandschutz-

Ehrenzeichens ermöglicht worden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2317

• Überweisung während der 53. Landtagssitzung am 13.11.2013: 

Innenausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/2435

Änderungsantrag der Fraktion der NPD auf Drucksache 6/2554 

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/2554

- Erstes Gesetz zur Änderung des Landes- und Kommunalwahlgesetzes
(GVOBl. Nr. 21 vom 13. Dezember 2013, S. 658)

Dieses Gesetz sieht eine Ergänzung in § 3 Absatz 4 Satz 2 LKWG M-V vor, wonach die jeweils 

zuständige Vertretung einen Stichwahltermin um bis zu zwei Wochen nach hinten verschieben 

kann, um zu vermeiden, dass der Wahltermin auf einen Feiertag fällt. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2332

• Überweisung während der 53. Landtagssitzung am 13.11.2013: 

Innenausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/2380

• Beschluss während der 55. Landtagssitzung am 15.11.2013:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung
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- Zweites Gesetz zur Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes
(GVOBl. Nr. 10 vom 23. Mai 2014, S. 190)

Das Artikelgesetz beinhaltet die Umsetzung der verwaltungsverfahrensrechtlichen Änderungen 

des Planungsvereinheitlichungsgesetzes vom 31.  Mai 2013  sowie die Regelungen des 

De-Mail-Gesetzes vom 28.  April 2011  und des E-Government-Gesetzes vom 25.  Juli 2013   

auf Landesebene. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2578

• Überweisung während der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014: 

Innenausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/2951

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/2968 

• Beschluss während der 68. Landtagssitzung am 14.05.2014:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/2968

- Zweites Gesetz zur Änderung des Landes- und Kommunalwahlgesetzes 
(GVOBl. Nr. 1 vom 16. Januar 2015, S. 2)

Das Gesetz beinhaltet die Anpassung der Wahlkreise aufgrund der Bevölkerungsbewegungen 

an verfassungsrechtliche Vorgaben. Weitere Änderungen beziehen sich auf das Wahlrecht 

hinsichtlich der Auswertung bereits durchgeführter Wahlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/3242

• Überweisung während der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014: 

Innenausschuss (f )

Europa- und Rechtsausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/3525

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/3548 

• Beschluss während der 83. Landtagssitzung am 10.12.2014:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/3548
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- Gesetz zur Änderung des Kommunalen Versorgungsverbandsgesetzes 
 und des Landesbesoldungsgesetzes 

(GVOBl. Nr. 6 vom 27. März 2015, S. 98)

Das Gesetz sieht die Erweiterung der Aufgaben des Kommunalen Versorgungsverbandes 

Mecklenburg-Vorpommern (VM-V) und die Bestimmung der Besoldung des Amtes der 

Direktorin beziehungsweise des Direktors des Kommunalen Versorgungsverbandes 

Mecklenburg-Vorpommern im Landesbesoldungsgesetz vor. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/3417

• Überweisung während der 80. Landtagssitzung am 12.11.2014: 

Innenausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/3761

• Beschluss während der 88. Landtagssitzung am 11.03.2015:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung

- Gesetz zum Sechzehnten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher 
Staatsverträge (Sechzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

 vom 04. bis 17. Juli 2014
(GVOBl. Nr. 5 vom 20. März 2015, S. 82)

Mit dem Gesetz wird die nach Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern notwendige Zustimmung des Landtages herbeigeführt. Der Staatsvertrag 

senkt den Rundfunkbeitrag um 48  Cent aufgrund von Mehreinnahmen durch den 

geräteunabhängigen Beitrag.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/3485

• Überweisung während der 83. Landtagssitzung am 10.12.2014: 

Innenausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/3760

• Beschluss während der 88. Landtagssitzung am 11.03.2015:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung
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- Drittes Gesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 
(GVOBl. Nr. 7 vom 17. April 2015, S. 110)

Das Gesetz dient der notwendigen Umsetzung des Telekommunikationsgesetzes und greift 

technische und medienwirtschaftliche Entwicklungen auf. Darüber hinaus sieht es die 

ausnahmslose Umsetzung der Frauenquote im Medienausschuss vor.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/3486

• Überweisung während der 83. Landtagssitzung am 10.12.2014: 

Innenausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/3767

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/3783

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/3787

• Beschluss während der 88. Landtagssitzung am 11.03.2015:

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Beschlussempfehlung

Ablehnung der Überweisung und Ablehnung der Durchführung einer 

Dritten Lesung gemäß § 50 Absatz 3 GO LT

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/3783 und 6/3787

- Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Zuständigkeiten
auf dem Gebiet des öffentlichen Vereinsrechts
(GVOBl. Nr. 21 vom 27. November 2015, S. 422)

Mit diesem Gesetz wird die Zuständigkeit der Vollzugsbehörde für das Vereinsrecht dem 

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern zugeordnet. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4174

• Überweisung während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015: 

Innenausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/4613

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung
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- Gesetz zur Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes und 
 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes

(GVOBl. Nr. 8 vom 13. Mai 2016, S. 203)

Das Gesetz enthält Neuregelungen zum rechtssicheren Einsatz von Vertrauensleuten, Verdeckten 

Mitarbeitern und zum Umgang mit (elektronischen) Akten und zur Informationsübermittlung. 

Im Zusammenhang mit den Neuregelungen zum Umgang mit elektronischen Akten im 

Verfassungsschutz des Landes wird auch das Sicherheitsüberprüfungsgesetz geändert, 

um Einheitlichkeit bei der Aktenführung im Verfassungsschutz zu gewährleisten und den 

besonderen datenschutzrechtlichen Bedürfnissen bei der Führung dieser elektronischen 

Akten Rechnung zu tragen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4430

• Überweisung während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015: 

Innenausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/5337

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/5361

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/5362

• Beschluss während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend Ziffer I der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend Ziffer II der Beschlussempfehlung

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/5361 und 6/5362

- Erstes Gesetz zur Änderung des Landesdisziplinargesetzes
(GVOBl. Nr. 21 vom 27. November 2015, S. 423)

Im Laufe der bald zehnjährigen Gültigkeit des derzeitigen Landesdisziplinargesetzes wurden 

Regelungslücken und -defizite festgestellt, die eine Novellierung des Gesetzes erforderlich 

machten. Landesrechtliche Regelungen sollten angepasst und praxisgerechter gestaltet 

werden. Zugleich wird eine gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Gebühren für 

gerichtliche Disziplinarverfahren geschaffen.
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4470

• Überweisung während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015: 

Innenausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/4612

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung

- Erstes Gesetz zur Änderung des Beamtengesetzes für das Land 
 Mecklenburg-Vorpommern (Landesbeamtengesetz - LBG M-V)

(GVOBl. Nr. 23 vom 30. Dezember 2015, S. 610)

Das Gesetz sieht die Festlegung der Einstellungshöchstaltersgrenzen durch Einfügung eines 

neuen § 18a in das Landesbeamtengesetz (LBG M-V) vor. Inhaltlich entspricht die Vorschrift 

den bisher in §  8a  und §  26  der Allgemeinen Laufbahnverordnung (ALVO) festgelegten 

Höchstaltersgrenzen.

• Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 6/4471

• Überweisung während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015: 

Innenausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/4888

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/4967 

• Beschluss während der 108. Landtagssitzung am 16.12.2015:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages 
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- Gesetz zum Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag
(GVOBl. Nr. 23 vom 30. Dezember 2015, S. 550)

Mit diesem Gesetz wird die nach Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern notwendige Zustimmung des Landtages herbeigeführt. Es sind die Novellierung 

des ZDF-Staatsvertrags und die europarechtskonforme Umsetzung der Richtlinie über 

audiovisuelle Mediendienste vorgesehen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4566

• Überweisung während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015: 

Innenausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/4886

• Beschluss während der 108. Landtagssitzung am 16.12.2015:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung

- Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltungstätigkeit 
 in Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung des 

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes
(GVOBl. Nr. 8 vom 13. Mai 2016, S. 198)

Mit diesem Gesetz werden die notwendigen landesgesetzlichen Voraussetzungen zur 

einheitlichen öffentlich-rechtlichen Tätigkeit der Behörden in Ausführung von Bundes- und 

Landesrecht geschaffen. Die Optimierung von Geschäftsprozessen und deren elektronische 

Abwicklung führt zu effektiveren Verfahrensabläufen, hilft Redundanzen abzubauen und 

Kosten zu reduzieren.
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4636

• Überweisung während der 105. Landtagssitzung am 18.11.2015: 

Innenausschuss (f )

Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/5322

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/5363

• Beschluss während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/5363

- Gesetz zur Änderung des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern und anderer Gesetze 
(GVOBl. Nr. 23 vom 30. Dezember 2015, S. 590)

Im Gesetz finden eine Reihe von Regelungen zur Stärkung der Ausübung des Ehrenamtes 

Feuerwehr (unter anderem Ermöglichung von Doppelmitgliedschaften und Aufnahme von 

nicht feuerwehrdiensttauglichen Personen für Unterstützungstätigkeiten in die Feuerwehr) 

Berücksichtigung. Darüber hinaus werden insbesondere die Konzentration auf die 

überörtliche Zusammenarbeit auch durch Einbeziehung der Ämterebene gestärkt sowie die 

ehrenamtlichen Funktionsträgerinnen und Funktionsträger auf Kreisebene entlastet und die 

Einnahmemöglichkeiten durch Neugestaltung der Kostenersatzregelung erweitert.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4642

• Überweisung während der 105. Landtagssitzung am 18.11.2015: 

Innenausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/4889

• Beschluss während der 108. Landtagssitzung am 16.12.2015:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung
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- Gesetz zum Achtzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag
(GVOBl. Nr. 23 vom 30. Dezember 2015, S. 559)

Mit diesem Gesetz wird die nach Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern notwendige Zustimmung des Landtages herbeigeführt. Zum Schutz der 

regionalen Meinungsvielfalt beziehungsweise zum Schutz der örtlichen und regionalen Presse 

ist die Reglementierung der regionalen Werbung notwendig. In § 20 Rundfunkstaatsvertrag 

wird das Verbot der regionalen Werbung mit Erlaubnisvorbehalt eingefügt. Demnach ist 

regionale Werbung dann zulässig, wenn das jeweilige Landesrecht dies erlaubt. Dabei ist 

für die Ausstrahlung der regionalen Werbung eine gesonderte landesrechtliche Zulassung 

erforderlich. Das Verbot der regionalen Werbung gilt sowohl für die öffentlich-rechtlichen 

Programme als auch für die privaten Programme.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4643

• Überweisung während der 105. Landtagssitzung am 18.11.2015: 

Innenausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/4887

• Beschluss während der 108. Landtagssitzung am 16.12.2015:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung

- Gesetz zur Einführung eines Leitbildes „Gemeinde der Zukunft“ und zur 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
(GVOBl. Nr. 12 vom 29. Juni 2016, S. 461)

Das Gesetz sieht die Förderung freiwilliger Gemeindezusammenschlüsse zur Schaffung von 

zukunftsfähigen Strukturen vor und enthält das Leitbild „Gemeinde der Zukunft“.

• Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und SPD auf Drucksache 6/4846

• Überweisung während der 109. Landtagssitzung am 17.12.2015: 

Innenausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/5476

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung
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- Gesetz zur Änderung des Landeskatastrophenschutzgesetzes
(GVOBl. Nr. 15 vom 29. Juli 2016, S. 575)

Das Gesetz sieht die Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen 

Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates 

(sogenannte Seveso-III-Richtlinie) vor.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5152

• Überweisung während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016: 

Innenausschuss (f )

Finanzausschuss, Agrarausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/5614

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und SPD auf Drucksache 6/5625

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:

Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 6/5625

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der geänderten 

Beschlussempfehlung

- Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
(GVOBl. Nr. 15 vom 29. Juli 2016, S. 584)

Bei der konkreten Ausgestaltung einer landesgesetzlichen Festlegung einer zeitlichen 

Obergrenze für die Inanspruchnahme der Beitragsschuldner steht dem Gesetzgeber ein 

weiter Gestaltungsspielraum hinsichtlich des gesetzlich zu schaffenden Ausgleichs zwischen 

dem Interesse der Allgemeinheit an Beiträgen für Vorteile einerseits und dem Interesse 

des Beitragsschuldners andererseits, irgendwann Klarheit zu erlangen, ob und in welchem 

Umfang er zu einem Beitrag herangezogen werden kann, zu. In Abwägung der Interessen der 

kommunalen Aufgabenträger und der Abgabenpflichtigen wird deshalb in dem Gesetzentwurf 

eine 20-jährige Verjährungsfrist geregelt, wobei aufgrund der Sondersituation nach der 

Deutschen Einheit der Lauf der Frist bis zum Ablauf des Jahres 2000 gehemmt ist („…wobei 

der Lauf der Frist frühestens mit Ablauf des 31. Dezember 2000 beginnt.“). Damit ist die maximal 

mögliche Verjährungsfrist von 30 Jahren deutlich unterschritten und in Kombination mit einer 

Regelung zur Verjährungshemmung gleichwohl eine Beitragserhebung bis 2020 ermöglicht.
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5257

• Überweisung während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016: 

Innenausschuss (f )

Europa- und Rechtsausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/5613

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

auf Drucksache 6/5626

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:

Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 6/5626

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

geänderten Beschlussempfehlung

- Gesetz zum Neunzehnten Staatsvertrag und zur Änderung rundfunkrechtlicher 
Staatsverträge (Neunzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)
(GVOBl. Nr. 12 vom 29. Juni 2016, S. 449)

Mit dem Gesetz wird die nach Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern notwendige Zustimmung des Landtages herbeigeführt. Das Gesetz umfasst 

Regelungen zur Zusammenarbeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hinsichtlich 

der Erfüllung ihres Auftrages, Umsatzsteuerbefreiung bei Kooperationen im Rahmen von 

öffentlich-rechtlichen Verträgen, Berichterstattung mit quantifizierten und detaillierten 

Informationen, Erhöhung der Transparenz bei der Programmherstellung, Einführung eines 

Jugendangebotes im Onlinebereich und die Vereinheitlichung der Regelungen zum Verfahren 

der Unterrichtung durch die Rechnungshöfe.  

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5274

• Überweisung während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016: 

Innenausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/5473

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung
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- Gesetz zum Staatsvertrag zur Änderung des NDR-Digitalradio-Staatsvertrages
(NDR-Digitalradio-Änderungs-StV)
(GVOBl. Nr. 12 vom 29. Juni 2016, S. 447)

Mit dem Gesetz wird die nach Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern notwendige Zustimmung des Landtages herbeigeführt. Das Gesetz beinhaltet 
die Aufnahme eines Musikprogramms mit dem Schwerpunkt „Schlager und ähnliche 
deutschsprachige Produktionen“ in das Programmspektrum des NDR.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5295

• Überweisung während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016: 
Innenausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/5475

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:
Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 
Beschlussempfehlung

- Gesetz zum Staatsvertrag über die Einrichtung und den Betrieb eines Rechen- 
und Dienstleistungszentrums zur Telekommunikationsüberwachung der 
Polizeien im Verbund der norddeutschen Küstenländer
(GVOBl. Nr. 12 vom 29. Juni 2016, S. 468)

Mit diesem Gesetz wird die nach Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern notwendige Zustimmung des Landtages herbeigeführt. Das Gesetz normiert 
die Zentralisierung der Telekommunikationsüberwachung der Polizei im Verbund der 
norddeutschen Küstenländer.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5297

• Überweisung während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016: 
Innenausschuss (f )
Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/5474

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:
Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 
Beschlussempfehlung
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2.1.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
Gesetzentwürfen

a)  an den Finanzausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2012/2013
- Drucksache 6/299 -

in Verbindung mit 

Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2012/2013 und eines 
Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2012/2013
- Drucksache 6/300 -

in Verbindung mit 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung 
- Drucksache 6/298 -

Der Innenausschuss hat den Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2012/2013,  eines 

Haushaltsgesetzes 2012/2013  und eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes sowie die 

Mittelfristige Finanzplanung 2011  bis 2015  einschließlich Investitionsplanung im Rahmen 

seiner Zuständigkeiten in drei Sitzungen am 29. März 2012 und am 19. April 2012 beraten und 

hierzu im Rahmen seiner Zuständigkeiten folgende Beschlüsse gefasst:
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I. Entwurf des Einzelplans 04 - Geschäftsbereich des Innenministeriums

Der Innenausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 

CDU gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE bei Abwesenheit der Fraktionen BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN und der NPD die unveränderte Annahme dieses Einzelplanes, wobei der 

Finanzausschuss gebeten wird, im Kapitel 0410 Allgemeine Bewilligung – Sport – insbesondere 

hinsichtlich der Zuschüsse an Sportvereine für Projekte im Kinder- und Jugendsport sowie 

Investitionen für Großsportgeräte die Anhebung der Haushaltsansätze zu prüfen. 

II. Entwurf des Einzelplans 11 - Allgemeine Finanzverwaltung 

Der Innenausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 

CDU gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE bei Abwesenheit der Fraktionen BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN und der NPD dem Finanzausschuss die Annahme dieses Einzelplanes mit den 

folgenden vom Ausschuss beschlossenen Änderungen und im Übrigen die unveränderte 

Annahme, soweit seine Zuständigkeit betroffen ist:

Kapitel 1102 - Finanzzuweisungen 

Titel 613.14 - Ergänzende Hilfen zum Erreichen des dauernden Haushaltsausgleichs

Der Innenausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss einstimmig, im Haushaltsjahr 2012 und 

im Haushaltsjahr 2013 den Ansatz von jeweils 5.000 TEUR um 10.000 TEUR auf 15.000 TEUR zu 

erhöhen. Es wird empfohlen, zur Deckung im Einzelplan 11, Kapitel 1102, Titel 634.14(neu) den 

Ansatz im Haushaltsjahr 2012 und im Haushaltsjahr 2013 von 10.000 TEUR um 10.000 TEUR auf 

0 EUR abzusenken. 

In der Erläuterung zu Titel 634.02 soll der Satz „Darüber hinaus wird dem Sondervermögen 

jährlich aus dem Vorwegabzug nach § 10 Absatz 1 Buchstabe h des Finanzausgleichsgesetzes 

Mecklenburg-Vorpommern ein Betrag in Höhe von mindestens 10.000 TEUR zugeführt (vgl. 

Titel 1102 634.14).“ gestrichen werden. 

Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Kommunaler Konsolidierungsfonds 

Mecklenburg-Vorpommern“ (Anlage 7 zu Kapitel 1102) soll entsprechend angepasst werden, 

denn die Finanzierung des Haushaltskonsolidierungsfonds mit Mitteln aus dem Kommunalen 
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Finanzausgleich (Fehlbetragszuweisungen gem. §§ 10 Abs. 1 Buchstabe h, 22 FAG M-V) sei 

nach Ansicht des Ausschusses abzulehnen, da den kommunalen Gebietskörperschaften 

die Fehlbetragszuweisungen gekürzt würden. Diese würden allerdings über den 

Konsolidierungsfonds wieder zur Verfügung gestellt werden, wobei der Empfängerkreis des 

Fonds kleiner sein würde als der der Fehlbetragszuweisungen. Um die gesamte kommunale 

Ebene an den Finanzzuweisungen partizipieren zu lassen, sollte der bisher im FAG festgelegte 

Betrag von 15 Mio. EUR für Fehlbetragszuweisungen erhalten bleiben.

III. Entwurf des Einzelplans 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes 

Der Innenausschuss empfiehlt einvernehmlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 

CDU bei Enthaltung seitens der Fraktion DIE LINKE und Abwesenheit der Fraktionen BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN und der NPD die unveränderte Annahme dieses Einzelplans, soweit seine 

Zuständigkeit betroffen ist. 

IV.  Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2012/2013 und eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 

2012/2013 (Drucksache 6/300)

Der Innenausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der 

CDU gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE bei Abwesenheit der Fraktionen BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN und der NPD die unveränderte Annahme des Haushaltsgesetzes, soweit seine 

Zuständigkeit betroffen ist. 

V.  Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2012/2013 (Drucksache 6/299)

Der Innenausschuss empfiehlt einstimmig, bei Abwesenheit der Fraktionen BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN und der NPD in Artikel  1 die Nummer  9 zu streichen, wobei die bisherige 

Nummer 10 Nummer 9 wird.
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Als Begründung wurde ausgeführt, dass die im Gesetzentwurf ursprünglich vorgesehene 

Änderung aufgrund des Urteils des Landesverfassungsgerichts vom 23. Februar 2012 (LVerfG 

37/10 - GVOBl. M-V S. 78) zur Vorschrift des § 24 FAG M-V hinfällig geworden sei. 

Der Innenausschuss empfiehlt weiterhin mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 

der SPD und CDU gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE und bei Abwesenheit der 

Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD im Übrigen die unveränderte Annahme 

des Haushaltsbegleitgesetzes mit der beschlossenen Änderung, soweit seine Zuständigkeit 

betroffen ist. 

VI.  Mittelfristige Finanzplanung 2009 bis 2013 des Landes  

Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung 

Der Innenausschuss hat einstimmig bei Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und die Fraktion der NPD beschlossen, dem Finanzausschuss die Kenntnisnahme der 

Unterrichtung zu empfehlen. 

• Überweisung während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Innenausschusses vom 20.04.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses zum Einzelplan 04 

auf Drucksache 6/804



526 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2014/2015
- Drucksache 6/1999 -

in Verbindung mit 

Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2014/2015 und eines 
Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2014/2015
- Drucksache 6/2000 -

in Verbindung mit 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2018 des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung 
- Drucksache 6/1998 -

Der Innenausschuss hat den Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2014/2015,  eines 

Haushaltsgesetzes und eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2014/2015  sowie die 

Mittelfristige Finanzplanung 2013  bis 2018  einschließlich Investitionsplanung im Rahmen 

seiner Zuständigkeiten in zwei Sitzungen am 26.  September 2013  und am 7.  November 

2013 beraten und hierzu im Rahmen seiner Zuständigkeiten folgende Beschlüsse gefasst:

I. Entwurf des Einzelplans 04 - Geschäftsbereich des Innenministeriums

Der Innenausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 

CDU gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD die 

Annahme dieses Einzelplanes mit den folgenden vom Ausschuss beschlossenen Änderungen 

und im Übrigen die unveränderte Annahme.
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Kapitel 0405 - Brand- und Katastrophenschutz

Titel 686.03(neu) - Zuschuss für die Teilnahme an Feuerwehrwettbewerben

Der Innenausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss einstimmig, einen neuen Titel 

686.03 einzurichten mit einem Haushaltsansatz für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 von jeweils 

15,0 TEUR. Darüber hinaus soll in der Zweckbestimmung der Haushaltsvermerk „Übertragbar“ 

eingefügt werden und in den Erläuterungen des Einzelplans 04, Kapitel 0405 zum neuen Titel 

686.03 folgende Ergänzung aufgenommen werden:

„Zu Titel 686.03

„Veranschlagt sind Ausgaben für Facharbeit und Feuerwehrsport (national und international).“

Kapitel 0406 - Polizei

Titel 684.01(neu) - Zuschuss an den Verein „Polizeihistorische Sammlung Neubrandenburg“

Der Innenausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss mehrheitlich mit den Stimmen der 

Fraktionen der SPD, der CDU und DIE LINKE bei Enthaltung seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN und Gegenstimme der Fraktion der NPD einen neuen Titel 684.01 einzurichten 

mit einem Haushaltsansatz für die Haushaltsjahre 2014  und 2015  von jeweils 10,0 TEUR. 

Darüber hinaus soll in den Erläuterungen des Einzelplans 04,  Kapitel 0406  zum neuen Titel 

684.01 folgende Ergänzung aufgenommen werden:

„Zu Titel 684.01

Veranschlagt für die Förderung des Projektes „Polizeihistorische Sammlung Neubrandenburg“ 

gemäß § 23/44 LHO.

Das Ministerium für Inneres und Sport unterrichtet den Innenausschuss hinsichtlich der 

im Zusammenhang mit der Ausstellung Polizeihistorische Sammlung Neubrandenburg 

vorgesehenen Ausgaben vierteljährlich über den Mittelabfluss.“



528 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode

Titel 427.01 - Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte

Der Innenausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss einstimmig, im Haushaltsjahr 2014 und 
im Haushaltsjahr 2015 den Haushaltsansatz jeweils von 0,0 TEUR um 15,0 TEUR auf 15,0 TEUR 
anzuheben. Darüber hinaus soll in den Erläuterungen des Einzelplans 04, Kapitel 0406 zu Titel 
427.01 folgende Ergänzung aufgenommen werden:

„Zu Titel 427.01
Veranschlagt sind Ausgaben für Vertretungs- und Aushilfskräfte des Landespolizeiorchesters.“

Es wird empfohlen, zur Deckung der vorgenannten Titel in den Kapiteln 0405 und 0406  im 
Einzelplan 04, Kapitel 0401, Titel 511.11 entsprechend den Ansatz im Haushaltsjahr 2014 von 
3.200,0 TEUR um 40,0 TEUR auf 3.160,0 TEUR und im Haushaltsjahr 2015 von 3.257,3 TEUR um 
40,0 TEUR auf 3.217,3 TEUR abzusenken. 

Titel 537.03 - Ausgaben für polizeiliche Prävention

Der Innenausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss mehrheitlich mit den Stimmen der 
Fraktionen der SPD, der CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme 
der Fraktion der NPD, im Haushaltsjahr 2014 und im Haushaltsjahr 2015 den Haushaltsansatz 
jeweils von 65,0 TEUR um 25,0 TEUR auf 90,0 TEUR anzuheben. 

Es wird empfohlen, zur Deckung im Einzelplan 04, Kapitel 0406, Titel 511.01 den Ansatz im 
Haushaltsjahr 2014 und 2015 jeweils von 1.800,0 TEUR um 25,0 TEUR abzusenken. 

II. Entwurf des Einzelplans 11 - Allgemeine Finanzverwaltung 

Der Innenausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 
CDU gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD 
die unveränderte Annahme dieses Einzelplans, soweit die Zuständigkeit des Innenausschusses 
betroffen ist. 
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Ferner weist der Innenausschuss darauf hin, dass eventuelle Änderungen beim Finanzausgleich 
möglicherweise Auswirkungen auf den Einzelplan haben. 

III. Entwurf des Einzelplans 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes 

Der Innenausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 

CDU bei Enthaltung seitens der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 

Gegenstimme der Fraktion der NPD die unveränderte Annahme dieses Einzelplans, soweit 

seine Zuständigkeit betroffen ist. 

IV. Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2014/2015 und eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 

2014/2015 [Drucksache 6/2000(neu)]

Der Innenausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 

CDU gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD 

die unveränderte Annahme des Haushaltsgesetzes, soweit seine Zuständigkeit betroffen ist. 

Darüber hinaus weist der Innenausschuss darauf hin, dass eventuelle Änderungen beim 

Finanzausgleich Auswirkungen haben könnten. 

V. Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2014/2015 (Drucksache 6/1999)

Der Innenausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 

CDU gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD die 

unveränderte Annahme des Haushaltsbegleitgesetzes, soweit seine Zuständigkeit gegeben 

ist. 
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VI. Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2018 des Landes  

Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung 

Der Innenausschuss hat die Unterrichtung zur Kenntnis genommen. 

• Überweisung während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss,

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Innenausschusses vom 07.11.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses zum Einzelplan 04 

auf Drucksache 6/2404

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2016/2017
- Drucksache 6/4199 -

in Verbindung mit 

Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2016/2017 und eines 
Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2016/2017
- Drucksache 6/4200 -

in Verbindung mit 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2020 des  
Landes Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung 
- Drucksache 6/4198 -
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Der Innenausschuss hat den Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2016/2017,  eines 

Haushaltsgesetzes und eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2016/2017  sowie die 

Mittelfristige Finanzplanung 2015  bis 2020  einschließlich Investitionsplanung im Rahmen 

seiner Zuständigkeiten in drei Sitzungen am 17. September 2015 sowie am 1. und 15. Oktober 

2015 beraten und am 8. Oktober 2015 eine öffentliche Anhörung durchgeführt und hierzu im 

Rahmen seiner Zuständigkeiten folgende Beschlüsse gefasst:

I.  Entwurf des Einzelplans 04 - Geschäftsbereich des Innenministeriums

Der Innenausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 

der CDU gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD bei 

Enthaltung seitens der Fraktion DIE LINKE die Annahme dieses Einzelplanes mit den folgenden 

vom Ausschuss beschlossenen Änderungen und im Übrigen die unveränderte Annahme.

Kapitel 0401 - Ministerium

Titel 684.02(neu) - Zuwendungen für das Grenzhus Schlagsdorf

Der Innenausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss einstimmig, einen neuen Titel 

684.02  einzurichten mit einem Haushaltsansatz für die Haushaltsjahre 2016  und 2017  von 

jeweils 80,0 TEUR. 

Es wird empfohlen, zur Deckung den Haushaltsansatz in Kapitel 0406  Titel 533.15  für 

das Haushaltsjahr 2016  von 4.300,1 TEUR um 80,0 TEUR auf 4.220,1 TEUR und für das 

Haushaltsjahr 2017 von 4.230,6 TEUR um 80,0 TEUR auf 4.150,6 TEUR abzusenken.

MG 64 Titel 685.01 (neu) - Präventionsprojekt Grenzkriminalität

Der Innenausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss einstimmig, in der Maßnahmengruppe 

64 einen neuen Titel 685.01 einzurichten mit einem Haushaltsansatz für die Haushaltsjahre 

2016 und 2017 von jeweils 25,0 TEUR. Darüber hinaus soll zu diesem Titel folgende 

Erläuterung aufgenommen werden:
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„Zu Titel 685.01

Sogenannte Grenzkriminalität führt in den betroffenen Regionen zu erheblichen 

wirtschaftlichen Schäden. Die Zuwendungen sollen dafür genutzt werden, im Bereich der 

Grenzkriminalität Präventionsprojekte zu finanzieren.“

Es wird empfohlen, zur Deckung den Haushaltsansatz in Kapitel 0401  Titel 511.22  für 

das Haushaltsjahr 2016  von 8.362,5 TEUR um 25,0 TEUR auf 8.337,5 TEUR und für das 

Haushaltsjahr 2017 von 8.332,5 TEUR um 25,0 TEUR auf 8.307,5 TEUR abzusenken.

Kapitel 0405 - Brand- und Katastrophenschutz

Titel 686.01 - Zuschüsse an Körperschaften des öffentlichen Rechts, Verbände, Vereine und 

ähnliche Institutionen 

Der Innenausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss einvernehmlich mit den Stimmen der 

Fraktionen der SPD, der CDU, BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN und der NPD bei Enthaltung seitens 

der Fraktion DIE  LINKE, in Kapitel 0405  den Titel 686.01  für die Haushaltsjahre 2016  und 

2017 jeweils von 27,9 TEUR um 72,1 TEUR auf 100,0 TEUR zu erhöhen.

Es wird empfohlen, zur Deckung den Haushaltsansatz in Kapitel 0405  Titel 883.03  für 

das Haushaltsjahr 2016  von 5.741,3 TEUR um 72,1 TEUR auf 5.669,2 TEUR und für das 

Haushaltsjahr 2017 von 5.811,9 TEUR um 72,1 TEUR auf 5.739,8 TEUR abzusenken.

Titel 883.02(neu) - Zuweisungen für Investitionen an den Landesfeuerwehrverband

Der Innenausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss einstimmig, einen neuen Titel 

883.02  einzurichten mit einem Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2016  von 95,2 TEUR. 

Darüber hinaus soll zu diesem Titel folgende Erläuterung aufgenommen werden:

„Zu Titel 883.02

Einmalige Zuweisung an den Landesfeuerwehrverband M-V e. V. für die Beschaffung eines 

transportablen Info-Containers zur Sicherstellung der Fortführung der Imagekampagne.“ 

Es wird empfohlen, zur Deckung den Haushaltsansatz in Kapitel 0401  Titel 511.11  für das 

Haushaltsjahr 2016 von 3.396,5 TEUR um 95,2 TEUR auf 3.301,3 TEUR abzusenken.
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Kapitel 0406 - Polizei

Titel 537.03 - Ausgaben für polizeiliche Prävention

Der Innenausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss einstimmig, in Kapitel 0406 den Titel 

537.03 für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 jeweils von 65,0 TEUR um 25,0 TEUR auf 90,0 

TEUR zu erhöhen.

Es wird empfohlen, zur Deckung den Haushaltsansatz in Kapitel 0401  Titel 511.11  für 

das Haushaltsjahr 2016  von 3.396,5 TEUR um 25,0 TEUR auf 3.371,5 TEUR und für das 

Haushaltsjahr 2017 von 3.486,0 TEUR um 25,0 TEUR auf 3.361,0 TEUR abzusenken.

Titel 684.01(neu) - Zuschuss an den Verein „Polizeihistorische Sammlung Neubrandenburg“

Der Innenausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss einstimmig, einen neuen Titel 

684.01  einzurichten mit einem Haushaltsansatz für die Haushaltsjahre 2016  und 2017  von 

jeweils 10,0 TEUR. Darüber hinaus soll zu diesem Titel folgende Erläuterung aufgenommen 

werden:

„Zu Titel 684.01

Veranschlagt für die Förderung des Projektes ‚Polizeihistorische Sammlung Neubrandenburg‘ 

gemäß § 23/44 LHO.“

Es wird empfohlen, zur Deckung in Kapitel 0406  Titel 533.15  den Haushaltsansatz im 

Haushaltsjahr  2016  von 4.300,1 TEUR um 10,0 TEUR auf 4.290,1 TEUR und im Haushaltsjahr 

2017 von 4.320,6 TEUR um 10,0 TEUR auf 4.220,6 TEUR abzusenken. 

II.  Entwurf des Einzelplans 11 - Allgemeine Finanzverwaltung 

Der Innenausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 

CDU gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD 

die unveränderte Annahme dieses Einzelplans, soweit die Zuständigkeit des Innenausschusses 

betroffen ist. 
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III.  Entwurf des Einzelplans 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes 

Der Innenausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 

CDU bei Enthaltung seitens der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 

Gegenstimme der Fraktion der NPD die unveränderte Annahme dieses Einzelplans, soweit 

seine Zuständigkeit betroffen ist. 

IV.  Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2016/2017 und eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 

2016/2017 (Drucksache 6/4200)

Der Innenausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 

CDU gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD 

die unveränderte Annahme des Haushaltsgesetzes, soweit seine Zuständigkeit betroffen ist. 

Darüber hinaus empfiehlt der Innenausschuss einstimmig folgender Entschließung 

zuzustimmen: 

„Der Landtag erachtet die Ausstellung ‚Polizeihistorische Sammlung Neubran-
denburg‘ als wertvollen Beitrag zur politischen Bildung, um die Rolle der Polizei 
in Staat und Gesellschaft zu thematisieren. Die Darstellung der Aufgaben und 
Tätigkeitsbereiche der Polizei in verschiedenen Gesellschaftsformen ermöglicht 
eine Auseinandersetzung mit den jeweiligen zeitgeschichtlichen Epochen von 
der ersten Landespolizei im Herzogtum Mecklenburg-Strelitz Ende des 18. Jahr-
hunderts, der Weimarer Republik, der Zeit des Nationalsozialismus, der Deut-
schen Volkspolizei der DDR bis hin zur heutigen Zeit. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, gemeinsam mit dem die Ausstellung tragenden Verein 

eine Konzeption zur Weiterentwicklung der Ausstellung zu erarbeiten, welche die zukünftige 

inhaltliche Ausgestaltung sowie entsprechende Präsentationsformen umfasst und auch dem 

Aspekt angemessener Räumlichkeiten Rechnung trägt. 

Der Innenausschuss ist von der Landesregierung über die Konzeption vor den nächsten 

Haushaltsberatungen zu unterrichten.“ 
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V.  Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2016/2017 (Drucksache 6/4199)

Der Innenausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 

CDU gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD die 

unveränderte Annahme des Haushaltsbegleitgesetzes, soweit seine Zuständigkeit gegeben 

ist. 

VI.  Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2020 des Landes  

Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung 

Der Innenausschuss hat die Unterrichtung zur Kenntnis genommen. 

• Überweisung während der 99. Landtagssitzung am 08.09.2015:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss,

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Innenausschusses vom 16.10.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses zum Einzelplan 04 

auf Drucksache 6/4704

b) an den Agrarausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung tiergesundheitlicher Bestimmungen
- Drucksache 6/2721 -

Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 52. Sitzung am 8. Mai 2014 beraten und 

empfiehlt einvernehmlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN bei Enthaltung seitens der Fraktion DIE LINKE und Abwesenheit der Fraktion der 

NPD die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes, soweit seine Zuständigkeit betroffen 

ist, mit der Maßgabe, dass die Landesregierung nach drei Jahren einen Bericht vorlegt und 

mitteilt, ob konnexitätsrelevante Tatbestände aufgetreten sind. Gegebenenfalls müsste dann 

eine Nachzahlung an die Kommunen erfolgen.
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• Überweisung während der 62. Landtagssitzung am 12.03.2014:

Agrarausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss (m)

• Stellungnahme des Innenausschusses vom 08.05.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/3090

c)  an den Bildungsausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes
und anderer Gesetze
- Drucksache 6/3052 -

Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 56.  Sitzung am 11.  September 

2014 abschließend beraten und empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der 

SPD und CDU gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD 

bei Enthaltung seitens der Fraktion DIE LINKE die Annahme des Gesetzentwurfes, soweit die 

Zuständigkeit des Innenausschusses betroffen ist, mit folgender Änderung:

In Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a) wird der Absatz 2 wie folgt neu gefasst: 

„(2) Der jährliche Gesamtbetrag der Finanzzuweisung beträgt

für das Jahr 2014:  272 632 296 EUR und

für das Jahr 2015:  274 315 462 EUR.“

• Überweisung während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:

Sozialausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss (m)

• Stellungnahme des Innenausschusses vom 11.09.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/3362
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- Gesetzentwurf der Landesregierung 

Entwurf eines Rettungsdienstgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (RDG)
- Drucksache 6/3324 -

Der Innenausschuss hat den o. g. Gesetzentwurf in seiner 61.  Sitzung am 4.  Dezember 

2014 abschließend beraten und empfiehlt dem federführenden Sozialausschuss einstimmig 

bei Abwesenheit der Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD, 

über den im Innenausschuss durch die Fraktion DIE LINKE gestellten Antrag auf Streichung 

von §  7 Absatz  5 Satz 2 und 3 unter Berücksichtigung der rechtlichen Bewertung durch 

das Sozialministerium zu entscheiden und den Gesetzentwurf im Übrigen unverändert 

anzunehmen. 

• Überweisung während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:

Sozialausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss (m)

• Stellungnahme des Innenausschusses vom 04.12.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/3646

- Gesetzentwurf der Landesregierung 

Entwurf eines Gesetzes über die Studierendenwerke im Land 
Mecklenburg-Vorpommern (Studierendenwerksgesetz – StudWG M-V)
- Drucksache 6/4049 -

Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 77.  Sitzung am 1.  Oktober 

2015 abschließend beraten und empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der 

SPD und CDU gegen die Stimme der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung seitens 

der Fraktionen DIE LINKE und der NPD die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes, soweit 

die Zuständigkeit des Innenausschusses betroffen ist, wobei er darüber hinaus einvernehmlich 

mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 

Enthaltung der Fraktion der NPD anregt, auch in den neu zu bildenden Aufsichtsräten weiterhin 

jeweils eine kommunale Vertreterin oder einen kommunalen Vertreter als stimmberechtigtes 

Mitglied aufzunehmen. 
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• Überweisung während der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015:

Bildungsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss (m)

• Stellungnahme des Innenausschusses vom 01.10.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/4686

2.2 Beratung von Anträgen

2.2.1 Federführend überwiesene Anträge

Folgenden Antrag hat der Landtag dem Innenausschuss zur federführenden Beratung 

überwiesen:

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Doping und Zwangsdoping in den drei Nordbezirken der DDR historisch 
aufarbeiten 
- Drucksache 6/3908 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion der NPD

- Drucksache 6/3940 -

• Überweisung während der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015:

Innenausschuss (f )

Ablehnung der Überweisung des Antrages zur Mitberatung an den 

Bildungsausschuss und den Finanzausschuss

Ablehnung der Überweisung des Änderungsantrages

Ablehnung des Änderungsantrages

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/5104(neu)

• Beschluss während der 112. Landtagssitzung am 28.01.2015:

Ablehnung des Antrages entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung
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2.2.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von Anträgen

Sozialausschuss 

- Antrag der Volksinitiative gemäß Artikel 59 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern

„Für einen Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde“ 
- Drucksache 6/1020 -

Der Innenausschuss hat sich dergestalt positioniert, der Volksinitiative nicht zuzustimmen. 

• Überweisung während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:

Sozialausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss (m)

• Stellungnahme des Innenausschusses vom 26.09.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/1253
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2.3 Unterrichtungen

2.3.1 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
Unterrichtungen

a) an den Petitionsausschuss

- Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

18. Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und 
Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) 
für das Jahr 2012
- Drucksache 6/1726 -

Der Innenausschuss hat die o. g. Unterrichtung am 6. Juni 2013 und abschließend in seiner 

37.  Sitzung am 22.  August 2013  zur Kenntnis genommen, wobei der Innenausschuss 

angekündigt hat, die im Bericht enthaltenen Ausführungen zu der Bürgerbeteiligung bei 

Gemeindefusionen und der Förderung des Ehrenamtes durch die Ehrenamtskarte im Rahmen 

seines Selbstbefassungsrechtes zu beraten. 

• Überweisung während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013: 

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, 

Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, 

Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Innenausschusses vom 23.08.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/2264
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- Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
19. Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und 
Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) 
für das Jahr 2013
- Drucksache 6/2866 -

Der Innenausschuss hat folgende Entschließung empfohlen: 

1. Der Innenausschuss dankt dem Bürgerbeauftragten und seinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für ihre Arbeit. Er stellt fest, dass die Institution des Bürgerbeauftragten wichtig ist 
und bleibt, um die Belange der Bürgerinnen und Bürger in Rechtsstaat und Demokratie zu 
stärken. 

2. Der Innenausschuss begrüßt die Bereitschaft des Innenministeriums, die kommunalen Be-
hörden auf die Frist des § 7 Absatz 4 des Gesetzes zur Behandlung von Vorschlägen, Bitten 
und Beschwerden der Bürger sowie über den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern hinzuweisen, um so die Arbeit des Bürgerbeauftragten zu erleichtern. 

3. Der Innenausschuss empfiehlt dem federführenden Petitionsausschuss darüber hinaus, 
die angesprochenen Probleme des Rundfunkbeitrages im Blick zu behalten. 

4. Der Innenausschuss nimmt die in der Unterrichtung dargestellte Legislativpetition zur In-
nenpolitik zum Anlass, der Landesregierung zu empfehlen, die Forderungen des Petenten 
bei der Erarbeitung des nächsten Entwurfes eines Gesetzes zur Änderung der Kommu-
nalverfassung zu prüfen, damit in Zukunft zumindest beim Zusammenschluss zweier Ge-
meinden die Gemeinden nach der Einleitung eines Bürgerbegehrens keine rechtlichen/
vertraglichen Bindungen eingehen, die dem Bürgerbegehren entgegenstehen und voll-
endete Tatsachen schaffen. 

• Überweisung während der 68. Landtagssitzung am 14.05.2014: 
Petitionsausschuss (f )
Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, 
Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, 
Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Innenausschusses vom 11.09.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/3359
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2.4 Weitere Aktivitäten des Innenausschusses

2.4.1 Wahrnehmung des Selbstbefassungsrechts

Artikel 33 Absatz Satz 2 der Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern besagt, dass sich 

die Ausschüsse unabhängig von Aufträgen mit Angelegenheiten aus ihrem Aufgabengebiet 

befassen können. Dieses Verfahren nennt man Selbstbefassungsrecht, was auch in der 

6. Legislaturperiode umfassend vom Innenausschuss ausgeübt wurde. Herauszuheben sind 

dabei die folgenden Themen, zu denen der Innenausschuss mit Sachverständigen bzw. 

Experten in nicht öffentlicher Sitzung beraten oder eine öffentliche Anhörung durchgeführt 

hat.

Nicht öffentliche Sitzungen

Das Innenministerium berichtete in der 3. Sitzung am 1. Dezember 2011 über die gewalttätigen 

Ausschreitungen beim 2. Liga-Fußballspiel des F.C. Hansa Rostock gegen den 1. FC St. Pauli am 

19. November 2011.

Am 19.  Januar 2012  führte der Innenausschuss in seiner 4.  Sitzung eine nicht öffentliche 

Anhörung zu den gewalttätigen Ausschreitungen beim 2.  Liga-Fußballspiel des F.C. Hansa 

Rostock gegen den 1.   FC St. Pauli am 19.  November 2011  durch. Der Vorstand sowie der 

Sicherheitsbeauftragte des F.C. Hansa Rostock sowie der Landesfußballverband Mecklenburg-

Vorpommern informierten umfassend zu dieser Thematik. 

Der Innenausschuss führte in seiner 7.  Sitzung am 23.  Februar 2012  eine nicht öffentliche 

Anhörung zu dem Thema „Kritik am Fachbereich Polizei der Fachhochschule für öffentliche 

Verwaltung, Polizei und Rechtspflege“ durch. 

In seiner 18.  Sitzung am 16.  August 2012  führte der Innenausschuss eine nicht öffentliche 

Anhörung zum Thema „Cyberkriminalität“ durch. 
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2.4.2 Informationsbesuche und Unterrichtungsfahrten

Die 20.  Sitzung am 13.  September 2012  führte der Ausschuss im Polizeipräsidium 

Neubrandenburg durch (Besichtigung des Polizeipräsidiums und der Polizeihistorischen 

Ausstellung). 

In der 61. Sitzung am 4. Dezember 2014 machte der Ausschuss einen Informationsbesuch in 

der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow. 

Vom 7.  bis 12.  Juni 2015  führte der Innenausschuss eine Informationsreise nach Frankreich 

durch. Wie gewährleistet man die Sicherheit der Bevölkerung in einem touristisch geprägten 

Flächenland effektiv? Wie erreicht man ein gleichbleibendes Sicherheitsniveau unabhängig 

davon, ob sich in der Nebensaison weniger als 10.000  Menschen und in der Hauptsaison 

mehrere 100.000  Personen in einem Gebiet aufhalten? Wie sichert man Groß- und 

Sportveranstaltungen ab und wer trägt hierfür die Kosten? Fragen, die den Innenausschuss 

des Landtages Mecklenburg-Vorpommern immer wieder neben weiteren großen Themen, 

wie der Modernisierung der Verwaltung oder dem Kampf gegen jede Art von Extremismus, 

beschäftigen. Wenn teilweise auch in recht unterschiedlichen Dimensionen stellt man sich die 

gleichen Fragen in unserem Nachbarland. Nicht in der Erwartung, feststehende Antworten 

zu finden, sondern Erfahrungen zu erleben und auszutauschen, fuhr der Innenausschuss des 

Landtages Mecklenburg-Vorpommern vom 7. bis zum 12. Juni 2015 in die Region Languedoc-

Roussillon nach Frankreich. In der spannenden Phase einer Gebietsreform in Frankreich, im 

Rahmen derer die derzeit bestehenden 22 Regionen ab 2016 zu 13 Regionen zusammengefasst 

werden sollen, stand der stellvertretende Präfekt der Präfektur des Départements Gard den 

Abgeordneten Rede und Antwort zu innenpolitischen Themen, der Verwaltung und der 

Kompetenzverteilung. Die Bürgermeister der Stadt Nimes und der Gemeinde La Grande Motte 

- eines auf dem Reißbrett geplanten Ferienortes - sowie der Beigeordnete für Sicherheitsfragen 

der Stadt Nimes und der Direktor der Stadtpolizei von La Grande Motte berichteten unter 

anderem vom Einsatz einer Zivil- und Ferienpolizei, die die regulären Polizeikräfte während 

der Saison unterstützten. Zivilcourage werde durch Kontaktpolizisten gefördert, die als 

Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei fungierten und auch bei leichten 

Verdachtsmomenten kontaktiert werden könnten. Gerade in der Ferienzeit bestünde 

ferner die Möglichkeit, etwa eine urlaubsbedingte Abwesenheit bei der Polizei anzuzeigen, 

damit diese den Wohnort regelmäßig bestreifen könne. Kontrovers wurde zum Einsatz von 

Überwachungskameras diskutiert. Der Polizeidirektor der Gendarmerie in Nimes erläuterte 
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insbesondere die Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei, deren Kompetenzen gegenüber der 

Gendarmerie, insbesondere beim Schusswaffengebrauch oder der Anwendung unmittelbaren 

Zwangs, beschränkt seien. Beim Direktor der Polizeischule in Nimes informierten sich die 

Abgeordneten über die Polizeiausbildung, aber auch über die Ausbildung der unterstützenden 

zivilen Kräfte sowie die diversen Projekte zur Prävention und Resozialisierung. Bei einem Besuch 

der Feuerwehr in Montpellier wurde sich neben der Ausstattung der Wachen insbesondere 

auch zum Thema Ehrenamt und zur Gestaltung der Hilfsfrist in Flächenländern ausgetauscht. 

Vertreter der Stadt Montpellier, die in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

vor der großen Herausforderung stand, über 2.000.000  Zuwanderer innerhalb eines kurzen 

Zeitraumes unterbringen zu müssen, demonstrierten, unterstützt durch den Architekten und 

Honorarkonsul von Montpellier, dass sozialer Wohnungsbau und moderne Architektur nicht 

nur Hand in Hand gehen könnten, sondern durch bewusste Gestaltung eine Ghettoisierung 

vermieden werde. Dabei wurden die Risiken einer zentralen Unterbringung von Zuwanderern 

in weniger kunstvoll bebauten Vierteln nicht verschwiegen. Im Weltmeisterschaftsstadion von 

1998  debattierten die Abgeordneten schließlich gemeinsam mit dem Vizepräsidenten des 

HSC Montpellier zur Problematik zunehmender Gewalt im Sport und der Absicherung von 

Sportveranstaltungen durch die Polizei bei einer Beteiligung an den Kosten durch den Verein. 

2.4.3 Gemeinsame Beratungen mit anderen Ausschüssen

Der Innenausschuss hat zu den folgenden Gesetzentwürfen und sonstigen Themen 

gemeinsame Beratungen mit anderen Ausschüssen durchgeführt:

- 22. Sitzung des Innenausschusses und 28. Sitzung des Finanzausschusses am 18.10.2012

• Information der Landesregierung 

Zwischenbericht der Landesregierung zur Umsetzung der 
Landkreisneuordnung Mecklenburg-Vorpommern
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- 50. Sitzung des Innenausschusses und 71. Sitzung des Finanzausschusses am 09.04.2014

• Gesetzentwurf der Landesregierung  

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushalt 
für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2014 und 2015)
- Drucksache 6/2815 -

- 63. Sitzung des Innenausschusses und 86. Sitzung des Finanzausschusses am 15.01.2015

• Nicht öffentliche Anhörung zu dem Thema 

 Aktueller Sachstand zur Umsetzung der Sonderhilfen für die Kommunen

- 69. Sitzung des Innenausschusses, 68. des Sozialausschusses und 94. Sitzung 

 des Finanzausschusses am 07.04.2015

• Nicht öffentliche Anhörung des Herrn Prof. Dr. Martin Junkernheinrich als 
Autor des Gutachtens Analyse der kommunalen Sozialausgaben

  in Mecklenburg-Vorpommern und im Ländervergleich

- 107. Sitzung des Innenausschusses, 125. Sitzung des Finanzausschusses und 

100. des Energieausschusses am 6. Juli 2016

• Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum  
Haushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017  
(Nachtragshaushaltsgesetz 2016 und 2017)
- Drucksache 6/5506 -

in Verbindung mit

Gesetzentwurf der Landesregierung

 Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes zum Nachtragshaushaltsgesetz 
2016 und 2017
- Drucksache 6/5505 -
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3. Kompetenzbereich des Ausschusses für Europa- und  
Bundesangelegenheiten, Justiz, Verfassung, 
Geschäftsordnung, Wahlprüfung und 
Immunitätsangelegenheiten  
(Europa- und Rechtsausschuss)

verantwortlich: 

Leiter des Sekretariats des Europa- und Rechtsausschusses,

Ministerialrat Georg Strätker

Während der 2.  Sitzung des Landtages am 25.  Oktober 2011  wurde mit der Annahme 

des Antrages der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf 

Drucksache 6/62  der Europa- und Rechtsausschuss als Fachgremium des Landtages für 

Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung 

und Immunitätsangelegenheiten eingesetzt. Der Abgeordnete Detlef Müller wurde als dessen 

Vorsitzender und die Abgeordnete Stefanie Drese als seine Stellvertreterin bestimmt. Obfrau 

der Fraktion der SPD war die Abgeordnete Stefanie Drese, Obmann der Fraktion der CDU der 

Abgeordnete Andreas Texter. Für die Fraktion DIE LINKE war der Abgeordnete Dr. André Brie 

der Obmann und für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN übte der Abgeordnete Jürgen 

Suhr, für die Fraktion der NPD der Abgeordnete Michael Andrejewski dieses Amt aus.
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Die Besetzung des Europa- und Rechtsausschusses in der 6.  Legislaturperiode ist der 

nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 

Europa- und Rechtsausschuss
11 Mitglieder

Vorsitzender: Müller, Detlef (SPD)
Stellv. Vorsitzende: Drese, Stefanie (SPD)

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

SPD Rudolf Borchert
Stefanie Drese
Detlef Müller
Thomas Krüger
Nils Saemann (bis 02/2014) 

Patrick Dahlemann (04/2014)
Heinz Müller
Dr. Norbert Nieszery
Jochen Schulte

CDU Burkhard Lenz
Michael Silkeit
Andreas Texter

Detlef Lindner
Wolf-Dieter Ringguth 
Beate Schlupp
Bernd Schubert

DIE LINKE Barbara Borchardt
Dr. André Brie

Peter Ritter
Karen Stramm

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Jürgen Suhr Ulrike Berger
Silke Gajek
Jutta Gerkan
Johann-Georg Jaeger
Dr. Ursula Karlowski
Johannes Saalfeld

NPD Michael Andrejewski Stefan Köster
Tino Müller
Udo Pastörs
David Petereit



 Kompetenzbereich des Europa- und Rechtsausschusses 549

3.0  Inhaltliche Schwerpunkte der 6. Legislaturperiode

Der Europa- und Rechtsausschuss hat in der Zeit vom 2.  November 2011  bis zum 29.  Juni 

2016  insgesamt 112  Sitzungen durchgeführt. Inhaltliche Schwerpunkte der Beratungen 

waren die Gerichtsstrukturreform, der Strafvollzug, die Änderung der Verfassung des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie europapolitische Themen. Insgesamt hat der 

Europa- und Rechtsausschuss in der 6.  Wahlperiode 36  Beschlussempfehlungen und 

Berichte zu Gesetzentwürfen, Anträgen und Unterrichtungen, 25  Beschlussempfehlungen 

in Immunitätsangelegenheiten sowie erstmals eine Beschlussempfehlung zu einem Antrag 

auf Genehmigung der Vernehmung eines Abgeordneten als Zeuge außerhalb des Sitzes des 

Landtages erarbeitet. 

Die Gerichtsstrukturreform war über drei Jahre Gegenstand intensiver Beratungen im 

Europa- und Rechtsausschuss, zunächst im Zusammenhang mit der Volksinitiative „Für den 

Erhalt einer bürgernahen Gerichtsstruktur in Mecklenburg-Vorpommern“ im Jahr 2012, dann 

im Zuge der Beratungen zum Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz sowie zuletzt im 

Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf des Volksbegehrens „Gesetz zur Aufhebung der mit 

dem Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz beschlossenen Änderungen“, das am 6. September 

im Rahmen eines Volksentscheids abgelehnt wurde. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Ausschussarbeit bildete der Strafvollzug, für den die 

Länder seit der Föderalismusreform 2006 zuständig sind. So wurde im Jahre 2013 basierend 

auf einer Beschlussempfehlung des Ausschusses das bestehende Strafvollzugsgesetz 

des Bundes durch ein Landesgesetz ersetzt und weiterentwickelt. Im April 2016  hat der 

Ausschuss eine Beschlussempfehlung zum Jugendarrestvollzugsgesetz erarbeitet, mit dem 

der Jugendarrestvollzug erstmals umfänglich geregelt wird. Gegenstand einer weiteren 

Beschlussempfehlung war das Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz des Landes.

Ein weiterer wichtiger Themenkomplex der Beratungen stellte die Änderung der Verfassung 

des Landes dar. Der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN zur Änderung der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

und weiterer Rechtsvorschriften hatte die Absenkung der Quoren für Volksbegehren und 

Volksentscheide, die verfassungsrechtliche Verankerung eines Ausschusses für Europäische 

Angelegenheiten sowie die Festlegung des Wahltages für die Landtagswahlen zum Inhalt. 

In diesem Zusammenhang wurde auch über den gemeinsamen Antrag der vorstehend 
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genannten Fraktionen zur Änderung der Geschäftsordnung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern der 6. Wahlperiode beraten.

Daneben stand die Europapolitik im Fokus des Ausschusses. Der Vorsitzende hat auf der 

Grundlage von Informationen aus der Staatskanzlei jeden Fachausschuss in 31 sogenannten 

Fachausschussinformationen über aktuelle europapolitische Entwicklungen informiert. 

Außerdem wurden Deckblätter zu 452 Regelungsvorschlägen der Europäischen Kommission 

im Subsidiaritätsfrühwarnsystem erstellt. Im Rahmen von regelmäßig durchgeführten 

Unterrichtungsfahrten nach Brüssel informierten sich die Mitglieder des Europa- und 

Rechtsausschusses vor Ort über aktuelle europapolitische Themen. Auf diese Weise wurden 

bestehende Kontakte gepflegt und neue aufgebaut, was unter anderem dazu beigetragen 

hat, dass EU-Parlamentspräsident Martin Schulz am Parlamentsforum Südliche Ostsee in 

Schwerin und EU-Kommissar Günther Oettinger an der Ostseeparlamentarierkonferenz 

in Rostock mitgewirkt haben. Ein besonders wichtiges europapolitisches Thema war in der 

6.  Wahlperiode die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der 

Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika – kurz TTIP. Hierzu führte 

der Ausschuss drei Sachverständigenanhörungen durch, in denen die Ausschussmitglieder 

über die Chancen und Risiken des Abkommens diskutierten. So folgten der Einladung des 

Ausschusses unter anderem der Berichterstatter des Europäischen Parlaments für TTIP, 

Bernd Lange sowie der deutsche Vertreter bei den TTIP-Verhandlungen, Dr. Jan Schmitz. 

Die Mitglieder des Ausschusses informierten sich außerdem regelmäßig in Brüssel über den 

Verhandlungsstand.

Darüber hinaus hat der Ausschuss als Wahlprüfungsausschuss im Sinne des Artikels 21  der 

Verfassung des Landes zwei Beschlussempfehlungen und Berichte zu Wahleinsprüchen sowie 

drei weitere zu den gegen die Gültigkeit der Feststellung des Ergebnisses des Volksentscheids 

eingegangenen Einsprüchen vorgelegt. Außerdem wurden über 30  Empfehlungen 

zur Beteiligung an Verfassungsrechtsstreitigkeiten gem. §  69  Geschäftsordnung des 

Landtages Mecklenburg-Vorpommern in Bezug auf Verfahren vor dem Landes- und 

Bundesverfassungsgericht erarbeitet. Als besonderer Ausschuss im Sinne des Art. 52 Abs. 3 

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat der Ausschuss eine Angelegenheit 

beraten.
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3.1 Gesetzgebung

Der Europa- und Rechtsausschuss hat in der 6. Wahlperiode insgesamt 19 Beschlussempfehlungen 

und Berichte zu Gesetzentwürfen sowie 14  mitberatende Stellungnahmen erarbeitet, von 

denen drei den Innenausschuss, sechs den Finanzausschuss, drei den Wirtschaftsausschuss, 

eine den Agrarausschuss sowie eine den Sozialausschuss zum Adressaten hatten.

Noch vor der Konstituierung des Ausschusses hat der Vorläufige Ausschuss des Landtages eine 

Beschlussempfehlung zur Novellierung des Abgeordnetengesetzes erarbeitet. Da das Recht 

der Abgeordneten zum Zuständigkeitsbereich des Europa- und Rechtsausschusses gehört, 

wurde diese Beschlussempfehlung hier zugeordnet.

3.1.1 Verkündete Gesetze

- Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse 
der Mitglieder des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern 
(Abgeordnetengesetz) - 14. ÄndG AbgG M-V -
(GVOBl. M-V Nr. 6 vom 14. November 2012, S. 478)

Landesgesetzlich war vorgesehen, dass der Landtag innerhalb des ersten Halbjahres nach 

der konstituierenden Sitzung über die Anpassung der Entschädigung nach §  6 Abs. 1 

Abgeordnetengesetz mit Wirkung für die gesamte Wahlperiode beschließt. Außerdem sollte 

mit dem Gesetzentwurf die Regelaltersgrenze für den Bezug von Altersentschädigung von 

65  auf 67  Jahre angehoben werden. Auch Neuregelungen im Bereich des europäischen 

Rechts und des Bundesrechts machten Anpassungen im Landesrecht erforderlich. Dies 

betraf die Anrechnung von Leistungen nach europäischem Recht auf Leistungen nach 

Landesrecht und den Versorgungsausgleich im Falle einer Ehescheidung. Die bislang von 

Fraktionen aus den ihnen zugewiesenen Mitteln gezahlte zusätzliche Entschädigung für die 

Ausübung der besonderen parlamentarischen Funktion als Parlamentarische Geschäftsführer 

sollte ausdrücklich als solche in das Abgeordnetengesetz aufgenommen werden und damit 

auf eine ausdrückliche formell-gesetzliche Grundlage gestellt werden. Des Weiteren sollten 

redaktionelle Ungenauigkeiten und Wertungswidersprüche, die sich bei der Rechtsanwendung 

gezeigt hatten, berichtigt und beseitigt werden. 
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Der vorläufige Ausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf mit einigen inhaltlichen sowie 

redaktionellen Änderungen anzunehmen. Er hat empfohlen, ab 1.  Januar 2012  auf das 

Tagegeld zu verzichten. Außerdem sollte eine im Entwurf vorgesehene Neuregelung der 

Berücksichtigung von bestimmten Zeiten der Mitgliedschaft im Landtag, nämlich von nicht 

vollständigen Jahren der Mitgliedschaft, für die Altersentschädigung geändert werden: Statt 

der ursprünglich vorgesehenen Aufrundung, wonach eine Mitgliedschaft im Landtag von 

mehr als 182  Tagen als volles Jahr für die Berechnung der Altersentschädigung gegolten 

hätte, sollten solche - über volle Jahre der Mitgliedschaft hinausgehende - Zeiten nunmehr 

monatsscharf mit einem Zwölftel je begonnenem Monat der Mitgliedschaft im Landtag 

berücksichtigt werden. Diese Regelung sollte rückwirkend ab Beginn der 5. Wahlperiode in 

Kraft treten. Klargestellt werden sollte außerdem, dass jede Form des Übergangsgeldes für 

ausscheidende Abgeordnete nur auf Antrag gezahlt wird. Mit einer weiteren Änderung des 

Artikels 2 wurde den Anforderungen der Rechtsförmlichkeit entsprochen und zugleich das 

Datum des Beginns der 6. Legislaturperiode eingefügt, zu dem grundsätzlich die Änderungen 

des Abgeordnetengesetzes in Kraft treten sollten. Des Weiteren hat der Ausschuss die Annahme 

einer begleitenden Entschließung empfohlen, mit der deutlich gemacht werden sollte, dass 

der Landtag eine sachbezogene Auseinandersetzung über das Abgeordnetengesetz - das in 

der Öffentlichkeit unterschiedlich bewertet wird - führen will. Dazu sollte eine Kommission 

eingesetzt werden, die unter Einbindung externen Sachverstandes bis zur Sommerpause 

2013  dem Landtag Vorschläge in Bezug auf den Umgang mit bestimmten Punkten zu 

unterbreiten hatte.

• Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und DIE LINKE auf Drucksache 6/10

• Überweisung während der 1. Landtagssitzung am 04.10.2011:

 Vorläufiger Ausschuss

• Beschlussempfehlung und Bericht des Vorläufigen Ausschusses

auf Drucksache 6/112

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und DIE LINKE

• Beschluss während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:

 Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 6/122, Annahme des 

Gesetzentwurfes auf Drucksache 6/10 entsprechend der geänderten Ziffer I der 

Beschlussempfehlung auf Drucksache 6/112, Annahme einer Entschließung 

entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung auf Drucksache 6/112
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- Gesetz über den Beitritt zum Staatsvertrag über die Einrichtung einer 
Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder
(GVOBl. M-V Nr. 6 vom 13. April 2012, S. 86)

Der Beitritt des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Staatsvertrag zwischen den Ländern 

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen über die Einrichtung 

einer Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder (GÜL) bedurfte der 

Zustimmung des Landtages. Mit dem Zustimmungsgesetz wurde der Staatsvertrag, dem das 

Land Mecklenburg-Vorpommern beigetreten ist, in Landesrecht transformiert. Die Errichtung 

einer Gemeinsamen Überwachungsstelle stand im Zusammenhang mit der elektronischen 

Aufenthaltsüberwachung mithilfe der sogenannten elektronischen Fußfessel. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat einvernehmlich empfohlen, den Gesetzentwurf mit 

einer redaktionellen Änderung und im Übrigen unverändert anzunehmen. Der Staatsvertrag 

zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen ist am 

1. Januar 2012 in Kraft getreten. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/29 

• Überweisung während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:

Europa- und Rechtsausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses

auf Drucksache 6/272

• Beschluss während der 8. Landtagssitzung am 01.02.2012:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung 
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- Gesetz zum Beitritt des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum und zur 
Änderung des Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg, 
dem Land Niedersachsen und dem Land Schleswig-Holstein über die 
Finanzierung der Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg und die 
Fortführung der Förderfonds sowie zur Änderung dieses Staatsvertrages
(GVOBl. M-V Nr. 5 vom 30. März 2012, S. 74 und GVOBl. M-V Nr. 8 
vom 25. Mai 2012, S. 140)

Der Beitritt des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Staatsvertrag zwischen der Freien 

und Hansestadt Hamburg, dem Land Niedersachsen und dem Land Schleswig-Holstein über 

die Finanzierung der Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg und die Fortführung 

der Förderfonds sowie dessen Änderung bedurfte der Zustimmung des Landtages. Mit dem 

Zustimmungsgesetz wurde der Staatsvertrag, dem das Land Mecklenburg-Vorpommern 

beigetreten ist, in Landesrecht transformiert.

Zur Finanzierung der Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag war eine haushaltsrechtliche 

Ermächtigung der Landesregierung erforderlich, da seinerzeit der Haushalt 2012/2013  nur 

als Entwurf existierte. Der Beitritt des Landes zur und die Mitwirkung in der Metropolregion 

Hamburg stellte eine nicht im bisherigen Haushalt vorgesehene neue Maßnahme dar. 

Die Zustimmung des Landtages allein nach Artikel  47  Absatz  2 der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern hätte eine fehlende haushaltsrechtliche Ermächtigung durch den 

Haushaltsgesetzgeber nicht ersetzen können.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat mehrheitlich empfohlen, den Gesetzentwurf mit zwei 

redaktionellen Änderungen und im Übrigen unverändert anzunehmen. Die Bezeichnung 

des Gesetzes sollte angepasst und die Formulierung zur Zustimmung seitens des Landtages 

umformuliert werden, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Staatsvertrag 

zwischenzeitlich von allen Vertragspartnern unterzeichnet wurde. Des Weiteren hat der 

Ausschuss einvernehmlich die Annahme einer begleitenden Entschließung empfohlen, 

mit der die Landesregierung aufgefordert wurde, den Landtag nach zwei Jahren über die 

Umsetzung des Staatsvertrages zu unterrichten. 
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/242 

• Überweisung während der 8. Landtagssitzung am 01.02.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f ) 

Innenausschuss, Finanzausschuss, Energieausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses

auf Drucksache 6/421

• Beschluss während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung

- Gesetz zum Staatsvertrag zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und 
der Freien und Hansestadt Hamburg über die Zuständigkeit des Hanseatischen 
Oberlandesgerichts Hamburg in Staatsschutz-Strafsachen
(GVOBl. M-V Nr. 11 vom 13. Juli 2012, S. 250)

Durch den Staatsvertrag wurde einerseits die norddeutsche Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

der Justiz weiter ausgebaut und andererseits begegnete der Vertrag der Gefahr erheblicher 

Investitionskosten. Der Staatsvertrag hat zur Folge, dass alle Staatsschutz-Strafsachen, die ohne 

den Staatsvertrag vor dem Oberlandesgericht Rostock hätten verhandelt werden müssen, 

vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg verhandelt werden. Staatsschutz-

Strafsachen treten selten auf, wenn es jedoch zu solchen Verfahren kommt, dann sind 

diese sicherheitstechnisch aufwendig und teuer. Mecklenburg-Vorpommern war mit dem 

zuständigen Oberlandesgericht Rostock weder räumlich noch technisch auf solche Verfahren 

vorbereitet. Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg verfügt hingegen über die 

personellen und technischen Voraussetzungen, um diese Staatsschutz-Strafsachen durchführen 

zu können. So hat das Hanseatische Oberlandesgericht bereits mehrere aufwendige Verfahren 

aus dem Bereich der Staatsschutz-Strafsachen verhandelt. In diesem Zusammenhang wurden 

der Verhandlungsaal umgebaut und zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen geschaffen. Der 

Staatsvertrag hat Mecklenburg-Vorpommern die Chance eröffnet, an diesen bestehenden 

Einrichtungen teilzuhaben.
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Der Europa- und Rechtsausschuss hat sich mehrheitlich für eine unveränderte Annahme des 

Gesetzentwurfes durch den Landtag ausgesprochen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/713 

• Überweisung während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:

Europa- und Rechtsausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses

auf Drucksache 6/842

• Beschluss während der 19. Landtagssitzung am 20.06.2012:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung 

- Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Ministerpräsidentin oder des 
Ministerpräsidenten und der Ministerinnen und Minister des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (Landesministergesetz - LMinG)
(GVOBl. M-V Nr. 20 vom 28. Dezember 2012, S. 527)

Das bisher geltende Gesetz über die Rechtsverhältnisse des Ministerpräsidenten und der Minister 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 11. Juni 1991, zuletzt geändert mit Gesetz vom 

10. Juli 2008, wies einen erheblichen Änderungsbedarf auf, der insbesondere die Vorschriften 

zur Altersversorgung betraf. Die Alterssicherungssysteme in Deutschland werden mit immer 

weiter steigenden Ausgaben konfrontiert. Durch die Novellierung des Ministergesetzes 

Mecklenburg-Vorpommern sollten auch die Regierungsmitglieder des Landes Mecklenburg-

Vorpommern einen systemgerechten Beitrag zur Entlastung der Alterssicherungssysteme 

leisten. Neu gefasst werden sollten durch den Gesetzentwurf insbesondere die Vorschriften 

zur Altersversorgung, mit denen unter anderem die Mindestamtszeit für das Entstehen eines 

Anspruchs auf Ruhegehalt erhöht, der Höchstsatz des Ruhegehalts und sein Steigerungssatz 

je Amtsjahr abgesenkt und der mögliche Beginn des Ruhegehaltsbezuges auf die Vollendung 

des 60. Lebensjahres hinausgeschoben werden sollten. Auf diese Weise sollte eine Kürzung der 

Bezüge erreicht werden. Aufgrund der Vielzahl der Änderungen sollte das Landesministergesetz 

durch eine Neufassung ersetzt werden.
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Der Europa- und Rechtsausschuss hat sich mehrheitlich für eine unveränderte Annahme des 

Gesetzentwurfes durch den Landtag ausgesprochen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/947

• Überweisung während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Wirtschaftsausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/1377

• Beschluss während der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs entsprechend der Beschlussempfehlung

- Erstes Gesetz zur Änderung des Landesjustizkostengesetzes
(GVOBl. M-V Nr. 20 vom 28. Dezember 2012, S. 550)

Am 1. Januar 2013 trat das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung 

vom 29.  Juli 2009  (BGBl. I S. 2258)  mit seinem wesentlichen Inhalt in Kraft. Damit wurde 

ein zentralisierter Internetabruf von Daten der zentralen Vollstreckungsgerichte der 

Länder ermöglicht. Mit einem Staatsvertrag haben sich die Länder auf die Einrichtung 

eines zentralen „Bundesweiten Vollstreckungsportals“ verständigt. Danach waren für 

den ab 1.  Januar 2013  bundesrechtlich ermöglichten zentralisierten Internetabruf von 

Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte der Länder 

über dieses „Bundesweite Vollstreckungsportal“ einheitliche Kostentatbestände in den 

Landesjustizkostengesetzen der Länder vorzusehen. Die Erhebung entsprechender Gebühren 

dient den Ländern auch zum Ausgleich der Kosten, die sie dem Land Nordrhein-Westfalen, 

das das bundesweite Vollstreckungsportal beim Amtsgericht Hagen eingerichtet hat, nach 

§ 7 Absatz 1 des „Staatsvertrages über die Übertragung von Aufgaben nach § 802k Absatz   

1 Satz 2,  §  882h Absatz  1 Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung und §  6 Absatz  1 der 

Schuldnerverzeichnisführungsverordnung und § 7 Absatz 1 Satz 1 der Vermögensverzeichnis-

verordnung zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen Vollstreckungsportals der 

Länder“ nach Maßgabe des sogenannten Königsteiner Schlüssels zu erstatten haben. 
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Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf der Landesregierung 

unverändert anzunehmen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1210

• Überweisung während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Europa- und Rechtsausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/1378 

• verbundene Beratung zusammen mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung auf   

Drucksache 6/1212  

• Beschluss während der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung 

- Gesetz zum Staatsvertrag über die Übertragung von Aufgaben nach §§ 802k 
Abs. 1 Satz 2, 88 h Abs. 1 Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung und § 6 
Abs. 1 Schuldnerverzeichnisführungsverordnung und § 7 Abs. 1 Satz 1 der 
Vermögensverzeichnisverordnung zur Errichtung und zum Betrieb eines 
gemeinsamen Vollstreckungsportals der Länder
(GVOBl. M-V Nr. 20 vom 28. Dezember 2012, S. 551)

Der Beitritt des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Staatsvertrag mit dem Land Baden-

Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien 

Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land 

Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem 

Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem Freistaat 

Thüringen über die Übertragung von Aufgaben nach §§ 802k Abs. 1 Satz 2, 882h Abs. 1 Satz 2 

und 3 der Zivilprozessordnung und § 6 Abs. 1 Schuldnerverzeichnisführungsverordnung und 

§ 7 Abs. 1 Satz 1 der Vermögensverzeichnisverordnung zur Errichtung und zum Betrieb eines 

gemeinsamen Vollstreckungsportals der Länder bedurfte der Zustimmung des Landtages. 
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Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf der Landesregierung 

unverändert anzunehmen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1212

• Überweisung während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Europa- und Rechtsausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/1379 

• verbundene Beratung zusammen mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung auf 

Drucksache 6/1210 

• Beschluss während der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung 

- Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe in Mecklenburg-Vorpommern 
(Strafvollzugsgesetz Mecklenburg-Vorpommern - StVollzG M-V)
(GVOBl. M-V Nr. 9 vom 29. Mai 2013, S. 322)

Im Zuge der Föderalismusreform wurde die Gesetzgebungskompetenz für den Strafvollzug 

mit Wirkung vom 1.  September 2006  vom Bund auf die Länder übertragen. Mecklenburg-

Vorpommern hatte in diesem Zusammenhang bereits den Jugendstrafvollzug und den 

Untersuchungshaftvollzug durch Landesgesetze in den Jahren 2007  und 2009  geregelt. 

Mit dem Gesetzentwurf sollte auch das bestehende Strafvollzugsgesetz des Bundes durch 

ein Landesgesetz ersetzt und weiterentwickelt werden. Dabei wurde auch die einschlägige 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt: Eine Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2011 zum Sicherungsverwahrungsrecht (Aktenzeichen: 

2 BvR 2365/09,  2 BvR 740/10,  2 BvR 2333/08,  2 BvR 571/10,  2 BvR 1152/10)  machte eine 

Überarbeitung des Strafvollzugsrechts erforderlich. Das Gericht entschied, dass Strafgefangene, 

bei denen bereits im Urteil die anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet wurde, 

Vorgaben dahin gehend gemacht werden müssten, dass schon während des Strafvollzugs alle 

Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssten, um auf eine Aussetzung des Maßregelvollzugs 

hinzuarbeiten. So würden den Betroffenen Vollzugslockerungen oder die Unterbringung 

im offenen Vollzug regelmäßig nicht gewährt. Außerdem würden notwendige Therapien 

von den Anstalten häufig nicht oder nur zweitrangig zugelassen. Gerade der frühzeitige 

Beginn einer Therapie bereits in der Strafhaft sei jedoch entscheidend, um die anschließende 
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Sicherungsverwahrung zu vermeiden oder so kurz wie möglich zu halten. Die Vorschriften des 

Strafvollzugsgesetzes des Bundes wurden diesen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

nicht gerecht. Die Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen hatten 

einen gemeinsamen Musterentwurf zum Strafvollzug erarbeitet, der Basis für die weitere 

Gesetzgebungsarbeit in den beteiligten Ländern sein sollte. Der Gesetzentwurf beruhte auf 

diesem Musterentwurf. Er diente der Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

und erneuerte zugleich das bislang geltende Strafvollzugsrecht, indem neue Schwerpunkte 

gesetzt wurden, insbesondere eine stärkere Ausrichtung des Vollzugs an der Resozialisierung 

erfolgte.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf der Landesregierung 

mit acht Änderungen anzunehmen, wovon zwei den Inhalt des Gesetzentwurfes betroffen 

haben. Die übrigen Änderungen waren redaktioneller Art. Der Ausschuss war der Auffassung, 

dass die Verantwortungsklausel des §  38  Absatz  2 auch bei der Unterbringung im offenen 

Vollzug (§  15  Abs. 2)  als Maßstab genommen werden sollte. Des Weiteren sollte die nicht 

monetäre Komponente der Vergütung erweitert werden, indem nunmehr für jeweils drei 

Monate zusammenhängender Ausübung einer Tätigkeit eine Freistellung von zwei Werktagen 

erfolgen kann. Gefangene sollen damit künftig nicht mehr nur sechs Tage, sondern acht Tage 

zusätzlicher Freistellung für ein Jahr kontinuierlicher Arbeit erwerben können.

• Gesetzentwurf Landesregierung auf Drucksache 6/1337

• Überweisung während der 31. Landtagssitzung am 5.12.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/1777 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/1791 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/1796

• Beschluss während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung 

Ablehnung der Änderungsanträge
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- Gesetz über den Vollzug der Sicherungsverwahrung in Mecklenburg-
Vorpommern (Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz 

 Mecklenburg-Vorpommern - SVVollzG M-V)
(GVOBl. M-V Nr. 9 vom 29. Mai 2013, S. 348)

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 4.  Mai 2011  (Aktenzeichen: 2 BvR 

2365/09,  2  BvR 740/10,  2 BvR 2333/08,  2 BvR 571/10,  2 BvR 1152/10)  die Vorschriften des 

Strafgesetzbuchs über die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung für nicht mit dem 

Grundgesetz vereinbar erklärt. Zugleich hat das Gericht den Gesetzgebern in Bund und 

Ländern aufgegeben, bis zum 1. Juni 2013 ein Gesamtkonzept der Sicherungsverwahrung zu 

entwickeln und normativ festzuschreiben, das dem verfassungsrechtlichen Abstandsgebot 

Rechnung trägt. Der Bundesgesetzgeber hat aufgrund seiner konkurrierenden 

Gesetzgebungszuständigkeit für den Bereich des Strafrechts die wesentlichen Leitlinien 

vorzugeben. Die Landesgesetzgeber mussten entsprechend den Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts das Abstandsgebot sichernde, effektive Regelungen für den 

Vollzug der Maßregel treffen, die einen freiheitsorientierten und therapiegerichteten Vollzug 

gewährleisten. Die Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen hatten 

einen gemeinsamen Musterentwurf zum Sicherungsverwahrungsvollzug erarbeitet. Der 

vorbezeichnete Gesetzentwurf beruhte auf diesem Musterentwurf. Er diente der Umsetzung 

der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sowie einer Konkretisierung der Leitlinien des 

Bundes für den Vollzug der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung.

Ziel des Gesetzentwurfes war die Minderung der Gefährlichkeit der Untergebrachten, damit 

die Vollstreckung der Maßregel alsbald zur Bewährung ausgesetzt oder für erledigt erklärt 

werden kann. Daneben sollte die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten geschützt werden. 

Unter anderem sollten individuelle Therapieangebote für die Untergebrachten vorgehalten 

werden. Die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Wahrung des Abstandsgebotes sollte 

dadurch verwirklicht werden, dass das Leben in der Sicherungsverwahrung dem Leben in 

Freiheit soweit wie möglich angeglichen werden sollte, beispielsweise durch eine individuelle 

Gestaltung der Zimmer und Selbstverpflegung.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf der Landesregierung 

mit fünf Änderungen anzunehmen. Der Ausschuss war der Auffassung, dass die positiv 

formulierte Verantwortungsklausel des § 40 Absatz 2 auch bei der Unterbringung im offenen 
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Vollzug als Maßstab heranzuziehen sei. Im Rahmen der Vollzugslockerungen sollten bestimmte 

Voraussetzungen kumulativ gegeben sein. Außerdem sollte der Begriff „Untergebrachter“ 

durchgängig Verwendung finden und nicht von „Gefangenen“ die Rede sein.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1476

• Überweisung während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Europa- und Rechtsausschuss

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/1776 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/1792 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/1795

• Beschluss während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung 

Ablehnung der Änderungsanträge

- Gesetz zur Änderung des Gerichtsstrukturgesetzes und weiterer 
Rechtsvorschriften (Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz)
(GVOBl. M-V- Nr. 19 vom 15. November 2013, S. 609)

Mit Hilfe dieses Mantelgesetzes sollten die Gerichtsstrukturen an den demografischen 

Wandel im Land angepasst werden. Das Gesetz diente schwerpunktmäßig der Umsetzung 

als notwendig erkannter Reformen im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit sowie der 

Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit mit der Zielsetzung, langfristig bedarfsgerechte - und damit 

tragfähige - Strukturen vorzuhalten und die gesetzten Standards zu erfüllen. Im Bereich der 

ordentlichen Gerichtsbarkeit sollte die Zahl der Amtsgerichte von 21 auf 10 reduziert werden. 

Sechs der zehn fortbestehenden Amtsgerichte – Ludwigslust, Neubrandenburg, Pasewalk, 

Stralsund, Waren (Müritz) und Wismar – sollten gesetzlich eingerichtete Zweigstellen mit 

eigener sachlicher und örtlicher Zuständigkeit werden, deren künftige Aufhebung allein dem 

Parlament vorbehalten sein sollte. Die Zahl der erstinstanzlichen Arbeitsgerichte sollte sich auf 

drei verringern, der Sitz des Landessozialgerichts von Neubrandenburg nach Neustrelitz verlegt 

werden. Einzelne Sachgebietszuständigkeiten sollten vom Verwaltungsgericht Schwerin 

an das Verwaltungsgericht Greifswald verlagert werden. Das Mantelgesetz umfasste die 

Änderung des Gerichtsstrukturgesetzes (Artikel 1), die Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

des Gerichtsstrukturgesetzes (Artikel 2), die Änderung des Disziplinargesetzes (Artikel 3), die 
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Aufhebung von Rechtsvorschriften (Artikel 4) sowie die Bekanntmachungserlaubnis und das 

Inkrafttreten (Artikel 4 und 5).

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf der Landesregierung 

unverändert anzunehmen sowie einer Entschließung zuzustimmen. Mit der Entschließung 

sollte die Landesregierung gebeten werden, zu prüfen, inwieweit Sprechstunden für 

Betreuungssachen unter anderem in Boizenburg, Kröpelin, Bad Doberan sowie Ueckermünde 

eingerichtet werden können. Darüber hinaus sollten Bestrebungen der Landesregierung 

unterstützt werden, das Netz der anwaltlichen Beratungsstellen gemeinsam mit der 

Anwaltschaft nicht nur auf dem gegenwärtigen Stand zu erhalten, sondern auf weitere 

Standorte auszudehnen. Außerdem sollte die Landesregierung gebeten werden, die 

Rechtsuchenden über bundesrechtliche Erleichterungen bei der Beratungshilfe kontinuierlich 

zu informieren.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1620

• Überweisung während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/2263

• Beschluss während der 50. Landtagssitzung am 09.10.2013:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Ziffer 1 der Beschlussempfehlung

Annahme der Entschließung entsprechend der Ziffer 2 der Beschlussempfehlung
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- Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Brandenburg und dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern über die Bildung eines Vollzugsverbundes 
in der Sicherungsverwahrung
(GVOBl. M-V- Nr. 17 vom 12. September 2014, S. 475)

Der Beitritt des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Staatsvertrag zwischen dem 

Land Brandenburg und dem Land Mecklenburg-Vorpommern über die Bildung eines 

Vollzugsverbundes in der Sicherungsverwahrung bedurfte der Zustimmung des Landtages. 

Durch den Staatsvertrag erfolgte eine Spezialisierung im Hinblick auf die therapeutischen 

Behandlungsangebote in der Sicherungsverwahrung. Konkret bedeutet das eine 

länderübergreifende Unterbringung von Sicherungsverwahrten in einem Vollzugsverbund 

mit unterschiedlichen Behandlungsschwerpunkten. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf der Landesregierung 

unverändert anzunehmen. Mit dem Zustimmungsgesetz wurde der Staatsvertrag in 

Landesrecht transformiert.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2814

• Überweisung während der 65. Landtagssitzung am 09.04.2014:

Europa- und Rechtsausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/2950

• Beschluss während der 68. Landtagssitzung am 14.05.2014:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 
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- Gesetz zum Staatsvertrag zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und 
dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze 
und zur Änderung der Vogelschutzgebietslandesverordnung 
(GVOBl. M-V- Nr. 19 vom 14. Oktober 2014, S. 518)

Der Beitritt des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Staatsvertrag zwischen dem 

Land Mecklenburg-Vorpommern und dem Land Niedersachsen über die Änderung der 

gemeinsamen Landesgrenze und zur Änderung der Vogelschutzgebietslandesverordnung 

bedurfte der Zustimmung des Landtages. Durch den Staatsvertrag sollte die gemeinsame 

Landesgrenze zwischen den beiden Ländern durch den Austausch von Flächen geändert 

werden. Außerdem sollte dem sich aus der Änderung der Landesgrenze ergebenden 

Folge-Änderungsbedarf hinsichtlich der Vogelschutzgebietslandesverordnung vom 12.  Juli 

2011 (GVOBl. M-V S. 462) Rechnung getragen werden.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf der Landesregierung 

unverändert anzunehmen. Mit dem Zustimmungsgesetz wurde der Staatsvertrag in 

Landesrecht transformiert.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2875

• Überweisung während der 68. Landtagssitzung am 14.05.2014:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Agrarausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses

auf Drucksache 6/3277

• Beschluss während der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 
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- Gesetz zur Änderung des Landesjustizkostengesetzes und 
des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes 
(GVOBl. M-V Nr. 21 vom 27. November 2015, S. 462)

Am 1.  August 2013  ist auf Bundesebene das 2.  Kostenrechtsmodernisierungsgesetz vom 

23.  Juli 2013  in Kraft getreten (BGBl. I S. 2586). Es enthält bundesrechtliche Neuregelungen 

und Änderungen im Justizkostenrecht. Unter anderem wurde die Kostenordnung durch 

das Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare (Gerichts- 

und Notarkostengesetz) ersetzt sowie die Justizverwaltungskostenordnung durch das 

Justizverwaltungskostengesetz ersetzt. Das Landesrecht enthielt bislang Verweisungen auf 

die Kostenordnung und auf die Justizverwaltungskostenordnung. Diese Verweisungen sollten 

redaktionell an das neue Bundesrecht angepasst werden. Darüber hinaus sollten in diesem 

Zusammenhang Gebührensätze, die seit 1993  in unveränderter Höhe bestanden, an die 

Verbraucherpreisentwicklung angepasst werden.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf unverändert 

anzunehmen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4050

• Überweisung während der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015:

Europa- und Rechtsausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/4607

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015: 

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung
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-  Gesetz über den Vollzug des Jugendarrestes in Mecklenburg-Vorpommern 
und zur Änderung weiterer Gesetze 
(GVOBl. M-V Nr. 10 vom 27. Mai 2016, S. 302 ff.)

Der Vollzug des Jugendarrestes greift in Grundrechte der Betroffenen ein und steht damit 

unter dem Vorbehalt des Gesetzes. Nach Artikel 70 Absatz 1 des Grundgesetzes haben die 

Länder das Recht zur Gesetzgebung, soweit das Grundgesetz dem Bund keine Befugnisse 

übertragen hat. Der im Rahmen der Föderalismusreform gestrichene Kompetenztitel des 

Bundes „Strafvollzug“ bezog sich nicht nur auf den Vollzug von Strafen, sondern auch auf den 

Vollzug aller freiheitsentziehenden Sanktionen des allgemeinen und des Jugendstrafrechts 

einschließlich der Untersuchungshaft und des Jugendarrestes. Die Gesetzgebungskompetenz 

für den Vollzug des Jugendarrestes liegt deshalb seit dem 1. September 2006 bei den Ländern. 

Bisher gab es kein Jugendarrestvollzugsgesetz, sondern nur wenige im Jugendgerichtsgesetz 

und im Strafvollzugsgesetz enthaltene, bundesrechtliche Einzelbestimmungen. Die 

nähere Ausgestaltung erfolgte bislang durch die Jugendarrestvollzugsordnung, einer 

zuletzt 1976  neu bekannt gemachten Rechtsverordnung des Bundes. Auch wenn das 

Bundesverfassungsgericht die Regelungen zum Vollzug des Jugendarrestes bisher nicht 

beanstandet hat, so waren sie doch verfassungsrechtlich unbefriedigend und wurden der 

kriminalpolitischen Bedeutung nicht gerecht. In seinem Urteil vom 31. Mai 2006 (NJW 2006, S. 

2093 ff.) zum Jugendstrafvollzug hat das Bundesverfassungsgericht erneut deutlich gemacht, 

dass Eingriffe in Grundrechte einer gesetzlichen Grundlage bedürfen und es keinen Grund 

gebe, weshalb für den Jugendstrafvollzug etwas anderes gelten sollte. Diese Ausführungen 

trafen auch auf den Jugendarrestvollzug zu. Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung 

sollte in Artikel  1 der Jugendarrestvollzug erstmals umfänglich geregelt werden. Der 

Gesetzentwurf orientierte sich an dem „Musterentwurf für ein Jugendarrestvollzugsgesetz“ 

der gemeinsamen Arbeitsgruppe der Länder Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Saarland sowie - federführend - Hessen und Rheinland-

Pfalz. Artikel  2 und 3 betrafen Änderungen des Jugendstrafvollzugsgesetzes und des 

Untersuchungshaftvollzugsgesetzes zur Vereinheitlichung der Rechtsqualität des jeweiligen 

Vollstreckungsplanes in den verschiedenen Vollzugsgesetzen des Landes. Da es sich um eine 

verwaltungsinterne Zuständigkeitsregelung handelte, sollte der jeweilige Vollstreckungsplan 

als Verwaltungsvorschrift erlassen werden können. 



568 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf mit einer Änderung in 

Artikel 1 und im Übrigen unverändert anzunehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

sozialen Dienste der Justiz und der Jugendgerichtshilfe sollten aus dem Anwendungsbereich 

der Vorschrift über Besuche (Artikel  1 §  17)  herausgenommen werden, da sie bereits aus 

rechtlichen oder dienstlichen Gründen zu einer Anhörung der Arrestierten berechtigt oder 

verpflichtet seien und daher nicht den Beschränkungen des § 17 Jugendarrestvollzugsgesetz 

Mecklenburg-Vorpommern unterfallen sollten.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4215

• Überweisung während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und 

Rechtsausschusses auf Drucksache 6/5343

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/5366 

• Beschluss während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016:

 Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages

- Gesetz zur Verlängerung des Kommunalen Standarderprobungsgesetzes 
und zur Änderung weiterer Gesetze 
(GVOBl. M-V Nr. 23 vom 30. Dezember 2015, S. 598)
- Drucksache 6/4434 -

Das Kommunale Standarderprobungsgesetz, ein zeitlich befristetes Experimentiergesetz, 

ermöglichte den kommunalen Körperschaften, von Vorgaben in landesrechtlichen 

Regelungen - Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften - für eine 

begrenzte Zeit abzuweichen, um neue Lösungen bei der kommunalen Aufgabenerledigung 

auszuprobieren. Dieses Gesetz trat am 31. Dezember 2015 außer Kraft. Die Landesregierung 

hat mit ihrer Unterrichtung „Abschlussbericht der Landesregierung an den Landtag zum 

Kommunalen Standarderprobungsgesetz“ eine Evaluierung der Anwendung des Kommunalen 

Standarderprobungsgesetzes vorgelegt, in der unter anderem eine Verlängerung der Geltung 

dieses Gesetzes empfohlen wird.
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Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf der Landesregierung 

unverändert anzunehmen. Entsprechend der Empfehlung aus der Unterrichtung wird in 

Artikel  1 des Gesetzentwurfes die Verlängerung der zeitlichen Geltung des Kommunalen 

Standarderprobungsgesetzes um drei Jahre bis zum 31.  Dezember 2018  vorgesehen. Des 

Weiteren hat der Europa- und Rechtsausschuss - vor dem Hintergrund der mit der Annahme 

des Artikels 1 des Gesetzentwurfes verbundenen Verlängerung der zeitlichen Geltung des 

Kommunalen Standarderprobungsgesetzes, die zu einer erneuten Unterrichtung durch die 

Landesregierung vor dem Auslaufen der Geltung des Gesetzes führen wird – empfohlen, die 

Unterrichtung durch die Landesregierung „Abschlussbericht der Landesregierung an den 

Landtag zum Kommunalen Standarderprobungsgesetz 2010  bis 2015“  verfahrensmäßig für 

erledigt zu erklären.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4434

• Überweisung während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses

auf Drucksache 6/4891

• Beratung in Verbindung mit der 

Unterrichtung durch die Landesregierung

Abschlussbericht der Landesregierung an den Landtag zum Kommunalen
Standarderprobungsgesetz 2010 bis 2015
- Drucksache 6/4443 -

• Beschluss während der 108. Landtagssitzung am 16.12.2015: 

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend 

der Ziffer 1 der Beschlussempfehlung  

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung entsprechend 

der Ziffer 2 der Beschlussempfehlung
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-  Viertes Gesetz zur Änderung des Landesrichtergesetzes 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(GVOBl. M-V Nr. 6 vom 31. August 2016, S. 714)

Das Landesrichtergesetz sah bislang nur eine Beteiligung des Richterrates an den allgemeinen 

und sozialen Angelegenheiten vor. Das Personalvertretungsgesetz des Landes galt insoweit 

entsprechend, als sich aus dem Landesrichtergesetz und dem Deutschen Richtergesetz 

nichts anderes ergab. Insbesondere im Bereich personeller Maßnahmen blieben die 

Beteiligungsrechte der Richtervertretungen - auch unter Berücksichtigung der den 

Präsidialräten zugewiesenen Aufgaben - hinter denjenigen der Personalvertretungen zurück. 

Dieser generelle Verweis auf die personalvertretungsrechtlichen Regelungen des Landes wurde 

der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Justiz als Dritte Gewalt nicht mehr gerecht. Ziel 

des Gesetzentwurfes war deshalb die grundsätzliche Anpassung des Landesrichtergesetzes an 

das Personalvertretungsgesetz des Landes im Hinblick auf Beteiligungstatbestände, Verfahren 

und Gremienstruktur, wobei der aus Artikel 97 Grundgesetz und dem Deutschen Richtergesetz 

resultierende besondere Status von Richterinnen und Richtern zu berücksichtigen war. Mit dem 

Gesetzentwurf sollten die Beteiligungsrechte von Richterinnen und Richtern - orientiert an den 

Empfehlungen einer durch das Justizministerium im Einvernehmen mit dem Hauptrichterrat 

und dem Hauptstaatsanwaltsrat eingesetzten Expertenkommission - eigenständig im 

Landesrichtergesetz geregelt (Artikel  1)  und an die des Personalvertretungsgesetzes des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern angeglichen werden, um gegenüber dem allgemeinen 

Personalvertretungsrecht bestehenden justizspezifischen Besonderheiten Rechnung zu 

tragen. Wegen der engen Zuordnung der Staatsanwaltschaft als Organ der Rechtspflege und 

als Strafverfolgungs- und Anklagebehörde zur Dritten Gewalt sollten ihre Beteiligungsrechte 

im Landesrichtergesetz entsprechend denen der Richterschaft geregelt werden. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf der Landesregierung 

mit zwei Änderungen und im Übrigen unverändert anzunehmen. Bei Abordnungen und 

Versetzungen sollten auch die Richterräte der abgebenden Dienststelle beteiligt werden 

(§ 15g Absatz 2 Satz 2 des Gesetzentwurfes). Darüber hinaus sollte § 16 des Gesetzentwurfs 

redaktionell geändert werden.
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4469

• Überweisung während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses

auf Drucksache 6/5437

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

- Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
und weiterer Rechtsvorschriften
(GVOBl. M-V Nr. 6 vom 29. Juli 2016, S. 573)

Artikel 27 Absatz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern bestimmt die Dauer 

der Wahlperiode sowie deren Ende und enthält eine Regelung zur Neuwahl des Landtages. 

Nach Absatz 1 Satz 2 fand die Neuwahl frühestens 57 und spätestens 59 Monate nach Beginn 

der Wahlperiode statt. Ohne Veränderung des Zeitrahmens für die Neuwahl könnte der 

Termin der Landtagswahlen perspektivisch in die Sommerferien fallen, was Auswirkungen 

auf die Wahlbeteiligung haben könnte. Um zukünftig zu vermeiden, dass der Termin der 

Neuwahl mit den Sommerferien zusammenfällt, wurde der Zeitrahmen für die Wahlperiode 

verlängert. In diesem Zusammenhang wurde auch der Beginn der Wahlperiode festgelegt, 

der bisher nur durch Auslegung ermittelt werden konnte. § 56 des Gesetzes über die Wahlen 

im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetz - LKWG MV) war 

entsprechend anzupassen.

Angelegenheiten der Europäischen Union sind zunehmend von Bedeutung für die Arbeit des 

Landtages. In Europafragen, insbesondere hinsichtlich der Abgabe von Stellungnahmen im 

Subsidiaritätsfrühwarnsystem, muss der Landtag zur effektiven Wahrnehmung seiner Interessen 

innerhalb einer bestimmten Frist reagieren können. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Fristen 

zu kurz sind, um auf der Grundlage eines Auftrages des Plenums eine Beschlussempfehlung 

fristgerecht vorzulegen und somit um eine Positionierung zu EU-Rechtssetzungsvorhaben 

im üblichen parlamentarischen Verfahren vorzunehmen. Aus diesem Grund wurden die 

rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst. Damit der Landtag in EU-Angelegenheiten 

seine Interessen effektiv wahrnehmen kann, wurde auf der Ebene der Verfassung des Landes 
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und der Geschäftsordnung des Landtages der bisherige Europaausschuss als Ausschuss für 

Angelegenheiten der Europäischen Union verankert. Das parlamentarische Verfahren in Bezug 

auf EU-Angelegenheiten wurde dahin gehend flexibilisiert, dass der für Angelegenheiten 

der Europäischen Union zuständige Ausschuss mit einem Initiativrecht ausgestattet wurde. 

Zugleich wurde dem Landtag ermöglicht, den Europaausschuss in seiner Geschäftsordnung zu 

plenarersetzenden Beschlüssen zu ermächtigen. Dem Landtag wurde zudem die Möglichkeit 

eingeräumt, im Nachhinein den Beschluss des entsprechenden Ausschusses aufzuheben.

Nach Artikel 3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern geht die Staatsgewalt vom 

Volke aus und wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 

Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Die Verfassung 

des Landes enthält seit ihrem Inkrafttreten die plebiszitären Elemente der Volksinitiative in 

Artikel  59  sowie des Volksbegehrens und des Volksentscheids in Artikel  60.  Insbesondere 

das Instrument der Volksinitiative wird vielfach genutzt. Demgegenüber ist - abgesehen von 

der Abstimmung über die Verfassung des Landes - lediglich ein Volksbegehren zustande 

gekommen. Der einzige Volksentscheid, der neben der Abstimmung über die Verfassung 

des Landes durchgeführt worden ist, hat das erforderliche Quorum nach Artikel 60 Absatz 4 

Satz 1 nicht erreicht. Zur Stärkung der Volksgesetzgebung wurden die Quoren für das 

Volksbegehren und den Volksentscheid abgesenkt und damit zugleich an die demografische 

Entwicklung des Landes - den Rückgang der Zahl der Wahlberechtigten - angepasst. Zugleich 

stellt Artikel  60  Absatz  5 sicher, dass die Unterschriften nach Absatz  1 innerhalb eines im 

Volksabstimmungsgesetz näher festzulegenden Zeitraums gesammelt werden. Für die freie 

Unterschriftensammlung wurde im Volksabstimmungsgesetz ein Zeitraum von fünf Monaten 

festgelegt, deren Beginn schriftlich bei dem Präsidenten des Landtages anzuzeigen und an den 

Landeswahlleiter weiterzuleiten ist. Des Weiteren wurde ein Zeitrahmen zwischen dem Beginn 

der Unterschriftensammlung und dem Eingang des Antrags auf Zulassung beim Landtag 

vorgesehen, um einem nachträglichen Auseinanderfallen zwischen dem ursprünglichen 

Unterstützungswillen bei Unterschriftsleistung und einer späteren Änderung zu begegnen. 

Die übrigen Änderungen des Volksabstimmungsgesetzes stellten redaktionelle Anpassungen 

an die Absenkung der Quoren in der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern dar. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf und den Antrag 

auf Drucksache 6/5077  mit Änderungen anzunehmen. Der Zeitraum für die Auswahl des 

Wahltermins soll zukünftig 58  bis 61  Monate betragen, plenarersetzende Beschlüsse des 

Ausschusses für Europäische Angelegenheiten sollten in öffentlicher Sitzung beraten werden 
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und vom Plenum nachträglich aufgehoben werden können, und zwar nicht nur auf Antrag 

einer Fraktion, sondern auch auf Antrag von mindestens vier Mitgliedern des Landtages. Im 

Volksabstimmungsgesetz sollte die „freie Unterschriftensammlung“ definiert werden und eine 

Übergangsregelung sollte aufgenommen werden.

Darüber hinaus hat der Europa- und Rechtsausschuss mit Zustimmung der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN empfohlen, den Gesetzentwurf auf Drucksache 6/732 für erledigt zu erklären, 

der während der 17.  Landtagssitzung am 23.05.2012  an den Europa- und Rechtsausschuss 

überwiesen worden war. 

• Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

auf Drucksache 6/5076 sowie Entwurf zur Änderung der Geschäftsordnung auf 

Drucksache 6/5077

• Überweisung während der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:

Europa- und Rechtsausschuss

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses

auf Drucksache 6/5462

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:

Annahme des Gesetzentwurfes auf Drucksache 6/5076 zur Änderung der 

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern entsprechend der Ziffer 1 der 

Beschlussempfehlung in der Fassung der Beschlussempfehlung mit der Mehrheit 

von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages gemäß Artikel 56 Abs. 2 der 

Landesverfassung

Annahme des Antrages auf Drucksache 6/5077 in der Fassung der 

Beschlussempfehlung entsprechend der Ziffer 2 der Beschlussempfehlung

Erledigterklärung des Gesetzentwurfes auf Drucksache 6/732 entsprechend der  

Ziffer 3 der Beschlussempfehlung

• Publikation: „5. Änderung der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 

Dokumentation der Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern“ (August 2016)
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- Gesetz zum Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrags zwischen der Freien 
und Hansestadt Hamburg und dem Land Mecklenburg-Vorpommern über 

 die Errichtung eines gemeinsamen Mahngerichts
(GVOBl. M-V Nr. 12 vom 29. Juni 2016, S. 472)

Auf der Grundlage eines Staatsvertrages, dem der Landtag auf der Grundlage der 

Beschlussempfehlung des damaligen Rechts- und Europaausschusses auf Drucksache 

4/1896 zugestimmt hatte, wird das Mahnverfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit für die 

Gebiete der Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 

Amtsgericht Hamburg (-Mitte) erledigt. Mit dem vorbezeichneten Staatsvertrag wurde der 

ursprüngliche Staatsvertrag geändert. Die Aufgabe wurde dem Amtsgericht Hamburg-Altona 

übertragen. Inhaltliche Modifikationen in der Zusammenarbeit der Freien und Hansestadt 

Hamburg und dem Land Mecklenburg-Vorpommern sind damit nicht verbunden. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat sich einstimmig für eine unveränderte Annahme des 

Gesetzentwurfes durch den Landtag ausgesprochen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5294 

• Überweisung während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016:

Europa- und Rechtsausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses

auf Drucksache 6/5436

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung 
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3.1.2 Auf Empfehlung des Europa- und Rechtsausschusses 
abgelehnte Gesetzentwürfe

- Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über 
die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern 
- Drucksache 6/1024 -

und 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landes- und Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V) 
- Drucksache 6/1030 -

sowie

Antrag der Fraktion DIE LINKE 
Teilnahme an Bundestagswahlen mit 16 Jahren 
- Drucksache 6/1031 - 

Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/1024 hat ebenso 
wie der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/1030 vorgesehen, dass die 
Altersgrenze für das aktive Wahlrecht bei Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern vom 
vollendeten 18.  auf das vollendete 16.  Lebensjahr abgesenkt und damit dem Wahlalter zu 
Kommunalwahlen angeglichen wird.

Mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/1031  sollte die Landesregierung 
aufgefordert werden, sich auf Bundesebene für eine Absenkung des aktiven Wahlalters bei 
Wahlen zum Deutschen Bundestag auf 16 Jahre einzusetzen und aktiv für eine notwendige 
Zweidrittelmehrheit zur Änderung von Artikel 38 Absatz 2 Grundgesetz zu werben. Außerdem 
sollte der Landtag über bisherige Aktivitäten und mögliche Ergebnisse des mit dem Antrag 
eingeforderten Werbens für eine Absenkung des aktiven Wahlalters bei Bundestagswahlen 

unterrichtet werden.



576 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode

Der Europa- und Rechtsausschuss hat nach Durchführung einer öffentlichen Anhörung 

empfohlen, die Gesetzentwürfe und den Antrag abzulehnen.

• Überweisung der Gesetzentwürfe während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:

Europa- und Rechtsausschuss

• Überweisung des Antrages während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012:

Europa- und Rechtsausschuss

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/2783

• Beschluss während der 62. Landtagssitzung am 12.03.2014: 

Ablehnung des Gesetzentwurfes auf Drucksache 6/1024 entsprechend der Ziffer 1 der 

Beschlussempfehlung

Ablehnung des Gesetzentwurfes auf Drucksache 6/1030 entsprechend der Ziffer 2 der 

Beschlussempfehlung

Ablehnung des Antrages auf Drucksache 6/1031 entsprechend der Ziffer 3 der 

Beschlussempfehlung

- Gesetzentwurf nach Artikel 60 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Volksbegehren gegen die Gerichtsstrukturreform

Gesetz zur Aufhebung der mit dem Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz 
beschlossenen Änderungen
- Drucksache 6/3750 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE

- Drucksache 6/4044 - 

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat am 9. Oktober 2013 das Gesetz zur Änderung des 

Gerichtsstrukturgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften (Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz) 

verabschiedet, das unter anderem eine Reduzierung der Zahl der Amtsgerichte sowie die 

dauerhafte Einrichtung von Zweigstellen vorsieht. Hiergegen wandte sich das „Volksbegehren 

nach Artikel  60  der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für ein Gesetz zur 

Aufhebung der mit dem Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz beschlossenen Änderungen“.
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Die Vertreter des Volksbegehrens haben dem Landtag einen ausgearbeiteten und mit 

Gründen versehenen Gesetzentwurf unterbreitet und Unterschriftenlisten mit insgesamt 

150.748  ausgefüllten Eintragungsblöcken vorgelegt, die der Landeswahlleiterin zur 

Prüfung zugeleitet wurden. In ihrer Zulassungsentscheidung vom 23.  Februar 2015  hat 

die Landeswahlleiterin ausgeführt, dass mit 120.312  gültigen Unterschriften die nach Art. 

60 Absatz 1 Satz 3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern erforderliche Zahl 

von gültigen Unterschriften wahlberechtigter Bürger überschritten worden sei und dem 

Zulassungsantrag der Vertreter des Volksbegehrens entsprochen. Mit dem Gesetzentwurf des 

Volksbegehrens nach Artikel 60 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sollten 

in Artikel 1 die beschlossenen Änderungen in der Gerichtsstruktur des Landes Mecklenburg-

Vorpommern aufgehoben werden, mit der Folge, dass das Gerichtsstrukturgesetz, das Gesetz 

zur Ausführung des Gerichtsstrukturgesetzes, das Disziplinargesetz des Landes Mecklenburg-

Vorpommern und die Konzentrationsverordnung wieder in den Fassungen vor den durch das 

Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz erfolgten Änderungen in Kraft getreten wären. Hierdurch 

sollten insbesondere die durch das Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz aufgehobenen 

Gerichte einschließlich ihrer Bezirke wiedererrichtet sowie die Zweigstellen aufgehoben und 

wieder als eigenständige Amtsgerichte installiert werden. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf des Volksbegehrens 

nach Artikel  60  der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern abzulehnen 

sowie einer Entschließung zuzustimmen. Mit der Entschließung wurde im Wesentlichen 

verdeutlicht, dass die beschlossene Neuordnung der Gerichtsstruktur zwingend erforderlich 

sei. Die Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern mache eine neue Struktur 

unumgänglich. Die Neustrukturierung gewährleiste eine auch in Zukunft effizient arbeitende 

und Qualität sichernde Justiz. Nur mit dieser Reform könne zukünftig eine zügige Bearbeitung 

der Rechtssachen auch im Vertretungsfall gesichert werden. Mit der Entschließung wurde sich 

dafür ausgesprochen, die begonnene Reform weiterzuführen. In Mecklenburg-Vorpommern 

werde nur so in Zukunft eine bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung in der Justiz möglich. Die 

Entschließung solle im Falle der Durchführung eines Volksentscheids als Auffassung des 

Landtags gemäß Art. 60 Absatz 3 Satz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 2 Volksabstimmungsgesetz mit der Bekanntmachung 

des Tages der Abstimmung und des Gegenstandes des Volksentscheids im Amtsblatt für 

Mecklenburg-Vorpommern bekannt gemacht werden.
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• Überweisung während der 88. Landtagssitzung am 11.03.2015:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Finanzausschuss (m) 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/4027

• Beschluss während der 94. Landtagssitzung am 03.06.2015: 

Ablehnung des Gesetzentwurfes entsprechend Ziffer I der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend Ziffer II der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages

3.1.3 Auf Empfehlung des Europa- und Rechtsausschusses für 
erledigt erklärte Gesetzentwürfe

- Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/732 -

• Beschluss während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:

Europa- und Rechtsausschuss

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschuss  

auf Drucksache 6/5462 

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:

Erledigterklärung des Gesetzentwurfes auf Drucksache 6/732 entsprechend  

der Ziffer 3 der Beschlussempfehlung
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3.1.4 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
Gesetzentwürfen

In der 6. Wahlperiode hat der Europa- und Rechtsausschuss insgesamt 14 Stellungnahmen 

zu Gesetzentwürfen erarbeitet, von denen drei an den Innenausschuss, sechs an den 

Finanzausschuss, drei an den Wirtschaftsausschuss, eine an den Agrarausschuss sowie eine 

weitere an den Sozialausschuss adressiert waren.

Im Folgenden wird ausschließlich auf mitberatende Stellungnahmen des Europa- und 

Rechtsausschusses eingegangen, in denen dem federführenden Ausschuss konkrete 

Änderungen empfohlen worden sind. Das war bei insgesamt fünf Stellungnahmen der Fall.

a)  an den Innenausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung

 Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landes- und 
Kommunalwahlgesetzes
- Drucksache 6/3242 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf unverändert 

anzunehmen, und hat den federführenden Ausschuss darauf hingewiesen, dass der 

Entwurfstext im Vorblatt unter Punkt D. noch einen Hinweis auf eine notwendige Änderung 

des Landesverfassungsgerichtsgesetzes enthält, die tatsächlich nicht mehr als notwendig 

angesehen wird.

• Überweisung während der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014:

Innenausschuss (f )

Europa- und Rechtsausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Europa- und Rechtsausschusses vom 04.11.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/3525 
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b)  an den Finanzausschuss

-  Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2012/2013
- Drucksache 6/299 -

in Verbindung mit

Gesetzentwurf der Landesregierung

 Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2012/2013  
und eines Verbundquotengesetzes 2012/2013
- Drucksache 6/300 - 

sowie

Unterrichtung durch die Landesregierung

Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung
- Drucksache 6/298 -

Der Ausschuss hat in Bezug auf den Einzelplan 09 einvernehmlich empfohlen, den letzten Satz 

der Erläuterungen zu Titel „0903 – Blatt 58 und 59 der Vorlage – Titel 0903 632.02 Zuweisungen 

an andere Bundesländer für den Vollzug von Freiheitsentziehung in anderen Anstalten“ 

wie folgt zu fassen: „Der Finanzausschuss und der Europa- und Rechtsausschuss sind zu 

unterrichten.“ Er hat außerdem einvernehmlich empfohlen, den Titel „0904  – Blatt 70  und 

71 der Vorlage – Titel 0904 684.08 Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden“ 

auf die Liste der offenen Punkte zu setzen und im Rahmen der abschließenden Beratungen 

im Finanzausschuss zu entscheiden, ob und inwieweit die Ansätze an den Verhandlungsstand 

anzupassen sind.
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• Überweisung der Gesetzentwürfe und der Unterrichtung während der 

12. Landtagssitzung

am 14.03.2012:

Finanzausschuss (f ) 

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss,

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Europa- und Rechtsausschusses vom 18.04.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/799

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2014/2015
- Drucksache 6/1999 -

in Verbindung mit

Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2014/2015 und 
eines Verbundquotengesetzes 2014/2015
- Drucksache 6/2000 - 

sowie

Unterrichtung durch die Landesregierung

Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2018 des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich
 Investitionsplanung
- Drucksache 6/1998 -

In Bezug auf den Einzelplan 14 hat der Ausschuss einstimmig empfohlen, Satz 2 des Vorwortes 

wie folgt zu fassen: „Seine Aufgaben und Rechte ergeben sich aus den Artikeln 52 und 53 der 

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 23.  Mai 1993  (GVOBl. M-V 1993,  S. 

372), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.  Juni 2011  (GVOBl. M-V S. 375), sowie aus dem 

Landesverfassungsgerichtsgesetz vom 19.  Juli 1994,  zuletzt geändert durch Artikel  1 des 

Gesetzes vom 19. Januar 2010 (GVOBl. M-V S. 22).“ 
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Des Weiteren hat der Ausschuss 32 Änderungen in Bezug auf den Einzelplan 09 empfohlen. 

Diese 32 Änderungsempfehlungen beruhten auf dem zum 1. August 2013 in Kraft getretenen 

Zweiten Gesetz zur Modernisierung des Kostenrechts.

• Überweisung der Gesetzentwürfe und der Unterrichtung während der 

47. Landtagssitzung

am 04.09.2013:

Finanzausschuss (f ) 

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss,

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahmen des Europa- und Rechtsausschusses vom 02.10.2013  

sowie vom 06.11.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses  

auf Drucksachen 6/2399, 6/2414, 6/2415 sowie Beschlussempfehlung  

auf Drucksache 6/2400 und Bericht auf Drucksache 6/2416

-  Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2016/2017
- Drucksache 6/4199 -

in Verbindung mit

Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2016/2017 und eines 
Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2016/2017
- Drucksache 6/4200 -

in Verbindung mit

Unterrichtung durch die Landesregierung

Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2020 des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung
- Drucksache 6/4198 - 
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In Bezug auf den Einzelplan 09 hat der Europa- und Rechtsausschuss empfohlen, in Kapitel 

0902 die Ansätze in Titel 511.01 für das Jahr 2016 sowie für das Jahr 2017 zu senken und in 

Kapitel 0904  den Titel 684.01  jeweils für das Jahr 2016  und das Jahr 2017  zu erhöhen. Der 

Europa- und Rechtsausschuss hat außerdem beschlossen, dass zumindest temporär ein 

Mehrbedarf an Richtern und im Folgepersonal (nichtrichterlicher Dienst) im Bereich von 

Asylsachen bestehe und abgefangen werden müsse. Er hat festgestellt, dass der Zustrom 

von Flüchtlingen, die einen Asylantrag stellen, derzeit zu einem deutlichen Anstieg der 

Asylverfahren führt. Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Finanzausschuss empfohlen, 

im Rahmen der parlamentarischen Beratungen eine Regelung zu schaffen, die es erlaubt, den 

erhöhten Anforderungen im Bereich der Asylkammern gerecht zu werden. Das Instrument des 

Einsatzes von Beamten des Landes mit der Befähigung zum Richteramt zu Richtern auf Zeit 

sollte dabei im Rahmen des Möglichen vorrangig genutzt werden.

• Überweisung der Gesetzentwürfe und der Unterrichtung während der 

99. Landtagssitzung am 08.09.2015:

Finanzausschuss (f ) 

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss,

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahmen des Europa- und Rechtsausschusses vom 17.09.2015  

und vom 14.10.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses  

auf Drucksachen 6/4700 bis 6/4716

c) an den Wirtschaftsausschuss

- Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Vergabegesetzes
Mecklenburg-Vorpommern 
- Drucksache 6/721 - 

in Verbindung mit
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Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE

Entwurf eines Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge in Mecklenburg-
Vorpommern (Auftragsvergabegesetz Mecklenburg-Vorpommern - AVG M-V)
- Drucksache 6/726 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat mehrheitlich zum Gesetzentwurf auf Drucksache 

6/721 empfohlen, zu prüfen, ob und inwieweit eine Evaluierung der Regelung sinnvoll ist.

• Überweisung während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:

Wirtschaftsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Europa- und Rechtsausschusses vom 06.06.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/840 

3.2 Subsidiaritätsfrühwarnsystem

Nach dem Lissaboner Vertrag haben die nationalen Parlamente – in der Bundesrepublik 

der Deutsche Bundestag und der Bundesrat – die Möglichkeit, Subsidiaritätsbedenken 

zu europäischen Rechtsetzungsvorhaben geltend zu machen. Ebenfalls aufgrund des 

Lissaboner Vertrages sind die nationalen Parlamente gehalten, die regionalen Parlamente mit 

Gesetzgebungsbefugnissen zu beteiligen. Das betrifft in Deutschland den Bundesrat, in dem 

die Regierungen der Länder vertreten sind. Vor diesem Hintergrund werden in Mecklenburg-

Vorpommern aufgrund einer informellen Vereinbarung zwischen der Staatskanzlei und 

dem Europa- und Rechtsausschuss sämtliche europäischen Legislativvorschläge (sog. 

Subsidiaritätsfrühwarndokumente) dem Europa- und Rechtsausschuss zugeleitet. Im 

weiteren Verlauf teilt die Staatskanzlei dem Europa- und Rechtsausschuss ggf. ergänzende 

Informationen mit, wie die Frist zur Stellungnahme und die dazu abgegebenen Empfehlungen 

der Fachausschüsse des Bundesrates (sog. Bundesrat-Strichdrucksachen). Damit wird dem 

Landtag die Möglichkeit eröffnet, jedes EU-Gesetzgebungsvorhaben auf Ausschussebene zu 

beraten und über den Landtag Stellung zu beziehen. Die Frist zur Stellungnahme beträgt für 

die nationalen Parlamente grundsätzlich acht Wochen nach Zuleitung aller Sprachfassungen 

des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente der Mitgliedsstaaten 

und den Kammern der nationalen Parlamente durch die Kommission. Über den Fristbeginn 
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unterrichtet die Kommission den Bundesrat. In Mecklenburg-Vorpommern wird der Europa- 

und Rechtsausschuss darüber von der Staatskanzlei informiert.

In der parlamentarischen Sommerpause 2012  wurde ein neues und gestrafftes 

Deckblattsystem erstellt. Seitdem wird zusätzlich zu den wesentlichen Fristen auch der 

Inhalt sämtlicher europäischer Subsidiaritätsfrühwarndokumente kurz zusammengefasst. 

Zusätzlich werden die dazu gegebenenfalls ergangenen Beschlüsse aufgenommen. Sofern 

entsprechende Beschlüsse nach Verteilung der Deckblätter im Europa- und Rechtsausschuss 

sowie in den entsprechenden Fachausschüssen ergangen sind, werden die Deckblätter in 

aktualisierter Fassung erneut herausgegeben. Die so aufbereiteten 452  Deckblätter – und 

damit die zugrundeliegenden EU-Gesetzgebungsvorhaben - wurden alle im Europa- und 

Rechtsausschuss verteilt und je nach Zuständigkeit an die Fachausschüsse, davon insgesamt: 

 

- 88 an den Innenausschuss,

- 56 an den Finanzausschuss,

- 91 an den Wirtschaftsausschuss,

- 74 an den Agrarausschuss,

- 10 an den Bildungsausschuss,

- 51 an den Energieausschuss und

- 36 an den Sozialausschuss.

Erstmalig seit Einführung des Subsidiaritätsfrühwarnsystems hat der Landtag Mecklenburg-

Vorpommern in seiner 57. Sitzung am 12. Dezember 2013 den Beschluss zur Empfehlung einer 

Subsidiaritätsrüge gefasst. 
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- Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

Subsidiarität - Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Bezug auf 
eine Standard-Mehrwertsteuererklärung (COM(2013) 721 final)
- Drucksache 6/2437 - 

Der am 23. Oktober 2013 von der EU-Kommission vorgelegte „Vorschlag für eine Richtlinie des 

Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 

in Bezug auf eine Standard-Mehrwertsteuererklärung“ (COM(2013)  721  final) hat gegen 

das in Artikel  5 Absatz  3 des Vertrages über die Europäische Union (EUV) niedergelegte 

Subsidiaritätsprinzip verstoßen. In dem Kommissionsdokument wurde die Einführung 

einer europaweiten, so genannten „Standard-Mehrwertsteuererklärung“ vorgeschlagen: In 

der Mehrwertsteuererklärung sollten europaweit nur noch fünf Felder obligatorisch sein. 

Allerdings sollten die Mitgliedsstaaten die Möglichkeit erhalten, in bis zu 26  zusätzlichen 

Feldern weitere Standardangaben zu verlangen. Der Richtlinienvorschlag wurde dem 

Europa- und Rechtsausschuss im Wege des Subsidiaritätsfrühwarnsystems durch die 

Staatskanzlei übermittelt und sodann auch dem Finanzausschuss zugeleitet. In Ziffer 4 des 

Landtagsbeschlusses zu der Beschlussempfehlung des Europa- und Rechtsausschusses auf 

Drucksache 6/1966 hat der Landtag seine zuständigen Ausschüsse ausdrücklich beauftragt, 

„den Legislativ- und Politikplanungen der Europäischen Union angesichts der hohen 

Regelungsintensität und -breite europäischer Rechtsetzung weiterhin hohe Aufmerksamkeit 

zu widmen und dem Landtag hierzu und zu aktuellen fachspezifischen Fragestellungen 

der Europapolitik gegebenenfalls Beschlüsse zu empfehlen.“ Mit der Beschlussempfehlung 

wurde dem Landtag in Wahrnehmung dieses Auftrages einstimmig vorgeschlagen, eine 

Verletzung des Subsidiaritätsgrundsatzes geltend zu machen und die Subsidiaritätsbedenken 

der Landesregierung gegen den Richtlinienvorschlag zu teilen. Außerdem wurde empfohlen, 

zu verdeutlichen, dass der Landtag die Pläne zur weiteren Reform der Mehrwertsteuer 

- insbesondere im öffentlichen Sektor - mit Bedenken sehe. Die Frist zur Einreichung einer 

Subsidiaritätsrüge zum Richtlinienvorschlag lief am 2. Januar 2014 ab. Vor diesem Hintergrund 

wurde empfohlen, den Landtagsbeschluss mit den Subsidiaritätsbedenken der Europäischen 

Kommission direkt zuzuleiten.

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Annahme des Antrages
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3.3 Beratung von Anträgen

3.3.1 Federführend überwiesene Anträge

- Antrag der Volksinitiative gemäß Artikel 59 der Verfassung des 

 Landes Mecklenburg-Vorpommern

„Für den Erhalt einer bürgernahen Gerichtstruktur in Mecklenburg-Vorpommern“

- Drucksache 6/1021 - 

Mit der Volksinitiative wurde das Ziel verfolgt, den Landtag Mecklenburg-Vorpommern dazu 

aufzufordern, einer Schließung einzelner Gerichtsstandorte nur zuzustimmen, wenn die 

Präsenz der Justiz in Mecklenburg-Vorpommern erhalten bleibt und der Zugang der Bürger 

und Unternehmen zum Recht (Art. 19 Abs. 4 GG) nicht unangemessen erschwert wird. Der 

Europa- und Rechtsausschuss hat dazu zwei Beschlussempfehlungen (Ziffer I und Ziffer II 

auf Drs. 6/1263) erarbeitet. Er hat einstimmig empfohlen, dem Antrag der Volksinitiative „Für 

den Erhalt einer bürgernahen Gerichtsstruktur in Mecklenburg-Vorpommern“ zuzustimmen. 

Mehrheitlich ist darüber hinaus mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU 

beschlossen worden, dem Landtag zu empfehlen, festzustellen, dass die Volksinitiative nicht 

im Widerspruch zur geplanten Gerichtsstrukturreform steht und dass das vorbezeichnete Ziel 

der Volksinitiative vom Landtag bei der Beratung des Gesetzentwurfes beachtet wird. Darüber 

hinaus wurde in der Entschließung festgestellt, dass das von der Landesregierung erarbeitete 

Reformkonzept den zentralen Anliegen der Volksinitiative größtenteils Rechnung trägt.

Ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, festzustellen, 

dass die geplante Gerichtsstrukturreform im Widerspruch zur Volksinitiative stehe, und die 

Landesregierung aufzufordern, bestimmte Stellungnahmen aus der Anhörung im Ausschuss 

in die Überarbeitung des Reformkonzeptes einzubeziehen sowie den Landtag über die 

Einhaltung bestimmter Einsparvorgaben zu unterrichten, fand im Europa- und Rechtsausschuss 

keine Mehrheit.
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• Überweisung während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht der Europa- und Rechtsausschusses auf 

Drucksache 6/1263

Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

auf Drucksache 6/1276

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Annahme des Antrages der Volksinitiative entsprechend der Ziffer I der 

Beschlussempfehlung Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II  

der Beschlussempfehlung 

Ablehnung des Änderungsantrages

3.3.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von Anträgen

Der Europa- und Rechtsausschuss hat zwei Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung 

von Anträgen erarbeitet, eine davon war an den Energieausschuss und eine weitere an den 

Sozialausschuss gerichtet.

a)  an den Energieausschuss

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Umfassende Zusammenarbeit mit der Republik Polen auf dem Energiesektor
- Drucksache 6/72 -

Der Europa- und Rechtsausschuss hat einstimmig beschlossen, anzuregen, zum 

Themenkomplex der Zusammenarbeit auf dem Energiesektor mit der Republik Polen die 

Ergebnisse des Parlamentsforums Südliche Ostsee und die diesbezügliche Beschlusslage des 

Landtages hervorzuheben. Insbesondere in der Resolution von Kolberg, in die die Ergebnisse 

der Arbeitsgruppe „Energie“ unter der Federführung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 

Eingang gefunden haben, seien eine Fülle von Forderungen und Maßnahmen enthalten, 

die diesen Themenkomplex betreffen. Des Weiteren hat der Ausschuss ausdrücklich auf die 

Forderung unter Ziffer 12.  der Kolberger Resolution ,bestehende Forschungseinrichtungen 
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in der Region mit dem Schwerpunkt erneuerbarer Energien stärker zu vernetzen, darüber 

hinaus die Einrichtung eines gemeinsamen Forschungszentrums für erneuerbare Energien in 

der südlichen Ostseeregion anzustreben, um die vorhandene Kompetenz aus Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft zu bündeln, ein grenzüberschreitendes Kooperationsnetzwerk 

aufzubauen und um Maßnahmen für die verstärkte Anwendung von regenerativen Energien 

zu initiieren – auch als natürlicher Kooperationspartner für Institutionen auf europäischer und 

internationaler Ebene in diesem Bereich.‘ hingewiesen.

• Überweisung während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:

Energieausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Agrarausschuss (m)

• Stellungname des Europa- und Rechtsausschusses vom 12.04.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Energieausschusses 

auf Drucksache 6/831

b) an den Sozialausschuss

- Antrag der Volksinitiative gemäß Artikel  59  der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern

Für einen Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde
- Drucksache 6/1020 -

Der Europa- und Rechtsausschuss hat das folgende mitberatende Votum beschlossen: „Die 

mit der Volksinitiative geforderte Mindestlohnregelung berührt die von Artikel  9 Absatz  3 

GG gewährleistete Tarifautonomie und die durch Artikel  12  Absatz  1 GG geschützte 

unternehmerische Vertragsfreiheit. Eingriffe in diese Grundrechte können jedoch durch 

hinreichend gewichtige Gründe gerechtfertigt sein. Die Einführung eines bundesweit 

einheitlichen flächendeckenden Mindestlohns in Höhe von 10,00 Euro pro Stunde, für welche 

dem Bund die Gesetzgebungskompetenz („Arbeitsrecht Artikel 74 Absatz 1 Nr. 12 GG“) zusteht, 

ist aus verfassungsrechtlicher Sicht durchaus möglich. Entsprechendes gilt für eine Anhebung 

im Vergabegesetz Mecklenburg-Vorpommern als Kriterium für die Vergabe von Aufträgen des 

Landes. Hierfür besitzt das Land die Gesetzgebungskompetenz unter dem Titel „Recht der 

Wirtschaft“ (Artikel 74 Absatz 1 Nr. 11 Grundgesetz).“ Der Ausschuss hat empfohlen, sich bei 

den Beratungen des Antrages der Volksinitiative dagegen auszusprechen, dass Mecklenburg-
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Vorpommern in dem initiierten Sinne tätig wird. Einerseits sollte die EU-Vergaberechtsreform 

abgewartet werden. Andererseits ist das Erste Gesetz zur Änderung des Vergabegesetzes 

Mecklenburg-Vorpommern erst am 30. Juni 2012 in Kraft getreten. Zu diesem Zeitpunkt hatte 

die Volksinitiative ihre Bemühungen um Unterstützung bereits abgeschlossen.

• Überweisung während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:

Sozialausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss (m)

• Stellungnahme des Europa- und Rechtsausschusses vom 21.09.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/1253

3.4 Empfehlungen zu Einsprüchen gemäß § 42 Absatz 3 GO LT

- Beschlussempfehlung des Europa- und Rechtsausschusses gemäß § 42 Absatz 3 GO LT 

(Unzulässige Vorlagen)

Einspruch gegen die Zurückweisung eines Antrages
- Drucksache 6/5345 -

Mit der Annahme der Beschlussempfehlung, der ersten ihrer Art im Landtag Mecklenburg-

Vorpommern, hat der Landtag beschlossen, den Einspruch der Fraktion der NPD vom 11. März 

2016 gegen die Zurückweisung ihres Antrages vom 10. März 2016 „Kein Fußbreit der Intoleranz! 

- Politischer Diskriminierung im Landtag entgegentreten!“ zurückzuweisen.

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses vom 

07.04.2016

• Beschluss während der 118. Landtagssitzung am 21.04.2016:

Annahme des Antrages
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3.5 Beschlussempfehlungen im Rahmen der Umsetzung von 
Sachbeschlüssen des Landtages

- Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses zu Ziffer 4 der 

Beschlussempfehlung und des Berichts auf Drucksache 6/1966 zu der Unterrichtung 

durch die Landesregierung auf Drucksache 6/1461

Konsultation zum EU-Transparenzregister
- Drucksache 6/5344 -

In Ziffer 4 des Landtagsbeschlusses zu der Beschlussempfehlung des Europa- und 

Rechtsausschusses auf Drucksache 6/1966 hatte der Landtag seine zuständigen Ausschüsse 

ausdrücklich beauftragt, „den Legislativ- und Politikplanungen der Europäischen Union 

angesichts der hohen Regelungsintensität und -breite europäischer Rechtsetzung 

weiterhin hohe Aufmerksamkeit zu widmen und dem Landtag hierzu und zu aktuellen 

fachspezifischen Fragestellungen der Europapolitik gegebenenfalls Beschlüsse zu empfehlen.“ 

Mit der vorbezeichneten Beschlussempfehlung wurde dem Landtag in Wahrnehmung dieses 

Auftrages vorgeschlagen, klar Stellung zu nehmen gegenüber den Europäischen Institutionen 

mit der Forderung, dass die demokratisch legitimierten Verfassungsorgane des Landes 

und ihre Vertretungen - als integraler Bestandteil des EU-Rechtsetzungsverfahrens - vom 

Anwendungsbereich des Transparenzregisters der europäischen Institutionen ausgenommen 

bleiben. Denn das Land arbeitet mit Landtag und Landesregierung an der EU-Rechtsetzung 

über den EU-Ausschuss der Regionen, den Bundesrat und das Zusammenwirken von Bund 

und Ländern in EU-Angelegenheiten mit. Dabei hat der Ausschuss empfohlen hervorzuheben, 

dass die Transparenz der Rechtsetzung auf europäischer Ebene ein hohes Gut ist und daher 

grundsätzlich die Erfassung und Kontrolle der Aktivitäten von Interessenvertretern und Lobby-

Einrichtungen, die nicht Teil des Rechtsetzungsverfahrens sind, begrüßt werde, dass aber der 

besonderen Rolle der deutschen Länder und Kommunen ausreichend Rechnung getragen 

werden müsse. Vor diesem Hintergrund sollten die Anstrengungen der Landesregierung 

unterstützt werden, insbesondere über den Bundesrat und die Europaministerkonferenz dafür 

Sorge zu tragen, dass die Länder, Kommunen und ihre Vertretungen ihren besonderen Status 

im Hinblick auf den Zugang zu Europäischen Institutionen behalten. Die Frist zur Beteiligung 

an der öffentlichen Konsultation der EU-Kommission ist am 31.  Mai 2016  abgelaufen. 

Deshalb wurde die Landtagspräsidentin gebeten, den Landtagsbeschluss der Europäischen 

Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat direkt zuzuleiten.
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Mit der Annahme der Beschlussempfehlung hat der Landtag Folgendes beschlossen:

„1. Das Land Mecklenburg-Vorpommern arbeitet mit dem Landtag und der Landesregierung 
im EU-Ausschuss der Regionen mit und ist damit sowie über die Mitwirkungsrechte des 
Bundesrates und das Zusammenwirken von Bund und Ländern in EU-Angelegenheiten 
integraler Bestandteil des EU-Rechtsetzungsverfahrens. Darüber hinaus wird die 
kommunale Ebene in Deutschland durch die Spitzenverbände im Ausschuss der 
Regionen repräsentiert. Die föderale Ordnung der Bundesrepublik Deutschland ist von der 
Europäischen Union auf der Grundlage der geltenden Verträge zu achten.

2. Die Transparenz der Rechtsetzung auf europäischer Ebene ist ein hohes Gut. Der 
Landtag anerkennt und unterstützt daher grundsätzlich die Erfassung und Kontrolle 
der Aktivitäten von Interessenvertretern und Lobby-Einrichtungen, die nicht Teil dieses 
Rechtsetzungsverfahrens sind, über ein gesondertes Register.

3. Der Landtag sieht mit Sorge, dass es auf EU-Ebene im Rahmen der Beratungen zu einem 
Europäischen Transparenzregister unverändert Tendenzen gibt, der besonderen Rolle der 
deutschen Länder und Kommunen nicht in ausreichendem Umfang Rechnung zu tragen 
und diese einer Registrierungspflicht zu unterwerfen.

4. Der Landtag fordert vor diesem Hintergrund, dass die demokratisch legitimierten 
Verfassungsorgane des Landes und ihre Vertretungen - als integraler Bestandteil des 
EU-Rechtsetzungsverfahrens - vom Anwendungsbereich des Transparenzregisters der 
europäischen Institutionen ausgenommen bleiben.

5. Der Landtag unterstützt die Anstrengungen der Landesregierung, insbesondere über 
den Bundesrat und die Europaministerkonferenz, dafür Sorge zu tragen, dass die Länder, 
Kommunen und ihre Vertretungen ihren besonderen Status im Hinblick auf den Zugang 
zu Europäischen Institutionen behalten.

6. Die Präsidentin des Landtages wird gebeten, diese Stellungnahme der Europäischen 
Kommission, auch im Rahmen der laufenden Konsultation zum Transparenzregister, dem 
Europäischen Parlament und dem Rat zuzuleiten.“

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses vom 
07.04.2016 

• Beschluss während der 118. Landtagssitzung am 21.04.2016:

Annahme des Antrages
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3.6 Empfehlungen zu Verfassungsrechtsstreitigkeiten

Klagen, Verfassungsbeschwerden und sonstige Verfahren, die beim Bundesverfassungsgericht 

oder dem Verfassungsgericht eines Landes anhängig sind und zu denen dem Landtag 

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird, werden dem Europa- und Rechtsausschuss 

mit der Bitte um eine schriftliche Empfehlung von der Präsidentin unmittelbar zur Beratung 

überwiesen.

Die Empfehlung des Europa- und Rechtsausschusses soll innerhalb von vier Wochen der 

Präsidentin zugeleitet werden. Nach Eingang der Empfehlung oder nach Ablauf der Frist 

entscheidet die Präsidentin im Benehmen mit dem Ältestenrat über die Abgabe einer 

Stellungnahme gegenüber dem Bundesverfassungsgericht oder dem Verfassungsgericht 

eines Landes unter Berücksichtigung der Empfehlung des Europa- und Rechtsausschusses. 

Dieses Verfahren ist so in § 69 der Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 

geregelt.  

3.6.1 Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  
Mecklenburg-Vorpommern

Während der 6. Wahlperiode sind insgesamt 24 Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht 

und acht  Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht Gegenstand von Beratungen im 

Europa- und Rechtsausschuss gewesen.



594 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode

- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht 

 Mecklenburg-Vorpommern 

mit dem Aktenzeichen LVerfG 13/11

Kommunale Verfassungsbeschwerde der Stadt Parchim gegen § 25 S. 2 - 5 des 
Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (Landkreisneuordnungsgesetz - LNOG M-V) 
vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V, S. 366 ff.)

Die Beschwerdeführerin - die Stadt Parchim - sah sich durch die Einführung einer Altfehlbe-

tragsumlage im Sinne des § 25 LNOG M-V, wonach die neuen Landkreise die Haushaltsfehl-

beträge und die zu ihrer Deckung aufgenommenen Kassenkredite der aufgelösten Landkreise 

nach einem an der Kreisumlage orientierten Umlageschlüssel innerhalb eines Zeitraumes von 

bis zu 10 Jahren auf die Gemeinden umlegen sollten, in ihrem Recht auf kommunale Selbst-

verwaltung aus Art. 72 Abs. 1 und 3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LV 

M-V) verletzt. Sie begehrte daher die Feststellung der Nichtigkeit von § 25 S. 2 - 5 LNOG M-V. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat in seiner 2. Sitzung am 9. November 2011 mehrheitlich 

mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 

Enthaltung von Seiten der Fraktion DIE LINKE und gegen die Stimme der Fraktion der NPD 

beschlossen zu empfehlen, in dem Verfahren LVerfG 13/11 eine Stellungnahme gegenüber 

dem Landesverfassungsgericht abzugeben, in der die Mehrheitsentscheidung des Plenums 

und damit die Vereinbarkeit des vom Landtag beschlossenen Gesetzes mit der Verfassung 

insbesondere im Hinblick auf das vom Landtag durchgeführte Gesetzgebungsverfahren 

unterstrichen und erläutert werden sollte. Der Ausschuss hat außerdem empfohlen, 

gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.

Mit Urteil vom 20. Dezember 2012 hat das Landesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde 

der Stadt Parchim als unzulässig zurückgewiesen.
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- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  

 Mecklenburg-Vorpommern 

mit dem Aktenzeichen LVerfG 16/11

Kommunale Verfassungsbeschwerde des Landkreises Vorpommern-Greifswald 
gegen § 4 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB II) in der Fassung des Artikels 1 
Nr. 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landesausführungsgesetzes SGB II 
vom 16.12.2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 759, 762)

Der Beschwerdeführer sah sich durch die angegriffene gesetzliche Regelung in seinem 

Selbstverwaltungsrecht aus Art. 72 Abs. 1 S. 2 der Verfassung des Landes verletzt – insbesondere 

in seiner Planungshoheit als Gestaltungsfreiheit über die Organisation und Planung von 

Selbstverwaltungsaufgaben. Im Kern ging es um die landesgesetzliche Verpflichtung, dass 

der neue Landkreis eine für das gesamte Landkreisgebiet einheitliche Entscheidung über 

Optionsmodell oder Gemeinsame Einrichtung trifft. Das angegriffene Gesetz wurde auf der 

Grundlage der Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses der 5.  Wahlperiode auf 

Drucksache 5/3993 am 15. Dezember 2010 mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der 

SPD, CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE und der NPD vom Landtag 

verabschiedet.

Vor diesem Hintergrund hat der Europa- und Rechtsausschuss in seiner 6.  Sitzung am 

25.  Januar  2012  mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, zwei Stimmen der 

Fraktion der CDU, der Stimme der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme 

der Fraktion der NPD und bei einer Enthaltung von Seiten der Fraktion der CDU und zwei 

Enthaltungen der Fraktion DIE LINKE beschlossen zu empfehlen, in dem Verfahren LVerfG 

16/11  eine Stellungnahme gegenüber dem Landesverfassungsgericht abzugeben, in der 

die Mehrheitsentscheidung des Plenums und damit die Vereinbarkeit des vom Landtag 

beschlossenen Gesetzes mit der Verfassung insbesondere im Hinblick auf das vom Landtag 

durchgeführte Gesetzgebungsverfahren unterstrichen und erläutert werden sollte. Der 

Ausschuss hat außerdem empfohlen, gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu 

bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat das Verfahren mit Beschluss vom 28. Juni 2012 eingestellt, 

nachdem der Beschwerdeführer die Verfassungsbeschwerde mit Schriftsatz vom 21.  Juni 

2012 zurückgenommen hat.
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- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  

 Mecklenburg-Vorpommern mit den Aktenzeichen LVerfG 2/12 e.A. und 3/12

Organstreitverfahren der NPD-Fraktion und des Herrn Udo Pastörs 
gegen den Landtag Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch 
die Landtagspräsidentin sowie Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Anordnung

Gegenstand des Verfahrens war die zusätzliche Entschädigung an Parlamentarische 

Geschäftsführer, ein Teil des 14.  Änderungsgesetzes zum AbgG. Im Hauptsacheverfahren 

wurde beantragt festzustellen, dass der Gesetzesbeschluss des Landtages vom 16. November 

2011 mit der darin enthaltenen Einführung einer zusätzlichen Entschädigung für die Ausübung 

besonderer parlamentarischer Funktionen an Parlamentarische Geschäftsführer die Rechte der 

Antragsteller (NPD-Fraktion und Udo Pastörs) verletzt. Geltend gemacht wurde eine Verletzung 

des Art. 22 I, 20 II 2 i.V.m. Art. 38 I, 28 I 2 GG. Mit dem gleichzeitig gestellten Antrag auf Erlass 

einer einstweiligen Anordnung beantragen die Antragsteller den Vollzug der entsprechenden 

Vorschrift des 14.  Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes bis zur Entscheidung 

über den Antrag im Hauptsacheverfahren.

Die angegriffene gesetzliche Vorschrift aus dem 14.  Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern 

(Abgeordnetengesetz) wurde auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des vorläufigen 

Ausschusses auf Drucksache 6/112 in der 3. Sitzung des Landtages am 16.11.2011 mehrheitlich 

vom Landtag verabschiedet.

Vor diesem Hintergrund hat der Europa- und Rechtsausschuss in seiner 6.  Sitzung am 

25. Januar 2012 mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU, DIE LINKE 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme der Fraktion der NPD beschlossen zu 

empfehlen, eine Stellungnahme gegenüber dem Landesverfassungsgericht abzugeben, in 

der die Mehrheitsentscheidung des Plenums und damit die Vereinbarkeit des vom Landtag 

beschlossenen Gesetzes mit der Verfassung unterstrichen und erläutert wird. Der Ausschuss 

hat außerdem empfohlen, gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (LVerfG 

2/12 e.A.) mit Beschluss vom 29. März 2012 als unbegründet zurückgewiesen. Den Antrag im 

Hauptsacheverfahren (LVerfG 3/12) hat das Landesverfassungsgericht am 31. Januar 2013 als 

unzulässig verworfen. 
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- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  

 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 1/12

Verfassungsbeschwerde des Abgeordneten und  
Rechtsanwalts Michael Andrejewski gegen Artikel 1 § 66 des Gesetzes zur 
Neuordnung des Wahlrechts im Land Mecklenburg-Vorpommern und zur 
Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 16.12.2010
(GVOBl. M-V 2010, S. 690 ff.)

Durch den Beschwerdeführer wurde insbesondere die Befugnis der Wahlausschüsse 

angefochten, über die Frage zu entscheiden, ob und inwieweit die zur Wahl stehenden 

Personen (Haupt- und Ehrenamtliche Bürgermeisterinnen, Bürgermeister bzw. Landrätinnen, 

Landräte) die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitliche, demokratische Grundordnung 

einzutreten. 

Die angegriffene gesetzliche Vorschrift aus dem Gesetz zur Neuordnung des Wahlrechts 

im Land Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 

16.12.2010  (GVOBl. 2010,  690  ff.) wurde auf der Grundlage der Beschlussempfehlung 

des Innenausschusses auf Drucksache 6/3990  in der 110.  Sitzung des 5.  Landtages am 

15.12.2010 mehrheitlich vom Landtag verabschiedet.

Vor diesem Hintergrund hat der Europa- und Rechtsausschuss in seiner 6.  Sitzung am 

25.  Januar  2012  einstimmig mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Nichtbeteiligung der Fraktion der NPD an der 

Abstimmung beschlossen zu empfehlen, in dem Verfahren LVerfG 1/12 eine Stellungnahme 

gegenüber dem Landesverfassungsgericht abzugeben, in der die Mehrheitsentscheidung 

des Plenums und damit die Vereinbarkeit des vom Landtag beschlossenen Gesetzes mit der 

Verfassung unterstrichen und erläutert werden sollte – einschließlich der Frage der Einhaltung 

der Jahresfrist für die Verfassungsbeschwerde. Außerdem hat der Ausschuss empfohlen, 

gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde mit Beschluss vom 

20. Dezember 2012 als unzulässig verworfen. 
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- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  

 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 8/12

Kommunale Verfassungsbeschwerde der Gemeinde Granzin 
gegen § 25 Satz 2 - 5 des Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise 
und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landkreisneuordnungsgesetz LNOG M-V) 
vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V, S. 366)

Die Beschwerdeführerin – die Gemeinde Granzin – sah sich durch die Einführung einer 

Altfehlbetragsumlage im Sinne des §  25  LNOG M-V, wonach die neuen Landkreise die 

Haushaltsfehlbeträge und die zu ihrer Deckung aufgenommenen Kassenkredite der aufgelösten 

Landkreise nach einem an der Kreisumlage orientierten Umlageschlüssel innerhalb eines 

Zeitraumes von bis zu zehn Jahren auf die Gemeinden umlegen sollen, in ihrem Recht auf 

kommunale Selbstverwaltung aus Art. 72 Abs. 1 und 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (LV M-V) verletzt. Sie begehrte daher die Feststellung der Nichtigkeit von § 25 S. 

2 - 5 LNOG M-V. Außerdem wurde ein Verstoß gegen das Konnexitätsprinzip des Art. 72 Abs. 

3 LV M-V gerügt.

Das angegriffene Gesetz wurde am 7.  Juli 2010  mehrheitlich vom Landtag verabschiedet. 

Vor diesem Hintergrund hat der Europa- und Rechtsausschuss im Rahmen seiner 26. Sitzung 

am 10.  Oktober 2012  mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU, DIE 

LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme der Fraktion der NPD – wie bereits 

im Verfahren LVerfG 13/11 – beschlossen zu empfehlen, eine Stellungnahme gegenüber dem 

Landesverfassungsgericht abzugeben, in der die Mehrheitsentscheidung des Plenums und damit 

die Vereinbarkeit des vom Landtag beschlossenen Gesetzes mit der Verfassung insbesondere 

im Hinblick auf das vom Landtag durchgeführte Gesetzgebungsverfahren unterstrichen und 

erläutert werden sollte und gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat das Verfahren eingestellt, nachdem die Beschwerdeführerin 

ihren Antrag mit Schriftsatz vom 15. April 2012 zurückgenommen hat.



 Kompetenzbereich des Europa- und Rechtsausschusses 599

- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  

 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 3/13
Organstreitverfahren auf Antrag des Landtagsmitglieds Stefan Köster 
gegen die Präsidentin des Landtages wegen eines Ordnungsrufes 
in der 33. Sitzung des Landtages am 7. Dezember 2012

Der Antragsteller machte geltend, durch einen Ordnungsruf, den Frau Präsidentin am 
7.  Dezember 2012  in der 33.  Sitzung des Landtages im Nachgang zu Tagesordnungspunkt 
17 der 32. Sitzung am 6. Dezember 2012 erteilte, in seinen Rechten aus Artikel 22 Abs. 1, 2 
Sätze 1 und 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern verletzt worden zu sein.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat in seiner 41.  Sitzung am 17.  April 2013  mehrheitlich 
mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimme der Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, dem Verfahren LVerfG 
3/13  beizutreten und eine Stellungnahme gegenüber dem Landesverfassungsgericht auch 
im Namen des Landtages abzugeben, in der die Rechtmäßigkeit des Ausschlusses von der 
Sitzung unterstrichen und erläutert werden sollte. Außerdem hat der Ausschuss empfohlen, 
einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat den Antrag mit Urteil vom 23. Januar 2014 zurückgewiesen. 

- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  
 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 4/13

Organstreitverfahren auf Antrag des Landtagsmitglieds Udo Pastörs 
gegen die Präsidentin des Landtages wegen eines Ausschlusses 
von der 32. Sitzung des Landtages am 6. Dezember 2012

Der Antragsteller machte geltend, durch den Sitzungsausschluss, den Frau Präsidentin 
am 6.  Dezember 2012  in der 32.  Sitzung des Landtages während der Debatte zu 
Tagesordnungspunkt 17  – Beratung des Antrages der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Solidarität mit den Angehörigen, Freundinnen und Freunden 
der Opfer der neofaschistischen Terrorbande NSU“ (Drucksache 6/1388) – wegen gröblicher 
Verletzung der Ordnung gemäß § 99 Abs. 1 Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-
Vorpommern verfügt hat, in seinen Rechten aus Artikel 22 Abs. 1, 2 Sätze 1 und 2 der Verfassung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern verletzt worden zu sein. 
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Der Europa- und Rechtsausschuss hat in seiner 41.  Sitzung am 17.  April 2013  mehrheitlich 
mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimme der Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, dem Verfahren LVerfG 
4/13  beizutreten und eine Stellungnahme gegenüber dem Landesverfassungsgericht auch 
im Namen des Landtages abzugeben, in der die Rechtmäßigkeit des Ausschlusses von der 
Sitzung unterstrichen und erläutert werden sollte. Außerdem hat der Ausschuss empfohlen, 
einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat den Antrag mit Urteil vom 23. Januar 2014 zurückgewiesen.

- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  
 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 5/13

Organstreitverfahren auf Antrag des Landtagsmitglieds Michael Andrejewski 
gegen die Präsidentin des Landtages wegen eines Ordnungsrufes in der 
32. Sitzung des Landtages am 6. Dezember 2012

Der Antragsteller machte geltend, durch einen Ordnungsruf, den ihm die amtierende 
Sitzungspräsidentin, die 1.  Vizepräsidentin Beate Schlupp, am 6.  Dezember 2012  in der 
32.  Sitzung des Landtages im Nachgang zu Tagesordnungspunkt 29  erteilt hatte, in seinen 
Rechten aus Artikel  22  Abs. 1,  2 Sätze 1 und 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern verletzt worden zu sein.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat in seiner 41. Sitzung am 17. April 2013 einstimmig mit 
den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Nichtbeteiligung der Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, dem Verfahren LVerfG 
5/13  beizutreten und eine Stellungnahme gegenüber dem Landesverfassungsgericht 
auch im Namen des Landtages abzugeben, in der die Rechtmäßigkeit des Ordnungsrufes 
unterstrichen und erläutert werden sollte. Der Ausschuss hat zudem empfohlen, einen 
Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen. 

Das Landesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 23. Januar 2014 festgestellt, dass der dem 
Antragsteller in der Sitzung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern am 06.  Dezember 
2012 (32. Sitzung der 6. Wahlperiode) zu dem Tagesordnungspunkt 29 erteilte Ordnungsruf 
gegen Art. 22 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

verstoßen hat. Im Übrigen ist der Antrag zurückgewiesen worden. 
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- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  

 Mecklenburg-Vorpommern mit den Aktenzeichen LVerfG 6/13 e.A. und LVerfG 7/13

Organstreitverfahren des Abgeordneten David Petereit gegen die Fraktionen 
der SPD, der CDU und DIE LINKE im Landtag Mecklenburg-Vorpommern sowie 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

Inhaltlich ging es um die Zahlung finanzieller Zulagen an Fraktionsmitglieder für die 

Wahrnehmung besonderer Aufgaben innerhalb der Fraktion. Im Hauptsacheverfahren hat der 

Antragsteller beantragt festzustellen, dass die Antragsgegnerinnen, die Fraktionen der SPD, 

der CDU und DIE LINKE im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, die Rechte des Antragstellers 

aus Artikel 22 Abs. 1, Artikel 20 Abs. 2 Satz 2 Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

in Verbindung mit Artikel  38  Abs. 1,  Artikel  28  Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz dadurch verletzt 

haben, dass sie in der Zeit vom 4.  Oktober 2011  bis zum 31.  Dezember 2011  finanzielle 

Zulagen an Fraktionsmitglieder für die Wahrnehmung besonderer Aufgaben innerhalb der 

Fraktion, insbesondere für stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Arbeitskreisleiter, gezahlt 

haben. Mit dem gleichzeitig gestellten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

beantragte der Antragsteller, den Antragsgegnerinnen bis zu einer Entscheidung im 

Hauptsacheverfahren zu untersagen, zukünftige finanzielle Zulagen an Fraktionsmitglieder 

für die Wahrnehmung besonderer Aufgaben innerhalb der Fraktion, insbesondere für 

stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Arbeitskreisleiter, zu zahlen. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat in seiner 46.  Sitzung am 5.  Juni 2013  einstimmig 

beschlossen zu empfehlen, den Verfahren LVerfG 6/13  e.A. und LVerfG 7/13  beizutreten 

und gegenüber dem Landesverfassungsgericht eine Stellungnahme auch im Namen des 

Landtages abzugeben. Der Ausschuss hat außerdem empfohlen, gegebenenfalls einen 

Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen. 

Das Landesverfassungsgericht hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (LVerfG 

6/13 e.A.) mit Beschluss vom 25. Juli 2013 zurückgewiesen. Den Widerspruch des Antragstellers 

vom 14. August 2013 gegen den Beschluss vom 25. Juli 2013, mit dem sein Antrag auf Erlass 

einer einstweiligen Anordnung zurückgewiesen worden ist, hat das Landesverfassungsgericht 

zurückgewiesen. Im Hauptsacheverfahren hat das Landesverfassungsgericht den Antrag mit 

Beschluss vom 24. Oktober 2013 verworfen.   
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- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht 

 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 8/13 

Organstreitverfahren des Abgeordneten David Petereit 
gegen die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 

Der Antragsteller sah sich dadurch, dass die Landesregierung seine Kleinen Anfragen auf 

den Landtagsdrucksachen 6/1830  und 6/1831  seiner Auffassung nach nicht vollständig 

beantwortet habe, in seinem parlamentarischen Fragerecht verletzt. In dem von ihm anhängig 

gemachten Organstreitverfahren begehrte er die Feststellung, dass er in seinen Rechten aus 

Art. 40 Abs. 1 Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern dadurch verletzt worden ist, 

dass die Landesregierung seine Kleinen Anfragen auf den vorgenannten Landtagsdrucksachen 

nicht vollständig beantwortet hat.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat in seiner 50. Sitzung am 21. August 2013 einstimmig 

mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

bei Abwesenheit der Fraktion der NPD, beschlossen zu empfehlen, in dem Verfahren LVerfG 

8/13 von einer Stellungnahme abzusehen. 

Das Landesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 23.  Januar 2014  für Recht erkannt, dass 

die Antragsgegnerin den Antragsteller dadurch in seinen Rechten aus Art. 40 Abs. 1 Satz 1 

der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern verletzt hat, dass sie dessen Kleine 

Anfragen auf den Drucksachen 6/1830 und 6/1831 nicht vollständig beantwortet hat.

- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht 

 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 1/14 

Organstreitverfahren 
1. der Fraktion DIE LINKE im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, 
2. der Abgeordneten Torsten Koplin und Jeannine Rösler sowie 
3.  weiterer 12 Abgeordneter des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 
 gegen den Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Inhaltlich ging es um Artikel 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2014/2015, das Gesetz zur Förderung 

der Finanzierung der Werften in Mecklenburg-Vorpommern – Werftenförderungsgesetz WFG 

M-V – und die darin enthaltene Übertragung bestimmter Rechte auf den Finanzausschuss des 

Landtags. 
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Die  Antragstellerin zu 1 sahen sich als Abgeordnete und ordentliche Mitglieder des 

Finanzausschusses in ihrer verfassungsrechtlichen Organstellung aus Art. 22 Abs. 1 und 2, Art. 

2, Art. 3 Abs. 1 S. 2 und Art. 20 Abs. 1 LV und die Antragsteller zu 3 sahen sich als Abgeordnete 

und Nichtmitglieder des Finanzausschusses in ihrer verfassungsrechtlichen Organstellung aus 

Art. 22 Abs. 1 und 2, Art. 2, Art. 3 Abs. 1 S. 2 und Art. 20 Abs. 1 LV dadurch verletzt, dass das 

Letztentscheidungsrecht im Bewilligungsverfahren von Bürgschaften über 5.000.000 EUR zur 

Förderung von Werften in Mecklenburg-Vorpommern auf den Finanzausschuss des Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern übertragen wurde (§ 11 Abs. 4 und 5 WFG M-V). Die Antragsteller 

haben die gerichtliche Feststellung begehrt, dass die Regelung des § 11 Abs. 4 und 5 WFG 

M-V verfassungsrechtlich garantierte Rechte der Antragsteller verletze und deshalb mit der 

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern unvereinbar sei. Die Antragsteller haben 

unter anderem damit argumentiert, dass dies unvereinbar mit dem Prinzip der Gewaltenteilung 

und dem repräsentativen Status von Abgeordneten sei. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat in seiner 65.  Sitzung am 2.  April 2014  mehrheitlich 

mit den Stimmen der Fraktion der SPD, den Stimmen der Fraktion der CDU, einer Stimme 

der Fraktion DIE LINKE gegen die Stimme der Fraktion der NPD und bei einer Enthaltung 

vonseiten der Fraktion DIE LINKE und einer Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/  DIE 

GRÜNEN, beschlossen zu empfehlen: „Der Ausschuss empfiehlt, in dem Verfahren LVerfG 

1/14  eine Stellungnahme gegenüber dem Landesverfassungsgericht abzugeben, in der 

die Mehrheitsentscheidung des Plenums und damit die Vereinbarkeit des vom Landtag 

beschlossenen Gesetzes mit der Verfassung insbesondere im Hinblick auf das vom Landtag 

durchgeführte Gesetzgebungsverfahren unterstrichen und erläutert werden sollte. Es wird 

empfohlen, gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.“ 

Das Landesverfassungsgericht hat die Anträge mit Urteil vom 27. August 2015 als unzulässig 

verworfen. 
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- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  

 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 2/14 

Organstreitverfahren der Fraktion NPD im Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
gegen 
1. die Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern,
2. den Landtag Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch die Präsidentin

In dem Verfahren ging es um die Auszahlung von Fraktionszuschüssen. Die Antragstellerin 

beantragte festzustellen, dass die Antragsgegner – die Präsidentin des Landtages Mecklenburg-

Vorpommern sowie der Landtag Mecklenburg-Vorpommern – die Rechte der Fraktion der NPD 

aus Artikel 25 Absatz 2 Satz 3 und 3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

dadurch verletzt haben, dass sie es unterlassen haben, an die Antragstellerin Fraktionszuschüsse 

in Höhe von gesamt 30652,95 EUR für die Monate Februar bis April 2014 auszuzahlen. Zudem 

wurde die Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung dieser Beträge nebst Zinsen in Höhe von 

8 % beantragt.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat in seiner 66.  Sitzung am 30.  April 2014  einstimmig 

mit den Stimmen der Fraktion der SPD, den Stimmen der Fraktion der CDU, den Stimmen 

der Fraktion DIE LINKE und den Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/  DIE GRÜNEN und bei 

Abwesenheit der Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, eine Stellungnahme gegenüber 

dem Landesverfassungsgericht abzugeben, in der die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der 

Präsidentin und des Landtages unterstrichen und erläutert sowie gegebenenfalls auch auf 

die Zulässigkeit des Organstreitverfahrens eingegangen werden sollte. Es wurde zudem 

empfohlen, gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat die Anträge mit Urteil vom 26. Februar 2015 zurückgewiesen. 
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- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  

 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 3/14

Verfassungsbeschwerde des Herrn Andreas Katz, der Frau Claudia Müller,  
des Herrn Johannes Saalfeld und des Herrn Jürgen Suhr 

Inhaltlich ging es in dem Verfahren um die Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes 

sowie des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes durch das „Gesetz zur Änderung des 

Landesverfassungsschutzgesetzes und des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes zur 

Regelung der Bestandsdatenauskunft“ vom 2.  Juli 2013.  Die Beschwerdeführer sahen 

durch die Regelungen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das Recht auf 

Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, das 

Telekommunikationsgeheimnis sowie die Rechtsschutzgarantie verletzt, Art. 6 Verf M-V, 

2 Abs. 1 i.V.m. 1 Abs. 1 GG, 10 GG, 19 Abs. 4 GG. Sie haben die Feststellung beantragt, dass 

§  24b  des Gesetzes über den Verfassungsschutz im Lande Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesverfassungsschutzgesetz M-V) v. 11.07.2001 - GVOBl. M-V 2001, S. 261 - in der Fassung 

der Änderung v. 02.07.2013 (GVOBl. M-V, S. 434) und § 28a des Gesetzes über die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern (Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V) 

v. 09.05.2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 246) in der Fassung v. 02.07.2013 (GVOBl. 2013, S. 434) wegen 

Verstoßes gegen Art. 6 Abs. 1 Landesverfassung M-V i.V.m. Art. 5 Abs. 3 Landesverfassung M-V 

i.V.m. Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Grundgesetz und Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz nichtig sind.

Der Ausschuss hat in seiner 71. Sitzung am 3. September 2014 mehrheitlich mit den Stimmen 

der Fraktionen der SPD und CDU gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN bei Abwesenheit der Fraktion der NPD der Präsidentin beschlossen zu empfehlen, 

in dem Verfahren LVerfG 3/14 eine Stellungnahme gegenüber dem Landesverfassungsgericht 

abzugeben, in der die Mehrheitsentscheidung des Plenums und damit die Vereinbarkeit des 

vom Landtag beschlossenen Gesetzes mit der Verfassung insbesondere im Hinblick auf das 

vom Landtag durchgeführte Gesetzgebungsverfahren unterstrichen und erläutert werden 

sollte. Es wurde zudem empfohlen, gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu 

bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat am 28.  Januar 2016  beschlossen, das Verfahren bis zur 

Erledigung des beim Bundesverfassungsgericht unter dem Aktenzeichen 1 BvR 1873/13   

anhängigen Verfahrens auszusetzen.
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- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  
 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 5/14

Organstreitverfahren des Herrn David Petereit, Mitglied des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern, 
gegen die Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, 
Herrn Johannes Saalfeld, Herrn Jürgen Suhr 

In dem Verfahren hat der Antragsteller die Feststellung begehrt, dass er in seinen Rechten 
aus Art. 40 Abs. 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. § 65 Abs. 5 
S. 1 der Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern (GO LT) verletzt sei, da 
seine parlamentarischen Fragerechte aufgrund der Nichtzulassung zweier im Rahmen der 
Fragestunde der 63. Plenarsitzung an die Justizministerin gerichteten Zusatzfragen durch die 
Landtagspräsidentin verletzt worden seien.

Der Ausschuss hat in seiner 71. Sitzung am 3. September 2014 einstimmig bei Abwesenheit der 
Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, in dem Verfahren LVerfG 5/14 eine Stellungnahme 
gegenüber dem Landesverfassungsgericht abzugeben, in der die Rechtmäßigkeit des 
Vorgehens der Präsidentin des Landtages unterstrichen und erläutert werden sollte. Es wurde 
zudem empfohlen, gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 18.  Dezember 2014  den Antrag 
verworfen.

- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  
 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 6/14

Organstreitverfahren des Herrn Tino Müller, des Herrn Michael Andrejewski, 
des Herrn David Petereit gegen 
den Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Inhaltlich ging es um die Ablehnung eines Gesetzentwurfs der NPD-Fraktion zur Änderung 
des Abgeordnetengesetzes Mecklenburg-Vorpommern – AbgG M-V (Drucksache 6/2838). Die 
Antragsteller haben die Feststellung begehrt, dass sie durch die ablehnenden Beschlüsse des 
Antragsgegners in den Plenarsitzungen vom 09.04.2014 und 02.07.2014  in ihrem Recht auf 
Statusgleichheit der Abgeordneten aus Art. 22 Abs. 1, 20 Abs. 2 Landesverfassung i. V. m. Art. 
38 Abs. 1, 28 Abs. 1 S.1 Grundgesetz verletzt seien.
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Der Ausschuss hat in seiner 71. Sitzung am 3. September 2014 einstimmig bei Abwesenheit der 

Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, in dem Verfahren LVerfG 6/14 eine Stellungnahme 

gegenüber dem Landesverfassungsgericht abzugeben, in der die Vereinbarkeit der vom 

Landtag mehrheitlich gefassten Beschlüsse mit der Verfassung insbesondere im Hinblick auf 

das vom Landtag durchgeführte Verfahren unterstrichen und erläutert werden sollte. Es wurde 

zudem empfohlen, gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 29. Januar 2015 den Antrag verworfen.

- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  

 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 7/14

Verfassungsbeschwerde des Rechtsanwalts B. Holmer, Ahlbeck gegen 
das Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz vom 11.11.2013

In dem Verfahren ging es um das Gesetz zur Änderung des Gerichtsstrukturgesetzes und 

weiterer Rechtsvorschriften (Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz) vom 11.11.2013.  Der 

Beschwerdeführer hielt das Gesetz für verfassungswidrig, soweit die Amtsgerichte Anklam und 

Wolgast aufgehoben werden. Ferner rügte er einen Verstoß gegen Art. 2 Abs. 1, Art. 12 Abs. 

1, Art. 14 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 4 des Grundgesetzes.

Der Ausschuss hat in seiner 73. Sitzung am 1. Oktober 2014 mehrheitlich mit den Stimmen 

der Fraktionen der SPD und der CDU gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN und der NPD empfohlen, in dem Verfahren LVerfG 7/14 eine Stellungnahme 

gegenüber dem Landesverfassungsgericht abzugeben, in der die Frage der Zulässigkeit der 

Verfassungsbeschwerde gegebenenfalls vertieft werden sollte und die Vereinbarkeit der vom 

Landtag mehrheitlich gefassten Beschlüsse mit der Verfassung, insbesondere im Hinblick auf 

das vom Landtag durchgeführte Verfahren unterstrichen und erläutert werden sollte. Es wurde 

außerdem empfohlen, gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 30. April 2015 die Verfassungsbeschwerde 

verworfen.
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- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  

 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 8/14

Organstreitverfahren des Herrn Michael Andrejewski, Mitglied 
des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, 
gegen die Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

Der Antragsteller sah sich in seinem parlamentarischen Rederecht aus Artikel 22 Absatz 1, 2 

Satz 1 der Verfassung des Landes aufgrund des Wortentzuges durch die Landtagspräsidentin 

in der 72. Plenarsitzung am 3. Juli 2014 unter Tagesordnungspunkt 18 gemäß § 98 Absatz 2 der 

Geschäftsordnung verletzt.

Der Ausschuss hat in seiner 74. Sitzung am 29. Oktober 2014 einstimmig bei Nichtbeteiligung 

der Fraktion der NPD empfohlen, in dem Verfahren LVerfG 8/14  eine Stellungnahme 

gegenüber dem Landesverfassungsgericht abzugeben, in der die Rechtmäßigkeit der 

Ordnungsmaßnahme unterstrichen und erläutert werden sollte. Es wurde zudem empfohlen, 

gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 25. Juni 2015 festgestellt, dass die gegenüber 

dem Antragsteller in der Sitzung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern am 3.  Juli 

2014 (72. Sitzung der 6. Wahlperiode) zu dem Tagesordnungspunkt 18 erfolgte Wortentziehung 

gegen Art. 22 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

verstoßen hat.

- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  

 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 9/14

Organstreitverfahren des Herrn Stefan Köster, 
Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, 
gegen die Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

In dem Verfahren sah sich der Antragsteller in seinem parlamentarischen Rederecht aus 

Artikel 22 Absatz 1, 2 Satz 1 der Verfassung des Landes aufgrund eines Ordnungsrufes durch 

die Landtagspräsidentin in der 72. Plenarsitzung am 3. Juli 2014 unter Tagesordnungspunkt 

18 verletzt.
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Der Ausschuss hat in seiner 74.  Sitzung am 29.  Oktober 2014  mehrheitlich mit den 
Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei einer 
Gegenstimme der Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, in dem Verfahren LVerfG 
9/14 eine Stellungnahme gegenüber dem Landesverfassungsgericht abzugeben, in der die 
Rechtmäßigkeit der Ordnungsmaßnahme unterstrichen und erläutert werden sollte. Es wurde 
außerdem empfohlen, gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 25.  Juni 2015  festgestellt, dass der 
gegenüber dem Antragsteller in der Sitzung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern am 
3.  Juli 2014  (72. Sitzung der 6. Wahlperiode) zu dem Tagesordnungspunkt 18 erfolgte erste 
Ordnungsruf gegen Art. 22 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern verstoßen hat.

- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht  
 Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 10/14

Organstreitverfahren des Herrn Stefan Köster, 
Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, 
gegen die Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

Der Antragsteller sah sich in seinem parlamentarischen Rederecht aus Artikel 22 Absatz 1, 2 
Satz 1 der Verfassung des Landes aufgrund eines zweiten Ordnungsrufes durch die 
Landtagspräsidentin in der 72.  Plenarsitzung am 3.  Juli 2014  unter Tagesordnungspunkt 
18 verletzt. 

Der Ausschuss hat in seiner 74.  Sitzung am 29.  Oktober 2014  mehrheitlich mit den 
Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei einer 
Gegenstimme der Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, in dem Verfahren LVerfG 
10/14 eine Stellungnahme gegenüber dem Landesverfassungsgericht abzugeben, in der die 
Rechtmäßigkeit der Ordnungsmaßnahme unterstrichen und erläutert werden sollte. Es wurde 
zudem empfohlen, gegebenenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen.

Das Landesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 25.  Juni 2015  festgestellt, dass der 
gegenüber dem Antragsteller in der Sitzung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern am 
3. Juli 2014 (72. Sitzung der 6. Wahlperiode) zu dem Tagesordnungspunkt 18 erfolgte zweite 
Ordnungsruf gegen Art. 22 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern verstoßen hat.
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- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht Mecklenburg-

Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 1/15

Organstreitverfahren des Herrn Stefan Köster, 
Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, 
gegen die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern

Der Antragsteller sah sich in seinem parlamentarischen Fragerecht durch die aus seiner 

Sicht unvollständige Beantwortung der Kleinen Anfrage auf Drucksache 6/4036  durch die 

Antragsgegnerin verletzt. 

Der Ausschuss hat in seiner 90. Sitzung am 9. September 2015 mehrheitlich mit den Stimmen 

der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei einer Gegenstimme 

der Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, dem Verfahren LVerfG 1/15 nicht beizutreten 

und eine Stellungnahme nicht abzugeben.

Das Landesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 30.  Juni 2016  für Recht erkannt, dass die 

Antragsgegnerin den Antragsteller dadurch in seinen Rechten aus Art. 40 Abs. 1 Satz 1 der 

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern verletzt hat, dass sie dessen Kleine Anfrage 

auf Landtagsdrucksache 6/4036 vom 16. Juni 2015 nicht vollständig beantwortet hat.

- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht Mecklenburg-

Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 2/15

Organstreitverfahren des Herrn David Petereit, 
Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 
gegen die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern

Der Antragsteller sah sich in seinem parlamentarischen Fragerecht durch die aus seiner Sicht 

unvollständige Beantwortung der Kleinen Anfrage auf Drs. 6/3927 durch die Antragsgegnerin 

verletzt.

Der Ausschuss hat in seiner 90. Sitzung am 9. September 2015 mehrheitlich mit den Stimmen 

der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei einer Gegenstimme 

der Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, dem Verfahren LVerfG 2/15 nicht beizutreten 

und eine Stellungnahme nicht abzugeben.
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Das Landesverfassungsgericht hat am 30.  Juni 2016 beschlossen, dass die Antragsgegnerin 

den Antragsteller dadurch in seinen Rechten aus Art. 40  Abs. 1 Satz 1 der Verfassung 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern verletzt hat, dass sie dessen Kleine Anfrage auf 

Landtagsdrucksache 6/3927 vom 26. Mai 2015 nicht vollständig beantwortet hat.

- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht Mecklenburg-

Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 3/15

Organstreitverfahren der NPD-Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
sowie der Mitglieder des Landtages Udo Pastörs, Stefan Köster, Tino Müller, 
Michael Andrejewski und David Petereit 
gegen den Minister für Inneres und Sport sowie die Landesregierung 
Mecklenburg-Vorpommern

Die Antragsteller sahen sich in ihren Rechten aus Artikel 22 Absatz 1, Artikel 25, Artikel 39 und 

Artikel  40  der Verfassung des Landes verletzt, weil ihr gegenüber dem Innenministerium 

gestellter Antrag, während der parlamentarischen Sommerpause die Erstaufnahmeeinrichtung 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Nostorf-Horst zu besuchen und mit Angestellten 

sowie Bewohnern Gespräche zu führen, abgelehnt worden war. 

Der Ausschuss hat in seiner 90. Sitzung am 9. September 2015 einstimmig mit den Stimmen 

der Fraktion der SPD, der CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei Nichtbeteiligung 

der Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, dem Verfahren LVerfG 3/15 nicht beizutreten 

und eine Stellungnahme nicht abzugeben.

Das Landesverfassungsgericht hat am 31. März 2016 beschlossen, das Verfahren einzustellen, 

soweit die Antragstellerin zu 1.  ihren Antrag insgesamt zurückgenommen hat und die 

Antragsteller zu 2.  bis 6.  den Antrag insoweit zurückgenommen haben, als er sich gegen 

die Antragsgegnerin zu 2. gerichtet hat. Auf den Antrag der Antragsteller zu 2. bis 6. hat das 

Landesverfassungsgericht festgestellt, dass der Antragsgegner zu 1. mit seiner unter dem 22. Juli 

2015 verfügten Ablehnung ihres Verlangens, ihnen einen Besuch der Erstaufnahmeeinrichtung 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Nostorf-Horst zu ermöglichen, allgemeine, diesen 

Antragstellern aus ihrem Abgeordnetenstatus nach Art. 22  Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 40  der 

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zustehende Selbstinformations- und 

Kontrollrechte verletzt hat. 
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- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht Mecklenburg-

Vorpommern mit dem Aktenzeichen LVerfG 5/15 e.A.

Organstreitverfahren der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen den 1. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des 
Landtages Mecklenburg-Vorpommern der 6. Wahlperiode 
sowie dessen Vorsitzenden Herrn Jochen Schulte wegen 
der Ablehnung eines Beweisantrages

Die Antragstellerin begehrte die Feststellung, dass die Antragsgegner das Beweiserhebungs-

recht der qualifizierten Minderheit im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss durch die 

Ablehnung eines Beweisantrages, mit dem eine qualifizierte Minderheit im Untersuchungs-

ausschuss aus den Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Beiziehung des 

kompletten E-Mail-Verkehrs zwischen der P+S Werften GmbH und der Landesregierung aus 

den strafrechtlichen Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft beantragt hatte, verletzt haben. 

Der Ausschuss hat in seiner 90. Sitzung am 9. September 2015 mehrheitlich mit den Stimmen 

der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU, gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, in dem 

Verfahren LVerfG 5/15 e. A. eine Stellungnahme des Landtages nicht abzugeben.

Das Landesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 24.  September 2015  die Anträge auf 

Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt.
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- Empfehlung zu dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht Mecklenburg-

Vorpommern mit den Aktenzeichen LVerfG 8/15 e.A., LVerfG 9/15

Organstreitverfahren, hier: Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung der
1. Minderheit im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, bestehend aus 

den Abgeordneten Helmut Holter, Jeannine Rösler und Johannes Saalfeld,
2. Fraktion DIE LINKE im Landtag
3. Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag
gegen
1. den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtages
2. den Vorsitzenden des Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des 

Landtages wegen Beweiserhebung

Inhaltlich ging es um eine Angelegenheit, die bereits Gegenstand des Verfahrens LVerfG 5/15 e.A. 

gewesen ist. Seinerzeit waren die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim 

Landesverfassungsgericht nur von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gestellt worden, der 

zugrundeliegende Beweiserhebungsantrag im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss 

war lediglich von den Obleuten der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 

Ausschuss gestellt worden. Das Landesverfassungsgericht hatte die Anträge auf Erlass einer 

einstweiligen Anordnung vor diesem Hintergrund abgelehnt. Nachdem zwischenzeitlich im 

Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Beweiserhebungsanträge wiederum abgelehnt 

worden sind, die diesmal von drei Mitgliedern des Untersuchungsausschusses unterzeichnet 

wurden, begehrten die Antragsteller nunmehr erneut die Verpflichtung der Antragsgegner, 

vor der Vorlage des abschließendes Berichts im Landtag von der Landesregierung die Vorlage 

bestimmter E-Mails anzufordern sowie die Feststellung, dass die Antragsgegner verpflichtet 

seien, der von der Antragstellerin zu 1. am 28. September 2015 beantragten Beweiserhebung 

mehrheitlich zuzustimmen und einen Beweisbeschluss zu erlassen, wonach die Vorlage 

bestimmter E-Mails von der Landesregierung anzufordern sei. 

Der Ausschuss hat in seiner 98. Sitzung am 2. Dezember 2015 mehrheitlich mit den Stimmen 

der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU, gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, in den 

Verfahren LVerfG 8/15 e. A. und 9/15 eine Stellungnahme des Landtages nicht abzugeben.

Die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts hat zum Ende der 6.  Wahlperiode des 

Landtages noch nicht vorgelegen.
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3.6.2 Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht

Der Ausschuss hat sich in der 6. Wahlperiode mit acht Verfahren vor dem Bundesverfassungs-

gericht befasst und dazu Beschlüsse gefasst. In Bezug auf eines dieser Verfahren hat der Eu-

ropa- und Rechtsausschuss die Abgabe einer Stellungnahme gegenüber dem Bundesverfas-

sungsgericht empfohlen. 

- 2 BvR 2003/14 

Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen den Beschluss des Amtsgerichts 
Waren (Müritz) vom 4. September 2014 – 411 XIV 48/14 L - und mittelbar gegen
 § 23 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen 
für psychisch Kranke des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Psychischkrankengesetz - PsychKG M-V)

Die Antragstellerin wandte sich unter anderem gegen ein Urteil des Amtsgerichts Waren 

(Müritz) mit dem die 14-tägige Verabreichung einer Depotspritze mit dem Medikament 

Olanzapin Depot (Zypadhera) betreuungsgerichtlich genehmigt wurde. Sie trug vor, dass es sich 

hierbei um Körperverletzung handle. Laut Urteil des Amtsgerichts Waren (Müritz) bestünden 

verfassungsrechtliche Bedenken gegen den im vorliegen Fall einschlägigen §  23  PsychKG 

M-V. Die Einführung eines § 23a PsychKG M-V sei angedacht, aber noch nicht verabschiedet. 

Dies könne nach Ansicht des Gerichts jedoch nicht dazu führen, krankheitsuneinsichtigen, in 

einem Krankenhaus oder sonstigen Einrichtungen geschlossen untergebrachten Patienten, 

auch gegen ihren geäußerten Willen, die notwendige ärztliche Heilbehandlung zu versagen. 

Der Ausschuss hat in seiner 109. Sitzung am 11. Mai 2016 einstimmig mit den Stimmen der 

Fraktionen der SPD, CDU und DIE LINKE, bei Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der Fraktion der NPD beschlossen zu empfehlen, in dem Verfahren 2 BvR 2003/14  zur 

Verfassungsmäßigkeit der Rechtsgrundlage der ärztlichen Zwangsbehandlung insoweit 

Stellung zu nehmen als auf das aktuelle Gesetzgebungsverfahren zu diesem Themenkomplex 

hingewiesen wird.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat zum Ende der 6.  Wahlperiode des 

Landtages noch nicht vorgelegen.
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3.7 Unterrichtungen

3.7.1 Federführend überwiesene Unterrichtungen

- Unterrichtung durch die Landesregierung
Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
im Jahr 2012
- Auswertung des Legislativ- und Arbeitsprogramms 2012 
der Europäischen Kommission - 
- Drucksache 6/330 - 

Mit der Unterrichtung entsprach die Landesregierung dem Beschluss des Landtages der 
5.  Wahlperiode vom 30.  Juni 2011,  das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission 
auch weiterhin auszuwerten. Sowohl das Arbeitsprogramm als auch die Auswertung seitens 
der Landesregierung umfassten für das Jahr 2012  angekündigte Vorhaben sowie einige 
für das Jahr 2013  anstehende Vorhaben, denen eine besondere Bedeutung für das Land 
zukam. Grundlage war die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
KOM (2011)  777  vom 15.11.2011,  mit der die Europäische Kommission über die geplanten 
Schwerpunkte für das Jahr 2012  informiert hat. Inhaltlich lagen die Schwerpunkte in den 
Bereichen der wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Bewältigung der Wirtschaftskrise des 
Abschlusses der Reform des Finanzsektors und der Verbesserung des digitalen Binnenmarktes. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat auf der Grundlage der Beratung der Unterrichtung 
im federführenden Ausschuss und in den mitberatenden Ausschüssen die Verabschiedung 
einer Entschließung empfohlen, in der einerseits grundlegend zu der Unterrichtung Stellung 
genommen wird, andererseits die aus Sicht der beteiligten Fachausschüsse für Mecklenburg-
Vorpommern wichtigen Schwerpunktbereiche aufgegriffen werden. Im Einzelnen 
sollte an der Einschätzung festgehalten werden, dass das jährliche Arbeitsprogramm 
der Europäischen Kommission auch weiterhin als eine wichtige Erkenntnisquelle über 
anstehende Entwicklungen in der EU-Politik und im EU-Recht angesehen wird. Der Europa- 
und Rechtsausschuss hat daher empfohlen, erneut hervorzuheben, dass die Unterrichtung 
der Landesregierung über europapolitische Schwerpunkte des Landes einen Beitrag der 
Landesregierung zur Umsetzung des Auftrages aus Artikel  11  der Verfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern und zur Optimierung der Europafähigkeit des Landes darstelle. 
Der Bericht sei für die Arbeit des Landtages von wesentlicher Bedeutung. Für den Europa- und 
Rechtsausschuss waren insbesondere die Kommissionsvorschläge zur EU-Kohäsionspolitik, die 
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Verbesserung der Zugänglichkeit des Marktes für Waren und Dienstleistungen für behinderte 
und ältere Menschen sowie die Initiativen zur europaweit einheitlichen Entschädigung der 
Opfer von Straftaten, bedeutsam. Der Innenausschuss hielt die Cyberkriminalität und den 
Umgang mit der Vorratsdatenspeicherung, der Agrarausschuss die Entbürokratisierung 
und Rationalisierung bei weiteren Rechtsetzungen der Europäischen Union für wichtige 
Themen. Für den Energieausschuss waren vor allem die EU-Strategie für erneuerbare Energien 
und der Energiefahrplan 2050,  die beabsichtigte Minderung von Schadstoffemissionen 
durch den Schiffsverkehr sowie der von der Kommission beabsichtigte Rahmenplan für die 
Maritime Raumordnung von Bedeutung. Für den Bildungsausschuss waren der Rahmen für 
den Europäischen Forschungsraum und die Verstärkung und Fokussierung internationaler 
Zusammenarbeit in Forschung und Innovation wichtig. Vor diesem Hintergrund wurde die 
Landesregierung aufgefordert, durch die jeweiligen Ressorts im Rahmen der Beratungen 
der Fachausschüsse über bedeutsame Fortentwicklungen und Ergebnisse bei den 
genannten Schwerpunkten zu informieren, den Landtag in Bezug auf die Auswirkungen 
und gegebenenfalls gesetzlichen Konsequenzen für Mecklenburg-Vorpommern zeitnah 
einzubeziehen und das Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission 
auch weiterhin auszuwerten und den Landtag entsprechend zu unterrichten. Die Beratung 
des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Union wurde als besonders 
geeignet angesehen, wichtige, auf europäischer Ebene beratene Themen und Vorhaben 
zu identifizieren, die für das Land voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden. 
Um Positionierungen des Landtages vorbereiten zu können, wurden die Fachausschüsse 
damit beauftragt, dem Landtag hierzu und zu aktuellen fachpolitischen Fragestellungen der 
Europapolitik gegebenenfalls Beschlüsse zu empfehlen. 

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher 
Mitteilung Nr. 6/12 vom 27.02.2012:
Europa- und Rechtsausschuss (f )
Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 
Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 
auf Drucksache 6/1156
Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/1188 

• Beschluss während der 25. Landtagssitzung am 26.09.2012: 
Annahme der Beschlussempfehlung 
Ablehnung des Änderungsantrags
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europa- und Ostseebericht Mecklenburg-Vorpommern 2011/2012
- Drucksache 6/755 -

in Verbindung mit 

Unterrichtung durch die Landesregierung

EU-Kohäsionspolitik 2014-2020 Zwischenbericht des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/969 -

Mit dem Europa- und Ostseebericht hat die Landesregierung zum zweiten Mal in einem 

einheitlichen, kombinierten Bericht über EU- und Ostseethemen informiert. Sie entsprach damit 

dem Beschluss des Landtages vom 17. Juni 2009, mit dem der Landtag die Landesregierung 

aufgefordert hatte, im Rahmen eines einheitlichen Berichts alle zwei Jahre sowohl über die 

Integration des Landes in Europa als auch über die Zusammenarbeit im Ostseeraum und 

die maritime Sicherheit zu informieren. Auf Drucksache 6/969 hat die Landesregierung dem 

Landtag einen Zwischenbericht zur EU-Kohäsionspolitik 2014 bis 2020 vorgelegt. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat auf der Grundlage der Beratung der Unterrichtungen im 

federführenden Ausschuss und in den mitberatenden Ausschüssen empfohlen hervorzuheben, 

dass die Unterrichtungen in zahlreichen Punkten eine unmittelbare oder mittelbare Bedeutung 

für die Arbeit des Landtages aufweisen und dass der kombinierte Europa- und Ostseebericht 

der Verzahnung der sich aus der Verfassung des Landes ergebenden Aufgaben im Hinblick 

auf die Verwirklichung der Europäischen Integration und die Förderung der Zusammenarbeit 

im Ostseeraum Rechnung trägt. Im Einzelnen ist die Landesregierung aufgefordert worden, 

die ostsee- und europaweite Vernetzung weiterhin intensiv zu unterstützen. Der Landtag 

hat im Bereich der Intensivierung der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit auf die 

Aktivitäten der Abgeordneten unter anderem im Rahmen der regelmäßig stattfindenden 

Europawochen und des Europa-Projekttages an den Schulen verwiesen. Außerdem ist 

hervorgehoben worden, dass es der Landesregierung mit dem internationalen Projekt „Justice 

Cooperation Network“ gelungen ist, europäische Fördermittel zu aktivieren. Des Weiteren 

sollte an die erfolgreiche Zusammenarbeit bei Projekten im verarbeitenden Gewerbe, im 

Tourismusbereich, im Bereich der Gesundheitswirtschaft, der maritimen Wirtschaft, der 

Energiewirtschaft, dem Agrarmarketing und zahlreichen weiteren Bereichen auch in Zukunft 
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angeknüpft werden. Zudem ist die Landesregierung aufgefordert worden, sich weiter für die 
Erfordernisse der Energiewende und die im Energiebereich bestehende Zusammenarbeit 
mit der Woiwodschaft Westpommern einzusetzen, den Prozess einer auf Nachhaltigkeit 
ausgerichteten integrierten Maritimen Raumordnung im Ostseeraum aktiv mitzugestalten 
sowie sich dafür einzusetzen, dass die Straßen- und Schienenverbindung Rostock-Berlin 
Teil des Kernnetzkorridors Hamburg-Rostock-Berlin-Prag-Südosteuropa wird. Der Ausschuss 
hat vor dem Hintergrund der Tagung des Europäischen Rates vom 7. bis 8. Februar 2013 auf 
einige der wesentlichen Ergebnisse hingewiesen: „Mit einem sogenannten ‚Sicherheitsnetz‘ 
soll gewährleistet werden, dass das Land im Bereich der Strukturfonds mindestens 60 Prozent 
der bisherigen Mittelausstattung erhält und davon profitieren wird, dass die bisherigen 
Höchstförderregionen Deutschlands insgesamt 510 Millionen EUR zusätzlich erhalten sollen. 
Die Kofinanzierungssätze im Zusammenhang mit den Strukturfonds sollen bei 80  Prozent, 
beim Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes bei 
75 Prozent liegen. Außerdem sollen Mehrwertsteuerbeträge dann - in allen Fonds - förderfähig 
sein, wenn sie im Rahmen der nationalen Rechtsvorschriften nicht rückerstattet werden. 
Das betrifft u. a. die Kommunen.“ Der Bedeutung der Thematik für das Land entsprechend 
sollte der Landtag seine zuständigen Fachausschüsse beauftragen, die europäischen und 
ostseeraumbezogenen Themen sowie den Themenkomplex der EU-Kohäsionspolitik und ihrer 
Umsetzung kontinuierlich aufmerksam zu verfolgen und dem Landtag hierzu gegebenenfalls 
Beschlüsse zu empfehlen. Außerdem sollte die Landesregierung zu einer Fortschreibung der 
Unterrichtungen aufgefordert werden und dazu, über die vorbezeichneten Themenkomplexe, 
insbesondere über die Verhandlungen zu den Operationellen Programmen, zu ihrer 
Verhandlungsposition sowie zu den Ergebnissen, die zuständigen Ausschüsse des Landtags 
weiter zu informieren.

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin 
gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/22 vom 03.07.2012:
Europa- und Rechtsausschuss (f )
Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 
Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/969 nach § 59 GO LT durch die 
Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/26 vom 07.09.2012:
Europa- und Rechtsausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 
auf Drucksache 6/1673

• Beschluss während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:
Annahme der Beschlussempfehlung
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- Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages

über den Beschluss der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der 
deutschen Landesparlamente vom 10. bis 12. Juni 2012 in Dresden

Dresdner Erklärung und Erklärung zum Fiskalpakt 
- Drucksache 6/980 -

Mit der Unterrichtung hat die Landtagspräsidentin über den Beschluss der Konferenz der 

Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente vom 10. bis 12. Juni 2012 in 

Dresden, die sogenannte Dresdner Erklärung und die Erklärung zum Fiskalpakt, informiert. 

Gegenstand der Konferenz war vor dem Hintergrund des im Jahr 2019  auslaufenden 

Umverteilungssystems zum Länderfinanzausgleich und des am 1.  Januar 2013  in Kraft 

getretenen europäischen Fiskalpaktes, insbesondere die Fortführung der Modernisierung der 

bundesstaatlichen Finanzbeziehungen. Der Themenkomplex spielte vor dem Hintergrund der 

Bedeutung für die Budgethoheit der Parlamente in den Konferenzen der Präsidentinnen und 

Präsidenten der deutschen Landesparlamente eine besondere Rolle. In ihrer Unterrichtung 

hob die Landtagspräsidentin hervor, dass die nachhaltige Funktionsfähigkeit der Demokratie 

auf Landesebene den Erhalt und den Ausbau politischer Gestaltungsspielräume der 

Landesparlamente voraussetze. Fünf Punkte wurden hierzu als besonders relevant identifiziert: 

Die Sicherung und Stärkung der Budgethoheit der Landesparlamente bezogen auf die gesamte 

den Ländern zur Verfügung stehende Finanzmasse sowie die Reduzierung vorhandener 

und die Vermeidung neuer Schattenhaushalte, die Einbindung der kommunalen Interessen 

bei einer Neugestaltung der Finanzbeziehungen unter Beachtung des Konnexitätsprinzips, 

die Sicherung der Integrationsverantwortung der Länderparlamente im Zuge weiterer 

Kompetenzübertragungen auf die europäische Ebene, die Stärkung der Landesparlamente 

durch Bindung der Landesregierungen beim Stimmverhalten im Bundesrat und bei der 

Erhebung von Verfassungsklagen auf Bundesebene, die Einbeziehung der Landesparlamente 

in die Terminplanung zur Neugestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat auf der Grundlage der Beratung der Unterrichtung 

im federführenden Ausschuss und im mitberatenden Finanzausschuss empfohlen 

hervorzuheben, dass auch künftig darauf zu achten sei, ob Maßnahmen der europäischen 

Ebene das Budgetrecht oder die Eigenstaatlichkeit der Bundesländer berühren. Nach Ansicht 

des Ausschusses sei hierzu die Beteiligung der Landtage in dem für die Reform der Bund-

Länder-Finanzbeziehungen noch einzurichtenden Gremium notwendig. Die Erklärungen 
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der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente seien vor diesem 

Hintergrund zu begrüßen. Im Einzelnen wurde die Landesregierung aufgefordert, unter 

anderem über den Bundesrat dafür Sorge zu tragen, dass künftig die Beteiligungsrechte der 

Landesparlamente bezüglich aller Maßnahmen, die das Budgetrecht und die Eigenstaatlichkeit 

der Länder tangieren können, gestärkt werden. Der Bedeutung der Thematik für das Land 

entsprechend sollte der Landtag seine zuständigen Fachausschüsse beauftragen, dem 

Themenkomplex kontinuierlich hohe Aufmerksamkeit zu widmen und dem Landtag hierzu 

gegebenenfalls Beschlüsse zu empfehlen. 

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin 

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/30 vom 15.10.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f ) 

Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht Europa- und Rechtsausschuss Drucksache 6/1926

• Beschluss während der 42. Landtagssitzung am 29.05.2013:

 Annahme der Beschlussempfehlung

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
im Jahr 2013
- Auswertung des Arbeitsprogramms 2013 der Europäischen Kommission - 
- Drucksache 6/1461 - 

Mit der Unterrichtung entsprach die Landesregierung dem Beschluss des Landtages vom 

26.  September 2012,  das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission auch weiterhin 

auszuwerten. Daher hat die Landesregierung den Landtag erneut über diejenigen politischen 

und legislativen Prozesse und Vorhaben informiert, die aus ihrer Sicht aus dem jährlich 

veröffentlichten Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für das 

Land Mecklenburg-Vorpommern relevant waren. Sowohl das Arbeitsprogramm als auch die 

Auswertung seitens der Landesregierung umfassten den Zeitraum bis zur Europawahl im 

Juni 2014. Grundlage war die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 

Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 

KOM (2012)  629  vom 23.10.2012,  mit der die Europäische Kommission über die geplanten 

Schwerpunkte für das Jahr 2013  informiert hatte. Inhaltlich lagen die Schwerpunkte nach 
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wie vor in den Bereichen der wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Bewältigung der 

Wirtschaftskrise und der Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum und Beschäftigung. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat auf der Grundlage der Beratung der Unterrichtung 

im federführenden Ausschuss und in den mitberatenden Ausschüssen die Verabschiedung 

einer Entschließung empfohlen, in der einerseits grundlegend zu der Unterrichtung Stellung 

genommen wird, andererseits die aus Sicht der beteiligten Fachausschüsse für Mecklenburg-

Vorpommern wichtigen Schwerpunktbereiche aufgegriffen werden. Im Einzelnen 

sollte an der Einschätzung festgehalten werden, dass das jährliche Arbeitsprogramm 

der Europäischen Kommission auch weiterhin als eine wichtige Erkenntnisquelle über 

anstehende Entwicklungen in der EU-Politik und im EU-Recht angesehen wird. Der Europa- 

und Rechtsausschuss hat daher empfohlen, erneut hervorzuheben, dass die Unterrichtung 

der Landesregierung über europapolitische Schwerpunkte des Landes einen Beitrag der 

Landesregierung zur Umsetzung des Auftrages aus Artikel  11  der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern und zur Optimierung der Europafähigkeit des Landes darstelle. 

Der Bericht sei für die Arbeit des Landtages von wesentlicher Bedeutung. Für den Europa- 

und Rechtsausschuss waren insbesondere die laufenden Erörterungen zur Zukunft der 

Kohäsionspolitik der Europäischen Union, geplante rechtliche Maßnahmen für besondere 

Garantien für Schutzbedürftige beziehungsweise für Verdächte bei Strafverfahren, Maßnahmen 

zur Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft zum Schutz finanzieller Interessen der 

Union sowie die geplante Überarbeitung der Verordnung über die Zustellung gerichtlicher 

und außergerichtlicher Schriftstücke, Zivil- und Handelssachen in den Mitgliedstaaten, 

bedeutsam. Der Wirtschaftsausschuss hielt die Förderung der Forschung und Entwicklung 

von Energietechnologien nach Maßgabe des Energiefahrplans 2050 sowie zur Stärkung der 

industriellen Wettbewerbsfähigkeit, die Stärkung der Innovationsfähigkeit und Schaffung 

von wissensbasierten Arbeitsplätzen, die Forschungsförderung sowie die Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen für wichtige Themen. Für den 

Energieausschuss waren vor allem die Ausrichtung der europäischen Kohäsionspolitik bis 2020 – 

insbesondere hinsichtlich der Bereiche Klimaschutz, erneuerbare Energien, Energieeffizienz –, 

der Bereich Verkehr und Straßenbau, der Rahmen für die künftige europäische Hafenpolitik 

sowie der geplante europäische Rahmen für die Maritime Raumordnung von Bedeutung. Vor 

diesem Hintergrund wurde die Landesregierung aufgefordert, durch die jeweiligen Ressorts 

im Rahmen der Beratungen der Fachausschüsse über bedeutsame Fortentwicklungen 

und Ergebnisse bei den genannten Schwerpunkten zu informieren und das Legislativ- und 

Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission auch weiterhin auszuwerten und den 
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Landtag entsprechend zu unterrichten. Die Beratung des Legislativ- und Arbeitsprogramms 

der Europäischen Union wurde als besonders geeignet angesehen, wichtige, auf europäischer 

Ebene beratene Themen und Vorhaben zu identifizieren, die für das Land voraussichtlich von 

besonderer Bedeutung sein werden. Um Positionierungen des Landtages vorbereiten zu 

können, wurden die Fachausschüsse damit beauftragt, dem Landtag hierzu und zu aktuellen 

fachpolitischen Fragestellungen der Europapolitik gegebenenfalls Beschlüsse zu empfehlen. 

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher 

Mitteilung Nr.  6/39 vom 17.01.2013:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/1966

• Beschluss während der 45. Landtagssitzung am 19.06.2013: 

Annahme der Beschlussempfehlung 

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Jahresbericht der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern zur 
Zusammenarbeit im Ostseeraum für den Zeitraum 2012/2013
- Drucksache 6/1898 - 

Mit dem Jahresbericht informierte die Landesregierung zum wiederholten Mal über die 

Aktivitäten des Landes zur Ostseezusammenarbeit. Vorgelegt wurde ein Zwischenbericht zu 

dem im Zweijahresrhythmus zu erstellenden kombinierten Europa- und Ostseebericht. Mit der 

Berichterstattung entsprach die Landesregierung einem Beschluss des Landtages, über die 

Entwicklungen in den Bereichen der Zusammenarbeit unter besonderer Berücksichtigung der 

Beschlüsse der Ostseeparlamentarierkonferenz und des Parlamentsforums Südliche Ostsee zu 

unterrichten.
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Der Europa- und Rechtsausschuss hat auf der Grundlage der Beratung der Unterrichtung im 

federführenden Ausschuss und in den mitberatenden Ausschüssen empfohlen, die Vorlage 

der Unterrichtung durch die Landesregierung zu begrüßen, die in zahlreichen Punkten eine 

unmittelbare oder mittelbare Bedeutung auch für die Arbeit des Landtages aufweise sowie 

hervorzuheben, dass dabei die Resolutionen des 10.  Parlamentsforums Südliche Ostsee 

und der 21.  Ostseeparlamentarierkonferenz berücksichtigt wurden und der Landtag die 

durch die Landesregierung vorgestellten Aktivitäten, Projekte und Schwerpunktsetzungen 

unterstütze, wobei dies entsprechend der Stellungnahmen der Fachausschüsse und der 

Beratungen im Europa- und Rechtsausschuss insbesondere die Bereiche der Staatskanzlei, 

des Justizministeriums, des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus sowie des 

Energieministeriums betraf. Im Einzelnen sollte die Landesregierung aufgefordert werden, die 

ostsee- und europaweite Vernetzung im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Verkehrs- und 

Gesundheitswirtschaft, die Biotechnologie und den Tourismus intensiv weiter zu unterstützen, 

wobei die Wechselwirkungen zwischen landespolitischen Schwerpunkten und der Umsetzung 

europäischer Strategien weiterhin deutlich gemacht werden sollten. Außerdem empfahl der 

Ausschuss, hervorzuheben, dass die Landesregierung im Justizbereich gemeinsam mit den 

europäischen Partnern durch die Erarbeitung von Strategien zur Wiedereingliederung von 

Hochrisikostraftätern nach verbüßter Strafe im Rahmen des internationalen Projekts „Justice 

Cooperation Network“ zur Schaffung eines europäischen Justiznetzwerkes beitrage. Für den 

Bereich der inneren Sicherheit und der Strafverfolgung sollte der Landtag auf den Beitrag der 

Landesregierung verweisen, im Rahmen von EU-Projekten, in diversen multilateralen Gremien 

sowie in der gemeinsamen Aus- und Fortbildung mit Nachbarländern ein gemeinsames 

Sicherheitsverständnis zu entwickeln. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Ostseeraum 

sollte auch zukünftig intensiv vertieft werden. Zudem empfahl der Ausschuss, die Landesregierung 

aufzufordern, sich weiter für die im Energiebereich bestehende Zusammenarbeit mit der 

Woiwodschaft Westpommern einzusetzen, eine verstärkte Kooperation mit Partnern in 

der Ostseeregion bezüglich des Ausbaus der On- und Offshore-Windenergienutzung zu 

unterstützen, die finanzielle Unterstützung von Projekten zur überregionalen europäischen 

Kooperation im Bereich der Bioenergie zu prüfen, die partnerschaftliche Zusammenarbeit 

beim Thema Netzstabilität und Versorgungssicherheit als gemeinsame Aufgabe zu betrachten 

sowie sich im Rahmen der Kooperation der Ostseeanrainerstaaten verstärkt dafür einzusetzen, 

die Entwicklung umweltgerechter Schiffstechnologien und den Ausbau der entsprechenden 

Logistik und Infrastruktur voranzutreiben.
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• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher 

Mitteilung Nr. 6/50 vom 23.08.2013:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/2849

• Beschluss während der 65. Landtagssitzung am 09.04.2014:

Annahme der Beschlussempfehlung 

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
im Jahr 2014
- Auswertung des Arbeitsprogramms 2014 der Europäischen Kommission - 
- Drucksache 6/3278 -

Mit der Unterrichtung entsprach die Landesregierung dem Beschluss des Landtages 

vom 19.  Juni 2013  zu der Beschlussempfehlung des Europa- und Rechtsausschusses auf 

Drucksache 6/1966.  Daher hat die Landesregierung den Landtag erneut über diejenigen 

politischen und legislativen Prozesse und Vorhaben informiert, die aus ihrer Sicht aus dem 

jährlich veröffentlichten Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission 

für das Land Mecklenburg-Vorpommern relevant waren. Das Arbeitsprogramm 2014  (KOM 

(2013) 739; BR-Drs. 736/13) wurde am 22. Oktober 2013 vorgelegt. Für 2014 sah die Kommission 

nur eine begrenzte Zahl neuer Initiativen in Bereichen vor, in denen sie selbst zuständig war 

(insbesondere im Wettbewerbsrecht) oder in denen es um die Fortsetzung laufender oder 

Vorbereitung künftiger Diskussionen in wichtigen Politikbereichen ging (nicht-legislative 

Maßnahmen wie Grünbücher, Mitteilungen, Folgenabschätzungen). Dies diente bereits der 

Vorbereitung der Arbeit der neuen Kommission. Den Schwerpunkt der Arbeit für 2014 legte 

die Kommission vor diesem Hintergrund auf „Ergebnisse und Umsetzung“. Dabei ging es um 

den Abschluss bereits laufender Gesetzgebungsverfahren für besonders wichtige Dossiers vor 

dem Ende der Legislaturperiode des Europäischen Parlaments, die Umsetzungsmaßnahmen 

für den Beginn der neuen Programmperiode 2014 bis 2020 und laufende Aktivitäten, vor allem 

im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und des Europäischen Semesters.
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Der Europa- und Rechtsausschuss hat auf der Grundlage der Beratung der Unterrichtung 

im federführenden Ausschuss und in den mitberatenden Ausschüssen die Verabschiedung 

einer Entschließung empfohlen, in der einerseits grundlegend zu der Unterrichtung Stellung 

genommen wird, andererseits die aus Sicht der beteiligten Fachausschüsse für Mecklenburg-

Vorpommern wichtigen Schwerpunktbereiche aufgegriffen werden. Im Einzelnen sollte an 

der Einschätzung festgehalten werden, dass das jährliche Arbeitsprogramm der Europäischen 

Kommission auch weiterhin als eine wichtige Erkenntnisquelle über anstehende Entwicklungen 

in der EU-Politik und im EU-Recht angesehen wird. Der Europa- und Rechtsausschuss hat 

daher erneut empfohlen hervorzuheben, dass die Unterrichtung der Landesregierung 

über europapolitische Schwerpunkte des Landes einen Beitrag der Landesregierung 

zur Umsetzung des Auftrages aus Artikel  11  der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern und zur Optimierung der Europafähigkeit des Landes darstellt. Der Bericht sei für 

die Arbeit des Landtages von wesentlicher Bedeutung. Für den Europa- und Rechtsausschuss 

waren insbesondere die Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft und die Politik 

im Bereich Justiz und Inneres nach Ende des Stockholmer Programms von Bedeutung. Der 

Finanzausschuss hielt die Reformpläne der EU-Kommission zur Mehrwertsteuer insbesondere 

im öffentlichen Sektor für bedeutsam. Wichtiges Thema für den Wirtschaftsausschuss - wie auch 

für den Europa- und Rechtsausschuss sowie den Agrarausschuss - war die EU-Handelspolitik 

mit den Verhandlungen zu einem transatlantischen Handels- und Transaktionsabkommen mit 

den USA (TTIP). Für den Agrarausschuss waren die Themen Überarbeitung des politischen 

und rechtlichen Rahmens der EU für ökologisch/biologische Anbauweise, Vereinfachung 

des Tierarzneimittelrechts, Überarbeitung und Vereinfachung des Rechtsrahmens für den 

ökologischen Landbau, Verordnung über die Genehmigung von Fischereitätigkeiten, 

technische Maßnahmen zum Schutz von Meerestieren, die Modernisierung der staatlichen 

Beihilfen in den Schlüsselsektoren, die Erweiterung der Europäischen Union sowie 

Nachbarschaftspolitik, die Handelspolitik sowie die internationalen Verhandlungen auf dem 

Gebiet der Klima- und Entwicklungspolitik wichtig. Von Bedeutung für den Energieausschuss 

waren die Themen Schutz des Klimas und der Umwelt, die Festlegung weiterführender klima- 

und energiepolitischer Rahmenrichtlinien 2030,  in diesem Zusammenhang mit Blick auf die 

20-20-20-Ziele die Feststellung, dass die bisherige Klimaschutzpolitik der EU Erfolge aufweise 

und trotz der anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrise zur Sicherung von Arbeitsplätzen in 

verschiedenen Umwelt- und Technologiebranchen beitrage, die Feststellung, dass die von der 

Kommission im Rahmen der Klima- und Energiepolitik bis 2030 am 22.01.2014 vorgelegten 

Zielvorgaben nicht ausreichend realisiert worden seien, der Vorschlag des Europäischen 

Parlaments zur Verpflichtung aller EU-Mitgliedsstaaten zu einer verbindlichen Steigerung 
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der Energieeffizienz um 40 % bis 2030, die zunehmend komplizierteren Vergabeverfahren im 

ÖPNV- und SPNV-Bereich, die damit einhergehende Änderung des ÖPNV-Gesetzes und des 

Vergabegesetzes M-V sowie der Entwurf der überarbeiteten Richtlinien für staatliche Beihilfen 

an Flughäfen und Fluggesellschaften. Vor diesem Hintergrund wurde die Landesregierung 

aufgefordert, durch die jeweiligen Ressorts im Rahmen der Beratungen der Fachausschüsse 

über bedeutsame Fortentwicklungen und Ergebnisse bei den genannten Schwerpunkten 

zu informieren und das Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission 

auch weiterhin auszuwerten und den Landtag entsprechend zu unterrichten. Die Beratung 

des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Union wurde als besonders 

geeignet angesehen, wichtige, auf europäischer Ebene beratene Themen und Vorhaben 

zu identifizieren, die für das Land voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden. 

Um Positionierungen des Landtages vorbereiten zu können, wurden die Fachausschüsse 

damit beauftragt, dem Landtag hierzu und zu aktuellen fachpolitischen Fragestellungen der 

Europapolitik gegebenenfalls Beschlüsse zu empfehlen.

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher 

Mitteilung Nr. 6/69 vom 27.03.2014:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/3278

• Beschluss während der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014: 

Annahme der Beschlussempfehlung 
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- Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages

Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen 
Landesparlamente, des Deutschen Bundestages und des Bundesrates 
vom 15. bis 17. Juni 2014 in Hamburg
- Drucksache 6/3129 -

Mit der Unterrichtung hat die Landtagspräsidentin über den Beschluss der Konferenz der 

Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente vom 15. bis 17. Juni 2014 in 

Hamburg informiert. Gegenstand der Konferenz waren insbesondere die Beteiligungs- und 

Informationsrechte der Landesparlamente in europapolitischen Fragestellungen. In der 

Unterrichtung hat die Landtagspräsidentin hervorgehoben, dass die Subsidiaritätskontrolle 

von EU-Rechtsetzungsvorschlägen wirkungsvoller zu gestalten und die dafür durch das 

europäische Recht gesetzte Acht-Wochen-Frist zu verlängern sei. Außerdem sollten direkte 

Beziehungen der Landesparlamente zu den EU-Institutionen ausgebaut werden, um über eine 

intensive Mitwirkung im europäischen Willensbildungsprozess die demokratische Legitimation 

europäischer Entscheidungen zu verstärken, Landesinteressen und regionale Besonderheiten 

einzubringen und damit auch die Akzeptanz europäischer Politik zu verstärken. Es wurde 

außerdem hervorgehoben, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Staatsschuldenkrise 

zu erheblichen finanziellen Garantien für in Not geratene Staaten der Eurozone geführt 

hätten und dass auch den Landesparlamenten in diesem Zusammenhang eine eigenständige 

Verantwortung für die Stabilisierung der Europäischen Währungsgemeinschaft zukomme, 

die es erforderlich mache, dass sie zeitnah über die weitere Entwicklung unterrichtet 

und - soweit Länderrechte betroffen seien - in die Entscheidungsfindung mit einbezogen 

würden. Die Landesparlamente seien in die Beratungen für eine verstärkte wirtschafts- und 

haushaltspolitische Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten einzubeziehen. Ferner seien 

auch die innerstaatlichen Unterrichtungs- und Beteiligungsrechte der Landesparlamente zu 

stärken. Zudem enthält die Unterrichtung das Bekenntnis, dass der Gedanke eines vereinten 

Europas auch im 21.  Jahrhundert Maßstab allen politischen Handelns sein muss. Es wurde 

deutlich gemacht, dass eine intensive Diskussion über die Gestaltung der Europäischen Union 

zu erfolgen habe, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und das zu niedrige 

Niveau der Beteiligung an der Wahl zum Europäischen Parlament zu heben.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, der Europapolitischen Erklärung der 

Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente, die sie im Rahmen ihrer 

Konferenz vom 15. bis 17. Juni 2014  in Hamburg verabschiedet haben, zuzustimmen sowie 
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die Landesregierung aufzufordern, sich über den Bundesrat dafür einzusetzen, dass künftig 

die Beteiligungs- und Informationsrechte der Landesparlamente in europapolitischen 

Fragestellungen gestärkt werden. Des Weiteren hat der Ausschuss dem Landtag empfohlen, 

sich an dem Netz für Subsidiaritätskontrolle des Ausschusses der Regionen zu beteiligen, um im 

Hinblick auf europäische Legislativvorhaben die Subsidiaritätskontrolle effektiv durchführen zu 

können und Zugang zu REGPEX, dem Datenportal des Netzwerkes für Subsidiaritätskontrolle 

des Ausschusses der Regionen, zu erhalten. Schließlich hat der Ausschuss dem Landtag 

empfohlen, die Europäische Kommission aufzufordern, eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung 

der regionalen Parlamente zu schaffen, die die Rolle der nationalen und regionalen Parlamente 

in der Europäischen Union untersucht, mit dem Ziel, einen Aktionsplan für die Stärkung der 

Rolle der nationalen und regionalen Parlamente in der Europäischen Union zu erarbeiten. In 

diesem Zusammenhang empfahl der Ausschuss dem Landtag, die Landtagspräsidentin darin 

zu unterstützen, sich auch als Vorsitzende der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten 

der deutschen Landesparlamente für dieses Anliegen einzusetzen.

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/3129 nach § 59 GO LT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/79 vom 05.09.2014:

Europa- und Rechtsausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht Europa- und Rechtsausschuss Drucksache 6/3361

• Beschluss während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:

 Annahme der Beschlussempfehlung

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europa- und Ostseebericht der Landesregierung 
Mecklenburg-Vorpommern 2013 - 2014
- Drucksache 6/3049 -

Mit der Unterrichtung hat die Landesregierung zum dritten Mal einen kombinierten Europa- 

und Ostseebericht vorgelegt. Während bei den Vorgängerberichten eine umfassende 

Darstellung der Aktivitäten mit EU- und Ostsee-Bezug im Mittelpunkt stand, erfolgte nunmehr 

eine Konzentration auf die für Mecklenburg-Vorpommern politisch bedeutsamen Fakten 

und Entwicklungen im maßgeblichen Zeitraum, um die vorrangigen Landesinteressen im 

EU- und Ostsee-Kontext leichter zu identifizieren, Ungleichgewichte in der Darstellung 

zu vermeiden und für eine bessere Lesbarkeit des Berichts. Die Landesregierung sieht den 



 Kompetenzbereich des Europa- und Rechtsausschusses 629

Europa- und Ostseebericht als eine Ergänzung der laufenden und bewährten Unterrichtungen 
des Landtags in EU-Angelegenheiten im Wege des sogenannten Briefings. Der Europa- und 
Ostseebericht greift nunmehr ausschließlich die Themen auf, die sich nach erfolgter Analyse 
und Bewertung der Entwicklungen im Berichtszeitraum als für die Arbeit der Landesregierung 
besonders wichtig erweisen. 

Aus Sicht des Landes waren die EU-Entwicklungen im Berichtszeitraum geprägt von den 
übergreifenden strategischen Neuausrichtungen und ihrer finanziellen Untersetzung. Neben 
der Vorbereitung und dem Beginn der Förderperiode 2014 bis 2020 waren die EU-Energie- 
und Klimaschutzpolitik, die Agrarreform sowie das neue Forschungsrahmenprogramm von 
besonderer Bedeutung für das Land. Im Zentrum der Ostseezusammenarbeit des Landes 
standen erneut die EU-Ostseestrategie und ihre Umsetzung vor allem im Tourismusbereich. 
Weitere zentrale Themen waren die Themen Gesundheitswirtschaft und erneuerbare Energien. 
Im Bereich des maritimen Umweltschutzes hat die Ministerkonferenz im Rahmen von HELCOM 
am 3.  Oktober 2013  in Kopenhagen einen Meilenstein markiert. Wichtige Schutzziele und 
Maßnahmenprogramme wurden aktualisiert und angepasst. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat auf der Grundlage der Beratung der Unterrichtungen 
im federführenden Ausschuss und in den mitberatenden Ausschüssen empfohlen 
hervorzuheben, dass die Unterrichtung in zahlreichen Punkten eine unmittelbare oder 
mittelbare Bedeutung für die Arbeit des Landtages aufweist und dass der kombinierte Europa- 
und Ostseebericht der Verzahnung der sich aus der Verfassung des Landes ergebenden 
Aufgaben im Hinblick auf die Verwirklichung der Europäischen Integration und die Förderung 
der Zusammenarbeit im Ostseeraum Rechnung trägt. Die im Bericht vorgestellten Aktivitäten, 
Projekte und Schwerpunktsetzungen sollten vom Landtag ausdrücklich unterstützt werden. 
Entsprechend den mitberatenden Stellungnahmen der Fachausschüsse wurden insbesondere 
Feststellungen getroffen und Forderungen erhoben mit Blick auf die Zuständigkeitsbereiche 
des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz sowie des Ministeriums 
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung. Im Einzelnen sollte die Landesregierung 
etwa aufgefordert werden, der Entbürokratisierung in der künftigen Förderperiode einen 
hohen Stellenwert beizumessen. Darüber hinaus sollte der Landtag die energiepolitische 
Position der Bundesregierung hinsichtlich des europäischen Klima- und Energierahmens 
2030 unterstützen. Es wurde gefordert, Grundzüge für eine europäische Energiestrategie für 
die Mitgliedstaaten und für die Wirtschaft mit Wirkung über das Jahr 2020 hinaus aufzuzeigen. 
Der Landtag sollte des Weiteren auf die Chancen verweisen, die im Hinblick auf den Ausbau 
der erneuerbaren Energien bestehen. Begrüßt werden sollte ferner, dass die Landesregierung 
einen Schwerpunkt auf den Ausbau von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten im 
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Hinblick auf Übertragungskapazitäten legt. Insbesondere wurde auch die Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten der EU hinsichtlich eines gemeinsamen länderübergreifenden Offshore-
Netzes zur Förderung des internationalen Stromhandels und zur Erhöhung der Systemstabilität 
befürwortet. Vor dem Hintergrund des „Kriegers Flak - Combined Grid Solution“-Vorhabens 
und der Anerkennung des Vorhabens durch die Europäische Kommission als Projekt von 
gemeinsamem Interesse sollte der Landtag darauf hinweisen, dass das Land europäische 
Fördermöglichkeiten stärker als bisher nutzen sollte. Die Aktivitäten der Landesregierung 
im Rahmen des EU-Forschungsrahmenprogramms HORIZON 2020  sollten unterstützt 
werden. Der Landtag sollte auch die Zusammenarbeit mit der Woiwodschaft Westpommern 
begrüßen, insbesondere im Hinblick auf die Mitarbeit des Landes am Entwicklungskonzept 
für die Metropolregion Stettin. Im Bereich der Verkehrspolitik sollte der Landtag die 
Landesregierung auffordern, die Hafeninfrastruktur weiterhin zu unterstützen und zu 
stärken. Der Landtag sollte feststellen, dass auf Grund der Beihilfevorschriften eine befristete 
Förderung für Flughäfen und Luftverkehrsgesellschaften möglich sei. Die Einbeziehung des 
Küstenmeeres in das Landesraumentwicklungsprogramm sollte hervorgehoben und das 
diesbezügliche Engagement der Landesregierung begrüßt werden, auch die Bemühungen 
um einen schwefelemissionsarmen Schiffsverkehr sollten unterstützt werden. Der Bedeutung 
der Thematik für das Land entsprechend sollte der Landtag beschließen, seine zuständigen 
Fachausschüsse zu beauftragen, die europäischen und ostseeraumbezogenen Themen 
kontinuierlich aufmerksam zu verfolgen und dem Landtag hierzu gegebenenfalls Beschlüsse 
zu empfehlen. Außerdem sollte die Landesregierung zu einer Fortschreibung der Unterrichtung 
aufgefordert werden und dazu, über die vorbezeichneten Themenkomplexe die zuständigen 
Ausschüsse des Landtages weiter zu informieren.

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/3049 nach § 59 GO LT durch die 
Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/75 vom 09.07.2014:
Europa- und Rechtsausschuss (f )
Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 
Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht Europa- und Rechtsausschuss Drucksache 6/3528
Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/3565
Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/3566

• Beschluss während der 83. Landtagssitzung am 10.12.2014:
Annahme der Beschlussempfehlung

Ablehnung der Änderungsanträge 
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Jahresbericht der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern
zur Zusammenarbeit im Ostseeraum 
für den Zeitraum 2014/2015
- Drucksache 6/3776 -

Mit dem vorliegenden Jahresbericht informierte die Landesregierung erneut über die 

Aktivitäten des Landes im Bereich der Ostseezusammenarbeit, nachdem sie zuletzt im 

Rahmen des kombinierten Europa- und Ostseeberichts 2013/2014 über die Zusammenarbeit 

im Ostseeraum informiert hat. Mit der Unterrichtung entsprach die Landesregierung 

der Beschlusslage des Landtages. Zusätzlich zur Vorlage dieses Jahresberichts hat die 

Landesregierung ergänzend detaillierte Informationen zur Umsetzung der Resolutionen der 

Ostseeparlamentarierkonferenz und des Parlamentsforums Südliche Ostsee vorgelegt. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, die bisherigen Berichtspflichten im Bereich 

der Ostseezusammenarbeit neu zu sortieren und die Landesregierung zu bitten, in der ersten 

Hälfte jeder Legislaturperiode einen umfassenden Bericht über die Zusammenarbeit im 

Ostseeraum vorzulegen sowie jährlich, jeweils vor der Jahreskonferenz des Parlamentsforums 

Südliche Ostsee und der Ostseeparlamentarierkonferenz, spätestens jedoch zum 1.  April 

detailliert anhand der Struktur der Resolutionen schriftlich über deren Umsetzung zu 

berichten. Darüber hinaus hat der Europa- und Rechtsausschuss empfohlen, hervorzuheben, 

dass die Unterrichtung in zahlreichen Punkten eine unmittelbare oder mittelbare Bedeutung 

auch für die Arbeit des Landtages aufweist und dass die im Bericht vorgestellten Aktivitäten, 

Projekte und Schwerpunktsetzungen vom Landtag unterstützt werden. Die Landesregierung 

sollte aufgefordert werden, die ostsee- und europaweite Zusammenarbeit und Vernetzung 

intensiv weiter zu unterstützen. Dabei sollte begrüßt werden, dass die Landesregierung 

auch in Anbetracht der aktuellen Konfliktsituation den Gesprächsfaden mit Russland nicht 

abreißen lässt. Entsprechend den mitberatenden Stellungnahmen der Fachausschüsse 

wurden insbesondere Feststellungen getroffen und Forderungen erhoben mit Blick auf den 

Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung. Im 

Einzelnen wurde die Landesregierung etwa aufgefordert, die bestehende grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit mit der Woiwodschaft Westpommern sowie der Region Südwestfinnland 

weiter zu intensivieren und eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren 

Energien zu forcieren. 
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• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher 

Mitteilung Nr. 6/97 vom 13.04.2015:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/4498

• Beschluss während der 101. Landtagssitzung am 24.09.2015:

Annahme der Beschlussempfehlung 

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
im Jahr 2015
- Auswertung des Arbeitsprogramms 2015 der Europäischen Kommission - 
- Drucksache 6/3879 -

Mit der Unterrichtung entsprach die Landesregierung dem Beschluss des Landtages vom 

17.  September 2014  zu der Beschlussempfehlung des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/3278.  Die Landesregierung hat den Landtag erneut über diejenigen 

politischen und legislativen Prozesse und Vorhaben informiert, die aus ihrer Sicht aus dem 

jährlich veröffentlichten Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 

das Land Mecklenburg-Vorpommern relevant waren. Mit der Mitteilung vom 16. Dezember 

2014 (KOM (2014) 910 final) hat die Europäische Kommission ihr Arbeitsprogramm für das Jahr 

2015 veröffentlicht. Unter dem Zeichen der weiterhin nicht ausgestandenen Wirtschaftskrise 

in der Europäischen Union und deren zum Teil noch dramatischen Folgen in einzelnen 

Mitgliedstaaten setzte die Kommission ihren politischen Schwerpunkt bei der Schaffung von 

„Arbeitsplätze[n], Wachstum und Investitionen“. Das Arbeitsprogramm stand dabei ausdrücklich 

in enger Verbindung zu den von Kommissionspräsident Juncker benannten „Politischen 

Leitlinien für die nächste Europäische Kommission“ vom Juli 2014. Im Lichte der Diskontinuität 

parlamentarischer Vorgänge sollten Initiativen der Vorgängerkommissionen auf deren 

Vereinbarkeit mit der nunmehr verfolgten politischen Agenda überprüft werden. Zugleich 

wollte sich die Kommission unter einer stärkeren Beachtung des Subsidiaritätsgedankens in 

den Bereichen zurückhalten, in denen effektiver auf anderer politischer Entscheidungsebene 
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gewirkt werden kann. Die Schaffung eines günstigeren Wirtschaftsklimas sollte überdies durch 

Bürokratieabbau und Deregulierung unterstützt werden. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat auf der Grundlage der Beratung der Unterrichtung 

im federführenden Ausschuss und in den mitberatenden Ausschüssen die Verabschiedung 

einer Entschließung empfohlen, in der einerseits grundlegend zu der Unterrichtung Stellung 

genommen wird, andererseits die aus Sicht der beteiligten Fachausschüsse für Mecklenburg-

Vorpommern wichtigen Schwerpunktbereiche aufgegriffen werden. Im Einzelnen sollte an 

der Einschätzung festgehalten werden, dass das jährliche Arbeitsprogramm der Europäischen 

Kommission auch weiterhin als eine wichtige Erkenntnisquelle über anstehende Entwicklungen 

in der EU-Politik und im EU-Recht angesehen wird. Der Europa- und Rechtsausschuss hat 

daher erneut empfohlen hervorzuheben, dass die Unterrichtung der Landesregierung über 

europapolitische Schwerpunkte des Landes einen Beitrag der Landesregierung zur Umsetzung 

des Auftrages aus Artikel  11  der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und 

zur Optimierung der Europafähigkeit des Landes darstellt. Der Bericht sei insbesondere in 

Verbindung mit den regelmäßigen Unterrichtungen durch die Landesregierung auf der 

Grundlage der Arbeit des Informationsbüros des Landes bei der EU in Brüssel für die Arbeit 

des Landtages von wesentlicher Bedeutung. Für den Europa- und Rechtsausschuss waren 

insbesondere als ressortübergreifende Themen die legislativen Folgemaßnahmen zu der 

Investitionsoffensive für Europa und das Paket für den Digitalen Binnenmarkt sowie im Übrigen 

der zur Änderung anstehende Vorschlag für ein gemeinsames europäisches Kaufrecht und die 

beabsichtigten Maßnahmen zur Bewältigung der aktuellen Flüchtlingssituation von Bedeutung. 

Der Wirtschaftsausschuss hielt die zu erarbeitende Strategie für ein neues, integriertes 

Binnenmarktkonzept mit dem Ziel, die gegenseitige Anerkennung und Standardisierung 

in Industrie- und Dienstleistungssektoren mit besonders hohem wirtschaftlichem Potenzial 

zu verbessern, für bedeutsam. Zudem begrüßte der Wirtschaftsausschuss die Zurücknahme 

des Vorschlags einer Richtlinie zur Änderung abfallrechtlicher Richtlinien sowie - da dadurch 

eine Absenkung deutscher Qualitätsstandards vermieden werde - die Zurücknahme des 

Vorschlags für eine Empfehlung des Rates betreffend die europäischen Qualitätsgrundsätze 

für den Tourismus. Vor diesem Hintergrund ist die Landesregierung aufgefordert worden, 

durch die jeweiligen Ressorts im Rahmen der Beratungen der Fachausschüsse über 

bedeutsame Fortentwicklungen und Ergebnisse bei den genannten Schwerpunkten zu 

informieren und das jährliche Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission auch weiterhin 

auszuwerten und den Landtag entsprechend zu unterrichten. Die Beratung des Legislativ- 

und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission ist als besonders geeignet angesehen 



634 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode

worden, wichtige, auf europäischer Ebene beratene Themen und Vorhaben zu identifizieren, 

die für das Land voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden. Um Positionierungen 

des Landtages vorbereiten zu können, sollten die Fachausschüsse damit beauftragt werden, 

dem Landtag hierzu und zu aktuellen fachpolitischen Fragestellungen der Europapolitik 

gegebenenfalls Beschlüsse zu empfehlen.

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher 

Mitteilung Nr. 6/98 vom 17.04.2015:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/4608

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015: 

Annahme der Beschlussempfehlung 

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht zur Metropolregion Hamburg 2014
- Drucksache 6/3215 -

Mit der Unterrichtung informierte die Landesregierung über die Struktur der Metropolregion 

Hamburg und die Aktivitäten des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Metropolregion 

Hamburg sowie über konkrete Projekte einzelner Akteure. Damit kam die Landesregierung 

der Aufforderung des Ratifikationsgesetzes zum Staatsvertrag nach, zwei Jahre nach 

dem Inkrafttreten des Staatsvertrages über den Beitritt Mecklenburg-Vorpommerns zur 

Metropolregion Hamburg zu berichten. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, die Landesregierung aufzufordern, sich aktiv 

für die Weiterentwicklung der politischen Strukturen der Metropolregion Hamburg einzusetzen. 

Die Schaffung einer eigenen Rechtspersönlichkeit der Metropolregion ist angeregt worden. 

Im Hinblick auf die Strukturen des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat der Europa- und 

Rechtsausschuss dem Landtag empfohlen, die Erweiterung der Metropolregion Hamburg 

um die Landeshauptstadt Schwerin und das Gebiet des Altkreises Parchim zu unterstützen 
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sowie in diesem Zusammenhang die Landesregierung aufzufordern, eine entsprechende 

Erweiterung zu forcieren. Vor dem Hintergrund der privilegierten Zusammenarbeit 

Mecklenburg-Vorpommerns mit den anderen Akteuren in der Metropolregion Hamburg 

hat der Europa- und Rechtsausschuss dem Landtag empfohlen, die Landesregierung 

aufzufordern, an einer weiteren Verbesserung der Wettbewerbschancen der Region im 

Rahmen von nationalen und EU-Projekten, insbesondere in den Themenbereichen Energie, 

Verkehr und Siedlungsentwicklung, mitzuwirken. Im Hinblick auf den östlichen Landesteil und 

die Partnerschaft mit der Woiwodschaft Westpommern wurde dem Landtag empfohlen, die 

Landesregierung aufzufordern, in den weiteren Entwicklungsprozess auf dem Weg zu einer 

grenzüberschreitenden Metropolregion Stettin die kommunale Ebene mit einzubeziehen. In 

Ziffer 7 wurde die Landesregierung aufgefordert, die Unterrichtung über die Metropolregion 

Hamburg im ersten Halbjahr 2017  fortzuschreiben und in dem Folgebericht auch auf den 

Entwicklungsstand der Metropolregion Stettin einzugehen.

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher 

Mitteilung Nr. 6/84 vom 17.10.2014:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Energieausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/4892

• Beschluss während der 110. Landtagssitzung am 18.12.2015: 

Annahme der Beschlussempfehlung 

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Stellungnahmen der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern zur 
Umsetzung der Resolutionen des 13. Parlamentsforums Südliche Ostsee 
(Hamburg, 19.04. bis 21.04.2015) und der 24. Ostseeparlamentarierkonferenz 
(Rostock, 30.08. bis 01.09.2015)
- Drucksache 6/5352 -

Mit der Unterrichtung entsprach die Landesregierung dem Beschluss des Landtages vom 

2. Juli 2015 auf Drucksache 6/4106 zur Umsetzung der Resolution des 13. Parlamentsforums 

Südliche Ostsee sowie dem Beschluss des Landtages vom 19. November 2015 auf Drucksache 
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6/4644  zur Umsetzung der Beschlüsse der 24.  Ostseeparlamentarierkonferenz mit dem die 
Landesregierung aufgefordert worden ist, den Landtag entsprechend seinem Beschluss 
vom 24. September 2015 zur Beschlussempfehlung des Europa- und Rechtsausschusses auf 
Drucksache 6/4498 über die Umsetzung der in der Resolution enthaltenen Forderungen und 
Maßnahmenvorschläge zu unterrichten. Mit dem Beschluss des Landtages zu der Drucksache 
6/4498  wurden auch die Berichtspflichten der Landesregierung in Ostseeangelegenheiten 
neu formuliert. Die gesonderte Berichterstattung zu den Resolutionen des Parlamentsforums 
Südliche Ostsee und der Ostseeparlamentarierkonferenz trat an die Stelle der bisher 
üblichen Jahresberichte zur Zusammenarbeit im Ostseeraum. Diese Neuregelung fand 
erstmals Anwendung in Bezug auf das 13.  Parlamentsforum Südliche Ostsee und auf die 
24.  Ostseeparlamentarierkonferenz, die vom 30.  August bis zum 1.  September 2015  in 
Rostock stattfand. Die Unterrichtung durch die Landesregierung erfasste vor allem die 
Bereiche, in denen eine Zuständigkeit auf Landesebene gegeben war, wobei sie sich an 
der Gliederungsstruktur der oben genannten Resolutionen orientierte. Somit wurden nur 
diejenigen Ziffern der Resolution aufgenommen, bei denen aus der Sicht der Landesregierung 
eine fachpolitische Kompetenz des Landes bestand oder eine übergeordnete Bedeutung für 
Mecklenburg-Vorpommern gesehen wurde.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat auf der Grundlage der Beratung der Unterrichtung 
im federführenden Ausschuss und in den mitberatenden Ausschüssen die Verabschiedung 
einer Entschließung empfohlen. Im Einzelnen hat der Ausschuss empfohlen, die Maßnahmen 
zur Umsetzung der Beschlüsse des 13.  Parlamentsforums Südliche Ostsee sowie der 
24.  Ostseeparlamentarierkonferenz hervorzuheben. Mit Blick auf die Wissenschafts- und 
Hochschulkooperation im Ostseeraum sollten insbesondere die Aktivitäten der Landesregierung, 
der Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen begrüßt werden, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Ostseeregion als wettbewerbsfähige 
Wissenschaftsregion mit einer hervorragenden Hochschul- und Forschungsinfrastruktur 
immer besser zu positionieren. Bestehende Wissenschafts- und Hochschulkooperationen 
sollten weiterentwickelt und intensiviert werden, neue Kooperationen auf- und ausgebaut 
werden. Ebenso sollten bestehende Formen der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen 
und Wirtschaft im Bereich von Forschung und Entwicklung anerkannt und ausgebaut werden. 
Ferner sollte dem Themenkomplex der Wissenschafts- und Hochschulkooperation weiter 
hohe Aufmerksamkeit gewidmet werden, gerade auch im Zusammenhang mit der EU-
Ostseestrategie.

Hinsichtlich des Gesundheits- und Sozialwesens hat der Europa- und Rechtsausschuss 
empfohlen, insbesondere die Maßnahmen der Landesregierung zur weiteren Verbesserung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und der Prävention 
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anzuerkennen. Die internationale Zusammenarbeit der Gesundheitswirtschaft mit 
besonderer Berücksichtigung der Ostseeregion sollte als soziale und wirtschaftliche 
Chance für eine weitere Aktivierung der Potenziale des Landes hervorgehoben werden. 
Vor diesem Hintergrund wurde vorgeschlagen, die Prüfung der Schaffung eines „Ostsee-
Gesundheitsforums“ seitens der Landesregierung unter Beteiligung der BioCon Valley® GmbH 
zu begrüßen und die aktive Beteiligung des Landtages an diesem Prozess zuzusichern. Des 
Weiteren sollte die Landesregierung dazu aufgefordert werden, sich weiter für die Umsetzung 
des deutsch-polnischen Rahmenabkommens für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
im Rettungswesen einzusetzen. Weiterhin wurde es als erforderlich angesehen, dem 
Themenkomplex der Gestaltung des demografischen Wandels im Flächenland Mecklenburg-
Vorpommern hohe Aufmerksamkeit zu widmen. In diesem Zusammenhang wurde auf 
die Arbeit und die Ergebnisse der Enquetekommission des Landtages „Älter werden in 
Mecklenburg-Vorpommern“ verwiesen. Ferner war vorgesehen - im Einklang mit der 
Verpflichtung des Landes zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
gemäß Artikel 11 der Verfassung des Landes und einem Wunsch des Ständigen Ausschusses 
der Ostseeparlamentarierkonferenz entsprechend -, die Bewirtschaftung der von der 
Ostseeparlamentarierkonferenz der Landeskasse überwiesenen Mittel in der bewährten Form 
durch den Landtag Mecklenburg-Vorpommern unter Anwendung der für das Land geltenden 
Regelungen und Ausgestaltungen, insbesondere der für das Kassen- und Rechnungswesen 
bis Ende 2017 auf der Grundlage der hierzu von der Finanzministerin erteilten Genehmigung, 
zu verlängern. Im Hinblick auf die europapolitischen Herausforderungen des Landes wurde 
dem Landtag der siebten Wahlperiode empfohlen, die neuen Instrumente der Verfassung des 
Landes für aktuelle Positionierungen zu fachpolitischen europabezogenen Fragestellungen 
zu nutzen. Die Europainformationen im Europa- und Rechtsausschuss sollten beibehalten, die 
Berichtspflichten der Landesregierung in europäischen und internationalen Angelegenheiten 
sollten gegebenenfalls überprüft und überarbeitet werden.

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher 
Mitteilung Nr. 6/130 vom 26.05.2016:
Europa- und Rechtsausschuss (f )
Petitionsausschuss, Bildungsausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 
auf Drucksache 6/5609

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:
Annahme der Beschlussempfehlung 
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- Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages

Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und 
österreichischen Landesparlamente, des Deutschen Bundestages, 
des Bundesrates sowie des Südtiroler Landtages vom 14. bis 16. Juni 2015 
in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4121 -

Mit der Unterrichtung hat die Präsidentin des Landtages die Beschlüsse der Konferenz der 

Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und österreichischen Landesparlamente, 

des Deutschen Bundestages, des Bundesrates sowie des Südtiroler Landtages vom 14.  bis 

16. Juni 2015 in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht und mit der Überweisung an den 

Europa- und Rechtsausschuss sowie an den mitberatenden Innenausschuss, Energieausschuss 

und Sozialausschuss die Möglichkeit der aktuellen Vertiefung dieser Beratungen auf 

Ausschussebene sowie die Erarbeitung einer Beschlussempfehlung eröffnet.

Die Präsidentenkonferenz hat gemeinsame Beschlüsse zu im Wesentlichen drei Themenfeldern 

gefasst. In der Erklärung von Heiligendamm fordern die Präsidentinnen und Präsidenten 

eine verstärkte Einbindung der regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen 

durch die Europäische Kommission. Ein direkter Dialog mit den europäischen Institutionen 

werde insbesondere bei der Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips als wichtig 

angesehen. Die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen würden zunehmend 

Umsetzungs- und Vermittlungsaufgaben im Rahmen der europäischen Rechtsetzung 

wahrnehmen. Sie sollten in ein Gremium oder einen institutionalisierten Dialog zur Stärkung 

der nationalen Parlamente zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen 

Parlamenten eingebunden werden. Teil II der Erklärung von Heiligendamm hat den digitalen 

öffentlichen Raum und die Wahrung der Meinungsvielfalt sowie die digitale Grundversorgung 

zum Inhalt. Gemeinsames Ziel sei es, die Instrumente der modernen Informationsgesellschaft 

in einer Weise zu nutzen, welche die parlamentarische Demokratie unterstützt, festigt und 

gegen demokratiefeindliche Strömungen schützt. Die Präsidentinnen und Präsidenten 

betonen in der Erklärung die zentrale Rolle der Parlamente bei der Ausgestaltung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen der digitalen Welt und dem Schutz der Grundrechte im 

digitalen Raum. Zudem werden die Bemühungen auf Europäischer Ebene zur Schaffung eines 

digitalen Binnenmarktes, die angestrebten Regulierungen im Bereich von Netzneutralität 

und diskriminierungsfreiem Zugang begrüßt. Eine Entschließung von Heiligendamm befasst 

sich mit Jugendprojekten in Landesparlamenten. Die Präsidentinnen und Präsidenten setzen 
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sich darin für die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zu diesem Thema ein. 
Außerdem haben die Präsidentinnen und Präsidenten die Teilnahme der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens beschlossen.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat auf der Grundlage der Beratung der Unterrichtung 
im federführenden Ausschuss und in den mitberatenden Ausschüssen empfohlen, den 
Beschlüssen von Heiligendamm zuzustimmen. Im Einzelnen hat er empfohlen, die Präsidentin 
in dem Anliegen zu unterstützen, den Dialog mit den Institutionen der Europäischen Union 
über die verstärkte Einbindung der regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnis in 
europäische Rechtsetzungsprozesse fortzusetzen. Des Weiteren sollte der Landtag die wichtige 
Rolle der Landesparlamente für die politische Bildung junger Menschen hervorheben und sich 
dafür einsetzen, die unterschiedlichen Formen dieser Jugendarbeit weiter zu intensivieren 
und im Erfahrungsaustausch mit anderen Landesparlamenten, auch grenzüberschreitend, 
neue Formate zu erproben. Der Europa- und Rechtsausschuss hat außerdem empfohlen, 
die zentrale Rolle zu betonen, die den Parlamenten bei der Ausgestaltung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen der digitalen Welt und dem Schutz der Grundrechte im digitalen 
Raum zukommt. Die politische Diskussion über die ethischen Grundbedingungen für 
den digitalen Staat sollte forciert werden, deren Ergebnisse in verfassungsrechtliche und 
einfachgesetzliche Regelungen münden, wobei den Fragen der Datensicherheit und des 
Datenschutzes ein besonderer Stellenwert zukomme. Weiterhin hat der Ausschuss empfohlen, 
die Landesregierung in ihrem Bestreben und ihren Schwerpunktsetzungen zu unterstützen, 
die digitale Infrastruktur im Lande auszubauen sowie im Rahmen der Begleitung und 
Förderung des Ausbauprozesses. Die Landesregierung wurde aufgefordert, sich weiterhin für 
die möglichst flächendeckende Versorgung mit schnellen Internetverbindungen einzusetzen, 
um einen Zugang für jedermann zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde dem Landtag der 
7. Wahlperiode empfohlen, den Themenkomplexen hohe Aufmerksamkeit zu widmen.

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/4121 nach § 59 GO LT durch die 
Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/105 vom 25.06.2015:
Europa- und Rechtsausschuss (f )
Innenausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschuss Drucksache 
6/5463

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:

 Annahme der Beschlussempfehlung
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 Unterrichtung durch die Landesregierung

Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern
im Jahr 2016
- Auswertung des Arbeitsprogramms 2016 der Europäischen Kommission - 
- Drucksache 6/5124 -

Mit der vorliegenden Unterrichtung entsprach die Landesregierung dem Beschluss 

des Landtages vom 21.  Oktober 2015  zu der Beschlussempfehlung des Europa- und 

Rechtsausschusses auf Drucksache 6/4608. Die Landesregierung hat den Landtag erneut über 

diejenigen politischen und legislativen Prozesse und Vorhaben informiert, die aus ihrer Sicht aus 

dem jährlich veröffentlichten Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission 

für das Land Mecklenburg-Vorpommern relevant waren. Mit der Mitteilung vom 27. Oktober 

2015 (COM (2015) 610 final) hatte die Europäische Kommission ihr Arbeitsprogramm für das 

Jahr 2016  veröffentlicht. Der für dieses Programm verwendete Titel „Jetzt ist nicht die Zeit 

für Business as usual“ verdeutlichte dabei die angespannte und herausfordernde Lage der 

Europäischen Union vor dem Hintergrund einer Beschäftigungs- und Wachstumslücke, des 

Klimawandels, der Diskussionen um den „Brexit“ und der Flüchtlingsproblematik.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat auf der Grundlage der Beratung der Unterrichtung 

im federführenden Ausschuss und in den mitberatenden Ausschüssen die Verabschiedung 

einer Entschließung empfohlen, in der einerseits grundlegend zu der Unterrichtung Stellung 

genommen wird, andererseits die aus Sicht der beteiligten Fachausschüsse für Mecklenburg-

Vorpommern wichtigen Schwerpunktbereiche aufgegriffen werden. Im Einzelnen sollte an 

der Einschätzung festgehalten werden, dass das jährliche Arbeitsprogramm der Europäischen 

Kommission auch weiterhin als eine wichtige Erkenntnisquelle über anstehende Entwicklungen 

in der EU-Politik und im EU-Recht angesehen wird. Der Europa- und Rechtsausschuss hat 

daher empfohlen, erneut hervorzuheben, dass die Unterrichtung der Landesregierung über 

europapolitische Schwerpunkte des Landes einen Beitrag der Landesregierung zur Umsetzung 

des Auftrages aus Artikel  11  der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und 

zur Optimierung der Europafähigkeit des Landes darstellt. Der Bericht sei insbesondere 

in Verbindung mit den regelmäßigen Unterrichtungen durch die Landesregierung auf 

der Grundlage der Arbeit des Informationsbüros des Landes bei der EU in Brüssel für die 

Arbeit des Landtages von wesentlicher Bedeutung. Für den Europa- und Rechtsausschuss 

waren insbesondere als ressortübergreifende Themen die Bewältigung der aktuellen 

Flüchtlings- und Migrationssituation in der Europäischen Union, die eines EU-einheitlichen, 
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rechtsstaatlichen, fairen und solidarischen Ansatzes bedürfe und die in einer ganzen Reihe 

von beabsichtigten Maßnahmen der Europäischen Kommission weiterhin eine Rolle spiele, 

die Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen, die Umsetzung des 

Energie- und Klimapaketes 2030, die Umsetzung der Strategie für den Digitalen Binnenmarkt, 

die strategische Ausrichtung der europäischen Förderpolitik, auch im Zusammenhang mit der 

Halbzeitüberprüfung des Mehrjährigen Finanzrahmens, die Bestrebungen für eine Reform der 

interinstitutionellen Vereinbarung über ein verbindliches EU-Transparenz-Register sowie die 

Einrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft von Bedeutung. Vor diesem Hintergrund 

sollte die Landesregierung aufgefordert werden, durch die jeweiligen Ressorts im Rahmen 

der Beratungen der Fachausschüsse über bedeutsame Fortentwicklungen und Ergebnisse 

bei den genannten Schwerpunkten zu informieren und das jährliche Arbeitsprogramm der 

Europäischen Kommission auch weiterhin auszuwerten und den Landtag entsprechend 

zu unterrichten. Die Beratung des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen 

Kommission wurde als besonders geeignet angesehen, wichtige auf europäischer Ebene 

beratene Themen und Vorhaben zu identifizieren, die für das Land voraussichtlich von 

besonderer Bedeutung sein werden. Um Positionierungen des Landtages vorbereiten zu 

können, sollten die Fachausschüsse damit beauftragt werden, dem Landtag hierzu und zu 

aktuellen fachpolitischen Fragestellungen der Europapolitik gegebenenfalls Beschlüsse zu 

empfehlen.

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher 

Mitteilung Nr. 6/121 vom 26.02.2016:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/5464

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016: 

Annahme der Beschlussempfehlung 
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3.7.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
Unterrichtungen

In der 6. Wahlperiode hat der Europa- und Rechtsausschuss insgesamt 13 Stellungnahmen 

zu Unterrichtungen erarbeitet, von denen acht an den Petitionsausschuss und fünf an den 

Finanzausschuss adressiert waren.

Im Folgenden wird ausschließlich auf mitberatende Stellungnahmen des Europa- und 

Rechtsausschusses eingegangen, in denen dem federführenden Ausschuss konkrete 

Änderungen empfohlen worden sind. Das war bei insgesamt elf Stellungnahmen der Fall.

a)  an den Petitionsausschuss

- Unterrichtung durch den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit

Zehnter Tätigkeitsbericht gemäß § 33 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern (DSG M-V)
Fünfter Tätigkeitsbericht gemäß § 38 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Dritter Tätigkeitsbericht nach dem Informationsfreiheitsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern (IFG M-V)
Berichtszeitraum: 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2011
- Drucksache 6/712 - 

in Verbindung mit

Unterrichtung durch die Landesregierung

Stellungnahme der Landesregierung zum Zehnten Tätigkeitsbericht des
Landesbeauftragten für den Datenschutz Mecklenburg-Vorpommern gemäß
§ 33 Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V) und 
zum Dritten Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die 
Informationsfreiheit
Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 14 Satz 2 des Informationsfreiheitsgesetzes
(IFG M-V) in Verbindung mit § 33 Absatz 1 DSG M-V
Berichtszeitraum: 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2011
- Drucksache 6/1073 - 
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Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, die Landesregierung aufzufordern, 

den Landtag bis zum 31.12.2013  über die Erfahrungen mit dem Überwachungskonzept 

für besonders rückfallgefährdete Sexual- und Gewaltstraftäter „FoKuS“ („Für optimierte 

Kontrolle und Sicherheit“) zu unterrichten und dabei auch auf die Anmerkungen des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz aus seinem Zehnten Tätigkeitsbericht (Ziffer 5.1.2 

auf Drs. 6/712) einzugehen.

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/721 gemäß § 59 GO LT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/18 vom 06.06.2012:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/1073 gemäß § 59 GO LT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/27 vom 14.09.2012:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Europa- und Rechtsausschusses vom 14.11.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/1517

- Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern

18. Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und 
Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) für das Jahr 2012
- Drucksache 6/1726 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den europa- und rechtspolitischen 

Teil des Berichts zur Kenntnis zu nehmen, und ergänzend darauf hingewiesen, dass die 

Gerichtsstrukturreform Gegenstand intensiver Beratungen im Ausschuss ist.
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• Überweisung während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Europa- und Rechtsausschusses vom 21.08.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/2264

- Unterrichtung durch den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit

Elfter Tätigkeitsbericht gemäß § 33 Absatz 1 Landesdatenschutzgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern (DSG M-V)
Sechster Tätigkeitsbericht gemäß § 38 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG)
Vierter Tätigkeitsbericht nach dem Informationsfreiheitsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern (IFG M-V)
Berichtszeitraum: 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2013
- Drucksache 6/2810 - 

in Verbindung mit 

Unterrichtung durch die Landesregierung

Stellungnahme der Landesregierung zum Elften Tätigkeitsbericht des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz Mecklenburg-Vorpommern gemäß 
§ 33 Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V) und zum Vierten 
Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 
Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 14 Satz 2 des Informationsfreiheitsgesetzes 
(IFG M-V) in Verbindung mit § 33 Absatz 1 DSG M-V
Berichtszeitraum: 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2013
- Drucksache 6/3173 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat einvernehmlich empfohlen, hervorzuheben, dass sich 

der Generalstaatsanwalt des Landes Mecklenburg-Vorpommern innerhalb des Mehrländer-

Staatsanwaltschafts-Automations-Vorgangslistenverbundes (MESTA-Vorgangslistenverbund) 

für eine einheitliche Regelung über den Auskunftsumfang im Rahmen der Auskunftserteilung 

bei Staatsanwaltschaften einsetzt, und die Landesregierung aufzufordern, den Europa- und 
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Rechtsausschuss des Landtages über die weiteren Entwicklungen in diesem Bereich zu 

unterrichten.

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/3173 gemäß § 59 GO LT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/79 vom 05.09.2014:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/2810 gemäß § 59 GO LT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/69 vom 27.03.2014:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Europa- und Rechtsausschusses vom 01.10.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/3527

- Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19. Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und 
Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) für das Jahr 2013
- Drucksache 6/2866 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, den europa- und rechtspolitischen Teil des 

Berichts zur Kenntnis zu nehmen, und hat im Rahmen der Gerichtsstrukturreform ausdrücklich 

die Aufrechterhaltung bzw. Einrichtung von sechs Nebenstellen an Orten, die früher Sitz eines 

Amtsgerichts waren, begrüßt.

• Überweisung während der 68. Landtagssitzung am 14.05.2014:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Europa- und Rechtsausschusses vom 03.09.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/3359
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- Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern

20. Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und 
Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) für das Jahr 2014
- Drucksache 6/3923 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat im Bewusstsein der Unabhängigkeit der Justiz hervor-

gehoben, dass die angemessene Dauer von Gerichtsverfahren von besonderer Bedeutung 

für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger ist. Der Ausschuss hat empfohlen, diesen The-

menkomplex weiterhin aufmerksam zu verfolgen, den europa- und rechtspolitischen Teil des 

Berichts zur Kenntnis zu nehmen und verfahrensmäßig für erledigt zu erklären.

• Überweisung während der 94. Landtagssitzung am 03.06.2015:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Europa- und Rechtsausschusses vom 16.09.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/4685

b)  an den Finanzausschuss

- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2011 (Teil 2) Landesfinanzbericht 2011
- Drucksache 6/229 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat zum Abschnitt 20 beschlossen: „Anerkannt wird, dass 

das Justizministerium die Anregungen des Landesrechnungshofes aufgegriffen und den 

Prüfungsumfang der jährlichen Anstaltsbesichtigungen um die Bereiche Betriebsbuchhaltung, 

Arbeitsabläufe in den Werkbetrieben und Vertragswesen ausdrücklich erweitert hat. Die 

weitere Begleitung der Entwicklung und die Unterstützung in den Justizanstalten werden 

erwartet, um die notwendigen Maßnahmen dauerhaft umzusetzen.“ Zum Abschnitt 21 hat er 

die Landesregierung aufgefordert, entsprechend der Forderung des Landesrechnungshofes 

im Zusammenhang mit der anstehenden gesetzlichen Neuregelung des Strafvollzugs 

kostendämpfende Maßnahmen aus dem allgemeinen Gesundheitswesen so weit als 
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möglich auf die Situation in den Justizvollzugsanstalten zu übertragen, sowie ausdrücklich 
empfohlen, die Entscheidungen über die medizinische Versorgung in den Händen der in den 
Justizvollzugsanstalten tätigen Ärzte zu belassen und bei der kostenmäßigen Beteiligung der 
inhaftierten Personen den Besonderheiten auch im Hinblick auf die Einkommenssituation 
Rechnung zu tragen, denn es muss sichergestellt sein, dass eine medizinisch notwendige 
Behandlung auch in Haft – und damit in einer Situation, in der das Land für die jeweilige 
Person die Verantwortung trägt – erfolgen kann und nicht aus Gründen einer grundsätzlich 
erforderlichen, aber durch den Einzelnen in der Sondersituation nicht zu erbringenden 
finanziellen Selbstbeteiligung unterbleibt.

• Überweisung gemäß § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 
Amtlicher Mitteilung Nr. 6/10 vom 20.01.2012:
Finanzausschuss (f )
Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 
Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Europa- und Rechtsausschusses vom 22.08.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/1376(neu)

- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof
Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2012 (Teil 2) Landesfinanzbericht 2012
- Drucksache 6/1439 - 

Der Ausschuss hat begrüßt, dass die Aktivitäten des Landesrechnungshofes im Zusammenhang 
mit dem Bauvorhaben in der Justizvollzugsanstalt Bützow zu einer konstruktiven Einigung von 
zwei Ministerien beigetragen haben. Er hat dies als gelungenes Beispiel der Wahrnehmung 
der Beratungsfunktion durch den Landesrechnungshof nach §  88  Absatz  3 Satz 1 der 
Landeshaushaltsordnung hervorgehoben.

• Überweisung gemäß § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 
Amtlicher Mitteilung Nr. 6/39 vom 17.01.2013:
Finanzausschuss (f )
Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 
Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Europa- und Rechtsausschusses vom 13.03.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/1964
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- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2014 (Teil 2) 
Landesfinanzbericht 2014
- Drucksache 6/3841 - 

Zum Abschnitt 3.1 hat der Ausschuss empfohlen, die Entwicklung der Europäischen Fiskalregeln 

und die Auswirkungen auf das Budgetrecht des Parlaments intensiv weiterzuverfolgen und 

die Landesregierung aufzufordern, hierzu in den zuständigen Fachausschüssen regelmäßig zu 

informieren. Zum Abschnitt 16 hat er die intensive Diskussion zwischen Landesrechnungshof 

und Justizministerium über die Fragen der Kosten und Transparenz im Betreuungsbereich 

begrüßt. Der Themenkomplex sollte im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen 

vertieft werden.

• Überweisung gemäß § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/97 vom 13.04.2015:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Europa- und Rechtsausschusses vom 17.06.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/4551

- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2015 (Teil 2) 
Landesfinanzbericht 2015
- Drucksache 6/5277 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat empfohlen, die Anregungen des Landesrechnungshofes 

zur Kenntnis zu nehmen. Er hat außerdem beschlossen, Folgendes zu empfehlen: „Der Landtag 

anerkennt den Täter-Opfer-Ausgleich als Form der außergerichtlichen Konfliktbeilegung 

und als wichtiges Element des allgemeinen Strafrechts und des Jugendstrafrechts. Die 

Landesregierung wird aufgefordert, die ersten Ansätze zur Änderung von als ineffizient 

bewerteten Verfahren zu vertiefen. Dabei darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, 

dass sowohl der Opferschutz als auch der gesellschaftliche Nutzen des Täter-Opfer-Ausgleichs 

fiskalische Erwägungen zurückstehen lassen kann.“ 
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• Überweisung gemäß § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/125 vom 07.04.2016:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Europa- und Rechtsausschusses vom 11.05.2016

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/5596

3.8 Immunitätsangelegenheiten

In der 6. Wahlperiode hat der Europa- und Rechtsausschuss insgesamt 26 Beschlussempfehlungen 

in Immunitätsangelegenheiten erarbeitet.

- Beschlussempfehlung der Präsidentin des Landtages 

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung der weiteren Durchführung eines 

Strafverfahrens gegen 
das Mitglied des Landtages Udo Pastörs 
- Geschäftsnummer 10 Ns 29 Js 30/09 (128/11) -

- Drucksache 6/26 - 

Die Präsidentin hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der weiteren Durchführung 

des Strafverfahrens zu erteilen.

• Beschluss während der 1. Landtagssitzung am 04.10.2011:

Annahme der Beschlussempfehlung
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- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung der weiteren Durchführung eines 

Strafverfahrens gegen 
das Mitglied des Landtages David Petereit 
- Az. 23 Cs 561/11, 418 Js 2132/10 StA HRO -

- Drucksache 6/269 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

weiteren Durchführung des Strafverfahrens zu erteilen.

• Beschluss während der 8. Landtagssitzung am 1.02.2012:

Annahme der Beschlussempfehlung

- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung der Durchführung des Strafverfahrens gegen

das Mitglied des Landtages Udo Pastörs 
- Geschäftsnummer 38 Ls 322/11 -

- Drucksache 6/275 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Durchführung des Strafverfahrens zu erteilen.

• Beschluss während der 8. Landtagssitzung am 1.02.2012:

Annahme der Beschlussempfehlung
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- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung der Strafverfolgung durch Antrag auf Erlass 

eines Strafbefehls gegen das Mitglied des Landtages David Petereit 
- Az. 412 Js 22708/11 -

- Drucksache 6/551 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Strafverfolgung durch Antrag auf Erlass eines Strafbefehls zu erteilen.

• Beschluss während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:

Annahme der Beschlussempfehlung

- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung der Strafverfolgung gegen 

das Mitglied des Landtages David Petereit 
- Az. 112 AR 642/12 -

- Drucksache 6/1261 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Strafverfolgung zu erteilen.

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Annahme der Beschlussempfehlung
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- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier:  Antrag auf Genehmigung der Strafverfolgung durch Erhebung der 

öffentlichen Klage gegen das Mitglied des Landtages David Petereit 
- Az. 412 Js 16258/12-

- Drucksache 6/1264 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Strafverfolgung durch Erhebung der öffentlichen Klage zu erteilen.

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Annahme der Beschlussempfehlung

- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung der Strafverfolgung gegen  

das Mitglied des Landtages David Petereit  
- Az. 111 Js 24133/11 -

- Drucksache 6/1505 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Strafverfolgung zu erteilen.

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Annahme der Beschlussempfehlung
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- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung der Strafverfolgung gegen 

das Mitglied des Landtages Udo Pastörs 
- Az. 111 Js 24133/11-

- Drucksache 6/1506 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Strafverfolgung zu erteilen.

• Beschluss während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Annahme der Beschlussempfehlung

- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung der Anklageerhebung gegen  

das Mitglied des Landtages Udo Pastörs  
- Az. 112 Js 25019/12-

- Drucksache 6/1672 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Anklageerhebung zu erteilen.

• Beschluss während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:

Annahme der Beschlussempfehlung
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- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung zum Vollzug eines gerichtlichen 

Durchsuchungsbeschlusses gegen das Mitglied des Landtages Tino Müller
- Az. 815 Js 15941/12-

- Drucksache 6/1804 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung zum 

Vollzug eines gerichtlichen Durchsuchungsbeschlusses zu erteilen.

• Beschluss während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:

Annahme der Beschlussempfehlung

- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung der Anklageerhebung 

gegen das Mitglied des Landtages Udo Pastörs 
- Az. 111 Js 24133/11 (112) -

- Drucksache 6/1805 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Anklageerhebung zu erteilen.

• Beschluss während der 41. Landtagssitzung am 26.04.2013:

Annahme der Beschlussempfehlung
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- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung der Anklageerhebung gegen 

das Mitglied des Landtages David Petereit 
- Az. 111 Js 24133/11 (112) -

- Drucksache 6/1806 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Anklageerhebung zu erteilen.

• Beschluss während der 41. Landtagssitzung am 26.04.2013:

Annahme der Beschlussempfehlung

- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier:  Antrag auf Genehmigung der Anklageerhebung gegen 

das Mitglied des Landtages David Petereit 
- Az. 112 Js 21963/12 -

- Drucksache 6/1927 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Anklageerhebung zu erteilen.

• Beschluss während der 42. Landtagssitzung am 29.05.2013:

Annahme der Beschlussempfehlung
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- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung der Strafverfolgung durch Antrag auf Erlass 

eines Strafbefehls gegen das Mitglied des Landtages Tino Müller 
- Az. 815 Js 15941/12-

- Drucksache 6/2022 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Strafverfolgung durch Antrag auf Erlass eines Strafbefehls zu erteilen.

• Beschluss während der 46. Landtagssitzung am 20.06.2013:

Annahme der Beschlussempfehlung

- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung der Strafverfolgung durch Antrag auf Erlass 

eines Strafbefehls gegen das Mitglied des Landtages Tino Müller 
- Az. 711 Js 7367/13 -

- Drucksache 6/2146 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Strafverfolgung durch Antrag auf Erlass eines Strafbefehls zu erteilen.

• Beschluss während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Annahme der Beschlussempfehlung
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- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung der Strafvollstreckung aus dem Urteil des 

Amtsgerichts Schwerin vom 16. August 2012 - 38 Ls 322/11 -, rechtskräftig 
seit 16. August 2013, gegen das Mitglied des Landtages Udo Pastörs 
- Az. 111 Js 21811/10 -

- Drucksache 6/2647 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Strafvollstreckung zu erteilen.

• Beschluss während der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014:

Annahme der Beschlussempfehlung

- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Aufhebung der Immunität eines Mitgliedes des Landtages
hier: Antrag auf Genehmigung zum Vollzug von gerichtlichen 

Durchsuchungsbeschlüssen
- Drucksache 6/2970 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung zum 

Vollzug von drei gerichtlichen Durchsuchungsbeschlüssen - 36 Gs 376/14, 36 Gs 377/14, 36 Gs 

378/14 - gegen das Mitglied des Landtags David Petereit zu erteilen.

• Beschluss während der 69. Landtagssitzung am 15.05.2014:

Annahme der Beschlussempfehlung
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- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Antrag auf Genehmigung der Strafverfolgung durch Antrag auf Erlass eines 
Strafbefehls
- Drucksache 6/3352 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Strafverfolgung durch Antrag auf Erlass eines Strafbefehls gegen das Mitglied des Landtages 

Udo Pastörs zu erteilen.

• Beschluss während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:

Annahme der Beschlussempfehlung

- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Antrag auf Genehmigung der Erhebung der öffentlichen Klage
- Drucksache 6/3353 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Erhebung der öffentlichen Klage zu erteilen.

• Beschluss während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:

Annahme der Beschlussempfehlung
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- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Antrag auf Genehmigung der Durchführung eines Strafverfahrens 
- Drucksache 6/3439 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Durchführung eines Strafverfahrens gegen das Mitglied des Landtages Udo Pastörs zu 

erteilen, wobei ausdrücklich offengelassen wurde, ob der angezeigte Tatbestand nicht bereits 

von der grundsätzlichen Genehmigung des Landtages im Sinne der Ziffer 1 Anlage 4 der 

Geschäftsordnung des Landtages erfasst ist.

• Beschluss während der 80. Landtagssitzung am 12.11.2014:

Annahme der Beschlussempfehlung

- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Antrag auf Genehmigung der Durchführung eines Strafverfahrens 
- Drucksache 6/3858 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Strafverfolgung gegen das Mitglied des Landtages David Petereit zu erteilen, wobei ausdrücklich 

offengelassen wurde, ob der angezeigte Tatbestand nicht bereits von der grundsätzlichen 

Genehmigung des Landtages im Sinne der Ziffer 1 Anlage 4 der Geschäftsordnung des 

Landtages erfasst ist. 

• Beschluss während der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015:

Annahme der Beschlussempfehlung
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- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Antrag auf Genehmigung der Strafvollstreckung
- Drucksache 6/4028 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung 

der Vollstreckung der verhängten Strafe aus dem Urteil des Landgerichts Saarbrücken 

vom 22.  Februar 2013  - 10  Ns 128/11  -, rechtskräftig seit 14.  März 2014,  ausgesetzt zur 

Bewährung, gegen das Mitglied des Landtages Udo Pastörs gemäß Schreiben des Leitenden 

Oberstaatsanwalts in Saarbrücken unter dem 1. April 2015 - Aktenzeichen 46 VRs 29 Js 30/09 - 

zu erteilen. 

• Beschluss während der 94. Landtagssitzung am 03.06.2015:

Annahme der Beschlussempfehlung

- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Antrag auf Genehmigung der Erhebung der Klage bei einem Disziplinargericht 
- Drucksache 6/4901 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Erhebung der Klage bei einem Disziplinargericht gegen das Mitglied des Landtages, 

Stabsunteroffizier der Reserve Udo Pastörs gemäß Schreiben der Wehrdisziplinaranwaltschaft 

für den Bereich des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr unter dem 

30. November 2015 - Aktenzeichen 25-01-30 D 23/15 - zu erteilen.

• Beschluss während der 110. Landtagssitzung am 18.12.2015:

Annahme der Beschlussempfehlung
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- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Antrag auf Genehmigung der Strafvollstreckung
- Drucksache 6/5109 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Strafvollstreckung aus dem Beschluss des Amtsgerichts Schwerin vom 25. September 2015 - 

38  Ls 322/11  -, rechtskräftig seit 7.  Oktober 2015,  ausgesetzt zur Bewährung, gegen das 

Mitglied des Landtages Udo Pastörs gemäß Schreiben des Leitenden Oberstaatsanwalts in 

Schwerin unter dem 21. Dezember 2015 - Aktenzeichen 111 Js 21811/10(180) - zu erteilen. 

• Beschluss während der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:

Annahme der Beschlussempfehlung

- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Antrag auf Genehmigung der Erhebung der öffentlichen Klage durch 
Beantragung eines Strafbefehls
- Drucksache 6/5239 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Erhebung der öffentlichen Klage durch Beantragung eines Strafbefehls gegen das Mitglied 

des Landtages Jürgen Suhr gemäß Schreiben des Leitenden Oberstaatsanwalts in Schwerin 

unter dem 23. Oktober 2015 - Az. 257 Js 19502/13 (161) - zu erteilen. 

• Beschluss während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016:

Annahme der Beschlussempfehlung



662 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode

- Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, 

Verfassung, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 

(Europa- und Rechtsausschuss)

Antrag auf Genehmigung der Vernehmung eines Abgeordneten als Zeuge 
außerhalb des Sitzes des Landtages
- Drucksache 6/5618 - 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Genehmigung der 

Vernehmung des Mitglieds des Landtages David Petereit als Zeuge in der Hauptverhandlung 

gegen Beate Zschäpe u. a. wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung, 

des Mordes und anderer Straftaten vor dem 6. Strafsenat des Oberlandesgerichts München 

in München gemäß Schreiben des Vorsitzenden Richters am Oberlandesgericht vom 28. Juni 

2016 - Az. 6 St 3/12 - zu erteilen. 

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:

Annahme der Beschlussempfehlung

3.9 Wahlprüfungsangelegenheiten

- Beschlussempfehlung und Bericht des Wahlprüfungsausschusses (3. Ausschuss)

zu den gegen die Gültigkeit der Wahl zum 6. Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
eingegangenen Wahleinsprüchen
- Drucksache 6/1262 -

Gemäß Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in 

Verbindung mit § 36 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg-

Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V) ist die Wahlprüfung Aufgabe 

des Landtages. Er entscheidet über die Einsprüche gegen die Wahl nach Vorprüfung durch 

einen hierfür bestellten Ausschuss. Wahlprüfungsausschuss ist gemäß §  37  Absatz  1 Satz 1 

des Landes- und Kommunalwahlgesetzes der Rechtsausschuss des Landtages, der dem 

Landtag Beschlussempfehlungen über die Einsprüche zur Gültigkeit der Wahl zum Landtag 

Mecklenburg-Vorpommern zur Beratung und Entscheidung vorlegt (§ 38 Satz 1 LKWG M-V). 

Insgesamt waren zwei Wahleinsprüche eingegangen, über die zu entscheiden war.
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Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Wahleinsprüche ohne 

mündliche Verhandlung wegen Unzulässigkeit bzw. offensichtlicher Unbegründetheit 

(§§ 37 Absatz 1 Satz 3, Absatz 3 Satz 1, 40 LKWG M-V) zurückzuweisen.

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Annahme der Beschlussempfehlung 

- Beschlussempfehlung und Bericht des Wahlprüfungsausschusses (3. Ausschuss)

zu den gegen die Gültigkeit der Feststellung des Ergebnisses des 
Volksentscheids am 6. September 2015 über den Gesetzentwurf zur Aufhebung 
der mit dem Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz beschlossenen Änderungen 
eingegangenen Einsprüchen
- Drucksache 6/5438 -

Nach § 24 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung von Initiativen aus dem Volk, Volksbegehren und 

Volksentscheid in Mecklenburg-Vorpommern (Volksabstimmungsgesetz – VaG M-V) obliegt 

dem Landtag die Entscheidung über Einsprüche gegen die Feststellung des Ergebnisses des 

Volksentscheids. Er entscheidet gemäß § 24 Absatz 2 Satz 2 VaG M-V nach Vorprüfung durch einen 

hierfür bestellten Ausschuss. Wahlprüfungsausschuss ist gemäß § 37 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes 

über die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetz – LKWG 

M-V) der Rechtsausschuss des Landtages, der dem Landtag Beschlussempfehlungen über die 

Einsprüche zur Beratung und Entscheidung vorlegt (§ 38 Satz 1 LKWG M-V i. V. m. § 24 Absatz 2 

Satz 3 VaG M-V). Insgesamt waren drei Einsprüche gegen die Feststellung des Ergebnisses des 

Volksentscheids eingegangen, über die zu entscheiden war.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat dem Landtag empfohlen, die Einsprüche ohne mündliche 

Verhandlung wegen Unzulässigkeit oder offensichtlicher Unbegründetheit (§§  37  Absatz  1 

Satz 3, Absatz 3 Satz 1, 40 LKWG M-V i. V. m. § 24 Absatz 2 Satz 3 VaG M-V) zurückzuweisen. 

• Beschluss während der 120. Landtagssitzung am 08.06.2016:

Annahme der Beschlussempfehlung 
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3.10 Besonderer Ausschuss gemäß Artikel 52 Absatz 3 der 
Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Richterwahlausschuss)

Artikel  52  Absatz  3 Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern bestimmt, dass die 

Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Landesverfassungsgerichts auf Vorschlag 

eines besonderen Ausschusses vom Landtag ohne Aussprache mit einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der anwesenden Mitglieder gewählt werden. Mitglieder dieses Ausschusses sind nach 

§ 28 der Geschäftsordnung des Landtages die Mitglieder des Rechtsausschusses.

In der 104. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 24. Februar 2016 hat der Ausschuss 

den Antrag eines stellvertretenden Mitglieds des Landesverfassungsgerichts auf Entpflichtung 

aus dem Amt wegen Wohnsitzwechsels beraten und einstimmig entschieden, keine 

Stellungnahme abzugeben.

3.11 Weitere Aktivitäten des Rechts- und Europaausschusses

3.11.1 Wahrnehmung des Selbstbefassungsrechts

Gemäß Artikel 33 Absatz 2 Satz 2 Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung 

mit §  12  Absatz  1 Satz 2 GO LT hat der Europa- und Rechtsausschuss von seinem Recht 

Gebrauch gemacht, sich auch unabhängig von Aufträgen mit Angelegenheiten aus seinem 

Aufgabengebiet zu befassen. Diesem Zweck haben öffentliche und nicht öffentliche 

Anhörungen sowie eine Vielzahl von Informationsbesuchen innerhalb und außerhalb des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern gedient.
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a)  Öffentliche Anhörungen

- 63. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 05.03.2014

Anhörung eines Vertreters des Bundeswirtschaftsministeriums

• Transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union 
und den USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP)

- 75. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 04.11.2014

Anhörung eines Mitarbeiters der Europäischen Kommission

• Aktueller Stand der Verhandlungen über ein Transatlantisches 
Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA (TTIP)

- 77. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 03.12.2014

• Transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union 
und den USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP)

- 79. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 27.02.2015

• Aktueller Stand der Verhandlungen über ein Transatlantisches 
Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA (TTIP)

b) Nicht öffentliche Anhörungen

- 7. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 22.02.2012

Anhörung des dänischen Botschafters

• Schwerpunkte des dänischen EU-Ratsvorsitzes

- 8. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 29.02.2012

Anhörung von Interessenvertretern zu dem Themenkomplex

• Justizpolitische Schwerpunkte der 6. Wahlperiode, Gerichtsstrukturreform, 
Personalausstattung der Justiz
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- 15. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 16.05.2012

Anhörung von Interessenvertretern zu dem Themenkomplex

• Gerichtsstrukturreform

- 38. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 10.04.2013

Anhörung des Botschafters von Irland

• Schwerpunkte des EU-Ratsvorsitzes von Irland

- 60. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 04.12.2013

Anhörung des Botschafters der Republik Litauen

• Schwerpunkte des EU-Ratsvorsitzes von Litauen

- 64. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 26.03.2014

 Anhörung der Arbeitsgemeinschaft Justiz Mecklenburg-Vorpommern

• Aktuelle Entwicklungen im Justizbereich

- 66. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 30.04.2014

Unterrichtung durch die Ecolea Internationale Schule

• Konzept, Angebote und Projekte der Ecolea Internationale Schule in 
Schwerin

- 67. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 07.05.2014

Anhörung des Botschafters der Hellenischen Republik

• Schwerpunkte des EU-Ratsvorsitzes der Hellenischen Republik Griechenland
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- 74. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 29.10.2014

Anhörung eines Vertreters der Republik Italien

• Schwerpunkte des EU-Ratsvorsitzes von Italien

- 86. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 27.05.2015

Anhörung der Botschafterin der Republik Lettland

• Schwerpunkte des EU-Ratsvorsitzes von Lettland

- 94. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 14.10.2015

Anhörung des Botschafters des Großherzogtums Luxemburg und gemeinsame Beratung 

mit dem Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland,  

Richard Kühnel

• Schwerpunkte des EU-Ratsvorsitzes von Luxemburg

- 109. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 11.05.2016

Anhörung der Botschafterin des Königreichs der Niederlande in nicht  

öffentlicher Sitzung und Beratung

• Schwerpunkte des EU-Ratsvorsitzes der Niederlande

- 110. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 01.06.2016

• Die Arbeit der Staatsanwaltschaften im Lande

• Enterprise Europe Network M-V
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c) Beratungen des Europa- und Rechtsausschusses zu Angelegenheiten 
 aus seinem Aufgabengebiet

- 6. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 25.01.2012

Beratung von Dokumenten aus dem Subsidiaritätsfrühwarnsystem
 a) SF-Drs.6/67 (BR-Drs. 800/11):

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Richtlinie 2006/43/EG über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen 

und konsolidierten Abschlüssen

 b) SF-Drs. 6/69 (BR-Drs. 801/11):
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 

spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von 

öffentlichem Interesse

 c) SF-Drs. 6/57 (BR-Drs. 781/11):
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 

gemeinsame Bestimmungen für die Überwachung und Bewertung der Übersichten 

über die gesamtstaatliche Haushaltsplanung und für die Gewährleistung der 

Korrektur übermäßiger Defizite der Mitgliedsstaaten im Euro-Währungsgebiet

- 9. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 07.03.2012

• Bestellung eines Beauftragten für die Teilnahme an einem Workshop im 
Landtag Schleswig-Holstein

- 14. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 16.05.2012

Unterrichtung über die Arbeit des Landesverfassungsgerichts mit anschließender 

Beratung zu folgenden Punkten:

• Überblick über die Zuständigkeiten und Arbeitsweise des 
Landesverfassungsgerichts unter besonderer Berücksichtigung der 
Verfahrensbeteiligung des Parlaments

• Unterrichtung des Ausschusses über gegenwärtig anhängige Verfahren

• Erfahrungen mit der Eigenständigkeit des Haushaltes des 
Landesverfassungsgerichts (Einzelplan 14)

• Personelle Ausstattung des Landesverfassungsgerichts im 
Mitarbeiterbereich
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- 18. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 15.08.2012

Beratung eines Antrages der Fraktion DIE LINKE

• Beschlussfassung über die Durchführung einer Anhörung des Präsidenten 
des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern im Zusammenhang 
mit der geplanten Gerichtsstrukturreform

- 20. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 22.08.2012

Beratung des Themenkomplexes

• Neuregelung der Vergabe öffentlicher Aufträge und 
 der Konzessionsvergabe durch die EU-Kommission

- 41. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 17.04.2013

Beratung der Anträge der Fraktion DIE LINKE

a) Beschlussfassung über eine Unterrichtung durch die Justizministerin 
über Kooperation mit dem Landeskriminalamt von Sachsen-Anhalt bei 
Ermittlungen im Zusammenhang mit Verwüstungen von Feldern mit 
Genkartoffeln im Juli 2011

b) Beschlussfassung über die Unterrichtung durch die Sozialministerin über 
 ihre Bewertung eines Urteils des Landgerichts Schwerin gegen einen 

ehemaligen Schulhausmeister wegen sexuellen Missbrauchs 
 von Kindern

- 50. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 21.08.2013

Beratung des Antrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

• Beschlussfassung über eine Unterrichtung durch die Justizministerin über 
den Stand der Verfahren wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen 
mit Bezügen nach Mecklenburg-Vorpommern sowie gegebenenfalls 
Beschlussfassung über die öffentliche Beratung des entsprechenden 
Gegenstands
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- 70. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 25.06.2014

• Europapolitische Erklärung der Konferenz der Präsidentinnen 
 und Präsidenten der deutschen Landesparlamente, 
 des Deutschen Bundestages und des Bundesrates 

vom 15. bis 17. Juni 2014 in Hamburg

- 78. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 21.01.2015

Beratung zur Umsetzung eines Landtagsbeschlusses

• Mitwirkung am Subsidiaritätsnetzwerk des Ausschusses  
der Regionen – Umsetzung des Landtagsbeschlusses 

 zu Drucksache 6/3361 (Beschlussempfehlung und
Bericht des Europa- und Rechtsausschusses zu der Unterrichtung 
der Präsidentin des Landtages auf Drucksache 6/3129)

- 97. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 25.11.2015

Beratung des Antrages der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

• Beschlussfassung über den Umgang mit dem Antrag „Mögliche 
staatsanwaltliche Eingriffe in die Rechte des Landesrechnungshofs“

- 100. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 13.01.2016

Beratung mit der Justizministerin und dem Generalstaatsanwalt

• Die Arbeit der Staatsanwaltschaften im Lande

- 106. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 02.03.2016

Beratung des Antrages der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

• Beschlussfassung über den Umgang mit dem Antrag zur Durchführung 
einer Beratung mit einem Vertreter des Landesrechnungshofes und 
einem weiteren Sachverständigen
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- 107. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 06.04.2016
Beratung des Antrages der Fraktion der SPD

• Beschlussfassung über den Umgang mit dem Antrag auf Durchführung 
einer Beratung mit dem „Enterprise Europe Network“

- 108. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 13.04.2016
Beratung des Antrages der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE

• Beschlussfassung über den Umgang mit dem Antrag auf Selbstbefassung 
mit der am 07.12.2015 erschienenen Bertelsmann-Studie „Wählen ab 16 – 
Ein Beitrag zur nachhaltigen Steigerung der Wahlbeteiligung“

d) Mündliche Berichte durch das Justizministerium sowie durch die Staatskanzlei 
(oder von Mitgliedern der Landesregierung) an den Ausschuss aufgrund 
entsprechender Berichtsersuchen)

- 3. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 30.11.2011
Unterrichtung durch das Justizministerium

• Arbeitsschwerpunkte der 6. Wahlperiode

• Die strafrechtliche Aufarbeitung von gewalttätigen Ausschreitungen 
bei Fußballspielen in Mecklenburg-Vorpommern

- 4. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 07.12.2011
Unterrichtung durch den Chef der Staatskanzlei

• Arbeitsschwerpunkte der 6. Wahlperiode

• Aktuelle europapolitische Themen

- 7. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 22.02.2012
Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen
Unterrichtung durch den maritimen Berichterstatter der Ostseeparlamentarierkonferenz

• „Integrierte Meerespolitik“ und „Nachhaltiges Wachstum“ und 
„Energieeffizienz“ im Ostseeraum
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- 9. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 07.03.2012

Unterrichtung durch das Justizministerium

 a) Gerichtsstrukturreform - Eckpunkte und Leitlinien
 b) Sicherungsverwahrung, norddeutsche Kooperation

- 10. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 28.03.2012

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 13. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 09.05.2012

Bericht der Justizministerin

• Aktualisierte Vorstellungen zur Gerichtsstrukturreform
Beratung mit dem Chef der Staatskanzlei

• Europatag 2012 – Vorstellung und Übergabe der Ergebnisse des Projektes zur 
Unterstützung der Bildungsarbeit: „Europakoffer“

- 15. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 16.05.2012

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 21. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 12.09.2012

Unterrichtung durch das Justizministerium

• Konzept zur Reform der Gerichtsstruktur in Mecklenburg-Vorpommern 
vom 31. August 2012

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen
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- 27. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 17.10.2012

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen
Unterrichtung durch die Staatssekretärin im Justizministerium

• Aufhebung zweier Haftbefehle wegen Nichteinhaltung der 6-Monats-Frist

- 29. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 21.11.2012

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 30. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 28.11.2012

Unterrichtung durch die Landesregierung

• Die Arbeit des Landesamtes für ambulante Straffälligenarbeit

• Das Projekt „Justice Cooperation Network“

- 33. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 23.01.2013

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 35. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 06.03.2013

Unterrichtung durch das Justizministerium

• Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zu Einzelfällen des Vollzugs der 
Untersuchungshaft in Mecklenburg (Az. BvR 736/11 und Az. 2 BvR 727/11)

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen
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 37. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 13.03.2013

Unterrichtung durch den Ministerpräsidenten

• Die Umsetzung des Konzeptes zur Stärkung der internationalen und 
europäischen Zusammenarbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
am Beispiel der Delegationsreise nach St. Petersburg und Finnland 

Unterrichtung durch das Justizministerium

• Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zu Einzelfällen des Vollzugs der 
Untersuchungshaft in Mecklenburg (Az. BvR 736/11 und Az. 2 BvR 727/11)

- 44. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 15.05.2013

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 50. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 21.08.2013

Unterrichtung durch die Justizministerin in öffentlicher Sitzung

• Stand des Verfahrens wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen
 mit Bezügen nach Mecklenburg-Vorpommern

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 57. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 30.10.2013

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 58. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 06.11.2013

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen
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- 59. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 27.11.2013

Information durch das Finanzministerium

• Subsidiaritätsverfahren zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 
der Europäischen Kommission zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Bezug auf eine
Standard-Mehrwertsteuererklärung

Information durch das Justizministerium

• Subsidiaritätsrüge zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates 
der Europäischen Kommission über die Errichtung der 
Europäischen Staatsanwaltschaft – „Gelbe Karte“

• Bericht über ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht: 2 BvF 1/13 – 
Abstrakte Normenkontrolle der Bayerischen Staatsregierung und 
der Hessischen Landesregierung gegen den Länderfinanzausgleich

- 60. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 04.12.2013

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen
Information durch die Justizministerin

a) Bericht über die Erfahrungen mit dem Überwachungskonzept für 
 besonders  rückfallgefährdete Sexual- und Gewaltstraftäter 
 in Mecklenburg-Vorpommern – 

„Für optimierte Kontrolle und Sicherheit (FoKuS)“
b) Gesetzgebungsplan für das Jahr 2014
c) Deregulierung und ressortübergreifender Bürokratieabbau

- 61. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 22.01.2014

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen
Unterrichtung durch die Justizministerin

• Schwerpunkte des Vorsitzes in der Justizministerkonferenz im Jahre 2014
Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen der europäischen Union 
und den USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP)
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- 62. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 26.02.2014
Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Vorbereitung der Europawahl 2014

- 63. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 05.03.2014
Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 65. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 02.04.2014
Unterrichtung durch das Justizministerium

• Aktuelle Entwicklungen im Bereich elektronischer Aufenthaltsüberwachung

• Bericht über den Sachstand im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht:
2 BvF 1/13 – Abstrakte Normenkontrolle der Bayerischen Staatsregierung und 
der Hessischen Landesregierung gegen den Länderfinanzausgleich

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Vorbereitung der Europawahl 2014

- 67. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 07.05.2014
Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 69. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 18.06.2014
Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 72. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 10.09.2014
Unterrichtung durch die Justizministerin

 a) Strafverfahren gegen einen Justizbeamten der JVA Bützow
 b) Vorsitz in der Justizministerkonferenz – Zwischenstand

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen
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- 73. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 01.10.2014

Unterrichtung durch die Justizministerin

 a) Aktueller Stand zur Novellierung des Landesrichtergesetzes
 b)  Konzept zur Rückführung von offenen Kostenfestsetzungen  

in der Sozialgerichtsbarkeit
Unterrichtung durch das Justizministerium

• Berichterstattung über die Abschlusskonferenz des Projektes 
„Justice Cooperation Network – Europäisches Behandlungs- und 
Übergangsmanagement von Hochrisikostraftätern“  
vom 3. bis 5. September 2014 in Rostock 

- 75. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 04.11.2014

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 76. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 26.11.2014

Unterrichtung durch die Justizministerin

 a) Vorsitz in der Justizministerkonferenz – Zwischenstand
 b) Umsetzung der Gerichtsstrukturreform – aktueller Sachstand

- 78. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 21.01.2015

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 80. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 04.03.2015

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen
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- 81. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 25.03.2015
Unterrichtung durch die Justizministerin
a) Stand der Umsetzung des Gerichtsstrukturneuordnungsgesetzes sowie 

Volksbegehren zum Gesetzentwurf „Gesetz zur Aufhebung der mit dem 
Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz beschlossenen Änderungen“

b) Verfahren gegen einen mutmaßlichen NS-Verbrecher
c) Verfahrensstand im Zusammenhang mit der Entweichung eines Patienten 

aus dem Maßregelvollzug

- Im Rahmen der Unterrichtungsfahrt des Europa- und Rechtsausschusses nach Brüssel am 
06.05.2015
Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 89. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 24.06.2015
Unterrichtung durch die Justizministerin

 a)  Auswirkung einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes  
Mecklenburg-Vorpommern auf die Gerichtsstrukturreform

 b)  Geschehnisse im Zusammenhang mit einem Strafverfahren gegen  
zwei Redakteure wegen Beleidigung

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 94. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 14.10.2015
Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 99. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 09.12.2015
Unterrichtung durch das Justizministerium

• Verfahren gegen einen mutmaßlichen NS-Verbrecher
Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen
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- 100. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 13.01.2016

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 106. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 02.03.2016

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 107. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 06.04.2016

Unterrichtung durch die Justizministerin

• Personalsituation und Struktur am Landgericht Schwerin

- 108. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 13.04.2016

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 109. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 11.05.2016

Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Aktuelle europapolitische Themen

- 112. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 29.06.2016

Unterrichtung durch den Chef der Staatskanzlei

• Schwerpunkte des anstehenden Vorsitzes in der Europaministerkonferenz
Unterrichtung durch die Staatskanzlei

• Perspektiven nach dem Referendum in Großbritannien
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3.13.2 Informationsbesuche und Unterrichtungsfahrten

- 14. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 16.05.2012 in Greifswald 

Informationsaustausch beim Landesverfassungsgericht  
Mecklenburg-Vorpommern 

- 30. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 28.11.2012 in Rostock 

Informationen über das Landesamt für ambulante Straffälligenarbeit  
und das Projekt „Justice Cooperation Network“ 

- 30.05. bis 01.06.2012 

Unterrichtungsfahrt des Europa- und Rechtsausschusses nach Brüssel

- 18.03. bis 20.03.2014 

Unterrichtungsfahrt des Europa- und Rechtsausschusses nach Brüssel

- 22.09. bis 25.09.2014 

Unterrichtungsfahrt des Europa- und Rechtsausschusses nach Zagreb

- 05.05. bis 07.05.2015 

Unterrichtungsfahrt des Europa- und Rechtsausschusses nach Brüssel

- 15.06. bis 17.06.2016

Unterrichtungsfahrt des Europa- und Rechtsausschusses nach Brüssel
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3.13.3 Gemeinsame Beratungen mit anderen Ausschüssen

Der Europa- und Rechtsausschuss hat zu den folgenden Gesetzentwürfen und sonstigen 

Themen gemeinsame Beratungen mit anderen Ausschüssen durchgeführt:

- 40. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 17. April 2013 und

41. Sitzung des Finanzausschusses

• Beratung der „Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages über den 
Beschluss der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen 
Landesparlamente vom 10. bis 12. Juni 2012 in Dresden
Dresdner Erklärung und Erklärung zum Fiskalpakt
- Drucksache 6/980 -

- 43. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses am 15. Mai 2013 und

43. Sitzung des Finanzausschusses

• Beratung der Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages „über den 
Beschluss der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen 
Landesparlamente vom 10. bis 12. Juni 2012 in Dresden
Dresdner Erklärung und Erklärung zum Fiskalpakt
- Drucksache 6/980 - 
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4. Kompetenzbereich des Finanzausschusses

verantwortlich: 

Leiter des Sekretariats des Finanzausschusses,

Oberregierungsrat Patrick Albrecht

In der 2. Sitzung des Landtages am 25. Oktober 2011 wurde mit der Annahme des Antrages 

der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/62 

der Finanzausschuss als Fachgremium für den Bereich der Haushalts- und Finanzwirtschaft 

eingesetzt. Während der 6.  Wahlperiode hatte der Finanzausschuss nachstehende 

Zusammensetzung:
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Finanzausschuss
11 Mitglieder

Vorsitzender:  Koplin, Torsten (DIE LINKE)
Stellv. Vorsitzender:  Gundlack, Tilo (SPD)

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

SPD Dahlemann, Patrick (ab 04/2014)
Gundlack, Tilo
Krüger, Thomas (bis 02/2014)
Dr. Nieszery, Norbert (bis 04/2014)
Schwarz, Thomas
Kaselitz, Dagmar (ab 02/2014)

Albrecht, Rainer
Butzki, Andreas (bis 04/2014)
Dr. Nieszery, Norbert (ab 04/2014)
Schulte, Jochen
Tegtmeier, Martina

CDU Eifler, Dietmar
Lenz, Burkhard (ab 09/2014)
Liskow, Egbert (ab 11/2011)
Renz, Torsten (bis 11/2012)
Schlupp, Beate (bis 11/2011)
Seidel, Jürgen (ab 11/2012 bis 
09/2014)

Lindner, Detlef (bis 06/2016)
Reinhardt, Marc
Renz, Torsten (ab 11/2012)
Schlupp, Beate (ab 11/2011)
Silkeit, Michael
Waldmüller, Wolfgang
Seidel, Jürgen (ab 09/2014)

DIE LINKE Koplin, Torsten
Rösler, Jeannine

Holter, Helmut
Dr. Schwenke, Mignon

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Saalfeld, Johannes Berger, Ulrike
Gajek, Silke
Gerkan, Jutta
Jaeger, Johann-Georg
Dr. Karlowski, Ursula
Suhr, Jürgen

NPD Pastörs, Udo Andrejewski, Michael
Köster, Stefan
Müller, Tino
Petereit, David
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Der Finanzausschuss hat während der 6. Wahlperiode insgesamt 125 Sitzungen durchgeführt. 

Er hat zu 22 Gesetzentwürfen, zu 6 Anträgen sowie zu 11 Unterrichtungen Beschlussempfeh-

lungen und Berichte erarbeitet und darüber hinaus an andere Ausschüsse Stellungnahmen zu 

43 Gesetzentwürfen, zu einem Antrag sowie zu 19 Unterrichtungen abgegeben.

4.1 Gesetzgebung

In der 6. Wahlperiode hat der Finanzausschuss Beschlussempfehlungen zu 22 Gesetzentwür-

fen vorgelegt sowie insgesamt 43 mitberatende Stellungnahmen erarbeitet, von denen zwölf 

den Innenausschuss, acht den Europa- und Rechtsausschuss, drei den Wirtschaftsausschuss, 

eine den Agrarausschuss, sechs den Bildungsausschuss, zwei den Energieausschuss sowie elf 

den Sozialausschuss zum Adressaten gehabt haben.

4.1.1 Verkündete Gesetze 

- Gesetz zum Staatsvertrag zwischen den Ländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt 
und Mecklenburg-Vorpommern zur Änderung des Staatsvertrages über 
die Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -
(GVOBl. M-V Nr. 22 vom 30.12.2011, S. 1075)

Mit diesem Gesetz ist die Überleitung des Staatsvertrages zur Änderung des Staatsvertrages 

über die Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - in das Landesrecht von Mecklenburg-Vor-

pommern erfolgt. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/30

• Überweisung während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011: 

Finanzausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/185

• Beschluss während der 5. Landtagssitzung am 14.12.2011:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 
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- Gesetz über die Anpassung von Dienst-, Anwärter-, Amts- und 
 Versorgungsbezügen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
 2011/2012 sowie zur Änderung weiterer besoldungs- und  

versorgungsrechtlicher Vorschriften
(GVOBl. M-V Nr. 22 vom 30.12.2011, S. 1077)

Mit diesem Gesetz ist der für die Landesangestellten erzielte Tarifabschluss rückwirkend 
zum 1. April 2011 und hinsichtlich einer weiteren linearen Anpassung mit Wirkung ab dem 
1. Januar 2012 auf die Besoldung und Versorgung im Beamtenbereich übertragen worden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/70

• Überweisung während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011: 
Finanzausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/186
Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/194

• Beschluss während der 5. Landtagssitzung am 14.12.2011:
Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung 
Ablehnung des Änderungsantrages

- Gesetz zum Staatsvertrag über die Gründung der GKL Gemeinsame 
Klassenlotterie der Länder (GKL-Staatsvertragsgesetz – GKL-StVG M-V) 
(GVOBl. M-V Nr. 9 vom 08.06.2012, S. 143)

Mit diesem Gesetz ist die Überleitung des Staatsvertrages über die Gründung der GKL Ge-
meinsame Klassenlotterie in das Landesrecht von Mecklenburg-Vorpommern erfolgt. Die 
16 Vertragsländer haben in gemeinsamer Trägerschaft eine rechtsfähige Anstalt des öffentli-
chen Rechts unter der Bezeichnung GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder errichtet, um 
Klassenlotterien künftig ausschließlich und bundesweit einheitlich zu veranstalten.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/362

• Überweisung während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012: 
Finanzausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/715

• Beschluss während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:
Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 
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- Haushaltsgesetz 2012/2013 und Verbundquotenfestlegungsgesetz 2012/2013 
(GVOBl. M-V Nr. 10 vom 29.06.2012, S. 188)

Der aus den Einzelplänen und dem Gesamtplan bestehende Haushaltsplan des Landes ist 

durch Gesetz festzustellen. Der Gesamtplan enthält eine Zusammenfassung der Einnahmen, 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne (Haushaltsübersicht), eine Be-

rechnung des Finanzierungssaldos (Finanzierungsübersicht) sowie eine Darstellung der Ein-

nahmen aus Krediten und der Tilgungsausgaben (Kreditfinanzierungsplan) für die Haushalts-

jahre 2012 und 2013. Damit ist insgesamt die Haushalts- und Wirtschaftsführung zur Erfüllung 

der Aufgaben des Landes für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 auf der Grundlage des Haus-

haltsgesetzes 2012/2013 ermöglicht worden. 

Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2012/2013:

in Mio. EUR Haushaltsplan 2012 Haushaltsplan 2013

Gesamteinnahmen 7.220,6 7.183,4

Gesamtausgaben 7.220,6 7.183,4

Ferner hat das Gesetz die Verbundquoten des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in den 

Jahren 2012 und 2013 bestimmt. Gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 des Finanzausgleichsgesetzes 

Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) stellt das Land in jedem Haushaltsjahr den Kommunen 

Anteile aus seinen Einnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszu-

weisungen zur Verfügung, deren Höhe nach § 7 Absatz 2 und 3 FAG M-V bestimmt wird. Damit 

wird die Vorgabe in Artikel 106 Absatz 7 des Grundgesetzes (GG) zur Beteiligung der Kommu-

nen an den Gemeinschaftssteuern durch die gesetzliche Bestimmung einer Verbundquote 

umgesetzt. Ab 2012 muss entsprechend der Vorgabe in § 3 Absatz 5 des Kommunalen Aus-

gleichsfondsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAFG M-V) die Höhe der Zuführungen so-

wie die jährliche Kreditaufnahme des Fonds im Gesetz zur Festlegung der Verbundquoten des 

kommunalen Finanzausgleiches für das jeweilige Haushaltsjahr bestimmt werden. Dabei ist 

die voraussichtliche Entwicklung der Finanzsituation der Kommunen zugrunde zu legen. Vor 

dem Hintergrund der für 2013 zu erwartenden positiven Entwicklung ist vorgesehen worden, 

den 2013 fälligen Teilbetrag von 34 Millionen EUR zur Tilgung des 2010 aufgenommenen Kre-

dits von insgesamt 67,1 Millionen EUR durch Zuführung aus den Finanzausgleichsleistungen 

des Landes zu finanzieren.
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Das finanzpolitische Ziel - ausgeglichene Haushalte ohne Neuverschuldung - ist mit dem 

Haushaltsgesetz 2012/2013 umgesetzt worden. Ein weiteres Ziel ist, auch bis 2016 keine 

neuen Schulden im Landeshaushalt aufzunehmen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/300

• Überweisung während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 16. Sitzung des Finanzausschusses am 07.05.2012

zu den Themen:

- Finanzielle Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik des Landes in den Jahren 2012/2013 

(Einzelplan 10, Kapitel 1004 des Entwurfes eines Haushaltsgesetzes 2012/2013)

- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen/in der Kindertagespflege

(Einzelplan 10, Kapitel 1027 des Entwurfes eines Haushaltsgesetzes 2012/2013)

• Beschlussempfehlungen und Bericht des Finanzausschusses auf den Drucksachen 

6/800 bis 6/815 und 6/830

Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/869 bis 6/879

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf 

den Drucksachen 6/856 bis 6/866

Änderungsanträge der Fraktion der NPD auf den Drucksachen 6/881 bis 6/932

Mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Vorsitzenden des Finanzausschusses 

zu Drucksache 6/800

• Beschluss während der 19. Landtagssitzung am 20.06.2012:

Annahme des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der geänderten Ziffer I der 

Beschlussempfehlung auf Drucksache 6/800

Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung auf Drucksache 6/298 

entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung auf Drucksache 6/800

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer III der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/800

Annahme des Einzelplans 01 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/801

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/856 und 6/881 bis 6/884

Unveränderte Annahme des Einzelplanes 02 entsprechend der Beschlussempfehlung 
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auf Drucksache 6/802

Annahme des Einzelplanes 03 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/803

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/857 und 6/885 bis 6/890

Annahme des Einzelplanes 04 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/804

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/858 und 6/891 bis 6/894

Annahme des Einzelplanes 05 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/805

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/859 und 6/869

Annahme des Einzelplanes 06 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/806

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/860 und 6/895 bis 6/903

Annahme des Einzelplanes 07 entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/807

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/807

Ablehnung der Ziffern 1 bis 6 des Änderungsantrages auf Drucksache 6/861

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/870 bis 6/873 

und 6/904 bis 6/916

Annahme des Einzelplanes 08 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/808

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/862 und 6/917 bis 6/924

Annahme des Einzelplanes 09 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/809

Annahme des Einzelplanes 10 entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/810

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/810

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/863 und 6/874 bis 6/877 

sowie 6/925 bis 6/931

Annahme des Einzelplanes 11 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/811

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/864 und 6/878
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Annahme des Einzelplanes 12 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/812

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/932

Unveränderte Annahme des Einzelplanes 14 entsprechend der Beschlussempfehlung 

auf Drucksache 6/814

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/865

Annahme des Einzelplanes 15 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/815

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/866 und 6/879

Annahme der Stellenpläne entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/813

- Haushaltsbegleitgesetz 2012/2013 
(GVOBl. M-V Nr. 10 vom 29.06.2012, S. 208)

Die die Haushaltsgesetzgebung begleitenden Regelungen sind in dem Haushaltsbegleitge-

setz 2012/2013 zusammengefasst worden, da gemäß Artikel 61 Absatz 4 der Verfassung des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern in das Haushaltsgesetz nur Vorschriften aufgenommen 

werden dürfen, die sich auf die Einnahmen und die Ausgaben des Landes und auf den Zeit-

raum beziehen, für den das Haushaltsgesetz beschlossen wird. 

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz sind unter anderem ein kommunaler Kofinanzierungsfonds 

eingerichtet, der Steuersatz für die Grunderwerbsteuer für das Land Mecklenburg-Vorpom-

mern auf 5 Prozent erhöht, ein Sondervermögen zur Förderung der nachhaltigen wirtschaftli-

chen Entwicklung und des Ausbaus der erneuerbaren Energien errichtet sowie Anpassungen 

an der Landeshaushaltsordnung (LHO), dem Landeshochschulgesetz, dem Landwirtschafts-

sondervermögensgesetz, dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz und dem Schulgesetz vorge-

nommen worden.
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/299

• Überweisung während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/799

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/855

Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/867 und 6/868

• Beschluss während der 19. Landtagssitzung am 20.06.2012:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/799

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/855, 6/867 und 6/868

- Gesetz zum Staatsvertrag über die abschließende Aufteilung des 
Finanzvermögens gemäß Artikel 22 des Einigungsvertrages zwischen 

 dem Bund, den neuen Ländern und dem Land Berlin 
 (Finanzvermögen-Staatsvertrag)

(GVOBl. M-V Nr. 8 vom 17.05.2013, S. 295)

Mit diesem Gesetz ist gemäß Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vor-

pommern die Ratifizierung des Finanzvermögen-Staatsvertrages erfolgt. Mit dem zwischen 

dem Bund, den neuen Ländern und dem Land Berlin geschlossenen Staatsvertrag über die 

abschließende Aufteilung des Finanzvermögens gemäß Artikel 22 des Einigungsvertrages 

ist eine einvernehmliche Aufteilung des Finanzvermögens auf der Basis einer sogenannten 

Nulllösung vorgenommen worden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1631(neu)

• Überweisung während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:

Finanzausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/1774

• Beschluss während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 
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- Gesetz über die Anpassung von Besoldungs-, Beamtenversorgungs- und 
 Amtsbezügen für die Jahre 2013, 2014 und 2015 
 in Mecklenburg-Vorpommern

(GVOBl. M-V Nr. 20 vom 29.11.2013, S. 646)

Mit diesem Gesetz sind die Bezüge der Beamten, Richter sowie Versorgungsempfänger im 

Nachgang zu dem Tarifabschluss der Tarifparteien der Länder vom 9.  März  2013 angepasst 

worden. In einem ersten Schritt sind die Bezüge zum 1.  Juli  2013 um 2 Prozent sowie die 

Grundgehaltsbeträge um einen einheitlichen Sockelbetrag von 25 EUR angehoben worden. In 

einem zweiten Schritt sind die Bezüge zum 1. Januar 2014 und zum 1. Januar 2015 wiederum 

um jeweils 2 Prozent erhöht worden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2113

• Überweisung während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Finanzausschuss (f )

• Öffentliche Anhörung während der 53. Sitzung des Finanzausschusses am 25.09.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/2353

Änderungsantrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE auf 

Drucksache 6/2374

• Beschluss während der 53. Landtagssitzung am 13.11.2013:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 

Ablehnung des Änderungsantrages

- Gesetz zum Staatsvertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein, der Freien 
und Hansestadt Hamburg, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, der Freien 
Hansestadt Bremen, dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt 
über den Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt zur rechtsfähigen Anstalt des 
öffentlichen Rechts „Dataport“ 
(Dataport-Staatsvertragsgesetz – DataportStVG M-V)
(GVOBl. M-V Nr. 22 vom 30.12.2013, S. 725)

Mit diesem Gesetz ist gemäß Artikel  47 Absatz  2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern die Ratifizierung dieses Staatsvertrages erfolgt. In diesem Staatsvertrag ist 
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insbesondere geregelt worden, dass das Land Sachsen-Anhalt der Anstalt des öffentlichen 

Rechts „Dataport“ mit Wirkung zum 1. Januar 2013 beitritt.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2331

• Überweisung während der 53. Landtagssitzung am 13.11.2013:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/2433

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 

- Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens 
„Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“
(GVOBl. M-V Nr. 22 vom 30.12.2013, S. 731)

Mit diesem Gesetz ist ein fachspezifischer Geschäftsbereich des Betriebes für Bau und 

Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern (BBL M-V) für den Hochschul- und Klinikbau am 

Standort Rostock mit einer Außenstelle in Greifswald errichtet worden, der für alle investiven 

Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen der Hochschulen und Universitätsklinika 

zuständig ist.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2232

• Überweisung während der 50. Landtagssitzung am 09.10.2013:

Finanzausschuss (f )

Bildungsausschuss (m)

• Beiziehung schriftlicher Stellungnahmen

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/2432

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/2567

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Haushaltsgesetz 2014/2015 und Verbundquotenfestlegungsgesetz 2014/2015 
(GVOBl. M-V Nr. 22 vom 30.12.2013, S. 700)

Der aus den Einzelplänen und dem Gesamtplan bestehende Haushaltsplan des Landes ist 

durch Gesetz festzustellen. Der Gesamtplan enthält eine Zusammenfassung der Einnahmen, 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne (Haushaltsübersicht), eine 

Berechnung des Finanzierungssaldos (Finanzierungsübersicht) sowie eine Darstellung 

der Einnahmen aus Krediten und der Tilgungsausgaben (Kreditfinanzierungsplan) für die 

Haushaltsjahre 2014 und 2015. Damit ist insgesamt die Haushalts- und Wirtschaftsführung zur 

Erfüllung der Aufgaben des Landes für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 auf der Grundlage 

des Haushaltsgesetzes 2014/2015 ermöglicht worden.

Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2014/2015 

in Mio. EUR Haushaltsplan 2014 Haushaltsplan 2015

Gesamteinnahmen 7.295,3 7.391,0

Gesamtausgaben 7.295,3 7.391,0

Ferner hat das Gesetz die Verbundquoten des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in 

den Jahren 2014 und 2015 bestimmt. Gemäß §  7 Absatz  1 Satz  1 FAG  M-V stellt das Land 

in jedem Haushaltsjahr den Kommunen Anteile aus seinen Einnahmen aus Steuern, 

Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen zur Verfügung, deren Höhe nach 

§ 7 Absatz 2 und 3 FAG M-V bestimmt wird. Damit ist die Vorgabe in Artikel 106 Absatz 7 GG zur 

Beteiligung der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern durch die gesetzliche Bestimmung 

einer Verbundquote umgesetzt worden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2000(neu)

• Überweisung während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)
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• Öffentliche Anhörung während der 58. Sitzung des Finanzausschusses am 05.11.2013 

zum Einzelplan 07 - Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur, Kapitel 0770 bis 0778

• Beschlussempfehlungen und Bericht des Finanzausschusses auf den

Drucksachen 6/2400 bis 6/2416

Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/2519 bis 6/2526, 

6/2527(neu), 6/2528 bis 6/2538, 6/2541 und 6/2542

Änderungsanträge der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den 

Drucksachen 6/2539 und 6/2540(neu)

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf 

den Drucksachen 6/2543 bis 6/2552

Änderungsanträge der Fraktion der NPD auf den Drucksachen 6/2458 bis 6/2517

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung 

auf Drucksache 6/2400

Kenntnisnahme der Unterrichtung auf Drucksache 6/1998 entsprechend der Ziffer II 

der Beschlussempfehlung auf Drucksache 6/2400

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer III der Beschlussempfehlung 

auf Drucksache 6/2400

Annahme des Einzelplanes 01 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/2401

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/2458 bis 6/2462 

und 6/2543 

Annahme des Einzelplanes 02 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/2402

Annahme des Einzelplanes 03 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/2403

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/2463 bis 6/2467 

und 6/2544 
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Annahme des Einzelplanes 04 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 6/2404
Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/2468 bis 6/2473, 6/2520 
und 6/2545
Annahme des Einzelplanes 05 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 6/2405
Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/2546
Annahme des Einzelplanes 06 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 6/2406
Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/2474, 6/2475,  
6/2521 und 6/2547 
Annahme des Einzelplanes 07 entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 6/2407
Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung 
auf Drucksache 6/2407
Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/2476 bis 6/2493, 6/2522 
bis 6/2526, 6/2527(neu), 6/2528 bis 6/2534 und 6/2548 
Annahme des Einzelplanes 08 entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 6/2408
Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung 
auf Drucksache 6/2408
Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/2494 bis 6/2505, 6/2535, 
6/2536 und 6/2549 
Annahme des Einzelplanes 09 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 6/2409
Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/2506 bis 6/2512
Annahme des Einzelplanes 10 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 6/2410
Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/2513 bis 6/2517, 6/2537 
bis 6/2539, 6/2540(neu) und 6/2550 
Annahme des Einzelplanes 11 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 6/2411
Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/2519 und 6/2551
Annahme des Einzelplanes 12 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 6/2412
Annahme des Einzelplanes 14 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 6/2414
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Annahme des Einzelplanes 15 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 6/2415
Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/2541, 6/2542 und 6/2552
Annahme der Stellenpläne entsprechend der Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 6/2413

- Haushaltsbegleitgesetz 2014/2015 
(GVOBl. M-V Nr. 22 vom 30.12.2013, S. 720)

Die die Haushaltsgesetzgebung begleitenden Regelungen sind in dem Haushaltsbegleitgesetz 

2014/2015 zusammengefasst worden, da gemäß Artikel 61 Absatz 4 der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern in das Haushaltsgesetz selbst nur Vorschriften aufgenommen 

werden dürfen, die sich auf die Einnahmen und die Ausgaben des Landes und auf den 

Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz beschlossen wird. 

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz sind insbesondere ein erweitertes Verfahren zur Prüfung der 

Werftenförderung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern eingeführt sowie Anpassungen 

beim Landwirtschaftssondervermögensgesetz vorgenommen worden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1999

• Überweisung während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 54. Sitzung des Finanzausschusses am 26.09.2013

zu Artikel 1 des Entwurfes eines Haushaltsbegleitgesetzes 2014/2015

 „Gesetz zur Förderung der Finanzierung der Werften in Mecklenburg-Vorpommern 

(Werftenförderungsgesetz - WFG M-V)“

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/2399

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/2518

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/2399

Ablehnung des Änderungsantrages 
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- Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushalt für die 
Haushaltsjahre 2014 und 2015 (Nachtragshaushaltsgesetz 2014 und 2015)
(GVOBl. M-V Nr. 7 vom 23.04.2014, S. 118)

Mit diesem Gesetz ist die Landesregierung ermächtigt worden, in den Jahren 2014 und 2015 

ergänzende Sonderhilfen an die Kommunen zu zahlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2815

• Überweisung während der 65. Landtagssitzung am 09.04.2014:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/2879

• Beschluss während der 67. Landtagssitzung am 11.04.2014:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 

- Viertes Gesetz zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher 
Bestimmungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

 (4. LBesÄndG M-V)
(GVOBl. M-V Nr. 13 vom 18.07.2014, S. 316)

Mit diesem Gesetz ist der unmittelbar nur für das Land Hessen verfassungsgerichtlich festge-

stellten Unteralimentierung im Bereich der Professorenbesoldung abgeholfen worden. Ferner 

sind die im Zusammenhang mit der Verbeamtung von Lehrkräften am Landesbesoldungsge-

setz erforderlichen Änderungen verabschiedet worden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2791

• Überweisung in der 65. Landtagssitzung am 09.04.2014:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Bildungsausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 72. Sitzung des Finanzausschusses am 08.05.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/3092

Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/3112 und 6/3113

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/3114
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• Beschluss in der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:
Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 
Beschlussempfehlung 
Ablehnung der Änderungsanträge

- Gesetz über die Erhebung von Kirchensteuern im Land Mecklenburg-
Vorpommern (Kirchensteuergesetz Mecklenburg-Vorpommern - KiStG M-V)
(GVOBl. M-V Nr. 21 vom 12.11.2014, S. 586)

Mit diesem Gesetz ist die Erhebung der Kirchensteuer auf Kapitalerträge neu geregelt worden. 
Ferner sind infolge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Gleichstellung der 
Lebenspartnerschaften mit den Ehegatten Anpassungen zur Einbindung der Lebenspartner-
schaften in die ehegattenbezogenen Vorschriften bei der Kirchensteuererhebung vorgenom-
men worden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2999

• Überweisung während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:
Finanzausschuss (f )
Europa- und Rechtsausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/3360

• Beschluss während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:
Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

- Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern 
und zur Errichtung eines Sondervermögens „Konjunkturausgleichsrücklage
des Landes Mecklenburg-Vorpommern“
(GVOBl. M-V Nr. 12 vom 22.07.2015, S. 162)

Mit diesem Gesetz sind die in §  18 LHO bislang geregelten Ermächtigungen zur Kreditauf-
nahme neu gefasst und darin die ab dem 1. Januar 2020 geltenden Vorgaben des Artikels 65 
Absatz 2 Landesverfassung - mithin die sogenannte Schuldenbremse - gesetzlich ausgestaltet 
worden. Zudem sind Regelungen zur Errichtung und Nutzung eines Sondervermögens ge-
troffen worden, mit dem auf konjunkturell bedingte Einnahmeschwankungen und auf steuer-
rechtsänderungsbedingte Einnahmerückgänge reagiert werden kann.
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/3886

• Überweisung in der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015:

Finanzausschuss (f )

Europa- und Rechtsausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 98. Sitzung des Finanzausschusses am 28.05.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/4126

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/4142

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/4145

• Beschluss in der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung

Ablehnung der Änderungsanträge

- Haushaltsgesetz 2016/2017 und eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 
2016/2017 
(GVOBl. M-V Nr. 23 vom 30.12.2015, S. 562)

Der aus den Einzelplänen und dem Gesamtplan bestehende Haushaltsplan des Landes ist 

durch Gesetz festzustellen. Der Gesamtplan enthält eine Zusammenfassung der Einnahmen, 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne (Haushaltsübersicht), eine 

Berechnung des Finanzierungssaldos (Finanzierungsübersicht) sowie eine Darstellung 

der Einnahmen aus Krediten und der Tilgungsausgaben (Kreditfinanzierungsplan) für die 

Haushaltsjahre 2016 und 2017. Damit ist insgesamt die Haushalts- und Wirtschaftsführung zur 

Erfüllung der Aufgaben des Landes für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 auf der Grundlage 

des Haushaltsgesetzes 2016/2017 ermöglicht worden.

Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2016/2017 

in Mio. EUR Haushaltsplan 2016 Haushaltsplan 2017

Gesamteinnahmen 7.929,9 7.883,2

Gesamtausgaben 7.929,9 7.883,2
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Ferner hat das Gesetz die Verbundquoten des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in den Jah-

ren 2016 und 2017 bestimmt. Gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 FAG M-V stellt das Land in jedem 

Haushaltsjahr den Kommunen Anteile aus seinen Einnahmen aus Steuern, Länderfinanzaus-

gleich und Bundesergänzungszuweisungen zur Verfügung, deren Höhe nach § 7 Absatz 2 und 

3 FAG M-V bestimmt wird. Damit ist die Vorgabe in Artikel 106 Absatz 7 GG zur Beteiligung 

der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern durch die gesetzliche Bestimmung einer Ver-

bundquote umgesetzt worden. 

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4200

• Überweisung während der 99. Landtagssitzung am 08.09.2015:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlungen und Bericht des Finanzausschusses auf den Drucksachen 

6/4700 bis 6/4716

Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/4910, 6/4911, 

6/4913 bis 6/4921, 6/4923 bis 6/4933, 6/4935 bis 6/4939, 6/4962 und 6/4980

Änderungsanträge der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf 

den Drucksachen 6/4909 und 6/4912

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf 

den Drucksachen 6/4946 bis 6/4957

Änderungsanträge der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE auf 

den Drucksachen 6/4960 und 6/4961

Änderungsanträge der Fraktion der NPD auf den Drucksachen 6/4974 bis 6/4979, 

6/4981 bis 6/4985 und 6/4987 bis 6/5021

• Beschluss während der 108. Landtagssitzung am 16.12.2015:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung 

auf Drucksache 6/4700

Kenntnisnahme der Unterrichtung auf Drucksache 6/4198 entsprechend der Ziffer II 

der Beschlussempfehlung auf Drucksache 6/4700

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer III der Beschlussempfehlung 

auf Drucksache 6/4700

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/4908, 6/4934 und 6/4946
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Unveränderte Annahme des Einzelplanes 01 entsprechend der Beschlussempfehlung 

auf Drucksache 6/4701

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/4909, 6/4947 und 

6/4974 bis 6/4979 Unveränderte Annahme des Einzelplanes 02 entsprechend der 

Beschlussempfehlung auf Drucksache 6/4702

Annahme des Einzelplanes 03 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/4703

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/4948 und  

6/4981 bis 6/4985 

Annahme des Einzelplanes 04 entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung  

auf Drucksache 6/4704

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung 

auf Drucksache 6/4704

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/4949 und 

 6/4987 bis 6/4990 

Unveränderte Annahme des Einzelplanes 05 entsprechend der Beschlussempfehlung 

auf Drucksache 6/4705

Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/4950

Annahme des Einzelplanes 06 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/4706

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/4910 bis 6/4913, 6/4951 

und 6/4991 bis 6/4994 

Annahme des Einzelplanes 07 entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung  

auf Drucksache 6/4707

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung 

auf Drucksache 6/4707

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/4914 bis 6/4920, 6/4952, 

6/4960 und 6/4995 bis 6/5006 

Annahme des Einzelplanes 08 entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung  

auf Drucksache 6/4708

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung 

auf Drucksache 6/4708

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/4953, 6/4961 und  

6/5007 bis 6/5010 
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Annahme des Einzelplanes 09 entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/4709

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung 

auf 

Drucksache 6/4709

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/4921 und 6/4954

Annahme des Einzelplanes 10 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/4710

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/4923 bis 6/4933,  

6/4955, 6/4980 und 6/5011 bis 6/5019 

Annahme des Einzelplanes 11 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/4711

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/4935 bis 6/4937,  

6/4956 und 6/4962

Annahme des Einzelplanes 12 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/4712

Unveränderte Annahme des Einzelplanes 14 entsprechend der Beschlussempfehlung 

auf Drucksache 6/4714

Annahme des Einzelplanes 15 entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/4715

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/4938, 6/4939, 6/4957, 

6/5020 und 6/5021

Annahme der Stellenpläne entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/4713

Aufhebung einer Berichtspflicht der Landesregierung entsprechend der Ziffer II der  

Beschlussempfehlung auf Drucksache 6/4713

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/4909, 6/4915 und 6/4952
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- Haushaltsbegleitgesetz 2016/2017 
(GVOBl. M-V Nr. 23 vom 30.12.2015, S. 583)

Die die Haushaltsgesetzgebung begleitenden Regelungen sind in dem Haushaltsbegleitgesetz 

2016/2017 zusammengefasst worden, da gemäß Artikel 61 Absatz 4 der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern in das Haushaltsgesetz selbst nur Vorschriften aufgenommen 

werden dürfen, die sich auf die Einnahmen und die Ausgaben des Landes und auf den 

Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz beschlossen wird. 

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz sind insbesondere Änderungen am Finanzausgleichsgesetz 

Mecklenburg-Vorpommern sowie am Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

vorgenommen worden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4199

• Überweisung während der 99. Landtagssitzung am 08.09.2015:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/4699

Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/4908 und 6/4934

• Beschluss während der 108. Landtagssitzung am 16.12.2015:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/4699

Ablehnung der Änderungsanträge 

- Gesetz zur Erhöhung der Transparenz bei der Vergütung der Geschäftsleitung 
öffentlicher Unternehmen im Land Mecklenburg-Vorpommern 

 (VergütungsTG M-V)
(GVOBl. M-V Nr. 8 vom 13.05.2016, S. 207)

Mit diesem Gesetz ist für die Bürgerinnen und Bürger Transparenz hinsichtlich der Verwen-

dung öffentlicher Gelder für die Personalkosten der Leitungsebene von Unternehmen mit 

Landesbeteiligung und von den Sparkassen des Landes geschaffen worden. Dem Transpa-

renzgedanken ist damit bei allen öffentlichen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern 

Rechnung getragen worden.
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4845

• Überweisung während der 109. Landtagssitzung am 17.12.2015:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss (m)

• Beiziehung schriftlicher Stellungnahmen

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/5336

• Beschluss während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung

- Gesetz über die Anpassung von Besoldungs-, Beamtenversorgungs- und 
Amtsbezügen für die Jahre 2016 und 2017 in Mecklenburg-Vorpommern
(GVOBl. M-V Nr. 12 vom 29.06.2016, S. 444)

Mit diesem Gesetz sind die Bezüge der Beamten, Richter sowie Versorgungsempfänger im 

Nachgang zu dem Tarifabschluss der Tarifparteien der Länder vom 28. März 2015 angepasst 

worden. Die Bezüge sind zum 1.  September  2016 um 2  Prozent, die Grundgehaltssätze 

hierbei jedoch mindestens um 65 EUR, angehoben worden. Für die Beamten auf Widerruf im 

Vorbereitungsdienst ist anstelle dieser Anpassung eine Anhebung der Anwärtergrundbeträge 

um einen festen Sockelbetrag von 30  EUR erfolgt. Darüber hinaus sind die Bezüge zum 

1. Juni 2017 um weitere 1,75 Prozent erhöht worden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5031

• Überweisung während der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss (m)

• Beiziehung schriftlicher Stellungnahmen

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/5388

• Beschluss während der 121. Landtagssitzung am 09.06.2016:

 Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung
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- Viertes Gesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(GVOBl. M-V Nr. 15 vom 29.07.2016, S. 585)

In Auswertung der Finanzmarktkrise sind zahlreiche europarechtliche Regulierungsmaßnahmen 

im Bankenaufsichtsrecht erfolgt. Anschließend hat der Bundesgesetzgeber die erforderlichen 

Neuregelungen im Kreditwesengesetz und in nachgelagerten Rechtsverordnungen 

vorgenommen. Mit diesem Gesetz ist das Sparkassengesetz des Landes Mecklenburg-

Vorpommern nunmehr an diesen durch höherrangiges Recht veränderten Rechtsrahmen 

angepasst worden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5296

• Überweisung während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss (m)

• Beiziehung schriftlicher Stellungnahmen

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/5597

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

- Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushalt für die Haushaltsjahre 
2016 und 2017 (Nachtragshaushaltsgesetz 2016 und 2017)
(GVOBl. M-V Nr. 14 vom 20.07.2016, S. 526)

Mit diesem Gesetz ist die Landesregierung zur Aufstockung der Landeskofinanzierung des 

Bundesprogrammes zur Förderung des Breitbandausbaus entsprechend dem Bedarf und zur 

Vorfinanzierung des kommunalen Eigenanteils ermächtigt worden.
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5506

• Überweisung während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Energieausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/5849

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/5850

• Beschluss während der 126. Landtagssitzung am 08.07.2016:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Ziffer I 

der Beschlussempfehlung 

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages

- Haushaltsbegleitgesetz zum Nachtragshaushaltsgesetz 2016 und 2017
(GVOBl. M-V Nr. 14 vom 20.07.2016, S. 527)

Mit diesem Gesetz sind die Voraussetzungen für die Finanzierung des kommunalen Eigenanteils 

aus dem Sondervermögen „Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern“ und für 

die Rückführung der vom Land vorfinanzierten Beträge geschaffen worden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5505

• Überweisung während der 123. Landtagssitzung am 05.07.2016:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Energieausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/5848

• Beschluss während der 126. Landtagssitzung am 08.07.2016:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 
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4.1.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
Gesetzentwürfen 

Im Folgenden wird ausschließlich auf mitberatende Stellungnahmen des Finanzausschusses 

eingegangen, in denen dem federführenden Ausschuss konkrete Änderungen empfohlen 

worden sind. 

a)  an den Innenausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Aufgabenzuordnungsgesetzes und 
zur Änderung anderer Gesetze
- Drucksache 6/559 -

Der Finanzausschuss hat empfohlen, im Artikel 1 des Gesetzentwurfes eine neue Nummer 

4 einzufügen, wonach § 26 des Aufgabenzuordnungsgesetzes (alte Fassung) zwei neue 

Absätze angefügt werden sollten. Danach konnten den Landkreisen, den kreisfreien Städten 

und dem Kommunalen Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern (KSV M-V) bis maximal 

zum 31.  Dezember  2015 Büro- und Nebenflächen des Landes beziehungsweise vom Land 

angemietete Flächen unentgeltlich überlassen werden, sofern diese übergangsweise zur 

Erfüllung von zu übertragenden Aufgaben benötigt würden. Darüber hinaus hat der Ausschuss 

empfohlen, in Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzentwurfes einen neuen Buchstaben e) einzufügen. 

Danach sollte der KSV M-V zur Erfüllung seiner Aufgaben nach den §§ 18 und 20 Absatz 1 bis 

4 einen finanziellen Ausgleich in Höhe von jährlich 2.325.081 EUR erhalten, welcher 1.650.000 

EUR für die Kostenerstattung nach § 89d des Achten Buches Sozialgesetzbuch enthielt.

Der Innenausschuss hat die Empfehlungen des Finanzausschusses in seiner Beschlussempfeh-

lung an den Landtag berücksichtigt.

• Überweisung während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:

Innenausschuss (f )

Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss (m)

• Stellungnahme des Finanzausschusses vom 31.05.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/837
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- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern 
- Drucksache 6/2210 -

Der Finanzausschuss hat empfohlen, in Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzentwurfes einen 
neuen Buchstaben a) einzufügen, wonach im § 7 Absatz 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern nach den Wörtern „Landesanteil der Gewerbesteuerumlage“ die 
Wörter „und der Gewerbesteuer in gemeindefreien Gebieten“ eingefügt werden sollten.

Der Innenausschuss hat die Empfehlung des Finanzausschusses in seiner Beschlussempfehlung 
an den Landtag berücksichtigt.

• Überweisung während der 50. Landtagssitzung am 09.10.2013:
Innenausschuss (f )
Finanzausschuss, Bildungsausschuss (m)

• Stellungnahme des Finanzausschusses vom 08.11.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/2434

- Gesetzentwurf der Landesregierung
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des  
Brandschutz-Ehrenzeichen-Gesetzes 
- Drucksache 6/2317 -

Der Finanzausschuss hat empfohlen, Artikel 1 Nummer 2 dahin gehend zu ändern, dass in 
§ 6a Absatz 1 Satz 1 das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt wird.

Der Innenausschuss hat die Empfehlung des Finanzausschusses in seiner Beschlussempfehlung 
an den Landtag berücksichtigt.

• Überweisung während der 53. Landtagssitzung am 13.11.2013:
Innenausschuss (f )
Finanzausschuss (m)

• Stellungnahme des Finanzausschusses vom 18.11.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/2435
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- Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Leitbildes „Gemeinde der Zukunft“ 
und zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes
- Drucksache 6/4846 -

Der Finanzausschuss hat empfohlen, in Artikel 1 § 5 Absatz 1 des Gesetzentwurfes einen neu-

en Satz 2 einzufügen, wonach die Förderung durch die Gewährung einer Fusionszuweisung 

an den Rechtsnachfolger oder die aufnehmende Gemeinde und zusätzlich, soweit bei Ge-

meindezusammenschlüssen mindestens einer der beteiligten Gemeinden zum 31. Dezem-

ber 2015 einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung 

ausweist, durch die Gewährung einer Konsolidierungszuweisung erfolgen sollte. Darüber hi-

naus sollte in die Verordnungsermächtigung für das Ministerium für Inneres und Sport ein 

Zustimmungsvorbehalt aufgenommen werden, wonach die Fusionsverordnung nur mit Zu-

stimmung des Finanzausschusses erlassen werden kann. Ferner sollte dem Absatz 1 noch ein 

neuer Satz angefügt werden, wonach in der Rechtsverordnung auch die befristete Gewährung 

von Ausgleichszahlungen zur Kompensation von Nachteilen geregelt werden kann, die im 

Rahmen des Finanzausgleichs entstehen, wenn sich Gemeinden an einem Zusammenschluss 

beteiligen, die in der Zeit vor dem Zusammenschluss mehrfach keine Schlüsselzuweisungen 

erhalten haben. Weiterhin wurde empfohlen, den Artikel 1 § 5 Absatz 2 des Gesetzentwurfes 

dahin gehend zu ändern, dass sich Satz 1 ausdrücklich auf die Fusionszuweisungen bezieht. 

Zudem sollten zwei neue Sätze aufgenommen werden, wonach die Konsolidierungszuwei-

sungen aus Mitteln erbracht werden, die gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe g) des 

Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) für ergänzende Hilfen zum 

Erreichen des dauernden Haushaltsausgleichs nach § 22 FAG M-V zur Verfügung stehen. Die 

Bewilligung der Konsolidierungszuweisung und die Bewirtschaftung der finanziellen Mittel 

sollte das Ministerium für Inneres und Sport auch auf einen Dritten treuhänderisch übertra-

gen können. Ferner hat der Finanzausschuss empfohlen, in Artikel 2 des Gesetzentwurfes eine 

neue Nummer 2 einzufügen, wonach in § 22 FAG M-V ein neuer Absatz 5 eingefügt werden 

sollte. Danach würden in den Jahren 2017 bis 2019 weitergehende Konsolidierungshilfen nach 

Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 ausschließlich zur Förderung zukunftsfähiger Gemeindestrukturen 

durch zweckgebundene nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt (Konsolidierungszuweisung). 
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Der Innenausschuss hat die Empfehlungen des Finanzausschusses in seiner Beschlussempfeh-

lung an den Landtag berücksichtigt.

• Überweisung während der 109. Landtagssitzung am 17.12.2015:

Innenausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Stellungnahme des Finanzausschusses vom 12.05.2016

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/5476

b)  an den Europa- und Rechtsausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Gesetzes zum Beitritt des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum 
und zur Änderung des Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt 
Hamburg, dem Land Niedersachsen und dem Land Schleswig-Holstein über die 
Finanzierung der Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg und die 
Fortführung der Förderfonds 
- Drucksache 6/242 -

und 

Ergänzung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 6/320 -

Der Finanzausschuss hat empfohlen, den Zitiernamen des Gesetzentwurfes wie folgt zu än-

dern: „Entwurf eines Gesetzes zum Beitritt des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Staats-

vertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Niedersachsen und dem 

Land Schleswig-Holstein über die Finanzierung der Zusammenarbeit in der Metropolregion 

Hamburg und die Fortführung der Förderfonds sowie zur Änderung dieses Staatsvertrages“. 

Ferner wurde empfohlen, dass sich der Europa- und Rechtsausschuss von der Landesregie-

rung nach zwei Jahren über die Umsetzung des Staatsvertrages und die dazugehörigen För-

derfonds unterrichten lässt.
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Der Europa- und Rechtsausschuss hat die Empfehlungen des Finanzausschusses in seiner Be-

schlussempfehlung an den Landtag berücksichtigt.

• Überweisung während der 8. Landtagssitzung am 01.02.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Energieausschuss (m)

• Stellungnahme des Finanzausschusses vom 23.02.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 

Drucksache 6/421

- Gesetzentwurf nach Artikel 60 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Volksbegehren gegen die Gerichtsstrukturreform

Gesetz zur Aufhebung der mit dem Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz 
beschlossenen Änderungen
- Drucksache 6/3750 -

Der Finanzausschuss hat empfohlen, den Gesetzentwurf abzulehnen und folgende 

Entschließung aufzunehmen: „Es wird ausdrücklich festgestellt, dass keine neuen Sachverhalte 

vorliegen, die eine Änderung des bestehenden Gerichtsstrukturneuordnungsgesetzes nötig 

machen.“

Der Europa- und Rechtsausschuss hat die Empfehlung des Finanzausschusses zur Ablehnung 

des Gesetzentwurfes in seiner Beschlussempfehlung an den Landtag berücksichtigt und 

darüber hinaus eine noch detaillierter ausformulierte Entschließung empfohlen.

• Überweisung während der 88. Landtagssitzung am 11.03.2015:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Stellungnahme des Finanzausschusses vom 16.04.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 

Drucksache 6/4027
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c)  an den Sozialausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes 
und anderer Gesetze
- Drucksache 6/3052 -

Der Finanzausschuss hat empfohlen, in Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a) des Gesetzentwurfes 

die Eurobeträge der Finanzzuweisungen für 2014 durch den Betrag „272.632.296 EUR“ und 

für 2015 durch den Betrag „274.315.462 EUR“ zu ersetzen. Darüber hinaus sollten in Artikel 1 

Nummer 2 Buchstabe b) des Gesetzentwurfes nach dem Wort „Sozialgesetzbuch“ die Wör-

ter „in Mecklenburg-Vorpommern“ eingefügt werden. Im Wege einer Entschließung hat der 

Finanzausschuss zudem empfohlen, die durch die Erhöhung der Finanzzuweisungsbeträge 

entstehenden Mehrausgaben durch Minderausgaben in Höhe von 12.032.696 EUR beim Titel 

1103-575.01-MG-01 in 2014, weiteren Minderausgaben in Höhe von 5.000.000 EUR beim Ti-

tel 1104-871.02-MG-01 in 2014 sowie weiteren Minderausgaben in Höhe von 13.115.862 EUR 

beim Titel 1103-575.01-MG-01 in 2015 auszugleichen.

Der Sozialausschuss hat die Empfehlungen des Finanzausschusses in seiner Beschlussempfeh-

lung an den Landtag berücksichtigt.

• Überweisung während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:

Sozialausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss (m)

• Stellungnahme des Finanzausschusses vom 11.09.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/3362
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- Gesetzentwurf der Landesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und des 
Kommunalsozialverbandsgesetzes
- Drucksache 6/4468 -

Der Finanzausschuss hat empfohlen, in Artikel 1 § 22 Satz 3 des Gesetzentwurfes nach den 
Wörtern „Dieser Bericht ist“ die Wörter „dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern, dem 
Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern sowie“ einzufügen.

Der Sozialausschuss hat die Empfehlung des Finanzausschusses in seiner Beschlussempfehlung 
an den Landtag berücksichtigt.

• Überweisung während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015:
Sozialausschuss (f )
Innenausschuss, Finanzausschuss (m)

• Stellungnahme des Finanzausschusses vom 05.11.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/4898

4.2 Beratung von Anträgen

4.2.1 Federführend überwiesene Anträge

a) Anträge der Finanzministerin auf Entlastung der Landesregierung in 
Verbindung mit den jeweiligen Jahresberichten 

 des Landesrechnungshofes

- Antrag der Finanzministerin
Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2010 -
Vorlage der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht des Landes -
- Drucksache 6/138 -

und
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Ergänzung 
zu dem Antrag der Finanzministerin auf Drucksache 6/138
- Drucksache 6/829 -
und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof
Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2011 (Teil 1) 
Kommunalfinanzbericht 2011
- Drucksache 5/4476 - 

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof
Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2011 (Teil 2) 
Landesfinanzbericht 2011
- Drucksache 6/229 -

• Überweisung des Antrages der Finanzministerin auf Drucksache 6/138
während der 5. Landtagssitzung am 14.12.2011:
Finanzausschuss (f )

• Überweisung der Ergänzung zu dem Antrag der Finanzministerin auf Drucksache 6/829
gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/19 vom 11.06.2012:
Finanzausschuss (f )

• Überweisung der Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 5/4476
während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:
Finanzausschuss (f )
Innenausschuss (m)

• Überweisung der Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf 
Drucksache 6/229
gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/10 vom 20.01.2012:
Finanzausschuss (f )
Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 
Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/1376(neu)
Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/1411

• Beschluss während der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012:
Annahme der Ziffern 1 bis 3 der Beschlussempfehlung
Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Finanzministerin

Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2011 - Vorlage der 
Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht des Landes -
- Drucksache 6/1394 -

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2012 (Teil 1) 
Kommunalfinanzbericht 2012
- Drucksache 6/1244 - 

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2012 (Teil 2) 
Landesfinanzbericht 2012
- Drucksache 6/1439 -

• Überweisung des Antrages der Finanzministerin auf Drucksache 6/1394

während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Finanzausschuss (f )

• Überweisung der Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 6/1244

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/36 vom 15.11.2012:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss (m)

• Überweisung der Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 6/1439

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/39 vom 17.01.2013:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss,

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/1964

• Beschluss während der 45. Landtagssitzung am 19.06.2013:

Annahme der Ziffern 1 bis 3 der Beschlussempfehlung
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- Antrag der Finanzministerin
Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2012 - Vorlage der 
Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht des Landes -
- Drucksache 6/2583 -

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof
Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2013 (Teil 1) 
Kommunalfinanzbericht 2013
- Drucksache 6/2310 - 

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof
Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2013 (Teil 2) 
Landesfinanzbericht 2013
- Drucksache 6/2813 - 

• Überweisung des Antrages der Finanzministerin auf Drucksache 6/2583
während der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014:
Finanzausschuss (f )

• Überweisung der Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 6/2310
gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/56 vom 19.11.2013:
Finanzausschuss (f )
Innenausschuss (m)

• Überweisung der Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 6/2813
gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/69 vom 27.03.2014:
Finanzausschuss (f )
Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss,
Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/3418
Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/3454

• Beschluss in der 80. Landtagssitzung am 12.11.2014:
Annahme der Ziffern 1 bis 3 der Beschlussempfehlung
Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Finanzministerin

Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2013 - Vorlage der 
Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht des Landes -
- Drucksache 6/3537 -

und

Ergänzung
zu dem Antrag der Finanzministerin auf Drucksache 6/3537

- Drucksache 6/3729 -

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2014 (Teil 1) 
Kommunalfinanzbericht 2014
- Drucksache 6/3676 - 

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2014 (Teil 2) 
Landesfinanzbericht 2014
- Drucksache 6/3841 -

• Überweisung des Antrages der Finanzministerin auf Drucksache 6/3537

während der 86. Landtagssitzung am 28.01.2015:

Finanzausschuss (f )

• Überweisung der Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 6/3676

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/94 vom 02.03.2015:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss (m)

• Überweisung der Ergänzung zum Antrag der Finanzministerin auf Drucksache 6/3729

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/95 vom 02.03.2015:

Finanzausschuss (f )
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• Überweisung der Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 6/3841

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/97 vom 13.04.2015:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss,

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/4551

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Annahme der Ziffern 1 bis 3 der Beschlussempfehlung

- Antrag der Finanzministerin

Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2014 - Vorlage der 
Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht des Landes -
- Drucksache 6/4875 -

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2015 (Teil 1) 
Kommunalfinanzbericht 2015
- Drucksache 6/4907 - 

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2015 (Teil 2) 
Landesfinanzbericht 2015
- Drucksache 6/5277 - 

• Überweisung des Antrages der Finanzministerin auf Drucksache 6/4875

während der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:

Finanzausschuss (f )

• Überweisung der Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 6/4907

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/117 vom 17.12.2015:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss (m)
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• Überweisung der Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 6/5277

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/125 vom 07.04.2016:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss,

Bildungsausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/5596

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:

Annahme der Ziffern 1 bis 3 der Beschlussempfehlung

b) Antrag der Landesregierung

- Antrag der Landesregierung

Zustimmung des Landtages gemäß §§ 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 LHO, § 12 Abs. 2
Haushaltsgesetz 2010/2011 in Verbindung mit § 21 Haushaltsgesetz 2010/2011
zur Veräußerung landeseigener Grundstücke
- Drucksache 6/364 -

• Überweisung während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Finanzausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/457

• Beschluss während der 14. Landtagssitzung am 16.03.2012:

Annahme des Antrages entsprechend der Ziffer 1 der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer 2 der Beschlussempfehlung
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4.2.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von Anträgen

Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Beratung von Anträgen zwei mitberatende Stel-

lungnahmen erarbeitet, von denen eine an den Bildungsausschuss und eine weitere an den  

Agrarausschuss adressiert gewesen ist.

- Volksinitiative gemäß Artikel 59 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

„Für den Erhalt der Theater- und Orchesterstrukturen in Mecklenburg-
Vorpommern“
- Drucksache 6/535 - 

Der Finanzausschuss hat die Ablehnung des Antrages der Volksinitiative empfohlen.

Der Bildungsausschuss hat die Empfehlung des Finanzausschusses bei seiner Beschlussemp-

fehlung berücksichtigt.

• Überweisung während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:

Bildungsausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Stellungnahme des Finanzausschusses vom 05.06.2012:

• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/841

- Antrag der Landesregierung

Zustimmung des Landtages gemäß § 8 Absatz 5 
Landesforstanstaltserrichtungsgesetz, 
§§ 63 Absatz 1 und 64 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung und § 12 Absatz 2 des 
Haushaltsgesetzes 2012/2013
hier: Waldtausch der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1475 -

hierzu
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Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1933 -

Der Finanzausschuss hat am 16. Mai 2013 während seiner 44. Sitzung mit den Stimmen 

der Fraktionen der SPD und CDU bei Gegenstimmen der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN sowie der Fraktion der NPD mehrheitlich beschlossen, dem Antrag der 

Landesregierung zuzustimmen.

Im Gegensatz zu diesem Verfahren, das den Tausch von Waldflächen zum Gegenstand 

hatte und bei dem eine Überweisung an die Fachausschüsse erfolgt ist, hat der Landtag 

in zwei weiteren Fällen, in denen es um den Tausch im Eigentum des Landes stehender 

landwirtschaftlicher oder Gewerbeflächen ging (Drucksache 6/4405 und Drucksache 6/5428), 

direkt seine Zustimmung erteilt.

• Ablehnung der Überweisung in der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Finanzausschuss (f )

Agrarausschuss (m)

• Überweisung während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Agrarausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/1930

4.2.3 Anträge der Landesregierung an den Finanzausschuss

Die Landeshaushaltsordnung und die jeweiligen Haushaltsgesetze sehen vor, dass der 

Finanzausschuss bestimmten haushaltswirksamen Handlungen der Landesregierung zuvor 

zustimmen muss oder dieser wenigstens nachträglich von der Landesregierung zu informieren 

ist. In der 6. Wahlperiode hat der Finanzausschuss u. a. über Anträge der Landesregierung aus 

folgenden Bereichen entschieden:

- 17 Anträge zum Stellenplan und zu Personalausgaben, davon vier Anträge zur Leistung 

nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhender Personalausgaben oder zur Gewährung 

über- oder außertariflicher Leistungen, sieben Anträge zur Ausbringung zusätzlicher 
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Stellen, sechs Anträge zur Anpassung von Stellenplänen,

- acht Anträge auf Zustimmung in eine wesentliche Änderung einer Baumaßnahme,

- drei Anträge auf Zustimmung zu zusätzlichen Ausgaben und 

Verpflichtungsermächtigungen,

- fünf Anträge auf Entsperrung von Haushaltsmitteln,

- fünf Anträge auf Verstärkung, Umschichtung oder Umsetzung von Verstärkungsmitteln 

und Verpflichtungsermächtigungen zur Deckung dringender Mehrbedarfe,

- ein Antrag auf Zustimmung zur Festsetzung des Bemessungsfaktors gemäß SZG M-V,

- drei Anträge auf Einwilligung in den Erwerb von Grundstücken oder Gewässern,

- ein Antrag auf Zustimmung zur Veräußerung einer landeseigenen Liegenschaft,

- ein Antrag auf Zustimmung zur Abgabe einer Erklärung zur Gewährträgerhaftung sowie

- ein Antrag auf Zustimmung zu einem Verordnungsentwurf.
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4.3 Unterrichtungen

4.3.1 Federführend überwiesene Unterrichtungen

- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof
Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2011 (Teil 1) 
Kommunalfinanzbericht 2011
- Drucksache 5/4476 - 

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof
Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2011 (Teil 2) 
Landesfinanzbericht 2011 
- Drucksache 6/229 -

• auf der Grundlage von Artikel 67 Absatz 2 Verfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (Verf. M-V) sowie §§ 97 und 114 Landeshaushaltsordnung 
Mecklenburg-Vorpommern (LHO)

• siehe Punkt 4.2.1

- Unterrichtung durch die Landesregierung
Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich 
Investitionsplanung
- Drucksache 6/298 -

• auf der Grundlage von § 31 LHO

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium 

• Überweisung in der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:
Finanzausschuss (f )
Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, 
Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/800

• Beschluss während der 19. Landtagssitzung am 20.06.2012
Verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung entsprechend der Ziffer II der 
Beschlussempfehlung
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern 2011
- Drucksache 6/1150 -

• auf der Grundlage von § 11 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 20. Dezember 

2001 (BGBl I S. 3955, 3956)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium 

• Überweisung der Unterrichtung durch die Landesregierung nach § 59 GO LT durch 

die Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/30 vom 15.10.2012:

Finanzausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/1587

• Beschluss während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:

Annahme der Beschlussempfehlung

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Stabilitätsbericht Mecklenburg-Vorpommern 2012
- Drucksache 6/1151 -

• auf der Grundlage von Artikel 109a GG in Verbindung mit dem Gesetz zur Errichtung 

eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen  

(Stabilitätsratsgesetz - StabiRatG) vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702)

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium 

• Überweisung der Unterrichtung durch die Landesregierung nach § 59 GO LT gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/30 vom 15.10.2012:

Finanzausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/1588

• Beschluss während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:

Annahme der Beschlussempfehlung
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- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2012 (Teil 1) 
Kommunalfinanzbericht 2012
- Drucksache 6/1244 - 

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2012 (Teil 2) 
Landesfinanzbericht 2012
- Drucksache 6/1439 - 

• auf der Grundlage von Artikel 67 Absatz 2 Verf. M-V sowie §§ 97 und 114 LHO

• siehe Punkt 4.2.1

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2018 des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung
- Drucksache 6/1998 -

• auf der Grundlage von § 31 LHO

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium 

• Überweisung in der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/2400

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Kenntnisnahme der Unterrichtung entsprechend der Ziffer II der 

Beschlussempfehlung
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- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2013 (Teil 1) 
Kommunalfinanzbericht 2013
- Drucksache 6/2310 - 

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2013 (Teil 2) 
Landesfinanzbericht 2013
- Drucksache 6/2813 -

• auf der Grundlage von Artikel 67 Absatz 2 Verf. M-V sowie §§ 97 und 114 LHO

• siehe Punkt 4.2.1

- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Sonderbericht über die Prüfung der Hochschulfinanzierung
- Drucksache 6/3609 - 

• auf der Grundlage von § 88 Absatz 4 Landeshaushaltsordnung (LHO)

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

Amtlicher Mitteilung 6/91 vom 16.01.2015:

Finanzausschuss (f )

Bildungsausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 91. Sitzung des Finanzausschusses am 05.03.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/4019

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/4048

• Beschluss während der 95. Landtagssitzung am 04.06.2015:

Kenntnisnahme der Unterrichtung entsprechend Ziffer I der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend Ziffer II der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2014 (Teil 1) 
Kommunalfinanzbericht 2014
- Drucksache 6/3676 - 

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2014 (Teil 2) 
Landesfinanzbericht 2014
- Drucksache 6/3841 -

• auf der Grundlage von Artikel 67 Absatz 2 Verf. M-V sowie §§ 97 und 114 LHO

• siehe Punkt 4.2.1

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2020 des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung
- Drucksache 6/4198 -

• auf der Grundlage von § 31 LHO

• federführend aufseiten der Landesregierung: Finanzministerium 

• Überweisung in der 99. Landtagssitzung am 08.09.2015:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/4700

• Beschluss während der 108. Landtagssitzung am 16.12.2015:

Kenntnisnahme der Unterrichtung entsprechend der Ziffer II der 

Beschlussempfehlung
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- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2015 (Teil 1) 
Kommunalfinanzbericht 2015
- Drucksache 6/4907 - 

und

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2015 (Teil 2) 
Landesfinanzbericht 2015
- Drucksache 6/5277 -

• auf der Grundlage von Artikel 67 Absatz 2 Verf. M-V sowie §§ 97 und 114 LHO

• siehe Punkt 4.2.1

4.3.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
Unterrichtungen

Der Finanzausschuss hat insgesamt 19 mitberatende Stellungnahmen erarbeitet, wovon sechs 

den Petitionsausschuss, elf den Europa- und Rechtsausschuss und zwei den Bildungsausschuss 

zum Adressaten gehabt haben. Analog zu der Verfahrensweise hinsichtlich mitberatender Voten 

zu Gesetzentwürfen und Anträgen wird im Folgenden nur auf Stellungnahmen eingegangen, 

die nicht nur auf die verfahrensmäßige Erledigterklärung oder die Kenntnisnahme von 

Unterrichtungen abzielten, sondern inhaltliche Aspekte zum Gegenstand hatten.
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a)  an den Petitionsausschuss

- Unterrichtung durch den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit

Elfter Tätigkeitsbericht gemäß § 33 Absatz 1 Landesdatenschutzgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern (DSG M-V) 
Sechster Tätigkeitsbericht gemäß § 38 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Vierter Tätigkeitsbericht nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern (IFG M-V)
Berichtszeitraum: 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2013
- Drucksache 6/2810 -

in Verbindung mit

Unterrichtung durch die Landesregierung

Stellungnahme der Landesregierung zum Elften Tätigkeitsbericht des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz Mecklenburg-Vorpommern gemäß 
§ 33 Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V) und zum Vierten 
Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 
Mecklenburg-Vorpommern gemäß 
§ 14 Satz 2 des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG M-V) in Verbindung mit 
§ 33 Absatz 1 DSG M-V
Berichtszeitraum: 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2013
- Drucksache 6/3173 -

Der Finanzausschuss hat empfohlen, die nachfolgende Entschließung anzunehmen und die 

Unterrichtungen, soweit die Zuständigkeit des Finanzausschusses betroffen ist, im Übrigen 

verfahrensmäßig für erledigt zu erklären:

„Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wird ersucht, 
in Anlehnung an den Punkt 6.8.3 der Unterrichtung auf Drucksache  6/2810 
auch die aktuelle Satzung der Landeshauptstadt Schwerin zur Erhebung einer 
so genannten Bettensteuer auf deren Vereinbarkeit mit dem § 12 a KAG M-V hin 
rechtlich zu prüfen.“

Der Petitionsausschuss hat die seitens des Finanzausschusses empfohlene Entschließung 

nicht in seiner Beschlussempfehlung an den Landtag mit aufgenommen.
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• Überweisung der Drucksache 6/2810 nach § 59 Abs. 2 GO LT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/69 vom 27.03.2014 sowie der 

Drucksache 6/3173 gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/79 vom 05.09.2014:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Finanzausschusses vom 02.10.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/3527

b) an den Europa- und Rechtsausschuss

- Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages

über den Beschluss der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten
der deutschen Landesparlamente vom 10. bis 12. Juni 2012 in Dresden 
Dresdner Erklärung und Erklärung zum Fiskalpakt
- Drucksache 6/980 -

Der Finanzausschuss hat die Annahme einer Entschließung empfohlen, wonach der Landtag 

die Erklärungen der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente, die sie 

auf der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente vom  

10. bis 12. Juni 2012 in Dresden verabschiedet haben - Dresdner Erklärung und Erklärung zum 

Fiskalpakt -, begrüßt. Ferner sollte der Landtag erklären, dass auch künftig darauf zu achten sein 

wird, ob Maßnahmen der europäischen Ebene das Budgetrecht oder die Eigenstaatlichkeit der 

Bundesländer berühren. Darüber hinaus ist betont worden, dass die Beteiligung der Landtage 

in dem für die Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen noch einzurichtenden Gremium 

notwendig ist. Zudem sollte der Landtag die Landesregierung auffordern, u.a. über den 

Bundesrat dafür Sorge zu tragen, dass künftig die Beteiligungsrechte der Landesparlamente 

bezüglich aller Maßnahmen, die das Budgetrecht und die Eigenstaatlichkeit der Länder 

tangieren können, gestärkt werden. Abschließend sollten die Fachausschüsse damit beauftragt 

werden, diesem Themenkomplex kontinuierlich hohe Aufmerksamkeit zu widmen und dem 

Landtag hierzu gegebenenfalls Beschlüsse zu empfehlen.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat die Empfehlungen des Finanzausschusses im Rahmen 

seiner Beschlussempfehlung an den Landtag berücksichtigt.
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• Überweisung nach § 59 Abs. 2 GO LT durch die Landtagspräsidentin

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/30 vom 15.10.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Stellungnahme des Finanzausschusses vom 16.05.2013:

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 

Drucksache 6/1926

- Unterrichtung durch die Landesregierung

 Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
im Jahr 2014 
- Auswertung des Arbeitsprogramms 2014 der Europäischen Kommission -
- Drucksache 6/2717 -

Der Finanzausschuss hat die Annahme einer Entschließung empfohlen, in der er auf die Be-

schlusslage des Landtages zur Drucksache  6/2437 verweist, in der der Landtag - auch auf 

einstimmige Anregung des Finanzausschusses - seine Bedenken zu Plänen der EU-Kom-

mission zur Reform der Mehrwertsteuer, insbesondere im öffentlichen Sektor, mit Blick auf 

mögliche Auswirkungen auf die Kommunen geäußert hat. Vor diesem Hintergrund hat der 

Finanzausschuss es für erforderlich gehalten, die Interessen des Landes in die entsprechen-

den Beratungen auf europäischer Ebene aktiv einzubringen. Insoweit hat der Ausschuss die 

finanzpolitische Schwerpunktsetzung der Landesregierung in Bezug auf die Reformpläne der 

EU-Kommission unterstützt. Die Landesregierung sollte zudem aufgefordert werden, den Aus-

schuss weiter zu unterrichten.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat die Empfehlungen des Finanzausschusses in Teilen im 

Rahmen seiner Beschlussempfehlung an den Landtag berücksichtigt. 

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 Abs. 2 GO LT durch die Landtagspräsidentin

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/69 vom 27.03.2014:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)
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• Stellungnahme des Finanzausschusses vom 19.06.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 

Drucksache 6/3278

c)  an den Bildungsausschuss

- Unterrichtung durch die Landesregierung 

Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern 
gemäß Artikel 91 b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020 
(zweite Programmphase ab 2015 und dritte Programmphase)
- Drucksache 6/3510 -

Der Finanzausschuss hat empfohlen, dem Abschluss der in der Unterrichtung der Landesre-

gierung auf Drucksache 6/3510 dargestellten Vereinbarung zuzustimmen.

• federführend aufseiten der Landesregierung: Bildungsministerium

• Überweisung nach § 59 Abs. 2 GO LT durch die Landtagspräsidentin

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/87 vom 04.12.2014:

Bildungsausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Stellungnahme des Finanzausschusses vom 04.12.2014:

• Schreiben des Bildungsausschusses vom 21.01.2015, dass er zu der ihm überwiesenen 

Unterrichtung auf Drucksache 6/3510 keine Beschlussempfehlung erarbeiten will.

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/93 vom 02.02.2015)
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4.4 Weitere Aktivitäten des Finanzausschusses

4.4.1 Wahrnehmung des Selbstbefassungsrechts

Gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verf. M-V in Verbindung mit § 12 Absatz 1 Satz 2 GO LT hat der 

Finanzausschuss von seinem Recht, sich auch unabhängig von Aufträgen des Landtages mit 

Angelegenheiten aus seinem Aufgabengebiet befassen zu können, Gebrauch gemacht und 

folgende Themen behandelt:

a)  Öffentliche Anhörungen

Der Finanzausschuss hat in der 6. Wahlperiode keine öffentlichen Anhörungen gemäß § 22 

Absatz 4 GO LT zu in Selbstbefassung behandelten Sachverhalten durchgeführt.

b) Nicht öffentliche Anhörungen

Der Finanzausschuss hat in der 6. Wahlperiode zehn nichtöffentliche Anhörungen durchgeführt.

- 75. Sitzung am 26.06.2014

Nicht öffentliche Anhörung zum Tagesordnungspunkt

• Informationen durch den Eigner, Herrn Dr. Yusufov,
zum aktuellen Sachstand hinsichtlich der „Volkswerft Stralsund“ sowie 
zu einem Gesamtkonzept für Nordic Yards für die drei Werftstandorte 
in Mecklenburg-Vorpommern

- 79. Sitzung am 02.10.2014

Nicht öffentliche Anhörung zum Tagesordnungspunkt

• Information durch den Eigner, Herrn Dr. Yusufov, 
zur unternehmerischen Zukunft von Nordic Yards
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- 84. Sitzung am 27.11.2014

Nicht öffentliche Anhörung zum Tagesordnungspunkt

• PwC-Studie „PwC-Länderfinanzbenchmarking 2014“

- 84. Sitzung am 27.11.2014

Nicht öffentliche Anhörung zum Tagesordnungspunkt

• Beteiligung von Landesparlamenten und Kommunen bei der Neugestaltung 
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020

- 86. Sitzung am 15.01.2015

Nicht öffentliche Anhörung zum Tagesordnungspunkt

• Aktueller Sachstand zur Umsetzung der Sonderhilfen für die Kommunen

- 90. Sitzung am 26.02.2015

Nicht öffentliche Anhörung von Vertretern von Nordic Yards unter Beteiligung des 

Finanzministeriums und des Wirtschaftsministeriums

• zur aktuellen Situation an den Werftstandorten von Nordic Yards 

- 94. Sitzung am 09.04.2015

Nicht öffentliche Anhörung des Autors des Gutachtens 

• Analyse der kommunalen Sozialausgaben in Mecklenburg-Vorpommern
und im Ländervergleich

- 109. Sitzung am 26.11.2015

Nicht öffentliche Anhörung von Vertretern von Nordic Yards 

• zur aktuellen Situation bei Nordic Yards sowie den bevorstehenden 
Herausforderungen und Planungen
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- 112. Sitzung am 14.01.2016

Nicht öffentliche Anhörung von Vertretern der Steuerberaterkammer Mecklenburg-

Vorpommern 

unter Beteiligung des Finanzministeriums 

• zu aktuellen Anliegen und Herausforderungen, insbesondere zu Fragen 
der Gewinnung von Auszubildenden 

- 115. Sitzung am 25.02.2016

Nicht öffentliche Anhörung zum Artikel 3 des Gesetzentwurfes der Landesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der Transparenz bei der Vergütung der 
Geschäftsleitung öffentlicher Unternehmen im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(VergütungsTG M-V)
- Drucksache 6/4845 -

c) Beratungen des Finanzausschusses zu Angelegenheiten aus seinem 
Aufgabengebiet gemäß § 12 Absatz 1 Satz 2 GO LT

- 35. Sitzung am 23.01.2013

• Beratung der Unterrichtung durch die Landesregierung

Entwurf einer Bund-Länder-Vereinbarung über die gemeinsame Förderung 
der Nationalen Kohorte gemäß Artikel 91 b des Grundgesetzes 

- Drucksache 6/1501 -

- 63. Sitzung am 28.11.2013

• Beratung zum Thema

Subsidiaritätsverfahren zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates der 
Europäischen Kommission zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Bezug auf eine 
Standard-Mehrwertsteuererklärung
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- 66. Sitzung am 23.01.2014

• Beratung zum Thema

Konsultation: „Überprüfung bestehender MwSt-Rechtsvorschriften zu 
öffentlichen Einrichtungen und Steuerbefreiungen für dem Gemeinwohl 
dienende Tätigkeiten“

- 90. Sitzung am 26.02.2015 und 95. Sitzung am 09.04.2015

• Beratung zum Thema

Arbeit des Landesjugendhilfeausschusses und Finanzierung des 
Kommunalen Sozialverbandes

d) Stellungnahmen im Rahmen von § 55 Absatz 3 GO LT

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Kindertagesförderungsgesetzes M-V 
(4. ÄndG KiföG M-V)
- Drucksache 6/1621 -

Der federführend zuständige Sozialausschuss hatte in seiner abschließenden Beratung einen 

Änderungsantrag angenommen, der aus Sicht des Finanzausschusses entsprechend § 55 Abs. 

3 GO LT eine erhebliche Veränderung der Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen erwarten 

ließ. Vor diesem Hintergrund hat der Sozialausschuss auf Anfrage des Finanzausschusses 

mit diesem am 12.06.2013 eine gemeinsame Beratung durchgeführt, in deren Ergebnis der 

Finanzausschuss eine weitere Stellungnahme abgegeben hat.
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- Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes
- Drucksache 6/3244 -

Der federführend zuständige Bildungsausschuss hatte beabsichtigt, in seiner abschließenden 

Beratung Änderungsanträge anzunehmen, die entsprechend § 55 Abs. 3 GO LT eine erhebliche 

Veränderung der Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen erwarten ließen. Vor diesem 

Hintergrund hat der Bildungsausschuss auf Anfrage des Finanzausschusses mit diesem am 

26.11.2014 eine gemeinsame Beratung durchgeführt, in deren Ergebnis der Finanzausschuss 

eine weitere Stellungnahme abgegeben hat.

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes 
und zur Änderung des Landespersonenstandsausführungsgesetzes
- Drucksache 6/5187 -

Der federführend zuständige Sozialausschuss hatte in seiner abschließenden Beratung 

Änderungsanträge angenommen, die entsprechend §  55 Abs.  3 GO  LT eine erhebliche 

Veränderung der Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen hatten. Vor diesem Hintergrund 

ist der bisher nicht an diesem Gesetzgebungsverfahren beteiligte Finanzausschuss um die 

Abgabe einer Stellungnahme gebeten worden.
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4.4.2 Informationsbesuche/Unterrichtungsfahrten/Exkursionen

- 36. Sitzung am 24.01.2013

• Besichtigung des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Greifswald und 
des Friedrich-Loeffler-Instituts auf der Insel Riems

- 67. Sitzung am 27.02.2014

• Besichtigung des Bauvorhabens der Universitätsmedizin Rostock in der 
Schillingallee und der Nordic Yards Werft (NY) in Rostock-Warnemünde

- 81. Sitzung am 30.10.2014

• Informationsfahrt zum Schloss Bothmer

- 93. Sitzung am 26.03.2015

• Informationsbesuch auf dem Flughafen Rostock-Laage 
sowie bei der Hubschrauberstaffel der Polizei

- 113. Sitzung am 18.01.2016

• Informationsbesuch bei der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock sowie 
bei der Universitätsmedizin Greifswald
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4.4.3 Gemeinsame Beratungen mit anderen Ausschüssen

- 18. Sitzung des Agrarausschusses und

26. Sitzung des Finanzausschusses am 20.09.2012

• Informationsbesuch des Finanzausschusses und des Agrarausschusses 
im Landgestüt Redefin

- 23. Sitzung des Innenausschusses und 

28. Sitzung des Finanzausschusses am 18.12.2012

• Information der Landesregierung 

 Zwischenbericht der Landesregierung zur Umsetzung der 
Landkreisneuordnung in Mecklenburg-Vorpommern

- 26. Sitzung des Bildungsausschusses und 

35. Sitzung des Finanzausschusses am 23.01.2013

• Beratung der Unterrichtung durch die Landesregierung

Entwurf einer Bund-Länder-Vereinbarung über die gemeinsame Förderung 
der Nationalen Kohorte gemäß Artikel 91b des Grundgesetzes
- Drucksache 6/1501 -

- 39. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses und

41. Sitzung des Finanzausschusses am 17.04.2013

• Beratung der Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages 
über den Beschluss der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der 
deutschen Landesparlamente vom 10. bis 12. Juni 2012 in Dresden - 
Dresdner Erklärung und Erklärung zum Fiskalpakt
- Drucksache 6/980 - 
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- 43. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses und

43. Sitzung des Finanzausschusses am 15.05.2013

• Beratung der Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages

über den Beschluss der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der 
deutschen Landesparlamente vom 10. bis 12. Juni 2012 in Dresden - 
Dresdner Erklärung und Erklärung zum Fiskalpakt
- Drucksache 6/980 - 

- 32. Sitzung des Sozialausschusses und

47. Sitzung des Finanzausschusses am 12.06.2013

• Beratung des Gesetzentwurfes der Landesregierung

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Kindertagesförderungsgesetzes M-V 
(4. ÄndG KiföG M-V)
- Drucksache 6/1621 -

- 50. Sitzung des Innenausschusses und

71. Sitzung des Finanzausschusses am 09.04.2014

• Beratung des Gesetzentwurfes der Landesregierung

 Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags  
zum Haushalt für die Haushaltsjahre 2014 und 2015  
(Nachtragshaushaltsgesetz 2014 und 2015)
- Drucksache 6/2815 - 

- 61. Sitzung des Bildungsausschusses und

83. Sitzung des Finanzausschusses am 26.11.2014

• Beratung des Gesetzentwurfes der Fraktionen der SPD und der CDU

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes 
- Drucksache 6/3244 - 
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- 63. Sitzung des Innenausschusses und

86. Sitzung des Finanzausschusses am 15.01.2015

• Aktueller Sachstand zur Umsetzung der Sonderhilfen für die Kommunen

- 65. Sitzung des Bildungsausschusses und

88. Sitzung des Finanzausschusses am 22.01.2015

• Beratung der Unterrichtung durch den Landesrechnungshof 

Sonderbericht über die Prüfung der Hochschulfinanzierung
- Drucksache 6/3609 -

- 69. Sitzung des Innenausschusses und

68. Sitzung des Sozialausschusses und

94. Sitzung des Finanzausschusses am 09.04.2015

• Nichtöffentliche Anhörung des Autors des Gutachtens

Analyse der kommunalen Sozialausgaben in Mecklenburg-Vorpommern 
und im Ländervergleich

- 125. Sitzung des Finanzausschusses und

107. Sitzung des Innenausschusses und

100. Sitzung des Energieausschusses am 06.07.2016

• Beratung des Gesetzentwurfes der Landesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags 
zum Haushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2016 und 2017)
- Drucksache 6/5506 -

in Verbindung mit

Beratung des Gesetzentwurfes der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes zum 
Nachtragshaushaltsgesetz 2016 und 2017
- Drucksache 6/5505 -
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5. Kompetenzbereich des Ausschusses für Wirtschaft, 
Bau und Tourismus (Wirtschaftsausschuss)

verantwortlich: 

Leiterin des Sekretariates des Wirtschaftsausschusses,

Oberregierungsrätin Cornelia Gottschalk

Während der 2. Sitzung des Landtages am 25. Oktober 2011 wurde mit der Annahme des 

Antrages der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Druck-

sache 6/62 der Wirtschaftsausschuss mit Zuständigkeit für die Bereiche Wirtschaft, Bau und 

Tourismus eingesetzt. Nach dem Zugriffsverfahren wurden der Abgeordnete Dietmar Eifler 

als dessen Vorsitzenden und der Abgeordnete Rainer Albrecht als sein Stellvertreter bestimmt. 

Obmann der Fraktion der SPD war der Abgeordnete Jochen Schulte, Obmann der Fraktion der 

CDU der Abgeordnete Wolfgang Waldmüller. Für die Fraktion DIE LINKE übte der Abgeordnete 

Helmut Holter, für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Abgeordnete Jutta Gerkan sowie 

für die Fraktion der NPD der Abgeordnete Udo Pastörs dieses Amt aus.
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Während der 6. Wahlperiode hatte der Wirtschaftsausschuss die nachstehende Zusammen-

setzung:

Wirtschaftsausschuss
11 Mitglieder

Vorsitzender: Eifler, Dietmar (CDU)
Stellvertretender Vorsitzender: Albrecht, Rainer (SPD)

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

SPD Albrecht, Rainer
Müller, Detlef (bis 18.02.2014)
Tilo Gundlack (ab 19.02.2014)
Schulte, Jochen
Schwarz, Thomas

Butzki, Andreas
Donig, Ingulf
Feike, Katharina
Saemann, Nils

CDU Eifler, Dietmar
Burkhard Lenz (bis 02.11.2011)
Schubert, Bernd (ab 03.11.2011)
Waldmüller, Wolfgang

Friemann-Jennert, Maika
Lenz, Burkhard 
Lindner, Detlef
Reinhard, Marc
Schütt, Heino
Silkeit, Michael

DIE LINKE Holter, Helmut
Lück, Regine

Foerster, Henning
Rösler, Jeannine

BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Gerkan, Jutta Berger, Ulrike
Gajek, Silke
Jaeger, Johann-Georg
Dr. Karlowski, Ursula
Saalfeld, Johannes
Suhr, Jürgen

NPD Pastörs, Udo Andrejewski, Michael
Köster, Stefan
Müller, Tino
Petereit, David



 Kompetenzbereich des Wirtschaftsausschusses 745

Während der 6. Wahlperiode hat der Wirtschaftsausschuss 95 Sitzungen durchgeführt. Neun 
Gesetzgebungsverfahren wurden unter seiner Federführung abgeschlossen. Im Rahmen der 
Mitberatung von Gesetzentwürfen hat der Wirtschaftsausschuss insgesamt zwölf Stellung-
nahmen erarbeitet, wovon drei den Innenausschuss, drei den Finanzausschuss, eine den Bil-
dungsausschuss, drei den Energieausschuss und zwei den Sozialausschuss zum Adressaten 
hatten. Darüber hinaus hat sich der Wirtschaftsausschuss federführend mit vier Unterrichtun-
gen befasst und zu 24 Unterrichtungen mitberatende Stellungnahmen beschlossen, wovon 
sieben an den Petitionsausschuss, eine an den Innenausschuss, elf an den Europa- und Rechts-
ausschuss sowie fünf an den Finanzausschuss gerichtet waren. Überdies standen 98 Anträge 
zur federführenden Beratung sowie 88 Anträge zur Mitberatung auf den Tagesordnungen. 

5.1 Gesetzgebung

5.1.1 Verkündete Gesetze

-  Erstes Gesetz zur Änderung des Vergabegesetzes Mecklenburg-Vorpommern
(GVOBl. M-V Nr. 10 vom 29.06.2012, S. 238)

Das Gesetz enthält erstmals einen vergabespezifischen Mindestlohn von 8,50 EUR pro Stunde. 
Dieser gilt für alle Vergaben des Landes und kann von den Kommunen ebenfalls angewendet 
werden. Außerdem werden neue Regelungen zu länderübergreifenden Vergaben und für eine 
zentrale Informationsstelle über Auftragssperren ergänzt.

• Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der SPD auf Drucksache 6/721

• Überweisung während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:
Wirtschaftsausschuss (f )
Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beratung in Verbindung mit dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE auf 
Drucksache 6/726

• Durchführung einer öffentlichen Anhörung während der 11. Sitzung des 
Wirtschaftsausschusses am 30.05.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/840

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012: 
Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 
Beschlussempfehlung
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- Gesetz zum Abkommen zur zweiten Änderung des Abkommens über 
das Deutsche Institut für Bautechnik
(GVOBl. M-V Nr. 20 vom 28.12.2012, S. 546)

Die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 

2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang 

mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 

des Rates stellt höhere Anforderungen an die von den Mitgliedsstaaten durchzuführende 

Marktüberwachung. Die bisher vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) wahrgenommene 

fachliche Beratung der Länderbehörden und Koordinierung der Marktüberwachungsverfahren 

wird daher umfangreicher und soll um die Ausübung einzelner hoheitlicher Befugnisse ergänzt 

werden. Neben der Marktüberwachungsbehörde des Landes soll das DIBt als gemeinsame 

Marktüberwachungsbehörde der Länder bestimmt werden. Das zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und den Bundesländern geschlossene Abkommen über das DIBt umfasst diese 

Aufgaben bisher nicht. Mit dem zweiten Änderungsabkommen werden diese Aufgaben 

ergänzt. Nach Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

ist die Zustimmung des Landtages zu dem Entwurf des zweiten Änderungsabkommens 

(Staatsvertrag) erforderlich.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1211

• Überweisung während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Wirtschaftsausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/1380

• Beschluss während der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012: 

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung

- Gesetz zur Mittelstandsförderung in Mecklenburg-Vorpommern 
(Mittelstandsförderungsgesetz - MFG M-V)
(GVOBl. M-V Nr. 19 vom 22.10.2013, S. 606)

Mit dem Gesetz ist die Fassung des Gesetzes aus dem Jahr 1993 aktualisiert worden. Das Gesetz 

sieht vor, die mittelständischen Strukturen nachhaltig zu stärken, die Wettbewerbsfähigkeit 

der Unternehmen zu fördern, die Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern und auszubauen 
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sowie die Gründung und Festigung von selbständigen Existenzen und die Übernahme von 

Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft zu fördern.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1813

• Überweisung während der 42. Landtagssitzung am 29.05.2013:

Wirtschaftsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss (m)

• Durchführung einer öffentlichen Anhörung während der 32. Sitzung des 

Wirtschaftsausschusses am 22.08.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/2262

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 

6/2273 bis 6/2276

Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/2277 bis 6/2281

• Beschluss während der 50. Landtagssitzung am 09.10.2013: 

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung der Änderungsanträge

- Erstes Gesetz zur Änderung des Architekten- und Ingenieurgesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern
(GVOBl. M-V Nr. 21/14 vom 05.11.2014, S. 596)

Aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union ist unter anderem die 

Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07.09.2005 durch die 

Richtlinie 2013/25/EU des Rates vom 13.05.2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im 

Bereich des Niederlassungsrechts und des freien Dienstleistungsverkehrs geändert worden. 

Landesregelungen, die statisch auf die geänderten Richtlinien verweisen, müssen angepasst 

werden. Gleichzeitig werden mit dem Gesetz statische Verweisungen, die nicht mehr aktuell 

sind, gleich mit geändert.

Auf Empfehlung des Wirtschaftsausschusses hat der Landtag darüber hinaus beschlossen, 

eine Regelung zur Berufshaftpflichtversicherung in den Gesetzentwurf der Landesregierung 

aufzunehmen, da aufgrund des im Juli 2013 in Kraft getretenen Gesetzes zur Einführung einer 

Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung auch für Architekten und Ingenieure 

die Möglichkeit besteht, eine Partnerschaft zu gründen, bei der die Haftung für alle beruflichen 
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Fehler auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt wird und die jeweilige Gesellschaft dazu 

eine durch Gesetz vorgegebene Berufshaftpflichtversicherung unterhalten muss.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/3050

• Überweisung während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:

Wirtschaftsausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/3355

• Beschluss während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014: 

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

- Gesetz zur Durchführung der Marktüberwachung von harmonisierten 
Bauprodukten nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
(Bauproduktemarktüberwachungsgesetz - BauPMG M-V)
(GVOBl. M-V Nr. 3 vom 18.02.2015, S. 62)

Die europäischen Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 verpflichten die 

Mitgliedsstaaten zur Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten. Der Durchführung 

und Ergänzung dieser europäischen Verordnungen dienen zwei nationale Gesetze, das 

Bauprodukten- und das Produktsicherheitsgesetz. Diese Rechtsnormen enthalten aber keine 

Regelungen zur Zuständigkeit, da der Vollzug der Marktüberwachung den Ländern obliegt. 

Mit dem Bauproduktemarktüberwachungsgesetz wurden dafür zwei Behörden bestimmt 

und gleichzeitig eine verfahrensrechtliche Sonderregelung zum rechtssicheren Vollzug der 

Marktüberwachung getroffen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/3382

• Überweisung während der 80. Landtagssitzung am 12.11.2014:

Wirtschaftsausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/3645

• Beschluss während der 86. Landtagssitzung am 28.01.2015:

Unveränderte Annahme entsprechend der Beschlussempfehlung

- Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern 
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(GVOBl. M-V Nr. 19 vom 30.10.2015, S. 334)

Mit dem Gesetz werden entsprechend der Koalitionsvereinbarung die Änderungen der am 
21.09.2012 von der Bauministerkonferenz verabschiedeten Musterbauordnung in Landesrecht 
umgesetzt. Die Rahmenbedingungen für die Maßnahmen des Klimaschutzes und der Nut-
zung Erneuerbarer Energien werden verbessert und die Belange von Menschen mit Mobili-
tätseinschränkungen stärker berücksichtigt. Zudem werden sinnvolle Verfahrenserleichterun-
gen in das Gesetz aufgenommen. Die bauproduktenrechtlichen Regelungen werden an die 
unmittelbar geltenden europarechtlichen Regelungen angepasst. 

Auf Empfehlung des Wirtschaftsausschusses hat der Landtag zudem beschlossen, eine Ver-
pflichtung zu einer bedarfsgerechten Nachtbefeuerung von UVP-pflichtigen Windparks ab 
dem 01.01.2017 vorzusehen und die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden dahingehend zu 
erweitern, dass sie auf künftige Nutzungsmöglichkeiten der Anlagen durch alternative Mobili-
tätsformen (E-Mobilität) und Kommunikationsinfrastruktur (Breitband) hinwirken. Die Erweite-
rung der Bauvorlageberechtigung auf Meister des Maurer-, Betonbauer- und Zimmererhand-
werks sowie – mit Einschränkung – auf Meister des Metallbauerhandwerks in der Fachrichtung 
Konstruktionstechnik und auf Studienabsolventen der Fachrichtung Architektur, Hochbau 
und Bauingenieurwesen hat der Landtag abgelehnt. Im Übrigen hat der Landtag festgestellt, 
dass die energierelevanten Änderungen im Gesetz den Rechtsrahmen für die Energiewende 
im Land grundsätzlich verbessern, und begrüßt, dass das Gesetz nunmehr eine erhöhte Pla-
nungs- und Rechtssicherheit in Bezug auf die Erneuerbaren Energien aufweist.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/3830

• Überweisung während der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015:
Wirtschaftsausschuss (f ) 
Agrarausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Durchführung einer öffentlichen Anhörung während der 66. Sitzung des 
Wirtschaftsausschusses am 21.05.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/4501
Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/4511 bis 6/4516
Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 
6/4518 bis 6/4521

• Beschluss während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015: 
Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung
Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung
Ablehnung der Änderungsanträge

- Zweites Gesetz zur Änderung des Vergabegesetzes Mecklenburg-Vorpommern
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(GVOBl. M-V Nr. 23 vom 30.12.2015, S. 587)

Mit dem Gesetz werden die Regelungen des Vergabegesetzes Mecklenburg-Vorpommern 

an die Bestimmungen des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns vom 

11.08.2014 (Mindestlohngesetz) angepasst und teilweise die in dem Evaluierungsgutachten 

der Wegweiser GmbH Berlin Research & Strategy dargelegten Empfehlungen umgesetzt. 

• Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und SPD auf Drucksache 6/4590

• Überweisung während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Wirtschaftsausschuss (f ) 

Europa- und Rechtsausschuss (m)

• Durchführung einer öffentlichen Anhörung während der 76. Sitzung des 

Wirtschaftsausschusses am 05.11.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/4896

Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/4963 bis 6/4966

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 6/4958,

6/4968 bis 6/4970

• Beschluss während der 108. Landtagssitzung am 16.12.2015: 

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Beschlussempfehlung

Ablehnung der Änderungsanträge

- Zweites Gesetz zur Änderung des Architekten- und Ingenieurgesetzes
Mecklenburg-Vorpommern
(GVOBl. M-V Nr. 16 vom 01.08.2016, S. 630)

Mit der Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.11.2013 

wurden die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 

und die Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe 

des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“) umfassend geändert, um die 

Verfahren zur Anerkennung der Gleichwertigkeit von in einem anderen Mitgliedsstaat der 

Europäischen Union erworbenen Berufsqualifikationen im Interesse der Betroffenen zu 

erleichtern und zu beschleunigen. Mit dem Gesetz wird die Richtlinie 2013/EU/55 umgesetzt. 

Zudem werden Vorschläge der Architekten- und der Ingenieurkammer Mecklenburg-
Vorpommern zur Einführung einer Juniormitgliedschaft, zur Führung von weiteren Listen 
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aufgrund anderer Rechtsvorschriften, zu Beschlüssen über Satzungen, zur Weitergabe von 
Haftpflichtversicherungsdaten an Dritte sowie zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
nach § 6 der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung berücksichtigt.

Auf Empfehlung des Wirtschaftsausschusses hat der Landtag zudem beschlossen, die 
Eintragung aus der Liste der Beratenden Ingenieure bei Wegfall der eigenverantwortlichen 
und unabhängigen Tätigkeit der eingetragenen Person zu löschen und dem Vorsitzenden des 
Eintragungsausschusses oder der ihn vertretenden Person die Entscheidung über die Löschung 
der Eintragung zu übertragen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nicht mehr 
besteht und der Kammer der Umstand, der das Nichtbestehen oder die Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses zur Folge hat, mitgeteilt worden ist.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5176

• Überweisung während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016:
Wirtschaftsausschuss (f )

• Durchführung einer nichtöffentlichen Anhörung während der 86. Sitzung des 
Wirtschaftsausschusses am 12.05.2016

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/5615

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016: 
Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Beschlussempfehlung

5.1.2 Auf Empfehlung des Wirtschaftsausschusses abgelehnte 
Gesetzentwürfe

- Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE

Entwurf eines Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge in 
Mecklenburg-Vorpommern 
(Auftragsvergabegesetz Mecklenburg-Vorpommern - AVG M-V)
- Drucksache 6/726 -

Der Gesetzentwurf sollte sicherstellen, dass durch einen Mindestlohn von 10 EUR pro Stunde 

bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ruinöser Wettbewerb und Lohndumping bei den 

ausführenden Unternehmen ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sollte die öffentliche 
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Auftragsvergabe weiteren sozialen und ökologischen Kriterien unterworfen werden.

• Überweisung in der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:

Wirtschaftsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beratung in Verbindung mit dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und SPD auf 

Drucksache 6/721

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/840

• Beschluss in der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012: 

Ablehnung des Gesetzentwurfes entsprechend Nummer 3 der Beschlussempfehlung

- Gesetzentwurf der Volksinitiative

gemäß Artikel 59 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

zur Änderung der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V)

„Gegen unkontrollierten Ausbau von Windenergie“
- Drucksache 6/4450 -

Mit der Volksinitiative wurde das Ziel verfolgt, die Länderöffnungsklausel des § 249 Absatz 

3 des Baugesetzbuches bis zum 31.12.2015 umzusetzen und eine höhenabhängige 

Abstandsregelung in die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern aufzunehmen. Mit 

dem vorgelegten Gesetzentwurf sollten Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder 

Nutzung von Windenergie dienen, einen Mindestabstand vom 10-fachen ihrer Höhe zu 

Wohngebäuden einhalten, damit § 35 Absatz 1 Nummer 5 des Baugesetzbuches Anwendung 

findet.

• Überweisung der Volksinitiative in der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015:

Wirtschaftsausschuss (f )

Energieausschuss (m)

• Durchführung einer öffentlichen Anhörung am 05.11.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/4895

• Beschluss in der 108. Landtagssitzung am 16.12.2015: 

Ablehnung des Gesetzentwurfes entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung

5.1.3 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
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Gesetzentwürfen

Im Folgenden wird ausschließlich auf mitberatende Stellungnahmen des Wirtschaftsausschusses 

eingegangen, in denen dem federführenden Ausschuss konkrete Empfehlungen übermittelt 

worden sind. 

an den Sozialausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Rettungsdienstgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (RDG M-V)
- Drucksache 6/3324 -

Der Wirtschaftsausschuss hat die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes empfohlen 

und den Sozialausschuss um Überprüfung gebeten, ob die Befristung in § 7 Absatz 5 Satz 3 

des Gesetzentwurfes erforderlich ist.

Der Sozialausschuss hat daraufhin beschlossen, dem Landtag zu empfehlen, den in § 7 Absatz 

5 Satz 3 des Gesetzentwurfes vorgesehenen Vergabezeitraum auf zehn Jahre zu erhöhen. 

• Überweisung während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:

Sozialausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss (m)

• Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses vom 04.12.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/3646
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5.2 Beratung von Anträgen

5.2.1 Federführend überwiesene Anträge

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU
Prozess der Onshore-Ölfeldentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern 
positiv begleiten
- Drucksache 6/2127 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/2174 -

Der Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, den Prozess der Ölfeldentwicklung 
positiv zu begleiten, um die damit verbundenen wirtschaftlichen Chancen für Mecklenburg-
Vorpommern zu wahren und dabei Sorge zu tragen, dass die sensiblen umwelt- und 
tourismuspolitischen Belange der betroffenen Regionen besonders beachtet werden.

Die Fraktion DIE LINKE hat mit ihrem Änderungsantrag eine kritische Begleitung des Prozesses 
gefordert. Zudem sollte die Landesregierung zusätzlich aufgefordert werden, sich auf 
Bundesebene erneut für eine Änderung des Bergrechtes sowie des Bergschadensrechtes 
einzusetzen und im Falle der Generierung von Einnahmen durch die Förderabgabe für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern einen Nachhaltigkeitsfonds einzurichten, der zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Dekarbonisierung dient.

• Beschluss während der 48. Landtagssitzung am 05.09.2013:
Überweisung des Antrages und des Änderungsantrages
Wirtschaftsausschuss (f )
Energieausschuss (m)

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf
Drucksache 6/3069

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/3088
Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/3121

• Beschluss während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014
Annahme des Antrages 6/2127 in der Fassung der Beschlussempfehlung 
Ablehnung des Änderungsantrags auf Drucksache 6/2174 entsprechend der 
Beschlussempfehlung 
Ablehnung des Änderungsantrages auf Drucksache 6/3121
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- Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Landesweites Moratorium für vorhandene Ferienwohnungen bzw. -häuser 
in Wohngebieten und unbeplanten Innenbereichen
- Drucksache 6/2967 -

Mit dem Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sollte die Landesre-

gierung aufgefordert werden, den Landkreisen und kreisfreien Städten zu ermöglichen, erteil-

te Nutzungsuntersagungen für Ferienwohnungsnutzung auszusetzen, begonnene Verfahren 

ruhen zu lassen sowie keine neuen Verfahren zu beginnen, bis die vom Wirtschaftsministerium 

angekündigte Handreichung für Kommunen mit Handlungsoptionen zur bauplanungsrecht-

lichen Heilung vorliegt, die betroffenen Kommunen ihren jeweiligen Planungswillen zum Aus-

druck bringen und ggf. Schritte zur Heilung einleiten sowie etwaige Verfahren zur Änderung 

von Bebauungsplänen abgeschlossen sind. Ferner sollte die Landesregierung unverzüglich 

eine Landesregelung auf den Weg bringen, die es den Kommunen ermöglicht, bei Bedarf 

eine weitere Umnutzung von Wohnungen in Ferienwohnungen zu unterbinden bzw. einem 

Genehmigungsvorbehalt zu unterziehen. Darüber hinaus sollte die Landesregierung auf Bun-

desebene umgehend die Erfolgsaussichten zur Änderung der §§ 3 und 4 der Baunutzungs-

verordnung mit dem Ziel prüfen, die ausnahmsweise Zulässigkeit von Ferienwohnungen in 

Wohngebieten zu erreichen und den Landtag spätestens im Juli 2014 über das Ergebnis zu 

unterrichten.

Im Rahmen einer Entschließung hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, die Mög-

lichkeit einer Bundesratsinitiative zur Änderung der Baunutzungsverordnung im Hinblick auf 

eine klarstellende Einordnung von Ferienwohnungen zur Schaffung größerer Rechtssicherheit 

bei der Nutzung von Ferienwohnungen unverzüglich zu prüfen und als Voraussetzung für eine 

zukünftige, ordnungsgemäße Nutzung von Ferienwohnungen zu ergreifen. Die unteren Bau-

aufsichtsbehörden sollten darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie über ein Einschreiten 

im Einzelfall zu entscheiden haben, und darauf hingewiesen werden, dass ihnen im Rahmen 

der jeweiligen Einzelfallbeurteilung ein Ermessensspielraum bezüglich einer Nutzungsunter-

sagung von Ferienwohnungen zur Verfügung steht. Ferner wurde die Landesregierung auf-

gefordert, die planungsrechtlich zuständigen Gemeinden darauf aufmerksam zu machen, 

dass vor dem Hintergrund der rechtlich und tatsächlich schwierigen Sach- und Rechtslage 

der konkrete Handlungsbedarf vor Ort genau zu ermitteln und zu prüfen ist, ob und inwieweit 

Bebauungspläne ergänzt, geändert oder aufgehoben werden können.
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• Beschluss in der 70. Landtagssitzung am 16.05.2014:
Überweisung des Antrages 
Wirtschaftsausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/3280

• Beschluss in der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014
Annahme der Entschließung entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung und 
Erledigterklärung des Antrages entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung

5.2.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von Anträgen

- Antrag der Volksinitiative gemäß Artikel 59 der Verfassung 
 des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Für einen Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde
- Drucksache 6/1020 -

Mit der Volksinitiative wurde der Landtag aufgefordert,

- sich gegenüber der Landesregierung dafür einzusetzen, dass Mecklenburg-Vorpommern 
im Bundesrat unverzüglich eine Initiative mit dem Ziel einleitet, einen bundesweit 
einheitlichen flächendeckenden Mindestlohn in Höhe von 10 Euro pro Stunde einzuführen, 

- unverzüglich die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge durch das Land die Einhaltung von Tarifverträgen gewahrt, 
mindestens aber ein Arbeitsentgelt in Höhe von 10 Euro pro Stunde gezahlt wird.

Der Wirtschaftsausschuss hat empfohlen, den Antrag der Volksinitiative abzulehnen.

Der Sozialausschuss hat die mitberatende Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses im 
Rahmen seiner Beschlussempfehlung berücksichtigt.

• Überweisung der Volksinitiative in der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:
Sozialausschuss (f )
Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss (m)

• Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses vom 20.09.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/1253
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5.3 Unterrichtungen

5.3.1 Federführend überwiesene Unterrichtungen

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Mittelstandsbericht Mecklenburg-Vorpommern 2013
- Drucksache 6/2203 -

• entsprechend § 19 des Mittelstandsförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Wirtschaft, Bau und 

Tourismus

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin 

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/58 vom 20.11.2013: 

Wirtschaftsausschuss (f )

• Der Wirtschaftsausschuss hat in seiner 44. Sitzung am 27.02.2014 einstimmig 

bei Abwesenheit der Fraktion der NPD beschlossen, auf die Vorlage der 

Beschlussempfehlung zu verzichten.

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt (vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/80 

vom 05.09.2014).

5.3.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
Unterrichtungen

Analog zu der Verfahrensweise hinsichtlich mitberatender Voten zu Gesetzentwürfen wird 

im Folgenden nur auf Stellungnahmen eingegangen, die nicht nur auf die verfahrensmäßige 

Erledigterklärung von Unterrichtungen abzielten, sondern inhaltliche Aspekte zum Gegenstand 

hatten.
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a)  an den Petitionsausschuss

- Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern

21. Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und 
Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) für das Jahr 2015
- Drucksache 6/5290 -

Der Wirtschaftsausschuss hat insbesondere die Schaffung eines weitestgehend barrierefreien 

Wohnumfeldes als wichtiges Anliegen angesehen und insofern die ausführliche Darstellung 

dieser Thematik im Bericht begrüßt. Nach Auffassung des Wirtschaftsausschusses werde sich 

auch zukünftig vor allem die Städtebauförderung als ein wichtiges und nachhaltiges Gestal-

tungsinstrument zur Herstellung von weitestgehender Barrierefreiheit in den Städten des Lan-

des anbieten. Hierzu gehöre unter anderem die Schaffung von weitestgehender Barrierefrei-

heit von bedarfsgerechtem Wohnraum, der umliegenden Straßen, Wege und Flächen.

Der Petitionsausschuss hat die mitberatende Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses im 

Rahmen seiner Beschlussempfehlung berücksichtigt.

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin 

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/125 vom 07.04.2016:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses vom 26.05.2016

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/5604
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b) an den Europa- und Rechtsausschuss

- Unterrichtung durch die Landesregierung

„Europa- und Ostseebericht der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 
2011/2012“
- Drucksache 6/755 - 

Der Wirtschaftsausschuss hat die Unterrichtung, die einen wertvollen Überblick zur Vernetzung 

der Aktivitäten des Landes im Ostseeraum und in der Europäischen Union mit Bezug zum 

Zuständigkeitsbereich des Ausschusses vermittle, begrüßt. In zahlreichen Punkten weise der 

ressortübergreifende Bericht eine mittelbare oder unmittelbare Bedeutung für die Arbeit 

des Ausschusses auf. Die umfänglichen internationalen Aktivitäten der Landesregierung 

dokumentierten eine zunehmende Relevanz der ostseeraumbezogenen Zusammenarbeit. 

An diese erfolgreiche Kooperation bei Projekten im verarbeitenden Gewerbe, im Tourismus, 

in der Gesundheitswirtschaft, in der maritimen Wirtschaft, in der Energiewirtschaft, im 

Agrarmarketing und in zahlreichen weiteren Bereichen gelte es auch in Zukunft anzuknüpfen. 

In der Vorbereitung der neuen EU-Förderperiode bedürfe es weiterhin einer konsequenten 

Definition politischer Schwerpunkte, um die Mitarbeit im Rahmen der EU-Strategie auch 

künftig erfolgreich gewährleisten zu können.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat die mitberatende Stellungnahme des Wirtschaftsaus-

schusses im Rahmen seiner Beschlussempfehlung berücksichtigt.

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin 

gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/22 vom 03.07.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses vom 29.11.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 

Drucksache 6/1673
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- Unterrichtung durch die Landesregierung
Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 
2013 - Auswertung des Arbeitsprogramms 2013 der Europäischen Kommission 
- Drucksache 6/1461 -

Der Wirtschaftsausschuss hat insbesondere die Maßnahmen zur Förderung der Forschung 
und Entwicklung von Energietechnologien nach Maßgabe des Energiefahrplans 2050, die 
Maßnahmen zur Stärkung der Innovationsfähigkeit und Schaffung von wissensbasierten Ar-
beitsplätzen, die Maßnahmen zur Forschungsförderung, insbesondere zur Umsetzung von 
Forschungsergebnissen in Innovationen und zur Stärkung der industriellen Wettbewerbsfä-
higkeit, und die Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU, insbeson-
dere bei der Wirtschaftsförderung und eines einfacheren Zugangs zu Normen, als wesentlich 
bedeutsam für seine Arbeit angesehen.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat die mitberatende Stellungnahme des Wirtschaftsaus-
schusses im Rahmen seiner Beschlussempfehlung berücksichtigt.

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin 
gemäß 
Amtlicher Mitteilung Nr. 6/39 vom 17.01.2013:
Europa- und Rechtsausschuss (f )
Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 
Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses vom 11.04.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 
Drucksache 6/1966

- Unterrichtung durch die Landesregierung
Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 
2014 - Auswertung des Arbeitsprogramms 2014 der Europäischen Kommission 
- Drucksache 6/2717 -

Der Wirtschaftsausschuss hat in der EU-Handelspolitik mit den Verhandlungen zu einem tran-
satlantischen Handels- und Investitionsabkommen mit den USA (TTIP) einen für seine Arbeit 
besonders bedeutsamen Bereich gesehen und empfohlen, die Landesregierung aufzufordern, 
hierzu und zu den weiteren wirtschaftspolitisch bedeutsamen Entwicklungen auf europäi-
scher Ebene zu unterrichten.
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Der Europa- und Rechtsausschuss hat die mitberatende Stellungnahme des Wirtschaftsaus-
schusses im Rahmen seiner Beschlussempfehlung berücksichtigt.

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin 
gemäß 
Amtlicher Mitteilung Nr. 6/69 vom 27.03.2014:
Europa- und Rechtsausschuss (f )
Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 
Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses vom 19.06.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 
Drucksache 6/3278

- Unterrichtung durch die Landesregierung
Bericht zur Metropolregion Hamburg 2014
- Drucksache 6/3215 -

Der Wirtschaftsausschuss hat die Anstrengungen des Landes und der Region begrüßt und 
angeregt, dass zukünftig der gesamte Landkreis Ludwigslust-Parchim und die kreisfreie Stadt 
Schwerin, d.  h. der gesamte Bereich Westmecklenburg, Teil der Metropolregion Hamburg 
würden. 

Der Europa- und Rechtsausschuss hat die mitberatende Stellungnahme des 
Wirtschaftsausschusses im Rahmen seiner Beschlussempfehlung berücksichtigt.

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin 
gemäß
Amtlicher Mitteilungen Nr. 6/84 vom 17.10.2014 und Nr. 6/86 vom 27.11.2014:
Europa- und Rechtsausschuss (f )
Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Energieausschuss (m)

• Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses vom 10.09.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 
Drucksache 6/4892
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- Unterrichtung durch die Landesregierung
Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 
2015 - Auswertung des Arbeitsprogramms 2015 der Europäischen Kommission
- Drucksache 6/3879 -

Der Wirtschaftsausschuss hat begrüßt, dass

- eine Strategie für ein neues, integriertes Binnenmarktkonzept mit dem Ziel erarbeitet wer-
den soll, die gegenseitige Anerkennung und Standardisierung in Industrie- und Dienstleis-
tungssektoren mit besonders hohem wirtschaftlichen Potenzial zu verbessern; allerdings 
dürfen insoweit die nach deutschem Recht geltenden Qualitätsstandards nicht herabge-
senkt werden und kein erhöhter Bürokratieaufwand für Unternehmen entstehen, 

- der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Ände-
rung der Richtlinien 2008/98/EG über Abfälle, 94/62/EG über Verpackungen und Verpa-
ckungsabfälle, 1999/31/EG über Abfalldeponien, 2000/53/EG über Altfahrzeuge, 2006/66/
EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren sowie 
2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (28.10.2014) zurückgenommen worden 
ist, da dieser Vorschlag den Aspekten der tatsächlichen Umsetzbarkeit, der wirtschaftlichen 
Zumutbarkeit und der ökologischen Sinnhaftigkeit nicht vollumfänglich Rechnung getra-
gen hat,

- der Vorschlag für eine Empfehlung des Rates betreffend die europäischen Qualitätsgrund-
sätze für den Tourismus zurückgenommen worden ist, weil mit der Umsetzung dieses Vor-
schlages eine Absenkung von deutschen Qualitätsstandards verbunden gewesen wäre.

Der Europa- und Rechtsausschuss hat die mitberatende Stellungnahme des Wirtschaftsaus-
schusses im Rahmen seiner Beschlussempfehlung berücksichtigt.

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin 
gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/98 vom 17.04.2015:
Europa- und Rechtsausschuss (f )
Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 
Bildungsausschuss, Energieausschuss und Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses vom 18.06.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 
Drucksache 6/4608
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5.4 Weitere Aktivitäten des Wirtschaftsausschusses

5.4.1 Wahrnehmung des Selbstbefassungsrechts

Gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Satz 2 GO LT bzw. § 12 Absatz 1 Satz 2 GO LT hat der 

Wirtschaftsausschuss von seinem Recht regen Gebrauch gemacht, „sich mit ... Fragen 

aus (seinem) Geschäftsbereich (zu) befassen.“ Diesem Zweck haben nicht nur öffentliche 

Anhörungen und nichtöffentliche Anhörungen am Sitz des Landtages gedient, sondern auch 

eine Vielzahl von Informationsbesuchen innerhalb und außerhalb des Landes Mecklenburg-

Vorpommern.

a)  Öffentliche Anhörungen

- 46. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 27.03.2014

• Aktuelle Situation und Perspektiven für die Kreativwirtschaft in 
Mecklenburg-Vorpommern

b) Nicht öffentliche Anhörungen

- 26. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 11.04.2013

• Information zu der Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH 

- 27. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 18.04.2013

• Information zum Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern e. V.

- 37. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 07.11.2013

• Vorstellung der Ergebnisse der 9. Nationalen Branchenkonferenz 
Gesundheitswirtschaft 2013 und Ausblick auf die 10. Nationale 
Branchenkonferenz 2014 
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- 39. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 28.11.2013

• Vorstellung des aktuellen Sachstandes des Projektes „LandArt“ und 
der bisherigen Ergebnisse der Tourismussaison 2013 durch 
den Geschäftsführer des Landestourismusverbandes

- 47. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 03.04.2014

• Informationen durch den Präsidenten und den Hauptgeschäftsführer 
des DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern e.V. zu den Vorhaben und 
Schwerpunktthemen im Jahr 2014

- 60. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 15.01.2015

• Themen und Vorhaben der Vereinigung der Unternehmensverbände 
für Mecklenburg-Vorpommern e. V. in 2015

- 65. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 16.04.2015

• Themen und Vorhaben des Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
in 2015

- 67. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 21.05.2015

• Entwicklung der Existenzgründungen in Mecklenburg-Vorpommern

- 68. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 18.06.2015

• Information der BioCon Valley-GmbH über deren Themen und Vorhaben 2015

- 73. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 08.10.2015

• Information durch die Vereinigung der Unternehmensverbände für 
Mecklenburg-Vorpommern e. V. zu den Auswirkungen des gesetzlichen 
Mindestlohnes auf die Unternehmen und Beschäftigten im Land
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- 78. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 03.12.2015

• Information des Kooperationsverbundes MAZA M-V e. V. zu seinen 
inhaltlichen Schwerpunkten

- 80. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 14.01.2016

• Information durch die Vereinigung der Unternehmensverbände für 
Mecklenburg-Vorpommern e. V. zum Thema „Energiekosten und 
Versorgungssicherheit“

- 82. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 25.02.2016

• Information durch den DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern e. V. über die 
Wohnraumsituation der Beschäftigten des Hotel- und Gaststättengewerbes

- 83. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 03.03.2016

• Information durch die Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern 
in Mecklenburg-Vorpommern über die Ausbildungssituation im Handwerk

- 84. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 07.04.2016

• Information durch die Vereinigung der Unternehmensverbände für 
Mecklenburg-Vorpommern e.  V. zum Thema „Arbeitskräftesicherung“

- 87. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 12.05.2016

• Information durch die Industrie- und Handelskammern Mecklenburg-
Vorpommern und der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in 
Mecklenburg-Vorpommern über 
die Integration von Flüchtlingen in das Berufsleben

- 94. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 30.06.2016

• Information durch die Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in 
Mecklenburg-Vorpommern über die Betriebsnachfolge im Handwerk
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c) Beratungen des Wirtschaftsausschusses zu Angelegenheiten aus seinem 
Aufgabengebiet gemäß § 12 Absatz 1 Satz 2 GO LT

- 2. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 10.11.2011

Bericht des Ministers für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Vorhaben in der 6. Wahlperiode 2011 bis 2016

• Aktueller Mittelabfluss im Geschäftsbereich

- 3. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 01.12.2011

Bericht des Ministerpräsidenten

• Außenwirtschaft und Messen

- 4. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 08.12.2011

Bericht des Ministers für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Konversionsbericht 2011 (Drucksache 6/184)

- 5. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 19.01.2012

Bericht des Ministers für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Städtebauförderung in Mecklenburg-Vorpommern

• Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen auf der Deponie Ihlenberg

- 6. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 26.01.2012

Bericht des Ministers für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Wirtschaftsförderung durch die Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH

- 8. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 29.03.2012

Bericht des Ministers für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Lage der Werften in Mecklenburg-Vorpommern
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- 10. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 10.05.2012

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus 

• Sach- und Rechtslage zu Transporten von Asbestabfällen zur Deponie 
Ihlenberg

- 13. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 07.06.2012

Bericht des Ministers für Wirtschaft, Bau und Tourismus 

• Änderungen der Förderrichtlinien (GRW) 

- 14. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 14.06.2012

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Umsetzung des Masterplans Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-
Vorpommern 2020 (Drucksache 5/4517)

- 16. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 23.08.2012

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Aktuelle Situation der P+S Werften

- 17. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 13.09.2012

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Wirtschaftsbericht Mecklenburg-Vorpommern 2012

- 20. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 22.11.2012

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Existenzgründungen in Mecklenburg-Vorpommern

• Stand der Erarbeitung eines Mittelstandsfördergesetzes
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- 21. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 29.11.2012

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Bericht der Landesregierung zur Situation auf den P+S Werften

- 22. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 29.11.2012

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Stand der Erarbeitung eines Mittelstandsfördergesetzes

- 23. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 17.01.2013

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Ergebnisse der Delegationsreise in die Schweiz

• Vorhaben im Jahr 2013

- 25. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 14.03.2013

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Förderrichtlinien zur gewerblichen Wirtschaftsförderung 
und zur Infrastrukturförderung

- 28. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 16.05.2013

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Information über den aktuellen Stand der Aufstellung des Operationellen 
Programms des Landes für die neue EU-Förderperiode

- 29. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 23.05.2013

Bericht der Landesregierung

• Weiterentwicklung der Landesmarketingkampagne „MV tut gut.“
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- 31. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 13.06.2013

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• über die Gründe der Verleihung des Sonderpreises „Lebenswerk“
  im Rahmen des Landeswettbewerbs Unternehmer des Jahres 2013  

an Prof. Dr. Dietmar Enderlein

• über die Entwicklung touristischer Großprojekte, insbesondere zum  
Grand Hotel Heiligendamm, Projekt Hohen Wieschendorf und  
Ferien- und Golfressort Fleesensee

- 44. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 27.02.2014

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• über die vertraglichen Vereinbarungen bestehender Projekte in  
öffentlich-privater Partnerschaft, insbesondere beim Bau der 
Justizvollzugsanstalt Waldeck

• zur Entscheidung über den Zeitpunkt der Stilllegung des 
Deponiebetriebes Ihlenberg unter Aufzeigung der damit verbundenen 
betriebswirtschaftlichen, deponietechnischen Konsequenzen 

- 48. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 08.05.2014

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

•  zur baurechtlichen Situation bei der Vermietung von Ferienwohnungen  
in Wohngebieten 

• zum Stand der Ausbildungsoffensive zur Attraktivitätssicherung der 
Ausbildungsberufe im Hotel- und Gaststättengewerbe 

- 52. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 26.06.2014

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• zum Operationellen Programm des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in der 
Förderperiode 2014 bis 2020
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- 56. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 30.10.2014

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Wettbewerb „Kreativmacher Mecklenburg-Vorpommern“

- 57. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 06.11.2014

Bericht des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

• Sachstand zur Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms

- 64. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 09.04.2015

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Finanzierung der Leitprojekte Gesundheitswirtschaft  
Mecklenburg-Vorpommern

• Landeswassertourismuskonzept

- 68. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 18.06.2015

Bericht der Landesregierung 

• CeBIT 2015 und Vorbereitung der CeBIT 2016

- 71. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 17.09.2015

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Projekt „Kreativmacher Mecklenburg-Vorpommern“

- 77. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 26.11.2015

Bericht der Landesregierung

• Schlussfolgerungen aus der „Evaluierung des Vergabegesetzes
Mecklenburg-Vorpommern (VgG M-V)“
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- 82. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 25.02.2016

Information des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Politische Schwerpunkte für das Jahr 2016

• Aktueller Stand der Förderung des Kinder- und Jugendtourismus
in Mecklenburg-Vorpommern

- 83. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 03.03.2016

Information des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Aktueller Stand der Erarbeitung der Richtlinien zur sozialen 
Wohnraumförderung

Information des Ministeriums für Inneres und Sport

• Auslegung des § 56 Absatz 4 Satz 2 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern unter Berücksichtigung der Zielsetzung 
des Neubaus von Sozialwohnungen

- 86. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 11.05.2016

Information des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• „Meister-Extra“ für Meisterqualifikation

- 93. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 23.06.2016

Information des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Stand der Inanspruchnahme der EFRE-Mittel für den Bereich Forschung, 
Entwicklung und Innovation

• Erfahrungen bei der bürokratischen Abwicklung der Antragstellung, 
Bewilligung und Ausreichung der Mittel entsprechend der Richtlinie zur 
Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation

• Verkauf der drei Nordic-Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund an 
die Asiatische Genting Group

• Schlussfolgerungen des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus aus 
den Ergebnissen der Umfrage des DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
zur Wohnraumsituation der Beschäftigten im Gastgewerbe
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- 94. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 30.06.2016

Information des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus

• Auswertung der Ergebnisse der Studie zum Kinder- und Jugendtourismus in 
Mecklenburg-Vorpommern

• Entwicklung, Förderung und aktuelle Situation des Unternehmens 
Flammaerotec Schwerin

5.4.2 Informationsbesuche/Unterrichtungsfahrten/Exkursionen

- Informationsbesuch bei der Internationalen Tourismusbörse in Berlin -
  ITB 2012 und beim 15. Tourismusforum des Ostdeutschen  

Sparkassenverbandes am 08.03.2012 

Vertreter des Ausschusses für Wirtschaft, Bau und Tourismus besuchten am 08.03.2012 die In-
ternationale Tourismusbörse und das 15. Tourismusforum des Ostdeutschen Sparkassenver-
bandes. 

- Unterrichtungsfahrt zum Rostocker Zoo - Besichtigung des neuen Darwineums 
am 15.08.2012 

Vertreter des Ausschusses für Wirtschaft, Bau und Tourismus besuchten am 15.08.2012 den 
Rostocker Zoo und verschafften sich vor Ort ein Bild vom Baufortschritt und der Konzeption 
des neuen Darwineums. 

- Informationsbesuch bei der Internationalen Tourismusbörse in Berlin - ITB 2013 
und beim 16. Tourismusforum des Ostdeutschen Sparkassenverbandes am 
07.03.2013 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Tourismus besuchte am 07.03.2013 die Internationale 
Tourismusbörse in Berlin und nahm am 16. Tourismusforum des Ostdeutschen Sparkassenver-
bandes sowie an der Netzwerk-Präsentation „LandArt“ des Tourismusverbandes M-V und des 

Vereins Landurlaub teil. 
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- Informationsreise nach Brüssel vom 16. bis 18.10.2013 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Tourismus reiste vom 16. bis 18.10.2013 nach Brüssel, 

um sich über die thematischen Ziele der neuen EFRE-Förderperiode 2014 bis 2020 zu infor-

mieren. Dabei standen die Themen „Meerespolitik“, „KMU-Politik und Small Business Act“, „Ener-

giepolitik“ sowie „Forschung und KMU“ im Vordergrund. Die Ausschussmitglieder führten dazu 

Gespräche mit Abgeordneten des Europaparlaments, Vertretern der EU-Kommission und des 

Ausschusses der Regionen sowie des Informationsbüros des Landes Mecklenburg-Vorpom-

mern.

- Informationsbesuch bei der Internationalen Grünen Woche in  
Berlin am 23.01.2014 

Vertreter des Ausschusses für Wirtschaft, Bau und Tourismus besuchten am 23.01.2014 die Län-

derhalle 5.2b auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

- Informationsbesuch bei der Internationalen Tourismusbörse in Berlin -  
ITB 2014 und beim 17. Tourismusforum des Ostdeutschen  
Sparkassenverbandes am 06.03.2014 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Tourismus besuchte am 06.03.2014 die Internationale 

Tourismusbörse in Berlin, nahm dort am 17. Tourismusforum des Ostdeutschen Sparkassenver-

bandes teil und besichtigte den Messestand des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

- Informationsreise nach Niederösterreich vom 02. bis 06.06.2014 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Tourismus führte zum Schwerpunktthema „Gesund-

heitswirtschaft“ vom 02. bis 06.06.2014 eine Informationsfahrt nach Niederösterreich durch.
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- Informationsbesuch bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin am 
22.01.2015 

Vertreter des Ausschusses für Wirtschaft, Bau und Tourismus besuchten am 22.01.2015 die 

Länderhalle 5.2b auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

- Informationsbesuch bei der Internationalen Tourismusbörse in Berlin -  
ITB 2014 und beim 18. Tourismusforum des Ostdeutschen  
Sparkassenverbandes am 05.03.2015 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Tourismus besuchte am 05.03.2015 die Internationale 

Tourismusbörse in Berlin, nahm dort am 18. Tourismusforum des Ostdeutschen Sparkassenver-

bandes teil und besichtigte den Messestand des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

- Informationsreise nach Brüssel vom 24. bis 26.03.2015 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Tourismus reiste vom 24. bis 26.03.2015 nach Brüssel, um 

sich über die Themen „Transparenzinitiative der EU nach Artikel 59 der Berufsanerkennungs-

richtlinie“, „Digitale Wirtschaft“, „EU-Förderperiode 2014 bis 2020“ und „315 Mrd. EUR EU-Wachs-

tumsprogramm der EU-Kommission“ zu informieren. Dazu führten die Ausschussmitglieder 

Gespräche mit Abgeordneten des Europaparlaments, Vertretern der EU-Kommission und des 

Informationsbüros des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

- Informationsbesuch bei der IHK Neubrandenburg am 01.10.2015

Der Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Tourismus besuchte am 01.10.2015 die IHK Neubran-

denburg und führte dort Gespräche mit Vertretern der IHK Neubrandenburg sowie mit Unter-

nehmern der Region zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen („Evaluierung Mindestlohn“, 

„grenzüberschreitende Zusammenarbeit“, „Unternehmensnachfolge“, „Ausbildungssituation“ 

und „Flüchtlinge“). Im Anschluss besichtigte der Ausschuss das Unternehmen „Webasto Neu-

brandenburg“.
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- Informationsbesuch bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin  
am 16.01.2016

Vertreter des Ausschusses für Wirtschaft, Bau und Tourismus besuchten am 16.01.2016 die 

Länderhalle 5.2b auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

- Informationsbesuch beim Technologie- und Gewerbezentrum e. V.  
Schwerin/Wismar (TGZ) mit anschließender Unternehmensbesichtigung  
am 14.04.2016 

Der Wirtschaftsausschuss besuchte am 14.04.2016 das TGZ und ließ sich durch den Geschäfts-

führer des TGZ über die Entwicklungen in den vergangenen 25 Jahren sowie über die Heraus-

forderungen und Zukunftsvisionen berichten. Im Anschluss daran besuchte der Wirtschafts-

ausschuss die MeKoFe GmbH, die Leukhardt Schaltanlagen Systemtechnik GmbH und die 

AIRSENSE Analytics GmbH, die sich im TGZ angesiedelt haben.

- Informationsbesuch beim Flughafen Rostock-Laage am 19.05.2016

Der Wirtschaftsausschuss besuchte am 19.05.2016 den Flughafen Rostock-Laage und ließ sich 

durch den Geschäftsführer der Flughafen Rostock-Laage GmbH über die aktuelle Entwicklung 

des Flughafens berichten. Im Anschluss informierte die Bürgermeisterin der Stadt Laage über 

die aktuelle Entwicklung des Airparks Rostock-Laage. 

- Informationsbesuch beim Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.  
im Internationalen Haus des Tourismus am 26.05.2016

Der Wirtschaftsausschuss besuchte am 26.05.2016 das Internationale Haus des Tourismus in 

Rostock und ließ sich durch den Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vor-

pommern e.V. über die touristischen Entwicklungen im Land im Jahr 2015 mit Ausblick auf das 

Jahr 2016 und über die Internationale Tourismus-Börse Berlin 2016 berichten.
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- Informationsbesuch bei der MV Werften Wismar GmbH am 11.08.2016

Der Wirtschaftsausschuss besuchte am 11.08.2016 die MV Werften Wismar GmbH und infor-

mierte sich dort über die aktuellen Entwicklungen und zukünftigen Herausforderungen. Gen-

ting Hong Kong hatte im Frühjahr 2016 die drei Nordic-Werften in Wismar, Warnemünde und 

Stralsund gekauft und den Hauptsitz der neu gegründeten „MV Werften“ nach Wismar verlegt.

5.4.3 Gemeinsame Informationsbesuche/Unterrichtungsfahrten/
Exkursionen mit anderen Ausschüssen

- Unterrichtungsfahrt zum Hafen Rostock
Besichtigung der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH am 29.11.2012

Vertreter des Wirtschafts- und Energieausschusses besuchten am 29.11.2012 im Rahmen der 

22. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und 25. Sitzung des Energieausschusses in Rostock das 

Unternehmen Liebherr-MCCtec Rostock GmbH, das seit sechs Jahren an diesem Standort ma-

ritime Krane produziert.

- Gemeinsame Beratung mit Vertretern des Sejmiks der Wojewodschaft 
Westpommern zu maritimen Fragen am 25.06.2015 in Rostock

Vertreter des Wirtschaftsausschusses und des Sejmiks der Wojewodschaft Westpommern be-

sichtigten am 25.06.2015 im Rahmen der 69. Sitzung des Wirtschaftsausschusses die Neptun 

Werft in Rostock-Warnemünde und berieten im Anschluss die „Bedeutung von Netzwerken 

und Kooperationen in der maritimen Industrie“ sowie das Thema „Zusammenarbeit mit Polen 

weiter vertiefen - grenzüberschreitende Kooperationschancen aus der Perspektive der Wirt-

schaft“ in der IHK zu Rostock.
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- Gemeinsame Beratung des Wirtschafts- und Energieausschusses mit  
Vertretern des Sejmiks der Wojewodschaft Westpommern  
vom 01. bis 02.06.2016 in Stettin 

Vertreter des Wirtschafts- und Energieausschusses haben gemeinsam mit Vertretern des 

Sejmiks der Wojewodschaft Westpommern am 01./02.06.2016 in Stettin unter anderem zu 

folgenden Themen beraten:

- Operationelles Programm: INTERREG VA 2014-2020

- Europäisches LNG-Bildungszentrum - Weg zur Elitewelt des modernen 

Ingenieurswesens

- Finanzierung der Investitionen von Erneuerbaren Energieanlagen und der 

schadstoffarmen Wirtschaft im Rahmen des Regionalen Operationellen Programmes 

der Wojewodschaft Westpommern

- Förderprogramm für Investitionen in Mikroanlagen Erneuerbarer Energien für die 

Einwohner von Westpommern

- Flüssiggasterminal in Swinemünde - Entstehung und Hintergrund der Idee, 

Umsetzung und Bedeutung, Nachfrage und Flüssiggas in Polen

- Integrierter Plan für eine CO2-arme Wirtschaft für die Metropolregion Stettin

- Metropolregion Stettin - Allgemeine Informationen, Wirtschaftskraft und soziale 

Infrastruktur

- Energiepolitik in der Wojewodschaft Westpommern - Strategie, Monitoring, geplante 

Investitionen.
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5.4.4 Gemeinsame Beratungen mit anderen Ausschüssen

- 22. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und 
25. Sitzung des Energieausschusses am 29.11.2012 

• Beratung zum Thema Infrastruktur- und Wirtschaftsentwicklung 
 im Hafen Rostock

mit Vertretern der Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH, der IHK zu Rostock 
sowie der Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

- 38. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und 
44. Sitzung des Energieausschusses am 27.11.2013 als gemeinsame auswärtige Sitzung in 
Groß Schwiesow zum Thema

• Nutzung der Windenergie in Mecklenburg-Vorpommern
mit Vertretern des Bundesverbandes Windenergie e.V., der Rostock Business GmbH 
und des WindEnergy Network e.V.

- 41. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und 
46. Sitzung des Energieausschusses am 16.01.2014 als gemeinsame Ortsbesichtigung und 
auswärtige Sitzung in Saal zum Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

• Prozess der Onshore-Ölfeldentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern 
positiv begleiten
- Drucksache 6/2127 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 6/2174 -

mit Vertretern der Gemeinde Saal sowie der Central European Petroleum GmbH (CEP)

- 91. und 92. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und 
96. und 97. Sitzung des Energieausschusses am 01./02.06.2016 als gemeinsame 
auswärtige Sitzung in Stettin mit Vertretern des Sejmiks der Wojewodschaft 
Westpommern 

Zu den Themen wird auf die Ausführungen unter 5.5.3 verwiesen.



 Kompetenzbereich des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (Agrarausschuss) 779

6. Kompetenzbereich des Ausschusses  
für Landwirtschaft, Umwelt und  
Verbraucherschutz  
(Agrarausschuss)

verantwortlich: 

Leiter des Sekretariates des Agrarausschusses,

Regierungsdirektor Dr. Wolfgang Röhl

Während der 2. Sitzung des Landtages am 25.  Oktober  2011 wurde mit der Annahme 

des Antrages der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf 

Drucksache  5/62 sowie des Änderungsantrages auf Drucksache  6/64 der Ausschuss für 

Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (Agrarausschuss) als Fachgremium des 

Landtages für die Bereiche Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, ländliche Räume, Fischerei, 

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen, Umwelt, Naturschutz 

und Landschaftspflege sowie Gewässerschutz, Wasserwirtschaft und Bodenschutz eingesetzt 

und der Abgeordnete Prof. Dr. Fritz Tack als dessen Vorsitzenden bestimmt.
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Während der 6. Wahlperiode hatte der Agrarausschuss nachstehende Zusammensetzung:

Agrarausschuss
11 Mitglieder

Vorsitzender: Prof. Dr. Fritz Tack (DIE LINKE)
Stellv. Vorsitzende:  Dr. Ursula Karlowski  

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

SPD Drese, Stefanie
Feike, Katharina
Krüger, Thomas
Saemann, Nils

Borchert, Rudolf
Heydorn, Jörg
Müller, Detlef
Müller, Heinz

CDU Lenz, Burkhard
Schlupp, Beate
Schütt, Heino

Eifler, Dietmar
Kokert, Vincent
Reinhardt, Marc
Texter, Andreas
Waldmüller, Wolfgang

DIE LINKE Dr. Schwenke, Mignon
Prof. Dr. Tack, Fritz

Dr. Al-Sabty, Hikmat
Dr. Brie, André

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Dr. Karlowski, Ursula Berger, Ulrike
Gajek, Silke
Gerkan, Jutta
Jaeger, Johann-Georg
Saalfeld, Johannes
Suhr, Jürgen

NPD Köster, Stefan Andrejewski, Michael
Müller, Tino 
Pastörs, Udo
Petereit, David
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Der Agrarausschuss hat während der 6. Wahlperiode insgesamt 88 Sitzungen durchgeführt. 

Er hat insgesamt 16 Beschlussempfehlungen und Berichte erarbeitet und darüber hinaus an 

andere Ausschüsse 36 Stellungnahmen, davon 22 zu Unterrichtungen sowie eine zu einem 

Antrag abgegeben. Darüber hinaus hat der Agrarausschuss sein Votum zu zwei Finanzvorla-

gen abgegeben.

6.1 Gesetzgebung

Während der 6. Wahlperiode hat der Agrarausschuss Beschlussempfehlungen und Berichte zu 

10 Gesetzentwürfen sowie insgesamt 14 mitberatende Stellungnahmen erarbeitet, von denen 

drei den Innenausschuss, einer den Europa- und Rechtsausschuss, sechs den Finanzausschuss, 

einer den Wirtschaftsausschuss, einer den Energieausschuss sowie zwei den Sozialausschuss 

zum Adressaten hatten.

6.1.1 Verkündete Gesetze

- Gesetz zur Erhaltung von Dauergrünland im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Dauergrünlanderhaltungsgesetz – DGErhG M-V)
(GVOBl. M-V Nr. 20 vom 28. Dezember 2012, S. 544)

Umbrüche von Dauergrünland sind aufgrund ihrer Wirkungen auf das Klima (Freisetzung von 

klimawirksamen Gasen), den Boden (Moordegradierung, Bodenerosion), die Gewässer (Ver-

stärkung der Mineralisation und des Eintrags von Stickstoffverbindungen in das Grund- und 

Oberflächenwasser) sowie die Biodiversität (Rückgang der Anzahl sowie der Verbreitung der 

Tier- und Pflanzenarten, Verlust von Lebensräumen) weder mit eingegangenen internatio-

nalen Verpflichtungen noch mit den Zielstellungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

vereinbar. Da es im unmittelbaren Nachgang zur Aufhebung der Dauergrünlanderhaltungs-

verordnung (DGErhVO M-V), die bei der Unterschreitung der „Interventionsgrenze“ für Grün-

landumbrüche (5 % der landwirtschaftlichen Fläche bei Unternehmen, die Direktzahlungen 

erhalten) vorgenommen werden musste, zu einer verstärkten Umwandlung von Dauergrün-

land in Ackerland gekommen war, hat die Landesregierung einen Gesetzentwurf in den Land-
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tag eingebracht, mit dem bis zum Inkrafttreten entsprechender Regelungen im Rahmen der 

Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union („Greening“) eine 

weitere Abnahme des Dauergrünlandes unterbunden werden sollte.

Der Agrarausschuss hat einstimmig beschlossen, dem Landtag die Annahme des Gesetzent-

wurfes der Landesregierung in der Fassung der Beschlussempfehlung zu empfehlen. Mit den 

vom Ausschuss beschlossenen Änderungen ist ausgehend von den eingeholten schriftlichen 

Stellungnahmen ausgewählter Sachverständiger zu den Fragenkomplexen 1 „Notwendigkeit, 

Folgen des Verzichts auf eine gesetzliche Regelung, Alternativen, Vollzug“, 2 „Bewertung der 

Regelungsinhalte“, 3 „Vorgaben für das Grünlandmanagement“, 4 „Anderweitige Grünlandum-

wandlungen“ sowie 5 „Inkrafttreten/Befristung der Geltungsdauer“ einigen darin enthaltenen 

Änderungsbedarfen Rechnung getragen worden. Diese betreffen die rückwirkende Wieder-

herstellung des umgebrochenen Dauergrünlandes (§  2) sowie die Verlängerung der Befris-

tung der Geltungsdauer des Gesetzes um ein Jahr (§ 6). Des Weiteren sind Klarstellungen zu 

den naturschutzrechtlichen Mitwirkungsverfahren im Zusammenhang mit der Genehmigung 

von Grünlandumbrüchen in § 4 Abs. 2 vorgenommen worden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1120

• Überweisung während der 25. Landtagssitzung am 26.09.2012:

Agrarausschuss

• Beiziehung schriftlicher Stellungnahmen berufsständischer Interessenvertretungen, 

der Naturschutzverbände sowie weiterer Sachverständiger

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/1385

• Beschluss während der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012:

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Beschlussempfehlung
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- Erstes Gesetz zur Änderung des Landesfischereigesetzes und 
zur Änderung anderer Gesetze 
(GVOBl. M-V Nr. 10 vom 28. Juni 2013, S. 404)

Da während der 6. Legislaturperiode des Landtages zahlreiche Gesetze - darunter auch das 
Landesfischereigesetz - mit dem Ziel der Rechtsvereinfachung sowie der Deregulierung 
novelliert werden sollten, hatte die Landesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt, 
dessen Kernpunkte die Flexibilisierung der Fischereipacht und der Verzicht auf die Anzeige 
und Registrierung von Fischereipachtverträgen (Artikel 1 Nummer 3), die Anhebung des 
Eintrittsalters der Fischereischeinpflicht auf das vollendete 14. Lebensjahr (Artikel 1 Nummer 5) 
sowie die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung zum mehrmaligen Erwerb 
jeweils für 28 Tage geltender „befristeter Fischereischeine“ (Artikel 1 Nummer 7) waren. Der 
Agrarausschuss hat nach Beiziehung schriftlicher Stellungnahmen von Interessenvertretungen 
der Fischerei, des Umwelt-, Natur- und Tierschutzes, der kommunalen Landesverbände sowie 
weiterer Sachverständiger beschlossen, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfes in 
geänderter Fassung zu empfehlen. Die Änderungen betreffen Artikel 1 Nummer 3 (Beibehaltung 
der Anzeigepflicht für Fischereipachtverträge sowie der Mindestpachtlaufzeit von 12 Jahren), 
Nummer 8 (Zulässigkeit von Ausnahmen in Bezug auf die fischereiliche Qualifikation von 
Personen, die die Fischerei für wissenschaftliche Zwecke ausüben), Nummer 15 (Schaffung 
einer Rechtsgrundlage für das Tragen von Dienstbekleidung durch Fischereiaufsichtsbeamte) 
sowie daraus resultierende Folgeänderungen bei Nummer 17 (Ordnungswidrigkeiten) und in 
Artikel 2 (aufgrund von Artikel 1 Nummer 3).

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1338

• Überweisung während der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012:
Agrarausschuss

• Beiziehung schriftlicher Stellungnahmen ausgewählter Interessenvertretungen der 
Fischerei, des Umwelt-, Natur- und Tierschutzes, der Gebietskörperschaften sowie der 
Tourismuswirtschaft

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/1768
Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/1797
Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 
6/1800, 6/1801 sowie 6/1803

• Beschluss während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:
Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Beschlussempfehlung
Ablehnung der Änderungsanträge
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- Gesetz zur Aufhebung des Rinderkennzeichnungs- und 
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetzes
(GVOBl. M-V Nr. 10 vom 28. Juni 2013, S. 403)

Nach Artikel 72 Absatz 3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern können Ge-

meinden und Kreise durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch Rechtsverordnung zur 

Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben verpflichtet werden. Des oben genannten Ge-

setzes hat es deshalb nicht mehr bedurft, weil das Kabinett bereits im November 2012 die 

entsprechenden Verordnungen - die Tierkennzeichnungsverordnung sowie die Landesverord-

nung über die Zuständigkeiten für die Überwachung der Rind- und Kalbfleischetikettierung 

- beschlossen hatte. Aufgrund der bestehenden gesetzlichen Regelung war es jedoch nicht 

möglich, diese Verordnungen zu verkünden. Deshalb hatte die Landesregierung einen Gesetz-

entwurf vorgelegt, mit dem das Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüber-

wachungsaufgabenübertragungsgesetz aufgehoben werden sollte, damit die Nachfolgerege-

lungen zeitgleich mit dem Aufhebungsgesetz in Kraft treten konnten. Der Agrarausschuss hat 

dem Landtag die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes der Landesregierung empfoh-

len.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1336

• Überweisung während der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012:

Agrarausschuss (f )

Innenausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/1887

• Beschluss während der 42. Landtagssitzung am 29.05.2013:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

- Gesetz zur Durchführung tiergesundheitsrechtlicher Bestimmungen
(GVOBl. M-V Nr. 13 vom 18. Juli 2014, S. 306)

Ausgehend davon, dass die Länder der Bundesrepublik aufgrund des Inkrafttretens des Tierge-

sundheitsgesetzes am 1. Mai 2014 gehalten waren, die jeweiligen Ausführungsgesetze an das 

neue Bundesrecht anzupassen, ist von der Landesregierung ein Gesetzentwurf vorgelegt wor-

den, der unter Beibehaltung der Grundprinzipien der Tierseuchenbekämpfung Regelungen 

zum vorbeugenden Schutz vor Tierseuchen (z. B. Einrichtung von Tiergesundheitsdiensten bei 
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der Tierseuchenkasse, Wiedereinführung des Bienensachverständigen), zu deren Bekämpfung 

(z.  B. zwischenbehördliche Datenübermittlung bei der Tierseuchenbekämpfung) sowie zur 

Verbesserung der Überwachung (z. B. Zuständigkeit des LALLF als Untersuchungseinrichtung 

für amtlich angeordnete Laboruntersuchungen) vorgenommen hatte. Weitere Änderungen 

betrafen das Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (Ar-

tikel 2), die Tierseuchenzuständigkeitslandesverordnung (Artikel 3) sowie die Veterinärverwal-

tungskostenverordnung (Artikel 4).

Der Agrarausschuss hat dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfes mit der Maßgabe 

empfohlen, in Artikel 1 §  11 eine redaktionelle Berichtigung und in §  20 eine ergänzende 

Klarstellung vorzunehmen sowie im Artikel 5 ein gespaltenes Inkrafttreten zu regeln.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2721

• Überweisung während der 62. Landtagssitzung am 12.03.2014:

Agrarausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss (m)

• Beiziehung schriftlicher Stellungnahmen ausgewählter Interessenvertretungen, 

Institutionen sowie der kommunalen Spitzenverbände

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/3090

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 

6/3115, 6/3116 sowie 6/3117

Mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Abgeordneten Prof. Dr. Fritz Tack, 

Fraktion DIE LINKE, folgende Entschließung aufzunehmen:

„Die Landesregierung wird aufgefordert, nach drei Jahren einen Bericht vorzulegen 

und mitzuteilen, ob bei der Umsetzung des Gesetzes zur Durchführung 

tiergesundheitsrechtlicher Bestimmungen konnexitätsrelevante Tatbestände 

aufgetreten sind, die eine Nachzahlung an die Kommunen erfordern.“

• Beschluss während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:

Annahme des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der geänderten Beschlussempfehlung

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/3115, 6/3116 sowie 6/3117
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- Erstes Gesetz zur Änderung des Landes-Umweltinformationsgesetzes
(GVOBl. M-V Nr. 23 vom 29. Dezember 2014, S. 643)

Mit dem von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf ist das Ziel verfolgt worden, 

die Vorgaben von Artikel  2 Nummer 2 der Umweltinformationsrichtlinie der Europäischen 

Union ordnungsgemäß umzusetzen. Zu der genannten Bestimmung hatte der Europäische 

Gerichtshof (EuGH) in zwei Urteilen (Rechtssachen C-204/09 und C-515/11) Entscheidungen 

getroffen, wann ein Ministerium eine informationspflichtige Stelle im Sinne der Vorgaben dieser 

Richtlinie ist und somit zur Herausgabe von Informationen verpflichtet sein kann. Danach 

sind an einem Gesetzgebungsverfahren beteiligte Ministerien nur während der Dauer dieses 

Verfahrens in keinem Fall zur Herausgabe von entsprechenden Informationen verpflichtet, 

während für Ministerien, die an einem Verfahren zum Erlass einer Rechtsverordnung beteiligt 

sind, auch während der Dauer dieses Verfahrens grundsätzlich die Verpflichtung zur Herausgabe 

von entsprechenden Informationen besteht. Des Weiteren hatte Umsetzungsbedarf bei der 

Definition der Kontrolle von juristischen Personen des Privatrechts durch das Land bestanden. 

Da nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) nationales Recht, das 

nicht europarechtskonform ausgelegt werden kann, so schnell wie möglich mit den Vorgaben 

des Rechts der Europäischen Union in Einklang gebracht werden musste, hatte dringlicher 

Novellierungsbedarf bestanden.

Der Agrarausschuss hat beschlossen, dem Landtag die unveränderte Annahme des 

Gesetzentwurfes zu empfehlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/3053

• Überweisung während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:

Agrarausschuss

• Beiziehung schriftlicher Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/3444

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/3238

• Beschluss während der 80. Landtagssitzung am 12.11.2014:

 Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Gesetz über das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe  
Mecklenburg-Vorpommern und zur  
Änderung weiterer Gesetze
(GVOBl. M-V Nr. 2 vom 23. Januar 2015, S. 30)

Bei der Evaluation des 1997 als Teil des länderübergreifenden Biosphärenreservats Flussland-

schaft Elbe von der UNESCO anerkannten mecklenburgischen Elbtals war im Jahre 2007 vom 

Nationalkomitee „Man and the Biosphere“ (MAB) der Bundesrepublik die fehlende rechtliche 

Sicherung kritisiert worden. Um die möglicherweise drohende Aberkennung des UNES-

CO-Status abzuwenden, hat die Landesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt.

Der Agrarausschuss hat zu dem Gesetzentwurf nicht nur eine öffentliche Anhörung, sondern 

darüber hinaus auch eine Bereisung der Schaalsee-Region durchgeführt, die zusammen mit 

dem Elbe-Gebiet vom gemeinsamen Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee-Elbe verwal-

tet werden soll. Dabei sind neben den im Biosphärenreservat gelegenen Kommunen auch 

vor Ort tätige Akteure weit über das übliche Maß hinaus zu Wort gekommen. Die Ergebnisse 

dieser Aktivitäten haben Eingang in zahlreiche Änderungen zu dem Gesetzentwurf gefunden, 

mit denen den von einigen Nutzern befürchteten Beschränkungen begegnet werden soll.

Vom Agrarausschuss ist dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfes der Landesregie-

rung in der Fassung der Beschlussempfehlung empfohlen worden. Mit den vom Ausschuss 

beschlossenen Änderungen hat der Ausschuss den Ergebnissen der öffentlichen Anhörung 

sowie der Bereisung des Biosphärenreservats Schaalsee und den dabei von Sachverständi-

gen sowie Akteuren vor Ort geäußerten Änderungsbedarfen entsprochen. Die Änderungen 

zu Artikel 1 (Gesetz über das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpom-

mern) betreffen unter anderem die Erweiterung der Präambel, die Klarstellung in §  3, dass 

eine den Regeln der guten fachlichen Praxis entsprechende land- und forstwirtschaftliche 

Bodennutzung grundsätzlich umweltgerecht ist, die Präzisierung der Verbote in § 7, der zu-

lässigen Handlungen in § 8 sowie der Ausnahmen in § 9, die Anpassung des Gesetzestextes 

und des Kartenwerkes an die nunmehr mögliche Nutzung des ehemaligen Truppenübungs-

platzes Lübtheen als Kern- und Pflegezone des Biosphärenreservates in § 12 sowie die Aus-

bringung eines neuen § 14, der die Schaffung und die Besetzung eines Beirates beim Amt für 

das Biosphärenreservat Schaalsee-Elbe regelt und der auf fünf Jahre befristet den Aufbau des 

Biosphärenreservates begleiten soll. Des Weiteren wird in Artikel 4 (Änderung des Naturschut-

zausführungsgesetzes) einem sich aus dem Gesetzesvollzug ergebenden Erfordernis dadurch 
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entsprochen, dass in § 20 NatSchAG M-V eine nicht kompensationspflichtige Ausnahme vom 

gesetzlichen Biotopschutz geregelt wird. Zudem wird der Befristung der Tätigkeit des Beirates 

nach § 14 (neu) in Artikel 8 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) Rechnung getragen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2330

• Überweisung während der 53. Landtagssitzung am 13.11.2013:

Agrarausschuss (f )

Energieausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung am 23.01.2014 sowie Bereisung des Biosphärenreservats 

Schaalsee und anschließende nichtöffentliche Beratungssitzung im Amt für das 

Biosphärenreservat Schaalsee am 24.04.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/3526

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 

6/3549, 6/3550, 6/3551, 6/3552, 6/3553, 6/3554, 6/3555, 6/3556 sowie 6/3557

• Beschluss während der 83. Landtagssitzung am 10.12.2014:

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Beschlussempfehlung

Ablehnung der Änderungsanträge
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- Gesetz über die Ermächtigung zur Übertragung von Kontrollaufgaben
im Zusammenhang mit der Schlachttier- und Fleischuntersuchung 
(Veterinärbeleihungsgesetz – VetBeleihG M-V)
(GVOBl. M-V Nr. 23 vom 30. Dezember 2015, S. 549)

Der Agrarausschuss hat unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Sachverständigen 

sowie des mitberatenden Innenausschusses die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs 

empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4190

• Überweisung während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015:

Agrarausschuss (f )

Innenausschuss (m)

• Beiziehung schriftlicher Stellungnahmen der tierärztlichen Selbstverwaltung, eines 

Schlachtunternehmens, der Tierseuchenkasse sowie von Interessenvertretungen des 

Tierschutzes sowie der Tierärzte

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/4695

• Beschluss während der 105. Landtagssitzung am 18.11.2015:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung

- Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Bildung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden und anderer Gesetze 

(GVOBl. M-V Nr. 22 vom 11. Dezember 2015, S. 474)

Während der im Zuge des Beratungsverfahrens zum Antrag auf Drucksache 6/2128 am 16. 

April 2015 durchgeführten wasserwirtschaftlichen Fachexkursion in das Verbandsgebiet 

des Wasser- und Bodenverbandes (WBV) „Warnow-Beke“ (Jürgenshagen, Landkreis 

Rostock) war der Agrarausschuss von Vertretern des Landesverbandes sowie ausgewählter 

Mitgliedsverbände auf gesetzgeberischen Handlungsbedarf hinsichtlich der Festlegung der 

Grenzen zwischen bestimmten WBV hingewiesen worden, die - anders als im Gesetz über 

die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vorgeschrieben - ihre Grenzen 

nicht an den Wassereinzugsgebieten, sondern an den Gemeindegrenzen ausgerichtet hatten. 

Durch diesen Fehler waren die gemeindlichen Gebührensatzungen zur Umlage der WBV-
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Beiträge auf die Grundstückseigentümer unwirksam und die Gebührenerhebung rechtswidrig 

geworden. Ausgehend von der fraktionsübergreifend einhelligen Auffassung im Ausschuss, 

dass zur Heilung dieses Fehlers eine „kleine Novelle des GUVG“ nötig sei, die ausschließlich 

diesen Sachverhalt regele, haben die Koalitionsfraktionen einen Gesetzentwurf in den Landtag 

eingebracht.

Der einstimmigen Empfehlung des Agrarausschusses folgend hat der Landtag den Gesetzent-

wurf unverändert angenommen.

• Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 6/4473

• Überweisung während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015:

Agrarausschuss (f )

Innenausschuss (m)

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 

auf Drucksache 6/2128

• Öffentliche Anhörung von Interessenvertretungen der 

Gewässerunterhaltungsverbände, der Grundeigentümer und der Flächennutzer, 

 der kommunalen Spitzenverbände sowie weiterer Sachverständiger am 26.03.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/4605

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Ziffer I der 

Beschlussempfehlung 
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- Erstes Gesetz zur Änderung des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes
(GVOBl. M-V Nr. 23 vom 30. Dezember 2015, S. 599)

In Anbetracht des Fortbestehens der Gründe für den Erlass des Dauergrünlanderhaltungsge-

setzes beinhaltet dieses Gesetz im Wesentlichen eine Verlängerung der Geltungsdauer um 

weitere fünf Jahre. 

Der Agrarausschuss hat unter Berücksichtigung der umfassenden Anhörungen zur Thema-

tik im Zuge des Beratungsverfahrens zum Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksa-

che  6/1120 empfohlen, den Gesetzentwurf mit der Maßgabe, in Artikel 1 Nummer 2 nach 

der Angabe „1. und 2. Säule der“ das Wort „europäischen“ durch das Wort „Gemeinsamen“ zu 

ersetzen, sowie im Übrigen unverändert anzunehmen.

• Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 6/4589

• Überweisung während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Agrarausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/4878

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/4973

• Beschluss während der 108. Landtagssitzung am 16.12.2015:

Annahme des Gesetzentwurfs entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages

- Gesetz zur Deregulierung, Verwaltungsvereinfachung und Rechtsbereinigung 
im Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz (LU-Rechtsbereinigungsgesetz)
(GVOBl M-V Nr. 12 vom 29. Juni 2016, S. 431)

Eine Überprüfung des Normenbestandes im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Land-

wirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz hatte ergeben, dass das geltende Recht zum Teil 

überkommene Vorschriften enthalten hatte, die entweder veraltet waren oder keine prakti-

sche Wirkung mehr entfaltet haben, wodurch die Suche nach maßgeblichen Bestimmungen 

sowie die Rechtsanwendung erschwert wurden. Aus diesem Sachverhalt war das Erfordernis 

einer regelmäßigen Überprüfung und Bereinigung des Landesrechts eingeleitet worden, dem 

mit der Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfes Rechnung getragen worden ist.
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Der Landtag ist der Empfehlung des Agrarausschusses gefolgt, den geänderten Gesetzent-

wurf anzunehmen, wobei die Änderungen neben Anpassungen an den derzeitigen Stand der 

Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene sowie im Bereich des Wasserrechts die aktuellen 

Vermessungsergebnisse bei Hochwasserschutzanlagen im Wassereinzugsgebiet der Elbe be-

rücksichtigen.

Zunächst ist jedoch auf Antrag der Koalitionsfraktionen eine Änderung der Beschlussempfeh-

lung beschlossen worden. Diese war notwendig geworden, weil im nach der abschließenden 

Beratung des Gesetzentwurfes auf Drucksache  6/5062 im Agrarausschuss am 7. April 2016 

erschienenen Bundesgesetzblatt Nr. 15 die jüngste Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 

verkündet worden war, die in der Beschlussempfehlung berücksichtigt werden musste.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5062

• Überweisung während der 111. Landtagssitzung am 27.01.2016:

Agrarausschuss (f )

Europa- und Rechtsausschuss (m)

• Beiziehung schriftlicher Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände sowie 

aller bereits seitens der Exekutive in das Gesetzgebungsverfahren einbezogenen 

Interessenvertretungen, Institutionen, Vereine und Verbände

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/5341

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 6/5365

• Beschluss während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016:

Annahme des Änderungsantrages

Annahme des Gesetzentwurfs in der Fassung der geänderten Beschlussempfehlung

6.1.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
Gesetzentwürfen

Während der 6. Wahlperiode hat der Agrarausschuss insgesamt elf Stellungnahmen zu 

Gesetzentwürfen erarbeitet, von denen drei an den Innenausschuss, eine an den Europa- und 

Rechtsausschuss, drei an den Finanzausschuss, je eine an den Wirtschaftsausschuss und den 

Energieausschuss sowie zwei an den Sozialausschuss gerichtet waren.
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Im Folgenden wird ausschließlich auf mitberatende Stellungnahmen des Agrarausschusses 

eingegangen, in denen dem federführenden Ausschuss konkrete Änderungen empfohlen 

worden sind. Das war bei insgesamt vier Stellungnahmen der Fall.

a) an den Innenausschuss

- Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Aufgabenzuordnungsgesetzes
und des Landesfischereigesetzes
- Drucksache 6/1913 -

Der Agrarausschuss hat den Gesetzentwurf während seiner 32. Sitzung am 6. Juni 2013 

beraten und einvernehmlich mit den Stimmen der Fraktion der SPD, der Fraktion der 

CDU, der Fraktion DIE LINKE, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Enthaltung der 

Fraktion der NPD beschlossen, dem federführenden Innenausschuss dessen unveränderte 

Annahme zu empfehlen. Es ist darauf verwiesen worden, dass damit dem während des 

schriftlichen Stellungnahme-Verfahrens zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung 

des Landesfischereigesetzes und zur Änderung anderer Gesetzes auf Drucksache  6/1338 

(Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/1768) sowohl von 

den Fischereiverbänden als auch vom Landkreistag mitgeteilten Anliegen der Rückübertragung 

der Zuständigkeit für die Fischereiaufsicht von den Landkreisen und kreisfreien Städten auf die 

obere Fischereibehörde entsprochen worden ist.

• Überweisung während der 42. Landtagssitzung am 29.05.2012:

Innenausschuss (f )

Finanzausschuss, Agrarausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 06.06.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 5/1971
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b) an den Finanzausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung
Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2012/2013
- Drucksache 6/299 -

in Verbindung mit dem

Gesetzentwurf der Landesregierung
Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2012/2013
und eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2012/2013 
- Drucksache 6/300 -

sowie

der Unterrichtung durch die Landesregierung
Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung
- Drucksache 6/298 -

I. Zum Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2012/2013

Der Agrarausschuss hat empfohlen, aus dem Landwirtschaftssondervermögen (LSV) den An-
teil des Landes als Gesellschafter der LMS Landwirtschaftsberatung Mecklenburg-Vorpom-
mern/Schleswig-Holstein GmbH am Stammkapital nach Vorlage eines entsprechenden Kon-
zepts bis zu einer Höhe von 1 Mio. EUR aufzustocken und bis zu 3 Mio. EUR für die Beräumung 
von devastierten Flächen in den ländlichen Räumen im Ressortvermögen des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz sowie die Information und Beratung von 
Eigentümern devastierter Flächen bereitzustellen.

II. Zum Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2012/2013

Der Agrarausschuss hat beschlossen, den federführenden Finanzausschuss zu bitten, § 14 

des Gesetzentwurfes auf Drucksache 6/300 um eine Ermächtigung zu ergänzen, im Einver-

nehmen mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz und mit 
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Zustimmung des Finanzausschusses Erklärungen zur Gewährträgerschaft im Zusammenhang 

mit der Übertragung von Naturschutzflächen des Bundes (Nationales Naturerbe) an Dritte bis 

zur Gesamthöhe von 15 Mio. EUR abzugeben.

Zur Begründung ist angeführt worden, dass es sich bei den zur Übertragung anstehenden 

Flächen um die 2. Tranche des Nationalen Naturerbes handelte. In einer 1. Tranche waren auf 

Basis des Koalitionsvertrages für die 16. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages vom 

11. November 2005 bereits Naturschutzflächen des Bundes in einem Umfang von 100.000 

Hektar als Flächen des Nationalen Naturerbes festgelegt und an verschiedene Flächenempfän-

ger übertragen worden. Gemäß den Festlegungen des Haushaltsausschusses des Deutschen 

Bundestages war im Falle von Eigentumsübertragungen an Stiftungen und Verbände eine Ge-

währträgerschaft durch die Länder zu übernehmen. Um Erklärungen zur Gewährträgerschaft 

zu ermöglichen, sollte eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage in das Haushaltsgesetz 

2012/2013 eingeführt werden. Während der Ausschussberatung ist davon ausgegangen wor-

den, dass von dieser Ermächtigung kein Gebrauch gemacht werden müsse.

Des Weiteren ist für Titel 0802-681.91 (Entschädigungen für artenschutzbedingte Nutzungs-

beschränkungen und Ertragsausfälle) eine Ansatzerhöhung um jeweils 40,0 TEUR (Ansatz 

2012/2013 neu: 120 TEUR) bei Deckung aus 0802-686.04 (Zuschuss für die Beteiligung am Mo-

dellprojekt LandZukunft (Ansatz 2012/2013 neu: 30,0 TEUR) beschlossen worden.

Des Weiteren hat der Agrarausschuss beschlossen, den Leertitel 0802-893.81 bei Deckung aus 

0802-533.31 (Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen im Rah-

men der Durchführung des Abwasserabgabengesetzes), MG 30 in beiden Planjahren mit je-

weils 80,0 TEUR auszustatten sowie die Verpflichtungsermächtigungen bei diesem Titel für das 

Jahr 2012 um 55,0 TEUR für das Jahr 2013 abzusenken. Die Mittel sind deshalb als notwendig 

angesehen worden, damit die Lösung der Abwasserproblematik im Planungszeitraum abge-

schlossen werden konnte.

Der Agrarausschuss hat zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens Landwirtschaft (Anlage 

1 zum EP 08) zu 711.01 (Beräumung devastierter Flächen in ländlichen Räumen) beschlossen, 

für 2012 und 2013 den Ansatz um jeweils 500,0 TEUR (Ansatz neu: 1.450 TEUR) aufzustocken. 

Dabei war der Ausschuss der Auffassung, dass der Beräumung devastierter Flächen ein her-

ausragender Stellenwert beigemessen sei, der die Erhöhung der Entnahmen aus dem LSV für 

diese Zwecke rechtfertige.



796 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode

III. Zur Mittelfristigen Finanzplanung

Der Agrarausschuss hat beschlossen, die Unterrichtung auf Drucksache 6/299 verfahrensmäßig 

für erledigt zu erklären.

• Überweisung während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 19.04.2012

• Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses auf den Drucksachen 6/799 

(zum Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes), 6/800 (zum Entwurf eines 

Haushaltsgesetzes),6/808 (zum Einzelplan 08) und 6/813 (zu den Stellenplänen) sowie 

Bericht auf Drucksache 6/830

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2014/2015
- Drucksache 6/1999 -

in Verbindung mit dem

Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2014/2015 und 
eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2014/2015 
- Drucksache 6/2000 -

sowie

der Unterrichtung durch die Landesregierung

Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2018 des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung
- Drucksache 6/1998 -
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I. Zum Entwurf des Haushaltsrechtgesetzes

Der Agrarausschuss hat beschlossen, aus dem Landwirtschaftssondervermögen (LSV) bis 

4 Mio. EUR für die Beräumung devastierter Flächen sowie die Information und Beratung der 

Eigentümer bereitzustellen, für die Jahre 2014 und 2015 bis zu 1 Mio. EUR je Haushaltsjahr für 

die Planung von Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung zur Umsetzung der Wasserrah-

menrichtlinie der EU zu verwenden, dem Haushalt des Landes für Maßnahmen des Küsten-

schutzes bis zu 3 Mio. EUR mit der Maßgabe zuzuführen, dass die entnommenen Beträge dem 

Sondervermögen wieder zugeführt werden müssen.

Zur Begründung ist angeführt worden, dass den Planungen von Baumaßnahmen an Gewäs-

sern I. Ordnung ein großer Stellenwert beizumessen sei. Da deren Finanzierung keine originäre 

Aufgabe des LSV ist, hat der Ausschuss von der Ausbringung einer „pauschalen Ermächtigung“ 

Abstand genommen und stattdessen eine befristete Änderung des Landwirtschaftssonder-

vermögensgesetzes vorgeschlagen, wobei nach Ablauf der Befristung eine Prüfung erfolgen 

sollte, inwieweit diese Maßnahmen gegriffen haben. Da es sich dabei um erstattungsfähige 

Planungskosten handelt, ist eine zwingende Rückführung der Entnahmen aus dem LSV als 

erforderlich angesehen worden. Gleiches trifft für Maßnahmen des Küstenschutzes zu.

II. Zum Entwurf des Haushaltsgesetzes

Der Agrarausschuss hat den Finanzausschuss in seiner Funktion als Jury des Umweltpreises des 

Landtages Mecklenburg-Vorpommern zum Gedenken an Ernst Boll zu 0101-535.62 (Vergabe 

des Umweltpreises) um eine Prüfung gebeten, inwieweit der Umweltpreis über die Mittelfris-

tige Finanzplanung abgesichert werden kann.

Vom Agrarausschuss ist weiter beschlossen worden, auf dem Deckblatt des Einzelplanes 08, 

in den Titelerläuterungen zu 0802-684.11 und 0802-684.17, der Zweckbestimmung sowie den 

Erläuterungen zur Maßnahmengruppe 1 und auf dem Deckblatt der Anlage 2 zum EP 08 so-

wie in der Anlage selbst die Wörter „Neue Verbraucherzentrale in Mecklenburg-Vorpommern 

e. V.“ durch die Wörter „Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e. V.“ zu ersetzen und 

damit an die aktuelle Bezeichnung der inzwischen umbenannten Einrichtung anzupassen.
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Des Weiteren ist zu 0802-684.17 (Zuschuss an die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpom-

mern) die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen von 1.200,0 TEUR um 325,0 TEUR auf 

1.525,0 TEUR empfohlen worden. Ziel der Aufstockung der Verpflichtungsermächtigungen für 

2015 um 70,0 TEUR, für 2016 um 77,0 TEUR, für 2017 um 85,0 TEUR sowie für 2018 um 93,0 TEUR 

war es, für die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern die nötige Planungssicherheit 

zu schaffen.

Der Agrarausschuss hat zu Kap. 0802, MG 06 (neu) (Zuweisungen des ELER für die Förderperi-

ode 2014 - 2020) beschlossen, die Landesregierung aufzufordern, den Agrarausschuss unver-

züglich über die derzeitige Aufteilung der Zuweisungen des ELER für die Förderperiode 2014 

- 2020 zu unterrichten.

Der Agrarausschuss hat ausgehend davon, dass der Mittelabfluss 2013 einen höheren Bedarf 

ausgewiesen und die ab 2014 geltende Richtlinie weitergehende Entschädigungsmöglich-

keiten erlaubt haben, zu 0802-681.91 (Entschädigung für artenschutzbedingte Nutzungsein-

schränkungen und Ertragsausfälle) für beide Planjahre eine Ansatzerhöhung um jeweils 120,0 

TEUR (Ansatz neu: 200,0 TEUR) bei Deckung innerhalb der MG 29 beschlossen.

Weitere Beschlüsse des Ausschusses haben die Wirtschaftspläne als Anlagen zum Einzelplan 

08 betroffen:

- Veranschlagung von jeweils 500,0 TEUR für 2014 und 2015 bei 711.01 (Beräumung devas-

tierter Flächen) im Wirtschaftsplan des Sondervermögens Landwirtschaft

- Ergänzung der Bewirtschaftungsgrundsätze des Wirtschaftsplans des Landgestütes Re-

defin (Anlage  5) dahingehend, dass notwendige haushaltsneutrale Änderungen infolge 

struktureller Maßnahmen aus der Fortschreibung 2013 des Konzeptes zur weiteren Ent-

wicklung des Landgestütes einschließlich eines Rechtsformwechsels sowie zuschussneut-

raler Änderungen des Wirtschaftsplanes umgesetzt werden können 

- Eröffnung der Option im Wirtschaftsplan des Leibniz-Institutes für Nutztierbiologie (Anlage 

6), unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 5 Jahre befristet über die Wertigkeit der Stel-

len hinausgehende höhere tarifliche Vergütungen zu zahlen, um dadurch in Übereinstim-

mung mit den wissenschaftspolitischen Zielsetzungen der gemeinsamen Forschungsför-

derung durch Bund und Länder eine Flexibilisierung des Personaleinsatzes und damit die 

Leistungsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Einrichtung zu stärken
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- Ergänzung der Bewirtschaftungsgrundsätze des Wirtschaftsplans des Bienenzuchtzent-

rums Bantin (Anlage 9) dahingehend, dass Mehreinnahmen bzw. Mehrerträge über die im 

Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel hinaus zusätzlich zu den veranschlagten Ausgaben 

verausgabt werden können

III. Zur Mittelfristigen Finanzplanung

Der Agrarausschuss hat beschlossen, die Unterrichtung auf Drucksache 6/1998 verfahrensmä-

ßig für erledigt zu erklären.

Die vom Agrarausschuss vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen haben Eingang in 

die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses gefunden.

• Überweisung während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 05.11.2013

• Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses auf den Drucksachen 6/2399 (zum 

Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes), 6/2400 (zum Entwurf des Haushaltsgesetzes), 

6/2408 (zum Einzelplan 08), 6/2413 (zum Stellenplan) sowie Bericht auf 

Drucksache 6/2416
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- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2016/2017
- Drucksache 6/4199 -

in Verbindung mit dem

Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2016/2017 und 
eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2016/2017 
- Drucksache 6/4200 -

sowie

der Unterrichtung durch die Landesregierung

Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2020 des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung
- Drucksache 6/4198 -

Der Agrarausschuss hat die Gesetzentwürfe sowie die Unterrichtung während seiner 72. Sit-

zung am 1. Oktober 2015 (Mittelabfluss 2014 aus dem Förderhaushalt des EP 08), seiner 73. 

Sitzung am 8. Oktober 2015 sowie abschließend während seiner 74. Sitzung am 15. Oktober 

2015 beraten und einvernehmlich bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN be-

schlossen, dem Finanzausschuss nachstehende Stellungnahme zuzuleiten.

I. Zum Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2016/2017

Vom Agrarausschuss ist, soweit es seine Zuständigkeit betrifft, einvernehmlich bei Enthaltung 

der Oppositionsfraktionen beschlossen worden, die unveränderte Annahme des o. g. Gesetz-

entwurfes zu empfehlen.
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II. Zum Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2016/2017 und eines 

Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2016/2017

Der Agrarausschuss hat einstimmig beschlossen, in Satz 3 der Titelerläuterung zu 0802-671.08 

(neu) - Beteiligung an Maßnahmen zur Verbesserung der Bienengesundheit und an der Ein-

richtung eines Bienengesundheitsdienstes bei der Tierseuchenkasse - die Angabe „2/3“ durch 

die Angabe „80 v. H.“ sowie in Satz 4 die Angabe „1/3“ durch die Angabe „20 v. H.“ zu ersetzen, 

sodass die genannten Bestimmungen nachstehende Fassung erhalten:

„Die Mittel sind in Höhe von 80 v. H. der kalkulierten Personalkosten auf der 
Grundlage der von der Tierseuchenkasse vorgelegten Kalkulation für eine Per-
sonalstelle veranschlagt. Die verbleibenden 20 v. H. werden durch die nach dem 
Tiergesundheitsgesetz erhobenen Beiträge für Bienen von der Tierseuchenkas-
se finanziert.“

Der Agrarausschuss hat mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU und DIE 

LINKE sowie der Fraktion der NPD bei Gegenstimme der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 

Deckung aus 0805-533.98 (Leistungsentgelte INVEKOS) beschlossen, für beide Planjahre den 

Ansatz bei 0802-686.98 (neu) - Maßnahmen zum Ausgleich von Folgewirkungen von Natur-

schutzprojekten - um jeweils 50,0 TEUR zu erhöhen.

Vom Agrarausschuss ist einvernehmlich bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN beschlossen worden, in Satz 1 der Titelerläuterungen 0802-883.41 - Zuweisungen für die 

Sanierung von Gewässer- und Bodenverunreinigungen und für die Sicherung der Trinkwas-

serversorgung - das Wort „öffentlichen“ zu streichen sowie diesen Sachverhalt in der „Richtli-

nie zur Förderung nachhaltiger wasserwirtschaftlicher Vorhaben“ zu berücksichtigen. Mit der 

Streichung sollte die Zweckbestimmung mit dem Ziel erweitert werden, auch Privatpersonen 

in den Genuss der Zuweisungen kommen zu lassen. Damit ist ausgehend von der Petition-Nr. 

2014/00345 einer Anregung des Petitionsausschusses entsprochen worden. Dieser hatte es 

als erforderlich angesehen, eine Problemlösung für nicht an das öffentliche Trinkwassernetz 

angeschlossene Haushalte zu finden, deren private Brunnen stofflich belastetes Wasser liefern.
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III. Zur Mittelfristigen Finanzplanung 2015 bis 2020 einschließlich Investitionsplanung

Der Agrarausschuss hat mehrheitlich bei Zustimmung der Fraktionen der SPD und CDU, 

Gegenstimme der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Enthaltung der Fraktion DIE 

LINKE und der Fraktion der NPD beschlossen, die verfahrensmäßige Erledigterklärung der 

Unterrichtung auf Drucksache 6/4198 zu empfehlen.

• Überweisung während der 99. Landtagssitzung am 08.09.2015:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 26.10.2015

• Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses auf den Drucksachen 6/4699 (zum 

Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes), 6/4708 (zum Einzelplan 08), 6/4713 (zum 

Stellenplan) sowie Bericht auf Drucksache 6/4716

6.2 Beratung von Anträgen

6.2.1 Federführend überwiesene Anträge

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

GAP-Reform 2014 aktiv begleiten - Wettbewerbsfähigkeit einer 
umweltgerechten Landwirtschaft sichern
- Drucksache 6/163 -

Ausgehend von den Legislativvorschlägen der Europäischen Kommission zur Neuausrich-

tung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für die Förderperiode von 2014 bis 2020 sowie 

den daraus resultierenden Herausforderungen und Chancen für die Agrarwirtschaft Mecklen-

burg-Vorpommerns hatte die Fraktion DIE LINKE bereits am 14. Dezember 2011 einen Antrag 

eingebracht, mit dem die Landesregierung aufgefordert werden sollte, bis Ende Februar 2012 

über deren Auswirkungen und Konsequenzen zu berichten. Weiter sollte der Landesregierung 
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der Auftrag erteilt werden, sich unter Berücksichtigung der im Antrag enthaltenen konkreten 

Maßgaben weiterhin aktiv in die Verhandlungen auf europäischer Ebene einzubringen. Ange-

sichts der zwischenzeitlich auf der Ebene der Europäischen Union abgelaufenen Prozesse und 

getroffenen Entscheidungen hat der Ausschuss eine Neufassung des Antrages empfohlen. 

Diese hat eine Information des Agrarausschusses über die für Juni 2013 avisierten Ergebnisse 

der Verhandlungen zwischen der Kommission, dem Europäischen Rat sowie dem Europapar-

lament („Trilog-Gespräche“) und die daraus erwachsenden Konsequenzen vorgesehen. Des 

Weiteren sollte die Landesregierung beauftragt werden, zur Wahrung der Interessen des Lan-

des Einfluss auf die nationale Umsetzung der europäischen Rechtsakte zu nehmen. Zudem ist 

dem Landtag vorgeschlagen worden, den Agrarausschuss zur Durchführung einer Anhörung 

zur Umsetzung der neuen GAP in Bundesrecht zu verpflichten. Diesem Auftrag ist der Agrar-

ausschuss während seiner Sitzung am 22. August 2013 nachgekommen.

• Überweisung während der 5. Landtagssitzung am 14.12.2011:

Agrarausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/1888

• Beschluss während der 42. Landtagssitzung am 29.05.2013:

Annahme des Antrages in der Fassung der Beschlussempfehlung

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Eiweißstrategie für nachhaltige Landwirtschaft  
in Mecklenburg-Vorpommern entwickeln
- Drucksache 6/1032 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1078 -

in Verbindung mit
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Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Anteil einheimischer Eiweißpflanzen in der Tierfütterung erhöhen - 
nachhaltige Landbewirtschaftung und Tierhaltung 
in Mecklenburg-Vorpommern unterstützen
- Drucksache 6/1044 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/1079 -

Trotz vielfältiger positiver Auswirkungen unter anderem auf die biologische Vielfalt von 

Agrarlandschaften, den Klimaschutz, die Ressourcenökonomie, die Diversität der Fruchtfolgen 

sowie auf die Eiweißversorgung der Nutztiere aus dem eigenen Aufkommen waren der Anbau 

und die Verwendung einheimischer Eiweißpflanzen (großkörnige Leguminosen: Ackerbohnen, 

Futtererbsen, Lupinen, Wicken; kleinkörnige Leguminosen zur Grünfutternutzung: Luzerne 

und Kleearten) weiterhin rückläufig. Zudem waren die wissenschaftliche Bearbeitung dieser 

Fruchtartengruppe sowie deren Züchtung in Deutschland fast zum Erliegen gekommen. 

Ausgehend davon hatten die Fraktion DIE LINKE sowie die Fraktionen der CDU und SPD 

Anträge in den Landtag eingebracht, die eine Vielzahl von Maßnahmen vorsehen, über 

deren Umsetzung eine Umkehr der negativen Tendenz erreicht werden sollte. Zudem hatte 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Änderungsanträge vorgelegt, die auf den Verzicht der 

Anwendung der grünen Gentechnik abzielten.

Der Agrarausschuss hat dem Landtag die Annahme einer Neufassung des Ursprungsantrages 

empfohlen, in der sich wesentliche Inhalte sowohl der Anträge als auch der Änderungsanträge 

wiederfanden. Kernpunkte waren dabei ein Bekenntnis des Landtages zur Gentechnikfreiheit 

und zum ökologischen Landbau sowie mehrere Aufträge an die Landesregierung, über die 

eine Ausdehnung des Anbauumfangs erreicht werden soll. 
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Diese zielten ab auf

1. einen eigenständigen Beitrag des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Eiweißstrategie 

des Bundes, 

2. die Berücksichtigung von Leguminosen bei der Neuausrichtung der Gemeinsamen 

Agrarpolitik der Europäischen Union, 

3. die Förderung des Anbaus von einheimischen Schmetterlingsblütlern und der 

Verwendung der aus ihnen gewonnenen Erzeugnisse, 

4. die Reaktivierung von Forschung und Züchtung sowie

5. die Berichterstattung darüber an den Agrarausschuss.

Letztere ist während der 87. Sitzung des Agrarausschusses am 23. Juni 2016 erfolgt.

• Überweisung aller Vorlagen während der 23. Landtagssitzung am 30.08.2012:

Agrarausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/1925

• Öffentliche Anhörung von Interessenvertretungen der Bodeneigentümer und 

Flächennutzer, Einrichtungen der Agrarwissenschaft und Beratung sowie weiterer 

Sachverständiger 

am 17.01.2013

• Beschluss während der 42. Landtagssitzung am 29.05.2013:

Annahme der Anträge auf den Drucksachen 6/1032 und 6/1044 sowie 

der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/1078 und 6/1079 

in der Fassung der Beschlussempfehlung 
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- Antrag der Landesregierung

Zustimmung des Landtages gemäß § 8 Absatz 5 
Landesforstanstaltserrichtungsgesetz, §§ 63 Absatz 1 und 64 Absatz 1 
Landeshaushaltsordnung und § 12 Absatz 2 des Haushaltsgesetzes 2012/2013
hier: Waldtausch der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/1475 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/1933 -

Gegenstand des Antrages war der Waldtausch zwischen der Landesforst Mecklenburg-Vor-

pommern (LFoA), Anstalt öffentlichen Rechts, und der Gut Stieten GmbH & Co. KG, für den 

ausgehend von den dafür geltenden rechtlichen Grundlagen die Zustimmung des Landta-

ges erforderlich war. Der Tauschinteressent hatte das in seinem Eigentum befindliche und 

im Forstamt Rothemühl (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gelegene Waldobjekt Eichhof 

(609 ha mit einem Wert von 5,25 Mio. EUR) zum Tausch gegen 426 ha annähernd wertglei-

chen Anstaltswald im Forstamt Gädebehn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) angeboten. Das 

Tauschersuchen ist damit begründet worden, dass der Wald der LFoA unmittelbar an Fors-

ten der Gut Stieten GmbH & Co. KG angrenze, die neben der ökologischen Mutterkuhhaltung 

die Forstwirtschaft als weiteres wirtschaftliches Standbein auszubauen und zu verstärken ge-

denke. Da die Tauschfläche des Gutes Stieten in einem Landeswald-Komplex liege, diene der 

Tausch dessen Arrondierung und erhöhe zudem den Waldbestand der Landesforstanstalt. Im 

Zusammenhang mit dem Tausch ist ein Vertrag mit der Landesforstanstalt über die ständige 

Beförsterung mit einer Mindestlaufzeit von 15 Jahren in Aussicht gestellt worden, wodurch ein 

zusätzlicher Beschäftigungseffekt für deren Personal erreicht werde. Vor diesem Hintergrund 

hatte der Verwaltungsrat der Landesforstanstalt vorab den Tausch befürwortet.

• Ablehnung der Überweisung in der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Finanzausschuss (f )

Agrarausschuss (m)

• Überweisung während der 34. Landtagssitzung am 30.01.2013:

Agrarausschuss (f )

Finanzausschuss (m)
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• Öffentliche Anhörung von Vertretern der Tauschpartner und des Landesrechnungs- 

hofes, dem von der Landesforstanstalt beigezogenen Gutachter und einem vereidig-

ten Sachverständigen sowie forstlichen Interessenvertretern am 18.04.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/1930

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/1933

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

auf Drucksache 6/1897

• Beschluss während der 42. Landtagssitzung am 29.05.2013 in namentlicher 

Abstimmung 

gemäß § 91 Abs. 1 GO LT:

Annahme des Antrages entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages

- Antrag der Fraktionen der CDU und SPD

Gewässerunterhaltung in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/2128 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2173 - 

Die Unterhaltung der Gewässer besitze eine herausragende Bedeutung bei der Gewährleis-

tung des Hochwasserschutzes sowie der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen. Des-

halb haben sich die Koalitionsfraktionen veranlasst gesehen, vorgenannten Antrag in den 

Landtag einzubringen. Mit diesem sollte die Landesregierung aufgefordert werden, bis zum 

11. Dezember 2013 einen Bericht über die Entwicklung des Unterhaltungsumfangs bei Ge-

wässern 2. Ordnung vorzulegen, die Vorgaben für die Gewässerunterhaltung den Ansprüchen 

sowohl der Flächeneigentümer und -nutzer als auch den Erfordernissen der Wasserrahmen-

richtlinie und des Artenschutzes entsprechend zu gestalten und dabei nicht über Bundesvor-

gaben oder anerkannte technische Standards hinauszugehen sowie die Gewässer 1. Ordnung 

so zu unterhalten, dass der ordnungsgemäße Wasserabfluss aus den Gewässern 2. Ordnung 

und damit der Schutzbedarf der an diese angrenzenden Flächen gewährleistet ist. 
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Während der Beratung hat der Agrarausschuss eine wasserwirtschaftliche Fachexkursion 
durchgeführt, bei der das Retentionsbecken („Drainteich“ – ein künstlich angelegtes Offenge-
wässer, mit dem das aus landwirtschaftlichen Flächen abfließende Drainagewasser aufgefan-
gen wird, dem dann auf biologischem Wege durch Wasserpflanzen ein wesentlicher Teil des 
darin enthaltenen Stickstoffs entzogen werden soll) Klein Gischow sowie das Renaturierungs-
projekt Tessenitz (ein Zufluss der in die Warnow mündenden Beke, bei dem ein mäandrieren-
der Flusslauf wiederhergestellt worden ist) in Augenschein genommen worden sind. 

Der Agrarausschuss hat in Bezug auf den Antrag mehrheitlich beschlossen, (a) die Ziffer 1 aus-
gehend von den Ergebnissen der durchgeführten Anhörung sowie von der Berichterstattung 
des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz im Ausschuss für erledigt 
zu erklären, (b) die Ziffer 2 zu ändern (Änderung der Nummerierung aufgrund der Erledigter-
klärung der Ziffer 1, Einfügung des Wortes „sowohl“ im 1. Halbsatz, Streichung des 2. Halbsat-
zes), (c) eine neue Ziffer 2 einzufügen, die einen Prüfauftrag enthält, inwieweit Maßnahmen zu 
ergreifen sind, um zukünftig einen praxistauglichen Umgang zur Abwehr von Schäden und 
Gefahren durch den Biber zu ermöglichen, ohne hierbei dessen günstigen Erhaltungszustand 
zu gefährden sowie (d) die Ziffern 3 und 4 unverändert beizubehalten.

• Beschluss während der 48. Landtagssitzung am 05.09.2013:
Überweisung des Antrages 
Agrarausschuss 
Ablehnung der Überweisung des Änderungsantrages
Ablehnung des Änderungsantrages

• Beratung in Verbindung mit dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU auf 
Drucksache 6/4473

• Überweisung während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015:
Agrarausschuss (f )
Innenausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung von Interessenvertretungen der 
Gewässerunterhaltungsverbände, 
der Grundeigentümer und der Flächennutzer, der kommunalen Spitzenverbände 
sowie
weiterer Sachverständiger am 26.03.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/4605

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Annahme des Antrages entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung 
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Glyphosateinsatz beschränken
- Drucksache 6/2420 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/2568 -

Die Vorernteanwendung von Glyphosat (Wirkstoff des Totalherbizides Roundup) zur Herbei-

führung eines gleichmäßigen Reifezustandes bei Druschfrüchten war als einer der Gründe für 

das Vorkommen von Rückständen in Ernteprodukten, Lebens- und Futtermitteln angesehen 

worden. Aus diesem Grunde hatte der Bundesrat herausgestellt, dass die regelmäßige An-

wendung von Glyphosat zur Arbeitserleichterung (Druschoptimierung) keine gute fachliche 

Praxis ist. Angesichts von Wirkstoff-Nachweisen in menschlichen und tierischen Ausscheidun-

gen hatte es die antragseinbringende Fraktion als erforderlich angesehen, die Anwendung 

von Glyphosat zur Vermeidung unnötiger Risiken für die Gesundheit zu beschränken und die 

Sikkation mit diesem Wirkstoff generell zu unterbinden, wobei Ausnahmen einem Geneh-

migungsvorbehalt unterliegen sollten. Weitere Probleme waren im Einsatz von Glyphosat 

in privaten und öffentlichen Bereichen, in Bezug auf die Erfassung der Wirkstoffmengen, die 

Kontrolle des Pflanzenschutzmitteleinsatzes sowie im Zusammenhang mit der Öffentlichkeits-

arbeit mit dem Ziel einer Verringerung der Pflanzenschutzintensität gesehen worden.

Der Agrarausschuss hat nach Anhörung und Beiziehung von Stellungnahmen von Bundesbe-

hörden, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie weiteren Sachverständigen (darunter die in 

der Arbeitsgemeinschaft „Glyphosat“ zusammengeschlossenen Unternehmen der deutschen 

chemischen Industrie) empfohlen, den Antrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/2420 

abzulehnen, in einer Entschließung Aussagen zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und 

speziell von Glyphosat-Präparaten zu treffen und die Landesregierung zu beauftragen, sich für 

ein Anwendungsverbot in Kleingärten und im öffentlichen Bereich sowie eine Untersagung 

des genehmigungsfreien Verkaufs an Nicht-Landwirte einzusetzen.
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Die Entschließung hat folgenden Wortlaut: 

„Aufgabe der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion ist es, gesunde und qua-
litativ hochwertige Nahrungsmittel für Mensch und Tier in ausreichender Men-
ge zur Verfügung zu stellen. Dabei dient eine sachgerechte Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der guten fachlichen Praxis der Gesundheit 
der Pflanzenbestände und hilft, landwirtschaftliche Erträge zu sichern, ohne 
dass Gefahren für Natur und Umwelt entstehen. Ziel ist es, die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige Maß zu begrenzen. Der Landtag 
ist der Auffassung, dass der bisherige Einsatz von Glyphosat zum Zwecke der 
Sikkation teilweise über das notwendige Maß hinausgeht und damit oftmals 
nicht der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz entspricht. Zudem hält der 
Landtag die Anwendung von Glyphosat im Haus- und Kleingartenbereich für 
nicht erforderlich. Der Landtag begrüßt in diesem Zusammenhang die vom 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am 21. Mai 
2014 neu festgesetzten Anwendungsbestimmungen für Pflanzenschutzmittel 
mit dem Wirkstoff Glyphosat.“

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

auf Drucksache 6/2397

• Überweisung des Antrages während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Agrarausschuss (f )

Ablehnung der Überweisung des Änderungsantrages

• Öffentliche Anhörung von Bundesbehörden, Einrichtungen aus Wissenschaft und 

Forschung sowie weiteren Sachverständigen am 03.04.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/3091

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/3118

• Beschluss während der 72. Landtagssitzung am 03.07.2014:

Ablehnung des Antrages entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Bestandsobergrenzen in der Tierhaltung wissenschaftlich begründen
- Drucksache 6/3893 -

Der Agrarausschuss hat neben der Erledigterklärung des Antrages die Annahme einer 

Entschließung empfohlen, mit der ein Höchstviehbesatz von 2 GV als eine gute Grundlage für 

wissenschaftlich begründete Bestandsobergrenzen in der Tierhaltung angesehen worden ist. 

Des Weiteren ist die Landesregierung aufgefordert worden, sich auf Bundes- bzw. europäischer 

Ebene für die Aufarbeitung des aktuellen Wissensstandes sowie die Festlegungen von 

Bestandsobergrenzen einzusetzen und eine Politikfolgenabschätzung bezüglich ihres Wirkens 

vorzunehmen. Die Landesregierung sollte zudem bei der Festsetzung bundesweit geltender 

Obergrenzen darauf Einfluss nehmen, dass Aspekte des Tierwohls, der Tiergesundheit, der 

sozialräumlichen Kompatibilität, des betrieblichen Managements von Stallanlagen, der 

Umweltauswirkungen, der ökonomischen Erfordernisse sowie der Beteiligung kommunaler 

Vertreter berücksichtigt werden.

• Überweisung des Antrages während der 92. Landtagssitzung am 23.04.2015:

Agrarausschuss 

• Nichtöffentliche Anhörung von Vertretern des Leibniz-Institutes für Nutztierbiologie 

(FBN) Dummerstorf, des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern e. V., 

der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) sowie 

des Vereins gegen tierquälerische Massentierhaltung (PROVIEH) 

am 17.09.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/4879

• Beratung in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

auf Drucksache 6/4859

• Beschluss während der 110. Landtagssitzung am 18.12.2015

Erledigterklärung des Antrags entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung
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- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Strategie zur Minimierung von reaktiven Stickstoffverbindungen
- Drucksache 6/3999 -

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) der Bundesregierung war in seinem im Ja-

nuar 2015 veröffentlichten Sondergutachten „Stickstoff: Lösungsstrategien für ein drängendes 

Umweltproblem“ zu dem Ergebnis gelangt, dass der „zu hohe Eintrag von reaktiven Stick-

stoffverbindungen in die Umwelt … die menschliche Gesundheit (durch Stickstoffdioxid in 

der Luft), die Gewässer (durch Eutrophierung und dadurch ausgelöste Blaualgenblüten), die 

Biodiversität (durch einen schlechten chemischen und ökologischen Zustand sowie durch 

die Anreicherung von Stickstoff in terrestrischen Ökosystemen) und das Klima (durch Lach-

gas) (gefährde)“. Da das Küstenland Mecklenburg-Vorpommern zudem mit einer Vielzahl von 

Oberflächengewässern ausgestattet ist, hat es die antragseinbringende Fraktion angesichts 

der daraus erwachsenden Verantwortung als dringend geboten angesehen, auf Bundesebene 

aktiv zu werden, damit auf dieses Umweltproblem mit wirksamen Gegenmaßnahmen reagiert 

werden kann. Insbesondere sollte sich die Landesregierung dabei den Empfehlungen des SRU 

folgend für eine Strategie zur Minimierung von reaktiven Stickstoffverbindungen einsetzen.

Der Landtag hat der Empfehlung des Agrarausschusses folgend die Erledigterklärung des 

Antrages sowie die Annahme einer Entschließung beschlossen, in der festgestellt wird, dass 

eine exzessive Emission reaktiver Stickstoffverbindungen sowie die daraus resultierenden Wir-

kungen ein erhebliches Umweltproblem darstellen, dem nur überregional und komplex be-

gegnet werden kann. Von daher ist die vom Land Mecklenburg-Vorpommern während der 

Umweltministerkonferenz (UMK) im November 2015 gegebene Zusage begrüßt worden, den 

Bund bei der Bündelung der Ansätze zur Minimierung reaktiver Stickstoffverbindungen zu 

unterstützen. Des Weiteren hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, sich einerseits 

für eine deutschlandweite Emissionsminderung einzusetzen, wobei andererseits aber auch 

die Wettbewerbsfähigkeit der mecklenburg-vorpommerschen Landwirtschaft berücksichtigt 

werden sollte. Bereits eingeleitete Aktivitäten zur Verbesserung der Düngungseffizienz und zur 

Reduzierung von Nährstoffeinträgen sollten fortgeführt und Pilotprojekte unterstützt werden.
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• Überweisung des Antrages während der 94. Landtagssitzung am 03.06.2015:

Agrarausschuss 

Ablehnung der Überweisung zur Mitberatung an den Energieausschuss

• Beiziehung schriftlicher Stellungnahmen sowie öffentliche Anhörung von Vertretern 

des Bundes, des Landes sowie der Landwirtschaft am 03.12.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/5342(neu)

• Beschluss während der 118. Landtagssitzung am 21.04.2016

Erledigterklärung des Antrags entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung

6.2.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von Anträgen 

Im Folgenden wird ausschließlich auf eine mitberatende Stellungnahme des Agrarausschusses 

eingegangen, in der dem federführenden Ausschuss, dem Energieausschuss, konkrete 

inhaltliche Anmerkungen mitgeteilt worden sind.

an den Energieausschuss

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

Umfassende Zusammenarbeit mit der Republik Polen auf dem Energiesektor
- Drucksache 6/72 -

Der Agrarausschuss hat den Antrag, nachdem dessen Beratung von den Tagesordnungen 

der 6. Sitzung am 19. Januar 2012 - wegen der seinerzeit noch ausstehenden Stellungnahme 

der Republik Polen - und der 11. Sitzung am 29. März 2012 - wegen zeitlicher Engpässe im 

Zusammenhang mit der Beratung des Doppelhaushaltes 2012/2013 - abgesetzt worden 

war, während seiner 13. Sitzung am 19.  April 2012 abschließend beraten. Er hat dem 

federführenden Energieausschuss mehrheitlich bei Gegenstimme der Fraktion der NPD 

empfohlen, den Antrag mit der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass der im Ergebnis der 

Beratungen des federführenden Ausschusses erarbeitete Entschließungsentwurf Gegenstand 

der Beschlussempfehlung wird:
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„1. Die Landesregierung wird aufgefordert,

a) geeignete Wege zu beschreiten, um die polnische Regierung zu bitten, ihre 
Pläne zum Einstieg in die Atomenergienutzung zur Stromerzeugung zu über-
denken. Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, der polni-
schen Regierung Angebote für eine zukunftsfähige Modernisierung ihrer 
Energieversorgung auf der Grundlage erneuerbarer Energien zu unterbreiten; 
und

b) alle Möglichkeiten auf Landesebene zu nutzen, um die grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit mit der Woiwodschaft Westpommern im Energiebe-
reich, insbesondere mit dem Schwerpunkt der Umstellung auf Erneuerbare 
Energien, auszubauen. In diesem Zusammenhang sollten insbesondere die 
Empfehlungen des 6.  Parlamentsforums Südliche Ostsee in Kolberg (2008) 
berücksichtigt und bestehende Forschungseinrichtungen mit dem Schwer-
punkt Erneuerbare Energien grenzüberschreitend vernetzt werden, um ein 
gemeinsames Forschungszentrum aufzubauen, das als Kooperationsnetz-
werk fungiert und Maßnahmen für die verstärkte Anwendung von Erneuerba-
ren Energien initiiert; sowie

c) die grenznahen Gebietskörperschaften, Organisationen, Interessenvertretun-
gen sowie sonstige relevante Gremien erstens zu bitten, geeignete Initiativen 
zu ergreifen, um auf ihren Ebenen mit polnischen Partnern im Sinne des Punk-
tes 2 eine Zusammenarbeit aufzubauen und weiter zu entwickeln sowie zwei-
tens entsprechende Projekte zu unterstützen; und

d) geeignete Möglichkeiten auf Bundesebene zu nutzen, um der polnischen Re-
gierung eine umfassende bilaterale Zusammenarbeit auf nationaler Ebene im 
Energiebereich anzubieten; sowie

e) dem Landtag bis zum 31. März 2014 einen Zwischenbericht über die Ergeb-
nisse der Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich Erneuerbare Energien im 
Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der Republik Polen 
vorzulegen.

2. Der Landtag begrüßt die mit dem Ausstieg aus der Atomenergienutzung sowie 
der schrittweisen Abkehr von fossilen Energieträgern beschleunigte Energie-
wende in Deutschland. Der Übergang ins Zeitalter der Nutzung regenerativer 
Energien demonstriert das Verantwortungsbewusstsein gegenüber heute le-
benden und zukünftigen Generationen. Eine europäische Energiewende ist in 
diesem Sinne als gemeinsames Ziel anzustreben. Der Bau und Betrieb neuer 
Atomkraftwerke, wie zurzeit von der Republik Polen geplant, stehen dem ent-
gegen, wobei die Souveränität Polens bei der Umgestaltung seines nationalen 
Energiesystems zu respektieren ist.“
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• Überweisung des Antrages während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:

Energieausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Agrarausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 25. April 2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Energieausschusses auf Drucksache 6/831

6.3 Umsetzung von Sachbeschlüssen des Landtages

- 85. Sitzung des Agrarausschusses am 12.05.2016:

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz in 

Umsetzung des Landtagsbeschlusses (Drucksachen 6/4100, 6/4148) während der 

98. Landtagssitzung am 03.07.2015

Nutzung von Paludikulturen befördern

- 87. Sitzung des Agrarausschusses am 23.06.2016:

Beratung in Umsetzung des Landtagsbeschlusses vom 29.05.2013 zu Punkt II 5. der 

Beschlussempfehlung des Agrarausschusses auf Drucksache 6/1925 

Bericht über die Entwicklung des Eiweißpflanzenanbaus, die Möglichkeiten zur 
Erhöhung des Anbauumfangs, die bestehenden Fördermöglichkeiten sowie 
die Forschungsaktivitäten auf Bundes- und Landesebene

6.4 Unterrichtungen

Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von Unterrichtungen

Analog zu der Verfahrensweise hinsichtlich mitberatender Voten zu Gesetzentwürfen und 

Anträgen wird im Folgenden nur auf Stellungnahmen eingegangen, die nicht nur auf die 

verfahrensmäßige Erledigterklärung von Unterrichtungen abzielten, sondern inhaltliche 

Aspekte zum Gegenstand hatten.
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a)  an den Petitionsausschuss

- Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern

18. Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und 
Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) 
für das Jahr 2012
- Drucksache 6/1726 - 

Der Agrarausschuss hat die Vorlage während seiner 32. Sitzung am 6. Juni 2013 beraten und 

die verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung empfohlen. Zudem hat er sich vor-

behalten, die Petitionen, die insbesondere die Renaturierung und den Moorschutz betreffen, 

gesondert auf die Tagesordnung zu setzen.

• Überweisung der Unterrichtung während der 39. Landtagssitzung am 24.04.2013:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 06.06.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/2264

- Unterrichtung durch den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit

Elfter Tätigkeitsbericht gemäß § 33 Absatz 1 Landesdatenschutzgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern (DSG M-V)
Sechster Tätigkeitsbericht gemäß § 38 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG)
Vierter Tätigkeitsbericht nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern (IFG M-V) 
Berichtszeitraum: 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2013
- Drucksache 6/2810 -

in Verbindung mit der
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Unterrichtung durch die Landesregierung

Stellungnahme der Landesregierung zum Elften Tätigkeitsbericht des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
gemäß § 33 Absatz 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V) und zum 
Vierten Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die 
Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 14 Satz 2 des 
Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) in Verbindung mit § 33 Absatz 1 DSG M-V
Berichtszeitraum: 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2013 
- Drucksache 6/3173 -

Während der Beratung beider Vorlagen in der 52. Sitzung am 4. September 2014 ist insbe-

sondere auf die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallenden Sachverhalte - Punkt 

5.2: Videoüberwachung (sogenannte Wildkameras), Punkt 6.10.1: Zweckbindungsprinzip bei 

Bodenordnungsverfahren, Punkt 9.8: Herausgabe von Informationen zu Öko-Eiern - eingegan-

gen worden. Ausgehend davon, dass bezüglich der beiden letztgenannten Themen die ge-

rügte Handlungsweise inzwischen abgestellt worden war, hat der Agrarausschuss im Rahmen 

seiner Zuständigkeit die verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtungen empfohlen.

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Inneres und Sport

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/2810 nach § 59 GO LT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/69 vom 27.03.2014:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/3173 nach § 59 GO LT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/79 vom 05.09.2014:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 04.09.2014 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/3527
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b) an den Europa- und Rechtsausschuss

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern
im Jahr 2012 - Auswertung des Legislativ- und Arbeitsprogramms 2012
der Europäischen Kommission -
- Drucksache 6/330 -

Der Agrarausschuss hat die ihm zur Mitberatung überwiesene Unterrichtung während 

seiner 14.  Sitzung am 10. Mai 2012 beraten. Er hat mehrheitlich mit den Stimmen der 

Koalitionsfraktionen, einer Stimme der Fraktion DIE LINKE sowie der Fraktion der NPD bei 

Gegenstimme der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Enthaltung einer weiteren Stimme 

der Fraktion DIE LINKE beschlossen, diese mit der Maßgabe verfahrensmäßig für erledigt zu 

erklären, dass bei weiteren Rechtsetzungen der Europäischen Union, insbesondere auf dem 

Gebiet der Agrarpolitik, besonderer Wert auf die Entbürokratisierung und Rationalisierung 

gelegt werden sollte.

• federführend seitens der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/12 vom 27.02.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 16.05.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/1156
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern
im Jahr 2013 - Auswertung des Legislativ- und Arbeitsprogramms 2013
der Europäischen Kommission -
- Drucksache 6/1461 -

Der Agrarausschuss hat den einstimmigen Beschluss gefasst, dem federführenden Europa- und 

Rechtsausschuss die verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung mit der Maßgabe 

zu empfehlen, dass sich aus dem Beratungsverlauf ergebende und über die Antworten der 

Landesregierung hinausgehende Fragestellungen im Rahmen des Selbstbefassungsrechts 

einer Beantwortung zugeführt werden.

• federführend seitens der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/39 vom 17.01.2013:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 20.03.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 

Drucksache 6/1966

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern
im Jahr 2014 - Auswertung des Legislativ- und Arbeitsprogramms 2014
der Europäischen Kommission -
- Drucksache 6/2717 -

Der Agrarausschuss hat mit der Landesregierung darin übereingestimmt, dass die den Ge-

schäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz betref-

fenden Schwerpunkte – Überarbeitung des politischen und rechtlichen Rahmens der EU für 

ökologisch/biologische Anbauweise, Vereinfachung des Tierarzneimittelrechts, Überarbeitung 

und Vereinfachung des Rechtsrahmens für den ökologischen Landbau, Verordnung über die 

Genehmigung von Fischereitätigkeiten, Technische Maßnahmen zum Schutz von Meeres-
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tieren – sowie ressortübergreifende Sachverhalte – Modernisierung der staatlichen Beihilfen 

in den Schlüsselsektoren, Erweiterung der Europäischen Union sowie Nachbarschaftspolitik, 

Handelspolitik (WTO, TTIP) sowie internationale Verhandlungen auf dem Gebiet der Klima- 

und Entwicklungspolitik von besonderem landespolitischem Interesse sind. Der Ausschuss hat 

es als erforderlich angesehen, dass sich die Landesregierung weiterhin mit Nachdruck in ge-

eigneter Weise dafür einsetzt, dass bei den diesbezüglichen Verhandlungen die Interessen des 

Landes – insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung des bürokratischen Aufwandes – im 

Agrarbereich, beim Schutz der Umwelt sowie in Bezug auf den Verbraucherschutz zu wahren 

sind. Insoweit ist die Schwerpunktsetzung der Landesregierung unterstützt worden. Zudem 

ist davon ausgegangen worden, dass die Landesregierung den Ausschuss über die Aktivitäten 

sowie die dabei erreichten Ergebnisse informiert.

• federführend seitens der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/69 vom 27.03.2014:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 26.06.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 

Drucksache 6/3278

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europa- und Ostseebericht Mecklenburg-Vorpommern 2013/2014
- Drucksache 6/3049 -

Der Agrarausschuss hat nach Beratung in zwei Sitzungen die Empfehlung ausgesprochen, 

der federführende Europa- und Rechtsausschuss möge darauf hinwirken, dass in der neuen 

Förderperiode der Europäischen Union der Entbürokratisierung ein hoher Stellenwert 

beigemessen werde.
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• federführend seitens der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin 

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/75 vom 09.07.2014:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss,

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 11.11.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 

Drucksache 6/3528

c) an den Finanzausschuss

- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2011 (Teil 2) - 
Landesfinanzbericht 2011
- Drucksache 6/229 -

Der Agrarausschuss hat die Vorlage während seiner 14. Sitzung am 10. Mai 2012 beraten. 

Ausgehend davon, dass der Landesrechnungshof zu den in die Zuständigkeit des Agraraus-

schusses fallenden Abschnitten 16 bis 19 seines Berichts lediglich die „Kenntnisnahme“ der 

Beanstandungen empfohlen hatte, sowie von den Darlegungen des Landesrechnungshofes 

und des Ministeriums zum zwischenzeitlich eingetretenen Sachstand hat der Agrarausschuss 

einvernehmlich bei Enthaltung der Fraktion der NDP beschlossen, dem federführenden Finan-

zausschuss die verfahrensmäßige Erledigterklärung der Unterrichtung zu empfehlen. Des Wei-

teren ist der Agrarausschuss übereingekommen, die allgemeinen Handlungsempfehlungen 

des Rechnungshofes der Tzn. 94 bis 100 (Altersstruktur in der Landesverwaltung) sowie 108 

(Anpassung der Zahlungen an den BBL im Rahmen von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen 

an das ortsübliche Niveau) außerhalb des Beratungsverfahrens zum Rechnungshofbericht 

zum Gegenstand einer separaten Beratung im Agrarausschuss zu machen, soweit sie für das 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz relevant sind.
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• auf der Grundlage von Artikel 67 Absatz 2 der Verfassung des Landes

Mecklenburg-Vorpommern sowie §§ 97 und 114 Landeshaushaltsordnung (LHO)

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin 

gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/10 vom 20.01.2012:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 15.05.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/1376(neu)

- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2012 (Teil 2) 
Landesfinanzbericht 2012
- Drucksache 6/1439 -

Der Agrarausschuss hat die Vorlage während seiner 26. Sitzung am 7. März 2013 beraten. Nach 

Information durch den Landesrechnungshof über den seit der Erarbeitung des Berichts einge-

tretenen Sachstand sowie nach Stellungnahme des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt 

und Verbraucherschutz ist der Ausschuss in allen Punkten (Abschnitt 21 – Haushaltssteuerung 

bei investiven Förderprogrammen: Kenntnisnahme; Abschnitt 22 – Umsetzung der Wasser-

rahmenrichtlinie nach der „Richtlinie zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Gewäs-

sern und Feuchtlebensräumen (FöRiGeF)“: Prüfauftrag an die Landesregierung hinsichtlich der 

Übertragung der Aufgaben zum Ausbau der Gewässer II. Ordnung auf das Land, soweit sie 

der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie dienen gemäß Tz. 581; Abschnitt 23 – Landge-

stüt Redefin: Kompetenzzentrum Reit- und Fahrschule, Kenntnisnahme; Abschnitte 24 u. 25 

– Beteiligungen des Landes an der Grundstückssanierungsgesellschaft mbH sowie an der LMS 

Agrarberatung GmbH: Ersuchen an die Landesregierung, für jede Beteiligung des Landes stra-

tegische Zielvorgaben zu formulieren) einstimmig gefolgt. Die entsprechende Stellungnahme 

ist ebenfalls einstimmig angenommen worden.
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• auf der Grundlage von Artikel 67 Absatz 2 der Verfassung des Landes

Mecklenburg-Vorpommern sowie §§ 97 und 114 Landeshaushaltsordnung (LHO)

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 6/39 vom 17.01.2013:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 12.03.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/1964

- Unterrichtung durch den Landesrechnungshof

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2014 (Teil 2)
Landesfinanzbericht 2014
- Drucksache 6/3841 -

Der Agrarausschuss hat nach Beratung während seiner 67. Sitzung am 21. Mai 2015 und seiner 

68.  Sitzung am 18. Juni 2015 einvernehmlich bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN beschlossen, dem federführenden Finanzausschuss die verfahrensmäßige Erledig-

terklärung der oben genannten Unterrichtung zu empfehlen. Während seiner Beratungen hat 

er sowohl die Erläuterungen der Prüffeststellungen des Landesrechnungshofes als auch die 

Stellungnahmen des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz hier-

zu entgegengenommen. Im Einzelnen sind nachstehend aufgeführte Sachverhalte erörtert 

worden: die Bildung von Haushaltsresten (Tz. 14), das Verwarnungsgeldverfahren und die Zah-

lungsüberwachung (Tzn.162 – 164), das Verwendungsnachweis-Verfahren bei Zuwendungen 

für investive Maßnahmen (Tzn. 228, 237 und 241), die Gewährung von Zuschüssen für die 

Tierproduktion (Abschn. 13), die Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt (Abschn. 14) 

sowie die Förderung von Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen in der Agrar-, Forst- 

und Ernährungswirtschaft (Abschn. 15).
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• auf der Grundlage von Artikel 67 Absatz 2 der Verfassung des Landes

Mecklenburg-Vorpommern sowie §§ 97 und 114 Landeshaushaltsordnung (LHO)

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin 

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/97 vom 13.04.2015:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss,

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Agrarausschusses vom 19.06.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/4551

6.5 Wahlen durch den Agrarausschuss zur Besetzung von Gremien 
in seinem Zuständigkeitsbereich 

- 2. Sitzung des Agrarausschusses am 10.11.2011

Bestimmung der Vertreter für den Aufsichtsrat gemäß § 8 Abs. 1 
des Gesellschaftsvertrages der Landgesellschaft 
Mecklenburg-Vorpommern mbH

• Geheime Wahl gemäß Artikel 32 Absatz 4 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern in Verbindung mit § 92 Absatz 1 GO LT: 

Die Abgeordneten Thomas Krüger (Fraktion der SPD) und Beate Schlupp (Fraktion der 

CDU) konnten die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen.

- 4. Sitzung des Agrarausschusses am 01.12.2011

Bestimmung des Vertreters des Agrarausschusses gemäß § 39 Abs. 2 Satz 2 
und Abs. 3 des Naturschutzausführungsgesetzes im Kuratorium der Stiftung 
Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern (StUN)

• Geheime Wahl gemäß Artikel 32 Absatz 4 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern in Verbindung mit § 92 Absatz 1 GO LT: 

Die Abgeordnete Katharina Feike (Fraktion der SPD) konnte die Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen.
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- 5. Sitzung des Agrarausschusses am 08.12.2011
Wahl eines persönlichen Vertreters des stimmberechtigten Mitglieds im 
Vergaberat der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung 
(NUE) gemäß § 6 b der Satzung

• Geheime Wahl gemäß Artikel 32 Absatz 4 der Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern in Verbindung mit § 92 Absatz 1 GO LT: 
Der Abgeordnete Heino Schütt (Fraktion der CDU) konnte die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen.

- am Rande der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012
Bestimmung von Vertreterinnen und Vertretern des Landtages für den 
Landeskleingartenausschuss gemäß Ziffer 2, 4. Stabstrich der Satzung

• Briefwahl: 
Die Abgeordneten Stefanie Drese (Fraktion der SPD) und Detlef Lindner (Fraktion der 
CDU) konnten die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen.

- 15. Sitzung des Agrarausschusses am 07.06.2012
Stichwahl zur Bestimmung einer Vertreterin des Landtages für den 
Landeskleingartenausschuss gemäß Ziffer 2, 4. Stabstrich der Satzung

• Briefwahl: 
Die Abgeordnete Dr. Mignon Schwenke (Fraktion DIE LINKE) konnte die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen.

- 28. Sitzung des Agrarausschusses am 11.04.2013
Bestimmung der Mitglieder des Vergaberates Mecklenburg-Vorpommern der 
Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE)

• Offene Abstimmung:
Die Abgeordneten Rudolf Borchert (Fraktion der SPD, stimmberechtigtes Mitglied) 
und Heino Schütt (Fraktion der CDU, persönlicher Vertreter) sind für die 5. 

Amtsperiode des Vergaberates Mecklenburg-Vorpommern im Amt bestätigt worden. 
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- 60. Sitzung des Agrarausschusses am 22.01.2015

Bestimmung der 4 Vertreterinnen oder Vertreter des Landtages im Beirat gemäß 
§ 14 des Biosphärenreservat-Elbe-Gesetzes (BRElbeG M-V)

• Geheime Wahl gemäß Artikel 32 Absatz 4 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern in Verbindung mit § 92 Absatz 1 GO LT:

Die Abgeordneten Jörg Heydorn, (Fraktion der SPD), Maika Friemann-Jennert (Fraktion 

der CDU), Dr. Mignon Schwenke (Fraktion DIE LINKE) sowie Dr. Ursula Karlowski 

(Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) konnten die Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen auf sich vereinigen.

6.6  Weitere Aktivitäten des Agrarausschusses

6.6.1  Wahrnehmung des Selbstbefassungsrechts

Gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in 

Verbindung mit § 12 Absatz 1 Satz 2 GO LT hat der Agrarausschuss von seinem Recht regen 

Gebrauch gemacht, „sich mit ... Angelegenheiten aus (seinem) Aufgabengebiet (zu) befassen.“ 

Diesem Zweck haben nicht nur öffentliche und nichtöffentliche Anhörungen am Sitz des 

Landtages gedient, sondern auch eine Vielzahl von Informationsbesuchen innerhalb und 

außerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

a)  Öffentliche Anhörungen

Gemäß § 22 Absatz 1 GO LT ist es jedem Ausschuss anheimgestellt, „… zur Information 

über einen seiner Verhandlungsgegenstände … eine Anhörung von Sachverständigen, 

Interessenvertretern und anderen Auskunftspersonen vor(zu)nehmen.“ Bei nicht überwiesenen 

Verhandlungsgegenständen im Rahmen der Wahrnehmung des Selbstbefassungsrechts ist 

zur Durchführung einer Anhörung ein Mehrheitsbeschluss des Ausschusses erforderlich (§ 22 

Absatz 4 GO LT).
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- 34. Sitzung des Agrarausschusses am 22.08.2013

Öffentliche Anhörung in Umsetzung des Landtagsbeschlusses vom 29. Mai 2013 gemäß 

Ziffer II der Beschlussempfehlung des Agrarausschusses auf Drucksache 6/1888

• Nationale Umsetzung der Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
der Europäischen Union (GAP) für den Zeitraum 2014 bis 2020

- 40. Sitzung des Agrarausschusses am 07.11.2013

Öffentliche Anhörung

• Einfluss von Raubwild sowie weiterer Faktoren auf 
die Vogelpopulationen in Mecklenburg-Vorpommern

b) Nichtöffentliche Anhörungen

Der Landwirtschaftsausschuss hat in der 6. Wahlperiode fünf nichtöffentliche Anhörungen 

durchgeführt. Für diese gelten ebenfalls die Bestimmungen des § 22 Absatz 4.

- 6. Sitzung des Agrarausschusses am 19.01.2012

Nichtöffentliche Anhörung des Agrarmarketingvereins Mecklenburg-Vorpommern e. V.

zum Thema

• AMV: Aufgabenspektrum, Arbeitsergebnisse, Probleme

- 7. Sitzung des Agrarausschusses am 26.01.2012

Nichtöffentliche Anhörung des Geflügelwirtschaftsverbandes

zum Thema

• Geflügelhaltung – ein Produktionszweig im Spannungsfeld zwischen 
Wirtschaftlichkeit und Tier- sowie Umweltschutz
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- 65. Sitzung des Agrarausschusses am 09.04.2015

Nichtöffentliche Anhörung zum Thema

• Beschäftigungssituation von Frauen in der Landwirtschaft von Mecklenburg-
Vorpommern: Qualifikation, Beschäftigungssegmente, Ausbildung, 
Vergütung, Tendenzen

- 67. Sitzung des Agrarausschusses am 21.05.2015

Nichtöffentliche Anhörung des BUND, der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft 

Mecklenburg-Vorpommern sowie des Amts Salzhaff zum Thema

• Aktuelle Situation des Vogelschutzgebietes „Wismarbucht und Salzhaff“ im 
Konflikt zwischen Naturschutz und Störungen durch Freizeitsport

- 81. Sitzung des Agrarausschusses am 25.02.2016

Nichtöffentliche Anhörung des BUND, des Landesanglerverbandes (LAV), 

der Interessengemeinschaft Schweriner See und Umland (ISSU) sowie der 

Erzeugerorganisation Wismarbucht zum Thema

• Sachstand der Managementplanungen für die EU-Vogelschutzgebiete 
„Wismarbucht“ sowie „Schweriner See“/Befahrensregelung

c)  Beratungen des Agrarausschusses zu Angelegenheiten aus seinem 
Aufgabengebiet gemäß § 12 Absatz 1 Satz 2 GO LT

- 8. Sitzung des Agrarausschusses am 23.02.2012

• Arbeitsplanung des Agrarausschusses für Aktivitäten im Rahmen der 
Selbstbefassung nach § 12 Absatz 1 Satz 2 GO LT

- 14. Sitzung des Agrarausschusses am 10.05.2012

• Ökologisches Wachstum und Energieeffizienz
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- 16. Sitzung des Agrarausschusses am 14.06.2012

Beratung mit dem Landesrechnungshof sowie mit dem Ministerium für Landwirtschaft, 

Umwelt und Verbraucherschutz

• Konsequenzen aus den allgemeinen Handlungsempfehlungen des 
Rechnungshofes (Drucksache 6/229) der Tzn. 94 bis 100 (Altersstruktur in 
der Landesverwaltung) sowie 108 (Anpassung der Zahlungen an den BBL im 
Rahmen von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen an das ortsübliche Niveau) 
für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz

- 19. Sitzung des Agrarausschusses am 11.10.2012

• Prioritätensetzung bei der Realisierung der von den Fraktionen 
vorgeschlagenen Themen im Rahmen der Selbstbefassung gemäß  
Artikel 33 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
in Verbindung mit § 12 Absatz 1 Satz 2 GO LT

- 32. Sitzung des Agrarausschusses am 06.06.2013

• Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

- 50. Sitzung des Agrarausschusses am 19.06.2014

• Beratung der Vorlage des Finanzministeriums für den Finanzausschuss 
betreffend den Erwerb von Gewässern im Eigentum der BVVG

- 51. Sitzung des Agrarausschusses am 26.06.2014

• Situation und Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in  
Mecklenburg-Vorpommern
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- 56. Sitzung des Agrarausschusses am 30.10.2014

• Information durch den Ausschussvorsitzenden

„Halbzeitbetrachtung“ der Arbeit des Agrarausschusses während
 der 6. Wahlperiode

• Information durch den Abgeordneten Thomas Krüger

Gespräche zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Landtag von 
Sachsen-Anhalt am 17. November 2014

- 61. Sitzung des Agrarausschusses am 26.02.2015

Beratung zur Vertretung des Agrarausschusses bei dem länderübergreifenden 

Fachgespräch zum Thema:

• Abstimmung zum vorbeugenden Hochwasserschutz“ am 24. März 2015 
im Niedersächsischen Landtag

• Obergrenzen für die Größe von Tierhaltungen 
 in Mecklenburg-Vorpommern

- 77. Sitzung des Agrarausschusses am 26.11.2015

• Beratung zur Verfahrensweise im Hinblick auf die Dienstreise des 
Agrarausschusses zu den Institutionen der Europäischen Union
in der Zeit vom 7. bis 9. Dezember 2015

- 80. Sitzung des Agrarausschusses am 21.01.2016

Beratung mit dem Waldbesitzerverband sowie dem Ministerium für Landwirtschaft, 

Umwelt und Verbraucherschutz 

• Situation des privaten Waldbesitzes in Mecklenburg-Vorpommern - 
 Probleme und Lösungsansätze aus der Sicht des Verbandes
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- 82. Sitzung des Agrarausschusses am 03.03.2016

Beratung

• einer Stellungnahme zu dem Entwurf einer Resolution für das 
XIV. Parlamentsforum Südliche Ostsee zum Thema Land- und 
Ernährungswirtschaft - Innovation und Zusammenarbeit 

 im südlichen Ostseeraum

- 83. Sitzung des Agrarausschusses am 07.04.2016

Beratung sowie Beschlussfassung über eine Stellungnahme zur Vorlage des 

Finanzministeriums betreffend den

• Erwerb von Flächen der Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft 
(BVVG), die für die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in 
Mecklenburg-Vorpommern von Bedeutung sind

- 86. Sitzung des Agrarausschusses am 26.05.2016

Beratung mit berufsständischen Interessenvertretungen [Bauernverband Mecklenburg-

Vorpommern e. V., Bund Deutscher Milchviehhalter (BDM), Arbeitsgemeinschaft 

bäuerliche Landwirtschaft (AbL)]

zum Thema: 

• Krise in der Landwirtschaft (Milch, Fleisch, Marktfruchtbau) sowie 
Lösungsansätze

d) Mündliche Berichte des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz aufgrund entsprechender Ersuchen  
des Agrarausschusses 

- 2. Sitzung des Agrarausschusses am 10.11.2011

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

• Arbeitsschwerpunkte und politische Vorhaben des Ministeriums zu Beginn 
der 6. Wahlperiode sowie über die Ergebnisse der AMK in Suhl und 

 der UMK in Dessau
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- 3. Sitzung des Agrarausschusses am 22.11.2011

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

• Problematik des Antibiotika-Einsatzes in der Geflügelhaltung

- 4. Sitzung des Agrarausschusses am 01.12.2011

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

• Sachstand hinsichtlich der Antragstellung nach dem 2. Flächenerwerbs-
änderungsgesetz sowie Schlussfolgerungen für die Bodenpolitik

• Grundzüge einer möglichen Biodiversitätsstrategie für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern

- 5. Sitzung des Agrarausschusses am 08.12.2011

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

• Haushaltssystematik sowie Prinzipien der Haushaltsführung

- 8. Sitzung des Agrarausschusses am 23.02.2012

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

• Lage in Schaf-, Ziegen- und Rinderhaltungen in Mecklenburg-Vorpommern 
im Zusammenhang mit der Verbreitung des Schmallenberg Virus

• Freisetzung des genetisch veränderten Bakteriums Rhodococcus equi im 
Rahmen eines Feldversuchs zur Impfung von Fohlen gegen 

 eitrige Lungenentzündung

• Mittelabfluss aus den Kapiteln 02 (Allgemeine Bewilligungen) und 03 
(Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und 

 des Küstenschutzes) des Einzelplanes 08 sowie in das 
 Haushaltsjahr 2012 übertragene Haushaltsreste
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- 9. Sitzung des Agrarausschusses am 01.03.2012

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

• Stellungnahme des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds zur Aufhebung der 

 Verordnungen (EG) Nr. 1198/2006 des Rates und (EG) Nr. 861/2006 
 des Rates sowie der Verordnung (EU) Nr. …/2011 des Rates über 
 die integrierte Meerespolitik KOM(2011)804 endg.

• Projekte zur Wiederansiedlung heimischer Fischarten 
 in Mecklenburg-Vorpommern

• Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern: Sachstand, 
Entwicklungstendenzen und Chancen

• Fischereiausübung in Nationalparks und 
 Biosphärenreservaten

- 10. Sitzung des Agrarausschusses am 08.03.2012

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

• Beantwortung offener Fragen zum Mittelabfluss 2011 der Kapitel 0802  
und 0803 des Einzelplanes 08

• Grundzüge des Doppelhaushaltes 2012/2013 im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

- 11. Sitzung des Agrarausschusses am 29.03.2012

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

• Grundzüge der Neuausrichtung der einzelbetrieblichen Förderung  
2007 bis 2013 nach dem Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP)

- 14. Sitzung des Agrarausschusses am 10.05.2012

Information durch den Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern 

• Stand der Übertragung der Fischereiaufsicht auf die Landkreise
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- 15. Sitzung des Agrarausschusses am 07.06.2012

Information durch das Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern

• Struktur, inhaltliche Ausrichtung sowie Planungen für den  
Bereich Natur, Umwelt und Ernährung für das Jahr 2012

Information durch die Vorsitzende und die Geschäftsführerin von LANDURLAUB e.V.

• Stand der Zusammenführung des Landestourismusverbandes  
mit dem Verein LANDURLAUB e. V.

- 17. Sitzung des Agrarausschusses am 23.08.2012

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Aktueller Sachstand zum Genehmigungsverfahren des  
Forschungsprojektes „Wendelstein 7-X“

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

• Nachhaltigkeit im Anbau und in der Nutzung nachwachsender Rohstoffe

• Fangergebnisse sowie Quotenausschöpfung der Frühjahrs-Heringssaison 
2012 sowie ICES-Empfehlung für 2013

• Ergebnisse des Monitorings zum Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung

- 19. Sitzung des Agrarausschusses am 11.10.2012

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Ergebnisse der AMK vom 26. bis 28. September 2012 im Kloster Schöntal 
(Baden-Württemberg)

• Sachstand Life Projekt NSG Galenbecker See

- 20. Sitzung des Agrarausschusses am 18.10.2012

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Aktueller Sachstand der Diskussion zur Neuausrichtung der 
 Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2014
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- 21. Sitzung des Agrarausschusses am 15.11.2012

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Aktueller Sachstand im Masterplanprozess MENSCH UND LAND

- 23. Sitzung des Agrarausschusses am 29.11.2012

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Ausgleichsregelungen für Eingriffe in Natur und Umwelt

• Zukunftsperspektiven der Großschutzgebiete

- 26. Sitzung des Agrarausschusses am 07.03.2013

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

sowie gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 GO LT

• Sachstand hinsichtlich der Neuausrichtung der Gemeinsamen 
 Agrarpolitik der Europäischen Union

• Schlussfolgerungen aus dem „Pferdefleischskandal“ 
 für Mecklenburg-Vorpommern

• Sachstand zu mutmaßlichen Verstößen gegen Tierhaltungsvorschriften in 
Öko-Legehennenhaltung in Mecklenburg-Vorpommern sowie 

 Konsequenzen daraus

• Aflatoxin-Kontamination bei aus Serbien importiertem 
 Futter-Körnermais - Betroffenheit und Konsequenzen

• Durchführung einer Drückjagd im Nationalpark Müritz sowie 
 daraus zu ziehende Schlussfolgerungen

- 27. Sitzung des Agrarausschusses am 14.03.2013

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Beantwortung der während der 26. Sitzung des Agrarausschusses am 
07.03.2013 offen gebliebenen Fragen 
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- 30. Sitzung des Agrarausschusses am 16.05.2013

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

und Aussprache

• Zukünftige Ausrichtung der Flurneuordnung in Mecklenburg-Vorpommern 
unter Berücksichtigung von Zielen des Natur- und Denkmalschutzes

• Bekämpfungsmaßnahmen des Eichenprozessionsspinners

- 32. Sitzung des Agrarausschusses am 06.06.2013

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

• Aktuelle Hochwassersituation in Mecklenburg-Vorpommern

- 33. Sitzung des Agrarausschusses am 22.08.2013

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

in Umsetzung des Landtagsbeschlusses vom 29. Mai 2013 gemäß Ziffer I 2. der 

Beschlussempfehlung des Agrarausschusses auf Drucksache 6/1888 

• Sachstand hinsichtlich der Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
der Europäischen Union (GAP) für den Zeitraum 2014 bis 2020, Ergebnisse 
der „Trilog“ Gespräche sowie deren Konsequenzen für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern

- 36. Sitzung des Agrarausschusses am 29.08.2013

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Vorschlag für eine Verordnung über die Erzeugung von 
Pflanzenvermehrungsmaterial und dessen Bereitstellung auf dem Markt 
(Rechtsvorschriften für Pflanzenvermehrungsmaterial,  
„Saatgut-Verordnung“)

• Vorschlag für eine Verordnung zur Festsetzung des Anpassungssatzes  
für die Direktzahlungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 73/209 
für das Kalenderjahr 2013
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- 37. Sitzung des Agrarausschusses am 19.09.2013

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

und die Neue Verbraucherzentrale in Mecklenburg-Vorpommern sowie Aussprache

• Umsetzung des Beschlusses während der 18. Landtagssitzung am  
25. Mai 2012 auf Drucksache 6/724 (Rahmenvertrag mit  
der neuen Verbraucherzentrale 
in Mecklenburg-Vorpommern)

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2012 aus dem Förderhaushalt  
(Kap. 0802 - Allgemeine Bewilligungen; Kap. 0803 -  
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“)  
des Einzelplanes 08

- 38. Sitzung des Agrarausschusses am 26.09.2013

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Aktueller Stand der Feststellungen zu eventuellen Verstößen  
bei der Haltung von Bio-Puten

- 41. Sitzung des Agrarausschusses am 28.11.2013

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Vorgänge im Zusammenhang mit einer Anfang November 2013 im Umfeld 
des Naturschutzgebietes Galenbecker See durchgeführten Gänsejagd

• Auswirkungen der Beschlüsse des EU-Ministerrates zu den in der Ostsee
zulässigen Fangmengen für 2014 auf die Kutter- und Küstenfischerei 
in Mecklenburg-Vorpommern

• Eutrophierung der Ostsee - Ursachen und Maßnahmen zu 
deren Beseitigung/Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

• Stand der Verwaltungsreform im Bereich der Umweltverwaltung
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- 43. Sitzung des Agrarausschusses am 16.01.2014

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Stand der Umsetzung des Rückbauprogramms zur Sanierung devastierter 
Flächen im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns

• Aktueller Arbeitsstand bezüglich der Agrarumweltmaßnahmen (AUM) ab 
2015

- 45. Sitzung des Agrarausschusses am 27.02.2014

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Aktuelle Situation der Kegelrobbe (Halichoerus grypus balticus) in 
Mecklenburg-Vorpommern mit besonderer Berücksichtigung des  
Großen Stubbers als ungestörten Wurfplatz und somit als  
angestammtes und zukünftiges Reproduktionshabitat

• Erfahrungen aus dem Messeauftritt des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
während der Internationalen Grünen Woche 2014 in Berlin

- 46. Sitzung des Agrarausschusses am 27.03.2014

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Rahmenbedingungen für die Ausweitung des Ökologischen Landbaus 
in Mecklenburg-Vorpommern

• Stand der Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
 (Puten, Schweine)

• Verzicht des Landes auf die Teilnahme am EU-Schulobstprogramm

- 49. Sitzung des Agrarausschusses am 08.05.2014

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Situation der Feldlerchenpopulation in Mecklenburg-Vorpommern und 
Möglichkeiten zu deren Unterstützung sowie zur Durchführung von 
Beispielprojekten

• Monitoring des Biozid-Einsatzes gegen den Eichenprozessionsspinner
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- 51. Sitzung des Agrarausschusses am 26.06.2014

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Auswirkungen des Wegfalls der Ausgleichszulage für benachteiligte  
Gebiete in der neuen Förderperiode, insbesondere auf den Erhalt und  
die Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus

• Stand der Umsetzung der Antibiotika-Minderungsstrategie sowie  
Ergebnisse des Antibiotika-Monitorings

- 52. Sitzung des Agrarausschusses am 04.09.2014

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Einsatz von Pferden bei Holzrückearbeiten in Mecklenburg-Vorpommern

• Erarbeitungsstand eines Erlasses sowie eines Merkblattes zu 
tierschutzrechtlich konformen Tötungsverfahren für nicht  
überlebensfähige Ferkel

- 53. Sitzung des Agrarausschusses am 02.10.2014

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Erfahrungen zur Ökokontierung in Mecklenburg-Vorpommern,  
inklusive Erläuterung der Grundlagen

• Auswirkungen des Einfuhrstopps Russlands für Erzeugnisse aus  
der Europäischen Union auf den Bereich der Agrar- und  
Ernährungswirtschaft sowie eingeleitete Maßnahmen

- 56. Sitzung des Agrarausschusses am 30.10.2014

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Situation im Zusammenhang mit dem Auftreten der Afrikanischen 
Schweinepest in Osteuropa

• Situation der Kutter- und Küstenfischerei Mecklenburg-Vorpommerns  
unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Fischereirates zu  
den Fangquoten für das Jahr 2015
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- 58. Sitzung des Agrarausschusses am 22.11.2014

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Aktueller Sachstand zum Auftreten der Geflügelpest  
in Mecklenburg-Vorpommern

• Grenzwertüberschreitungen für Pflanzenschutz- und Düngemittel an 
16 Grundwassermessstellen in Mecklenburg-Vorpommern

- 59. Sitzung des Agrarausschusses am 17.01.2015

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Tierhaltungs- und Betreuungsverbot für den Geschäftsführer der Straathof 
Holding durch die Behörden des Landkreises Jerichower Land und dessen 
Auswirkungen auf Mecklenburg-Vorpommern

• Nachweis der Vogelgrippe H5N8 bei vom Zoo Rostock gehaltenen Vögeln

• Sperrung der Vermarktung von mit kontaminiertem Futter erzeugten Bio-
Produkten

- 60. Sitzung des Agrarausschusses am 22.01.2015

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Sachstand bei der Novellierung der Düngeverordnung (DüV), daraus 
resultierende Probleme sowie deren Auswirkungen auf die  
Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern

• Position des Ministeriums zu Obergrenzen für Tierhaltungen

- 61. Sitzung des Agrarausschusses am 26.02.2015

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Alternative Methoden zur Güllebehandlung, zur Reduktion der 
Geruchsbelastung sowie zur Verringerung der Emission klimarelevanter  
Gase und pathogener Keime
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- 62. Sitzung des Agrarausschusses am 05.03.2015

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Ursachen des Rückgangs und mögliche Anreize für eine Steigerung des 
Ökologischen Landbaus in Mecklenburg-Vorpommern

• Aktuelle Information zum Thema „Wolf“
Information durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg

• Aktuelle Situation des Vogelschutzgebietes „Wismarbucht und Salzhaff“ im 
Konflikt zwischen Naturschutz und Störungen durch Freizeitsport

- 68. Sitzung des Agrarausschusses am 18.06.2015

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Die Bedeutung des Vogelzug-Korridors im Küstenmeer  
 von Mecklenburg-Vorpommern

Information durch das Innenministerium und das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt 

und Verbraucherschutz

• Kontamination des Strandes von Boltenhagen mit Munitionsresten

- 69. Sitzung des Agrarausschusses am 25.06.2015

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Stand der Umsetzung der Rahmenvereinbarung zwischen der 
Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e. V. und  
der Landesregierung

- 71. Sitzung des Agrarausschusses am 17.09.2015

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Sachstand zum Fischsterben in der Peene sowie dessen Ursachen

• Situation auf dem Milchmarkt und diesbezügliche Maßnahmen  
der Landesregierung
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- 72. Sitzung des Agrarausschusses am 01.10.2015

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2015 aus dem Förderhaushalt 
(Kap. 0802 – Allgemeine Bewilligungen; Kap. 0803 – Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“)  
des Einzelplanes 08

- 73. Sitzung des Agrarausschusses am 08.10.2015

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Grundzüge des Doppelhaushaltes 2016/2017 im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

- 75. Sitzung des Agrarausschusses am 05.11.2015

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

• Situation hinsichtlich der Belastung von Putenfleisch mit 
antibiotikaresistenten Keimen in Mecklenburg-Vorpommern

• Veterinärmedizinische Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern

- 79. Sitzung des Agrarausschusses am 14.01.2016

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

• Praxis der Vergabe landeseigener landwirtschaftlicher Flächen durch 
 die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern

• Verfahrensvereinfachung beim Flächennachweis für die Beantragung  
von Direktzahlungen der EU sowie der Inanspruchnahme von  
Mitteln für Agrarumweltmaßnahmen
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- 80. Sitzung des Agrarausschusses am 21.01.2016

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

• Wildschadensproblematik und zum Stand der Neuverpachtung der 
Jagdbezirke sowie dabei auftretende Probleme

• Ökokompetenz in Mecklenburg-Vorpommern 2020
- 82. Sitzung des Agrarausschusses am 03.03.2016

Information durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 

sowie durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Berücksichtigung der Belange ländlicher Räume, der Land-, 
Forst- und Ernährungswirtschaft, der Fischerei sowie des Umwelt-, 
Natur- und Ressourcenschutzes bei der Fortschreibung des 
Landesraumentwicklungsprogramms (LEP) Mecklenburg-Vorpommern

- 86. Sitzung des Agrarausschusses am 26.05.2016

Information durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

• Aussaat von GVO-kontaminiertem Raps in Mecklenburg-Vorpommern  
und erforderliche Konsequenzen

- 87. Sitzung des Agrarausschusses am 23.06.2016

Information durch die Staatskanzlei sowie durch das Ministerium für Landwirtschaft, 

Umwelt und Verbraucherschutz

• Aktueller Sachstand der Verhandlungen zur Transatlantischen Handels- 
und Investitionspartnerschaft (TTIP) auf den in die Zuständigkeit des 
Agrarausschusses fallenden Politikfeldern
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6.6.2  Informationsbesuche/Unterrichtungsfahrten/Exkursionen

- 12. Sitzung des Agrarausschusses am 12.04.2012

Besichtigung von Betrieben mit Legehennenhaltung, Hähnchen- und Putenmast sowie 

Beratung zum Thema

•  Aktuelle wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Anforderungen an 
die Geflügelhaltung

Der Agrarausschuss hat mehrere Geflügelhaltungen in den Landkreisen Mecklenburgische 

Seenplatte, Vorpommern-Rügen und Rostock besucht. Anliegen dieses Auswärtstermins 

war es, in Anknüpfung an die Beratungen zum Antibiotika-Einsatz in der Geflügelhaltung 

(22.11.2011) und die Anhörung des Geflügelwirtschaftsverbandes (26.01.2012) den auf diese 

Weise gewonnenen Informationsstand durch die Betrachtung der Tierhaltung in der Praxis zu 

ergänzen. Zu diesem Zweck waren jeweils ein konventioneller Betrieb der Hähnchenmast und 

der Putenmast sowie ein ökologisch wirtschaftender Legehennenbetrieb ausgewählt worden. 

Eine der gewonnenen Erkenntnisse war, dass nicht die Größe des Tierbestandes ausschlagge-

bend für das Wohlbefinden der Tiere sein muss, sondern dass dem Haltungsmanagement ein 

hoher Stellenwert zukommt. In dem besuchten Hähnchenmastbetrieb hatten der Rasse, dem 

Alter sowie der Fütterung nach „identische“ Masthähnchen in einem neuen Stall mit 40.000 

Tierplätzen ein um 70 g/Tier höheres Gewicht als in einem Altstall mit 14.000 Plätzen. Offen-

bar schlägt sich das Wohlbefinden in höheren tierischen Leistungen nieder, ohne dass die 

Betriebsleiterin das bestätigen wollte. Während seines Besuches in einem Puten haltenden 

Betrieb ist der Ausschuss darüber informiert worden, dass in Deutschland schon seit mehr als 

10 Jahren kein Kupieren (mechanisches Einkürzen) der Schnäbel mehr stattfinde. Stattdessen 

werde der Oberschnabel der Eintagsküken mit einem Laser thermisch behandelt, dass dieser 

nicht mehr weiterwachse. Damit würden eine optimale Futter- und Wasseraufnahme erreicht 

und Wachstumsdepressionen verhindert. Ein weiterer Eindruck war, dass - zumindest bei dem 

Alter, in dem sich die besichtigten Tiere befanden - das Platzangebot großzügig bemessen 

war. Auch saßen die Jungputen in größeren Gruppen zusammen, sodass es ausreichend freien 

Platz gab. Der Besuch des Ökobetriebes zeigte, dass „Öko“ nicht unbedingt „klein“ sein müsse, 

sondern - wie von den Abgeordneten festgestellt wurde - „auch groß gut sein kann“. Immerhin 

hält der Betrieb „Fürstenhof“ an mehreren Standorten 400.000 Legehennen und liefert 15 % 

der deutschen Öko-Eier. Ein „Wermutstropfen“ sei jedoch, dass die freilaufenden Ökohennen 

oftmals Beute von Seeadlern, Kolkraben, Füchsen oder „zweibeinigen Dieben“ würden, was 
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den Ertrag schmälere. Das Fazit der an Informationen reichen Exkursion war, dass alle Hal-

tungsverfahren ihre Berechtigung haben und dass es Vor- und Nachteile gibt. Es müsse das 

gemeinsame Interesse sein, die Vorteile zu nutzen und die Nachteile abzumildern.

- 23. Sitzung des Agrarausschusses am 29.11.2012

Besichtigung des Jägerhofes Damm sowie Beratung mit dem Landesjagdverband zum 

Thema

• Jagdausübung in Mecklenburg-Vorpommern

Während dieser externen Beratung hat sich der Agrarausschuss durch das Ministerium für 

Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz über die Ausgleichsregelungen für Eingriffe 

in Natur und Umwelt sowie Zukunftsperspektiven der Großschutzgebiete informieren lassen. 

Des Weiteren hat er gemeinsam mit Vertretern des Landesjagdverbandes aus dessen Sicht 

bestehende Probleme erörtert.

- 31. Sitzung des Agrarausschusses am 23.05.2013

Exkursion zum Nationalparkamt Müritz (Carpin) sowie Forstamt Lüttenhagen,

Beratung zum Thema

•  Buchenwälder in Mecklenburg-Vorpommern: Schutz als UNESCO-
Weltnaturerbe und Nutzung als forstliche Einnahmequelle

- 10. bis 15. Juni 2013

Informationsreise des Agrarausschusses in die Republik Irland

Reisen von Gremien des Landtages dienen einerseits der vertieften grenzüberschreitenden 

Information über Themenbereiche und/oder konkrete Beratungsgegenstände, die den Zu-

ständigkeits- und Verantwortungsbereich des jeweiligen Gremiums tangieren. In den meis-

ten Fällen geht es darum, zu laufenden oder anstehenden Beratungsgegenständen und 

Beschlusslagen über die Informationsmöglichkeiten durch die Landesregierung und/oder 

Sachverständige hinaus Informationen darüber zu erhalten, wie Institutionen in anderen euro-

päischen Ländern innerhalb der bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen vergleichba-

re Probleme gelöst oder Entwicklungen gesteuert haben. Durch diese Reisen wird auch dem 
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Aspekt des Selbstverständnisses der Parlamente insbesondere auf der regionalen Ebene bezo-

gen auf das Zusammenwirken in Europa Rechnung getragen. Nur durch einen unmittelbaren 

Erfahrungsaustausch mit Parlamentariern in den anderen europäischen Regionen kann die 

Mitwirkung der Parlamente in Bezug auf die Anwendung der Instrumentarien wie beispiels-

weise der Subsidiaritätsrüge über nationale Grenzen hinaus mit Leben erfüllt werden. Über 

den Zweck der Informationsgewinnung hinaus dienen solche Reisen aber auch der Herbeifüh-

rung und/oder Pflege sachbezogener Kontakte, die in einigen Fällen auch zu Gegenbesuchen 

führen, aus denen gemeinsame Engagements mit Regionen in anderen Ländern entstehen. 

Ein weiterer Aspekt ist die Repräsentanz des Landes Mecklenburg-Vorpommern insbesondere 

in anderen europäischen Regionen auf der parlamentarischen Ebene. Solche Reisen führen 

außerdem im Rahmen einer de facto Klausursituation häufig zu gemeinsamen und eher kon-

sensualen Erfahrenswerten innerhalb der Gremien abseits des politischen Tagesgeschäfts, die 

oftmals zur Versachlichung der Arbeit der Gremien beitragen.

Während seiner Irlandreise hat sich der Agrarausschuss u. a. mit den nachstehend aufgelisteten 

inhaltlichen Schwerpunkten befasst:

- Information durch das Umweltministerium zur Umsetzung der EU-

Wasserrahmenrichtlinie,

- Information durch das Ministerium für Kunst, nationales Erbe und gälische Sprachgebiete 

zum Naturschutz in Irland,

- Entwicklung von Märkten sowie die Werbung für irische Agrarprodukte durch das 

Staatsunternehmen Bord Bia, dem Gegenstück zum Agrarmarketingverein 

Mecklenburg-Vorpommern,

- Umsetzung der bisherigen Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) und 

der Entwicklung ländlicher Räume sowie sich daraus ergebende Probleme für 

die Bauernhöfe aus der Sicht des Irischen Bauernverbandes (IFA),

- Aktivitäten des Nationalen Verbraucheramtes (National Consumer Agency) bei 

der Umsetzung der Rechtsvorschriften, der wissenschaftlichen Forschung zu 

Verbraucherfragen sowie  der Information und Weiterbildung der Verbraucher,
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- Ressourcennutzung und Ressourcenschutz am Beispiel des halbstaatlichen 

Unternehmens Bord na Mona, das den industriellen Abbau und die Verwertung von Torf 

im Land betreibt und zudem in großem Umfang Renaturierungsmaßnahmen durchführt,

- Nutzung von Torf als Energieträger am Beispiel des Torfkraftwerks ESB West Offaly Power,

- Besuch des BurrenLIFE-Projekts, in dem durch Veränderungen in der Tierhaltung 

gleichzeitig ein Beitrag zur Landschaftspflege, zur Wasserreinhaltung sowie zur 

Verbesserung der finanziellen Situation der Höfe erreicht wird,

- Naturschutz am Beispiel der als SPA geschützten Steilküstenlandschaft Cliffs of Moher.

- 42. Sitzung des Agrarausschusses am 05.12.2014

Exkursion im Landkreis Rostock (Schweinezucht Wiechmann GbR, Pankelow; Schildt GbR, 

Groß Nieköhr; Schafscheune Vietschow) zum Thema

• Tierhaltung in Mecklenburg-Vorpommern

Mit seiner Betriebsbereisung hat der Ausschuss an seinen im Jahr 2012 durchgeführten Besuch 

in mehreren Geflügelhaltungen (Masthähnchen, Puten, Ökolegehennen) angeknüpft. Das Be-

suchsprogramm verfolgte das Ziel, ausgehend von den Darlegungen der Landwirte sowie der 

Inaugenscheinnahme der Betriebe zu erfahren, wo die Probleme aber auch die Chancen „ganz 

normaler bäuerlicher Betriebe mit Tierhaltung“ liegen. Die gewonnenen Erfahrungen sind in 

die Beratungen des Ausschusses zu dem großen Thema „Tierhaltung in Mecklenburg-Vorpom-

mern“ eingeflossen, das sich bei den Beratungen der Perspektivkommission MENSCH UND 

LAND als Dissenspunkt erwiesen hatte und an dem sich „die Geister“ der involvierten Interes-

sengruppen geschieden haben. Einen weiteren Bezugspunkt stellte die im Beratungsverfah-

ren des Bundesrates befindliche Novellierung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung dar.
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- 48. Sitzung des Agrarausschusses am 24.04.2014

Exkursion in das Biosphärenreservat Schaalsee (Grenzhus Schlagsdorf, Gläserne Molkerei 

Dechow, Brückenhaus Stintenburg) sowie Beratung im Amt für das Biosphärenreservat 

Schaalsee, Pahlhuus Zarrentin

• Erfahrungen mit einem UNESCO-Biosphärenreservat

Während der 52. Landtagssitzung am 13. November 2013 hatte der Landtag den Gesetzent-

wurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2330 - Entwurf eines Gesetzes über das Biosphä-

renreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung weiterer Ge-

setze - zur federführenden Beratung an den Agrarausschuss sowie zur Mitberatung an den 

Energieausschuss überwiesen. Daraufhin ist vom Federführer während seiner 44. Sitzung am 

23. Januar 2014 zu dieser Vorlage eine öffentliche Anhörung durchgeführt worden, bei der 

stark voneinander abweichende und zum Teil konträre Standpunkte zu den Bestimmungen 

des Entwurfes sowie die sich möglicherweise ergebenden Folgen für die Entwicklung des 

ländlichen Raumes geäußert worden sind. Sowohl von den Befürwortern als auch von den 

Kritikern war dabei das Biosphärenreservat Schaalsee als positives wie negatives Beispiel her-

ausgestellt worden. Zudem hatte der Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg gegenüber 

dem Ausschuss die Einladung ausgesprochen, sich in der Region Schaalsee selbst ein Bild von 

der dort erfolgten Entwicklung zu machen. Aus diesem Grunde ist der Beschluss gefasst wor-

den, diesem Anliegen mit einem Exkursionsprogramm, einer nichtöffentlichen Beratungssit-

zung sowie einem anschließenden Pressegespräch nachzukommen. Dabei sind Gespräche 

mit Akteuren vor Ort - kommunalen und berufsständischen Interessenvertretern, Unterneh-

men, Verbänden, behördlichen Institutionen - geführt, naturschutzfachliche und wirtschaftli-

che Projekte in Augenschein genommen sowie damit in Zusammenhang stehende Probleme 

erörtert worden. 

- 66. Sitzung des Agrarausschusses am 16.04.2014

Exkursion zur Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFA)

•  Aktivitäten der angewandten Agrarforschung in Gülzow sowie 
Forschungskonzeption für die Jahre 2015 und 2016

Die LFA betreibt ausschließlich angewandte Agrarforschung, wobei deren Portfolio weitge-

hend alle Bereiche der Landwirtschaft, des Gartenbaus sowie der Fischerei umfasst. Neben 

dem Standort Gülzow, an dem die ökonomische und Pflanzenproduktionsforschung ange-



 Kompetenzbereich des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (Agrarausschuss) 849

siedelt sind, unterhält die LFA Einrichtungen in Dummerstorf (Tierproduktionsforschung) 

sowie in Rostock, Born und Hohen Wangelin (Fischereiforschung). Zudem verfügt sie über 

Versuchsflächen an den früheren Versuchsstandorten Vipperow und Tützpatz. Das Personal 

gliedert sich nach der Finanzierung in haushalts- und drittmittelfinanzierte Stellen. Von den ca. 

90 Mitarbeitern der LFA wird etwa jeder Vierte über Auftragsforschung finanziert. Aufgrund der 

in der Regel nur dreijährigen Laufzeit der Forschungsprojekte gibt es zunehmend Probleme, 

eine lückenlose Beschäftigung der Mitarbeiter zu erreichen, da es oftmals nicht möglich ist, die 

Fragestellungen innerhalb dieser Zeit abzuarbeiten. Das hat zur Folge, dass die Wissenschaft-

ler neue Projekte bewilligt bekommen müssen, um in Bearbeitung befindliche Vorhaben 

abschließen zu können. Im Jahr 2014 wurden von der LFA insgesamt 26 Drittmittelprojekte 

bearbeitet. Die LFA arbeitet eng mit anderen Forschungseinrichtungen und Universitäten des 

Landes zusammen. Zudem gibt es Kooperationen mit universitären Einrichtungen in anderen 

Bundesländern sowie der Ressortforschung des Bundes. Für die Jahre 2015 und 2016 ist die 

Bearbeitung von 93 Themen in allen Bereichen geplant.

Institut für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft

Im Institut für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft waren seinerzeit 42 Forschungs-

themen angesiedelt. Zu den bearbeiteten Themen gehörten unter anderem Landessorten-

versuche (als Grundlage der regionalspezifischen Sortenempfehlung), Nutzeffekte der Sor-

tenprüfung für Landwirte, Mähdruschfruchtproduktion, Verfahrensforschung, Nachhaltige 

Landwirtschaft, Umsetzung der EU-WRRL, Nachwachsende Rohstoffe und Ökologischer Land-

bau.

Institut für Tierproduktion

Das Institut für Tierproduktion hat seinen Sitz in Dummerstorf, ebenso wie das Leibniz-Institut 

für Nutztierbiologie (FBN), der Versuchsstall der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät 

der Universität Rostock sowie die Experimentalanlagen „Rind“ und „Schwein“ und die landes-

eigene Gut Dummerstorf GmbH. Die Konzentration der Einrichtungen an einem Ort hat sich 

positiv auf die Bearbeitung der Forschungsvorhaben ausgewirkt. Forschungsthemen waren 

seinerzeit die nachhaltige Grünlandbewirtschaftung und die Gestaltung des Managements 

einer effizienten Milchproduktion sowie der standortangepassten Fleischproduktion.
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Institut für Fischerei

Die seinerzeit 24 Mitarbeiter des Instituts für Fischerei haben sich am Standort und den Versuchs-

anlagen Born und Hohen Wangelin mit den Sachgebieten Aquakultur sowie Fischereiliche Be-

wirtschaftung der Binnen- und Küstengewässer befasst. Unter anderem hat man eine Anlage 

zum Aufbau und zur Entwicklung einer Zander-Aquakultur errichtet, mit der eine Jahresproduk-

tion von bis zu 18 Tonnen Speisezander möglich ist. Als problematisch hat sich die Anschlussfi-

nanzierung des Gesamtprojektes aufgrund von Änderungen auf EU-Ebene dargestellt.

Gartenbaukompetenzzentrum (GKZ)

Das GKZ ist Mitglied der Norddeutschen Kooperation im Gartenbau. Innerhalb dieser Koopera-

tion ist Mecklenburg-Vorpommern für den Anbau- oder Arbeitsschwerpunkt Freilandgemüse 

zuständig. Die Fragestellungen, die vom GKZ bearbeitet wurden, reichten über Forschungen 

zur Nährstoffeffizienz, zur Bodenbearbeitung und Bewässerung, zum Pflanzenschutz, Produkt-

qualität und Sortenwahl bis zum ökologischen Gemüsebau, dem Obstbau sowie der Verwen-

dung der Ernteprodukte.

-    Exkursion in das Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbandes Warnow/Beke, 

Jürgenshagen sowie Beratung mit dem Landesverband der  

Wasser- und Bodenverbände

•  Gewässerunterhaltung und -ausbau, Renaturierung,  
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Retentionsbecken Klein Gischow 

Mit dem im Rahmen eines Pilotprojekts errichteten Retentionsbecken („Drainteich“) wird das 

auf 120 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche anfallende Entwässerungswasser aufgefangen und 

biologisch geklärt der „freien Welle“, der Beke, einem Warnow-Zufluss, zugeführt. Dabei kann 

eine Reduzierung des Stickstoffeintrags um 20 bis 30 % erreicht werden. Entscheidendes Argu-

ment für die Auswahl des Gewässers war, dass die Beke als Laichgewässer der Meerforelle ein 

besonders sensibler Lebensraum ist. Hervorzuheben ist, dass in Zusammenarbeit des Wasser- 
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und Bodenverbandes, des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) sowie 
des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) Müncheberg wissenschaftliche 
Begleituntersuchungen erfolgten. Die Kosten bei einer Überführung in die Praxis sind auf ca. 
200 TEUR anzusetzen. Bei weiterer Optimierung des Projekts erscheint eine Bausumme von 
ca. 100 TEUR insbesondere dann möglich, wenn der bei der Errichtung des Teiches anfallende 
Bodenaushub auf angrenzenden Flächen ausgebracht und planiert werden kann. Bodentrans-
porte und Verkehrssicherungsmaßnahmen können dann entfallen. 

Renaturierungsvorhaben Tessenitz 

Da 16 km des insgesamt 20 km langen Flusslaufes der Tessenitz, eines Zuflusses der Beke, für 
die Umsetzung der WRRL relevant sind, hat der WBV „Warnow-Beke“ parallel zu dem bisherigen 
begradigten Graben den Gewässerlauf renaturiert. In drei Bauabschnitten waren eine Neutras-
sierung auf den anliegenden Grünlandflächen sowie Maßnahmen der Strukturverbesserung 
vorgenommen worden. Durch diese eineinhalb Jahre dauernden Aktivitäten hat sich die Fließ-
strecke gegenüber dem bisherigen Flusslauf um ca. 500 m verlängert. Unter Beibehaltung der 
bisherigen Funktionen - Entwässerung der Gemeinde Jürgenshagen sowie der umliegenden 
Grünlandflächen - sind ein strukturreiches Gewässer entstanden, sämtliche wasserwirtschaftli-
chen Bauwerke rückgebaut oder optimiert und über ein Flurneuordnungsverfahren die Rand-
streifen zu dem Gewässer gesichert worden. Die Kosten für das Gesamtprojekt einschließlich 
Grunderwerb hätten sich auf ca. 2 Mio. EUR belaufen. 

Beratung im Landhotel Penzin 

Die im Anschluss an das Besichtigungsprogramm gemeinsam mit Vertretern des Landesver-
bandes sowie ausgewählter Wasser- und Bodenverbände durchgeführte Beratung diente in 
Anknüpfung an die öffentliche Anhörung dazu, Probleme im Bereich der Gewässerunterhal-
tung und des -ausbaus zu identifizieren und ggf. politische Handlungsbedarfe abzuleiten. Es 
ist herausgearbeitet worden, dass aufgrund des Auseinanderfallens der Grenzen der Wasser-
einzugsgebiete sowie der Verbandsgrenzen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Gebühren-
bescheide entstehen können. Diese sollten nach Ansicht der WBV im Rahmen einer „kleinen 
Novelle“ des Gewässerunterhaltungsverbandsgesetzes unbedingt ausgeräumt werden. Frak-
tionsübergreifend hatten sich die anwesenden Ausschussmitglieder dafür ausgesprochen, die 

Realisierbarkeit dieses Vorhabens zu prüfen. 
Ein weiterer Schwerpunkt war die Verfahrensweise mit verrohrten Gewässern. Kernpunkt: 
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Solange alte Rohrleitungen durch neue mit gleichen Parametern ersetzt werden, handelt es 
sich um Gewässerunterhaltung, deren Kosten nach dem Vorteilsprinzip über die Gemeinden 
auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden. Werden aber - den Erfordernissen der WRRL 
entsprechend - Rohrleitungen in offene Gräben umgewandelt, dann ist das nach Auffassung 
der WBV eine Maßnahme des Gewässerausbaus, die nicht mehr dem Vorteilsprinzip unterliegt 
und für die das Land zuständig ist. Die Verbandsvertreter haben vorgerechnet, dass bei 
6.000 km Rohrleitungen im Lande deren Erneuerung 1,17 Mrd. EUR kosten würde. Über die 
kommenden 30 Jahre gerechnet wären dafür ca. 40 Mio. EUR/Jahr erforderlich. Andererseits 
könnten aber durch die Erneuerung von Rohrleitungen zukünftig in erheblichem Umfang 
Gelder für Unterhaltungs-/Reparaturmaßnahmen eingespart werden. Insbesondere Verbände 
mit einem hohen Anteil verrohrter Gewässer sähen sich nicht in der Lage, „mehr Geld in offene 
Gewässer zu stecken“, zumal auch diese nicht unterhaltungsfrei sind. 
Die dargestellten Sachverhalte werden - so der Tenor nach dieser Ausschusssitzung - während 
der weiteren Beratung des Antrages der Fraktionen der CDU und SPD auf Drucksache 6/2128 
„Gewässerunterhaltung in Mecklenburg-Vorpommern“ finden.

- 07. bis 09.12.2015

• Arbeitsbesuch des Agrarausschusses bei den Institutionen der  
Europäischen Union in Brüssel

- 88. Sitzung des Agrarausschusses am 30.06.2016
Exkursion zur Firma PAL-Anlagenbau GmbH Abtshagen

•  Innovationen auf dem Gebiet der Aquakultur - Einkommenschance für 
ländliche Räume

Das Unternehmen PAL, das sich anknüpfend an Erfahrungen bei der Ausrüstung von 
Tierproduktionsanlagen der Entwicklung von Anlagen für die Aquakultur und Aquaponik 
verschrieben hat, ist ein Best-Practice-Beispiel dafür, wie innerhalb einer Erzeugergemeinschaft 
das Motto „Gemeinsam produzieren – gemeinsam vermarkten“ umgesetzt werden kann. 
Ausgangspunkt ist dabei die Entwicklung technischer Ausrüstungen, in denen die Fischzucht 
(in diesem Fall des Afrikanischen Welses) mit der Nutzung des Abwassers für die Erzeugung 
pflanzlicher Biomasse (Tomaten) kombiniert wird. Interessant ist dieses Prinzip insbesondere 
für Landwirtschaftsbetriebe, die die Abwärme ihrer Biogasanlagen nutzen und sich zudem 
ein weiteres ökonomisches Standbein schaffen wollen. Speziell für diesen Interessentenkreis 
bietet PAL eine Containerlösung an, in der beide Verfahren kombiniert werden. Der große 
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Vorteil: Für eine solche Anlage ist keine Baugenehmigung erforderlich.

-    Exkursion zum Schullandheim Bremerhagen 

• „Forstpolitischer Waldspaziergang“ 

Das sich in Trägerschaft des Vereins „Abenteuerland Bremerhagen e. V.“ befindliche Schulland-
heim ist eine als regionale Begegnungsstätte fungierende Jugendbildungseinrichtung, die 
sich auf Abenteuer- und Erlebnispädagogik sowie Natur- und Umweltbildung spezialisiert hat. 
Für Aktions-Angebote stehen ein Naturlehrpfad, eine Schul- und Waldimkerei sowie ein Na-
turspielplatz zur Verfügung. Die Projektangebote umfassen die Bereiche „Natur“ (z. B. Führun-
gen auf dem Naturlehrpfad für die Klassenstufen 1 bis 3) sowie „Umwelt“ (z. B. Erkundung und 
Pflege der Streuobstwiesen für die Klassenstufen 4 und 5). Bei deren Umsetzung arbeitet die 
Einrichtung eng mit dem Forstamt (FoA) Poggendorf zusammen. 

Ausgehend davon hatten die im „Aktionsbündnis Wald in MV“ zusammengeschlossenen Orga-
nisationen und Verbände – der Bund Deutscher Forstleute (BDF), die Arbeitsgemeinschaft Na-
turgemäße Waldwirtschaft (ANW), der Forstverein Mecklenburg-Vorpommern, der Pommer-
sche Forstverein, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), die Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar- Umwelt (IG BAU), der Waldbesitzerverband sowie die Arbeitsgemeinschaft Kom-
munalwald zu einem „Forstpolitischen Waldspaziergang“ geladen. Auf der Agenda standen 
dabei zahlreiche Schwerpunkte, die von den Einladenden gesetzt worden waren: 

- „Wald und Mensch: Wald als Bildungsort“ (SDW, FoA Poggendorf ),
- „Wald als Erlebnis- und Erfahrungsraum“ (BDF), 
- „Nachhaltige Nutzung der Wälder aller Waldbesitzarten“ (Waldbesitzerverband, 
 AG Kommunalwald), 
- „Waldumbau, Klimawandel und Energie“ (Forstverein Mecklenburg-Vorpommern, 

Pommerscher Forstverein, ANW),
- „Wald und Arbeit: Arbeitsort Wald – eine soziale Dimension, Landesforst MV – 
 Wald und Forst aus einer Hand“ (BDF, IG BAU, FoA Poggendorf ).

An beiden Exkursionspunkten konnten sich die Abgeordneten auf die während der 27. Kalen-
derwoche 2016 stattfindende letzte Plenarsitzung der 6. Wahlperiode des Landtages einstim-
men: Auf Antrag der Fraktionen der SPD und CDU stand die Beratung der Unterrichtungen 
durch die Landesregierung „Strategie zur Entwicklung der Aquakultur in Mecklenburg-Vor-
pommern“ (Drucksache 6/5513) und „6. Bericht über den Zustand der Wälder und die Lage 
der Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern“ (Drucksache 6/5327) auf der Tagesordnung.
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Mit seiner auswärtigen Beratung im Landkreis Vorpommern-Rügen hat der Ausschuss für 
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz seine planmäßige Tätigkeit während der 
6. Wahlperiode des Landtages abgeschlossen. In seinem Resümee der vergangenen fünf Jahre 
hat der Ausschussvorsitzende, Prof. Dr. Fritz Tack, hervorgehoben, dass es von Anfang an sein 
Anliegen gewesen sei, den meist nicht über eine landwirtschaftliche Ausbildung verfügenden 
Mitgliedern des Agrarausschusses die Belange ihres Zuständigkeitsbereiches am praktischen 
Beispiel nahezubringen. Zu diesem Zweck habe der Ausschuss im Zusammenhang mit der 
Beratung überwiesener Vorlagen, aber auch in Ausübung seines Selbstbefassungsrechts 
zahlreiche externe Beratungen und Exkursionen durchgeführt, die vorab aufgelistet sind. 

6.5.3 Gemeinsame Beratungen mit anderen Ausschüssen

- 18. Sitzung des Agrarausschusses und

26. Sitzung des Finanzausschusses am 20.09.2012

• Informationsbesuch des Agrarausschusses und des Finanzausschusses
im Landgestüt Redefin

Der Agrarausschuss und der Finanzausschuss haben während der gemeinsamen auswärtigen 

Beratung im Landgestüt Redefin über die bereits umgesetzten und in nächster Zeit 

erforderlichen Investitionen sowie über Möglichkeiten der Kostenreduzierung einerseits und 

Einnahmeerhöhung andererseits informiert. Zuvor hatten sich die Parlamentarier während 

einer für Teilnehmer einer hochrangig besetzen Konferenz der Internationalen Gesellschaft für 

Tiergesundheit (OIE) organisierten Hengstschau von den Leistungen des Landgestütes auf den 

Gebieten der Pferdezucht sowie der Ausbildung des Berufsnachwuchses überzeugen können. 

Im Anschluss daran fand ein Gestütsrundgang statt, um den Abgeordneten einen Eindruck 

darüber zu vermitteln, wie die Wiederherstellung des denkmalgeschützten Gebäudeensembles 

mit den Abläufen des Gestütsbetriebes sowie den Erfordernissen der modernen Pferdezucht 

in Einklang gebracht werden kann. Wesentliches Ergebnis der Beratung, an der neben der 

Finanzministerin und dem Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz auch 

die Leiterin des Landgestütes teilgenommen hat, war, dass das erst vor Kurzem an eine 

unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Auftrag gegebene Gutachten zur weiteren 

Entwicklung des Landgestütes im 1. Quartal 2013 vorliegen wird. Auf dessen Grundlage 

sollte dann das vorhandene Entwicklungskonzept überarbeitet und möglichst so rechtzeitig 
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vorgelegt werden, dass es bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2014/2015 berücksichtigt 

werden kann. Nach Aussage des Ministers sollten die Baumaßnahmen in Redefin zeitgleich 

mit dem Auslaufen der ELER-Förderung im Jahr 2015 im Wesentlichen abgeschlossen sein.

- 08. und 09.10.2014

60. und 61. Sitzung des Energieausschusses

54. und 55. Sitzung des Agrarausschusses

• Gemeinsame auswärtige Beratung mit Abgeordneten des Sejmiks 
der Woiwodschaft Westpommern

6.6  Umweltpreis des Landtages zum Gedenken an Ernst Boll

Im Jahr 1992 wurde der Preis anlässlich des 175. Geburtstages von Ernst Boll erstmals 

vergeben. Der Namensgeber des Preises war ein bedeutender Naturforscher, Kulturhistoriker 

und Literat des Landes, der am 21. September 1817 in Neubrandenburg geboren wurde. Bis 

zu seinem Tode am 20. Januar 1868 widmete Ernst Boll seine Schaffenskraft insbesondere der 

mecklenburgischen Landes- und Naturgeschichte. Sein Engagement zeigte dieser bedeutende 

Demokrat auch in politischen Gremien der Reformbewegung Mecklenburgs zwischen 1848 

und 1850 an der Seite von Fritz Reuter.

Der vom Umweltausschuss der 1. Wahlperiode angeregte Parlamentspreis ist nach wie vor 

einzigartig in Deutschland. Seine Vergabe hat zum Ziel, herausragende Initiativen zum Umwelt- 

und Naturschutz auszuzeichnen und zu würdigen, die weitere Arbeit der Preisträger zu fordern 

und durch Bekanntmachung ihrer Projekte, Leistungen und Initiativen zur umweltpolitischen 

Bewusstseinsbildung im Lande beizutragen.

Als Jury für die Vergabe des Umweltpreises fungiert der für Umweltbelange zuständige 

Fachausschuss des Landtages. Nachdem 1992 die Preisträger von der Jury benannt wurden, 

hatte sich der Landtag für die Folgejahre auf ein Ausschreibungsverfahren und Richtlinien 

verständigt, auf deren Grundlage die Auswahl der Preisträger vorgenommen wurde. In der 1. 

Legislaturperiode ist der Preis im jährlichen, in der Folge im zweijährigen Turnus ausgeschrieben 

worden. Seit 1995 ist der Preis mit 50 TDM bzw. 25 TEUR dotiert.
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Im Vorfeld der Neuausschreibung hat der Agrarausschuss während seiner 51. Sitzung am 

26. Juni 2014 eine Änderung der Vergaberichtlinien beschlossen, bei der verschiedene Anre-

gungen der Fraktionen aufgegriffen worden sind, die folgende Sachverhalte betrafen:

1. Künftig soll der Umweltpreis in zwei Kategorien vergeben werden, und zwar als mit 

15.000 EUR dotierter „Umweltpreis“ sowie als mit 10.000 EUR ausgestatteter „Jugendumwelt-

preis“, wobei bei letzterem das Preisgeld auf maximal drei Projekte aufgeteilt werden kann.  

(§§ 2 und 8 der Vergaberichtlinien)

2. Der Zweck des Umweltpreises ist um den Beitrag zur innovativen Entwicklung des Landes 

ergänzt worden. (§ 2)

3. Der Kreis der Teilnahmeberechtigten ist um Körperschaften, Unternehmen und wissen-

schaftliche Einrichtungen erweitert worden. (§ 6)

4. Zudem hat es die Jury aufgrund der Erfahrungen aus vorangegangenen Preisverleihungen 

als erforderlich angesehen, die Ausschreibungsunterlagen um ein Merkblatt des Finanzmi-

nisteriums zur steuerlichen Behandlung von Preisgeldern zu ergänzen. (§ 7)

Weitere vorgenommene Änderungen betreffen die sprachliche Gleichstellung sowie die Strei-

chung überkommener Regelungen. Beibehalten worden ist hingegen die bewährte Bestäti-

gung des Ausschreibungsthemas sowie der Preisträger durch den Ältestenrat des Landtages 

(§ 3).

Mit den veränderten Vergaberichtlinien soll der Umweltpreis in doppelter Hinsicht für die 

Zukunft „fit gemacht“ werden: Einerseits soll er durch den stärkeren Fokus auf Wissenschaft 

und Forschung Anreize für die Einbeziehung hochwertiger und innvoativer Leistungen bieten 

und andererseits auch jungen Menschen eine Teilnahme ermöglichen, die viel Engagement 

für die Umwelt sowie die Problemlösung auf diesem Gebiet entfalten, ohne jedoch über die 

Möglichkeiten „professioneller“ Projekte verfügen zu können. Beides leistet einen Beitrag zur 

Qualitätssicherung des nach wie vor einzigen Umweltpreises eines Landesparlamentes im 

deutschsprachigen Raum.
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- Konstituierende und 1. Sitzung des Agrarausschusses am 02.11.2011

• Information des Ausschusses über die Vergabe des Umweltpreises

- 7. Sitzung des Agrarausschusses als Jury des Umweltpreises am 26.01.2012

• Vorlage von Themenvorschlägen durch die Fraktionen der SPD und CDU, DIE 
LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

-  8. Sitzung des Agrarausschusses als Jury des Umweltpreises am 23.02.2012

• Beschlussfassung über das Thema für den 13. Ausschreibungsturnus 
(Ausschreibung 2012, Vergabe 2013)

Der Agrarausschuss hat als Jury des Umweltpreises beschlossen, diesen im Jahr 2012 zum 
Thema „Initiativen zur Wiederherstellung zerstörter oder beeinträchtigter Flächen oder Flurele-
mente sowie Maßnahmen zur Verminderung des Verbrauchs landwirtschaftlicher Flächen für 
anderweitige Nutzungen“ auszuschreiben und im Jahr 2013 zu vergeben.

- 16. Sitzung des Agrarausschusses als Jury des Umweltpreises am 14.06.2012

• Sachstand bei der Neuausschreibung des Umweltpreises 2012/2013

- 21. Sitzung des Agrarausschusses als Jury des Umweltpreises am 15.11.2012
25. Sitzung des Agrarausschusses als Jury des Umweltpreises am 17.01.2013

• Aufruf zur Unterstützung der Ausschreibungen für den Umweltpreis

- 26. Sitzung des Agrarausschusses als Jury des Umweltpreises am 07.03.2013
28. Sitzung des Agrarausschusses als Jury des Umweltpreises am 11.04.2013

• Information über den Vorbereitungsstand der Vergabe des Umweltpreises
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- 32. Sitzung des Agrarausschusses als Jury des Umweltpreises am 06.06.2013

• Beschlussfassung über die Preisträger des 13. Ausschreibungsturnus 
(Ausschreibung 2012, Vergabe 2013)

Auf der Grundlage von Gutachten anerkannter Sachverständiger hat der Agrarausschuss als Jury 

mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und NPD bei Stimmenthaltung der 

Fraktion BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN beschlossen, das Preisgeld aufzuteilen und die Reuterstädter 

Gesamtschule Stavenhagen mit ihrem Projekt „Renaturierungskonzept für den „Teich“ in 

Schulnähe als ersten Preisträger (10.000 EUR), den Förderverein Naturpark Nossentiner/

Schwinzer Heide mit seinem Projekt „Initiativen zur Wiederherstellung von beeinträchtigten 

Flächen und Elementen im Naturpark“ sowie den Natur- und Umweltpark Güstrow (NUP) mit 

dem Projekt „WiesenWelten im NUP Güstrow“ als weitere Preisträger (7.500 EUR) zu bestimmen. 

Des Weiteren ist der Ausschuss übereingekommen, das bürgerschaftliche Engagement des 

Vereins Borner Holm e. V., c/o Dr. Dieter Borchmann, Born im Zusammenhang mit seinem 

Projekt „Erhalt des unbebauten Borner Holm auf dem Darß“ in der Festschrift anerkennend 

zu würdigen. Weiterhin ist der 25. September 2013 als Termin der Festveranstaltung für die 

Vergabe des Umweltpreises vereinbart worden.

- 51. Sitzung des Agrarausschusses am 26.06.2014

• Beratung zu den Vergaberichtlinien für den 14. Ausschreibungsturnus
(Ausschreibung 2014, Vergabe 2015)

Am Rande der 73. Landtagssitzung am 4. Juli 2014 hat der Agrarausschuss in seiner Funktion 

als Jury des Umweltpreises des Landtages Mecklenburg-Vorpommern zum Gedenken an 

Ernst Boll mehrheitlich beschlossen, den 14.  Ausschreibungsturnus (Ausschreibung 2014, 

Preisverleihung 2015) dem Thema: „Initiativen zum Schutz und zur Entwicklung von Gewässern 

als Habitat und als natürliche Ressource“ zu widmen. Des Weiteren sind mit dem gleichen 

Abstimmungsverhalten Änderungen der Vergaberichtlinien gebilligt worden.
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- 69. Sitzung des Agrarausschusses am 25.06.2015

• Beschlussfassung über die Preisträger des 14. Ausschreibungsturnus 
(Ausschreibung 2014, Vergabe 2015)

Auf der Grundlage der Gutachten anerkannter Sachverständiger hat der Agrarausschuss als 

Jury des Umweltpreises beschlossen, den Umweltpreis zu vergeben an: den Förderverein 

„Mecklenburgische Schweiz - Kummerower See“ für das Projekt: „Renaturierung der 

südwestlichen Zuflüsse zum Malchiner See“ (7.500 EUR), den Förderverein des Naturparks 

Feldberg - Uckermärkische Seenlandschaft für das Projekt „Verbesserung von Gewässern 

im Naturpark Feldberger Seenlandschaft“ (5.000 EUR) sowie die Agrargenossenschaft 

Bartelshagen I e. G. für das Projekt „Renaturierung der Fließgewässer Klosterbach und Haubach“ 

(2.500 EUR). Der Jugendumweltpreis ist vergeben worden an die ASB Kindertagesstätte „Haus 

Sonnenschein“ Bantin für das Projekt „Bachpatenschaften für den Hammerbach“ (5.000 EUR), 

die AIMV Aktiv in MV GmbH Freie Schule Bröbberow für das Projekt „Der Schulgartenteich - eine 

Oase für Mensch und Tier“ (2.500 EUR) sowie die Klasse 3b, Schule am Friedensring Wittenburg 

für das Projekt „Schildebachpaten ,Lebensader Schilde‘“ (2.500 EUR).

- 71. Sitzung des Agrarausschusses am 17.09.2015

• Vorbereitungsstand der am 6. Oktober 2015 stattfindenden Veranstaltung 
zur Vergabe des Umweltpreises
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7. Kompetenzbereich des Ausschusses für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur  
(Bildungsausschuss)

verantwortlich: 

Leiterin des Sekretariates des Bildungsausschusses,

Verwaltungsangestellte Kathrin Böhm

In der 2. Sitzung des Landtages am 25. Oktober 2011 wurde mit der Annahme des Antrages der 

Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/62 und der 

Annahme des Änderungsantrages der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/64 der Bildungsausschuss als Fachgremium des Landtages für 

die Bereiche Bildung, Wissenschaft und Kultur eingesetzt. Während der konstituierenden und 

1. Sitzung des Bildungsausschusses am 2. November 2011 wurde die Abgeordnete Ulrike Ber-

ger als dessen Vorsitzende bestimmt.
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Während der 6. Wahlperiode hatte der Bildungsausschuss nachstehende Zusammensetzung:

Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur
11 Mitglieder

Vorsitzende: Berger, Ulrike  
 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Stellv. Vorsitzender: Renz, Torsten (CDU)

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

SPD Butzki, Andreas
Donig, Ingulf
Gundlack, Tilo (bis 02/2014)
Dr. Seemann, Margret (bis 12/2013)
Kaselitz, Dagmar (ab 02/2014)
Wippermann, Susann (ab 02/2014)

Barlen, Julian
Mucha, Ralf (bis 02/2015)
Dahlemann, Patrick (ab 02/2015)
Müller, Detlef
Dr. Nieszery, Norbert

CDU Liskow, Egbert
Reinhardt, Marc
Renz, Torsten

Eifler, Dietmar
Friemann-Jennert, Maika
Ringguth, Wolf-Dieter
Seidel, Jürgen
Silkeit, Michael

DIE LINKE Dr. Al-Sabty, Hikmat
Oldenburg, Simone

Koplin, Torsten
Prof. Dr. Tack, Fritz

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Berger, Ulrike Gajek, Silke
Gerkan, Jutta
Jaeger, Johann-Georg
Dr. Karlowski, Ursula
Saalfeld, Johannes
Suhr, Jürgen

NPD Petereit, David Andrejewski, Michael
Köster, Stefan
Müller, Tino
Pastörs, Udo

Der Bildungsausschuss hat während der 6. Wahlperiode insgesamt 98 Sitzungen durchgeführt. 

Er hat zu zehn Gesetzentwürfen, einer Volksinitiative und einer Unterrichtung Beschlussemp-

fehlungen und Berichte erarbeitet und darüber hinaus an andere Ausschüsse Stellungnahmen 

zu zehn Gesetzentwürfen und 28 Unterrichtungen abgegeben.
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7.1 Gesetzgebung

In der 6. Wahlperiode hat der Bildungsausschuss Beschlussempfehlungen zu zehn Gesetzent-

würfen vorgelegt sowie insgesamt zehn mitberatende Stellungnahmen erarbeitet, von denen 

eine den Innenausschuss, acht den Finanzausschuss sowie eine den Sozialausschuss zum Ad-

ressaten hatte.

7.1.1 Verkündete Gesetze 

- Zweites Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes  
für das Land Mecklenburg-Vorpommern  
(Schulgesetz - SchulG M-V)

 (GVOBl. M-V Nr. 20 vom 28. Dezember 2012, S. 555)

Mit der Novellierung des Schulgesetzes ist das Ziel verfolgt worden, die Attraktivität des Leh-

rerberufes am Standort Mecklenburg-Vorpommern zu steigern. Vor diesem Hintergrund ist 

die Erstellung von individuellen Förderplänen einheitlich geregelt und auf Schülerinnen und 

Schüler mit Teilleistungsschwächen oder vermutetem oder festgestelltem sonderpädagogi-

schen Förderbedarf beschränkt worden. Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwä-

chen sind Schülerinnen und Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie) oder 

Lernbeeinträchtigungen im mathematischen Bereich (Dyskalkulie). Festgestellter sonderpäd-

agogischer Förderbedarf kann in den acht Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotiona-

le und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, 

Sehen, Hören sowie Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler bestehen. Vermuteter son-

derpädagogischer Förderbedarf beschreibt bestehende Beeinträchtigungen sowie Lern- und 

Leistungsdefizite vor der Antragstellung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förder-

bedarfs. Zum anderen ist mit der Neuregelung die oberste Schulbehörde ermächtigt worden, 

das Nähere zu den Kriterien und zum Verfahren der Leistungsfeststellung und -bewertung in 

Form von Noten oder Punkten sowie zur Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens durch 

Rechtsverordnung zu regeln. Drittens ist die Schulwahlfreiheit dauerhaft eingeführt worden. 

Damit ist eine klare gesetzliche Grundlage für das Anmeldeverfahren an weiterführenden all-

gemeinbildenden Schulen zum Schuljahr 2013/2014 geschaffen worden.
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Auf Empfehlung des Bildungsausschusses hat der Landtag darüber hinaus beschlossen:

- die Erhöhung der Flexibilität der Mitgliederzahl der Kreis- und Stadtschülerräte 

 bis auf zwölf,

- die Erhöhung der Flexibilität der Mitgliederzahl der Kreis- und Stadtelternräte 

 bis auf zwölf,

- die Möglichkeit der Bestimmung eines Vertreters der Klassenelternräte 

 in den Schulelternrat,

- die Erhöhung der Flexibilität der Mitgliederzahl des Landesschülerrates 

 auf bis zu sechs je Kreis- oder Stadtschülerrat,

- die Erhöhung der Flexibilität der Mitgliederzahl des Landeselternrates 

 auf bis zu zwölf Mitglieder je Kreis- oder Stadtelternrat,

- die Möglichkeit der Übertragung der Schulträgerschaft für eine Gesamtschule 

 auf eine kreisangehörige Gemeinde einschließlich der Geltendmachung 

 der Schullastenausgleichszahlungen.

Außerdem hat der Landtag einer Entschließung zugestimmt, mit der die Landesregierung auf-

gefordert worden ist, die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten zum Führen von Schulgi-

rokonten mittels einer Handreichung darzustellen. Zugleich ist die Landesregierung gebeten 

worden, zu prüfen, ob die bisherigen rechtlichen Möglichkeiten zum Führen von Girokonten 

im Sinne der Betroffenen ausreichen. Sollte die Landesregierung zu der Auffassung gelangen, 

dies sei nicht der Fall, ist sie aufgefordert worden, einen Gesetzesänderungsantrag vorzulegen 

bzw. eine entsprechende Rechtsänderung vorzunehmen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1118

• Überweisung in der 25. Landtagssitzung am 26.09.2012:

Bildungsausschuss (f )

• Öffentliche Anhörung während der 20. Sitzung des Bildungsausschusses  

am 14.11.2012
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• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/1384

	 Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/1397, 6/1398, 

6/1399, 6/1400, 6/1401, 6/1402, 6/1403, 6/1404 und 6/1406

	 Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

auf den Drucksachen 6/1409 und 6/1410

	 Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 6/1418(neu)

• Beschluss in der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012:

Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 6/1418(neu)

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der geänderten Ziffer 1

der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer 2 der Beschlussempfehlung

Ablehnung der Ziffern 1 und 2 des Änderungsantrages auf Drucksache 6/1403

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/1397, 6/1398, 6/1399, 

6/1400, 6/1401, 6/1402, 6/1404, 6/1409 und 6/1410

- Gesetz über die Bewertung und Anerkennung im Ausland erworbener 
Qualifikationen in Mecklenburg-Vorpommern und 

 zur Änderung anderer Gesetze
(GVOBl. M-V Nr. 20 vom 28. Dezember 2012, S. 537)

Ziel des Gesetzes ist es, die wirtschaftliche Einbindung von Fachkräften mit im Ausland erwor-

benen Qualifikationen maßgeblich zu verbessern und die Integration von im Land lebenden 

Migrantinnen und Migranten in den deutschen Arbeitsmarkt zu fördern.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1209

• Überweisung in der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Bildungsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/1383

• Beschluss in der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend 

der Beschlussempfehlung
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- Gesetz zur Freistellung für Weiterbildungen für das  
Land Mecklenburg-Vorpommern 

 (Bildungsfreistellungsgesetz - BfG M-V)
 (GVOBl. Nr. 22 vom 30. Dezember 2013, S. 691)

Mit dem Gesetz ist der Erstattungsanspruch im Zusammenhang mit der Freistellung für Wei-

terbildungen grundlegend neu geregelt worden. Eine Erstattung an den Arbeitgeber ist vor-

rangig für die Freistellung seiner Beschäftigten zur Teilnahme an Veranstaltungen der politi-

schen Weiterbildung und der Qualifizierung für das Ehrenamt vorgesehen. Für die berufliche 

Weiterbildung ist ein pauschalierter Erstattungsbetrag festgelegt worden. Der Erstattungs-

anspruch ist auf ein Drittel der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel begrenzt worden, 

damit er nicht zulasten der Erstattungen im Bereich der politischen und ehrenamtsqualifizie-

renden Weiterbildung geht. Der öffentliche Dienst ist von einer Erstattungsleistung ausge-

nommen worden, was zu einer signifikanten Entbürokratisierung geführt hat. Des Weiteren ist 

der Freistellungsanspruch vom Haushaltsvorbehalt gelöst worden. Damit ist eine Freistellung 

auch ohne Erstattungszahlung an den Arbeitgeber oder Dienstherrn zu gewähren. Dies hat 

zur Folge, dass insgesamt deutlich mehr Freistellungen erfolgen können. 

Auf Empfehlung des Bildungsausschusses hat der Landtag den Gesetzentwurf mit der Maßga-

be angenommen, in § 4 Absatz 1 Satz 1 die Wörter „oder dienstliche Belange“ durch die Wör-

ter „beziehungsweise dienstliche Belange oder Urlaubsansprüche anderer, die unter sozialen 

Gesichtspunkten den Vorrang verdienen“, zu ersetzen und einen Absatz 2 anzufügen, in dem 

geregelt wird, dass die Freistellung auch abgelehnt werden kann, sobald die Gesamtzahl der 

Arbeitstage, die im laufenden Kalenderjahr für Zwecke der Freistellung nach diesem Gesetz in 

Anspruch genommen worden sind, das Zweieinhalbfache, in Unternehmen beziehungswei-

se Behörden mit in der Regel nicht mehr als zwanzig Beschäftigten das Eineinhalbfache, der 

Zahl der Beschäftigten erreicht hat und bei Ablehnung aus diesem Grund die Gesamtzahl der 

gewährten Arbeitstage für das laufende Jahr der beschäftigten Person nachzuweisen ist. Fer-

ner ist vom Landtag die Empfehlung des Bildungsausschusses angenommen worden, in § 16 

nach Absatz 1 einen Absatz 2 einzufügen, in dem geregelt wird, dass das Land Arbeitgebern 

im Falle der Freistellung für Veranstaltungen der beruflichen Weiterbildung auf Antrag einen 

pauschalierten Betrag in Höhe von 55 EUR pro Tag der Freistellung für das fortzuzahlende Ar-

beitsentgelt erstattet, für die Erstattung nach diesem Absatz höchstens ein Drittel der zur Ver-

fügung stehenden Haushaltsmittel für Erstattungen nach diesem Gesetz eingesetzt werden 

können und darüber hinaus der Anspruch auf Erstattung nach diesem Absatz entfällt.
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2122

• Überweisung in der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:
Bildungsausschuss (f )
Finanzausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/2439

	 Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/2570

• Beschluss in der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:
Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung
Ablehnung des Änderungsantrages

- Erstes Gesetz zur Änderung des Lehrerbildungsgesetzes
 (GVOBl. Nr. 22 vom 30. Dezember 2013, S. 695)

Mit dem Gesetz ist die Möglichkeit des Erwerbs der Lehrbefähigung durch Bewährung ge-
schaffen worden. Außerdem ist die weitest mögliche Öffnung bei der Anerkennung von Stu-
dienleistungen und Abschlüssen und damit von Zugangsberechtigungen zum Vorbereitungs-
dienst beziehungsweise zum öffentlichen Schuldienst des Landes erfolgt. Es ist die Option der 
Ergänzung einer bereits erworbenen Lehrbefähigung durch weitere Lehrämter eröffnet und 
die Verpflichtung von Schulen und Lehrkräften zur Ausbildung im Vorbereitungsdienst festge-
schrieben worden. Weitere Änderungen haben zum einen der Präzisierung, zum Beispiel bei 
der Aufgabenbeschreibung des Instituts für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern 
und bei den Zulassungsbeschränkungen für den Vorbereitungsdienst, gedient. Des Weiteren 
ist eine Flexibilisierung bei den Einstellungsterminen in den Vorbereitungsdienst dahin ge-
hend erreicht worden, dass Ausbildungs- und Schuljahresbeginn zeitlich zusammenfallen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2230

• Überweisung in der 50. Landtagssitzung am 09.10.2013:
Bildungsausschuss (f )

• Öffentliche Anhörung während der 41. Sitzung des Bildungsausschusses am 
06.11.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/2440

	 Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/2562, 6/2563, 
6/2564 und 6/2565

• Beschluss in der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:
Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Beschlussempfehlung
Ablehnung der Änderungsanträge
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- Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes

 (GVOBl. Nr. 22 vom 30. Dezember 2013, S. 699)

Mit dem Gesetz ist die im Bundesausbildungsförderungsgesetz vorgesehene Möglichkeit 

zur Bildung von gemeinsamen Ämtern für Ausbildungsförderung in Landesrecht umgesetzt 

worden. Weiterhin ist mit der Zuständigkeitsübertragung auf das Studentenwerk Rostock für 

den Bereich der Auszubildenden an einer Ausbildungsstätte für Psychotherapie sowie Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapie eine bessere Zuordnung nach der Ausbildungs- und För-

derungsart aufgrund der größeren Sachnähe hergestellt worden. Sollte eine entsprechende 

Ausbildung künftig auch in Greifswald angeboten werden, hat das Gesetz die grundsätzliche 

Möglichkeit eröffnet, dem Amt für Ausbildungsförderung beim Studentenwerk Greifswald die 

Zuständigkeit für einzelne Ausbildungsstätten durch Rechtsverordnung zu übertragen.

Der Bildungsausschuss hat im Zuge seiner Beratungen ein umgangssprachlich als „schriftliche 

Anhörung“ bezeichnetes Verfahren durchgeführt, bei dem sachverständige Auskunftsperso-

nen der von den Fraktionen benannten Institutionen und Interessenvertretungen um Abgabe 

schriftlicher Stellungnahmen gebeten worden sind. Die Ergebnisse dessen sind in die Beratun-

gen des Bildungsausschusses am 27.11.2013 und 03.12.2013 eingeflossen.

Der Bildungsausschuss hat dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfes mit der Maßgabe 

empfohlen, in Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b) als 2. Satz anzufügen, dass das Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur ermächtigt wird, dem Amt für Ausbildungsförderung 

beim Studentenwerk Greifswald die Zuständigkeit für einzelne der in Satz 2 genannten Ausbil-

dungsstätten durch Rechtsverordnung zu übertragen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2270

• Überweisung in der 55. Landtagssitzung am 15.11.2013:

Bildungsausschuss (f )

Innenausschuss (m)

• Beiziehung schriftlicher Stellungnahmen

• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/2438

• Beschluss in der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung
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- Drittes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das 
 Land Mecklenburg-Vorpommern
 (GVOBl. Nr. 23 vom 29.12.2014, S. 644)

Mit dem Gesetz sind bestehende rechtliche Unsicherheiten hinsichtlich der Frage, ob Neu-

regelungen zur Kontrolle und Begrenzung der Finanzhilfe auf die tatsächliche Höhe der Per-

sonalkosten beim jeweiligen Schulträger im Wege einer Rechtsverordnung erlassen werden 

konnten, ausgeräumt und Rechtsfrieden hergestellt worden. Des Weiteren sind die Regelun-

gen zur Privatschulfinanzierung auf eine ausreichende und rechtssichere gesetzliche Grund-

lage gestellt worden.

Auf Empfehlung des Bildungsausschusses hat der Landtag darüber hinaus beschlossen:

- jeweils die Formulierung „Zuschüsse“ in „Finanzhilfe“ und die Formulierung 

„Förderbescheid“ in „Finanzhilfebescheid“ zu ändern,

- die Überschrift des § 128 in „Grundlagen und Berechnung der Finanzhilfe“ 

 umzuformulieren,

- die Frist zur Vorlage eines Prüfvermerks einer Wirtschaftsprüferin oder eines 

Wirtschaftsprüfers vom 31. März auf den 30. Juni und die Ausschlussfrist  

vom 30. Juni auf den 30. September zu ändern,

- die Anrechnung von möglichen Refinanzierungsbeträgen auf die zu  

zahlende Finanzhilfe zu modifizieren,

- den Finanzhilfesatz für die beruflichen Bildungsgänge Rettungsassistenz und 

Notfallsanitäter auf 65 Prozent zu erhöhen und

- die Kostensätze alle fünf Jahre, beginnend mit Wirkung zum Schuljahr 2019/2020,  

neu zu berechnen und anzupassen.

Außerdem hat der Landtag einer Entschließung zugestimmt, mit der die Landesregierung 

aufgefordert worden ist, eine Entschädigung als Ausgleich an die Schule zu zahlen, sofern 

Lehrkräfte einer Ersatzschule beispielsweise im Rahmen von Wettbewerbsvorbereitungen in 
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Aufgabenkommissionen oder an öffentlichen Schulen tätig werden, die den erforderlichen 

Zeitumfang berücksichtigt. 

• Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 6/3244

• Überweisung in der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014:

Bildungsausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 59. Sitzung des Bildungsausschusses am 

29.10.2014 zum Gesetzentwurf sowie zum Thema „Gegenwärtige und künftige 

finanzielle Situation der Schulen in freier Trägerschaft in Mecklenburg-Vorpommern“

• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/3529

	 Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

auf den Drucksachen 6/3545, 6/3546 und 6/3547

	 Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE  

auf den Drucksachen 6/3559, 6/3560, 6/3561 und 6/3562 

	 Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und CDU  

auf Drucksache 6/3563 

• Beschluss in der 83. Landtagssitzung am 10.12.2014:

Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 6/3563

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Ziffer 1 der geänderten 

Beschlussempfehlung 

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer 2 der Beschlussempfehlung

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/3545, 6/3546, 6/3547, 

6/3559, 6/3560, 6/3561 und 6/3562

- Gesetz über die Studierendenwerke im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Studierendenwerksgesetz – StudWG M-V)
(GVOBl. Nr. 23 vom 30.12.2015, S. 543)

Das Gesetz hat das bisherige Studentenwerksgesetz vom 23. Februar 1993 ersetzt und im We-

sentlichen die Neuordnung der Organe der Studierendenwerke, eine Neufassung der Regelun-

gen über die Bestellung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers sowie die Einstellung 

durch den Abschluss eines zeitlich befristeten privatrechtlichen Dienstvertrages durch das 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, eine umfassende Ermächtigungsregelung 
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zur Ausgestaltung der Satzung und die ausdrückliche Aufnahme der Gewährträgerhaftung, 
eine Kreditobergrenze, die Tarifbindung sowie eine Ermächtigung zur Beteiligung an privaten 
Gesellschaften vorgesehen. Ein wichtiges Anliegen der Neufassung ist auch die Verbesserung 
der Aufsicht über die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer gewesen. Darüber hinaus 
hat der Landtag auf Empfehlung des Bildungsausschusses beschlossen:

- die Möglichkeit des Angebotes einer sozialen und psychosozialen Beratung für 
Studierende, die aus Beiträgen der Studierenden zu finanzieren ist,

- den Ersatz des nichtstudentischen Mitglieds durch einen Vertreter der 
Kommunalverwaltung, 

- die Mitgliedschaft der Kommunalverwaltung als stimmberechtigtes Mitglied im 
Aufsichtsrat,

- die begriffliche Unterscheidung zwischen dem Mitglied der Kommunalverwaltung und 
zwei weiteren Aufsichtsratsmitgliedern und damit den Wegfall der Abgrenzung zwischen 
hochschulischen und außerhochschulischen sowie stimmberechtigten und nicht 
stimmberechtigten Aufsichtsratsmitgliedern, 

- die Mitgliedschaft der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des Personalrates des 
Studierendenwerkes als beratendes Mitglied im Aufsichtsrat, 

- die Bestellung der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des Personalrates des 
Studierendenwerkes durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur für die 
Dauer ihrer oder seiner Amtszeit,

- die Verpflichtung des Studierendenwerkes, allen Mitgliedern des Aufsichtsrates 
Fortbildungsveranstaltungen zu ihren Rechten und Pflichten anzubieten,

- die Verpflichtung der Studierendenwerke, die Festsetzung der Aufwandsentschädigung 
nur für die weiteren außerhochschulischen Mitglieder des Aufsichtsrates durch Satzung 
zu regeln und

- die Möglichkeit der Festsetzung sitzungsbezogener Aufwandsentschädigungen für 
studentische Mitglieder des Aufsichtsrates
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4049

• Überweisung in der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015:

Bildungsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 75. Sitzung des Bildungsausschusses am 

16.09.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/4686

	 Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE  

auf den Drucksachen 6/4719, 6/4720, 6/4721, 6/4722 und 6/4723

• Beschluss in der 105. Landtagssitzung am 18.11.2015:

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Beschlussempfehlung

Ablehnung der Rücküberweisung des Gesetzentwurfes und  

Durchführung einer Dritten Lesung

Ablehnung der Änderungsanträge

- Viertes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
(GVOBl. Nr. 23 vom 30.12.2015, S. 586)

Das Gesetz hat eine bestehende Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die Zulässigkeit der bisher 

praktizierten Schulwahlfreiheit im Primarbereich in den kreisfreien sowie ehemals kreisfreien 

Städten beseitigt. Durch diese gesetzliche Klarstellung kann die bisher in den kreisfreien und 

ehemals kreisfreien Städten praktizierte Schulwahlfreiheit an Mehrfachstandorten aufrechter-

halten bleiben. Andernfalls müsste die bisher praktizierte Schulwahlfreiheit im Primarbereich 

schulaufsichtlich eingeschränkt werden.

Der Bildungsausschuss hat dem Landtag empfohlen, den Gesetzentwurf unverändert und 

darüber hinaus eine Entschließung anzunehmen, in deren Rahmen die Landesregierung auf-

gefordert wird, nach Vorlage und Prüfung der entsprechenden Daten zur Schülerbeförderung 

eine weitere Änderung des Schulgesetzes einzuleiten, um alle Schülerinnen und Schüler Meck-

lenburg-Vorpommerns hinsichtlich der Beförderungsansprüche einander gleichzustellen. Fer-



 Kompetenzbereich des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsausschuss) 873

ner ist die Landesregierung aufgefordert worden zu prüfen, ob etwaige Ungerechtigkeiten in 

der Regulierung des Schullastenausgleichs entweder durch eine pauschalierte Regelung zum 

Schullastenausgleich durch eine entsprechende schulgesetzliche Anpassung oder im Finanz-

ausgleichsgesetz (FAG) abgestellt oder abgemildert werden können.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4524

• Überweisung in der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015:

Bildungsausschuss (f )

Innenausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 80. Sitzung des Bildungsausschusses am 

11.11.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/4890

• Beschluss in der 109. Landtagssitzung am 17.12.2015:

 Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Ziffer 1 der Beschlus-

sempfehlung 

 Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer 2 der Beschlussempfehlung

- Gesetz zur Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes und 
zur Änderung anderer Gesetze zur Umsetzung der Richtlinie  
2013/55/EU der Europäischen Union
(GVOBl. Nr. 15 vom 29.07.2016, S. 559)

Anlass für die Änderung des Gesetzes ist die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parla-

mentes und des Rates vom 20.11.2013, mit der der Europäische Berufsausweis eingeführt wur-

de und geregelt wurde, dass eine elektronische Antragstellung zu ermöglichen ist. Die umzu-

setzende Richtlinie 2013/55/EU hat darüber hinaus Regelungen zum Vorwarnmechanismus 

und zum partiellen Berufszugang getroffen. Das Gesetz hat die dazu in einem zuvor in der Ar-

beitsgruppe „Koordinierende Ressorts“ unter Beteiligung des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung abgestimmten Mustergesetzentwurf enthaltenden Regelungen mit dem Ziel 

der länderübergreifend einheitlichen Rechtsetzung zur Anerkennung im Ausland erworbener 

Berufsqualifikationen vollständig umgesetzt.
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Der Bildungsausschuss hat dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfes mit der Maßgabe 

von zwei Änderungen empfohlen, die jeweils der gesetzlichen Klarstellung gedient haben.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5186

• Überweisung in der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016:

Bildungsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/5602

	 Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/5635

• Beschluss in der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages 

- Gesetz zum Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschul- 
zulassung sowie zur Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes
(GVOBl. Nr. 15 vom 29.07.2016, S. 565)

Mit dem Staatsvertrag ist der Staatsvertrag von 2008 ersetzt und die Rechtsgrundlage dafür 

geschaffen worden, das zentrale Vergabeverfahren und das Serviceverfahren in einem ge-

meinsamen Verfahren – dem sogenannten Dialogorientierten Serviceverfahren – abzubilden.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5293(neu)

• Überweisung in der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016:

Bildungsausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/5601

• Beschluss in der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung
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7.1.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
Gesetzentwürfen

an den Finanzausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2012/2013
- Drucksache 6/299 - 

in Verbindung mit 

Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2012/2013 und 
eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2012/2013
- Drucksache 6/300 -

in Verbindung mit 

Unterrichtung durch die Landesregierung

Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich 
Investitionsplanung 
- Drucksache 6/298 -

Der Bildungsausschuss hat empfohlen, die Ansätze für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 im 

Titel 0750-527.01 (Reisekostenvergütungen für Schulausflüge an öffentlichen Schulen) um 

jeweils 200.000 EUR zu erhöhen. Zur Deckung dieser Mehrausgaben sollten der Titel 0701-

MG 01-453.12 in 2012 und 2013 um jeweils 50.000 EURO, die Titel 0750.MG 63-527.63 in 2012 

und 2013 um jeweils 5.000 EUR, 0750-MG 66-527.66 in 2012 und 2013 um jeweils 2.000 EUR, 

0750-MG 67-527.67 in 2012 und 2013 um jeweils 8.000 EUR, 0750-MG 72-527.15 in 2012 und 

2013 um jeweils 60.000 EUR, 0754-527.01 in 2012 und 2013 um jeweils 50.000 EURO, 0755-

527.01 in 2012 und 2013 um jeweils 15.000 EUR und 0756-527.01 in 2012 und 2013 um jeweils 

10.000 EUR reduziert werden. Ferner sollte der Titel 0750-527.01 mit dem Haushaltsvermerk 

„übertragbar“ versehen werden. Darüber hinaus sollte im Kapitel 0750 ein neuer Titel 681.01 

(Zuschüsse für Schüler der Berufsschulen in ausgewählten beruflichen Ausbildungsfeldern 

für Fahrt- und Übernachtungskosten in besonderen Härtefällen) eingerichtet und mit einem 
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Ansatz in 2012 und 2013 in Höhe von jeweils 100.000 EUR sowie dem Haushaltsvermerk „De-

ckungsfähig mit 685.01“ versehen werden. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten sollten 

durch eine Ansatzreduzierung in 2012 und 2013 von jeweils 64.400 EUR beim Titel 0718-

MG 03-893.02, von jeweils 16.000 EUR beim Titel 0750-685.01, von jeweils 15.000 EUR beim 

Titel 0750-685.02 sowie von jeweils 4.600 EUR beim Titel 0750-685.06 ausgeglichen werden. 

Weiterhin sollte der Titel 0750-685.01 mit dem Haushaltsvermerk „Deckungsfähig mit 681.01“ 

versehen werden. Des Weiteren hat der Bildungsausschuss zur Flexibilisierung des Einsatzes 

der für Fortbildungen von Lehrkräften zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel empfohlen, 

den Titel 0750-MG 75-525.78 mit dem Haushaltsvermerk „Deckungsfähig mit 525.15-MG 72“, 

den Titel 525.15-MG 72 mit dem Haushaltsvermerk „Deckungsfähig mit 525.78-MG 75, den Titel 

0750-MG 75-525.78 mit dem Haushaltsvermerk „Deckungsfähig mit 525.15-MG 72“ sowie den 

Titel 527.15-MG 72 mit dem Haushaltsvermerk „Deckungsfähig mit 527.78-MG 75“ zu versehen. 

Ferner hat der Bildungsausschuss empfohlen, den Ansatz beim Titel 0770-MG 03-671.32 in den 

Haushaltsjahren 2012 und 2013 um jeweils 200.000 EUR zu erhöhen und eine Deckungsquelle 

für diese Mehrausgaben außerhalb des Einzelplans 07 zu suchen. Über diese Änderungsemp-

fehlungen hinaus hat der Bildungsausschuss auch die Annahme einer Entschließung empfoh-

len, wonach das Bildungsministerium aufgefordert werden sollte zu prüfen, ob und in welcher 

Höhe zur Umsetzung des Bibliothekskonzeptes weitere Landesmittel oder europäische Mittel 

bereitzustellen und ggf. im Doppelhaushalt 2014/2015 zu berücksichtigen sind. Zur Drucksa-

che 6/298 hat der Bildungsausschuss empfohlen, dieser zuzustimmen. In Bezug auf die Druck-

sache 6/299 wurde die unveränderte Annahme empfohlen. 

Der Finanzausschuss hat die Empfehlungen des Bildungsausschusses in seiner Beschlussemp-

fehlung an den Landtag berücksichtigt. 

• Überweisung in der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, 

Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Bildungsausschusses vom 09.05.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/807
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- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2014/2015
- Drucksache 6/1999 - 

in Verbindung mit

Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2014/2015 und
eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2014/2015
- Drucksache 6/2000(neu) - 

in Verbindung mit

Unterrichtung durch die Landesregierung 

Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2018 des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich 
Investitionsplanung
- Drucksache 6/1998 - 

Der Bildungsausschuss hat empfohlen, die Vorlagen auf den Drucksachen 6/1998 und 

6/2000(neu) unverändert und zur Vorlage auf Drucksache 6/2000(neu) eine Entschließungen 

anzunehmen, in deren Rahmen die Landesregierung aufgefordert wird, nach dem Auslaufen 

der bisherigen Förderung Ende 2013 die Fortführung der Bezuschussung von Klassenfahrten 

in Höhe von 100.000 EUR jährlich aus ESF-Mitteln sicherzustellen, zum 01.01.2015 eine Richtli-

nie mit der Zielrichtung zu erlassen, dass der Besuch pädagogisch besonders wichtiger Stätten 

und Einrichtungen ermöglicht wird und hierbei u.  a. die Gesichtspunkte Geschichte, Kultur 

und Umwelt berücksichtigt werden sollten, die Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen für 

Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterkunft, innerhalb des bisher zur Verfügung 

stehenden finanziellen Rahmens in Höhe von jährlich 100.000 EUR, so anzupassen, dass Be-

rufsschülerinnen und Berufsschüler, die berufliche Vollzeitbildungsgänge besuchen, auch an 

Schulen in freier Trägerschaft, künftig zuschussberechtigt sind, künftig nicht nur sog. „soziale 

Härtefälle“ zuschussberechtigt sind und die Anspruchsberechtigung sich alternativ z.  B. am 

Ausbildungsentgelt der Berufsschülerinnen und Berufsschüler orientieren sollte. Hinsichtlich 

der Vorlage 6/1999 wurde aufgrund der fehlenden Zuständigkeit auf die Abgabe einer Stel-

lungnahme verzichtet.
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Der Finanzausschuss hat die Empfehlungen des Bildungsausschusses in seiner Beschlussemp-

fehlung an den Landtag berücksichtigt. 

• Überweisung in der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Öffentliche Anhörungen 

während der 38. Sitzung des Bildungsausschusses am 28.10.2013

zum Einzelplan 07, Kapitel 0750, MG 01 (Finanzhilfen für berufliche und allgemeinbil-

dende Schulen in freier Trägerschaft) sowie

während der 39. Sitzung des Bildungsausschusses am 28.10.2013

zum Einzelplan 07, Kapitel 0718, Titel 633.13 (Zuwendung des Landes an die Träger 

von Theatern und Orchestern) und 682.02 (Weiterentwicklung der Theater- und Or-

chesterstrukturen in Mecklenburg-Vorpommern)

• Stellungnahme des Bildungsausschusses vom 06.11.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/2407

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2016/2017 und
eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2016/2017
- Drucksache 6/4200 -

in Verbindung mit

Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2016/2017
- Drucksache 6/4199 - 

in Verbindung mit
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Unterrichtung durch die Landesregierung 

Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2020 des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich 
Investitionsplanung
- Drucksache 6/4198 - 

Der Bildungsausschuss hat zur Vorlage auf Drucksache 6/4199 die unveränderte Annahme 

und zur Vorlage 6/4200 die Annahme mit folgender Maßgabe und Entschließung empfoh-

len: Im Kapitel 0770 (Allgemeine Bewilligungen – Wissenschaft, Forschung und Hochschulen) 

MG 04 (Hochschulübergreifende Maßnahmen) einen neuen Titel 681.04 „Zuweisungen an die 

Hochschulen zur Integration von Flüchtlingen“ auszubringen, für den die Ansätze für die Haus-

haltsjahre 2016 und 2017 jeweils 100.000 EUR betragen und zu deren Deckung die Ansätze im 

Kapitel 0770-MG 04-681.01 (Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und Mobilität) 

für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 um jeweils 100.000 EUR reduziert werden sollten. Im 

Rahmen der Entschließung sollte die Landesregierung aufgefordert werden, mit der Universi-

tät Rostock für die Laufzeit von 2016 bis 2020 eine Teilzielvereinbarung über die zusätzliche fi-

nanzielle Unterstützung der Forschungs- und Dokumentationsstelle des Landes zur Geschich-

te der Diktaturen in Deutschland an der Universität Rostock“ abzuschließen und dafür jährlich 

20.000 EUR bereitzustellen. Zur Vorlage 6/4199 wurde aufgrund fehlender Zuständigkeit auf 

die Abgabe einer Stellungnahme verzichtet.

Der Finanzausschuss hat die Empfehlungen des Bildungsausschusses in seiner Beschlussemp-

fehlung an den Landtag berücksichtigt.

• Überweisung in der 99. Landtagssitzung am 08.09.2015:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Bildungsausschusses vom 14.10.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/4707
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7.2 Anträge

7.2.1 Federführend überwiesene Anträge

- Antrag der Volksinitiative gemäß Artikel 59 der Verfassung des 

 Landes Mecklenburg-Vorpommern

„Für den Erhalt der Theater- und Orchesterstrukturen 
in Mecklenburg-Vorpommern“
- Drucksache 6/535 -

Die Antragsteller haben die Forderung der Volksinitiative damit begründet, dass die Situation 

der Theater und Orchester existenzbedrohend sei. Seit 15 Jahren seien die Zuweisungen des 

Landes nicht erhöht worden. Die Theater und Orchester hätten massiv Personal abgebaut und 

unter größten Anstrengungen ihre Einnahmen erhöht. Das „Diskussions- und Eckpunktepapier 

der Landesregierung zur Weiterentwicklung der Theater- und Orchesterstrukturen in Mecklen-

burg-Vorpommern 2010 - 2020“ sei gescheitert. Kooperationen und Fusionen von Theatern 

und Orchestern würden nicht unter kulturpolitischen und inhaltlich konzeptionellen, sondern 

ausnahmslos unter finanziellen Gesichtspunkten gefordert und vorangetrieben. Um die beste-

henden Theater- und Orchesterstrukturen zu erhalten, sei vor allem eine auskömmliche finan-

zielle Unterstützung durch das Land unerlässlich. Daneben sei ein zukunftsfähiges Konzept zur 

Stärkung und Entwicklung der Theater- und Orchesterstrukturen zu erarbeiten. 

Auf Empfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat der Landtag einer 

Entschließung zugestimmt, mit der das große Engagement der Initiatorinnen und Initiatoren 

der Volksinitiative „Für den Erhalt der Theater- und Orchesterstrukturen in Mecklenburg-Vor-

pommern“ gewürdigt wurde. Der Landtag hat sich zu dem Ziel, die Theater- und Orchester-

landschaft in Mecklenburg-Vorpommern auf hohem künstlerischen Niveau ausgewogen zu si-

chern und fortzuentwickeln, bekannt. Jedoch hat er Veränderungen für erforderlich gehalten. 

Vor diesem Hintergrund hat der Landtag den Antrag der Volksinitiative abgelehnt, weil dieser 

ausschließlich auf den Erhalt der bestehenden Strukturen abgezielt hat. Zur Realisierung des 

Zieles, eine ausgewogene Theater- und Orchesterlandschaft auf hohem künstlerischen Niveau 

zu entwickeln, ist die Landesregierung aufgefordert worden, bis zum Ablauf des Jahres 2012 

dem Landtag von Mecklenburg-Vorpommern ein Konzept vorzulegen. 
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• Überweisung während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:

Bildungsausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 12. Sitzung des Bildungsausschusses am 

16.05.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/841

	 Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/880

• Beschluss während der 19. Landtagssitzung am 20.06.2012:

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Antrages der Volksinitiative entsprechend der Ziffer II der 

Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages 

7.3 Unterrichtungen 

7.3.1 Federführend überwiesene Unterrichtungen

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung („Bund“), 
dem Freistaat Bayern, vertreten durch den Bayerischen Staatsminister für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst („Bayern“) und dem Land Mecklenburg-
Vorpommern, vertreten durch den Minister für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern („Mecklenburg-Vorpommern“) 
über die Fortführung der Finanzierung (ab 2013 und bis 2019) des 
MaxPlanck-Instituts für Plasmaphysik (IPP), bestehend aus den Standorten 
Garching und Greifswald, bis zur vollständigen Fertigstellung sowie 
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit beider Standorte des IPP
- Drucksache 6/1559 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur
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• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/41 vom 12.03.2013:

Bildungsausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Zustimmung des Bildungsausschusses während der 28. Sitzung am 06.03.2013

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/62 vom 09.01.2014)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß
Artikel 91b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020
(zweite Programmphase ab 2015 und dritte Programmphase)
- Drucksache 6/3510 -

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/87 vom 04.12.2014:

Bildungsausschuss (f )

Finanzausschuss (m)

• Beratung des Bildungsausschusses in der 62. Sitzung am 03.12.2014

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/93 vom 02.02.2015)

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Strategie der Landesregierung zur Umsetzung der Inklusion im Bildungssystem 
in Mecklenburg-Vorpommern bis zum Jahr 2020
- Drucksache 6/4600 -

Der Landtag hat auf Empfehlung des Bildungsausschusses eine geänderte Fassung der Strate-

gie der Landesregierung zur Umsetzung der Inklusion im Bildungssystem in Mecklenburg-Vor-

pommern mit einer Perspektive bis zum Jahr 2023 angenommen und die Landesregierung 

aufgefordert, die vorliegende Strategie in die Fortschreibung des Papiers der Landesregierung 
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„Maßnahmenplan der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern zur Umsetzung des Über-

einkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ im 

Rahmen einer Gesamtstrategie aufzunehmen, analog zum „Hochschulpakt“ gemeinsam mit 

den anderen Ländern und dem Bund über die zeitlich befristete Einrichtung eines „Inklusi-

onspaktes“ zur Unterstützung der Länder und Kommunen bei inklusionsbedingten investiven 

Mehrbedarfen im Schulbereich zu verhandeln und die fachlich zuständigen Ausschüsse im 

Landtag bis zum 30. Juni 2019 über den Stand der Umsetzung der Strategie zu unterrichten.

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/116 vom 04.11.2015:

Bildungsausschuss (f )

• Öffentliche Anhörung des Bildungsausschusses in der 86. Sitzung am 20.01.2016

• Beschlussempfehlung und Bericht des Bildungsausschusses auf Drucksache 6/5353

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/5367

• Beschluss in der 118. Landtagssitzung am 21.04.2016:

Annahme der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages 

- Unterrichtung durch die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern 

für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

Jahresbericht 2015
- Drucksache 6/5123 -

• auf der Grundlage von § 7 des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über die 

Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

• Überweisung der Unterrichtung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/126 vom 14.04.2016:

Bildungsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Sozialausschuss (m)

• Beratung in der 95. Sitzung des Bildungsausschusses am 25.05.2016 

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/133 vom 20.06.2016)
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7.3.2 Mitberatend überwiesene Unterrichtungen

Analog zu der Verfahrensweise hinsichtlich mitberatender Voten zu Gesetzentwürfen und An-

trägen wird im Folgenden nur auf Stellungnahmen eingegangen, die nicht nur auf die ver-

fahrensmäßige Erledigterklärung von Unterrichtungen oder deren Kenntnisnahme abzielten, 

sondern inhaltliche Aspekte zum Gegenstand hatten.

a) an den Petitionsausschuss

- Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

19. Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und
Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) 
für das Jahr 2013
- Drucksache 6/2866 -

Der Bildungsausschuss hat in seiner Stellungnahme die Behandlung und Bearbeitung der Bür-

geranliegen auf dem Gebiet „Bildung, Wissenschaft und Kultur“ durch den Bürgerbeauftragten 

gewürdigt und zur Kenntnis genommen, dass der Themenkomplex der Schülerbeförderung, 

der gemäß § 113 Absatz 1 Schulgesetz Aufgabe der Landkreise im eigenen Wirkungsbereich 

ist, von besonderem Interesse für viele Bürgerinnen und Bürger im Land ist. Vor diesem Hin-

tergrund hat er den Petitionsausschuss ersucht, diesem Themenbereich eine hohe Aufmerk-

samkeit zu widmen.

Der Petitionsausschuss hat die Empfehlung des Bildungsausschusses in seiner Beschlussemp-

fehlung an den Landtag nicht berücksichtigt. 

• Überweisung in der 68. Landtagssitzung am 14.05.2014:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsaus-

schuss, Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Bildungsausschusses vom 25.06.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/3359
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b) an den Europa- und Rechtsausschuss

- Unterrichtung durch die Landesregierung

 Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 
2012 - Auswertung des Legislativ- und Arbeitsprogramms 2012  
der Europäischen Kommission -
- Drucksache 6/330 -

Der Bildungsausschuss hat empfohlen, die Unterrichtung mit folgender Maßgabe und im Üb-

rigen unverändert zur Kenntnis zu nehmen: „Der Bildungsausschuss betrachtet das Legislativ- 

und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission als eine wichtige Erkenntnisquelle über 

anstehende Vorhaben der Europäischen Union. Die Auswertung dieser anstehenden Vorhaben 

in der vorgelegten Unterrichtung durch die Landesregierung hilft dabei, eine vorausschauen-

de Gestaltung der Politik im Lande auch in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur 

zu ermöglichen. Der Bildungsausschuss teilt die Schwerpunktsetzung der Landesregierung 

in seiner Zuständigkeit, insbesondere in den Bereichen des Rahmens für den Europäischen 

Forschungsraum und der Verstärkung und Fokussierung internationaler Zusammenarbeit in 

Forschung und Innovation. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird aufge-

fordert, den Ausschuss über bedeutsame Fortentwicklungen und Ergebnisse, insbesondere 

bei den genannten Schwerpunkten, zu informieren.“

Der Europa- und Rechtsausschuss hat die Empfehlung des Bildungsausschusses in seiner Be-

schlussempfehlung an den Landtag berücksichtigt. 

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/12 vom 27.02.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Bildungsausschusses vom 06.06.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 

Drucksache 6/1156
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

  Konzept zur Stärkung der internationalen und europäischen Zusammenarbeit
 des Landes Mecklenburg-Vorpommern

- Drucksache 6/752 - 

Der Bildungsausschuss hat empfohlen, die Unterrichtung zur Kenntnis zu nehmen und das 

Konzept fortzuschreiben.

• federführend aufseiten der Landesregierung: Staatskanzlei

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin

gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/21 vom 03.07.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss (m)

• Stellungnahme des Bildungsausschusses vom 19.09.2012

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/135 vom 30.06.2016)

7.4 Weitere Aktivitäten des Bildungsausschusses

7.4.1 Wahrnehmung des Selbstbefassungsrechts 

Gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Verbin-

dung mit § 12 Absatz 1 Satz 2 GO LT hat der Bildungsausschuss von seinem Recht regen Ge-

brauch gemacht, „sich mit ... Angelegenheiten aus (seinem) Aufgabengebiet (zu) befassen.“ 

Nach § 22 Absatz 4 GO LT wurden folgende Anhörungen im Selbstbefassungsrecht durchge-

führt:
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a) Öffentliche Anhörungen

- 22. Sitzung des Bildungsausschusses am 21.11.2012

• „Modelle zur Weiterentwicklung der Theater- und Orchesterstrukturen
in Mecklenburg-Vorpommern“

- 24. Sitzung des Bildungsausschusses am 28.11.2012

• „Inklusion macht Schule“

b) Nicht öffentliche Anhörungen

- 52. Sitzung des Bildungsausschusses am 30.04.2014

• Verwaltungsvorschrift „Lernen am anderen Ort“ mit dem Schwerpunktthema 
„Nutzung privater Pkw im Zusammenhang mit Schulfahrten“

- 79. Sitzung des Bildungsausschusses am 04.11.2015

• Information des Kulturrates des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum 
Thema „Arbeit des Kulturrates – Erfahrungen und Ausblick“

- 86. Sitzung des Bildungsausschusses am 26.01.2016

Information des Ministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

sowie 
nicht öffentliche Anhörung der Gesellschaft für Struktur- und 

Arbeitsmarktentwicklung mbH (GSA)

• Konsequenzen aus dem Gutachten der GSA sowie dessen Beratung
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- 87. Sitzung des Bildungsausschusses am 16.02.2016 (Fortsetzung der 86. Sitzung)

Information des Ministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

sowie 
nicht öffentliche Anhörung der Gesellschaft für Struktur- und 

Arbeitsmarktentwicklung mbH (GSA)

• Konsequenzen aus dem Gutachten der GSA sowie dessen Beratung

- 93. Sitzung des Bildungsausschusses am 04.05.2016

Information des Ministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

sowie 
nicht öffentliche Anhörung von Vertretern des Landkreises Vorpommern-Rügen, 

der Gemeinde Binz, des PRORA-Zentrums e. V., des Dokumentationszentrums  

Prora e. V. und des DJHLandesverbandes M-V e. V. 

zum Thema

•  Maßnahmen zur Gewährleistung von historisch-politischer Bildung  
am Standort Prora auf Rügen als authentischem Erinnerungsort

c) Beratungen des Bildungsausschusses zu Angelegenheiten aus seinem 
Aufgabengebiet gemäß § 12 Absatz 1 Satz 2 GO LT

- 28. Sitzung des Bildungsausschusses am 06.03.2013

• Bericht der Expertenkommission „Inklusive Bildung  
in Mecklenburg-Vorpommern bis zum Jahr 2020“

- 29. Sitzung des Bildungsausschusses am 10.04.2013

• Entwurf einer Verordnung zum Vorbereitungsdienst und zur Zweiten 
Staatsprüfung für Lehrämter an den Schulen im Lande Mecklenburg-
Vorpommern (Lehrervorbereitungsdienstverordnung - LehVDVO M-V) 
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- 30. Sitzung des Bildungsausschusses am 17.04.2013

• Entwurf der Verordnung zur Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens an 
allgemeinbildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern

- 31. Sitzung des Bildungsausschusses am 22.05.2013

• Zeitliche Vorgaben zur Umsetzung eines inklusiven Schulsystems in 
Mecklenburg-Vorpommern unter Berücksichtigung des Berichts der 
Expertenkommission „Inklusive Bildung in Mecklenburg-Vorpommern 
bis zum Jahr 2020“

- 51. Sitzung des Bildungsausschusses am 30.04.2014

•  Studie der Universität Greifswald – Polnischunterricht  
in Mecklenburg-Vorpommern unter Berücksichtigung  
durchgängiger Spracherwerbsangebote

- 54. Sitzung des Bildungsausschusses am 18.06.2014 und
55. Sitzung des Bildungsausschusses am 25.06.2014

•  Entwurf einer Ersten Verordnung zur Änderung  
der Lehrervorbereitungsdienstverordnung

- 78. Sitzung des Bildungsausschusses am 14.10.2015

• Entwurf einer Verordnung über die Fortbildung der Lehrkräfte und die 
Qualifikation für Ämter des Laufbahnzweiges Bildungsverwaltung sowie 
 für Funktionsämter des Laufbahnzweiges Schuldienst 
(Lehrkräftefortbildungs- und -qualifizierungsverordnung - LkFbQVO M-V)

- 81. Sitzung des Bildungsausschusses am 11.11.2015

•  Entwurf einer Verordnung zur Qualifizierung von Lehrkräften  
nach § 2 Absatz 5 und 6 des Lehrerbildungsgesetzes  
(Lehrbefähigungsanerkennungsverordnung – LehBAVO M-V)
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d) Mündliche Berichte des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
aufgrund entsprechender Ersuchen des Bildungsausschusses

- 2. Sitzung des Bildungsausschusses am 09.11.2011

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Arbeitsschwerpunkte und politische Vorhaben des Ministeriums 
zu Beginn der 6. Wahlperiode

• Wanderfahrtenerlass

- 3. Sitzung des Bildungsausschusses am 30.11.2011

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Umsetzung der Verwaltungsvorschrift „Lernen am anderen Ort“

• Umsetzung der „Wohnsitzprämie“ an den Hochschulstandorten des Landes

• Umsetzung der Vorgaben zum Erkennen und Erfassen des Förderbedarfes 
nach Ziffer 4 der Verwaltungsvorschrift „Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben und 
Rechnen“ vom 03.05.2011 sowie Schwerpunkte der in Punkt 4 (1)  
angekündigten Handreichung zu einem einheitlichen  
Verfahren zur Bestimmung des Lernstandes

• „Deutscher Lernatlas 2011“

- 4. Sitzung des Bildungsausschusses am 07.12.2011

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Arbeit und Zusammensetzung des Landeskulturrates

• Stand der Gründung und der Tätigkeit von Stiftungen  
im Zuständigkeitsbereich
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- 5. Sitzung des Bildungsausschusses am 25.01.2012

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• „Leitfaden des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens 
in Mecklenburg-Vorpommern“

• Maßnahmen zur Übertragung der Schulträgerschaft der bisherigen  
Landesförderschulen in Neukloster, Neubrandenburg und Güstrow  
auf die Landkreise  gemäß § 8 Aufgabenzuordnungsgesetz

- 6. Sitzung des Bildungsausschusses am 29.02.2012

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Schließungsverfahren und die Neugründung der Landschule Lüchow 
(Landkreis Rostock)

• Aktuelle Probleme der Förderung des Leibniz-Institutes für  
Plasmaforschung und Technologie (INP Greifswald e. V.)

• Umsetzung der Verwaltungsvorschrift „Lernen am anderen Ort“

• Weiterentwicklung des Lehrerpersonalkonzeptes, insbesondere  
im Bereich der beruflichen Schulen

- 7. Sitzung des Bildungsausschusses am 07.03.2012

• Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

 Tätigkeit des Landesverbandes der Bibliotheken 
 sowie einzelner Bibliotheken im Land

- 10. Sitzung des Bildungsausschusses am 18.04.2012

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift „Lernen am anderen Ort“ und der 
Verfahrensvorschrift für die Budgetierung
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- 13. Sitzung des Bildungsausschusses am 06.06.2012

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Kulturelle Filmförderung in Mecklenburg-Vorpommern

• Übertragung der Schulträgerschaft der Landesförderschulen nach dem 
Aufgabenzuordnungsgesetz

• Umsetzung des Lehrerbildungsgesetzes, insbesondere den Stand der 
Einführung der neuen Lehramtsstudiengänge zum WS 2012/2013 

 an den Hochschulen und den Stand des Erlasses von Rechtsverordnungen, 
die für die neuen Lehramtsstudiengänge maßgebend sind

- 14. Sitzung des Bildungsausschusses am 15.08.2012

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Arbeit der Steuerungsgruppe und Perspektiven der  
Deutsch-Polnischen Bildungszusammenarbeit

• Vorgehen bei der Antragstellung von Fördermitteln für  
Projekte der Spitzenforschung (Exzellenzinitiative)

• Aktueller Stand der ursprünglich im Marstall geplanten  

Ausstellung von Werken des Künstlers Günther Uecker

- 16. Sitzung des Bildungsausschusses am 12.09.2012

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Umsetzung der Verordnung über die Beschränkung der Aufnahme 
 in den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt  
(Lehrerausbildungskapazitätsverordnung - LehKapVO M-V)

• Möglichkeit der Neugründung des Landesheimatverbandes
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- 17. Sitzung des Bildungsausschusses am 19.09.2012

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Umsetzung der Verordnung über die Beschränkung der Aufnahme in  
den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt  
(Lehrerausbildungskapazitätsverordnung - LehKapVO M-V)

• Transparenz und Durchsetzung des Gleichstellungsgebotes bei Berufungs-
verfahren für Professuren an Hochschulen des Landes

• Aktueller Stand der Berufung des Rektors der Fachhochschule Stralsund

• Übertragung der Schulträgerschaft der Landesförderschulen nach dem 
Aufgabenzuordnungsgesetz

- 21. Sitzung des Bildungsausschusses am 14.11.2012

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Stand der Verhandlungen zur mobilen Frühförderung

- 23. Sitzung des Bildungsausschusses am 21.11.2012

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

•  aktueller Sachstand bzgl. der kulturellen Dachverbände in M-V im 
Allgemeinen und des Kulturbundes MV e. V. im Besonderen

- 25. Sitzung des Bildungsausschusses am 16.01.2013

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Stand der Umsetzung der Vorgaben zum Erkennen und Erfassen des 
Förderbedarfes nach Ziffer 4 der Verwaltungsvorschrift „Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen, 
Rechtschreiben und Rechnen“ vom 03.05.2011 sowie der Schwerpunkte 
der in Punkt 4 (1) angekündigten Handreichung zu einem einheitlichen 
Verfahren zur Bestimmung des Lernstandes

• Stand der Weiterentwicklung der Theater- und Orchesterstrukturen
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- 27. Sitzung des Bildungsausschusses am 23.01.2013

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Bericht der Expertenkommission „Inklusive Bildung  
in Mecklenburg-Vorpommern 
bis zum Jahr 2020“

- 29. Sitzung des Bildungsausschusses am 10.04.2013

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• zum Schreiben des Dekans der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Rostock

• zur geplanten Vereinheitlichung der Bewertung des Arbeits- und des 
Sozialverhaltens an allgemeinbildenden Schulen  
in Mecklenburg-Vorpommern

• Entwurf einer Verordnung zum Vorbereitungsdienst und  
zur Zweiten Staatsprüfung für Lehrämter an den Schulen  
im Lande Mecklenburg-Vorpommern  
(Lehrervorbereitungsdienstverordnung - LehVDVO M-V)

- 32. Sitzung des Bildungsausschusses am 05.06.2013

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Stand der Erarbeitung eines Landesgesetzentwurfes zur Umsetzung  
des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom  
14.02.2012 zur Professorenbesoldung 
(W-Besoldung)

• zu den Vorstellungen und zum aktuellen Stand der Gestaltung des 
Übergangs des Modellversuchs „Präventive und integrative  
Schule auf Rügen“ (PISaR)

• Anwendungsregelungen der Verwaltungsvorschrift „Lernen am anderen Ort“
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- 34. Sitzung des Bildungsausschusses am 21.08.2013

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• zum Abschluss der Vereinbarung mit den Kommunen zur Regelung der 
mobilen Frühförderung ab dem 01.08.2013

• zum aktuellen Stand der Weiterführung des Modellversuchs „PISaR“  
auf Rügen

• geplante Änderung der Privatschulverordnung

• Änderung der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Projektförderung im kulturellen Bereich sowie nach § 96  
des Bundesvertriebenengesetzes“ und zum  
aktuellen Stand des Verfahrens

- 36. Sitzung des Bildungsausschusses am 25.09.2013

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Umstrukturierung des Diagnostischen Dienstes und des 
Schulpsychologischen Dienstes zu einem Zentralen Fachdienst

• Stand der Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift „Lernen am anderen Ort“

- 37. Sitzung des Bildungsausschusses am 02.10.2013

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• finanzielle Entwicklung der „Historisch-Technisches Museum  
Peenemünde GmbH“ seit 2010 und aktuelle Situation

• Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Förderung der 
angewandten Forschung und Entwicklung an Fachhochschulen  
nach Artikel 91b des Grundgesetzes

- 42. Sitzung des Bildungsausschusses am 06.11.2013

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Abschluss verschiedener Vereinbarungen

• Finanzierung des „phanTechnikums“
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- 43. Sitzung des Bildungsausschusses am 27.11.2013
Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Einrichtung einer Transferagentur für kommunales Bildungsmanagement  
in Mecklenburg-Vorpommern - Fortführung des Förderprogramms  
„Lernen vor Ort“

- 45. Sitzung des Bildungsausschusses am 15.01.2014
Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Übersicht zu den geplanten Maßnahmen in der  
ESF-Förderperiode 2014 - 2020

• Stand der Neuordnung der Kulturförderung in Mecklenburg-Vorpommern

• Verordnung über die Durchführung von Prüfungen zum Erwerb der  
Mittleren Reife (MittReifVO M-V) vom 14.07.2013 in  
Zusammenhang mit der sonderpädagogischen  
Förderverordnung (FöSoVO) vom 02.09.2009  
mit ihrer Änderung vom 17.09.2010

- 46. Sitzung des Bildungsausschusses am 22.01.2014
Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Einrichtung bundesweit vergleichbarer Schulabschlüsse

• Stand der Vorbereitungen zur schulgesetzlichen Neuregelung  
der Schülerbeförderung

Information der Landesregierung 

• Wirtschaftsprüfung der Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern 
 sowie erwirtschaftete Rücklagen 

- 48. Sitzung des Bildungsausschusses am 05.03.2014
Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Bilanz zur Halbzeit der 6. Wahlperiode und zum Ausblick  
auf die Schwerpunkte der Arbeit in 2014

• Stellenbesetzung, Vergütung sowie zu den Arbeitsbedingungen  
der Schulleitungen

• Finanzausstattung der Schulen in freier Trägerschaft
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- 50. Sitzung des Bildungsausschusses am 26.03.2014

Information des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Bilanz zum Thema „Ausbildungsplatzplanung für Pädagogische Fachkräfte 
gemäß § 11 Absatz 2 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in  
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
(Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V) 2014 - 2023“

• Situation und zukünftiger Verbleib der Fritz-Reuter-Bühne

• Finanzausstattung der Schulen in freier Trägerschaft

- 51. Sitzung des Bildungsausschusses am 30.04.2014

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• „Richtlinien zur Förderung der allgemeinen und politischen Weiterbildung“

• Neufassung der Kulturförderrichtlinie

- 57. Sitzung des Bildungsausschusses am 10.09.2014

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Stand der Einrichtung eines Lehrstuhls für Ur- und Frühgeschichte 
an der Universität Rostock

- 58. Sitzung des Bildungsausschusses am 08.10.2014

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Verordnung zur Arbeit und zum Ablegen des Abiturs in der gymnasialen 
Oberstufe (Abiturprüfungsverordnung - AbiPrüfVO M-V)

• Finanzhilfeverfahren 2013/2014 der Montessori-Schule Greifswald
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- 62. Sitzung des Bildungsausschusses am 03.12.2014

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Umsetzung des Landesprogramms „Demokratie und Toleranz  
gemeinsam stärken!“

• Verordnung zur einheitlichen Leistungsbewertung an den Schulen  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Leistungsbewertungsverordnung - 
Leist-BewVO M-V) 
und zur Verordnung über die Kontingentstundentafeln an den  
allgemeinbildenden Schulen (Kontingentstundentafelverordnung -  
KontStTVO M-V) sowie den Regelungen der Übergänge in 
 jeweils andere Bildungsgänge

• Finanzierung von Schulsozialarbeit im Zusammenhang mit der
ESF-Förderperiode 2014 - 2020

- 64. Sitzung des Bildungsausschusses am 22.01.2015

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Qualifizierung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern  
im Schuldienst

- 66. Sitzung des Bildungsausschusses am 25.02.2015

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Stand der Umsetzung einer digitalen Landesbibliothek

- 67. Sitzung des Bildungsausschusses am 04.03.2015

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern für Berufsschülerinnen  
und Berufsschüler bei notwendiger  
auswärtiger Unterkunft
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- 70. Sitzung des Bildungsausschusses am 20.05.2015

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Probleme im Zusammenhang mit der Lehrerstundenzuweisung

• Stand der Abarbeitung und Genehmigung von Anträgen zur kulturellen  
Projektförderung

- 71. Sitzung des Bildungsausschusses am 27.05.2015

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Genehmigungsverfahren zur Erweiterung der Freien Grundschule Bröbberow 
um den Betrieb einer Orientierungsstufe

• Finanzielle Förderung von Kinder- und Jugendkunstschulen

• Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die flexible 
 Schulausgangsphase in nichtgymnasialen Bildungsgängen an den 
 allgemeinbildenden Schulen in Verbindung mit Erste Verordnung 
 zur Änderung der Verordnung über die Versetzung, Kurseinstufung 
 und den Wechsel des Bildungsganges sowie über die Berufsreife 
 an den allgemeinbildenden Schulen

- 72. Sitzung des Bildungsausschusses am 17.06.2015

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Ökonomische Bildung an Schulen

• Finanzierung von Sprachkursen für Flüchtlinge und Asylsuchende

• Fortführung des Berufswahlpasses

• Aktueller Stand der Theater- und Orchesterreform

• Aktueller Sachstand und angedachte Veränderungen der 
 „Berufliche Schulen Organisationsverordnung“

- 74. Sitzung des Bildungsausschusses am 09.09.2015

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Zukunft der Studiengänge der Philosophischen Fakultät 
 der Universität Greifswald

• Zukunft der digitalen Bibliothek „lexikus.de“
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- 78. Sitzung des Bildungsausschusses am 14.10.2015

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Elternbrief des Bildungsministers zur Flüchtlingsproblematik  
vom 14.09.2015

• Entwurf einer Verordnung über die Fortbildung der Lehrkräfte und 
 die Qualifikation für Ämter des Laufbahnzweiges Bildungsverwaltung  

sowie für Funktionsämter des Laufbahnzweiges Schuldienst
(Lehrkräftefortbildungs- und -qualifizierungsverordnung - LkFbQVO M-V)

- 79. Sitzung des Bildungsausschusses am 04.11.2015

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Finanzierung von Sprachkursen für Flüchtlinge und Asylsuchende

- 81. Sitzung des Bildungsausschusses am 11.11.2015

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Entwurf einer Verordnung zur Qualifizierung von Lehrkräften 
nach § 2 Absatz 5 und 6 des Lehrerbildungsgesetzes  
(Lehrbefähigungsanerkennungsverordnung - LehBAVO M-V) 

- 83. Sitzung des Bildungsausschusses am 02.12.2015

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Aktuelle Situation und Zukunft des Schiffbau- und  
Schifffahrtsmuseums Rostock

- 86. Sitzung des Bildungsausschusses am 26.01.2016

Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Einstieg des Landes in die Mecklenburgische Staatstheater GmbH

• Bereits gezahlte Nothilfen und Verfahren für die Vergabe  
zukünftiger Nothilfen an die Theater in  
Mecklenburg-Vorpommern
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- 88. Sitzung des Bildungsausschusses am 24.02.2016
Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Finanzielle Situation des Mecklenburgischen Staatstheaters

• Personalbedarfsentwicklungsplanung 2016 - 2030 an den öffentlichen 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen  
in Mecklenburg-Vorpommern

• Finanzielle Förderung von Kinder- und Jugendkunstschulen 

• Vergabe der angekündigten Erhöhung der Kulturfördermittel 

- 89. Sitzung des Bildungsausschusses am 02.03.2016
Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Maßnahmen zur Gewährleistung von historisch-politischer Bildung am 
Standort Prora auf Rügen als authentischen Erinnerungsort  
vor dem Hintergrund des Gemeindevertreterbeschlusses  
über die Erlangung des Prädikats „Kurort“

- 95. Sitzung des Bildungsausschusses am 25.05.2016
Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Wegfall wissenschaftlicher Hilfskraftstellen im Bereich der  
Hochschulverwaltung aufgrund der Änderung des  
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes

• Personalausstattung des Ganztagsangebots an den Schulen des Landes vor 
dem Hintergrund des Ländervergleichs von Prof. Klaus Klemm und  
Dr. Dirk Zorn im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung

• Leitlinien für eine geschlechtergerechte Bildung

• Qualifizierung und Ausbildung im Bereich Deutsch als Fremdsprache  
(DaF)/Deutsch als Zweitsprache (DaZ)

- 97. Sitzung des Bildungsausschusses am 22.06.2016
Information durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

• Politische Bildung im Unterricht und Angebote für Lehrkräfte - 
Probleme bei der Umsetzung durch das Weiterbildungsförderungsgesetz 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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7.4.2 Gemeinsame Beratungen mit anderen Ausschüssen

- 26. Sitzung des Bildungsausschusses und

35. Sitzung des Finanzausschusses am 23.01.2013

• Unterrichtung durch die Landesregierung

Entwurf einer Bund-Länder-Vereinbarung über die gemeinsame Förderung 
der Nationalen Kohorte gemäß Artikel 91b des Grundgesetzes
- Drucksache 6/1501 - 

- 49. Sitzung des Bildungsausschusses und

49. Sitzung des Sozialausschusses am 26.03.2014

• zum Thema „Übergang von der Schule in den Beruf“

- 61. Sitzung des Bildungsausschusses und

83. Sitzung des Finanzausschusses am 26.11.2014

• Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und der CDU

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes
- Drucksache 6/3244 - 

- 65. Sitzung des Bildungsausschusses und

88. Sitzung des Finanzausschusses am 22.01.2015

• Unterrichtung durch den Landesrechnungshof 

Sonderbericht über die Prüfung der Hochschulfinanzierung 
- Drucksache 6/3609 -
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- 92. Sitzung des Bildungsausschusses in

gemeinsamer Sitzung mit dem Bildungsausschuss des Sejmik der Woiwodschaft 

Westpommern zu den Themen:

1. Beratungen mit Vertretern des Sejmik der Woiwodschaft Westpommern
Die Entwicklung von Unterstützungsmechanismen für Bildungsinstitutionen 
bei der Vorbereitung von Projekten im Rahmen des INTERREG VA - 
Programms am Beispiel aktueller Projekte

2. Beratungen mit Vertretern des Sejmik der Woiwodschaft Westpommern
Die Entwicklung neuer Methoden für die Förderung/Unterstützung der 
polnischen Sprache in Deutschland und die Chancen für die  
Zusammenarbeit im Bildungsbereich für Grundschule und Kitas

3. Information des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
zum Erarbeitungsstand eines deutsch-polnischen Geschichtsbuches

7.4.3 Informationsbesuche/Unterrichtungsfahrten/Exkursionen

- 15. Sitzung des Bildungsausschusses am 22.08.2012

• Informationsbesuch in der Landesschule für Gehörlose in Güstrow, 
Landesförderzentrum für den Förderschwerpunkt Hören

- 24. Sitzung des Bildungsausschusses am 28.11.2012

• Öffentliche Beratung zu dem Thema „Inklusion macht Schule“  
in der Grundschule „Altstadt“ in Bergen (Rügen)

- 33. Sitzung des Bildungsausschusses am 12.06.2013

• Information über Profil und Arbeitsschwerpunkte der Schule „Am Park“  
in Behrenhoff
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- 53. Sitzung des Bildungsausschusses am 07.05.2014

• Information über die Situation des Historisch-Technischen Museums  
in Peenemünde

- 63. Sitzung des Bildungsausschusses am 14.01.2015

• Information über die Situation des Müritzeums in Waren

- Unterrichtungsfahrt des Bildungsausschusses vom 4. bis 8. Mai 2015

nach Südtirol (Italien) zum Schwerpunktthema „Inklusion“

- 73. Sitzung des Bildungsausschusses am 24.06.2015

• Information über die Europäische Gesamtschule Insel Usedom

• Besichtigung der Kriegsgräberstätte Golm

• Information über die Jugendbegegnungsstätte Golm

- 82. Sitzung des Bildungsausschusses am 25.11.2015

• Information über die Tätigkeiten des Meeresmuseums und des Ozeaneums

- 84. Sitzung des Bildungsausschusses am 09.12.2015

• Information über die Tätigkeit des Überregionalen Förderzentrums für den 
Förderschwerpunkt Sehen Mecklenburg-Vorpommern in Neukloster
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- 93. Sitzung des Bildungsausschusses am 04.05.2016

• Information zum Thema „Maßnahmen zur Gewährleistung von 
 historisch-politischer Bildung am Standort Prora auf Rügen  

als authentischer Erinnerungsort“ in Prora

- 94. Sitzung des Bildungsausschusses am 11.05.2016

• Information über die bisher erfolgte Sanierung und Neugestaltung  
des Schlosses Ludwigslust

- 96. Sitzung des Bildungsausschusses am 01.06.2016

• Information über die Tätigkeit der Außenstelle des  
Landesarchivs in Greifswald

- 98. Sitzung des Bildungsausschusses am 29.06.2016

• Information über die Tätigkeit des Kulturhistorischen  
Museums Rostock
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8. Kompetenzbereich des Ausschusses für 
Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 
(Energieausschuss)

verantwortlich: 

Leiter des Sekretariates des Energieausschusses,

Regierungsdirektor Gerald Gutzeit

Während der 2. Sitzung des Landtages am 25. Oktober 2011 wurde mit der Annahme des An-

trages der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 

6/62 und der Annahme des Änderungsantrages der Fraktionen der SPD, der CDU, DIE LINKE 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/64 der Energieausschuss als Fachgremium 

des Landtages für die Bereiche Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung eingesetzt.

Während der konstituierenden und 1. Sitzung des Energieausschusses am 2. November 2011 

wurde der Abgeordnete Rudolf Borchert zu dessen Vorsitzendem bestimmt.

Während der 6. Wahlperiode führte der Energieausschuss seine Geschäfte in der nachstehen-

den Zusammensetzung:
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Ausschuss für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung
(Energieausschuss)

11 Mitglieder

Vorsitzender: Borchert, Rudolf (SPD)
Stellv. Vorsitzender: Eifler, Dietmar (CDU) (ab 10/2014)
 Seidel, Jürgen (CDU) (bis 09/2014)

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

SPD Albrecht, Rainer
Borchert, Rudolf
Butzki, Andreas (ab 10/2012)
Donig, Ingulf (bis 09/2012)
Schulte, Jochen

Butzki, Andreas (bis 10/2012)
Dahlemann, Patrick (ab 04/2014)
Donig, Ingulf (ab 02/2014)
Gundlack, Tilo
Dr. Nieszery, Norbert
Dr. Seemann, Margret (bis 12/2013)

CDU Eifler, Dietmar 
Seidel, Jürgen
Waldmüller, Wolfgang

Lenz, Burkhard
Liskow, Egbert (ab 09/2012)
Reinhardt, Marc
Renz, Torsten
Schlupp, Beate

DIE LINKE Dr. Schwenke, Mignon
Prof. Dr. Tack, Fritz 

Foerster, Henning
Lück, Regine

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Jaeger, Johann-Georg Berger, Ulrike
Gajek, Silke
Gerkan, Jutta
Dr. Karlowski, Ursula
Saalfeld, Johannes
Suhr, Jürgen

NPD Andrejewski, Michael (ab 10/2015)
Petereit, David (bis 09/2015)

Andrejewski, Michael (bis 09/2015)
Köster, Stefan
Müller, Tino
Pastörs, Udo 
Petereit, David (ab 10/2015)



 Kompetenzbereich des Ausschusses für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung (Energieausschuss) 909

Der Energieausschuss hat während der 6. Wahlperiode insgesamt 100 Sitzungen durchgeführt. 

Er hat zu vier Gesetzentwürfen Beschlussempfehlungen und Berichte erarbeitet und darüber 

hinaus an andere Ausschüsse Stellungnahmen zu 12 Gesetzentwürfen, einem Antrag sowie 25 

Unterrichtungen abgegeben.

8.1 Gesetzgebung

Während der 6. Wahlperiode hat der Energieausschuss Beschlussempfehlungen zu vier Ge-

setzentwürfen vorgelegt sowie insgesamt 38 mitberatende Stellungnahmen erarbeitet, von 

denen sieben an den Petitionsausschuss, 12 an den Europa- und Rechtsausschuss, 15 an den 

Finanzausschuss, drei an den Wirtschaftsausschuss sowie eine an den Agrarausschuss gerich-

tet waren.

8.1.1 Verkündete Gesetze

- Kohlendioxid-Speicherungsausschlussgesetz Mecklenburg-Vorpommern
 (KSpAusschlG M-V)

(GVOBl. M-V Nr. 9 vom 30.05.2012, S. 142)

Mit dem Inkrafttreten der Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. April 2009 über die geologische Speicherung von Kohlendioxid (CCS-RL) sind die Mit-

gliedsstaaten der Europäischen Union verpflichtet worden, bis zum 25. Juni 2011 nationale 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Abscheidung, den Transport sowie die dauer-

hafte Speicherung von Kohlendioxid (CO2) in Kraft zu setzen. Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 CCS-

RL sieht allerdings vor, dass die Mitgliedsstaaten nicht verpflichtet sind, die Speicherung von 

CO2 auf Teilen oder auf der Gesamtheit ihres Hoheitsgebietes zuzulassen. Sie sind demnach 

berechtigt, insbesondere die dauerhafte Speicherung von CO2 auf ihrem Hoheitsgebiet auch 

auszuschließen. Dazu bedarf es eines Gesetzes.
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Die für die dauerhafte Speicherung von CO2 infrage kommenden geologischen Formationen 

können ebenfalls sehr gut für die Speicherung bzw. Produktion von Energie oder Energie-

trägern genutzt werden, sei es durch Kraft-Wärme-Kopplung, Speicherung von regenerativ 

erzeugtem Wasserstoff und Methan oder Geothermie. Einer solch zukunftsweisenden Nut-

zung geologischer Schichten kann ohne ein entsprechendes Gesetz kein Vorrang eingeräumt 

werden.

Nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union hätten der Bundesrepublik 

Deutschland – einschließlich der Länder – wegen der Nichtbeachtung der in Arikel. 39 Ab-

satz 1 CCS-RL geregelten Umsetzungsfrist finanzielle Sanktionen gedroht, da das entsprechen-

de Vertragsverletzungsverfahren seitens der Europäischen Kommission (EU-KOM) bereits ein-

geleitet worden war. Ohne bundes- oder landesgesetzliche Regelungen hätte der Bund diese 

Sanktionen auf die Länder gleichmäßig verteilen können.

Im Hinblick auf die bisher ausgebliebene bundesgesetzliche Regelung zur Umsetzung der 

europäischen CCS-RL wurde im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung (Artikel 74 Ab-

satz 1 GG) auf der Grundlage des Gesetzentwurfes kurzfristig eine landesgesetzliche Regelung 

zur Verhinderung der CO2-Verpressung in geologische Formationen auf dem Gebiet Mecklen-

burg-Vorpommerns herbeigeführt.

Diese Regelung soll primär verhindern, dass durch die unmittelbare Geltung der CCS-RL Unter-

nehmen die Aufsuchung und Exploration von Lagerstätten beantragen und gegebenenfalls 

Genehmigungsansprüche ableiten können. Darüber hinaus sollen mögliche durchgereichte 

Strafgeldzahlungen des Bundes an das Land wegen der Nicht-Umsetzung der CCS-RL vermie-

den werden.

Mit dem Gesetz wurde die geologische Speicherung von Kohlendioxid auf dem gesamten 

Hoheitsgebiet von Mecklenburg-Vorpommern ausgeschlossen, Abscheidung, Transport so-

wie eine oberirdische Lagerung in Behältnissen sind jedoch zulässig.
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Der Energieausschuss hat sich im Ergebnis seiner Beratungen dafür ausgesprochen, dem 

Landtag die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes zu empfehlen.

• Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 6/385

• Überweisung während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Energieausschuss (f )

Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Energieausschusses auf Drucksache 6/750

hierzu: 

mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Vorsitzenden des Ausschusses für 

Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, in der Beschlussempfehlung die Wörter 

„der Landesregierung“ durch die Wörter „der Fraktionen der SPD und CDU“ zu ersetzen

• Beschluss während der 17. Landtagssitzung am 23.05.2012:

Annahme des mündlich vorgetragenen Änderungsantrages

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der geänderten Be-

schlussempfehlung

- Erstes Gesetz zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes 
 des Landes Mecklenburg-Vorpommern

(GVOBl. M-V Nr. 21 vom 09.11.2015, S. 436)

Mit dem Gesetz wurde die Straßenbauverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

an die vorhersehbaren Veränderungen in ihrem Aufgabenbereich angepasst. Damit wurden 

Strukturen verschlankt und Prozessoptimierungen erreicht. Die Strukturreform diente der 

weiteren Umsetzung des Personalkonzeptes 2015 der Landesverwaltung und bündelte die 

Ressourcen der Straßenbauverwaltung für die zukünftig anfallenden Aufgaben. Mit der Geset-

zesänderung wurden zudem redaktionelle und rechtsförmliche Anpassungen vorgenommen.
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Der Energieausschuss hatte sich im Ergebnis seiner Beratungen dafür ausgesprochen, dem 

Landtag mit der Maßgabe weiterer rechtsförmlicher Änderungen die Annahme des Gesetz-

entwurfes zu empfehlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4088

• Überweisung während der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015:

Energieausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Energieausschusses auf Drucksache 6/4606

• Beschluss während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

- Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie  
Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern und 

 zur Änderung weiterer Gesetze
(GVOBl. M-V Nr. 9 vom 27.05.2016, S. 258)

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat sich zur Energiewende in Deutsch-

land bekannt. Das Land verfügt in diesem Zusammenhang über hervorragende natürliche Vo-

raussetzungen für eine effiziente und ertragreiche Produktion von Energie aus erneuerbaren 

Energieträgern und will mit seinem Stromexport die Ziele der deutschen Energiewende unter-

stützen. Zwar erzeugt das Land seit Ende 2013 mehr Strom aus erneuerbaren Energieträgern, 

als es verbraucht, jedoch ist die Deckung des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energieträgern 

im Wärme- sowie Mobilitätsbereich noch lange nicht möglich.

Da gerade der mit Hilfe von Windparks an Land erzeugte Strom konkurrenzfähig zu dem von 

konventionellen Kraftwerken ist und darüber hinaus die Treibhausgasemissionen gesenkt 

werden können, kommt der Windenergienutzung im Land eine maßgebliche Bedeutung zu. 

Zudem bietet der Ausbau der Windenergienutzung in Mecklenburg-Vorpommern große wirt-

schaftliche Chancen in ländlichen und strukturschwachen Regionen.

Aber eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern ist auch 

von deren Akzeptanz abhängig, die bei den Menschen zunehmend schwindet, da sich Win-

denergieanlagen nicht selten in der Nähe von Siedlungsbereichen befinden. Deshalb sind die 

zurzeit im Rahmen von aktuellen Teilfortschreibungen der Regionalen Raumentwicklungspro-
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gramme vorgesehenen Windeignungsflächen von den zu Beginn der Legislaturperiode avi-

sierten 1,5 % der Landesfläche auf mittlerweile unter 1 % geschrumpft. Damit lassen sich die 

energiepolitischen Ziele der Landesregierung aber nicht erreichen.

Im Gegensatz zu Schleswig-Holstein wurde die Einführung gesetzlicher Regelungen zur Um-

setzung der finanziellen Teilhabe von Bürgern und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern 

damit begründet, dass sich zum einen die Grundstücke, auf denen die Windenergieanlagen 

errichtet werden sollen, oftmals nicht im Eigentum der Einwohnerinnen und Einwohner oder 

der Gemeinden befinden. Damit verbleiben Pachteinnahmen selten in der Region. Zum ande-

ren verfügt die Bevölkerung in anderen Teilen Deutschlands über höhere Einkünfte/Spareinla-

gen, die am Kapitalmarkt frei erhältliche Beteiligungen an Windparks eher ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund und um die Bereitschaft für die Umsetzung der Energiewende und 

die regionale Wertschöpfung in Mecklenburg-Vorpommern zu steigern, wird mit dem Gesetz 

die bereits bestehende freiwillige Beteiligungsmöglichkeit durch eine Beteiligungspflicht von 

Bürgern und Gemeinden beim Bau von Windenergieanlagen an Land mit mehr als 50 Metern 

Höhe abgelöst.

Investoren und Projektträger werden verpflichtet, den unmittelbar betroffenen Anwohnern 

und den Gemeinden in einem 5-km-Radius um den Standort einer Windenergieanlage eine 

Beteiligung in Höhe von mindestens 20 % anzubieten. Davon ausgenommen sind Windener-

gieanlagen im Küstenmeer sowie Testanlagen.

Für eine Beteiligung sieht das Gesetz grundsätzlich zwei Wege vor. Der erste ist, dass berech-

tigte Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinden Anteile der zu gründenden Gesellschaft in ei-

nem Gesamtwert von mindestens 20 % erwerben können oder freiwillige, vor Ort verhandelte 

und maßgeschneiderte Lösungen, wie zum Beispiel verbilligte Stromtarife, zur Anwendung 

gelangen. Über einen alternativen zweiten Weg wird die Gesellschaftsbeteiligung durch die 

Zahlung einer Ausgleichsabgabe an die Gemeinden oder das Angebot eines Sparproduktes 

für Bürgerinnen und Bürger ersetzt.

Die von der Errichtung und dem Betrieb der Windenergieanlagen betroffenen Bürgerinnen 

und Bürger sowie Gemeinden bekommen daher die Möglichkeit, an deren Wertschöpfung di-

rekt zu partizipieren. Mit dem Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie 

Gemeinden an Windparks an Land in Mecklenburg-Vorpommern (Bürger- und Gemeindenbe-
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teiligungsgesetz – BüGembeteilG M-V), der Änderung des Gesetzes über die Raumordnung 

und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesplanungsgesetz – LPlG) 

und mit der Erarbeitung einer Kostenverordnung wurden die rechtlichen Voraussetzungen 

geschaffen, diese Ziele umzusetzen.

Der Energieausschuss hat sich im Ergebnis seiner Beratungen dafür ausgesprochen, dem 

Landtag mit der Maßgabe rechtsförmlicher und einiger inhaltlicher Änderungen die Annahme 

des Gesetzentwurfes zu empfehlen sowie einer Entschließung zuzustimmen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4568

• Überweisung während der 104. Landtagssitzung am 22.10.2015:

Energieausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Energieausschusses auf Drucksache 6/5335

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/5360

• Beschluss während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016:

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Ziffer 1 der Beschlussempfehlung

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Ziffer 2 der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages

- Gesetz zur Erleichterung des Zugangs zu digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzen 
in Mecklenburg-Vorpommern
(GVOBl. M-V Nr. 15 vom 29.07.2016, S. 591)

Mit dem Inkrafttreten der „Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. Mai 2014 über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochge-

schwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation“ (Kostensenkungsrichtlinie) hat 

die Europäische Union die Mitgliedsstaaten verpflichtet, diese Richtlinie gemäß Artikel 13 Satz 

1 zum 1. Januar 2016 in nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften umzusetzen. Die An-

wendung dieser Maßnahmen hat ab dem 1. Juli 2016 zu erfolgen.
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Die Bundesregierung hat den Ländern dazu mit Schreiben vom 7. Dezember 2015 mitgeteilt, 

für die Umsetzung der Kostensenkungsrichtlinie nur insoweit zuständig zu sein, als eine Bun-

deskompetenz gegeben sei. Für die Umsetzung des Artikels 7 Absatz 3 (Fristenregelung für 

die Genehmigung von Bauarbeiten) sowie des Artikels 8 (passive Netzinfrastrukturen in Ge-

bäuden) der Kostensenkungsrichtlinie fehle jedoch eine (abschließende) Bundeskompetenz, 

sodass die Länder gemäß Artikel 30 und 70 GG für die Umsetzung zuständig seien. Zwar ha-

ben sich die Länder im Bundesratsverfahren dafür eingesetzt, dass der Bund die Kostensen-

kungsrichtlinie in eigener Zuständigkeit umsetzt, jedoch verzögert sich das entsprechende 

Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene über den 1. Juli 2016 hinaus.

Artikel 7 Absatz 3 der Kostensenkungsrichtlinie sieht zur Beschleunigung des Netzausbaus 

eine grundsätzliche Viermonatsfrist vor, innerhalb derer dem Anwendungsbereich der Richt-

linie unterfallende Genehmigungen zu erteilen oder begründet abzulehnen sind. In begrün-

deten Ausnahmefällen kann diese Genehmigungsfrist überschritten werden. Angesichts der 

allgemein geltenden Fristen für Genehmigungsverfahren sowie der weit gefassten Ausnah-

memöglichkeit für komplexe Fallgestaltungen wird ein spezielles landesrechtliches Umset-

zungserfordernis für die Vorschrift der Richtlinie nicht gesehen.

Artikel 8 der Kostensenkungsrichtlinie betrifft die Ausstattungspflicht für bestimmte Gebäu-

dearten mit hochgeschwindigkeitsfähigen gebäudeinternen physischen Infrastrukturen. Die 

geplante gesetzliche Regelung zielt auf eine Verbesserung der Nutzung des Gebäudes ab. 

Artikel 73 Absatz 1 Nummer 7 i. V. m. Artikel 87 f. GG begründet jedoch keine Zuständigkeit des 

Bundes, denn die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis des Bundes für die Telekommuni-

kation betrifft lediglich die technische Seite der Errichtung von Telekommunikationsinfrastruk-

tur und die Informationsübermittlung als solche.

Mit dem Gesetz wird als wesentliches Ziel verfolgt, das europäische Recht direkt umzusetzen, 

um die Kosten für den Auf- und Ausbau von schnellen digitalen Kommunikationsnetzen im 

Wohnungsbau und bei der Errichtung und dem Umbau von sonstigen Gebäuden zu reduzie-

ren. Durch den Einbau von Leerrohren könne die notwendige technische Kabelinfrastruktur 

- Kupfer- und/oder Glasfaserleitungen - technologieoffen auch zu einem späteren Zeitpunkt 

ohne größeren Aufwand verlegt werden.
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Der Energieausschuss hatte sich im Ergebnis seiner Beratungen dafür ausgesprochen, dem 

Landtag zu empfehlen, den Gesetzentwurf mit der Maßgabe der in der Beschlussempfehlung 

enthaltenen Änderungsempfehlungen zuzustimmen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5305

• Überweisung während der 117. Landtagssitzung am 20.04.2016:

Energieausschuss (f )

Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Energieausschusses auf Drucksache 6/5611

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/5634 

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages

8.1.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
Gesetzentwürfen

Im Folgenden wird ausschließlich auf mitberatende Stellungnahmen des Energieausschus-

ses eingegangen, in denen dem federführenden Ausschuss konkrete Änderungen empfohlen 

worden sind.

a) an den Finanzausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2012/2013
- Drucksache 6/299 -

in Verbindung mit
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Gesetzentwurf der Landesregierung
 Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2012/2013 und
 eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2012/2013

- Drucksache 6/300 -

in Verbindung mit

Unterrichtung durch die Landesregierung
Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich 
Investitionsplanung
- Drucksache 6/298 -

Der Energieausschuss hat den Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2012/2013 auf Druck-
sache 6/299, den Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2012/2013 und eines Verbundquotenfest-
legungsgesetzes 2012/2013 auf Drucksache 6/300 sowie die Unterrichtung durch die Landes-
regierung Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
einschließlich Investitionsplanung auf Drucksache 6/298 in drei Sitzungen beraten und in die-
sem Zusammenhang ergänzend während seiner 12. Sitzung am 18.04.2012 eine nicht öffentli-
che Anhörung zur Situation des ÖPNV und SPNV in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. 
Als Anzuhörende waren Vertreter des Landkreistages sowie des Städte- und Gemeindetages, 
der Usedomer Bäderbahn, der Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH, der Ver-
kehrsgesellschaft Uecker-Randow GmbH, des Nahverkehrs Schwerin, der Ostseeland Verkehr 
GmbH und des Landesfachausschusses ÖPNV von den Fraktionen benannt worden.

Der Ausschuss hat die parlamentarischen Vorlagen während seiner 13. Sitzung am 24.04.2012 
auf der Grundlage seiner fachlichen Zuständigkeiten abschließend beraten und dem feder-
führenden Finanzausschuss empfohlen:

1. die ausschussrelevanten Teile des Entwurfs eines Haushaltsbegleitgesetzes 2012/2013 auf 
Drucksache 6/299 unverändert anzunehmen;

2. die ausschussrelevanten Teile des Einzelplans 11 (Allgemeine 
Finanzverwaltung) des Entwurfes eines Haushaltsgesetzes 2012/2013 und eines 
Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2012/2013 auf Drucksache 6/300 unverändert 
anzunehmen;
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3. die ausschussrelevanten Teile des Einzelplans 12 (Hochbaumaßnahmen des Landes) des 

Entwurfes eines Haushaltsgesetzes 2012/2013 und eines Verbundquotenfestlegungsge-

setzes 2012/2013 auf Drucksache 6/300 unverändert anzunehmen;

4. den Einzelplan 15 (Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung) des Ent-

wurfes eines Haushaltsgesetzes 2012/2013 und eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 

2012/2013 auf Drucksache 6/300 mit der Maßgabe folgender Änderungen – und im Übri-

gen unverändert – anzunehmen:

a) Im Titel 1502-633.01 (Zuweisungen für Projekte der nachhaltigen Entwicklung) wird der 

Ansatz für 2012 von 225,0 TEUR um 80,0 TEUR auf 305,0 TEUR und für 2013 von 200,0 

TEUR um 15,0 TEUR auf 215,0 TEUR erhöht.

Die Deckung erfolgt durch eine Absenkung der Ansätze im Titel 1502-533.01 (Ausga-

ben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen sowie für Werbemaß-

nahmen im Zusammenhang mit Energie und Klimaschutz), für 2012 von 250,0 TEUR 

um 80,0 TEUR auf 170,0 EUR sowie für 2013 von 250,0 TEUR um 15,0 TEUR auf 235,0 

TEUR.

b) Die Erläuterungen zum Titel 1502-633.01 (Seite 41) werden durch die Worte: „sowie zur 

Fortführung des (Bio)EnergieDorf-Coaching“ ergänzt.

Hinsichtlich seiner Empfehlungen zum EP 15 hat sich der Ausschuss davon leiten lassen, 

dass in den Vorjahren aus Mitteln des Zukunftsfonds sowie aus dem landwirtschaftlichen 

Sondervermögen das (Bio)EnergieDorf-Coaching gefördert worden sei. Dies habe im 

Land zu positiven Impulsen geführt. So seien im Ergebnis des „Coaching (Bio)EnergieDör-

fer“ von 2009-2011 achtzig Gemeinderatsbeschlüsse zum Ziel (Bio)EnergieDorf gefasst 

worden, mehr als zwanzig Machbarkeitsstudien angefertigt worden bzw. in Arbeit sowie 

vier Dörfer mit der Umsetzung befasst. Fünf bis sieben weitere Dörfer seien im Jahr 2012 

zu erwarten. Aus dem neu veranschlagten Titel 1502-633.01 solle zur Umsetzung des bis-

her erfolgten Coachings eine Bezuschussung für die Erstellung von Machbarkeitsstudien 

für (Bio)EnergieDörfer vorgesehen werden. Darüber hinaus solle jedoch auch das (Bio)

EnergieDorf-Coaching weiterhin gefördert werden. Dieser Ansatz müsse fortgeführt wer-

den, damit die regionale Wertschöpfung und finanzielle Teilhabe der Bürgerinnen und 

Bürger weiterentwickelt und in noch mehr Dörfer getragen werden könne.
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5. In Bezug auf die Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 des Landes Mecklenburg-Vor-

pommern einschließlich Investitionsplanung auf Drucksache 6/298 hat der Energieaus-

schuss empfohlen, die ausschussrelevanten Teile verfahrensmäßig für erledigt zu erklären.

• Überweisung während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 24.04.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses auf Drucksache 6/799

hierzu: Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/855 

und Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/867 und 6/868

Beschlussempfehlungen und Berichte des Finanzausschusses auf den Drucksachen 

6/800, 6/801, 6/802, 6/803, 6/804, 6/805, 6/806, 6/807, 6/808, 6/809, 6/810, 6/811, 

6/812, 6/813, 6/814, 6/815 und 6/830,

hierzu mündlich vorgetragener Änderungsantrag des Vorsitzenden des Finanzaus-

schusses, Abg. Torsten Koplin, in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses auf 

Drucksache 6/800 in Artikel 1 § 14 Absatz 20 nach den Worten „mit Zustimmung des 

Finanzausschusses“ die Worte „des Landtages“ einzufügen.

b) an den Wirtschaftsausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung 
 Mecklenburg-Vorpommern

- Drucksache 6/3830 -

In seiner Stellungnahme hat der Energieausschuss erstens festgestellt, dass die energiere-

levanten Änderungen im Entwurf des Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung den 

Rechtsrahmen für die Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich verbessern, 

und zweitens begrüßt, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung eine erhöhte Planungs- 

und Rechtssicherheit in Bezug auf Erneuerbare Energien aufweist.
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• Überweisung während der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015:

Wirtschaftsausschuss (f )

Agrarausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 24.06.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/4501

hierzu: Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/4511 bis 

6/4516 sowie der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 6/4518 bis 

6/4521

- Gesetzentwurf der Volksinitiative gemäß Artikel 59 der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern zur Änderung der Landesbauordnung

Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V)

 Gegen unkontrollierten Ausbau von Windenergie
- Drucksache 6/4450 -

Der Energieausschuss hat in seiner Stellungnahme an den Wirtschaftsausschuss empfohlen, in 

dessen Beschlussempfehlung die nachfolgenden Sachverhalte zu berücksichtigen:

Um die Akzeptanz für Windkraftanlagen zu stärken, wird in Mecklenburg-Vorpommern be-

reits heute auf eine schonende Ausweisung von Flächen für Windkraft geachtet. So dürfen 

beispielsweise Wohn-, Erholungs-, Naturschutz-, Vogelschutz- und Tourismusgebiete, Natio-

nalparks, Biotope sowie Einzugsgebiete von Bau- und Bodendenkmalen nicht bebaut werden. 

Zudem müssen Gutachten eingeholt werden, um sicherzustellen, dass Naturschutzrichtlinien, 

gesetzliche Vorschriften und Bürgerinteressen nicht verletzt werden. Auch gibt das Bundes-Im-

missionsschutzgesetz zwingend einzuhaltende Schallschutzgrenzen für Windenergieanlagen 

in der Nähe von Wohngebieten vor. Die daraus folgenden Abstände zur Gesundheitsvorsorge 

sind bei jeder Planung und Errichtung von Windenergieanlagen einzuhalten.

Darüber hinaus bittet der Ausschuss die Landesregierung, sich auf Bundesebene für eine Über-

arbeitung der TA-Lärm und einschlägiger DIN-Normen einzusetzen, um weitere Verbesserun-

gen im Sinne des Schutzes der Anwohner zu erreichen.
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Zudem ist aus den Erfahrungen im Rahmen von Genehmigungsverfahren zur Errichtung und 

zum Betrieb von Windenergieanlagen der derzeit üblichen Leistungsklasse und Bauhöhen aus 

Gründen des Immissionsschutzes sowie der möglichen sogenannten optisch bedrängenden 

Wirkung ein Mindestabstand zu Wohngebieten von 500 bis 800 Metern erforderlich. Aufgrund 

des Vorsorgeprinzips und in Erwartung größerer und leistungsstärkerer Anlagen wurde die 

Empfehlung der Landesregierung für diese Schutzabstände in Mecklenburg-Vorpommern als 

einem der ersten Bundesländer flächendeckend auf 1.000 Meter zu geschlossener Bebauung 

und 800 Meter zu Splittersiedlungen erweitert. Dieser Abstand wurde mittlerweile auch in 

einigen anderen Bundesländern eingeführt und hat sich auch dort in der Planungs- und Ge-

nehmigungspraxis überwiegend bewährt.

Der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen in den Regionalen Raument-

wicklungsprogrammen (RREP) ist zudem ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept 

zugrunde zu legen, in deren Ergebnis, gemäß Bundesgesetzgebung und Rechtsprechung, der 

Windenergienutzung „substanzieller Raum“ zu verschaffen ist. Dadurch ist gewährleistet, dass 

Mecklenburg-Vorpommern seinen Beitrag zum Erreichen der bundespolitischen Ziele der 

Energiewende leistet.

Systematisch handelt es sich nicht um eine Gesetzesinitiative, die dem Bereich der Landesbau-

ordnung zuzuordnen ist. Es handelt sich vielmehr um die Ausfüllung der Ermächtigung des 

Bundesgesetzgebers, eine landesrechtliche Regelung im Bereich des Städtebaurechts zu tref-

fen. Die Regelungen müssten daher in das Ausführungsgesetz zum BauGB des Landes aufge-

nommen werden. Die derzeitige Fassung des Gesetzesentwurfs ist mit den bundesrechtlichen 

Vorgaben nicht vereinbar.

Wesentliche Aspekte der Stellungnahme hat der Wirtschaftsausschuss unter Ziffer II seiner Be-

schlussempfehlung auf Drucksache 6/4895 berücksichtigt.

• Überweisung während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015:

Wirtschaftsausschuss (f )

Energieausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 25.11.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/4895
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c) an den Agrarausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung

 Entwurf eines Gesetzes über das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe 
 Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung weiterer Gesetze

- Drucksache 5/2330 -

Der Energieausschuss hat in seiner Stellungnahme an den Agrarausschuss empfohlen, in des-

sen Beschlussempfehlung die nachfolgenden Sachverhalte zu berücksichtigen:

Der Energieausschuss unterstützt grundsätzlich den im Gesetzentwurf verankerten 

Schutzzweck. Die landesrechtliche Unterschutzstellung als UNESCO-Biosphärenreservat bie-

tet mit dem Leitziel einer ökologisch, ökonomisch und sozial ausgewogenen Entwicklung (§ 

3 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzentwurfs) große Chancen für eine nachhaltige Entwicklung 

der Region, insbesondere auch für eine regenerative Energieerzeugung. In diesem Zusam-

menhang sollte darauf geachtet werden, dass in den Entwicklungszonen und Pflegezonen 

die Potenziale für Anlagen zur Erzeugung von Solarenergie (Dach-, Fassaden- und Freif-

lächenanlagen) sowie Bioenergie im Sinne von § 34 und § 35 BauGB sowie der LBauO M-V 

genutzt werden können, sofern dies nicht im Einzelfall zu erheblichen Beeinträchtigungen 

des Schutzzwecks führt. Darüber hinaus hat es der Energieausschuss als erforderlich ange-

sehen, dass in den Entwicklungszonen und den Pflegezonen – unter der Berücksichtigung 

des Schutzzwecks – der Bau sowie die Unterhaltung einer insbesondere touristisch nutzbaren 

Radwege- und ÖPNV-Infrastruktur möglich bleibt.

Die Inhalte der Stellungnahme hat der Agrarausschuss in seiner Beschlussempfehlung auf 

Drucksache 6/3526 nicht berücksichtigt.

• Überweisung während der 53. Landtagssitzung am 13.11.2013:

Agrarausschuss (f )

Energieausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 26.03.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Agrarausschusses auf Drucksache 6/3526
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8.2 Beratung von Anträgen

8.2.1 Federführend überwiesene Anträge

- Antrag der Fraktion DIE LINKE

 Umfassende Zusammenarbeit mit der Republik Polen auf dem Energiesektor
- Drucksache 6/72 -

Die Republik Polen deckt ihren Strombedarf zu mehr als 90 % durch Steinkohlekraftwerke. 

Um die verbindlichen Klimaschutzziele der Europäischen Union bis 2020 und darüber hinaus 

zu erreichen, ist eine Änderung des nationalen Energiesystems Polens zwingend erforderlich. 

Deshalb hat sich die polnische Regierung entschlossen, ein Kernenergieprogramm auf den 

Weg zu bringen, um insbesondere Kohlendioxidemissionen zu vermindern.

Vor diesem Hintergrund hat der Antrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/72 auf die 

Feststellung abgezielt, dass der Bau neuer Atomkraftwerke in Polen der Energiewende in 

Deutschland und damit letztlich auch den Interessen Mecklenburg-Vorpommerns entgegen-

steht. Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, der Republik Polen eine um-

fassende Zusammenarbeit auf dem Energiesektor anzubieten, um eine grenzübergreifende 

Region für Erneuerbare Energien zu schaffen. Insgesamt soll das Ziel verfolgt werden, mithilfe 

von Erneuerbaren Energien auf die Nutzung von Atomkraftwerken zur Stromerzeugung zu 

verzichten.

Mit der Annahme der Beschlussempfehlung auf Drucksache 6/831 soll die Regierung der Re-

publik Polen in geeigneter Weise durch die Bundes- und Landesregierung gebeten werden, 

die Pläne zum Bau von Atomkraftwerken zur Stromerzeugung zu überdenken. Darüber hinaus 

soll das Land Mecklenburg-Vorpommern die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der 

Woiwodschaft Westpommern auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien ausbauen und ent-

sprechende Angebote unterbreiten. Des Weiteren werden grenznahe Gebietskörperschaften 

sowie Organisationen, Interessenvertretungen und sonstige Gremien gebeten, eigenständig 

geeignete Initiativen mit polnischen Partnern zu ergreifen. Abschließend wurde die Landesre-

gierung aufgefordert, dem Landtag bis zum 31. März 2014 einen Zwischenbericht über die bis 

dahin erzielten Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich Erneuer-

bare Energien vorzulegen.
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Ferner wird die Souveränität der Republik Polen bei der Umgestaltung des nationalen Ener-

giesystems anerkannt und festgestellt, dass es insbesondere die Aufgabe der Bundesregie-

rung sei, der polnischen Regierung eine umfassende bilaterale Zusammenarbeit im Energie-

bereich anzubieten, wenn ebenso wie in Deutschland eine europäische Energiewende ohne 

Kernenergienutzung auf der Basis der Kernspaltung erreicht werden solle.

Im Hinblick auf die Entschließung hat der Ausschuss empfohlen, den Antrag der Fraktion 

DIE LINKE auf Drucksache 6/72 für erledigt zu erklären.

• Überweisung des Antrages während der 3. Landtagssitzung am 16.11.2011:

Energieausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Agrarausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Energieausschusses auf Drucksache 6/831

• Beschluss während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Erledigterklärung des Antrages entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

  Bundesweit einheitliches Netzentgelt einführen: 
 Kosten für den Netzausbau regional fair verteilen

- Drucksache 6/2837 -

In seiner Entschließung hat der Landtag unter Ziffer I. 1 festgestellt, dass der Ausbau und die 

Modernisierung der Netzinfrastruktur eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Ener-

giewende in Deutschland sind, die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen in der 

Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich als gut bewertet werden, die Kosten für den Netz-

ausbau in Deutschland als hoch, aber als notwendige Investition für das Gelingen der Energie-

wende einzustufen sind und eine gerechte und transparente Finanzierung des notwendigen 

Ausbaus der Netzinfrastruktur ein wesentlicher Baustein für die Akzeptanz der Energiewen-

de ist. Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine 

Streichung der sogenannten vermiedenen Netzentgelte sowie für eine regional gerechte 

Verteilung der Netzkosten durch die Einführung eines bundeseinheitlichen Netzentgeltes für 

alle Netzebenen einzusetzen, die Organleihe bei der BNetzA zu beenden und eine landesei-

gene Regulierungsbehörde aufzubauen, sich auf Bundesebene aktiv in die Diskussionen zum 
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Grünbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ und zu dem entsprechenden Weißbuch des 

BMWi zum Strommarktdesign einzubringen sowie den Bürgern und Kommunen mehr Mög-

lichkeiten zu eröffnen, sich über netzthematische Entwicklungen und Vorhaben informieren 

und beteiligen zu können.

Im Hinblick auf diese Entschließung hat der Ausschuss empfohlen, den Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/2837 mit deren Zustimmung für erledigt zu er-

klären.

• Überweisung des Antrages während der 66. Landtagssitzung am 10.04.2014:

Energieausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Energieausschusses auf Drucksache 6/3882

• Beschluss während der 91. Landtagssitzung am 22.04.2015:

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Erledigterklärung des Antrages entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung

8.2.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von Anträgen

Im Folgenden wird ausschließlich auf mitberatende Stellungnahmen des Energieausschusses 

eingegangen, in denen dem federführenden Ausschuss konkrete inhaltliche Anmerkungen 

mitgeteilt worden sind.

a) an den Wirtschaftsausschuss

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

 Prozess der Onshore-Ölfeldentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern 
 positiv begleiten

- Drucksache 6/2127 -

hierzu:



926 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE

- Drucksache 6/2174 -

Unter Ziffer I seiner Stellungnahme an den Wirtschaftsausschuss hat der Energieausschuss 

grundsätzlich die Zielrichtungen des Antrages auf Drucksache 6/2127 unterstützt. Auf der 

Grundlage der Ergebnisse der Öffentlichen Anhörung sollten jedoch differenzierte Forderun-

gen abgeleitet werden, die eine abgestimmte, umweltverträgliche und wirtschaftliche Nut-

zung der landeseigenen Ressourcen und Bodenschätze ermöglichen. Vor diesem Hintergrund 

hat der Energieausschuss dem Wirtschaftsausschuss empfohlen, die Landesregierung aufzu-

fordern,

1. Sorge dafür zu tragen, dass in Schutzgebieten sowie den Küsten- und Binnengewässern 

und deren direktem Einzugsgebiet die Erkundung von öl- und gashaltigen Lagerstätten 

sowie die Förderung von Erdöl und Erdgas unterbleiben. Eingriffe in die Natur und Land-

schaft auf sonstigen Flächen seien auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken und 

auszugleichen. Der im Entwurf zum Landesraumentwicklungsplan formulierte Ausschluss 

der Förderung von Erdöl im Küstenmeer werde ausdrücklich begrüßt;

2. darauf zu achten, dass die für die Öl- und Gasförderung geltenden Umwelt- und Sicher-

heitsstandards konsequent eingehalten und kontrolliert werden, wobei insbesondere Ge-

fährdungen der Ressource Grundwasser ausgeschlossen werden müssen;

3. die Höhe der Förderabgabe für Gas und Öl auf mindestens 21 % festzusetzen und in Relati-

on zu deren Marktwert zu differenzieren und jeweils an die Marktentwicklung anzupassen;

4. zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und gemeinwohlorientierten Nutzung der un-

terirdischen Geopotenziale bis Ende 2019 ein geologisches 3D-Modell für den für die Erd-

ölgewinnung in Betracht kommenden unterirdischen Raum Mecklenburg-Vorpommerns 

vorzulegen; sowie

5. darauf hinzuwirken, dass die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Vorbereitung und 

Genehmigung von bergbaulichen Maßnahmen sowie bei der Erkundung, Aufsuchung 

und Gewinnung von Bodenschätzen zeitnah und umfassend informiert sowie einbezogen 

werden.
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Mit der Ziffer II seiner Stellungnahme hat der Energieausschuss mit Bezug auf die unter I. auf-

geführten Forderungen, die wichtige Aspekte des Änderungsantrages der Fraktion DIE LINKE 

auf Drucksache 6/2174 berücksichtigen, empfohlen, diesen verfahrensmäßig für erledigt zu 

erklären.

Im Ergebnis ist die Stellungnahme des Energieausschusses vom Wirtschaftsausschuss nicht 

berücksichtigt worden.

• Überweisung während der 48. Landtagssitzung am 05.09.2013:

Wirtschaftsausschuss (f )

Energieausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 18.06.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/3088

8.3 Unterrichtungen

8.3.1 Federführend überwiesene Unterrichtungen

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Energiepolitische Konzeption für Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/3724 -

Mit der Annahme der Ziffer I der Entschließung hat der Landtag insbesondere die mittelfristi-

gen Ziele und Handlungsansätze der Energiepolitischen Konzeption begrüßt und als Grund-

lage für eine zukunftsweisende Gestaltung der Energiewende im Land gewürdigt, dass darü-

ber hinaus der Vorrang sowie die Zielsetzungen zur Steigerung des Anteils von Erneuerbaren 

Energien bei der Stromerzeugung unterstützt werden und der Bürgerbeteiligung sowie der 

Einbeziehung von Interessenvertretern bei der Erarbeitung des Konzepts ein besonderer Stel-

lenwert beigemessen werde.
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Der Landtag hat festgestellt, dass

a) die von der Landesregierung verabschiedete Energiepolitische Konzeption für Mecklen-

burg-Vorpommern mittelfristige Ziele und Handlungsansätze für die Energiepolitik for-

muliert und somit Grundlage für die weitere Gestaltung der Energiewende in Mecklen-

burg-Vorpommern ist;

b) der Vorrang der Erneuerbaren Energien sowie die Zielsetzungen hinsichtlich der Steige-

rung der Stromerzeugung auf ca. 6,5 % des zukünftigen Strombedarfs in Deutschland bis 

zum Jahre 2025, davon mindestens 24,3 TWh Stromerzeugungskapazität aus Erneuerbaren 

Energien und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), grundsätzlich zu begrüßen sind; und

c) die Erarbeitung des Energiekonzeptes durch die Mitwirkung des Landesenergierates in 

Form eines länger währenden und offenen Dialoges unter Einbeziehung von relevanten 

Institutionen, Verbänden und Unternehmen sowie einer breiten Öffentlichkeit im Land in 

besonderem Maße als positiv bewertet und der Akzeptanz der Bevölkerung bei der Ener-

giewende ein besonderer Stellenwert beigemessen wird.

Darüber hinaus hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, die Umsetzung der Ener-

giewende auf politischer Ebene und in der Praxis voranzutreiben und mit konkreten Maß-

nahmen zu unterstützen, für die Umsetzung der Ziele einen Fahrplan zu erstellen, auf eine 

gerechte und transparente Verteilung der Kosten im Rahmen der Energiewende im besonde-

ren Maße zu achten sowie den Landtag und andere Akteure regelmäßig über die Ergebnisse 

von Maßnahmen zu unterrichten und bei energiepolitischen Grundsatzentscheidungen mit 

einzubeziehen.

Im Einzelnen hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert,

a) die Umsetzung der Energiewende weiterhin auf allen Ebenen voranzutreiben und dies mit 

konkreten Maßnahmen, wie beispielsweise mit

- der Gründung einer Landesenergieagentur als Koordinierungsstelle und Informations-

plattform,
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- dem Ausbau und der Modernisierung der Netzinfrastruktur sowie insbesondere der 

Synchronisation des Zubaus von Erneuerbaren Energien und dem Netzausbau sowie

- der Stärkung und Förderung von grundlagen- und anwendungsorientierter For-

schung, Ausbildung und Lehre

zu untersetzen;

b) für die Umsetzung der Ziele der Energiepolitischen Konzeption einen Fahrplan zu erstellen 

und über den Stand der Umsetzung regelmäßig gegenüber dem Landtag Bericht zu er-

statten;

c) bei der Umsetzung der Energiepolitischen Konzeption besondere Priorität auf eine gerech-

te und transparente Verteilung der Kosten der Energiewende einschließlich des erforderli-

chen Netzausbaus zu legen; und

d) auch zukünftig an dem bewährten Verfahren zur Erarbeitung des Landesenergiekonzeptes 

festzuhalten und bei energiepolitischen Grundsatzentscheidungen fortlaufend den Land-

tag und die beteiligten Akteure einzubeziehen.

• Überweisung nach § 59 Absatz 2 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß

 Amtlicher Mitteilung Nr. 6/96 vom 02.03.2015:

Energieausschuss 

• Beschlussempfehlung und Bericht des Energieausschusses auf Drucksache 6/4026

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/4046

• Beschluss während der 94. Landtagssitzung am 03.06.2015:

Annahme einer Entschließung entsprechend Ziffer der I der 

Beschlussempfehlung

Erledigterklärung der Unterrichtung entsprechend der Ziffer II der 

Beschlussempfehlung

Ablehnung der Ziffern I und II des Änderungsantrages
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8.3.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
Unterrichtungen

Im Folgenden wird ausschließlich auf mitberatende Stellungnahmen des Energieausschusses 

eingegangen, in denen dem federführenden Ausschuss konkrete inhaltliche Anmerkungen 

mitgeteilt worden sind.

an den Europa- und Rechtsausschuss

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
im Jahr 2012 - Auswertung des Legislativ- und Arbeitsprogramms 2012 
der Europäischen Kommission
- Drucksache 6/330 -

Der Energieausschuss hat in seiner Stellungnahme an den Europa- und Rechtsausschuss emp-

fohlen, in dessen Beschlussempfehlung die nachfolgenden Sachverhalte zu berücksichtigen:

Die EU-Strategie für Erneuerbare Energien ist für Mecklenburg-Vorpommern von besonderer 

Bedeutung, da sie Bereiche direkt beeinflusst, in denen das Land große Potenziale wirtschaft-

licher und ökologischer Entwicklung hat. Sie ist jedoch kein Ersatz für nationale, regionale und 

lokale Maßnahmen zur Modernisierung der Energieversorgung. Der Ausschuss unterstützt die 

Absicht der Landesregierung, die Bürger frühzeitig beim Um- und Ausbau der notwendigen 

Infrastruktur – etwa zur Netzintegration von Erneuerbaren Energien – zu beteiligen.

Mecklenburg-Vorpommern hat bereits heute den höchsten länderbezogenen Anteil Er-

neuerbarer Energien bei der Stromerzeugung in Deutschland. Der weitere Ausbau der Re-

generativen Energien, eine höhere Energieeffizienz, die energetische Sanierung und andere 

Maßnahmen des Klimaschutzes eröffnen große wirtschaftliche Chancen für Industrie und 

Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb ist eine aktive Beteiligung des Landes bei 

der Erarbeitung der Europäischen Strategie für Erneuerbare Energien unverzichtbar. Das Land 

Mecklenburg-Vorpommern wird dabei konsequent den eingeschlagenen energiepolitischen 

Weg weiterverfolgen.
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Der Seeverkehr und die Hafenwirtschaft haben für Mecklenburg-Vorpommern traditionell 

eine hohe Bedeutung. Deshalb setzen sich Landtag und Landesregierung engagiert dafür 

ein, dass die beabsichtigte Minderung der Schadstoffemissionen durch den Schiffsverkehr so-

wohl unter ökologischen als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten adäquat umgesetzt 

wird. Der Ausschuss für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung unterstützt Initiativen, 

die verhindern sollen, dass es in den Emissionsüberwachungsgebieten der Nord- und Ostsee 

zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen der maritimen Wirtschaft durch die Einführung einer 

0,1-Prozent-Grenze für den Schwefelanteil in Schiffstreibstoffen ab 2015 kommt. Die befürch-

tete Abwanderung von Verkehrsdienstleistungen in andere Seegebiete oder Küstenanrainer-

staaten sowie die prognostizierte Verlagerung des Verkehrs vom Seeweg auf die Straße müs-

sen verhindert werden.

Der Ausschuss begrüßt, dass die Europäische Kommission der Maritimen Raumordnung eine 

höhere Bedeutung beimisst als bisher. Erstmals enthält das Legislativ- und Arbeitsprogramm 

konkrete Aktivitäten auf diesem Gebiet. Die Absicht der Europäischen Kommission, einen 

Rahmenplan für die Maritime Raumordnung zu entwickeln, wird unterstützt. Auf diese Weise 

können dauerhaft nachhaltige Rahmenbedingungen geschaffen werden, mit deren Hilfe die 

unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den maritimen Raum zusammengeführt werden. 

Mecklenburg-Vorpommern setzt sich seit Jahren für diese Art der integrierten Planung ein und 

wird die konkrete Ausgestaltung des Rahmenplans konstruktiv begleiten.

Teilaspekte hat der Europa- und Rechtsausschuss unter Ziffer 2. d) seiner Beschlussempfeh-

lung auf Drucksache 6/1156 berücksichtigt.

• Überweisung nach § 59 Abs. 2 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

 Amtlicher Mitteilung Nr. 6/12 vom 27.02.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 16.05.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/1156
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europa- und Ostseebericht der Landesregierung 
Mecklenburg-Vorpommern 2011/2012
- Drucksache 6/755 -

Der Energieausschuss hat in seiner Stellungnahme an den Europa- und Rechtsausschuss emp-

fohlen, in dessen Beschlussempfehlung die nachfolgenden Sachverhalte zu berücksichtigen:

1. Hinsichtlich der übergeordneten Themenstellungen der Unterrichtung (Abschnitt A) sollte 

die Landesregierung ihre Einflussmöglichkeiten dahin gehend ausweiten, dass die Erfor-

dernisse der Energiewende – insbesondere die Nutzung Erneuerbarer Energien – in den 

Programmen der EU finanziell ausreichend untersetzt werden und verstärkt Berücksichti-

gung finden.

2. In Bezug auf die Europa- und ostseepolitischen Schwerpunkte der Staatskanzlei und der 

Ressorts (Abschnitt B) wird es als erforderlich angesehen, dass sich die Landesregierung 

weiterhin dafür einsetzt, dass die Operationellen Programme auch in der neuen Förderpe-

riode 2014-2020 genutzt werden und eine Fokussierung auf den Bereich des Klimaschut-

zes, der Verringerung von CO2-Emissionen und insbesondere der Erneuerbaren Energien 

erfolgt. Die Landesregierung sollte für rechtliche Grundlagen einer auf Nachhaltigkeit 

ausgerichteten integrierten Maritimen Raumordnung im Ostseeraum und ganz Europa 

weiterhin eintreten und den Prozess aktiv mitgestalten. Darüber hinaus wird die Landesre-

gierung aufgefordert, sich weiterhin dafür einzusetzen, dass die Straßen- und Schienenver-

bindung Rostock-Berlin Teil des Kernnetzkorridors Hamburg-Rostock-Berlin-Prag-Südost-

europa wird.

3. In Bezug auf Regionale Partnerschaften Mecklenburg-Vorpommerns im Ostseeraum (Ab-

schnitt C) sollte die Landesregierung aufgefordert werden, im Sinne der Ziffer I. 1. b. des 

Landtagsbeschlusses zu Drucksache 6/72 alle Möglichkeiten zu nutzen, die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit mit der Woiwodschaft Westpommern im Energiebereich zu 

verstärken und auch bereits bestehende Kooperationsvorhaben auf diesem Gebiet weiter 

auszubauen.

Wesentliche Aspekte hat der Europa- und Rechtsausschuss unter Ziffer 3. d) seiner Beschlus-

sempfehlung auf Drucksache 6/1673 berücksichtigt.
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• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß

 Amtlicher Mitteilung Nr. 6/22 vom 03.07.2012:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 21.11.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 

auf Drucksache 6/1673

- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
im Jahr 2013 - Auswertung des Legislativ- und Arbeitsprogramms 2013 
der Europäischen Kommission
- Drucksache 6/1461 -

Der Energieausschuss hat in seiner Stellungnahme an den Europa- und Rechtsausschuss emp-

fohlen, in dessen Beschlussempfehlung die nachfolgenden Sachverhalte zu berücksichtigen:

1. Der Energieausschuss unterstützt grundsätzlich die Ausrichtung der neuen Schwerpunkte 

der europäischen Kohäsionspolitik bis 2020. Der neue Gemeinsame Strategische Rahmen 

sieht für die künftigen Strukturfonds in der Förderperiode 2014-2020 Investitionsschwer-

punkte vor, die auch für Mecklenburg-Vorpommern als Übergangsregion eine besondere 

Bedeutung haben. Der Energieausschuss begrüßt ausdrücklich die energiepolitische Aus-

richtung der zukünftigen europäischen Förderpolitik sowie die von der Landesregierung 

dargelegten Arbeitsschwerpunkte. Ebenso begrüßt der Energieausschuss die sektorale 

Konzentration der Strukturfondsmittel für die Bereiche Klimaschutz, Erneuerbare Energien 

und Energieeffizienz, die es ermöglichen sollen, die energiepolitischen Ziele des Landes 

so zügig wie möglich umzusetzen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Techno-

logien zu berücksichtigen und zu fördern, die zur Zielerreichung des EU-Energiefahrplans 

2050 führen. Vor diesem Hintergrund erwartet der Energieausschuss von der Landesre-

gierung, dass die für die Bereiche Klimaschutz, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

vorgesehenen Strukturfondsmittel entsprechend der Vorgaben der Europäischen Union 

eingesetzt werden.
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2. Kritisch hingegen sieht der Energieausschuss die beabsichtigte Konzentration und deutli-

che Reduzierung der Strukturfondsmittel für den Verkehrs- und Straßenbaubereich, da in 

Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor ein hoher Investitionsbedarf besteht, der allein 

mit Landes- und Bundesmitteln nicht zu finanzieren ist. Vor dem Hintergrund der Konzen-

tration der Infrastrukturförderung auf das gesamteuropäische Netz wird als erforderlich 

erachtet, dass die Landesregierung sich für dementsprechende Mittelzuwendungen an 

das Land bezüglich des sich in Mecklenburg-Vorpommern befindlichen Abschnittes des 

transeuropäischen Netzes einsetzt.

3. Der Energieausschuss unterstützt die Haltung der Landesregierung in Bezug auf den Rah-

men für die künftige Hafenpolitik der EU, da die bisherigen Kommissionsvorschläge nega-

tive Auswirkungen auf die maritime Wirtschaft – insbesondere bei Hafendienstleistungen 

– erwarten lassen.

4. In Bezug auf die Maritime Raumordnung begrüßt der Energieausschuss das Vorhaben der 

EU-KOM, einen Rahmenvorschlag für staatenübergreifende Maßnahmen noch im laufen-

den Jahr zu verabschieden, um einerseits eine effiziente und nachhaltige wirtschaftliche 

Entwicklung der Küstenanrainerstaaten gewährleisten sowie andererseits die unterschied-

lichsten Nutzungsansprüche an den maritimen Raum berücksichtigen zu können. Der 

Energieausschuss unterstreicht jedoch, dass der eigentliche Planungsprozess entspre-

chend der Zuständigkeit den Mitgliedsstaaten und Regionen vorbehalten bleiben muss. 

Dies gilt insbesondere auch für die Prioritätensetzung und Lösungsfindung auf nationaler 

und regionaler Ebene.

Wesentliche Aspekte hat der Europa- und Rechtsausschuss unter Ziffer 2 seiner Beschlussemp-

fehlung auf Drucksache 6/1966 berücksichtigt.

• Überweisung nach § 59 Abs. 2 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

 Amtlicher Mitteilung Nr. 6/39 vom 17.01.2013:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss,

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 10.04.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses

auf Drucksache 6/1966
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Jahresbericht der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 
zur Zusammenarbeit im Ostseeraum für den Zeitraum 2012/2013
- Drucksache 6/1898 -

Der Energieausschuss hat in seiner Stellungnahme an den Europa- und Rechtsausschuss emp-

fohlen, in dessen Beschlussempfehlung die nachfolgenden Sachverhalte zu berücksichtigen:

Dem Land Mecklenburg-Vorpommern fällt aufgrund der günstigen Ausgangsbedingungen 

beim Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland eine besondere Bedeutung zu. Mit 

seiner Vorreiterrolle hat das Land jedoch auch eine besondere Verantwortung. Die Intensivie-

rung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Ausbaus der Erneuerbaren Energien in der 

Ostseeregion ist Teil des Ausdrucks dieser Verantwortung. Der Ausschuss begrüßt deshalb die 

Hervorhebung des Themenbereiches Erneuerbare Energien und die Betonung der damit ver-

bundenen Herausforderungen und Chancen für die Ostseeregion. Der Ostseeregion kommt 

dabei aufgrund ihrer geopolitisch hervorragenden Ausgangslage eine besondere Bedeutung 

bei der Umsetzung der europäischen Energiewende zu. Vor diesem Hintergrund gilt es, die 

grenzübergreifende Zusammenarbeit der Ostseeanrainerstaaten bei der Erzeugung Erneuer-

barer Energien weiter zu verstärken und voranzutreiben. Aus Sicht des Ausschusses für Energie, 

Infrastruktur und Landesentwicklung werden nachfolgende Projekte zur energiepolitischen 

Zusammenarbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit Partnern in der Ostseeregion als 

besonders nachhaltig und wichtig eingestuft:

1. Die Zusammenarbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit der Woiwodschaft West-

pommern ist im Bereich Erneuerbare Energien weiter fortzuführen und insbesondere vor 

dem Hintergrund des dazu erfolgten Landtagsbeschlusses sowie der damit verbundenen 

kritischen politischen Begleitung des beabsichtigten Baus von Kernkraftwerken in Polen 

konsequent und positiv zu begleiten.

2. Der geregelte Ausbau der On- und Offshore-Windenergienutzung bietet für das Land 

Mecklenburg-Vorpommern große wirtschaftliche und beschäftigungspolitische Chan-

cen. Die Offshore-Windenergiebranche im Ostseebereich gewährt vielen Unternehmen 

im Land die Möglichkeit, an die Erfolge der Schiffbauindustrie im Land anzuknüpfen und 

die vorhandene Werften- und Hafeninfrastruktur modifiziert zu erhalten. Insbesondere die 

Entwicklung, Produktion und Wartung von Windenergieanlagen in den Küstengewässern 
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sowie der AWZ schaffen langfristig gesicherte und qualifizierte Arbeitsplätze. Um die wirt-
schaftlichen Potenziale dieser Entwicklung zu nutzen, könnte eine verstärkte Kooperation 
mit Partnern in der Ostseeregion unterstützt werden.

3. Mecklenburg-Vorpommern könnte von der Entwicklung neuer bzw. Weiterentwicklung 
bestehender Netzwerke europäischer Regionen im Bereich der Bioenergie profitieren. Bei 
der Etablierung von überregionalen europäischen Kooperationen im Rahmen entspre-
chend passender EU-Programme sollte die Landesregierung die finanzielle Unterstützung 
entsprechender Projekte prüfen.

4. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit beim Thema Netzstabilität und Versorgungssi-
cherheit wird als gemeinsame Aufgabe betrachtet.

5. Mecklenburg-Vorpommern bekennt sich zum Schutz des Lebensraumes Ostsee. Vor dem 
Hintergrund der im Jahr 2015 in Kraft tretenden neuen Grenzwerte für den Schwefelgehalt in 
Schiffstreibstoffen sind die gemeinsamen Anstrengungen aller Akteure zu intensivieren, um 
die notwendigen Schritte zur Umstellung auf die neuen Umweltstandards voranzutreiben. 
Die Förderung technologischer Innovationen zur Reduzierung von Schiffsemissionen bietet 
große Chancen für die maritime Wirtschaft unseres Landes und sollte durch wirksame Initia-
tiven und finanzielle Anreize auf nationaler und europäischer Ebene unterstützt werden. Die 
Landesregierung wird aufgefordert, sich – insbesondere zur Verhinderung einer Verkehrsver-
lagerung vom Seeweg auf die Straße – im Rahmen der Kooperation der Ostseeanrainerstaa-
ten verstärkt dafür einzusetzen, die Entwicklung umweltgerechter Schiffstechnologien und 
den Ausbau der entsprechenden Logistik und Infrastruktur voranzutreiben.

Wesentliche Aspekte hat der Europa- und Rechtsausschuss unter Ziffer 5 seiner Beschlussemp-
fehlung auf Drucksache 6/2849 berücksichtigt.

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß
 Amtlicher Mitteilung Nr. 6/50 vom 23.08.2013:

Europa- und Rechtsausschuss (f )
Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, Bildungsaus-
schuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 26.02.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses 
auf Drucksache 6/2849
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-  Unterrichtung durch die Landesregierung

Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
im Jahr 2014 - Auswertung des Legislativ- und Arbeitsprogramms 2014 
der Europäischen Kommission
- Drucksache 6/2717 -

Der Energieausschuss hat in seiner Stellungnahme an den Europa- und Rechtsausschuss emp-

fohlen, in dessen Beschlussempfehlung die nachfolgenden Sachverhalte zu berücksichtigen:

1. a) Der Ausschuss stellt in Übereinstimmung mit dem Beschluss des Bundesrates auf 

Drucksache 22/14 vom 14. März 2014 fest, dass der Schutz des Klimas und der Umwelt 

zentrale Handlungsfelder der Europäischen Union (EU) sind. Die bisher auf europäischer 

Ebene bestehenden Zielvorgaben zur Minderung von CO2-Emissionen sowie zur Stei-

gerung der Energieeffizienz und des Anteils der Erneuerbaren Energien (20-20-20-Zie-

le) bis 2020 können als beschlossen und verbindlich betrachtet werden.

b) Der Ausschuss begrüßt die Initiative der Europäischen Kommission (EU-KOM) zur Fest-

legung weiterführender klima- und energiepolitischer Rahmenrichtlinien 2030. Die 

frühzeitige Orientierung auf einen festen Handlungs- und Aktionskorridor begründet 

Planungssicherheit für die Politik der Nationalstaaten sowie wirtschaftlicher Akteure. 

Die Weiterentwicklung verbindlicher Klimaschutzziele auf EU- sowie auf nationaler 

Ebene wird als Voraussetzung zum Gelingen der Energiewende gesehen.

c) Der Ausschuss teilt in diesem Zusammenhang mit Blick auf die 20-20-20-Ziele die Auf-

fassung, dass die bisherige Klimaschutzpolitik der EU Erfolge aufweist und trotz der 

anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrise zur Sicherung von Arbeitsplätzen in verschie-

denen Umwelt- und Technologiebranchen beiträgt.

d) Der Ausschuss stellt in Übereinstimmung mit dem o.g. Beschluss des Bundesrates 

fest, dass die von der EU-KOM im Rahmen der Klima- und Energiepolitik bis 2030 am 

22.01.2014 vorgelegten Zielvorgaben nicht ausreichend realisiert worden sind. Weiter-

hin stimmt der Ausschuss dem Vorschlag des Europäischen Parlaments (EP) zur Ver-

pflichtung aller EU-Mitgliedsstaaten zu einer verbindlichen Steigerung der Energieeffi-

zienz um 40 % bis 2030 zu. 
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2. Der Ausschuss teilt die Bedenken der Landesregierung in Bezug auf zunehmend kompli-

ziertere Vergabeverfahren im ÖPNV- und SPNV-Bereich sowie einer damit einhergehenden 

Änderung des ÖPNV-Gesetzes und des Vergabegesetzes M-V.

3. Der Ausschuss stellt in Bezug auf den Entwurf der überarbeiteten Richtlinien für staatliche 

Beihilfen an Flughäfen und Fluggesellschaften fest, dass diese für die Zukunftsfähigkeit der 

Flughäfen in Mecklenburg-Vorpommern von großer Bedeutung sind. Die neuen Beihilfe-

vorschriften ermöglichen eine befristete Förderung von Investitions- und Betriebskosten 

sowie die Ansiedlung von neuen Luftverkehrsgesellschaften.

Wesentliche Aspekte hat der Europa- und Rechtsausschuss unter Ziffer 3. seiner Beschlus-

sempfehlung auf Drucksache 6/3528 berücksichtigt.

• Überweisung nach § 59 Abs. 2 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

 Amtlicher Mitteilung Nr. 6/69 vom 27.03.2014:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss,

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 18.06.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses

auf Drucksache 6/3278
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Europa- und Ostseebericht der Landesregierung 
Mecklenburg-Vorpommern 2013/2014
- Drucksache 6/3049 -

Der Energieausschuss hat in seiner Stellungnahme an den Europa- und Rechtsausschuss emp-

fohlen, in dessen Beschlussempfehlung die nachfolgenden Sachverhalte zu berücksichtigen:

1.  Bezüglich des europäischen Klima- und Energierahmens 2030 unterstützt der Ausschuss 

die Position der Bundesregierung, die sich für ein EU-internes Treibhausgasminderungsziel 

von mindestens 40 Prozent bis 2030 einsetzt. Darüber hinaus unterstützt der Ausschuss, 

dass ein verbindliches EU-Erneuerbaren-Ziel von 30 Prozent bis 2030 sowie ein ambitio-

niertes und verbindliches Effizienzziel wichtig ist, dessen Höhe sich an den wirtschaftlichen 

Potenzialen orientiert.

2.  Der Ausschuss wertet den durch die EU-KOM vorgestellten „Energiefahrplan 2050“ als po-

sitives Signal für eine aktive europäische Klimaschutzpolitik. Ziel ist es, Grundzüge einer 

europäischen Energiestrategie für die Mitgliedsstaaten und für die Wirtschaft mit Wirkung 

über das Jahr 2020 hinaus aufzuzeigen.

3.  Der Ausschuss weist neben allen technischen, politischen und finanziellen Herausforderun-

gen einer Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare Energien vor allem auf die 

Chancen hin, die mit dem Ausbau der neuen Technologien auf europäischer Ebene ein-

hergehen. Für das Land Mecklenburg-Vorpommern ergeben sich aufgrund der natürlichen 

Voraussetzungen in der Ostseeregion neue wirtschaftliche sowie beschäftigungspolitische 

Chancen. Der Ausschuss sieht darin nachhaltige Wertschöpfungsoptionen für das Land.

4.  Der Ausschuss teilt die Feststellung der EU-KOM, dass die Speichertechnologien zwar ele-

mentar, derzeit jedoch noch teurer als der Bau zusätzlicher Übertragungsnetzkapazitäten 

sind. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Ausschuss, dass die Landesregierung einen be-

sonderen Schwerpunkt auf den Ausbau von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten – 

unter anderem auch im Hinblick auf Speichertechnologien – legt.
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5.  In Bezug auf den Ausbau der Offshore-Windenergie begrüßt der Ausschuss den von der 

EU-KOM verfolgten Ansatz, ein gemeinsames länderübergreifendes Offshore-Netz zur För-

derung des internationalen Stromhandels sowie zur Erhöhung der Systemstabilität auszu-

bauen und somit die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsstaaten zu stärken.

6.  Der Ausschuss begrüßt, dass das Vorhaben „Kriegers Flak – Combined Grid Solution“ durch 

die EU-KOM als „Projekt von gemeinsamem Interesse“ (Project of Common Interest – PCI) 

definiert wurde und diesem durch die EU-KOM eine entsprechende Priorität zugeschrie-

ben wird. Dieses Beispiel zeigt die große Bedeutung der europäischen Fördermöglichkei-

ten, die zukünftig noch stärker als bisher durch das Land genutzt werden sollten.

7.  Der Ausschuss befürwortet ausdrücklich die Bestrebungen der Landesregierung, Pro-

jektpartner aus Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen des „EU-Forschungsrahmenpro-

gramms HORIZON 2020“ zu unterstützen. Er begrüßt die Absicht der Landesregierung, in 

diesem Zusammenhang zu prüfen, inwieweit eine Förderung der Partner während der Vor-

bereitungen, insbesondere bei der Antragserarbeitung und Antragstellung, möglich ist.

8.  Der Ausschuss spricht sich auch weiterhin für eine enge Zusammenarbeit mit der Republik 

Polen, insbesondere mit der Woiwodschaft Westpommern aus. In diesem Zusammenhang 

begrüßt der Ausschuss sowohl das Engagement des Landes bezüglich der Mitarbeit am 

Entwicklungskonzept für die Metropolregion Stettin als auch die Bestrebungen zur Ent-

wicklung einer stärkeren Zusammenarbeit im Bereich Erneuerbare Energien.

9.  Der Ausschuss schließt sich der Feststellung des Bundesrates an, dass der Wettbewerb zwi-

schen den europäischen Häfen funktioniert und der Verordnungsvorschlag zur künftigen 

EU-Seehafenpolitik der EU-KOM diesbezüglich keine zusätzlichen Gestaltungsspielräume 

schafft, sondern die bestehenden unnötig einengen würde. Zudem fordert der Ausschuss 

die Landesregierung auf, die Hafeninfrastruktur des Landes im Rahmen der beihilferechtli-

chen Möglichkeiten weiterhin zu unterstützen und zu stärken.

10.  Der Ausschuss stellt in Bezug auf die neuen „Leitlinien für staatliche Beihilfen für Flughäfen 

und Luftverkehrsgesellschaften“ fest, dass die neuen Beihilfevorschriften eine befristete 

Förderung von Investitions- und Betriebskosten sowie die Ansiedlung von neuen Luftver-

kehrsgesellschaften ermöglichen.
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11.  Der Ausschuss hebt den europa- und bundesweiten Vorstoß Mecklenburg-Vorpom-

merns hinsichtlich der Einbeziehung des Küstenmeeres in das Landesraumentwicklungs-

programm (LEP) hervor. Die maritime Raumordnung (MRO) und das Integrierte Küsten-

zonenmanagement (IKZM) koordinieren künftige Raumansprüche und sorgen für die 

Berücksichtigung unterschiedlicher wirtschaftlicher, touristischer, militärischer sowie na-

turschutzrelevanter Interessen. Die neue Richtlinie zur Schaffung eines Rahmens für die 

maritime Raumplanung stellt eine gute Grundlage für die vertiefte grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit im Bereich der maritimen Raumordnung dar. Der Ausschuss begrüßt das 

Vorhaben der Landesregierung, sich in diesen Prozess weiterhin aktiv einzubringen.

12.  Der Ausschuss begrüßt die europäischen Bemühungen zur Reduzierung der Schwefele-

missionen im Schiffsverkehr im Ostseeraum. In diesem Zusammenhang befürwortet der 

Ausschuss den Aufbau eines Infrastrukturnetzwerkes zur Verwendung von Liquefied Na-

tural Gas (LNG) für einen emissionsarmen Schiffsverkehr im Ostseeraum und erwartet von 

der EU-KOM, dass diese die Umstellung der Energieversorgung auf LNG verstärkt unter-

stützt.

Wesentliche Aspekte hat der Europa- und Rechtsausschuss unter Ziffer 3 seiner Beschlussemp-

fehlung auf Drucksache 6/3528 berücksichtigt.

• Überweisung nach § 59 Abs. 2 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

 Amtlicher Mitteilung Nr. 6/75 vom 09.07.2014:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 29.10.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses

auf Drucksache 6/3528
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-  Unterrichtung durch die Landesregierung

Bericht zur Metropolregion Hamburg 2014
- Drucksache 6/3215 -

In seiner Stellungnahme an den Europa- und Rechtsausschuss hat der Energieausschuss 

festgestellt, dass die Metropolregion Hamburg die einzige verfasste Kooperationsebene in 

Norddeutschland darstelle. Insofern hat der Ausschuss angeregt, diese Ebene dafür zu nut-

zen, die privilegierte Zusammenarbeit der beteiligten Länder und Kommunen in den The-

menbereichen Energie, Verkehr und Siedlungsentwicklung im Sinne einer Vergrößerung der 

Chancen Norddeutschlands verstärkt auch im Wettbewerb mit den übrigen Bundesländern 

bei nationalen und EU-Projekten zu nutzen. Weiter solle das Bestreben der Landeshauptstadt 

Schwerin unterstützt werden, sich in die Metropolregion zu integrieren. Deshalb solle die Lan-

desregierung gebeten werden, sich auch weiterhin dafür einzusetzen. Darüber hinaus hat es 

der Ausschuss für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung aufgrund der Bedeutung der 

Metropolregion für die Entwicklung Mecklenburg-Vorpommerns für wichtig gehalten, dass 

der Landtag in Zukunft einmal in der Legislaturperiode über die Aktivitäten des Landes in der 

Metropolregion Hamburg unterrichtet werden solle.

Teilaspekte hat der Europa- und Rechtsausschuss unter Ziffer 4 seiner Beschlussempfehlung 

auf Drucksache 6/4892 berücksichtigt.

• Überweisung nach § 59 Abs. 2 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß

 Amtlicher Mitteilung Nr. 6/84 vom 17.10.2014:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Energieausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 09.09.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf Drucksache 

6/4892
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- Unterrichtung durch die Landesregierung

Jahresbericht der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 
zur Zusammenarbeit im Ostseeraum für den Zeitraum 2014/2015
- Drucksache 6/3776 -

Der Energieausschuss hat in seiner Stellungnahme an den Europa- und Rechtsausschuss emp-

fohlen, in dessen Beschlussempfehlung die nachfolgenden Sachverhalte zu berücksichtigen:

1. Der Ausschuss verweist in Übereinstimmung mit der Landesregierung auf die Bedeu-

tung der Windenergienutzung für die Energiewende in Deutschland. Dem Land Meck-

lenburg-Vorpommern wird in diesem Zusammenhang übereinstimmend eine besondere 

Bedeutung beigemessen. Insbesondere die Offshore-Windenergie-Nutzung sollte in den 

kommenden Jahren in Übereinstimmung mit den mittel- und langfristigen energiepoliti-

schen Zielen der Landesregierung weiter ausgebaut werden.

2. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Ausschuss grundsätzlich die in der Unterrichtung dar-

gelegten Fortschritte bei der Entwicklung der Offshoreprojekte in der Ostsee (Arcadis Ost 

1, EnBW Baltic 2, Wikinger, Arkona Becken Südost).

3. Weiterhin begrüßt der Ausschuss die Konkretisierung der Planungen zur grenzüberschrei-

tenden Vernetzung von Offshorewindparks zwischen Dänemark und Deutschland (z. B. 

das Projekt „Kriegers Flak Combined Grid Solution). Auf diese Weise werden eine Förderung 

der Systemstabilität europäischer Verbundnetze sowie eine Unterstützung der Marktinteg-

ration Erneuerbarer Energien erreicht. Angesichts dessen begrüßt der Ausschuss ausdrück-

lich die Förderung des Pilotprojekts durch die EU-KOM in Höhe von 150 Mio. EUR als Modell 

für zukünftige Offshore-Stromnetze in Europa. Der Ausschuss fordert die Landesregierung 

in diesem Zusammenhang auf, sich weiterhin für die Etablierung einer entsprechenden 

europäischen Modellregion in der Ostsee einzusetzen.

4. Der Ausschuss stellt fest, dass mit dem steigenden Ausbau der Offshore-Windenergie auf 

der Ostsee in gleichem Maße auch die Herausforderungen für Betreiber der Windparks so-

wie die Sicherheitsbehörden stiegen. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Ausschuss aus-

drücklich die Vereinbarungen der Beteiligten mit dem Ziel einer Sicherheitspartnerschaft 

im Sinne einer zukünftigen engen Abstimmung der Zusammenarbeit, insbesondere im 

Hinblick auf entstehende Offshore-Windparks in der Ostsee.
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5. Bezüglich der aktuellen Planungen neuer Kernkraftwerke (KKW) in anderen Ostseeanrai-

nerstaaten begrüßt der Ausschuss ausdrücklich die ablehnende Positionierung des Lan-

des Mecklenburg-Vorpommern gegenüber der Republik Polen und Finnland im Rahmen 

der Grenzüberschreitenden und Strategischen Umweltverträglichkeitsprüfungen zum Bau 

neuer KKW. In diesem Zusammenhang fordert der Ausschuss die Landesregierung auf, 

insbesondere die bestehende grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Woiwod-

schaft Westpommern sowie der Region Südwest-Finnland weiter zu intensivieren und eine 

stärkere Zusammenarbeit im Bereich der Erneuerbaren Energien zu forcieren. Weiterhin 

unterstützt der Ausschuss in diesem Zusammenhang die Aufforderung der Landesregie-

rung an die Republik Polen und Finnland zur Prüfung umweltschonender Alternativen der 

Energieerzeugung.

6. Der Ausschuss begrüßt grundsätzlich die Zielsetzungen zur Entwicklung eines einheitli-

chen europäischen Vernetzungsprozesses von Bioenergiedörfern. In diesem Rahmen wird 

ebenso die Bereitschaft des zuständigen Energieministeriums zur Unterstützung der An-

tragsstellung für ein mögliches Projekt im laufenden Jahr gebilligt. Gleichzeitig fordert der 

Ausschuss mehr Initiative sowie eine umfassende Unterstützung auch über das Jahr 2015 

hinaus. In diesem Zusammenhang begrüßt der Ausschuss ebenfalls konkrete gemeinsame 

Ansätze mit finnischen und polnischen Partnern im Rahmen des EU-Forschungsprogram-

mes Horizont 2020.

Wesentliche Aspekte hat der Europa- und Rechtsausschuss unter Ziffer 6 seiner Beschlussemp-

fehlung auf Drucksache 6/4498 berücksichtigt.

• Überweisung nach § 59 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß

 Amtlicher Mitteilung Nr. 6/97 vom 13.04.2015:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss,

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 17.06.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses

auf Drucksache 6/4498



 Kompetenzbereich des Ausschusses für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung (Energieausschuss) 945

- Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und 
österreichischen Landesparlamente, des Deutschen Bundestages, 
des Bundesrates sowie des Südtiroler Landtages vom 
14. bis 16. Juni 2015 in Mecklenburg-Vorpommern
- Drucksache 6/4121 -

In seiner Stellungnahme hat der Ausschuss für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 

auf der Grundlage seiner Beratungen zum Themenbereich „Breitbandausbau“ grundsätzlich 

festgestellt, dass die Anbindung an eine leistungsfähige digitale Infrastruktur zukünftig we-

sentlicher Standortfaktor für die Attraktivität und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von 

Regionen sein werde. Insbesondere vor dem Hintergrund der geringen Besiedlungsdichte 

strukturschwacher Regionen sowie der demographischen Entwicklung in Mecklenburg-Vor-

pommern sei die digitale Anbindung ein elementarer Bestandteil zur Sicherung der Zukunfts-

fähigkeit des Landes. In diesem Rahmen hat es der Ausschuss als erforderlich angesehen, 

dass der Ausbau der digitalen Infrastruktur zukünftigen Anforderungen an innovative Anwen-

dungsfelder (Telemedizin, eVerwaltung, Intermodalität, Telematik, Smart Metering etc.) so weit 

wie möglich genügen solle. Vor diesem Hintergrund hat der Ausschuss die Feststellungen der 

Präsidentenkonferenz hinsichtlich einer flächendeckenden Versorgung mit schnellen Inter-

netverbindungen sowie der Schaffung eines digitalen Binnenmarktes in Europa zugestimmt. 

Ebenso hat der Ausschuss die Schwerpunktsetzung der Landesregierung begrüßt, um den 

notwendigen Anforderungen an die digitale Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern in ei-

nem ersten Schritt bis 2018 gerecht zu werden. In Kenntnis erster Zwischenergebnisse eines 

Gutachtens des TÜV-Rheinland zur derzeitigen Situation des Breitbandausbaus in Mecklen-

burg-Vorpommern sowie zu den technisch unterschiedlichen Ausbauszenarien (FTTC und 

FTTB) hat der Ausschuss die Landesregierung im Rahmen der Begleitung und Förderung des 

Ausbauprozesses unterstützt. Auch hat der Ausschuss in der von der Bundesregierung ge-

forderten flächendeckenden digitalen Grundversorgung mit einer Geschwindigkeit von 50 

Mbit/s einen ersten Schritt für eine nachhaltige digitale Infrastruktur angesehen. Damit insbe-

sondere die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im Land gewahrt bleibe, müsse der Ausbau 

auch nach 2018 und nach einem Erreichen des Ausbauziels 50 MBit/s fortgesetzt werden. In 

diesem Zusammenhang hat der Ausschuss auch die Zusammenarbeit der Landesregierung 

mit dem Breitbandkompetenzzentrum Mecklenburg-Vorpommern als zielführend angesehen, 

um gerade ländliche Regionen auf einem hohen Breitbandniveau zu versorgen.
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Teilaspekte hat der Europa- und Rechtsausschuss unter Ziffer 5 seiner Beschlussempfehlung 

auf Drucksache 6/5463 berücksichtigt.

• Überweisung nach § 59 Abs. 2 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß

 Amtlicher Mitteilung Nr. 6/105 vom 25.06.2015:

Europa- und Rechtsausschuss (f )

Innenausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Energieausschusses vom 04.11.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Europa- und Rechtsausschusses auf 

 Drucksache 6/5463

8.4 Wahlen durch den Energieausschuss zur Besetzung von 
Gremien in seinem Zuständigkeitsbereich 

- Wahlvorschläge der Fraktionen der SPD und CDU, DIE LINKE und 

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wahl des Mitgliedes zur Vertretung des Energieausschusses 
im Energierat der Landesregierung

• Wahlergebnis gemäß § 92 Abs. 1 GO LT während der 21. Ausschusssitzung 

 am 17.10.2012:

Abg. Rudolf Borchert (SPD)
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8.5 Weitere Aktivitäten des Energieausschusses

8.5.1 Wahrnehmung des Selbstbefassungsrechts

Gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Verbin-

dung mit § 12 Absatz 1 Satz 2 GO LT hat der Ausschuss für Energie, Infrastruktur und Landes-

entwicklung von seinem Recht intensiven Gebrauch gemacht, „sich unabhängig von Aufträ-

gen mit Angelegenheiten aus seinem Aufgabengebiet zu befassen“. Diesem Zweck haben 

nicht nur öffentliche und nicht öffentliche Anhörungen von Sachverständigen und Experten 

am Sitz des Landtages gedient, sondern auch Informationsbesuche innerhalb und außerhalb 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

a) Öffentliche Anhörungen

Gemäß § 22 Absatz 1 GO LT ist es den Ausschüssen anheimgestellt, „… zur Information über 

einen seiner Verhandlungsgegenstände eine Anhörung von Sachverständigen, Interessen-

vertretern und anderen Auskunftspersonen vorzunehmen“. Bei nicht überwiesenen Verhand-

lungsgegenständen im Rahmen der Wahrnehmung des Selbstbefassungsrechts war gemäß 

§ 22 Absatz 4 zur Durchführung einer Anhörung ein Mehrheitsbeschluss des Ausschusses er-

forderlich.

Der Energieausschuss hat in der 6. Wahlperiode drei öffentliche Anhörungen durchgeführt.

- 30. Sitzung des Energieausschusses am 27.03.2013

• Kernfusionsforschung in Mecklenburg-Vorpommern 

- 63. Sitzung des Energieausschusses am 05.11.2014

• Bundesweit einheitliches Netzentgelt einführen: Kosten  
für den Netzausbau fair verteilen
- Drucksache 6/2837 -
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- 88. Sitzung des Energieausschusses am 20.01.2016 

• Entwurf eines Gesetzes über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern und 
zur Änderung weiterer Gesetze
- Drucksache 6/4568 -

b) Nicht öffentliche Anhörungen

Der Energieausschuss hat während der 6.  Wahlperiode drei nichtöffentliche Anhörungen 

durchgeführt. Für diese gelten ebenfalls die Bestimmungen des § 22 Absatz 4 GO LT.

- 12. Sitzung des Energieausschusses am 18.04.2012

• Situation des ÖPNV und des SPNV in Mecklenburg-Vorpommern

- 39. Sitzung des Energieausschusses am 25.09.2013

• Situation des SPNV in Mecklenburg-Vorpommern am Beispiel 
des Teilnetzes Südmecklenburg der Regionalstrecke 3

- 81. Sitzung des Energieausschusses am 07.10.2015

• Weiterentwicklungsmöglichkeiten für ein landesweit nachhaltiges und 
effizientes, intermodales ÖPNV/SPNV-Angebot – Status Quo und 
Chancen zur wirtschaftlichen Gewährleistung der Versorgung 
in der Zukunft

c) Berichte der Landesregierung an den Ausschuss aufgrund entsprechender 
Ersuchen des Energieausschusses

- 10. Sitzung des Energieausschusses am 28.03.2012

• Kernfusionsforschung in Mecklenburg-Vorpommern – ITER
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- 12. Sitzung des Energieausschusses am 18.04.2012

• Informationen zum „EU-Energiefahrplan 2050“ [KOM(2011) 885 endgültig]
 sowie über Landesprojekte im Rahmen des Programms  

„Intelligente Energie - Europa“

- 18. Sitzung des Energieausschusses am 12.09.2012

• Genehmigungspraxis und Möglichkeiten des Einsatzes von Kleinwindanlagen 
unter Berücksichtigung der Novellierung der Landesbauordnung sowie
energiepolitischer Gesichtspunkte in Mecklenburg-Vorpommern

- 22. Sitzung des Energieausschusses am 14.11.2012

• Stand der Planungen eines Etappenhafens und Standort eines 
 Seenotrettungskreuzers im Darßer Bereich unter Berücksichtigung 
 der Situation und Nutzung des Nothafens Darßer Ort

- 23. Sitzung des Energieausschusses am 21.11.2012

• Ergebnisse des Energiegipfels zur Umsetzung der Energiewende 
auf Bundes- und Landesebene

- 24. Sitzung des Energieausschusses am 28.11.2012

• Vorstellung der Netzstudie für Mecklenburg-Vorpommern

- 26. Sitzung des Energieausschusses am 16.01.2013

• Rahmenbedingungen und Planungen zum möglichen Bau und 
Betrieb von Gaskraftwerken am Standort Lubmin
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- 27. Sitzung des Energieausschusses am 23.01.2013

• Offshore-Windenergie-Nutzung - Chancen für die Energiewende 
in Mecklenburg-Vorpommern unter Berücksichtigung der 
Ausbaubeschränkungen des Bundes

- 31. Sitzung des Energieausschusses am 10.04.2013

• Forschungsschwerpunkte für Erneuerbare Energien 
 in Mecklenburg-Vorpommern

- 33. Sitzung des Energieausschusses am 15.05.2013

• Stand der Planungen zum Bau und Betrieb eines GuD-Kraftwerkes 
am Industriestandort Greifswald/Lubmin

- 34. Sitzung des Energieausschusses am 22.05.2013

• Stand des Flughafenkonzeptes Mecklenburg-Vorpommern sowie 
des Norddeutschen Luftverkehrskonzeptes

- 37. Sitzung des Energieausschusses am 28.08.2013

• Stand der Entwicklung der Mitgliedschaft der Landkreise sowie 
des Landes in der Metropolregion Hamburg

- 53. Sitzung des Energieausschusses am 30.04.2014

• Position des Landes zur Novellierung des EEG
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d)  Berichte des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung an 
den Ausschuss aufgrund entsprechender Ersuchen des Energieausschusses

- 2. Sitzung des Energieausschusses am 09.11.2011

• Fachpolitische Schwerpunkte in der 6. Legislaturperiode

- 3. Sitzung des Energieausschusses am 30.11.2011

• Aktueller Stand der Überarbeitung der Transeuropäischen Verkehrsnetze 
(TEN-T)

- 4. Sitzung des Energieausschusses am 07.12.2011

• Ergebnisse der Raumordnungsministerkonferenz 2011

• Novellierung der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) in Verbindung mit 
der Zulassung neuer Kfz-Kennzeichen in Mecklenburg-Vorpommern

- 5. Sitzung des Energieausschusses am 18.01.2012

• Auswirkungen des Investitionsrahmenplanentwurfs (IRP) 
 des Bundes 2011 bis 2015 auf die Verkehrsinfrastruktur 
 in Mecklenburg-Vorpommern

- 6. Sitzung des Energieausschusses am 25.01.2012

• Maritime Raumordnung – BaltSeaPlan: Empfehlungen des Landes 
für eine Gesetzgebung zur maritimen Raumordnung in Europa 

- 7. Sitzung des Energieausschusses am 22.02.2012

• Energiepolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern

• Novellierung des Landesraumentwicklungsprogramms 
 Mecklenburg-Vorpommern

• Windenergienutzung auf Waldflächen in Mecklenburg-Vorpommern
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- 8. Sitzung des Energieausschusses am 29.02.2012

• Stand des Projektes „Neue Dorfmitte“

- 9. Sitzung des Energieausschusses am 07.03.2012

• Stand des Bahnstreckenausbaus sowie Situation der Nachtzugverbindungen 
in Mecklenburg-Vorpommern 

- 14. Sitzung des Energieausschusses am 09.05.2012

• Bürgerbeteiligung bei Infrastrukturvorhaben in Mecklenburg-Vorpommern

- 17. Sitzung des Energieausschusses am 13.06.2012

• Stand und Entwicklung von (Bio)Energiedörfern 
 in Mecklenburg-Vorpommern

• Novellierung der Kriterien zur Ausweisung von Windeignungsgebieten 
in Mecklenburg-Vorpommern

- 18. Sitzung des Energieausschusses am 12.09.2012

• Genehmigungspraxis und Möglichkeiten des Einsatzes von Kleinwindanlagen 
unter Berücksichtigung der Novellierung der Landesbauordnung sowie 
energiepolitischer Gesichtspunkte in Mecklenburg-Vorpommern

• Stand der Reaktivierung der Karniner Brücke für den Bahnverkehr

- 19. Sitzung des Energieausschusses am 19.09.2012

• Einsatz alternativer Kraftstoffe und Antriebstechniken 
im Verkehrsbereich in Mecklenburg-Vorpommern
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- 20. Sitzung des Energieausschusses am 10.10.2012

• Ergebnisse der regionalen Energiekonferenzen sowie der 
 Landesenergiekonferenz in Mecklenburg-Vorpommern

• Ziele und Organisation des zukünftigen (Landes-)Energierates

- 21. Sitzung des Energieausschusses am 17.10.2012

• Stand der Überarbeitung des Landesverkehrskonzeptes 
 Mecklenburg-Vorpommern

• Stand der Erarbeitung des Norddeutschen Luftverkehrskonzeptes

- 22. Sitzung des Energieausschusses am 14.11.2012

• Erkundung, Förderung und Speicherung fossiler Energieträger 
in Mecklenburg-Vorpommern

- 23. Sitzung des Energieausschusses am 21.11.2012

• Energierelevante Ergebnisse der Umweltministerkonferenz 
vom 14. bis 16. November 2012

- 24. Sitzung des Energieausschusses am 28.11.2012

• Stand und Auswirkungen der Bundeshaushaltsplanung auf 
Infrastrukturvorhaben – insbesondere im Verkehrsbereich – 

 in Mecklenburg-Vorpommern 

- 26. Sitzung des Energieausschusses am 16.01.2013

• Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes – 
Auswirkungen auf Mecklenburg-Vorpommern
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- 27. Sitzung des Energieausschusses am 23.01.2013

• Prioritäten bei Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen sowie 
Auswirkungen der Bundeshaushaltsplanung auf 
Infrastrukturvorhaben in Mecklenburg-Vorpommern

- 28. Sitzung des Energieausschusses am 23.01.2013

• Information zur aktuellen Situation bei Bau der Bundesstraße B96n und 
beim Fernstraßenbau

- 33. Sitzung des Energieausschusses am 15.05.2013

• Alleenschutz in Mecklenburg-Vorpommern

• Ressortspezifische Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2013

- 34. Sitzung des Energieausschusses am 22.05.2013

• Information über Ergebnisse des Bahngipfels sowie über aktuelle 
Infrastrukturprojekte unter Berücksichtigung des Standes der 
Ertüchtigungsarbeiten der Bahnstrecke Rostock – Berlin 

 und Auswirkungen auf den Schienenverkehr 
in Mecklenburg-Vorpommern

- 35. Sitzung des Energieausschusses am 05.06.2013

• Stand der Erarbeitung des Integrierten Landesverkehrsplans

• Zwischenergebnisse aus den Arbeitsgruppen des (Landes-)Energierates
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- 37. Sitzung des Energieausschusses am 28.08.2013

• Bewertung der Situation sowie Rückschlüsse für die zukünftige Entwicklung 
und Finanzierung des Flughafens Rostock-Laage auf der Grundlage der 
Auswertung des Gutachtens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers AG (PwC)

• Vorstellung des Abschlussberichtes des (Landes-)Energierates
für das Landesenergiekonzept

• Situation und Perspektiven des Radverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern

- 38. Sitzung des Energieausschusses am 29.09.2013

• Stand der Änderungen des Landesraumentwicklungsprogramms

- 42. Sitzung des Energieausschusses am 30.10.2013

• Nutzung von Photovoltaikanlagen unter Berücksichtigung 
denkmalpflegerischer und städtebaulicher Aspekte 

 in Mecklenburg-Vorpommern, 
insbesondere auf landeseigenen Gebäuden

• Mittel- und langfristige Strategien der Europäischen Union für 
 den Energie- und Klimaschutzbereich sowie deren 
 Auswirkungen auf Mecklenburg-Vorpommern

- 45. Sitzung des Energieausschusses am 15.01.2014

• Stand der Fortschreibung der Regionalen Raumentwicklungsprogramme 
unter Berücksichtigung der Anwendung der Kriterien zur Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen

- 47. Sitzung des Energieausschusses am 22.01.2014

• Aktuelle Situation und zukünftige Finanzierung des Flughafenbetriebes 
Rostock-Laage
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- 48. Sitzung des Energieausschusses am 26.02.2014

• Aktueller Stand der Novellierung des Landesraumentwicklungsprogramms

- 49. Sitzung des Energieausschusses am 05.03.2014

• Ressortspezifische Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2014

- 50. Sitzung des Energieausschusses am 26.03.2014

• Zusammenarbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit der Republik 
Polen im Energiebereich

• Stand der Umsetzung des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetzes 
(EVPG) und des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes (EnVKG) 
in Mecklenburg-Vorpommern

- 53. Sitzung des Energieausschusses am 30.04.2014

• Aktuelle Situation des Flughafens Rostock-Laage unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse des PwC-Gutachtens aus dem Jahr 2014 sowie 
zu dessen regionalökonomischen Bedeutung

- 54. Sitzung des Energieausschusses am 07.05.2014

• Position der Landesregierung zur geplanten Länderöffnungsklausel 
 für Abstandsregelungen von Windenergieanlagen

• EU-Rahmenrichtlinie über die Maritime Raumordnung

- 55. Sitzung des Energieausschusses am 18.06.2014

• Energiewende in Bürgerhand – Situation und Perspektiven in 
Mecklenburg-Vorpommern unter Berücksichtigung der 
Gewerbesteuerbeteiligung von Kommunen bei 
Erneuerbare-Energien-Anlagen

• Möglichkeiten zur Einrichtung eines Klimaschutzfonds in 
 Mecklenburg-Vorpommern
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- 56. Sitzung des Energieausschusses am 25.06.2014

• Aktueller Stand der Erarbeitung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes

- 58. Sitzung des Energieausschusses am 10.09.2014

• Ergebnisse der Studie „Tourismus, Erneuerbare Energien und 
 Landschaftsbild“ für Mecklenburg-Vorpommern

• Stand der Fortschreibung von Regionalisierungsmitteln im SPNV-Bereich 
 für Mecklenburg-Vorpommern

- 59. Sitzung des Energieausschusses am 01.10.2014

• Stand der Vorbereitungen zur Gründung einer Landesnetzagentur 
in Mecklenburg-Vorpommern

- 62. Sitzung des Energieausschusses am 29.10.2014

• Europäische Energiestrategie

• Stand der Novellierung der Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Umsetzung von Klimaschutz-

 Projekten in wirtschaftlich sowie in nichtwirtschaftlich tätigen 
 Organisationen (EU-Klimaschutzförderrichtlinien für 
 Unternehmen und Kommunen)

- 65. Sitzung des Energieausschusses am 26.11.2014

• Ergebnisse des ersten öffentlichen Beteiligungsverfahrens im Rahmen 
der Novellierung des Landesraumentwicklungsprogramms

• Ergebnisse der Evaluierung des Aktionsplans Klimaschutz 2012

• Stand der Vorbereitung eines Bürger- und Kommunalbeteiligungsgesetzes 
für Mecklenburg-Vorpommern
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- 66. Sitzung des Energieausschusses am 03.12.2014

• Zwischenbericht über die Novellierung der Regionalen 
 Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern

• Flugbefeuerung von Windenergieanlagen

• Aktueller Stand der Neustrukturierung der Straßenbauverwaltung 
in Mecklenburg-Vorpommern

- 67. Sitzung des Energieausschusses am 14.01.2015

• Stand der Erarbeitung eines Integrierten Landesverkehrsplans 
für Mecklenburg-Vorpommern

• Stand der Fortschreibung von Regionalisierungsmitteln 
im SPNV-Bereich für Mecklenburg-Vorpommern

- 68. Sitzung des Energieausschusses am 21.01.2015

• Politische Schwerpunkte des Fachressorts im Jahr 2015

• Stand des Genehmigungsverfahrens des Sonderflughafens Zweedorf

- 69. Sitzung des Energieausschusses am 25.02.2015

• Stand der Evaluierung des Aktionsplans Klimaschutz 2012

• Stand und Perspektiven des Breitbandausbaus in Mecklenburg-Vorpommern

- 70. Sitzung des Energieausschusses am 04.03.2015

• Stand der Planungen zum Ausbau einer Landesenergie- und 
Klimaschutzagentur für Mecklenburg-Vorpommern

• Mögliche Ausweisungen der Gesetzentwürfe des Bundes zur Änderung 
wasser-, naturschutz- und bergrechtlicher Vorschriften zur Untersagung und 
zur Risikominimierung bei den Verfahren der Fracking-Technologie und 
anderen Vorhaben auf Mecklenburg-Vorpommern
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- 71. Sitzung des Energieausschusses am 25.03.2015

• Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes zum Regionalen 
Raumordnungsprogramm Vorpommern im Bereich Wind

• Stand der Arbeiten der Kommission „Lagerung hoch radioaktiver 
 Abfallstoffe“ gemäß § 3 Standortauswahlgesetz (Endlagerkommission)

• Stand der Vorbereitung eines Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetzes 
für Mecklenburg-Vorpommern

• Energieforschungsprogramm für Mecklenburg-Vorpommern

- 72. Sitzung des Energieausschusses am 15.04.2015

• Schlussfolgerungen aus dem öffentlichen Beteiligungsverfahren 
zum Entwurf des Landesraumentwicklungsprogramms 
für Mecklenburg-Vorpommern

• Stand und zukünftige Entwicklung des Radwegebaus 
 in Mecklenburg-Vorpommern

• Situation der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Mecklenburg-Vorpommern 
im Zusammenhang mit der geplanten Novelle des KKW-Gesetzes

• Erste Prognose zur Kostenabschätzung des Breitbandausbaus 
in Mecklenburg-Vorpommern

- 76. Sitzung des Energieausschusses am 17.06.2015

• Stand der Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms (LEP)

• Stand und Perspektiven des Breitbandausbaus in Mecklenburg-Vorpommern

• Investitionen und Baumaßnahmen der DB Netz AG 
 in Mecklenburg-Vorpommern



960 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode

- 77. Sitzung des Energieausschusses am 24.06.2015

• Stand der Vorbereitung des Netzwerk-Projektes „Entwicklung von Innovation 
und Nutzungsvielfalt durch die Verbreitung von erneuerbarer, nachhaltiger 
und sicherer Energie im Bereich Wärme- und Kälteerzeugung“ im Rahmen 
des europäischen Förderprogramms HORIZON 2020 
in Mecklenburg-Vorpommern

• Möglichkeiten zur Nutzung alternativer Kraftstoffe sowie 
Situation der eMobilität in Mecklenburg-Vorpommern

• Situation und Zukunft von Tarifverbünden im ÖPNV 
in Mecklenburg-Vorpommern

- 79. Sitzung des Energieausschusses am 16.09.2015

• Fortentwicklung der Transeuropäischen Verkehrsachsen (TEN-T)

- 83. Sitzung des Energieausschusses am 04.11.2015

• Aktuelle Situation des Flughafens Rostock-Laage

- 84. Sitzung des Energieausschusses am 25.11.2015

• Stand der Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms 
Mecklenburg-Vorpommern

• Ziele und Stand der Zusammenarbeit mit der Metropolregion Stettin

- 85. Sitzung des Energieausschusses am 02.12.2015

• Stand der Fusionsforschung in Mecklenburg-Vorpommern *)

• Stand des Energieforschungsprogramms in Mecklenburg-Vorpommern *)

• Urteil des BVerwG (4 CN 7.14) zum Windeignungsgebiet 
 Papenhagen – RREP Vorpommern 
 *) Berichterstattung federführend durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
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- 86. Sitzung des Energieausschusses am 09.12.2015

• Zwischenbericht über die Novellierung der Regionalen 
 Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern

- 87. Sitzung des Energieausschusses am 13.01.2016

• Politische Schwerpunkte des Fachressorts für das Jahr 2016

• Petition Nr. 2014/00281: Windenergienutzung in Mecklenburg-Vorpommern

• Energiebilanz und Klimaschutzplanungen für Landesliegenschaften *)
 *) Berichterstattung federführend durch das Finanzministerium

- 89. Sitzung des Energieausschusses am 24.02.2016

• Umfrage des Fachressorts zu Erneuerbaren Energien

- 90. Sitzung des Energieausschusses am 02.03.2016

• Ergebnisse der Evaluierung des Aktionsplans Klimaschutz (Teil B)

• Beteiligung in Mecklenburg-Vorpommern am Modellversuch 
 des Bundes zu LangLkw

- 91. Sitzung des Energieausschusses am 16.03.2016

• Ressortspezifische INTERREG-Projekte in Mecklenburg-Vorpommern

- 92. Sitzung des Energieausschusses am 06.04.2016

• Energie- und CO2-Bericht 2015-2016 mit Energiebilanz und Bilanz 
energiebedingter CO2-Emissionen 2013 und 2014

• Energiebericht für die landesgenutzten Liegenschaften 
 in Mecklenburg-Vorpommern

• Petition Nr. 2014/00281: Windenergienutzung 
 in Mecklenburg-Vorpommern
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- 93. Sitzung des Energieausschusses am 13.04.2016

• Auswirkungen des Fahrplanwechsels der DB AG 
 in Mecklenburg-Vorpommern

• Auswirkungen der Ausweisung der Ostsee als 
 Schwefelüberwachungsgebiet auf die maritime Wirtschaft 
 in Mecklenburg-Vorpommern

• Stand der Einrichtung einer Landesregulierungsbehörde sowie einer 
Landesenergie- und Klimaschutzagentur in Mecklenburg-Vorpommern

• Stand der Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms
in Mecklenburg-Vorpommern

- 95. Sitzung des Energieausschusses am 25.05.2016

• Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
mit der Metropolregion Stettin

- 98. Sitzung des Energieausschusses am 22.06.2016

• Stand und Auswirkungen der EEG-Novelle 2016 auf 
 Mecklenburg-Vorpommern

• Stand der Erarbeitung eines Integrierten Landesverkehrsplans 
Mecklenburg-Vorpommern

• Hafenauffangeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern

- 99. Sitzung des Energieausschusses am 29.06.2016

• Umsetzung der Europäischen Energieunion für den Bereich Erneuerbare 
Energien im Rahmen der Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern
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e) Berichte des Vorsitzenden an den Ausschuss aufgrund entsprechender 
 Ersuchen des Energieausschusses

- 23. Sitzung des Energieausschusses am 21.11.2012

• Ergebnisse der konstituierenden Sitzung des (Landes-)Energierates

- 28. Sitzung des Energieausschusses am 06.03.2013

• Ergebnisse der 2. Sitzung des (Landes-)Energierates

8.5.2 Informationsbesuche/Unterrichtungsfahrten/Exkursionen

- 16. Sitzung des Energieausschusses am 06.06.2012 in Dauerthal und Grapzow

• „Speichermöglichkeiten für Windstrom“
- ENERTRAG-Hybridkraftwerk Dauerthal
- Wind-Wasserstoff-System RH2-WKA Grapzow

Am 6. Juni 2012 hat sich der Energieausschuss mit Speichermöglichkeiten für Windstrom 

befasst. Im Rahmen einer Exkursion hat der Ausschuss das ENERTRAG-Hybridkraftwerk im 

brandenburgischen Dauerthal besichtigt und sich über das Projekt „Wind-Wasserstoff-System 

RH2-WKA“ im mecklenburgischen Altentreptow/Grapzow informiert. Beide Projekte zielen da-

rauf ab, dass Strom, der nicht direkt in die Transport- und Verteilnetze eingespeist wird, zur Er-

zeugung von Wasserstoff genutzt wird. Wasserstoff ist speicherbar, transportabel und kann in 

windschwachen Zeiten wieder bedarfsgerecht verstromt oder als Treibstoff in Kraftfahrzeugen 

verwendet werden. Wesentliches Ziel ist es, dass Wasserstoff, der durch Windenergie erzeugt 

und dann gespeichert wird, zukünftig als regenerative Regelenergie zur Stromerzeugung ge-

nutzt werden kann.

Das uckermärkische Unternehmen ENERTRAG betreibt und steuert von seinem Firmensitz in 

Dauerthal die Stromproduktion von 500 Wind- und Biogasanlagen in Deutschland, England, 

Frankreich, Polen und Bulgarien. Der erzeugte Strom wird zum einen direkt in das europäische 

Höchstspannungsverbundnetz eingespeist, zum anderen zur Erzeugung von regenerativem 

Wasserstoff in Hybridkraftwerken genutzt. Der Wasserstoff kann in der Folge mit gereinigtem 
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Biogas gemischt in das Gasnetz eingespeist oder auch direkt zur Strom- und Wärmeerzeugung 

in Blockheizkraftwerken genutzt werden. Wärme wird entweder durch Biogasanlagen selbst 

genutzt oder in landwirtschaftliche Betrieben oder auch in das Fernwärmenetz eingespeist.

Auch die WIND-Projekt Gruppe aus Börgerende bei Rostock baut zurzeit einen alternativen 

Windenergiepark (Wind-Wasserstoff-System) im Bereich der Gemeinden Werder, Kessin und 

Altentreptow zur dezentralen Erzeugung von Strom und regenerativem Wasserstoff auf. Die 

Unternehmensgruppe betreibt derzeit 400 on- und offshore Windenergieanlagen in Mecklen-

burg-Vorpommern und versorgt rund 125.000 Haushalte (50 %) im Land.

Für die meisten Ausschussmitglieder war es sehr beeindruckend, sich am Beispiel der größ-

ten und leistungsstärksten in Deutschland betriebenen Windenergieanlagen (E-126; 7,5 MW) 

über zukunftsweisende Projekte zur Speicherung und Netzintegration von Windstrom zu in-

formieren, denn die Produktion von speicherbarem Wasserstoff hat eine zentrale Bedeutung 

für Erneuerbare Energien. In seiner Bewertung waren sich die Teilnehmer einig. Die Projekte 

zeigten, in welche Richtung die Energiewende in Deutschland gehen muss: Energiespeicher 

und Netze müssen parallel zueinander entwickelt und ausgebaut werden. Nur dann können 

sich Erneuerbare Energien durchsetzen und zu hohe Strompreise für private Haushalte ver-

mieden werden.

Das setzt voraus, dass ausreichende Forschungsmittel durch den Bund und das Land zur Verfü-

gung gestellt werden. Ebenso müssen Banken, institutionelle Anleger sowie private Investoren 

mit ins Boot geholt werden, die das Kapital für den Aufbau der notwendigen Infrastruktur 

bereitstellen; gerade wenn Erneuerbare Energien in großtechnischem Maßstab gespeichert 

werden sollen. Darüber hinaus müssen Beteiligungsmodelle entwickelt werden, die Kommu-

nen und die Bevölkerung bei der Energiewende bzw. beim Ausbau Erneuerbarer Energien mit 

einbeziehen.

Mit seinen vorhandenen unterirdischen Ressourcen – insbesondere Salzformationen – verfügt 

Mecklenburg-Vorpommern über beste Voraussetzungen dabei eine Vorreiterrolle in Deutsch-

land zu übernehmen. Mit dem Inkrafttreten des Kohlendioxidspeicherungsausschlussgesetzes 

sowie der Einleitung einer unterirdischen Raumordnung hat das Land bereits erste Schritte 

unternommen. Darüber hinaus darf man nicht aus den Augen verlieren, dass der Einsatz von 

Wasserstofftechnologien im Verkehrsbereich einen weiteren wichtigen Schritt zur Energie-

wende darstellt.
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- 20. Sitzung des Energieausschusses am 10.10.2012 in Neustrelitz

• „Landeszentrum für Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern 
 GmbH (LEEA)“

- Besichtigung
- Unternehmensziele, Aufgaben, Organisation und Projekte des LEEA

Der Ausschuss hat während seiner 20. Sitzung das kurz zuvor eröffnete Landeszentrum für 

Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern (LEEA GmbH) in Neustrelitz besucht und 

sich über dessen Organisation, Unternehmensziele, Aufgaben sowie über Projekte informiert. 

Das LEEA versteht sich als Energienetzwerk, das interessierten Unternehmen eine Präsenta-

tions- und Bürgern eine Informationsplattform bieten und Wissen zur Solar- und Windenergie, 

Wasserkraft, Biomassenutzung und Geothermie anschaulich vermitteln soll. Verschiedene Ver-

anstaltungs- und Bildungsangebote – insbesondere für Schulklassen – sowie Ausstellungen 

und Konferenzmöglichkeiten runden das Angebot dieses Kompetenzzentrums ab. Das Zent-

rum selbst wurde auf Initiative der Stadtwerke Neustrelitz GmbH gegründet und mithilfe von 

Eigenmitteln der Stadtwerke sowie Investitionsmitteln des Landes finanziert. Bereits 2015 soll 

sich der Betrieb des Zentrums eigenständig finanzieren.

Als weitere Tagesordnungspunkte hat der Ausschuss die Ergebnisse der vier regionalen Ener-

giekonferenzen und der Landesenergiekonferenz Mecklenburg-Vorpommern sowie die Ziele 

und die Organisation des zukünftigen (Landes-)Energierates erörtert. Erstes Ziel der Landesre-

gierung war es, Vertreter von Unternehmen, Institutionen und Nichtregierungsorganisationen 

sowie interessierte Bürger in einen konstruktiven Diskussionsprozess zur Fortschreibung des 

Konzeptes „Energieland 2020“ mit einzubeziehen, um spezifische Bedürfnisse im Land aufzu-

nehmen. Im Fokus stehen zukünftig der Energiemix, die Energieeffizienz, die Forschung und 

Lehre, die Versorgungsnetze sowie (Bürger-)Beteiligungsmodelle, um insbesondere die Lan-

despolitik mit der Bundes- und EU-Politik zu verknüpfen. In diesem Zusammenhang sollen 

entsprechende Arbeitsgruppen gebildet werden, deren Ergebnisse ein Koordinierungs- und 

Lenkungsgremium – der so genannte (Landes-)Energierat – evaluieren wird. Dieser wird sich 

unter dem Vorsitz von Landesminister Volker Schlotmann aus Vertretern der Landesregierung, 

regionalen Planungsverbände, kommunalen Spitzenverbände, von Wirtschaftsunternehmen, 

Arbeitgeber- und -nehmerorganisationen, Hochschulen, Umweltverbänden, Bauerverband 

sowie des Landtages Mecklenburg-Vorpommern zusammensetzen, die persönlich berufen 

werden.
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- 25. Sitzung des Energieausschusses am 29.11.2012 in Rostock

• Infrastruktur- und Wirtschaftsentwicklung im Rostocker Hafen

• Unternehmensbesichtigung Liebherr-MCCtec Rostock GmbH

Gemeinsam mit dem Wirtschaftsausschuss hat sich der Energieausschuss am 29. November 

2012 während seiner 25. Sitzung über wesentliche Standortfaktoren und Funktionen des 

Rostocker Hafens für die wirtschaftliche Entwicklung Mecklenburg-Vorpommerns informiert. 

Die Abgeordneten erörterten die Lage sowie Angebote des Seeverkehrs und der Hafenwirt-

schaft mit den Geschäftsführern der Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH (HERO), der 

Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH (Rostock Business) sowie 

des Industrie- und Umweltausschusses der IHK zu Rostock.

Herausgehoben wurde, dass Rostock durch seine gut ausgebaute land- und wasserseitige Inf-

rastruktur sowie sein Dienstleistungsangebot ein bedeutendes Wirtschaftszentrum im Nordos-

ten Deutschlands sei. Der Standort biete nicht nur Gewerbe- und Industrieflächen in Hafennä-

he, sondern fungiere auch als Transportdrehscheibe, insb. durch seine Nähe und Anbindung 

zu anderen bedeutenden Häfen in der Ostseeregion im europäischen Kontext. Ebenso sei die 

Verkehrsanbindung von Skandinavien über Rostock nach Mittel- und Südeuropa die kürzeste 

und schnellste. Zusätzlich existiere ein breit gefächertes Spektrum an Herstellern, Zulieferern 

und Dienstleistungsunternehmen der maritimen Wirtschaft. Des Weiteren entwickle sich auch 

die Kreuzschifffahrt im Rostocker Hafen stetig, die mittlerweile einen wichtigen Wirtschafts-

faktor sowohl für die Stadt selbst als auch für das weitere Umland bis nach Berlin darstelle. 

Ebenso sei Rostock ein attraktiver Hochschulstandort. Durch die Aus- und Weiterbildung von 

Fachkräften, auch in unternehmenseigenen Akademien vor Ort, werde ein wichtiger Beitrag 

zur Fachkräftesicherung im Land geleistet.

Im Anschluss an die Sitzung besichtigten die Ausschussmitglieder den Produktionsstandort 

für maritime Kräne, die Liebherr-MCCTEC Rostock GmbH, um sich beispielhaft über die Situ-

ation und Perspektiven von maritimen Unternehmen im Hafen von Rostock zu informieren.
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- 29. Sitzung des Energieausschusses am 13.03.2013 in Greifswald

• Kernfusionsforschung am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald

• Besichtigung des Max-Planck-Institut für Plasmaphysik

Der Energieausschuss hat mit Vertretern des Bildungsausschusses das IPP besucht, um sich vor 

Ort über den Aufbau der Anlage zu informieren und mit verantwortlichen Physikern die Chan-

cen und Risiken dieser Technologie zu erörtern. Am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) 

in Greifswald entsteht derzeit ein weltweit einzigartiges Projekt zur Erforschung von Fusions-

prozessen. In Zusammenarbeit mit dem plasmaphysikalischen Zentrum Garching arbeiten in 

Greifswald rund 500 Techniker und Wissenschaftler seit 1995 am Aufbau der Großforschungs-

einrichtung Wendelstein 7-X. Ziel der Anlage ist die Simulation physikalischer Vorgänge wie auf 

der Sonnenoberfläche, um dieses Prinzip der Energieerzeugung auch auf der Erde kontrolliert 

zu nutzen. Im Fokus des wissenschaftlichen Interesses steht neben der internationalen Grund-

lagenforschung an einem Stellerator zum magnetischen Einschluss eines heißen Wasserstoff-

plasmas (100 Mio.°C) letztlich die Überprüfung der Kraftwerkseignung des Fusionsprozesses.

Die geplante Inbetriebnahme der Forschungsanlage ab 2014 sorgt seit Jahren für Diskussio-

nen. Auslöser der aktuellen Debatte ist die Fortschreibung der Verwaltungsvereinbarung zwi-

schen dem Bund sowie den Ländern Bayern und Mecklenburg-Vorpommern zur Finanzierung 

des Projektes. Die Gesamtkosten für Planung und Aufbau bis hin zur Fertigstellung der Anlage 

werden sich nach Angaben des IPP auf mehr als 1 Mrd. EUR belaufen. Insgesamt hat sich das 

Land Mecklenburg-Vorpommern von 1995 bis 2011 mit einem Investitionsvolumen von 120 

Mio. EUR beteiligt. Die neue Verwaltungsvereinbarung sieht vor, den Anteil für das Land künf-

tig auf etwa 5 Mio. EUR pro Jahr festzulegen. Während die Fraktionen der SPD, CDU und DIE 

LINKE das Projekt unterstützen, sprechen sich die Bündnisgrünen für eine Umschichtung der 

Fördermittel in den Bereich Erneuerbare Energien aus.
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- 32. Sitzung des Energieausschusses am 17.04.2013 in Stettin (Polen)

• Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Energiebereich 
zwischen Mecklenburg-Vorpommern und der Woiwodschaft Westpommern

Der Energieausschuss hat mit Vertretern des Sejmik der Woiwodschaft Westpommern eine ge-

meinsame Sitzung in Stettin durchgeführt, deren Ziel es war, Möglichkeiten einer grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit im Energiebereich zwischen beiden Regionen zu erörtern.

Vertreter beider Fachausschüsse bekräftigten ihren Willen zum Ausbau einer grenzüberschrei-

tenden Modellregion für Erneuerbare Energien. Dabei wurde kommunalen Energiepartner-

schaften sowie Bioenergiedörfern eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung der Energiewende 

zugeschrieben. Ebenfalls wurde von Vertretern beider Fachausschüsse gefordert, die Einrich-

tung von Kompetenzzentren in ländlichen Regionen und strukturschwachen Grenzgebieten 

zu prüfen. Zudem ist konstatiert worden, dass der Netzausbau sowie die Netzangleichung 

durch eine Harmonisierung der Übertragungstechnik primäre Voraussetzungen für den ge-

meinsamen europäischen Strommarkt seien.

Weiterhin stimmte man überein, den Ausbau von Energieeffizienzmaßnahmen zur Minderung 

der Energiekosten für Unternehmen und Bürger sowie zur Reduktion der Schadstoffemissio-

nen im Sinne des Klima- und Umweltschutzes voranzutreiben und die Erneuerbaren Energien 

grenzübergreifend weiter auszubauen. Ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern könnten 

auch in der Woiwodschaft Westpommern Netzwerk- und Beratungsstrukturen für kommunale 

Gebietskörperschaften etabliert werden.

Alle Abgeordneten waren sich einig, dass es sinnvoll sei, zukünftig auch im Bereich der Ener-

giepolitik verstärkt zusammen zu arbeiten.
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- 36. Sitzung des Energieausschusses am 12.06.2013 in Güstrow und Gülzow

• Informationsbesuch der NAWARO BioEnergie Park „Güstrow“ GmbH

• Informationsbesuch der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR)

Der Energieausschuss besuchte während seiner 36. Sitzung die NAWARO BioEnergie Park 

Güstrow GmbH. Mit einer Produktion von ca. 45 Mio. Kubikmetern pro Jahr ist der BioEnergie 

Park einer der größten Biogaserzeuger. Die Abgeordneten ließen sich über die Verfahrenstech-

nik, Wirtschaftlichkeit der Anlage und die Perspektiven der Technologie unterrichten. Während 

der Besichtigung wurden den Fachpolitikern die Schritte der Gaserzeugung und zur Einspei-

sung erläutert. Biogas wird in Güstrow durch mikrobielle Vergärung unter Luftabschluss er-

zeugt und mittels spezieller Waschtechnologien auf Erdgas-Qualität veredelt, verdichtet und 

in das öffentliche Gasnetz eingespeist.

Im Anschluss besuchte der Ausschuss die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e.V. 

(FNR) in Gülzow. Hauptaufgabe der FNR ist die Koordination von Forschungs-, Entwicklungs- 

und Demonstrationsprojekten im Bereich nachwachsender Rohstoffe sowie die Betreuung 

von Forschungsvorhaben. Die Forschung und Finanzierung von Projekten zur Anwendung 

nachhaltiger Rohstoffalternativen im nationalen und europäischen Kontext stand im Fokus 

der Gespräche. Am Beispiel eines im Bau befindlichen Strohheizkraftwerks für öffentliche Ge-

bäude der Gemeinde wurden konkrete Schritte zum Ausbau der Nutzung nachwachsender 

Rohstoffe veranschaulicht.

Im Ergebnis konstatierte der Ausschuss, dass die Nutzung von Biomasse im Rahmen der Ener-

giewende immer mehr Bedeutung für die Produktion von Strom, Wärme und Treibstoffen ge-

winne. Und gerade Biogas könne im Mobilitätsbereich im größeren Umfang fossile Kraftstoffe 

ersetzen, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen würden. Zudem entstünden durch den 

Bau und Betrieb von Biogasanlagen Arbeitsplätze und Wertschöpfung im ländlichen Raum. 

Letztlich müsse man ins öffentliche Bewusstsein rücken, dass nur 4 % der Landesfläche für den 

Anbau von Energiemais genutzt werden.
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- 24. bis 28. Juni 2013

Informationsreise des Energieausschusses nach Österreich

Vom 24. bis 28.06.2013 führte der Energieausschuss des Landtags Mecklenburg-Vorpommern 

unter der Leitung des Vorsitzenden, Abg. Rudolf Borchert, eine energiepolitische Informations-

reise nach Österreich durch. Ziel war es, die gewonnenen Erkenntnisse mit der Erarbeitung des 

Landesenergiekonzeptes Mecklenburg-Vorpommern zu verknüpfen und nach der parlamenta-

rischen Sommerpause in die politische Diskussion einfließen zu lassen. Schwerpunkte waren na-

tionale sowie regionale und lokale Energiepolitiken am Beispiel des Burgenlandes, insbesondere 

unter dem Blickwinkel der dezentralen Energieerzeugung und Nutzung Erneuerbarer Energien.

In Wien fanden Gespräche mit Vertretern der Österreichischen Energieagentur statt, die als nati-

onales Kompetenzzentrum für neue Energietechnologien, Erneuerbare Energien sowie Energie-

effizienz fungiert. Darüber hinaus wurde die Energie-Control Austria besucht, die für die Regulie-

rung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft zuständig ist. Mit Vertretern des Bundesministeriums 

für Wirtschaft, Familie und Jugend wurden die Rahmenbedingungen und Ziele der nationalen 

Energiepolitik sowie die nationale Energiestrategie erörtert. Der Besuch der größten österrei-

chischen thermischen Abfallverwertungsanlage mit 500.000 t Verbrennungskapazität im Jahr 

zur Produktion von Strom und Wärme in Zwentendorf sowie der Besuch des nahegelegenen 

einzigen österreichischen Atomkraftwerkes, dessen Inbetriebnahme 1978 durch eine Volksab-

stimmung verhindert wurde, rundete den Hauptstadtbesuch ab.

Auf dem Weg nach Eisenstadt, wo themenbezogene Gespräche mit Vertretern des Burgenlän-

dischen Landtages sowie mit dem Landeshauptmann (Ministerpräsidenten) geführt wurden, 

hatte der Ausschuss das größte österreichische Windfeld bei Weiden besucht. Im Hinblick auf die 

zurzeit anstehende Erarbeitung des Landesenergiekonzeptes in Mecklenburg-Vorpommern war 

die Entwicklung und Umsetzung der Energiestrategie des Burgenlandes besonders interessant 

für die Abgeordneten, über die der Leiter der Burgenländischen Energieagentur referierte. Diese 

berät auf Landesebene Privatpersonen, die gewerbliche Wirtschaft sowie öffentlich-rechtliche 

Einrichtungen über Möglichkeiten des zielgerichteten und effizienten Einsatzes von Energie.

In Bezug auf eine Umsetzung der Energiewende auf lokaler Ebene interessierte sich der Aus-

schuss insbesondere für die Entwicklung von (Bio)Energiedorf-Projekten und hatte deshalb am 

Ende seiner Informationsfahrt die Stadt Güssing besucht, die u.a. auch eine Partnerschaft mit der 

Gemeinde Bollewick in Mecklenburg-Vorpommern pflegt. Besonders interessiert waren die Aus-
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schussmitglieder an den aufgezeigten Möglichkeiten zur Einbeziehung der Bevölkerung bei der 

Neugestaltung einer zukunftweisenden Energiepolitik am Beispiel des Modells „Güssing“. In die-

sem Zusammenhang waren die Abgeordneten mit Fachleuten und politischen/kommunalen 

Vertretern zusammengekommen, um sich über Probleme bei der Entwicklung von Energiedör-

fern, den Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung sowie über Akzeptanzfragen, etc. auszutauschen.

Weitere Programmpunkte in Güssing waren der Besuch des Europäischen Zentrums für Erneuer-

bare Energie, die Besichtigung des auf Holzvergasung basierenden Biomassekraftwerkes sowie 

einer speziellen Biogasanlage, die ausschließlich mit Grassilage betrieben wird, und abschlie-

ßend der Besuch des Forschungsinstituts für Erneuerbare Energien.

- 43. Sitzung des Energieausschusses am 06.11.2013 in Stralsund

• Vorstellung der Fachhochschule

• Vorstellung des Instituts für Regenerative Energie Systeme sowie Stand 
 der Forschung im Bereich „Regenerative Energiesysteme“ mit dem 

Schwerpunkt Speichertechnologien

• Vorstellung des Fachbereichs Energieanlagen und Regenerative Energien 
sowie Stand der Forschung im Bereich „Regenerative Energien in Lehre  
und Forschung am Fachbereich Maschinenbau“

• Führung durch relevante Forschungsbereiche

Der Energieausschuss hat am 6. November 2013 die Fachhochschule Stralsund besucht. We-

sentliches Ziel des Vor-Ort-Termins war, sich erstens über energierelevante Forschungsschwer-

punkte und deren Perspektiven sowie sich über Probleme zu informieren, wie die wissenschaft-

liche Forschung im Land unter den gegebenen Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden 

könne. In diesem Zusammenhang war es für den Ausschuss auch interessant zu erfahren, wie 

die Hochschule mit gewerblichen Unternehmen und der Industrie zusammenarbeitet.

Im Gespräch mit dem Rektor der Hochschule sowie den Fachbereichsleitern für Elektrotechnik 

und Maschinenbau wurden während der 43. Sitzung neben dem derzeitigen Forschungsstand 

vor allem die Entwicklungsziele und Technologiepotentiale auf dem Gebiet der Erneuerbaren 

Energien erörtert. An der Fachhochschule beschäftige man sich in mehreren übergreifenden 

Forschungsbereichen mit Energieeffizienz, Energiesystemen und -anlagen sowie mit Wasser-

stofftechnologien und alternativen Antriebstechniken. 
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Im Fokus standen zum einen der weitere Ausbau der Verbundforschung sowie die Kooperation 

mit Universitäten und Hochschulen im Land und darüber hinaus. Zum anderen ging es um den 

Stand und die Entwicklung von Finanz- und Personalkapazitäten der Fachbereiche vor Ort. Ziel 

müsse es sein, Forschung und Lehre im Bereich Erneuerbare Energien in Mecklenburg-Vorpom-

mern auf eine breitere Basis zu stellen, so der allgemeine Tenor der Debatte.

Im Anschluss an die Sitzung präsentierten die Hochschulvertreter den Ausschussmitgliedern 

während eines gemeinsamen Rundgangs hochschuleigene Forschungsanlagen – insbesonde-

re für Wasserstofftechnologien – sowie das Komplexlabor „Alternative Energien“.

- 19. bis 21.11.2013

Informationsreise des Energieausschusses nach Brüssel 2013

Vom 19. bis 21.11.2013 führte der Energieausschuss des Landtags Mecklenburg-Vorpommern 

unter der Leitung des Vorsitzenden, Abg. Rudolf Borchert, seine erste Informationsreise nach 

Brüssel durch. Den Schwerpunkt des Arbeitsbesuches bildeten Beratungen über energiepo-

litische Themen mit Vertretern der Europäischen Kommission sowie weiteren relevanten Ins-

titutionen. Darüber hinaus hatte der Ausschuss verkehrs- und raumordnungspolitische Wei-

chenstellungen auf europäischer Ebene sowie deren Auswirkungen auf das Land erörtert. 

Hochrangige Gesprächspartner waren unter anderem der Stellvertretende Ständige Vertreter 

der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union, der Kabinettschef von Ener-

gie-Kommissar Oettinger sowie Vertreter politischer Stiftungen.

Bei den Besuchen verschiedener Generaldirektionen sowie europäischer Institutionen hatte 

sich der Ausschuss auch über die zukünftigen Leitlinien für den Luftverkehr und deren Auswir-

kungen auf Regionalflughäfen, über Schwerpunkte der europäischen Energieforschung sowie 

über die Ziele der EU-Verkehrspolitik informiert. Ein weiterer Schwerpunkt war der Besuch der 

Agentur für Wettbewerb und Innovation (EACI), in deren Zuständigkeit unter anderem die 

Bewilligung von EU-Fördermitteln für zukunftsweisende Projekte und Programme, wie z. B. 

Intelligente Energie Europa und (Bio)EnergieDörfer, im Bereich Erneuerbare Energien liegt.

Hintergrund des besonderen Engagements auf europäischer Ebene war unter anderem der 

Landtagsbeschluss zum Antrag der Koalitionsfraktionen auf Drucksache 6/1365. Dieser for-

derte eine aktive Landesbeteiligung bei der Erarbeitung der Europäischen Strategie für Er-
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neuerbare Energien und abgestimmte Vorgehensweisen auf Bundes- und Länderebene beim 

konsequenten Ausbau Erneuerbarer Energien. Aufgrund der großen Potentiale des Landes für 

die Nutzung regenerativer Energien wurde gefordert, im Rahmen der Europäischen Strate-

gie die Möglichkeiten der dezentralen Energieversorgung im ländlichen Raum stärker in den 

Vordergrund zu stellen. Denn Erneuerbare Energien eröffnen Chancen für wirtschaftliches 

Wachstum und neue Arbeitsplätze, sie passen zum Land mit seinen Stärken im Tourismus, der 

Gesundheitswirtschaft sowie der Land- und Ernährungswirtschaft und tragen zur Stärkung 

kommunaler Strukturen bei.

- 44. Sitzung des Energieausschusses am 27.11.2013 in Groß Schwiesow

• Nutzung der Windenergie in Mecklenburg-Vorpommern

Am 27. November 2013 tagten der Energie- sowie der Wirtschaftsausschuss des Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam in Groß Schwiesow (Landkreis Rostock). Beratungs-

thema war die Windenergienutzung in Mecklenburg-Vorpommern. Ziel war es, aktuelle In-

formationen sowohl zur Onshore- als auch zur Offshore-Windenergienutzung zu erhalten. In 

diesem Zusammenhang wurden mit Vertretern des Bundesverbandes Windenergie, der Ge-

sellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung mbH (Rostock Business) sowie des Wind 

Energy Network e.V. die Bedingungen, relevante Probleme und Lösungsansätze zur Umset-

zung der Energiewende, der Ausbau von Windparks sowie der entsprechenden Stromnetze im 

Land erörtert. Der Zeitpunkt des Beratungsthemas war vor dem Hintergrund der unmittelbar 

zuvor getroffenen Verständigung über den Koalitionsvertrag auf Bundesebene gut gewählt, 

da darin auch die Energiewende eine besondere Bedeutung hat.

Im Ergebnis der Beratung waren sich die Teilnehmer einig, dass das Land hinsichtlich der Win-

denergienutzung einen guten Weg beschritten habe. Mecklenburg-Vorpommern habe beim 

Zubau von Anlagen mittlerweile den 4. Platz in Deutschland eingenommen. Und inzwischen 

arbeiteten fast 2 % der im Land Beschäftigten im Industriebereich Erneuerbare Energien. Aus 

diesem Grund wurden die neue Zielrichtung der zukünftigen Förderung Erneuerbarer Energi-

en sowie bestimmte Vorschläge zur Änderung des EEG von den Ausschussmitgliedern teilwei-

se als problematisch angesehen.

Für das Gelingen der Energiewende seien sowohl Offshore- als auch Onshore-Windparks not-

wendig, auch wenn das ostseewärtige Ausbaupotential als geringer gegenüber der Nordsee 
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einzustufen sei. Weitere Voraussetzung sei, dass die Eignungsflächen an Land auf mindestens 

1,2 % der Landesfläche verdoppelt werden. Hierbei müsse es in jedem Falle zu einer intensiven 

Beteiligung und Teilhabe der Bevölkerung vor Ort kommen. Weiterhin müsse der Ausbau der 

Transport- und Verteilnetze bedarfsgerecht erfolgen.

Heutzutage können Windparks an guten Standorten grundlastfähige Kraftwerke auf fossiler 

Basis nahezu ersetzen. Wesentlich werde aber sein, dass potentielle Investoren langfristige 

Planungssicherheit erhielten und dass die Stromkosten für Private sowie kleine und mittlere 

Unternehmen berechenbar bleiben, damit Bürgerinnen und Bürger die Energiewende akzep-

tieren.

- Informationsreise des Energieausschusses nach Lübeck

Am 04.12.2013 hatten Mitglieder des Energieausschusses des Landtages Mecklenburg-Vor-

pommern an der Regionalkonferenz 2013 „Umsetzung der Energiewende in der Metropolre-

gion Hamburg“ in Lübeck teilgenommen. Vor dem Hintergrund neuer politischer Vorgaben 

auf Bundes- und europäischer Ebene erörterten rund 350 Teilnehmer Möglichkeiten, Nord-

deutschland zu einer Vorreiterregion für Erneuerbare Energien herauszubilden und dabei ver-

stärkt zusammen zu arbeiten. Der Nutzung der Windenergie wurde dabei eine zentrale Be-

deutung eingeräumt. Hochrangige Politiker der norddeutschen Bundesländer sowie nationale 

und internationale Experten aus Deutschland, Österreich, Dänemark, den Niederlanden sowie 

England gaben aus unterschiedlichen Blickwinkeln Impulse.

In vier Workshops wurden folgende Themenbereiche erörtert:

- Lastmanagement, Speicherung und Wasserstoffnutzung von Windstrom,

- mit Energieeinsparung, Energieeffizienz und Erneuerbaren Energien zum 80ProzentZiel 

bei Gebäuden,

- Chancen und Risiken der Biomassenutzung sowie

- Beitrag von Fahrradverkehr, ÖPNV und eMobilität zur Energiewende.

Ziel war es, neue Handlungsfelder zu bestimmen, bestehende Kooperationen zu festigen so-

wie neue zu begründen und in Bezug auf gemeinsame Lösungsmöglichkeiten aktiv zu wer-

den.
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- 46. Sitzung des Energieausschusses am 16.01.2014 in Saal/Barth

• Prozess der Onshore-Ölfeldentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern 
positiv begleiten; Ortsbesichtigung und Beratung mit Vertretern der 
Gemeinde Saal sowie der Central European Petroleum GmbH (CEP)

Am 16. Januar 2014 führte der Energieausschuss seine 46. Sitzung gemeinsam mit dem Wirt-

schaftsausschuss als Fortsetzung der Beratung zum Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

auf Drucksache 6/2127 durch. Hintergrund des Antrages ist, dass das kanadische Unternehmen 

Central European Petroleum GmbH (CEP) förderfähige Erdölvorkommen erkundet. Bis zu 18 

Mio. t hochqualitatives Erdöl könnten laut Aussage von CEP in den nächsten 30 Jahren geför-

dert werden. Das Land könnte – neben beschäftigungs- und wirtschaftspolitischen Aspekten 

– von der Förderabgabe auch erheblich finanziell profitieren. Dazu hat eine Ortsbesichtigung 

des Bohrplatzes Barth 11 (Gemeinde Saal) sowie eine Erörterung der Erkundungsbohrung mit 

Vertretern der Gemeinde sowie der Central European Petroleum GmbH stattgefunden.

Der Bürgermeister der Gemeinde Saal machte während des Gespräches deutlich, dass sowohl 

die Gemeinde als auch deren Einwohner dem Vorhaben sehr aufgeschlossen gegenüberstün-

den. Mit der Firma CEP arbeite die Gemeinde von Anfang an sehr gut zusammen. Die Akzep-

tanz sei insbesondere durch die zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen und Führungen, die 

durch die Firma CEP organisiert und durchgeführt worden seien, stetig gewachsen.  Der Ge-

schäftsführer von CEP hob hervor, dass in Vorpommern seit 50 Jahren ununterbrochen Erdöl 

gefördert werde und sich dennoch der Tourismus in dieser Region sehr erfolgreich entwickelt 

habe. Insofern bestehe zwischen einer möglichen Erdölförderung und der weiteren touristi-

schen Entwicklung in Vorpommern kein Widerspruch. Bevor es aber zur Erdölförderung kom-

me, müsse zunächst die Gewinnbarkeit von Erdöl geprüft werden. Für die dazu erforderlichen 

Erkundungsbohrungen bei Barth habe die Firma CEP beim Bergamt Stralsund Ende 2013 ei-

nen Sonderbetriebsplan eingereicht. Sollte eine wirtschaftliche Förderung von Erdöl möglich 

sein, seien weitere Genehmigungsverfahren notwendig. Da es sich bei dem Vorkommen um 

Erdöl von sehr gute Qualität handele, solle dieses nicht als Brennstoff sondern ausschließlich 

als Rohstoff für andere Produkte genutzt werden. Insofern stehe das Vorhaben auch nicht im 

Widerspruch zur Energiewende im Land.
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- 51. Sitzung des Energieausschusses am 01.04.2014 in Bollewick

• Das (Bio)Energiedorf Bollewick – auf dem Weg zur Energieautonomie I

• Das (Bio)Energiedorf Bollewick – auf dem Weg zur Energieautonomie II

• Besichtigung des (Bio)Energiedorfs Bollewick und 
Demonstration der Anlagentechnik

 52. Sitzung des Energieausschusses am 02.04.2014 in Neustrelitz

• Besichtigung des Biomasse-Heizkraftwerkes Neustrelitz

• Besichtigung des LEEA

• Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
im Energiebereich mit der Woiwodschaft Westpommern

Die 51. sowie die 52. Sitzung des Energieausschusses waren den gemeinsamen Beratungen 

mit den für Energiefragen zuständigen Ausschüssen des Sejmik der Woiwodschaft Westpom-

mern gewidmet. In diesem Zusammenhang besuchten Abgeordnete beider Parlamente am 

1. April 2014 das BioEnergieDorf Bollewick, um sich zum einen über die Grundlagen, die Um-

setzung des Konzepts sowie die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Beteiligung von Bürgerin-

nen und Bürgern unterrichten zu lassen. Des Weiteren wurden die Ausschussmitglieder vor 

Ort über die unterschiedlichen Techniken von Erneuerbare-Energien-Anlagen, deren Anwen-

dungsmöglichkeiten, Finanzierung und Betrieb informiert. Im Anschluss daran fand eine Be-

sichtigung von Demonstrationsanlagen statt. 

Am 2. April 2014 besuchten die Ausschüsse in Neustrelitz das Biomasse-Heizkraftwerk sowie 

das Landeszentrum für Erneuerbare Energien (LEEA). Im Fortgang der Beratungen wurden Ein-

zelaspekte der weiteren Zusammenarbeit vertieft: aktuelle Schwerpunkte der Energiepolitik in 

Mecklenburg-Vorpommern sowie der deutschpolnischen Zusammenarbeit, mögliche gren-

züberschreitende Projekte im Rahmen des EU-Programms HORIZON 2020, die Gründung ei-

nes Kompetenzzentrums für Erneuerbare Energien in der Woiwodschaft Westpommern sowie 

Beispiele und Möglichkeiten für grenzüberschreitende Projekte zur Nutzung von Biomasse.

Im Ergebnis haben die Veranstaltungen zu einer möglichen Projektzusammenarbeit des 

Landeszentrums für Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern e.V. in Neustrelitz, der 

Landesregierung, des Zentrums für Erneuerbare Energien Hermann Scheer „E.I.C.H.E. e.V.“ in 

Eberswalde sowie mit der polnischen Gemeinde Karlino zu Planungen der Gründung eines 

Kompetenzzentrums für Erneuerbare Energien beigetragen.
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Des Weiteren waren insbesondere die als Gäste anwesenden Bürgermeister polnischer Ge-

meinden an einer Projektzusammenarbeit im Rahmen des EU-Programms HORIZON 2020 

interessiert. Ein ebenfalls hohes Interesse an einer vertieften grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit im Energiebereich äußerte die Vertreterin der Polnischen Botschaft in Berlin.

Vor dem Hintergrund der auch in der Woiwodschaft Westpommern zügig umzusetzenden 

Energiewende, um die europäischen Klimaschutzziele zu erreichen, sind auf Wunsch der pol-

nischen Nachbarn noch im laufenden Jahr weitere gemeinsame Sitzungen vereinbart worden

- 57. Sitzung des Energieausschusses am 03.09.2014 in Rostock

• Struktur und Aufgaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und 
 Hydrographie (BSH)

• Offshore-Windenergienutzung in der Ausschließlichen  
Wirtschaftszone (AWZ) der Ostsee

• Unternehmenspräsentation der Nordex Energy GmbH

• Besichtigung der Rotorblattproduktion

• Besichtigung der Gondelproduktion

Der Energieausschuss des Landtages hat am 3. September 2014 das Bundesamt für Seeschiff-

fahrt und Hydrographie (BSH) in Rostock besucht, um sich über die Offshore-Windenergienut-

zung in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) – außerhalb der Hoheitsgewässer und 

Zuständigkeit des Landes – informieren zu lassen. Darüber hinaus hat der Ausschuss die Ro-

torblatt- und Gondelproduktion für Onshore-Windenergieanlagen der NORDEX-Standorte in 

der Hansestadtbesichtigt.

In den Fachvorträgen und der anschließenden Diskussion erörterten die Abgeordneten neben 

der Struktur und Aufgaben des BSH die aktuelle Situation, den Baufortschritt und die Planun-

gen von Windparks vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns, deren Netzanbindungen sowie 

die geplanten Ausbauziele im Zuge der deutschen Energiewende. Grundlage der Genehmi-

gungsverfahren durch das BSH sind Vorgaben des „Bundesfachplan Offshore – Ostsee“ sowie 

der Maritimen Raumordnung. Im Ergebnis wurde deutlich, dass die unterschiedlichen mari-

timen Nutzungsansprüche in der Ostseeregion und die daraus resultierenden Konflikte (z. B. 

Windkraft, Fischerei, Tourismus, Verteidigung, Bodenschätze, etc.) weiter zunehmen werden. 

Allein für den Bereich der deutschen AWZ, die eine Fläche von ca. 4.500  Quadratkilometer 
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umfasst, sind derzeit 17 Windparks beantragt worden. Das BSH hat davon bislang 240 Win-

denergieanlagen an 3 Standorten genehmigt (Arkonabecken Südost, Baltic 2, Wikinger). Der 

Windpark Baltic 2 – rund 30 km nördlich der Insel Rügen – befindet sich zurzeit im Bau und 

wird voraussichtlich ab 2015 ans Netz gehen.

Im weiteren Verlauf besuchte der Ausschuss zwei Produktionsstandorte der NORDEX GmbH in 

Rostock und besichtigte die Fertigungshallen der Rotorblatt- und Gondelproduktion. Im Rah-

men einer umfassenden Unternehmenspräsentation wurde insbesondere die ökonomische 

und arbeitsmarktpolitische Bedeutung der Standorte für Rostock hervorgehoben. Hier be-

schäftigt das Unternehmen rund 1.400 Mitarbeiter in allen Bereichen von der Planung bis hin 

zur Fertigung von Anlagenkomponenten. Unternehmensziel für das Jahr 2015 ist ein bundes-

weiter Marktanteil im Bereich Onshore-Windenergieanlagen von 15 %. In Mecklenburg-Vor-

pommern möchte man einen Marktanteil von mindestens 20 % erreichen. Deshalb baut das 

Unternehmen seine Produktionskapazitäten in Rostock durch eine neue Fertigungshalle zur 

Herstellung von Rotorblättern weiter aus.

- 60. Sitzung des Energieausschusses am 08.10.2014 in Westpommern (Byszewo/Karlino)

• Nutzung von Biomasse im ländlichen Raum

• Nutzung effizienter EE-Technologien im Rahmen der Bewirtschaftung 
kommunaler Liegenschaften

• Auswertung der Praxisbeispiele in der Woiwodschaft Westpommern

 61. Sitzung des Energieausschusses am 09.10.2014 in Westpommern (Karlino/Bialogard)

• Stand der Planungen zur Gründung eines Kompetenzzentrums 
für Erneuerbare Energien in Karlino

• Nutzung Erneuerbarer Energien in der Woiwodschaft Westpommern

• Nutzung Erneuerbarer Energien in Mecklenburg-Vorpommern

• Berichte über den Stand der Planungen und Vorbereitung 
des grenzüberschreitenden Energieprojekts durch  
die Gemeinde Karlino und die Projektpartner

• Fördermöglichkeiten im Rahmen der Operationellen Programme
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Die 60. und die 61. Sitzung des Energieausschusses sowie die 54. und 55. Sitzung des Agra-

rausschusses waren den gemeinsamen Beratungen mit den für Energiefragen zuständigen 

Ausschüssen des Sejmik der Woiwodschaft Westpommern gewidmet. Thematische Schwer-

punkte waren die „Nutzung von Biomasse im ländlichen Raum“, „Erneuerbare Energien in öf-

fentlichen Liegenschaften“ sowie der „Stand der Planungen zur Gründung eines Kompetenz-

zentrums für Erneuerbare Energien“ im polnischen Karlino.

Am 8. Oktober 2014 besuchten die Abgeordneten eine der wenigen Biogasanlagen Westpom-

merns in Byszewo bei Łobez, um sich über die dortigen Möglichkeiten der Biomassenutzung 

zu informieren. Aufgrund des Fehlens eines nationalen EEG mit einer garantierten Einspeise-

vergütung in Polen, können sich Biogasanlagen dort nur dann wirtschaftlich rechnen, wenn 

eine ca. 85-prozentige Förderung besteht. Diese wird in der Regel durch europäische und 

nationale Zuschüsse gewährleistet. Die Anlage selbst ist einem landwirtschaftlichen Betrieb 

angegliedert und verwertet im wesentlichen Maissilage, Hühnermist, Schweinegülle sowie 

organische Reststoffe. Wärme und Strom werden in einem Blockheizkraftwerk erzeugt und 

betriebsintern genutzt, der Überschussstrom ins örtliche Netz eingespeist.

Im Anschluss der 60. Sitzung fand eine Besichtigung des Regionalzentrums für Tourismus und 

Sport in Karlino, eine Kleinstadt mit 6.000 Einwohnern, statt. Auf der Grundlage von Erneuer-

baren Energien und effizienten Technologien will man dort eine Multifunktionseinrichtung 

(Sport, Rehabilitation, Kultur, Tourismus, etc.) mit überregionaler Ausstrahlung betreiben.

Am Folgetag besichtigten die Ausschussvertreter die Liegenschaft des geplanten Kompetenz-

zentrums für Erneuerbare Energien in Karlino. Hierbei handelt es sich um eine kommunale 

Fläche, auf der im Jahr 1980 im Zuge von Erdölbohrungen eine schwere Havarie stattgefunden 

hat. Die Löscharbeiten hatten seinerzeit mehr als einen Monat angedauert. Seitdem ist das Ge-

lände mit Problemstoffen belastet. Ziel der ortsansässigen Politik ist es, an diesem Standort ein 

Bildungszentrum für Energie (Museum und Beratung) zu errichten, im Rahmen dessen auch 

die Erneuerbaren Energien einen eigenständigen Ausstellungsbereich bekommen sollen. 

Während der sich anschließenden Sitzung in der Begegnungs- und Kulturstätte in Bialogard 

hat der Ausschuss weitere energiepolitische Themen auf der Grundlage von Impulsreferaten 

erörtert. Zusammenfassend wurde konstatiert, dass die Energiepolitik mit all ihren Facetten 

eine ressortübergreifende und dynamische Thematik sei. Die Tatsache, dass sich insgesamt 

sechs Fachausschüsse zur Erörterung energierelevanter Fragestellungen an den Sitzungen 
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beteiligt hätten, zeige den hohen Stellenwert, den die Energiewende zurzeit auch in den Re-

gionalparlamenten genieße. Auch das trage erheblich zu einer Kontinuität der gemeinsamen 

Beratungen der für Energiefragen zuständigen Parlamentsausschüsse in Mecklenburg-Vor-

pommern und Westpommern bei.

- 18. bis 20. November 2014

Informationsreise des Energieausschusses nach Brüssel 2014

Ziel des Arbeitsbesuches bei verschiedenen europäischen Institutionen war ein Informations-

austausch zu wichtigen Themenbereichen der Europäischen Energie- und Verkehrspolitik, die 

den Bund und insbesondere das Land Mecklenburg-Vorpommern betreffen. Gesprächspart-

ner waren Vertreter der Europäischen Kommission, u. a. der Generaldirektionen Energie, Kli-

ma und Wettbewerb, Abgeordnete des Europäischen Parlaments sowie der Botschafter der 

Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU. Am zweiten Tag wurde der 

Ausschuss von Landesminister Christian Pegel begleitet, der insbesondere an den Gesprächen 

zur Novellierung des europäischen Beihilferechts sowie der Zukunft der transeuropäischen 

Netze und Kernkorridore (TEN) interessiert war.

Neben allgemeinen Themen, wie der neuen Zusammensetzung des Europäischen Parlaments 

sowie den neuen Strukturen der Europäischen Kommission, erörterte man wesentliche Fragen 

der zukünftigen Energie-, Klima- sowie Verkehrspolitik der EU. Hierbei standen insbesondere die 

jüngsten vom Europäischen Rat verabschiedeten Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030 sowie die 

notwendige Reform des CO2-Emissionshandels im Mittelpunkt. Des Weiteren informierten sich 

die Abgeordneten über die Novellierung des europäischen Beihilferechts, wobei sich die Gesprä-

che aus Landessicht vor allem auf die beihilferechtliche Würdigung von Infrastrukturprojekten in 

Häfen sowie auf Flughäfen konzentrierten. Im Verkehrsbereich ließ man sich vom verantwortli-

chen Koordinator beispielhaft für den Korridor „Orient – östliches Mittelmeer“ den Ausbau der 

transeuropäischen Netze sowie die damit verbundenen politischen Probleme und Lösungs-

ansätze vorstellen. Der Korridor „Orient – östliches Mittelmeer“ soll maritime Schnittstellen der 

Nord- und Ostsee (insb. den Seehafen Rostock), des Schwarzen Meeres und des Mittelmeeres 

verbinden und so die Auslastung der betreffenden Häfen, der Eisenbahnstrecken und Binnen-

schifffahrtsstraßen sowie die entsprechenden Meeresautobahnen (MoS) optimieren. Weiterhin 

erörterte man das noch ausstehende 4. Eisenbahnpaket, das Hafenpaket sowie die Verordnung 

zum Monitoring, Reporting und zur Evaluation von Emissionen aus dem Schiffsbetrieb, die Aus-
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wirkungen auf die Landeshäfen haben. In diesem Zusammenhang wurden insbesondere die mit 

der Ausweisung der Nord- und Ostsee als Schwefelemissionsüberwachungsgebiet verbunde-

nen Auswirkungen auf die maritime Wirtschaft im Land angesprochen.

Der Ausschuss zog nach drei Tagen intensiver Beratungen die Bilanz, dass die europäischen 

Entscheidungen zur Energie- und Verkehrspolitik direkte Auswirkungen auf Mecklenburg-Vor-

pommern haben werden. Besuche in Brüssel sowie der  persönliche Kontakt mit Verant-

wortlichen der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments  seien zudem 

unverzichtbar, wenn man die politischen Vorgänge auf europäischer Ebene verstehen und 

beeinflussen wolle. Dies gelte insbesondere für Projekte, die über die Operationellen Program-

me der Europäischen Union gefördert werden.

- 74. Sitzung des Energieausschusses am 27.05.2015 in Stralsund

• Offshore-Windenergienutzung

• Kommunaler Klimaschutz

• Besichtigung der Biomethananlage Stralsund

 75. Sitzung des Energieausschusses am 28.05.2015 in Stralsund

• Forschung und Lehre im Energiebereich

• Fortsetzung der gemeinsamen Beratungen mit Vertretern des 
Sejmik der Woiwodschaft Westpommern

Auf Einladung des Energieausschusses besuchte eine polnische Delegation des Sejmik der 

Woiwodschaft Westpommern am 27./28. Mai 2015 Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem mitt-

lerweile vierten Treffen der für Energiefragen zuständigen Ausschüsse setzte man die Tradition 

der gemeinsamen Ausschusssitzungen zu energiepolitischen Themen fort.

In diesem Jahr begrüßte man in Stralsund rund 60 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Ver-

waltung zu den gemeinsamen Beratungen. Aufseiten des Sejmik nahmen Mitglieder aus vier 

Fachausschüssen sowie interessierte Bürgermeister aus der Woiwodschaft Westpommern teil. 

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern war mit Vertretern des Energieausschusses, des Wirt-

schaftsausschusses sowie des Agrarausschusses präsent. Wie im vergangenen Jahr hatte zu-

dem eine Vertreterin der polnischen Botschaft in Berlin teilgenommen.
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Im Fokus der Beratungen standen neben der Nutzung der Offshore-Windenergie auch der 

Bereich Energieforschung sowie die aktuellen nationalen energiepolitischen Entwicklungen 

in Polen und Deutschland. Darüber hinaus befasste man sich mit kommunalen Klimaschutz-

konzepten und Möglichkeiten zur dezentralen Energieerzeugung in ländlichen Räumen. Ab-

gerundet wurden die Gespräche mit einer Fortsetzung des Austauschs über den Aufbau eines 

grenzüberschreitenden Energienetzwerkes. 

Den Auftakt bildeten Gespräche mit Vertretern der Nordic Yards Gruppe sowie der Firma Gicon, 

mit dem Ziel, sich vor Ort ein konkretes Bild über die Möglichkeiten des Strukturwandels von 

Werften sowie über die Entwicklung von Offshore-Plattformen und -Technologien zu machen. 

Im zweiten Sitzungsabschnitt informierten sich die Teilnehmer über das Klimaschutzkonzept 

der Hansestadt Stralsund sowie über die Nutzung von Biomethan als Beitrag regionaler Nach-

haltigkeit. 

Ein weiterer wichtiger Beratungsgegenstand des Treffens waren die Themen „Lehre“ sowie 

„Forschung und Entwicklung“ im Bereich Erneuerbare Energien. Hierzu besuchten die Delega-

tionen den entsprechenden Fachbereich der Fachhochschule Stralsund.

Von großem beiderseitigem Interesse war der Austausch über die unterschiedlichen Ausrich-

tungen nationaler Energiepolitiken und deren regionale Auswirkungen. In diesem Zusam-

menhang stand zum Abschluss der Gespräche die grenzüberschreitende Vernetzung von 

Energiezentren und deren Förderung im Rahmen europäischer Kooperationsprogramme auf 

der Tagesordnung. In diesem Zusammenhang konnten konkrete partnerschaftliche Projekte 

weiter vertieft werden.

Die Leiter der Delegationen unterstrichen abschließend den überaus positiven Verlauf der 

Gespräche sowie die konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit der parlamenta-

rischen Gremien. 
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- 6. bis 8. Juli 2015

Informationsreise des Energieausschusses nach Dänemark

Der Ausschuss für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung besuchte im Rahmen seines 

Informationsbesuches die europäische Klima-Modell-Region der dänischen Gemeinde Samsø. 

Zum Auftakt informierte sich der Ausschuss bei der Dänischen Energieagentur über die Rah-

menbedingungen und Zielsetzungen der nationalen dänischen Energiepolitik, die bis zum 

Jahr 2030 den Rückbau aller Kohlekraftwerke in Dänemark vorsieht. Mit der nationalen Ener-

giestrategie wird versucht, die Stromversorgung und den Wärmesektor bereits 2035 vollstän-

dig auf Erneuerbare Energien umzustellen. In einem weiteren Schritt soll bis zum Jahr 2050 

auch der Mobilitätsbereich auf regenerative Energien umgestellt werden. Wind und Biomasse 

bilden dabei die wichtigsten Faktoren zur Ablösung fossiler Energieträger. Der Photovoltaik 

wird unter den derzeitigen Bedingungen im Gegensatz zu Mecklenburg-Vorpommern eher 

eine nachgeordnete Bedeutung eingeräumt.

Im Fortgang seiner Informationsreise besuchte der Ausschuss die dänische Gemeinde Samsø, 

die weltweit als Modellregion für Erneuerbare Energien bekannt ist. Auf dem Weg zur „fossilf-

reien“ Insel bis zum Jahr 2030 verfolgt die Gemeinde in enger Abstimmung mit den Einwoh-

nern bereits seit 1997 einen kontinuierlichen Transformationsprozess. Die Stromversorgung 

der Inselgemeinde (3.700 Einwohner) wird über 11 landseitig installierte Windenergieanlagen 

sichergestellt. Die Wärmeversorgung der Gebäude erfolgt über Fern- und Nahwärmesyste-

me, die durch drei Stroh- und ein Holzhackschnitzelheizkraftwerk mit Wärme versorgt werden. 

Derzeit erzeugt man auf der Insel 110 % des Bruttostromverbrauchs aus Erneuerbaren Energi-

en. 70 % der Häuser sind an das Fern- sowie das Nahwärmenetz angebunden. Darüber hinaus 

wurden solarthermische und Photovoltaikanlagen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

eingerichtet. Im Süden der Insel wurden durch die Gemeinde mit Hilfe von Bürgerbeteiligun-

gen weitere zehn Offshore-Windenergieanlagen installiert. Der durch die Offshore-Anlagen 

erzeugte Strom kompensiert den derzeit noch durch den lokalen Verkehr entstehenden 

Verbrauch an fossilen Treibstoffen. Bereits heute gilt die Insel in der Bilanz somit als 100 % 

CO2-neutral. Zudem arbeitet die Gemeinde derzeit an einem eigenen Projekt zur Umstellung 

des Fährverkehrs auf eine emissionsarme LNG-Versorgung auf der Grundlage von lokal er-

zeugtem Biogas.
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Nach zehn Jahren Vorbereitung eröffnete 2007 die Energieakademie als Zentrum für die 

Energie-Modell-Region Samsø. Die Akademie dient dabei einerseits als Demonstrations- und 

Besucherzentrum für jährlich ca. 6.000 interessierte „Energietouristen“ aus der ganzen Welt. 

Andererseits beschäftigt man sich mit intensiv mit der Umsetzung des von der Gemeinde 

einstimmig beschlossenen Masterplans zur „fossilfreien Insel“ sowie mit der Einbindung in eu-

ropäische Projekte.

Im Rahmen von Vorstellungen und Besichtigungen der unterschiedlichen Erzeugungsanla-

gen bestand für die Ausschussmitglieder immer wieder die Möglichkeit zum Gedankenaus-

tausch mit Kommunalpolitikern und Fachleuten. Die Themen erstreckten sich dabei von den 

europäischen Rahmenbedingungen über die Rolle der Gemeinde Samsø im Energieprojekt 

bis hin zu konkreten Energieeinsparprojekten und Finanzierungsmöglichkeiten. Als Schlüs-

selfaktor zur Akzeptanz der vollständigen Umstellung auf Erneuerbare Energien wird der 

Bürgerbeteiligung dabei Priorität eingeräumt. Die Anlagen zur Energieversorgung werden 

durch Beteiligungen der Gemeinde sowie von Einwohnern gemeinsam genutzt und finan-

ziert. Vor dem Hintergrund des in Mecklenburg-Vorpommern geplanten Bürger- und Ge-

meindenbeteiligungsgesetzes bildete dieser Ansatz einen besonderen inhaltlichen Schwer-

punkt der Informationsreise.

Im Ergebnis hat sich Ausschuss davon überzeugen können, dass die vollständige Umstellung 

einer Gemeinde auf Erneuerbare Energien keine Vision sei. Auf diese Weise werde man wirt-

schaftlichen und klimapolitischen Anforderungen gerecht. Das Beispiel der Gemeinde Samsø 

verdeutliche anschaulich, dass Erneuerbare Energien Wertschöpfung und Arbeitsplätze in 

strukturschwachen Regionen schaffen. Was im Kleinen gelinge, könnte auch im großen Maß-

stab auf Landesebene erfolgreich umgesetzt werden.
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- 10. bis 12. November 2015

Informationsreise des Energieausschusses nach Brüssel 2015

Zum dritten und letzten Mal in der laufenden Legislaturperiode informierte sich der Ausschuss 

für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung über für das Land Mecklenburg-Vorpom-

mern wichtige Themen bei europäischen Institutionen. Die 18 Personen umfassende Dele-

gation wurde temporär von Landesminister Christian Pegel begleitet und besuchte das Eu-

ropäische Parlament, die Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission, die 

Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU sowie das Informationsbüro des Lan-

des Mecklenburg-Vorpommern. Zum Auftakt nahm die Delegation an einer Sitzung des Aus-

schusses für Verkehr und Tourismus im Europäischen Parlament teil. Die Gespräche dienten 

dazu, tiefere Einblicke in die neuesten Entwicklungen ausschussrelevanter Themen auf euro-

päischer Ebene (Energieunion, Beihilfefragen und Hafeninfrastruktur, Breitbandausbau, Stra-

ßenbenutzungsgebühren) zu erlangen. Des Weiteren sollten die Auswirkungen der relevanten 

Schwerpunktsetzungen der neuen Europäischen Kommission nach ihrem Amtsantritt im Jahr 

2014 zu erörtert werden. Darüber hinaus fand auch ein Meinungsaustausch mit Mitgliedern 

des Europäischen Parlamentes sowie mit Vertretern politischer Stiftungen statt.

	 •  Europäische Energieunion

Die Gründung einer Europäischen Energieunion ist eines der zentralen Ziele der Europäischen 

Kommission, unter dem Vorsitz ihres Präsidenten Jean-Claude Junker, um die Energie- und 

Klimaschutzziele bis 2030 (Minderung der Treibhausgasemissionen um mindestens 40 % ge-

genüber 1990) zu erreichen. Schwerpunkte sind dabei unter anderem die Gewährleistung der 

Versorgungssicherheit, die Verbesserung der Energieeffizienz, die Umgestaltung des europä-

ischen Strommarktes sowie die Dekarbonisierungsagenda und die Überprüfung des Emissi-

onshandelssystems der Europäischen Union.

	 •  Klimagipfel Paris

Vertreter aller besuchten Institutionen waren sich einig, dass man aufgrund der bisherigen na-

tionalen Zusagen am Ende der Verhandlungen ein verbindliches Protokoll beschließen könne. 

Bereits vor Verhandlungsbeginn beliefen sich die Zusagen von 155 Staaten für Maßnahmen 
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auf eine Reduzierung der mittleren Erderwärmung auf 2,7°C. Angestrebt werde eine regelmä-

ßige Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen im 5-jährigen Turnus. Unstrittig sei auch, 

dass dem Mobilitätsbereich eine zentrale Bedeutung beigemessen werde, da die Mobilitäts-

nachfrage stetig wachse. Gefordert werden insbesondere die Abschaffung von Subventionen 

für fossile Treibstoffe, eine steuerliche Besserstellung des ÖPNV sowie die Lenkung der indivi-

duellen Mobilität und von Warenverkehrsströmen auf emissionsarme Verkehrsträger.

	 •  Breitbandausbau

Gerade der Breitbandausbau in ländlichen Regionen stellt eine besondere Herausforderung dar. 

Das schrittweise Vorgehen wie in den Städten gestaltet sich aufgrund der vorhandenen Technik 

und der Entfernungen als schwierig. Auf der Grundlage von Beispielen in Irland und Schweden 

wurde dargelegt, dass ein Glasfaseranschluss bis zum Haus (FTTH-Technik) letztendlich der kos-

tengünstigste Weg sei, sofern man zukünftigen Anforderungen für datenintensive Anwendun-

gen gerecht werden wolle. Die Vectoring-Technik über Kupferkabel stelle dagegen nur eine kurz- 

bis mittelfristige Übergangslösung dar und konzentriere sich zudem auf städtische Bereiche. Um 

den adäquaten Ausbau im Land gewährleisten zu können, sollten Kredite der Europäischen In-

vestitionsbank mit einer Laufzeit von 30 bis 50 Jahren verstärkt genutzt werden.

	 • Hafeninfrastruktur

In Bezug auf die relevanten Beihilfefragen wurden die Abgeordneten darüber informiert, dass 

die Europäische Kommission beabsichtige, von der Einzelfallnotifizierung abzurücken und 

Beilhilfen für Infrastrukturmaßnahmen in Häfen im Rahmen einer Gruppenfreistellungsver-

ordnung auf der Grundlage eines sognannten „analytical grids“ einheitlich zu regeln. Wichtige 

Kriterien dafür seien die Höhe der geplanten Beihilfe sowie deren prozentualer Anteil an den 

Gesamtkosten.
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	 •  Straßenbenutzungsgebühren

Der Vertreter der Generaldirektion Verkehr erläuterte die seit langem bestehenden Probleme 

bei der Finanzierung des Baus von Straßen sowie deren Unterhaltung in der EU. Ein wichti-

ger Schritt sei neben staatlicher Daseinsvorsorge eine Kostenbeteiligung der Nutzer. So könne 

beispielsweise mit der Ausweitung der Eurovignette, die zurzeit in den Benelux-Staaten so-

wie Dänemark und Schweden verbindlich sei, der Aufwand der digitalen Erfassung über „on-

board-units“ und andere technische Einrichtungen deutlich verringert werden. Grundsätzlich 

seien aber gerade entfernungsabhängige Mautgebühren, wie sie für Lkw-Verkehre erhoben 

werden, der gerechtere Weg.

Der Ausschuss wertete die Vororttermine in Brüssel abschließend als wichtigen politischen 

Meinungsbildungsprozess. Gerade persönliche Gespräche mit der Fachebene lieferten wich-

tige Erkenntnisse und unterstützten das Verstehen der Entscheidungsprozesse. Darüber hi-

naus sensibilisiere eine kontinuierliche Begleitung der europäischen Entwicklungen auf der 

Ausschussebene das Bewusstsein europäischer Entscheidungsträger für die besonderen Pro-

bleme strukturschwacher Regionen, wie bspw. Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Instrument 

habe der Energieausschuss in den vergangenen Jahren bewusst und erfolgreich angewandt.

- 94. Sitzung des Energieausschusses am 11.05.2016 in Wietow

• Ziele und Aufgaben des Solarzentrums Wietow

• Situation und Ausbau der Nutzung der Solarenergie 
 in Mecklenburg-Vorpommern

• Besichtigung des Solarzentrums
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- 96. Sitzung des Energieausschusses am 01.06.2016 in Stettin

• Operationelles Programm: INTERREG VA 2014 - 2020

• Europäisches LNG-Bildungszentrum – Weg zur Elitewelt 
 des modernen Ingenieurswesens

• Finanzierung von Investitionen von Erneuerbaren Energieanlagen 
 im Rahmen des Regionalen Operationellen Programms der  

Woiwodschaft Westpommern

 97. Sitzung des Energieausschusses am 02.06.2016 in Stettin

• Finanzierungsmöglichkeiten der schadstoffarmen Wirtschaft im Rahmen 
 des regionalen operationellen Programmes der Woiwodschaft 
 Westpommern 2014 – 2020

• Förderprogramm für Investitionen in Mikroanlagen Erneuerbarer 
 Energien für die Einwohner von Westpommern

• Flüssiggasterminal in Swinemünde – Entstehung und Hintergrund der Idee, 
Umsetzung und Bedeutung, Nachfrage und Flüssiggas in Polen

• Der Integrierte Plan für eine CO2-arme Wirtschaft für die 
 Metropolregion Stettin

• Metropolregion Stettin – Allgemeine Informationen, Wirtschaftskraft 
 und soziale Infrastruktur

• Energiepolitik in der Woiwodschaft Westpommern – Strategie, Monitoring, 
geplante Investitionen

• Auswertung der Beratungen und Möglichkeiten der zukünftigen 
Zusammenarbeit

Am 1. und 2. Juni 2016 hatten die gemeinsamen Beratungen der für Energiefragen zustän-

digen Fachausschüsse des Landtages Mecklenburg-Vorpommern sowie des Sejmik der Woi-

wodschaft Westpommern in der laufenden 6. Legislaturperiode letztmalig stattgefunden. Da-

mit ist das vom Landtag am 21. Juni 2012 erteilte Mandat auf der Grundlage des Beschlusses 

zu Drucksache 6/831 zur „Umfassenden Zusammenarbeit mit der Republik Polen auf dem 

Energiesektor“ erfüllt worden.
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Vertreter des Energie- sowie des Wirtschaftsausschusses hatten in Stettin Projektmöglichkei-

ten des Operationellen Programms INTERREG VA, die Energiepolitik und Förderung von Inves-

titionen im Bereich Erneuerbare Energien auf Woiwodschafts- sowie auf Konsumentenebene 

erörtert und sich über die Struktur, den Betrieb sowie die regionale und nationale Bedeutung 

des Flüssiggasterminals Swinemünde informiert. Einen weiteren Beratungsschwerpunkt hat-

ten die Energie-, Verkehrs- und Raumordnungspolitik in der Metropolregion Stettin einge-

nommen, in die auch das Land Mecklenburg-Vorpommern mit Arbeitsgruppen involviert ist, 

da diese Metropolregion grenzüberschreitende Auswirkungen hat. Im vergangenen Jahr ist 

dazu ein Entwicklungskonzept (» Gesamtbericht) von polnischen und deutschen Partnern er-

arbeitet worden, das wesentliche Handlungsfelder aufzeigt.

Das Resümee der gemeinsamen Sitzungen, das als Protokoll von den jeweiligen Delegations-

leitern gezeichnet worden ist, enthält u. a. den politischen Appell, die fachspezifische Arbeit 

der Regionalparlamente auf Ausschussebene fortzusetzen. 

Der Ausschuss zeigte sich in Stettin positiv überrascht vom Tempo der Energiewende des pol-

nischen Nachbarn: Man habe anfangs nicht vermutet, dass die Nutzung Erneuerbarer Energi-

en in der Woiwodschaft Westpommern diese positive und vor allem zügige Entwicklung voll-

ziehen werde. Seit dem Jahr 2008 habe sich auf der Grundlage eines Masterplans die Nutzung 

der Erneuerbaren Energien um das 10fache gesteigert. Darüber hinaus sollen bis 2030 28.000 

ha Woiwodschaftsfläche für Windeignungsgebiete mit einer Anlagenleistung von 2.200 MW 

ausgewiesen werden. Damit werde die Windeignungsfläche voraussichtlich deutlich mehr als 

in Mecklenburg-Vorpommern betragen! Das zeige, dass die Energiewende auch bei unserem 

Nachbarn stattfindet auch wenn - national gesehen - derzeit noch die Kohlenutzung domi-

niert

- 99. Sitzung des Energieausschusses am 29.06.2016

• Besichtigung des Batteriespeichers in Schwerin-Lankow
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8.5.3 Gemeinsame Beratungen mit anderen Ausschüssen

- 25. Sitzung des Energieausschusses und

21. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 29.11.2013

• Infrastruktur- und Wirtschaftsentwicklung im Rostocker Hafen

• Unternehmensbesichtigung Liebherr-MCCtec Rostock GmbH

- 44. Sitzung des Energieausschusses und

38. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 27.11.2013

• Nutzung der Windenergie in Mecklenburg-Vorpommern

- 46. Sitzung des Energieausschusses und

41. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 16.01.2014

• Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Prozess der Onshore-Ölfeldentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern 
positiv begleiten
- Drucksache 6/2127 -

hier:  Ortsbesichtigung und Beratung mit Vertretern der Gemeinde Saal sowie 

der Central European Petroleum GmbH (CEP)

- 60. Sitzung des Energieausschusses und

54. Sitzung des Agrarausschusses am 08.10.2014

• Nutzung von Biomasse im ländlichen Raum

• Nutzung effizienter EE-Technologien im Rahmen der Bewirtschaftung
kommunaler Liegenschaften

• Auswertung der Praxisbeispiele in der Woiwodschaft Westpommern
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- 61. Sitzung des Energieausschusses und

55. Sitzung des Agrarausschusses am 09.10.2014

• Stand der Planungen zur Gründung eines Kompetenzzentrums für 
Erneuerbare Energien in Karlino

• Nutzung Erneuerbarer Energien in der Woiwodschaft Westpommern

• Nutzung Erneuerbarer Energien in Mecklenburg-Vorpommern

• Berichte über den Stand der Planungen und Vorbereitung des 
grenzüberschreitenden Energieprojekts durch die Gemeinde  
Karlino und die Projektpartner

• Fördermöglichkeiten im Rahmen der Operationellen Programme

- 96. Sitzung des Energieausschusses und

91. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 01.06.2016 in Stettin

• Operationelles Programm: INTERREG VA 2014 – 2020

• Europäisches LNG-Bildungszentrum – Weg zur Elitewelt des  
modernen Ingenieurswesens

• Finanzierung von Investitionen von Erneuerbaren Energieanlagen  
im Rahmen des Regionalen Operationellen Programms  
der Woiwodschaft Westpommern
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- 97. Sitzung des Energieausschusses und

92. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 02.06.2016 in Stettin

• Finanzierungsmöglichkeiten der schadstoffarmen Wirtschaft im Rahmen  
des regionalen operationellen Programmes der Woiwodschaft  
Westpommern 2014 – 2020

• Förderprogramm für Investitionen in Mikroanlagen Erneuerbarer  
Energien für die Einwohner von Westpommern

• Flüssiggasterminal in Swinemünde – Entstehung und Hintergrund der Idee, 
Umsetzung und Bedeutung, Nachfrage und Flüssiggas in Polen

• Der Integrierte Plan für eine CO2-arme Wirtschaft für die  
Metropolregion Stettin

• Metropolregion Stettin – Allgemeine Informationen, Wirtschaftskraft  
und soziale Infrastruktur

• Energiepolitik in der Woiwodschaft Westpommern – Strategie, Monitoring, 
geplante Investitionen

• Auswertung der Beratungen und Möglichkeiten der zukünftigen Zusammen-
arbeit
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9. Kompetenzbereich des Ausschusses für Arbeit, 
Gleichstellung, Gesundheit und Soziales 
(Sozialausschuss)

verantwortlich: 

Leiter des Sekretariates des Sozialausschusses,

Regierungsdirektor Werner Lang

In der 2. Sitzung des Landtages am 25. Oktober 2011 ist mit der Annahme des Änderungsan-

trages der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 

6/64 und Annahme des geänderten Antrages der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/62 der Sozialausschuss als Fachgremium für die 

Bereiche Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales eingesetzt worden. In der konstitu-

ierenden Ausschusssitzung am 2. November 2011 wurde die Abgeordnete Martina Tegtmeier 

als Vorsitzende bestimmt. Als Fachgremium des Landtages Mecklenburg-Vorpommern hat 

der Ausschuss die Regierungstätigkeit des Sozialministeriums und der Frauen- und Gleichstel-

lungsbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern kontrolliert. Während der 6. Wahl-

periode hatte der Sozialausschuss nachstehende Zusammensetzung:
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Ausschuss für Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales
11 Mitglieder

Vorsitzende: Tegtmeier, Martina (SPD)
Stellv. Vorsitzende: Stramm, Karen (DIE LINKE)

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

SPD Barlen, Julian
Heydorn, Jörg
Mucha, Ralf
Tegtmeier, Martina

Drese, Stefanie
Feike, Katharina
Kaselitz, Dagmar (ab 04/2014)
Gundlack, Tilo (bis 04/2014)
Dahlemann, Patrick (ab 04/2014)
Schulte, Jochen (bis 04/2014)

CDU Friemann-Jennert, Maika (ab 
06/2016)
Lindner, Detlef (bis 06/2016)
Renz, Torsten
Schubert, Bernd

Friemann-Jennert, Maika (bis 
05/2016)
Schlupp, Beate
Schütt, Heino
Texter, Andreas

DIE LINKE Foerster, Henning
Stramm, Karen

Bernhardt, Jacqueline
Koplin, Torsten

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Gajek, Silke Berger, Ulrike
Gerkan, Jutta
Jaeger, Johann-Georg
Dr. Karlowski, Ursula
Saalfeld, Johannes
Suhr, Jürgen

NPD Köster, Stefan Andrejewski, Michael
Müller, Tino
Pastörs, Udo
Petereit, David
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Der Sozialausschuss hat während der 6. Wahlperiode 98 Sitzungen durchgeführt. Er hat zu 

24 Gesetzentwürfen und einem Antrag Beschlussempfehlungen und Berichte erarbeitet und 

darüber hinaus an andere Ausschüsse Stellungnahmen zu 16 Gesetzentwürfen sowie 30 Un-

terrichtungen abgegeben.

9.1 Gesetzgebung

Neben den oben genannten 24 Beschlussempfehlungen hat er insgesamt 16 mitberatende 

Stellungnahmen beschlossen, von denen vier den Innenausschuss, sechs den Finanzaus-

schuss, drei den Wirtschaftsausschuss sowie drei den Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur zum Adressaten hatten.

9.1.1 Verkündete Gesetze

- Gesetz zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle 
der Länder für Sicherheitstechnik und über die Akkreditierungsstelle der Länder 

 für Mess- und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts
(GVOBl. M-V Nr. 17 vom 30.10.2012, S. 470)
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Am 15. Dezember 2011 wurde das Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zen-

tralstelle der Länder für Sicherheitstechnik und über die Akkreditierungsstelle der Länder für 

Mess- und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts von allen Ländern unterzeichnet. 

Mit der Änderung des Abkommens wurden die Aufgaben der Zentralstelle der Länder für Si-

cherheitstechnik hinsichtlich der Akkreditierung an die Bestimmungen der Verordnung (EG) 

765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über Vorschriften für die Akkreditierung 

und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur 

Aufhebung der Verordnung (EWG) 339/93 des Rates und des Akkreditierungsstellengesetzes 

angepasst. Ferner wurden der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik horizontale Auf-

gaben der Länder in der Marktüberwachung nach dem Produktsicherheitsgesetz einschließ-

lich der notwendigen Vollzugskompetenzen übertragen. Zur innerstaatlichen Geltung und 

Anwendung bedarf das Abkommen der Umsetzung in Landesrecht. Der Sozialausschuss hat 

dem Staatsvertrag zugestimmt und die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes emp-

fohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/781

• Überweisung während der 19. Landtagssitzung am 20.06.2012:

Sozialausschuss

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/1059

• Beschluss während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

- Gesetz zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes
(GVOBl. M-V Nr. 15 vom 28.09.2012, S. 414)

Mit dem Gesetzentwurf wurden die aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 notwendigen 

Änderungen zur Exportierbarkeit des Landesblindengeldes in das Landesblindengeldgesetz 

eingearbeitet. Zur Umsetzung dieser Verordnung erfolgte die europarechtskonforme Anpas-

sung des Landesblindengeldgesetzes bezogen auf das Gebiet des Landes Mecklenburg-Vor-

pommern in der Form, dass auf die Verordnung in der jeweils geltenden Fassung verwiesen 

wurde. Außerdem wurden weitere klarstellende Änderungen im Landesblindengeldgesetz 

vorgenommen, die sich in der praktischen Anwendung ergeben hatten. Neben redaktionel-

len Anpassungen sollte eine Vorschrift aufgenommen werden, die es den für die Umsetzung 

des Landesblindengeldes zuständigen Landkreisen und kreisfreien Städten im Fall des Todes 
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einer leistungsberechtigten Person erleichtert, unrechtmäßig geflossenes Landesblindengeld 
zurück zu erhalten. Der Sozialausschuss hat die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes 
der Landesregierung empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/791
Überweisung während der 20. Landtagssitzung am 21.06.2012:

• Sozialausschuss

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/1060

• Beschluss während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:
Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

- Gesetz zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle 
der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten und 
zur Änderung des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst
(GVOBl. M-V Nr. 19 vom 30.11.2012, S. 498)

Mit Artikel 1 wurde  den Änderungen des Medizinproduktegesetzes, des Akkreditierungs-
stellengesetzes sowie der Verordnung (EG) 765/2008 entsprochen. Mit der Änderung des 
Abkommens wurden die Aufgaben der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz an 
die Änderungen im Medizinproduktegesetz, im Akkreditierungsstellengesetz sowie die neu-
en Aufgaben, die sich aus der Verordnung (EG) 765/2008 ergaben, angepasst  und der Zen-
tralstelle der Länder für Sicherheitstechnik Zuständigkeiten zur Erfüllung von Aufgaben der 
Länder im Bereich des Medizinprodukterechts entzogen. Das Gesetz über den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst wurde dahin gehend geändert, dass eine Ermächtigungsgrundlage für die 
Regelungen des § 14 Absatz 2 Satz 1 Badegewässerlandesverordnung geschaffen wurde. Der 
Sozialausschuss hat die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes der Landesregierung 
empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/991

• Überweisung während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:
Sozialausschuss (f )
Innenausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/1255

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:
Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung
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- Erstes Gesetz zur Änderung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes
(GVOBl. M-V Nr. 17 vom 30.10.2012, S. 474)

Der Gesetzentwurf hat vorgesehen, dass jedes Ressort sowie aufseiten der Vereine und Ver-

bände der Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen zusätzlich der 

Sozialverband VdK Mecklenburg-Vorpommern e. V. im Integrationsförderrat mitgliedschaft-

lich vertreten ist. Das Politikfeld „Frauen und Gleichstellung“, das im Ministerium für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales ressortierte, wird zukünftig vom Mitglied dieses Ministeriums mit 

wahrgenommen. Zugleich wurden die Behördenbezeichnungen dem geltenden Recht an-

gepasst. Der Sozialausschuss hat empfohlen, den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern in den Integrationsförderrat als Mitglied ohne Stimmrecht aufzunehmen. 

Ferner sahen die Beschlüsse des Sozialausschusses vor, dass der Landesfrauenrat als Mitglied 

mit Stimmrecht in den Integrationsförderrat Mitglied mit Stimmrecht aufgenommen werden 

soll. Im Übrigen hat der Sozialausschuss die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes der 

Landesregierung empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/995

• Überweisung während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:

Sozialausschuss

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/1256

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung
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- Gesetz zur Änderung des Landespflegerechts
(GVOBl. M-V Nr. 20 vom 28.12.2012, S. 532)

Mit dem Gesetz wurde klargestellt, dass die angemessene Vergütung der Pflegekräfte wie 

die pflegerische Versorgung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellen, da nur im Zu-

sammenwirken von Land und Kommunen, Kostenträgern und Leistungserbringern eine be-

darfsgerechte Versorgungsstruktur gewährleistet werden konnte. Das Land hat dies durch die 

Verbindung der Förderung nach §§ 6 und 8 Landespflegegesetz mit der Verpflichtung zur 

Orientierung an einschlägigen Tariflöhnen unterstützt. Die Förderarchitektur nach §§ 6 bis 9 

Landespflegegesetz wurde insbesondere auf den Bereich der ambulanten und teilstationä-

ren Pflege sowie den Bereich der Kurzzeitpflege konzentriert. Für den Bereich der stationären 

Pflege wurde das Auslaufenlassen der Pflegewohngeldregelung ab 2013 vorgesehen, zumal 

die damit angestrebte Vermeidung von Sozialhilfebezug nicht erreicht wurde. Die bisher 

bis zum 31. Dezember 2012 befristete Regelung des § 9 Landespflegegesetz wurde für die-

jenigen unbefristet verlängert, die bereits Pflegewohngeld bezogen oder bis zum Stichtag 

einen Anspruch darauf erhalten hatten. Das Gesetz hat nach Maßgabe der Rechtsprechung 

des Bundessozialgerichts zu § 82 Elftes Buch Sozialgesetzbuch zur Stärkung des Verbraucher-

schutzes vorgesehen, § 10 Landespflegegesetz dahin gehend zu ändern, dass zukünftig fik-

tive Zinsen auf Eigenkapital und pauschalierte Aufwendungen ohne Kostennachweis nicht 

mehr von den Einrichtungsträgern auf die Einrichtungsbewohnerinnen und Einrichtungsbe-

wohner umgelegt werden konnten. Außerdem wurde klargestellt, dass die Abrechnung der 

Umlagen für Aufwendungen nach § 82 Absatz 2 Elftes Buch Sozialgesetzbuch für die Einrich-

tungsbewohnerinnen und -bewohner hinreichend nachvollziehbar sein müsse. Zur Verbes-

serung der Rechtssicherheit im Bereich der Heimaufsicht hat das Gesetz vorgesehen, dass im 

Einrichtungenqualitätsgesetz und der Einrichtungenpersonalverordnung klargestellt wurde, 

dass in Zweifelsfällen das zwischen Einrichtungsträgern und Kostenträgern jeweils vereinbar-

te Fachpersonal maßgeblich für die Berechnung der Fachkraftquote sein solle. Zudem sollte 

die Einsatzbreite von geprüften Hauswirtschaftskräften verbessert werden. Die Beschlüsse des 

Sozialausschusses haben im Gegensatz zum Gesetzentwurf der Landesregierung die Strei-

chung der Änderung des § 10 des Landespflegegesetzes vorgesehen. Die landesrechtliche 

Ausgestaltung des § 10 des Landespflegegesetzes wurde von der vorgesehenen Änderung 

der bundesgesetzlichen „Regelung des Assistenzpflegebedarfs“ zum § 82 SGB XI beeinflusst. 

Der Sozialausschuss hat empfohlen, notwendige Änderungen in einem weiteren Gesetzge-

bungsverfahren erst nach Inkraftsetzung des Bundesgesetzes zu regeln. Der Sozialausschuss 

hat zu Artikel 1 Nummer 3 klargestellt, dass auch neue Wohn- und Betreuungsformen für 
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pflege- oder betreuungsbedürftige Menschen durch Zuschüsse unterstützt werden können. 

Durch die Empfehlung des Sozialausschusses zu § 1 des Landespflegegesetzes wurden eine 

Reihe von Ergänzungen aufgenommen, um die Anforderungen eines modernen Landespfle-

gegesetzes zu präzisieren und um sich begrifflich an der Terminologie der Pflegewissenschaft 

zu orientieren.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1117

Überweisung während der 25. Landtagssitzung am 26.09.2012:

Sozialausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 20. Sitzung des Sozialausschusses am 14.11.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/1381

Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/1413 und 6/1414

• Beschluss während der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012:

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Ziffer I der Beschlussempfehlung

Erledigterklärung des Antrages entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer III der Beschlussempfehlung

Ablehnung der Änderungsanträge

- Gesetz zur Änderung des Landesausführungsgesetzes SGB II (AG-SGB II), 
 des Landesstiftungsgesetzes (StiftG M-V) und des Feiertagsgesetzes
 Mecklenburg-Vorpommern (FTG M-V)

(GVOBl. M-V Nr. 19 vom 30.11.2012, S. 502)

Mit dem Gesetz wurden die Zuständigkeiten und die Ressortbezeichnungen angepasst sowie 

einige nicht mehr notwendige Regelungen gestrichen. Der Sozialausschuss hat die unverän-

derte Annahme des Gesetzentwurfes der Landesregierung empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1119

• Überweisung während der 25. Landtagssitzung am 26.09.2012:

Sozialausschuss

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/1254

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung
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- Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII-AG)

(GVOBl. M-V Nr. 20 vom 28.12.2012, S. 535)

Mit dem Gesetz wurde die für eine im Rahmen von Bundesauftragsverwaltung notwendi-

ge Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bei der 

Art der Wahrnehmung der Aufgaben zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-

rung, durch die kommunale Ebene durchgeführt und das Ministerium für Arbeit, Gleich-

stellung und Soziales ermächtigt, durch Rechtsverordnung Näheres zur Aufsicht und zum 

Verfahren zu regeln. Die Regelungen beschränkten sich auf die zum 1. Januar 2013 not-

wendigen Regelungen, da das bundesgesetzliche Gesetzgebungsverfahren zur Regelung 

der Kostenübernahme durch den Bund noch nicht abgeschlossen war. Das Gesetz wurde 

in der Formulierung so gefasst, dass die vorgeschlagenen landesrechtlichen Regelungen, 

unabhängig von der bundesgesetzlichen Regelung, bestehen konnten. Soweit sich nach 

Abschluss des bundesrechtlichen Gesetzgebungsverfahrens Änderungsbedarf für landes-

rechtliche Regelungen ergeben hätte, sollte dies einem späteren Gesetzgebungsverfahren 

vorbehalten bleiben. Die Beschlüsse des Sozialausschusses haben ergänzend die Berück-

sichtigung des aktuellen Gesetzbebungsstandes auf Bundesebene und im Übrigen redak-

tionelle Korrekturen vorgesehen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1213

• Überweisung während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Sozialausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/1382

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/1412

• Beschluss während der 31. Landtagssitzung am 5.12.2012:

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Ziffer 1 der Beschlussempfehlung

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer 2 der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Viertes Gesetz zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes 
 (4. ÄndG KiföG M-V)

(GVOBl. M-V Nr. 12 vom 26.07.2013, S. 452)

Die Beschlüsse des Sozialausschusses haben in Ergänzung des Gesetzentwurfes der Landesre-

gierung vorgesehen, dass das Prozedere der Datenweitergabe der Entwicklungsdokumentati-

on vom Kindergarten in die Schule konkretisiert wurde. Zudem wurde das Recht der Eltern auf 

ein verbindliches Informationsgespräch im Jahr des voraussichtlichen Eintritts in die Schule ge-

stärkt. Auch die Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern insbesondere auf die Weiterentwicklung 

der pädagogischen Konzeption der Kindertageseinrichtung, der regelmäßigen Öffnungszei-

ten und der Essensversorgung der Kinder wurden durch die Beschlüsse des Sozialausschusses 

gestärkt. Die Beschlüsse des Sozialausschusses haben vorgesehen, dass die örtlichen Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe, die Träger der Kindertageseinrichtungen, die pädagogischen 

Fachkräfte, die Tagespflegepersonen und die Personensorgeberechtigten in Angelegenheiten 

des Kinderschutzes unter Einbeziehung bestehender Netzwerkstrukturen partnerschaftlich 

zusammenarbeiten sollten. Der Zeitraum, den die kommunalen Landesverbände und der ört-

lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Ausgestaltung des Tatbestandsmerkmals des 

durchschnittlichen Fachkraft-Kind-Verhältnisses hatten, wurde von drei auf sechs Monate er-

weitert. Es wurde sichergestellt, dass die Gemeinden, die zu einem erheblichen Anteil an der 

Finanzierung der Kindertagesförderung beteiligt waren, zu Neuverhandlungen der Leistungs- 

und Entgeltverhandlungen anregen konnten. Es wurde sichergestellt, dass die zusätzlichen 

Finanzmittel nach dem Gesetz zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren in Ta-

geseinrichtungen und in Kindertagespflege die bereits bestehende Finanzierungsbeteiligung 

der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe dem Grunde und der Höhe nach unberührt 

blieben. Darüber hinaus sollte ein vorrangiger Einsatz dieser Bundesmittel zugunsten der Ta-

gespflegepersonen erreicht werden. Die finanziellen Auswirkungen des Rechtsanspruches auf 

Elternbeitragsentlastung nach § 21 Absatz 5 und Absatz 5a wurden ausgeglichen. Die Anfor-

derungen an die fachliche Qualifikation von Tagespflegepersonen landesrechtlich sollten mit 

Zustimmung des Sozialausschusses geregelt werden können. Die bisherige Fassung des § 10 

Absatz 1a Kindertagesförderungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern sollte bis zum 31. Dezem-

ber 2014 fortgelten.
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1621

• Überweisung während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:

Sozialausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 28. Sitzung des Sozialausschusses am 15.05.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/1969(neu)

Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 6/1979, 6/1981 

und 6/1982

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 6/2008, Änderungs-

anträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/2009, 6/2010, 6/2011, 6/2012, 

6/2013, 6/2014, 6/2015, 6/2016 und 6/2017 und

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 6/2004, 

6/2005, 6/2006 und 6/2007, 

• Beschluss in der 45. Landtagssitzung am 19.06.2013:

Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 6/2008 

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der geänderten Ziffer I der Beschlus-

sempfehlung 

Annahme der Ziffern 1 bis 3 einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Be-

schlussempfehlung 

Ablehnung der Änderungsanträge 

- Drittes Gesetz zur Änderung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes  
und anderer Gesetze
(GVOBl. M-V Nr. 12 vom 26.07.2013, S. 450)

Durch Artikel 1 des Gesetzes wurden die Finanzzuweisungen zum Ausgleich der den örtlichen 

Trägern der Sozialhilfe vom Land übertragenen Aufgaben der früheren überörtlichen Sozial-

hilfe für das Jahr 2013 geregelt. Auf der Basis der erhobenen Daten der Jahre 2008 bis 2011 

wurden die Gesamtzuweisung für das Jahr 2013 fortgeschrieben und Folgeänderungen vor-

genommen. Die Höhe der Gesamtzuweisung wurde nach dem voraussichtlichen Gesamtbe-

darf bemessen. Es handelte sich um konnexitätsrelevante Finanzzuweisungen. Darüber hinaus 

konnten Zuweisungen zur verstärkten Unterstützung ambulanter und in geeigneten Fällen 

teilstationärer Pflegeangebote zur Verfügung gestellt werden. Mit Artikel 2 des Gesetzes wur-

den im Landespflegegesetz rechtliche Vorgaben der Investitionskostenurteile des Bundessozi-
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algerichtes aus 2011 sowie die bundesrechtliche Neuregelung des § 82 SGB XI umgesetzt. Um 

die Pflegebedürftigen vor überhöhten oder fehlerhaften Abrechnungen zu schützen, sollte 

eine Angemessenheit zur tatsächlichen Höhe der Instandhaltungs- und Instandsetzungsauf-

wendungen gewährleistet werden. Der Sozialausschuss hat die unveränderte Annahme des 

Gesetzentwurfes empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1629

• Überweisung während der 36. Landtagssitzung am 20.03.2013:

Sozialausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 29. Sitzung des Sozialausschusses am 15.05.2013

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/1968

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/1978

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/2019

• Beschluss in der 45. Landtagssitzung am 19.06.2013:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend Ziffer I der Beschlus-

sempfehlung 

Annahme einer Entschließung entsprechend Ziffer II der Beschlussempfehlung 

Ablehnung der Anträge

- Gesetz zur Änderung des Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes
 über den Öffentlichen Gesundheitsdienst

(GVOBl. M-V Nr. 16 vom 27.09.2013, S. 546)

Mit dem Gesetz wurde die Befristung des Stammgesetzes aufgehoben. Der Sozialausschuss 

hat die unveränderte Annahme des Gesetzes empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2123

• Überweisung während der 47. Landtagssitzung am 04.09.2013:

Sozialausschuss

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/2175

• Beschluss in der 49. Landtagssitzung am 06.09.2013:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 
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- Gesetz zu dem Abkommen zwischen den Ländern Brandenburg,  
Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg,  
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 

 über die gemeinsame Einrichtung einer Ethikkommission für 
Präimplantationsdiagnostik bei der Ärztekammer Hamburg
(GVOBl. M-V Nr. 3 vom 14.02.2014, S. 50)

Der Sozialausschuss hat dem Staatsvertrag über das Abkommen zwischen den Ländern Bran-

denburg, Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein über die gemeinsame Einrichtung einer Ethik-

kommission für Präimplantationsdiagnostik bei der Ärztekammer Hamburg zugestimmt und 

die unveränderte Annahme des Gesetzes empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2393

• Überweisung während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Sozialausschuss

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/2645

• Beschluss in der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 

- Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Patientenrechte in 

 der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung und 
 zur Änderung anderer Gesetze

(GVOBl. M-V Nr. 8 vom 30.04.2014, S. 150)

Mit dem Gesetz wurden, die Vorgaben der Richtlinie der Europäischen Union über die Aus-

übung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in Bezug 

auf die Pflichten zur Information der Patientinnen und Patienten sowie zur Verwaltungszusam-

menarbeit der zuständigen Behörden umgesetzt. Das Heilberufsgesetz und das Gesetz über 

den Öffentlichen Gesundheitsdienst wurden dabei insofern ergänzt, dass der Abschluss und 

das Aufrechterhalten einer Berufshaftpflichtversicherung künftig wirksam kontrolliert werden 

konnten. Der Gesetzentwurf hat darüber hinaus vorgesehen, dass durch die Einfügung eines 
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Erinnerungsverfahrens in das Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst die Teilnahme 

an den J1-Untersuchungen nach § 26 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch durch die Servicestelle 

im Landesamt für Gesundheit und Soziales auf die Weise gefördert werden sollte. Dies soll-

te auf eine vermehrte Inanspruchnahme der J1-Untersuchungen hinwirken. Die Gemeinden 

wurden gesetzlich dazu ermächtigt, die ihnen für die Badegewässerüberwachung entstehen-

den Kosten durch Satzung dem Betreiber des Badegewässers aufzuerlegen. Der Sozialaus-

schuss hat die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2610

• Überweisung während der 60. Landtagssitzung am 29.01.2014:

Sozialausschuss

• Öffentliche Anhörung während der 46. Sitzung des Sozialausschusses am 26.02.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/2864

• Beschluss in der 65. Landtagssitzung am 09.04.2014:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Ziffer I der Beschlus-

sempfehlung 

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung 

- Zweites Gesetz zur Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes 
 Mecklenburg-Vorpommern

(GVOBl. M-V Nr. 13 vom 18.07.2014, S. 315)

Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes Mecklenburg-Vor-

pommern wurde die Befristung des Stammgesetzes bei unverändertem Inhalt aufgehoben, 

weil sich das Nichtraucherschutzgesetz bewährt hatte. Der Sozialausschuss hat die unverän-

derte Annahme des Gesetzentwurfes empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2926

• Überweisung während der 68. Landtagssitzung am 14.05.2015:

Sozialausschuss (f )

Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss (m)

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/3089

• Beschluss in der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 
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- Gesetz zur Änderung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes und anderer Gesetze
(GVOBl. M-V Nr. 21 vom 12.11.2014, S. 594)

Das Gesetz hat in Artikel 1 vorgesehen, dass die Finanzzuweisungen zum Ausgleich der den 
örtlichen Trägern der Sozialhilfe vom Land übertragenen Aufgaben der früheren überörtlichen 
Sozialhilfe für die Jahre 2014 und 2015 auf der Basis der erhobenen Daten der Jahre 2010 
bis 2012 für die Jahre 2014 und 2015 fortgeschrieben wurden. Außerdem wurde klargestellt, 
dass die Regelungen zur Sozialhilfefinanzierung zum 1. Januar 2016 neu gefasst werden und 
hierbei die personenzentrierte Förderung, die Inklusion und die vorrangige ambulante Ver-
sorgung Berücksichtigung finden sollten. Für den Fall, dass dies nicht rechtzeitig umgesetzt 
werden sollte, hat das Gesetz, damit die Kommunen Zuweisungen zum Ausgleich der ihnen 
übertragenen Aufgaben erhalten konnten, eine Verordnungsermächtigung des Ministeriums 
für Arbeit, Gleichstellung und Soziales zur Bestimmung des Zuweisungsbetrages ab 2016 ent-
sprechend der bisher gesetzlich geregelten Methodik vorgesehen. Mit Artikel 2 des Gesetzes 
wurden Bezeichnungen im Kommunalsozialverbandsgesetz an den Organisationserlass des 
Ministerpräsidenten vom 18. November 2011 angepasst. Mit Artikel 3 des Gesetzes wurde Ar-
tikel 72 Absatz 3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit 
§ 4 Absatz 2 und 3 und § 91 Absatz 2 und 3 der Kommunalverfassung Rechnung getragen. 
Die Beschlüsse des Sozialausschusses haben vorgesehen, dass die jährlichen Gesamtbeträ-
ge der Finanzzuweisungen für das Jahr 2014 auf 272.632.296 EUR und für das Jahr 2015 auf 
274.315.462 EUR erhöht wurden. Im Übrigen hat der Sozialausschuss die unveränderte Annah-
me des Gesetzentwurfes empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/3052

• Überweisung während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:
Sozialausschuss (f )
Innenausschuss, Finanzausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 55. Sitzung des Sozialausschusses am 03.09.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/3362
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/3384
Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksache 6/3386 und 6/3387
Beschluss während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014
Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Ziffer I der
 Beschlussempfehlung 
Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung 
Ablehnung der Anträge 
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- Rettungsdienstgesetz Mecklenburg-Vorpommern (RDG)
(GVOBl. M-V Nr. 3 vom 18.02.2015, S. 50)

Das im Wesentlichen am 1. Januar 2014 in Kraft getretene Notfallsanitätergesetz wurde im 

Rettungsdienstgesetz berücksichtigt und die Kosten für die Ausbildung von Notfallsanitäte-

rinnen und Notfallsanitätern wurden nach der Intention des Bundesgesetzgebers als Kosten 

des Rettungsdienstes behandelt. Als weitere Änderungen wurden insbesondere die Neudefi-

nition der Hilfsfrist und die Abschaffung der Sondergebiete, die Regelungen zur Hygiene beim 

Transport von Personen mit Infektionskrankheiten sowie die Aufnahme der Wasserrettung im 

Gesetz hervorgehoben. Die vom Sozialausschuss empfohlenen Änderungen sahen darüber 

hinaus vor, die Übertragung der Aufgabe der Rettungsdienstleistung auf maximal zehn Jah-

re zu begrenzen. Die Verlängerung diente der Planungssicherheit und der kontinuierlichen 

Auftragserfüllung. Außerdem sahen die Empfehlungen des Sozialausschusses eine gesetzliche 

Verpflichtung des Landes auf eine an den einschlägigen Tarifen orientierte Vergütung der im 

Rettungsdienst Beschäftigten hinzuwirken vor. Ferner sollte die Hilfsfrist nach § 8 Absatz 2 

Nummer 7 mit der Alarmierung jedes Rettungsmittels beginnen. Im Übrigen hat der Sozialaus-

schuss die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/3324

• Überweisung während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:

Sozialausschuss (f )

Innenausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 60. Sitzung des Sozialausschusses am 26.11.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/3646

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den 

Drucksachen 6/3666, 6/3667 und 6/3668

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/3670

• Beschluss in der 86. Landtagssitzung am 28.01.2015

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 

Beschlussempfehlung 

Ablehnung der Änderungsanträge 
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- Erstes Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzausführungsgesetzes
(GVOBl. M-V Nr. 13 vom 29.07.2015, S. 182)

Der Gesetzentwurf der Landesregierung hat die Änderung des Infektionsschutzausführungs-
gesetzes und die Aufhebung der Infektionsmeldeverordnung vorgesehen. Die Regelungen 
der Verordnung finden sich überwiegend im Infektionsschutzgesetz wieder oder sind Gegen-
stand der Änderung des Infektionsschutzausführungsgesetzes.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/3612

• Überweisung während der 86. Landtagssitzung am 28.01.2015:
 Sozialausschuss (f )
 Agrarausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 67. Sitzung des Sozialausschusses am 25.03.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/4127
 Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/4144
 Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/4146

• Beschluss in der 96. Landtagssitzung am 01.07.2015
 Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 
 Beschlussempfehlung 
 Ablehnung der Änderungsanträge 

- Erstes Gesetz zur Änderung des Seniorenmitwirkungsgesetzes M-V
(GVOBl. M-V Nr. 21 vom 27.11.2015, S. 463)

Mit dem Änderungsgesetz ist das s Seniorenmitwirkungsgesetzes M-V entfristet worden. Fer-
ner ist im Gesetz vorgesehen, dass die Regelungen des Gesetzes im Abstand von fünf Jahren 
evaluiert werden sollen. Der Sozialausschuss hat die unveränderte Annahme des Gesetzent-
wurfes empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/3990

• Überweisung während der 94. Landtagssitzung am 03.06.2015:
Sozialausschuss (f )

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/4485

• Beschluss während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015
Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der 
Beschlussempfehlung 
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- Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch und des Kommunalsozialverbandsgesetzes
(GVOBl. M-V 6/23 vom 30.12.2015, S.603-609)

Das Gesetz sieht vor, die bisherige Trennung zwischen der Wahrnehmung der Aufgaben der 

Sozialhilfe und ihre Finanzierung aufzuheben, die Regelungen zur Sozialhilfefinanzierung in 

das Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Zwölften Buches Sozi-

algesetzbuch zu integrieren und das Sozialhilfefinanzierungsgesetz außer Kraft zu setzen. Da-

rüber hinaus sollte die Trägerschaft für die örtliche und überörtliche Sozialhilfe bei den Land-

kreisen und kreisfreien Städten zusammengeführt werden, um die Differenzierung zwischen 

örtlicher und ehemaliger überörtlicher Sozialhilfe und den Unterbringungsarten (stationär, 

teilstationär und ambulant) zu überwinden und die personenzentrierten und lebensweltori-

entierten Hilfen in den Focus zu nehmen. Bei der Bestimmung der Ausgleichzuweisungen des 

Landes an die Sozialhilfeträger sollten die Ein- und Auszahlungen als Sozialhilfenettoauszah-

lungen insgesamt betrachtet werden. Außerdem sollte eine kooperative Fachaufsicht vonsei-

ten des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales erfolgen, weshalb die Landkreise 

und kreisfreien Städte als Sozialhilfeträger zukünftig vollständig im übertragenen Wirkungs-

kreis tätig werden sollten. Hierdurch sollten die gemeinsamen Interessen und Aufgaben der 

Sozialhilfeträger, des Landes und aller weiteren Beteiligten bestmöglich umgesetzt werden 

und eine weitestgehend einheitliche Rechtsauslegung sowie ein abgestimmtes und ver-

gleichbares Datenmanagement erzielt werden. Durch Artikel 1 des Gesetzes wurde das Gesetz 

zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch entsprechend den Vorgaben von § 1 

Absatz 4 Sozialhilfefinanzierungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern geändert und ergänzt. In 

Artikel 1 Abschnitt 1 wurden Grundlagen und Zuständigkeiten geregelt. Unter anderem wur-

den in Abschnitt 1 die Ziele des Gesetzes definiert, die örtliche und überörtliche Trägerschaft 

zusammengeführt, eine zentrale Stelle der Sozialhilfeträger vorgesehen, die Aufgabenwahr-

nehmung durch die Sozialhilfeträger im übertragenen Wirkungskreis sowie die die Fachauf-

sicht geregelt. Der Abschnitt 2 hat Vorschriften zum Verfahren und zur Aufsicht enthalten. Die 

Finanzierung von Modellprojekten wurde auch in diesem zweiten Abschnitt vorgesehen. In 

Abschnitt 3 wurde die Finanzierung geregelt. Das Land hat den Sozialhilfeträgern bestimmte 

Quoten der trägerbezogenen Jahresnettoauszahlungen für die Leistungen nach dem dritten 

sowie fünften bis neunten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erstattet. Dabei wur-

den aufgrund infrastruktureller Unterschiede sowie der bisherigen Anteile für die ehemalige 

überörtliche Sozialhilfe an den Nettoauszahlungen für die Sozialhilfe unterschiedliche Quoten 

für die Landkreise und die kreisfreien Städte vorgesehen. In Abschnitt 4 wurden Berichtspflich-
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ten der Sozialhilfeträger und eine Evaluierung geregelt.  Mit Artikel 2 wurde das Kommunalso-

zialverbandsgesetz angepasst sowie redaktionell geändert. In Artikel 3 wurde das Ministerium 

für Arbeit, Gleichstellung und Soziales zur Bekanntmachung ermächtigt. Der Sozialausschuss 

war der Auffassung, dass der Zeitpunkt des Aufgabenübergangs klargestellt werden sollte, 

soweit die Sozialhilfeträger einen anderen als den Kommunalen Sozialverband Mecklen-

burg-Vorpommern als zentrale Stelle bestimmen sollten. Außerdem sollte die Besetzung des 

Landesbeirates für Sozialhilfe geändert werden. Des Weiteren sollte bei der vorgesehenen 

Übergangsregelung auf die Anspruchsentstehung abgestellt, die sachliche Zuständigkeit der 

zentralen Stelle konkretisiert werden sowie sichergestellt werden, dass die zentrale Stelle auch 

in den Schiedsstellen des § 76 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und § 80 des Zwölften Bu-

ches Sozialgesetzbuch mitarbeiten konnte. Der Evaluationsbericht sollte auch dem Landtag 

sowie dem Landesrechnungshof übergeben werden. Im Übrigen hat der Sozialausschuss die 

unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4468 vom 09.09.2015

• Überweisung während der 100. Landtagssitzung am 23.09.2015

• Öffentliche Anhörung während der 76. Sitzung des Sozialausschusses am 14.10.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/4898

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und CDU  auf Drucksache 6/5024

Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE auf den Drucksachen 6/5023 und 6/5025 

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 

6/4959, 6/4971, 6/4972 und 6/5030

• Beschluss während der 109. Landtagssitzung am 17.12.2015: Annahme des Ände-

rungsantrages auf Drucksache 6/5024

Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der geänderten Beschlussempfehlung

Ablehnung der Änderungsanträge auf den Drucksachen 6/4959, 6/4971, 6/4972, 

6/5023, 6/5025 und 6/5030
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- Gesetz zum Abkommen zur Änderung des Abkommens über 
die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik
(GVOBl. M-V 6/23 vom 30.12.2015, S.600-602)

Der Sozialausschuss hat dem Staatsvertrag über das Abkommen zur Änderung des Abkom-

mens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik, mit dem Aufgaben der Länder 

im Bereich der Rohrfernleitungsverordnung auf die Zentralstelle der Länder für Sicherheit-

stechnik (ZLS) übertragen werden, zugestimmt und die unveränderte Annahme des Gesetzes 

empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/4567 vom 07.10.2015

• Überweisung während der 103. Landtagssitzung am 21.10.2015

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/4897

• Beschluss während der 109. Landtagssitzung am 17.12.2015: 

Unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfeh-

lung

- Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen 
Krankheiten (Psychischkrankengesetz – PsychKG M-V)
(GVOBl. M-V 6/15 vom 29.07.2015, S.593-610)

Das Gesetz hat insbesondere der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und des 

Bundesgerichtshofes Rechnung getragen. Die Änderungen haben nicht nur die Menschen 

mit psychischen Krankheiten des Maßregelvollzuges, sondern auch die nach dem PsychKG 

M-V untergebrachten Personen betroffen. Auf diese Weise konnte eine möglichst weitgehen-

de Einheitlichkeit in den Rechtsbereichen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung und des 

Maßregelvollzuges hergestellt werden. Zudem wurden mit dem Gesetz die Gefahrenbegrif-

fe des PsychKG M-V mit denen des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (SOG M-V) harmoni-

siert, um bei grundrechtsrelevanten Eingriffen eine einheitliche und gesetzesübergreifende 

Eingriffsschwelle zu schaffen. Gleichzeitig wurden auch sonstige Eingriffsnormen im Interesse 

der Rechtssicherheit und -klarheit präziser gefasst, insbesondere die Vorschriften der Durchsu-

chung und Untersuchung sowie der Überwachung mittels optisch-elektronischen Vorrichtun-

gen in Einrichtungen des Maßregelvollzuges. Die Empfehlungen des Sozialausschusses haben 

unter anderem vorgesehen, dass dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und 
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unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) Einsicht in die Akten der 

Menschen mit psychischen Krankheiten gewährt werden konnte. Ferner wurde eine Ermächti-

gungsgrundlage dafür geschaffen, Menschen mit psychischen Krankheiten bis zum Abschluss 

der persönlichen Inaugenscheinnahme und Bekanntgabe der Entscheidung über die sofor-

tige Unterbringung in einer Einrichtung festhalten zu können. Hinsichtlich der Beleihungen 

und Ermächtigungen wurde eine Übergangsregelung geschaffen, wonach diese innerhalb 

von 12 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes zu erfolgen hatte. Im Übrigen hat der Sozial-

ausschuss die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5185 vom 24.02.2016

• Überweisung während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016

• Öffentliche Anhörung während der 96. Sitzung des Sozialausschusses am 25.05.2016

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/5600

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/5633

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016:

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages

- Gesetz zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes und 
zur Änderung des Landespersonenstandsausführungsgesetzes
(GVOBl. M-V 6/15 vom 29.07.2015, S.547-549)

Mit dem Gesetz wurden maßgebliche Kriterien für die Beratungsstellen im Sinne des § 3 SchKG 

und der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen im Sinne der §§ 8 und 9 SchKG und der 

Umfang der Landesförderung gesetzlich geregelt. Es wurden Versorgungsgebiete benannt, 

die für die Wahrung der erforderlichen Wohnortnähe der Beratung maßgeblich waren. Inner-

halb dieser Versorgungsgebiete wurde überprüft, ob der Versorgungsschlüssel des SchKG, 

eine Beratungsfachkraft für 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner, erfüllt war. Zur Sicherstel-

lung eines ausreichenden Angebotes an Beratungsstellen wurde bei der Förderung auf einen 

Versorgungsschlüssel von mindestens einer Beratungsfachkraft für 40.000 Einwohnerinnen 

und Einwohner abgestellt. Dabei wurden besondere Bedarfslagen berücksichtigt. Um die Plu-

ralität zu gewährleisten, hat das Gesetz vorgesehen, dass mindestens zwei Beratungsstellen 

mit unterschiedlicher weltanschaulicher Ausrichtung innerhalb eines Versorgungsgebietes 

vorhanden sein mussten, unter denen die Ratsuchenden auswählen konnten. Hinsichtlich 
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einer flächendeckenden Versorgung wurden die gewachsenen Strukturen der anerkannten 

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und Beratungsstellen nach § 3 SchKG im Land, 

die diesem Erfordernis bereits Rechnung getragen hatten, bei der Einführung des Gesetzes 

berücksichtigt. Mit dem Gesetz wurden die Verordnungsermächtigungen für die Förderung 

von Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und für die Durchfüh-

rung der Kostenerstattung von Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen nach § 22 

SchKG geschaffen, wobei die entsprechenden Rechtsverordnungen noch zu erlassen waren. 

Weiterhin wurde mit dem Gesetz das Landespersonenstandsausführungsgesetz geändert. Als 

zuständige Verwaltungsbehörde nach § 21 Absatz 2a Satz 2 Personenstandsgesetz wurden die 

Oberbürgermeister der kreisfreien Städte, die Amtsvorsteher der Ämter und die Bürgermeister 

der amtsfreien Gemeinden bestimmt. Damit war für die Namensbestimmung bei einer ver-

traulichen Geburt nach dem 6. Abschnitt des SchKG dieselbe Behörde zuständig, die auch für 

die Namensbestimmung bei Findelkindern nach § 24 Absatz 1 Satz 1 Personenstandsgesetz 

tätig wurde. Die Empfehlungen des Sozialausschusses haben vorgesehen, dass die Förderung 

pro vollzeitbeschäftigte Beratungsfachkraft mindestens 90 Prozent der notwendigen Perso-

nalkosten und die Höhe der Sachkostenförderung 90 Prozent betrug. Der Sozialausschuss hat 

klargestellt, dass bei der Prüfung, inwieweit eine ordnungsgemäße Beratung noch erfolgen 

kann, auch die Entfernung der Schwangeren von ihrem Wohnort zur Beratungsstelle und zu-

rück berücksichtigt werden musste. Die Träger von Beratungsstellen nach dem Schwanger-

schaftskonfliktgesetz wurden für einen Zeitraum von drei Jahren ausgewählt. Der Beginn der 

Dreijahresperiode war der 1. Januar 2017. Im Übrigen hat der Sozialausschuss die unveränder-

te Annahme des Gesetzentwurfes empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5187 vom 24.02.2016

• Überweisung während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016

• Öffentliche Anhörung während der 89. Sitzung des Sozialausschusses am 11.05.2016

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/5599

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/5630

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016: 

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung

Ablehnung des Änderungsantrages
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- Gesetz über die Krebsregistrierung in Mecklenburg-Vorpommern 
 (Krebsregistrierungsgesetz – KrebsRG M-V)

(GVOBl. M-V 6/15 vom 29.07.2015, S.539-546)

Das Gesetz hat eine umfassende Neufassung des Klinischen Krebsregistergesetzes sowie eine 
Neufassung des Krebsregisterausführungsgesetzes und eine Zusammenfassung und Ablö-
sung dieser Gesetze durch das Gesetz über die Krebsregistrierung in Mecklenburg-Vorpom-
mern (Krebsregistrierungsgesetz) vorgesehen. Mit dem Gesetz wurde eine Festschreibung 
eines Klinischen Krebsregisters im Sinne des § 65c SGB V für Mecklenburg-Vorpommern und 
Beschreibung der Anforderungen an die verschiedenen Einrichtungen der klinischen Krebsre-
gistrierung sowie deren Aufgabenwahrnehmung einschließlich der Aufsicht vorgesehen. Für 
den Umgang mit personenbezogenen Daten sollte ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt einge-
führt werden. Eine gesicherte datenschutzrechtliche Grundlage wurde dadurch erzielt, dass 
die Einzelschritte der Datenverwendung ausreichend transparent abgebildet wurden. Daher 
hat das Gesetz eine Regelung der gesamten Kette der Datenerfassung, Datenhaltung und 
Datenverarbeitung vorgesehen. Die Meldetatbestände wurden konkretisiert. Regelungen, die 
eine verbesserte interdisziplinäre, direkt patientenbezogene Zusammenarbeit bei der Krebs-
behandlung sowie zur Rückmeldung an Leistungserbringer ermöglichen sollten, wurden 
verbessert. Im Weiteren wurden durch das Gesetz die Regelungen zum Datenaustausch mit 
anderen Bundesländern zur Zusammenarbeit mit dem epidemiologischen Krebsregister und 
zur Datennutzung, unter anderem für Zwecke der Versorgungsforschung, überarbeitet. Die 
Empfehlungen des Sozialausschusses haben vorgesehen, dass dem Beirat zur fachlichen und 
wissenschaftlichen Begleitung auch eine in Mecklenburg-Vorpommern tätige Organisation 
für die Wahrnehmung der Interessen von an Krebs erkrankten Patienten und Patientinnen 
angehört. Die Regelung zur Datenerfassung in § 2 des Gesetzentwurfes wurde um den To-
deszeitpunkt und die Meldung, dass eine Person nicht tumorbedingt gestorben war, ergänzt. 
Ferner wurde eine eindeutigere Regelung des Widerspruchsrechts in § 4 des Gesetzentwurfes 
vorgesehen. Insbesondere wurde sichergestellt, dass auch Krebsregister anderer Bundeslän-
der über den Widerspruch informiert werden sollten. Im Übrigen hat der Sozialausschuss die 
unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes empfohlen.

• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5188 vom 24.02.2016

• Überweisung während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016

• Öffentliche Anhörung während der 92. Sitzung des Sozialausschusses am 25.05.2016

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/5607

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016: 
Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der Beschlussempfehlung
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- Gesetz zur Reform des Gleichstellungsrechts (Gleichstellungsreformgesetz)
(GVOBl. M-V 6/15 vom 29.07.2015, S.550-558)

Das Gesetz hat vorgesehen, dass das Gleichstellungsgesetz in Artikel 1 grundlegend überar-

beitet wurde. Unterrepräsentanzen sowohl von Frauen als auch von Männern sollten noch 

stärker in den Blick genommen werden. Den Defiziten, die auf struktureller Benachteiligung 

eines Geschlechts beruhten, sollte entsprechend dem staatlichen Förderauftrag mit geeig-

neten Mitteln begegnet werden. Dies sollte über eine stärkere Inanspruchnahme von Dienst-

stellenleitungen und Beschäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, konkreten Ziel-

vereinbarungen mit den obersten Landesbehörden und eine engmaschigere Erfolgskontrolle 

nebst Begleitmaßnahmen geschehen. Die Fördermaßnahmen zur Vereinbarkeit, insbesondere 

von Familien- und Pflegeaufgaben mit der Berufstätigkeit, wurden durch den Gesetzentwurf 

der Landesregierung ausgeweitet. Durch eine Freistellung der Gleichstellungsbeauftragten in 

Anlehnung an das Personalvertretungsrecht und eine effektive Ausgestaltung des Beanstan-

dungsrechts der Gleichstellungsbeauftragten wurde deren Position gestärkt. Das Gesetz hat 

vorgesehen, dass der Anwendungsbereich des Gleichstellungsgesetzes auf alle Körperschaf-

ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der alleinigen Aufsicht des Landes 

unterliegen, ebenso wie auf juristische Personen und Gesellschaften des Privatrechts, an denen 

das Land mehrheitlich beteiligt ist, durch eine Hinwirkungsklausel ausgedehnt wurde. Die Ar-

tikel 2 bis 4 des Gesetzes haben Folgeänderungen des Landesbeamtengesetzes, des Landes-

hochschulgesetzes und der Wahlordnung zum Gleichstellungsgesetz enthalten. Die Empfeh-

lungen des Sozialausschusses haben das autonome Selbstorganisationsrecht des Parlaments 

berücksichtigt und unter anderem vorgesehen, dass die Präsidentin oder der Präsident des 

Landtages, die oder der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie die 

oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpom-

mern eigenverantwortlich Ziele und Maßnahmen der jeweiligen Dienststellen zur Umsetzung 

dieses Gesetzes formulieren konnten. Die Präsidentin oder der Präsident des Landtages sollte 

das für die Gleichstellung zuständige Ministerium jährlich darüber unterrichten. Die Gleichstel-

lungsbeauftragten der Dienststellen bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages 

sollte einen Beobachterstatus in der Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten 

der Landesverwaltung erhalten und die Gleichstellungsbeauftragte der Landtagsverwaltung 

im Falle einer Beanstandung der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages Mecklen-

burg-Vorpommern, nach Beratung durch das für Gleichstellung zuständige Ministerium, einen 

Entscheidungsvorschlag vorlegen. Im Übrigen hat der Sozialausschuss die unveränderte An-

nahme des Gesetzentwurfes empfohlen.
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• Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/5189 vom 24.02.2016

• Überweisung während der 114. Landtagssitzung am 09.03.2016

• Öffentliche Anhörung während der 88. Sitzung des Sozialausschusses am 11.05.2016

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/5598

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf Drucksache 6/5631

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/5623

• Beschluss während der 124. Landtagssitzung am 06.07.2016: 

Annahme des Gesetzentwurfes entsprechend der Beschlussempfehlung, 

Ablehnung der Änderungsanträge

9.1.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
Gesetzentwürfen

Zur Mitberatung wurden dem Sozialausschuss 16 Gesetzentwürfe überwiesen. Im Folgenden 

wird ausschließlich auf mitberatende Stellungnahmen des Sozialausschusses eingegangen, in 

denen dem federführenden Ausschuss konkrete Änderungen empfohlen worden sind. 

a) an den Innenausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung

 Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
 Landes- und Kommunalwahlgesetzes
 - Drucksache 6/3242 -

Der Sozialausschuss hat dem federführenden Innenausschuss empfohlen, den Gesetzentwurf 

auf Drucksache 6/3242 unverändert anzunehmen. Darüber hinaus hat er empfohlen, in der im 

Anschluss an das Inkrafttreten der Gesetzesänderung anzupassenden Landes- und Kommu-

nalwahlordnung eine Regelung zu schaffen, die sicherstellt, dass Menschen mit Mobilitäts-

beeinträchtigungen Zugang zu einem Wahlraum im Wahlbereich erlangen können, um allen 

Wahlberechtigten, die an der Urnenwahl teilnehmen wollen, die Stimmabgabe zu ermögli-

chen.



1018 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode

• Überweisung während der 74. Landtagssitzung am 17.09.2014:

Innenausschuss (f )

Europa- und Rechtsausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Sozialausschusses vom 26.11.2014

• Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/3525

b) an den Finanzausschuss

- Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2012/2013
- Drucksache 6/299 -

in Verbindung mit

Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2012/2013 und 
eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2012/2013
- Drucksache 6/300 -

in Verbindung mit

Beratung der Unterrichtung durch die Landesregierung

Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich 
Investitionsplanung
- Drucksache 6/298 -
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Der Sozialausschuss hat dem federführenden Finanzausschuss folgende Änderungen emp-

fohlen:

Kapitel 1005 Sozialwesen, überörtlicher Träger der Sozialhilfe und Sozialversicherung

Titel 633.06 Zuschüsse an Kommunen und an Vereine und Verbände sowie an soziale oder 

ähnliche Einrichtungen für Schuldner- und Verbraucherinsolvenz

Titel 684.35 Zuschüsse an den Selbsthilfe M-V e. V. für die Beratung von Menschen mit 

Behinderungen

Der Sozialausschuss hat empfohlen, den Titelansatz 633.06 für die Jahre 2012 und 2013 um 

jeweils 150 TEUR zu erhöhen und den Titelansatz 684.35 für die Jahre 2012 und 2013 um je-

weils 5 TEUR zu erhöhen. Die Deckung für die Titel 633.06 und 634.35 sollte im Jahr 2012 aus 

Mehreinnahmen bei Kapitel 1027 Titel 119.99 (Vermischte Einnahmen) erfolgen. Der Ansatz 

bei diesem Titel wurde dementsprechend im Haushaltsjahr 2012 um 155 TEUR erhöht. Für das 

Jahr 2013 sollte die Deckung aus Kapitel 1004 Maßnahmegruppe 50 Titel 683.50 (Struktur- und 

Arbeitsmarktentwicklung) erfolgen. Der Ansatz wurde entsprechend 155 TEUR abgesenkt.

Kapitel 1019 Familienpolitik, Maßnahmegruppe 01 Familienförderung

Titel 684.09  Förderung des Kinderschutzes

Titel 684.15  Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie an soziale oder ähnliche 

Einrichtungen zur Förderung der Familienarbeit

Der Sozialausschuss hat empfohlen, den Titelansatz 684.09 für die Jahre 2012 und 2013 um 

jeweils 5 TEUR zu erhöhen. Der Sozialausschuss hat empfohlen, den Titelansatz 684.15 für die 

Jahre 2012 und 2013 um jeweils 200 TEUR zu erhöhen. Die Deckung der sich aus den Ansatzer-

höhungen zu den Titeln 684.09 und 684.15 ergebenden Mehrbedarfe i.H.v. jährlich 205 TEUR 

sollte im Jahr 2012 aus Mehreinnahmen bei Kapitel 1027 Titel 119.99 (Vermischte Einnahmen) 

erfolgen. Der Ansatz bei diesem Titel wurde dementsprechend im Haushaltsjahr 2012 um 205 

TEUR erhöht. Die Deckung der Mehrbedarfe i.H.v. 205 TEUR sollte im Jahr 2013 aus Kapitel 

1004 Maßnahmegruppe 50 Titel 683.50 (Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung) erfolgen. Der 

Ansatz wurde entsprechend um 205 TEUR abgesenkt.
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Der Sozialausschuss hat dem federführenden Finanzausschuss ferner die Annahme folgender 

Entschließung empfohlen:

„Ambulant vor stationär lautet der Grundsatz im Sozialgesetzbuch zur sozialen 
Pflegeversicherung. Dieser Grundsatz entspricht noch nicht der Lebensrealität 
in Mecklenburg-Vorpommern. Im Bundesvergleich weist Mecklenburg-Vor-
pommern eine hohe stationäre Versorgung auf. Mit Blick auf den Wunsch der 
Menschen nach einem möglichst langen Leben in der eigenen Häuslichkeit ist 
eine umfassende ambulante Versorgung zu gewährleisten. Auch im Bereich der 
Eingliederungshilfe muss die Versorgung der betroffenen Menschen auf das In-
dividuum und seine Lebenswelt ausgerichtet sein. Aus diesem Grunde muss 
ebenso im Bereich der Eingliederungshilfe eine möglichst breite ambulante 
Versorgung sichergestellt sein. Die Landesregierung wird daher beauftragt, im 
Rahmen der Novellierung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes auf eine geeig-
nete Umsetzung hinzuwirken. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
Förderungen durch das Land bei entsprechendem zeitlichem Förderbedarf 
(fortlaufende Projekte) generell für die Dauer von zwei Jahren, längstens aber 
bis zum Ende des jeweiligen Doppelhaushaltes zu bewilligen. Förderzeitraum 
und Zeitraum des Doppelhaushaltes sollen in der Regel identisch sein. Die haus-
haltsrechtlichen Voraussetzungen sollen spätestens mit dem Doppelhaushalt 
2014 / 2015 geschaffen werden.“

• Überweisung der Gesetzentwürfe auf Drucksache 6/299 und 6/300 

während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/298 

während der 12. Landtagssitzung am 14.03.2012:

Finanzausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, 

Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Sozialausschusses vom 09.05.2012 und 

ergänzende Stellungnahme des Sozialausschusses vom 16.05.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses zu Drucksache 6/299 auf 

Drucksache 6/799 und zu Drucksache 6/300 und Drucksache 6/298 auf Drucksache 

6/810
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9.2 Beratung von Anträgen

9.2.1 Federführend überwiesene Anträge

- Antrag der Volksinitiative gemäß Artikel 59 der Verfassung des Landes 

 Mecklenburg-Vorpommern

Für einen Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde
- Drucksache 6/1020 -

Mit der Volksinitiative wurde der Landtag aufgefordert, sich gegenüber der Landesregierung 

dafür einzusetzen, dass Mecklenburg-Vorpommern im Bundesrat unverzüglich eine Initiati-

ve mit dem Ziel einleitet, einen bundesweit einheitlichen flächendeckenden Mindestlohn in 

Höhe von 10 Euro pro Stunde einzuführen und unverzüglich die rechtlichen Voraussetzungen 

dafür zu schaffen, dass bei der Vergabe öffentlicher Aufträge durch das Land die Einhaltung 

von Tarifverträgen gewahrt, mindestens aber ein Arbeitsentgelt in Höhe von 10 Euro pro Stun-

de gezahlt werde. Der Sozialausschuss hat empfohlen, den Antrag der Volksinitiative abzuleh-

nen.

• Überweisung des Antrages der Volksinitiative gemäß Artikel 59 der Verfassung des Lan-

des Mecklenburg-Vorpommern während der 22. Landtagssitzung am 29.08.2012:

Sozialausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss (m)

• Öffentliche Anhörung während der 16. Sitzung des Sozialausschusses am 19.09.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/1253

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Ablehnung des Antrages der Volksinitiative entsprechend der Beschlussempfehlung
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-  Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

 Pflege braucht Qualität und Anerkennung
 - Drucksache 6/1135 -

Vor dem Hintergrund der Annahme einer Entschließung zu Drucksache 6/1117 wurde der 

Antrag der Fraktionen der SPD und der CDU auf Drucksache 6/1135 für erledigt erklärt.

• Beratung in Verbindung mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung 

 auf Drucksache 6/1117

• Überweisung während der 25. Landtagssitzung am 26.09.2012:

 Sozialausschuss

•  Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses 

 auf Drucksache 6/1381

 Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE 

 auf den Drucksachen 6/1413 und 6/1414

• Beschluss während der 31. Landtagssitzung am 05.12.2012:

 Erledigterklärung des Antrages entsprechend der Ziffer II der Beschlussempfehlung 

 Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer III der Beschlussempfehlung

 Ablehnung der Änderungsanträge

- Antrag der Volksinitiative gemäß Artikel 59 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vor-

pommern

„Zur Wiedereröffnung der Abteilungen Kinder- und Jugendmedizin sowie 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Kreiskrankenhaus Wolgast“
- Drucksache 6/5357 -

Mit der Volksinitiative wurde der Landtag aufgefordert, sich gegenüber der Landesregierung 

dafür einzusetzen, dass die Abteilungen Kinder- und Jugendmedizin sowie Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe im Kreiskrankenhaus Wolgast wieder eröffnet wird. In den Beratungen des 

Sozialausschusses wurde die Entscheidung des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und 

Soziales umfassend erörtert. Dabei wurden vielfältige Aspekte der Entscheidungen und die 

Auswirkungen für die gesundheitliche Versorgung insgesamt und die Krankenhausstandorte 

Wolgast und Anklam näher beleuchtet und überprüft. Dabei ergab sich ein differenziertes Bild 

der aktuellen Situation und der zukünftigen Entwicklungen. Der Sozialausschuss hat empfoh-
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len, den Antrag der Volksinitiative abzulehnen und einer umfangreichen Entschließung zu-

zustimmen. Mit dieser im Sozialausschuss auf Grundlage der Beratungen und insbesondere 

der Anhörungsergebnisse erarbeiteten Entschließung wurden die Bestrebungen des Ministe-

riums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales unterstützt, durch eine verantwortliche Kranken-

hausplanung die Standorte in Wolgast und Anklam zu stärken und für die Zukunft zu sichern. 

Gleichzeitig wurden damit die Veränderungen in der Struktur als wichtige Beiträge für einen 

Erhalt der ärztlichen Versorgung betont. Mit der Entschließung wurde auch der weitere Hand-

lungsbedarf in der Region um Anklam und Wolgast benannt. Dabei wurde an alle Beteiligten 

appelliert, eine konstruktive Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung anzustreben und 

das Patientenwohl in den Mittelpunkt zu stellen. Ziel war es unter anderem, die notwendige 

medizinische Versorgung ganztägig auch für Kinder zu gewährleisten.

• Überweisung des Antrages der Volksinitiative gemäß Artikel 59 der Verfassung des Lan-

des Mecklenburg-Vorpommern während der 118. Landtagssitzung am 21.04.2016:

Sozialausschuss (f )

• Öffentliche Anhörung während der 90. Sitzung des Sozialausschusses am 18.05.2016

• Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses auf Drucksache 6/5477

• Beschluss während der 121. Landtagssitzung am 09.06.2016:

Ablehnung des Antrages der Volksinitiative entsprechend der Ziffer I 

der Beschlussempfehlung 

Annahme einer Entschließung entsprechend der Ziffer II 

der Beschlussempfehlung
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9.3. Unterrichtungen

9.3.1 Federführend überwiesene Unterrichtungen

- Unterrichtung durch die Landesregierung 

„Landesplanerische Empfehlungen für die Weiterentwicklung der pflegerischen 
Versorgungsstruktur 2013 (Berichtszeitraum 2008 bis 2011)“ 
- Drucksache 6/2665 -

• Überweisung nach § 59 Absatz 2 GO LT durch die Landtagspräsidentin gemäß 

Amtlicher Mitteilung Nr. 67 vom 27.02.2014

• federführend aufseiten der Landesregierung: Ministerium für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales

• Öffentliche Anhörung während der 53. Sitzung des Sozialausschusses am 25.06.2014

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt. 

(vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 78 vom 02.09.2016)

- Unterrichtung durch die Landesregierung 

„Landesprogramm Kinderschutz“
- Drucksache 6/5268 -

• Überweisung während der 118. Landtagssitzung am 21.04.2016:

Sozialausschuss

• Gemäß § 113 Absatz 1 GO LT gilt die Unterrichtung mit Ablauf der  

Legislaturperiode als erledigt 
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9.3.2 Stellungnahmen im Rahmen der Mitberatung von 
Unterrichtungen

Der Sozialausschuss hat insgesamt 30 mitberatende Stellungnahmen erarbeitet, wovon 10 

den Petitionsausschuss, 11 den Europa- und Rechtsausschuss, 8 den Finanzausschuss und 

eine den Bildungsausschuss zum Adressaten gehabt haben. Analog zu der Verfahrensweise 

hinsichtlich mitberatender Voten zu Gesetzentwürfen und Anträgen wird im Folgenden nur 

auf Stellungnahmen eingegangen, die nicht nur auf die verfahrensmäßige Erledigterklärung 

oder die Kenntnisnahme von Unterrichtungen abzielten, sondern inhaltliche Aspekte zum Ge-

genstand hatten.

an den Petitionsausschuss

- Unterrichtung durch den Landesbeauftragten für Datenschutz

 Zehnter Tätigkeitsbericht gemäß § 33 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz 
 Mecklenburg-Vorpommern (DSG M-V) 
 Fünfter Tätigkeitsbericht gemäß § 38 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 Dritter Tätigkeitsbericht nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
 Mecklenburg-Vorpommern (IFG M-V) 
 Berichtszeitraum: 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2011
 - Drucksache 6/712 -

 in Verbindung mit

 Unterrichtung durch die Landesregierung

 Stellungnahme der Landesregierung 
 zum Zehnten Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für Datenschutz 
 Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 33 Absatz 1 des 
 Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V) und  

zum Dritten Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Informations- 
freiheit Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 14 Satz 2 des Informations-

 freiheitsgesetzes (IFG M-V) in Verbindung mit § 33 Absatz 1 DSG M-V
 - Berichtszeitraum: 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2011
 - Drucksache 6/969 -
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Der Sozialausschuss hat dem federführenden Petitionsausschuss empfohlen, dem Landesbe-

auftragten für Datenschutz zu empfehlen, die erarbeiteten Berichte online zu stellen.

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/712 nach § 59 GOLT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/18 vom 06.06.2012:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsaus-

schuss, Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Überweisung der Unterrichtung auf Drucksache 6/969 nach § 59 GOLT durch die 

Landtagspräsidentin gemäß Amtlicher Mitteilung Nr. 6/27 vom 14.09.2012:

Petitionsausschuss (f )

Innenausschuss, Europa- und Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsaus-

schuss, Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Energieausschuss, Sozialausschuss (m)

• Stellungnahme des Sozialausschusses vom 18.10.2012

• Beschlussempfehlung und Bericht des Petitionsausschusses auf Drucksache 6/1517

9.4 Weitere Aktivitäten des Sozialausschusses

9.4.1 Wahrnehmung des Selbstbefassungsrechts

a) Öffentliche Anhörungen

- 7. Sitzung am 28. März 2012

• Auswirkungen der Fusion der AOK Berlin-Brandenburg und der AOK 
Mecklenburg-Vorpommern zur AOK Nordost auf die Situation der
Leistungsbezieher in der Kranken- und Pflegeversicherung

- 33. Sitzung am 21. August 2013

• Die Arbeit der Mehrgenerationenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern, 
aktuelle Probleme und Zukunft der Mehrgenerationenhäuser
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- 38. Sitzung am 2. Oktober 2013

• Die Zukunft der Kinder- und Jugendarbeit in M-V im Lichte des 
Haushaltsentwurfes der Landesregierung für die Jahre 2014/2015

- 50. Sitzung am 2. April 2014

• Möglichkeiten der Übernahme der medizinischen Versorgung für die 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz § 1 Leistungsberechtigten 
durch die Krankenkassen nach§ 264 Absatz 1 SGB V

- 65. Sitzung am 25. Februar 2015

• Ausbildungsplatzplanung für Erzieherinnen und Erzieher in Mecklen-
burg-Vorpommern

- 75. Sitzung am 7. Oktober 2015

• Die Zukunft der Kinder- und Jugendarbeit in Mecklenburg-Vorpommern
unter dem Blickwinkel des Haushaltsentwurfes der Landesregierung
für die Jahre 2016 und 2017

• Bedeutung und Notwendigkeit öffentliche geförderter Beschäftigung 
bzw. Beschäftigung schaffender Maßnahmen für die Integration 
langzeitarbeitsloser Frauen und Männer in Mecklenburg-Vorpommern

• Erfahrungen mit und Zukunft der Krankenhausfinanzierung in 
Mecklenburg-Vorpommern unter Berücksichtigung der 
Haushaltsplanungen der Landesregierung 2016/2017, 
einschließlich der Mittelfristigen Finanzplanung 
2015 bis 2020

- 86. Sitzung am 13. April 2016

• Produktionsschulen

- 87. Sitzung am 11. Mai 2016

• Gespräch mit den Vertreterinnen des Landesfrauenrates
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b) nicht öffentliche Anhörungen

- 65. Sitzung am 25. Februar 2015

• Forschungsbericht im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt  
Mecklenburg-Vorpommern Aspekte der Armut

c) Mündliche Berichte der Landesregierung an den Ausschuss aufgrund 
entsprechender Berichtsersuchen

Auf Beschluss des Sozialausschusses hat dieser 91 mündliche Unterrichtungen zu den 

nachfolgenden Themen erhalten:

- 2. Sitzung am 30. November 2011

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Geplante Umsetzung des Koalitionsvertrages einschließlich wichtiger 
Gesetzesvorhaben und zur Neustrukturierung des Ministeriums

• Aktuelle Information des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und 
 Soziales zu der Gefährdung der Bevölkerung durch verunreinigtes 

Trinkwasser in Mecklenburg-Vorpommern

- 3. Sitzung am 7. Dezember 2011

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Umsetzung des Bundesprogramms „Jugend stärken“

- 5. Sitzung am 22. Februar 2012

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Förderung der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung

• Auswirkungen der Insolvenz der Schlecker e. K. auf  
Mecklenburg-Vorpommern
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- 8. Sitzung am 28. März 2012

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Auswirkungen der Insolvenz der Schlecker e. K. auf  
Mecklenburg-Vorpommern

- 9. Sitzung am 18. April 2012

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Auswirkungen der Insolvenz der Schlecker e. K. auf  
Mecklenburg-Vorpommern

- 12. Sitzung am 6. Juni 2012

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Auswirkungen der Insolvenz der Schlecker e. K. auf  
Mecklenburg-Vorpommern

- 13. Sitzung am 15. August 2012

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Auswirkungen der Insolvenz der Schlecker e. K. auf  
Mecklenburg-Vorpommern

• Information zum Fusionsexperiment „Wendelstein 7-X“

- 14. Sitzung am 22. August 2012

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Zukunft der Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern

• Leitlinien für eine geschlechtersensible pädagogische Arbeit 
mit Jungen und Mädchen

• Mentoring-Programm „Zukunft durch Aufstieg“

• Sachstand „Häusliche Krankenpflege“
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- 15. Sitzung am 12. September 2012

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Vereinbarung zwischen der Landesregierung und der Regionaldirektion Nord 
zur Weiterentwicklung der Arbeitsmarktpolitik

• Zuweisung und zum Einsatz der Mittel des Bundes für Kinderschutz 
für die Jahre 2012 bis 2015

- 18. Sitzung am 17. Oktober 2012

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Geplante Novellierung des KiföG M-V

• Förderung der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung im Land 
Mecklenburg-Vorpommern und Entwurf einer neuen Förderrichtlinie

- 21. Sitzung am 21. November 2012

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Einnahmen und Ausgaben im EP 10 Haushalt des Ministeriums bis 31.10.2012 
sowie Auswirkungen der Genehmigung von beantragten Änderungen durch 
die EU-Kommission auf den Haushalt des Landes

• Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates 
zum Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von Armut betroffenen 
Personen

- 22. Sitzung am 16. Januar 2013

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Errichtung einer Pflegekammer

• Umsetzung des Desk-Verfahrens in den Kitas des Landes

• Aktuelle und künftige Förderung der Jugend- und Schulsozialarbeit 
- Stopp der EU-Zuschüsse, Probleme, Situation
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- 23. Sitzung am 23. Januar 2013

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Leitlinien für eine geschlechtersensible pädagogische Arbeit 
mit Jungen und Mädchen

• Umsetzung der Kinder- und Jugendförderung im Land 
 in den Jahren 2012/2013

• Bewertung des Betriebspanels 2011 durch die Landesregierung und 
deren Schlussfolgerungen für die Landespolitik, insbesondere für die 
Arbeitsmarktpolitik des Landes und die Aufstellung des 

 Operationellen Programms des Landes 
für die neue EU-Förderperiode 2014 bis 2020

• Wendelstein 7-X

• Akute Bedrohung von Jugend- und Schulsozialarbeiterstellen 
 durch Förderstopp

- 24. Sitzung am 23. Januar 2013

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Projekt Kinder in Kitas (DESK 3 – 6)

- 25. Sitzung am 13. März 2013

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Sachstandsbericht zu den Folgen der Insolvenz von Ihr Platz und 
 Schlecker in Mecklenburg-Vorpommern

• Aktueller Sach- und Planungsstand hinsichtlich des Einsatzes der  
EU-Strukturfondsmittel für die Förderperiode 2014 bis 2020 und 
Ausblick auf die weitere Terminplanung
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- 26. Sitzung am 10. April 2013

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Haushaltsabschluss 2012 zum Einzelplan 10 und zum Einsatz der  
ESF-Mittel (Stichtag 31. Dezember 2012)

• Arbeit der Transfergesellschaft für die P+S Werften GmbH

• Projekt zur Reduzierung von Schwangerschaftsabbrüchen  
(„Projekt Pille“)

- 27. Sitzung am 17. April 2013

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Arbeit der Transfergesellschaft für die P+S Werften GmbH

- 30. Sitzung am 22. Mai 2013

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Umsetzung des Kinderschutzgesetzes und der Vorstellung der 
diesbezüglichen Landeskonzeption

- 32. Sitzung am 12. Juni 2013

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

	 •  Umsetzung des Kinderschutzgesetzes und der Vorstellung der  
diesbezüglichen Landeskonzeption

	 •  Arbeit des Bündnisses für Arbeit Mecklenburg-Vorpommern und 
 die Ergebnisse der Beratung des Bündnisses vom 3. Juni 2013

	 • Ergebnisse der Jugend- und Familienministerkonferenz 
   vom 6./7. Juni 2013 in Fulda
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- 35. Sitzung am 28. August 2013

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Änderung des Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst

• Umsetzung des Kinderschutzgesetzes und der Vorstellung der 
diesbezüglichen Landeskonzeption

• Unrecht aufklären, Unterlagen über Patienten, an denen medizinische 
Versuche durchgeführt wurden, sichern und auswerten

• Sicherstellung der Versorgung durch Hebammen – Umsetzung  
des IGES Gutachtens

• Insolvenzen der Baumarktketten PRAKTIKER und MAX BAHR

- 40. Sitzung am 30. Oktober 2013

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Bilanz und Fortschreibung der Gesetzgebungsplanung des  
Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Aktueller Sachstand zum Thema Strahlensicherheitsgutachten  
Wendelstein 7-X und Ausblick auf den weiteren Planungs- und 
Handlungsprozess der Landesregierung

- 41. Sitzung am 6. November 2013

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Umsetzung des Kinderschutzgesetzes und der Vorstellung der  
diesbezüglichen Landeskonzeption
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- 42. Sitzung am 4. Dezember 2013

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Beratungen und Ergebnisse der ASMK 2013, insbesondere auch über  
das Initiativ- und Abstimmungsverhalten des Landes

• Ergebnisse der Modellprojekte AQuA und Familiencoach und 
deren Weiterführung

• Stand der Verhandlungen mit den Landkreisen und kreisfreien Städte über 
die Finanzierung und Weiterentwicklung der Landesinitiative  
Jugend- und Schulsozialarbeit sowie über die im Laufe  
des Jahres praktizierten Förderstopps

- 43. Sitzung am 15. Januar 2014

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Befragung zum Thema Pflegekammer

• Aktueller Stand des Gesetzgebungsverfahrens zum ÖGDG

- 45. Sitzung am 22. Januar 2014

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Umsetzung des Kinderschutzgesetzes und der Vorstellung der 
diesbezüglichen Landeskonzeption

• Aktueller Sachstand des Mentoring-Programms „Zukunft durch Aufstieg“

• Hilfsfonds „Geld für Opfer sexuellen Missbrauchs in M-V

- 47. Sitzung am 5. März 2014

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Aktueller Stand des Genehmigungsverfahrens für die  
EU-Förderperiode 2014 bis 2020

• Gesundheitliche Situation arbeitsloser Frauen und Männer in 
Mecklenburg-Vorpommern - Bericht der Landesregierung  
und weiteres Verfahren
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- 48. Sitzung am 26. März 2014
Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Aktueller Stand des Gesetzgebungsverfahrens

- 51. Sitzung am 30. April 2014
Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Ausbildungsplatzplanung für Pädagogische Fachkräfte gemäß § 11 Abs. 2 
des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und
in Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V) 
2014 bis 2023

- 52. Sitzung am 18. Juni 2014
Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Aktualisierung der Gesetzgebungsplanung des Ministeriums für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales

• Zukunft der Kompetenzagenturen in Mecklenburg-Vorpommern

- 58. Sitzung am 8. Oktober 2014
Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Finanzielle und personelle Ausstattung des Kommunalen Sozialverbandes 
sowie zur Arbeit und den Kompetenzen des Landesjugendhilfeausschusses 
und seiner Unterausschüsse

- 59. Sitzung am 5. November 2014
Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Ausbildungsplatzplanung für Erzieherinnen und Erzieher  
in Mecklenburg-Vorpommern

• Auftrag und Sicherstellung der Vollverpflegung in der Kindertagesförderung 
Mecklenburg-Vorpommern

• Finanzielle und personelle Ausstattung des Kommunalen Sozialverbandes 
sowie zur Arbeit und den Kompetenzen des Landesjugendhilfeausschusses 
und seiner Unterausschüsse
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- 62. Sitzung am 3. Dezember 2014

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Ausbildungsplatzplanung für Erzieherinnen und Erzieher  
in Mecklenburg-Vorpommern

• Operationelles Programm für den Europäischen Sozialfonds 
in der Förderperiode 2014 bis 2020

• Beratungen und Ergebnisse der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
vom 27./28. November 2014, insbesondere auch über das 
Initiativ- und Abstimmungsverhalten des Landes

- 64. Sitzung am 21. Januar 2015

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Gespräche mit den Jugendämtern der Landkreise und kreisfreien Städte 
über die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung 
minderjähriger, unbegleiteter Flüchtlinge

- 66. Sitzung am 4. März 2015

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Aktueller Sachstand hinsichtlich der Einrichtung eines bundesweiten 
Hilfsfonds für Heimkinder aus Einrichtungen der Behindertenhilfe 

 sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie

• Ergebnisse der Beratungen der Landesregierung mit den kommunalen 
Landesverbänden zur Flüchtlingsaufnahme und betreuung 
in den Jahren 2015 und 2016

- 69. Sitzung am 20. Mai 2015

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Förderung von Familienerholungsmaßnahmen in den Jahren 2010 bis 2015

• Aktueller Sachstand zum Thema Medizinische Versorgung für
Flüchtlinge und Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber/Krankenkassenkarte
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- 71. Sitzung am 24. Juni 2015

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Agieren der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern und 
die Ergebnisse der Jugend- und Familienministerkonferenz 
vom 21. und 22. Mai 2015

• Situation beim Kommunalen Sozialverband (KSV), Bewertung der 
Stellungnahme des Finanzausschusses und mögliche Rückführung  
des Landesjugendamtes in das Sozialministerium/LAGuS

• Weiterer Umgang mit der Ausbildungsplatzplanung für Erzieherinnen  
und Erzieher

- 72. Sitzung am 9. September 2015

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Situation beim KSV, Bewertung der Stellungnahme des Finanzausschusses 
und mögliche Rückführung des Landesjugendamtes in das 
Sozialministerium/LAGuS

• Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung in Ministerien  
und Landesbehörden

- 73. Sitzung am 16. September 2015

Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Umgestaltung der sozialen Beratungslandschaft in Mecklenburg-
Vorpommern und Durchführung eines Modellprojektes im Landkreis 
Vorpommern-Greifswald

• Situation beim KSV, Bewertung der Stellungnahme des Finanzausschusses 
und mögliche Rückführung des Landesjugendamtes in das 
Sozialministerium/LAGuS

• Arbeitsgruppe zur Situation unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge
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- 74. Sitzung am 30. September 2015
Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Situation der in Mecklenburg-Vorpommern aufgenommenen Flüchtlinge

• Situation beim KSV, Bewertung der Stellungnahme des Finanzausschusses 
und mögliche Rückführung des Landesjugendamtes in das 
Sozialministerium/LAGuS

- 79. Sitzung am 4. November 2015
Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Konkrete Ausgestaltung und Finanzierung des Hilfsfonds für (Heim-)Kinder 
aus Behinderteneinrichtungen und Psychiatrien

- 80. Sitzung am 11. November 2015
Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Situation der in Mecklenburg-Vorpommern aufgenommenen Flüchtlinge

- 82. Sitzung am 9. Dezember 2015
Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Situation der in Mecklenburg-Vorpommern aufgenommenen Flüchtlinge

• Eckpunkte für die künftige stationäre medizinische Versorgung 
im Landkreis Vorpommern-Greifswald

- 83. Sitzung am 20. Januar 2016
Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Beratungen und Ergebnisse der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister 
in Erfurt vom 18. bis 19. November 2015

• Ausblick auf die Gesundheitsministerkonferenz 2016

- 84. Sitzung am 2. März 2016
Information durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

• Situation der in Mecklenburg-Vorpommern aufgenommenen Flüchtlinge
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d)  Beratungen des Sozialausschusses zu Angelegenheiten aus seinem 
Aufgabengebiet

- 4. Sitzung am 18. Januar 2012

• Bericht des Landesjugendhilfeausschusses gemäß § 13 a KJHG-Org M-V
über seine Tätigkeit 

- 22. Sitzung am 16. Januar 2013

• Bericht des Landesjugendhilfeausschusses gemäß § 13 a KJHG-Org M-V
über seine Tätigkeit

- 24. Sitzung am 6. März 2013

• Projekt Kinder in Kitas (DESK 3 – 6)

- 27. Sitzung am 17. April 2013

• Die Arbeit der Mehrgenerationenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern, 
aktuelle Probleme und Zukunft der Mehrgenerationenhäuser

• Haushaltsabschluss 2012 zum Einzelplan 10 und zum Einsatz der ESF-Mittel
(Stichtag 31. Dezember 2012)

- 44. Sitzung am 22. Januar 2014

• Bericht des Landesjugendhilfeausschusses gemäß § 13 a KJHG-Org M-V
über seine Tätigkeit

- 56. Sitzung am 10. September 2014

• Möglichkeiten der Übernahme der medizinischen Versorgung für die nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz § 1 Leistungsberechtigten durch 
die Krankenkassen nach § 264 Absatz 1 SGB V
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- 64. Sitzung am 21. Januar 2015

• Information des Kommunalen Sozialverbandes zur 

Arbeit und den Kompetenzen des Landesjugendhilfeausschusses und 
seiner Unterausschüsse

- 81. Sitzung am 2. Dezember 2015

• Bericht des Landesjugendhilfeausschusses gemäß § 13 a KJHG-Org M-V
über seine Tätigkeit

- 98. Sitzung am 12. Juli 2016

• Jugendhilfestrukturen in Mecklenburg-Vorpommern

9.5.2 Informationsbesuche/Unterrichtungsfahrten/Exkursionen

Der Sozialausschuss hat vom 27. bis 30. April 2015 eine Informationsfahrt in die Euregio Maas-

Rhein (Region Aachen) durchgeführt und sich im Universitätsklinikum Aachen, dem Universi-

tätsklinikum Maastricht und dem University Medical Center Groningen zum Thema grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen informiert.
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9.5.3 Gemeinsame Beratungen mit anderen Ausschüssen

- 49. Sitzung des Sozialausschusses am 22. Januar 2014 und

49. Sitzung des Bildungsausschusses

Beratung zum Thema „Übergang von Schule in den Beruf“

- 68. Sitzung des Sozialausschusses am 9. April 2015 

94. Sitzung des Finanzausschusses und

69. Sitzung des Innenausschusses

Nicht öffentliche Anhörung des Autors des Gutachtens

„Analyse der kommunalen Sozialausgaben in Mecklenburg-Vorpommern und 
im Ländervergleich“

- 90. Sitzung des Sozialausschusses am 18. Mai 2016 und

92. Sitzung des Petitionsausschusses

Öffentliche Anhörung zum

Antrag der Volksinitiative gemäß Artikel 59 der Verfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern „Zur Wiedereröffnung der Abteilungen Kinder- und 
Jugendmedizin sowie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
im Kreiskrankenhaus Wolgast“
- Drucksache 6/5357 -
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10. Enquete-Kommission
 „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“

verantwortlich: 

Leiter des Sekretariates der Enquete-Kommission,

Regierungsdirektor Knud Winkelmann

wiss. Mitarbeiter Wolfgang Bohnstedt

10.1 Einsetzungsbeschluss und Arbeitsauftrag

Am 29. Mai 2002 hat der 3. Landtag ein Gesetz über die Einsetzung und das Verfahren von 

Enquete-Kommissionen (Enquete-Kommissions-Gesetz – EKG M-V) verabschiedet. Danach 

haben Enquete-Kommissionen die Aufgabe, zur Vorbereitung gesetzlicher Regelungen und 

anderer im Landtag zu treffender Entscheidungen umfassende und bedeutsame Sachverhalte 

in einem Lebensbereich durch Sammlung und Auswertung von Material, Einholung von Gut-

achten sowie Anhörung von Sachverständigen und anderer Sachkundigen zu klären sowie 

dem Landtag darüber Bericht zu erstatten. Dazu sollen in den Enquete-Kommissionen neben 

Abgeordneten des Landtages auch andere Sachkundige und Sachverständige beteiligt wer-

den, die nicht dem Landtag angehören. 

- Antrag der Fraktionen der SPD und CDU

Einsetzung einer Enquete-Kommission 
„Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“
- Drucksache 6/251 -

hierzu

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/286 -

Mit der Annahme des Antrages der Fraktionen von SPD und CDU hat der Landtag während 

seiner 8.  Sitzung am 1. Februar 2012 die Enquete-Kommission „Älter werden in Mecklen-

burg-Vorpommern“ eingesetzt. Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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ist hingegen mehrheitlich abgelehnt worden. Mit dem Einsetzungsbeschluss hat der Landtag 

der Enquete-Kommission folgenden Auftrag erteilt:

„1. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern ist sich der gesellschaftsrele-
vanten Dimension einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung in Mecklen-
burg-Vorpommern und der damit einhergehenden fundamentalen Veränderun-
gen in einer Vielzahl von Lebensbereichen vollumfänglich bewusst. Deswegen 
stellt diese Entwicklung für den Landtag ein wichtiges Zukunftsthema dar, das 
es in geeigneter Weise aufzugreifen und zu gestalten gilt. Ziel dabei ist es, erfor-
derliche Anpassungsmaßnahmen und entsprechende Zeitkorridore für Schwer-
punktthemen vorzuschlagen. Dies hat nur unter Beteiligung der gesellschaftlich 
relevanten Akteure, Gruppen und Organisationen auf kommunaler und Landes-
ebene Aussicht auf Erfolg. Neben dem Land und den kommunalen Gebietskör-
perschaften einschließlich der dort gebildeten Seniorenvertretungen sind dies 
insbesondere der Gesundheits- und Pflegesektor und die Wohnungswirtschaft. 

2. Der Landtag setzt daher eine Enquete-Kommission „Älter werden in 
Mecklenburg Vorpommern“ ein. Ihre Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
bestehenden Erkenntnisse zum demografischen Wandel wie z. B. dem Demo-
grafiebericht der Landesregierung, Maßnahmen zu empfehlen, die geeignet 
sind, den Teilhabe- und Versorgungsansprüchen einer älter werdenden Bevöl-
kerung Rechnung zu tragen. Schwerpunktthemen sind dabei ‚Soziale Sicherung 
im Alter‘, ‚Alter und Gesundheit‘, ‚altersgerechtes Wohnen‘, ‚Pflege‘ und ‚Mobilität 
im Alter‘. Durch eine Konsensbildung unter den relevanten Akteuren sollen 
entsprechende Beschlussfassungen und eine Umsetzung dieser Maßnahmen 
vorbereitet werden. Sollte sich während der Arbeit der Kommission herausstel-
len, dass zu bestimmten Themen Erkenntnisdefizite bestehen, so sind diese zu 
beheben.
Dazu soll sich die Enquete-Kommission über Grundfragen des Zusammenle-
bens verständigen. Das künftige Miteinander der verschiedenen Generationen, 
die Organisation von Chancengerechtigkeit, das Verhältnis von individueller 
Verantwortung und staatlicher Daseinsfürsorge soll betrachtet werden.“
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10.2 Vorsitz und Konstituierung

- Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD und CDU

Wahl des Vorsitzenden der Enquete-Kommission „Älter werden in 
Mecklenburg-Vorpommern“ gemäß § 5 Absatz 1 des Gesetzes über 
die Einsetzung und das Verfahren von Enquete-Kommissionen 
(Enquete-Kommissions-Gesetz EKG M-V)
- Drucksache 6/397 -

und

Wahlvorschlag der Fraktion DIE LINKE

Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden der Enquete-Kommission 
„Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“ gemäß § 5 Absatz 1 des Gesetzes 
über die Einsetzung und das Verfahren von Enquete-Kommissionen 

(Enquete-Kommissions-Gesetz EKG M-V)
- Drucksache 6/407 -

sowie

Wahlvorschlag der Fraktion der NPD

Wahl des Vorsitzenden der Enquete-Kommission „Älter werden in 
Mecklenburg-Vorpommern“ gemäß § 5 Absatz 1 des Gesetzes über 
die Einsetzung und das Verfahren von Enquete-Kommissionen 
(Enquete-Kommissions-Gesetz EKG M-V)
- Drucksache 6/415 -

Der Landtag hat in seiner 11. Sitzung am 6. März 2014 den Abgeordneten Jörg Heydorn (SPD) 

zum Vorsitzenden und die Abgeordnete Karen Stramm (DIE LINKE) zur stellvertretenden Vorsit-

zenden der Enquete-Kommission gewählt. Die Konstituierung der Enquete-Kommission „Älter 

werden in Mecklenburg-Vorpommern erfolgte am 13. April 2012.

Als Obleute der Fraktionen wurden Julian Barlen (Fraktion der SPD), Maika Friemann-Jennert 

(Fraktion der CDU), Karen Stramm (Fraktion DIE LINKE), Silke Gajek (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) und Stefan Köster (Fraktion der NPD) durch ihre Fraktionen benannt.
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10.3 Mitglieder der Enquete-Kommission

Dem Landtagsbeschluss vom 1. Februar 2012 entsprechend gehörten der Enquete-Kommis-

sion 21 Personen an, die von den Fraktionen des Landtages benannt worden sind. Gemäß 

§ 4 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Enquete-Kommissi-

onen vom 9. Juli 2002 (EKG M-V) waren elf Angehörige der Enquete-Kommission Mitglieder 

des Landtags.

Hierzu benannte,

- die Fraktion der SPD 8 Mitglieder, davon 4 Mitglieder des Landtages,

- die Fraktion der CDU, 6 Mitglieder davon 3 Mitglieder des Landtages,

- die Fraktion DIE LINKE 4 Mitglieder, davon 2 Mitglieder des Landtages,

- die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2 Mitglieder, davon 1 Mitglied des Landtages sowie

- die Fraktion der NPD 1 Mitglied des Landtages

a) 21 stimmberechtigte parlamentarische und nicht parlamentarische Mitglieder

Enquete-Kommission „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

SPD Albrecht, Rainer, MdL 
Barlen, Julian, MdL
Heydorn, Jörg, MdL
Tegtmeier, Martina, MdL

Donig, Ingulf, MdL (ab 09/2013)
Kaselitz, Dagmar, MdL 
(ab 04/2014)
Saemann, Nils, MdL (ab 09/2013)
Wippermann, Susann, MdL 
(ab 04/2014)

von der Fraktion der 
SPD benannte nicht 
parlamentarische 
Mitglieder

Blank, Wolfgang
Deiters, Thomas 
Drecoll, Erika
Gagzow, Wolfgang

Hercher, Liane (ab 09/2012)
Beyer, Thomas (ab 09/2012)
Paetow, Brigitte (ab 09/2012)
Petau, Monika (ab 09/2012)



 Enquete-Kommission „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“ 1047

Enquete-Kommission „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

CDU Friemann-Jennert, Maika, MdL
Schubert, Bernd, MdL
Texter, Andreas, MdL

Reinhardt, Marc, MdL
Schütt, Heino, MdL
Lindner, Detlef, MdL 
(ab 11/2012)

von der Fraktion der 
CDU benannte nicht
parlamentarische
Mitglieder

Schapper, Helmut
Schröder, Jan Peter (bis 08/2014)
Köpp, Matthias (ab 09/2014)
Wiechert, Markus

Jonitz, Dietmar (ab 04/2012)
Lagemann, Helga (11/2012.- 
08/2014)
van de Laar, Hans-Kurt 
(ab 09/2014)
Kaiser, Klaus-Dieter (ab 11/2012)

DIE LINKE Dr. Al-Sabty, Hikmat, MdL 
(bis 03/2014, ab 10/2015)
Koplin, Torsten, MdL 
(ab 04/2013 bis 09/2015)
Stramm, Karen, MdL

Koplin, Torsten, MdL 
(bis 03/2014, ab 10/2015)
Dr. Al-Sabty, Hikmat, MdL 
(ab 04/2014 bis 09/2015)
Bernhardt, Jacqueline, MdL

von der Fraktion 
DIE LINKE benannte 
nicht parlamentarische
Mitglieder

Dr. Syrbe, Barbara
Dr. Weiß, Wolfgang

Müller, Irene 
(05/2012 bis 06/2016)
Speck, Andreas (ab 05/2012)
Glasow, Margit (ab 08/2015)

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Gajek, Silke, MdL Berger, Ulrike, MdL (ab 04/2012)

von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN 
benannte nicht
parlamentarische
Mitglieder

Dr. Hill, Renate Dr. Krull, Petra 
(04/2012 bis 05/2014)
Kistler, Anja 
(06/2014 bis 08/2015)

NPD Köster, Stefan, MdL Andrejewski, Michael, MdL
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b)  Ständige Gäste der Enquete-Kommission

Auf ihrer zweiten Sitzung am 30 Mai 2012 hat die Kommission beschlossen, folgende Verbän-

de und Behörden als ständige Gäste mit beratender Stimme zu ihren Sitzungen einzuladen:

- Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern

 - Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales Mecklenburg-Vorpommern

- Landesseniorenbeirat Mecklenburg-Vorpommern

c)  Verfahrensfragen

Die Enquete-Kommission hat sich darauf verständigt, die aus dem Einsetzungsauftrag resultie-

renden Themen in folgender Abfolge zu beraten (1) „Wohnen im Alter“, (2) „Alter und Gesund-

heit/Pflege“, (3)

„Mobilität im Alter“, (4) „Bildung und Arbeit im Alter“, (5) „Bürgerschaftliches Engagement/Ge-

sellschaftliche Teilhabe“ sowie (5) „Infrastruktur und Daseinsvorsorge“. Für jedes Themenfeld 

hat die Enquete-Kommission eine Vorgehensweise in vier Arbeitsschritten vereinbart:

1.  Festlegung der im Themenfeld zu bearbeitenden Fragestellungen unter Einbeziehung 

der Fachressorts, die ihre Grundpositionen und strategischen Ausrichtungen darlegen,

2.  Beauftragung einer Grundlagenexpertise zum jeweiligen Thema,

3.  Auswertung und Expertenanhörungen auf der Basis der Grundlagenexpertise,

4.  Konsensbildung und Beschlussfassung mit Vorschlägen für Umsetzungsziele und konkre-

te Maßnahmen zum jeweiligen Teil des Zwischen- und des Abschlussberichtes.

Die Mitglieder der Enquete-Kommission haben sich darauf verständigt, dass der Strategiebe-

richt der Interministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG) Demografischer Wandel der Landesregie-

rung Mecklenburg-Vorpommern „Mecklenburg-Vorpommern: Weltoffen, modern, innovativ. 

Den demografischen Wandel gestalten.“ (LT-Drs. 5/4126) als wichtige Arbeitsgrundlage in die 

Tätigkeit der Enquete-Kommission mit einzubeziehen ist. Die Unterrichtung durch die Lan-

desregierung zum Strategiebericht der IMAG Demografischer Wandel der Landesregierung  
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Mecklenburg-Vorpommern wurde durch die Enquete-Kommission in ihrer 3. Sitzung am 24. 
August 2012 entgegengenommen, verbunden mit einer Auswertung der Übersicht der Ziele 
und Maßnahmen in der 5. Sitzung am 16. November 2012. Zudem wurde das Sekretariat der 
Enquete-Kommission personell in die IMAG eingebunden. Die Berichterstattung der Landes-
regierung zum „Mecklenburg-Vorpommern-Monitor 2012“ unter besonderer Würdigung des 
Kapitels 2, Demografischer Wandel war Gegenstand der 7. Sitzung der Enquete-Kommission.

10.4 Beratungsverlauf und Ergebnisse

Die Enquete-Kommission hat insgesamt 47 Sitzungen durchgeführt. Die ihr übertragenen 
Themenfelder wurden zu gegebener Zeit immer wieder aufgerufen und entsprechend neues-
ter Erkenntnisse während des Untersuchungszeitraums aktualisiert und angepasst. 

Im Folgenden werden die von der Kommission beschlossenen Handlungsempfehlungen 
dargestellt. Weitergehende Informationen und Erläuterungen sind der Publikation „Die En-
quete-Kommission ‚Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode 2011 – 
2016“ zu finden. Gleiches gilt für die Sondervoten.

10.5 Zwischenberichte

10.5.1 Erster Zwischenbericht

Mit dem Einsetzungsbeschluss auf Drucksache 6/251 ist die Enquete-Kommission beauf-
tragt worden, dem Landtag bis zum 31. Dezember 2013 einen Zwischenbericht mit konkre-
ten Umsetzungszielen und vordringlichen Maßnahmen vorzulegen. Mit Schreiben vom 10. 
September 2013 hat sich der Vorsitzende der Enquete-Kommission, Abg. Jörg Heydorn, an 
die Präsidentin des Landtages gewandt und um eine Fristverlängerung bis zum 31.03.2014 
nachgesucht. Die Enquete-Kommission hatte es als notwendig erachtet zusätzlich eine um-
fassende Bestandsanalyse zur Lebenssituation Älterer in Mecklenburg-Vorpommern sowie in 
diesem Zusammenhang eine Repräsentativbefragung in Mecklenburg-Vorpommern in Auf-
trag zu geben. Die Auswertung dieses umfangreichen Materials und die damit verbundenen 
Abwägungsprozesse und politische Willensbildung in der Enquete-Kommission machten die-
sen Schritt erforderlich, um unter Beachtung der erforderlichen Sorgfalt zu belastbaren Hand-
lungsempfehlungen zu gelangen. Dieser Bitte wurde seitens des Ältestenrates entsprochen.
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A „Lebenssituation Älterer in Mecklenburg-Vorpommern“

Die Enquete-Kommission „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“ stellt fest, dass die 

überwiegende Mehrheit der Seniorinnen und Senioren so lange wie möglich selbstbestimmt 

in der eigenen Häuslichkeit und im vertrauten Wohnumfeld lebt und leben möchte. Die 

Enquete-Kommission nimmt die Furcht älterer Menschen vor einer Verschlechterung ihrer 

Wohnsituation beispielsweise aus physischen oder ökonomischen Gründen ernst, auch weil 

mit zunehmendem Alter die Wohnung immer mehr zum Lebensmittelpunkt wird. Die Enque-

te-Kommission stellt fest, dass es Bedarf für eine bauliche und strukturelle Anpassung von 

Wohnraum an die Bedürfnisse Älterer gibt. Die Soziale Wohnraumförderung des Landes ist 

wesentlich für diese Anpassung. Sie muss ihren Beitrag dazu leisten, dass die Wohnungswirt-

schaft weiterhin dabei unterstützt wird, auf Dauer bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohn-

raum auch für Seniorenhaushalte zu sichern. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Wohnungs-

märkte regionale Märkte sind, die sich hinsichtlich des Preisniveaus und der Leerstandsquote 

voneinander unterscheiden. Die Enquete-Kommission empfiehlt Maßnahmen in fünf Hand-

lungsfeldern. Für die Umsetzung der sich aus diesen Handlungsfeldern ergebenden Aufga-

ben soll die Förderung neben den investiven die nichtinvestiven Maßnahmen stärker in den 

Fokus genommen werden. Ein wichtiges Ziel besteht im umfassenden Abbau von Barrieren. 

Barrierefreiheit ist in DIN 18040 definiert. Barrierefreiheit im Sinne der DIN 18040 lässt sich im 

Wesentlichen nur im Neubaubereich realisieren. Um mit den zur Verfügung stehenden öffent-

lichen Mitteln möglichst große Effekte bei der Anpassung bestehenden Wohnraums an die 

Bedarfe Älterer zu erzielen, bedarf es einer Verständigung, welcher Standard unterhalb der DIN 

18040 Anwendung finden soll. Eine allgemeingültige Definition von Begriffen wie barrierearm 

oder barrierereduziert gibt es nicht. Hier schlägt die Enquete-Kommission die Orientierung 

an der im Bericht des KDA verwendeten Definition als Standard für weitgehend barrierefreie 

Wohnungen vor:

„In Bezug auf den Zugang zur Wohnung haben sie weniger als drei 
Stufen zum Haus und zur Wohnung oder mehr als drei Stufen, aber 
einen Lifter/Rampe/Aufzug zur Überwindung der vertikalen Barrieren. 
Auch innerhalb der Wohnung weisen sie keine Barrieren auf. Sie haben 
keine Treppen innerhalb der Wohnung oder entsprechende Hilfsmittel 
zu deren Überwindung. Sie haben ausreichende Türbreiten und Bewe-
gungsflächen im Bad/WC und eine bodengleiche Dusche.“

Nur in begründeten Ausnahmefällen sollten Projekte gefördert werden, die diese Standards 

nicht erfüllen. Dabei ist sich die Enquete-Kommission bewusst, dass Ministerien oder Instituti-
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onen Anknüpfungspunkte für die Anpassung von Standards setzen. In den von der Raumord-

nung des Landes identifizierten vom demografischen Wandel besonders betroffenen Regio-

nen gilt es, mit einem angepassten Instrumentarium gezielt und besser zu steuern.

a)  Handlungsempfehlungen zu „Wohnen im Alter“

aa) Einführung flächendeckender mobiler Wohnberatung

Die Kommission begrüßt die Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle auf Landesebe-

ne. Diese soll folgende Aufgaben auf Landesebene zusammenfassen:

-  die stetige Vernetzung von Akteuren,

-  die Bündelung von relevanten Informationen durch ein Monitoring „Wohnen im Alter“, die 

Pflege einer Homepage zum Thema und die Neuauflage/Aktualisierung von Informations-

broschüren,

-  die Durchführung von Kampagnen zu Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung und zur Infor-

mation über zustehende Sozialleistungen,

-  die regelmäßige Beratung und Fortbildung aller beteiligten Akteure, z. B. der Beschäftigten 

in Pflegestützpunkten, der ehrenamtlich Tätigen, der Handwerker und der Kommunen so-

wie

-  den Wissenstransfer in die Praxis

Eine Festlegung zur Organisationsform bedarf einer detaillierteren Prüfung.

Die Kommission empfiehlt weiterhin den Ausbau einer flächendeckenden und dezentralen 

Wohnberatungsstruktur inklusive einer mobilen, aufsuchenden, niedrigschwelligen Wohn-

beratung unter Einbeziehung ehrenamtlicher Wohnberaterinnen und Wohnberater. Doppel-

strukturen sind dabei zu vermeiden. Daher sollten die vorhandenen Pflegestützpunkte Aus-

gangspunkt für eine solche Beratung sein. Die erweiterten Aufgaben und neuen Zielgruppen 

der Beratung rund ums Wohnen werden zusätzliche und qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter erfordern. Die tatsächliche Beratungsleistung kann von den Pflegestützpunkten 

auch an qualifizierte, neutrale Dritte vergeben werden. Daher empfiehlt die Enquete-Kom-

mission, dass die Pflegestützpunkte in einem Interessenbekundungsverfahren auch unter 

Finanzierungsgesichtspunkten prüfen, inwieweit bereits bestehende Beratungsangebote für 

die Erweiterung der dezentralen Wohnberatung ausgebaut werden können. Darüber hinaus 

sollte auch auf Erfahrungen aus der Wohnungs- und Bauwirtschaft sowie der planenden Beru-

fe zurückgegriffen werden. Diese sollten ehrenamtlich in Beratungs- und Schulungsangebote 

eingebunden werden (wie z. B. in Niedersachsen).

bb) Alternative Wohnformen stärken

Alternative Wohnformen sind Wohnformen, die ein selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft 

außerhalb stationärer Unterbringung ermöglichen. Zu erwarten ist, dass alternative Wohnfor-

men in den kommenden Jahren auch in Mecklenburg-Vorpommern weiter an Bedeutung ge-

winnen. Einer solchen Entwicklung muss in geeigneter Form Rechnung getragen werden. So 

soll über die unterschiedlichen Formen und Angebote informiert werden. Relevante Rechtsnor-

men wie das Sozialhilfefinanzierungsgesetz sollen den Ausbau von alternativen Wohnformen 

befördern. Die anstehenden Novellierungen von Rechtsnormen (z. B. der Landesbauordnung 

Mecklenburg-Vorpommern) müssen geeignet sein, den Zielkonflikt zwischen der möglichst 

unkomplizierten Etablierung alternativer Wohnformen, den berechtigten Anforderungen an 

den Brandschutz und die Personenrettung praktikabel zu lösen. Im Zuge der Flächenversie-

gelung vermeidenden Innenentwicklung sollten die Kommunen Wohnprojekten, die auf an-

gemessenes und bezahlbares Wohnen im Alter abzielen, den Zugang zu zentral gelegenen 

Grundstücken erleichtern, da insbesondere Ältere auf ein wohnortnahes Versorgungs- und so-

ziales Umfeld angewiesen sind. Konzeptausschreibungen für kommunale Grundstücke wären 

ein geeignetes Mittel dafür. Weiterhin empfiehlt die Kommission Initiativen und Wohnprojekte 

von Bewohnerinnen und Bewohnern gezielt zu fördern, die beispielgebende Wohn- und Be-

treuungsangebote, wie generationenübergreifendes Wohnen oder auch Pflegewohngemein-

schaften, vorzugsweise im Bestand schaffen.
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cc)  Sozialraumorientiertes Quartiers-, Stadt- und Dorfmanagement

Sowohl bauliche (Anpassungs-)Maßnahmen und wohnungsnahe Infrastrukturangebote als 

auch professionelle und ehrenamtliche Unterstützung im Quartier ermöglichen ein langes 

Wohnen in vertrauter Umgebung. Viele der Vorschläge der Gutachter zum Wohnumfeld (z. B. 

wohnortnahe medizinische Versorgung, Beratung, öffentlicher Nahverkehr, Pflege- und Hil-

feangebote) werden in den anderen Arbeitsfeldern der Enquete-Kommission betrachtet. Es ist 

aber schon jetzt deutlich, dass es flächendeckende Kümmererstrukturen geben muss, die im 

Zusammenspiel mit lokalen oder regionalen Akteuren angepasste integrierte Lösungen vor 

Ort entwickeln und für eine Vernetzung von Wohn- und Sozialstruktur sorgen. In den Ober-

zentren kann ein Stadtteil als Sozialraum definiert werden. Im ländlichen Raum müssen an-

dere räumliche Einheiten gefunden werden, wie beispielsweise die Ämterebene oder andere 

vorhandene unterkreisliche Verwaltungs- oder Sozialraumstrukturen. Wirksames sozialraumo-

rientiertes Dorf-, Stadt- oder Quartiersmanagement braucht Unterstützung durch hauptamt-

liche Strukturen. Als Anlaufpunkt für alle ehrenamtlich Tätigen leiten sie an und koordinieren 

Initiativen vor Ort. Angesichts der hohen Bedeutung des Bürgerschaftlichen Engagements für 

die Bewältigung der Herausforderungen des demografischen Wandels empfiehlt die Enque-

te-Kommission die Entwicklung einer ressortübergreifenden Engagementstrategie, die ver-

lässliche Strukturen schafft. Entsprechende Instrumente aus der Städtebauförderung und der 

Regionalentwicklung (das Quartiersmanagement der „Sozialen Stadt“ und des „Stadtumbau 

Ost“, das Regionalmanagement im Rahmen der LEADER-Prozesse) sollen weiterhin genutzt 

werden. Die Enquete-Kommission prüft im weiteren Beratungsverlauf, wie ergänzend zur 

vorhandenen Förderlandschaft niedrigschwellige, leicht zu handhabende und partizipative 

Förderinstrumente entwickelt werden können. Um eine Vereinsamung älterer Menschen zu 

verhindern und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, gilt es, dafür Sorge zu tragen, dass 

eine ausreichende Anzahl von Begegnungsangeboten (z. B. Gemeinschaftsräume, Nachbar-

schaftstreffs, Stadtteil- oder Begegnungszentren, Mehrgenerationenhäuser) erreichbar ist, die 

mit anderen sozialen Einrichtungen/Bildungseinrichtungen (z. B. Kindergärten, Schulen, Bib-

liotheken) zusammenarbeiten sollen. Aus Landesmitteln gefördert werden sollten solche Be-

gegnungsmöglichkeiten, wenn sie über einen Quartiersbezug verfügen und Bestandteil einer 

fördernden Netzwerkstruktur sind.
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dd) Schaffung von barrierefreiem und weitgehend barrierefreiem Wohnraum und 
Wohnumfeld

-  Rechtliche Grundlagen

Bei künftigen Überarbeitungen der Landesbauordnung müssen die Belange von Menschen 

mit Mobilitäts- und Sinneseinschränkungen ausreichend und zeitgemäß berücksichtigt wer-

den. Dabei sollten auch die Regelungen zum barrierefreien Bauen überarbeitet und der Fas-

sung des § 50 (Barrierefreies Bauen) der neuen Musterbauordnung weitestgehend angepasst 

werden. Einige im aktuellen Landesbauordnungsrecht Mecklenburg-Vorpommern enthaltene 

Formulierungen und Praktiken, mit denen man in den vergangenen Jahren positive Erfahrun-

gen gemacht hat, sollten beibehalten werden (Barrierefreiheit in Wohn- und Schlafräumen, der 

Toilette, der Küche oder der Kochnische und, soweit vorhanden, dem Freisitz). Damit würde die 

Erstellung von barrierefreiem Wohnraum im Neubau befördert werden. Mit der Aufnahme in 

die Liste der Technischen Baubestimmungen seit Mai 2012 ist die DIN 18040 Planungsgrund-

lage für Barrierefreies Bauen gemäß § 50 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern. Für 

die Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum sollte die DIN 32975 Anwendung 

finden. Um die Umsetzung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes zu vereinfachen, 

sollten im Einvernehmen von Land und kommunalen Landesverbänden praktikable und ver-

ständlich erläuterte Anforderungen an die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum in der Form 

von Handlungsempfehlungen aufgestellt werden.

-  Wohnraumförderung

Gerade in Mecklenburg-Vorpommern werden aufgrund des wachsenden Anteils älterer Men-

schen eine steigende Anzahl barrierefreier und weitgehend barrierefreier Wohnungen und ein 

entsprechendes Wohnumfeld benötigt. Wohnraumförderung muss auch weiterhin den Stad-

tumbau flankieren. Die Enquete-Kommission empfiehlt, die soziale Wohnraumförderung des 

Landes im Wesentlichen auf die Gewährleistung von weitgehender Barrierefreiheit im oben 

genannten Sinne zu bündeln. Die Enquete-Kommission sieht weiterhin den Schwerpunkt im 

generationengerechten Umbau des Bestandes. Eine zukunftsfähige Förderkulisse ist festzule-
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gen. Die Förderung sollte alle im Landesraumentwicklungsprogramm bzw. den Regionalen 

Raumentwicklungsplänen ausgewiesenen zentralen Orte umfassen, in denen langfristig eine 

infrastrukturelle Versorgung älterer Menschen gewährleistet ist. Damit wird die Langfristig-

keit der Investitionen sichergestellt. Eine Förderung außerhalb zentraler Orte könnte nur im 

zu prüfenden Einzelfall erfolgen, etwa bei alternativen Wohnformen, nachgewiesenem Woh-

nungsbedarf oder getroffenen Vereinbarungen in Stadt-Umland-Räumen. Auch hier muss 

eine infrastrukturelle Versorgung für die Zukunft gewährleistet sein. Perspektivisch sollte un-

ter anderem ein sozialraumbezogenes seniorenpolitisches Gesamtkonzept Voraussetzung für 

Förderung sein. Das Land soll die Landkreise aktiv unterstützen, die diese unter Beteiligung 

der Gemeinden oder kreisfreien Städte erarbeiten sollen. Wohnraumförderung sollte nicht an 

die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten gekoppelt sein. Eine solche Förderkulisse 

muss ausreichend gegenfinanziert sein. Hierfür könnte der Haushaltsgesetzgeber im nächs-

ten Doppelhaushalt den zweckgebundenen Einsatz der Kompensationsmittel des Bundes 

berücksichtigen. Das KDA zeigte in der 15. Sitzung der Enquete-Kommission auf, wie mit ei-

nem jährlich aufgelegten Landesprogramm zur Wohnraumförderung in Höhe von 23 Millio-

nen EUR ausreichend barrierefreier oder weitestgehend barrierefreier Wohnraum geschaffen 

werden könnte. Schwerpunkt der Förderung sollen Miet- und Genossenschaftswohnungen 

sein. Zuschussförderung sollte grundsätzlich einen Beitrag zu bezahlbaren Mieten leisten. Der 

Dachaufbau und das Herrichten der Außenanlagen nach partiellem Rückbau von Wohnge-

bäuden sind weiter zu fördern, da wegen der Altersstruktur der Mieterinnen und Mieter be-

sonders obere Stockwerke von Leerstand betroffen sind und so auch die seniorengerechte 

Gestaltung der Außenanlagen unterstützt wird. Außerdem soll die altersgerechte Anpassung 

von selbstgenutztem Wohneigentum unabhängig von der Lage bezuschusst werden. Inwie-

fern dies einkommensabhängig erfolgen sollte, kann in einer späteren Evaluierung überprüft 

werden. Die Enquete-Kommission empfiehlt zudem eine Förderung alternativer Wohnformen. 

Das Programm „Lifte und Fahrstühle, barrierearmes Wohnen“ ist Ausgangspunkt der Strategie 

der Landesregierung „Wohnen mit Zukunft“. Der im Rahmen dieses Sonderprogrammes aus-

gereichte Zuschuss muss eine ausreichende Höhe haben und hinsichtlich seiner Wirksamkeit 

evaluiert werden. Bei positivem Ergebnis der Evaluation soll das Programm sachgerecht ver-

stetigt werden.  Die Enquete-Kommission hält eine Wiederauflage des Zuschussprogrammes 

„Altersgerecht Umbauen“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau, das ausreichend mit Bundesmit-

teln auszustatten ist, für notwendig und begrüßenswert.
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ee)  Ganzheitliche Städtebauförderung/Dorferneuerung und Fortsetzung 
Stadtumbau Ost

Die Städtebauförderung, ergänzende Bundesprogramme und der Europäische Landwirt-

schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sind als zentrale integrative För-

derprogramme stärker auf die besonderen Herausforderungen des demografischen Wandels 

auszurichten, wobei die Förderung nicht auf rein investive Maßnahmen beschränkt werden 

darf. Die Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung (Städtebaulicher Denkmalschutz 

Ost, Soziale Stadt, Stadtumbau Ost, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Kleinere Städte und 

Gemeinden) haben maßgeblich Anteil daran, dass Wohnen im Land attraktiv und die Orte 

lebenswert sind. Doch es besteht weiterhin erheblicher Bedarf an der Fortsetzung der Stad-

terneuerungsprozesse, auch aufgrund des demografischen Wandels. Die im Koalitionsvertrag 

des Bundes vereinbarte jährliche Erhöhung der Städtebauförderung ist zügig umzusetzen. Die 

Mittel sind von derzeit 455 Millionen EUR auf 700 Millionen EUR anzuheben. Mecklenburg-Vor-

pommern ist geprägt durch eine einzigartige Baukultur. Anforderungen der Barrierereduzie-

rung sind im öffentlichen Raum gleichrangig mit den Anforderungen des Denkmalschutzes, 

gestalterischen und kulturhistorischen Ansprüchen zu behandeln. Die Enquete-Kommission 

empfiehlt die Richtlinien zur Städtebauförderung und Dorferneuerung im Hinblick auf die 

Umsetzung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes zu überprüfen. Unterstützt wird 

das Anliegen, die Prinzipien des Programmes „Soziale Stadt“ zu den Leitlinien der sozialen Inte-

gration zu machen. Angestrebt werden sollte, bei allen Programmen der Städtebauförderung 

Akteure und Förderungen der Bau-, Sozial- und anderer Ressorts zu bündeln. Bis 2030 sinkt 

in Mecklenburg-Vorpommern die Anzahl der Haushalte. Der Stadtumbau ist bis 2030 in Ein-

heit von Aufwertung und Rückbau einschließlich Rückführung der technischen Infrastruktur 

fortzusetzen. Von großräumig sinkender Wohnungsnachfrage ist Mecklenburg-Vorpommern 

in weiten Teilen des Landes genauso betroffen wie andere ostdeutsche Flächenländer. Diese 

spezifischen ostdeutschen Herausforderungen sind anders strukturiert als in westdeutschen 

Flächenländern. Die im Koalitionsvertrag (Bund) angekündigte Vereinheitlichung der Städte-

bauprogramme „Stadtumbau Ost“ und „Stadtumbau West“ gilt es daher kritisch zu begleiten. 

Die Sondervoten der von der Fraktion DIE LINKE, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so-

wie der Fraktion der NPD benannten Kommissionsmitglieder sind der Publikation „Die En-

quete-Kommission ‚Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern´ in der 6. Wahlperiode 2011 

– 2016“ zu entnehmen
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10.5.2 Zweiter Zwischenbericht

Auf Antrag der durch die Fraktion DIE LINKE benannten Mitglieder der Enquete-Kommissi-

on „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“ fasste die Kommission in ihrer 25. Sitzung 

den Beschluss, einen zweiten Zwischenbericht zu erarbeiten. Im Mittelpunkt des Berich-

tes standen die Themenfelder „Mobilität im Alter“ und „Alter und Gesundheit/Pflege“.

B „Mobilität im Alter“

a)  Beratung und Beschlussfassung zur Grundlagenexpertise „Mobilität im Alter“

Die Beschlussfassung zur Auftragsvergabe einer Grundlagenexpertise zum Thema „Mobi-

lität im Alter“ erfolgte in der 15. Sitzung der Enquete-Kommission am 25. Oktober 2013. 

Bereits in der 14. Sitzung am 27. September 2013 nahm die Enquete-Kommission hierzu 

die Berichterstattung des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 

entgegen. Mit Schreiben vom 10. April 2014 wurden das Deutsche Institut für Urbanis-

tik (Difu) gGmbH in Berlin sowie die Firma plan:mobil Verkehrskonzepte & Mobilitätspla-

nung mit Sitz in Kassel mit der Erarbeitung der Expertise beauftragt. Im Mittelpunkt der 

24. Sitzung der Kommission am 27. Juni 2014 standen Impulsbeiträge zum Themenfeld 

„Mobilität im Alter“. Auf der 25. Sitzung am 12. September 2014 wurden erste Ergebnisse 

der Grundlagenexpertise erörtert und ausgewertet. Die 29. Sitzung am 5. Dezember 2014 

stand ganz im Zeichen der Auswertung des Gutachtens. Es wurde der Beschluss über 

eine weitere Anhörung zum Themenfeld „Mobilität im Alter“ gefasst. Diese fand in der 31. 

Sitzung am 23. Januar 2015 statt. Die Beschlussfassung über die Handlungsempfehlungen 

zum Themenfeld erfolgte auf der 38. Sitzung am 26. Juni 2015.

b)  Handlungsempfehlungen zu „Mobilität im Alter“

Das Themenfeld „Mobilität im Alter“ nimmt im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern eine 

Schlüsselrolle für die Daseinsvorsorge und die soziale Teilhabe ein. Gleichzeitig wird es auf-

grund der Bevölkerungsentwicklung in manchen Bereichen des Landes immer schwieriger, 

ein wirtschaftliches Angebot für den ÖPNV aufrechtzuerhalten. Das Liniennetz und die An-

gebote wurden infolge der Nachfragerückgänge sukzessive reduziert. Bereits jetzt ist eine 
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adäquate ÖPNV-Versorgung älterer Menschen in peripheren und dörflichen Bereichen Meck-

lenburg-Vorpommerns teilweise nicht mehr gegeben. Die finanziellen Handlungsspielräume 

des Landes werden absehbar enger. Mecklenburg-Vorpommern muss bis 2020 auf eigenen 

Füßen stehen. Zugleich werden die Mittel aus der EU und vom Bund kontinuierlich geringer. 

Angesichts der Situation der öffentlichen Haushalte in unserem Bundesland müssen Investiti-

onen nachhaltig und mit klarer Prioritätensetzung erfolgen. Aufgrund der Rahmenbedingun-

gen ist eine intelligente und effiziente Mobilitätspolitik gefordert, die neben der Sicherstel-

lung des öffentlichen Personennahverkehrs vor allem flexible und alternative Bedienformen 

bei der Flächenerschließung des ländlichen Raumes in den Mittelpunkt der Angebote stellt. 

Gut aufeinander abgestimmte Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Verkehrsange-

boten bilden die Basis. Eine solche Politik muss vom Land, den Aufgabenträgern, den Ver-

kehrsunternehmen und der Zivilgesellschaft gemeinsam getragen werden. Die Ausgangsla-

ge bietet für unser Land die Chance, modellhafte Antworten auf die Herausforderungen des 

demografischen Wandels zu finden und umzusetzen. Diese können einerseits eine positive 

Entwicklung ländlicher Räume innerhalb unseres Bundeslandes initiieren und andererseits 

Vorbildcharakter für andere Regionen haben. Um Mobilität für alle und insbesondere für Ältere 

sicherzustellen, muss das ÖPNV-System angepasst werden. Barrieren und bestimmte Aspekte 

der Gestaltung des Straßenraums behindern die Mobilität älterer Menschen, die von ersten 

gesundheitlichen Einschränkungen betroffen sind. Ziel muss es daher sein, so umfassend wie 

möglich eine flächendeckende Barrierefreiheit zu gewährleisten. Besonders bei der Flächen-

erschließung sind noch Potenziale zu heben, etwa durch Sicherstellung der Nahversorgung, 

Fahrradmobilität und innovative Technologien. Die Enquete-Kommission hat sich daher auf 

folgende Maßnahmenbündel verständigt: Reform des ÖPNV: Netzstruktur, Finanzierung und 

Mobilitätsmanagement, Verbesserung der Mobilitätsinfrastruktur: Barriereabbau, seniorenge-

rechte Straßenraumgestaltung und Verkehrssicherheit sowie Förderung alternativer Formen 

der Flächenerschließung: Radmobilität, innovative Technologien und Vermeidung erzwunge-

ner Mobilität. Die Enquete-Kommission hat sich entschlossen, einige Aspekte, die mit dem 

Themenfeld „Mobilität im Alter“ verbunden sind, in anderen Themenbereichen abzuhandeln. 

Dazu gehören im Themenfeld „Daseinsvorsorge und Infrastruktur“ der Ausbau der Telekom-

munikationsinfrastruktur sowie die Konsolidierung des Straßennetzes dort, wo Bundes-, Lan-

des- und Kreisstraßen parallel verlaufen oder sehr wenig befahrene Strecken instandgesetzt 

werden müssen. Aspekte der Weiterbildung, wie z. B. zur Medienkompetenz, werden im The-

menfeld „Bildung und Arbeit im Alter“ vertieft.
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aa)  Reform des ÖPNV: Netzstruktur, Finanzierung und Mobilitätsmanagement

Die mit dem demografischen Wandel einhergehenden Entwicklungen erfordern eine Reform 

des gesamten schienen- und straßengebundenen Systems des ÖPNV. Damit muss auch eine 

Novellierung des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vor-

pommern (ÖPNVG M-V) verbunden sein. Ein wesentlicher Treiber ist der Rückgang des Schü-

lerverkehrs, der die wichtigste Grundlage und damit auch eine finanzielle Basis des derzeiti-

gen Angebots ist. Eine Anpassung des Bedienungsangebotes ist demzufolge unausweichlich. 

Gleichzeitig zeigt die Situationsanalyse in Mecklenburg-Vorpommern, dass auch zukünftig – 

neben anderen Nutzergruppen – insbesondere ältere Menschen auf ein ÖPNV-Angebot ange-

wiesen sein werden. Dabei macht der ÖPNV immer ein Angebot für verschiedene Nutzergrup-

pen, deren unterschiedliche Ansprüche bei der Angebotsgestaltung berücksichtigt werden 

müssen. Die Empfehlungen gehen von folgenden Grundsätzen aus:

-  Der ÖPNV ist und bleibt eine der wichtigsten Aufgaben der Daseinsvorsorge.

-  Die geringe Siedlungsdichte und Siedlungsstruktur sowie die weiter sinkende Bevölke-

rungszahl bei gleichzeitigem Anspruch der Sicherstellung der Mobilität für alle Nutzer-

gruppen erfordern teilweise unkonventionelle Lösungen.

-  Vor dem Hintergrund zurückgehender öffentlicher Mittel sind Mobilitätskonzepte erfor-

derlich, die sich durch niedrige finanzielle Aufwendungen und hohe Anpassungsfähigkeit 

auszeichnen.

-  Die für den ÖPNV verfügbaren Mittel sind auf ein nachhaltiges, effizientes und integriertes 

System zu konzentrieren.

-  Parallelbedienungen durch unterschiedliche Verkehrsträger des ÖPNV sind grundsätzlich 

abzubauen und in der künftigen Planung zu vermeiden.

-  Die Belange mobilitätseingeschränkter und älterer Menschen müssen unter Einbeziehung 

ihrer Interessenvertretungen stärker als bisher in der Planung berücksichtigt werden.
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-  Demografiefeste Mobilitätskonzepte erfordern weitergehende Formen der Abstimmung, 

Kommunikation und Wissensvermittlung als bisher, sowohl im Hinblick auf die verschiede-

nen Akteure auf der Anbieterseite als auch zwischen Land, Landkreisen, kreisfreien Städten, 

Kommunen und potenziellen Nutzern.

-  Die Finanzierung sollte die Handlungsmöglichkeiten der ÖPNV-Aufgabenträger erweitern 

und stärken, sowie maßgeschneiderte Lösungen auf der gemeindlichen Ebene ermögli-

chen – dabei sind gegebenenfalls die Konnexitätsregelungen zu beachten.

-  Hauptliniennetz: Verbundstrukturen und integraler Taktfahrplan

Ein zukunftsfester ÖPNV ist effizient, weitgehend barrierefrei, pünktlich, zuverlässig, schnell 

und sicher. Ein zukunftsweisendes Verkehrsnetz ist mindestens dreigliedrig und besteht aus 

einem Bus und Bahn umfassenden, landesweiten Hauptliniennetz und regionalen Nebenli-

niennetzen sowie einer umfassenden Flächenerschließung. Ziel ist, gegenüber dem heuti-

gen Angebot eine bessere Erreichbarkeit zu gewährleisten. Die Fahrzeuge im ÖPNV müssen 

grundsätzlich entsprechend ihrer Stärken eingesetzt werden. Das bedeutet, dass große Fahr-

zeuge (Züge, Standardbusse) überwiegend auf den Hauptachsen (Oberzentren, Mittelzentren, 

Grundzentren und weitere Orte bei entsprechendem Nachfragepotenzial) eingesetzt werden, 

während der Einsatz von Kleinbussen im Nebenliniennetz und der Flächenerschließung zu ei-

ner Einsparung an materiellen und finanziellen Ressourcen führt. Das Hauptnetz von Bus und 

Bahn ist dabei als ein integriertes System zu entwickeln, in dem die Verkehrsmittel aufeinander 

abgestimmt und durch kurze Umsteigewege miteinander verknüpft sind. Verkehrsverbund-

strukturen und eine integrierte Nahverkehrsplanung sind wichtige Ansätze auf dem Weg einer 

Neustrukturierung des ÖPNV.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Das Land Mecklenburg-Vorpommern muss gemeinsam mit den Aufgabenträgern des stra-

ßengebundenen ÖPNV ein effizientes, Bus und Bahn umfassendes, landesbedeutsames Netz 

im ÖPNV-Plan definieren. Gewährleistet werden soll eine möglichst weitreichende und dichte 

Flächenerschließung unter besonderer Berücksichtigung der Anbindung der Mittelzentren, 

der Grundzentren und jener Orte, die als Knotenpunkte im ÖPNV-Netz dienen oder ein ent-

sprechendes Verkehrsaufkommen (z. B. aufgrund touristischer Attraktivität) erwarten lassen. 
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Ein solches verlässliches ÖPNV-Landesnetz übernimmt eine Rückgratfunktion. Wesentlicher 

Bestandteil des Hauptliniennetzes ist der Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Ein weiterer 

Abbau im Bereich des SPNV muss mindestens bis zur Umsetzung der hier empfohlenen Re-

form des ÖPNV vermieden werden, um flexibel auf zukünftige Bedarfe reagieren zu können. Im 

Zusammenhang mit der Entwicklung eines Landesnetzes müssen Parallelbedienungen von 

Bus und Bahn abgebaut werden, damit z. B. die Züge auch stärker für den Schülerverkehr ge-

nutzt werden können. Das ÖPNV-Landesnetz muss bestimmte Qualitätskriterien erfüllen: Kern 

des Konzeptes ist ein landesweiter, auf den schienengebundenen Fernverkehr abgestimm-

ter, perspektivisch länderübergreifender, integraler Taktfahrplan (ITF). Dieser beinhaltet einen 

schnellen Regionalverkehr – mindestens im 2-Stunden-Takt auf den Hauptachsen – und einen 

Taktverkehr auch zu Tagesrandzeiten, in den Ferien sowie an den Wochenenden. Eine mög-

lichst weitgehende Umsetzung der Barrierefreiheit ist ein weiteres Qualitätskriterium für das 

Hauptnetz. Über Echtzeitfahrpläne sind die Umsteigeoptionen kundenorientiert aufeinander 

abzustimmen. Dies ist durch die Verkehrsunternehmen in der Taktung zu berücksichtigen und 

durch angemessene Umsteigezeiten zu gewährleisten. Eine Abstimmung der Nahverkehrsplä-

ne angrenzender Regionen innerhalb des Landes ist notwendig. Die Koordination über die 

Landesgrenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinweg verbessert die Anbindung an die Met-

ropolregionen Berlin, Hamburg, Stettin und weitere Oberzentren deutlich. Um die Koordinati-

onsaufgaben zu erfüllen, die aus dem Umbau des Nahverkehrs entstehen, ist die Bildung von 

kreisübergreifenden Verkehrsverbünden erforderlich. Wichtig ist im Kontext des angestrebten 

Landesnetzes sowie der Ausweitung regionaler Verkehrsverbünde eine Klärung der künftigen 

Aufgabenträgerschaft, die auch die formelle und inhaltliche Bestellung der Leistungen des 

ÖPNV (§ 3 ÖPNVG M-V) beinhalten muss. Die Einführung eines einfachen, transparenten und 

landeseinheitlichen Tarifsystems für Bus und Bahn und alternative Bedienformen für das ganze 

Land und die Ausweitung des Geltungsbereiches von Regionaltickets sind zu ermöglichen. 

- Nebenliniennetz: Flächenerschließung durch alternative Bedienformen und Ge-
meinschaftsverkehre

In der Netzhierarchie unterhalb des Hauptnetzes angesiedelt sind das bedarfsorientierte Ne-

benliniennetz, welches derzeit primär an den Belangen des Schülerverkehrs ausgerichtet ist, 

sowie die Flächenerschließung durch Gemeinschaftsverkehre. Diese müssen neben Belangen 

des Schülerverkehrs auch lokale und regionale Nachfragen der anderen Nutzergruppen hin-

reichend berücksichtigen, da der Schülerverkehr nur etwa für die Hälfte der Tage des Jahres 
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angeboten wird. Es gilt, für alle, die über keinen Pkw verfügen, ihn nicht nutzen wollen oder 

nicht mehr nutzen können, Mobilität zu ermöglichen. In der Kombination von Nebenlinien-

netz und Flächenerschließung müssen sehr unterschiedliche, an die lokalen Bedürfnisse ange-

passte, Lösungen ermöglicht werden (Rufbusse, Anrufsammeltaxis, Eventbusse, Shuttlebusse, 

Kombiangebote). Es gilt, sie aufeinander abzustimmen, damit die Sicherstellung der Transport-

kette gewährleistet wird. Die Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV sind für sehr gro-

ße Gebiete zuständig, was zu einer gewissen Entfernung von den lokalen Herausforderungen 

auf Ebene der Gemeinde führen kann. Vor diesem Hintergrund kommt den Akteuren vor Ort 

eine zunehmend wichtige Rolle in der Koordination und Initiierung der Weiterentwicklung 

der Flächenerschließung zu. Wesentlich dafür werden das Engagement und die Kreativität bei 

den jeweils zuständigen Aufgabenträgern des straßengebundenen ÖPNV sowie bei den Ge-

meinden sein, um von unten eigene Lösungen entwickeln zu können. Denn öffentlicher Per-

sonennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern wird zukünftig insbesondere in der Fläche in 

großen Teilen aus Gemeinschaftsverkehren bestehen, die aus öffentlichen, privatwirtschaftli-

chen oder bürgerschaftlichen Ressourcen generiert werden. Sie sind als Einzelbausteine eines 

Gesamtbildes zu begreifen, wofür das Land den Rahmen bereitstellen muss.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Bei der Nebennetzgestaltung ist von den Aufgabenträgern und den Verkehrsunternehmen 

darauf zu achten, dass an potenziellen Umsteigepunkten die optimale Verknüpfung mit dem 

Hauptnetz und der Flächenerschließung sichergestellt ist, sodass unter anderem ein garantier-

ter Anschluss, kurze Wartezeiten sowie eine optimierte Haltestelleninfrastruktur gegeben sind. 

Die Angebote des Nebenliniennetzes müssen möglichst umsteigefreie Verbindungen in das 

Gemeindezentrum oder einen Gemeindehauptort ermöglichen und dort mit den Hauptach-

sen verknüpft werden, die weiterführende Verbindungen gewährleisten. Dabei muss die 

Hin- und Rückfahrt zu Einrichtungen der Daseinsvorsorge, wie z. B. Arztpraxen, an einem Tag 

gewährleistet sein. Das Land muss die organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Rah-

menbedingungen schaffen, in die sich die Gemeinschaftsverkehre einbetten lassen. Die Eta-

blierung von Gemeinschaftsverkehren und innovativen Bedienformen muss mit mindestens 

1,5 Millionen EUR pro Jahr aus Landesmitteln gefördert werden. Förderfähig sollten Beratungs-

angebote, Potenzialanalysen, Investitions- und Betriebskosten sowie Aufwandsentschädigun-

gen für bürgerschaftlich Engagierte sein. Um das Nebenliniennetz auch für andere Nutzer 

attraktiv zu gestalten, ist die Planung der Schulstandorte im Hinblick auf den Schülerverkehr 
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mit der Raum- und Verkehrsplanung zu harmonisieren. Eine Überplanung des ÖPNV entspre-

chend den Grundsätzen eines integralen Taktfahrplans wird weitere Abstimmungen zwischen 

Schulanfangs- und -endzeiten und den ÖPNV-Bedienungen erforderlich machen. Aufgrund 

seiner schulpolitischen Verantwortung muss das Land auf eine entsprechende Anpassung 

hinwirken. Perspektivisch muss eine Diskussion darüber geführt werden, in welcher Form die 

Schülerbeförderung verkehrstechnisch und finanziell mit den ÖPNV-Erfordernissen effizienter 

verschränkt werden kann, um Synergien zu nutzen. Flexible, alternative und selbstorganisierte 

Bedienkonzepte sind bereits heute konzessionsrechtlich (§ 3 Absatz 4 ÖPNVG M-V; Personen-

beförderungsgesetz – PBefG) durch den Aufgabenträger, gegebenenfalls auch mit variabler 

Linienführung, möglich und müssen zukünftig breitere Anwendung finden. Dies ist mit einer 

entsprechenden landesweiten Kampagne zu unterstützen. Es ist eine umfassende, rechtliche 

Verankerung aller flexiblen und alternativen Bedienformen auch in der Bundesgesetzgebung 

anzustrengen, u. a. über eine Bundesratsinitiative zur Anpassung des Personenbeförderungs-

gesetzes. So sind beispielsweise Parallelverkehre von ohnehin verkehrenden Fahrzeugen, so 

z. B. Krankenfahrten und Gütertransporte, zugunsten neuer Kooperationsformen zur Mitnah-

me von Fahrgästen aufzulösen. Hinsichtlich neuer Kooperationsmodelle ist die Zusammen-

arbeit mit allen relevanten Akteuren aus dem Gesundheitsbereich notwendig, u. a. mit den 

gesetzlichen und privaten Krankenkassen. Hierzu bedarf es einer landesweiten Abstimmung 

und Koordination aller Akteure im Bereich der Gesundheitsversorgung unter Federführung 

der Landesregierung, bei der auch die Mitwirkung an der Finanzierung der Mobilitätsange-

bote festzuschreiben ist. Die Disposition der Fahrten ist durch eine Mobilitätszentrale zu ge-

währleisten. Mit der Einführung der Raumkategorie „Ländliche GestaltungsRäume“ wird ein 

Rahmen geschaffen, der entsprechend der hier aufgeführten Handlungsempfehlungen neue 

Möglichkeiten im Bereich der Mobilität eröffnen kann. So können hier Vorschriften zunächst 

modellhaft abgebaut werden, die innovative Mobilitätskonzepte hemmen, die insbesondere 

für periphere ländliche Räume geeignet scheinen. Kurse für den (altersbedingten) Umstieg 

vom Auto auf den ÖPNV sollten in Zusammenarbeit von Verkehrsunternehmen, Verkehrswacht 

und Bildungsträgern angeboten werden. Angebote, die sich durch Regelmäßigkeit zumindest 

an einzelnen Wochentagen und ein gewisses Maß an Vertrautheit, insbesondere aufgrund be-

kannten Fahrpersonals, auszeichnen, kommen den Belangen älterer Menschen am meisten 

entgegen und sind deshalb bevorzugt zu bestellen. Kommunen soll durch eine rechtssichere 

und bundeseinheitliche Regelung die Möglichkeit gegeben werden, reservierte bzw. privile-

gierte Car-Sharing-Stellplätze im öffentlichen Straßenraum einzurichten, analog zu Taxi-Stell-

plätzen. Eine entsprechende Bundesinitiative ist durch die Landesregierung zu unterstützen.
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-  Mobilitätsmanagement: Landeskompetenzzentrum und Mobilitätszentralen 

Um Aufgabenträgern, Kommunen und Verkehrsunternehmen den Einstieg in ein integriertes 
und intelligent vernetztes öffentliches Mobilitätsangebot mit neuen Bedienformen und alter-
nativen Mobilitätsansätzen zu erleichtern, bedarf es unter anderem verkehrsoptimierender 
Koordinations-, Organisations-, Kommunikations- und Dispositionsaktivitäten. Dabei muss in 
einem viel stärkeren Umfang auf neue Lösungen gesetzt werden, wobei gute Erfahrungen für 
den ÖPNV in ländlichen Räumen stärker zu nutzen sind. Mecklenburg-Vorpommern benötigt 
einen Wissenstransfer, für den das Land die Verantwortung übernehmen sollte. In einem Lan-
deskompetenzzentrum muss das Wissen zu alternativen Mobilitätsformen abgerufen werden 
können. Mobilitätszentralen disponieren die verschiedenen Verkehrsmittel und fügen sie zu 
einem integrierten System zusammen. Dabei müssen Parallelbedienungen vermieden wer-
den. Insbesondere für die Planung und Bereitstellung der Mobilitätsangebote zur Flächener-
schließung ist die Bürgerbeteiligung zu stärken.

- Einrichtung eines Landeskompetenzzentrums für Mobilität

Das Landeskompetenzzentrum richtet sich sowohl an die Aufgabenträger des straßengebun-
denen ÖPNV als auch an die Akteure auf der Gemeindeebene. 

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH könnte als bestehende Institution 
auf Landesebene zu einem Kompetenzzentrum für den gesamten ÖPNV weiterentwickelt wer-
den. Dazu wäre sie durch die Landesregierung entsprechend mit zusätzlichen Finanzmitteln 
wie auch Personalkapazitäten auszustatten. Das Kompetenzzentrum ÖPNV auf Landesebene 
wäre dann Anlaufstelle für alle im Zusammenhang mit der Einführung von Gemeinschaftsver-
kehren auftretenden rechtlichen und organisatorischen Fragen. Hierbei spielt die beratende 
Unterstützung von Landkreisen bzw. Aufgabenträgern und Kommunen und anderen Akteu-
ren auf Gemeindeebene, die beispielsweise einen Bürgerbus initiieren möchten, eine wichtige 
Rolle. Dazu zählt auch die Klärung der Haftungsregelungen für den Mitnahmeverkehr. Infor-
mationen zur Einführung von alternativen Bedienformen und Gemeinschaftsverkehren sind 
z. B. in Form von Handreichungen für Anbieter verfügbar zu machen. Das Kompetenzzentrum 
soll darüber hinaus die Einrichtung einer virtuellen Plattform für die Organisation und Integra-

tion von Gemeinschaftsverkehren initiieren.
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- Einrichtung von Mobilitätszentralen 

Flexiblen und integrierten Angebotsformen kommt zukünftig im ÖPNV ein größeres Gewicht 

zu. Hierfür sind Mobilitätszentralen mit service- und nutzerorientierten Kommunikations- und 

Dispositionsmöglichkeiten zu schaffen. Die neuen technologischen Entwicklungen ermögli-

chen heute schon, dass über internetbasierte Auskunfts-, Buchungs- und Abrechnungssyste-

me die Verkehrsmittel und Mobilitätsangebote nach individuellen Bedürfnissen gewählt und 

intelligent miteinander verknüpft werden. Innovative, flexible Lösungen finden bei den älteren 

Nutzern derzeit nur eine eingeschränkte Akzeptanz, insbesondere dann, wenn der Zugang 

eine Voranmeldung oder die Nutzung neuer Kommunikationsmedien erfordert. Obwohl sich 

dies mit den kommenden, technikaffineren Generationen ändern wird, muss es derzeit aber 

noch beachtet werden.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Um zukünftig Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs und verschiedene Personen-

verkehrsdienste (Krankenfahrten, Behindertentransporte) sowie private Mitfahrgelegenheiten 

koordinieren zu können, sind verkehrsmittel- und verkehrsträgerübergreifende Mobilitätszent-

ralen vorzuhalten, die nicht nur für jeweils ein Verkehrsunternehmen zuständig sind. Langfristig 

sollte auf Landesebene die Basis dafür gelegt werden, um diese Mobilitätszentralen bei einem 

Akteur anzusiedeln, der keine Einzelinteressen verfolgt. Stattdessen sollte er eine sachgerechte 

und effiziente Mobilitätsversorgung sowie die Integration aller Anbieter von Mobilitätsleistun-

gen gewährleisten. Aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl und Vielfalt der beteiligten 

Akteure kommt dem Kompetenzzentrum die Aufgabe zu, die Etablierung der Mobilitätszen-

tralen anzustoßen und die Finanzierung zu organisieren. An der Finanzierung beteiligen soll-

ten sich alle Akteure, die hiervon profitieren. Private und kommerziell angebotene Mitnahmen 

müssen über die Mobilitätszentralen angeboten werden und darüber buchbar sein. Die Mobi-

litätszentralen stellen beispielsweise internetbasierte Auskunfts- und Informationssysteme zur 

Verfügung, synchronisieren und vereinfachen Buchungs- und Abrechnungsvorgänge, organi-

sieren Mitfahrten und ermöglichen intermodale Mobilitätsketten in den ländlichen Räumen. 

Die Mobilitätszentralen dürfen nicht nur über moderne IT-Kommunikationswege erreichbar 

sein, sondern müssen auch den Bedürfnissen wenig technisch affiner Menschen entsprechen. 

Das setzt eine nutzerfreundliche Erreichbarkeit für den Kunden über eine kostenfreie zentrale 

Rufnummer voraus. Aus dem gleichen Grund muss die Anmeldung auch durch legitimierte 

Dritte erfolgen können, wie z. B. Angehörige und Medizinische Fachangestellte.
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- Beteiligungskultur: Mobilitätskonferenzen und Regionalkoordinatoren 

Mobilität der Zukunft setzt eine neue Beteiligungs- und Planungskultur voraus. Dazu muss 

Bürgerbeteiligung, die Frauen und Männer gleichermaßen einbezieht, auf allen wichtigen 

Ebenen verankert werden, vor allem in der Flächenerschließung. Bei der Etablierung der Ge-

meinschaftsverkehre werden lokale Initiativen und regionale Koordinatoren eine entscheiden-

de Rolle übernehmen. Dafür muss die zivilgesellschaftliche Verantwortung gestärkt werden. 

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die im ersten Zwischenbericht bereits benannten Quartiers, - Stadt-, und Dorfmanager be-

gleiten die Entwicklung von Gemeinschaftsverkehren und vernetzen sie mit anderen lokalen 

Initiativen, wie z. B. Dorfläden. Im Rahmen einer Landesengagementstrategie muss die Weiter-

bildung für Akteure im Bereich der Mobilität angeboten werden. Themen können u. a. sein: die 

Moderation von Veranstaltungen und Workshops, die Beratung zu Vereinsgründungen und 

vereinsinterner Organisation, zu Finanzierungsmöglichkeiten sowie zur Kommunikation mit 

Verkehrsunternehmen, die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung bei der 

Abwicklung von Formalitäten und zu rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Vernetzung 

und Koordinierung der Partner. Aufwandsentschädigungen sind ein probates Mittel, um das 

bürgerschaftliche Engagement in Gemeinden, z. B. das Fahren von Bürgerbussen, zu fördern. 

Hierfür müssen alle aufkommen, die von diesen neuen Angeboten unmittelbar Vorteile ha-

ben. Runde Tische zur Mobilität unter Beteiligung aller relevanten Akteure, unter anderem aus 

dem Gesundheits-, Bildungs- und Sozialbereich sowie die Einbeziehung betroffener, vor allem 

auch mobilitätseingeschränkter Personengruppen bzw. ihrer Interessenvertretungen, sind ein 

geeignetes Instrument, um die Bedarfe zu identifizieren. Sie sind ein wichtiger Baustein, um 

eine Flächenerschließung passgenau zu realisieren. 

-  Finanzstrukturen: Bündelung und Regionalisierung 

Das Land steht in der Verantwortung, eine zuverlässige Basisfinanzierung des ÖPNV sicher-

zustellen. Das Finanzierungssystem des straßengebundenen ÖPNV in Mecklenburg-Vorpom-

mern ist gegenwärtig sehr komplex. Es zeichnet sich durch eine Vielzahl unübersichtlicher 

Finanzströme aus, die von unterschiedlichen Fachressorts verwaltet werden. Eine solche Fi-

nanzierungsstruktur verhindert eine nachhaltige ÖPNV-Mobilität. Gleichzeitig hat das Land 
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die Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass die Bundesmittel für den ÖPNV erhalten bleiben. Eine 

engagierte Landesverkehrspolitik schafft eine argumentative Basis hierfür. Es geht weniger 

um den Ausbau, sondern vielmehr um die Vorhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur 

und deren intelligente und effiziente Nutzung. Angesichts der mit Unsicherheit behafteten 

künftigen Höhe der Bundeszuweisungen (u. a. Revision der Regionalisierungsmittel im Jahr 

2015) bedarf es schon jetzt einer Verständigung zur zukünftigen Ausgestaltung des ÖPNV in 

Mecklenburg-Vorpommern.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Vor dem Hintergrund wachsender Verantwortung bei den Aufgabenträgern ist es erforder-

lich, die Finanzmittel für den ÖPNV auch stärker dort zu bündeln und so gleichzeitig Finanz-

strukturen zu vereinfachen und zu entbürokratisieren. Ziel sollte es sein, künftig nur einen 

Zuwendungsbescheid je Aufgabenträger zu erteilen. Das Land prüft daher eine Reform der Fi-

nanzierung des ÖPNV. Grundlage hierfür ist eine vollständige Auflistung der bisherigen Finan-

zierungsmittel und -quellen. Als Verteilungsparameter für einen neuen Pauschalbetrag an die 

Aufgabenträger, der die heutigen verschiedenen Stränge zusammenfasst, kommen beispiels-

weise in Frage: eingesetzte Eigenmittel der Aufgabenträger, Aufwand (z. B. Fahrplanangebot 

und Schüler), Erfolg (z.  B. Anteil am Modal Split oder Anzahl beförderter Personen inkl. der 

Touristen) und Qualität (z. B. durch das ÖPNV-Angebot gewährleistete Erreichbarkeiten). Eine 

solch grundlegende Umsteuerung müsste durch eine Reform des ÖPNVG M-V (insbes. § 8) 

begleitet werden. Perspektivisch ist eine Dynamisierung der Mittel für die kommunalen Auf-

gabenträger für den SPNV und ÖPNV mit einem jährlichen Zuwachs in Höhe von 2 % anzustre-

ben. Gegenüber der Bundesregierung setzt sich die Landesregierung in Kooperation mit den 

Landesregierungen der neuen Bundesländer für die Verstetigung der Dynamisierung der Re-

gionalisierungsmittel ein, deren Einsatz auch zukünftig bedarfsgerecht und zweckgebunden 

erfolgen muss. Auch für eine verlässliche Anschlussfinanzierung für das Gemeindeverkehrsfi-

nanzierungsgesetz-Bundesprogramm für die Zeit nach 2019 setzt sich die Landesregierung 

ein. Die für den Bereich der Mobilität durch den Bund zur Verfügung gestellten Entflech-

tungsmittel sind in vollem Umfang für diesen Zweck zu verwenden. Ebenfalls ist zu befördern, 

dass Finanzmittel für den ÖPNV von den Aufgabenträgern an die Gemeinden weitergereicht 

werden können, wenn diese eigene Konzepte für Mobilität und Verkehr entwickeln. Für eine 

Übertragung von Aufgaben vom Kreis auf die Gemeinden bietet das ÖPNV-Gesetz des Landes 

bereits die Möglichkeit (§ 3 Absatz 4 ÖPNVG M-V).
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bb)  Mobilitätsinfrastruktur: Barriereabbau, seniorengerechte 
Straßenraumgestaltung und Verkehrssicherheit

Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, von körperlichen und/oder geistigen 

Beeinträchtigungen betroffen zu sein. Damit verändern sich die Mobilitätsansprüche. Neben 

materiellen Barrieren gewinnen dann auch Aspekte wie Erreichbarkeit, Sicherheit, Begeg-

nungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität zunehmend an Bedeutung. Die unsichere Ent-

wicklung der Finanzmittel erfordert eine pragmatische Herangehensweise, u. a. in der Frage 

der Standardsetzung, sowie eine Priorisierung von Maßnahmen der Barrierefreiheit. Die Schaf-

fung von „Barrierefreiheit“ ist insgesamt als ein Prozess zu verstehen, der gemeinsam zu gestal-

ten ist. 

- Barriereabbau im ÖPNV

Ein barrierefreier Ausbau des ÖPNV muss vor dem Hintergrund klarer Prioritätensetzung an-

gestrebt werden. Auch wenn beispielsweise § 8 Absatz 3 PBefG das Ziel formuliert, bis zum 

1. Januar 2022 die vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV herzustellen, so ist dies in der Praxis 

insbesondere für kommunale Baulastträger kaum umsetzbar. Dennoch muss das Mögliche 

unternommen werden, um Barrieren abzubauen. Hier gilt es Prioritäten zu setzen, Stufenlö-

sungen zu realisieren sowie Ausnahmen zu begründen. Neben dem Zugang zu Haltestellen 

und Fahrzeugen sind auch Informationssysteme, Zustiege und der Aufenthalt in den Fahrzeu-

gen so barrierearm wie möglich zu gestalten. 

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), das Landesbehindertengleichstellungsgesetz 

(LBGG M-V) und die Standards der Barrierefreiheit für den ÖPNV vom Deutschen Behinder-

tenrat sind Grundlage für die Planungen des ÖPNV und daher in diese einzubeziehen. Kon-

zepte zur Herstellung der Barrierefreiheit gemäß § 8 Absatz 3 Satz 3 PBefG sind in den Nah-

verkehrsplänen zu verankern. Im integrierten Landesverkehrsplan M-V sind Anleitungen zur 

Umsetzung festzuschreiben und so die Grundlage für Transparenz und Planungssicherheit 

im Umgang mit der Priorisierung der Umsetzungsschritte bei der Herstellung der Barrierefrei-

heit zu schaffen. Dies gilt auch in Bezug auf die flexiblen und alternativen Bedienformen. Die 
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Belange von Menschen mit Behinderungen und mobilitätseingeschränkter Menschen sind 

bei entsprechenden Ausschreibungen für Leistungen im ÖPNV zu berücksichtigen. Förder-

voraussetzung für den Neukauf von Fahrzeugen für den ÖPNV ist das Kriterium der Barriere-

freiheit. Solange die Fahrzeugbeschaffung noch durch das Land gefördert wird, darf sich die 

Förderung nicht auf Niederflurbusse beschränken, sondern muss den Verkehrsakteuren mehr 

Flexibilität einräumen, indem beispielsweise auch barrierefreie Kleinbusse gefördert werden 

können. Die Förderung von barrierefreien Kleinbussen mit energieeffizienten Antriebsformen 

ist in den Anforderungskatalog aufzunehmen. Die Informationen zur Nutzung des ÖPNV 

müssen möglichst standardisiert und barrierefrei auch online bereitgestellt werden. Gerade 

für die älter werdende Bevölkerung ist die Verfügbarkeit und Lesbarkeit der Fahrpläne an den 

Haltestellen sowie in öffentlichen Einrichtungen wie Pflegeheimen, Arztpraxen, Bibliotheken, 

Ämtern sowie Versorgungseinrichtungen sicherzustellen. Knotenpunkte des Landesnetzes 

müssen prioritär barrierefrei umgestaltet werden. Ziel ist es, Haltestellen ebenso wie die Zu-

wegungen zu diesen letztendlich weitestgehend barrierefrei zu gestalten. Der Abbau von 

Barrieren an Haltestellen muss förderfähig sein, selbst wenn der Standard nach DIN nicht 

erreicht wird. Bei der Gestaltung des Liniennetzes sind die Bedürfnisse älterer Menschen zu 

berücksichtigen. An häufig frequentierten Zielorten älterer Menschen, wie zum Beispiel vor 

Versorgungs-, Bildungs-, Freizeit- und Gesundheitseinrichtungen, müssen barrierefreie Halte-

stellen vorgehalten werden oder entsprechende Bedarfshalte ermöglicht werden, gegebe-

nenfalls auch unter Inkaufnahme von Änderungen der Linienführung. In den Fahrplänen sind 

angemessene Zeiten für den Ein-, Aus- und Umstieg älterer Menschen zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus sind die Verkehrsanlagen im Umfeld der Haltepunkte den Zeitbedürfnissen 

älterer Menschen anzupassen. Die Grundlage für die Planung des Umbaus, aber auch für 

die Bereitstellung von Informationen für Reisende mit Mobilitätseinschränkungen, ist die Er-

stellung eines systematisierten und landesweit einheitlichen Verfahrens zur Erfassung des 

Zustands sowie der Ausstattung der Haltepunkte des ÖPNV in einem Haltestellenkataster. Da-

raus lassen sich die Anzahl sowie die Verortung notwendiger Haltepunkte ableiten. Das Land 

setzt hier die inhaltlichen und informationstechnischen Standards, während die Kommunen 

die Datenerhebung durchführen. Haustürbedienung, Bedarfshalte und Halten auf Wunsch 

verkürzen die Wege und die Reisezeiten mobilitätseingeschränkter Menschen und sind des-

halb zu ermöglichen. Die kostenintensive Einrichtung zusätzlicher barrierefreier Haltestellen 

kann dadurch entfallen. Dafür muss der fachzuständigen Behörde eingeräumt werden, Ge-

nehmigungen der Haustürbedienung durch den ÖPNV zu erteilen, auch in abweichenden 

Regelungen (zeitlichen Abweichungen) und Ausnahmetatbeständen zu Bestimmungen zur 

Barrierefreiheit nach § 62 Absatz 2 PBefG.
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-  Seniorengerechte Straßenraumgestaltung und Verkehrssicherheit

Um die Lebensqualität bis ins hohe Alter sicherzustellen, braucht es attraktive Begegnungsor-

te im öffentlichen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität. Die Barriere der Distanz sowie wichtige 

Wegerelationen müssen bei der Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung berücksichtigt 

werden. Von einer altersgerechten Gestaltung öffentlicher Räume profitieren neben Seniorin-

nen und Senioren auch alle anderen Personengruppen, z. B. Familien mit Kinderwagen. Barri-

erefreie Angebote können im Rahmen des demografischen Wandels auch für die Tourismus-

wirtschaft neue Zielgruppen erschließen. 

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Maßstab für eine fußgängerfreundliche Straßenraumgestaltung ist die Einsatzfähigkeit ge-

bräuchlicher Rollatoren. Die Bereitstellung sicherer Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Kin-

derwagen, Rollatoren und Rollstühle im Geschosswohnungsbau liegt in der Verantwortung 

der Hauseigentümer. Ein intensiver Austausch mit Wohnungsunternehmen ist in diesem Zu-

sammenhang angezeigt. Die Regelungen in § 48 der Musterbauordnung sind für Mecklen-

burg-Vorpommern zu übernehmen. Straßenführungen, Verkehrsknotenpunkte, Querungshil-

fen, Parkplätze, Parkhäuser und deren Zufahrten müssen übersichtlich gestaltet sein, um die 

Unfallrisiken älterer Verkehrsteilnehmer zu mindern. Die Enquete-Kommission spricht sich für 

eine weitergehende streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzung vor allgemeinbilden-

den Schulen, Kindertagesstätten sowie Alten- und Pflegeheimen aus, da in diesen Bereichen 

häufig eine besondere Gefahrenlage besteht. Unter Umständen sind Öffnungszeiten zu be-

rücksichtigen. Querungshilfen und Zebrastreifen auch in Tempo-30-Zonen (§  45 Absatz 1c 

Straßenverkehrsordnung) sind zu ermöglichen. Ausreichende Sitzgelegenheiten im öffent-

lichen Raum erhöhen die Reichweite von bewegungseingeschränkten Menschen und sind 

daher nach Möglichkeit bedarfsgerecht auszubauen. Die gute Praxis, den häufigen Wechsel 

von Geschwindigkeitsbeschränkungen zu vermeiden, muss fortgesetzt werden. Wo möglich 

sind Verkehrsknotenpunkte und Parkplätze zugunsten einer gehobenen Verkehrssicherheit als 

Kreis- bzw. Ringverkehre zu gestalten. Ein angemessener Anteil von Parkbuchten und Park-

hausplätzen ist den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 

anzupassen, um ein sicheres Ein- und Aussteigen auch unter Nutzung von Gehhilfen/Rolla-

toren zu ermöglichen. Das Prinzip von Shared Space - der gleichberechtigten Teilhabe aller 

Verkehrsteilnehmer am Straßenraum - kann einen Beitrag leisten, Quartiere seniorengerecht 

zu gestalten. Die Landesregierung sollte prüfen, inwiefern dieses Konzept in den Kommunen 
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des Landes umgesetzt werden kann. Spezielle Trainingsangebote für das Fahren eines Pkw 

oder Elektrofahrrads, insbesondere für ältere Menschen, sind regelmäßig und niederschwel-

lig anzubieten. Die Anzahl der freiwilligen Verkehrstauglichkeitschecks ist perspektivisch zu 

erhöhen und durch eine landesweite Kampagne zu befördern. Eine obligatorische Eignungs-

untersuchung für ältere Autofahrer lehnt die Enquete-Kommission jedoch ab. Die Absenkung 

des Mindestalters für das begleitete Fahren von 17 auf 16 leistet nicht nur einen Beitrag zur 

Verkehrssicherheit, sondern ist geeignet, in peripheren ländlichen Räumen die Mobilität Ju-

gendlicher sicherzustellen, und kann sich positiv auf den Mitnahmeverkehr auswirken. 

cc)  Alternative Formen der Flächenerschließung: Radmobilität, innovative 
Technologien und Vermeidung erzwungener Mobilität

Mit fortschreitendem Alter gewinnt die Nahmobilität an Bedeutung: Arztbesuche nehmen zu, 

hindernis- und umsteigefreie Verbindungen werden wichtiger und die zurückgelegten Wege 

werden kürzer und seltener. Im Ergebnis steigt die Abhängigkeit von öffentlichen Verkehrs-

mitteln. Im gleichen Maße gewinnt das Wohnumfeld an Bedeutung. Die Erreichbarkeit der 

Grundzentren mit den traditionellen Verkehrsmitteln kann ergänzt werden durch Vermeidung 

erzwungener Mobilität, durch Radmobilität und durch innovative Technologien.

- Vermeidung erzwungener Mobilität: Nahversorgung und virtuelle Mobilität

Die Erreichbarkeit der Grundzentren mit der dort vorhandenen Infrastruktur wird immer wich-

tiger. Ergänzend können u. a. Dorfläden das Service- und Dienstleistungsspektrum erweitern. 

Durch die Sicherung der Nahversorgung können „erzwungene“ Wege vermieden werden. In 

Regionen, wo klassische Versorgungs- und Dienstleistungsangebote nicht mehr wirtschaft-

lich tragfähig sind, müssen diese „unter einem Dach“ gebündelt, mobil disponiert oder auch 

virtuell erreichbar gemacht werden. Solche Strategien werden schon in einer Reihe von Mo-

dellprojekten, wie der Neuen Dorfmitte oder den multiplen Häusern, getestet. Insgesamt 

wird es notwendig sein, zur Schaffung eines seniorengerechten Wohnumfeldes die Bereiche 

Mobilität, Versorgung und Gemeinschaft verstärkt ressortübergreifend zu denken. Die Zusam-

menführung verschiedener Förderquellen auf der Ortsteil- bzw. Quartiersebene verleiht dem 

Quartiers- bzw. Dorfmanagement auch für den Bereich der Mobilität eine entscheidende Be-

deutung. Zudem können Informations- und Kommunikationstechnologien helfen, erzwunge-
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ne Wege zu vermeiden. Angefangen von sozialen Kontakten, über Online-Bestellungen bis hin 
zur telemedizinischen Versorgung bieten sich vielfältige Möglichkeiten, eingeschränkte Hand-
lungsspielräume wieder zu erweitern. Dafür sind leistungsfähige Kommunikationsstrukturen 
zu schaffen und - bei Bedarf - die Medienkompetenz der Seniorinnen und Senioren zu stärken.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Modellprojekte zur Sicherung der Nahversorgung im ländlichen Raum sollten nach positiver 
Evaluation landesweit implementiert, regional adaptiert und zuerst in den ländlichen Gestal-
tungsRäumen gefördert werden. Dorfläden können eine zentrale Rolle bei der Organisation 
von Gemeinschaftsverkehren spielen. Bei der Konzeption und Förderung von Dorfläden sollte 
deshalb eine Mobilitätsbörse mitgedacht werden, die Mitnahmen und die Vermittlung von 
Fahrtwünschen organisiert oder als Standort des Dorfautos und als Fahrplanauskunft fungiert. 
Kommunale seniorenpolitische Gesamtkonzepte, die schon Gegenstand des ersten Zwi-
schenberichts sind (Drucksache 6/2929), müssen neben der Sozialplanung auch Aspekte der 
Nahmobilität, Versorgung und Teilhabe beinhalten. Es ist eine flächendeckende Etablierung 
von Quartiers-, Stadt- und Regionalmanagement anzustreben, um Gemeinschaftsverkehre zu 
initiieren und zu begleiten und mit Initiativen der Nahversorgung zu vernetzen. Es ist eine 
stabile, leistungsfähige und flächendeckende Internetversorgung zu gewährleisten, um vir-
tuelle Mobilität zu ermöglichen und somit „erzwungene“ Wege zu vermeiden. Strategien zum 
Ausbau der Netzinfrastruktur empfiehlt die Kommission im Themenfeld „Daseinsvorsorge und 
Infrastruktur“. Die Medienkompetenz der Seniorinnen und Senioren für die Nutzung virtueller 
Angebote ist, falls notwendig, zu stärken und durch entsprechende Bildungsangebote zu be-
fördern. Hilfebedürftige Seniorinnen und Senioren, die in einen zentralen Ort umziehen möch-
ten, in dem bessere Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben gegeben sind, müssen 
organisatorisch und finanziell dabei unterstützt werden. 

- Radmobilität

Die älteren Generationen des Landes nutzen das Fahrrad deutlich häufiger als der Bundes-
durchschnitt. Diese besondere Ausgangssituation ist für die Flächenerschließung zu nutzen. 
Angesichts fehlender Ressourcen zur Einrichtung neuer und zur Erhaltung bestehender Rad-
wege ist stärker auf kostengünstigere und alternative Ansätze wie beispielsweise Schutzstrei-
fen, Radfahrschleusen, Radaufstellflächen sowie auf verkehrsberuhigende Straßenraum- und 

Knotenpunktgestaltung zu setzen.
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Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Gut berollbare Oberflächen, sichere Ortsdurchfahrten und ausreichende Spurbreiten sind 

innerorts wie außerorts für die Nutzung der Radwege wo immer möglich zu realisieren. Im 

Radwegenetz ist der Lückenschluss zwischen den Regionalrouten und den Radfernstrecken 

vor dem Hintergrund baulicher, finanzieller und umweltrechtlicher Aspekte flächendeckend 

anzustreben. Für die Verbesserung der überörtlichen Alltagsmobilität müssen zusätzlich ge-

eignete Verbindungen mit geringer Kfz-Verkehrsbelegung in das Netz integriert werden. Die 

Ausweisung von Schutzstreifen auf Straßen außerorts stellt eine geeignete und kostengünsti-

ge Form des Radfahrerschutzes dar. Damit verbunden ist eine angemessene Begrenzung der 

Höchstgeschwindigkeit. Die rechtliche Grundlage dafür ist unter Beachtung von verkehrspo-

litischen und Nachhaltigkeitsaspekten zu schaffen. Das Land soll eine Initiative für die Einfüh-

rung von Schutzstreifen außerorts im bundesweiten Ordnungsrahmen starten, um den Nach-

barortsverkehr mit dem Rad sicherer zu gestalten. Zumindest übergangsweise müssen solche 

Neuregelungen vor allem auf nachrangigen Straßen möglich werden. Um die Kombination 

von Fahrrad oder Elektrofahrrädern und dem ÖPNV zu ermöglichen, ist für gut beleuchte-

te, barrierefrei zugängliche, diebstahlsichere Abstellplätze für Fahrräder, Elektrofahrräder und 

E-Dreiräder an Haltestellen sowie an wichtigen Umsteigepunkten und Zielen zu sorgen. In 

Ober- und Mittelzentren sind Park- & Ride Angebote sowie Parkmöglichkeiten an Umsteige-

punkten einzurichten. Eine kostengünstige Mitnahme von Fahrrädern und Elektrofahrrädern 

soll in allen größeren Fahrzeugen des ÖPNV in Mecklenburg-Vorpommern ermöglicht werden. 

Auch die Mitnahme in kleineren Fahrzeugen ist wünschenswert. Die Einrichtung von alterna-

tiven Bedienformen darf an dieser Anforderung nicht scheitern.

-  Mobilität der Zukunft: Elektromobilität und hochautomatisierte Fahrsysteme

In der langfristigen Perspektive dieser Enquete-Kommission bis zum Jahr 2030 kommen auch 

neuere Entwicklungen im Bereich der Mobilität in Betracht. Schon heute kann mit einem Pe-

delec die doppelte bis dreifache Reichweite eines herkömmlichen Fahrrades erreicht werden. 

Zukünftig können auch andere elektrisch angetriebene Fahrzeuge – dazu zählen neben Elek-

troautos und Elektrofahrrädern auch Elektro-Roller, Plug-In-Hybride sowie Elektro-Transporter 

– eine Rolle bei der Flächenerschließung im ländlichen Raum übernehmen. Für unser Land, 

das mehr Strom erzeugt, als es verbraucht, wäre dies auch energiepolitisch wünschenswert. 

Auch hochautomatisierte Fahrsysteme können langfristig eine Schlüsselrolle übernehmen, 
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insbesondere für die Mobilität älterer Menschen. Dies gilt sowohl für selbstfahrende Bahnen, 

Straßenbahnen und Busse im ÖPNV als auch für den motorisierten Individualverkehr. Fortge-

schrittene Fahrerassistenzsysteme mit unterschiedlichem Automatisierungsgrad bis hin zum 

vollständig autonom fahrenden Pkw werden von der Industrie in sehr unterschiedlichen Preis-

segmenten gerade mit Blick auf die alternde Gesellschaft entwickelt. Sie können die Grenzen 

der Fahrzeugnutzung von der Kindheit bis ins hohe Alter deutlich erweitern und dabei die Ver-

kehrssicherheit noch erhöhen. Durch ihr passgenaues Angebot können hochautomatisierte 

Fahrsysteme die Kosten des öffentlichen Verkehrs soweit senken, dass eine effiziente Mobilität 

in der Fläche ermöglicht wird. Diese Innovationen sind in weniger besiedelten Räumen sogar 

wesentlich besser umsetzbar als in den verdichteten urbanen Zentren mit hohem Verkehr-

saufkommen. Hochautomatisierte Mobilitätssysteme sind daher ein viel versprechender Ge-

genstand für ländliche Pilotprojekte in Mecklenburg-Vorpommern. 

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Das Land unterstützt den Bund bei dem Vorhaben, bis 2020 eine Million Elektroautos auf die 

Straße zu bringen. Damit verbunden ist der Aufbau eines geeigneten Ladenetzes für Elektro-

fahrzeuge. Verknüpfungen mit Verkehrsmitteln des ÖPNV sind anzustreben. Erfahrungen aus 

entsprechenden Modellprojekten sowie gemeinschaftliche Nutzungsmodelle sollten hierbei 

handlungsweisend sein. Der öffentlichen Hand kommt in Mecklenburg-Vorpommern eine 

Vorreiterrolle bei der Etablierung von Elektromobilität zu. Dafür sind Elektrofahrzeuge in den 

Beschaffungsrichtlinien des Landes für Ministerien und nachgeordnete Behörden zu berück-

sichtigen. Die Möglichkeiten der Einrichtung von Mobilstationen zur Intermodalität (mit För-

derung nach der Kommunalrichtlinie Klimaschutz des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz, Bau und Reaktorsicherheit) sollten systematisch in den Kommunen verfolgt werden. 

Restriktive Mitnahmeregelungen von Elektrofahrrädern im ÖPNV sind aufzuheben. Aufgrund 

der oben skizzierten Chancen ist von der Landesregierung zu prüfen, ob und wo Verkehrsräu-

me für die Erprobung und Inbetriebnahme hochautomatisierter Fahrsysteme auszuweisen 

und entsprechend instand zu setzen sind. Notwendig wäre zum Beispiel eine Erteilung stra-

ßenverkehrsrechtlicher Sondergenehmigungen für die Querung und eingeschränkte Nutzung 

öffentlicher Straßen durch hochautomatisierte Fahrsysteme. Sobald sich hochautomatisierte 

Fahrsysteme als alltagstauglich erweisen, sind für ihre schrittweise allgemeine verkehrsrechtli-

che Zulassung auf Bundes- wie auf Landesebene Gesetzesinitiativen auf den Weg zu bringen. 

Daran anschließend ist die Zulassung und Tarifeinbindung hochautomatisierter Fahrsysteme 

bei Aufgabenträgern des ÖPNV sowie in privatwirtschaftlichen, kommunalen oder genossen-
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schaftlichen Car-Sharing-Unternehmen zu veranlassen. Die Finanzierung von Konzeptions-, 

Erprobungs-, Anschub- und Betriebsphasen von CarSharing-Konzepten auf Basis hochauto-

matisierter Elektromobile sollte in diesem Zusammenhang geprüft werden. Um die Chancen 

für die Etablierung hochautomatisierter Fahrsysteme in Mecklenburg-Vorpommern zu erhö-

hen, prüft das Land eine Initiative zur Schaffung von Wirtschaftsclustern aus Unternehmen 

für Planung, Produktion und Betrieb vor allem von niedrigschwelligen hochautomatisierten 

Fahrsystemen (Städte- und Verkehrsplanung, Personen- und Gütertransport, Elektromobilität, 

Software, Car Sharing, etc.).

Das Sondervotum des von der Fraktion der NPD benannten Kommissionsmitglieds kann der 
Publikation „Die Enquete-Kommission ‚Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern´ in der 6. 

Wahlperiode 2011 – 2016“entnommen werden.

C  „Alter und Gesundheit/Pflege“

a)  Beratung und Beschlussfassung zur Grundlagenexpertise 
„Alter und Gesundheit/Pflege“

In der 8. Sitzung der Enquete-Kommission am 15. März 2013 berichtete das Ministerium für 

Arbeit, Gleichstellung und Soziales zum Teil A, Pflege des Themenfeldes. Ein Schwerpunkt 

stellte die Schaffung von Pflegestützpunkten in den Landkreisen und kreisfreien Städten 

dar. Der Teil B, Gesundheit wurde in der 9. Sitzung am 12. April präsentiert. Ebenfalls in 

der 9. Sitzung fand die Aussprache in der Kommission zum Thema „Pflegestützpunkte in 

Mecklenburg-Vorpommern“ statt. Die Beschlussfassung zur Auftragsvergabe einer Grund-

lagenexpertise zum Themenfeld „Alter und Gesundheit/Pflege“ war unter anderem Ge-

genstand der 10. Sitzung der Enquete-Kommission am 19. April 2013. In der 14. Sitzung 

am 27. September 2013 wurde das Gesamtkonzept der BioCon Valley GmbH/Kuratorium 

für Gesundheitswirtschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern „Lebensmodell ländli-

cher Raum – Gesund altern im Land der Generationen“ vorgestellt. Die 22. Sitzung am 9. 

Mai 2014 fand im Technologiezentrum Vorpommern in Greifswald statt und befasste sich 

mit den AAL-Systemen (Ambient-Assisted-Living“ Systemen). Darüber hinaus referierten 

der Beigeordnete und Dezernent im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Dirk Scheer, so-

wie der Seniorenbeirat über Aktivitäten und Vorhaben des Landkreises zum Themenfeld. 
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Ergebnisse der Expertise der HGC GesundheitsConsult GmbH wurden auf der 30. Sitzung 

am 16. Januar 2015 und auf der 32. Sitzung am 27. Februar 2015 beraten. Die Beschlussfas-

sung zu den Anhörungen erfolgte ebenfalls auf der 32. Sitzung. Diese waren Gegenstand 

der 43. Sitzung am 27. März 2015 und der 35. Sitzung am 10. April 2015. Die Landesar-

beitsgemeinschaft der Selbsthilfekontaktstellen Mecklenburg-Vorpommern e. V. trug auf 

der 33. Sitzung am 6. März 2015 zur Problematik „Gesundheitliche Selbsthilfestrukturen 

in Mecklenburg Vorpommern“ vor. Der Zwischenbericht wurde auf der 113. Sitzung des 

Landtages am 29. Januar 2016 (LT-Drs. 6/5108) mit folgenden Handlungsempfehlungen 

beraten und zur Kenntnis genommen:

b)  Handlungsempfehlungen zu „Alter und Gesundheit/Pflege“

Der demografische Wandel bringt für das Gesundheitssystem verschiedene Herausforderun-

gen mit sich. Aufgrund der wachsenden Zahl älterer Menschen muss sich die Gesellschaft 

darauf einstellen, dass zukünftig ein höherer Bevölkerungsanteil krank oder pflegebedürftig 

sein wird. Außerdem nimmt die Stärke der jüngeren Kohorten und damit die Zahl der po-

tenziellen Fachkräfte, pflegenden Familienangehörigen und bürgerschaftlich Engagierten ab. 

Derzeit finden viele junge Menschen nur in den Zentren einen Arbeitsplatz, sodass sich der 

Anteil älterer Menschen im peripheren ländlichen Raum gegenüber den urbanen Räumen 

signifikant erhöht. Die sinkende Bevölkerungszahl sorgt gleichzeitig für sinkende Einnahmen. 

Deshalb müssen die vorhandenen Finanzmittel sorgsam eingesetzt werden. Gleichzeitig 

muss das Handeln aller Ebenen darauf gerichtet sein, dass Selbstbestimmung, Souveränität 

und Teilhabe ermöglicht und gestärkt werden. In den verschiedenen Bereichen der Gesund-

heitsversorgung muss deshalb der schon begonnene Kulturwandel fortgesetzt werden. Um 

dem Wunsch der meisten Patienten zu entsprechen und die Kosten im Gesundheitssystem 

zu kontrollieren, müssen die Krankenbehandlung und die häusliche Kranken- und Altenpfle-

ge, entsprechend dem Grundsatz „ambulant vor stationär“, gestärkt werden. Dies kann unter 

anderem durch ein systematisches Case Management gelingen. Eine Voraussetzung hierfür 

ist die Weiterentwicklung der bisherigen Pflegestützpunkte. Modellprojekte sowie erprob-

te Versorgungskonzepte sollen kontinuierlich fortgesetzt und ihre Übertragbarkeit geprüft 

werden. Prävention und eigenverantwortliche Gesundheitsvorsorge müssen einen deutlich 

höheren Stellenwert erhalten. Sie sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Grundsatz 

„Prävention vor Kuration und Pflege“ soll bis ins hohe Alter greifen und sich in konzeptioneller 

Hinsicht und auch in der Förderpolitik des Landes niederschlagen. Gemeinsam mit den rele-
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vanten Partnern sind Seniorengesundheitsziele zu formulieren und durch einen entsprechen-

den Maßnahmenplan zu untersetzen. Es muss im Gesundheitswesen stärker um die Gesun-

derhaltung – die Salutogenese – gehen und nicht nur um die Behandlung von Krankheiten. 

Perspektivisches Ziel ist daher eine populationsbezogene integrierte sektorenübergreifende 

Versorgung auf Basis von Regionalbudgets (Budgets in einem Raum für eine bestimmte Po-

pulation, vgl. SGB V § 140) und ergebnisorientierter Vergütung (pay for performance). Dazu 

müssen vorhandene Leistungs-, Qualitäts- und Versorgungsdaten konsequenter aufbereitet 

werden. Dem stehen derzeit bundesrechtliche Hindernisse im Wege. Die derzeitige, sektoral 

ausgerichtete Bedarfs- und Angebotsplanung für ambulante und stationäre Leistungen muss 

in diesem Zusammenhang in eine integrierte Versorgungsplanung überführt werden, die re-

gional und morbiditätsorientiert ist. Hierfür bedarf es nicht zuletzt der freiwilligen Bereitschaft 

der beteiligten Akteure. Dem Land Mecklenburg-Vorpommern kommt im Rahmen dieses Pro-

zesses die Koordination und Kontrolle zu. Spezialisierungen sowie neue Kooperationsmodelle 

im Bereich der stationären Versorgung bieten Chancen, den demografischen Wandel erfolg-

reich zu begleiten. Um die Grund-, Regel- und Notfallversorgung flächendeckend zu erhalten 

oder wieder herzustellen, bedarf es einer ausreichenden Anzahl von Versorgungsankern, an 

denen die Integration verschiedener Sektoren der Gesundheitsversorgung, z. B. stationäre und 

ambulante oder medizinische und pflegerische Versorgung, stattfindet. Die Verwirklichung 

der „Sorgenden Gemeinschaften“ und die Sicherstellung des sich daraus ergebenden neuen 

Versorgungsmixes ist im Sinne eines Care Managements unter Federführung der Kommunen 

bzw. der Landkreise umzusetzen. Dazu gehört die systematische Öffnung für bürgerschaftli-

ches Engagement in der Versorgung sowie die hauptamtliche, qualifizierende und finanzielle 

Unterstützung von bürgerschaftlich getragenen  Formen der Selbsthilfe vor Ort. Dieses Vorha-

ben sollte als Pilotprojekt in einer Region erprobt, wissenschaftlich begleitet und dann sorg-

fältig ausgewertet werden. Planungen der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung 

müssen zukünftig konsequent an den regionalen Bedarfen orientiert sein. Um die Versorgung 

der Älteren zu gewährleisten, muss zudem auch über die Grenzen des Gesundheitssystems 

hinaus geplant werden. Um eine angemessene Gesundheits- und Pflegeversorgung gerade in 

ländlichen Räumen gewährleisten zu können, sind Mobilitätskonzepte zu entwickeln, die eine 

Erreichbarkeit der relevanten Angebote in einem zumutbaren Rahmen sichern. Auf Ebene der 

Landkreise müssen deshalb die Akteure der Gesundheitsversorgung, die kommunalen Verwal-

tungen und ihre Zusammenschlüsse, die entsprechenden Akteure der ortsansässigen Wirt-

schaft sowie bürgerschaftlich Engagierte integrierte Konzepte der Gesundheitsversorgung 

entwickeln, die in eine Landes- und Regionalplanung einfließen. Angesichts des drohenden 

Fachkräftemangels, vor allem im ländlichen Raum, müssen alle Möglichkeiten der Gewinnung 
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von Fachkräften genutzt, die vorhandenen Fachkräfte müssen effizient eingesetzt und die 

berufliche Attraktivität von Versorgung in der Fläche muss gesteigert werden. Einen zuneh-

menden Stellenwert hat die gesundheitliche Versorgung von Migrantinnen und Migranten. 

Um den Herausforderungen gerecht zu werden, bedarf es eines breit gefächerten und inter-

disziplinären Maßnahmenbündels. Dies reicht von der Anerkennung im Ausland erworbener 

Berufsabschlüsse - auf Basis geltender Qualitätsstandards - über die Erarbeitung von Leitfäden 

zum Umgang mit kulturell und religiös bedingten Verhaltensweisen zwischen Patienten und 

Ärzten bis zu der Versorgung traumatisierter Menschen. Ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Alltags- und medizinischen Fachsprache sind unumgänglich. Entsprechende Befähi-

gungen sind durch das Land zu fordern und zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang wird 

auch die Einführung einer Gesundheitskarte für Migrantinnen und Migranten (entsprechend 

Asylbewerberleistungsgesetz) dringend empfohlen. Die Enquete-Kommission wird sich im 

kommenden Jahr mit der veränderten Situation durch die gestiegenen Flüchtlingszahlen be-

schäftigen. In der Gesundheitsversorgung müssen Barrieren abgebaut werden. Die in diesem 

Zusammenhang formulierten Vorhaben des Maßnahmenplans der Landesregierung zur Um-

setzung des UN-Behindertenrechts sind regelmäßig - unter Einbeziehung der Organisationen 

behinderter Menschen als legitimierte Interessenvertretungen - auf ihre Wirksamkeit hin zu 

überprüfen und fortzuschreiben. Ein möglichst barrierearmer Zugang ist Voraussetzung für 

eine diskriminierungsfreie, ambulante Gesundheitsversorgung. Dies gilt für bauliche, kommu-

nikative und informative Barrierefreiheit. Sie ist auszubauen. Maßnahmen und Projekte von 

Ärzteschaft und Patientenvertretungen sind zu fördern und zu unterstützen.

aa)  Medizinische Versorgung

-  Fachkräftesicherung im ärztlichen Bereich

Aufgrund veränderter Anforderungen an die medizinische Versorgung ergeben sich für die 

Landesregierung und ihre öffentlichen Hochschulen Konsequenzen für die Schwerpunktset-

zung im Medizinstudium, die sich auch in der Einrichtung von Lehrstühlen, der Berufung von 

Lehrpersonal und veränderten Curricula widerspiegeln müssen. Gestärkt werden müssen vor 

allem Allgemeinmedizin und Geriatrie. Fächerübergreifend müssen die Curricula angepasst 

werden, um veränderten Arbeitsbedingungen und dem Umgang mit besonderen Patienten-

gruppen Rechnung zu tragen. Insbesondere die folgenden Inhalte sind zu vertiefen: Vermei-

dung von Polypharmazie, Kooperation und gemeinsames Lernen mit anderen Gesundheits-
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berufen, gender- und geschlechtersensible Ausbildungsinhalte, Bedürfnisse von Patientinnen 

und Patienten mit Behinderungen, kultursensible Behandlung, Demenz, Palliativmedizin, Be-

kämpfung multiresistenter Erreger. Die Landesregierung wirkt darauf hin, dass mehr Studie-

rende der Medizin aufgenommen und im Studium gezielt gefördert werden, die sich für eine 

spätere Tätigkeit in ländlichen bzw. von Unterversorgung bedrohten Gebieten interessieren. 

Die Abiturnote eignet sich deshalb nicht als alleiniges Auswahlkriterium bei der Studienplatz-

vergabe. Zu prüfen ist bei gleicher Eignung die bevorzugte Zulassung von Landeskindern 

oder Studierenden, die einen wesentlichen Teil ihrer Kindheit und Jugend selbst im ländli-

chen Raum verbracht haben. In den praktischen Teilen der Ausbildung zum Mediziner muss 

ein breiterer Kreis von Studierenden die Möglichkeit haben, das Arbeitsfeld Primärversorgung 

kennen zu lernen. Es sollte u. a. darauf hingewirkt werden, dass das praktische Jahr in Mecklen-

burg-Vorpommern zeitweise auch bei einem niedergelassenen Arzt in der Fläche absolviert 

werden kann. Dafür sind die Rahmenbedingungen entsprechend auszugestalten. Die Ärzte-

kammer trägt in Zusammenarbeit mit den Universitäten und den ausbildenden Kliniken und 

Praxen durchstrukturierte, nahtlose und verlässliche Rotationen zwischen den einzelnen Wei-

terbildungsabschnitten dafür Sorge, dass die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedi-

zin organisatorisch vereinfacht wird. Eine Schlechterstellung von Ärzten in Weiterbildung zum 

Allgemeinmediziner soll vermieden werden. Die Weiterbildungsordnung in Mecklenburg-Vor-

pommern soll darüber hinaus so geändert werden, dass die fachärztliche Weiterbildung in 

ambulanten Arztpraxen attraktiver gestaltet wird. Eine der Voraussetzungen für eine nach-

haltige, flächendeckende, ambulante medizinische Versorgung, speziell im ländlichen Raum, 

ist die bedarfsgerechte Verteilung medizinischer Berufe in der Fläche und die Erhöhung der 

Attraktivität medizinischer Berufe. Bisherige Anreizsysteme sind zu überprüfen (insbesondere 

finanzielle Anreize) und gegebenenfalls durch bedarfsgerechte und bedürfnisorientierte Mo-

delle zu ersetzen. Dazu sind die notwendigen Rahmenbedingungen, wie z. B. eine familienge-

rechte, funktionierende kulturelle und soziale Infrastruktur sowie eine moderne Bildungsland-

schaft, unabdingbare Voraussetzungen. Im Einzelnen heißt das: Möglichkeiten zur Anstellung 

von Ärzten unter familienfreundlichen Arbeitsbedingungen in der ambulanten Versorgung 

müssen befördert werden. Zur Familienfreundlichkeit trägt die Schaffung von wohnortnahen 

Angeboten der Kinderbetreuung, die Flexibilisierung der Arbeitszeit oder Wiedereinstiegs-

programme nach Erziehungs- oder Pflegepause bei. Neue attraktivere Arbeitszeiten, -inhalte 

und -hierarchien sind in der Grundversorgung durch engere Zusammenarbeit in multiprofes-

sionellen und interdisziplinären Teams sowie durch Substitution und Delegation zu schaffen. 

Die Kommunen sollten durch Maßnahmen wie Organisation oder Subventionierung von Pra-

xisräumen oder Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche für Partner ein attraktives Umfeld 
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zur Ansiedlung von zuzugswilligen Ärzten schaffen. Empfohlen wird auch die regelmäßige 

Durchführung einer interdisziplinären und sektorenübergreifenden Konferenz. Sie kann einen 

Beitrag zur Stärkung der sozialen Kompetenz durch persönlichen Austausch und Begegnung 

leisten, einen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen und Problemlagen verschaffen sowie 

gegebenenfalls Lösungsansätze ermöglichen. Die Landesregierung richtet ihr vorhandenes 

Standortmarketing in Zusammenarbeit mit der Krankenhausgesellschaft, der Kassenärztlichen 

Vereinigung (KV) und der Ärztekammer auch auf die Rekrutierung von Arbeitnehmern insbe-

sondere im medizinischen Bereich aus. Die Kassenärztliche Vereinigung passt ihre Bedarfspla-

nung so an, dass die Unterversorgung im ländlichen Bereich vermieden wird. Dafür sind die 

Bedarfe zu evaluieren und der Landarztzuschlag zu verstetigen. Dieser wird aus Abgaben, die 

die KV in überversorgten Gebieten erhebt, finanziert. 

-  Kleine Krankenhäuser als Versorgungsanker in der Fläche

Die Auswirkungen der Bundesgesetzgebung sowie die demographische Situation im Land 

machen eine inhaltliche (z. B. Spezialisierung) und strukturelle (z. B. zunehmende Vernetzung 

mit Angeboten der ambulanten Versorgung) Veränderung der Versorgungslandschaft not-

wendig. Auch zukünftig muss es ein Netz der stationären Grund-, Regel- und Maximalversor-

gung geben, in dem im Interesse der Patienten eng zusammengearbeitet wird.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die Krankenhausträger, die weiteren Partner der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen und 

die Landesregierung müssen eine Rollenveränderung gestalten, ohne dass sich die medizi-

nische Versorgung verschlechtert. Die Krankenhausplanung ist zukünftig unter Berücksichti-

gung dieses Anspruchs aufzustellen. Durch Sicherung von Versorgungsankern an den gegen-

wärtigen Krankenhausstandorten, in denen ambulante und stationäre Versorgung stärker und 

sektorenübergreifend vernetzt wird, kann Versorgung umfassend gesichert werden. Gleich-

zeitig hält man Personal und die Ausstattung etc. von Krankenhäusern in der Region. Durch 

zusätzliche Standorte von Lokalen Gesundheitszentren (LGZ) verkürzen sich Wege, d. h. die 

Erreichbarkeit wird verbessert. Der sinnvolle Erhalt von kleinen Krankenhäusern ist sicherzu-

stellen. Aber auch deren Weiterentwicklung zu LGZ muss durch das Land nachhaltig gefördert 

werden. Diese sichern eine integrierte ambulante und stationäre, pflegerisch medizinische 

Grund- und Notfallversorgung ab. 
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Das LGZ ist weiter offen ergänzbar durch niedergelassene und angestellte Fachärzte, Hebam-

men, Pflegedienste, Dialysezentren, Apotheken, Optiker, Hörgerätespezialisten sowie orthopä-

dische Fachgeschäfte und diverse therapeutische Praxen. Auch Angebote der Kurzzeit- oder 

Langzeitpflege, eine geriatrische Tagesklinik sowie regelmäßige mobile Betreuungsangebote 

sind in der Region nach Bedarf vorzusehen. Ein entsprechendes Modellprojekt „LGZ als Ver-

sorgungsanker in der Fläche“ soll in ausgewählten, vorzugsweise bereits unterversorgten 

oder von Unterversorgung bedrohten Regionen unter Beteiligung von Land, Landkreisen, 

Kommunen, Kassenärztlicher Vereinigung, Krankenkassen und Anbietern verwirklicht werden. 

Die Förderung kann durch den Innovationsfonds erfolgen, der durch GKV- (gesetzliche Kran-

kenversicherung) und PKV-Mittel (private Krankenversicherung) gespeist wird bzw. auf Darle-

hensbasis finanziert wird. Auch schon vor der Einrichtung von LGZ müssen ambulanter und 

stationärer Sektor ihre Zusammenarbeit intensivieren, um Drehtüreffekte zu vermeiden. Die 

an den Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern praktizierte Öffnung für die ambulante 

Versorgung ist zu verstärken. Dafür muss auf Bundesebene eine weitere Öffnung der Kliniken 

für die Erbringung ambulanter Leistungen (z. B. über eine Änderung im SGB V, § 116) und eine 

auskömmliche Vergütung derselben gewährleistet werden. Hierunter sind auch ambulante 

Notfallbehandlungen zu fassen. Gesetzgeberische Ansätze zum Abbau von Über- oder Un-

terversorgung bzw. fachgruppenspezifischer Ungleichverteilung im Krankenhaussektor sowie 

zum Aufbau von populationsbezogenen und multiprofessionellen Organisations- und Koope-

rationsformen sind durch die Landesregierung im Dialog mit der Krankenhausgesellschaft 

Mecklenburg-Vorpommern den Gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Verei-

nigung konsequenter als bisher zu verfolgen. In der Krankenhausplanung hat das Land Min-

desterreichbarkeitskriterien - vorzugsweise eher an Wegezeiten als an Entfernungen orientiert 

- zu erstellen, die den Kreis jener Krankenhäuser definieren, die in den jeweiligen Regionen für 

die Versorgung der Bevölkerung unverzichtbar sind und die daher für einen Sicherstellungs-

zuschlag in Betracht kommen. Die Landesregierung muss auf Bundesebene die im aktuellen 

Koalitionsvertrag in Aussicht gestellte, gesetzliche Neufassung von Möglichkeiten zur Verein-

barung von Sicherstellungszuschlägen ebenso dringlich einfordern wie eine Festlegung der 

entsprechenden Kriterien durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Fragen der Kran-

kenhaushygiene nehmen an Bedeutung zu. Ausgehend von einer Strategie zur Bekämpfung 

und Vermeidung multiresistenter Krankheitserreger unterstützt die Landesregierung Maßnah-

men der einzelnen stationären Einrichtungen. Langfristig ist darauf hinzuwirken, dass an al-

len Krankenhausstandorten Fachpersonal mit mikrobiologischen Spezialkenntnissen tätig ist. 

Kurzfristig ist dafür Sorge zu tragen, dass an jedem Standort qualifizierte Verantwortliche für 

Krankenhaushygiene aktiv sind. Dies ist im Rahmen der Aus- und Weiterbildung sicherzustel-
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len. Zukünftige Investitionen in Krankenhäuser müssen vor dem Hintergrund der oben skiz-

zierten Veränderungen auf Nachhaltigkeit geprüft werden, die dafür nötigen Hilfsmittel sind in 

der notwendigen Höhe und unter Berücksichtigung haushalterischer Aspekte zur Verfügung 

zu stellen. Für den Fall, dass einzelne private oder frei gemeinnützige Träger ihren Versorgungs-

auftrag abgeben wollen, ist auch vor dem Hintergrund kommunaler Haushalte zu prüfen, ob 

es eine Möglichkeit der Rekommunalisierung des jeweiligen Krankenhauses gibt. Fällt die Prü-

fung positiv aus, unterstützt die Landespolitik diese Rekommunalisierung. Die Erfüllung des 

Sicherstellungsauftrags muss den Kommunen oder möglichen Gemeindeverbünden, gerade 

in Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Weiterentwicklung von Krankenhäusern zu lo-

kalen Gesundheitszentren, durch das Land ermöglicht werden, und zwar mit einem ange-

messenen bürokratischen Aufwand. Gegebenenfalls dürfen bei der Umwidmung von Kran-

kenhäusern keine Fördermittelrückforderungen gestellt werden. Das Krankenhausgesetz des 

Landes schreibt vor, dass die Selbsthilfe beim Qualitätsmanagement zu berücksichtigen ist. 

Angesichts der vorherrschenden Situation ist einer Umsetzung dieser Bestimmung besonde-

res Gewicht zu verleihen.

-  Harmonisierung der Notfallversorgung

Notfallpatienten müssen in korrekte Versorgungspfade geführt werden: Die Erstversorgung 

von eintreffenden Notfällen findet im jeweiligen Versorgungsanker statt, hier wird die Ent-

scheidung über eine ambulante oder stationäre Behandlung oder Einweisung in einen Ma-

ximalversorger getroffen. Dazu ist es zielführend, wenn der ärztliche Bereitschaftsdienst der 

KV am Versorgungsanker stattfindet und die Erreichbarkeit von Notfallrettung, Rettungsam-

bulanzen und kassenärztlichem Notdienst über eine einheitliche Rufnummer hergestellt wird. 

Die Kassenärztliche Vereinigung trägt darüber hinaus beispielsweise durch bessere Vergütung 

oder Gebietsneustrukturierungen dafür Sorge, dass sich die Attraktivität der Teilnahme an der 

Notfallmedizin erhöht. Es ist für eine angemessene Struktur der Leitstellen zu sorgen und auf 

bessere Vernetzung hinzuarbeiten. Dafür sollten Landkreise u. a. bei Neuanschaffung und Aus-

stattung von Software die Kompatibilität berücksichtigen. Eine gleiche Ausstattung der Leit-

stellen ist anzustreben. Die Landesregierung soll im Rahmen ihrer Zuständigkeit dafür Sorge 

tragen, dass es landesweit einheitliche Standards der Qualifizierung für die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in den Leitstellen gibt. Den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit kog-

nitiven Einschränkungen, Sinnesbehinderung bzw. fehlender Kenntnis der deutschen Sprache 

ist Rechnung zu tragen.



 Enquete-Kommission „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“ 1083

-  Sicherung der ambulanten medizinischen Versorgung

Die KV sowie die Krankenkassen sollen mit Unterstützung des Landes die Entwicklung von 

ärztlichen Verbundsystemen und Netzwerken flächendeckend vorantreiben, die interdiszipli-

när und sektorenübergreifend, z. B. im Rahmen von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), 

Praxisgemeinschaften, Tandempraxen oder Ärztehäusern, ein adäquates Versorgungsangebot 

gerade auch in ländlich peripheren Räumen anbieten können. Ärzte können so gemeinsame 

Ressourcen nutzen und Patienten profitieren durch kurze abgestimmte Behandlungswege. 

Die MVZ können jungen Ärztinnen und Ärzten familienfreundliche Möglichkeiten der Anstel-

lung bieten. Die Möglichkeit, MVZ zu gründen, soll, sofern nicht LGZ bereits vorhanden sind, 

auf Ärztenetze und Gesundheitsverbünde, Kommunen und Patientenorganisationen ausge-

weitet werden. Bei den möglichen Rechtsformen sind durch Bund und Land zusätzlich einge-

tragene Genossenschaften zu ermöglichen bzw. etwaige Behinderungen möglicher Koope-

ration verschiedener Rechtsformen zu prüfen. Eine Leitung durch andere Gesundheitsberufe 

wie beispielsweise durch Psychotherapeutinnen und -therapeuten oder qualifizierte Pflege-

kräfte soll ebenfalls ermöglicht werden. Ein MVZ soll künftig auch dann zugelassen werden 

können, wenn die beteiligten Ärztinnen und Ärzte nicht alle am selben Standort tätig sind. 

Dies soll auch mobile bzw. dezentrale Versorgungslösungen unter dem Dach des MVZ ermög-

lichen. Um die aufsuchende ambulante medizinische Versorgung in der Fläche zu gewährleis-

ten, müssen die dort tätigen Fachkräfte alle Leistungen erbringen dürfen, zu denen sie qualifi-

ziert und befähigt sind. Die Delegation und Substitution von ärztlichen Leistungen an andere 

medizinische Fachberufe ist zu fördern und rechtssicher zu gestalten. Auch der Einsatz von 

medizinischen Assistenzkräften, wie z. B. VERAH (Versorgungsassistentin in der Hausarztpra-

xis) und NäPa (Nichtärztliche Praxisassistentin), ist auszuweiten. Ein begrenztes hausärztliches 

Dispensierrecht zur Verbesserung der Arzneimittelversorgung in Bereitschaftsdienstzeiten ist 

zu prüfen. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene und im Dialog mit 

dem G-BA für ein Honorarsystem einzusetzen, das die besonderen Leistungen der Primärver-

sorgung abbildet (Team-, Präventions-, Koordinations-, Kooperations- und Managementleis-

tungen). In einem solchen Vergütungssystem muss auch der besondere Behandlungs- und 

Begleitaufwand von Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen besser als 

bisher berücksichtigt werden.
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-  Geriatrische Versorgung

Auch die geriatrische Versorgung muss integrierend gestaltet werden. Die Gewährleistung 

bzw. der Aufbau einer vernetzten integrierten bedarfsgerechten Versorgung ist durch die ge-

meinsame Selbstverwaltung zu gewährleisten. Eine ambulante geriatrische Komplexbehand-

lung soll zukünftig flächendeckend, bedarfsgerecht und wohnortnah angeboten werden. Die 

geriatrische Versorgung muss sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich besser 

ausgestaltet werden. Hierbei kann im stationären Bereich eine Anpassung der Bewertungs-

dimensionen im DRG-System (diagnosebezogene Fallgruppen) bzw. im ambulanten Bereich 

des entsprechenden Punktesystems (EBM - einheitlicher Bewertungsmaßstab) zuträglich sein. 

Hierfür muss sich das Land gegenüber dem Bund einsetzen. Ziel sind spezielle Anreizsysteme 

und eine Aufwertung der geriatrischen Berufe. Die vom Bund angedachte Vergütung kann 

ein erster Schritt in ein insgesamt angepasstes Finanzierungssystem (PEPP - Pauschalierendes 

Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik) für den Bereich Geriatrie sein. Die geriatrische 

Versorgung darf sich nicht auf medizinische und pflegerische Aspekte beschränken, sondern 

muss zugleich Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Die Zusatz-Weiterbildung 

Geriatrie ist, insbesondere für die Hausärzte in Mecklenburg-Vorpommern, zu fördern.

-  Psychiatrische Versorgung und Demenz

Die gemeinsame Selbstverwaltung organisiert eine angemessene psychotherapeutische und 

gerontopsychiatrische Versorgung. Institutsambulanzen sollen einen wichtigen Beitrag zur 

Koordinierung der ambulanten und stationären psychiatrischen Versorgung leisten. Die Rah-

menbedingungen für psychiatrische Krankenpflege und Soziotherapie sind so zu gestalten, 

dass ein angemessenes Netz entsteht. Die Behandlung und Pflege muss in gemeindepsych-

iatrischen Verbünden von aufsuchenden psychiatrischen Diensten und altersmedizinischen 

Zentren auf ambulanter und stationärer Ebene mit einer Vernetzung verschiedener Fachdis-

ziplinen unter Federführung der Kommunen erfolgen. Der Landespsychiatriebeirat hat da-

bei eine wesentliche Koordinierungsfunktion. Regionale Netzwerke sollen eine landesweite 

Strategie und Maßnahmenplanung für die flächendeckende, sektorübergreifende Demenz-

versorgung umsetzen. Im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung sollten Landkreise und 

Kommunen bzw. Ämter Care Managementstrukturen für den Bereich Demenz aufbauen und 

für eine Vernetzung und Koordination der verschiedenen Angebote sorgen. So können zu-

sätzliche Bedarfe in der Versorgung Demenzkranker erkannt und in Zusammenarbeit mit den 
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verschiedenen Netzwerkpartnern (Wohlfahrtsträger, Ärzte, Pflegedienste, niedrigschwellige 

Betreuungs- und Entlastungsangebote etc.) bedient werden. Niedrigschwellige Betreuungs-

angebote (Betreuung in der Häuslichkeit, Betreuungsgruppen etc.) für Demenzkranke und 

ihre pflegenden Angehörigen sollten landesweit gefördert und unterstützt werden. Dafür 

ist es erforderlich, dass die Ausbildung von bürgerschaftlich Engagierten/Helfenden für die 

Betreuung von Menschen mit Demenz flächendeckend erfolgt. Analog zur Förderung von 

niedrigschwelligen Betreuungsangeboten für Demenzkranke sollten professionell geleitete 

Angehörigengruppen sowie Selbsthilfegruppen und spezielle Pflegekurse für Angehörige von 

Demenzkranken aufgebaut und unterstützt werden. Für Mitarbeiter von Krankenhäusern, der 

Polizei sowie der kommunalen Verwaltung bzw. der kommunalen Betriebe sollten Schulun-

gen zum Umgang mit Demenzkranken angeboten werden. Ein Ausbau der Demenzberatung 

in den Pflegestützpunkten ist erforderlich. Diese Angebote sind mobil und in der Häuslichkeit 

anzubieten. Trotz der inzwischen vielseitigen Initiativen zur Information und Sensibilisierung 

zu demenziellen Erkrankungen wird das Thema in der Gesellschaft weiterhin tabuisiert. Um 

hier Verbesserungen herbeizuführen, scheinen Informationskampagnen zur Aufklärung über 

das Krankheitsbild Demenz das probate Mittel zu sein. Gleichzeitig wird damit die Akzeptanz 

demenziell Erkrankter in der Gesellschaft erhöht. In diesem Kontext sind regionale Demenz-

wegweiser zu erarbeiten. Der Aufbau von Strukturen, die eine frühzeitige Diagnose von de-

menziellen Erkrankungen ermöglichen und eine schnellstmögliche Therapie der Erkrankung 

induzieren, ist einzuleiten.

bb)  E-Health: Telemedizin und Technische Assistenzsysteme

Die Landesregierung soll den Ausbau der Telemedizin in Mecklenburg-Vorpommern unter-

stützen. Unter der Prämisse: „Lasst Daten reisen, nicht Patienten“ sollen telemedizinische Ange-

bote und Leistungen weiterhelfen, Immobilität zu überwinden und medizinische Versorgung 

auch im ländlichen Raum abzusichern. Telemedizinische Anwendungen sollten als Bestandteil 

eines Gesamtkonzeptes betrachtet werden, das den Bedarfen von Patienten und Erfordernis-

sen der Gesundheitsprofessionen entspricht.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die Landesregierung trägt dafür Sorge, dass der Telemedizinbeirat als unabhängiges Exper-

tengremium auch in zukünftigen Legislaturperioden unter Berücksichtigung der Akteure der 
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Gesundheitsversorgung und -wirtschaft sowie von Patientenvertretern, unter Einbeziehung 

des Landesdatenschutzbeauftragten und unter breiter parlamentarischer Beteiligung einbe-

rufen wird. Dieses Gremium trägt zur stärkeren Vernetzung von öffentlicher und privatrechtlich 

organisierter Gesundheitsversorgung und Gesundheitswirtschaft bei, die sich auch in einer zu-

künftigen Förderpolitik widerspiegelt. Die Landesregierung legt ein Zukunftsprogramm Tele-

medizin mit dem Ziel auf, die Forschung, den wissenschaftlichen Austausch sowie die Evalua-

tion von Methoden auf dem Gebiet der Telemedizin, telemedizinische Konsiliar-Räumen in 

den Versorgungsankern, telemedizinische Netzwerke zur Notfallversorgung (z. B. Schlaganfall, 

Rettungsdienst) sowie ein Modellprojekt für den Einsatz von telemedizinisch vernetzten Ret-

tungswagen zu fördern. Ermöglicht werden soll, dass Notfallmediziner digital und in Echtzeit 

die Patientendaten auswerten, um den Rettungssanitätern im Notfall entsprechende Weisun-

gen erteilen zu können. Weiter sind Anreize zum Einstieg von Hausärzten in die vernetzte di-

gitale Behandlung zu schaffen, die kompatibel sind. Bewährte Projekte im Bereich der Teleme-

dizin sollen verstetigt und ausgeweitet werden, um insbesondere technische „Insellösungen“ 

zu vermeiden. Es ist ein einheitliches Telemonitoringsystem für die zentrale Datenerfassung 

einzurichten, das vom Land zu unterstützen ist. Ein solches System ermöglicht einen einheit-

lichen Zugriff durch berechtigte Akteure des Gesundheitswesens und verbessert damit deut-

lich die Gesundheitsversorgung der Menschen in ihren Regionen. In diesem Zusammenhang 

gibt es auch Projekte, die Akteure der Gesundheitsversorgung regional vernetzen, wie das bei 

dem im Land entwickelten ILWiA-Konzept (Initiative Leben und Wohnen im Alter) der Fall ist. 

Diese Projekte sind zu evaluieren und gegebenenfalls zu unterstützen. Unter Berücksichtigung 

von Datenschutz, Arztgeheimnis und Datensouveränität müssen Maßnahmen geprüft wer-

den, die die Behandlungs- und Gesundheitsdaten allen Anbietern, die an der Patientenver-

sorgung teilhaben, effizient übermitteln. Dies kann z. B. in Form von digitalen Patienten- und 

Pflegeakten, e-Medikationen oder der elektronischen Gesundheitskarte erfolgen. Ziel ist, u. a. 

durch die Nutzung computergestützter Systeme die Kommunikation zwischen Ärzten und 

Apotheken zu verbessern und so die Medikamentensicherheit zu erhöhen. Telematikanwen-

dungen sollen möglichst über einheitliche Softwarestandards und Schnittstellen verfügen, die 

miteinander kompatibel sind, damit sie im Sinne einer Interoperabilität mit weiteren Systemen 

vernetzt werden können und Daten zwischen Leistungserbringern verschiedener Sektoren 

ausgetauscht werden können. Auch in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten und 

in der Pflege sind sie möglichst zu vereinheitlichen bzw. kompatibel zu gestalten. Internati-

onale Standards der Datenübermittlung sind auch im Hinblick auf den Datenschutz zu be-

rücksichtigen und Datensicherheit ist herzustellen. Es ist folglich unerlässlich, die zuständigen 

Datenschutzbehörden bei allen Projekten der Telemedizin von der Planungsphase bis zur Im-
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plementierung einzubeziehen und ihre möglichen Einwände zu berücksichtigen. Ziel muss 

es sein, die Möglichkeiten der Telemedizin in Mecklenburg-Vorpommern weiter auszubauen 

und als festen Bestandteil der stationären und ambulanten Regelversorgung zu etablieren. 

Der G-BA muss dafür sorgen, dass telemedizinische Leistungen in die Behandlungsrichtlinien 

eingepflegt werden, abrechenbar sind und angemessen vergütet werden. Die Anwendun-

gen müssen sich einer kritischen Bewertung im Hinblick auf Kosten und Nutzen unterziehen. 

Telemedizin muss Inhalt in den relevanten Aus- und Weiterbildungen in den Gesundheitsbe-

rufen werden. Dabei muss neben der technischen Befähigung auch die Entwicklung sozialer 

und emotionaler Kompetenzen für die Anwendung von Telemedizin eine wesentliche Rol-

le spielen, um einer „Entfremdung“ gegenüber den Patienten entgegenzuwirken. Das Land 

Mecklenburg-Vorpommern schafft durch einen möglichst flächendeckenden Breitbandaus-

bau (u. a. mit Bundesmitteln) die erforderlichen technischen Voraussetzungen für die meisten 

telemedizinischen Anwendungen. Mit der Finanzierung und der Prioritätensetzung wird sich 

die Enquete-Kommission in einem späteren Kapitel (z. B. Daseinsvorsorge und Infrastruktur) 

befassen. „Ambient Assisted Living“ vermag den längeren Verbleib in der eigenen Häuslich-

keit zu ermöglichen, ersetzt jedoch nicht die zwischenmenschliche Zuwendung. Die anteilige 

Übernahme der Kosten für die Installation wird fallweise durch die GKV und Pflegekassen zu 

prüfen sein. Auch für die Wohnungswirtschaft können diese Installationen betriebswirtschaft-

lich sinnvoll sein. Darüber hinaus muss auch hier eine unabhängige Beratung – angesiedelt 

etwa bei der Wohnberatung, dem Pflegestützpunkt, der Patientenberatung oder der klassi-

schen Verbraucherberatung – dafür sorgen, dass die Verbraucher über die Produktvielfalt und 

deren Anwendungsmöglichkeiten umfassend informiert werden. 

cc) Pflegerische Versorgung und Betreuung

-  Fachkräftesicherung im pflegerischen Bereich

Die Pflegeausbildung soll als generalistische Ausbildung mit gestuftem Verlauf angeboten 

werden, wobei eine Spezialisierung auf den zukünftigen Beruf (Kinder-, Kranken- oder Al-

tenpflegerin) innerhalb der Regelausbildung, vorzugsweise im letzten Ausbildungsjahr, vor-

gesehen ist. In diesem Sinne muss das Land den Reformprozess der Pflegeausbildung auf 

Bundesebene unterstützen. Voraussetzung ist die Angleichung der Gehälter in allen Pflege-

berufen. Im Zuge dieser Generalisierung müssen die Kosten der Ausbildung in den Pflege-

berufen vereinheitlicht werden. Gleiches gilt für die Vergütung. Die Curricula der Alten- und 
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Krankenpflegeberufe sind gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen, beispielsweise sind 

sie um suchtbezogene, telemedizinische und geriatrische Inhalte wie um steuernde Kompe-

tenzen innerhalb der „Sorgenden Gemeinschaften“ zu ergänzen. Die Ausbildungsangebote an 

staatlichen Berufsfachschulen müssen weiter ausgebaut werden. Die Ausbildungskapazitäten 

sind auszuweiten. Schulgeldfreiheit ist kurzfristig zu gewährleisten. Die Landesregierung wird 

beauftragt, auf die bundesweite Abschaffung der Ausbildungsgebühren sowie eine Neure-

gelung zur Finanzierung des 3. Umschulungsjahres im SGB II hinzuwirken. Bis zur Einführung 

einer generalistischen Ausbildung sind die Übernahme des Pflegeschulgeldes durch das Land 

(auch für staatlich anerkannte Privatschulen) und die Einführung einer verpflichtenden Aus-

bildungsplatzumlage, die den Wettbewerbsnachteil von ausbildenden gegenüber nichtaus-

bildenden Betrieben ausgleicht, sinnvoll. Entscheidend für die Motivation, im Pflegeberuf zu 

verbleiben, sind auch Karriereoptionen. Dazu ist ein durchlässiges und modular aufgebautes 

Aus- und Weiterbildungssystem in Anlehnung an den Europäischen Qualifikationsrahmen, 

in dem bereits geleistete Ausbildungsinhalte anerkannt werden, zu entwickeln. Es soll allen 

möglich sein, sich von der Pflegehilfs- oder Assistenzkraft über die Pflegefachkraft bis zur 

zentralen Leitungsposition oder für den akademischen Pflegebereich zu qualifizieren. Durch 

Substitution und Delegation ärztlicher Leistungen können u.  a. entsprechend ausgebildete 

Pflegekräfte anspruchsvollere Tätigkeiten übernehmen, was auch zu einer größeren Arbeits-

zufriedenheit und einem anderen Miteinander in den Gesundheitsberufen führt. Daher muss 

der Bundesgesetzgeber die rechtlichen Grundlagen für die Substitution ausweiten und die 

gemeinsame Selbstverwaltung muss bereits bestehende Möglichkeiten stärker als bisher mit 

Leben erfüllen. Die veränderte Rolle der Pflege erfordert einen höheren Anteil von Pflegenden 

mit akademischem Abschluss. Die Landesregierung schafft daher die entsprechenden Rah-

menbedingungen und begleitet und unterstützt die Akademisierung der Pflegeberufe unter 

Beachtung der Finanzierbarkeit von Pflege. Um dem wachsenden Bedarf an hochschulgebil-

deten Pflegekräften gerecht zu werden, sind pflegerische Studiengänge, auch an Hochschu-

len mit Promotionsrecht, zu etablieren und weiterzuentwickeln, jedoch ohne die besonders 

wichtige Praxisorientierung zu vernachlässigen. Dem Trend zur Abwanderung von Fachkräften 

aus der ambulanten (Alten-) Pflege in die Pflegestellen der Krankenhäuser und in andere Bun-

desländer muss durch eine angemessene Vergütung der Arbeit - durch die Arbeitgeber und 

die Leistungsträger - entgegengewirkt werden. In der Alten- und der Krankenpflege ist die 

Entlohnung anzugleichen. Die Entlohnung muss auch in allen anderen Gesundheitsberufen 

angemessen sein. Eine befristete Entkopplung von der Grundlohnsumme würde die Anglei-

chung von Ost- und West-Löhnen bei verschiedenen Therapeuten-Berufen ermöglichen. Die 

Umwandlung von Teilzeit- in Vollzeitstellen soll unterstützt werden, sofern die betreffenden 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dies wünschen. Eine bessere regionale Pflegedisposition 

vermag Wegezeiten in der aufsuchenden, ambulanten Pflege so zu verkürzen, dass mehr Zeit 

für mehr Pflegebedürftige bleibt. Dabei ist die Wahlfreiheit der Patienten zu berücksichtigen. 

Jedem einzelnen Pflegebedürftigen soll in hinreichendem Maße Zeit und Zuwendung zuteil-

werden. Die Landesregierung wird aufgefordert, als Planungsgrundlage einen regionalisierten 

Pflegemonitor einzuführen, der die generelle Angebots- und Nachfrageentwicklung im Be-

reich der Pflege beschreibt und kontinuierlich alle zwei Jahre die Erfassung und Darstellung 

der Daten über den Bestand und Bedarf an Pflegefachkräften, Ausbildungsplätzen und Wei-

terbildungsangeboten ermöglicht und Nachfrageentwicklungen aufzeigt. Zur Qualitätssiche-

rung und Professionalisierung in der Pflege sowie um den Stellenwert der Pflege insgesamt 

zu heben und das Anliegen der Pflegenden in Öffentlichkeit und Politik stärker zu gewichten, 

sind die Voraussetzungen zur Einrichtung einer Pflegekammer für Mecklenburg-Vorpommern 

unter Beteiligung aller betroffenen Akteure durch das Land zu prüfen. Die Aufgaben einer Pfle-

gekammer liegen unter anderem in der Erstellung einer Berufsordnung, der Sicherstellung 

einer sachgerechten Pflege nach aktuellen pflegerischen Erfordernissen, der Organisation der 

Fort-, Weiterbildung und Beratung sowie in der Entwicklung einer verbindlichen Berufsethik.

-  Organisation von individuellen, ambulanten Pflegearrangements

Ziel ist, dass ältere Menschen auch bei gesundheitlichen Einschränkungen solange wie mög-

lich eigenverantwortlich und selbstbestimmt leben können. Aufgrund demografischer Ent-

wicklungen wird es zu einer Veränderung des Versorgungsmixes kommen müssen. Die „Sor-

gende Gemeinschaft“ muss zum Leitbild dieses Anpassungsprozesses werden. Ziel politischen 

Handelns muss die Schaffung integrativer Sozialräume sein, die eine gute Lebensqualität und 

Teilhabe ermöglichen. Struktur, Organisation und Konzepte der Pflegeberatung und Pflege-

stützpunkte sind im Sinne einer auf Autonomieerhalt zielenden Pflege weiterzuentwickeln.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission: 

Die Landkreise müssen Aspekte der Daseinsvorsorge und der Teilhabe älterer Menschen (z. B. 

Mobilität, Begegnungsangebote) in ihre Pflegesozialplanung integrieren und diese so zu ei-

nem seniorenpolitischen Gesamtkonzept ausbauen. Eine gemeinsame Quartiersentwicklung 

u.  a. durch Kommunen, freigemeinnützige und private ambulante Dienste, Nahversorger, 

Wohnungsunternehmen und Bewohner muss ein seniorengerechtes Wohnumfeld schaffen. 

Im ländlichen Raum müssen analoge Konzepte entwickelt werden. Das Land begleitet hier-
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bei konstruktiv und fördernd. Zum Konzept „Quartiers-, Stadt- und Dorfmanagement“, das 

auch in den anderen Themenfeldern relevant wird, machen die Handlungsempfehlungen für 

das abschließende Themenfeld „Daseinsvorsorge und Infrastruktur“ eingehende Ausführun-

gen. Kommunale Runde Tische unter Beteiligung aller Anbieter von Gesundheits- und Pfle-

geleistungen, der Kostenträger, der Patientenvertreter und von Vertretern der betroffenen 

Kommunal- und Landesverwaltungen beraten regelmäßig zur regionalen Integration des 

Gesundheitssektors, um so die Probleme abzumildern, die an den Schnittstellen der Sekto-

ren entstehen. Durch eine Reform des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes müssen Anreize für die 

Kommunen geschaffen werden, unter anderem die ambulante Pflege inhaltlich weiterzuent-

wickeln und auszubauen. Hier ist insbesondere an eine Umsetzung des Konzeptes der „Sor-

genden Gemeinschaften“ und einer damit verbundenen veränderten Ausgestaltung des Ver-

sorgungsmixes gedacht. Kommunale Spitzenverbände müssen künftig in allen gemeinsamen 

Landesgremien nach § 90a SGB V mit Sitz und Stimme vertreten sein. Die Pflegestützpunkte 

müssen so verstärkt und weiterqualifiziert werden, dass sie die ihnen übertragenen Aufga-

ben sowohl qualitativ (hinsichtlich Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität) als auch quantita-

tiv flächendeckend erfüllen können. Sie beraten neutral, vermitteln und steuern unabhängig 

Angebote von der Prävention bis zur Palliativversorgung über Sektorengrenzen hinweg, auch 

schon vor Eintritt von Pflegebedürftigkeit. Die Durchführung der Pflegeberatung nach SGB XI, 

§ 7a an den Pflegestützpunkten ist richtig und notwendig. Die weiterqualifizierten Pflegestütz-

punkte müssen das Case und Care Management ausweiten und stärken sowie dazu imstan-

de sein, neue Aufgaben wie z. B. die Wohnberatung zu übernehmen. Die in den Pflegestütz-

punkten beschäftigten kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen für diese 

Tätigkeit eine ausreichende Qualifizierung. Grundlage hierfür ist z. B. die Ausbildung zum Case 

und Care Manager auf der Grundlage des Curriculums der Deutschen Gesellschaft für Case 

und Care Management. Außerdem bedarf es für alle weiterqualifizierten Pflegestützpunkte 

einer einheitlichen, kompatiblen EDV-Lösung. Ihre enge Verknüpfung u. a. mit Krankenhäu-

sern oder Rehakliniken ist zu sichern. Im Rahmen von Modellprojekten sind neue Formen der 

Verzahnung von weiterqualifizierten Pflegestützpunkten mit anderen Bereichen, die das Le-

ben älterer Menschen berühren, zu erproben. Um die Aufgabenwahrnehmung in den weiter-

qualifizierten Pflegestützpunkten zu optimieren, ist eine gemeinsame Rechtsträgerschaft an-

zustreben. Eine Zusammenführung der Pflegestützpunkte mit anderen Beratungsangeboten 

auch über sektorale Grenzen hinweg (Servicestellen nach dem SGB IX, Beratung nach § 65 b) 

ist anzustreben. Eine diesbezügliche Initiative muss von der Landesregierung ausgehen. Für 

Menschen, die ihre eigenen Behandlungswege, auch aufgrund von physischen Erkrankungen, 

nicht koordinieren können, muss ein durch die Leistungsträger vergütetes aufsuchendes Case 
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Management gewährleistet sein. Dieses soll unter Beachtung der Wahlfreiheit der Patienten 

zur Vermeidung von Drehtüreffekten, der Koordination von pflegerischer und medizinischer 

Versorgung sowie weiterer Hilfeangeboten dienen. Um Pflegebedürftigen mehr Autonomie 

bei der Entscheidung über die Leistungen, die sie in Anspruch nehmen, zu geben, müssen 

verstärkt individuelle Leistungsarrangements zwischen Pflegekassen, Pflegeanbietern und 

Pflegebedürftigen geschlossen werden. Um die Belastung von pflegenden Angehörigen zu 

vermindern, muss eine ausreichende Zahl von Plätzen in der Kurzzeit-, Tages- und Verhinde-

rungspflege auch für Demenzkranke gesichert werden. Diese bedürfen einer Förderung in 

angemessenem Umfang und die Kosten für diese Angebote müssen in ebenfalls angemesse-

nem Umfang von der Pflegekasse übernommen werden. Hinzuwirken ist weiter auf die Aner-

kennung der Gleichwertigkeit von Kinderbetreuungs- und Pflegeaufgaben in der Familie, die 

in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und (sozial-)politischen Handlungsfeldern 

verankert werden müssen. Die Enquete-Kommission unterstützt das Ansinnen der Zusam-

menführung des Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetzes und sieht darin eine Möglichkeit, 

um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf besser zu unterstützen. Die Landesregierung soll 

sich gegenüber dem Bund dafür einsetzen, dass Pflegeleistungen rentenrechtlich anerkannt 

werden. Auch eine Sensibilisierung der Arbeitgeberseite für neue individuelle Arbeitszeitmo-

delle ist dafür notwendig. Zu prüfen ist, inwiefern eine steuerliche Absetzbarkeit von Arbeitge-

beraufwendungen für solche Vereinbarkeitsregelungen dienlich sein kann. Zur Vorbeugung 

von Gesundheitsrisiken- und Überlastungserscheinungen sind der Ausbau der Gesundheits-

förderung und die psychosoziale Betreuung pflegender Angehöriger erforderlich. Die Einbe-

ziehung des sozialen Umfeldes in die Pflege muss verbessert werden. Die Pflegekassen stellen 

Mittel bereit, um Ehrenamtlichen, die sich in der Betreuung pflegebedürftiger Menschen en-

gagieren, und pflegenden Angehörigen die Kosten für eine angemessene Weiterbildung und 

den freiwillig Engagierten zumindest anteilig eine Aufwandentschädigung zu erstatten. Ange-

bote zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sind nicht nur für Angehörige, 

sondern auch für Ehrenamtliche insgesamt anzubieten. Für die Koordinierung von freiwillig 

Engagierten in der Pflege sind hauptamtliche Ansprechpartner und klare Regeln hinsichtlich 

Zulassung, Verantwortlichkeiten und Grenzen im Umgang mit Pflegebedürftigen unerläss-

lich. Über generelle Maßnahmen zur Stärkung des freiwilligen Engagements durch regionale 

Koordinatoren, Quartiers-, Stadt- oder Dorfmanager sowie eine Landesengagementstrategie 

wird die Enquete-Kommission im Rahmen des entsprechenden Arbeitsfeldes beraten. Die 

Palliativversorgung im ländlichen Raum muss ausgeweitet und im ambulanten Bereich aus-

gebaut werden. Die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) dient in Ergänzung 

zur Allgemeinen Ambulanten Palliativversorgung (AAPV) dem Ziel, die Lebensqualität und die 
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Selbstbestimmung von Palliativpatienten so weit wie möglich zu erhalten, zu fördern und zu 

verbessern und ihnen ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod zu ermöglichen. Nur ein Teil 

aller Sterbenden benötigt diese besondere Versorgung. Besonders im Landesinneren besteht 

eine Versorgungslücke, die perspektivisch durch entsprechende Versorgungsverträge (§§ 37b, 

132a  SGB V) gefüllt werden sollte. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit SAPV und 

AAPV. 

- Stationäre Pflege

Die stationäre pflegerische Langzeitversorgung in Heimen wird für einen Teil der Bevölkerung 

auch künftig Bedeutung behalten.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Für Einrichtungen der Intensivpflege muss Heimrecht gelten. Bei der Einrichtung von ambu-

lanten Wohngemeinschaften im Sinne § 2 Absatz 5 EQG M-V (Einrichtungenqualitätsgesetz 

Mecklenburg-Vorpommern) sind die Heimaufsichten angemessen zu beteiligen. Eine bessere 

Personalausstattung ist in vielen Heimen dringend erforderlich. Daher ist der Personalschlüssel 

in den stationären Pflegeinrichtungen auf Grundlage einer einheitlichen Personalbedarfsbe-

messung zu verbessern. Darauf hat das Land hinzuwirken. Zugleich sind das Qualifikationsni-

veau der Fachkräfte insgesamt anzuheben und der Qualifikationsmix zu diversifizieren, z. B. im 

Bereich der Palliativpflege oder der gerontopsychiatrischen Pflege. Entsprechende Standards 

sind durch die Landesregierung im Dialog mit den Leistungsanbietern zu vereinbaren. Statio-

näre Einrichtungen sind, da, wo es möglich ist, in ein Quartierskonzept einzubetten. Insgesamt 

sind Heime offen zu gestalten und Ehrenamtliche zur Verbesserung der Versorgung im Rah-

men eines sich veränderden Versorgungsmixes zu gewinnen. In diesem Kontext können die 

Einrichtungen weitergehende Funktionen der Bündelung und Integration regionaler Versor-

gungsangebote übernehmen. Eine Bündelung von Angeboten für unterschiedliche Zielgrup-

pen, die bessere Vernetzung ambulanter, stationärer und teilstationärer Versorgungsangebote, 

die Integration niedrigschwelliger Betreuungsangebote und hauswirtschaftlicher Hilfen, die 

Unterstützung für Selbsthilfegruppen, die Einbeziehung ärztlicher Versorgung sowie die Si-

cherstellung struktureller Voraussetzungen für mobilambulante Rehabilitationsmaßnahmen 

können erheblich dazu beitragen, strukturell bedingte Zugangsprobleme zu einer bedarfs-

gerechten Versorgung besonders in ländlichen Regionen abzubauen. Hospize bleiben räum-
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lich von den Palliativstationen getrennt. Die spezialisierte ambulante Hospizversorgung sowie 

der flächendeckende Ausbau von stationären Hospizen in Mecklenburg-Vorpommern sollen 

gefördert werden. In diesem Zusammenhang ist auch das bürgerschaftliche Engagement zu 

stärken. Die Zusatz-Weiterbildung zur Palliativmedizin bei niedergelassenen Ärzten in Meck-

lenburg-Vorpommern ist zu fördern und bei gleicher Qualität zeitlich zu verkürzen.

cc)  Prävention und Rehabilitation

Prävention darf nicht nur auf das Alter beschränkt sein, sondern muss, mit einer familienzent-

rierten aufsuchenden Prävention in der Kindheit beginnend, den gesamten Lebenslauf beglei-

ten. Prävention trägt dazu bei, dass Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt am Leben 

in der Gemeinschaft teilhaben können. Gleichzeitig können durch Prävention Kostensenkun-

gen im Gesundheitswesen erzielt werden. Eine rechtzeitige und umfassende Vorsorge kann 

Folgeerkrankungen vermeiden.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die Landesregierung intensiviert und konzentriert im Rahmen eines Gesamtansatzes auch 

künftig Präventionsprogramme u. a. zur Suchtvorbeugung, zu gesunder Ernährung, zur Be-

wegungsförderung sowohl in der Gesundheitserziehung und der Aufklärung über Präventi-

onsmöglichkeiten, als auch in der Vorsorge und Früherkennung, beispielsweise an Schulen 

und in Vereinen. Hierzu gehört auch die regionale Vernetzung von Bildung mit Präventions-

programmen der Krankenkassen und möglichst vielen Leistungsanbietern (Sportvereine, 

Physiotherapeuten, Volkshochschulen). In einer Präventionsstrategie des Landes werden die 

verschiedenen Präventionsansätze und -maßnahmen zusammengeführt und durch entspre-

chende Kommunikationskonzepte und Koordinierungsmaßnahmen untersetzt. Die Landes-

regierung unterstützt innovative Ansätze zur Förderung des gesunden Alterns, vor allem in 

der Bewegungs- und Mobilitätsförderung sowie auch Maßnahmen zur Ernährung und zur 

Förderung der Alltags- und Gesundheitskompetenz in Arbeit und Freizeit. Die Beteiligung von 

Anbietern aus Mecklenburg-Vorpommern an Angeboten des Bundes, z. B. der Bundeszentra-

le für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, wie Praxisdatenbank, „Älter werden in Balance“) ist 

zu erhöhen. Programme der Landesregierung oder anderer Akteure im Land, die in dieselbe 

Richtung zielen, sind unter Berücksichtigung rechtlicher Einschränkungen eng mit den Bun-

desprogrammen zu verzahnen. Im Hinblick auf das sich im Gesetzgebungsverfahren des Bun-
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des befindliche Präventionsgesetz sind die bestehenden Präventionsangebote auf ihre Wirk-

samkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren. Bei einer zukünftigen Reform der 

Sozialgesetzgebung prüft das Land, inwiefern die Pflegekasse an den Rehabilitationskosten 

älterer Menschen beteiligt werden kann. Langfristig muss sich die Landesregierung vor allem 

auf Bundesebene und im Dialog mit den Leistungsträgern auch im Sinne einer präventiven, 

integrierten Gesundheitsversorgung für eine wirksame Integration von Pflege- und Kranken-

versicherung einsetzen. Kranken- und Pflegekassen müssen ihre Angebote im Bereich der Prä-

vention und Rehabilitation an den   demografischen Wandel anpassen. Sie sollen u. a. Aktivie-

rungsangebote für Seniorinnen und Senioren fördern und sich stärker an der Finanzierung von 

Selbsthilfestrukturen beteiligen, um deren Arbeit nachhaltig zu unterstützen. Es ist anzuregen, 

dass medizinisch relevante Präventionsangebote in die Komplexpauschalen der integrierten 

Versorgung aufgenommen werden. In enger Zusammenarbeit mit der klein- und mittelstän-

disch geprägten Unternehmenslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern sollten die Kranken-

kassen weitere Konzepte zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge aufstellen. Hierbei müssen 

die Kosten für die Unternehmen berücksichtigt und diese für entsprechende Angebote stär-

ker sensibilisiert werden. Eine Anpassung der bestehenden Suchtpräventions-, Beratungs- so-

wie Behandlungsangebote für ältere Menschen ist in Mecklenburg-Vorpommern durch eine 

zielgerichtete Kooperation zwischen Alten- und Suchthilfe und durch eine aufsuchende Be-

ratung zu gewährleisten. Es muss über Impfungen, insbesondere gegen Erkrankungen wie 

Pneumonie, an denen viele ältere Menschen versterben, so aufgeklärt werden, dass sich der 

Wissensstand in der Bevölkerung signifikant erhöht. Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist 

ein herausragender Standort von stationären Rehabilitationseinrichtungen. Angesichts zu-

rückhaltender Bewilligung und Ambulantisierung der Rehabilitationen müssen die Kliniken 

stärker in sektorenübergreifende Kooperationen der medizinischen Versorgung einbezogen 

werden und die bundeslandübergreifende Kooperation muss verbessert werden.

Die Sondervoten der von den Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN benann-

ten Kommissionsmitglieder sind in der Publikation „Die Enquete-Kommission ‚Älter werden in 

Mecklenburg-Vorpommern´ in der 6. Wahlperiode 2011 – 2016“ dargestellt.
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D „Bildung und Arbeit im Alter“

a) Beratung und Beschlussfassung zur Grundlagenexpertise  
„Bildung und Arbeit im Alter“

Auf seiner 21. Sitzung am 4. April 2014 stand die Berichterstattung des Ministeriums für Bil-

dung, Wissenschaft und Kultur sowie des Volkshochschulverbandes Mecklenburg-Vorpom-

mern im Mittelpunkt der Beratungen. Die Berichterstattung der Ministerin für Arbeit, Gleich-

stellung und Soziales zu diesem Themenfeld erfolgte auf der 26. Sitzung der Kommission am 

10. Oktober 2014. Die Körber-Stiftung stellte sich auf der 33. Sitzung den Fragen der Mitglieder 

der Enquete-Kommission. Die Ergebnisse der Grundlagenexpertise des Deutschen Instituts 

für Erwachsenenbildung e. V., Leibnitz-Zentrum für Lebenslanges Lernen zum Themenfeld „Bil-

dung in Alter“ erfolgte in Verbindung mit der Beschlussfassung über eine Anhörung hierzu 

während der 39. Sitzung am 18. September 2015. Während ihrer 40. Sitzung am 9. Oktober 

fasste die Kommission den Beschluss über eine Anhörung zum Themenfeld „Arbeit im Alter“ 

und nahm die Ergebnisse des Gutachters zur Kenntnis. Die Anhörungen zu den Themenfel-

dern „Bildung im Alter“ sowie „Arbeit im Alter“ waren Gegenstand der 41. und 42. Sitzung der 

Enquete-Kommission. Die Beschlussfassungen zu beiden Themen erfolgten auf der 45. und 

46. Sitzung der Kommission.

b)  Handlungsempfehlungen zu „Bildung im Alter“

Lebenslanges Lernen soll zu Selbstbewusstsein, zur Selbstbestimmung und zur Selbstermäch-

tigung befähigen. Bildung ist dann nicht mehr bloße Wissensvermittlung im Leistungswett-

bewerb um gesellschaftlichen Rang oder pure Qualifizierungsmaßnahme, sondern Basis für 

die Entfaltung von Persönlichkeit, die Erweiterung von Handlungsspielräumen, die Eröffnung 

von Begegnungsmöglichkeiten, die Ermöglichung von Veränderungen für ein gutes Leben. 

Entscheidend ist dafür ein selbstbestimmtes, vielfältiges und inklusives Lernen, ohne Barrieren 

aufgrund von Alter, Behinderungen, Geschlecht, Herkunft, Einkommen, Erfahrung oder der 

Bildung selbst. Gerade im ländlichen Raum ist es aufwendiger, gut erreichbare Weiterbildungs-

veranstaltungen anzubieten, aber auch der persönliche Aufwand für die Teilnehmenden ist 

hier größer als in Städten. Das führt dazu, dass im ländlichen Raum nur ein eingeschränk-

tes Angebot vorhanden ist. Die Barrierearmut des Veranstaltungsortes ist, insbesondere für 

(ältere) Personen mit körperlichen Einschränkungen, wichtig, um ein Bildungsangebot wahr-
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nehmen zu können. Die betrieblichen Weiterbildungsmöglichkeiten für Ältere sind auch in 

den Unternehmen sehr ungleich verteilt und meist abhängig von der Unternehmensgröße 

und Branche. In vielen Berufsfeldern ist die lebenslange und berufsbegleitende Weiterbildung 

unabdingbare Voraussetzung für ein erfolgreiches Erwerbsleben. Hinzu kommt, dass viele Er-

werbsbiografien heute von häufig wechselnden Beschäftigungen geprägt sind. Personen mit 

geringer Qualifikation oder nur Basiskompetenzen benötigen spezielle und wohnortnahe Bil-

dungsangebote. Bildungsangebote für Ältere können sowohl als spezielle bzw. altersgerechte 

als auch generationsübergreifende Maßnahmen konzipiert werden. Es empfiehlt sich der wei-

tere Ausbau intergenerationeller Lernmöglichkeiten im Interesse aller Generationen.

aa) Bildungsstrukturen für ein älter werdendes Mecklenburg-Vorpommern

Die biografischen Unterschiede sind eine besondere Herausforderung für die Teilnahme und 

Teilhabe von älteren Menschen an Erwachsenenbildung und für Bildungsangebote, die die 

Inklusion von älteren Menschen ernst nehmen. Es ist damit eine große Aufgabe, auf einheit-

liche Weiterbildungschancen für ältere Menschen hinzuwirken. Mecklenburg-Vorpommern 

hat eine vielfältige Anbieterlandschaft und Angebotsstruktur. Die öffentlichen und staatlich 

anerkannten Volkshochschulen, die eine Grundversorgung in den Regionen gemäß ihres Ver-

sorgungsauftrags sicherstellen, sind von großer Bedeutung für die Weiterbildung und zur Be-

wältigung des demografischen Wandels. Neben etablierten Bildungsformaten müssen sich 

auch mehr informelle, alltagsnahe Formen von Bildung entwickeln können, die stärker selb-

storganisiert und am privaten Leben orientiert sind. Voraussetzung dafür sind gleichermaßen 

eine vielfältige kulturelle Infrastruktur und Bildungslandschaft sowie die technische Ausstat-

tung mit Computern und Netzverbindungen.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Das Land wirkt darauf hin, dass flächendeckend bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote 

vorgehalten werden. Durch Informationsportale und kostenlose bzw. kostengünstige und 

vielfältige Beratungsangebote sollen Information und Zugang zu den Bildungsangeboten 

erleichtert werden. Die Bildungsanbieter sollten bei der Planung und Organisation die Ler-

nenden aktiv einbeziehen, geschlechterspezifische Interessen und Zugänge zu Bildungsan-

geboten berücksichtigen sowie eine handlungsorientierte, altersgerechte Didaktik und Me-

thodik anwenden. Dabei sind entsprechende Kenntnisse ihrer Dozentinnen und Dozenten 
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von Bedeutung. Die erforderliche Mindestteilnehmerzahl stellt insbesondere für die Volks-

hochschulen in den ländlich strukturierten Gebieten eine Hürde dar. Ziel sollte daher unter 

Berücksichtigung qualitativer Aspekte die Reduzierung der Mindestteilnehmerzahl, insbe-

sondere in den „Ländlichen GestaltungsRäumen“ des Landesraumentwicklungsprogrammes 

sein. Integriertes Lernen und E-Learning-Angebote stellen im ländlichen Raum eine Möglich-

keit dar, Bildungsangebote mit wenigen Teilnehmenden und für nicht mobile Teilnehmende 

durchzuführen. Dabei ist gegebenenfalls eine Zusammenarbeit von Anbietern zu prüfen, um 

eine entsprechende Lerninfrastruktur zu teilen. Zur Ermöglichung von E-Learning-Formaten ist 

die Verfügbarkeit von schnellem Internet herzustellen; auch weil das Internet ein informeller 

Lernort sein kann. Digitale Medien sollen für ältere Menschen klare Bedienung oder Sprach-

steuerung bieten, barrierefrei sein und die Selbstlernpotenziale unterstützen. Hierzu ist die 

Trennung der Inhalte von der Form der Darstellung eine technische Voraussetzung. So können 

dann beispielsweise Texte problemloser in Braille-Schrift ausgegeben werden. Durch die Eta-

blierung von kommunalem Bildungsmanagement sollen Netzwerke aus Bildungsanbietern 

und anderen relevanten Akteuren (wie Unternehmen, Kammern, Arbeitsagentur/Jobcenter, 

Verwaltung, Seniorenbeiräte) geknüpft und gestärkt werden, um auch ältere Menschen besser 

zu erreichen, Doppelstrukturen zu vermeiden und die Vielfalt der Träger zu stärken. Zur Evalu-

ierung öffentlich geförderter Bildungsangebote ist ein geeignetes Monitoring zu entwickeln. 

Zeitliche Anpassungen von Bildungsangeboten für Senioren an Fahrzeiten des ÖPNV oder die 

Koppelung mit Gemeinschaftsverkehren (z. B. Fahrgemeinschaften, Shuttlesystem, Taxen für 

Senioren) sind anzustreben (vgl. Handlungsempfehlungen zu „Mobilität im Alter“). Das Kon-

zept multifunktionaler Gebäude mit der Bündelung verschiedener Dienste, wie z.  B. Ärzte, 

Beratung, Bildung, Freizeit, Einkaufsmöglichkeiten, kann im ländlichen Raum eine wichtige 

Infrastruktur und Daseinsvorsorge für ältere Menschen darstellen und durch die Reduzierung 

von Zugangsbarrieren gesellschaftliche Teilhabe und die Nutzung von Bildungsangeboten 

ermöglichen und verbessern. Daher ist die Einrichtung solcher multifunktionaler Zentren zu 

fördern. Mobile, barrierefreie Bildungsangebote sind insbesondere in den ländlichen Regio-

nen zu unterstützen und weiter zu entwickeln (z. B. durch Fahrbibliotheken als multimediale 

Versorgungsdienstleister). Der Abbau von Barrieren, die den Zugang, die Erreichbarkeit und 

die Nutzung von öffentlichen Angeboten der kulturellen Bildung beeinträchtigen, sind durch 

das Land und die Kommunen zu fördern und voranzutreiben. Die Sicherung der Infrastruktur 

für die kulturelle Bildung soll ressortübergreifend erfolgen. Regelungen, die das Öffnen von 

Schulen als intergenerationale Lernorte oder die gebührenfreie Nutzung von öffentlichen Ge-

bäuden für gemeinnützige Vereine behindern, müssen beseitigt werden. Sozialverträgliche 

Ermäßigungsregelungen in Bildungseinrichtungen für bestimmte Gruppen von Älteren wer-
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den zur Erhöhung von Weiterbildungsbeteiligung empfohlen. Kompetenzerwerb durch orga-

nisierte Bildungsangebote soll den Teilnehmenden durch Zertifizierung bescheinigt werden. 

Aufgrund der geringen Dichte der Bildungseinrichtungen (insgesamt) in Mecklenburg-Vor-

pommern können nicht alle Bildungsformate flächendeckend angeboten werden. Öffentli-

che Bildungseinrichtungen werden daher angeregt, auch weiterhin zielgruppenunabhängige 

Bildungsformate anzubieten (Seniorenunis, Weiterbildung an Hochschulen). Die Seniorenaka-

demien der Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern sollen ihre Angebote verstärkt in die 

Fläche tragen. Ältere Menschen verfügen über zahlreiche Kompetenzen, die für die Bildungs-

arbeit genutzt werden können, da viele Menschen, die bereits auf ein langes Leben zurückbli-

cken, Freude daran haben, ihre Einsichten und Kompetenzen in Lerngruppen - auch an den 

Hochschulen - einzubringen. Felder, in denen sie Kenntnisse vermitteln können und die ohne 

ihre Weitergabe für das Land und für die Menschheit verloren wären, können beispielsweise 

sein: Zeitzeugenschaft, handwerkliches Können, künstlerische oder kulturelle Fertigkeiten und 

Kenntnisse sowie Mentoringprogramme.

bb) Berufliche Weiterbildung für Ältere

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels stellen ältere Erwerbspersonen eine be-

sondere Zielgruppe für Weiterbildungen dar, da hier die Weiterbildungsbeteiligung sehr gering 

ist. Der fehlende Fachkräftenachwuchs trägt maßgeblich dazu bei, dass die Unternehmen in 

den kommenden Jahren gezwungen sein werden, verstärkt auf ältere Beschäftigte zurückzu-

greifen. Nicht nur die Anhebung des Renteneintrittsalters lässt eine längere Lebensarbeitszeit 

erwarten, sondern auch der Fachkräftebedarf der Unternehmen. Wer aber länger im Arbeitsle-

ben steht, muss sich auch länger den Herausforderungen des Arbeitsmarktes stellen können, 

wozu individuelle, betriebliche, allgemeine und berufliche Weiterbildung dienen. Dazu muss 

auch die Durchlässigkeit des Bildungssystems erhöht werden. Dennoch gibt es kaum explizite 

Angebote für die berufliche Weiterbildung Älterer in Mecklenburg-Vorpommern.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Insbesondere Personen mit multiplen Vermittlungshemmnissen müssen qualifiziert und be-

treut werden. Zur Hebung der Weiterbildungsbeteiligung soll sich eine Landeskampagne an 
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solche Personengruppen richten, die sich bisher am wenigsten an Weiterbildungsangeboten 

beteiligen. Die meisten Weiterbildungsangebote haben einen beruflichen oder betrieblichen 

Kontext. Arbeitgeber sowie ihre Interessenverbände sind aufgefordert, die Zugangsmöglich-

keiten für die Nutzung von Bildungs- und Weiterbildungsangeboten für ältere Erwerbstätige 

zu verbessern und die Transparenz der Angebote zu erhöhen. Erwerbspersonen sollten auch 

in ihrem eigenen Interesse Bildungsangebote wahrnehmen. Das Land Mecklenburg-Vorpom-

mern ist gehalten, Rahmenbedingungen und Förderprogramme in diesem Feld zu überprüfen 

und gegebenenfalls anzupassen. In Mecklenburg-Vorpommern existieren bereits Strukturen 

für die Weiterbildungsberatung von Unternehmen (auch für kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU), die ausgebaut und verstärkt dazu genutzt werden können, vor allem KMU und ver-

gleichbare Rechtsträger im nichtkommerziellen Bereich hinsichtlich der Weiterbildung älterer 

Menschen und eines eigeninitiierten Lernmanagements zu sensibilisieren und zu beraten. Um 

eine höhere Bekanntheit und eine stärkere Inanspruchnahme des existierenden Angebots zur 

Beratung und Information zu erreichen, sind diese gezielt zu bewerben. Hier sind vor allem 

die zuständigen Kammern und Unternehmerverbände in der Pflicht. Dabei sind Beispiele aus 

„guter Praxis“ zu Potenzialen, Lern- und Erfahrungsschätzen älterer Menschen zu berücksich-

tigen. Die Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Bildungsfreistellungsgesetzes müssen 

verbessert werden, damit die Potenziale der Bildungsfreistellung tatsächlich nach Bedarf aus-

geschöpft werden können. Dafür sind die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen und die 

Nutzung offensiv zu bewerben. Eine Absenkung der Mindestanzahl der Tage für Maßnahmen 

der Bildungsfreistellung von drei auf einen Tag könnte die Inanspruchnahme erhöhen und 

auch kleineren Bildungsanbietern die Möglichkeit geben, z. B. Maßnahmen zur Wahrnehmung 

des Ehrenamtes anzubieten. Dies ist daher gesetzlich zu regeln. Die Ausgabe von Bildungs-

schecks an Unternehmen soll zukünftig neben dem betrieblichen auch einen individuellen 

Zugang für die Beschäftigten umfassen. Die Abgrenzung zur Bildungsprämie des Bundes 

ist dabei zu berücksichtigen. Zudem erscheint es naheliegend, verstärkt und gezielt für die 

Nutzung des Instruments durch ältere Beschäftigte und darauf bezogene Weiterbildungsbe-

ratung durch die Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung (GSA) zu werben. 

Weiter zu untersuchen sind die Gründe für die unterdurchschnittliche Ausgabe von Gutschei-

nen des Bundesprogrammes Bildungsprämie an Ältere in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei 

ist sowohl evtl. programmimmanenten Ursachen nachzugehen als auch externen Faktoren. 

Es ist darauf hinzuwirken, dass die Möglichkeiten des Bundesprogramms „Weiterbildung Ge-

ringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen“ (WeGebAU) besser 

ausgeschöpft werden und der Bund die gesamte Fortbildung finanziert. 
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cc) Weiterbildung Älterer für Teilhabe und freiwilliges Engagement

Auch nach oder neben dem Arbeitsleben eröffnen sich viele Bildungschancen, sei es eine 

besondere Qualifikation für ein bestimmtes Ehrenamt zur Entfaltung zu bringen oder schlicht, 

der Wunsch lange vernachlässigte oder ganz unentdeckte Seiten aufzuschlagen. Abgesehen 

von eventuellen, anderweitigen zeitlichen Verpflichtungen ist in dieser Lage die Entscheidung 

für ein Bildungsangebot ganz und gar frei. Im Bereich der Familienbildung können durch Be-

rücksichtigung der Zielgruppe der Älteren intergenerationelle Lernmöglichkeiten geschaffen 

werden.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Für die Gestaltung des persönlichen Übergangs vom Erwerbsleben in die Nacherwerbspha-

se spielt die Weiterbildung in Mecklenburg-Vorpommern bisher in Bezug auf die Aufnahme 

eines ehrenamtlichen Engagements eine untergeordnete Rolle. Eine Sensibilisierung (Struk-

turierung von Zeit, neue Aufgaben, soziale Kontakte) von Unternehmen und Weiterbildungs-

einrichtungen in Zusammenarbeit mit den Kommunen für die persönliche Gestaltung des 

Übergangs von der Erwerbs- in die Nacherwerbsphase erscheint daher geboten. Die ehren-

amtliche Weiterbildung im Land muss stärker vernetzt und Doppelstrukturen müssen abge-

baut werden. Hier kommt der Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement 

eine koordinierende Verantwortung zu. Sie darf jedoch nicht bestehende Angebote kon-

kurrierend verdrängen. Das in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich umgesetzte Projekt 

der SeniorTrainer/-innen ist weiterzuführen und langfristig zu unterstützten. Um die gesell-

schaftliche Teilhabe weniger technikaffiner Menschen zu gewährleisten und ihnen einen 

souveränen, kompetenten und kritischen Umgang mit Medien zu ermöglichen, muss die 

Medienkompetenz beispielsweise im Hinblick auf digitale Kommunikation oder Ambient 

Assisted Living (AAL) weiterhin gefördert werden. Hier ist den Erkenntnissen der zentralen 

Anlaufstelle AAL-Mecklenburg-Vorpommern sowie den Empfehlungen der Medienanstalt 

Mecklenburg-Vorpommern zu folgen, wonach es bei den Weiterbildungsangeboten auf 

Passgenauigkeit, Mitgestaltung und erweiterte bzw. differenzierte Zugänge in Vermittlung 

und Aneignung ankommt. Das erfolgreiche Modell der SilverSurfer als Technikbotschafter in 

der älteren Generation ist weiterzuführen und zu fördern. Die maßgeblichen Förderbedin-

gungen für Weiterbildung (z. B. „Positiv-Negativ-Liste“) sollen mit Blick auf eine indirekte oder 

mittelbare Diskriminierung von Themen mit besonderer Relevanz für die Bildung Älterer 

bzw. die Gewinnung Älterer für Weiterbildung überprüft werden. Dabei ist zu prüfen, ob die 
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Durchführung niedrigschwelliger Angebote, die keinen klaren Bildungsbezug haben, Auf-

gabe der öffentlich geförderten Weiterbildung sein sollten und ob Ankündigungstexte ge-

eignete Belege für die Nachweisprüfung zur Förderfähigkeit darstellen (da so beispielsweise 

Veranstaltungen, die inhaltlich einen klaren Bildungs- und Lernbezug haben, auf die der Titel 

jedoch nicht direkt schließen lässt, nicht als förderfähig eingestuft werden). Kursangebote für 

Ältere, die zum Erhalt der Alltagskompetenz, zur Gesundheitsprävention und Gesundheits-

förderung beitragen, wie z. B. Singen, Tanzen, kreatives Gestalten etc., sollen ausgebaut und 

verstärkt auch durch die Krankenkassen unterstützt werden. Zum gegenseitigen Austausch 

und zur Vermittlung passgenauer Angebote für Ältere, u. a. in den Bereichen Weiterbildung, 

Seniorenstudium, Sprach- und Lesekompetenzen, informelles Lernen, Altersvorsorge und 

internationale Freiwilligendienste, sollen diese Themen auf bestehenden Publikumsmessen, 

die sowohl ältere Frauen als auch Männer zielgerichtet ansprechen, präsentiert werden. 

Mehrgenerationenhäuser sind als Orte intergenerationellen Lernens ein vielversprechender 

Ansatz auch im Hinblick auf die Bildungslandschaft. Im Bereich der Familienbildung bietet 

die geplante Neustrukturierung der Förderung eine Möglichkeit, frühzeitig intergeneratio-

nelle Lernmöglichkeiten - im Interesse aller Generationen - systematisch mitzudenken. Um 

Handlungsbedarfe und Empfehlungen bezogen auf das Konzept Mehrgenerationenhäuser 

abzuleiten, sind hinreichend breite empirische Erkenntnisse zu deren konkretem Beitrag zur 

Bildung Älterer notwendig. Eine landesspezifische Evaluation des Lernens in diesem Kontext 

ist notwendig, um effizient weiteren Ausbau vorzunehmen.

c) Handlungsempfehlungen zu „Arbeit im Alter“

Infolge des demografischen Wandels nimmt die Bevölkerungszahl im erwerbsfähigen Alter 

ab. Dieser Trend führt bereits heute partiell dazu, dass Unternehmen ihren Fachkräftebedarf 

nicht mehr abdecken können. Daher wird der Arbeitsmarkt künftig zunehmend auf ältere 

Menschen angewiesen sein. Alter ist ein soziales Konstrukt. Das kalendarische Alter ist daher 

nicht per se ein Nachteil. Vielmehr muss es bei einem ressourcenorientierten Personalein-

satz darum gehen, Stärken zu erkennen und auf Veränderungen bei den Fähigkeiten einzu-

gehen. Die Vermittlung von positiven Altersbildern ist zu fördern, um so die Wertschätzung 

älterer Erwerbstätiger zu verbessern. Dazu muss das Bild des Alters überdacht werden. Füh-

rungskräfte müssen sensibilisiert werden für Altersstereotypen und Altersdiskriminierung. 

Sie sollten die Potenziale des Alters anerkennen und fördern. Es wird darauf ankommen, dass 

die Arbeitgeber ihre Personalplanungen langfristiger ausrichten und durch die Einrichtung 
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alters- und alternsgerechter Arbeitsplätze die Voraussetzungen dafür schaffen, dass ihre Be-

schäftigten leistungsfähig bleiben und ihnen bis zum Eintritt in die Regelaltersrente zur Ver-

fügung stehen. Den Schlüssel dazu stellen gute Arbeitsbedingungen ebenso wie präventive 

Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie eine professionelle betriebliche 

Gesundheitsfürsorge dar. Der Fachkräftemangel sollte dazu führen, bisher ungenutzte Per-

sonalressourcen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Neben der Vereinbarkeit von Familie 

bzw. Pflege und Beruf sowie der Rückkehr ins Berufsleben nach einer Familienphase muss 

auch die Gruppe der Langzeitarbeitslosen für den Arbeitsmarkt weiter erschlossen werden. 

Dafür benötigen die Betroffenen entsprechende Beratungs-, Qualifizierungs- und Betreu-

ungsangebote. Attraktive Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen werden mit darüber ent-

scheiden, ob Menschen im Land bleiben, Pendler ihren Arbeitsort künftig im Land finden 

und Zuwanderer aus anderen Bundesländern oder dem Ausland in Mecklenburg-Vorpom-

mern ihren Ort zum Arbeiten und Leben sehen. Eine gute Bildung, insbesondere im früh-

kindlichen Alter, eine differenzierte Berufsorientierung, ein optimaler Übergang in den Beruf 

sowie berufliche Qualifizierungsmaßnahmen sind Voraussetzungen für ein erfolgreiches 

und zufriedenstellendes Arbeitsleben. 

aa) Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt - Fachkräftesicherung 
 in Mecklenburg-Vorpommern

Für Mecklenburg-Vorpommern ist das Potenzial älterer Arbeitnehmer Herausforderung und 

Chance zugleich: In der klein- und mittelständisch geprägten Unternehmensstruktur Meck-

lenburg-Vorpommerns kann bei einer Alterung der Belegschaft aufgrund des damit verbun-

denen Erfahrungspools Innovation gelingen. Intergenerationelles Arbeiten fördert dabei den 

Austausch und die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen. Attraktive, perspektivenreiche 

Arbeitsplätze und Lebensumfelder bilden das stärkste Argument zur Rückgewinnung von Ar-

beitskräften, die bereits Bindungen an das Land haben. Dazu gehören faire Löhne und Gehäl-

ter ebenso wie Faktoren der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben. Dies ist für die im Lande bereits Beschäftigten ebenso bedeutsam wie für 

Zuwanderer aus anderen Bundesländern und dem Ausland. Die Zuwanderung qualifizierter 

Fachkräfte aller Altersgruppen - aus dem In- und Ausland - kann ein zusätzliches Erfahrungs-

potenzial darstellen. Daher empfiehlt sich die Weiterentwicklung einer Anerkennungskultur 

für beide Zuwanderungsgruppen.
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Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Im Bereich der Berufsfrühorientierung muss schulartübergreifend der beruflichen Ausbildung 

wieder mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, denn sie ist ein wichtiger Faktor, um dem 

Fachkräftemangel künftig begegnen zu können. Eine adäquate Ausstattung der beruflichen 

Schulen, auch unter Einbindung der Expertise Älterer, ist hierfür unabdingbar. Das erprobte 

duale Ausbildungssystem mit seinen Aufbau- und Zusatzqualifikationen, wie etwa der Meis-

terqualifikation als Spitzenqualifikation im Mittelstand, ist eine wichtige Voraussetzung für 

die Unternehmensnachfolge und die Fachkräftesicherung. Eine Evaluierung der Novelle der 

Handwerksordnung aus dem Jahr 2004 ist erforderlich. Der Landesregierung wird empfoh-

len, gemeinsam mit Universitäten und Fachhochschulen Strategien zu entwickeln, die auf die 

Arbeitsmarktnachfrage in der Region Rücksicht nehmen. Eine an Fach- und Führungskräfte 

gerichtete Imagekampagne (vgl. Lehrerkampagne) durch Unternehmensnetzwerke und -ver-

bände sowie das Landesmarketing („mv4you“, „M-V Land zum Leben“, „Durchstarten in M-V“) 

soll insbesondere auch zur Rückgewinnung abgewanderter Fachkräfte dienen. Dazu müssen 

die einzelnen Akteure ihre Aktivitäten und Angebote noch stärker aufeinander abstimmen und 

bündeln. Durch gezieltes Personalmarketing können sich Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt 

als attraktive Arbeitgeber für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft positionieren. Heraus-

zustellen sind dabei Stärken des Unternehmens, wie z. B. Unternehmenskultur, Vereinbarkeit 

von Erwerbs- und Privatleben, Gehalt, Arbeitsplatzsicherheit, Qualifizierungs- und Karriere-

möglichkeiten, moderne Führungsstrukturen, Konkurrenzfähigkeit und Image des Unterneh-

mens. Die Landesregierung initiiert ein Modellprojekt zur Vergabe von Stellen im öffentlichen 

Dienst mittels der Methode der pseudonymisierten Bewerbung und macht eine Auswertung 

des Projektes zugänglich. Zur wirksamen Unterstützung von Unternehmensnachfolgen wer-

den für Branchenverbände sowie Kammern langfristige Mentoringprogramme angeregt, in 

denen erfahrene Unternehmensmanager neue Führungspersönlichkeiten betreuen. Auch zur 

Bekämpfung von Altersarmut bei Frauen muss die konsequente Gleichstellung von Frauen 

und Männern auf dem Arbeitsmarkt in einem erneuerten Bündnis für Arbeit durch die Landes-

regierung gemeinsam mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen verwirklicht werden. 

Gegenüber den Unternehmen im Land wird angeregt, das Gleichstellungsgesetz Mecklen-

burg-Vorpommern anzuwenden. Es ist zu prüfen, ob Anträge zur Förderung aus Mitteln der 

Strukturfonds eine kurze Darstellung beinhalten können, inwieweit bei den Antragstellern die 

Grundzüge des Gleichstellungsgesetzes angewandt werden. Darüber hinaus wird die Landes-

regierung gebeten, sich weiterhin auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 
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- ein Entgeltgleichheitsgesetz entsprechend des Bundeskoalitionsvertrages  

ausgestaltet wird,

- prüfbare Kriterien sozialer Kompetenz, beispielsweise für die Dienstleistungs-,  

Gesundheits- und Erziehungsbranche, in Arbeitsbewertungssystemen  

berücksichtigt werden,

- entsprechend des Bundeskoalitionsvertrages ein Rechtsanspruch auf Rückkehr aus 

Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung geschaffen wird, damit z. B. Frauen und Männern  

nach einer familienbedingten Reduzierung ihrer Arbeitszeit aus der geleisteten 

Erziehungs- oder Pflegearbeit keine dauerhaften Nachteile erwachsen.

Die „Konzeption zur Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten in Mecklen-

burg-Vorpommern“ ist durch die Landesregierung regelmäßig anzupassen. Kampagnen und 

Initiativen wie „Charta der Vielfalt“ und „Wir. Erfolg braucht Vielfalt“ leisten einen Beitrag zur 

Anerkennung des Potenzials ausländischer Fachkräfte. Solche Initiativen sind daher weiter zu 

fördern. Es ist davon auszugehen, dass die Antragszahlen bei Anerkennungsverfahren von im 

Ausland erworbenen Qualifikationen deutlich zunehmen werden. Diese Anerkennungsver-

fahren müssen vereinfacht, gestrafft, entbürokratisiert und möglichst formal bundeseinheit-

lich geregelt werden - auch für die Gesundheitsberufe. Gegebenenfalls sind entsprechende 

Änderungen im Landesrecht unter Berücksichtigung des Berufsqualifikationsfeststellungsge-

setzes vorzunehmen. Das Land soll sich beim Bund dafür einsetzen, dass in diesem Zusam-

menhang entstehende Kosten übernommen werden und alternative Modelle zur Anerken-

nung von im Ausland erworbener Qualifikation durch begleitete Beschäftigung im erlernten 

Beruf oder „sonstige Verfahren“ ausgeweitet werden. Ausreichende Sprachkenntnisse sind der 

Schlüssel für die Integration in Arbeit genauso wie für die Integration insgesamt. Spracher-

werb und Arbeitsvermittlung sind daher stärker miteinander zu verzahnen. Die Möglichkeiten 

zur Verbesserung des Spracherwerbs im Rahmen der Erwerbstätigkeit müssen systematisch 

unterstützt werden. Deutschkurse könnten auch in den Unternehmen angeboten werden. 

Um über aktuelle, repräsentative Daten der Beschäftigungsentwicklung sowie Informationen 

über wichtige wirtschaftliche Kennziffern der Betriebe Mecklenburg-Vorpommerns zu verfü-

gen, muss die Landesregierung die Erstellung des IAB-Betriebspanels Mecklenburg-Vorpom-

mern auch künftig beauftragen oder gleichwertig ersetzen. 
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bb)  Chancen zur Verlängerung der Erwerbsfähigkeit in Mecklenburg-Vorpommern 
- Demografiesensible Personalpolitik

Die Zunahme der Beschäftigung von älteren Arbeitskräften seit 2006 lässt den Schluss zu, dass 

es gelingen kann, ältere Personen im Arbeitsmarkt zu halten, sofern sie den physischen und 

psychischen Belastungen weiterhin gewachsen sind. Präventive Maßnahmen wie die altersge-

rechte Gestaltung des Arbeitsplatzes, die Förderung gesundheitsbewussten Verhaltens oder 

Sport- und Entspannungsangebote helfen, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit der 

Beschäftigten zu erhalten. Das gilt für jedes Alter. Moderner Arbeitsschutz ist mehr als die Ver-

meidung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Er fördert Gesundheit am Arbeitsplatz, 

erhöht die Qualität der Arbeit und ist damit sowohl im Interesse der Beschäftigten als auch 

der Unternehmen. 

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Prävention und gesundheitsfördernde Maßnahmen in und außerhalb der Betriebe sind stärker 

durch die Arbeitgeber und die Krankenkassen zu fördern. Insbesondere für Kleinst- und Kleinun-

ternehmen sind netzwerkbasierte Lösungen zu entwickeln. Dabei kommt gerade der öffentlichen 

Verwaltung auf Landesebene eine Vorreiterrolle zu, die bereits zahlreiche Maßnahmen umsetzt. 

Betriebliche Gesundheitsvorsorge muss in einer Landespräventionsstrategie berücksichtigt wer-

den, insbesondere auch die Frage der Motivation der Beschäftigten. Der „Landesaktionsplan zur 

Gesundheitsförderung und Prävention“ aus dem Jahr 2008 ist unter Einbeziehung der Sozialpart-

ner fortzuschreiben und weiter umzusetzen. Um Maßnahmen zur gesundheitlichen Prävention 

bei langzeitarbeitslosen Menschen auszubauen, ist eine Zusammenarbeit der Landesregierung, 

der Bundesagentur für Arbeit und der Krankenkassen zu prüfen. Das „Netzwerk Arbeit und Ge-

sundheit in M-V e.V.“ ist weiterhin zu unterstützen und flächendeckend auszubauen. Ein frühzei-

tiger Dialog mit Arbeitgebern und Krankenkassen - möglicherweise auch mit der Unterstützung 

der Arbeitsagenturen vor Ort - kann dazu beitragen, dass entweder Arbeitsplätze oder Arbeitsum-

feld umgestaltet werden, vorbeugendes Gesundheitsverhalten thematisiert und implementiert 

wird oder die betreffenden Personen sich und ihren Erfahrungsschatz in Aufgaben einbringen 

können, die ihren Ressourcen entsprechen. Altersgerechte Arbeitsplätze verlängern die Beschäfti-

gungsfähigkeit der Erwerbstätigen. Insbesondere Kleinst- und Kleinunternehmen sind u. a. durch 

Arbeitgeberorganisationen, Kammern, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften oder Rentenver-

sicherungsträger zu unterstützen. Arbeitsstrukturen und Arbeitsprozesse sind gegebenenfalls 

betriebsintern neu zu gestalten, um Qualifikation, Belastbarkeit und Arbeitsplatz passgenau in 
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Übereinstimmung zu bringen und gleichzeitig niederschwellige Arbeitsplätze zu schaffen. Bei der 

Umgestaltung der Arbeitsabläufe, dem sogenannten „job carving“, sind die Unternehmen durch 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände sowie die Kammern zu unterstützen. Dieses Verfahren 

kann auch der Inklusion dienen. Beratungsangebote, die eine verbesserte Integration für Men-

schen mit Behinderungen in das Berufsleben ermöglichen, sind in Mecklenburg-Vorpommern 

insbesondere auf die Bedarfe der Kleinst- und Kleinunternehmen auszurichten und durch An-

gebote der Alltagsbegleitung zu erweitern. Um die Arbeitsfähigkeit möglichst aller Beschäftig-

ten so lange wie möglich zu erhalten, ist es in betrieblichen Prozessen notwendig, Barrieren aller 

Art (bauliche, kommunikative, sinnes- und motivationsbezogene) weitestgehend abzubauen. 

Zeitsouveränität durch flexible Arbeitszeiten, Teilzeit oder auch eine schrittweise zeitliche Redu-

zierung im Rahmen eines fließenden Austritts aus dem Unternehmen können geeignete Instru-

mente sein, um Arbeitsbelastungen zu reduzieren und die Vereinbarkeit von Berufs- und Privat-

leben zu verbessern. Flexible, individuelle Arbeitszeitmodelle und eine stärkere Verbreitung von 

„Sabbaticals“ oder aber von Erwerbsmustern, die beispielsweise über einen Zeitraum von zwei 

Jahren eine Reduktion der Gesamtarbeitszeit und des Gehalts um 20 v. H. vorsehen - etwa zur 

gesundheitlichen Regeneration, allgemeinen Weiterbildung oder zur Übernahme von familiären 

Verpflichtungen, wie z. B. Pflege -, sollen ermöglicht und durch entsprechende gesetzliche und 

vertragliche Regelungen ausgestaltet werden. Zur Flexibilisierung sollte auch gehören, die Mög-

lichkeiten für eine Arbeit von zu Hause auszubauen. Gerade in ländlichen Regionen kann der Ar-

beitsweg zeitlich aufwändig und ein Arbeiten von zu Hause entsprechend attraktiv sein. Deshalb 

muss die Einrichtung von Heimarbeitsplätzen, auch zur Stärkung des ländlichen Raumes, durch 

Unternehmen und Gesetzgeber erleichtert werden. Der Breitbandausbau ist im ländlichen Raum 

eine Chance für die Stärkung der Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesonde-

re von Telearbeitsplätzen. Empfehlungen zur Breitbandversorgung werden im abschließenden 

Themenfeld „Infrastruktur und Daseinsvorsorge“ behandelt. Es bedarf einer verbesserten strategi-

schen Personalplanung durch die Unternehmen. Politik muss durch Information und Förderung 

in Zusammenarbeit mit Kammern und Verbänden kleine und mittlere Unternehmen unterstüt-

zen. Hilfreich ist hierbei die Unterstützung von Unternehmen bei der Fachkräftebedarfsermitt-

lung als eine Art unternehmerischer Demografiecheck durch Verbände und Arbeitsagenturen. 

Dafür ist der Aufbau einer regionalen Zweigstelle des Deutschen Demographie Netzwerkes (ddn) 

in Mecklenburg-Vorpommern zu prüfen. Auch alle Ebenen der öffentlichen Verwaltung sollten 

eine systematische Personalbedarfsplanung durchführen, um langfristig handlungsfähig zu sein. 

Demografie-Tarifverträge sind ein wichtiges Instrument, die speziellen Bedürfnisse verschiedener 

Altersgruppen in Unternehmen zu berücksichtigen und das Bewusstsein für die personalpoliti-

schen Herausforderungen des demografischen Wandels zu schärfen. Im Rahmen des Fachkräf-
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tebündnisses muss dies auch von Seiten der Landesregierung angestoßen werden. In altersge-

mischten Teams können der Erfahrungspool älterer Beschäftigter sowie der aktuelle Wissensstand 

jüngerer Beschäftigter systematisch zusammengeführt und für Innovationen genutzt werden. 

Gleichzeitig ermöglichen sie auch eine zeitlich verlängerte, produktive Beschäftigung für Ältere 

im Unternehmen. Deshalb sind solche „Tandem-Strukturen“ zu unterstützen. Demografiesensible 

Personalpolitik muss in die Curricula von allen betriebswirtschaftlichen und managementorien-

tierten Ausbildungen und Studiengängen aufgenommen werden.

cc)  Neue Chancen für Langzeitarbeitslose schaffen

Durch die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt wird die Sockelarbeitslosigkeit sichtbarer. 

Damit die Integration langzeitarbeitsloser Frauen und Männer besser gelingt, bedarf es in-

tensiver und individualisierter Hilfestellungen und einer auskömmlichen und verlässlichen 

Finanzierung. 

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die Landesregierung ist aufgefordert, die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit zum Schwer-

punktthema des Bündnisses für Arbeit zu machen und die Ergebnisse zu evaluieren. In Integrati-

onsbetrieben, die sich dazu bereit erklären, sollte erprobt werden, ob sie für Langzeitarbeitslose 

geöffnet werden können. Ergänzend dazu sind deutlich verbesserte Optionen der beruflichen 

Neuorientierung durch Berufsfindungspraktika mit anschließenden eignungsorientierten Um-

schulungsmöglichkeiten auch für Ältere zu ermöglichen. Alternativ könnten für Langzeitar-

beitslose, die in ihrer Leistungsfähigkeit erheblich eindeschränkt sind, Sozialunternehmen nach 

dem Vorbild der Integrationsbetriebe geschaffen werden, die eine gesellschaftliche Teilhabe 

dieser Menschen sicherstellen. Hierfür sollte geprüft werden, ob die Finanzierung aus dem Ein-

gliederungstitel (§  16 e SGB II) erfolgen kann. Die Ergebnisse zur Evaluierung des sogenann-

ten Passiv-Aktiv-Tausches in anderen Bundesländern sind unter besonderer Berücksichtigung 

einer seriösen Schätzung der Folgekosten und möglicher Verdrängungseffekte auf dem ersten 

Arbeitsmarkt zu nutzen. Ebenso müssen die Flexibilisierungsmöglichkeiten der Bundesagentur 

für Arbeit verstärkt genutzt werden, um innovative Ansätze auf regionaler Ebene umzusetzen, 

wie etwa das „Programm 55plus“ in Vorpommern-Greifswald und in Neubrandenburg. Für die 

Arbeitsmarktintegration und die gezielte Unterstützung von Erwerbslosen müssen Strukturen 

für Beratung und Betreuung in angemessenem Umfang vorgehalten werden. 
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Die Landesregierung soll sich darüber hinaus auf Bundesebene für folgende Punkte einsetzen:

Die Wirksamkeit der Vermittlungsarbeit der Jobcenter ist weiter zu verbessern. Der effizien-

te und bedarfsgerechte Mitteleinsatz muss dafür im Vordergrund stehen. Die effiziente Ver-

mittlung, Begleitung und Betreuung der Langzeitarbeitslosen bedarf eines zahlenmäßig 

angemessenen Verhältnisses von Betreuenden und Betreuten. Die Verwaltungsabläufe in 

der Arbeitsförderung sollen so umgestaltet werden, dass der bürokratische Aufwand auf ein 

notwendiges Maß begrenzt wird und frei werdende Arbeitskapazitäten insbesondere für die 

Betreuung von Langzeitarbeitslosen verwendet werden können. Der Instrumentenkasten 

des SBG II ist zu evaluieren und gegebenenfalls durch erfolgversprechendere Instrumente 

zu ersetzen, die auf die besonderen Integrationsbedarfe langzeitarbeitsloser Menschen aus-

gerichtet sind. Dazu zählen individuelle und abschlussorientierte Weiterbildungsangebote, 

die Möglichkeit von Förderketten bis zur Integration in den Arbeitsmarkt und eine intensive 

Betreuung und Begleitung auf dem Weg dahin. Für Menschen mit multiplen Vermittlungs-

hemmnissen müssen bewährte Werkzeuge der Wiedereingliederung auch künftig eingesetzt 

werden. Mecklenburg-Vorpommern muss im Sinne einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik 

daran gelegen sein, den Einfluss auf Bundesebene für den Erhalt dieses Instrumentariums gel-

tend zu machen bzw. darauf hinzuwirken, dass adäquate Alternativen entwickelt werden, z. B. 

um Zwangsverrentung im Rahmen des SGB  II zu vermeiden. Langzeitarbeitslose Menschen 

mittleren Alters ohne Berufsabschluss sollen nach individueller Prüfung vorrangig in Weiterbil-

dung vermittelt werden. Die Bildungsangebote verschiedener Anbieter (Land, Bundesagentur 

für Arbeit, Jobcenter, private Anbieter), die der Integration Langzeitarbeitsloser in den Arbeits-

markt dienen, sind auf Eignung und bedarfsgerechte Ausgestaltung für Ältere zu prüfen. Dies 

umfasst auch Perspektiven für eine selbstständige Tätigkeit. Arbeitgeber müssen stärker dafür 

sensibilisiert werden, Langzeitarbeitslosen eine Chance zu geben. Eine entsprechende Akti-

vierungskampagne erscheint angemessen. Es geht darum, Vorurteile abzubauen und positive 

Beispiele bekannt zu machen. Aktuell ist nur jeder dritte Betrieb bereit, Langzeitarbeitslosen im 

Einstellungsverfahren überhaupt eine Chance zu geben. Best-Practice-Modelle zur Qualifizie-

rung älterer Arbeitsloser, insbesondere Langzeitarbeitsloser, aus anderen Bundesländern - wie 

z. B. „Campus der Generationen“ zur Integration langzeitarbeitsloser Akademiker - sind auf die 

Anwendbarkeit in Mecklenburg-Vorpommern zu prüfen. Das Instrument der Freien Förde-

rung soll künftig für Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt noch intensiver genutzt 

werden. Es sollte außerdem eine Perspektiventwicklung für die vorhandenen Strukturen des 

Bundesprogramms „Perspektive 50plus“ stattfinden, um aufgebautes Wissen und Netzwerke 

zu erhalten, beispielsweise im Rahmen eines „Netzwerkes Aktivierung - Betreuung - Chancen“.
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dd)  Flexibler Übergang in den Ruhestand

Das tatsächliche durchschnittliche Renteneintrittsalter liegt unter der gesetzlich festgelegten 

Grenze. Dadurch gehen der Wirtschaft erfahrene Arbeitskräfte vorzeitig verloren. Gleichzeitig 

besteht bei vielen älteren Menschen der Wunsch, weiterhin aktiv zu bleiben. Dieser Wunsch 

nach einem flexiblen Übergang in den Ruhestand sollte bei älteren Beschäftigten stärker als 

bisher berücksichtigt werden. Nicht nur dort, wo Stellen nicht nachbesetzt werden können, 

wirkt sich das Engagement älterer Beschäftigter, die bereits das Renteneintrittsalter überschrit-

ten haben, positiv auf die Wirtschaftsleistung im Land aus - nicht zuletzt durch den Transfer von 

Fachwissen. Eine Altersteilzeit mit beispielsweise einer Drei- oder Viertagewoche entspricht 

den Präferenzen vieler älterer Beschäftigter. Damit können Erwerbsphasen verlängert werden. 

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die Landesregierung soll sich auf Bundesebene für einen flexibleren Übergang in die Rente ein-

setzen: Beschäftigte sollen über Anwartschaften und Möglichkeiten des flexiblen Übergangs 

in die Rente besser als bisher informiert werden. Alternative Ansätze von Altersteilzeitmodel-

len sollen erprobt werden. Die gesetzliche Absicherung von Rückstellungen für Altersteilzeit 

bei Insolvenzen muss garantiert werden. In diesem Kontext ist auch die Praktikabilität von 

Langzeitkonten zu prüfen, um Arbeitszeit anzusparen und so die Belastung im Alter ohne Ein-

kommensverlust zu reduzieren. Dabei ist insbesondere die Sicherung der Arbeitszeitkonten, 

etwa bei Konkursverfahren und Arbeitgeberwechsel, zu beachten. Teilrente und Zuerwerb 

zur Rente müssen modernisiert werden, Hinzuverdienstgrenzen und Anrechnungsmodalitä-

ten müssen auf den Prüfstand. Menschen mit Behinderung, die bis zum Eintritt der Rente in 

Werkstätten arbeiten, jedoch allein oder bei Angehörigen wohnen, dürfen nach Renteneintritt 

nicht ihren Anspruch auf Betreuung verlieren. Um den Übergang für diese Menschen zu er-

leichtern, sind Angebote zur Beratung, Unterstützung und Begleitung vorzuhalten. Das Land 

soll sich dafür auf Bundesebene einsetzen. Die Abschaffung der Altersgrenze unter anderem 

für hauptamtliche Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte sollte geprüft werden.

Das Sondervotum der von den Fraktionen DIE LINKE benannten Kommissionsmitglieder ist in 

der Publikation „Die Enquete-Kommission ‚Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern´ in der 

6. Wahlperiode 2011 – 2016“ enthalten.
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E „Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftliche Teilhabe“

a) Beratung und Beschlussfassung zur Grundlagenexpertise „Bürgerschaftliches 
Engagement und gesellschaftliche Teilhabe“ 

Auf der Tagesordnung der 23. Sitzung der Enquete-Kommission am 20. Juni 2014 standen 

die Berichterstattung der Landesregierung zum Thema „Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vor-

pommern” sowie der Herbert-Quandt-Stiftung „Engaggement und Teilhabe im Alter“. Das Pro-

jekt „Dorfkümmerer“ aus dem Land Brandenburg wurde den Kommissionsmitgliedern auf der 

27. Sitzung am 7. November 2014 vorgestellt. Auf ihrer 28. Sitzung am 28. November 2014 

nahm die Kommission den Bericht der Landesregierung zum Stand der Vorbereitung der Eh-

renamtsstiftung entgegen. Die 30. Sitzung am 16. Januar 2015 fasste den Beschluss, zu diesem 

Themenfeld eine Anhörung durchzuführen. Diese war Gegenstand der Beratungen der Kom-

mission auf ihrer 43. Sitzung am 11. Dezember 2015.

b) Handlungsempfehlungen „Bürgerschaftliches Engagement und 
gesellschaftliche Teilhabe“

Alle bisherigen Empfehlungen der Enquete-Kommission enthielten Forderungen zu Verbes-

serungen der Teilhabechancen; so in den Themenfeldern „Arbeit im Alter“, „Bildung im Alter“, 

„Alter und Gesundheit/Pflege“, „Mobilität im Alter“ und „Wohnen im Alter“. Weitere Empfehlun-

gen folgen im abschließenden Themenfeld „Infrastruktur und Daseinsvorsorge“. Es wird daher 

darauf verzichtet, diese Maßnahmen in diesem Teil des Berichtes zu wiederholen oder vorweg-

zunehmen.

Erhebliche Teilhaberisiken liegen im Grad der sozialen Integration. Armut und eine schwache 

Infrastruktur können Teilhabechancen erheblich senken. Geistige und körperliche Beeinträch-

tigungen sowie schwach ausgebildete soziale Netzwerke wirken im Alter dauerhaft isolierend. 

Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftliche Teilhabe sind eng und vielfach mitei-

nander verknüpft. Eines bedingt das andere, ohne Teilhabe kein Engagement. Je mehr sich 

Menschen bürgerschaftlich engagieren, desto mehr sind sie Teil der Gesellschaft und gestal-

ten diese mit. Gleichberechtigte Teilhabe ist herzustellen und zu sichern, um Engagement zu 

mobilisieren. Bürgerschaftliches Engagement ist unverzichtbar. Verantwortung, Selbstbestim-
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mung und Gemeinwohlorientierung kennzeichnen das bürgerschaftliche Engagement. Es ist 

freiwillig, unterliegt grundsätzlich keiner staatlichen Regelung oder Steuerung und ist als Recht 

und nicht als Pflicht zu verstehen. Es kann nicht verordnet werden und darf in keiner Situation 

staatliche Daseinsvorsorge oder Aufgaben des Sozialstaates ersetzen. Die Verantwortung des 

Staates ist es, dieses Recht durch geeignete Rahmenbedingungen strukturell und materiell zu 

ermöglichen. Es bedarf einer funktionierenden Infrastruktur, um das Recht auf gesellschaftli-

che Teilhabe für alle zu ermöglichen. Kürzungen in öffentlichen Haushalten führen zu weniger 

qualifizierter Arbeit im bürgerschaftlichen Engagement und sind daher zu vermeiden.

Die Bereitschaft zu bürgerschaftlichem Engagement nimmt sowohl bei den Jungen wie auch 

bei den Älteren in Mecklenburg-Vorpommern zu. Möglichen gesundheitlichen Einschrän-

kungen zum Trotz steigt die zur Verfügung stehende Zeit für das Engagement im Alter. Bür-

gerschaftliches Engagement ist heute oft interessengeleitet und zeitlich befristet. Kurzfristige 

Projekte gewinnen gegenüber langjährigem Engagement oder Mitgliedschaften in Vereinen, 

Verbänden, Interessengruppen, Parteien oder Kommunalvertretung an Bedeutung. Geografi-

sche und siedlungsstrukturelle Unterschiede sowie ökonomische und kulturelle Einflussgrö-

ßen sind zusätzlich relevante Faktoren für das Engagement. In den ländlichen Räumen und 

Grundzentren Mecklenburg-Vorpommerns entscheidet bürgerschaftliches Engagement auch 

über Fortbestand und Lebensqualität. Dort, wo sich Bürgerinnen und Bürger für ihr Gemein-

wesen engagieren, bestehen gute Zukunftsaussichten. Das Fortwirken und die Entfaltung bür-

gerschaftlichen Engagements bedürfen eines engen Austausches und einer Balance zwischen 

Bürgergesellschaft, Politik, öffentlicher Verwaltung und privater Wirtschaft. Bürgerschaftliches 

Engagement stellt eine wichtige Basis für den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt 

dar. Es muss dort unbürokratisch und schnell gefördert werden, wo Menschen sich für das 

Gemeinwohl engagieren, unabhängig von ihrer regionalen Verortung und Organisationsform.

aa) Allgemeine Rahmenbedingungen

Engagementförderung soll auf allen Ebenen - von der Landesregierung bis zu den Gemein-

devertretungen - zur Priorität werden und Teil einer größeren gesellschaftspolitischen Vision. 

Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft müssen bürgerschaftliches Engagement wollen und 

gemeinsam ermöglichen.
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Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements der zukünftig Älteren muss bereits heute 

beginnen. Die Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Staat (Trisektorale 

Zusammenarbeit) ist rechtlich und strukturell sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebe-

ne zu stärken. Wirtschaft und bürgerschaftliches Engagement sind aufeinander angewiesen 

und können bei passenden Kooperationen zum nachhaltigen, beiderseitigen Nutzen vonei-

nander profitieren. Diese gilt es zu forcieren und zu unterstützen. Die öffentliche Verwaltung 

muss bereit sein, übertragbare Aufgaben der Selbstorganisation Bürgerinnen und Bürgern zu 

überlassen und unterstützend zu begleiten, wenn entsprechendes Engagement vorhanden 

ist. Lokale Bündnisse aus Behörden, Vereinen, Bildungs- und Flüchtlingseinrichtungen fördern 

die Integration sowie das gesellschaftliche Engagement und sind zu unterstützen. Die Teilha-

bekultur ist durch Vernetzung und partnerschaftlichen Dialog zu stärken. Bürgerschaftliches 

Engagement setzt die Vereinbarkeit mit Familie, Beruf/Schule/(Aus)bildung voraus. Entspre-

chende Vereinbarkeitsmodelle sind stärker zu kommunizieren und möglichst flächendeckend 

in Mecklenburg-Vorpommern anzuwenden. Engagementförderung soll unbürokratisch, 

nachhaltig, schnell und unabhängig von der regionalen Verortung und Organisationsform er-

möglicht werden. Gemeinnützige Tätigkeiten während erwerbsloser Phasen müssen stärker 

anerkannt werden. Eine Anrechnung von Aufwandsentschädigungen für freiwillige Tätigkei-

ten auf Sozialleistungen darf es nicht geben. Das Konzept „Bürgerkommune“ verknüpft demo-

kratische Beteiligung mit bürgerschaftlichem Engagement und kann auch für die Kommunen 

in Mecklenburg-Vorpommern zu einem tragfähigen Leitbild werden.

Die Landesregierung soll mit der Erarbeitung einer Landesengagementstrategie, die sie dem 

Landtag vorlegen wird, sicherstellen, dass ressortspezifische und ressortübergreifende Maß-

nahmen zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements den Anforderungen an 

einen strategischen Gesamtansatz zur langfristigen Förderung und Entwicklung des bürger-

schaftlichen Engagements genügen. In diesem Zusammenhang sind beispielsweise die Ak-

tivitäten der Landeskoordinierungsgruppe Bürgerschaftliches Engagement, des Kuratoriums 

der Ehrenamtsstiftung, des „Netzwerkes freiwilliges Engagement Mecklenburg-Vorpommern 

e.V.“ und weiterer, auch regionaler Akteure, zu synchronisieren. Die bestehende Netzwerkar-

beit darf nicht durch Doppelstrukturen überlagert werden. Inhaltlich soll sich die Strategie an 

den Elementen der Engagementförderung - Anerkennung, Vernetzung, Information und Be-

ratung, Weiterbildung und Qualifizierung sowie Finanzierung - orientieren. Bürgerschaftliches 

Engagement braucht hauptamtliche Strukturen. Die steigende Zahl Engagierter, die verstärkt 
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auch qualifizierte Tätigkeiten ausüben, erfordert mehr Hauptamtliche für deren Anleitung und 

Betreuung. Das Engagement für Demokratie und gegen Extremismus, insbesondere im länd-

lichen Raum, soll weiterhin gezielt gefördert werden. Bundesprogramme, wie z. B. das Präven-

tionsprogramm „Demokratie leben“, sind dafür zu nutzen.

bb)  Anerkennungskultur

Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für das Gemeinwesen und füreinander soll in 

seiner Vielfalt und Breite wahrgenommen und gewürdigt werden. Anzuerkennen sind glei-

chermaßen sowohl formell gefasste Formen des Engagements, als auch die auf Gegenseitig-

keit beruhende Nachbarschaftshilfe und andere Formen des informellen Engagements. Um 

die Motivation für bürgerschaftliches Engagement zu erhöhen, ist eine zielgruppenspezifische 

Anerkennungskultur zu entwickeln und vielfältig auszugestalten. 

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Wichtiger Bestandteil der Anerkennungskultur ist die Zusammenarbeit mit Hauptamtlichen 

auf Augenhöhe. Dies setzt eine entsprechende fachliche und auch persönliche Qualifikation 

der Bediensteten in den öffentlichen Verwaltungen voraus, die abgesichert werden sollte. Als 

ein zentrales Element der Anerkennung auf Landesebene sollte der jährliche Empfang durch 

die Landesregierung und die Auszeichnung von bürgerschaftlich Engagierten beibehalten 

werden. Denkbar ist zudem, den Tag der offenen Tür des Landtages hierfür als ein Podium 

weiterzuentwickeln und einen thematischen Höhepunkt mit dem Ziel der Würdigung des 

bürgerschaftlichen Engagements zu setzen. Auf Kreisebene sollte die Tradition eines jähr-

lichen Empfanges oder eines Ehrenamtsfestes weitergeführt werden, die zugleich auch als 

Plattform der Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden kann. Bei diesen Veranstaltungen müssen 

die Engagierten mit ihren verschiedenen Schwerpunkten im Mittelpunkt stehen. Die Idee des 

bürgerschaftlichen Engagements sollte im Land besser kommuniziert werden. Die Anerken-

nung der Engagementleistungen der Einzelnen ebenso wie der Organisationen sollte in breit 

angelegten Kampagnen mit eindrucksvollen visuellen Botschaften gewürdigt werden. An 

ihnen können sich neben Institutionen und Initiativen des Engagements sowie öffentlichen 

Verwaltungen und Unternehmerverbänden auch die Medien des Landes und prominente 

Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Unterhaltung, Kultur und dem Bereich des sozialen Engage-

ments beteiligen. Die Internetseiten der Anlaufstellen auf staatlicher und zivilgesellschaftlicher 
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Ebene sollten nicht nur informativ sein, sondern auch die Wertschätzung des Engagements 

widerspiegeln. Eine landesweit nutzbare Ehrenamtskarte könnte einerseits landesweite Ver-

günstigungen ermöglichen, andererseits aber auch regionalen oder lokalen Unternehmen 

und Institutionen die Chance bieten, Vergünstigungen für „ihre“ bürgerschaftlich Engagier-

ten zu gewähren. Ein entsprechendes Konzept zur Ausgestaltung, Wirksamkeit und den Nut-

zungsbedingungen für diese Karte ist vom Land in Zusammenarbeit mit den Landkreisen 

und kreisfreien Städten zu erarbeiten. Interkommunale Vereinbarungen und Vereinbarungen 

zwischen Land und Kommunen für die Umsetzung einer landesweiten Ehrenamtskarte sind 

anzustreben. Auch andere bereits bestehende Formen der Würdigung bürgerschaftlichen En-

gagements in Mecklenburg-Vorpommern, wie das Ehrenamts-Diplom mit Ehrenamts-Pin, die 

regionalen EhrenamtsCards oder der Ehrenamts-Preis mit Ehrenamtsnadel, sind fortzuführen.

cc) Strukturen der Förderung

Bürgerschaftliches Engagement gedeiht nur unter einer offenen, respektvollen und wertschät-

zenden Haltung von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Medien. Wichtig sind praxistaugliche 

Regelungen, für die Vergabe öffentlicher Fördermittel, Beratungsangebote sowie die Bereit-

schaft mehr Sachressourcen und Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen. Dabei dürfen die 

Initiativen der Zivilgesellschaft nicht zum Instrument öffentlichen oder privatwirtschaftlichen 

Handelns werden. Das bürgerschaftliche Engagement im Land braucht übersichtliche und 

unabhängige regionale Beratungs- und Vernetzungsstrukturen für Kommunen und Akteure. 

Informationen über Rechte und Pflichten, die sich aus dem freiwilligen Engagement ergeben, 

wie zum Beispiel Versicherungsschutz, Unfall- und Krankenversicherung, sind stärker zu ver-

mitteln und in die Fläche zu tragen.

-  Städte und Gemeinden als Orte bürgerschaftlichen Engagements

Bürgerschaftliches Engagement ist hauptsächlich lokal verankert. Die Bandbreite des Engage-

ments leistet einen wesentlichen Beitrag zur Vielfältigkeit der sozialen und kulturellen Ange-

bote und somit auch zur regionalen Identifikation. Bürgerschaftliches Engagement gestaltet 

das gesellschaftliche Zusammenleben in Städten und Gemeinden, besonders jedoch in den 
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ländlichen Räumen. Die Städte und Gemeinden sind daher die wesentliche Ebene, an der die 

Förderung von Engagement ansetzen muss. Sie verfügen über wichtige sächliche, infrastruk-

turelle und personelle Ressourcen, wie zum Beispiel Ansprechpartner in den Gemeinden und 

Ämtern, Schulen, Kitas, Beratungsräume und öffentliche Plätze und sollten sich durch starke 

Vernetzung mit dem bürgerschaftlichen Engagement auszeichnen. 

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sollten das bürgerschaftliche Engagement unter-

stützen, indem sie das Engagement würdigen und als Mittler zwischen den Engagierten 

untereinander und zwischen Engagierten und Verwaltung fungieren. In größeren Gemein-

wesen empfiehlt sich der Einsatz von Engagementbeauftragten bzw. kommunalen Stabs-

stellen für bürgerschaftliches Engagement als Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und Bür-

gern, Verwaltung, Politik und Wirtschaft. Sie initiieren und unterstützen bürgerschaftliches 

Engagement. Lokale Initiativen und Institutionen, die durch aktives bürgerschaftliches En-

gagement getragen werden, sollen an den Fachausschüssen in den Kommunalparlamen-

ten regulär beteiligt werden. Auch ihre Kooperationen mit den Kammern und Verbänden 

der freien Wirtschaft tragen zur Kontinuität und zur Anerkennung gemeinwohlorientierter 

Leistungen bei. Die Gründung von Dorfvereinen und Prozesse zur Entwicklung eines Leit-

bildes in dörflichen Gemeinschaften, die bürgerschaftliches Engagement befördern, soll-

ten unterstützt werden. „MitMachZentralen” auf Ebene der Städte, Quartiere oder Ämter 

sollen eingerichtet werden. Sie können in enger Zusammenarbeit mit zentralen Ansprech-

partnern vor Ort wirksame lokale Netzwerkarbeit leisten. Sie sollen beraten, Freiwillige in 

bürgerschaftliches Engagement oder Freiwilligendienste vermitteln, Versorgungslücken 

erkennen, Informationen zu bürgerschaftlichem Engagement und zu entsprechenden 

Fortbildungen bereit halten, Initiativen koordinieren und den Austausch zwischen ihnen 

fördern und gegebenenfalls Menschen in ihrem Engagement begleiten. ”MitMachZent-

ralen” geben sich eine Struktur, in der alle vor Ort aktiven zivilgesellschaftlichen Akteure 

vertreten sind. Wenn sich freiwillig betriebene „MitMachZentralen” bilden, sollte dies von 

den Kommunen unterstützt werden. Ein Budget zur Engagementförderung muss deshalb 

auch Gemeinden in finanzieller Notlage ermöglicht werden. Es soll ein Modellprojekt „En-

gagementlotsen“ mit besonderem Fokus auf die „Ländlichen GestaltungsRäume“ in der 

aktuellen Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms zur Aktivierung loka-

ler Selbsthilfe initiiert werden.
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- Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement 
 in Mecklenburg-Vorpommern

Die Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern 

soll in ihrer wesentlichen Mitverantwortung für das bürgerschaftliche Engagement weiterent-

wickelt werden und dient der landesweiten Vernetzung und dem landesweiten Austausch –

einschließlich des Informationsaustausches und der Zusammenarbeit mit anderen Stiftungen 

– auch über die Landesgrenzen hinaus und koordiniert die landesweite Öffentlichkeitsarbeit.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Zu ihren Aufgaben sollen gehören: 

- die differenzierte Werbung für das bürgerschaftliche Engagement, um dessen Entwicklung 

zu befördern. Dabei sollte u. a. im Rahmen von Kampagnen z. B. auf die Möglichkeit des 

Bundesfreiwilligendienstes für Ältere hingewiesen werden oder auch in der Kooperation 

mit Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und Initiativen für eine informelle Unterstützung im 

Rahmen von Nachbarschaftshilfe geworben werden. 

- die Ausreichung einer Projektförderung, die sich vornehmlich an weniger gut organisierte 

Initiativen, offene oder projektorientierte Strukturen richtet, auch wenn sie nur temporär 

angelegt sind.

- die flächendeckende Beratung und Erstellung von Informationsangeboten zu Anträgen, 

Fördermöglichkeiten und rechtlichen Fragen, die sich aus dem bürgerschaftlichen En-

gagement ergeben (z. B. Versicherungsschutz, Unfall- und Krankenversicherung).

- die umfängliche und anwenderfreundliche Bereitstellung von Informationen zu Förder-

möglichkeiten über Landes-, Bundes- und EU-Programme sowie privater Stiftungen.

- der regelmäßige Informationsaustausch mit anderen Stiftungen.
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- der Aufbau und die Vermittlung von Know-how zu Crowdfunding insbesondere unter 

rechtlichen Gesichtspunkten.

- die Anregung und Moderation eines übergreifenden Austausches zwischen Staat, Zivilge-

sellschaft und Wirtschaft über die gemeinsame Verantwortung für das Gemeinwesen, in 

der die Rolle der Wirtschaft in der Engagementsförderung näher bestimmt wird.

- die intensive Befassung mit dem Potenzial der Förderung von Unternehmensengagement 

und auf Landesebene mit Vernetzungsaktivitäten oder Öffentlichkeitsarbeit anzustoßen, 

z.  B. in Form von Preisverleihungen zur Förderung der Kooperation von Unternehmen, 

kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Ziel ist, gegenüber Unternehmerinnen 

und Unternehmern u. a. für eine stärkere Einbindung in die Finanzierung zu werben.

- bei der Schließung von qualitativen und quantitativen Lücken im Weiterbildungsangebot 

für bürgerschaftliches Engagement zu helfen, indem die Ehrenamtsstiftung entsprechen-

de Angebote entwickelt, koordiniert und vermittelt. Dabei muss ihr an einer Trägervielfalt 

gelegen sein. Sie soll über die rechtlichen Bestimmungen zu Weiterbildungsmöglichkeiten 

im bürgerschaftlichen Engagement (Weiterbildungsförderungsgesetz) informieren. Anfal-

lende Kosten für Weiterbildung, die jetzt von der Ehrenamtsstiftung übernommen werden, 

sollten aber, wo immer möglich, künftig häufiger von der jeweils entsendenden Organisa-

tion als gegebenenfalls steuerlich absetzbare Spende beglichen werden können. 

- der fortgesetzte Dialog mit Engagierten, beispielsweise in Form von Werkstattgesprächen, 

um sie eng am Aufbau von Förderstrukturen, am Abbau von Förderhemmnissen und an 

der Steuerung von Fördermitteln für das bürgerschaftliche Engagement sowie an der Ent-

wicklung und Bewertung von relevanten Bildungsangeboten zu beteiligen.

- die sinnvolle Kombination von bürgerschaftlichem Engagement und Beschäftigung künf-

tig zu forcieren und die ehrenamtlichen Tätigkeiten durch begleitende Einbindung in die 

Arbeitsorganisation und Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Dies soll vor Ort von den „Mit-

MachZentralen” unterstützt werden.
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- „MitMachZentralen” (MMZ)

Die bereits vorhandenen „MitMachZentralen” in den sechs Landkreisen wurden durch eine 

Anschubförderung durch das Land etabliert. Sie arbeiten unterschiedlich und werden von 

verschiedenartigen Strukturen getragen. Sie fungieren als Schnittstelle zur Verwaltung und 

entwickeln gemeinsam mit den lokalen Akteuren Netzwerke, die das bürgerschaftliche En-

gagement unterstützen.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die MMZ sind hinsichtlich ihrer Trägerstrukturen, ihrer Personalbesetzung und Qualifikation, 

ihrer Beratungs- und Vermittlungsleistungen sowie ihrer aktuellen Regelfinanzierung unab-

hängig zu evaluieren und für die Zukunft so auszurichten, dass Engagementsbedarfe und 

-potenziale effizient aufeinander abgestimmt und aufgabengerecht ausgestattet werden. Die 

MMZ fungieren als Schnittstelle zur Verwaltung und entwickeln gemeinsam mit den lokalen 

Akteuren regionale Engagementstrategien, die dann in eine landesweite Engagementstrate-

gie integriert werden. Sie richten Engagementportale als Dienstleistungen für die Bürgerinnen 

und Bürger, Unternehmen sowie Vereine und Verbände ein und pflegen diese. Dazu gehört 

auch eine Datenbank für Initiativen, die Unterstützung suchen, um Menschen, die sich enga-

gieren wollen, zu vermitteln. Diese sollte auch Einsatzstellen des Bundesfreiwilligendienstes 

beinhalten. Die MMZ sollen die Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Ehrenamts-

messen unterstützen. Die Messen dienen der Information und Gewinnung von Engagierten 

und sind gleichzeitig ein Mittel der Öffentlichkeitsarbeit. Im Interesse ihrer Wirksamkeit sollten 

sie künftig stärker ins Zentrum regionaler Aufmerksamkeit treten. Ein Beirat oder Verein, in dem 

die zivilgesellschaftlichen Akteure vertreten sind, soll eine ausgewogene Arbeit der MMZ ge-

währleisten. 

-  Weitere Strukturen zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Neben den Förderstrukturen auf den Ebenen von Land, Kreis und Gemeinde gibt es zahlreiche 

weitere Akteure und Einrichtungen, die sich dem bürgerschaftlichen Engagement von und für 

Ältere widmen. Das Spektrum reicht hier vom „Netzwerk freiwilliges Engagement e.V.“ bis zu 

den Selbsthilfegruppen.
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Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Das „Netzwerk freiwilliges Engagement M-V e.V.“ muss künftig stärker als bisher seiner Aufgabe 

als unabhängiges Sprachrohr der zivilgesellschaftlichen Initiativen nachkommen und durch 

das Land dazu in die Lage versetzt werden. Die Aktivierung engagementwilliger Älterer in 

ländlichen Räumen setzt vor allem den Aufbau engagementfördernder Strukturen, wie zum 

Beispiel Seniorenbüros und Mehrgenerationenhäuser sowie logistische Unterstützung voraus. 

Die im Bundeshaushalt für 2016 verankerte Sicherung der Mehrgenerationenhäuser ist dauer-

haft auszugestalten, die Seniorenbüros in Mecklenburg-Vorpommern sind aufgabengerecht 

auszustatten und gegebenenfalls auszubauen. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für das 

bürgerschaftliche Engagement kann auf Kreisebene vor allem über Projekte geweckt werden. 

Dazu gehören z.  B. Aktionen zum Tag des Ehrenamts. Im Einrichtungenqualitätsgesetz soll 

die „Öffnung in das Gemeinwesen unter Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements“ für 

Einrichtungen als Soll-Bestimmung aufgenommen werden. Bei der Anwendung technischer 

Systeme im Wohnumfeld kann ehrenamtliche Unterstützung eine wirksame Hilfe darstellen, 

wie z. B. durch die Initiative der Senioren-Technik-Botschafter. Der Austausch zwischen zivilge-

sellschaftlichen Akteuren ist länderübergreifend auszubauen und zu fördern.

dd) Qualifizierung

Das Bildungsangebot für Engagierte wie für Engagementwillige im Land muss erweitert wer-

den und für alle wahrnehmbar sein. Je eher dies vermittelt wird, desto fundierter sind ent-

sprechende Erfahrungswerte. Schon in der Schule kann und sollte deshalb das Interesse am 

gemeinnützigen Engagement geweckt werden. 

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Der freiwillige und selbstbestimmte Einsatz für die Gemeinschaft muss Bestandteil des le-

benslangen Lernens von der Kita-Erziehung über die allgemeine Schulbildung und Berufs-

qualifikation bis hin zum Vereinsleben werden. Alle Bildungseinrichtungen sollten dazu enger 

mit lokalen Vereinen und Initiativen zusammenarbeiten. Bildungsangebote fürs Engagement 

richten sich an ein breites Spektrum Freiwilliger und sind daher möglichst voraussetzungs-

los an die Fähigkeiten und die Bedarfe der Teilnehmenden und der Gesellschaft anzupassen. 

Ihre Flexibilität in dieser Hinsicht sowie ein niederschwelliger Zugang zu ihnen ist also ein 
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entscheidendes und anzulegendes Qualitätskriterium. Für bürgerschaftlich Engagierte sollten 

Qualifizierungsmaßnahmen kostenfrei sein. Es müssen Fortbildungen für Bürgerinnen und 

Bürger, Verwaltungsmitarbeiter und Kommunalpolitiker angeboten werden, die als zentrale 

Ansprechpartner für das bürgerschaftliche Engagement fungieren, beispielsweise zu den The-

men Netzwerkpflege, Fundraising oder Leitbild der Bürgerkommune. Besonderer Maßnahmen 

bedarf es zur Vermittlung von Leitungskompetenzen, Geschäftsordnungskompetenzen, Mit-

gliederwerbung und Freiwilligenmotivation, Aufgabendelegation, Nachwuchsförderung und 

Nachfolgeaufbau sowie Pressearbeit, Mittelakquise und Buchführung. Sowohl zur Entwicklung 

von Qualitätskriterien für Weiterbildungsangebote sowie zur Evaluation ihrer Qualität bietet 

die Ehrenamtsstiftung die geeignete Plattform. Bildungsanbieter wie Volkshochschulen kön-

nen das Thema „Bildungsangebote für Ältere im Übergang in die nachberufliche Lebenspha-

se“ aufgreifen und entsprechende Angebote – gemeinsam mit Arbeitgebern – entwickeln. 

Bei der Auswahl an möglichen Tätigkeiten, mit denen die gewonnene Zeit gefüllt werden 

kann, ist die ehrenamtliche Aufgabe nur eine von verschiedenen Wegen, wie sich Sinnstif-

tung nach Ende des Berufslebens erzielen lässt. Für die Gewinnung von Menschen für leitende 

Aufgaben im bürgerschaftlichen Engagement muss eine behutsame Heranführung sowohl 

auf die Übernahme von Verantwortung als auch auf die Gestaltung neuer Führungsstrukturen 

vorbereiten. Im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeit absolvierte Qualifikationsmaßnahmen sind 

so zu bescheinigen, dass sie auch im Erwerbsleben, beispielsweise in Bewerbungsverfahren, 

hilfreich sind. Dies trägt auch zur gesellschaftlichen Anerkennung von bürgerschaftlichem En-

gagement bei. Es ist zu prüfen, inwiefern die im Engagement erworbenen Kompetenzen in 

formalen Bildungsgängen anerkannt werden können. In die Fortbildungen zum bürgerschaft-

lichen Engagement, so z. B. bei der SeniorTrainerausbildung oder durch die Ehrenamtsstiftung, 

sollte ein thematisches Modul „Mobilität“ zur Organisation von Gemeinschaftsverkehren ein-

gebunden werden.



 Enquete-Kommission „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“ 1121

ee) Finanzielle Förderung

Trotz des grundsätzlichen Verzichts auf Vergütung und aller Bemühungen um die Einwerbung 

von Mitteln bleibt bürgerschaftliches Engagement stets, wenn auch in unterschiedlichem 

Maße, auf finanzielle Förderung angewiesen. Ohne dies wird die Engagementförderung insbe-

sondere im ländlichen Raum nicht möglich sein, zumal die zunehmende Altersarmut ebenfalls 

Grenzen setzt. Darum sind zusätzliche Kosten für die Engagierten zu vermeiden und Formen 

der Leistungsentschädigung zu erwägen. 

- Öffentliche Förderung 

Die umfassende und gleichmäßige Verstetigung von Unterstützungsstrukturen sowie eine 

durchgängige Transparenz von Kriterien und Verfahren erscheint in allen Formen des bürger-

schaftlichen Engagements wesentlich für seine Effizienz wie für seine Motivation. Beides, Ver-

stetigung und Transparenz, sind daher zumindest für die Landesförderung zu gewährleisten.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Es sollte Transparenz darüber hergestellt werden, in welcher Höhe und für welche Zwecke För-

derung durch Land, Städte und Gemeinden für das bürgerschaftliche Engagement erbracht 

wird. Dies ist eine der Voraussetzungen dafür, die finanzielle Basis einer Landesengagement-

strategie näher zu bestimmen und entsprechend weiterzuentwickeln. EU-, Bundes- und Lan-

desförderprogramme sind, wenn möglich, inhaltlich und zeitlich besser aufeinander abzustim-

men, um die Nachhaltigkeit von Projekten zu sichern. Dabei soll die Kumulierung der Mittel 

grundsätzlich möglich sein. Die Entbürokratisierung des bürgerschaftlichen Engagements ist 

eine der vordringlichsten Aufgaben. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf kleinere Initiativen 

und Projekte. Die Förderkriterien und Abrechnungsmechanismen sollen künftig vereinfacht 

werden auch um Freiräume für die Finanzierung von Gesten der Anerkennung (Glückwunsch-

karten, Blumensträuße, Traueranzeigen o. ä.) zu schaffen. Die Landesregierung ist in diesem 

Zusammenhang aufgefordert, immer wieder zu prüfen, inwieweit die aktuellen Regelungen 

für die Beantragung und den Verwendungsnachweis öffentlicher Fördermittel praxistauglich 

vereinfacht sowie Zugänge zu Zwischenfinanzierungen und Komplementärmitteln erleich-

tert werden können. Hier kommt der Ehrenamtsstiftung eine wichtige Mittlerrolle zu. Die 

Kosten für die zentralen Ansprechpartner, die Grundfinanzierung der Engagement fördern-
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den Institutionen in den Landkreisen und Ämtern, Aufwandsentschädigungen, Haftpflicht-

versicherungen für Engagierte sowie Projekte müssen anteilig vom Land getragen werden.  

Die Projektförderung muss, wo erforderlich, verstetigt werden können, um Kontinuität im 

Bürgerschaftlichen Engagement zu ermöglichen. Bei der Ausgestaltung der Projektförderung 

sind neben etablierten Vereinen und Verbänden offene oder projektorientierte Strukturen zu 

fördern, auch wenn sie nur temporär angelegt sind. Es ist zu prüfen, wie eine kontinuierli-

che, projektunabhängige Förderung (Sockelfinanzierung) für Vereine und andere förderfähige 

Rechtspersonen ermöglicht werden kann. Die Finanzierungslücke, die regelmäßig bei einer 

jährlichen Projektförderung zwischen Januar und Mai für Zuwendungsempfänger entsteht, ist 

zu schließen, beispielsweise durch die Schaffung eines Fonds für bürgerschaftliches Engage-

ment und durch eine bedarfsgerechte Personalausstattung in den Bewilligungsinstanzen. Das 

Land muss unbürokratische Möglichkeiten der Aufwandsentschädigung für Fahrtkosten ent-

wickeln, die Menschen erhalten, die sich überörtlich engagieren und die Fahrtkosten nicht von 

ihren Verbänden erstattet bekommen. Viele schwerbehinderte Menschen sind in ihrer Mo-

bilität auf ein Kraftfahrzeug, insbesondere im ländlichen Raum, angewiesen. Der § 8 Einglie-

derungshilfe-Verordnung regelt die Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges als Leistung 

zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Die gängige 

Praxis sieht allerdings so aus, dass die Kostenträger in vielen Fällen darauf beharren, dass die 

möglichen Zuschüsse nur dann übernommen werden, wenn damit Arbeit ermöglicht wird. 

Diese Praxis muss sich ändern, um auch bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftliche 

Teilhabe für diese Personengruppen zu ermöglichen. Dort wo sowohl die Qualifizierung der 

Helfer als auch ihr kontinuierlicher Einsatz eine besondere Rolle spielen (z. B. in der Betreuung 

Pflegebedürftiger) sollten angemessene Vergütungen gewährt werden. Erwerbsähnliche Ver-

hältnisse, die z. B. durch stundenweise Vergütung und Einsatzpläne gekennzeichnet sind, soll-

ten nicht mit dem Begriff „Bürgerschaftliches Engagement“ bezeichnet werden, sondern sind 

in reguläre, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu überführen. Es ist zu 

prüfen, inwieweit Zeitaufwandsentschädigungen angemessen berücksichtigt und Zeitarbeits-

konten als Ko-Finanzierungsanteil auf Förderungen angerechnet werden können. Das Land 

soll sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass geprüft wird, inwieweit Bürgerschaftliches En-

gagement auf die Rentenpunkte oder steuermindernd angerechnet werden kann. 
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- Sonstige Förderung 

Neben der öffentlichen Förderung profitiert das Bürgerschaftliche Engagement auch von 

finanzieller Unterstützung durch Einzelpersonen, Stiftungen und Unternehmen im Rahmen 

von Spenden, Sponsoring oder Crowdfunding.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die Bereitschaft, Stiftungen zu gründen oder Zustiftungen zu machen, das Sponsoring für Pro-

jekte und Events zu übernehmen sowie das Spendenwesen im Allgemeinen sind für das bür-

gerschaftliche Engagement in Mecklenburg-Vorpommern zu kultivieren. Hierzu gehören eine 

ausdrückliche Willkommens- und Anerkennungskultur gegenüber denen, die sich finanziell in 

Mecklenburg-Vorpommern engagieren wollen. Die Wirtschaft beteiligt sich z. B. durch Spon-

soring im Sport an der Förderung der Engagementlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. 

Dieses Engagement könnte noch durch Corporate Volunteerings ergänzt werden. Statt eines 

herkömmlichen Betriebsausflugs könnten sich die Mitarbeiter einen Tag für eine gemeinnützi-

ge Initiative oder einen sozialen Träger engagieren. 

Die Landesregierung prüft die (steuerrechtliche) Durchführbarkeit von „Marktplätzen der guten 

Geschäfte“. Bei diesem Veranstaltungsformat treffen Unternehmen und gemeinnützige Einrich-

tungen aufeinander und machen Geschäfte – bei denen alles außer Geld getauscht werden darf. 

Bei positivem Prüfergebnis sollen solche Veranstaltungen von den MMZ der Kreise mit den exis-

tierenden Ehrenamtsmessen vernetzt werden. Öffentliche Verwaltungen, Wirtschaftsunterneh-

men sowie Privatleute sollten prüfen, inwiefern sie Arbeitsmittel wie Kommunikationstechnik, 

Maschinen, Werkzeug, Material, Kleidung und Lebensmittel ganz oder vorübergehend für das 

bürgerschaftliche Engagement verfügbar machen können, zur Qualifikation des bürgerschaft-

lichen Engagements beitragen können, Orte zur Verfügung stellen können, an denen bürger-

schaftlich Engagierte sich versammeln und miteinander arbeiten. Dieser Raumbedarf reicht von 

Büros und Sitzungssälen über Werkstätten und Lagerräumen bis hin zu Empfangsräumlichkeiten 

und Ausstellungsflächen. Digitale Spenden- und Teilhabeaufrufe für ein Crowdfunding sollten 

beispielsweise über die Hompage der Ehrenamtsstiftung organisierbar werden. Ein solches pro-

jektbezogenes Online-Angebot hat den Vorzug, auch über die Landesgrenzen hinaus mit Meck-

lenburg-Vorpommern verbundene Unterstützerinnen und Unterstützer mobilisieren zu können.

Das Sondervotum der von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN benannten Kommissions-

mitglieder ist in der Publikation „Die Enquete-Kommission ‚Älter werden in Mecklenburg-Vor-

pommern´ in der 6. Wahlperiode 2011 – 2016“ nachzulesen.
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F „Infrastruktur und Daseinsvorsorge“

a)  Beratungsverlauf zum Themenfeld „Infrastruktur und Daseinsvorsorge“

Diese Problematik wurde erstmals während der 18. Sitzung am 24. Januar 2014 mit einem Ein-

führungsvortag zum Thema „Ländlicher Raum in Mecklenburg-Vorpommern“ durch das Ber-

lin-Institut und die Hochschule Wismar behandelt. Während der 19. Sitzung am 7. März 2014 

trugen Vertreter der Hochschule Neubrandenburg und des Regionalen Planungsverbandes 

Westmecklenburg zum Thema „Projekte und Strategien im Rahmen des Aktionsprogramms 

regionale Daseinsvorsorge“ in der Kommission vor. Der Bericht des Ministeriums für Landwirt-

schaft, Umwelt und Verbraucherschutz „Regionale Schrumpfung gestalten“ wurde durch die 

Kommission auf der Sitzung am 20. Juni 2014 entgegengenommen. Während ihrer 28. Sitzung 

am 28. Januar 2014 nahm die Kommission den Bericht des Ministeriums für Energie, Infrastruk-

tur und Landesentwicklung entgegen, verbunden mit einer Anhörung der Kreise und kreis-

freien Städte. Zur Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms trug das Ministe-

rium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung während der 37. Kommissionssitzung 

am 19. Juni 2015 vor. Den Beschluss über die Vergabe einer Grundlagenexpertise zu diesem 

Themenfeld fasste die Kommission während ihrer 36. Sitzung am 29. Mai 2015. Während ihrer  

43. Sitzung am 11. Dezember 2015 wurde die Grundlagenexpertise vorgestellt und der Be-

schluss über eine Anhörung zu dieser Thematik gefasst. Diese erfolgte während der 44. Sitzung 

am 15. Januar 2016. Die Berichterstattung des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Lan-

desentwicklung zum „Breitbandausbau in Mecklenburg-Vorpommern“ stand auf der Tages-

ordnung der 45. Sitzung am 26. Februar 2016. Die Anhörung hierzu fand auf der 46. Sitzung am  

8. April 2016 statt. Während der 47. Sitzung am 3. Juni 2016 erfolgte die abschließende Bera-

tung und Beschlussfassung zum Abschlussbericht der Enquete-Kommission mit den Themen-

feldern „Bildung und Arbeit“, „Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftliche Teilhabe“ 

sowie „Infrastruktur und Daseinsvorsorge“ verbunden mit einer Anpassung der Handlungs-

empfehlungen in den Themenfeldern „Wohnen im Alter“ und „Alter und Gesundheit/Pflege“
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b) Handlungsempfehlungen „Infrastruktur und Daseinsvorsorge“

Die Gestaltung des demografischen Wandels wird neue, heute noch unbekannte Herausfor-

derungen hervorbringen. Deshalb wird es notwendig sein, die Trends im Blick zu behalten, um 

flexibel auf neue Entwicklungen reagieren zu können und sich über die angestrebten Ziele im-

mer wieder neu zu verständigen. In den ländlich-peripheren Räumen Mecklenburg-Vorpom-

merns leben Menschen, die dort verwurzelt sind und die dort alt werden wollen. Ihnen gleich-

wertige Lebensverhältnisse zu ermöglichen, steht im Rahmen der Daseinsvorsorgepflicht in 

der Verantwortung von Politik und öffentlicher Verwaltung. Gleichzeitig muss die Infrastruktur 

an veränderte Bevölkerungszahlen angepasst werden. Dabei müssen die begrenzten Mittel 

und Maßnahmen priorisierend eingesetzt werden, einerseits kompensativ, dort, wo sie am 

notwendigsten gebraucht werden; andererseits effizient, dort, wo sie am meisten bewirken. 

Grundlage dafür ist eine integrative Planung auf regionaler Ebene über die unterschiedlichen 

Ressorts und über alle Steuerungsebenen hinweg.

Eine an den Potenzialen orientierte Vision ermöglicht die Entwicklung und aktive Gestaltung 

der ländlichen Räume für die dort lebenden Menschen. Eine solche Vision beinhaltet mehr 

demokratische Mitbestimmung sowie soziale, technische, ökonomische und ökologische In-

novationen. Der demografische Wandel wird auch in Zukunft eine Gestaltungsaufgabe vieler 

ländlicher und städtischer Räume in Deutschland und Europa bleiben. Mecklenburg-Vorpom-

mern hat hier eine Vorreiterrolle. Es muss vorangehen und seine Erfahrungen mit anderen 

Regionen teilen.

aa) Raumplanerische Rahmenbedingungen für alternative Modelle der 
Daseinsvorsorge

Um die Herausforderungen des demografischen Wandels zu bewältigen, bedarf es einer An-

passung der raumplanerischen Rahmenbedingungen.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Der Verlauf der demografischen Entwicklung determiniert die Handlungsoptionen für Verwaltung, 

Politik und Bürger. Sämtliche öffentliche Investitionen in Einrichtungen der Infrastruktur und Da-

seinsvorsorge müssen auch im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung der jeweiligen 
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Nachbargemeinden betrachtet und auf ihre Nachhaltigkeit überprüft werden. Der Prüfungsauf-

wand sollte in einem angemessenen Verhältnis zu Nutzungsdauer sowie Investitions- und Fol-

gekosten stehen. Bei Investitionen sind Umnutzungs- und Rückbauoptionen zu bedenken. Zur 

nachhaltigen Lenkung öffentlicher Investitionen bietet sich die Aufstellung von Regionalen Inte-

grierten Siedlungsentwicklungskonzepten (RINSEK) bzw. Regionalen Flächennutzungsplänen an. 

Die Einführung von RINSEK in Verbindung mit den Regionalen Flächennutzungsplänen muss ge-

prüft werden. Bei der Umsetzung solcher Konzepte sollte ein Methodenbaukasten partizipativer 

und integrierter Planung zur Anwendung kommen, der u. a. regional verankerte Lenkungsgruppen 

mit Akteuren aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Siedlungsentwicklung, Um-

welt, Versorgungsinfrastrukturen, Gesundheit, Soziales, Bildung und Kultur sowie Zukunftsdialoge 

mit der Bevölkerung oder empirische Spaziergänge umfasst. Die Erarbeitung solcher Konzepte so-

wie darin geplante Um- und Rückbaumaßnahmen müssen analog zum Programm Stadtumbau 

Ost gefördert werden. Die Landesregierung soll sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die 

Stärkung der regionalen Daseinsvorsorge zur Gemeinschaftsaufgabe wird. Die Gemeinden sollen 

im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit gemeinsam die Herausforderungen des demogra-

fischen Wandels angehen und Lösungsansätze entwickeln. Dazu sind entsprechende Maßnahmen 

modellhaft zu testen und auf ihre Tragfähigkeit zu überprüfen (z. B. Regionale Flächennutzungsplä-

ne). Kommunale Unternehmen müssen prüfen, ob sich durch die Zusammenarbeit mit anderen 

Unternehmen Synergieeffekte realisieren lassen. So können zum Beispiel städtische und ländliche 

Wohnungsunternehmen zusammenarbeiten und sich Stadtwerke zu „Landwerken“ entwickeln. 

Engagierte Menschen mit Unternehmergeist und neuen Ideen sind stärker in interkommunale 

und interregionale Kooperationen für die Entwicklung und Umsetzung von integrierten Zukunfts-

konzepten einzubeziehen. Gesellschaftliche Fragestellungen wie die Verbesserung der Lebens-

qualität und der Umgang mit regionalen demografischen Entwicklungen sollen im Mittelpunkt 

stehen. Um seniorengerechte Quartiere mit kurzen Wegen zu gestalten und einer Zersiedlung 

entgegenzuwirken, ist die Innenentwicklung, u.  a. mit Instrumenten wie Flächenmanagement, 

Leerstandskatastern und temporären Zwischennutzungen, voranzutreiben. In Fortschreibung des 

Landesraumentwicklungsprogramms wird die neue Raumkategorie der „Ländlichen Gestaltungs-

Räume“ (LGR) eingeführt und anhand festgelegter Kriterien räumlich abgegrenzt, um besondere Si-

cherungs- und Entwicklungsmaßnahmen der Daseinsvorsorge sowie die flexible Anwendung von 

Standards zu rechtfertigen und umzusetzen. Dieses Instrument ist durch alle raumwirksamen Res-

sorts der Landesregierung zu nutzen. Hier sollten Modellprojekte zur Schaffung einer seniorenge-

rechten Infrastruktur, wie sie auch in den anderen Kapiteln dieses Berichts vorgeschlagen werden, 

bevorzugt durchgeführt werden. Außerdem soll eine Standardöffnung für eine flexiblere Ausge-

staltung der Daseinsvorsorge getestet werden. Es gilt das Prinzip: Umbau von Rahmenbedingun-
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gen vor Abbau von Daseinsvorsorge. Dabei muss stets geprüft werden, ob der veränderte Standard 
auch im Interesse der betroffenen Senioren liegt und nicht nur zugunsten des Einrichtungsträ-
gers oder des Angebotserbringers erfolgt. Das Land soll sich beim Bund dafür einsetzen, auch für 
raumwirksame Bundeszuständigkeiten ein Standarderprobungsgesetz auf den Weg zu bringen. 
Die Landesregierung wird aufgefordert, die Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) „Demografi-
scher Wandel“ zu verstetigen und in diesem Rahmen die raumwirksamen Ressortprogramme für 
die „Ländlichen GestaltungsRäume“ (LGR) zu konzertieren und zu evaluieren. Die Landesregierung 
hat dem Landtag einmal je Legislaturperiode über ihre Arbeit zu berichten. Öffentliche Mittelgeber 
auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene sollen neuen Konzepten und experimentellen Ansätzen eine 
Chance geben und den Mut kleinerer Städte und Gemeinden belohnen. Alternative Modelle der 
Daseinsvorsorge müssen ermöglicht und evaluiert werden. Auch ein Scheitern solcher Projekte 
ist im Ergebnis als Erfolg zu betrachten, wenn die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden. 
Das ist im Rahmen der Evaluation sicherzustellen. Diese Evaluationen müssen zentral und einfach 
zugänglich gemacht werden. Gleiches gilt für die Bewertung der Standardöffnungen. 

bb) Kommunalfinanzierung

Der demografische Wandel erfordert auch eine Anpassung der Kommunalfinanzierung, um 
den veränderten Aufgaben, die den Kommunen im Rahmen des demografischen Wandels 
zufallen, gerecht zu werden.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die quantitative und qualitative Leistungsfähigkeit der Kommunen hat den Veränderungen 
des demografischen Wandels Rechnung zu tragen. Dies setzt voraus, dass die Ausstattung der 
kommunalen Verwaltungen stets aufgabengerecht angepasst wird. Damit Mittel für die Be-
wältigung der Herausforderungen des demografischen Wandels zur Verfügung stehen, muss 
der Seniorenanteil als Kriterium im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt werden. Das 
Land Mecklenburg-Vorpommern soll sich auf Bundesebene für eine angemessene Berück-
sichtigung der demografischen Belastungen im Länderfinanzausgleich einsetzen. Um einen 
effektiven und effizienten Fördermitteleinsatz zu gewährleisten und die Förderung besser an 
die Bedürfnisse vor Ort anzupassen, soll das Land zunächst in den „Ländlichen Gestaltungs-
Räumen“ (LGR) die Einführung von Regionalbudgets prüfen, mit denen die betroffenen Regio-
nen eigenständig über den Einsatz dieser Finanzmittel entscheiden können. Die notwendigen 
Mittel dafür sind zur Verfügung zu stellen. 
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cc) Etablierung von flächendeckenden Regional-, Stadt-,  
Quartiers- und Dorfmanagements

Im Zusammenhang mit dem Programm „Soziale Stadt“, den LEADER-Regionen oder den Modell-
vorhaben Raumordnung (MORO) hat sich das Quartiers- bzw. Regionalmanagement als Instru-
ment bewährt. Dies schafft die notwendigen Voraussetzungen für die Vernetzung von Akteuren, 
Initiativen und Verwaltungen auf lokaler Ebene. Eine solche Koordination sichert - das hat die Ar-
beit der Enquete-Kommission gezeigt - Älteren ein langes Leben im angestammten Wohnumfeld. 

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Ein Regional-, Stadt-, Quartiers- und Dorfmanagement mit koordinierender Funktion soll flächen-
deckend eingeführt werden und dessen Träger sollen dafüraus öffentlichen Mitteln dafür aus-
kömmlich ausgestattet werden. Das können neben den Institutionen mit schon etablierten Quar-
tiers- und Regionalmanagern beispielsweise die im Themenfeld „Bürgerschaftliches Engagement 
und Gesellschaftliche Teilhabe“ geforderten MitMachZentralen auf Ebene der Städte, Quartiere, 
Ämter oder andere Träger sein. Zu den Aufgaben der dort tätigen Regional-, Stadt-, Quartiers- und 
Dorfmanager gehört es im Wesentlichen, Potenziale vor Ort zu ermitteln, lokale Akteure zu vernet-
zen, externe Expertinnen und Experten hinzuzuziehen, Finanzierungen zu organisieren sowie Ver-
anstaltungen zu koordinieren und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit zu pflegen. Die im Rahmen 
des Präventionsgesetzes bereitgestellten Mittel müssen in Netzwerkarbeit und Care Management 
investiert werden, um Menschen ein langes Leben in der Häuslichkeit zu ermöglichen. Darauf soll 
das Land im Rahmen seiner Gestaltungskompetenz in der Präventionskonferenz und in den Lan-
desrahmenvereinbarungen hinwirken, etwa im Hinblick auf „gesund älter werden“ und „Prävention 
in den Lebenswelten“. Hier könnten Mittel aus der Stadt- und Regionalentwicklung und der Prä-
vention gebündelt werden. Menschen und Initiativen, Gemeindeverbünde, Dorfgemeinschaften 
und Nachbarschaftsinitiativen, die im Land Gemeinschaftsprojekte und insbesondere alternative 
Modelle der Daseinsvorsorge oder Projekte zur Stärkung regionaler Wertschöpfung betreiben wol-
len, müssen fachlich unterstützt werden. Dazu müssen je nach Themengebiet Beratungsangebote 
vorhanden sein. Diese könnten beispielsweise von der Ehrenamtsstiftung (z. B. Organisation von 
freiwilligem Engagement), der Landesregierung, der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpom-
mern mbH, den Verkehrsgesellschaften der Landkreise (z.  B. Dorfläden, Bürgerbusse, Gemein-
schaftsverkehre) oder den Pflegestützpunkten (z. B. Pflegende Gemeinschaften, Betreuung und 
Unterstützung Pflegebedürftiger) vorgehalten werden. Da, wo diese Beratungsangebote für die 
jeweiligen Institutionen eine zusätzliche Leistung darstellen, müssen sie entsprechend ausgestat-
tet werden.
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dd) Verzahnung der Sozialplanung mit anderen für das eigenständige Leben 
 im Alter relevanten Fachplanungen

Wie die Arbeit der Enquete-Kommission gezeigt hat, muss die gemeindliche, kreisliche und 

landesweite Planung stärker fachübergreifend aufgestellt sein, um die Lebenswelten von Men-

schen besser zu berücksichtigen. Dafür sind umfassende demografiefeste Sozial- und Teilha-

beplanungen zu entwickeln.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die Pflegesozialplanung der Landkreise und kreisfreien Städte muss regelhaft zu einem se-

niorenpolitischen Gesamtkonzept ausgeweitet werden, das neben der Pflege auch Aspekte 

der Teilhabe und Daseinsvorsorge älterer und gegebenenfalls gesundheitlich eingeschränkter 

Menschen umfasst. Planungen auf der Kreisebene müssen mit den kreisangehörigen Städten, 

Ämtern und Gemeinden abgestimmt sein, um auch die dortigen Ressourcen und Ideen ein-

zubinden. Zudem ist zu gewährleisten, dass die maßgeblichen Akteure der Zivilgesellschaft 

in das Zustandekommen des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes einbezogen werden. Die 

Finanzierung der seniorenpolitischen Gesamtkonzepte durch das Land muss sichergestellt 

und verstetigt werden, damit eine laufende Fortschreibung und Anpassung an den aktuellen 

Pflegebedarf gewährleistet wird. Dieses muss sich dann in den integrierten Planungen ande-

rer Raumebenen, z. B. den Integrierten Stadtentwicklungskonzepten (ISEK) und Integrierten 

Ländlichen Entwicklungskonzepten (ILEK) widerspiegeln, vor allem auch auf der kommunalen 

Ebene in der Bauleitplanung. Die Ergebnisse vorhandener Quartiersarbeit und vernetzter Be-

treuungs- und Versorgungskonzepte müssen Bestandteil der Sozialberichterstattung werden. 

Der Zuzug junger Menschen in den ländlichen Raum ist zu fördern, damit wieder nachbar-

schaftliche bzw. familiäre Unterstützungsstrukturen für ältere Menschen entstehen. Dort, wo 

kein seniorengerechtes Wohnumfeld mehr aufrechtzuerhalten ist, müssen Ältere, die einen 

Wohnortwechsel wünschen, bei einem Umzug unterstützt werden. 

ee)  Sicherung der Nahversorgung

Die Zentralen Orte haben hinsichtlich der Nahversorgung eine Ankerfunktion. Das gilt für die 

Ausweisung neuer Wohngebiete und die Förderung von Seniorenwohnen genauso wie für 

die Steuerung von Einzelhandel und medizinischen Einrichtungen. Auch eine entsprechende 
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Einbindung in den ÖPNV ist zu gewährleisten. Dies entlässt die Landesregierung auch für die 

ländlich-periphere Gebiete nicht aus der Verantwortung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

eine mobile Versorgung einen wichtigen Beitrag leistet, um Älteren einen möglichst langen 

Verbleib „in den eigenen vier Wänden“ zu ermöglichen. Im Zuge der Entwicklung kleinerer, 

schlecht angebundener Orte können verschiedene Maßnahmen zu einer verbesserten Nah-

versorgung führen. Da für die lokale Ebene eine Vielzahl von konkreten Lösungen denkbar ist, 

müssen Verantwortlichkeiten für die Umsetzbarkeit einzelner Handlungsempfehlungen vor 

Ort festgelegt werden.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Es sind gezielt Einzelhandelsunternehmen anzusprechen, die auch kleine Filialen einrichten. 

Nachbarschaftstreffs, Wohnungsunternehmen und Sportvereine, die Orte für temporäre oder 

multiple Nutzung bereitstellen, wie z. B. „Neue Dorfmitte“ oder „Multiple Häuser“, sind dafür 

gezielt zu fördern. Hier ist auch eine Verknüpfung mit öffentlich zugänglichen Computern vor-

stellbar, an denen Menschen - mit Unterstützung - digitale Kommunikation und Dienstleistun-

gen nutzen können. Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfläden und Repair-Cafés können wichtige 

Kristallisationspunkte für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftliche Teilhabe auf 

dem Land sein und sind deshalb zu unterstützen. Hierbei sind insbesondere auch die regio-

nalen Strukturen, z. B. gemeinwesenorientierte Organisationen oder Kirchen, mit zu berück-

sichtigen und einzubinden. Die Implementierung von Genossenschaftsmodellen und lokalen 

Tauschgemeinschaften zum Austausch von Dienstleistungen, Waren oder Arbeitsmitteln ist 

zu erproben und zu evaluieren. In diesem Zusammenhang können auch regionale Komple-

mentärwährungen zur Belebung regionaler Wirtschaftskreisläufe erprobt werden. Der mobile 

Einzelhandel ist da zu unterstützen, wo eine anderweitige Versorgung nicht gewährleistet ist. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn er mit weiteren Angeboten wie Apothekendiensten und 

Bankdienstleistungen verknüpft wird. Im Dialog vor Ort mit Lebensmittelhändlern und Pro-

duzenten können Markttage gemeindeübergreifend, an unterschiedlichen Orten der Region 

ohne ausreichende Versorgung jeweils an einem anderen Wochentag organisiert werden. Der 

Einzelhandel sollte verstärkt mit den Dienstleistern in den Zentralen Orten durch gemeinsa-

me Organisation von Lieferservice oder Einkaufsfahrten die Kunden in den Einzugsgebieten 

versorgen. Angebote öffentlicher Dienst- und Serviceleistungen, wie beispielsweise in Bürger-

büros und Bibliotheken, sind verstärkt digital zugänglich zu machen. Ebenso die regionale 

Kreditwirtschaft ist an der Erhaltung der Daseinsvorsorge interessiert, da sonst ein Wertverfall 
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der Immobilien droht. Daher lohnt es auch für sie, sich an innovativen Konzepten der Daseins-

vorsorge zu beteiligen. Entsprechende Initiativen sollten vor Ort angeregt werden. Um auch 

kleine solidarische Initiativen - abseits der etablierten Organisationsformen - zu ermöglichen, 

sind Reformen im Bereich des Genossenschaftsrechts zu prüfen. Vor allem die jährlichen Prü-

fungen und die ersten Gebühren sind zu überdenken. Außerdem ist die Rechtsform der „ge-

meinnützigen Genossenschaft“ zu prüfen, insbesondere in Bezug auf die Unternehmen, die in 

erster Linie für die Bedarfe des Gemeinwesens arbeiten.

ff) Konsolidierung des Straßennetzes

Die Nachhaltigkeit von Investitionen in das Straßennetz muss überprüft werden, da es sich 

aufgrund erheblicher Unterhaltungskosten um eine sehr kostenintensive Infrastruktur handelt.

Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die Chancen einer systematischen Netzverkleinerung sind zu nutzen, um einer schleichen-

den Netzverkleinerung durch Straßenverfall vorzubeugen. Dort, wo Bundes-, Landes- und 

Kreisstraßen parallel verlaufen oder sehr wenig befahrene Strecken instand gesetzt werden 

müssen, ist eine Konsolidierung des Straßennetzes notwendig. Im Sinne von nachhaltigem 

Investitionsverhalten müssen bei jedem Ausbau auch die langfristig erforderlichen Instandhal-

tungskosten beachtet und gesichert werden. Für angemessene und kostensparende Instand-

setzungen oder Ausbauten von Kreisstraßen sind die Standards zum Straßenausbau sachge-

recht anzupassen. Es gilt das Prinzip „Erhalt vor Ausbau”. 

gg) Ausbau Telekommunikationsinfrastruktur/Breitband

In allen durch die Enquete-Kommission behandelten Themenfeldern ist der Ausbau der Te-

lekommunikationsinfrastruktur als eine Voraussetzung für die Einführung moderner und teil-

weise innovativer Modelle der Daseinsvorsorge für Ältere identifiziert worden. Daher muss 

die Landesregierung auch in Zukunft gemeinsam mit Telekommunikationsunternehmen, EU, 

Bund und Kommunen den Ausbau des Breitbandes vorantreiben.
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Konkrete Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission:

Die Landesregierung muss zukünftig eine nachhaltige Strategie zum Ausbau des Glasfasernet-

zes entwickeln, um nach dem Auslaufen der aktuellen Förderprogramme den Entwicklungen 

zum Gigabit-Zeitalter gewachsen zu sein. Alle Netzbetreiber sollen ihre Infrastrukturen offen-

legen und koordiniert zusammenarbeiten, um die Erschließung mit Glasfaser zu erleichtern. 

Die vorliegenden Kataster sind zu aktualisieren und weiter zu qualifizieren. Soweit über eine 

Wirtschaftlichkeitslückenförderung kein Anbieter für den flächendeckenden, nachhaltigen 

Ausbau im jeweiligen Projektgebiet gefunden wird, ist zu prüfen, ob der Ausbau der Infrastruk-

tur öffentlich-rechtlich erfolgen kann (sog. Betreibermodell). Dabei ist anzustreben, dass nicht 

einzelne Gemeinden als Eigentümer und Verpächter der Netze auftreten. Die Landesregierung 

soll, soweit sich bei den Ausschreibungen zum Breitbandausbau im Einzelfall kein Anbieter 

findet, Vorstellungen entwickeln und geeignete Vorbereitungen treffen, um gegebenenfalls 

Betreibermodelle umzusetzen.

Das Sondervotum der von den Fraktionen DIE LINKE sowie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN benann-

ten Kommissionsmitglieder sowie deren gemeinsames Sondervotum sind in der Publikation 

„Die Enquete-Kommission ‚Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern´ in der 6. Wahlperiode 

2011 – 2016“ ebenso dargelegt, wie das Sondervotum des von der Fraktion der NPD benann-

ten Kommissionsmitglieds.

Der Abschlussbericht wurde dem Landtag in seiner 109. Sitzung am 8. Juli 2016 unterbreitet 

(Drucksache 6/5610).
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11. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur 
Klärung von Sachverhalten im Zusammenhang mit 
der finanziellen Unterstützung der P+S Werften GmbH

verantwortlich: 
Leiter des Sekretariates des Untersuchungsausschusses,

Regierungsdirektor Knud Winkelmann

11.1 Einsetzung und Untersuchungsauftrag

Der Landtag hat in seiner 27. Sitzung am 28. September 2012 beschlossen, einen Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschuss zur Klärung von Sachverhalten im Zusammenhang mit der 
finanziellen Unterstützung der P+S Werften GmbH mit 11 Mitgliedern einzusetzen und der 
Fraktion der NPD entsprechend § 4 Satz 3 des Untersuchungsausschussgesetzes ein Grund-
mandat einzuräumen.

Mit dem Einsetzungsbeschluss (Drucksache 6/1123) übergab der Landtag dem 1. Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss den Auftrag, folgende Sachverhalte im Zusammenhang 
mit der finanziellen Unterstützung der heutigen P+S Werften GmbH mit den Standorten Pee-
ne-Werft Wolgast und Volkswerft Stralsund durch das Land in der Zeit von 2009 bis zur Ein-
reichung des Antrages auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 29. August 2012 zu klären:

I. Wer hat wann innerhalb der Landesregierung auf welchen Grundlagen über die 
finanzielle Unterstützung der Werften in Stralsund und Wolgast entschieden?

II. Wie hat die Landesregierung die Ausreichung und Verwendung der Mittel sowie 
die Frage, ob die zugesagten Mittel für die Fortführung des Betriebes ausreichten, 
überprüft und wurden seitens der Landesregierung den Risiken entsprechende 
Kontroll- und Prüfungsmaßnahmen eingeleitet?

III. Welche Mitverantwortung trägt die Landesregierung für das Scheitern der Ret-
tungsbemühungen hinsichtlich der Werften in Stralsund und Wolgast?

IV. Welche Schussfolgerungen müssen gezogen werden, um zukünftig vergleichbare 
Situationen zu verhindern bzw. das Controlling und Monitoring des Landes zu ver-

bessern, um ggf. erforderliche Maßnahmen rechtzeitig initiieren zu können?
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Dazu enthält der Einsetzungsbeschluss weitere Einzelfragen, die insbesondere die Rollen der 

unterschiedlichen Beteiligten weiter beleuchten sollten. 

11.2  Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 

Parlamentarischer Untersuchungsausschuss
11 Mitglieder

Vorsitzender: Schulte, Jochen (SPD)
Stellv. Vorsitzende: Rösler, Jeannine (DIE LINKE)

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

SPD Drese, Stefanie
Gundlack, Tilo
Krüger, Thomas
Schulte, Jochen (Vorsitzender)

Albrecht, Rainer 
Heydorn, Jörg
Müller, Heinz (ab 23.10.2012)
Dr. Nieszery, Norbert

CDU Waldmüller, Wolfgang
Renz, Torsten
Schlupp, Beate

Linder, Detlef
Liskow, Egbert
Schubert, Bernd

DIE LINKE Holter, Helmut
Rösler, Jeannine (stv. Vorsitzende)

Foerster, Henning
Dr. Schwenke, Mignon

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Saalfeld, Johannes Suhr, Jürgen

NPD Pastörs, Udo Köster, Stefan 
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11.3 Konstituierung

Am 17. Oktober 2012 wurde der 1. Parlamentarische Untersuchungsausschuss durch die 

1. Vizepräsidentin Beate Schlupp konstituiert. Entsprechend § 6 Satz 1 des Untersuchungs-

ausschussgesetzes wurde auf Vorschlag der SPD-Fraktion als stärkster Fraktion Jochen Schulte 

als Vorsitzender bestimmt. Nach § 6 Satz 3 des Untersuchungsausschussgesetzes wurde auf 

Vorschlag der Fraktion DIE LINKE als stärkster Oppositionsfraktion Jeannine Rösler als stellver-

tretende Vorsitzende bestimmt.

Die Fraktionen benannten folgende Mitglieder als ihre Obleute:

Stefanie Drese (SPD)

Wolfgang Waldmüller (CDU)

Jeannine Rösler (DIE LINKE)

Johannes Saalfeld (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Udo Pastörs (NPD)

Seitens der Landesregierung wurde als Beauftragter der Landesregierung Ministerialrat Nor-

bert Müller-Tillmann bestimmt. 

11.4  Untersuchungstätigkeit

In der Zeit vom 17. Oktober 2012 bis zum 8. Juni 2016 hat der Ausschuss 82 Sitzungen durch-

geführt. 52 Sitzungen wurden insgesamt nicht öffentlich abgehalten. Eine öffentliche Ver-

nehmung am 22. April 2013 musste für eine nicht öffentliche Beratung unterbrochen wer-

den, um das weitere Verfahren abzustimmen. Für 6 dieser Sitzungen hat der Ausschuss die 

Genehmigung der Landtagspräsidentin eingeholt, weil die Sitzungen nicht an regulären 

Sitzungsterminen stattfinden konnten.

In seinen 82 Sitzungen hat der Ausschuss insgesamt 184 Stunden und 10 Minuten getagt. 

Die Beratung von Verfahrensfragen und Ausschussangelegenheiten in nicht öffentlicher Sit-

zung hat 39 Stunden und 11 Minuten in Anspruch genommen. Die öffentlichen Sitzungen 

zur Vernehmung von Zeugen haben insgesamt 144 Stunden und 59 Minuten in Anspruch 

genommen. 
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Der Untersuchungsausschuss hat den Untersuchungszeitraum weitgehend chronologisch ab-

gearbeitet, soweit nicht inhaltliche Zusammenhänge und neue Erkenntnisse einen anderen 

Ablauf nahelegten. Dazu hat sich der Ausschuss in seiner 3. Sitzung am 21. Januar 2013 auf 

eine Einteilung des Untersuchungsgegenstands in drei Komplexe verständigt. Danach sollten 

als Komplex 1 die Etablierung der Treuhandlösung und die Kostenregelung der Treuhand im 

Zeitraum von Mitte 2009 bis zur abschließenden Ausgestaltung des Treuhand-Vertrages am 

4. März 2010 behandelt werden, anschließend als Komplex 2 die Begleitung des laufenden 

Geschäftes der Peene-Werft/Volkswerft Stralsund bzw. der P+S Werften GmbH im Zeitraum 

Frühjahr 2010 bis Ende 2011 und als Komplex 3 die Bereiche Restrukturierung, Investorensu-

che, finanzieller Headroom, Verkaufstreuhand im Zeitraum 2012 bis zur Insolvenzanmeldung. 

Dabei sollten ausdrücklich mögliche Verzahnungen zwischen den Komplexen 2 und 3 be-

rücksichtigt werden, um eine ordnungsgemäße Erfüllung des Untersuchungsauftrags nicht 

zu erschweren. Im weiteren Verfahren wurden die Komplexe 2 und 3 dann überwiegend zu-

sammengefasst.

11.5  Verlauf des Untersuchungsverfahrens

11.5.1 Rechtliche Grundlagen

Grundlage der Arbeit des 1. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses der 6.  Wahlpe-

riode war das am 19. Juli 2002 für das Land Mecklenburg-Vorpommern verkündete Gesetz 

über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen (Untersuchungs-

ausschussgesetz, UAG M-V). Darüber hinaus kamen, solange und soweit nicht durch das 

Untersuchungsausschussgesetz anderes bestimmt worden ist, die Vorschriften der Ge-

schäftsordnung des Landtages und über den Strafprozess sowie die Vorschriften des Ge-

richtsverfassungsgesetzes zur Anwendung.
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11.5.2 Beweisbeschlüsse 

Im Ausschuss wurden insgesamt 134 Beweisanträge gestellt, auf die der Ausschuss 73 Be-

weisbeschlüsse gefasst hat. Davon bezogen sich 3 Beweisbeschlüsse auf die Beiziehung von 

Aktenmaterialien, und 4 Beweisbeschlüsse auf die Beiziehung von E-Mails der P+S Werften 

und 66 auf die Vernehmung von Zeugen. 3 Beweisanträge wurden abgelehnt.

Dabei war die Ablehnung von Beweisanträgen durch die Ausschussmehrheit wiederholt Ge-

genstand eines Verfahrens vor dem Landesverfassungsgericht. Dies betraf die Beiziehung von 

bei der Staatsanwaltschaft vorhandenen E-Mails, die ursprünglich auf einem Server der P+S 

Werften GmbH gespeichert waren und den E-Mail-Verkehr zwischen Land und P+S Werften 

GmbH dokumentierten. Der entsprechende Antrag war im Ausschuss von den Obleuten der 

Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gestellt worden. 

In einem ersten Eilverfahren LVerfG 5/15 e.A. begehrte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

die Feststellung, dass sowohl die mehrheitliche Ablehnung des Antrags im Ausschuss als auch 

das Unterlassen der Weiterleitung des Aktenvorlagebegehrens durch den Ausschussvorsitzen-

den an die Justizministerin jeweils die qualifizierte Minderheit im Ausschuss in ihrem Bewei-

serhebungsrecht und auch den Landtag in seinem Recht auf eine ordnungsgemäße Erfüllung 

des Untersuchungsauftrags verletzt hätten. Mit Beschluss vom 24. September 2015 hat das 

Landesverfassungsgericht den Antrag auf einstweilige Anordnung als unzulässig zurückge-

wiesen. Dabei stellte es wesentlich darauf ab, dass den Fraktionen im Untersuchungsausschuss 

keine besonderen Rechte zukämen. Die im Ausschuss antragstellenden Abgeordneten hätten 

das Quorum für eine qualifizierte Minderheit nicht erfüllt. In jedem Fall brauche es für ein Ak-

tenvorlageersuchen als Teil der Beweisaufnahme einen entsprechenden Beweisbeschluss. Der 

liege nicht vor.

Nach erneuter Ablehnung eines entsprechenden, von allen Abgeordneten der Fraktionen DIE 

LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ausschuss gemeinsam gestellten Antrags betrieben 

diese beiden Fraktionen sowohl ein erneutes Eilverfahren als auch ein Hauptsacheverfahren. 

In diesem Verfahren LVerfG 9/15 stellte das Landesverfassungsgericht fest, dass die Ablehnung 

des Beweisantrages die Antragsteller in ihren verfassungsmäßigen Rechten verletzt hat. Da der 

Beweisantrag von einer qualifizierten Minderheit entsprechend des verfassungsrechtlichen 

Einsetzungsquorums gestellt worden sei, komme es der Mehrheit nicht zu, die Erforderlich-

keit der Beweiserhebung zu beurteilen. Die Ausschussmehrheit hätte deshalb den Beweisan-
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trag nur mit einer besonderen Begründung ablehnen dürfen. Es sei aber keine ausreichende 

Begründung erfolgt. Dem Ausschussvorsitzenden sei jedoch keine Rechtsverletzung vorzu-

werfen, da dieser ohne den entsprechenden Ausschussbeschluss nicht zur Beweiserhebung 

verpflichtet sei.

11.5.3  Beweiserhebung durch Unterlagen

a)  Beweiserhebung durch schriftliche Befragung möglicher Auskunftspersonen

In seiner 2. Sitzung am 12. November 2012 beschloss der Untersuchungsausschuss, welche 

Fragen aus dem Einsetzungsbeschluss schriftlich an welche Auskunftspersonen zuzuleiten 

sind. 

Von folgenden Auskunftspersonen gingen Antworten ein:

1. Bundesregierung

2. Landesregierung

3. HSW Treuhand

4. KfW IPEX

5. NORD/LB

6. LFI Landesförderinstitut

7. Betriebsrat P+S Werften GmbH

8. Aufsichtsrat P+S Werften GmbH

9. Zulieferer der P+S Werften GmbH

10. Geschäftsführung P+S Werften GmbH

(Insolvenzverwalter Berthold Brinkmann)
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b) Beweiserhebung durch Beiziehung von Akten der Landesregierung

Auf Beschluss des Untersuchungsausschusses wurde die Landesregierung beauftragt, die den 

Untersuchungsgegenstand betreffenden Unterlagen, insbesondere Akten, Korrespondenzen 

einschließlich elektronischen Schriftverkehrs, Terminkalendereinträge, Vermerke und etwaige 

sonstige Dokumente, dem Untersuchungsausschuss vollständig und sortiert zur Verfügung 

zu stellen.

Der Bestand dieser Unterlagen umfasst insgesamt 238 kopierte Aktenordner. Im Einzelnen 

handelt es sich um:

Akten des Wirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern 
(an den Ausschuss übergeben im Zeitraum vom 
5. Dezember 2012 bis 19. April 2013)

138 Ordner

Akten des Finanzministeriums Mecklenburg-Vorpommern 
(an den Ausschuss übergeben im Zeitraum 
vom 18. Dezember 2012 bis 30. Januar 2013)

42 Ordner

Akten des Finanzministeriums Mecklenburg-Vorpommern mit E-Mail-
Verkehr Staatssekretär Peter Bäumer aus dem Jahr 2008 
(übergeben am 2. September 2013)

2 Ordner

Akten des Finanzministeriums Mecklenburg-Vorpommern mit 
Vertragsunterlagen zum Kreditvertrag zwischen NORD/LB und KfW IPEX 
und der Volkswerft Stralsund aus dem Jahr 2008 
(übergeben am 2. September 2013)

1 Ordner

Akten des Landesförderinstitutes Mecklenburg-Vorpommern 
(durch das Wirtschaftsministerium an den Ausschuss übergeben 
am 8. Januar 2013)

39 Ordner

Akten der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern 
(an den Ausschuss übergeben im Zeitraum vom 3. bis 30. Januar 2013).

16 Ordner
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c)  Schwärzungen von Akten

Gegenstand von intensiven Diskussionen im Ausschuss und Schriftwechseln zwischen Abge-

ordneten der Opposition auf der einen und dem Vorsitzenden auf der anderen Seite waren 

die seitens der Landesregierung vor der Übergabe in den Akten vorgenommenen Schwär-

zungen von Textpassagen und ganzen Seiten. Die Landesregierung erklärte zum Verfahren 

der Schwärzungen, diese beträfen diejenigen Aktenteile, die nicht zum Untersuchungsgegen-

stand des Ausschusses gehören. Ein Antrag im Ausschuss, die Akten ungeschwärzt und voll-

ständig anzufordern, wurde mehrheitlich abgelehnt.

Entsprechend eines Angebots der Landesregierung haben der Vorsitzende und seine Stellver-

treterin im ersten Halbjahr 2014 vorher konkret benannte Aktenstellen anhand der im Wirt-

schaftsministerium vorhandenen ungeschwärzten Originalakten geprüft. Dabei wurden keine 

unzulässigen Schwärzungen festgestellt.

11.5.4 Beweiserhebung durch Zeugenvernehmungen 

Neben der Auswertung des Aktenmaterials erhob der Ausschuss von April 2013 bis Mai 2016 

Beweis durch öffentliche Vernehmung von 56 Zeugen. Davon wurden 15 Zeugen zweimal vor 

dem Untersuchungsausschuss angehört, 3 davon sogar ein drittes Mal. Insgesamt dauerten 

die Vernehmungen 145 Stunden. Die Zeugenvernehmungen waren in der Regel öffentlich 

und fanden im Plenarsaal des Landtages Mecklenburg-Vorpommern im Schweriner Schloss 

statt. 

Der Untersuchungsausschuss hat 82 Sitzungen durchgeführt, davon 30 Sitzungen, in denen 

Zeugen vernommen wurden. Ordnungsgelder gegen Zeugen wurden nicht verhängt. 
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Im Einzelnen wurden folgende Zeugen gehört:

Nr. Zeuge Dienststelle / Firma / Position

1. Axhausen, Dr. Michael Wirtschaftsprüfer der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Partner, Head of Restructuring

2. Bäumer, Peter Staatssekretär im Finanzministerium Mecklenburg-
Vorpommern, zuvor kommissarisch Abteilungsleiter 

3. Beyer, Andrea NORD/LB

4. Brammertz, Dr. Dieter Früherer Geschäftsführer der P+S Werften GmbH

5. Brinkmann, Berthold Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter der P+S Werften GmbH

6. Caffier, Lorenz Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern

7. Claaßen, Ursula Referatsleiterin, im Untersuchungszeitraum tätig im 
Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern als Leiterin 
des für Bürgschaften zuständigen Referates 

8. Crede, Siegfried früher Volkswerft Stralsund

9. Dehlke, Dieter damals tätig in der Geschäftsführung der P+S Werften GmbH 
von 2010 bis 2011, für Finanzen verantwortlich

10. Domeyer, Michael Schiffsbausachverständiger, Geschäftsführer Ingenieurbüro 
für Schiffstechnik Ingo Schlüter GmbH

11. Fröschke, Guido 1. Bevollmächtigter der IG Metall Stralsund-Neubrandenburg

12. Fuchs, Rüdiger Geschäftsführer der P+S Werften GmbH bei Anmeldung der 
Insolvenz im August 2012

13. Gefken, Hans-Jürgen Geschäftsführer des Schiffszulieferers Kaefer

14. Gerlach, Matthias Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC Schwerin

15. Gießelbach, Roland Im Untersuchungszeitraum Geschäftsführer des 
Landesförderinstitutes M-V

16. Glawe, Harry Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus in Mecklenburg–
Vorpommern seit Oktober 2011

17. Hammer, Martin Schiffsbausachverständiger der K&H Business Partner

18. Hirsch, Dr. Wolfgang Referatsleiter im Bundeswirtschaftsministerium, im 
Untersuchungszeitraum für den Bund im gemeinsamen 
Bürgschaftsausschuss, in dem auch über die Bürgschaften für 
die P+S Werften GmbH entschieden wurde, jetzt pensioniert
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Nr. Zeuge Dienststelle / Firma / Position

19. Idler, Willy NORD/LB

20. Jandke, Holger Im Untersuchungszeitraum Partner der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC und mit der finanziellen 
Unterstützung des Landes für die P+S Werften GmbH befasst

21. Jensen, Axel Ingenieur, im Untersuchungszeitraum Leiter des 
Objektmanagements bei den P+S Werften

22. Just, Tino Mitarbeiter Landeskriminalamt Abteilung 55, Dezernat 55 
Forensische IuK

23. Knecht, Dr. Thomas Im Jahr 2012 bei Roland Berger tätig, die für die P+S Werften 
GmbH Monatsreports an NORD/LB und KfW IPEX erstellten

24. Koch, Michael Leiter des Referats Maritimer Anlagenbau, Finanzierung im 
Wirtschaftsministerium M-V, hat das Land unter anderem im 
Bürgschaftsausschuss vertreten 

25. Kräplin, Jürgen Ehemals Betriebsrat der P+S Werften GmbH

26. Kraus, Karl-J. damaliger Beiratsvorsitzender der HSW Treuhand- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH und Aufsichtsratsvorsitzender 
der P+S Werften GmbH

27. Kuhlwein von 
Rathenow, Nils

hat für Roland Berger Strategy Consultants die P+S Werften 
GmbH beraten

28. Kulenkampff, Stephan Rechtsanwalt, tätig für die Detlef Hegemann-Gruppe, 
Mitglied des Beirats der HSW Treuhand

29. Maetzel, Thomas Selbstständiger Wirtschaftsingenieur, kurzzeitiger 
Geschäftsführer und Finanzchef der P+S Werften im Jahr 
2012

30. Mager, Ingolf Direktor des Landeskriminalamtes (LKA)

31. Mediger, Dr. Jost Im Untersuchungszeitraum bis Oktober 2012 Staatssekretär 
a. D. im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

32. Meyer, Reinhard Chef der Staatskanzlei in Schwerin im 
Untersuchungszeitraum bis Juni 2012

33. Möller, Rüdiger Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern im 
Untersuchungszeitraum bis November 2011 und Mitglied 
des Beirates der HSW Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft 
mbH
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Nr. Zeuge Dienststelle / Firma / Position

34. Moschell, Torsten Diplomingenieur für Schiffstechnik, war in der 
Geschäftsführung der P+S Werften GmbH tätig

35. Mühlhausen, Axel Sachverständiger, Schlüter Marine Solutions, vormals 
Ingenieurbüro für Schiffstechnik Ingo Schlüter, auf den P+S 
Werften tätig für die monatliche Baufortschrittsüberwachung 
und Kostenkontrolle auf Projektebene

36. Perez Garcia, Jose Im Untersuchungszeitraum bei der QBE Insurance 
Europe Limited zuständig für die Kreditpolitik und die 
Vertragsgestaltung

37. Polzin, Heike Finanzministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

38. Rehberg, Eckhardt Mitglied des Deutschen Bundestages, Aufsichtsratsmitglied 
bei der P+S Werften GmbH

39. Reiners, Tim Vorsitzender der Hegemann-Gruppe

40. Rudolph, Dr. Stefan Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus und später im Ministerium für Wirtschaft, Bau und 
Tourismus Mecklenburg-Vorpommern

41. Saur, Hanns-Christoph Leiter der Abteilung Wirtschafts- und Strukturpolitik, 
Industrie, Tourismus im Wirtschaftsministerium Mecklenburg-
Vorpommern

42. Schulz, Axel damaliger Geschäftsführer der P+S Werften für den Bereich 
Marketing und Vertrieb

43. Schütte, Dr. Michael Rechtsanwalt, berät die Landesregierung Mecklenburg-
Vorpommern in europarechtlichen Fragen 

44. Seagon, Christopher Rechtsanwalt, vormals tätig im Beirat der HSW Treuhand- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH

45. Seidel, Jürgen Minister für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Mecklenburg-
Vorpommern bis Oktober 2011

46. Selck, Harald Geschäftsführer der KLH Kältetechnik, ein Vertreter eines 
Zulieferers, der von der Insolvenz betroffen war

47. Sellering, Erwin Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern

48. Stadler, Dr. Markus Rechtsanwalt, der als Geschäftsführer für die HSW Treuhand- 
und Beteiligungsgesellschaft mbH tätig war

49. Stoltenberg, Dr. Klaus Bankangestellter der NORD/LB
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Nr. Zeuge Dienststelle / Firma / Position

50. Többe, Jan-Hendrik War im Jahr 2012 bei der Roland Berger Strategy Consultants 
GmbH für die Erstellung der Monatsberichte über die P+S 
Werften GmbH zuständig

51. Vay, Norbert KfW IPEX-Bank

52. Wauschkuhn, 
Maximilian

Referatsleiter im Finanzministerium Mecklenburg-
Vorpommern, zuständig für Landesbürgschaften

53. Wellmann, Michael Referatsleiter im Bundesfinanzministerium, für den Bund im 
gemeinsamen Bürgschaftsausschuss, in dem auch über die 
Bürgschaften für die P+S Werften GmbH entschieden wurde

54. Werner, Michael VHV Versicherung, verantwortlich für den Bereich Kaution

55. Wiebers, Dr. Carsten Bankangestellter der KfW IPEX, haben den Kreditrahmen für 
die Werften bereitgestellt

56. Winter, Dr. Henning Jurist, Mitglied des Beirates der HSW Treuhand- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH und Aufsichtsratsmitglied der 
P+S Werften GmbH, zuvor bis zur Pensionierung Vorstand der 
Deutschen Schiffsbank

Zwei Zeugen verweigerten vor dem Untersuchungsausschuss ganz bzw. teilweise die Aussa-

ge. Beide verwiesen auf die gegen sie gerichteten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Rostock 

wegen Insolvenzverschleppung (Az. 363 Js 22694/12). Während einer der beiden Zeugen jeg-

liche Angaben zu einer etwaigen Tätigkeit für die P+S Werften GmbH verweigerte, sagte an-

derer zu einzelnen Fragen des Ausschusses nach Rücksprache mit seinem Rechtsanwalt aus. 

11.5.5 Beweiserhebung durch weitere Materialien

Im Verlauf der weiteren Untersuchungen wurden insbesondere von der Landesregierung, von 

gehörten Zeugen und dem Insolvenzverwalter gezielt weitere Materialien angefordert und 

ausgewertet.
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Folgende Materialien der Landesregierung, des Insolvenzverwalters und anderer Auskunfts-

personen wurden angefordert:

Nr. Angeforderte Materialien liefernde Stelle

1. Insolvenzbericht Berthold Brinkmann

2. Protokolle der ersten beiden Beiratssitzungen HSW Treu-
hand und die Protokolle der Gesellschaftsversammlungen 
der P+S Werften GmbH

HSW Treuhand

3. Protokolle der ersten beiden Beiratssitzungen HSW Treu-
hand und die Ergänzungen der KPMG zum Sanierungsgut-
achten

Stephan Kulenkampff

4. Regelmäßige Berichte der Schiffsbausachverständigen Landesregierung

5. Aktualisierung des KPMG-Sanierungsgutachtens Landesregierung

6. Bauverträge der Scandlines-Fähren Wirtschaftsministerium 

7. Unterlagen zu den entstandenen Aufwendungen für die 
Sanierung und Restrukturierung der P+S Werften GmbH

Bertold Brinkmann

8. E-Mails zwischen P+S Werften GmbH und Landesregierung Justizministerium

9. E-Mails zwischen P+S Werften GmbH und Landesregierung 
über private E-Mail-Adressen

Justizministerium

11.5.6  Beweiserhebung durch eine Verschlusssache 
 „VS – Nur für den Dienstgebrauch“

Mit dem durch die Landesregierung überlassenen Gutachten der Moore Stephens Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft zu Mängeln im KPMG-Sanierungsgutachten lag dem Untersu-

chungsausschuss auch eine vom Wirtschaftsministerium als Verschlusssache „VS  -  Nur für 

den Dienstgebrauch“ eingestufte Unterlage vor. Diese Unterlage wurde unter Beachtung 

der Verschlusssachenanweisung des Landes Mecklenburg-Vorpommern den Fraktionen 

übermittelt. 
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11.6  Beschlussempfehlung und Bericht

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss hat am 30. Juni 2016 auf Drucksache 

6/5608(neu) dem Landtag den Sachstandsbericht über seine Tätigkeit bis zu diesem Zeitpunkt 

vorgelegt. Der Sachstandsbericht umfasst 508 Seiten, mit den Sondervoten von den Fraktio-

nen DIE LINKEN, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD insgesamt 665 Seiten. 

Die Beschlussempfehlung an den Landtag lautete:

„Der Landtag möge beschließen,

den nachstehenden Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Klä-

rung von Sachverhalten im Zusammenhang mit der finanziellen Unterstützung der P+S 

Werften GmbH verfahrensmäßig für erledigt zu erklären.“

Der Landtag hat in seiner 125. Sitzung am 7. Juli 2016 den Sachstandsbericht beraten und 

die Beschlussempfehlung des Untersuchungsausschusses, den Bericht verfahrensmäßig für 

erledigt zu erklären, angenommen.
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12. Sonstige Gremien des Landtages

verantwortlich: 
Regierungsdirektor Werner Lang

Besonders sensible Bereiche in der Ausübung der Kontrolle der Tätigkeit der Landesregierung 
durch den Landtag auf der Grundlage von Artikel 20 Absatz 1 der Verfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern stellen einerseits die Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 
und andererseits Überwachungsmaßnahmen nach dem Sicherheits- und Ordnungsgesetz 
dar. Aufgrund dessen sehen verschiedene Gesetze mit entsprechenden Detailregelungen 
die Einsetzung spezieller parlamentarischer Kontrollgremien vor, die diese Aufgabe wahrneh-
men. Dazu gehören die Parlamentarische Kontrollkommission, die G10-Kommission und das 
G10-Gremium sowie das SOG-Gremium. Die weitreichenden Kontrollrechte dieser parlamen-
tarischen Gremien und deren Pflichten sind im Einzelnen im Landesverfassungsschutzgesetz, 
im Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz und im Sicherheits- und Ordnungsgesetz geregelt.

Diese Gremien haben im Verlauf der 6. Wahlperiode insgesamt 47 Beratungssitzungen durch-
geführt.

12.1 Parlamentarische Kontrollkommission

Die PKK besteht gemäß § 27 Absatz 2 Satz 1 in der Regel aus sechs Mitgliedern. 

Gemäß dem Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN (Drucksache 6/89) wurden in der 4. Landtagssitzung am 17. November 2011 die nachste-
henden Abgeordneten zu Mitgliedern der PKK gewählt: 

Dr. Norbert Nieszery,

Manfred Dachner,

Wolf-Dieter Ringguth,

Michael Silkeit,

Peter Ritter sowie

Jürgen Suhr.
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Die §§ 27 bis 29 des Landesverfassungsschutzgesetzes regeln sehr detailliert die Arbeitsweise 

und die Inhalte der Arbeit der Parlamentarischen Kontrollkommission. Danach ist unter ande-

rem vorgesehen, dass diese sich eine Geschäftsordnung gibt und ihre Tätigkeit auch über das 

Ende der Wahlperiode des Landtages hinaus so lange ausübt, bis der nachfolgende Landtag 

die Mitglieder neu gewählt hat. Ferner ist geregelt, dass die Parlamentarische Kontrollkommis-

sion mindestens einmal im Vierteljahr zusammentritt. 

Das Innenministerium hat die Kommission umfassend über die allgemeine Tätigkeit der Ver-

fassungsschutzbehörde, das Lagebild und die Vorgänge von besonderer Bedeutung zu unter-

richten. Ferner unterrichtet es über den Erlass und die Einhaltung von Verwaltungsvorschriften 

sowie über den Verfassungsschutz betreffende Eingaben einzelner Bürger, sofern diese der Un-

terrichtung nicht widersprochen haben. Die Parlamentarische Kontrollkommission kann von 

dem Innenministerium alle für ihre Kontrollaufgaben erforderlichen Auskünfte, Unterlagen, 

Akten- und Dateneinsichten, Stellungnahmen und den Zutritt zur Verfassungsschutzbehör-

de verlangen sowie bei besonderem Aufklärungsbedarf Bedienstete und Auskunftspersonen 

zum Sachverhalt befragen, sofern dem nicht überwiegende öffentliche oder private Belange 

entgegenstehen; das Innenministerium hat dies vor der Parlamentarischen Kontrollkommissi-

on zu begründen. 

Die Parlamentarische Kontrollkommission kann ferner den Landesbeauftragten für den Da-

tenschutz beauftragen, die Rechtmäßigkeit einzelner Maßnahmen, welche die Verfassungs-

schutzbehörde durchgeführt hat, zu überprüfen und der Kommission das Ergebnis der Über-

prüfung mitzuteilen. Die Befugnisse des Landesbeauftragten für den Datenschutz richten sich 

nach dem Landesdatenschutzgesetz von Mecklenburg-Vorpommern. Wird der Landesbeauf-

tragte für den Datenschutz tätig, so kann er von sich aus die Parlamentarische Kontrollkom-

mission unterrichten, wenn sich Beanstandungen ergeben, eine Mitteilung an die betroffene 

Person aber aus Geheimhaltungsgründen unterbleiben muss. Außerdem werden die Anga-

ben über Ausgaben aus dem der Abteilung zugewiesenen Titel der Parlamentarischen Kont-

rollkommission im Ansatz vor Beratung des Haushaltsplanes zur Stellungnahme überwiesen. 

Das Innenministerium unterrichtet die Parlamentarische Kontrollkommission über den Vollzug 

des Haushaltsplanes, soweit es die der Verfassungsschutzbehörde zugewiesenen Titel betrifft.

Die Parlamentarische Kontrollkommission tagt in nicht öffentlicher Sitzung. Die Mitglieder sind 

zur Geheimhaltung der Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei ihrer Tätigkeit in der Parla-

mentarischen Kontrollkommission bekannt geworden sind. Dies gilt auch für die Zeit nach ih-
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rem Ausscheiden aus der Parlamentarischen Kontrollkommission. Auf Antrag eines Mitgliedes 

beschließt die Parlamentarische Kontrollkommission über die Herstellung der Öffentlichkeit 

oder die Aufhebung der Vertraulichkeit, soweit öffentliche Geheimschutzinteressen, insbe-

sondere die Aufrechterhaltung des Nachrichtenzuganges oder berechtigte Interessen eines 

Einzelnen dem nicht entgegenstehen. Der Beschluss bedarf der Mehrheit der gesetzlichen 

Mitglieder der Kommission. Der Innenminister, im Falle seiner Verhinderung der Staatssekretär, 

kann diesem Beschluss widersprechen, wenn die Voraussetzungen der Aufhebung der Ver-

traulichkeit nicht vorliegen. Der Innenminister, im Falle seiner Verhinderung der Staatssekretär, 

hat die Gründe hierfür darzulegen. Die Aufhebung der Vertraulichkeit von Beratungsgegen-

ständen, die in die Verantwortlichkeit des Bundes oder eines Landes fallen, ist aber nur mit 

deren Zustimmung möglich.

Entsprechend diesen gesetzlichen Vorgaben hat die Parlamentarische Kontrollkommission in 

der 6. Wahlperiode getagt.

12.2  G10-Kommission und G10-Gremium 

Die G10-Kommission und das G10-Gremium sind zwei Institutionen, die auf der Landesebene 

Kontrollaufgaben in Bezug auf eine mögliche Post- und Fernmeldeüberwachung durch die 

Verfassungsschutzbehörde ausüben.

Nach Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz sind das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmel-

degeheimnis unverletzlich. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet 

werden. Voraussetzung und Grenzen eines solchen Eingriffes sind im Gesetz zur Beschränkung 

des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, dem so genannten G 10 (Gesetz zu Artikel 10 

Grundgesetz), und ferner in den §§ 100a, 100b der Strafprozessordnung sowie in den §§ 39 bis 

41 Außenwirtschaftsgesetz geregelt. In Bezug auf die Ebene der Bundesländer sind nach § 1 

des G 10 die Verfassungsschutzbehörden berechtigt, die Telekommunikation zu überwachen 

und aufzuzeichnen. Allgemeine Voraussetzung für den Grundrechtseingriff einer Beschrän-

kung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses ist zunächst das Tätigwerden zur Abwehr 

von drohenden Gefahren für überragende Rechtsgüter. Diese sind in § 1 Absatz 1 G 10 ge-

nannt. Die weiteren Voraussetzungen richten sich danach, welche der im G 10 geregelten 

Maßnahmen vorgenommen wird.
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Erste Kontrollinstanz für die Durchführung des G10-Gesetzes ist die G10-Kommission. Deren 
Arbeitsweise ist in § 2 des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz 
(G 10)  (AG G 10) - im Einzelnen geregelt. Danach unterrichtet der Innenminister eine Kom-
mission über die von ihm angeordneten Beschränkungsmaßnahmen vor ihrem Vollzug. Bei 
Gefahr in Verzug kann er den Vollzug der Beschränkungsmaßnahme bereits vor der Unterrich-
tung der Kommission anordnen. Die Unterrichtung geschieht dann unverzüglich, spätestens 
jedoch zwei Wochen nach der Anordnung der Beschränkungsmaßnahme. Die Kommission 
entscheidet von Amts wegen oder aufgrund von Beschwerden über die Zulässigkeit und Not-
wendigkeit von Beschränkungsmaßnahmen. Anordnungen, die die Kommission für unzuläs-
sig oder nicht notwendig erklärt, hebt der Innenminister unverzüglich auf.

Der Innenminister unterrichtet innerhalb von drei Monaten nach Einstellung einer Beschrän-
kungsmaßnahme die Kommission über die von ihm nach § 5 Absatz 5 vorgenommenen Mit-
teilungen an Betroffene oder die Gründe, die einer Mitteilung entgegenstehen. Kann zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht abschließend über die Mitteilung entschieden werden, so wird die 
Kommission spätestens innerhalb einer von ihr festzusetzenden Frist erneut unterrichtet; sie 
wird rechtzeitig vor Ablauf der in § 5 Absatz 5 Satz 3 des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz 
genannten Frist von fünf Jahren über die abschließende Entscheidung unterrichtet. Hält die 
Kommission eine Mitteilung für geboten, so veranlasst der Innenminister diese unverzüglich.

Der Innenminister unterrichtet ferner gemäß § 3 AG G 10 das G10-Gremium über die Durch-
führung des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz, soweit Beschränkungsmaßnahmen von ihm 
angeordnet worden sind, auf Anforderung, mindestens aber in Abständen von sechs Mona-
ten. Gremium zur politischen Kontrolle der Maßnahmen nach Artikel 10 Grundgesetz ist die 
Parlamentarische Kontrollkommission gemäß §§ 27 ff. des Landesverfassungsschutzgesetzes.

Die Kommission besteht aus dem Vorsitzenden, der die Befähigung zum Richteramt besitzen 
muss, und drei Beisitzern. Die Mitglieder der Kommission müssen nicht dem Landtag angehö-
ren und sind in ihrer Amtsführung unabhängig und Weisungen nicht unterworfen. Sie werden 
vom Landtag auf Vorschlag der Fraktionen für die Dauer einer Wahlperiode mit der Maßgabe 
gewählt, dass ihre Amtszeit erst mit der Neuwahl der Mitglieder der Kommission, spätestens 
jedoch drei Monate nach Ablauf der Wahlperiode endet. Für jedes Mitglied wird außerdem ein 
Vertreter gewählt. Auch diese Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Mitglieder 
der Kommission sind nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt ebenfalls zur Geheimhaltung der 
Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit in der Kommis-
sion bekannt geworden sind. 
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Aufgrund des Wahlvorschlages der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN (Drucksache 6/90) wurden in der 4. Landtagssitzung am 17. November 2011 zu or-

dentlichen Mitgliedern der G10-Kommission nachfolgende Abgeordnete gewählt:

Stefanie Drese,

Michael Silkeit,

Barbara Borchardt sowie

Johann-Georg Jaeger.

Zu stellvertretenden Mitgliedern der G10-Kommission wurden die Abgeordneten

Jochen Schulte,

Wolf-Dieter Ringguth,

Peter Ritter sowie

Jürgen Suhr

gewählt.

Zur Vorsitzenden in der 6. Wahlperiode wurde 

Stefanie Drese

und zum stellvertretenden Vorsitzenden 

Jochen Schulte

bestimmt.

Entsprechend den dargelegten Vorgaben hat die Kommission ihre Tätigkeit in der 6. Wahlpe-

riode ausgeübt.
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12.3  SOG-Gremium

Das SOG-Gremium gemäß § 34 Absatz 7 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes besteht aus 

fünf Mitgliedern und wird vom Landtag gewählt. Die Zusammensetzung regelt sich nach dem 

Stärkeverhältnis der Fraktionen. Das Gremium gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Aufgrund des Wahlvorschlages der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN (Drucksache 6/91) wurden in der 4. Landtagssitzung am 17. November 2011 folgen-

de Abgeordneten zu Mitgliedern des SOG-Gremiums gewählt: 

Manfred Dachner,

Dr. Norbert Nieszery,

Wolf-Dieter Ringguth,

Peter Ritter sowie

Johannes Saalfeld.

Das Innenministerium unterrichtet das SOG-Gremium mindestens einmal jährlich über Anlass 

und Dauer des Einsatzes technischer Mittel zur Erhebung personenbezogener Daten in oder 

aus Wohnungen nach § 33 Absatz 4 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes oder aus Vertrau-

ensverhältnissen nach § 33 Absatz 6 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes und, soweit rich-

terlich überprüfungsbedürftig, über die erfolgten Einsätze technischer Mittel, die ausschließ-

lich zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz tätigen Personen vorgesehen wurden. 

Entsprechend unterrichtet das Justizministerium dieses Gremium über die nach § 100c Absatz 

1 Nr. 3 StPO erfolgten Maßnahmen.

Entsprechend den dargelegten Vorgaben des § 34 Absatz 7 des Sicherheits- und Ordnungsge-

setzes hat die Kommission ihre Tätigkeit in der 6. Wahlperiode ausgeübt.
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12.4 Parlamentarische Baukommission

verantwortlich: 

Referatsleiterin Bauangelegenheiten, Betriebstechnik und Querschnittsaufgaben

Baurätin Inga Schreiber

Seit Beginn der 3. Wahlperiode berät die Parlamentarische Baukommission die Präsidentin des 

Landtages in allen entscheidenden Fragen des Baugeschehens am Schweriner Schloss und den 

anderen Liegenschaften des Landtages. Unter der Leitung der Präsidentin des Landtages Sylvia 

Bretschneider berieten in der sechsten Wahlperiode die parlamentarischen Geschäftsführer der 

Fraktionen Heinz Müller (SPD-Fraktion), Wolf-Dieter Ringguth (CDU-Fraktion), Peter Ritter (Frak-

tion DIE LINKE), Johann-Georg Jaeger (Bündnis 90/DIE GRÜNEN), Stefan Köster (NPD-Fraktion) 

und die Finanzministerin Heike Polzin (SPD-Fraktion) bzw. von ihr benannte Vertreter. An den 

Beratungen nahmen außerdem Vertreter der Landtagsverwaltung und des Betriebs für Bau und 

Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern sowie beauftragte Architekten teil.

In den Sitzungen der Parlamentarischen Baukommission wurden die wesentlichen Fragen zu 

Inhalten, Zeitabläufen und Kosten der einzelnen Baumaßnahmen entschieden. Gegenstand 

der Sitzungen waren daher die gegenseitige Information, die Beratung und vorlaufende Klä-

rung von Problemen des laufenden Baugeschehens sowie die Planung zukünftiger Baumaß-

nahmen. 

Einen Schwerpunkt bildeten in der sechsten Wahlperiode die Beratungen zur Baumaßnahme 

„Grundsanierung des Schlossgartenflügels und Einbau eines neuen Plenarsaals mit Konferenz-

bereich“. Die Entscheidung zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme einschließlich statischer 

Ertüchtigung und Beseitigung der Schäden des Schlossbrandes von 1913 im Schlossgarten-

flügel wurde in der 30. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission getroffen. Außerdem 

wurden entschieden, die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalt des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern im Einzelplan 01 (Landtag) einzustellen, ebenso wie die finanziel-

len Mittel für den Bau übergreifender Infrastruktureinrichtung, wie beispielsweise der Trassen. 

Im Jahr 2015 erfolgte darüber hinaus für die Maßnahmen Pflasterung Innenhof, planerische 

Bearbeitung des Brandschutzkonzeptes, Realisierung des Brandschutzkonzeptes in vom Land-

tag und gastronomisch genutzten Bereichen sowie die Instandsetzung der Fassade Schloss-

gartenflügel im Rahmen des Bauunterhaltes ein Wechsel der Zuständigkeit auf Landtag M-V.
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Weitere Themenschwerpunkte in den Beratungen der Parlamentarischen Baukommission 

waren der Fortgang der Fassadensanierung und die Grundinstandsetzung der Schlosskirche, 

welche rechtzeitig zum 450-jährigen Jubiläum der Errichtung der Schlosskirche zu Pfingsten 

2013 abgeschlossen werden konnte.

12.4.1 Beratungsgegenstände der Parlamentarischen 
Baukommission

Während der sechsten Wahlperiode fanden die 29. bis 39. Sitzung der Parlamentarischen Bau-

kommission statt mit folgenden inhaltliche Schwerpunkten statt:

29. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission am 15.11.2011

• Vorstellung der Entwurfsplanung zur Grundsanierung und statischen Ertüchtigung 

des Schlossgartenflügels sowie zum Einbau eines Plenarsaals im jetzigen Festsaal mit 

zugehörigem Konferenzbereich im bisherigen Plenarsaal in vier Varianten, welche als 

Ergebnis der Sitzung innerhalb der Fraktionen diskutiert werden 

30. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission am 02.02.2012 

• Beratung zum Umfang der Baumaßnahmen im Schlossgartenflügel, zum Einbau eines 

Plenarsaals im jetzigen Festsaal mit zugehörigem Konferenzbereich und zu der im 

Rahmen der Entwurfsplanung festgestellten Notwendigkeit einer Grundsanierung und 

statischen Ertüchtigung dieser Bereiche

• Entscheidung zu einer umfassenden Grundsanierung des Schlossgartenflügels und 

Einbau eines Plenarsaals mit Konferenzbereich (Variante A) sowie der Übertragung der 

Bauherreneigenschaft für diese Maßnahme und die Planung von Medientrassen auf den 

Landtag

• Verschiebung einzelner Baumaßnahmen zur Kostenkompensation
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31. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission am 06.06.2012

• Information zum Sachstand der Grundsanierung des Schlossgartenflügels einschließlich 

Bau eines Plenarsaals mit Konferenzbereich, Auftrag zur weiteren Bearbeitung der 

Erschließungskonzeption im Bereich der Roten Marmortreppe

• Information zum Sachstand und Mittelabfluss der Baumaßnahmen im Jahr 2011

• Beratung zu den Planungen und Baumaßnahmen ab dem Jahr 2012

• Entscheidung zur Umstellung der Wärmeversorgung für das Schloss Schwerin von Gas 

auf Fernwärme

32. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission am 21.11.2012

• Information zum Sachstand der Grundsanierung des Schlossgartenflügels einschließlich 

Bau eines Plenarsaals mit Konferenzbereich, insbesondere zum Sachstand des 

Sondierungsabbruchs, Vorstellung der überarbeiteten Erschließungskonzeption im 

Bereich der Roten Marmortreppe 

• Beratung zum Konzept der Fassadeninstandsetzungen und zur Optimierung der 

Gerüststandzeiten

• Entscheidung zur Planung einer Trasse im Innenhof des Schweriner Schlosses für die 

technische Versorgung des Schlosses

• Entscheidung zur Instandsetzung der Drehbrücke

• Information zum Sachstand der Realisierung der Fernwärmversorgung 
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33. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission am 22.05.2013

• Information zum Sachstand der Grundsanierung des Schlossgartenflügels einschließlich 

Bau eines Plenarsaals mit Konferenzbereich, Entscheidung zur Umsetzung der 

vorgestellten Erschließungskonzeption im Bereich der Roten Marmortreppe mit Neubau 

eines Aufzuges vom Tiefkeller bis zum 4. Obergeschoss und einer Treppenanlage vom 

2. bis zum 4. Obergeschoss im Burgseeflügel 

• Information zum Sachstand und Mittelabfluss der Baumaßnahmen im Jahr 2012 und zu 

den Planungen und Baumaßnahmen im Jahr 2013

• Beratung zu den Haushaltsanmeldungen für die Jahre 2014/15

• Information zum Bearbeitungstand des Konzeptes zur energetischen Fenstersanierung

34. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission am 18.09.2013

• Information zum Sachstand der Grundsanierung des Schlossgartenflügels einschließlich 

Bau eines Plenarsaals mit Konferenzbereich, Entscheidung zur Anordnung des Präsidiums 

auf der Südseite des Plenarsaals im Mittelrisaliten 

• Information zum Sachstand der Trassenplanung

• Beratung zu Verfahrensfragen bei Entscheidungen während der Planung und 

Durchführung der in der 30. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission an den 

Landtag M-V übertragenen Bauaufgaben

• Beratung zu den Haushaltsanmeldungen 2014/15 und zur mittelfristigen Finanzplanung 

der Großen Baumaßnahmen
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35. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission am 04.12.2013

• Information zum der Sachstand Grundsanierung des Schlossgartenflügels einschließlich 

Bau eines Plenarsaals mit Konferenzbereich 

• Beratung zu Sanierungskonzeptionen des Reiterstandbilds „Niklot“, Hauptportalfassade

36. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission am 03.12.2014

• Information zum Sachstand der Grundsanierung des Schlossgartenflügels einschließlich 

Bau eines Plenarsaals mit Konferenzbereich 

• Information zum Sachstand des Baus der Versorgungstrasse

• Information zum Sachstand und Mittelabfluss der Baumaßnahmen 2013

• Beratung zu Planungen und Baumaßnahmen im Jahr 2014 und ab dem Jahr 2015

• Erstellung einer Nutzungskonzeption für das Schlossmuseum durch das 

Bildungsministerium als Grundlage für weitere Planungen

• Beratung zur Sanierung des Kirchganges

• Information zum Bearbeitungsstand der Konzeption zur energetischen Fenstersanierung

• Vorstellung eines Sanierungskonzeptes für das Reiterstandbild „Niklot“ mittels Innengerüst
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37. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission am 25.03.2015

• Information zum Sachstand der Grundsanierung des Schlossgartenflügels einschließlich 

Bau eines Plenarsaals mit Konferenzbereich 

• Information zum Sachstand des Baus der Versorgungstrasse, insbesondere zum Fund 

eines älteren Burgwalls im Baubereich

• Information zu Sachstand und Mittelabfluss der Baumaßnahmen im Jahr 2014 und zu 

den Planungen und Baumaßnahmen im Jahr 2015

• Beratung zu den Haushaltsanmeldungen 2016/17

• Entscheidung zur vollständigen Sanierung der Nordbastionswand 

• Entscheidung zur Aufstellung einer EW-Bau für die Grundinstandsetzung des 

Schlossmuseums 

• Information zum Bearbeitungsstand der Konzeption zur energetischen Fenstersanierung 

• Auswertung der Wartung des Reiterstandbilds „Niklot“ im Dezember 2014, Entscheidung 

zur Durchführung der künftigen Wartungen mittels Innengerüst
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38. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission am 07.10.2015

• Information über die Vereinbarung zur Übertragung der Hochbaumaßnahmen 

Pflasterung Innenhof, planerische Bearbeitung des Brandschutzkonzeptes, Realisierung 

des Brandschutzkonzeptes in vom Landtag genutzten und gastronomischen Bereichen 

sowie die Instandsetzung der Fassade Schlossgartenflügel in die Zuständigkeit des 

Landtags 

• Information zum Sachstand der Grundsanierung des Schlossgartenflügels einschließlich 

Bau eines Plenarsaals mit Konferenzbereich 

• Information zum Sachstand des Baus der Versorgungstrasse

• Information zum Sachstand und Mittelabfluss der Baumaßnahmen 2015

• Beratung zu Planungen und Baumaßnahmen ab dem Jahr 2016, Haushaltsanmeldungen 

2016/17 und der mittelfristigen Finanzplanung

39. Sitzung der Parlamentarischen Baukommission am 06.04.2016

• Information zum Sachstand der Grundsanierung des Schlossgartenflügels einschließlich 

Bau eines Plenarsaals mit Konferenzbereich 

• Information zum Abschluss der Baumaßnahme Versorgungstrasse

• Information zum Sachstand und Mittelabfluss der Baumaßnahmen im Jahr 2015

• Beratung zu den Planungen und Baumaßnahmen ab dem Jahr 2016
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12.4.2 Abschluss ausgewählter Sanierungs- und Umbaumaßnahmen 
am Schloss Schwerin in den Jahren 2011-2016

2011

• Instandsetzung Regenkanal Schlossgartenflügel und Westbastion

• Weiterführung und Abschluss der Gründungssanierung: nördlicher Hauptportal-Turm

• Abschluss der Flachdachsanierung Haus über der Schlosskirche, Schlossgartenflügel, 

Burgseeflügel und Rote Marmortreppe 

• Instandsetzung Innenhoffassade Neues Langes Haus (3.-5. OG)

• Umsetzung Sicherheitskonzept (1. Maßnahmenpaket, 2. RA: Hauptpforte, ohne Flure im 

Tiefkeller)

• Restaurierung Schlosskirche: Sanierung Unterkirche

• Instandsetzung Hoffassade Schlossstr. 3

• Beleuchtung und Elektrifizierung Kaimauer

• Installation der Anleuchtung des Hauptportals

• Instandsetzung R 137-141 Museumsverwaltung und R 402-412 SPD-Flur, komplett

• Überarbeitung Fußboden Porzellangalerie

• Abschluss Entwurfsplanung Neubau Plenarsaal und Grundinstandsetzung 

Schlossgartenflügel
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2012

• Rückbau der Innenausstattung des ehemaligen Festsaals

 

• Sicherheitskonzept, 1. Maßnahmenpaket, 2. RA: Bereich Tiefkeller

• Instandsetzung Fassade Burggartenflügel, seeseitig

• Instandsetzung Schlossstraße 3, Fachwerkfassade

2013

• Grundinstandsetzung der Schlosskirche

• Umstellung der Wärmeversorgung des Schlosses von Gas auf Fernwärme

2014

• Restaurierung der Silberkammer 

• Grundinstandsetzung der Innenhoffassaden Burggartenflügel, Haus über der 

Schlossküche, Obotritentreppe (außer EG), Bischofshaus, Uhrenturm

• Instandsetzung der Fassade Burgseeflügel, seeseitig
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2015

• Instandsetzung der Fassade Bischofshaus, seeseitig

• Instandsetzung der Fassade Schlossstraße 1, hofseitig und Fenster straßenseitig

• Instandsetzung der Drehbrücke einschließlich Belagswechsel

• Bau der Versorgungstrasse im Innenhof

2016 

• Instandsetzung der Fenster Fassade Schlossstraße 3, straßenseitig

• Instandsetzung der Treppe im Vorhof 
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12.5 Welterbe-Bewerbung „Residenzensemble Schwerin – 
Kulturlandschaft des romantischen Historismus“

Angestoßen durch bürgerschaftliches Engagement verfolgt die Landeshauptstadt Schwerin 

seit 2001 die Bewerbung des „Residenzensembles Schwerin – Kulturlandschaft des romanti-

schen Historismus“. Zum Residenzensemble gehören neben dem Schweriner Schloss zahlrei-

che Funktions- und Repräsentationsgebäude der Schweriner Großherzöge aus dem 19. Jahr-

hundert sowie Park- und Gartenanlagen.

Am 17.10.2007 fasste der Landtag Mecklenburg-Vorpommern den Beschluss, die Bewerbung 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern und der Landeshauptstadt Schwerin um die Aufnah-

me des Residenzensembles Schwerin in die Liste des UNESCO-Welterbes zu befördern. Seither 

verfolgen die drei Partner gemeinsam das Nominierungsvorhaben. Mit der Vereinbarung vom 

07.09.2010 zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Landtag Mecklenburg-Vor-

pommern und der Landeshauptstadt Schwerin wurde die Zusammenarbeit konkretisiert und 

weiter gefestigt.

Ein erfolgreicher Zwischenschritt gelang im Juni 2014 mit der Aufnahme in die deutsche Ten-

tativliste. Die Tentativliste dient als Vorlage für die Bewerbungen, die Deutschland jedes Jahr 

zur Prüfung der Nominierung vor das UNESCO-Welterbe-Komitee bringen kann. Es wird nach 

derzeitigem Stand mit einer Prüfung des Schweriner Antrages im Jahr 2022 gerechnet. 

Neben der Ausarbeitung eines überzeugenden Nominierungsdossiers ist es die Aufgabe des 

Bewerbers, das Anliegen zu vermitteln und die Bevölkerung in das Bewerbungsverfahren zu 

involvieren. In diesem Sinne wurden in der 6. Legislaturperiode zahlreiche Veranstaltungen 

realisiert. Im Juli 2016 ging die offizielle Website www.welterbe-bewerbung-schwerin.de zur 

Begleitung des Bewerbungsverfahrens online, die als Informationsplattform und Netzwerk 

vom Landtag-Mecklenburg-Vorpommern betrieben wird.

Im Folgenden erfolgt eine Auflistung der in die 6. Wahlperiode fallenden Aktivitäten im Zu-

sammenhang mit der Welterbebewerbung.
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2011

• 08.06.2011:

Pressetermin zur Präsentation der Tagungsdokumentation „Das Schweriner Schlossensem-

ble - Auf dem Weg zum UNESCO-Welterbe“ mit den Beiträgen des Podiumsgespräches 

vom Tag der offenen Tür des Landtages am 12.09.2010 und des Kolloquiums zum Gutach-

ten für die Antragstellung am 07.10.2010,

2012

• 18.04.2012

Vorstellung des vom Kunsthistoriker Dr. Christian Ottersbach erstellten Antrages zur Auf-

nahme des Schweriner Residenzensembles in die deutsche Tentativliste im Rahmen eines 

Schlossgespräches im Schweriner Schloss, 

• 01.08.2012

Vorlage des Antrags zur Aufnahme in die Tentativliste bei der Ständigen Konferenz der Kul-

tusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK). Der Antrag beschreibt 

den „außergewöhnlichen universellen Wert“ – den „outstandig universal value“ (OUV) – des 

Schweriner Residenzensembles und ist Voraussetzung, um von der KMK auf der deutschen 

Tentativliste berücksichtigt zu werden,
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2013

• 02.06.2013

Tag der offenen Tür im Landtag - Podiumsgespräch: „Neue Nutzung im alten Gemäuer – 

Geschichte und Zukunft eines potentiellen UNESCO-Welterbes“,

• 08.10.2013

Präsentation des Schweriner Antrags durch eine Schweriner Delegation, vertreten durch 

die Präsidentin des Landtages M-V Sylvia Bretschneider und die Oberbürgermeisterin der 

Landeshauptstadt Schwerin Angelika Gramkow, vor dem Fachbeirat zur Aufnahme in die 

deutsche Tentativliste,

• 29.10.2013 - 1.11.2013

Veranstaltungsreihe „Wir auf dem Weg zum Weltkulturerbe – Das Residenzensemble 

Schwerin – Kulturlandschaft des romantischen Historismus“ des Landtages M-V, des Minis-

teriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V, der Landeshauptstadt Schwerin gemein-

sam mit der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin, 

2014

• 12.06.2014

Aufnahme des „Residenzensembles Schwerin – Kulturlandschaft des romantischen Histo-

rismus“ in die deutsche Tentativliste. Insgesamt wurden 31 Anträge aus 13 Bundesländern 

vom Fachbeirat evaluiert, von denen neun Bewerber in die Tentativliste aufgenommen 

wurden, 

• Mai 2014

Herausgabe der Broschüre „Rundgang durch das Residenzensemble Schwerin – Auf dem 

Weg zum Weltkulturerbe“, Bearbeitung durch die FSJ’lerin Katharina Wiegräbe,
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2015

• 03.03.2015 

Konstituierung des „Welterbe Schwerin Fördervereins e. V.“ im Plenarsaal des Schweriner 

Schlosses. Zum Vorsitzenden wird Norbert Rethmann gewählt; der Landtag M-V ist juristi-

sches Mitglied des Fördervereins,

• 21.06.2015 

Tag der offenen Tür im Landtag - Podiumsgespräch „Welterbe Schloss – mehr als nur ein 

Traum! Die Chancen der Schweriner Bewerbung“ und Prämierung des Malwettbewerbes 

„Mein Schloss und die Welt“, ausgelobt vom Verein Pro Schwerin e. V.,

• 18.06.2015

Empfang des Kulturausschusses der KMK durch die Präsidentin des Landtages M-V Sylvia 

Bretschneider im Schweriner Schloss,

• 28./29.06.2015

Teilnahme einer Schweriner Delegation unter Leitung der Präsidentin des Landtages M-V 

Sylvia Bretschneider an der 39. Konferenz des World Heritage Committee in Bonn,

• 14.07.2015

Konstituierung des wissenschaftlichen Beirates zur Beratung der Welterbebewerbung im 

Schweriner Schloss; neben der Präsidentin des Landtages M-V, dem Minister für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur M-V und der Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Schwe-

rin gehören neun Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen dem Beirat an. Vorstel-

lung des Maßnahmenplanes des Ministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V Math-

ias Brodkorb,

• 03./04.10.2015

Teilnahme an den „Tagen der Industriekultur am Wasser“ der Metropolregion Hamburg – 

Öffnung der Drehbrücke zum Schlossgarten als Industriedenkmal des 19. Jahrhunderts,
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2016

• 13.04.2016

	 19. Schweriner Schlossgespräch der Präsidentin des Landtages M-V Sylvia Bretschneider 
zum Thema „Erlebnis Welterbe – Kulturtourismus in Welterbestätten“ im Thronsaal des 
Schlosses. Am Podiumsgespräch nahmen der Präsident des deutschen Nationalkomitees 
von ICOMOS und der Leiter des Amtes für Welterbe, Tourismus und Kultur der Welterbe-
stadt Wismar teil. Im Vorfeld der Veranstaltung wurde die gemeinsame Ausstellung der 
Welterbestätten Mecklenburg-Vorpommerns, die auch die Schweriner Welterbebewer-
bung thematisiert, der Öffentlichkeit vorgestellt.

• 27.05.2016
Zweites Treffen des wissenschaftlichen Beirates im Schweriner Schloss. Schwerpunkt der 
Beratungen war die Beschreibung der Schweriner Kulturlandschaft, die für die Erarbeitung 
des Nominierungsdossiers in ihrer Ausdehnung wie im Antrag für die Tentativliste beibe-
halten wird,

• 01.06.2016
Veranstaltung „Auf dem Weg zum Weltkulturerbe“ des Landtages M-V, des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V, der Landeshauptstadt Schwerin, des Welterbe 
Schwerin Fördervereins e. V. und der Vertretung des Landes M-V beim Bund in Berlin,

• 19.06.2016
Tag der offenen Tür im Landtag – Podiumsgespräch „Welterbe Schloss – wird der Traum 
Realität? Die Chancen und der aktuelle Stand der Schweriner Bewerbung“ und Prämierung 
des Preisrätsels „Petermännchen und das Welterbe“ des Welterbe Schwerin Fördervereins 
e. V.,

• Juli 2016
Onlinegang der vom Landtag M-V erstellten und betriebenen Website www.welterbe-be-
werbung-schwerin.de, die als offizielles Organ der drei Partner den Bewerbungsprozess 
begleitet,

• September 2016
Herausgabe der Broschüre zum 19. Schlossgespräch „Erlebnis Welterbe – Kulturtourismus 
in Welterbestätten“.
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13. Europäische und internationale Angelegenheiten

verantwortlich: 

Leiter des Sekretariats des Europa- und Rechtsausschusses,

Ministerialrat Georg Strätker

13.1 Europäischer Ausschuss der Regionen (AdR)

Der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR) wurde mit dem Vertrag von Maastricht im 

Jahre 1992 als Gremium zur Vertretung regionaler und lokaler Gebietskörperschaften der 

EU-Mitgliedsstaaten eingesetzt. Sitz des AdR ist das Jacques Delors Gebäude in Brüssel. Die 

350 Mitglieder des AdR kommen rund sechsmal pro Jahr in Brüssel zu Plenartagungen zusam-

men, um Stellungnahmen, Berichte und Entschließungen zu EU-Gesetzgebungsvorhaben zu 

debattieren und zu erarbeiten. Bei EU-Legislativvorschlägen, welche die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit betreffen, ist der AdR verpflichtend anzuhören. Auf diesem Weg können auf 

deutscher Ebene die Bundesländer ihre Rechte und Interessen im europäischen Gesetzge-

bungsprozess einbringen. Auf Deutschland entfallen insgesamt 24 Sitze. Jedes Bundesland 

hat einen Sitz, weitere fünf rotieren. Die verbleibenden drei Sitze stehen den kommunalen 

Spitzenverbänden, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB), dem Deutschen 

Städtetag (DST) und dem Deutschen Landkreistag (DLkrT) zu.

In der fünften Mandatsperiode des AdR (2010 bis 2015) ist Mecklenburg-Vorpommern seit 

Mitte 2012 mit einem Mitglied und einem Stellvertreter im AdR vertreten:

Mitglied: Detlef Müller, 

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern,

Stellvertreter:  Andreas Texter, 

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern.
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In der sechsten Mandatsperiode des AdR (ab 2016) ist Mecklenburg-Vorpommern mit zwei 

Mitgliedern und zwei Stellvertretern im AdR vertreten: 

Mitglied:  Detlef Müller, 

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern,

Stellvertreter:  Andreas Texter, 

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern,

Mitglied:  Uta-Maria Kuder, 

Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern,

Stellvertreter:  Harry Glawe, 

Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern.

Die Plenartagungen des AdR werden von sechs Fachkommissionen vorbereitet. In der fünften 

Mandatsperiode waren dies:

Fachkommission für Kohäsionspolitik (COTER), 

Fachkommission für Wirtschafts- und Sozialpolitik (ECOS), 

Fachkommission für natürliche Ressourcen (NAT), 

Fachkommission für Bildung, Jugend, Kultur und Forschung (EDUC),

 

Fachkommission für Unionsbürgerschaft, Regieren, institutionelle Fragen und 

Außenbeziehungen (CIVEX), 

Fachkommission für Umwelt, Klimawandel und Energie (ENVE).
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Seit der sechsten Mandatsperiode gibt es die folgenden Fachkommissionen: 

Fachkommission für Kohäsionspolitik und EU-Haushalt (COTER),

Fachkommission für Wirtschaftspolitik (ECON),

Fachkommission für Sozialpolitik, Bildung, Beschäftigung, Forschung und Kultur (SEDEC),

Fachkommission für Umwelt, Klimawandel und Energie (ENVE),

Fachkommission für Natürliche Ressourcen und Landwirtschaft (NAT),

Fachkommission für Unionsbürgerschaft, Regieren, institutionelle Fragen und 

Außenbeziehungen (CIVEX).

Mecklenburg-Vorpommern ist in den Fachkommissionen ECOS/ECON, NAT, CIVEX sowie SEDEC 

vertreten. In den Fachkommissionen werden von Berichterstattern Stellungnahmeentwürfe zu 

europäischen Rechtsetzungsvorhaben erarbeitet. Diese werden dem Plenum zur weiteren Er-

örterung und Beschlussfassung zugeleitet. Die Abgeordneten Detlef Müller und Andreas Texter 

haben Mecklenburg-Vorpommern regelmäßig in den Plenartagungen und den im Vorfeld statt-

findenden Fachkommissionssitzungen vertreten. Insoweit wird auf die Unterrichtung durch die 

Präsidentin des Landtages „96., 97. und 98. Plenartagung des EU-Ausschusses der Regionen“ auf 

Drucksache 6/1550 verwiesen. Im Folgenden werden einzelne in den Plenartagungen erörterte 

Vorlagen näher dargestellt, die von besonderer Landesrelevanz sind. 

In den Zeitraum der 6. Wahlperiode des Landtages fielen die 96. bis 118. Plenartagung des 

Ausschusses der Regionen, die in der Regel in Brüssel stattfanden. Im Folgenden werden ein-

zelne thematische Schwerpunkte aus den Plenartagungen mit besonderer landespolitischer 

Relevanz oder herausgehobener Bedeutung vorgestellt.
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96. Plenartagung

Am 18. und 19. Juli 2012 hat der Ausschuss der Regionen in Brüssel seine 96. Plenartagung 

durchgeführt. Für Mecklenburg-Vorpommern war insbesondere die Beratung über die Kon-

zessionsvergaberichtlinie [COM(2011) 897 final] von Relevanz. Mit der Richtlinie sollten erstma-

lig Vorschriften für Bau- und für Dienstleistungskonzessionen in einem einzigen Rechtsrahmen 

zusammengefasst werden. 

Der Vertreter Mecklenburg-Vorpommerns hat sich dafür eingesetzt, diverse öffentliche Dienst-

leistungen z. B. aus dem Wasser- und Energiesektor sowie den Zivil- und Katastrophenschutz 

aus dem Anwendungsbereich herauszunehmen und insbesondere kleinere Auftraggeber – 

wie KMU –von der Anwendung freizustellen. Insoweit konnte in Brüssel ein Teilerfolg erzielt 

werden, da einige unterstützte Änderungsanträge ausreichende Mehrheiten fanden. So emp-

fahl der AdR in seiner abschließenden Stellungnahme unter anderem, die Wasser-, Energie-, 

Verkehrsversorgung und Postdienste sowie den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz 

von der Neuordnung des Vergabewesens auszunehmen.

Der Landtag sprach sich in einem Beschluss auf Drucksache 6/1643 gegen die Einziehung der 

Versorgung mit Trinkwasser in die EU-Konzessionsvergaberichtlinie aus und appellierte un-

ter anderem an die am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten, sich gegen die Liberalisierung 

und Privatisierung der öffentlichen Trinkwasserversorgung einzusetzen. Ziffer V des Beschlus-

ses entsprechend hatte die Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern Sylvia 

Bretschneider diese Entschließung dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommissi-

on, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie dem Ausschuss der Regionen zugeleitet. Mit 

Schreiben vom 19. Juli 2013 antwortete der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleis-

tungen, Michel Barnier, und erklärte, dass die Verhandlungen zur Konzessionsvergaberichtlinie 

erfolgreich abgeschlossen seien. Er wies insbesondere darauf hin, dass der in der Richtlinie 

enthaltene Text zur Wasserversorgung trotz zahlreicher Änderungen niemanden zufrieden 

gestellt habe, weshalb die Wasserversorgung aus dem Anwendungsbereich der Konzessions-

vergaberichtlinie herausgenommen worden sei.
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97. Plenartagung

Vom 8. bis 10. Oktober 2012 hat der AdR in Brüssel seine 97. Plenartagung durchgeführt. Von 

hervorzuhebender Landesrelevanz für Mecklenburg-Vorpommern war insbesondere die Bera-

tung über den Mehrjährigen Finanzrahmen [COM(2012) 42 final]. Mit dem neuen Mehrjähri-

gen Finanzrahmen (MFR) 2014 bis 2020 verbunden war die Frage der EU-Fördermittel, mithin 

der Mittelaufteilung der sogenannten Strukturfonds nach 2013. Mecklenburg-Vorpommern 

war bislang Ziel-1-Region und befand sich damit in der höchsten Förderstufe der Europäi-

schen Union. Dies sollte sich in der neuen Förderperiode ab 2013 ändern – das Land ist aus 

der Höchstförderung herausgefallen und musste mit weniger europäischen Fördermitteln 

auskommen. In der neuen Förderperiode wurde eine neue Förderkategorie geschaffen, die 

sogenannte „Übergangsregion“ mit einem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt zwischen 75 und 90 

Prozent des EU-weiten Durchschnitts. Dazu zählte Mecklenburg-Vorpommern. Es hatte damit 

grundsätzlich Anspruch auf weniger Fördermittel. Jedoch fiel Mecklenburg-Vorpommern in 

ein sogenanntes Sicherheitsnetz, das ebenfalls neu geschaffen wurde. Danach konnte bei den 

bisherigen Ziel-1-Regionen eine Förderintensität von 55 bis 75 Prozent beibehalten werden. 

Beraten wurde auch über den Energiefahrplan 2050 [COM(2011) 885 final]. Der Energiefahr-

plan ist von besonderer Relevanz für Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern 

ist ein idealer Standort für die Erzeugung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energie-

trägern und wird bereits in wenigen Jahren seinen Strombedarf rechnerisch vollständig aus 

erneuerbaren Energien decken. 

Während der 32. Sitzung am 6. Dezember 2012 hat der Landtag auf Drucksache 6/1365 zu 

der Vorlage beschlossen, die Landesregierung aufzufordern, sich aktiv an der Erarbeitung der 

Europäischen Strategie für erneuerbare Energien zu beteiligen, um die Interessen des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern einzubringen und dabei den eingeschlagenen energiepolitischen 

Weg im Land weiterzuverfolgen. 
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98. Plenartagung

Am 29. und 30. November 2012 hat der AdR in Brüssel seine 98. Plenartagung durchgeführt. 

Von besonderer Landesrelevanz war die Beratung zu einer Entschließung über die politischen 

Prioritäten des Ausschusses der Regionen für 2013 auf der Grundlage des Legislativ- und Ar-

beitsprogramms der Europäischen Kommission. Der AdR war in seiner Entschließung der Auf-

fassung, dass die wirtschaftliche, soziale und finanzielle Krise, die Hauptherausforderung für 

die Europäische Union, überwunden werden müsse, und unterstützte deshalb mit Nachdruck 

die Anstrengungen zur Stärkung und Beibehaltung folgender Schwerpunkte der EU: Strategie 

Europa 2020; Binnenmarkt; gezielte Investitionen, insbesondere in Forschung und Innovati-

on, wobei (europäische) Lehr- und Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Behörden 

(„Dreierhelix“) zusammenarbeiten müssen, um die Europa-2020-Strategie auf intelligente 

Weise zu verwirklichen; das Erreichen von Ergebnissen in Zusammenarbeit mit den lokalen 

und regionalen Gebietskörperschaften. Der AdR forderte einen ehrgeizigen Mehrjährigen Fi-

nanzrahmen (MFR) und echte Eigenmittelquellen für die EU. Die Konzentration auf die Ju-

gendarbeitslosigkeit wurde begrüßt. Der AdR ersuchte die Kommission um Erklärung, warum 

der vom Ausschuss bereits früher geforderte und im Arbeitsprogramm 2012 angekündigte 

eHealth-Aktionsplan noch nicht vorgelegt worden sei und weder zu den Punkten zählte, die 

bis Ende 2012 angenommen werden sollten, noch im Arbeitsprogramm 2013 erschienen sei. 

Der Landtag hat das Arbeitsprogramm der EU-Kommission aufgrund der Unterrichtung durch 

die Landesregierung „Europapolitische Schwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

im Jahr 2013 - Auswertung des Arbeitsprogramms 2013 der Europäischen Kommission“ (Drs. 

6/1461) in seiner 45. Sitzung am 19. Juni 2013 beraten. 

99. Plenartagung

Am 31. Januar und 1. Februar 2013 hat der Ausschuss der Regionen in Brüssel seine 99. Plen-

artagung durchgeführt. Im Vordergrund stand die Beratung über die Mitteilung der Kom-

mission „Blaues Wachstum – Chancen für nachhaltiges marines und maritimes Wachstum“ 

an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 

und den Ausschuss der Regionen [COM(2012) 494 final]. Vor dem Hintergrund des Potenzi-

als der „blauen Wirtschaft“ schlug die Kommission eine verstärkte Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten zur Entwicklung von Verfahren und zur Vereinbarung strategischer Leitlinien 

für die Aquakultur in der EU vor. Des Weiteren ging es um die Frage, wie der Meeres- und 
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Küstentourismus mehr zum Wirtschaftswachstum und zur Schaffung sicherer Arbeitsplätze 

beitragen und gleichzeitig seine Umweltverträglichkeit verbessert werden kann, sowie um die 

Untersuchung der Optionen der blauen Biotechnologie zur Nutzung der Vielfalt des Lebens 

im Meer. Der AdR war der Auffassung, dass es Europa an einer einheitlichen Meerespolitik 

mangelt. Von ausschlaggebender Bedeutung im Zusammenhang mit dem blauen Wachstum 

seien der Aufbau unabdingbarer Infrastrukturen, insbesondere Seehäfen, Landungsmöglich-

keiten und Verkehrsnetze. Initiativen, die Maßnahmen sowohl für den Küstenschutz als auch 

den umweltverträglichen Fremdenverkehr umfassen, sollten im neuen Mehrjährigen Finanz-

rahmen 2014-2020 gefördert werden. Maßnahmen von Plattformen der Zusammenarbeit 

zwischen Universitäten mit maritimer Ausrichtung sollten ebenfalls gefördert werden. Das XI. 

Parlamentsforum Südliche Ostsee, das im Jahr 2013 unter dem Vorsitz des Landtages Meck-

lenburg-Vorpommern in Schwerin stattgefunden hat, ging in seiner Schlussresolution auf die 

Integrierte Meerespolitik und insbesondere auf das „Blaues Wachstum“ ein. 

100. Plenartagung

Am 11. und 12. April 2013 hat der Ausschuss der Regionen in Brüssel seine 100. Plenartagung 

durchgeführt. Besonders relevant war die Vorlage „Freisetzung des Cloud-Computing-Potenzials 

in Europa“ [COM(2012) 529 final]. Unter „Cloud-Computing“ ist das Speichern, Verarbeiten und 

Verwenden von Daten zu verstehen, die sich in entfernten Rechnern befinden und auf die über 

das Internet zugegriffen wird. Das bedeutet, dass den Benutzern eine beinahe unbegrenzte Re-

chenleistung auf Abruf zur Verfügung steht. Die Kommission wollte in allen Wirtschaftssektoren 

eine rasche Übernahme des Cloud-Computing ermöglichen und unterstützen. Eines der ver-

folgten Ziele ist die Schaffung öffentlich zugänglicher Cloud-Angebote (öffentliche Cloud), die 

europäischen Standards entspricht, und zwar nicht nur im rechtlichen Sinne, sondern auch im 

Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit, Offenheit und Sicherheit. Der AdR begrüßte die Mitteilung 

der Kommission und machte darauf aufmerksam, dass eines der größten Hindernisse für die An-

wendung von Cloud-Computing im öffentlichen und privaten Sektor die Unsicherheit darüber 

gewesen sei, welche Gesetze und Vorschriften zu beachten sind, wenn man sich für Cloud-Com-

puting entscheidet. Der AdR warnte vor der Gefährdung des Schutzes personenbezogener Da-

ten, wenn sie auf Cloud-Computing-Servern außerhalb der EU liegen. Es sei undenkbar, das Po-

tenzial von Cloud-Computing auszuschöpfen, ohne den hierfür notwendigen Binnenmarkt für 

Telekommunikationsdienstleistungen konsequent auszubauen, was europäische Maßnahmen 

im Bereich der Daten-Roaming-Tarife erforderlich mache. 
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101. Plenartagung

Am 30. Mai 2013 hat der Ausschuss der Regionen seine 101.  Plenartagung durchgeführt. Im 

Vordergrund der Beratungen stand die Erarbeitung einer Stellungnahme zur Mitteilung der 

Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozial-

ausschuss und den Ausschuss der Regionen zum Jugendbeschäftigungspaket. Daneben wur-

den auch Stellungnahmen zur Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 

Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Die 

Kultur- und Kreativwirtschaft als Motor für Wachstum und Beschäftigung“ und zum Bericht der 

Kommission zur Entwicklung der Marktlage und die sich daraus ergebenden Bedingungen für 

ein reibungsloses allmähliches Auslaufen der Milchquotenregelung von den Mitgliedern des 

AdR verabschiedet. 

102. Plenartagung

Am 3. und 4. Juli 2013 hat die 102. Plenartagung des Ausschusses der Regionen stattgefunden. 

Der AdR hat sich insbesondere mit Vorlagen zur digitalen Gesellschaft befasst. Es ging dabei um 

den Aktionsplan der Europäischen Kommission für elektronische Gesundheitsdienste 2012 bis 

2020 – innovative Gesundheitsfürsorge im 21. Jahrhundert, um einen Verordnungsvorschlag zur 

Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen und um die Mitteilung 

der Europäischen Kommission zur Cybersicherheitsstrategie. Themen waren außerdem die Mit-

teilung der Kommission „Ein funktionierender Energiebinnenmarkt“ und ein Vorschlag zur Über-

prüfung der wichtigsten Ziele der EU-Abfallpolitik. Schließlich hat Dacian Cioloş, Mitglied der Eu-

ropäischen Kommission, zuständig für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Ausführungen 

zur künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik gemacht. 

103. Plenartagung

Die 103. AdR-Plenartagung hat vom 7. bis 9. Oktober 2013 stattgefunden. Unter anderem hat der 

Ausschuss eine Initiativstellungnahme „Schiefergas und -öl sowie Tight Gas und Tight Öl (Koh-

lenwasserstoffe aus unkonventionellen Lagerstätten) aus Sicht der lokalen und regionalen Ge-

bietskörperschaften“ erarbeitet, in der auf die Umwelt- und Gesundheitsbedenken hingewiesen 

wird. Thema war auch ein Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parla-
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ments und des Rates zur Maritimen Raumplanung und zu einem integrierten Küstenzonenma-

nagement [COM(2013) 133 final]. Der AdR verabschiedete eine Stellungnahme, in der, wie von 

Mecklenburg-Vorpommern bereits im Bundesrat geltend gemacht, eine Verletzung des Subsi-

diaritätsprinzips gerügt wird. Der Themenkomplex ist immer wieder Gegenstand von Anträgen 

und Beschlüssen des Landtages gewesen, zum Beispiel in dem Antrag der Fraktionen der SPD 

und CDU auf Drucksache 6/2127 „Prozess der Onshore-Ölfeldentwicklung positiv begleiten“ und 

der dazugehörigen Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses auf Drucksache 6/3088. 

104. Plenartagung

Am 28. und 29. November 2013 hat der AdR in Brüssel seine 104. Plenartagung durchgeführt. In 

diesem Rahmen wurde eine Initiativstellungnahme zu den EU-Leitlinien für staatliche Beihilfen 

für Flughäfen und Luftfahrtunternehmen erarbeitet. Die Vorlage war von besonderer Landesrele-

vanz, da der Flughafen Rostock-Laage mit einem Passagieraufkommen von weniger als 300.000 

Menschen von der Neuregelung der Beihilfevorschriften betroffen war. Der AdR setzte sich nach-

drücklich dafür ein, Flughäfen mit weniger als 300.000 Passagieren vom Anwendungsbereich der 

Vorgaben auszunehmen. Hintergrund war die Erkenntnis, dass durch die Vorschläge der EU-Kom-

mission eine Reihe von Regionen in Europa vom Luftverkehr faktisch abgekoppelt würde. 

Daneben ging es auch um einen Rahmen einer künftigen EU-Hafenpolitik. Die Hafenbehörden kön-

nen danach Mindestanforderungen für die Anbieter spezifischer Hafendienste festlegen. Die Mit-

gliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, Behörden zu benennen, die zur Auferlegung gemein-

wirtschaftlicher Verpflichtungen befugt sind. Die Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass eine 

unabhängige Stelle die Anwendung der Verordnung überwacht. Die nationalen unabhängigen 

Überwachungsstellen sollen Informationen über ihre Arbeit und die Grundsätze ihrer Entscheidun-

gen austauschen und bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenarbeiten. Für Mecklenburg-Vor-

pommern spielt die Hafenpolitik der EU eine wichtige Rolle. Der AdR plädierte – mit Unterstüt-

zung des Abgeordneten Detlef Müller – nachdrücklich dafür, dass die Kommission den Vorschlag 

so ändert, dass den europäischen Regionen bei der Umsetzung der europäischen Vorgaben ein 

Spielraum bleibt. Denn die Situation beispielsweise des Rotterdamer Hafens sei mit der Situation in  

Sassnitz-Mukran, Wismar oder Rostock und den weiteren Häfen in Mecklenburg-Vorpommern nicht 

zu vergleichen. Auch das Ausbaggern, Festmachen, die Lotsen- und Schleppdienste sollten nicht 

von den Vorgaben des EU-Rechts umfasst werden, da sie der Sicherheit und dem Umweltschutz 

dienen, was vor dem Hintergrund lokaler Besonderheiten regional besser geregelt werden könne.
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Der AdR befasste sich auch mit dem Mehrwert makroregionaler Strategien [COM(2013) 468 fi-
nal]. Der Rat hat die Kommission im Jahr 2011 ersucht, das Konzept der makroregionalen Strate-
gien zu präzisieren, den Mehrwert dieser Strategien zu bewerten und dem Rat und dem Europä-
ischen Parlament bis Juni 2013 über die Ergebnisse ihrer Arbeiten Bericht zu erstatten. Auf dieser 
Grundlage hat die EU-Kommission im Juni 2013 einen Bericht zum Mehrwert makroregionaler 
Strategien [COM(2013) 468 final] vorgelegt. Bisher bestanden zwei makroregionale Strategien: 
die EU-Strategie für den Ostseeraum und die EU-Strategie für den Donauraum. Diese beiden 
funktionierten ohne zusätzliche Mittel der EU, ohne neue Institutionen und ohne neue Rechts-
vorschriften. Der AdR schlug in seiner Stellungnahme vor, die an den makroregionalen Strategien 
beteiligten Mitgliedstaaten und die EU-Kommission bei der Ausarbeitung der Programme für 
den kommenden EU-Finanzierungszeitraum 2014 bis 2020 zu Überlegungen darüber aufzufor-
dern, wie die internationale Projektarbeit am zweckmäßigsten durch nationale und regionale 
Programme unterstützt werden könnte. Die Mitgliedstaaten müssen mit Orientierungshilfe der 
EU-Kommission den Bezug der verschiedenen EU-Finanzierungsprogramme zur Umsetzung der 
makroregionalen Strategien klar ausweisen und nach Möglichkeit nationale Finanzierungsinst-
rumente angeben, die zu diesem Zweck eingesetzt werden könnten. Da Mecklenburg-Vorpom-
mern im Rahmen der EU-Ostseestrategie federführend den Tourismusbereich koordinierte, war 
die Vorlage von hervorgehobener Landesrelevanz. Hier hat sich der Abgeordnete Detlef Müller 
erfolgreich mit einem Änderungsantrag dafür eingesetzt, dass der AdR nun eine eigenständige 
Finanzierung solcher Koordinierungsfunktionen durch die Europäische Union verlangt. 

105. Plenartagung

Am 30. und 31. Januar 2014 fand die 105. Plenartagung des Ausschusses der Regionen in Brüssel 
statt. In den Beratungen ging es unter anderem um Vorschläge zur Errichtung einer Europäischen 
Staatsanwaltschaft, zur Änderung der bestehenden Abfallverbringungsverordnung, zur Einfüh-
rung einer neuen EU-Forststrategie bis hin zu einem neuen Rahmen für die Klima- und Ener-
giepolitik bis zum Jahr 2030. Daneben war eine umfangreiche Überarbeitung der Geschäftsord-
nung des AdR vorgesehen. Von besonderer Bedeutung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
waren die Themen Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft und Pläne für eine neue 
europäische Abfallpolitik. MdL Detlef Müller unterstützte die Einrichtung einer Europäischen 
Staatsanwaltschaft, da es bei der Veruntreuung von europäischen Fördermitteln auch immer um 
Steuergelder gehe. Hier reiche es häufig nicht aus, wenn die nationalen Strafverfolgungsbehör-
den tätig würden. Die Thematik ist auch im Rahmen einer Unterrichtungsfahrt des Europa- und 
Rechtsausschusses nach Brüssel vertieft worden.
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106. Plenartagung

Am 2. und 3. April 2014 fand in Brüssel die 106. Plenartagung des Ausschusses der Regionen 
statt. Beraten wurde unter anderem über das Thema „Bezahlbare Energie für alle“ und über die 
Verabschiedung neuer Leitlinien für staatliche Beihilfen im Bereich Energie – einem zentralen 
Thema der Landespolitik der 6. Wahlperiode. Ferner ging es um Absatzfördermaßnahmen für 
Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in Drittländern. Thema war schließlich auch die Erweite-
rungsstrategie und Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union. Hinsichtlich des geplanten 
TTIP-Freihandelsabkommens zwischen der EU und den USA wurde ein Entschließungsentwurf 
zur lokalen und regionalen Dimension der laufenden Verhandlungen verabschiedet. 

107. Plenartagung

Am 25. und 26. Juni 2014 fand die 107. Plenartagung des Ausschusses der Regionen in Brüssel 
statt. Die Mitglieder des Ausschusses begangen dabei das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen 
des Ausschusses und erarbeiteten die Entschließung „Mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in der Europäischen Union“ zur künftigen Aus-
richtung des AdR. Die Entschließung stellte eine Vorausschau zur politischen und institutionellen 
Rolle des AdR im Rahmen der Entscheidungsstrukturen der Europäischen Union dar, in der sei-
ne Vorstellungen von der Zukunft der europäischen Integration aufgezeigt wurden. Zu diesem 
Zweck schlug der AdR einen Fahrplan mit drei strategischen Zielen vor, um „der Europäischen 
Union neuen Schwung zu geben“. Im ersten Schritt des Fahrplans sollten die Zustimmung und 
das Vertrauen der Unionsbürger in die Europäische Union gestärkt werden. Der Ausschuss sollte 
für ein bürgernahes und demokratisch legitimiertes Europa stehen und dazu beitragen, Europa 
greifbar zu machen. Der zweite Punkt beinhaltete die Förderung der auf einer geteilten Zustän-
digkeit der verschiedenen Ebenen gegründeten Europäischen Union. Dabei sollte der AdR als 
Förderer einer neuen Arbeitsweise der EU dienen, indem er dafür sorgen sollte, dass die Grund-
sätze des Mehrebenenregierens durch die Unterzeichnung der von ihm verabschiedeten Charta 
der Multi-Level-Governance in Europa Verbreitung finden. Die Multi-Level-Governance ist eine 
koordinierte, auf Partnerschaft beruhende Verfahrensweise der EU und gehört zu den Grundsät-
zen des AdR. Zudem soll der AdR ein Hüter der Grundsätze der Subsidiarität, der Verhältnismäßig-
keit und des Regierens auf mehreren Ebenen und so Bewahrer der Rechte und Zuständigkeiten 
der Regionen und Kommunen bleiben. Als letzten Schritt wollte der Ausschuss mehr Aufgaben 
als Politikgestalter im Rahmen des Vertrags von Lissabon wahrnehmen und dadurch eine profi-
liertere politische und institutionelle Rolle zur Stärkung der demokratischen Verantwortung der 
Union im Rahmen der nächsten Änderung der Verträge fordern. 
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108. Plenartagung

Die 108. Plenartagung des AdR fand vom 7. bis 9. Oktober 2014 statt. Thematisch ging es vor 

allem um die europäische Strategie für Küsten- und Meerestourismus, um ein Maßnahmenpaket 

für saubere Luft sowie um einen Rahmen für Klima- und Energiepolitik. Der Ausschuss debattier-

te auch über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) und über Mobi-

lität in geografisch und demografisch benachteiligten Regionen, wozu eine Initiativstellungnah-

me verabschiedet wurde.   

109. Plenartagung

Am 3. Dezember 2014 fand in Brüssel die 109. Plenartagung des EU-Ausschusses der Regionen 

statt. Die AdR-Mitglieder befassten sich unter anderem mit einer Mitteilung der Europäischen 

Kommission vom 4. April 2014 zu wirksamen, zugänglichen und belastbaren Gesundheitssys-

temen. Hintergrund ist die Vielfalt der europäischen Gesundheitssysteme bei einer gleichzeitig 

zunehmenden gegenseitigen Abhängigkeit dieser Systeme. Hinzu kommen gemeinsame Her-

ausforderungen, wie die steigenden Kosten der Gesundheitsversorgung und die Bevölkerungs-

alterung mit gleichzeitigem Anstieg von chronischen Krankheiten und Multimorbidität. Die 

Mitglieder im AdR befürworteten es, dass die Europäische Kommission die Mitgliedstaaten bei 

der Entwicklung von Strategien unterstützen möchte, die Gesundheitssysteme effektiver und 

belastbarer zu machen und den Zugang zur medizinischen Versorgung zu erleichtern. 

Ähnlich äußerten sich die Volksvertreter zum Grünbuch der Kommission vom 10. April 2014 be-

züglich mobiler Gesundheitsdienste („mHealth“). Die Vertreter im AdR hoben in ihrer Stellung-

nahme die Bedeutung mobiler Gesundheitsdienste für ältere Menschen und Menschen in länd-

lichen Gebieten hervor. Allerdings gaben sie auch zu bedenken, dass der Fortschritt hinsichtlich 

der Entwicklung dieser Dienste zwischen Ländern und Regionen variiere und vor diesem Hin-

tergrund eine intensivere überregionale Zusammenarbeit sowie ein verstärkter Erfahrungsaus-

tausch vonnöten seien. Die Thematik wurde im Rahmen der 24. Ostseeparlamentarierkonferenz 

unter der Federführung und dem Vorsitz der Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider vertieft.

Außerdem wurde im AdR eine Mitteilung der Kommission zur Nutzung des Potenzials der Mee-

re für Wachstum und Beschäftigung behandelt. Im AdR standen maritime Themen regelmäßig 

auf der Tagesordnung. In der Mitteilung ging es um Wissens- und Datenlücken betreffend den 
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Zustand der Meere, der Ressourcen im Meeresboden, Flora und Fauna des Meeres sowie Risiken 

für Lebensräume und Ökosysteme. Die Vertreter im AdR haben in ihrer Sitzung die Initiativen der 

Kommission zur Ankurbelung des Wachstums in der blauen Wirtschaft begrüßt und betont, dass 

die Auswertung wissenschaftlicher Daten maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung der Reform 

der Gemeinsamen Fischereipolitik beitragen könne. Jedoch hoben die Regionalvertreter hervor, 

dass der Umweltschutz eines der Hauptziele der EU-Strategie für blaues Wachstum sein solle. 

Der AdR hat schließlich über die Themen Internet und Vernetzung sowie Digitalisierung beraten. 

Der AdR empfahl in einer Stellungnahme, der Vollendung des digitalen Binnenmarktes bis 2015 

Priorität einzuräumen und dem Investitionsbedarf in Telekommunikationsinfrastrukturen nach-

zukommen. Entsprechend der Strategie Europa 2020 sollte durch eine verstärkte Öffnung und 

Erweiterung des Informations- und Kommunikationstechnik-Sektors (IKT) ein positiver Impuls für 

die europäische Wirtschaft geschaffen werden. Daneben war der AdR in einer Stellungnahme zur 

Internetpolitik und Internetgovernance unter anderem der Auffassung, dass sich die EU aktiv am 

Prozess der Herausbildung einer globalen Internetgovernance beteiligen sollte, damit ihr Vorbild-

charakter auf dem Gebiet des verantwortungsvollen Handelns gestärkt würde. Der AdR forderte 

die EU Kommission auf, sich dafür einzusetzen, dass der Missbrauch struktureller Macht durch 

große IT-Konzerne weltweit verhindert würde. Der AdR war der Ansicht, dass mehr öffentliche 

Dienstleistungen in den digitalen Raum verlagert werden sollten. Ein weiterer Aspekt in der Stel-

lungnahme des AdR war außerdem das Vorgehen gegen Missbrauch und Kriminalität im Netz. 

110. Plenartagung

Am 11. und 12. Februar 2015 fand in Brüssel die 110. Plenartagung des EU-Ausschusses der Regi-

onen statt. Diese war gleichzeitig die konstituierende Sitzung des AdR für die 6. Mandatsperiode, 

die fünf Jahre dauert. Der Abgeordnete Detlef Müller, Vorsitzender des Europa- und Rechtsaus-

schusses, nahm an der Tagung teil und hat zusammen mit Justizministerin Uta-Maria Kuder das 

Land Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Neben der Konstituierung des AdR und der Wahl 

von Ämtern erarbeiteten die Regionalvertreter eine Initiativstellungnahme zur Transatlantischen 

Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP), an deren Erarbeitung der Abgeordnete Detlef 

Müller intensiv mitgewirkt hatte. Im Rahmen der Beratung zur TTIP-Stellungnahme informierte 

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström die AdR-Mitglieder über den Stand der Verhandlun-

gen. Sie legte dar, dass das geplante Freihandelsabkommen dem Grundsatz der Subsidiarität 

folgen müsse: Was auf staatlicher bzw. regionaler Ebene sinnvoll geregelt werden könne, solle 

auch nicht Teil von TTIP werden. Daneben hat der AdR über eine Entschließung zum Arbeitspro-
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gramm der Europäischen Kommission 2015 und eine Initiativstellungnahme zur Ausdehnung 

des Schutzes geografischer Angaben der EU auf nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse beraten. 

Ferner ging es in den Beratungen des AdR unter anderem um Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz, grüne Beschäftigung sowie die Überprüfung der EU-Abfallvorschriften.

111. Plenartagung

Am 16. und 17. April 2015 fand die 111. Plenartagung des EU- Ausschusses der Regionen in 

Brüssel statt. Ein insbesondere für Mecklenburg-Vorpommern als Agrarland wichtiges Thema der 

Plenartagung war die „Zukunft der Milchwirtschaft“. Mit der Stellungnahme des AdR reagierten 

die Regionen und Kommunen Europas auf den Wegfall der Milchquote zum 1. April 2015. Beson-

ders umstritten und intensiv diskutiert wurde die so genannte „Investitionsoffensive“ der Euro-

päischen Kommission, mit der durch die Förderung strategischer Investitionen die europäische 

Wirtschaft weiter angekurbelt werden sollte. Über 315 Milliarden Euro sollen hier in den kom-

menden Jahren zur Verfügung gestellt werden. Ein Kern der Debatte mit über 140 Änderungs-

anträgen war die Forderung nach mehr Mitbestimmung der Regionen Europas beim Einsatz 

der finanziellen Mittel. Vor Ort könne am besten beurteilt werden, wo Investitionen erforderlich 

seien und den größten Mehrwert böten. Auch Energiepolitik stand auf der Agenda und zwar im 

Rahmen der Diskussion über den effizienten Ressourceneinsatz im Gebäudesektor.

112. Plenartagung

Am 3. und 4. Juni 2015 hat der AdR in Brüssel seine 112. Plenartagung durchgeführt. Im Hinblick 

auf Mecklenburg-Vorpommern als Küstenanrainer und das Engagement des Landtages über die 

Ostseeparlamentarierkonferenz in der HELCOM war hier insbesondere die Vorlage „Die Meeres-

umwelt besser schützen“ von besonderer Relevanz für das Land. Der AdR hat diesbezüglich eine 

Initiativstellungnahme verabschiedet. Daneben wurden eine Stellungnahme für einen Vorschlag 

für einen Beschluss des Rates zu den „Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten“, eine Initiativstellungnahme zur „Förderung des fairen Handels in Europa auf der 

lokalen und regionalen Ebene“ und eine Entschließung für einen tragfähigen Ansatz der EU im 

Bereich Migration erarbeitet und verabschiedet.  
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113. Plenartagung

Am 8. und 9. Juli 2015 fand die 113. Plenartagung des EU-Ausschusses der Regionen in Brüssel 

statt. Im Mittelpunkt der Plenartagung standen die Griechenlandkrise, die europäische Energi-

eunion und nachhaltige Lebensmittel. Daneben ging es in der letzten Sitzung des EU-Ausschus-

ses der Regionen vor der Sommerpause um Europäische Finanzpolitik, einen tragfähigen Ansatz 

der EU für Migration, die Verbesserung der Arbeitsweise der Europäischen Union und eine neue 
Europäische Nachbarschaftspolitik. Vor dem Hintergrund der landespolitischen Schwerpunkt-
setzung im Bereich der Erneuerbaren Energien war die Errichtung einer europäischen Energi-
eunion von besonderer Bedeutung für Mecklenburg-Vorpommern. Der AdR verlangte in einer 
Stellungnahme unter anderem, dass die Rolle der Regionen insbesondere bei den erneuerbaren 
Energien, bei Innovation und Technologie und in Versorgungssicherheit ausdrücklich anerkannt 
würde. Ferner müssten die Regionen stärker als bisher in die Diskussionen um eine Energieunion 
einbezogen werden. Auch müsste das Wissen über Finanzierungsmöglichkeiten für kommunale 
und regionale Initiativen im Zusammenhang mit nachhaltiger Energie verbessert werden. 

114. Plenartagung

Im Rahmen der 114. Plenartagung des Ausschusses der Regionen, die vom 12. bis 14. Oktober 
2015 in Brüssel stattgefunden hat, standen die EU-Kohäsions- und Regionalpolitik im Vorder-
grund. Federica Mogherini, Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und 
Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, sprach außerdem über die Rolle der regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften im Bereich der EU-Außenbeziehungen. Ferner ging es um 
die Vereinfachung der EU-Agrarpolitik und um die Aquakultur, wozu der AdR jeweils Initiativstel-
lungnahmen verabschiedete. Günther H. Oettinger, EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und 
Gesellschaft, referierte zum digitalen Binnenmarkt. Hierzu und zum Richtlinienentwurf über au-
diovisuelle Mediendienste erarbeitete der AdR Initiativstellungnahmen. Ferner wurde über die 
Entwicklung des Potenzials der Meeresenergie beraten und zum Kommissionsvorschlag für eine 
Energieunion eine Initiativstellungnahme erarbeitet.
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115. Plenartagung

Der Ausschuss der Regionen kam vom 3. bis 4. Dezember 2015 in Brüssel zu seiner 115. Plenarta-
gung zusammen. Neben der Erarbeitung einer Entschließung zum Arbeitsprogramm der Euro-
päischen Kommission 2016 stand die europäische Migrationsagenda auf der Tagesordnung. Im 
wirtschaftspolitischen Bereich wurden Initiativstellungnahmen zu der „Rolle der Sozialwirtschaft 
bei der Wiederherstellung von Wirtschaftswachstum und der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit“ 
und zu einer fairen und effizienten Unternehmensbesteuerung in der Europäischen Union erar-
beitet. Ferner hat der AdR eine Initiativstellungnahme über die lokale und regionale Dimension 
des Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen (TiSA) verabschiedet. 

116. Plenartagung

Der Ausschuss der Regionen kam vom 10. bis 11. Februar 2016 zur seiner 116. Plenartagung 
in Brüssel zusammen. Als Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern arbeitete der Vorsitzende 
des Europa- und Rechtsausschusses Detlef Müller mit. Einen Schwerpunkt der Plenartagung 
bildete eine Positionierung des Ausschusses der Regionen zu den „Bedrohungen für den 
grenzfreien Schengen-Raum der EU“. Mit dieser Positionierung wurde ein Ausgleich zwi-
schen den gewaltigen Herausforderungen für die EU und ihre Mitgliedstaaten durch Flücht-
linge und Wirtschaftsmigranten und einer der wesentlichen Errungenschaften der EU - ein 
gemeinsamer Binnenmarkt ohne Grenzkontrollen - erarbeitet. Die EU-Außengrenzen müss-
ten wirksam so gesichert werden, dass eine geordnete Einreise der Menschen gewährleistet 
werden könne. Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raumes müssten die Ausnahme 
bleiben. Auf der Tagesordnung der Plenartagung stand auch der Entwurf einer Stellungnah-
me des AdR zum altersgerechten Tourismus. Im Hinblick auf den demografischen Wandel 
ist der altersgerechte Tourismus von besonderem Interesse für Mecklenburg-Vorpommern, 
gerade auch, weil das Land ein starker Tourismusstandort ist. Der Landtag engagiert sich 
bereits seit Jahren in grenzüberschreitenden Gremien im Ostseeraum bei dem Thema alters-
gerechter Tourismus. So enthalten beispielsweise die Resolutionen des Parlamentsforums 
Südliche Ostsee Forderungen zu diesem Thema. Daneben ist Landtagspräsidentin Sylvia 
Bretschneider durch die Ostseeparlamentarierkonferenz der Vorsitz der neu eingerichteten 
Arbeitsgruppe zum nachhaltigen Tourismus übertragen worden. 

Die Mitglieder des Ausschusses der Regionen haben auch über eine Stellungnahme zu ei-
nem Verordnungsvorschlag zur Einführung einer Rahmenregelung für die Erhebung, Ver-
waltung und Nutzung von Daten im Fischereisektor beraten. Es werden Daten benötigt, um 
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den Zustand der Fischbestände, die Rentabilität der einzelnen Segmente im Fischereisektor 
und die Auswirkungen der Fischerei und der Aquakultur auf das Ökosystem zu bewerten. 
Dieser Gesetzgebungsvorschlag betrifft Mecklenburg-Vorpommern als Küstenanrainerstaat 
und insbesondere wegen seiner Fischereiindustrie ganz besonders. 

Mit der Verabschiedung einer Initiativstellungnahme zu Innovation und Modernisierung der 
ländlichen Wirtschaft stand ein weiteres für Mecklenburg-Vorpommern wichtiges Thema 
auf der Tagesordnung der Plenartagung des Ausschusses der Regionen. Hintergrund war 
die Strategie „Europa 2020“, die vor allem Städte und Großstädte als Motoren für das Wirt-
schaftswachstum nennt. Der Ausschuss der Regionen war jedoch der Auffassung, dass es 
nicht möglich sein werde, die Ziele der Strategie zu erreichen und den territorialen Zusam-
menhalt zu wahren, wenn nicht das gesamte Potenzial ausgeschöpft würde, was auch das 
Potenzial der ländlichen Gebiete einschließe. 

117. Plenartagung

In seiner 117. Plenartagung am 7. und 8. April 2016 hat der AdR unter anderem eine Initi-
ativstellungnahme zur Rolle der nationalen Förderbanken im Rahmen der Investitionsof-
fensive für Europa verabschiedet. Ferner wurde über ein Programm zur Unterstützung von 
Strukturreformen für den Zeitraum 2017 – 2020 beraten. Im Weiteren ging es auch um kon-
krete Schritte zur Umsetzung der EU-Städteagenda. Auf der Agenda stand außerdem eine 
Stellungnahme zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes sowie zur Handels- und Investi-
tionspolitik. 

118. Plenartagung

Im Rahmen der 118. Plenartagung des Ausschusses der Regionen am 15. und 16. Juni 2016 
standen Lebensmittelverschwendung – ein Aspekt, der auch während des 14. Parlamentsfo-
rums Südliche Ostsee thematisiert wurde – und die Überarbeitung der EU-Abfallvorschriften 
im Mittelpunkt. Beraten wurde zudem der Entwurf einer Entschließung zum Beitrag des 
Ausschusses der Regionen zum Arbeitsprogramm 2017 der Europäischen Kommission. Die 
Mitglieder des AdR haben auch Initiativstellungnahmen zur Bekämpfung von Radikalisie-
rung und gewalttätigem Extremismus sowie zu den Reaktionen der EU auf die demografi-
sche Herausforderung verabschiedet.
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13.2 Ostseeparlamentarierkonferenz  
(Baltic Sea Parliamentary Conference – BSPC)

Seit 1991 unterstützt die Ostseeparlamentarierkonferenz die grenzüberschreitende Zusam-

menarbeit in der Ostseeregion. Die Konferenz setzt sich aus Vertretern des Europäischen Par-

laments, nationaler und regionaler Parlamente sowie parlamentarischer Vereinigungen zu-

sammen. Als repräsentatives Gremium dient die Konferenz der Stärkung der gemeinsamen 

Identität der Ostseeregion durch eine enge Zusammenarbeit auf der Grundlage der Gleich-

heit, der Einleitung und Begleitung politischer Maßnahmen und Initiativen – die zusätzliche 

demokratische Legitimität und Befugnisse verleihen –, der Förderung der Zusammenarbeit 

staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen – insbesondere mit dem Ostseerat sowie der  

Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes – und dient als Fo-

rum für Diskussionen und den Informationsaustausch zwischen Parlamenten sowie anderen 

Gremien und Organisationen auf internationaler und interregionaler Ebene.

Gemäß der Geschäftsordnung der Konferenz können die beteiligten Parlamente Delegatio-

nen, die sich im Regelfall aus vier bis fünf Abgeordneten zusammensetzen, zu den einmal 

jährlich stattfindenden Konferenzen entsenden. Im Landtag Mecklenburg-Vorpommern wer-

den die Teilnehmer durch die Fraktionen zu Beginn einer Legislaturperiode entsprechend ihres 

Stärkeverhältnisses bestimmt, wobei die Delegationsleitung durch die Landtagspräsidentin 

ausgeübt wird. Im Jahr 2010 wurde die Delegation durch die Vertreter der ordentlichen Ar-

beitsgruppenmitglieder der Ostseeparlamentarierkonferenz erweitert. 
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Während der 6. Wahlperiode hatte die Delegation die nachstehende Zusammensetzung:

Fraktion ordentliche Mitglieder ordentliche Arbeitsgruppen-Mitglieder

SPD Abg. Sylvia Bretschneider

Abg. Detlef Müller

Abg. Jochen Schulte, 2011-2013

(AG Nachhaltiges Wachstum & Energieeffizienz)

Abg. Sylvia Bretschneider, 2015-2017

(AG für Nachhaltigen Tourismus, Vorsitzende)

CDU Abg. Wolf-Dieter Ringguth Abg. Wolfgang Waldmüller, 2013-2015

(AG Innovationen im Gesundheits- und 

Sozialwesen)

DIE LINKE Abg. Dr. André Brie

BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN

Abg. Silke Gajek

In Anbetracht der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen in der Ost-

seeregion nach dem Fall des „eisernen Vorhangs“ dominierten die Themen „Meeresschutz“ so-

wie „Maritime Politik“ regelmäßig die politischen Diskussionen und wirkten sich insofern auch 

auf die Konferenzschwerpunkte aus.

In Bezug auf die inhaltliche Ausgestaltung der jährlichen Resolutionen hatte man sich im Jahr 

2005 angesichts des Erfolges einer vom Landtag Mecklenburg-Vorpommern 2001/2002 erst-

malig initiierten und geleiteten Arbeitsgruppe zum Thema „Maritime Sicherheit“ darauf ver-

ständigt, dieses Instrument künftig regelmäßig einzusetzen, um die zu erarbeitenden Hand-

lungsempfehlungen der Resolutionen politisch und wissenschaftlich zu untersetzen. Unter 

Berücksichtigung des Zeitpunkts der Benennung der Vorsitzenden und Konstituierung der 

Arbeitsgruppen war deren Einsatzzeit in der Regel auf zwei Jahre beschränkt. Seitens der Vor-

sitzenden wurden nach dem ersten Arbeitsjahr ein Zwischenbericht sowie nach dem zweiten 

Arbeitsjahr ein Abschlussbericht jeweils mit politischen Forderungen vorgelegt. Diese Berichte 

wurden im Rahmen der Jahreskonferenzen erörtert und fachpolitische Handlungsempfehlun-

gen der Arbeitsgruppen in die Resolution mit aufgenommen.
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Die nach dem Einstimmigkeitsprinzip beschlossenen Konferenzresolutionen richten sich an 
die Regierungen der Ostseeregion, den Ostseerat, die HELCOM sowie die EU und verfolgen 
einen integrativen Ansatz. Da sie jedoch keinen verbindlichen Charakter für die Regierungen 
der einzelnen Anrainerstaaten haben, müssen sie ihre demokratische Legitimation nach den 
jeweiligen Jahreskonferenzen durch die Parlamente erhalten.

In Mecklenburg-Vorpommern ist es seit Jahren gängige Praxis, dass der Landtag den Konfe-
renzbeschlüssen im Rahmen seiner Zuständigkeiten mittels eines interfraktionellen Entschlie-
ßungsantrages zustimmt. In diesem Zusammenhang werden die Fachausschüsse beauftragt, 
den Schwerpunktthemen der jährlichen Konferenzen hohe Aufmerksamkeit zu widmen und 
hierzu dem Landtag gegebenenfalls Beschlüsse zu empfehlen. Darüber hinaus beschließt der 
Landtag – soweit erforderlich – über sein Engagement in den Arbeitsgruppen sowie über die 
Wahrnehmung des Beobachtermandats bei HELCOM. Ebenso wird die Landesregierung auf-
gefordert, sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf regionaler, nationaler und internationaler 
Ebene nachdrücklich für die in der Resolution enthaltenen Forderungen und Maßnahmenvor-
schläge – insbesondere im Hinblick auf die thematischen Schwerpunkte – in der Ostseeregion 
einzusetzen, sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten umzusetzen und den Landtag über die Ent-
wicklungen auf diesen Gebieten in der Ostseeregion sowie über den Stand und die Umset-
zung von Forderungen und Maßnahmenvorschlägen im Land entsprechend zu unterrichten. 
Vor diesem Hintergrund wird der Landtag jährlich entweder durch Berichte der Landesregie-
rung zur Zusammenarbeit im Ostseeraum und zur maritimen Sicherheit oder den Europa- und 
Ostseebericht der Landesregierung (alternierend im zweijährigen Turnus) unterrichtet.

Aufgrund der maßgeblichen Initiativen der Arbeitsgruppe „Maritime Sicherheit“ (Committee 
on Maritime Safety – COMS) wurde der Konferenz im Jahr 2002 auch ein Beobachterstatus bei 
der Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes (HELCOM) zuer-
kannt. Seit dieser Zeit nimmt die Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern dieses 
Mandat – seit April 2015 sogar alleinverantwortlich – für die Ostseeparlamentarierkonferenz 
bei HELCOM federführend wahr. 

Die Zusammenarbeit innerhalb der Konferenz und ihrer Gremien wird seit 1999 durch eine 
Geschäftsordnung geregelt. Sie gilt für die jährlichen Konferenzen sowie den Ständigen Aus-
schuss, der die Geschäfte zwischen den Jahressitzungen führt. In den Ständigen Ausschuss 
kann jedes der regionalen und nationalen Mitgliederparlamente sowie parlamentarischen Ver-
sammlungen einen Vertreter entsenden, die Föderalversammlung der Russischen Föderation 
sowie der Nordische Rat jeweils zwei Vertreter (Ziff. 6.2 sowie Anhang 1 der GO).
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Neben dem regelmäßig wiederkehrenden Sitzungsthema „Zusammenarbeit in der Ostsee-

region“ während der Konferenzen, in dem vorwiegend auf die Umsetzung der politischen 

Handlungsempfehlungen und der damit zusammenhängenden Probleme in den Ostseean-

rainerstaaten fokussiert wird, wurden die nachfolgend aufgeführten Konferenzschwerpunkte 

erörtert:

2012 21. Ostseeparlamentarierkonferenz in Sankt Petersburg 
 (Russische Föderation):

Integrierte Meerespolitik

Gesundheit, Arbeitsmarkt und wirtschaftliche Entwicklung

Umweltgesundheit, Zusammenarbeit in Energiefragen und 

energieeffiziente Wirtschaft

2013 22. Ostseeparlamentarierkonferenz in Pärnu (Estland)

Wachstum, Innovationen, Kreativität und Unternehmertum,

Grünes Wachstum und Energieeffizienz 

Menschenhandel

Abschlussberichte der Arbeitsgruppen

2014 23. Ostseeparlamentarierkonferenz in Olsztyn (Polen)

Gemeinsames Kultur- und Umwelterbe 

Innovationen im Gesundheits- und Sozialwesen
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2015 24. Ostseeparlamentarierkonferenz in Rostock
 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen,

Gesundheit und Wirtschaft 

Nachhaltiges und zugängliches Gesundheits- und Sozialwesen

2016 25. Ostseeparlamentarierkonferenz in Riga (Lettland)

Wettbewerbsfähigkeit in der Ostseeregion durch Verknüpfung von  

Bildung und Arbeitsmarkt

Beschäftigungsmöglichkeiten, die Mobilität von Arbeitskräften und  

Jugendarbeitslosigkeit

Nachhaltiger Tourismus

a) 21. Ostseeparlamentarierkonferenz 2012 in Sankt Petersburg,
 Russische Föderation

Die 21. Ostseeparlamentarierkonferenz zum Thema „Energie, Umwelt und soziale Wohlfahrt: 

Zusammenarbeit für eine nachhaltige Entwicklung der Ostseeregion“ fand mit über 200 Teil-

nehmern, Delegierten der nationalen und regionalen Parlamente der Ostseeanrainerstaaten 

sowie parlamentarischer Vereinigungen, Experten, zahlreichen politischen Beobachtern und 

Vertretern von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, Universitäten und anderen Ver-

einigungen unterschiedlicher Ebenen sowie Gästen vom 26. bis 28. August 2012 auf Einladung 

der Staatsduma der Russischen Föderation in Sankt Petersburg statt. Der Landtag Mecklen-

burg-Vorpommern wurde durch die Dritte Vizepräsidentin Silke Gajek und die Abgeordneten 

Rudolf Borchert, Detlef Müller, Wolf-Dieter Ringguth und Dr. Mignon Schwenke vertreten. Au-
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ßerdem haben die Abgeordneten Jochen Schulte als Maritimer Berichterstatter und der Ab-

geordnete Jürgen Seidel für die Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Wachstum und Energieeffizienz“ 

teilgenommen. 

Die inhaltlichen Tagungsschwerpunkte waren „Regionale Partnerschaft und grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit in der Ostseeregion“, „Die Nördliche Dimension und die EU - Strate-

gie für die Ostseeregion“, „Umweltgesundheit und Zusammenarbeit in Energiefragen“, „Eine 

Sichere und gesunde Ostsee“ sowie „Gesundheit, Arbeitsmarkt und wirtschaftliche Entwick-

lung“. Der Delegation des Landtages ist es gelungen, Handlungsempfehlungen, die seiner Be-

schlusslage insbesondere zum 10. Parlamentsforum Südliche Ostsee aus dem Frühjahr 2012 

entsprechen (vgl. Beschluss des Landtages vom 25. April 2012 zum Antrag der Fraktionen der 

SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/575), in die Resolution 

der 21. Ostseeparlamentarierkonferenz einfließen zu lassen. 

Als Maritimer Berichterstatter der BSPC stellte der Abgeordnete Jochen Schulte seine Arbeit 

im vergangenen Jahr im Rahmen eines Vortrages und durch einen schriftlichen Bericht vor. 

Positiv hob er hervor, dass die verschiedenen Organisationen im Ostseeraum sich zunehmend 

austauschten und die Zusammenarbeit intensivierten, um einen integrierten Ansatz im Be-

reich der maritimen Politik zu verfolgen. Er wies darauf hin, dass er es für erforderlich halte, 

das Thema der Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft im Ostseeraum im Jahr 2013 

zum Gegenstand einer ostseeweiten Expertenanhörung zu machen, um den vorhandenen 

Sachverstand zu konzentrieren. Im Auftrag des Landtages machte Prof. Dr. Mathias Feige Aus-

führungen zum Nachhaltigen Tourismus für den Ostseeraum und hob besonders die Vorrei-

terrolle hervor, die Mecklenburg-Vorpommern hier innehabe. Die Präsidentin des Landtages 

Sylvia Bretschneider legte gemeinsam mit der Abgeordneten des finnischen Nationalparla-

ments Christina Gestrin einen umfassenden schriftlichen Bericht über die Wahrnehmung des 

Beobachterstatus der BSPC bei der Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des 

Ostseegebietes HELCOM vor. Die Mandate der Präsidentin Sylvia Bretschneider als HELCOM- 

Beobachterin der BSPC und des Abgeordneten Jochen Schulte als Maritimer Berichterstatter 

der BSPC wurden verlängert.
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Die nachfolgende Entschließung wurde von der Konferenz einstimmig angenommen.

Entschließung
verabschiedet von der 21. Ostseeparlamentarierkonferenz

Die Teilnehmer, die gewählten Gesetzgeber der Ostseeanrainerstaaten, die sich in  

St. Petersburg (Russische Föderation) vom 26. bis 28. August 2012 versammelt haben, 

in Erörterung der Themen „Zusammenarbeit in der Ostseeregion“, „Zusammenarbeit in 

den Bereichen Umweltgesundheit und Energie“, „Eine gesunde und sichere Ostsee“ und  

„Gesundheit, Soziales und wirtschaftliche Entwicklung“,

 

A. unter Hervorhebung der Tatsache, dass die parlamentarische Zusammenarbeit in der 

Ostseeregion zu demokratischen, transparenten und inklusiven Prozessen sowie zu 

praktischen und positiven Resultaten im täglichen Leben der Menschen beiträgt,

B. in Würdigung der engen, pragmatischen und produktiven Interaktion zwischen dem 

Ostseerat (CBSS) und der Ostseeparlamentarierkonferenz (BSPC) und der weitgehenden 

Synchronisierung der politischen Prioritäten und des fortwährenden Austauschs auf 

allen Ebenen,

C. in Würdigung der Durchführung der ersten Jugendparlamentssitzung mit dem Titel 

„Baltic Sea Youth Session“ im April 2012 in Berlin, die im Rahmen der deutschen Ostsee-

ratspräsidentschaft stattfand; die nachfolgenden Ostseeratspräsidentschaften auffor-

dernd, die Organisation dieser „Baltic Sea Youth Sessions“ fortzuführen und gemeinsam 

mit dem Ostseerat die Teilnahme von fünf Delegierten dieses Jugendparlaments bei 

den jährlichen Ostseeparlamentarierkonferenzen zu garantieren, um junge Menschen 

in die parlamentarischen Debatten über die Zukunft der Ostseeregion zu integrieren,

fordern die Regierungen in der Ostseeregion, den Ostseerat und die EU sowie weitere Orga-

nisationen, die Zivilgesellschaft, den privatwirtschaftlichen Sektor, die Gemeinschaften und 

nichtstaatliche Organisationen auf,
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im Hinblick auf die Zusammenarbeit in der Ostseeregion 

1. die Interaktion und Zusammenarbeit bei der Umsetzung der „Sozioökonomischen 
Entwicklungsstrategie für Nordwestrussland“ der Russischen Föderation und weitere 
allgemeine politische Maßnahmen in der Ostseeregion, z. B. die EU-Ostseestrategie und 
die Nördliche Dimension, zu fördern,

2. die Politik der Nördlichen Dimension und ihre weitere Diversifizierung in neue opera-
tive Bereiche laufend zu unterstützen, um alle Akteure in der Region gleichberechtigt 
einzubeziehen und wo dies geboten erscheint den Zugang zu EU-Projekten für alle 
relevanten Akteure zu gewährleisten,

3. dem Ostseerat stabile und langfristige Ressourcen zur Verfügung zu stellen und den 
laufenden Dialog mit der Ostseeparlamentarierkonferenz über politische Prioritäten und 
operative Aktivitäten weiterhin zu unterstützen,

4. rechtzeitig ausreichende Ressourcen für die vollständige Umsetzung des Projekts „SEBA“ 
(Modernisierungspartnerschaft für den südöstlichen Ostseeraum), dessen Ziel die Ver-
besserung der Zusammenarbeit in Bereichen wie nachhaltige Entwicklung, Tourismus, 
Partnerschaften zwischen öffentlichem und privatem Sektor und Jugend ist, bereitzu-
stellen,

5. eine bewusste Arbeitsteilung zwischen den Akteuren in der Region zu fördern, um ihre 
komparativen Vorteile zu stärken, Prioritäten zu synchronisieren und gegenseitigen 
Kompetenzen zu ergänzen; Kooperationsinitiativen wie das „Maritime Joint Event“ in 
den Jahren 2011 und 2012 sollten als Vorbild für weitere Themenbereiche unterstützt 
werden,

6. Toleranz, gegenseitige Achtung und Meinungsfreiheit zu fördern und die Menschen-
rechte in der gesamten Ostseeregion und in ihrer Nachbarschaft zu stärke,

7. die Bemühungen um die schrittweise Beseitigung von Hindernissen für die Bewe-
gungsfreiheit der Menschen in der Region entsprechend den Ergebnissen der Zusam-
menarbeit zwischen der EU und Russland im Rahmen eines Visumdialogs und allmäh-
lichen Auslaufens des Visaregimes zwischen der EU und Russland fortzusetzen und so 
schnell und umfassend wie möglich Visaerleichterungen für Wissenschaftler, Studieren-
de, Forscher, Sportler, Auszubildende und Jugendliche zu fördern,
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im Hinblick auf die Umweltgesundheit, Zusammenarbeit in Energiefragen und 
energieeffiziente Wirtschaft

8. das Espoo-Übereinkommen (Übereinkommen der EU über die Umweltverträglichkeits-

prüfung im grenzüberschreitenden Rahmen) von den Staaten ratifizieren zu lassen, die 

dies noch nicht getan haben,

9. das Ballastwasserübereinkommen (Internationales Übereinkommen zur Überwachung 

und Behandlung von Ballastwasser und Sedimenten von Schiffen von 2004) von den 

Staaten ratifizieren zu lassen, die dies noch nicht getan haben,

10. alle von den Regierungen der Ostseeregion im Jahr 2007 in Krakau angenommenen 

Verpflichtungen nach dem HELCOM-Ostseeaktionsplan, mit denen der gute ökologi-

sche Status der Ostsee bis 2021 wiederhergestellt werden soll, vollständig umzuset-

zen, die Zielsetzungen für das HELCOM-Ministertreffen im Herbst 2013 bezüglich der 

Reduzierung der in die Ostsee abgelassenen Phosphor- und Nitratmengen zu erweitern 

und sich aktiv für die Koordinierung der Aktivitäten mit der Oslo-Paris-Kommission zum 

Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks (OSPAR) im Hinblick auf die Förderung 

von Initiativen zur Verminderung der Schiffsabfallmenge in den Ostseeregionen sowie 

im Nordwestatlantik und im Ärmelkanal einzusetzen,

11. im Rahmen der Verbesserung der Gesundheit und Wiederherstellung des Ökosystems 

Ostsee Maßnahmen durchzuführen, um die Quellen der Verschmutzung durch Abwäs-

ser im Wassereinzugsgebiet der Ostsee zu beseitigen, z. B. durch die Modernisierung 

von Klärsystemen und kommunalen Abwasseranlagen,

12. zur Einführung bestmöglicher landwirtschaftlicher Verfahren und Technologien bei der 

Verarbeitung tierischer Abfälle und bei der Geflügelzucht beizutragen,

13. die Verminderung des Zustroms biogener Stoffe in die Ostsee durch Einführung best-

möglicher landwirtschaftlicher Verfahren und Technologien für den Umgang mit Abfäl-

len aus der Viehzucht einschließlich der Geflügelzucht und den allmählichen Rückgang 

der Nutzung von Polyphosphaten in synthetischen Wasch- und Reinigungsmitteln zu 

fördern;
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14. die bessere Gesundheit und die Wiederherstellung des Ökosystems Ostsee durch 

Verbesserung von Recyclingverfahren, Schaffung neuer Deponien für kommunale und 

industrielle Abfälle mit konsequenter Beanspruchung von Land und Beseitigung der 

Lagerung veralteter Pestizide zu fördern,

15. die Arbeit im Rahmen des trilateralen Projekts „Jahr des Finnischen Meerbusens“ zu 

begrüßen, deren Ziel die Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Umweltgesundheit der Ostsee vor allem durch Forschungs- und Umweltschutzmaß-

nahmen ist, die den besseren ökologischen Status des Ökosystems Ostsee fördern,

16. nachhaltige Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung des grünen Wachstums, der 

Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien zu treffen und an die jeweiligen natio-

nalen Bedingungen angepasste verbindliche Energieeffizienzziele zu verabschieden,

17. sich innerhalb der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) aktiv für die 

Verbesserung der zu einem früheren Zeitpunkt angenommenen technischen Anforde-

rungen in Bezug auf die Energieeffizienz neuer Seeschiffe und die Entwicklung weltweit 

verbindlicher technischer bzw. betrieblicher Regeln einzusetzen, um die Menge der von 

den vorhandenen Schiffen ausgestoßenen CO2-Emissionen zu verringern,

18. die energiepolitische Zusammenarbeit im Ostseeraum (BASREC) zu unterstützen 

und die während der BASREC-Ministertagung am 14. und 15. Mai 2012 vereinbarten 

Verpflichtungen für 2012 bis 2015 umzusetzen, um nachhaltige Energiesysteme in der 

Region zu entwickeln und die Energiemärkte und die Energieinfrastruktur zu integrie-

ren,

19. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch die Erschließung erneuerbarer Ener-

giequellen zu vermindern,

20. Bildung, Forschung und Entwicklung zu grünem Wachstum und Energieeffizienz zu 

fördern und Maßnahmen zur Verbreitung von Informationen, zum Austausch bewährter 

Verfahren und zur Aufklärung über die ökologischen und ökonomischen Vorteile und 

Möglichkeiten der Energieeinsparung zu treffen,
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21. die Aktivitäten der Expertengruppe des Ostseerates für nachhaltige Entwicklung „Baltic 

21“ zu unterstützen, deren Schwerpunkt auf folgenden vier strategischen Bereichen 

liegt: Klimawandel, nachhaltiger Verbrauch und nachhaltige Produktion, Innovation und 

Bildung für nachhaltige Entwicklung, nachhaltige städtische und ländliche Entwicklung,

22. politische Anreize und innovative Finanzprogramme zu schaffen, um Pilotprojekte und 

Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen auf den Weg zu bringen,

23. das grüne öffentliche Beschaffungswesen auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung 

zu fördern und dafür zu sorgen, dass die Standards des grünen öffentlichen Beschaf-

fungswesens gleiche Ausgangsbedingungen für Unternehmen schaffen und nicht zu 

Wettbewerbsnachteilen für kleine und mittelständische Unternehmen führen,

im Hinblick auf die integrierte Meerespolitik

24. Informationsaustausch, gemeinsame Planungen und die Weitergabe bewährter Verfah-

ren zwischen den Meeresbehörden auszubauen, um den wachsenden Schiffsverkehr in 

der Ostsee zu bewältigen,

25. Informationstechnologien und elektronische Navigationstechnologien zur Meeresüber-

wachung in Echtzeit zu entwickeln, um das Schiffsverkehrsmanagement zu verbessern 

und gemeinsam gegen Havarien gewappnet zu sein,

26. die Wettbewerbsfähigkeit der Schifffahrt in der Ostseeregion mithilfe geeigneter und 

gezielter Anreize zu stärken,

27. Forschung und Innovation zu fördern, um Kompetenzen in den Bereichen Sicherheit 

im Seeverkehr, Energieeffizienz, Reduzierung von Emissionen, alternative Antriebstech-

nologien und erneuerbare Energien zu entwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit der 

Ostseeregion im globalen Wettbewerb zu stärken,
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28. weitere Maßnahmen mit dem Ziel der Entwicklung eines gemeinsamen makroregiona-

len Präventions- und Bereitschaftsansatzes gegenüber Katastrophen und Notfällen auf 

See und an Land durchzuführen und im Hinblick auf die Bekämpfung von Ölleckagen 

unter Eisbedingungen sowie schlechten Witterungs- und Sichtbedingungen entspre-

chende Forschungsprojekte zu unterstützen und Technologien zu entwickeln,

29. die Zusammenarbeit mit Seeschifffahrtsunternehmen zu stärken, um das Risiko von 

Havarien und Grundberührungen weiter zu vermeiden und zu minimieren,

30. die Umsetzung des Drei-Parteien-Projekts „The Gulf of Finland Year 2014“ („Jahr des 

Finnischen Meerbusens“) zu unterstützen, mit dem die gemeinsamen Forschungs- und 

Schutzbemühungen Finnlands, Estlands und Russlands konsolidiert werden sollen, um 

die maritimen Ökosysteme der Ostsee zu stärken,

31. den Aufbau eines stärker integrierten Wissensnetzwerks über maritime Fragen (Umwelt, 

Fischerei, Raumplanung, Schifffahrt usw.) zu unterstützen, 

32. die handwerkliche Fischereiwirtschaft zu fördern und die Möglichkeiten für Investitio-

nen in ökologische Formen des maritimen Tourismus zu verbessern, 

 

33. gemeinsame Ziele der maritimen Raumordnungspolitik (unter Einbeziehung der Leitli-

nien der VASAB (Visions and Strategies around the Baltic)) zu erarbeiten,

34. die Entwicklung und Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Ostsee-

region zu unterstützen, um die grenzüberschreitende Kriminalität und Sicherheitsbe-

drohungen auf See zu bekämpfen,
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im Hinblick auf die Bereiche Gesundheit, Arbeitsmarkt und wirtschaftliche 
Entwicklung 

35. das Profil der Bereiche Gesundheit und Soziales auf der regionalen Kooperationsagenda 
zu schärfen und die Partnerschaft der Nördlichen Dimension in den Bereichen öffent-
liche Gesundheit und Soziales zu unterstützen, um die fortlaufenden Maßnahmen zur 
Stärkung der Bereiche Gesundheit und Soziales weiterzuverfolgen und dabei die Alte-
rung der Gesellschaft, die großen Belastungen durch nicht meldepflichtige Krankheiten 
und die Antibiotikaresistenzen zu berücksichtigen,

36. die Ressourcen der älteren Bevölkerung zu berücksichtigen, ihnen den Verbleib auf dem 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen und ihre Fähigkeiten generell zu nutzen,

37. eine mittel- bis langfristige Strategie zu entwickeln und diese mit wirksamen Maßnah-
men zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu unterfüttern und dafür zu sorgen, 
dass die vorhandenen Programme, die dieses Ziel verfolgen, besser aufeinander abge-
stimmt werden; Ziel sollte es sein, allen jungen Menschen einen Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz, zusätzliche Ausbildungsmaßnahmen oder eine Mischung aus Beschäfti-
gung und Berufsausbildung nach höchstens vier Monaten Arbeitslosigkeit anzubieten. 
Das Arbeitsleben darf nicht mit einer längeren Phase der Arbeitslosigkeit beginnen,

38. eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen vor Ort zu 
fördern, um Initiativen für die Unterstützung des Übergangs von der Schule in das 
Arbeitsleben für junge Menschen zu entwickeln,

39. Maßnahmen zur Förderung von Bildung und Berufsausbildung, zur Entwicklung von 
Fähigkeiten und zum lebenslangen Lernen weiterzuentwickeln, um den Bedarf an Fach-
kräften zu decken und neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, und in diesem 
Zusammenhang die Nutzung des Konzepts der dualen Ausbildung zu intensivieren und 
Initiativen auf den Weg zu bringen, um die Chancen für unqualifizierte und arbeitslose 
junge Menschen, aus der Langzeitarbeitslosigkeit herauszukommen, zu verbessern,

40. sich für die gegenseitige Anerkennung von Berufsausbildungen in den Ländern der 
Ostseeregion einzusetzen und die Qualität der Berufsausbildung in der Region auf 
der Grundlage bewährter Verfahren, entsprechender Forschungsergebnisse und des 
zukünftigen Bedarfs der Gesellschaft zu entwickeln,
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41. soweit wie möglich Hindernisse zu beseitigen, die der Mobilität von Arbeitnehmern 

und Unternehmen entgegenstehen, und zu diesem Zweck die Zusammenarbeit 

zwischen den Grenzregionen und den vorhandenen grenzüberschreitenden Informati-

onszentren aktiv zu unterstützen,

42. das „Baltic Sea Labour Forum“ (BSLF) als Plattform für den Erfahrungsaustausch und die 

Kommunikation zwischen den wichtigsten Akteuren auf den Arbeitsmärkten in der 

Ostseeregion zu unterstützen und zu fördern und unter anderem auch das BSLF bei der 

Förderung des sozialen Dialogs, der Drei-Parteien-Strukturen und der Zusammenarbeit 

als entscheidende Bestandteile des nachhaltigen Wirtschaftswachstums und der nach-

haltigen sozialen Entwicklung zu unterstützen,

43. die Zusammenarbeit bei Modernisierung und Innovation zu fördern und sich dabei auf 

das Wachstum von Schwerpunktbereichen und langfristig auf die Etablierung regiona-

ler Partnerschaften insbesondere in den Bereichen Umwelt und nachhaltige Entwick-

lung zu konzentrieren,

44. mithilfe eines regionalen Direktinvestitionsfonds und aktiver Bildungsmaßnahmen ein 

Netzwerk für Partnerschaften zwischen öffentlichem und privatem Sektor als Plattform 

für nachhaltiges Wachstum zu schaffen,

45.  die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus an Land und auf dem Meer zu unter-

stützen; dies schließt die Verbesserung der Mobilität und Zugänglichkeit durch andere 

Verkehrsmittel, die nicht mit dem motorisierten Individualverkehr in Zusammenhang 

stehen, und die strikte Regulierung der Nutzung von Schutzgebieten ein,

46. Konzepte für altersgerechte Arbeitsbedingungen und einen besseren Zugang zu 

lebenslangem Lernen auch für Ältere zu entwickeln,

47. Konzepte zu entwickeln, um besonders benachteiligten Gruppen den Zugang zum 

Arbeitsmarkt zu erleichtern, 

48. Programme für Kommunen im Hinblick auf kommunale Strategien für den Umgang mit 

den Folgen des demographischen Wandels zu unterstützen,
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49. qualitative Kriterien als Indikatoren für eine nachhaltige Beschäftigungspolitik zu entwi-

ckeln, 

50. die Maßnahmen zur Gewinnung umfassenderen Wissens über Art und Umfang neuer 

Formen des Menschenhandels, z. B. Menschenhandel zum Zweck des Bettelns, zum 

Zweck der Durchführung von Straftaten wie Diebstahl und Betrug und zum Zweck des 

Identitätsdiebstahls, zu fördern und die gesetzlichen und operativen Mittel zur Feststel-

lung und Bekämpfung dieser Formen des Menschenhandels zu stärken,

darüber hinaus beschließt die Konferenz,

51. das Arbeitsprogramm der Ostseeparlamentarierkonferenz für die Jahre 2012 und 2013 

anzunehmen,

52. dem Regionalrat von Skåne den Beobachterstatus zu gewähren,

53.  das freundliche Angebot des Parlaments der Republik Estland, die 22. Ostseeparlamen-

tarierkonferenz vom 25. bis 27. August 2013 in Pärnu auszurichten, mit Dank anzuneh-

men.

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen der 21. Ostseeparlamentarier-
konferenz in Sankt Petersburg, Russische Föderation, vom 26. bis 28. August 
2012
- Drucksache 6/1214 -

• Beschluss während der 28. Landtagssitzung am 24.10.2012:

Annahme des Antrages
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b)  22. Ostseeparlamentarierkonferenz 2013 in Pärnu, Estland

Auf Einladung des estnischen Parlaments versammelten sich vom 25. bis 27. August 2013 über 

200 Teilnehmer, Delegierte der nationalen und regionalen Parlamente der Ostseeanrainerstaaten 

sowie parlamentarischer Vereinigungen, Experten, zahlreiche politische Beobachter und Vertre-

ter von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, Universitäten und anderen Vereinigun-

gen unterschiedlicher Ebenen sowie Gäste zur 22. Ostseeparlamentarierkonferenz in Pärnu, Est-

land. Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern wurde durch die Präsidentin Sylvia Bretschneider, 

die Dritte Vizepräsidentin Silke Gajek, die Abgeordneten Detlef Müller, Wolf-Dieter Ringguth und 

Dr. André Brie vertreten. Außerdem haben der Abgeordnete Jochen Schulte als Maritimer Be-

richterstatter und der Abgeordnete Jürgen Seidel für die Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Wachstum 

und Energieeffizienz“ teilgenommen. Die inhaltlichen Tagungsschwerpunkte waren „Zusam-

menarbeit in der Ostseeregion“, „Wirtschaftliches Wachstum, Innovation und Wettbewerbsfähig-

keit der Ostseeregion“, „Nachhaltiges Wachstum und Energieeffizienz“, „Kreative Ostseeregion – 

die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen für kreatives Unternehmertum“. Der Delegation 

des Landtages ist es gelungen, Handlungsempfehlungen, die seiner Beschlusslage insbesondere 

zum 11. Parlamentsforum Südliche Ostsee aus dem Frühjahr 2013 entsprechen, in die Resolution 

der 22. Ostseeparlamentarierkonferenz einfließen zu lassen. 

Als Maritimer Berichterstatter der BSPC stellte der Abgeordnete Jochen Schulte seine Arbeit im 

vergangenen Jahr im Rahmen eines Vortrages und durch einen schriftlichen Bericht vor. Die 

Präsidentin des Landtages Sylvia Bretschneider legte gemeinsam mit der Abgeordneten des 

finnischen Nationalparlaments Christina Gestrin einen umfassenden schriftlichen Bericht über 

die Wahrnehmung des Beobachterstatus der BSPC bei der Helsinki Kommission zum Schutz der 

Meeresumwelt des Ostseegebietes HELCOM vor, den sie im Plenum mündlich vorstellte. Die 

Mandate der Präsidentin Sylvia Bretschneider als HELCOM-Beobachterin der BSPC und des Ab-

geordneten Jochen Schulte als Maritimer Berichterstatter der BSPC wurden verlängert. In Wahr-

nehmung des Auftrages des Landtages aus dem Beschluss zu dem Antrag der Fraktionen der 

SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 6/1214 (dort Ziffer 4.) hatte 

sich die Präsidentin Sylvia Bretschneider dafür eingesetzt, dass der Landtag von der BSPC das 

Mandat zur Ausrichtung der 24. Ostseeparlamentarierkonferenz im Jahre 2015 erhält. Diesem 

Bestreben hat die BSPC entsprochen und die Präsidentin Sylvia Bretschneider darüber hinaus zu 

seiner Vizevorsitzenden für das Geschäftsjahr 2013/2014 bestimmt.
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Die nachfolgende Entschließung wurde von der Konferenz einstimmig angenommen:

Entschließung
verabschiedet von der 22. Ostseeparlamentarierkonferenz (BSPC)

Die Teilnehmer, die gewählten Vertreter der Staaten der Ostseeregion, die am 26. und 27. August 

2013 in Pärnu (Estland) zusammengekommen sind, die Themen „Zusammenarbeit in der Ostsee-

region“, „Wirtschaftswachstum und Innovationen“, „Grünes und Blaues Wachstum“ und „Kreatives 

Unternehmertum“ erörternd,

- unter Betonung der Bedeutung der parlamentarischen Dimension der Zusammenarbeit in der 

Ostseeregion und in der Feststellung, dass diese die demokratische Legitimität der Zusammen-

arbeit stärkt, 

- unter Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen der nachhaltigen ökologischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und an die Regierungen appellierend, sich ernsthaft 

und entschlossen um die Umsetzung des HELCOM-Ostseeaktionsplans zu bemühen,

- unter Betonung der für beide Seiten nützlichen Interaktion zwischen dem Ostseerat und der 

Ostseeparlamentarierkonferenz auf allen Ebenen und in allen Bereichen und unter Anerkennung 

der Tatsache, dass eine enge Koordinierung zwischen Legislative und Exekutive die Umsetzung 

von Programmen und Projekten zugunsten der Ostseeregion und ihrer Bürgerinnen und Bürger 

begünstigen wird,

fordern die Regierungen der Ostseeregion, den Ostseerat und die EU auf,

in Bezug auf die Zusammenarbeit in der Region

1. für die effektive und systematische Umsetzung der gemeinsam auf der Grundlage 

regionaler Strategien und politischer Maßnahmen festgelegten prioritären Projekte in der 

Ostseeregion zu sorgen und dabei regionale Kooperationsstrukturen wie die Nördliche 

Dimension und Regionalräte zu nutzen,
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2. sich nachhaltig für die Förderung der Mobilität innerhalb der Region einzusetzen, 

insbesondere durch die Bekämpfung bürokratischer und physischer Hürden wie Zollbe-

stimmungen und -verfahren und Visabeschränkungen zwischen Schengen-Staaten und 

Nicht-Schengen-Staaten,

3. unverzüglich weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Eutrophierung und Verschmut-

zung der Ostsee zu treffen, vor allem durch gemeinsame Anstrengungen zur Verbesse-

rung der Kapazitäten für die Aufbereitung von Abwässern,

4. die Gründung und Tätigkeit demokratischer nichtstaatlicher Organisationen in der Ostsee-

region zu unterstützen und ihre internationale Zusammenarbeit und Aktivitäten politisch 

und finanziell zu unterstützen,

5. die Bedeutung des Ostsee-Jugendsekretariats für die Zusammenarbeit im Jugendbereich 

in der Ostseeregion anzuerkennen und dessen Arbeit sowie die Einsetzung eines jährlich 

stattfindenden Ostsee-Jugendforums zu unterstützen und in diesem Zusammenhang 

auch den Beschluss des XI. Ostsee-NGO-Forums zur Schaffung eines Ostsee-Jugend-

netzwerks zu unterstützen sowie darüber hinaus die Notwendigkeit der kontinuierlichen 

Stärkung und Gewährleistung effektiver Methoden und Lösungen für eine verbesserte 

Zusammenarbeit hervorzuheben,

6. die zentrale politische Stellung des Ostseerates in der Ostseeregion im Hinblick auf die 

Schaffung und Umsetzung einer gemeinsam vereinbarten strategischen Vision für die 

Region auf bestmögliche Weise zu nutzen,

in Bezug auf Wachstum, Innovationen, Kreativität und Unternehmertum in der 
Ostseeregion

7. Aufklärungsmaßnahmen im Hinblick auf die Notwendigkeit von Innovationen für die 

nachhaltige Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Region zu initiieren und zu 

unterstützen und dabei einen umfassenden Ansatz zu verfolgen, der Innovationen als 

wichtiges Element bei der Herstellung von Waren und Bereitstellung von Dienstleistun-

gen anerkennt,
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8. ein günstiges Innovationsklima zu fördern, beispielsweise durch die Entwicklung natio-

naler Innovationsprogramme und -strategien und durch die Aufforderung an öffentliche 

Organisationen und Behörden, Aktionspläne für innovatives Management und innovative 

Geschäftstätigkeit zu verabschieden,

9. innovatives Wissen und innovative Fertigkeiten in Grundschulen und weiterführenden 

Schulen, Berufsausbildung und Studium beispielsweise dadurch zu fördern, dass das 

Thema „Innovation“ einen höheren Stellenwert in den Lehrplänen erhält und Ressourcen 

für Grundlagenforschung und -entwicklung bereitgestellt,

10. den demographischen Wandel auch als Quelle für Innovationen zu betrachten, wobei 

besonderes Augenmerk auf die Entwicklung und Vermarktung barrierefreier Angebote 

und Dienstleistungen gerichtet werden sollte,

11. Maßnahmen zur Gewährleistung eines geeigneten Regulierungsumfelds zu treffen, der 

Innovationen fördert und bürokratische Hemmnisse beseitigt,

12. die Kreativwirtschaft als Motor von Wachstum und Beschäftigung zu fördern,

13. steuerliche Anreize für Innovation zu schaffen, z.B. Steuererleichterungen zur Stimulierung 

der Gründung und des Wachstums innovativer Unternehmen und Dienstleistungen,

14. zwecks Stärkung der maritimen Wirtschaft zu prüfen, ob und wie (gegebenenfalls) wirt-

schaftliche Anreize für die Flottenmodernisierung in Betracht gezogen werden können,

15. die Verfügbarkeit von und den Zugang zu Mitteln und Anschubfinanzierungen zur Unter-

stützung innovativer Initiativen und Unternehmen zu gewährleisten und die Entwicklung 

bankfähiger Projekte im Bereich Innovation zu fördern,

16. die Bedeutung von Partnerschaften zwischen öffentlichem und privatem Sektor in der 

Ostseeregion zur Kenntnis zu nehmen und die Einsetzung der Pilot-Finanzinitiative des 

Ostseerates (CBSS Pilot Financial Initiative, PFI) als neuen Mechanismus der Partnerschaft 

zwischen öffentlichem und privatem Sektor zu begrüßen und die Finanzinstitutionen in 

der Region aufzufordern, sich der PFI anzuschließen,
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17. Synergien und Mehrwert durch den Ausbau der interregionalen Zusammenarbeit im Be-

reich Innovationen in der Ostseeregion zu nutzen, beispielsweise durch die Unterstützung 

von Mobilität und Verbreitung von Wissen und Innovationsnetzwerken und -clustern 

(innerhalb bestimmter Sektoren und sektorübergreifend),

18. Maßnahmen zur Freisetzung des im Küsten- und Meeresbereich vorhandenen Potenzials 

zu treffen, was zu nachhaltigen Wachstums- und Beschäftigungschancen führt,

19. Innovationen, Wachstum und Zusammenarbeit in der maritimen Wirtschaft zu stärken, 

beispielsweise durch die Unterstützung von Forschung und Entwicklung in Meerestech-

nologien wie alternativen Antriebssystemen sowie im Bereich der neu entstehenden 

maritimen Sektoren wie der blauen Biotechnologien, Aquakultur und Offshore-Energie, 

durch Förderung der interregionalen Zusammenarbeit in der Schifffahrt und im Schiffs-

bau und Entwicklung von Logistik und Infrastruktur, beispielsweise im Hinblick auf die 

Bereitstellung von Flüssiggas (LNG) und Strom in den Ostseehäfen,

20. das Unternehmertum und eine gemeinsame transnationale Kooperationsplattform für 

den Tourismus zu fördern, da der Tourismus ein Sektor ist, der erheblich zu Innovation und 

Wachstum in der Ostseeregion beitragen kann, und darüber hinaus den Schwerpunkt auf 

den Küsten- und Meerestourismus zu legen,

21. Maßnahmen zur Harmonisierung des Arbeitsmarkts und der Sicherheitsstandards für 

Beschäftigte in der Kreativwirtschaft zu treffen und Aktionspläne für mehr Transparenz, 

Toleranz und Vielfalt in der Gesellschaft als Schlüsselelemente für die Kreativwirtschaft auf 

den Weg zu bringen,

22. sich dafür einzusetzen, dass die Transformation in eine wissensbasierte Gesellschaft nicht 

auf Kosten des wirtschaftlichen Fortschritts oder der Lebensbedingungen in städtischen 

und ländlichen Gebieten geschieht, z .B. durch die Förderung von Innovationsclustern in 

den Städten und auf dem Land,

23. die Finanzierung von Projekten, die sich mit dem Thema „Kultur und kulturelle Identität“ 

befassen, und Modellprojekte in der Kreativwirtschaft zu unterstützen,
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in Bezug auf grünes Wachstum und Energieeffizienz

24. die Maßnahmen zur Schaffung eines öffentlichen Bewusstseins im Hinblick auf die Frage 
zu verstärken, inwieweit grünes Wachstum und Energieeffizienz das Sozialsystem und die 
wirtschaftliche Entwicklung in der Region unterstützen können,

25. die Zusammenarbeit bei der Entwicklung gemeinsamer technischer Standards und Bau-
ordnungen, die die Qualität von Bauten, gemeinsamer Regeln für die Anerkennung und 
Evaluierung von Sachverständigen für Baubewertung und gegebenenfalls gemeinsamer 
Kriterien für ein grünes öffentliches Beschaffungswesen zu stärken, um einen größeren 
Markt für neue Produkte und innovative Lösungen zu schaffen, die grünes Wachstum 
unterstützen,

26. die Maßnahmen der nationalen Netzbetreiber zur Verbesserung der grenzüberschreiten-
den Verknüpfung nationaler Leitungen in Abstimmung mit Vereinbarungen auf erwei-
terter europäischer Ebene zu unterstützen und zu verstärken, um Investitionen in die 
Produktion erneuerbarer Energien – auch im Offshore-Bereich – zu unterstützen und zur 
Energieversorgungssicherheit beizutragen,

27. Finanzierungsprogramme weiterzuentwickeln und umzusetzen, die grünes Wachstum 
und Energieeffizienz fördern, und rechtliche Bestimmungen zu entwickeln, die die inno-
vative Finanzierung von Energieeffizienzinvestitionen in Infrastruktur, Unternehmen und 
Gebäuden unterstützen,

28. die Entwicklung neuer sauberer Technologien zu fördern und die Nutzung der besten 
derzeit vorhandenen Technologien zu unterstützen, um die Sicherheit im Seeverkehr zu 
verbessern und saubere Treibstoffe sowie energieeffiziente Lösungen für den Land- und 
Seetransport in der Ostseeregion zu entwickeln,

29. vor dem Hintergrund der bevorstehenden Verschärfung der Grenzwerte für Schwefel-
emissionen in den Schwefelemissions-Kontrollzonen die Bemühungen der Helsinki-Kom-
mission zur Gründung einer „Plattform für grüne Technologie und alternative Treibstoffe 
im Bereich der Seeschifffahrt“ („Green Technology and Alternative Fuels Platform for 
Shipping“) zu unterstützen,

30. die Resultate der Konferenz der Staatschefs der Ostseestaaten zum Umweltschutz (St. Pe-
tersburg, 5. bis 6. April 2013) im Rahmen des russischen Vorsitzes im Ostseerat als wichti-
gen Schritt in Richtung Umweltsanierung in der Ostseeregion zu begrüßen,



 Europäische und internationale Angelegenheiten 1207

in Bezug auf den Menschenhandel

31. die zehn Empfehlungen der Berichterstatter über Menschenhandel der Ostseeparlamen-

tarierkonferenz aufzugreifen, die in ihrem der 22. Ostseeparlamenterierkonferenz in Pärnu 

(Estland) vorgelegten Abschlussbericht zu finden sind.

Darüber hinaus beschließt die Konferenz,

32. eine Arbeitsgruppe „Innovationen für soziale Betreuung und Gesundheitsversorgung“ 

einzusetzen, die im Rahmen der 23. Ostseeparlamentarierkonferenz einen ersten Bericht 

vorlegen soll,

33. die Arbeit des IPCC in Bezug auf den bevorstehenden Fünften Sachstandsbericht (AR5) 

zur Kenntnis zu nehmen und über dessen Auswirkungen auf die Ostseeregion zu beraten,

34. das Arbeitsprogramm der Ostseeparlamentarierkonferenz für 2013-2014 anzunehmen,

35. das freundliche Angebot des Parlaments der Republik Polen, die 23.  Ostseeparlamentari-

erkonferenz vom 24  bis 26. August 2014 in Olsztyn auszurichten, dankbar zu begrüßen.

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen der 22. Ostseeparlamentarier-
konferenz in Pärnu, Estland, vom 25. bis 27. August 2013
- Drucksache 6/2394 -

• Beschluss während der 57. Landtagssitzung am 12.12.2013:

Annahme des Antrages
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c)  23. Ostseeparlamentarierkonferenz 2014 in Olsztyn, Polen

Auf Einladung des polnischen Parlaments versammelten sich vom 24. bis 26. August 2014 über 

180 Teilnehmer, Delegierte der nationalen und regionalen Parlamente der Ostseeanrainerstaa-

ten sowie parlamentarischer Vereinigungen, Experten, zahlreiche politische Beobachter und 

Vertreter von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, Universitäten und anderen Ver-

einigungen unterschiedlicher Ebenen sowie Gäste zur 23. Ostseeparlamentarierkonferenz in 

Olsztyn, Polen. Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern wurde durch die Präsidentin Sylvia 

Bretschneider, die Dritte Vizepräsidentin Silke Gajek, die Abgeordneten Detlef Müller, Dietmar 

Eifler und Dr. André Brie vertreten. Außerdem hat der Abgeordnete Jochen Schulte als Mariti-

mer Berichterstatter teilgenommen. 

Die inhaltlichen Tagungsschwerpunkte waren die Zusammenarbeit in der Ostseeregion, das 

gemeinsame Kultur- und Umwelterbe sowie Innovationen im Gesundheits- und Sozialwesen. 

Der Delegation des Landtages ist es gelungen, gemeinsam mit den anderen deutschen Dele-

gationen abgestimmte Handlungsempfehlungen in die Resolution der 23.  Ostseeparlamen-

tarierkonferenz einfließen zu lassen. Diese waren unter anderem im Rahmen einer durch die 

Präsidentin des Landtages in Schwerin geleiteten Sitzung vorbereitet worden, zu denen alle 

deutschen Delegationen eingeladen waren. Als Maritimer Berichterstatter der BSPC legte der 

Abgeordnete Jochen Schulte seinen schriftlichen Bericht über seine Arbeit im vergangenen 

Jahr vor. Die Präsidentin des Landtages Sylvia Bretschneider legte gemeinsam mit der Abge-

ordneten des finnischen Nationalparlaments Christina Gestrin einen umfassenden schriftli-

chen Bericht über die Wahrnehmung des Beobachterstatus der BSPC bei der Helsinki Kom-

mission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes HELCOM vor. Die Mandate der 

Präsidentin Sylvia Bretschneider als HELCOM-Beobachterin der BSPC und des Abgeordneten 

Jochen Schulte als Maritimer Berichterstatter der BSPC wurden verlängert. Ferner erhielt der 

Landtag von der Konferenz das Mandat zur Ausrichtung der 24. Ostseeparlamentarierkonfe-

renz vom 30. August bis 1. September 2015 in Rostock-Warnemünde und berief einstimmig 

Präsidentin Sylvia Bretschneider zur neuen Vorsitzenden der Ostseeparlamentarierkonferenz 

im Geschäftsjahr 2014/2015.
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Die nachfolgend aufgeführte Entschließung wurde von der Ostseeparlamentarierkonferenz 
einstimmig angenommen.

Entschließung 
verabschiedet von der 23. Ostseeparlamentarierkonferenz

Die Teilnehmer, gewählte Vertreter der Staaten der Ostseeregion, die vom 24. bis 26. August 
2014 in Olsztyn (Polen) zusammengekommen sind,

a.  die Themen „Zusammenarbeit in der Ostseeregion“, „Umweltbilanz“, „Ostsee-Kulturerbe“, 
„Eine nachhaltige Zukunft für die Ostseeregion“ und „Innovationen im Sozial- und Ge-
sundheitswesen“ erörternd,

b.  feststellend, dass die parlamentarische Dimension einen integralen Bestandteil der 
Zusammenarbeit in der Ostseeregion bildet, der sowohl die Zusammenarbeit stärker 
demokratisch legitimieren als auch 
konkrete politische Beiträge und Unterstützung dafür leisten kann,

c.  in Bekräftigung ihrer Unterstützung für den Ostseerat (CBSS), unter Begrüßung der neuen 
langfristigen Prioritäten des Ostseerats sowie der Bemühungen der finnischen Präsident-
schaft des Ostseerats um die Verbesserung der Kohärenz der regionalen Zusammenarbeit 
in der Ostseeregion und in Würdigung der Fortschritte und Errungenschaften des Ostsee-
rats beispielsweise im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, der sauberen Schifffahrt, der 
Arbeitsmarktmobilität, des Kulturerbes, der Bekämpfung des Menschenhandels und der 
zivilen Sicherheit,

d.  zutiefst besorgt über die Krise in der Ukraine und alle Schritte, die zu einer friedlichen Lö-
sung der Krise beitragen können, begrüßend, fordern die Regierungen der Ostseeregion, 
den Ostseerat und die Europäische Union auf,
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im Hinblick auf die Zusammenarbeit in der Region

1. die Bedeutung der Fortführung und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit in der 
Ostseeregion, einschließlich der Nördlichen Dimension, und der Beibehaltung des offe-
nen, breiten und vertrauensbildenden Dialogs innerhalb der vorhandenen Netze und 
Institutionen zu betonen,

2. konzertierte Anstrengungen zu unternehmen, um die Kohärenz zwischen den übergrei-
fenden Strategien für die Ostseeregion wie der EU-Strategie für den Ostseeraum und 
der Strategie Russlands für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Föderalen 
Verwaltungsbezirks Nordwest zu stärken (NW2020),

2. die EU-Strategie für den Ostseeraum und andere regionale Initiativen in vollem Umfang 
zu nutzen, um eine nachhaltige Agenda für „Blaues Wachstum“ in der Ostseeregion 
umzusetzen, die Wachstum und Beschäftigung für die maritime Wirtschaft fördert,

4. konkrete Schritte zu unternehmen, um die Synergie, Effizienz, Kohärenz und Gesamtleis-
tung der Zusammenarbeit in der Ostseeregion zu steigern, indem der Informationsaus-
tausch, die Arbeitsteilung und die eigentliche Koordinierung der Aktivitäten verbessert 
wird, unter anderem durch die Weiterentwicklung eines strukturierten Dialogs zwischen 
relevanten Organisationen und Formaten; indem die Einsetzung organisationsüber-
greifender Arbeitsgruppen zur Bearbeitung von Fragen von gemeinsamem Interesse 
gefördert wird; indem auf eine visafreie Zukunft der Ostseeregion hingearbeitet wird, in 
der möglichst viele Möglichkeiten für zwischenmenschliche Kontakte und grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft sowie der Bereiche Kultur, Wirtschaft 
und Wissenschaft geboten werden,

5. eine „Ostsee-Denkfabrik“ zu unterstützen, die sämtliche Mitgliedstaaten der Ostseeparla-
mentarierkonferenz umfasst und eine breite Basis für die Politikforschung zur gemeinsa-
men Geschichte und Zukunft der Region schaffen soll,

6. konkrete Maßnahmen zur Förderung ungehinderter zwischenmenschlicher Kontakte 
und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft und der Bereiche 
Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft in der gesamten Ostseeregion zu ergreifen, z. B. 
durch den Abbau oder die Beseitigung von Visabeschränkungen und die Erleichterung 
von Kontakten für nichtstaatliche Organisationen, die bessere Möglichkeiten haben 
sollen, ihre Ansichten zu öffentlich zu machen,
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7. das Ostsee-Sekretariat für Jugendangelegenheiten in Kiel bei der Schaffung und Auf-

rechterhaltung einer ständigen Einrichtung für den Austausch zwischen Jugendlichen 

in der Ostseeregion zu unterstützen,

im Hinblick auf die Umweltbilanz

8. allen Verpflichtungen nach dem Ostseeaktionsplan der Helsinki-Kommission (HELCOM) 

uneingeschränkt nachzukommen, um bis 2021 den guten ökologischen Zustand der 

Meeresumwelt des Ostseeraums ausnahmslos und ohne Aufschiebung vereinbarter 

Beschlüsse wiederherzustellen, auch den bei dem HELCOM-Ministertreffen 2013 in 

Kopenhagen verabschiedeten geänderten länderbezogenen Vorgaben zur Nährstoffre-

duktion,

9. sich darum zu bemühen, Ressourcen für die Implementierung des Ostseeaktionsplans 

und der Erklärung des HELCOM-Ministertreffens 2013 in Kopenhagen zu mobilisieren 

und die Ziele des Aktionsplans in die länderspezifischen Programme und Kooperations-

programme einzubinden und zu priorisieren,

10. Maßnahmen zu unterstützen, die Synergie zwischen Strategien und Programmen für 

die Ostseeregion und ähnlichen Programmen für andere Regionen schaffen,

11. verstärkte und anhaltende Anstrengungen zu unternehmen, um Schadstoffquellen und 

Ursachen der Eutrophierung wie die unlängst entdeckten, im Zuge der Düngemittel-

produktion entstandenen Gipsabfalldeponien zu ermitteln und zu beseitigen,

12. die wirksame Durchsetzung von Umweltvorgaben für Schiffe in Anerkenntnis der Tat-

sache zu unterstützen, dass dies eine entscheidende Voraussetzung für die Förderung 

ökologischer Nachhaltigkeit ist,

13. mit entschiedenen Bemühungen und zweckbestimmten Mitteln auf die kontinuierliche 

Verbesserung und Modernisierung der Kapazitäten für die Abwasseraufbereitung in der 

gesamten Ostseeregion unter Einhaltung der von der HELCOM vereinbarten strengeren 

Schwellenwerte hinzuwirken und kontinuierliche Bemühungen zur Aufrüstung der Auf-

fangeinrichtungen für Abwässer in Passagierhäfen entsprechend dem Status der Ostsee 

als Sondergebiet gemäß der MARPOL-Anlage IV der Internationalen Seeschifffahrtsorga-

nisation anzustrengen,
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14. umweltgerechte Anbaumethoden und die besten landwirtschaftlichen Verfahren zu 
entwickeln, z. B. durch eine gezieltere Düngepraxis, Düngewirtschaft in einem geschlos-
senen Kreislauf und Nährstoffrückführung,

15. den gemeinsamen Raumplanungsfahrplan von HELCOM-VASAB für den Ostseeraum für 
den Zeitraum 2013 - 2020 zu unterstützen und alle Anstrengungen zu unternehmen, 
bis 2020 in der gesamten Ostseeregion maritime Raumordnungspläne zu erstellen und 
umzusetzen, die grenzübergreifend kohärent sind und dem Ökosystemansatz folgen,

im Hinblick auf das Ostsee-Kulturerbe 

16. die Rolle des Kulturerbes als förderliches und begünstigendes Element für die nachhal-
tige Entwicklung von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt zu stärken und dadurch die 
Kulturerbe-Politik und die Regionalentwicklungspolitik auf regionaler wie nationaler 
Ebene enger miteinander zu verzahnen, z. B. durch die Förderung des nachhaltigen 
Kultur- und Ökotourismus in der gesamten Region,

17. die regionale Zusammenarbeit zur Wahrung und Förderung der kulturellen Vielfalt, darun-
ter Wissensvermittlung, akademische Forschung, Wissenschaftskooperation und Unter-
stützung für gemeinsame Aktivitäten wie die Monitoring-Gruppe zum kulturellen Erbe, 
die Partnerschaft der Nördlichen Dimension für Kultur, den EUSBSR-Schwerpunktbereich 
Kultur und Ars Baltica, als regionalen Standortvorteil und als Grundlage für eine inklusive 
Gesellschaft und Regionalentwicklung auszubauen und damit die Bedeutung von Kunst 
und Kultur für die wirtschaftliche, gesellschaftliche und nachhaltige Entwicklung hervor-
zuheben,

18. die kulturelle Vielfalt der Ostseeregion und ihrer nationalen Minderheiten als Mehrwert 
und Identitätsmerkmal dieser Region anzuerkennen und dieses Gut zu erhalten und zu 
fördern, die Minderheiten zu stärken, die Regionalsprachen zu erhalten und den kultu-
rellen Austausch in der Region zu fördern,

19. den Erhalt, die Dokumentierung und Verbreitung des maritimen Kulturerbes in Museen 
sowie durch andere Akteure und Initiativen im Bereich Kulturerbe zu fördern und zu 
unterstützen, wenn neue Regelungen und Anforderungen entwickelt werden, ist es 
wichtig, den Erhalt der traditionellen Schifffahrt zu berücksichtigen, einschließlich eines 
intensiven Dialogs zwischen den Organisationen der Eigentümer traditioneller Schiff-
fahrtsunternehmen sowie der Unterstützung für grenzüberschreitende Zusammenar-
beit zwischen ihren Organisationen,
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20. Projekte zu unterstützen, die traditionelles Wissen und hergebrachte Fähigkeiten 

erfassen und mit dem Ziel vermitteln, die Ausbildung und ihre Anwendung sowie die 

Entwicklung von Bildungsprogrammen für den weiteren Erhalt des traditionellen Boots-

baus zu fördern,

21. Projekte und Aktivitäten zum Schutz von Baudenkmälern zu unterstützen, einschließlich 

von Projekten, durch die die Energieeffizienz in historischen Gebäuden ohne Zerstö-

rung ihres kulturhistorischen Wertes verbessert wird,

22. in den Bereichen Gegenwartskultur und Kreativwirtschaft Dialog und Zusammenar-

beit zu fördern und kulturelle Akteure bei Innovationen und branchenübergreifender 

Zusammenarbeit zu unterstützen,

im Hinblick auf Innovationen im Sozial- und Gesundheitswesen

23. Strategien und Aktionspläne zur Förderung von Innovationen und Unternehmergeist 

im Sozial- und Gesundheitswesen auf der Grundlage eines Präventionsansatzes und un-

ter enger Einbeziehung der Gesundheitswirtschaft zu erarbeiten und umzusetzen und 

bei der Entwicklung von Wachstumsstrategien Fragen der Sozialfürsorge und Gesund-

heitsversorgung auch in die innovative Gesundheitswirtschaft zu integrieren,

24. die sozial- und gesundheitspolitische Zusammenarbeit innerhalb der Ostseeregion zu 

stärken und systematischer zu gestalten, unter anderem durch eine Prüfung der Mög-

lichkeiten zur Erarbeitung und Umsetzung gemeinsamer sozial- und gesundheitspoliti-

scher Strategien, übertragbarer Modelle für die Bereitstellung von Sozial- und Gesund-

heitsleistungen, von Modellen und Qualitätsnormen für die öffentliche Beschaffung 

und gemeinsamen Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung,

25. die Maßnahmen zur Gewährleistung einer ausgewogenen Verteilung von Diensten der 

Gesundheitsversorgung weiter zu verstärken, z. B. zwischen städtischen und ländlichen 

Gebieten und zwischen sozioökonomischen Gruppen; die Entwicklung und Anwen-

dung moderner Kommunikationstechnologien wie der Telemedizin 

ist in dieser Hinsicht besonders relevant,

26. der im Rahmen der Nördlichen Dimension bestehenden Partnerschaft für öffentliche 

Gesundheit und soziales Wohlergehen weiter Unterstützung zu gewähren,
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Darüber hinaus beschließt die Konferenz,

27. das freundliche Angebot des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern, die 24. Ostsee-

parlamentarierkonferenz vom 30. August bis 1. September 2015 in Rostock-Warnemün-

de auszurichten, dankbar zu begrüßen.

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen der 23. Ostseeparlamentarier-
konferenz 
in Olsztyn, Polen, vom 24. bis 26. August 2014
- Drucksache 6/3328 - 

hierzu

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 6/3383 - 

• Beschluss während der 77. Landtagssitzung am 15.10.2014:

 Annahme des Änderungsantrages

Annahme des geänderten Antrages
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d)  24. Ostseeparlamentarierkonferenz 2015 in Rostock,  
Mecklenburg-Vorpommern

Auf Einladung des Landtages Mecklenburg-Vorpommerns kamen vom 30. August bis 1. Sep-
tember 2015 über 180 Teilnehmer, Mitglieder aller nationalen Parlamente der Ostseeanrainer-
staaten und von regionalen Parlamenten sowie parlamentarischen Vereinigungen aus dem 
Ostseeraum, Experten, zahlreiche politische Beobachter und Vertreter von verschiedenen 
Nichtregierungsorganisationen, Universitäten und anderen Vereinigungen unterschiedlicher 
Ebenen sowie Gäste zur 24.  Ostseeparlamentarierkonferenz in Rostock, Mecklenburg-Vor-
pommern. Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern wurde durch seine Präsidentin Sylvia 
Bretschneider, die Dritte Vizepräsidentin Silke Gajek, die Abgeordneten Detlef Müller, Dietmar 
Eifler und Dr. André Brie vertreten. Des Weiteren haben die Abgeordneten Jochen Schulte als 
Maritimer Berichterstatter der Ostseeparlamentarierkonferenz, Wolfgang Waldmüller als Mit-
glied der BSPC-Arbeitsgruppe „Innovation in Social- and Healthcare“ und Julian Barlen als stell-
vertretendes Mitglied dieser Arbeitsgruppe sowie der Vorsitzende der Enquete-Kommission 
Jörg Heydorn als Podiumsteilnehmer des vierten Sitzungsabschnitts teilgenommen. 

Die inhaltlichen Tagungsschwerpunkte waren die Zusammenarbeit in der Ostseeregion, gren-
züberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, Gesundheit und Wirtschaft sowie 
nachhaltiges und zugängliches Gesundheits- und Sozialwesen. Der Delegation des Landtages 
ist es gelungen, gemeinsam mit den anderen deutschen Delegationen eine Vielzahl abge-
stimmter Handlungsempfehlungen in die Resolution der 24. Ostseeparlamentarierkonferenz 
einfließen zu lassen. Diese waren unter anderem im Rahmen einer durch die Präsidentin des 
Landtages in Schwerin geleiteten Sitzung vorbereitet worden, zu denen alle deutschen De-
legationen eingeladen waren. Als Maritimer Berichterstatter der BSPC legte der Abgeordnete 
Jochen Schulte seinen schriftlichen Bericht über seine Arbeit im vergangenen Jahr vor. Die 
Präsidentin des Landtages Sylvia Bretschneider legte einen umfassenden schriftlichen Bericht 
über die Wahrnehmung des Beobachterstatus der BSPC bei der Helsinki Kommission zum 
Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes HELCOM vor.

Die Mandate der Präsidentin Sylvia Bretschneider als HELCOM-Beobachterin der BSPC und des 
Abgeordneten Jochen Schulte als Maritimer Berichterstatter der BSPC wurden verlängert. Fer-
ner wurde die Präsidentin Sylvia Bretschneider mit der Wahrnehmung des Vorsitzes einer neu 
eingerichteten Arbeitsgruppe zum nachhaltigen Tourismus beauftragt. Der Vorsitz der Ostsee-
parlamentarierkonferenz ging vom Landtag Mecklenburg-Vorpommern an das lettische Parla-
ment über, das im kommenden Jahr die 25. Jahreskonferenz ausrichten wird.
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Die folgende Entschließung wurde einstimmig von der Konferenz angenommen:

Entschließung 
verabschiedet von der 24. Ostseeparlamentarierkonferenz

Die Teilnehmer der Konferenz, gewählte Repräsentanten aus den Ostseestaaten, die sich vom 
30. August bis zum 1. September 2015 in Rostock, Mecklenburg-Vorpommern versammelten,

-  begrüßen vor dem Hintergrund der Krise in der Ukraine die in Minsk getroffenen Ver-
einbarungen, die zu einer friedlichen Lösung des Konflikts führen können und dringen 
auf deren gründliche und konsequente Umsetzung und appellieren an die Parteien, die 
Arbeit der OSZE umfassend zu unterstützen,

-  erwarten von allen Ostseestaaten, dass sie alles in ihrer Kraft stehende unternehmen, 
um sicherzustellen, dass sich die Ostseeregion weiterhin durch intensive Zusammenar-
beit und gute, friedliche Nachbarschaft auszeichnet. Zu diesem Zweck werden sie alle 
Möglichkeiten des parlamentarischen, zwischenstaatlichen und sozialen Austauschs und 
Dialogs nutzen. Aus diesem Grund fordern sie auch eine Wiederaufnahme der Minister-
treffen des Ostseerats (CBSS), da durch diese Treffen der Dialog gefördert und 
die Zusammenarbeit gestärkt wird,

-  die Zusammenarbeit in der Ostseeregion, grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei 
der Gesundheitsversorgung, Gesundheit und Wirtschaft – Förderung von Innovatio-
nen im Sozial- und Gesundheitswesen, sowie nachhaltige und zugängliche Sozial- und 
Gesundheitsversorgungsdienste – an der Schnittstelle zwischen Gesundheitsversorgung, 
demografischem Wandel und begrenzten Haushaltsmitteln erörternd,

-  bekräftigen ihre Unterstützung für den Ostseerat (CBSS), begrüßen die neuen langfristi-
gen Prioritäten des CBSS, sowie die Bemühungen der polnischen CBSS-Präsidentschaft 
zur Verbesserung der Kohärenz der regionalen Zusammenarbeit im Ostseeraum, und 
erkennen die Fortschritte und Leistungen an, die der CBSS in verschiedenen Bereichen 
wie zum Beispiel auf dem Gebiet des nachhaltigen Wirtschaftswachstums, der sauberen 
Schifffahrt, der Arbeitsmarktmobilität, der Forschung und Entwicklung, des Verkehrs und 
der Kommunikation, des kulturellen Erbes, des Menschenhandels und der zivilen Sicher-
heit erzielt hat, und unterstützen den vom CBSS verfolgten praktischen Ansatz bei der 
Umsetzung der neuen langfristigen Prioritäten des Ostseerates,
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-  bringen angesichts der aktuellen Situation ihre Solidarität mit den Flüchtlingen zum Aus-
druck, die gezwungen sind ihre Heimatländer zu verlassen, im Bewusstsein der mit der 
Bereitstellung eines sicheren Aufenthaltsorts verbundenen großen Herausforderung,

-  fordern die Regierungen in der Ostseeregion, den CBSS, die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) und die Europäische Union (EU) auf, eine anständige Behandlung der Flüchtlinge 
in Bezug auf deren Unterbringung und Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

im Hinblick auf die Zusammenarbeit in der Ostseeregion

1. die Zusammenarbeit in der Ostseeregion einschließlich der Nördlichen Dimension und 
der EU-Strategie für den Ostseeraum sowie andere regionale Akteure als stabiler Grund-
lage für die Beziehungen zu stärken und die Weiterentwicklung des strukturellen Dia-
logs und der Zusammenarbeit zwischen allen regionalen Organisationen und Formaten 
zur Schaffung eines gemeinsamen Raums der Ostseezusammenarbeit zu fördern,

2. jede Zusammenarbeit zu unterstützen, welche die Ostseeregion als Modellregion mit 
gleichberechtigtem Zugang zur Gesundheitsfürsorge für alle und einer besonderen 
Verpflichtung zur Unterstützung der Verbreitung und Förderung von Gesundheit und 
Wohlergehen durch Übernahme einer Schlüsselrolle bei der Verwirklichung der neuen 
Ziele der Vereinten Nationen zu einer nachhaltigen Entwicklung auszeichnet,

3. zu bekräftigen, dass die Zusammenarbeit in der gesamten Region fortgesetzt wird, mit 
dem Ziel, die Ostseeregion zu einer Modellregion mit einer nachhaltigen Wirtschaft zu 
entwickeln, um so die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und neue Chancen für Unter-
nehmen und Beschäftigung 
zu ermöglichen,

4. zur Stärkung der Ostseeregion als einer wichtigen konkurrenzfähigen Wissensregion mit 
einer hervorragenden Hochschul- und Forschungsinfrastruktur zusammen zu arbeiten,

5. die Zusammenarbeit in Bereichen zu fördern, in denen gemeinsame Vorteile und Syner-
gien beispielsweise zwischen der EU-Strategie für den Ostseeraum und der Strategie für 
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Föderalen Bezirks Nordwest in Russland 
nur durch die Festlegung gemeinsamer Prioritäten und die Entwicklung entsprechen-

der regionaler Strategien und Aktionspläne erreicht werden können,
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6. die Auswirkungen der neuen, seit dem 1. Januar 2015 in den Überwachungsgebieten 

für Schwefelemissionen (Sulphur Emission Control Areas – SECA) geltenden Umwel-

tauflagen zu evaluieren und die Ausweitung dieser Auflagen auf andere Meeresbe-

cken auch außerhalb der EU zu fördern, die effiziente Durchsetzung dieser Auflagen 

gegenüber Schiffen ungeachtet der von ihnen geführten Flagge zur Verbesserung des 

Schutzes der Umwelt und der menschlichen Gesundheit zu unterstützen, sowie 

die Wettbewerbsfähigkeit der Schifffahrt in der Region zu sichern,

7. eine enge Zusammenarbeit zwischen Kreuzfahrtunternehmen, Häfen und anderen 

Interessengruppen des Küstentourismus zum Beispiel im Rahmen des vor Kurzem von 

der EU initiierten gesamteuropäischen Dialogs zur Kreuzfahrt zu fördern und an länder-

übergreifenden Projekten aktiv teilzunehmen, um das Potenzial für nachhaltiges blaues 

Wachstum in der Seeschifffahrt und im Küstentourismus voll auszuschöpfen,

8. weiter an der Verbesserung der Abwasserauffangeinrichtungen in Passagierhäfen zu 

arbeiten, um eine rechtzeitige Aktivierung des Status der Ostsee als Sondergebiet im 

Sinne des Anhangs IV des Übereinkommens der Internationalen Seeschifffahrtsorga-

nisation zu gewährleisten, mit dem Ziel, das Ablassen von unbehandeltem Abwasser 

durch Passagierschiffe in Zukunft zu verhindern, sowie die Verpflichtung zu bekräftigen, 

die Abwasserbehandlungskapazitäten in der gesamten Ostseeregion unter Einhaltung 

der durch die HELCOM festgelegten strengeren Schwellenwerte weiter zu verbessern 

und zu modernisieren,

9. die makroregionale Reaktionsfähigkeit bei Katastrophenfällen durch einen umfassen-

den Schutz vor Gefahren aller Art und gemeinsame grenzüberschreitende Vorkehrun-

gen zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und 

des Wohlergehens von Bürgern zu verbessern,

10. die HELCOM als Hauptkoordinierungsgremium im Bemühen zum Schutz der Mee-

resumwelt der Ostsee zu stärken und weiterzuentwickeln, sowie die Umsetzung des 

Ostseeaktionsplans (Baltic Sea Action Plan – BSAP) mit Nachdruck zu unterstützen und 

die Bedeutung des Ostseeaktionsplans als umweltpolitischer Säule der EU-Strategie für 

den Ostseeraum hervorzuheben,
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11. den politischen Austausch unter jungen Menschen in der Ostseeregion zu vertiefen 

und die Einrichtung eines ständigen Ostseejugendforums zu unterstützen,

12. die vom Nordischen Ministerrat eingeleitete Nordische Biowirtschaftsinitiative (Nordic 

Bioeconomy Initiative) zu unterstützen,

im Hinblick auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

13. die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich des Sozial- und Gesundheitswe-

sens und die strategische Planung der Gesundheitsversorgung auszuweiten, zu stärken 

und zu vertiefen und sich weiter nachdrücklich um die Entwicklung der Ostseeregion 

zur „Gesundheitsregion Ostsee“ zu bemühen, um Ungleichheiten zu vermindern und als 

gemeinsame Herausforderung für alle Länder der Ostseeregion das allgemeine Wohler-

gehen zu verbessern,

14. die Partnerschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der öffentlichen Wohl-

fahrt im Rahmen der Nördlichen Dimension (Northern Dimension Partnership in Public 

Health and Social Wellbeing – NDPHS) als hochgeschätztes und innovatives regionales 

Netzwerk, das wichtige Beträge zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und 

der öffentlichen Wohlfahrt im Gebiet der Nördlichen Dimension leistet, sowie die neue 

NDPHS-Strategie 2020 und den dazugehörigen Aktionsplan und den Politikbereich 

„Gesundheit“ der EU-Strategie für den Ostseeraum zu unterstützen,

15. die grenzüberschreitenden Kooperationsprogramme der EU und andere relevante 

Programme als Mittel zur Stärkung der grenzüberschreitenden und regionalen Zusam-

menarbeit im Gesundheitswesen im Ostseeraum zu unterstützen,

16. konkrete grenzüberschreitende Initiativen auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung 

und der öffentlichen Wohlfahrt einzuleiten und zu entwickeln, wie zum Beispiel das 

Projekt ScanBalt oder das Programm Gesunde Städte der WHO, und die Entwicklung 

der Gesundheitsregion Ostsee durch weitere Strategien und grenzüberschreitende 

Projekte zu fördern, zum Beispiel durch eine gemeinsame Antibiotika-Strategie, durch 

die Verknüpfung von Gesundheit mit Tourismus, der Informations- und Kommunikati-

onstechnologie (IKT) und natürlichen Ressourcen,
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17. innovative und bewährte Verfahren in der gesamten Ostseeregion zu verbreiten, damit 

die Ostseeregion zu einer Modellregion im Bereich der Gesundheitsversorgung wird,

18. auf dem Gebiet der Forschung und der Entwicklung nachhaltiger Strategien zur 

Förderung des Anbaus und der Herstellung gesunder und organischer Nahrungsmittel 

zusammenzuarbeiten,

19. Arbeitsplätze sicherer und gesünder und dadurch produktiver zu machen und die 

wichtige Arbeit der Gewerkschaften bei der Förderung einer Kultur der Risikoprävention 

zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der gesamten Region anzuerkennen,

20. die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die medizinische Spezialisierung bei 

der Behandlung seltener Krankheiten unter Berücksichtigung des kostengünstigen 

Einsatzes medizinischer Geräte zu verbessern,

21. die grenzüberschreitende Notfallversorgung so zu regeln, dass die schnellstmögliche 

Gesundheitsversorgung unabhängig vom Herkunftsland der Gesundheitsdienstanbieter 

gewährleistet werden kann,

22. den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit dem Ziel der Bekämpfung von 

Antibiotikaresistenzen als einer der wichtigsten weltweiten Herausforderungen im 

Gesundheitswesen zu intensivieren, auf diesem Gebiet Forschung zu betreiben und 

alle Bemühungen zur Entwicklung und Umsetzung eines globalen Aktionsplans zu 

Antibiotikaresistenzen durch die WHO zu unterstützen und zu intensivieren,

23. die Verwendung von Antibiotika generell und insbesondere in der Landwirtschaft 

(Viehzucht) auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, um eine weitere Zunahme von 

Antibiotikaresistenzen zu verhindern,

24. in der gesamten Ostseeregion bei der Behandlung ansteckender Infektionskrankheiten 

die Einführung gleicher Standards auf hohem Niveau anzustreben,

25. den Geltungsbereich des Könberg-Berichts auf die gesamte Ostseeregion zu erweitern, 

um einen vergleichbaren Überblick über den Stand von Gesundheit und Pflege in der 

Ostseeregion zu erhalten,
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26. die Erstellung eines regelmäßigen Berichts über den Gesundheitszustand der 

Bevölkerung in Auftrag zu geben, einschließlich aufgeschlüsselter Daten und Analysen 

von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen wie Kindern, Jugendlichen und Senioren 

sowie vor allem ausgegrenzten Gruppen in den Ländern der Ostseeregion, 

um so Themen, Definitionen und Schwerpunkte abzustimmen als ein Schritt auf 

dem Weg zur Vergleichbarkeit unterschiedlicher Systeme in der Region und zur 

Identifizierung gemeinsamer zukünftiger Herausforderungen,

im Hinblick auf Gesundheit und Wirtschaft

27. zu berücksichtigen, dass wirtschaftlicher Wohlstand zwar gut für die Gesundheit ist, 

dass gute Gesundheitsergebnisse aber auch Wirtschaftswachstum und Entwicklung 

fördern, und in diesem Zusammenhang anzuerkennen, dass Gesundheit und öffent-

liche Wohlfahrt für die Wirtschaft und andere Politikbereiche – und umgekehrt – von 

Bedeutung sind und Gesundheitsaspekte in allen Politikbereichen zu berücksichtigen,

28. die Entwicklung von Innovationen in der Gesundheitsversorgung zu unterstützen, 

um eine Abwanderung von Fachkräften zu verhindern,

29. die ScanBalt-Strategie 2015-2018 zu unterstützen und Synergien mit bestehenden 

Strategien zu nutzen,

30. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der medizinischen Berufe und der Pflege-

berufe, zum Beispiel durch eHealth, zu entwickeln,

31. die Bedingungen zur Unterstützung der Entwicklung von Innovationen im Gesund-

heitswesen zu verbessern, unter anderem auf dem Gebiet von eHealth und Telemedi-

zin, und dabei sicherzustellen, dass Investitionen auf dem Gebiet von elektronischen 

Gesundheitsdiensten die Festlegung von Standards unterstützen und die Interopera-

bilität im gesamten Gesundheitswesen fördern, um den europäischen Interoperabili-

tätsrahmen für elektronische Gesundheitsdienste (eHealth European Interoperability 

Framework – eEIF) zu nutzen und die gemeinsamen europäischen Initiativen wie die 

„Guidelines under eHealth Network“ der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zu 

beobachten,
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32. Maßnahmen zur partnerschaftlichen Umsetzung eines gemeinsamen eHealth-Inno-
vations-Ökosystems auf der Grundlage einer Kooperationsplattform der Ostseeregion 
für auf intelligenter Spezialisierung basierende eHealth-Initiativen weiter zu verstärken 
und auf der Grundlage bereits bestehender Strukturen und international anerkannter 
Standards regionale Ressourcen zu mobilisieren,

33. die Voraussetzungen für eine Berücksichtigung von eHealth und Telemedizin in der 
Regelversorgung zu verbessern;

34. frühzeitige Interventionen zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit durch soziale 
Investitionen wie Impfprogramme zu verbessern, sowie wirksame Maßnahmen zur 
Reduzierung des Konsums von Alkohol, Tabak und Drogen zu ergreifen und auf eine 
stärkere Prävention von Diabetes II und anderen, mit der Lebensweise zusammenhän-
gender Krankheiten hinzuwirken,

35. die Nutzung kostensenkender Methoden zur Verbesserung der Lebensqualität zu unter-
stützen, unter anderem durch den Einsatz kultureller und körperlicher gesundheitsbe-
zogener Aktivitäten in der Behandlung,

36. die nationale Kennzeichnung von für eine gesunde Lebensweise relevanten Produkten, 
einschließlich der Zugänglichkeit von Kennzeichnungen für unterschiedliche Bevölke-
rungsgruppen, wie kindergerechte und kinderorientierte Kennzeichnungen, zu verbes-
sern,

37. die Entwicklung gesundheitsbezogener Dienstleistungen im Rahmen der Touris-
musstrategien der Länder in der Ostseeregion zu fördern,

38. eine globale Vergleichbarkeit der Gesundheitswirtschaft sicherzustellen sowie die 
Leistung und die Auswirkungen des Gesundheitswesens auf Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung durch ein erstes zuverlässiges transnationales Verfahren wie „Economic 
footprint of a health economy“ (wirtschaftlicher Fußabdruck einer Gesundheitswirt-
schaft) zu messen,

39. die Möglichkeit der Schaffung eines „Ostsee-Gesundheitsforums“ zu überprüfen, um 
einen nachhaltigen Austausch und eine Netzwerkbildung in diesem Politikbereich für 
den gesamten Ostseeraum sicherzustellen und zu verbessern,
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im Hinblick auf nachhaltige und zugängliche Sozial- und 
Gesundheitsversorgungsdienste

40. in der gesamten Ostseeregion für alle Menschen eine finanzierbare Gesundheitsver-

sorgung mit dem Schwerpunkt auf den Patientenbedürfnissen unter Berücksichtigung 

von Alter und Geschlecht sicherzustellen sowie Chancengleichheit in Bezug auf einen 

erschwinglichen Zugang zu hochwertigen Gesundheitsleistungen zu gewährleisten,

41. sicherzustellen, dass eine positive wirtschaftliche Entwicklung in der Region hohe Stan-

dards in der Gesundheitsversorgung und der öffentlichen Wohlfahrt fördert,

42. strenge Maßnahmen zu ergreifen, um beispielsweise zwischen städtischen und ländli-

chen Gebieten, zwischen unterschiedlichen sozioökonomischen Gruppen und in Bezug 

auf Alter und Geschlecht eine gerechte Verteilung, einen gerechten Zugang und eine 

gerechte Nutzung von öffentlichen Wohlfahrts- und Gesundheitsversorgungsleistun-

gen zu gewährleisten,

43. Strategien zum demografischen Wandel zu entwickeln und zu stärken, wie zum Beispiel 

die Europäische Innovationspartnerschaft „Aktives and Gesundes Altern“ und insbe-

sondere die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen in ländlichen Randgebieten zu 

berücksichtigen,

44. geriatrische Gesundheitszentren einzurichten und soziale Rehabilitationszentren zu 

modifizieren, um in ländlichen Gebieten eine Gesundheitsversorgung zu gewährleisten 

und die altersgemäße medizinische Betreuung zu verbessern,

45. integrierte Dienstleistungen für Kinder sicherzustellen, d. h. Gesundheits- und Sozial-

dienstleistungen konsolidiert auf kindgerechte Weise bereitzustellen,

46. Unterstützungsdienste für Familien, schwangere Frauen und werdende Eltern zur Unter-

stützung von Familien und Elternschaft sicherzustellen und ein integriertes Dienstleis-

tungspaket für Familien mit Kindern zur Förderung von Geburten, Kinderbetreuung und 

Kindererziehung bereitzustellen, um den derzeitigen demografischen Entwicklungen 

entgegenzuwirken, in Familien zu investieren und kinderfreundliche Gemeinden und 

Gesellschaften zu fördern,
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47. die in der Ostseeregion lebenden Menschen dazu zu ermutigen, als Patienten mehr 

Eigenverantwortung zu übernehmen,

48. besonders unter jungen Menschen das Bewusstsein für eine gesündere Lebensweise zu 

wecken und darauf hinzuwirken, dass eine Aufklärung über gesunde Lebensweisen in 

allen Schulen und auf allen Schulebenen verbindlich vorgeschrieben wird; es sollte eine 

Datenbank mit Best-Practice-Beispielen angelegt werden, die zeigen, wie die Aufklä-

rung und das Bewusstsein verbessert werden könne,

49. Studien mit dem Ziel der Entwicklung von Präventionsstrategien in der Gesundheitsver-

sorgung durchzuführen, wie zum Beispiel die Nord-Trøndelag Health Study (HUNT-Studie),

50. ein Notfallsystem für psychische Gesundheitsprobleme einzurichten, da Anerkennung, 

Bewusstsein und Diagnostik in Bezug auf psychische Probleme immer noch unterentwi-

ckelt sind,

51. Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen, die sich im Kampf gegen 

die Stigmatisierung benachteiligter Gruppen auf informelle Bildung zum Beispiel in Kultur, 

Sport, ehrenamtliche Tätigkeit und Musik konzentrieren,

52. Anreize zur Verbesserung der Bedingungen für Pflege- und Gesundheitsberufe zu schaf-

fen und Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gesundheitsfachkräfte zu verstärken, 

um die Entwicklung eines kostengünstigen Gesundheitswesens in der Region erheblich 

zu erleichtern und die Erkenntnis zu fördern, dass das Gesundheitswesen ein Quer-

schnittsthema ist,

53. die Sozialpartner in den Gesundheits- und Sozialberufen voll anzuerkennen, ihre Tätigkeit 

zu schützen und sicherzustellen, dass die Sozialpartner und die Gewerkschaften so früh-

zeitig wie möglich in den Regulierungs- und Umsetzungsprozess bei Gesundheitsthemen 

einbezogen werden,



 Europäische und internationale Angelegenheiten 1225

54. sowohl körperliche als auch psychisch-soziale Risiken am Arbeitsplatz vor dem Hinter-

grund eines steigenden Renteneintrittsalters sorgfältig zu prüfen und für die Erwerbsbe-

völkerung der Ostseeregion gute Arbeitsbedingungen, Wohlergehen und eine nachhalti-

ge Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben anzustreben,

55. sich in allen Ländern der Ostseeregion um die Schaffung von Gesetzen für  

Patientenrechte zu bemühen und mit Mechanismen sicherzustellen, dass diese  

Rechte auch erfüllt werden,

56. eine Arbeitsgruppe zum nachhaltigen Tourismus einzurichten; die Arbeitsgruppe soll sich 

in erster Linie mit den kulturellen, wirtschaftlichen, arbeitsmarktpolitischen, maritimen, 

küstentourismusbezogenen und ökologischen Aspekten des Tourismus befassen und als 

wichtige Säule der Raumplanung auf See und zur Nutzung von Synergieeffekten mit dem 

Politikbereich Tourismus im Einklang mit der EU-Strategie für den Ostseeraum 

auf der 25. Ostseeparlamentarierkonferenz einen ersten Bericht vorlegen,

57. dankbar das freundliche Angebot des Parlaments von Lettland zu begrüßen, die 25. Ost-

seeparlamentarierkonferenz vom 28. bis 30. August 2016 in Riga abzuhalten.

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen der 24. Ostseeparlamentarier-
konferenz in Rostock, Mecklenburg-Vorpommern,  
vom 30. August bis 1. September 2015
- Drucksache 6/4644 -

• Beschluss während der 106. Landtagssitzung am 19.11.2015:

Annahme des Antrages
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e)  25. Ostseeparlamentarierkonferenz 2016 in Riga, Lettland

Vom 28. bis zum 30. August 2016 hat eine Delegation des Landtages unter Leitung von Vize-
präsidentin Regine Lück an der 25. Ostseeparlamentarierkonferenz in Riga mitgewirkt. Über 
180 Parlamentarier aus der gesamten Ostseeregion; Minister, Vertreter der Europäischen Kom-
mission, darunter der Vizepräsident Valdis Dombrovskis, sowie BSPC-Beobachter und weitere 
Gäste waren der Einladung des lettischen Vorsitzenden Prof. Dr. Jānis Vucāns gefolgt, um in der 
lettischen Hauptstadt insbesondere Fragen des Arbeitsmarkts in der Ostseeregion, sowie der 
Bildung und Arbeitnehmermobilität zu beraten. Zu diesen Themenfeldern ist nach intensiven 
Verhandlungen eine Resolution mit gemeinsamen Forderungen und Handlungsempfehlun-
gen gegenüber den Regierungen des Ostseeraumes und der Europäischen Kommission ein-
stimmig verabschiedet worden. Auch zu aktuellen Themen wie der Flüchtlingssituation und 
dem Terrorismus wurde Stellung genommen. So mahnte die Konferenz ein gemeinsames Vor-
gehen gegen den Terrorismus an, das den Rahmen der Gesetze und der Menschenrechte zu 
beachten hat. Auch eine Beibehaltung der menschenwürdigen Behandlung der Flüchtlinge 
und des Asylrechts wurde gefordert. Gleichzeitig sollte die Zusammenarbeit bei der Bekämp-
fung illegaler und irregulärer Zuwanderung unter Beachtung der EU und UN-Vorgaben ver-
stärkt werden. 

Die Landtagsdelegation bestand in diesem Jahr neben der Vizepräsidentin Regine Lück aus den 
Abgeordneten Detlef Müller, Dr. André Brie und der Vizepräsidentin Silke Gajek. Alle wirkten aktiv 
an der Konferenz mit. Regine Lück, Zweite Landtagsvizepräsidentin, verwies auf die Erforderlich-
keit, den Kinder- und Jugendaustausch auch in der Ostseeregion weiter auszubauen. Die Dritte 
Landtagsvizepräsidentin Silke Gajek stellte in einer Stellungnahme zur demografischen Entwick-
lung auch auf die Ergebnisse der Enquete-Kommission des Landtages ab. Der Abgeordnete Det-
lef Müller hob die 25jährige, erfolgreiche Arbeit der Ostseeparlamentarier und die aktive Rolle 
des Landtages dabei hervor. Der Abgeordnete Dr. André Brie initiierte mit einer Stellungnahme 
zu den Plänen der EU-Kommission, die entsprechende Richtlinie zu überarbeiten, eine kontro-
verse Diskussion über die Arbeitnehmerentsenderichtlinie und die zukünftigen Bedingungen für 
grenzüberschreitend tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Die aktive Rolle des Landtages in der Ostseeparlamentarierkonferenz wurde durch die von 
Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider zugeleiteten schriftlichen Berichte als Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe „Nachhaltiger Tourismus“ und als Beobachterin der Ostseeparlamentarier 
bei der zwischenstaatlichen Helsinki-Kommission (HELCOM) unterstrichen. Darüber hinaus hat 
der Abgeordnete Jochen Schulte einen schriftlichen Bericht über seine Tätigkeit als Maritimer 
Berichterstatter vorgelegt.
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Die folgende Entschließung wurde einstimmig von der Konferenz angenommen:

Entschließung 
verabschiedet von der 25. Ostseeparlamentarierkonferenz

Die Teilnehmer, die gewählten Vertreter der Staaten der Ostseeregion*, die vom 28. bis 30. Au-

gust 2016 in Riga (Lettland) zusammengekommen sind,

angesichts einer Vielzahl von Anschlägen durch den internationalen Terrorismus, die sich seit der 

letzten Ostseeparlamentarierkonferenz im August 2015 in Rostock ereignet haben,

-  verurteilen den Terrorismus in all seinen Formen als gemeinsame Bedrohung für unsere 

Bürger und unsere gemeinsamen Werte,

-  beklagen den Tod unschuldiger Menschen und äußern ihr Mitgefühl und ihre Solidarität 

gegenüber den Opfern aller Terroranschläge sowie ihren Angehörigen und all denjenigen, 

die unter diesen unmenschlichen Anschlägen zu leiden hatten,

-  bringen die dringende Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes gegen diese große 

Bedrohung für unsere Gesellschaft und für die Aufrechterhaltung unserer demokratischen 

Werte zum Ausdruck und stellen gleichzeitig heraus, dass dieser Kampf unter Achtung der 

Rechtsstaatlichkeit und der Bürger- und Menschenrechte geführt werden muss,

-  in Erörterung der Zusammenarbeit in der Ostseeregion, der Wettbewerbsfähigkeit der Ost-

seeregion durch Verknüpfung von Bildung und Arbeitsmarkt, Beschäftigungsmöglichkeiten, 

Arbeitskraftmobilität und Jugendarbeitslosigkeit sowie des nachhaltigen Tourismus,

-  vor dem Hintergrund des 25. Jahrestages des Bestehens der Ostseeparlamentarierkonferenz 

und der Anerkennung des Vorbildcharakters der Ostseeparlamentarierkonferenz als Platt-

form für die interparlamentarische Zusammenarbeit in der Region vor dem Hintergrund des 

aktuellen politischen Klimas,

-  in dem Bekenntnis zur Nutzung der Erfahrungen der Vergangenheit für die Gestaltung einer 

gemeinsamen Zukunft, damit die Integration der Ostseeregion voranschreitet und gleich-

zeitig regionale Identitäten bewahrt werden,
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-  in der Überzeugung, dass die Achtung der Rechte von Minderheiten allen Regionen im 

Ostseeraum zugutekommt,

-  unter Begrüßung der Tatsache, dass die Entschließungen der Ostseeparlamentarierkonfe-

renz nach und nach in immer umfassenderer Weise umgesetzt worden sind,

-  unter Bekräftigung der Bedeutung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der 

Vereinten Nationen, die den Menschen, dem Schutz des Planeten, Wohlstand im Einklang 

mit der Natur, Frieden und Partnerschaft gewidmet ist, und in der Überzeugung, dass es 

notwendig ist, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, insbesondere Ziel 14, 

das die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen im 

Sinne einer nachhaltigen Entwicklung vorsieht,

-  unter Begrüßung der „Erklärung von Warschau: Regionale Reaktionen auf globale Herausfor-

derungen“, die bei dem Treffen der stellvertretenden Außenminister des Ostseerates (CBSS) 

am 8. Juni 2016 in Warschau verabschiedet wurde,

-  unter Begrüßung der Annahme der Erklärung „Ostsee 2030: Erneuerung des Bekenntnisses 

zur nachhaltigen Entwicklung in der Ostseeregion“, die am 6. Juni 2016 von den hohen 

Vertretern der Regierungsinstitutionen des Ostseerates verabschiedet wurde,

-  unter Begrüßung der Annahme der Schlussfolgerungen des Vorsitzes der Konferenz der 

Wissenschaftsminister des Ostseerates mit dem Titel „Baltic Science: Renewing the Commit-

ment to Science/Research Joint Actions in the Baltic Sea Region“ [„Wissenschaft im Ost-

seeraum: die Erneuerung des Bekenntnisses zu gemeinsamen Maßnahmen in Wissenschaft 

und Forschung in der Ostseeregion“] am 16. Juni 2016 in Krakau,

-  unter Begrüßung der Entscheidung der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO), 

dass das Sondergebiet für die Einleitung von Abwasser aus Fahrgastschiffen nach Anhang IV 

des MARPOL-Übereinkommens für die bei der IMO registrierten Fahrgastschiffe entspre-

chend den früheren Entschließungen der Ostseeparlamentarierkonferenz spätestens 2021 

in Kraft treten wird,
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fordern die Regierungen der Ostseeregion, den Ostseerat und die Europäische Union auf,

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit in der Region

1.  die wechselseitige Zusammenarbeit und die friedliche Lösung internationaler Streitigkei-

ten zu begrüßen und dabei die bestmöglichen Verfahren in der Ostseeregion zu berück-

sichtigen, 

2.  mithilfe weiterer Schritte das gegenseitige Vertrauen und den Dialog in der Ostseeregion 

wiederherzustellen, insbesondere innerhalb des Ostseerates, um dafür zu sorgen, dass das 

Potenzial der Organisation als Forum für die gesamte multilaterale zwischenstaatliche Zu-

sammenarbeit sowie der politische Dialog in der Ostseeregion möglichst effizient genutzt 

werden,

3.  regionale Synergien und den regionalen Zusammenhalt mithilfe einer vertieften Zusam-

menarbeit und des strukturierten Dialogs zwischen den Organisationen und Kooperati-

onsformaten in der Ostseeregion weiter zu stärken,

 

4.  die Interaktion zwischen öffentlichem und privatem Sektor als Instrument für die gren-

züberschreitende Zusammenarbeit sowie wirtschaftlich tragfähige Maßnahmen und 

Projekte zugunsten der Ostseeregion weiter zu fördern und zu unterstützen und dabei 

den Erfolg der Initiative von St. Petersburg zu berücksichtigen und voranzutreiben und die 

noch umfänglichere Nutzung der Pilot-Finanzinitiative des Ostseerates zu unterstützen, 

sofern die Lage dies zulässt,

5. auf dem Erfolg der Projektunterstützungsfazilität des Ostseerates als Instrument zur Unter-

stützung der strategisch wichtigen Projektaktivitäten in der Ostseeregion aufzubauen und 

dabei insbesondere den freiwilligen Beitrag Russlands und Finnlands zur Fazilität für das 

Jahr 2016 zur Kenntnis zu nehmen und die Möglichkeiten der Fortführung der Finan-

zierungsfazilität des Ostseerates in Form eines Ostsee-Kooperationsfonds nach 2016 zu 

prüfen,
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6.  HELCOM als wichtigstes Koordinierungsgremium im Hinblick auf die Maßnahmen zum 
Schutz der Meeresumwelt zu stärken und weiterzuentwickeln und die rasche Umsetzung 
des Aktionsplans gegen Abfälle im Meer sowie die Umsetzung des Fahrplans für die Schaf-
fung eines Überwachungsgebiets für Schwefelemissionen in der Ostsee nachdrücklich 
zu unterstützen und zu fördern und die Bedeutung des Ostsee-Aktionsplans als einer der 
Säulen des Umweltschutzes im Rahmen der EU-Strategie für die Ostseeregion herauszu-
stellen,

7.  gemeinsame Definitionen in Bezug auf den Begriff der nachhaltigen Entwicklung in der 
gesamten Ostseeregion zu erörtern und Innovationen im Kontext der grünen und blauen 
Technologien zu fördern sowie ein gemeinsames Internetportal für die Ostseeregion für 
den Austausch von guten Beispielen im Zusammenhang mit Forschungs-, Bildungs-, und 
Umweltpraktiken einzurichten,

8.  die Federführung für die Koordinierung der Entwicklung eines neuen Regulierungsrah-
mens für autonome Schiffe mit dem Ziel zu übernehmen, der Internationalen Seeschiff-
fahrtsorganisation Vorschläge zu unterbreiten und Forschungsprojekte, die technologi-
sche Entwicklung und Standards im Hinblick auf autonome Schiffe zu unterstützen,

9.  die Zusammenarbeit untereinander in den Bereichen fortzuführen, in denen beiderseitige 
Vorteile und Synergien zwischen den jeweiligen regionalen Strategien und Aktionsplänen 
erzielt werden können,

10.  vor dem Hintergrund der allgemeinen wettbewerblichen Situation in der Tourismuswirt-
schaft sowie der aktuell angespannten Lage in Europa transnationale Strategien und lang-
fristige Verpflichtungen für die Förderung grenzüberschreitender Ansätze hauptsächlich 
im Bereich des nachhaltigen Tourismus in der Ostseeregion zu unterstützen,

11.  bei der Bewältigung der fortwährenden Herausforderungen im Zusammenhang mit den 
Flüchtlingen in der Region eng zusammenzuarbeiten und auch in Zukunft für die men-
schenwürdige Behandlung dieser Flüchtlinge in den Ländern der Ostseeregion zu sorgen 
und deren Recht auf sicheres Asyl zu gewährleisten,

12.  eine engere Zusammenarbeit zu fördern und – soweit erforderlich –  den Erklärungen der 
EU bzw. der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der illegalen und irregulären Migration 
zu folgen,
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13.  die Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Innovation zugunsten einer wett-

bewerbsfähigeren und nachhaltigeren Region zu fördern,

14.  sich stärker mit dem Thema der Sicherung der Prognostizierbarkeit zu befassen, die durch 

gegenseitige Transparenz und Risikoreduzierungsmaßnahmen gestärkt werden könnte. 

Dies ist wichtig, um unnötige Risiken und Spannungen zu vermeiden, auch im Hinblick 

auf die Bewegungen von Militärschiffen und Militärflugzeugen in der Ostseeregion, 

im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit in der Ostseeregion 
durch Verknüpfung von Bildung und Arbeitsmarkt

15.  die Notwendigkeit anzuerkennen, die Bereiche Bildung und Arbeitsmarkt enger miteinan-

der zu verknüpfen,

16. vor diesem Hintergrund die neue europäische Kompetenzagenda zu unterstützen,

17.  jungen Menschen eine berufliche Ausbildung und Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer 

Fertigkeiten zu gewähren, die auf die Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichtet sind und 

in Form von allgemein anerkannten formalen Berufsabschlüssen eine der wichtigsten 

Voraussetzungen für den Erfolg am Arbeitsplatz darstellen,

18.  die Kontakte zwischen Schulen, Universitäten und Unternehmen zu stärken, um zu ge-

währleisten, dass sich die universitäre Bildung und die berufliche Aus- und Weiterbildung 

eng und konkret am Arbeitsmarkt ausrichten, und Fehlentwicklungen auf dem Arbeits-

markt zu erkennen und zu vermeiden,

19.  auf dem Erfolg des EuroFaculty-Programms des Ostseerates als Beispiels für eine langfris-

tige projektbezogene Zusammenarbeit im universitären und wissenschaftlichen Bereich 

zugunsten der Bewohner der Ostseeregion aufzubauen und weitere mögliche Schritte in 

diesem Programm zu prüfen,

20.  die Weiterentwicklung und Erweiterung der (allgemeinen und spezialisierten) Fertigkeiten 

und die Beschäftigungsfähigkeit durch Schaffung des Rechts auf lebenslanges Lernen zu 

fördern;
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21.  die Transparenz und Vergleichbarkeit von Qualifikationen zu verbessern und dadurch die 

wechselseitige Anerkennung von formalen Abschlüssen weiterzuentwickeln,

22. die Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfs an auf dem Arbeitsmarkt nachgefragten 

Kompetenzen zu fördern,

23.  die Notwendigkeit einer Partnerschaft der Nördlichen Dimension in den Bereichen 

Arbeitsmarkt und Bildung zu prüfen, um den Bildungs- und Arbeitsmarktsektor in der 

Ostseeregion weiterzuentwickeln,

24.  die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Bildungseinrichtungen zugunsten 

eines nachhaltigen Wirtschaftsgebietes in der Ostseeregion und insbesondere den syste-

matischen Austausch von Fachkenntnissen in den Bereichen Arbeitsmarkt und Bildung zu 

unterstützen,

25.  die Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern und staatlichen Organisationen im 

sozialen Dialog zu stärken,

26.  Forschungsprojekte und Standardisierungen im Bereich der Internetsicherheit zu 

unterstützen und dabei den Schwerpunkt auf den maritimen Kontext und maritime 

Anwendungen zu legen und das Datenmanagement zu fördern mit dem Ziel, ein faires 

und fruchtbares Umfeld für neue datengesteuerte Dienstleistungen zu schaffen, das die 

technologische Exzellenz unserer Regionen auf bestmögliche Weise nutzt und 

die Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze ermöglicht,

27  die Ostseeregion als führende Region des Lernens zu etablieren,

28.  eine stärkere Zusammenarbeit „von unten nach oben“ und Vernetzung zu fordern, um die 

Entwicklung und Synergien in Bezug auf die Zusammenarbeit in bestimmten Wissen-

schafts-Forschungs-, Innovations- und Clusterbereichen voranzutreiben,

29.  den kontinuierlichen Dialog und die Zusammenarbeit in Wissenschaft, Forschung, Inno-

vation und Hochschulbildung zu fördern und dabei die vorhandenen politischen und 

regionalen Formate und Initiativen zu nutzen,
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im Hinblick auf Beschäftigungsmöglichkeiten, die Mobilität von Arbeitskräften 
und Jugendarbeitslosigkeit

30.  sich für die Schaffung eines gemeinsamen, auf Kooperation beruhenden Arbeitsmarktes 

in der Ostseeregion einzusetzen,

31.  eine gemeinsame Beschäftigungsplattform zu unterstützen und in der Öffentlichkeit 

verstärkt auf deren Existenz hinzuweisen, um ihr gesamtes Potenzial für die Arbeitskräfte 

in der Ostseeregion auszuschöpfen,

32.  nationale Arbeitsvermittlungsstellen und private Arbeitsagenturen einschließlich der 

Sozialpartner an einen Tisch zu bringen, um die Chancen für Arbeitssuchende zu erhöhen,

33.  gute Ansätze wie die Jugendgarantie der EU zu nutzen und weiterzuentwickeln, um 

nachhaltige und umfassend angelegte Konzepte für die Bekämpfung der Jugendarbeitslo-

sigkeit zu entwickeln und den Übergang von der Schule in das Arbeitsleben zu begleiten,

34.  Jugendlichen, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden (NEETS), 

mithilfe gezielter Maßnahmen erfolgreich Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu verschaffen,

35.  die Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu fördern und dabei be-

währte Methoden auf der Grundlage eines koordinierten und individualisierten Ansatzes 

unter Einbeziehung der Arbeitgeber anzuwenden, 

36.  darüber hinaus zu diesem Zweck gute Ansätze wie die Empfehlung des Rats der Europäi-

schen Union für die Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu nutzen,

37.  das Ziel zu verfolgen, sich verstärkt darum zu bemühen, insbesondere Geringqualifizierte, 

Langzeitarbeitslose und ältere Arbeitnehmer zur Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen 

zu ermutigen,

38.  die Förderung von Fortbildungsmaßnahmen weiterzuentwickeln und die Bedingungen 

für die Bereitstellung von Fortbildungsmaßnahmen, die auf den Erwerb von Berufsab-

schlüssen auch für junge Erwachsene abzielen, zu verbessern,
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39.  die Mobilität insbesondere in Grenzregionen zu fördern und Informationen für 

grenzüberschreitende Arbeitnehmer bereitzustellen, die unterschiedlichen nationalen 

Verfahren und Rechtssystemen unterliegen,

40.  die grenzüberschreitenden Kapazitäten für Pendler in den Bereichen Bildung und 

Studium zu nutzen und in diesem Zusammenhang das grenzüberschreitende Pendeln  

als Mittel zur Reduzierung der Gefahr der Arbeitslosigkeit zu betrachten,

41.  die Ressourcen einer alternden Gesellschaft besser zu nutzen,

42.  die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen zu fördern, um 

junge Menschen in die Lage zu versetzen, einen Arbeitsplatz zu finden, und Arbeitgebern 

die Besetzung offener Stellen zu ermöglichen,

43.  konsequent und kontinuierlich das Ziel zu verfolgen, die Jugendarbeitslosigkeit zu 

reduzieren und allen jungen Menschen Beschäftigungs- und Lebenschancen zu eröffnen, 

diesbezüglich finanzielle Mittel der Europäischen Union zu nutzen und die Ergebnisse zu 

überwachen,

44.  frühzeitig zu intervenieren, um junge Menschen, die den Übergang von der Schule in 

die Arbeitswelt vollziehen, über Wege und Möglichkeiten im Hinblick auf die berufliche 

Entwicklung zu informieren und den erfolgreichen Eintritt in den Arbeitsmarkt zu fördern,

45.  sich zu bemühen, faire Löhne zu gewährleisten, und sich in den Fällen, in denen unbe-

fristete Arbeitsverhältnisse möglich sind, für die Reduzierung von Leih- und Zeitarbeit und 

Werkverträgen einzusetzen,

46.  Flüchtlinge schnellstmöglich auszubilden und in den Arbeitsmarkt zu integrieren und 

Erfahrungen über Beispiele für bewährte Methoden innerhalb der Ostseeregion auszutau-

schen und darüber hinaus die Sozialpartner frühzeitig und umfassend in diese Maßnah-

men einzubinden,

47.  die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben zu fördern und den 

Grundsatz der Inklusion im Sinne der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen,
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48.  ihre öffentlichen Arbeitsverwaltungen im Hinblick auf die Förderung der Mobilität der 
Bürger in der gesamten Ostseeregion zu unterstützen, im Hinblick auf nachhaltigen 
Tourismus,

49. vor dem Hintergrund der einzigartigen Umwelt der Ostsee und der besonderen 
Gefährdung für viele Lebensräume grenzüberschreitende Strategien zu erarbeiten, 
um die vorhandenen Konflikte zwischen Tourismus und Meeres- und Küstenschutz zu 
minimieren,

50.  die Entwicklung des ländlichen Raums und der umweltfreundlichen Agrarproduktion so 
zu stärken, dass die natürliche Landschaft und eine gesunde Umwelt als Voraussetzung 
für den nachhaltigen Tourismus im ländlichen Raum geschützt und wiederhergestellt 
werden,

51.  transnationale Strategien zu unterstützen, die die Entwicklung des Tourismus in der 
Ostseeregion fördern, und die Schaffung von Synergien zwischen Projekten und eine 
Kommunikationsstrategie für den politischen Bereich des Tourismus einzubeziehen,

52.  die bessere Integration aller Ostseeanrainerstaaten in gemeinsamen Projekten und 
Strategien sowie des privatwirtschaftlichen Sektors zugunsten besserer unmittelbarer 
wirtschaftlicher Auswirkungen zu gewährleisten,

53.  sich für mehr Kohärenz im Hinblick auf die Ansätze für nachhaltigen Tourismus in der 
Region einzusetzen,

54.  die Ostseeregion als gemeinsames und kohärentes Tourismusziel zu etablieren, um zur 
Mobilisierung des gesamten Potenzials des nachhaltigen Tourismus beizutragen,

55.  sich für ein gemeinsames Verständnis des Begriffs „nachhaltiger Tourismus“ einzusetzen 
und zu versuchen, eine gemeinsame Vermarktungsstrategie und gemeinsame Markenzei-
chen zu entwickeln,

56.  das Ostsee-Tourismusforum und dessen neu aufgelegtes Projekt einer ständigen Plattform 
für den Austausch von Informationen und Wissen – des Ostsee-Tourismuszentrums – als 
Koordinator der Umsetzung der Aktivitäten im Bereich des nachhaltigen Tourismus in der 

Region zu unterstützen,
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7.  insbesondere die Umsetzung des zweiten Aufrufs des Ostsee-Tourismuszentrums 

zu fördern, finanzielle Unterstützung über das EU-INTERREG-Programm „South Baltic 

2014-2020“ zu beantragen, um die Einsetzung einer operativen Dienststelle für die 

Zusammenarbeit im Bereich des nachhaltigen Tourismus und einer ständigen Plattform 

für den Austausch von Informationen und Wissen auf transnationaler Ebene, das 

sogenannte „Ostsee-Tourismuszentrum“, zu verwirklichen,

58.  die Ziele des politischen Bereichs Tourismus in der EU-Strategie für die Ostseeregion zur 

Förderung und Stärkung des Ostsee-Tourismusforumsprozesses zu unterstützen sowie 

die Abstimmung mit den betreffenden Akteuren im Rahmen gemeinsamer Workshops zu 

fördern,

59.  die Schaffung von Netzwerken und Clustern zwischen den Akteuren im Tourismusbereich 

zu fördern,

60.  das vorhandene, aber nicht genutzte Wissen in der Ostseeregion im Bereich des nachhal-

tigen Tourismus zu verstärken und zu aktualisieren, beispielsweise die Agora-Strategie für 

die Entwicklung des nachhaltigen Tourismus in der Ostseeregion,

61.  sich für die Generierung langfristiger Effekte und Vorteile einzusetzen, wodurch sich die 

Akzeptanz in der Öffentlichkeit erhöht. 

Ferner beschließt die Konferenz,

62.  dankbar das freundliche Angebot der Hamburgischen Bürgerschaft zu begrüßen, vom 3. 

bis 5. September 2017 in der Freien und Hansestadt Hamburg die 26. Ostseeparlamentari-

erkonferenz auszurichten.
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13.3 Arbeitsgruppensitzungen

a) Arbeitsgruppe „Green Growth & Energy Efficiency“

Die Arbeitsgruppe zum Thema grünes Wachstum und Energieeffizienz wurde von der  

20.  Ostseeparlamentarierkonferenz (BSPC) im August 2011 ins Leben gerufen. Vorsitzende 

der Arbeitsgruppe war Cecilie Tenfjord-Toftby, Schweden, stellvertretender Vorsitzender war  

Tony Asumaa von den Åland-Inseln. Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern wurde in dieser 

Arbeitsgruppe vom Abgeordneten Jochen Schulte vertreten, der sich intensiv mit verschie-

denen Forderungen in die Arbeit der Gruppe eingebracht hat. Der Auftrag der Arbeitsgruppe 

bestand darin, politische Positionen und Empfehlungen im Bereich des grünen Wachstums 

und der Energieeffizienz zu erarbeiten und die politische Aufmerksamkeit auf diese Themen zu 

lenken. Die Tätigkeiten der Arbeitsgruppe beziehen sich auf ebendiese Bereiche und umfassen 

ein breites Spektrum von Initiativen.

Hintergrund

Über 85 Millionen Menschen leben laut HELCOM im Einzugsgebiet der Ostsee. Gemeinsam 

werden sie zu einem wichtigen Akteur im Bereich des grünen Wachstums und der Energieeffi-

zienz in der Ostseeregion. Sie haben das Potenzial, ihre konventionelle Wirtschaft in eine grüne 

Wirtschaft, in der Produktion und Verbrauch in einer für die Umwelt nachhaltige Art und Weise 

vorgenommen werden, zu verwandeln. Sie haben außerdem das Potenzial, Öko-Innovationen 

zu fördern und die Energieeffizienz um 20 bis 30 Prozent zu steigern und dabei die Rentabi-

lität ihrer Industrien zu erhalten. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, wird eine strenge und 

anhaltende Politik benötigt. Eine gemeinsame Vision für grüne Wirtschaft und Energieeffizienz 

könnte einen wirksamen Hebel für einen solchen Prozess darstellen. Grünes Wachstum und 

Energieeffizienz sollen wirtschaftliche Entwicklungen und Umweltverträglichkeit miteinander 

verbinden und soziale Nachhaltigkeit unterstützen. Da das Interesse sowohl in der Öffentlich-

keit als auch in der Industrie bezüglich dieses Themas wächst, ist es zeitgemäß und aktuell, die 

parlamentarische Beteiligung und den Einfluss auf das Thema auszubauen.
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Treffen der Arbeitsgruppe

Das erste Treffen der Arbeitsgruppe zum Thema grünes Wachstum und Energieeffizienz fand 

am 12. Dezember 2011 in Stockholm statt. Die Vorsitzende, Cecilie Tenfjord-Toftby, leitete das 

Treffen. Mia Crawford, CBSS-Expertengruppe „Baltic 21“, und Fredrik von Malmborg, schwedi-

sches Ministerium für Unternehmen, Energie und Kommunikation, unterrichteten die Abge-

ordneten. Es wurden vornehmlich erste Gespräche und Diskussionen über das Mandat, den 

Umfang und die Prioritäten der Arbeitsgruppe geführt, sowie die Zielsetzung und Aufgaben 

der Arbeitsgruppe abgestimmt.

Die Arbeitsgruppe kam am 2. März 2012 zu ihrem zweiten Treffen in Helsinki zusammen. 

Schwerpunktthema dieser Sitzung war die Quantifizierung von Energieeffizienz. Die Arbeits-

gruppe besuchte die Katri Vela Heizungs- und Kühlanlage, die Nordic Investment Bank und 

die Nordic Environment Finance Corporation. Unterrichtungen erfolgten durch Pekka Sauri, 

stellvertretender Bürgermeister von Helsinki, Juhani Aaltonen und Marko Riipinen von Helsinki 

Energy, Johan Ljungberg, Seniorchef und Leiter des Bereichs Umwelt der Nordic Investment 

Bank, und Magnus Rystedt, Geschäftsführer bei Nefco. Der Sitzung gingen zwei Expertenprä-

sentationen voraus: Energieeffizienz als strategisches Werkzeug, um Herausforderungen im Bereich 

Energie, Klima und Wirtschaft in der Ostseeregion zu begegnen, von Professor Peter Lund, Uni-

versität Aalto, sowie EU-Rechtsvorschriften zum Thema Energieeffizienz von Patrick Matschoss, 

Universität Oldenburg, Finnisches Institut für Internationale Angelegenheiten.

Das dritte Treffen der Arbeitsgruppe fand am 8. Juni 2012 in Riga statt. Die Arbeitsgruppe be-

fasste sich im Schwerpunkt mit den Themen „Grüne Geschäftsmöglichkeiten“ und „Grünes öf-

fentliches Auftragswesen“. Wichtigster Tagesordnungspunkt waren die Beratungen zum Zwi-

schenbericht sowie zu den politischen Empfehlungen der Arbeitsgruppe, die im Rahmen der 

21. Ostseeparlamentarierkonferenz in St. Petersburg vom 26. bis 28. August 2012 vorgestellt 

wurden. Die Versammlung ernannte Tony Asumaa, Åland-Inseln, zum stellvertretenden Vor-

sitzenden der Arbeitsgruppe. Valdis Bisters, Direktor der Abteilung für Klimapolitik und Tech-

nologie im lettischen Umweltministerium, Lauri Tammiste, Direktor „Energie und grüne Wirt-

schaft“ beim estnischen Entwicklungsfond, und Hannes Mädo, Initiative für grüne öffentlich 

Beschaffung, unterrichteten die Abgeordneten. Der Sitzung ging ein Studienausflug zu Getlini 

ECO voraus. Getlini ist ein umweltfreundliches Unternehmen im Bereich der Verwertung von 

ökologischem Müll.
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Die Herausforderung, Windenergie in Wasserstoff und anschließend in Elektrizität umzu-

wandeln, war einer der Hauptgegenstände auf der Tagesordnung der vierten Sitzung der 

Arbeitsgruppe „Green Growth and Energy Efficiency“, welche am 12. Oktober 2012 in Berlin 

abgehalten wurde. Die Arbeitsgruppe machte einen Studienausflug zu einem von ENERTRAG 

betriebenen Hybridkraftwerk. Das Energieunternehmen betreibt 500 Windräder in Deutsch-

land, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. ENERTRAG befasst sich mit der Umwand-

lung und Speicherung von Energie, damit diese flexibel genutzt werden kann. ENERTRAG hat 

eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, Windenergie in Wasserstoff umzuwandeln. Auf 

diesem Gebiet ist das in Prenzlau (Brandenburg) besuchte Hybridkraftwerk ein Pilotprojekt. 

Ähnliche Projekte existieren in anderen Ländern, jedoch unter Nutzung anderer erneuerbarer 

Energien. Die Arbeitsgruppe unterrichtete sich außerdem über die deutsche Energiewende. 

Referenten zu diesem Thema waren Olaf Weber, Kreditanstalt für Wiederaufbau, und Roman 

Zurhold, Deutsche Energieagentur.

Technologien zur Abtrennung und Rückhaltung von Kohlenstoff (CCS) entwickeln sich, ihre 

Marktfähigkeit ist derzeit jedoch noch nicht gegeben. Vor diesem Hintergrund fand die fünf-

te Versammlung der BSPC-Arbeitsgruppe im CO2-Technologiezentrum Mongstad, Norwegen, 

statt. In Mongstad steht die weltweit größte Anlage zum Testen und Verbessern der CO2-Ab-

trennung. Die Abgeordneten wurden durch Vian Smith, TCM, und Eva Holland, Norwegisches 

Petroleumdirektorat, unterrichtet.

Zum sechsten und letzten Mal kam die Arbeitsgruppe vom 9. bis 11. Juni 2013 auf Bornholm 

zusammen. Bornholm hat sich zum Ziel gesetzt, seinen CO2-Ausstoß bis 2025 um 100 % zu 

senken. Der Plan umfasst lokale, nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen für Wachstum 

und die Schaffung neuer Unternehmen. Zu den geladenen Experten zählten Mette Tiensuu 

(Thema: „Bright Green Island“), Camilla Sandfeld („Green Construction“), Winni Grosbøll („Po-

litical Aspects on Bright Green Island”) und Maxi Nachtigall („Greening the Economy of the 

Baltic Sea Region”). Außerdem unternahm die Arbeitsgruppe Studienausflüge zum „Ecogrid 

Demohaus“, einem nachhaltigen Schweinehof. Schwerpunktmäßig verständigten sich die Ab-

geordneten während der Sitzung auf Bornholm über den Abschlussbericht der Arbeitsgruppe, 

der im Rahmen der 22. Ostseeparlamentarierkonferenz in Pärnu vom 25. bis 27. August 2013 

vorgestellt wurde.
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Die Arbeitsgruppe „Green Growth & Energy Efficiency“ der Ostseeparlamentarierkonferenz hat 

dabei die nachstehenden Kernaussagen getätigt:

-  Öffentliche Wahrnehmung, im öffentlichen und privaten Sektor, ist eine Grundvorausset-

zung für eine breite Unterstützung für grünes Wachstum und Energieeffizienz. Regierun-

gen in der Ostseeregion in Kooperation mit lokalen Gebietskörperschaften, NGOs und 

anderen Interessenvertretern müssen die Bemühungen verstärken, ein Bewusstsein dafür 

zu schaffen, wie grünes Wachstum und Energieeffizienz das Wohlbefinden der Region 

unterstützen kann.

-  Gemeinsame Standards und Bauordnungen werden benötigt, um einen größeren Markt 

für neue Produkte zu schaffen und innovative Lösungen zu finden, die das grüne Wachs-

tum unterstützen. Durch grünes öffentliches Auftragswesen (green public procurement; 

GPP) können Regierungen das Geschäftspotenzial für neue und innovative Lösungen frei-

geben. Die Regierungen in der Ostseeregion sollten die Kooperation stärken, um sowohl 

gemeinsame technische Standards und Bauordnungen als auch gemeinsame Kriterien

für GPP zu stärken.

-  Die Verbindung von nationalen Stromnetzen wird die Investitionen in die Produktion von 

erneuerbaren Energien vereinfachen und zur Sicherheit der Energieversorgung beitragen. 

Die Regierungen in der Ostseeregion sollten die Bemühungen der nationalen Netzbetrei-

ber unterstützen und stärken, um grenzüberschreitende Verbindungen von Stromnetzen 

zu verbessern.

-  Investitionen in Infrastruktur, Unternehmen und Gebäude sind essenziell für die Aus-

schöpfung des gesamten Potenzials von grünem Wachstum und Energieeffizienz, sowohl 

auf nationaler als auch auf regionaler Ebene. Die Regierungen der Ostseeregion müssen 

Finanzierungspläne, die das grüne Wachstum und die Energieeffizienz unterstützen, 

weiterentwickeln und umsetzen, und Rechtsvorschriften erarbeiten, die die innovative 

Finanzierung von Maßnahmen zur Energieeffizienz vereinfachen.
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b) Arbeitsgruppe „Innovation in Social & Health Care“

Die Arbeitsgruppe „Innovation in Social & Health Care“ wurde von der 22.   Ostseeparlamen-

tarierkonferenz (BSPC) in Pärnu am 27. August 2013 ins Leben gerufen. Vorsitzende der Ar-

beitsgemeinschaft war Olaug Bollestad, Norwegen, stellvertretender Vorsitzender Wolfgang 

Waldmüller, Mecklenburg-Vorpommern, der sich umfangreich mit Forderungen in die Arbeit 

der Gruppe eingebracht hat. Olaug Bollestad löste kurz nach Inauguration der Arbeitsgrup-

pe Raimonds Vejonis als Vorsitzenden der Arbeitsgruppe ab, der später Verteidigungsminister 

und schließlich Präsident von Lettland wurde.

Ziel der Arbeitsgruppe war die Erarbeitung politischer Positionen und Empfehlungen im Hin-

blick auf Innovationen im Gesundheits- und Sozialwesen, insbesondere mit dem Fokus auf 

ältere Menschen. Die Arbeitsgruppe und ihre Mitglieder beabsichtigten, das politische Augen-

merk auf Neuerungen im Sozial- und Gesundheitswesen zu richten und zu einem Austausch 

von Erfahrungen und Wissen auf diesem Gebiet beizutragen. Zu diesem Zweck knüpfte die 

Arbeitsgruppe Kontakte mit wichtigen Institutionen, Organisationen und anderen Akteuren 

in der Ostseeregion.

Hintergrund

Viele Länder sehen sich heute ähnlichen Herausforderungen im Sozial- und Gesundheitswe-

sen gegenüber. Sowohl eine alternde Bevölkerung als auch gesundheitliche Ungleichheit und 

finanzieller Druck auf die Dienstleistungssysteme gehören dazu. Keiner dieser Aspekte ist al-

lein für die notwendigen Veränderungen im Gesundheits- und Sozialwesen verantwortlich, 

allerdings basiert ein wesentlicher Teil der zu bewältigenden Herausforderungen auf dem de-

mografischen Wandel. Aufgrund des demografischen Wandels sind immer mehr Menschen 

auf gute Pflege, Sozialhilfe und medizinische Versorgung angewiesen. Es gibt jedoch nicht 

genügend qualifizierte Fachkräfte in diesem Bereich. Der Mangel an Fachkräften ist nicht aus-

schließlich auf den demografischen Wandel selbst zurückzuführen, sondern liegt auch an den 

Arbeitsbedingungen, die im Gesundheits- und Sozialwesen herrschen. Diese führen zu einer 

Fachkräfteabwanderung aus den Pflege- sowie sonstigen sozialen Berufen.
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Steigende Kosten im Gesundheits- und Sozialwesen stellen ein weiteres Problem dar. Sowohl 

die alternde Bevölkerung als auch medizinischer Fortschritt sind dafür verantwortlich. Die 

Zahl der Empfänger von Sozialhilfe nimmt zu, während weniger Menschen in die Sozial- und 

Krankenversicherungen einzahlen. Medizinische Durchbrüche und Innovationen verbessern 

zwar die Gesundheitsversorgung, Therapien und Behandlungen werden zu einer verbesser-

ten Möglichkeit der Diagnostik führen, treiben die Kosten jedoch aller Voraussicht nach in 

ungeahnte Höhen. Das wiederum zwingt zu schwierigen, aber notwendigen Überlegungen, 

wie knappe Ressourcen auf verschiedene Krankheiten, Patientengruppen und andere unter-

schiedliche Interessen aufgeteilt werden können. In Zukunft werden neue Modelle zur Finan-

zierung der Sozialhilfe und des Gesundheitswesens gebraucht. Eine Möglichkeit in diesem Zu-

sammenhang ist es, den NGOs und nichtstaatlichen Akteuren eine größere Rolle einzuräumen.

Unterschiede in der Gesundheitsversorgung sind bereits vorhanden und werden vermutlich 

durch immer älter werdende Menschen noch größer. In Hinblick auf vorhergesagte sozioöko-

nomische Entwicklungen könnte eine ältere Bevölkerung einerseits einen wachsenden Anteil 

gebildeter und wohlhabender Einwohner bedeuten. Diese würden qualitativ hochwertige so-

ziale und medizinische Dienste verlangen und ein höheres Alter in einem gesunden Zustand 

erreichen. Andererseits könnte die sozioökonomische Entwicklung auch einen wachsenden 

ärmeren und kränkeren Teil der älteren Bevölkerung bewirken, der nicht die Möglichkeiten hat, 

qualifizierte Dienste zu suchen und zu bezahlen. Dies birgt das Risiko, dass deren Bedürfnisse 

nicht angemessen und ausreichend erfüllt werden.

Eine weitere Herausforderung stellen die persönlichen Interessen der Pharma- und Medizinin-

dustrie dar. Bekanntermaßen ist die Pharmaindustrie ein sehr lukratives Geschäftsfeld. Ähnli-

ches trifft auf die Medizinbranche zu. Innovationen auf diesen Gebieten führen zu besseren 

und verbreiteteren Therapien, die Krankheiten besser heilen können. Jedoch steigen auch die 

Kosten für Behandlungen. Die Pharma- und Medizinbranche beinhaltet ein erhebliches Profit-

potenzial, weshalb sichergestellt werden müsse, dass die Produktion und Verbesserung von 

Medikamenten in erster Linie auf die Verbesserung der menschlichen Gesundheit abzielt und 

nicht auf die Bereicherung von Unternehmen. 



 Europäische und internationale Angelegenheiten 1243

Treffen der Arbeitsgruppe

Das erste Treffen der Arbeitsgruppe zum Thema „Innovationen im Sozial- und Gesundheits-
wesen“ fand am 4. November 2013 in Riga statt. Es wurde vom ersten Vorsitzenden Raimonds 
Vējonis geleitet, die beiden stellvertretenden Vorsitzenden wurden ernannt. Thomas Karop-
ka, Projektmanager des ScanBalt HealthPort, hielt eine Präsentation zum Thema „Innovation 
im Gesundheits- und Sozialwesen – Ein Ökosystemansatz“. Das Treffen diente hauptsächlich 
dem Beschluss über das Arbeitsgruppenmandat. Außerdem wurden der Arbeitsumfang, die 
Prioritäten und die Arbeitsweise der Arbeitsgruppe beraten.

Die zweite Sitzung der Arbeitsgruppe fand am 27./28. März 2014 in Tromsö statt. Olaug Bol-
lestad wurde einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Eine einleitende Expertenpräsen-
tation wurde von Pille Kink von der estnischen E-Gesundheitsstiftung gehalten. Nach dem 
Treffen unternahm die Arbeitsgruppe einen Bildungsausflug zum Norwegischen Zentrum für 
integrierte Versorgung und Telemedizin, wo Einweisungen über koordinierte Pflege und de-
mografische Herausforderungen in ländlichen Gegenden, Innovationen und Umsetzung der 
Telemedizin und andere Themen stattfanden.

Die Arbeitsgruppe kam am 19./20. Juni 2014 in Birštonas, Litauen, zu ihrem dritten Treffen zu-
sammen. Dem eigentlichen Treffen ging eine umfangreiche Studienreise zum Rehaklinikzen-
trum in Birštonas voraus. Die Arbeitsgruppe wurde von der Bürgermeisterin der Stadt, Nijolė 
Dirginčienė, die auch Präsidentin der litauischen Resortvereinigung ist, begrüßt. Ihrer Einlei-
tung folgte ein Vortrag über die Rolle von Resorts im Gesundheits-Tourismussektor der Ostsee 
durch Jurgita Kaszlauskienė, Vize-Präsidentin der „European Spas Association“. Die Arbeitsgrup-
pe beriet vorrangig über den Zwischenbericht und erste politische Empfehlungen. Sie einigte 
sich weiterhin auf einen Berichtsentwurf, welcher überprüft und an die 23. Ostseeparlamenta-
rierkonferenz übermittelt werden sollte.

Das vierte Treffen der Arbeitsgruppe wurde vom 13. bis 14. November 2014 in Kopenhagen 
abgehalten. Ihm ging ein Besuch des „Steno Diabetes Zentrums“ voraus, einem Krankenhaus-, 
Forschungs- und Lehrzentrum mit dem Fokus auf Krankheiten, die im Zusammenhang mit 
Lebensweisen, Diabetes und Innovationen stehen. Das Arbeitsgruppentreffen begann mit ei-
ner Präsentation durch Vincent Giele, Direktor für das nordöstliche Europa des Unternehmens 
Medtronic. Die zweite Expertenpräsentation kam vom ehemaligen schwedischen Gesund-
heitsminister, Bo Könberg, und behandelte seinen Bericht über engere Zusammenarbeit im 
Gesundheitswesen der nordischen Länder in den kommenden 5 bis 10 Jahren. Dieser Bericht 
enthält 14 Vorschläge und wurde am 11. Juni 2014 übermittelt.
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Die Arbeitsgruppe unternahm vom 5. bis 6. März 2015 einen Studienausflug zum HUNT For-

schungsinstitut in Norwegen, das eine der größten Gesundheitsstudien durchführte. So wur-

de aus drei Studien eine umfangreiche Datenbank von persönlichen und familiären Krank-

heitsgeschichten erstellt. Die Arbeitsgruppe besuchte auch die Gemeinde Levanger, um sich 

über deren Pläne im Hinblick auf die Gesundheits- und Sozialdienste zu informieren ebenso 

wie über das neue Norwegische Kompetenzzentrum für Kunst und Gesundheit. 

Am 16. und 17. März 2015 fand die 5. Sitzung der Arbeitsgruppe in Tampere statt. Eine Bildungs-

tour zum „Vaccine Forschungszentrum“ und dem zentralen Universitätskrankenhaus Tampere 

ging dem Treffen voraus. Die Arbeitsgruppe wurde von Auli Pölönen, klinischer Ernährungsbe-

rater im Pirkanmaa Krankenhausviertel, über die Prävention von Diabetes und kardiovaskulä-

ren Krankheiten informiert. Die zweite Präsentation erfolgte durch Maarit Varjonen-Toivonen, 

leitende Physikerin im Zentrum für Allgemeinmedizin im Pirkanmaa Krankenhausviertel, zum 

Thema elektronische Berichterstattung, verknüpft mit dem Thema „Operations- und Haushalts-

planung auf kommunaler Ebene“. Im Universitätskrankenhaus Tampere wurden die Mitglieder 

der Arbeitsgruppe durch Vesna Blazevic, Leiter des Labors, und Heikki Hyöty, Professorin im 

Universitätskrankenhaus, über das Krankenhaus und über die Diabetesforschung informiert.

Das 6. Treffen der Arbeitsgruppe fand am 11. und 12. Juni 2015 auf den Aland-Inseln statt. Vor 

der eigentlichen Sitzung unternahmen die Mitglieder der Arbeitsgruppe eine Bildungsfahrt 

zur Gesundheitsversorgungsklinik Medimar und dem Krankenhaus Åland. Die Arbeitsgruppe 

wurde durch Mathias Grunér über das Bimelix Labor und die Medimar Borrelien Klinik infor-

miert. Das Bimelix Labor bietet Labordienste in Finnland und anderen nordischen Ländern an. 

Professer Nyman von Medimar hielt anschließend einen Vortrag über Borreliose. Im Zentralen 

Krankenhaus Åland sprach Frau Dahlmann über die Schwierigkeiten eines Krankenhauses auf 

einer kleinen Insel, welches für die gesamte öffentliche Gesundheitsversorgung verantwort-

lich ist. Die Fachärztin für Infektionskrankheiten, Marika Nordberg, folgte mit einer Präsentation 

über Frühsommermeningoenzephalitis. Abschließend sprach die Ministerin für Gesundheit 

der Åland-Inseln über das åländische Gesundheitswesen. 

Um die Lage des Gesundheits- und Sozialwesens zu verbessern, hat die Arbeitsgruppe nach-

folgende Initiativen und Maßnahmen empfohlen, welche auf den Sitzungen vor dem Hinter-

grund verschiedener Probleme und Expertenbeiträge erarbeitet wurden. Die Arbeitsgruppe 

fordert die Regierungen auf
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im Hinblick auf grenzübergreifende Kooperation im Gesundheitswesen

-  grenzüberschreitende Kooperationen im Gesundheitswesen in der Ostseeregion, 

aufgrund der gemeinsamen Herausforderungen im Bereich des Sozial- und 

Gesundheitswesens, vor denen alle Ostseestaaten stehen, auszuweiten und zu 

 vertiefen, und zu diesem Zweck

-  die NDPHS (Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing) als 

ein hoch geschätztes und innovatives regionales Netzwerk, welches signifikant zu der 

Verbesserung der Gesundheit und dem sozialen Wohlbefinden der Menschen im Gebiet 

der NDPHS beiträgt, einschließlich der Bemühungen der Koordination der Strategie 

NDPHS 2020 und des Aktionsplans zu unterstützen und

-  konkrete grenzübergreifende Initiativen zur Gesundheit zu starten und zu entwickeln,  

wie zum Beispiel ScanBalt oder das Projekt Gesunde Städte der WHO,

-  die überstaatliche Kooperation und medizinische Spezialisierung bezüglich der 

Behandlung seltener Krankheiten zu verbessern und dabei die kosteneffektive Nutzung 

von medizinischer Ausrüstung zu beachten,

-  den Umfang des Könberg-Berichtes auf die ganze Ostseeregion auszuweiten, um einen 

vergleichbaren Überblick über den Gesundheitsstatus und den Status der Pflege in der 

Ostseeregion zu bekommen, 

-  den Austausch von Erfahrungen und Kooperation mit dem Ziel zu intensivieren, multi-

resistente Mikroben zu bekämpfen und Forschungen auf diesem Gebiet durchzuführen,

-  innovative Praktiken in der gesamten Ostseeregion zu verbreiten, um eine Vorbildregion 

im Gesundheitswesen zu werden und die Entwicklung der Ostsee-Gesundheitsregion 

voranzutreiben,

-  sich zu bemühen, in der Ostseeregion dieselben Standards bei der Behandlung von 

ansteckenden Krankheiten einzuführen,
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im Hinblick auf Gesundheitswirtschaft 

-  Synergien mit bereits existierenden Strategien, wie der ScanBalt Strategie 2015 - 2018,  

zu nutzen; 

- die Unterstützung für die Entwicklung von Innovationen im Gesundheitswesen zu 

verbessern und Maßnahmen zu unternehmen, um eine Fachkräfteabwanderung zu 

verhindern,

-  die Voraussetzungen für die Unterstützung der Entwicklung von Innovationen im 

Gesundheitswesen zu verbessern, besonders auf den Gebieten der E-Medizin und 

Telemedizin,

-  frühes Eingreifen zu verbessern, um eine gute Volksgesundheit durch Sozialinvestitionen 

wie Impfstoffprogramme zu stärken, und auf eine schärfere Alkohol- und Tabakprävention 

sowie die Prävention von Diabetes, anderen lebensstilbedingten Krankheiten und der 

Konsumierung illegaler Drogen hinzuarbeiten,

-  den Gebrauch von kostensenkenden Methoden für bessere Lebensqualität, wie kulturelle 

und physikalische gesundheitsbezogene Aktivitäten in der Behandlung, zu unterstützen,

-  die Entwicklung von gesundheitsbezogenen Dienstleistungen innerhalb der 

Tourismusstrategien der Ostseestaaten zu fördern,

im Hinblick auf nachhaltige und zugängliche Sozial- und Gesundheitsfürsorge

-  bezahlbare Gesundheitsfürsorge für alle zu gewährleisten und den Fokus auf die Bedürf-

nisse der Patienten zu legen;

-  das Bewusstsein der Menschen, die in der Ostseeregion leben, zu stärken, um Konzepte 

für mehr Verantwortung der Patienten zu unterstützen;

- scharfe Maßnahmen einzuleiten, um gerecht verteilte Sozial- und Gesundheitsdienst-

leistungen, zum Beispiel zwischen städtischen und ländlichen Gegenden und zwischen 

sozioökonomischen Gruppen, zu gewährleisten,
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-  Strategien bezüglich des demografischen Wandels, eines wichtigen Problems, 

welches alle Partnerregionen betrifft, zu entwickeln und zu stärken,

-  Studien durchzuführen, mit dem Ziel, Präventionsstrategien wie die Nord-Trøndelag- 

Gesundheitsstudie (HUNT) in der Gesundheitsversorgung durchzuführen,

-  Anreize zu schaffen, um die Bedingungen in Pflegeberufen zu verbessern,

-  Alterspflegezentren einzurichten und soziale Rehabilitationseinrichtungen umzubauen, 

um die Gesundheitsversorgung in ländlichen Gegenden zu gewährleisten und 

altersentsprechende Medizin zu verbessern,

-  anzuerkennen, dass starke soziale Partner in den Sozial- und 

Gesundheitsversorgungsberufen existieren, und deren Tätigkeiten zu schützen,

-  Gesundheit in allen Politikbereichen zu berücksichtigen,

-  einen regelmäßigen Bericht über den Gesundheitszustand der Staaten in der 

Ostseeregion in Auftrag zu geben.

c) Arbeitsgruppe „Für Nachhaltigen Tourismus“

Die Arbeitsgruppe der Ostseeparlamentarierkonferenz zum Nachhaltigen Tourismus wur-

de im Rahmen der Resolution der 24. Ostseeparlamentarierkonferenz, die vom 30. August 

bis 1. September 2015 in Rostock stattfand, eingesetzt. In der Resolution forderten die 

Ostseeparlamentarier die Einsetzung einer entsprechenden Arbeitsgruppe, zu dessen Vor-

sitzende die Präsidentin der BSPC im Geschäftsjahr 2014/2015, Landtagspräsidentin Sylvia 

Bretschneider, ernannt wurde. Die Umsetzung der Beschlüsse von Rostock wurde vom 

Landtag in seiner Novembersitzung im Jahr 2015 auf Drucksache 6/4644 verabschiedet. 
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Die erste Sitzung der Arbeitsgruppe fand am 13. November 2015 in Rostock statt. Die 

Sitzung diente vornehmlich der Konstituierung der Arbeitsgruppe sowie der weiteren 

Erörterung des Arbeitsprogramms des Gremiums. Außerdem wurden grundlegende Da-

ten und Zusammenhänge zum Nachhaltigen Tourismus im Ostseeraum in die Arbeit ein-

gebracht: Die Arbeitsgruppenmitglieder unterrichteten sich zu Möglichkeiten und Her-

ausforderungen des Nachhaltigen Tourismus in der Ostseeregion, zur Entwicklung des 

Ostseetourismusforums sowie zum Schwerpunktbereich „Tourismus“ der Ostseestrategie 

der EU. Zunächst gab Michael Deckert vom Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen In-

stitut für Fremdenverkehr (dwif ) einen umfangreichen Überblick zum Themengebiet und 

unterstrich die vielfachen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen des 

Nachhaltigen Tourismus. Er stellte eine Reihe von Beispielen für nachhaltige Produkte und 

Dienstleistungen im Tourismussektor vor. Allerdings gebe es bei der Umsetzung von Nach-

haltigkeitsstandards im Tourismuswesen auch Hindernisse, wie beispielsweise zusätzliche 

Kosten, teilweise als fehlend empfundener Mehrwert und Komfort, ein unzureichendes 

Informationsangebot oder nur teilweise aussagekräftige Nachhaltigkeitszertifikate. Be-

züglich bestehender Ansätze in der Ostseeregion im Bereich des Nachhaltigen Tourismus 

verwies der Referent auf die teils große Heterogenität und empfahl den Arbeitsgruppen-

mitgliedern die Entwicklung eines einheitlichen Verständnisses des Konzepts „Nachhalti-

ger Tourismus“. Dieser Aspekt wurde in der anschließenden Präsentation durch Johannes 

Volkmar vom Landestourismusverband vertieft, der die Parlamentarier über die Meilen-

steine in der Entwicklung des Ostseetourismusforums informierte, welches unter anderem 

die Entwicklung einheitlicher Ansätze im Tourismussektor in der Ostseeregion vorantreibt. 

Als dritte Referentin sprach Dr. Anja Gelzer vom Wirtschaftsministerium des Landes Meck-

lenburg-Vorpommern. Dort wird der Schwerpunktbereich „Tourismus“ der EU-Ostseestra-

tegie koordiniert. Die Strategie dient unter anderem der Entwicklung der Ostseeregion als 

gemeinsamer und kohärenter Tourismusdestination. Im Anschluss folgte eine intensive 

Diskussion über die Rentabilität von Nachhaltigem Tourismus, wirtschaftliche Anreize, die 

Möglichkeit einer gemeinsamen Vermarktung der Ostseeregion als Tourismusdestination 

und die Einbeziehung der Privatwirtschaft in Tourismusstrategien.
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Am 20. und 21. März 2016 leitete Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider als Vorsit-

zende die zweite Sitzung der Arbeitsgruppe der Ostseeparlamentarierkonferenz für 

Nachhaltigen Tourismus in Helsinki, Finnland. Bereits am Sonntagabend trafen sich die 

insgesamt 11 Parlamentarier aus regionalen und nationalen Parlamenten des gesamten 

Ostseeraums, um sich über die Herausforderungen des nachhaltigen Umgangs mit einer 

UNESCO-Weltkulturerbestätte zu informieren. Die Arbeitsgruppe wurde eingeladen, sich 

das Modellbeispiel Suomenlinna, einer vor Helsinki liegenden Insel, vor Ort anzusehen 

und sich vom Entwicklungsmanager der örtlichen Verwaltung, Petteri Takkula, die Strate-

gie für nachhaltigen Tourismus auf der Insel erläutern zu lassen. Die größte Herausforde-

rung bestehe nach Petteri Takkula darin, das Kulturerbe zwar touristisch zu vermarkten, 

dabei jedoch darauf zu achten, dass der Ort und der Wert des Kulturerbens trotz stei-

gender Tourismuszahlen erhalten bleiben. Am Montagmorgen präsentierten der Hafen-

direktor für den Bereich Passagierschiffe Kari Noroviita und der Manager für den Bereich 

Abwasser Antti Pulkkinen vom „Port of Helsinki“ den Abgeordneten die Fortschritte beim 

Umbau der Häfen und Anlegestellen von Last- und Passagierschiffen in Helsinki. Insbe-

sondere die Abwasserauffanganlagen und die weitere Entsorgung der Schiffsabwässer 

mussten ausgebaut werden, um die Verpflichtungen aus internationalen Vereinbarungen 

zwischen den Ostseeanrainerstaaten umzusetzen. Ziel dieser Vereinbarung ist es, die Ost-

see zu einem so genannten besonders sensitiven Bereich zu erklären, in welchem beson-

dere Umweltstandards eingehalten werden müssen. Anschließend stellte Nina Vesterinen 

als Hauptverantwortliche für die nationale Tourismusstrategie Finnlands, die finnischen 

Ansätze im Bereich des nachhaltigen Tourismus vor. Als „best practice“- Beispiel für nach-

haltigen Tourismus wurde von Raija Ruusunen, Projektmanagerin an der Karelia University 

of Applied Sciences, das Projekt für den Ausbau europäischer Fahrradrouten - am Beispiel 

der Route entlang am ehemaligen „Eisernen Vorhang“ - erläutert. Des Weiteren wurden 

die strategische Ausrichtung der Arbeitsgruppe und deren mögliche Schwerpunkte, die 

in den Anrainerstaaten der Ostsee verfolgt werden sollen, sowie die Arbeitsweise und das 

zukünftige Arbeitsprogramm beraten. Das Ziel wird sein, dass sich die Mitglieder der Ar-

beitsgruppe auf wenige strategische Schwerpunkte einigen, die gezielt verfolgt werden. 

Zudem haben sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe auf erste politische Forderungen ge-

einigt, die an die Jahreskonferenz der Ostseeparlamentarier vom 28. bis 30. August 2016 

in Riga weitergeleitet werden. 
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Am 20. und 21. Juni 2016 führte die Arbeitsgruppe der Ostseeparlamentarierkonferenz 

ihre dritte Sitzung in Petrosawodsk in der Republik Karelien durch. Neben den regulären 

Mitgliedern der Arbeitsgruppe folgten auch der derzeitige Präsident der BSPC, Prof. Dr. 

Jānis Vucāns, und MdB Franz Thönnes, Leiter der deutschen Delegation für die BSPC, der 

Einladung nach Russland.Zu Beginn der zweitägigen Fahrt besichtigte die Arbeitsgruppe 

„Kizhi Island“, das größte Freilichtmuseum Russlands. Seit 1990 steht das Architekturen-

semble auf Kizhi auf der Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten. Daher behandelte der 

erste Vortrag den „Nutzen lokaler Expertise für die Entwicklung von nachhaltigem Touris-

mus am Objekt eines UNESCO-Weltkulturerbes“, der von Frau Elena Bogdanova, Direkto-

rin des Föderalstaatlichen Haushaltsinstituts für Kultur des Museums auf Kizhi, gehalten 

worden ist. Die Expertin verdeutlichte, dass es für Kizhi eine besondere Herausforderung 

darstelle, das kulturell-ethnische Erbe und die hölzerne Architektur auf der einen Seite 

zu erhalten und auf der anderen touristisch zu fördern. Damit schloss diese Präsentation 

inhaltlich an den Vortrag von Petteri Takkula an, der im Rahmen der 2. Arbeitsgruppen-

sitzung in Helsinki über „UNESCO-Weltkulturerbestätten in der Ostseeregion, Fallstudie: 

Nachhaltige Tourismusstrategie für die Weltkulturerbestätte Suomenlinna“ informiert hat-

te. Während der Sitzung am zweiten Tag wurden weitere sieben Vorträge mit dem Schwer-

punkt auf Umweltbelange in der Region Karelien und deren Einfluss auf die Ostsee sowie 

Beispiele für nachhaltige Tourismusentwicklung in der Republik Karelien und bezüglich 

der Tourismusentwicklung in der Region Kalevala gehalten. Im Anschluss an die Vorträ-

ge setzte sich die Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Andre Sepp, der die Vorsitzende 

Sylvia Bretschneider vertrat, mit den neu strukturierten Prioritäten im Arbeitsprogramm 

auseinander. Im Ergebnis einigten sich die Parlamentarier auf eine stringentere und fo-

kussierte Version und kürzte die zuvor 13 Prioritäten auf 9. Des Weiteren verabschiedete 

die Arbeitsgruppe politische Empfehlungen, die an die Jahreskonferenz in Riga, 28. bis 30. 

August, weitergeleitet wurden und dort Eingang in die Resolution gefunden haben. Die 

Parlamentarier sprachen sich insbesondere für die Unterstützung des so genannten Baltic 

Sea Tourism Forums und ihres neuen Projekts, des Baltic Sea Tourism Centers, aus. 
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13.4 Maritimer Berichterstatter

Auf der 20. Ostseeparlamentarierkonferenz in Helsinki, Finnland, vom 28. bis 30. August 2011 wur-

de der Abgeordnete und ehemaliger Vorsitzende der Arbeitsgruppe „Integrierte Maritime Politik“ 

Jochen Schulte zum Berichterstatter der BSPC für Maritime Politik ernannt und damit beauftragt, 

die Entwicklung in diesem Politikfeld und die Umsetzung der Empfehlungen der Arbeitsgruppe 

Integrierte Maritime Politik weiter zu verfolgen und der Konferenz darüber zu berichten sowie 

Kontakte mit den entsprechenden Arbeits- und Expertengruppen des Ostseerates (CBSS) und 

der Konferenz der Subregionen des Ostseeraumes (BSSSC) zu pflegen (siehe dazu die Entschlie-

ßung zur Umsetzung von Beschlüssen der 20. Ostseeparlamentarierkonferenz in Helsinki, Finn-

land, vom 28. bis 30. August 2011 auf Drucksache 6/384). Der Abgeordnete Jochen Schulte nahm 

dieses Beobachtermandat zunächst gemeinsam mit seinem Kollegen Roger Jansson von den 

Åland-Inseln und seit August 2014 gemeinsam mit seinem Kollegen Jörgen Pettersson, ebenfalls 

von den Åland-Inseln, wahr. Das Mandat wurde seitdem von den Jahreskonferenzen der Ostsee-

parlamentarier immer wieder verlängert, zuletzt von der 25. Ostseeparlamentarierkonferenz vom 

28. bis 30. August 2016 in Riga. Zu jedem der unten angeführten Berichtszeiträume wurde der 

Ostseeparlamentarierkonferenz ein schriftlicher Bericht vorgelegt.

a)  Beobachtermandat Maritimer Berichterstatter 2011 - 2012

Inhaltlich war im Jahr 2012 die Diskussion um die Auswirkungen der Ausweisung der Ostsee 

als schwefelreduziertes Gebiet (Sulphur Emission Control Area – SECA) weiter aktuell. Dabei 

zeichnete sich ein weiterer Sonderstatus für die Ostsee ab – die Verhandlungen bezüglich der 

Ausweisung der Ostsee als Stickstoffemissionsgebiet standen davor, abgeschlossen zu werden. 

Dementsprechend spielte auch das Thema „Clean Shipping“ eine große Rolle. Der gemeinsa-

me Workshop der Ostseeorganisationen mit maritimer Kompetenz im Zusammenhang mit 

dem Europäischen Tag der Meere im Mai in Göteborg stellte einen Meilenstein in der Koope-

ration dar. Zum ersten Mal kamen neun Organisationen mit maritimer Kompetenz zusammen, 

wo sie ihrem Willen, die Ostseeregion in eine europäische maritime Modellregion zu entwi-

ckeln, Ausdruck verliehen. Sie beabsichtigen, Aktivitäten und Projekte umzusetzen, die einen 

integrierten maritimen Politikansatz verfolgen, der ökonomische, soziale und ökologische In-

teressen vereint. In Reaktion auf die geplante Ausweisung der Ostsee als schwefelreduziertes 

Gebiet (SulphurEmissionControlArea – SECA) durch die Internationale Seeschifffahrtsorganisa-

tion IMO (International Maritime Organization) thematisierten die Teilnehmer die Nutzung al-
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ternativer Schiffstreibstoffe, insbesondere von LNG, sowie die dafür erforderliche Infrastruktur. 

Andere Workshops im Rahmen des Europäischen Tages der Meere belegten die große Skepsis 

in Bezug auf die Ausweisung der Ostsee als schwefelreduziertes Gebiet, beispielsweise mit 

Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit der Region. Wie in der Arbeitsgruppe „Integrierte Mariti-

me Politik“ besprochen, birgt diese Technologie Risiken, unter anderem aufgrund möglicher 

Preisveränderungen, nationalstaatlicher, unwirtschaftlicher Sonderwege oder mit der Techno-

logie verbundener Anpassungskosten, zum Beispiel bei der Hafeninfrastruktur. Dementspre-

chend sei noch nicht sicher, ob die IMO-Anforderungen bis 2015 tatsächlich erfüllt werden 

können. Im Mai 2012 einigten sich das Europäische Parlament und der Rat darauf, bestehende 

EU-Gesetze an die strengeren IMO-Regularien in den sogenannten SECAs anzupassen. Zwar 

hatte das Parlament darauf bestanden, dabei auch weitere Seegebiete wie das Mittelmeer zu 

berücksichtigen. Dies wurde jedoch abgelehnt. Die entsprechende Richtlinie COM(2011) 439 

final sollte voraussichtlich im September verabschiedet werden. 

Die Berichterstatter empfanden es als wichtig, sich in die Neuformulierung der Ostseestrategie 

aktiv einzubringen, gerade auch mit Blick auf die neue Förderperiode ab 2014. 

Bezüglich der Ausweisung der Ostsee als Stickstoffemissionskontrollgebiet (NECA) wurden 

Folgeabschätzungsstudien durchgeführt, die nahelegten, dass die befürchtete Verlagerung 

des Verkehrs vom Meer auf die Straße stattfinden könne, und eben nicht aufgrund der dann in 

den NECAs geltenden Emissionsgrenzen. So hatte dann auch das 33. Treffen der Helsinki-Kom-

mission beschlossen, die Unterlagen für die Ausweisung der Ostsee als NECA bei der IMO 

einzureichen. Demnach müssten Schiffe, die ab dem 1. Januar 2016 gebaut werden, um 80 % 

reduzierte Stickstoffemissionen im Vergleich zum Status Quo aufweisen. 

b)  Beobachtermandat Maritimer Berichterstatter 2012-2013

Am 12. April 2013 fand im Schweriner Landtag eine Konferenz zur Wettbewerbsfähigkeit der 

Maritimen Wirtschaft in der Ostseeregion statt, die sich vornehmlich an die Mitglieder der BSPC 

gerichtet hatte. Es wurden Ideen und Erkenntnisse aus den beiden BSPC-Arbeitsgruppen zur 

Integrierten Meerespolitik und zum Nachhaltigen Wachstum zusammengetragen und wei-

terentwickelt. Mit der Schiffbau-, Hafen-, und Offshorewindenergieindustrie standen die ma-

ritimen Wirtschaftssektoren im Fokus, die das Potenzial haben, nachhaltigen Wohlstand in der 
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Ostseeregion zu erwirtschaften. Die Teilnehmer kamen überein, dass zu den Wachstumsberei-

chen unter anderem gehörten: nachhaltige Schiffstechnologien, alternative Antriebssysteme 

und Treibstoffe, Technologien zur Effizienzsteigerung und Emissionsreduzierung, Sicherheits-

systeme und Nachrüstungen. Verschiedene Wirtschaftsvertreter stellten ihre Produkte und 

Lösungen für einige dieser Bereiche vor, unter anderem Maßnahmen zur Senkung von Warte-

zeiten in Häfen, die Installation von Hybrid-Systemen und die Umsetzungen von Null-Emissi-

ons-Konzepten. Auch die Verschärfung der internationalen Umweltauflagen ab 2015 – Stich-

wort „SECA“ – wurde kritisch thematisiert. So gibt es einige Reedereien, die Teile ihres Netzes 

veräußern mussten, um die umweltfreundliche Umrüstung ihrer restlichen Flotte zu finanzie-

ren. Bezüglich des Offshorewindenergiesektors wurde übereinstimmend berichtet, dass der 

Sektor starke Wachstumsraten aufzeige, die aktuellen positiven Entwicklungen jedoch auf-

grund unsicherer politischer Rahmenbedingungen gefährdet seien. Ein Austausch fand auch 

statt über finanzielle Aspekte. Hier hat die Europäische Kommission verschiedene Fördermittel 

für die maritime Wirtschaft vorgestellt, allen voran das Horizont-2020-Forschungsprogramm. 

Einige dieser Themen haben auch im Rahmen des 11. Parlamentsforums Südliche Ostsee eine 

Rolle gespielt. In die Resolution sind unter anderem folgende Punkte eingegangen:

- wirtschaftliche Anreize für die Umrüstung von Schiffen;

- die Harmonisierung der logistischen Technik und Infrastruktur auf Schiffen sowie an Land 

weiter zu optimieren, um Wartezeiten in den Häfen noch stärker zu verringern;

- die Förderung alternativer Schiffsantriebe und -treibstoffe;

- ein gemeinsamer Ansatz beim Aufbau einer Flüssiggas-Bunker-Infrastruktur;

- im Sinne einer modernen Industriepolitik die EU-Initiative „LeaderShip 2020“.

Die Frage, wie die Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft in der Ostseeregion ge-

stärkt werden kann, hat bei allen relevanten Veranstaltungen im Berichtzeitraum immer eine 

Rolle gespielt. In diesem Zusammenhang ist vor allem die Umsetzung der Änderungen an 

der EU-Richtlinie über eine Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- oder 

Brennstoffe (Anm.: Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999) zu nennen. Damit wur-

de das EU-Recht an die strengeren Regeln der IMO bezüglich des Gehalts von Schwefel in 

Schiffstreibstoffen angepasst. Staatliche Hilfen waren bis zum Inkrafttreten der Änderungen 

im Jahr 2015 erlaubt.
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Ebenfalls ein wichtiges Thema stellte die mögliche Ausweisung der Ostsee als Emissionskont-

rollgebiet für Stickstoff – NECA – dar. Ursprünglich war vorgesehen, ab 2016 schärfere Sticko-

xid-Grenzwerte in den NECAs einzuführen. In der IMO wurde nun allerdings diskutiert, die 

MARPOL-Konvention dahin gehend zu ändern und dieses Datum auf das Jahr 2021 hinauszu-

schieben.

Diese Auflagen bedürfen einer finanziellen Unterfütterung. Denn klar ist: ohne die notwen-

digen Investitionen können die ab 2015 beziehungsweise die ab 2016 oder 2021 geltenden 

Umweltauflagen nicht erfüllt werden. Daher begrüßte der Berichterstatter Jochen Schulte die 

Bestrebungen der einschlägigen Ostseeorganisationen, hier nach einer praktikablen Lösung 

zu suchen. Diese trafen sich – nach Danzig im Jahr 2011 und Göteborg im Jahr 2012 – nun 

bereits zum dritten Mal und erstmals im Rahmen der Hanse Sail in Rostock, um auszuloten, 

wie sie ihre Stärken gewinnbringend zusammentragen können. HELCOM hatte über Absich-

ten informiert, eine Plattform für die Implementierung umweltschonender Technologien in 

Schiffen (Anm.: „Green Technology and Alternative Fuels Platform for Shipping“) zu gründen, 

die den Dialog zwischen öffentlichen und privaten Akteuren wie Reedereien, Schiffsbauern, 

Herstellern, Häfen und wissenschaftlichen Einrichtungen vorantreibt. Ziel sei die Erarbeitung 

von Aktionsfeldern im Hinblick auf die Verbesserung der Effektivität von Maßnahmen durch 

Informationsaustausch, verbesserte Kommunikation und Kohärenz. Die Teilnehmer des Work-

shops der Ostseeorganisationen waren übereingekommen, dass im Rahmen der Plattform so-

wohl technische Lösungen als auch finanzielle Hilfsmaßnahmen diskutiert werden müssten. 

Zwischenzeitlich hatte auch die EU das Problem erkannt und am 28. Juni 2013 einen Fort-

schrittsbericht zur Verringerung der Schadstoffemissionen aus dem Seeverkehr (Anm.: KOM 

(2013) 475) vorgelegt. Vor dem Hintergrund der für die Umweltauflagen erforderlichen Kapita-

linvestitionen des Privatsektors wurde darin auf kurzfristig zur Verfügung stehende Mittel aus 

dem Transeuropäischen Verkehrsnetz und dem Programm „Marco Polo“ verwiesen. Laut Kom-

mission wurden diese jedoch nur unzureichend abgerufen. Mit Blick auf langfristige Lösungen 

wiederum hat die Kommission die Bildung einer speziellen Expertengruppe vorgeschlagen 

– das „European Sustainable Shipping Forum“. 
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c)  Beobachtermandat Maritimer Berichterstatter 2013-2014

Eine Vielzahl interessanter Konferenzen zum Thema Maritimes fand im Berichtszeitraum statt, 

wie beispielsweise die CLEANSHIP-Abschlusskonferenz in Trelleborg, die 12. Jahreskonferenz 

der Parlamentarier der Südlichen Ostsee sowie der Europäische Tag der Meere. Der Europä-

ische Tag der Meere fand in Bremen statt. An dieser Konferenz beteiligten sich die europäi-

schen Institutionen, weitere internationale politische Akteure sowie Vertreter aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und Umweltverbänden. Die Teilnehmer waren sich insgesamt einig, dass die 

Nutzung der Meeresressourcen in Zukunft immer wichtiger werde. Dabei wurden die Mee-

resressourcen von allen Vertretern als vielversprechender Wirtschaftssektor angesehen. Die 

Ressourcen könnten jedoch nur dann sauber und nachhaltig genutzt werden, wenn zunächst 

weitere Daten und Informationen gesammelt würden, um anhand dieser Daten neue „blaue“ 

Technologien entwickeln zu können. Hierzu bedürfe es einer gleichwertigen Zusammenarbeit 

von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. 

Des Weiteren gab es im Berichtszeitraum eine Reihe wichtiger rechtlicher Entwicklungen auf 

internationaler Ebene, die sowohl die Industrie der Ostsee als auch Drittstaaten betreffen, die 

die Ostsee befahren. Unter anderem hat die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (Inter-

national Maritime Organization - IMO) vereinbart, dass das Umsetzungsdatum von zukünfti-

gen Stickstoff-Emissionskontrollzonen (NECAs) auf einer Einzelfallbasis entschieden werden 

müsse. Diese Entscheidung drängt letztlich die Einführung einer NECA in der Ostsee zurück. 

Die entsprechenden Bewerbungsunterlagen für die Einführung einer NECA in der Ostsee wur-

den von der Maritimen Gruppe der HELCOM vorbereitet und stehen bereits seit 2012 für die 

Einreichung bei der IMO zur Verfügung.

Änderungen in der Gesetzgebung, wie beispielsweise die Einführung strengerer Umweltau-

flagen, erfordern Fortschritte im Bereich der Forschung und Entwicklung. Im Dezember 2013 

wurden die ersten Aufrufe unter dem neuen Forschungsrahmenprogramm „Horizont 2020“ 

gestartet. Das Programm umfasst zwischen 2014 und 2020 fast 80 Milliarden Euro und ist offen 

für EU-Mitgliedsstaaten sowie ausgewählte Drittstaaten.

Außerdem veröffentlichten die Maritimen Berichterstatter der BSPC in der Novemberausgabe 

2013 der Fachzeitschrift „Baltic Rim Economies“ einen Artikel zum Thema „Entwicklungen im 

maritimen Sektor in einem globalen Zusammenhang“. In diesem Artikel wurde hervorgeho-

ben, welchen Herausforderungen sich der maritime Sektor stellen muss, wie beispielsweise 
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den Auswirkungen der Wirtschaftskrise 2008, der darauffolgenden Reduktion des Handels 

über Seewege, dem zunehmenden Wettbewerb sowie einem riesigen Überangebot. Mit Blick 
auf neue Umweltauflagen wurde Wettbewerbsgleichheit für alle konkurrierenden Akteure ge-
fordert. Demensprechend haben die Maritimen Berichterstatter auch ihre Unterstützung für 
HELCOMs „Grüne Technologie und Alternative Kraftstoffplattformen für die Schifffahrt“ ausge-
drückt. Diese Idee wurde auch von der 22. BSPC in Pärnu ausdrücklich unterstützt.

d) Beobachtermandat Maritimer Berichterstatter 2014 - 2015

In den Jahren 2014 - 2015 fanden mehrere einschlägige Konferenzen im maritimen Bereich 
statt, wie beispielsweise die „Ferry Shipping Conference“ in Rotterdam, der „Åland Maritime 
Day“ oder der „European Maritime Day“ in Piräus. Die Maritimen Berichterstatter führten auch 
Gespräche mit mehreren Reedereien in der Ostsee bezüglich ihrer Erfahrungen mit der neuen 
Schwefelregulierung, die am 1. Januar 2015 in Kraft trat. Darüber hinaus traten weitere wich-
tige rechtliche Regelungen auf internationaler Ebene in Kraft, welche die Industrien aller in 
der Ostseeregion agierenden Länder betreffen. Unter anderem müssen die HELCOM-Vertrags-
staaten die HELCOM darüber informieren, ob und wann ausreichend Anlagen zur Aufnahme 
von Abwasser in den Häfen der Ostsee zur Verfügung stehen. Die Maritimen Berichterstatter 
empfahlen der BSPC vor diesem Hintergrund, ein EU-weites Konzept zur Einrichtung von Ha-
fenauffanganlagen einzufordern. 
Auch im Zeitraum 2014-2015 führten die Maritimen Berichterstatter eine Reihe von Gesprä-
chen mit in der Ostsee operierenden Reedereien. Hintergrund waren die am 1. Oktober 2014 
veröffentlichten Zahlen von Eurostat bezüglich einer modalen Verlagerung des Verkehrs vom 
Wasser auf die Straße. Ein Vergleich der Zahlen aus den Jahren 2007 und 2012 zeigte, dass 
der Verkehrsanteil auf dem Landweg noch immer 75 % der gesamten Transporte ausmach-
te. Grundsätzlich erwünscht war, dass der Anteil des Verkehrs auf dem Landweg mittelfristig 
sinkt. Vor diesem Hintergrund fanden Gespräche mit den betroffenen Unternehmen statt. Die 
Unternehmen zeigten sich besorgt, dass seit Einführung der strengeren Regeln für Schwefel 
im Emissionsschutzgebiet (Sulphur Emission Control Area – SECA) Ostsee eine Verkehrsmittel-
verlagerung vom Wasser in Richtung Land stattgefunden habe. Die Maritimen Berichterstatter 
sprachen sich daher für eine Untersuchung aus, ob und inwiefern eine solche Verkehrsmittel-
verlagerung stattgefunden habe. Sollte eine Verlagerung in Richtung der Straße tatsächlich 
stattgefunden haben, sollte eingeschätzt werden, welche Gegenmaßnahmen eingeleitet wer-
den könnten und wie der betroffene Sektor unter Berücksichtigung von EU-Beihilfevorschrif-
ten unterstützt werden könne.



 Europäische und internationale Angelegenheiten 1257

e) Beobachtermandat Maritimer Berichterstatter 2015 - 2016

Auch im Berichtszeitraum 2015 - 2016 fand eine Vielzahl einschlägiger Konferenzen statt, wie 

der „Åland Maritime Day“, der „European Maritime Day“ in Turku oder die „Vasco da Gama Final 

Conference“ in Brüssel. Grundtenor war, dass es Bestrebungen auf allen Regierungsebenen in 

Europa gebe, in Kompetenzentwicklung in der „Blue Economy“ zu investieren. Die Maritimen 

Berichterstatter forderten die BSPC auf, diese positive Entwicklung zu unterstützen. Da die 

Wettbewerbsfähigkeit der „Blue Economy“ von qualifizierten Leuten vorangetrieben werde, 

müssten Industrie- und Bildungsträger miteinander vernetzt werden, um Qualifikationslücken 

zu schließen und zu gewährleisten, dass eine neue Generation von Meeresforschern, Fachleu-

ten, Technikern und Unternehmern ausgebildet werde. 

Neben dem Thema der Kompetenzentwicklung in der „Blue Economy“ gab es auch eine Reihe 

wichtiger rechtlicher Entwicklungen. Unter anderem stimmte die HELCOM einem Plan für eine 

Stickstoffemissionskontrollzone in der Ostsee zu. Außerdem suchten die Maritimen Bericht-

erstatter wiederholt das Gespräch mit Reedereien aus dem Ostseeraum, um sich über deren 

Erfahrungen mit den strengeren SECA-Regelungen, die am 1. Januar 2015 in Kraft getreten 

waren, zu unterrichten. Die Maritimen Berichterstatter befassten sich im Berichtzeitraum 2015 

- 2016 außerdem mit der Einleitung der Abwässer von Passagierschiffen in die Ostsee, Mög-

lichkeiten der Unterstützung für „Blaue Projekte“ in den Bereichen Bildung, Forschung und In-

novationen sowie mit Beihilfevorschriften.

13.5 Wahrnehmung des Beobachtermandats bei der  
Helsinki-Kommission

Zu jedem der unten angeführten Berichtszeiträume wurde der Ostseeparlamentarierkonfe-

renz ein schriftlicher Bericht vorgelegt.
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a) Beobachtermandat bei der HELCOM 2011/2012

Die Ostseeparlamentarierkonferenz hat den Beobachterstatus bei HELCOM seit 2002 inne und 

beschäftigt sich seit ihrer Gründung 1991 intensiv mit dem Schutz der Ostsee. Während dieser 

Jahre hat sich eine erfolgreiche Zusammenarbeit entwickelt, die den regelmäßigen gemein-

samen Informations- und Erfahrungsaustausch umfasst. Dies beinhaltet die gegenseitige Teil-

nahme an Konferenzen und Veranstaltungen – eine Zusammenarbeit zwischen intergouver-

nementalen und interparlamentarischen Gremien, die eine besondere Errungenschaft in der 

Ostseeregion darstellt.

Auf der 20. Ostseeparlamentarierkonferenz 2011 in Helsinki wurden die Präsidentin des Land-

tags Mecklenburg-Vorpommern, Sylvia Bretschneider, und die Abgeordnete des Finnischen 

Parlaments Christina Gestrin erneut beauftragt, den Beobachterstatus bei HELCOM wahrzu-

nehmen und die maßgeblichen Aktivitäten der HELCOM-Gremien zu verfolgen. 

Im Rahmen der 20. Ostseeparlamentarierkonferenz präsentierte Gabriella Lindholm, Vorsitzen-

de von HELCOM und Botschafterin für Meeresumwelt im schwedischen Umweltministerium, 

den derzeitigen Stand der Umsetzung des HELCOM Ostseeaktionsplanes (Baltic Sea Action 

Plan - BSAP), den Fortschritt bezüglich der Ausweisung der Ostsee als NOx-Emissionskontroll-

gebiet (NECA), BRISK, die allgemeine Risikoabschätzung von Schiffsunfällen, um Gefahrenher-

de für Ölkatastrophen auszumachen, die gemeinsame HELCOM-VASAB Arbeitsgruppe zur Ma-

ritimen Raumplanung und das Plan-Bothnia-Projekt. Außerdem wurden die Erwartungen für 

das Ministertreffen 2013 geäußert, wie unter anderem zur weiteren Umsetzung des BSAP und 

Fortschrittsprüfung bezüglich der ökologischen Ziele und der Maßnahmeneffizienz.

Schwerpunkte der Arbeit der HELCOM waren in den Jahren 2011 und 2012 die Umsetzung 

des Ostseeaktionsplans (Baltic Sea Action Plan – BSAP) durch nationale Umsetzungspläne, die 

Ausweisung der Ostsee als NOx-Emissionskontrollgebiet (NECA), die HELCOM Kontroll- und 

Bewertungsgruppe (MONAS), die Trends hinsichtlich der Bedrohungen der Meeresumwelt 

auswertet, sowie die Entwicklung im Ust-Luga-Hafen. 

Der HELCOM Ostseeaktionsplan ist ein ambitioniertes Programm, um den guten ökologischen 

Status der Ostsee bis 2021 wiederherzustellen. Der Plan, der seit 2005 erarbeitet wurde, un-

terscheidet sich von vorangegangenen HELCOM-Programmen, da er auf klaren ökologischen 

Zielen basiert, die die gemeinsame Vision einer gesunden Meeresumwelt widerspiegeln, in 
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der sich die biologischen Arten in einem ausgeglichenen System befinden, was wiederum in 

einen guten ökologischen Status und eine Vielzahl an nachhaltigen menschlichen Aktivitäten 

münden soll. Nach zahlreichen Verhandlungen wurde der BSAP vom HELCOM-Ministertreffen 

2007 in Krakau, Polen, angenommen. 

Laut HELCOM BSAP müssen nationale Umsetzungspläne (National Implementation Plans – 

NIPs) entworfen und bis 2010 zur Überprüfung bei HELCOM eingereicht werden, um die Ef-

fektivität der Programme zu bewerten und abzuschätzen, ob weitere Maßnahmen auf dem 

HELCOM-Ministertreffen 2013 zu treffen sind. Alle Vertragsparteien hatten ihre NIPs bei der 

32. HELCOM-Vollversammlung 2010 eingereicht.

Hintergrund der Ausweisung der Ostsee als NOx-Emissionskontrollgebiet (NECA) sind die 

MARPOL-Anhang-VI-Regularien, die einen rechtlichen Rahmen zur Reduzierung von Sticko-

xidemissionen (NOx) durch Schiffe bieten. Die weltweiten „Tier-II-Regularien“ traten am 1. Ja-

nuar 2011 in Kraft. Sie sehen im Vergleich zu älteren Regelungen eine 15- bis 20-prozentige 

Emissionsreduzierung für Schiffsdieselmotoren für solche Schiffe vor, die an oder nach diesem 

Datum gebaut wurden. Strengere Regularien sind möglich, wenn ein Seegebiet als NOx-Emis-

sionskontrollgebiet (NECA) ausgewiesen wird. Für Schiffe, die in einer NECA verkehren und 

nach dem 1. Januar 2016 gebaut werden, ist dann eine Stickoxidreduktion um 80 Prozent 

vorgesehen. Ein Seegebiet kann auf Initiative der Anrainerstaaten als NECA ausgewiesen wer-

den. Seit Verabschiedung der NECA-Regularien im Jahr 2008 wurde lediglich ein Seegebiet 

weltweit vor den Küsten Kanadas und der Vereinigten Staaten als NOx-Emissionskontrollgebiet 

ausgewiesen.

Die HELCOM-Kontroll- und Bewertungsgruppe (MONAS) bewertet Trends hinsichtlich der Be-

drohungen der Meeresumwelt, ihrer Auswirkungen, des resultierenden Zustands der Meeresum-

welt und der Effektivität der getroffenen Maßnahmen. MONAS stellt Informationen für andere 

HELCOM-Gruppen und -projekte bereit und stellt sicher, dass die HELCOM-Kontrollprogramme 

effizient durchgeführt werden. Außerdem koordiniert sie die Kontroll- und Bewertungsaufgaben 

von HELCOM und setzt diese um. MONAS unterstützt die Umsetzung des BSAP durch technische 

und wissenschaftliche Unterstützung. 2011 wurde das aktualisierte Arbeitsprogramm der MO-

NAS vorgestellt, mit der Entwicklungen in den Bereichen Eutrophierung und Gefahrstoffe, Ziele 

für die Überarbeitung des Ostseeaktionsplanes und die länderspezifische Verteilung der Nähr-

stoffbelastung beobachtet werden sollten. Das Programm sollte bis 2014 abgeschlossen sein. 
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Der Hafenbereich von Ust-Luga in der Nähe von St. Petersburg geriet Ende 2011 in die internati-

onalen Schlagzeilen. Immense Hafenausbauaktivitäten sollten bis 2015 abgeschlossen sein und 

so einen Umschlag von 180 Mio. Kargotonnen pro Jahr aufweisen und somit einer der größ-

ten Häfen der Russischen Föderation sein. Berichten in der russischen Presse zufolge sollen die 

neu errichteten Hafengebäude und Terminals in sehr schlechtem Zustand sein. Die Rede ist von 

Kratern und Erdrutschen mit einer Tiefe von bis zu 17 Metern innerhalb des Terminalgebietes. 

Im November 2011 sollen diese nur provisorisch repariert worden sein. Vonseiten vieler Ostsee-

anrainerstaaten wurde aufgrund einiger Bedenken in Bezug auf die Umweltverträglichkeitsprü-

fungen der Ölterminalentwicklung Kritik an den Baumaßnahmen geäußert. HELCOM forderte 

bis zur HELCOM HOD Sitzung 37/2012 nähere Informationen zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

der Ölterminalanlagen und bezog sich dabei auf die Empfehlung 17/3 „Information und Bera-

tung hinsichtlich des Baus neuer Installationen, die Auswirkungen auf die Ostsee haben“. 

Im Rahmen einer Unterrichtung informierte die Landtagspräsidentin ausführlich über ihr Beob-

achtermandat bei der HELCOM. 

- Unterrichtung durch die Landtagspräsidentin

 Bericht über die Wahrnehmung des Beobachterstatus der 
Ostseeparlamentarierkonferenz (Baltic Sea Parliamentary Conference – BSPC) 
bei der Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes 
(Helsinki-Commission – HELCOM) 2010/2011

 und
 Bericht über die Wahrnehmung des Beobachterstatus der 

Ostseeparlamentarierkonferenz (Baltic Sea Parliamentary Conference – BSPC) 
bei der Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes  
(Helsinki-Commission – HELCOM) 2011/2012

 - Drucksache 6/1405 -

• Gemäß § 60 GO LT gilt die Unterrichtung als erledigt.

 (vgl. Amtliche Mitteilung Nr. 6/42 vom 18.04.2013)
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b) Beobachtermandat bei der HELCOM 2012/2013

Im Rahmen der 21. Ostseeparlamentarierkonferenz in St. Petersburg einigten sich die 

Vertreter des Ständigen Komitees der BSPC erneut darauf, Frau Sylvia Bretschneider und Frau  

Christina Gestrin zur Ausübung des Mandates und der Übermittlung der relevanten 

HELCOM-Aktivitäten zur BSPC, zu benennen. Während der 21. BSPC vom 26. bis 28. August 

2012 hat Helle Pilsgaard, die Vorsitzende von HELCOM, über HELCOM und die wichtigsten 

Aktivitäten der nächsten zwei Jahre unter dänischem Vorsitz berichtet. Dabei ist sie auch auf 

die Realisierung des BSAPs mit Schwerpunkt auf den vier tragenden Säulen Eutrophierung, 

Gefahrstoffe, Biodiversität und maritime Aktivitäten eingegangen. Unter anderem sah sie 

konkreten Handlungsbedarf in den Bereichen maritimer Abfall, Unterwasserlärm, unbekannte 

Arten, Zertifizierung des Meeres, Entwicklung von regional koordinierten Bewertungen und 

Kombinationen von Schadstoffzufuhren.

Im Vorfeld zum Ministertreffen im Oktober 2013 in Kopenhagen hatten Sylvia Bretschneider 

und Christina Gestrin die Resolution der 21. BSPC weitergeleitet und vorgeschlagen, dass das 

Ministertreffen bestimmte Forderungen der BSPC aus den Bereichen Umweltschutz, ener-

giepolitische Zusammenarbeit und energieeffiziente Wirtschaft sowie Integrierte Maritime 

Politik aufgreife. Beim 40. Heads-of-Delegation-Treffen am 4. März 2013 hat Sylvia Bretschnei-

der die Vorschläge der BSPC vorgestellt und nochmals bekräftigt. Der Ministerpräsident des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern hat darin einen Schwerpunkt auf die Umsetzung des 

Baltic Sea Action Plans (BSAP) gelegt, insbesondere auf die Realisierung der verpflichtenden 

Maßnahmen gegen Eutrophierung. In ihrem Vortrag forderte Sylvia Bretschneider zum Schutz 

der Ostsee auch die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) auf, eine Lotsenpflicht in 

schlecht navigierbaren Seegebieten einzuführen, um der Gefahr möglicher Schiffsunfälle und 

des Austretens von Gefahrstoffen zu begegnen.

Im Jahr 2013 hatte Dänemark weiterhin den HELCOM-Vorsitz. Im Rahmen der jährlichen Kom-

missionssitzung von HELCOM betonte die Vorsitzende Helle Pilsgaard, dass sie der Umsetzung 

des BSAPs mit seinen Bereichen Eutrophierung, Gefahrstoffe, Biodiversität und maritime Akti-

vitäten höchste Priorität einräumen werde. Um die Ziele des BSAPs bis 2021 zu erreichen, wird 

die dänische Vorsitzende eine Evaluation des BSAPs durchführen, um weitere notwendige 

Maßnahmen zur Erfüllung seiner Ziele festzulegen. Daher wurde ein Evaluierungssystem von 

HELCOM eingeführt, mit dem die Entwicklungen der Umsetzung des Aktionsplans ständig 

aktualisiert und überprüft werden. 
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Neben der Realisierung des BSAPs plante die dänische Vorsitzende die Förderung weiterer 

Aktionen, die zu einem guten Zustand der Ostsee bis 2021 beitragen, z.B. durch das Klären 

von Abwässern aus Städten und Splittersiedlungen, die optimierte Nutzung von Gülle und 

Tierdung, den reduzierten Gebrauch von Pestiziden und die Reduzierung von Baggerarbeiten. 

Außerdem muss in Bereichen geforscht werden, wo aktuell Wissenslücken bestehen, z.B. mari-

timer Abfall, Unterwasserlärm, unbekannte Arten oder Versauerung des Meeres.

Während der Jahreskonferenz wurde zudem über den aktuellen Sachstand der so genannten 

„HELCOM Hot Spots“ berichtet. Nach der Durchführung einer Serie von Maßnahmen, die an 

„Verschmutzungs-Brandherden“ (Hot Spots) im Einzugsgebiet der Ostsee durchgeführt wur-

den, gelangten die Experten zu dem folgenden Ergebnis. Die offensichtlichsten Quellen der 

Verschmutzung sind kommunale Einrichtungen und industrielle Anlagen. Die ersten Umwelt-

verschmutzungsherde wurden 1992 bestimmt. Seitdem hat sich die Wasserqualität in vielen 

Küstengewässern der Ostsee bedeutend verbessert. Bis Dezember 2012 wurden 51 weitere 

Standorte von der Liste der Hot Spots in dem Einzugsgebiet der Ostsee gestrichen.

Auch die Bemühungen um den Status der Ostsee als NOx Emissionskontrollgebiet (NECA) wur-

den 2013 weiter vorangebracht. Unter der Führung Finnlands wurde die NECA Korrespon-

denz Gruppe gegründet, um einen Vorlagenentwurf zur Beantragung des Status bei der IMO 

vorzubereiten und einen aktuellen Überblick über die Forschungsarbeiten zu diesem Thema 

bereitzustellen. Im Zuge dieser Bemühungen hat HELCOM die Studie „Baltic NECA – ökonomi-

sche Auswirkungen“ durch das Zentrum für maritime Studien an der Universität Turku veröf-

fentlicht. Darin wird der enorme Beitrag der Schiffsemissionen an der Luftverschmutzung, ein 

nachteiliger Effekt für die menschliche Gesundheit, insbesondere in großen Küstenstädten, 

und die Eutrophierung der Ostsee bestätigt. Die Studie kam zu dem Schluss, dass es 20 bis 30 

Jahre dauern wird, um die gesamten Vorteile für die Umwelt aufgrund der NECA zu erreichen. 
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c) Beobachtermandat bei der HELCOM 2013/2014

Im Rahmen der 22. Ostseeparlamentarierkonferenz wurde Sylvia Bretschneider und Christina 

Gestrin erneut das Vertrauen ausgesprochen, den Beobachterstatus für die BSPC wahrzuneh-

men und über die HELCOM-Aktivitäten zu berichten. 

Das wichtigste Ereignis Ende 2013 war das Ministertreffen in Kopenhagen, an dem sich auch 

Christina Gestrin und Sylvia Bretschneider im Auftrag der BSPC aktiv beteiligten. Beide gaben 

ein Statement im Namen der BSPC ab. Frau Gestrin betonte die Notwendigkeit einer sicheren 

Finanzierung, zum Beispiel durch den Ostseeaktionsplanfonds (Baltic Sea Action Plan Fund), 

um die beschlossenen Maßnahmen des Ostseeaktionsplans auch durchführen und die be-

schlossenen Ziele bis 2021 erreichen zu können. Sylvia Bretschneider unterstrich die Not-

wendigkeit, Innovationen im Bereich der sauberen Technologien und alternativer Brennstoffe 

für energieeffiziente Schifffahrt zu fördern und zu unterstützen und die Eutrophierung der 

Ostsee zu bekämpfen. Des Weiteren unterstrichen beide, dass die BSPC seit Beginn im Jahr 

2007 eine ständige Unterstützerin des HELCOM-Ostseeaktionsplans war. Sie zählten die Erfol-

ge der Arbeit der HELCOM und die des Ostseeaktionsplans auf und betonten die Bedeutung 

der kontinuierlichen Weiterarbeit hieran. Die Regierungen wurden aufgefordert, verbindliches, 

konkretes und langfristiges Engagement einzugehen, um den Ostseeaktionsplan rechtzeitig 

zu realisieren. Regierungen, Finanzorganisationen und Privatinvestoren sollten ausreichend fi-

nanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um sowohl Entwicklungen planbar zu machen als auch 

Investitionen zu konkretisieren. Beide betonten zudem die Notwendigkeit, sofort Maßnahmen 

zur Reduzierung von Eutrophierung und Umweltverschmutzung in der Ostsee zu ergreifen, in-

dem insbesondere gemeinsame Bestrebungen zur Reinigung von Abwasserlasten ausgebaut 

werden. Die Förderung von Grüner Technologie und alternativer Brennstoffe für die Schifffahrt, 

die Reduzierung der Luftverschmutzung und der Treibhausgase von Schiffen seien für die Be-

kämpfung der Eutrophierung der Ostsee essenziell notwendig. Daher unterstrichen beide die 

Bedeutung, Innovation zu stärken, neue und saubere Technologien sowie die aktuell besten 

verfügbaren Technologien zu fördern, um die Meeressicherheit, saubere Brennstoffe sowie 

energieeffiziente Lösungen zum Transport an Land und auf dem Seeweg in der Ostseeregion 

zu verbessern. Aber ohne dauerhaftes Engagement der Schifffahrtsindustrie werde dies eine 

noch schwierigere Ausgabe. Deshalb unterstütze die BSPC in ihrer Entschließung die Bestre-

bungen der HELCOM „Green Techonolgy and Alternative Fuels Platform for Shipping“. Zum 

Schluss bedankten sie sich für die Gelegenheit, ihre Hauptforderungen vorzutragen. 
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Das Ministertreffen beschloss die Kopenhagener HELCOM-Ministererklärung mit dem Fokus 

auf drei Schwerpunkten: 1) die aktuellen länderspezifischen Ziele zur Nährstoffreduzierung, 

2) zwei vorgeschlagene Maßnahmen zur Reduzierung der Verluste aus der Landwirtschaft, 

namentlich Maßnahmen, um Nährstoffüberschüsse aus Düngeverfahren zu reduzieren und 

jährliche Berechnungen der Nährstoffe auf der Ebene landwirtschaftlicher Betriebe, und 3) 

NOx Emissionskontrollgebiet (NECA) für die Ostsee. Die Minister einigten sich ebenso darauf, 

den Ostseeaktionsplan (BSAP) weiterhin zu verwirklichen, und beschlossen weitere Aktionen 

zur Durchführung des Plans sowie die zukünftige strategische Ausrichtung der HELCOM. Zur 

strategischen Ausrichtung gehört ein Rationalisierungsprozess hinsichtlich der Struktur von 

HELCOM, für den ein Fahrplan („Roadmap“) verabschiedet wurde, sowie eine neue Kommuni-

kationsstrategie. 

Im Rahmen des Ministertreffens wurde auch eine „Regional Baltic Maritime Spatial Planning 

(MSP) Roadmap 2013 - 2020“ verabschiedet. Zielsetzung ist die Schaffung einer grenzüber-

schreitenden maritimen Raumordnung in der Ostseeregion, die auch den Aspekt der Nach-

haltigkeit berücksichtigt. Die Roadmap legt den Fokus speziell auf Aktivitäten, um regionale 

Erkenntnisse aufzubauen, Bewertungs- und Informationsinstrumente zu schaffen, sowie auf 

Maßnahmen zur Erreichung des „Good Environmental Status“ (GES). Die dazu notwendigen 

Schritte sind eine intergouvernementale Zusammenarbeit hinsichtlich der maritimen Raum-

ordnung, öffentliche Teilhabe, die Berücksichtigung der Belange des Ökosystems, die Erhebung 

und Sammlung von Informationen über maritime Raumordnung, entsprechende Ausbildung, 

nationale und regionale Strukturen für maritime Raumordnung, Evaluierung und Fortschrei-

bung der Roadmap. Die Roadmap wird kontinuierlich aktualisiert und angepasst. Dies bein-

haltet eine Priorisierung von Aktivitäten im Rahmen der Umsetzung des Ökosystem-Ansatzes.

Seit 2012 wurde ein Rationalisierungsprozess initiiert. Dieser hat zum Ziel, HELCOM besser auf 

Veränderungen in der Meerespolitik vorzubereiten, die Schnittstellen mit anderen internatio-

nalen Rahmen aufrechtzuerhalten und auszubauen sowie eine zielorientierte Agenda, die die 

Prioritäten der Vertragsparteien widerspiegelt, sicherzustellen. Die Rationalisierung sollte zu ei-

ner effizienteren HELCOM führen und zu einer besseren Nutzung der begrenzten Ressourcen. 

Um die Aktivitäten von HELCOM zu rationalisieren, ist eine Task Force gebildet worden, in der 

sechs Vertragsparteien vertreten sind (u. a. Deutschland). Die Rationalisierung von HELCOM 

hat zum Ziel, die Strukturen von HELCOM, die Handlungsziele und die konkreten Aktivitäten 

auf die wichtigsten Aufgaben zu fokussieren. Die Verantwortung der Vertragsparteien für die 

Umsetzung der Helsinki-Konvention muss sichergestellt werden. Es sollte eine stärkere Beto-
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nung darauf gelegt werden, neben maritimer Sicherheit andere Politikbereiche zu integrieren 

und den Wirtschaftssektor sowie Stakeholder einzubinden. HELCOM sollte stärker soziale und 

wirtschaftliche Erwägungen in seine Umweltbewertungen einbinden. Die Gründe für eine 

verzögerte Umsetzung von Maßnahmen sollten herausgearbeitet werden. Schließlich sollten 

Synergieeffekte mit anderen Prozessen außerhalb von HELCOM, die für die maritime Umwelt 

relevant sind, erzielt werden. 

Auf der HELCOM-Kommissionssitzung im März 2014 wurde eine neue Kommunikationsstra-

tegie beschlossen. Zielsetzung der HELCOM-Kommunikationsstrategie ist, das Bewusstsein 

von HELCOM als einem Umwelt- sowie zwischenstaatlichen Politikakteur in der Ostseeregion 

zu fördern. Adressaten für die Öffentlichkeitsarbeit sind u. a. politische Akteure und Stakehol-

der auf regionaler und nationaler Ebene, die breite Öffentlichkeit, umweltpolitische Akteure 

und verwandte Gruppen auf globaler und zwischenstaatlicher Ebene. Die Kernaussagen von 

HELCOM basieren auf HELCOMs Zielen und sollen Informationslücken und Missverständnis-

se angehen. Hinsichtlich der Kommunikationsmethoden sollen alle Kanäle genutzt werden. 

Dies betrifft moderne Methoden wie z. B. die Nutzung sozialer Medien, daneben aber auch 

traditionelle Methoden wie z. B. Printmedien. Auf Grund der wachsenden Arbeitsbelastung 

entsteht ein größer werdendes Bedürfnis für eine Arbeitsteilung hinsichtlich der Kommuni-

kation zwischen den Vertragsparteien und dem HELCOM Sekretariat. Während das HELCOM- 

Sekretariat die grundlegende Koordinierung der Kommunikation durchführt, wird die natio-

nale und subnationale Kommunikation zwischen den Vertragsparteien untereinander koordi-

niert, um Ressourcen effizient zu nutzen. 

Das HELCOM-EUTRO-OPER-Projekt (making HELCOM eutrophication assessments operational) 

startete im Januar 2014. Dieses Projekt zielt darauf ab, regelmäßig thematische Überprüfungen 

des Eutrophierungsstatus durchzuführen und zu aktualisieren, um gezielte Maßnahmen zu 

ermöglichen und einzusetzen. Das Projekt will unter anderem die Qualität der Datenerfassung 

hinsichtlich der Fernerkundung der Kernindikatoren für die bestehende Eutrophierung ver-

bessern. Auf dem letzten Projekttreffen wurde daher ein Fahrplan mit drei Schritten beschlos-

sen: 1) klar definierte Prüfmethoden, 2) Einrichtung eines Datenstreams, um das Prüfsystem 

umzusetzen, und 3) weitere Entwicklung der Eutrophierungsindikatoren. 

Seit Mai 2014 entwickelte HELCOM einen Aktionsplan gegen die Meeresverschmutzung. Im 

Rahmen eines ersten Treffens lag der Fokus auf der Entwicklung eines Formats, einer Struktur 

und von möglichen Inhalten eines solchen Aktionsplans für die Ostsee. 
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d) Beobachtermandat bei der HELCOM 2014/2015

Im Rahmen der 23. Ostseeparlamentarierkonferenz im August 2014 wurde Sylvia Bretschneider 

und Christina Gestrin erneut das Vertrauen ausgesprochen, den Beobachterstatus für die BSPC 

wahrzunehmen und über die HELCOM-Aktivitäten zu berichten. Aufgrund des Ausscheidens 

von Christina Gestrin aus dem finnischen Parlament im April 2015 führte Sylvia Bretschneider 

das Mandat allein verantwortlich fort.

Ein bedeutendes Thema, das von der BSPC bei der HELCOM in dem Zeitraum Mitte 2014 bis 

zur 24. Jahreskonferenz der Ostseeparlamentarier verfolgt wurde, war die Umsetzung der Re-

solution MEPC.200 (62) zur Anlage IV „Verhütung der Verschmutzung durch Schiffsabwasser“ 

des MARPOL-Übereinkommens der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO). Mit der 

Umsetzung der Resolution verpflichteten sich die HELCOM-Vertragsstaaten, einige Auflagen 

der IMO zu erfüllen, um das Einleiten von Schiffsabwässern in den Küstenregionen zu verbie-

ten. Die wichtigsten Auflagen sehen unter anderem vor, die Ostseehäfen durch umfangreiche 

Abwasserauffanganlagen auszubauen und die auf der Ostsee verkehrenden Schiffe mit Anla-

gen zur Behandlung oder Aufbereitung von Abwasser auszustatten. 

Die HELCOM-Vertragsstaaten hatten sich bereits auf der Ministerkonferenz in Krakau im Jahr 

2007 darauf verständigt, bei der IMO einen Antrag einzureichen, mit dem – nach Erfüllung der 

festgelegten Verpflichtungen – die Ostsee den Status als „besonderes Gebiet“ erhalten sollte. 

Die BSPC hatte sich von Beginn an für die fristgerechte Umsetzung der Resolution eingesetzt. 

Die Fristen für die Auflagen der Schiffe sollten ab 2016 gelten. Daher forderte die BSPC, ins-

besondere Sylvia Bretschneider und Christina Gestrin, in den Jahren 2014 und 2015 immer 

wieder die Einhaltung der Fristen. Beispielhaft hervorzuheben ist das Schreiben mit dem Ap-

pell der beiden Beobachterinnen, den diese an die HELCOM-Vertragsstaaten im Rahmen der 

jährlichen Kommissionssitzung im März 2015 richteten, mit der dringenden Aufforderung, die 

Verpflichtungen der Resolution fristgerecht umzusetzen. Sylvia Bretschneider wiederholte die-

sen auch auf dem so genannten „PAN-European Dialogue“ im März 2015 in Brüssel. 

Zum 1. Juli 2014 wechselte der Vorsitz zu Estland, vertreten durch Harry Liiv, stellvertretender 

Generalsekretär des Umweltministeriums Estland. Unter dem estnischen Vorsitz wurden im 

Wesentlichen drei Schwerpunkte gesetzt. Zum einen setzte sich der Vorsitz ein verändertes 
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Abfallmanagement zum Ziel, mit dem die Verschmutzung der Ostsee insgesamt reduziert 

werden sollte. Unter anderem sollte die Umsetzung von Abwasseranlagen in den Häfen in-

tensiviert sowie die Belastung durch Nährstoffe verringert werden. Als zweiten Schwerpunkt 

bestimmte Estland die Entwicklung und den Ausbau von Meeresnaturschutzgebieten. Zuletzt 

sollte unter dem Vorsitz Estlands erneut eine umfassende Datenerhebung mit einer entspre-

chenden Auswertung hinsichtlich des Umweltstatus der Ostsee durchgeführt werden. 

Im Jahr 2014 wurde auch der Rationalisierungsprozess bei HELCOM abgeschlossen. In den 

Jahren zuvor wurde innerhalb der HELCOM immer wieder kritisiert, dass die Struktur zu un-

übersichtlich geworden sei, sodass sich neu aufgestellt wurde. Die höchsten Entscheidungs-

gremien blieben die Treffen der Kommission sowie die der nationalen Delegationsleiter. Die 

Zahl der Expertengruppen wurde auf fünf beschränkt, die jeweils mehrere Themen behan-

deln: Gear (Group on the Implementation of the Ecosystem Approach), Maritime (Maritime 

Working Group), Pressure Group (Working Group on Reduction of Pressures from the Baltic Sea 

Catchment Area), Response Group und State and Conservation Group (Working Group on the 

State of the Environment and Nature Conservation). Beibehalten wurden drei fachspezifische 

Gruppen: Fish (Group on Ecosystem-based sustainable fisheries), MSP (HELCOM-VASAB Mari-

time Spatial Planning Working Group) und Agri (Group on sustainable agricultural practices). 

Zusätzlich wurde sich die Option erhalten, zeitlich begrenzte Projekte und Ad-hoc-Arbeits-

gruppen einzusetzen. 

Eine wesentliche Neuerung war die Verabschiedung des regionalen Aktionsplans gegen Mee-

resmüll (Regional Action Plan on Marine Litter) im Rahmen des Delegationsleitertreffens Juni 

2015. Mit diesem haben sich die Vertragsstaaten verpflichtet, eine Liste von Maßnahmen ge-

gen Meeresmüll umzusetzen. Die Maßnahmen sollen dabei auf regionaler Ebene ansetzen 

und von den staatlichen Institutionen überwacht werden. Sie wurden in drei Kategorien un-

terteilt: 1. Maßnahmen gegen land-basierten Müll, 2. Maßnahmen gegen die meeres-basierte 

Vermüllung und 3. Maßnahmen zur Vorbeugung und verbesserten Bildung. 

Im März 2015 stellte Sylvia Bretschneider den Meeresmüll-Aktionsplan der HELCOM auf der 

Veranstaltung „Meeresmüll Forum“ an der Fachhochschule Neubrandenburg vor. Die Veran-

staltung wurde von dem EU-finanzierten MARLISCO-Projekt (Marine Litter in European Seas - 

Social Awareness and Co-Responsibility) und der EUCC-D (Europäische Küstenunion Deutsch-

land) organisiert. 
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e) Beobachtermandat bei der HELCOM 2015/2016

Im Rahmen der 24. Ostseeparlamentarierkonferenz im September 2015 wurde Sylvia 

Bretschneider erneut das Vertrauen ausgesprochen, den Beobachterstatus für die BSPC wahr-

zunehmen und über die HELCOM-Aktivitäten zu berichten.

Das wichtigste Thema im Zeitraum August 2015 bis August 2016 war die Verabschiedung ei-

ner Roadmap, um der Ostsee den Status einer NOx-Emissionskontrollzone (NECA) zu verleihen. 

Diese gewährleistet eine Reduzierung der NOx-Emissionen, indem beispielsweise Schiffe in 

dieser Zone strengeren Emissionsstandards entsprechen müssen. Die Bemühungen für eine 

NECA in der Ostsee begannen bereits 2007, als HELCOM die ersten notwendigen Umwelt- 

und Wirtschaftsstudien durchführte, technische Voraussetzungen überprüfte und die einzu-

reichenden Unterlagen vervollständigte.

Diese Bemühungen wurden gemeinsam mit internationalen Partnern unternommen, die 

dieselben Standards in der Nordsee durchsetzen wollen. Im März 2016 entschieden sich die 

Ostseestaaten, eine entsprechende Bewerbung an die Internationale Seeschifffahrtsorgani-

sation IMO zu übermitteln, um die Ostsee als NECA einstufen zu lassen. Dieser Prozess der 

NECA-Einstufung sollte synchron zwischen der Nord- und Ostsee durchgeführt werden. Die 

verantwortlichen Organisationen der Nord- und Ostsee werden zukünftig gemeinsam für die 

Umsetzung der Bedingungen der IMO arbeiten. Es wurde sich ferner darauf geeinigt, dass die 

Umsetzungsfrist für die Auflagen, sofern die Bewerbungen als NECA bewilligt werden, der 1. 

Januar 2021 sein soll.

Eine weitere wichtige Entscheidung für die Arbeit der HELCOM in den kommenden Jahren ist 

die Intensivierung von HOLAS II - HELCOMs zweiter ganzheitlicher Einschätzung der Gesund-

heit des Ökosystems der Ostsee. Ziel ist es zu evaluieren, welche Fortschritte seit der Verab-

schiedung der Ziele des BSAP (Baltic Sea Action Plan) für die Verbesserungen der maritimen 

Umwelt im Vergleich zur ersten ganzheitlichen Einschätzung der HELCOM (HOLAS I) eingetre-

ten sind.

Das Projekt begann im Jahr 2014 und endet im Jahr 2018. Es besteht aus drei Bausteinen: die 

Einschätzung 1) der Verteilung menschlicher Aktivitäten und Belastungen, 2) des Umweltstatus,  
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basierend auf Hauptindikatoren, und 3) der Analysen von sozialen und wirtschaftlichen Aus-

wirkungen, um regionale Einschätzungen zum Gebrauch von Meerwasser zu unterstützen.

Intensive Diskussion wurden weiterhin zur Frage geführt, inwieweit ein HELCOM-Minister- 

treffen stattfinden soll. Bislang konnten sich die HELCOM-Vertragsstaaten lediglich auf einen 

Zeitraum einigen, in dem ein solches Treffen abgehalten werden soll. Spätestens 2018 soll es 

ein weiteres Ministertreffen geben. Um die Details für ein entsprechendes Treffen zu diskutie-

ren, lud Finnland die Vertragspartner zu einer inoffiziellen Sitzung der HELCOM ein, welche 

am 18. Mai 2016 stattfand. Im Wesentlichen wurden mögliche Themen für das Ministertref-

fen ausgelotet. Einigen konnten sich die Vertragsstaaten auf die Themen HOLAS II (HELCOM  

Second Holistic Assessment of the Ecosystem Health of the Baltic Sea) und das Schema über 

die Nährstoffreduzierung. Des Weiteren wurden die Meeresverschmutzung durch Müll und 

die Kosten der Verschlechterung der Meeresumwelt als potenzielle Themen eingestuft.

Die aktuelle Entwicklung eines Systems zur Evaluierung der HELCOM-Vereinbarungen im BSAP 

(Baltic Sea Action Plan) wurde ebenfalls im Zeitraum 2015/2016 aufgearbeitet. Mit einer neuen 

webbasierten Plattform (HELCOM Explorer) sollen die unterschiedlichen Stufen der Umset-

zungen zwischen den Ländern übersichtlicher und vergleichbarer gestaltet werden. Ein sol-

ches System sollte bereits 2014 eingeführt werden, seit Anfang 2015 ist der HELCOM-Explorer 

im internen Bereich auf der HELCOM-Homepage online gestellt. Die Öffentlichkeit kann seit 

Mai 2016 auf den HELCOM-Explorer zugreifen. Die aktuelle Nachbereitung beinhaltet nur eine 

begrenzte Zahl der HELCOM-Empfehlungen. Eine Liste dieser wurde bei einem Treffen der 

nationalen Delegationsleiter 2015 vorgelegt. Kriterien für die Beurteilung der Umsetzung der 

Empfehlungen wurden von den zuständigen Arbeitsgruppen entwickelt und können nun 

umgesetzt werden. Insgesamt wurde festgestellt, dass 2016 ca. 60 % der im BSAP festgelegten 

regionalen Maßnahmen umgesetzt sind. Von den vereinbarten gemeinsamen Maßnahmen 

zum Schutz der Artenvielfalt wurde die Hälfte umgesetzt.

Ein weiterhin intensiv diskutiertes Thema war die Umsetzung der Anlage IV des MARPOL- 

Übereinkommens mit der IMO. Die Daten zur Umsetzung der Schiffsauflagen wurden für neue 

Schiffe auf 1. Juni 2019 und für bereits bestehende Schiffe auf 1. Juni 2021 verschoben. Aus-

nahmen bestehen für Schiffe unter russischer Flagge, die zwischen St. Petersburg und der 

Nord- und Ostsee verkehren, diese müssen die Auflagen bis 1. Juni 2023 umsetzen.  
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13.5 Parlamentsforum Südliche Ostsee

Mecklenburg-Vorpommern hat als Region stets enge Kontakte zu den Ostseeanrainerstaaten 

gepflegt. Denn Kooperationen – einschließlich des kulturellen Austausches – im Ostseeraum 

leisten durch die Einbeziehung aller Partner einen bedeutsamen Beitrag zum Zusammenwach-

sen, zur Stabilisierung und zur Vernetzung der Region. Für die Kooperation im Ostseeraum 

hat Mecklenburg-Vorpommern auch einen ausdrücklichen Verfassungsauftrag. Artikel 11 der 

Landesverfassung enthält die Vorgabe, dass das Land im Rahmen seiner Zuständigkeiten an 

dem Ziel mitwirkt, die europäische Integration zu verwirklichen und die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit, insbesondere im Ostseeraum, zu fördern.

2004 wurde das Parlamentsforum Südliche Ostsee auf Initiative des Landtages Mecklen-

burg-Vorpommern ins Leben gerufen. Das Parlamentsforum wurde mit dem Ziel gegründet, 

existierende bilaterale Partnerschaften und sonstige parlamentarische Beziehungen auf re-

gionaler Ebene stärker miteinander zu vernetzen. Seit dem Jahr 2004 arbeiten die Landtage 

Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie die regionalen Vertretungskör-

perschaften, die Sejmiks, der polnischen Woiwodschaften Westpommern und Pommern im 

Parlamentsforum Südliche Ostsee zusammen. Dem Parlamentsforum angeschlossen haben 

sich die Kaliningrader Gebietsduma der Russischen Föderation, der Sejmik der Woiwodschaft 

Ermland-Masuren und die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg. Als Beobachter 

ist die schwedische Region Schonen assoziiert.

Die Delegierten der beteiligten Regionalparlamente, der assoziierte Partner sowie Vertreter 

aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft kommen jährlich im Rahmen des Parlamentsforums 

Südliche Ostsee zusammen, um aktuelle, die Ostseeregion betreffende Themen zu diskutie-

ren und Vorschläge zu erarbeiten. Seit der Gründung des Forums standen immer wieder die 

Wirtschafts- und Strukturpolitik sowie die Bereiche Energieversorgung, Forschung, Tourismus 

und Kultur im Fokus der Diskussionen. Die Themen stellen die Grundlage für die Resolutionen 

dar, in denen die Delegierten Forderungen an die relevanten Akteure in der südlichen Ostsee-

region formulieren. Neben der Erörterung aktueller politischer Themen mit regionalem und 

europäischem Bezug hat sich das Forum zur Aufgabe gemacht, Jugendvertreter bei seinen 

Aktivitäten mit einzubeziehen.
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Den Beschlüssen des Parlamentsforums wurde mittels eines interfraktionellen Entschließungs-

antrages entsprechend der gängigen Verfahrensweise des Landtages zustimmt. Hinsichtlich 

der Implementierung dieser Beschlüsse wurde die Landesregierung aufgefordert, sich im Rah-

men ihrer Zuständigkeiten auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene nachdrücklich 

für die in den jeweiligen Resolutionen enthaltenen Feststellungen und Forderungen einzuset-

zen, sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten umzusetzen und den Landtag im Rahmen der jähr-

lichen Berichterstattung über die diesbezüglichen Entwicklungen, insbesondere auch über 

den Stand der Umsetzung der in den Resolutionen enthaltenen Forderungen und Maßnah-

menvorschläge im Ostseeraum, zu unterrichten. Darüber hinaus hat der Landtag seine zustän-

digen Ausschüsse damit beauftragt, der Arbeit und den Beschlüssen des Parlamentsforums 

Südliche Ostsee weiterhin kontinuierlich hohe Aufmerksamkeit zu widmen und dem Landtag 

gegebenenfalls hierzu Empfehlungen vorzulegen

Während der 6. Wahlperiode hatte die Delegation die nachstehende Zusammensetzung:

Fraktion ordentliche Mitglieder

SPD Abg. Sylvia Bretschneider 

Abg. Detlef Müller

Abg. Jochen Schulte

CDU Abg. Beate Schlupp

Abg. Andreas Texter

DIE LINKE Abg. Barbara Borchardt

Abg. Dr. André Brie

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Abg. Jutta Gerkan
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Schwerpunkte der Konferenzen waren die nachfolgend aufgeführten Themenbereiche:

2012 10. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Kiel (Deutschland)

 EU-Strategie Europa 2020

Bildung und Beschäftigung

Nachhaltiges Wachstum (Green Growth) 

2013 11. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Schwerin (Deutschland)

 Erneuerbare Energien und Ausbau der Energieinfrastruktur

 Tourismus

 Integrierte Meerespolitik – „Blaues Wachstum“

2014 12. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Kaliningrad (russische Exklave)

 Tourismus

 

2015 13. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Hamburg

 Wissenschafts- und Hochschulkooperation

2016 14. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Kiel

 Land-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft 

a) 10. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Kiel, 2012

Vom 11. bis 13. März 2012 fand das 10. Parlamentsforum Südliche Ostsee zum Thema „Regionale 

Entwicklungsstrategie ‚Südliche Ostsee 2020‘“ in Kiel, Schleswig-Holstein statt. Rund 70 Teilneh-

mer der Länderparlamente aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, der 

polnischen Sejmiks aus Westpommern, Pommern und Ermland-Masuren sowie des schwedi-

schen Regionalrates Schonen beteiligten sich an der Konferenz. Die Delegation des Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern wurde durch die Präsidentin Frau Sylvia Bretschneider geleitet. 

Inhaltlicher Ausgangspunkt des 10. Parlamentsforums Südliche Ostsee war die EU-Strategie Eu-

ropa 2020 mit den Eckpfeilern „nachhaltiges Wachstum“, „Innovation“ sowie „Beschäftigung unter 

verstärkter Einbeziehung der sozialen und ökologischen Dimension“. Darauf aufbauend wurden 
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mit Schwerpunkten in den Bereichen „Bildung und Beschäftigung“, „Nachhaltiges Wachstum 

(Green Growth)“ mit den Unterpunkten „Erneuerbare Energien“, „Ressourceneffiziente Ökono-

mie“, „Nachhaltiger Tourismus“ und „Integrierte Maritime Politik“ Elemente einer Strategie für die 

Regionalentwicklung der Region Südliche Ostsee erarbeitet (vgl. Teil I der Resolution). Insbeson-

dere im Bereich des „Nachhaltigen Wachstums“ konnte das 10. Parlamentsforum dabei an die 

Vorarbeiten vergangener Parlamentsforen anknüpfen, die als immer noch aktuell bewertet wur-

den. Mit Sachverständigen zu dem Themenkomplex der „EU-Ostseestrategie“, der energetischen 

Gebäudesanierung sowie des Einsatzes erneuerbarer Energien sowie dem „Nachhaltigen Touris-

mus“ hat der Landtag das Forum mitgestaltet.

Mit der Resolution wurde eine Orientierungslinie für künftige Arbeitsschwerpunkte des Parla-

mentsforums beschrieben. Dabei standen die Identifikation gemeinsamer Interessen und die 

Definition daraus abzuleitender Konsequenzen für die Reform der EU-Strukturpolitik für die 

Programmplanungsperiode 2014 - 2020 im Mittelpunkt (vgl. Teil II der Resolution). Das 10. Par-

lamentsforum Südliche Ostsee hat damit zum Selbstverständnis der Region als innovativem 

Wachstumsraum in einem Europa der Regionen einen maßgeblichen Beitrag geleistet. Mit Teil III 

der Resolution wurde vor diesem Hintergrund eine Vision „Südliche Ostsee der Zukunft“ vorge-

legt. Darin werden Punkte beschrieben, die im Konsens der Delegationen der Partnerparlamente 

die Region als innovativen Wachstumsraum kennzeichnen sollen: Es wird der Bedarf gesehen, 

die grenzüberschreitende Regionalentwicklung zukunftsfähig auszugestalten und dabei auch 

weiterhin gemeinsame Impulse in den Bereichen des nachhaltigen und ressourcenschonenden 

Wachstums, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und des nachhaltigen Tou-

rismus, der integrierten Meerespolitik, der Umweltpolitik, der Bildung, des Arbeitsmarktes, der 

Gesundheitsversorgung, der Verkehrsinfrastruktur und im Zusammenwachsen seiner kulturellen 

Vielfalt zu setzen.

Insgesamt wurden die in der Resolution des 10. Parlamentsforums Südliche Ostsee enthaltenen 

Empfehlungen anhand von Beiträgen aus den Partnerparlamenten und Vorträgen im Rahmen 

des Forums ausgearbeitet, in denen Sachverständige und Experten aus den Regionen und der 

Europäischen Union zu den Themenkomplexen angehört wurden. Gesonderte Sachverständi-

genanhörungen wurden anders als in den Vorjahren aus Zeitgründen in Anbetracht der vor-

gezogenen Parlamentswahlen in Schleswig-Holstein nicht durchgeführt. Eine vorbereitende 

Arbeitsgruppensitzung des Parlamentsforums Südliche Ostsee, in deren Mittelpunkt die Erarbei-

tung der Resolution stand, fand am 27. und 28. Februar 2012 im Schweriner Landtag statt.
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Resolution
des 10. Parlamentsforums Südliche Ostsee in Kiel vom 11. bis 13. März 2012

Im Mittelpunkt der Beratungen des 10. Parlamentsforums Südliche Ostsee vom 11. bis 13. März 
2012 in Kiel stand die Umsetzung der Ziele von „Europa 2020“ in regionale Entwicklungsstrategi-
en durch die beteiligten Partnerregionen. 

Der Fokus lag auf Bildung und Beschäftigung sowie nachhaltigem Wachstum unter Einbezie-
hung der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und territorialen Dimension.

Die Aussagen zu Green Growth sollen unter anderem in die Arbeit der Ostseeparlamentarierkon-
ferenz (www.bspc.net) einfließen.

Das Parlamentsforum hat gemeinsame Leitlinien formuliert mit dem Ziel, die Südliche Ostsee als 
innovativen Wachstumsraum in einem Europa der Regionen zu positionieren.

Die Schlussresolution des 10. Parlamentsforums Südliche Ostsee formuliert Handlungsbedarfe 
für die Regionalentwicklung in der südlichen Ostsee zu ausgewählten Schwerpunktthemen (Bil-
dung und Beschäftigung, Green Growth, Reform der EU-Strukturfonds). Adressaten sind die je-
weils verantwortlichen Entscheidungsträger auf den unterschiedlichen Stufen des europäischen 
Mehrebenensystems. Dazu zählen im Einzelnen: Das europäische Parlament und die EU-Kom-
mission, Institutionen im Ostseeraum (Ostseerat, HELCOM, VASAB), Internationale Organisatio-
nen (IMO), die nationalen und regionalen Regierungen und Selbstverwaltungen ebenso wie die 
Partnerparlamente in der südlichen Ostsee.

Dafür sehen die beteiligten Regionen folgenden Handlungsbedarf:

I. Regionalentwicklung Südliche Ostsee - Leitlinien und Best-Practice-Beispiele -

1. Bildung und Beschäftigung

- Der strategische Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
allgemeinen und beruflichen Bildung – „ET 2020“ (2009/C 119/02) der EU-Bildungsminister 
– ist als Leitlinie zur Entwicklung der Südlichen Ostsee heranzuziehen.
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- Der Übergang von der Schule zur Hochschule und die Wahl des Studienfaches sind 
durch Konzepte für besseres Lernen und Lehren wie Brückenkurse zwischen Schule 
und Hochschule, Betreuung und Orientierungshilfe für Studierende (Studienberatung, 
Tutorenbetreuung), Weiterbildung für Dozenten und Professoren zu erleichtern.

- Das Parlamentsforum Südliche Ostsee empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen den 

Hochschulen noch weiter zu intensivieren und abzustimmen.

- Partnerschaften und Austausch von Schulen in Kooperation mit dem Baltic Sea Labour 

Forum sind der richtige Weg hin zu mehr Mobilität und einem integrativen Arbeits- und 

Wissensraum. Der Übergang von der Schule in den Beruf und der Übergang von der Schule 

zur Hochschule sind zentrale Herausforderungen. Das Forum kommt überein, sich über die 

in den Regionen bereits bestehenden Konzepte und Projekte im Rahmen von best practice 

auszutauschen.

- Um den Zugang zum Arbeitsmarkt für am Arbeitsmarkt besonders benachteiligte Gruppen 

europaweit zu erleichtern, vereinbaren die im Parlamentsforum Südliche Ostsee vertretenen 

Regionen, an gemeinsamen Konzepten zu arbeiten. Dazu gehört auch, die gegenseitige 

Anerkennung von Bildungsabschlüssen und erworbenen Sozialversicherungsansprüchen 

zu vereinfachen.

- Im Rahmen des „Europäischen Jahres 2012 für aktives Altern und Solidarität zwischen den 

Generationen“ (32011D0940 und SEC (2010)1002 final vom 6.9.2010) sind Konzepte für 

altersgerechte Arbeitsbedingungen und einen besseren Zugang zu lebenslangem Lernen 

auch für Ältere zu entwickeln.

- Es ist notwendig, bei der Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels und seiner 

Auswirkungen auf die Bildungslandschaft die spezifische Situation der ländlichen Räume 

gesondert zu berücksichtigen und diese Räume besonders zu fördern.

- Für eine nachhaltige Beschäftigungspolitik sind neben quantitativen auch qualitative 

Aspekte zu berücksichtigen und europaweit zu verwirklichen.
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2.  Nachhaltiges Wachstum (Green Growth)

Im Hinblick auf die Endlichkeit fossiler Ressourcen und vor dem Hintergrund der zu erwartenden 

Folgen des Klimawandels ist der Umbau der Wirtschaft insgesamt in Richtung auf eine ressour-

censchonende Ökonomie anzustreben. Bei diesem Umbau sollte den Regionen eine wesentli-

che Rolle zukommen. Die diesbezüglichen Aussagen knüpfen insbesondere an die Beschlüsse 

des 6. Parlamentsforums Südliche Ostsee in Kolberg zur Energiepolitik, die Beschlüsse des 4. Par-

lamentsforums Südliche Ostsee in Kiel und des 8. Parlamentsforums Südliche Ostsee in Elbing 

zur Integrierten EU-Meerespolitik sowie an die Beschlüsse des 2., 3. und 9. Parlamentsforums 

Südliche Ostsee in Misdroy, Binz und Danzig zur Tourismuspolitik sowie des 7. Parlamentsforums 

Südliche Ostsee in Schwerin zur Ostseestrategie an. Diese sind weiterhin gültig.

2.1 Erneuerbare Energien

-  Für den notwendigen Umbau der Energieversorgung sind sowohl eine bessere europawei-

te Vernetzung als auch der Aufbau dezentraler Versorgungsstrukturen auf der Grundlage 

Erneuerbarer Energien erforderlich. In der EU müssen der Energiebinnenmarkt durch eine 

bessere grenzüberschreitende Vernetzung weiterentwickelt, die Versorgungssicherheit 

erhöht und Möglichkeiten für einen kosteneffizienteren Transport erneuerbarer Energien 

eröffnet werden.

-  Um Schwankungen von Angebot und Nachfrage in der Energieversorgung besser auszu-

gleichen, sieht es das Parlamentsforum Südliche Ostsee als notwendig an, im Rahmen der 

zukünftigen Ausrichtung der EU-Forschungsförderung einen Schwerpunkt bei der Entwick-

lung effizienter und innovativer Lösungen zur Energieerzeugung und -speicherung unter 

Einsatz moderner Effizienz- und Informationstechnologien zu setzen.

- Um die Potenziale der Regionen für Erneuerbare Energien voll auszuschöpfen, bedarf es 

auch weiterhin einer begleitenden regionalen bzw. nationalen Rahmensetzung, die der 

technischen Entwicklung sowie den energiepolitischen Erfordernissen fortlaufend anzu-

passen ist und auch der Kosteneffizienz der einzelnen Energieerzeugungstechnologien 

Rechnung trägt.
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2.2  Ressourceneffiziente Ökonomie

Am 20.09.2011 hat die Europäische Kommission ergänzend zu ihrer am 26.01.2011 veröffentlich-
ten Mitteilung „Ressourcenschonendes Europa - eine Leitinitiative innerhalb der Strategie Europa 
2020“ einen konkreten Fahrplan für eine nachhaltige Umgestaltung der europäischen Wirtschaft 
bis zum Jahr 2050 vorgestellt.

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee begrüßt und unterstützt die Bemühungen der Europäi-
schen Kommission für ein ressourcenschonendes Europa und sieht dabei in zentralen Bereichen 
wie z.B. Wohnen, Mobilität und Lebensmittelerzeugung folgende Herausforderungen:

-  Das Parlamentsforum Südliche Ostsee unterstützt Projekte, die energetische Wohn- 
gebäudesanierung mit integrierten Stadtentwicklungskonzepten, der Modernisierung der 
Energieversorgungsinfrastruktur, der Wohnumfeldverbesserung und der Identifikation von 
innovativen Finanzierungsinstrumenten verbinden, denn sie zeigen, dass der Wohnungs-
sektor im Ostseeraum weitreichende Möglichkeiten zur Energieeinsparung bietet.

-  Der Bereich der individuellen Mobilität hat einen erheblichen Anteil am Energieverbrauch 
und trägt stark zur Emission klimarelevanter Gase bei. Ein gut ausgebautes und allen 
Menschen Mobilität ermöglichendes, nachhaltiges Verkehrsnetz ist ein zentraler Teil der 
gesellschaftspolitischen Herausforderungen für die Zukunft des südlichen Ostseeraums.

-  Weil das Schiff ein umweltverträgliches Transportmittel ist und zur weiteren Reduzierung 
von CO2-Emissionen in der Ostseeregion beiträgt, hat die Verlagerung der Verkehre von der 
Straße auf die Hochsee- und Binnenschifffahrt weiterhin oberste Priorität. Die bereits auf 
den Weg gebrachten Initiativen für „saubere Schifffahrt“ sind modellhaft für die Verknüp-
fung von Umweltschutz und Innovation. Wettbewerbsverzerrungen aufgrund der Vorgaben 
für die Ostsee gegenüber anderen Meeresgebieten sind zu vermeiden.

-  Bei der Beurteilung der Ressourceneffizienz der landwirtschaftlichen Produktion sind alle die 
Ökobilanz beeinflussenden Faktoren für die Erzeugung, den Transport und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Produkte mit in die Kalkulation einzubeziehen.

-  Das Parlamentsforum Südliche Ostsee bekennt sich zu dem Ziel der schonenden Verwen-
dung endlicher Ressourcen in den genannten Sektoren und setzt sich ein für die Einführung 
von Rechtsvorschriften, die entsprechende Ausrichtung von Finanzierungsinstrumenten 
und die Förderung der Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch durch Informations- 

und Bildungsmaßnahmen.
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2.3  Nachhaltiger Tourismus

-  Das Parlamentsforum Südliche Ostsee bekennt sich zu einem nachhaltigen Tourismus.

-  Mobilität ist die Herausforderung Nr. 1 für den Tourismus in der südlichen Ostsee. 

Das bedeutet, dass Tourismusregionen die Frage der Erreichbarkeit jenseits des 

Individualverkehrs für sich und vor allem für die Reisenden zufriedenstellend beantworten 

müssen.

-  Die handwerkliche Fischereiwirtschaft soll gefördert und Möglichkeiten, in die ökologischen 

Formen des maritimen Tourismus zu investieren, sollen verbessert werden.

-  Die Inanspruchnahme schützenswerter Naturgebiete durch Tourismusaktivitäten ist im 

Hinblick auf die Grenze der Belastungsfähigkeit dieser Gebiete und gemeinsam festgelegte 

Grundsätze zur Raumordnung zu regulieren.

2.4  Integrierte Maritime Politik

- Das Parlamentsforum Südliche Ostsee unterstützt die EU-Kommission bei ihrem Vorhaben, 

für eine erfolgreiche Integrierte Maritime Politik ein stärker integriertes Meereswissens-

Netzwerk (Umwelt, Fischerei, Raumplanung, Schifffahrt etc.) aufzubauen, da den Regionen 

beim Monitoring und der Nutzung der Daten eine vorrangige Rolle zukommt.

- Für die Konkurrenzfähigkeit der maritimen Wirtschaft im globalen Wettbewerb bedarf 

es vermehrt anwendungsbezogener Forschung und Innovation, um Kompetenzen in 

den Bereichen Schiffssicherheit, Energie-Effizienz, Emissionsreduzierung, alternative 

Schiffsantriebe und erneuerbare Energie zu entwickeln und zu vermarkten.

- Im Hinblick auf die nachhaltige Nutzung der maritimen Umwelt sind gemeinsame Ziele der 

maritimen Raumplanungspolitik - unter Einbeziehung der Leitlinien von VASAB (Konferenz 

der auf nationaler Ebene zuständigen Minister für die Raumplanung) - für die Regionen in 

der südlichen Ostsee zu erarbeiten und umzusetzen.
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- Das Parlamentsforum Südliche Ostsee unterstützt das Ansinnen der EU-Kommission, 

durch die Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik diese stärker an dem Ziel der 

wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit auszurichten. Für die Regionen 

der südlichen Ostsee ist dabei von besonderer Bedeutung, dass sowohl den Interessen der 

handwerklichen Fischereiwirtschaft als auch dem Schutz der Meeresumwelt ausreichend 

Rechnung getragen wird.

- Die Gammelfischerei soll eingeschränkt und letztendlich abgeschafft werden. Die maximale 

Größe der Fischereischiffe auf der Ostsee soll überprüft werden.

II. Reform der EU-Strukturpolitik für die Programmplanungsperiode 2014 - 2020

-  Angesichts der im Rahmen von Europa 2020 vorgeschlagenen Prioritäten müssen die 

Regionen auch bei der Umsetzung der Kohäsionspolitik über ausreichende Kompetenzen 

verfügen, um mit diesem effizienten Werkzeug Lösungen für regionalspezifische Probleme 

finden und regionale Entwicklungspotenziale gestalten zu können.

-  Die Regionen müssen bei der Festlegung der Strategien und Prioritäten der zwischen 

der Kommission und den Mitgliedsstaaten auszuhandelnden Partnerschaftsverträge 

angemessen beteiligt werden.

-  Die Europäischen Institutionen und die nationalen Regierungen sind aufgefordert, 

die Komplexität der Vorschläge zur Reform der Strukturfonds, die Zunahme an 

zu koordinierenden Programmebenen (Gemeinsamer Strategischer Rahmen, 

Partnerschaftsverträge, Nationale Rahmenprogramme, Operationelle Programme) und 

Politikbereiche (Kohäsionspolitik, Wachstums- und Stabilitätspakt) und die letztlich daraus 

resultierende Zunahme an Kontroll- und Berichtspflichten entsprechend ihrer eigenen 

Zielsetzung so zu verringern, dass der bürokratische Aufwand für die Verwaltung der EU-

Strukturfonds minimiert wird.

-  Das Parlamentsforum Südliche Ostsee dankt dem Europäischen Parlament für die im 

Rahmen der Umsetzung der Ostseestrategie gewährte Technische Hilfe und sieht eine 

entsprechende zukünftige Unterstützung als notwendig an.
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-  Im Rahmen der Kohäsionspolitik sind ab dem Jahr 2014 die im Bereich der Operationellen 

Programme durch die Programmverantwortlichen für die Umsetzung der Ziele der EU-

Ostseestrategie festzulegen, da Interreg allein nicht allen Anforderungen gerecht werden 

kann.

-  Das für das Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) zur Auswahl stehende 

Themenmenü (sog. Investitionsprioritäten) ist zu stark eingeschränkt.  Klassische Themen 

der Regionalförderung, die derzeit die Schwerpunkte der Interreg-Förderung bilden, wie 

z.B. Tourismus, Kultur, Sprache und Stadt-Land-Zusammenarbeit scheinen nicht mehr 

oder nur sehr eingeschränkt förderfähig zu sein. Die ETZ-Verordnung sollte durch einen 

eigenen, umfassenden Themenkatalog ergänzt werden und nicht wie vorgesehen auf die 

Anwendung des EFRE-Katalogs verweisen.

-  Der Tourismus sollte als ein wichtiger Wirtschaftszweig weiterhin über den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) förderfähig sein.

-  Insbesondere Infrastrukturförderungen, die einen Beitrag zu den Zielen der Europa-2020-

Strategie leisten können, sind erforderlich. Dazu gehören: Investitionen in Infrastrukturen, 

die eine Verlagerung von Verkehrsströmen von der Straße auf die Schiene und die 

Hochsee- und Binnenschifffahrt bewirken, Investitionen, die zur Erschließung der Potenziale 

der erneuerbaren Energien dienen, Investitionen in moderne IKT-Infrastrukturen wie z.B. 

Glasfasernetze, Investitionen in wirtschaftsnahe Infrastrukturen wie z.B. Gewerbegebiete 

und Investitionen in die touristische Infrastruktur.

-  Um der Abwanderung und demographischen Entwicklung in strukturschwachen 

Gebieten zu begegnen, ist eine möglichst enge Abstimmung zwischen den Europäischen 

Strukturfonds und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) erforderlich.

-  Die Regelungen des Europäischen Landwirtschaftsfonds hinsichtlich der 

Zielgebietseinteilung, der Kofinanzierungssätze und der förderfähigen Kosten sind mit den 

Bedingungen für den Europäischen Regionalfonds zu harmonisieren. Private Mittel sind als 

nationale Kofinanzierung anzurechnen.
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-  Für den Einsatz von revolvierenden Fonds als ein Instrument zur Neuausrichtung der 
Förderpolitik sprechen folgende Vorteile: die zeitliche Optimierung von Investitionen 
(keine strenge Bindung der Fördermittel an Haushaltsjahre), die bessere Risikoselektion von 
Projekten (Selbstselektion der Unternehmer) und der Beitrag der zinsverbilligten Darlehen 
zur Überwindung von Eigenkapitalknappheit.

-  Die im Zuge der Reform der Strukturfonds geplanten Konditionalitäten und Anreize 
werden grundsätzlich kritisch betrachtet. Den Regionen sollten keine Verpflichtungen 
zu strukturellen und institutionellen Reformen als Bedingung für die Zuweisung von 
Strukturfondsmitteln auferlegt werden. Die Zuweisung der Mittel darf nicht von der 
Erfüllung von Vorgaben abhängen, die die Regionen nicht beeinflussen können, wie z.B. die 
Einhaltung der Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes.

III. Südliche Ostsee der Zukunft: grüner, blauer, bunter - ein innovativer  
Wachstumsraum

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee kommt vor dem Hintergrund seiner langjährigen Zusam-
menarbeit überein, die Politik in der Südlichen Ostsee grüner (nachhaltiges Wachstum bei nach-
haltiger Haushaltsplanung), blauer (Integrierte Maritime Politik) und bunter (innovativ und in 
kultureller Vielfalt) auszurichten. Die Partnerregionen sehen den Bedarf, die grenzüberschreiten-
de Regionalentwicklung zukunftsfähig auszugestalten und dabei auch weiterhin gemeinsame 
Impulse in den Bereichen des nachhaltigen und ressourcenschonenden Wachstums, insbeson-
dere im Bereich der erneuerbaren Energien und des nachhaltigen Tourismus, der integrierten 
Meerespolitik, der Umweltpolitik, der Bildung, des Arbeitsmarktes, der Gesundheitsversorgung, 
der Verkehrsinfrastruktur und im Zusammenwachsen seiner kulturellen Vielfalt zu setzen.

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee verständigt sich daher auf Entwicklungsleitlinien, damit 
folgende Vision „Südliche Ostsee der Zukunft“ Wirklichkeit wird:

1.  Die Region Südliche Ostsee der Zukunft kann ihren Energiebedarf aus eigener Kraft decken. 
Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Die Energieressourcen und Energiepotenziale 
werden optimal genutzt. Dies wird unter Berücksichtigung des Prinzips der nachhaltigen 
Entwicklung und insbesondere durch die Zusammenarbeit im Bereich der Erzeugung, Spei-
cherung und Entwicklung der erneuerbaren Energie, der Energieeffizienz und Energieein-
sparung sowie durch die Einführung einheitlicher und ostseeweiter Energienetze erreicht.
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2.  In der Region Südliche Ostsee der Zukunft arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft zur Entwick-

lung von Innovationen eng zusammen.

3.  Die Bewohner der Region der Zukunft nutzen ein vergleichbares hochqualitatives Bildungs-

system mit wechselseitig anerkannten Bildungsabschlüssen, Berufs- und Hochschulab-

schlüssen, das einen erfolgreichen Start auf dem integrierten europäischen Arbeitsmarkt 

ermöglicht. Dazu gehört auch lebenslanges Lernen, gerade für Menschen über 50. Eine gute 

Ausbildung und lebenslanges Lernen sorgen für eine gute Work-Life-Balance.

4.  Die Region Südliche Ostsee der Zukunft verfügt über ein hochentwickeltes, multimodales, 

engmaschiges Verkehrssystem unter besonderer Berücksichtigung der Verbindungen zwi-

schen kleinen und großen Häfen, Hochsee- und Binnenschiffverbindungen sowohl in Bezug 

auf den Warenverkehr als auch in Bezug auf den Tourismus. Die positive Entwicklung der 

Wirtschaft wird durch hochmoderne Datennetze unterstützt.

5.  Die Menschen der Region Südliche Ostsee der Zukunft leben in einer engagierten Bürgerge-

sellschaft, verfügen über großes soziales Kapital, sind offen und tolerant, sind sich ihrer ge-

meinsamen Ostsee-Identität bewusst, die geprägt ist durch mehrere Jahrhunderte gemein-

samer Geschichte und eine enge Zusammenarbeit in der Gegenwart. Dabei respektieren 

und schätzen sie die unterschiedlichen kulturellen Besonderheiten.

6.  Die Region Südliche Ostsee der Zukunft verfügt über eine optimale, grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung. Die gesamte Region profitiert von den eigenen, international füh-

renden Standorten für Medizin, Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft und arbeitet hier 

eng zusammen.

7.  Die Region Südliche Ostsee der Zukunft ist eine prosperierende Region, in der die Gleichwer-

tigkeit der Lebensverhältnisse sichergestellt ist.

Die Hamburgische Bürgerschaft Sejmik der Woiwodschaft Westpommern

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern Sejmik der Woiwodschaft Pommern

Der Landtag Schleswig-Holstein  Semjik der Woiwodschaft Ermland-Masuren
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- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen des 10. Parlamentsforums 
Südliche Ostsee in Kiel vom 11. bis 13. März 2012 sowie 
von Beschlüssen des 9. Parlamentsforums Südliche Ostsee 
in Danzig, Polen, vom 3. bis 5. Juli 2011
- Drucksache 6/575 -

• Beschluss während der 15. Landtagssitzung am 25.04.2012:

Annahme des Antrages

b) 11. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Schwerin, 2013

Vom 2. bis 4. Juni 2013 fand das 11. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Schwerin statt. Dele-

gierte der Länderparlamente aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

der polnischen Sejmiks aus Westpommern, Pommern und Ermland-Masuren sowie die Ka-

liningrader Gebietsduma der Russischen Föderation beteiligten sich an der Konferenz. Des 

Weiteren waren als assoziierter Partner Delegierte des Regionalrates Schonen einbezogen. 

Darüber hinaus hat der Präsident des Europäischen Parlamentes, Martin Schulz, eine Rede zur 

Zukunft Europas im 21. Jahrhundert gehalten und mit den Konferenzteilnehmern sowie Stu-

dierenden, Schülerinnen und Schülern aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern diskutiert.

Inhaltliche Schwerpunkte des 11. Parlamentsforums Südliche Ostsee waren die Themenkom-

plexe „Energie“, „Tourismus“ und „Integrierte Meerespolitik“. Rund 90 Parlamentarier, Sachver-

ständige und Verwaltungsmitarbeiter aus Deutschland, Polen, Russland und Schweden be-

rieten über diese für alle beteiligten Regionen relevanten Themen. Außerdem wurden die 

Themen „Jugend im Landtag“ sowie „Kultur“ beraten. 

Mit der Resolution wurden Ergebnisse und Handlungsbedarfe für die Regionalentwicklung in 

der südlichen Ostsee zu den vorbezeichneten Themen formuliert. Dabei standen die Identifi-

kation gemeinsamer Interessen und die Definition daraus abzuleitender Konsequenzen in den 

Schwerpunktbereichen im Mittelpunkt (vgl. Teil I bis Teil III der Resolution). Im Bereich der Er-

neuerbaren Energien und dem Ausbau der Energieinfrastruktur (Teil I der Resolution) wurden 

außerdem eine Reihe von Appellen an die Regierungen auf regionaler und nationaler Ebene 

sowie an die Europäische Kommission formuliert. Hierbei wurde auch auf die Resolution des 
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10. Parlamentsforums Bezug genommen. Im Tourismusbereich (vgl. Teil II der Resolution) sind 
nicht nur Appelle an die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und den Rat 
der Europäischen Union, sondern unter Bezugnahme auf die Resolution des 5. Ostsee-Touris-
musforums auch an die Regierungen der Ostseeanrainerstaaten formuliert worden. Zum The-
menkomplex „Integrierte Meerespolitik“ (vgl. Teil III der Resolution) fand eine Positionierung 
auf Europäischer Ebene statt. Darüber hinaus wurden in Teil IV der Resolution das Ostseese-
kretariat für Jugendangelegenheiten, die Durchführung eines jährlichen Ostseejugendforums 
sowie die Leitinitiative „Jugend in Bewegung“ behandelt. Auf das Thema Kultur und kulturelle 
Identität wurde in einem weiteren Abschnitt eingegangen (vgl. Teil V der Resolution).

Ihre Forderungen in Bezug auf die EU-Strukturpolitik für die Förderperiode 2014 - 2020 haben 
die Delegationsleitungen außerdem in gemeinsamen Briefen an den Kommissionspräsiden-
ten der Europäischen Union sowie an die Präsidenten des Europäischen Rats und des Europä-
ischen Parlaments formuliert.

Insgesamt wurden die in der Resolution des 11. Parlamentsforums Südliche Ostsee enthal-
tenen Empfehlungen anhand von Beiträgen aus den Partnerparlamenten und anhand von 
Vorträgen im Rahmen von Podiumsdiskussionen in den Schwerpunktbereichen des Parla-
mentsforums ausgearbeitet, in denen Sachverständige und Experten aus den Regionen und 
der Europäischen Union zu den Themenkomplexen berieten. Eine vorbereitende Arbeitsgrup-
pensitzung des Parlamentsforums Südliche Ostsee, in deren Mittelpunkt die Erarbeitung der 
Resolution stand, fand am 14. und 15. März 2013 in Stettin statt. Eine weitere Arbeitsgruppen-
sitzung fand am 16. und 17. Mai 2013 im Landtag Schleswig-Holstein in Kiel statt.
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Resolution
des 11. Parlamentsforums Südliche Ostsee in Schwerin vom 2. bis 4. Juni 2013

Das 11. Parlamentsforum Südliche Ostsee hat während seiner Konferenz vom 2. bis 4. Juni 2013 
in Schwerin die Themen

- „Erneuerbare Energien und Ausbau der Energieinfrastruktur“,

- „Tourismus“,

-  „Integrierte Meerespolitik im Sinne eines ‚Blauen‘, das heißt maritimen Wachstums  
(‚Blue Growth‘)“,

- Jugend im Ostseeraum,

- Kultur

beraten. 

Die Ergebnisse und Aussagen sollen unter anderem in die Arbeit der Ostseeparlamentarier-

konferenz (www.bspc.net) einfließen. Das Parlamentsforum hat auf der Grundlage von Bera-

tungen mit Sachverständigen aus allen beteiligten Regionen gemeinsame Leitlinien mit dem 

Ziel formuliert, die Region der südlichen Ostsee als innovativen Wachstumsraum in einem Eu-

ropa der Regionen zu positionieren.

So werden auch mit der Schlussresolution des 11. Parlamentsforums Südliche Ostsee Ergeb-

nisse und Handlungsbedarfe für die Regionalentwicklung in der südlichen Ostsee zu den 

Schwerpunktthemen formuliert. Adressaten sind die jeweils verantwortlichen Entscheidungs-

träger auf den unterschiedlichen Stufen des europäischen Mehrebenensystems. Dazu zäh-

len im Einzelnen: aas Europäische Parlament und die EU-Kommission, Institutionen im Ost-

seeraum (Ostseerat, HELCOM, VASAB), Internationale Organisationen (IMO), die nationalen und 

regionalen Regierungen und Selbstverwaltungen ebenso wie die Partnerparlamente in der 

südlichen Ostsee.

Dafür sehen die beteiligten Regionen folgenden Handlungsbedarf:
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I. Erneuerbare Energien und Ausbau der Energieinfrastruktur

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee

1.  sieht es als erforderlich an, 

a) durch Investitionen in Lehre, Forschung und Entwicklung, Ausbildung sowie durch 

die politischen Rahmenbedingungen dafür Sorge zu tragen, dass sich der Sektor der 

Erneuerbaren Energien als Wirtschaftszweig auch zukünftig dynamisch entwickelt 

und 

b) durch geeignete Maßnahmen das Bewusstsein der Bürger für die Umsetzung 

des gemeinsamen Zieles, d.h. für Energieeffizienz, die Nutzung von Erneuerbaren 

Energien und Energiesicherheit zu stärken;

c) im Hinblick auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung gleicher 

Voraussetzungen im Rahmen der europäischen Stromübertragung und -durchleitung 

zum einen so schnell wie möglich die Spannungsebenen und -techniken 

(Netzangleichung) zu harmonisieren sowie zum anderen die Beschleunigung des 

Netzausbaus voranzutreiben, so dass die Energiesicherheit in der Region verbessert 

ist. Dabei sollte gewährleistet werden, dass die Stromnetze, die für einen Ausbau der 

Erneuerbaren Energien erforderlich sind, so schnell wie möglich aufgebaut werden. 

Dies betrifft auch die Anbindung von Offshore-Windparks an die Stromnetze;

2. appelliert an die Regierungen auf regionaler und nationaler Ebene sowie die Europäische 

Kommission, 

a) verstärkte Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung zu ermöglichen, 

um leistungsfähige Methoden der Energiespeicherung zu entwickeln und in den 

vorgesehenen Netzausbau zu integrieren. Insbesondere wird es als notwendig 

erachtet, in diesem Zusammenhang für den Energiebereich im neuen europäischen 

Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ entsprechende 

Mittel bereitzustellen;
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b) zu prüfen, wie Kommunen, Bürgerinnen und Bürger an den finanziellen Erträgen von 

Wind- und Solarparks sowie Biomassekraftwerken teilhaben können und wie dies 

in den rechtlichen Vorschriften auf eine eindeutige und verbindliche Art und Weise 

verankert werden kann;

c) eine bessere europaweite Vernetzung und den Aufbau dezentraler 

Versorgungsstrukturen auf der Grundlage intelligenter Netze (Smart Grid) zu 

beschleunigen und die Energieversorgung der Abnehmer mit notwendigen 

Energiequellen wie den Erneuerbaren Energien und den notwendigen Umbau der 

Energieversorgung mit Erneuerbaren Energien zu gewährleisten. Insoweit wird 

der Beschluss des 10. Parlamentsforums [Ziffer 2.1 der Kieler Schlussresolution des 

10. Parlamentsforums (11. – 13. März 2012)] unterstrichen;

d) grenzüberschreitende Modellregionen für Erneuerbare Energien und intelligente 

Netze (Smart Grid) unter anderem auch mit dem Ziel der Energiestabilität und 

Energiesicherheit zu entwickeln, weil die Energieversorgungssicherheit als eine 

wichtige Grundlage der Daseinsvorsorge zu gewährleisten und zu stabilisieren ist. Dies 

dient zudem der Erfüllung europäischer, nationaler und regionaler Verpflichtungen 

im Bereich des Klimaschutzes, u.a. wird beispielhaft auf die Absichtserklärung zum 

„Entwicklungskonzept der grenzüberschreitenden Metropolregion Stettin“ von Ende 

November 2012 verwiesen;

e) Gemeinschaftsprojekte auf europäischer Ebene insbesondere in Bezug auf die 

Entwicklung von lokalen Energieplänen oder auch von Bioenergiedörfern zu initiieren, 

zum Beispiel im Rahmen des Programms „Intelligente Energie - Europa“, mit dem 

Ziel, kommunale Energiestrategien zu entwickeln und Energiepartnerschaften zu 

begründen, weil dies große Chancen für den ländlichen Raum bietet, insbesondere 

im Hinblick auf Energieautarkie, Arbeitsplätze, Wertschöpfung et cetera;

f ) Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten außerhalb der Ballungsgebiete 

im Bereich der Erneuerbaren Energien zu stärken; 
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g) den Aufbau entsprechender Kompetenzzentren für Erneuerbare Energien im 
ländlichen Raum zu prüfen, die insbesondere der Information und Beratung von 
Verbrauchern und Unternehmen dienen. Im grenzüberschreitenden Kontext sollten 
dazu europäische Fördermittel und Programme (wie z. B. Interreg) genutzt werden.

h) beim Ausbau der Erneuerbaren Energien im ländlichen Raum folgende Ziele in den 
Vordergrund zu stellen:

- die Gewinnung von Bioenergieträgern,

- die Optimierung der Rahmenbedingungen der lokalen Wirtschaft sowie

- der Ausbau der dezentralen Energiewirtschaft. 
Dabei sollten, insbesondere im ländlichen Raum, auch Informationsmöglichkeiten 
über den Zugang von EU-Fördermitteln und von Niedrigzinskrediten angeboten 
werden;

i) Die Entwicklung von Übertragungs-, Verteiler- und Messsystemen mit folgenden 
Maßnahmen zu verbinden: 

- der Qualitätsverbesserung der Energielieferungen,

- der Ermöglichung der Übertragung von Strom- und Wärmeenergie aus 
Erneuerbaren Energien,

- der Verlustminimierung in Übertragungs- und Verteilsystemen,

- der Optimierung der Energieeffizienz in Energiequellen und in Übertragungs- 
und Verteilsystemen (Steigerung des Wirkungsgrades in der Energieerzeugung 
und Verlustminimierung) und bei den Endverbrauchern (Reduzierung des 
Energieverbrauchs) 

- der Reduzierung der Kosten der Energielieferungen für Endverbraucher, 

- Schaffung von Anreizsystemen für Anbieter- und Übertragungsnetzbetreiber zur 
Verbesserung ihrer Energieeffizienz.

In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung der Richtlinie der Europäischen 
Union 2012/27/EU vom 25. Oktober 2012 über Energieeffizienz hervorgehoben, die 
vorsieht, dass ein intelligentes Stromnetz, das wirtschaftlich effektiv das Verhalten und 
Maßnahmen aller angebundenen Nutzer - Erzeuger und Empfänger - integriert, als 

Instrument zur Verbesserung der Stromversorgungsqualität dienen kann;
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j) Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie Energieeffizienzmaßnahmen auf allen 

Ebenen zu verstärken, um einerseits die Energiekosten für Unternehmen und 

private Haushalte sowie andererseits Schadstoffemissionen im Sinne des Klima- und 

Umweltschutzes zu reduzieren. Insoweit wird die Beschlusslage des Parlamentsforums 

Südliche Ostsee [Ziffer 2.2 der Kieler Schlussresolution des 10. Parlamentsforums (11. – 

13. März 2012)] unterstrichen;

k) die Rahmenbedingungen für die Intensivierung von Maßnahmen

- zur Erhöhung der Energieeffizienz von Gebäuden, darunter zur Umsetzung von 

Wärmemodernisierungsmaßnahmen,

- zur Förderung umweltgerechter Lösungen im Bereich der Wärmeversorgung bei 

der Beachtung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung, 

-  zur Förderung intelligenter Wärmeversorgungssysteme

zu verbessern;

l) Bestands- und Monitoringmaßnahmen in die Wege zu leiten in Bezug auf die 

Daten im Bereich der Nutzung und der Kosten von Energien (Strom, darunter aus 

Erneuerbaren Energien, Fernwärme, Erdgas) für ein angemessenes Umwelt- und 

Energiemanagement im Bereich der öffentlichen Verwaltung.

3. ist der Auffassung, 

dass der Ausbau der Elektromobilität und die verstärkte Nutzung regenerativer Energie-

quellen nur auf einer gesicherten Rohstoffbasis bewältigt werden können. Vor diesem Hin-

tergrund wird eine Verbesserung der Rohstoffeffizienz und eine stärkere Nutzung sekundä-

rer Rohstoffe durch Recycling als notwendig angesehen, um die Rahmenbedingungen für 

eine nachhaltige Rohstoffversorgung und -wirtschaft innerhalb der Region der südlichen 

Ostsee zu verbessern. Dazu ist es erforderlich, die Entwicklung und Forschung von Roh-

stoffalternativen und Technologien für die Energie- und Rohstoff-Rückgewinnung voran-

zutreiben.
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II. Tourismus

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee 

1.  unterstreicht, 

dass der Tourismus für die gemeinsame Entwicklung in der südlichen Ostsee ein wichtiger 

Impulsgeber ist;

2.  sieht es daher als notwendig an, 

alle bestehenden Potenziale für eine grenzüberschreitende Kooperation zu prüfen und zu 

nutzen, um die Ostseeregion insbesondere als Destination für den internationalen Tourismus 

durch neue Angebote und Produkte attraktiver und bekannter zu machen. Zur Bewältigung 

des demografischen Wandels sollte der Fokus dabei auf die Entwicklung und Vermarktung 

barrierefreier Angebote und Dienstleistungen gelegt werden;

3.  sieht den dringenden Bedarf, 

die erforderliche touristische Infrastruktur unter anderem in Bezug auf die Hafeneinrichtun-

gen, Marinas und eine leistungsfähige Straßen- und Eisenbahnverbindung entlang der pol-

nischen Ostseeküste bis in das Gebiet Kaliningrad sowie der Hinterlandverkehrsanbindungen 

weiter zu vernetzen; 

4.   appelliert an die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und den Rat der  

Europäischen Union

a) in Anbetracht der Diskussionen auf europäischer Ebene die Förderung der 

touristischen Infrastruktur in den Förderkatalog für die neue EU-Förderperiode mit 

aufzunehmen und den Förderschwerpunkt „Innovation“ nicht 

nur auf technische Entwicklungen zu beschränken, sondern auch auf den 

Dienstleistungs- und Marketingbereich auszuweiten,

b) dafür Sorge zu tragen, dass Maßnahmen außerhalb der Infrastrukturerweiterung, wie 

etwa Schulungen und Tourismusproduktförderung, weiter gefördert werden können; 
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5.  appelliert an die Regierungen der Ostseeanrainerstaaten im Einklang mit der Resolution 
des 5. Ostsee-Tourismusforums vom 15. November 2012 in Rostock, 

a) sich an der Entwicklung eines gemeinsamen Rahmens für die Tourismuspolitik im 
Ostseeraum mit Blick auf gemeinsame Ziele und Maßnahmen zu beteiligen und 

b) die Etablierung einer gemeinsamen Kooperationsplattform auf transnationaler 
Ebene zur Förderung des Austauschs und der Entwicklung gemeinsamer Projekte 
zu unterstützen und hierbei das Ostsee-Tourismusforum, das auch auf Initiative 
des Parlamentsforums Südliche Ostsee ins Leben gerufen wurde, als zentrales 
Veranstaltungsformat zu verankern;

6.  sieht die Schaffung verstärkter Möglichkeiten einer grenzüberschreitenden Ausbildung in 
den gastgewerblichen Berufen als erforderlich an, um im Tourismusbereich sowohl dem 
Fachkräftebedarf zu begegnen als auch Ausbildungs- und Berufsperspektiven für Jugend-
liche zu schaffen; 

7.  hebt erneut die Bedeutung des Maritimen Tourismus auch für die Entwicklung der Seehä-
fen hervor. Insofern wird die Beschlusslage des Parlamentsforums Südliche Ostsee [Ziffer 
2 der Elbinger Resolution des 8. Parlamentsforums Südliche Ostsee (vom 21. bis 23. Mai 
2010)] unterstrichen.

III. Integrierte Meerespolitik – „Blaues Wachstum“

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee 

1.  appelliert an die Regierungen auf regionaler und nationaler Ebene sowie die Europäische 
Kommission,

in Bezug auf Raumordnung und Landesplanung im Allgemeinen und maritime Raum-
ordnung im Besonderen die grenzüberschreitenden Kontakte – unabhängig von inter-
national raumbedeutsamen Maßnahmen sowie Ansprüchen von Metropolregionen und 
ländlichen Regionen – auszubauen, weil dies eine gute Grundlage darstellt, unterschied-
liche Nutzungsansprüche und Interessen gegeneinander abzuwägen und Nutzungskon-
flikte zu vermindern; 
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2. begrüßt in Bezug auf die Europäische Ebene

a) die Bemühungen der EU-Kommission für Maßnahmen, die der Entwicklung des 

Blauen Wachstums dienen, und in diesem Zusammenhang im Sinne einer modernen 

Industriepolitik insbesondere die EU-Initiative „LeaderShip 2020“,

b)  den Vorschlag der Europäischen Kommission, maritime Themen in den Verhandlun-

gen zum mehrjährigen Finanzrahmen 2014 - 2020 verstärkt zu berücksichtigen. Zur 

Kommerzialisierung vorhandenen Knowhows in den oben bezeichneten Bereichen 

wird es außerdem als erforderlich angesehen, dass auch das mit 86 Milliarden EUR 

ausgestattete Horizont-2020-Programm der EU als Nachfolger des aktuellen For-

schungsrahmenprogramms aktiviert wird, 

c) das Konzept der Europäischen Kommission, nationale und regionale Strategien zur 

intelligenten Spezialisierung zu entwickeln, um eigene Wettbewerbsvorteile optimal 

zu nutzen, Standortvorteile zu stärken und die interregionale Zusammenarbeit zu 

fördern;

3.  sieht es in Bezug auf die Europäische Ebene als notwendig an,

a)  dass sich die Förderkulisse der EU grundlegend ändert. Eine wesentliche Rolle neben 

den sektoralen Förderprogrammen sollten Förderprogramme spielen, die so weit wie 

möglich einen integrativen Ansatz verfolgen (zum Beispiel Mehrfachnutzung von 

Offshore-Windparks zur Energiegewinnung und für Aquakultur),

b)  dass die Wahrnehmung über die maritime Wirtschaft als eine europäische Schlüssel-

branche auch in küstenfernen Regionen gestärkt wird,

c)  dass zur Sicherung der maritimen Standorte in der südlichen Ostsee Kredit-, Bürg-

schafts- und Förderzusagen an europäische Wertschöpfungsketten gekoppelt wer-

den;



 Europäische und internationale Angelegenheiten 1293

4.  sieht als erforderlich an,

a) Schifffahrtsunternehmen sowie die Werften, die im globalen Wettbewerb auf Mitbe-
werber stoßen, die von den eigenen Staaten unterstützt werden, zu stärken,

b) zur Stärkung der maritimen Wirtschaft zu prüfen, ob und wenn ja, welche wirtschaft-
lichen Anreizsysteme für die Flottenerneuerung durch Neubau und Nachrüstung 
vorgesehen werden können,

c) die Harmonisierung der logistischen Technik und Infrastruktur auf Schiffen sowie an 
Land weiter zu optimieren, um Wartezeiten in den Häfen noch stärker zu verringern,

d) die Vernetzung zwischen Industrie, Meerestechnik, Zulieferern und Forschung unter 
besonderer Berücksichtigung von maritimen Clustern zu verbessern, vermehrt 
Systemlösungen anzubieten und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für Forschung 
und Entwicklung zu prüfen, um industrielles Knowhow und einen möglichst hohen 
Wertschöpfungsanteil in der südlichen Ostsee zu erhalten,

e) die Förderung alternativer Schiffsantriebe und -treibstoffe, wie beispielsweise von 
Hybridsystemen, zu verbessern und auszuweiten,

f ) beim Aufbau beispielsweise einer Flüssiggas-(LNG)-Bunker-Infrastruktur unter Einbe-
ziehung entsprechender Betankungsstellen in den Häfen der Ostseeregion effektiv 
zusammenzuarbeiten. Dies entspricht auch einer Forderung der 20. Ostseeparlamenta-
rierkonferenz im Hinblick darauf, dass der Förderung technologieoffener Lösungen zur 
Reduzierung von Emissionen und der Entwicklung internationaler Standards für die land-
seitige Energieversorgung durch Gas und Strom angesichts der verbindlichen Begren-
zung des Schwefelanteils in Schiffstreibstoffen ab 2015 eine hohe Bedeutung zukommt, 

g) eine stärkere Integration von Studium und Ausbildung in der maritimen Wirtschaft 
voranzutreiben, sodass die gewerblich-technischen Ausbildungskapazitäten in den 
Unternehmen gestärkt werden, sowie Berufsbilder zu überprüfen und nachhaltige 
Personalführung und -entwicklung zu verfolgen, weil mit der Neuausrichtung der 
Schiffbauindustrie in der südlichen Ostsee ein strukturell bedingter erhöhter Bedarf an 
einer qualifizierten Fachkräfteaus- und -weiterbildung einhergeht,

h) die regionale Zusammenarbeit unter besonderer Berücksichtigung der Zusammenar-
beit zwischen Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft zu intensivieren.
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IV. Jugend im Ostseeraum

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee 

1. erkennt 

die hohe Bedeutung des „Ostseesekretariates für Jugendangelegenheiten“ für die Ju-

gendzusammenarbeit im Ostseeraum an.

2. unterstützt 

 seine Arbeit sowie die Durchführung eines jährlichen Ostseejugendforums und ist an 

einer Zusammenarbeit mit dem Ostseejugendsekretariat interessiert, um legitimierte 

Vertreter und Vertreterinnen der Jugend in seine Arbeit einzubinden.

3. begrüßt die Leitinitiative „Jugend in Bewegung“ zur Umsetzung der Strategie „Europa 

2020“ und hält es für erforderlich,

a)  Möglichkeiten einer grenzüberschreitenden Verbundausbildung zu prüfen, um die 

Qualität der Berufsausbildung zu verbessern, den Fachkräftenachwuchs zu sichern 

und die Geschäftsbeziehungen zu den Partnern in diesem Bereich zu intensivieren 

sowie

b ) Möglichkeiten zu prüfen, die zu einer Erhöhung und qualitativen Verbesserung der 

grenzüberschreitenden Mobilität im Hochschulraum der südlichen Ostsee führen 

können, um den zunehmenden Fachkräftebedarf zu sichern und die Position der 

Absolventinnen und Absolventen als Arbeitskraft durch die steigenden Ansprüche 

des Arbeitsmarktes an die Beschäftigung zu stärken.
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V. Kultur

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee 

1.  begrüßt, dass das Thema „Kultur und kulturelle Identität“ als neues Handlungsfeld Eingang 
in die EU-Ostseestrategie gefunden hat;

2.  sieht es als erforderlich an, dass für das kommende EU-INTERREG-Programm für die 
Ostseeregion ab 2014 Mittel für die Förderung von Projekten für diesen Bereich zur 
Verfügung stehen.

VI. 12. Parlamentsforum Südliche Ostsee

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee

dankt der Kaliningrader Gebietsduma für die Bereitschaft, das 12. Parlamentsforum 
Südliche Ostsee im Jahre 2014 auszurichten.

Sejmik der Woiwodschaft Pommern Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Sejmik der Woiwodschaft Westpommern Schleswig-Holsteinischer Landtag

Sejmik der Woiwodschaft Ermland-Masuren 

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg

Kaliningrader Gebietsduma 

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen des 11. Parlamentsforums 
Südliche Ostsee in Schwerin vom 2. bis 4. Juni 2013
- Drucksache 6/2345 -

• Beschluss während der 53. Landtagssitzung am 13.11.2013:
Annahme des Antrages
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c) 12. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Kaliningrad, 2014

Vom 19. bis 22. Mai 2014 fand das 12. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Kaliningrad statt. 

Delegierte der Länderparlamente aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern, der polnischen Sejmiks aus Westpommern, Pommern und Ermland-Masuren sowie die 

Kaliningrader Gebietsduma der Russischen Föderation beteiligten sich an der Konferenz. Dar-

über hinaus hat der Stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen 

Bundestages eine Rede zur Bedeutung der Aufrechterhaltung der regionalen Partnerschaften 

in international schwierigen Zeiten gehalten.

Inhaltlicher Schwerpunkt des 12. Parlamentsforums Südliche Ostsee war der Tourismus der 

Südlichen Ostsee, insbesondere unter den Aspekten der Kultur, der Bildung, der Gesundheit 

sowie der Ökologie und Nachhaltigkeit. Das Parlamentsforum stand unter dem Motto „Südli-

che Ostsee - neues Tourismuszentrum Europas“. Der Fokus des politischen Interesses lag auf 

den Rahmenbedingungen der gemeinsamen Vermarktung der Region Südliche Ostsee, der 

Schaffung einer gemeinsamen touristischen Infrastruktur, der regionalen Gesundheitswirt-

schaft, dem Schutz des gemeinsamen natürlichen und kulturellen Erbes sowie dem Küstenzo-

nenmanagement. Rund 80 Parlamentarier, Sachverständige und Verwaltungsmitarbeiter aus 

Deutschland, Polen und Russland berieten über diese für alle beteiligten Regionen relevanten 

Themen.

Mit der Resolution wurden Ergebnisse und Handlungsbedarfe für die Regionalentwicklung in 

der südlichen Ostsee zu den vorbezeichneten Themen formuliert. Dabei standen die Identifi-

kation gemeinsamer Interessen und die Definition daraus abzuleitender Konsequenzen in den 

Schwerpunktbereichen im Mittelpunkt (vgl. Teil I bis Teil V der Resolution).

Insgesamt wurden die in der Resolution des 12. Parlamentsforums Südliche Ostsee enthal-

tenen Empfehlungen anhand von Beiträgen aus den Partnerparlamenten und anhand von 

Vorträgen im Rahmen von Podiumsdiskussionen in den Schwerpunktbereichen des Parla-

mentsforums ausgearbeitet, in denen Sachverständige und Experten aus den Regionen zu 

den Themenkomplexen berieten. Eine vorbereitende Arbeitsgruppensitzung des Parlaments-

forums Südliche Ostsee, in deren Mittelpunkt die Erarbeitung der Resolution stand, fand vom 

3. bis 4. April in Olsztyn statt. Weitere Arbeitsgruppensitzungen fanden vom 27. - 28. Januar 

2014 in Danzig und am 11. Februar 2014 in Kiel statt.
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Resolution des 12. Parlamentsforums Südliche Ostsee in Kaliningrad, 
19. bis 22. Mai 2014

Das 12. Parlamentsforum Südliche Ostsee hat während seiner Konferenz vom 19. bis 22. Mai 

2014 in Kaliningrad das Thema

„Südliche Ostsee neues Tourismuszentrum Europas“

insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für die Tourismuse-

ntwicklung unter Berücksichtigung bildungspolitischer und umweltpolitischer Gesichtspunk-

te beraten. Das Parlamentsforum hat auf der Grundlage von Beratungen mit Sachverständigen 

aus allen beteiligten Regionen gemeinsame Leitlinien mit dem Ziel formuliert, die Region der 

südlichen Ostsee als neues Tourismuszentrum Europas zu positionieren.

Insgesamt ergibt sich die Notwendigkeit, den Tourismus als wichtigen Wirtschaftssektor zu 

entwickeln und in seinen unterschiedlichen Ausprägungen – etwa als Kulturtourismus, Bil-

dungstourismus, Gesundheitstourismus und im Hinblick auf Ökologie und Nachhaltigkeit – zu 

fördern.

So werden auch mit der Schlussresolution des 12. Parlamentsforums Südliche Ostsee erneut 

Ergebnisse und Handlungsbedarfe für die Regionalentwicklung in der südlichen Ostsee zu 

diesem Schwerpunktthema formuliert. Adressaten sind die jeweils verantwortlichen Entschei-

dungsträger auf den unterschiedlichen Stufen des europäischen Mehrebenensystems. Dazu 

zählen im Einzelnen: Das Europäische Parlament und die EU-Kommission, Institutionen im Ost-

seeraum (BSPC, CBSS, HELCOM, VASAB), Internationale Organisationen (IMO), die nationalen 

und regionalen Regierungen und Selbstverwaltungen ebenso wie die Partnerparlamente in 

der südlichen Ostsee.
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Dafür sehen die beteiligten Regionen folgenden Handlungsbedarf:

I. Tourismus im Allgemeinen in der Südlichen Ostsee

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee sieht es als erforderlich an,

1. die Entwicklung integrierter touristischer Produkte und den Ausbau von Netzwerken 

touristischer Institutionen zu unterstützen. Dies betrifft insbesondere eine gemeinsame 

Plattform zur Stärkung der touristischen Zusammenarbeit auf transnationaler 

Ebene, vor allem hinsichtlich der Entwicklung und Umsetzung von gemeinsamen 

Marketingstrategien und Projekten. Dies sichert in der Tourismuspolitik eine enge 

Kooperation der Anliegerstaaten der Südlichen Ostsee und auch der übrigen 

Ostseeanrainer. Ziel muss es dabei sein, das Ostsee-Tourismusforum, das auch als 

Initiative des Parlamentsforums Südliche Ostsee ins Leben gerufen wurde, als zentrales 

Veranstaltungsformat zu verankern;

2. den Tourismus in den Regionen der Südlichen Ostsee so weiterzuentwickeln, dass er 

einerseits die wirtschaftliche Entwicklung dieser Regionen weiter voranbringt und 

andererseits dem Grundsatz der Nachhaltigkeit Rechnung trägt. Dies gilt insbesondere 

für den Wassertourismus sowie den Bau von Marinas und Jachthäfen sowie den 

Fahrradtourismus;

3. dass gemeinsame Vorhaben – mit dem Ziel der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 

Tourismuswirtschaft – hohen Anforderungen unter folgenden Aspekten genügen:

- dem Erhalt und dem Schutz von Umwelt, Natur und kulturellem Erbe

- der Verkehrsinfrastruktur

- der partnerschaftlichen Zusammenarbeit sowie

- der Nutzung des Forschungs- und Entwicklungspotenzials;
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4. dass die regionenübergreifende, gemeinsame Vermarktung der Südlichen Ostsee 

erheblich intensiviert wird. Dazu gehören

- hervorragende touristische Angebote, die insbesondere auch das gemeinsame 

kulturelle Erbe des Ostseeraumes betreffen als charakteristisches und verbindendes 

Merkmal für diesen Teil Europas,

- die Entwicklung einer übergreifenden Vermarktungsplattform für touristische 

Angebote wie die Ergebnisse von Projekten wie „Enjoy South Baltic“ unter Einbindung 

der kleinen und mittleren Unternehmen über die in den einzelnen Regionen für 

Tourismus zuständigen Institutionen;

5. die gemeinsame Nutzung von Qualitäts- und Produktstandards zu befördern und regt an, 

dieses Thema im Rahmen des Ostseetourismusforums aufzugreifen.

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee sieht positive Effekte im kleinen Grenzverkehr zwischen 

der Kaliningrader Oblast und den polnischen Regionen.

II. Kultur im Tourismus der Südlichen Ostsee

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee sieht in Bezug auf die verstärkte Berücksichtigung kultu-

reller Aspekte in der weiteren touristischen Entwicklung der Südlichen Ostsee folgende Maß-

nahmen als notwendig an:

1. Vor dem Hintergrund der Aufnahme der Priorität „Kultur und regionale Identität“ in die 

EU-Ostseestrategie als auch der Förderfähigkeit von Innovationen in der Kultur- und 

Kreativwirtschaft in dem neuen Interreg-Ostseeprogramm für 2014 bis 2020 sollten 

vorrangig Vorhaben gefördert werden, die einen kulturellen und wirtschaftlichen 

Charakter aufweisen;

2. Die weitere Vertiefung eines grenzüberschreitenden Kulturdialoges und dessen gezielte 

Nutzbarmachung für die Tourismuswirtschaft in der jeweiligen Grenzregion.
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III. Bildung im Tourismus der Südlichen Ostsee

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee sieht

– vor dem Hintergrund, dass Bildung zu den wesentlichsten Wachstumsfaktoren der Region 

gehört und sie die hohe Qualität der Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu anderen Gebieten 

Europas garantiert –

in Bezug auf die verstärkte Berücksichtigung bildungspolitischer Aspekte in der weiteren tou-

ristischen Entwicklung der Südlichen Ostsee folgende Maßnahmen als notwendig an:

1. Fachkräfte in der Tourismuswirtschaft durch Weiterbildung und die Aufwertung der 

Berufsbilder zu gewinnen;

2. die Umsetzung gemeinsamer Bildungsprojekte im Rahmen des EU-Ostsee-Programms 

sowie des Programms Südliche Ostsee (South Baltic Programme), mit dem Ziel, eine 

neue Generation maritimer Fachkräfte zur Verfügung zu haben, die insbesondere auf den 

Gebieten qualifiziert sind, also in den Bereichen Verkehr, Seerecht, Umweltschutzrecht 

und Erneuerbare Energien. Dabei sollte besonderer Wert auf die Innovationsfähigkeit, die 

Interdisziplinarität und die Internationalisierung der jungen Fachkräfte gelegt werden, 

was insbesondere auch durch Sommerschulen und Internetplattformen zum Wissens- 

und Erfahrungsaustausch zu fördern ist;

3. gemeinsame grenzüberschreitende Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der 

Südlichen Ostsee als Lebens- und Arbeitsraum für Fachkräfte, um deren Abwanderung 

und damit eine Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit der Region zu verhindern;

4. die Zusammenarbeit von Einrichtungen zur Umschulung, Weiterbildung und Integration 

in- und ausländischer Fachkräfte in Gesundheits- und Tourismusberufen zu verstärken;

5. dazu ist ein grenzüberschreitendes Weiterbildungsinformationssystem für Fachkräfte in 

der Tourismuswirtschaft einschließlich der Vernetzung der in diesem Bereich zuständigen 

Institutionen (Arbeitsagenturen, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, 

Bildungszentren) anzustreben;
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6. die Erweiterung der grenzüberschreitenden wechselseitigen Anerkennung und 

Akzeptanz entsprechender Berufsabschlüsse auf der Grundlage einer engen 

Zusammenarbeit der zuständigen öffentlichen Institutionen und der Tourismuswirtschaft;

7. die Erweiterung von Jugendaustauschprogrammen zum Beispiel in Schulen und anderen 

Bildungseinrichtungen und die Erweiterung der Sprachkompetenzen der Menschen in 

der Region sowie eine stärkere Berücksichtigung interkultureller Kompetenzen in der 

Berufsausbildung und die Entwicklung grenzüberschreitender Strukturen

in der Berufsausbildung.

IV. Gesundheit im Tourismus der Südlichen Ostsee

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee sieht in Bezug auf die verstärkte Berücksichtigung der 

Gesundheitswirtschaft in der weiteren touristischen Entwicklung der Südlichen Ostsee folgen-

de Maßnahmen als notwendig an:

1. den Fokus im Gesundheitswesen verstärkt auf Prävention als integralen Bestandteil der 

Gesundheitsversorgung zu legen;

2. ein überregionales Netzwerk zur Bedarfs- und Kapazitätsanalyse von 

Rehabilitationsangeboten in der Region der Südlichen Ostsee zu etablieren;

3. Kompetenzzentren für den Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in kommerzielle 

Produkte und 

Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention zu unterstützen;

4. die präventiven Angebote von Rehabilitationskliniken in der Region der Südlichen Ostsee 

stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit älterer Menschen zu rücken;

5. im Zuge des demographischen Wandels stärker darauf hinzuwirken, ältere Reisende 

wirksamer in den Fokus der Tourismuswirtschaft zu rücken und touristische Angebote auf 

ihre Bedürfnisse auszurichten;

6. Kriterien und Definitionen zur Barrierefreiheit zu vereinheitlichen und entsprechende 

Informationen zur Verfügung zu stellen.
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V. Ökologie und Nachhaltigkeit im Tourismus der Südlichen Ostsee

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee

sieht folgende Maßnahmen in Bezug auf die verstärkte Berücksichtigung von Aspekten der 
Ökologie und Nachhaltigkeit in der weiteren touristischen Entwicklung der Südlichen Ostsee 
als notwendig an:

1. unter Berücksichtigung der Aktivitäten der Helsinki Kommission zum Schutz der 
Meeresumwelt (HELCOM) die Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz vor in der Ostsee 
versenkten chemischen Waffen und Munitionsaltlasten;

2. die Intensivierung der grenzüberschreitenden Kooperation in der Region der Südlichen 
Ostsee ohne Rücksicht auf die EU-Mitgliedschaft der Staaten sowie ihre Zugehörigkeit zu 
unterschiedlichen politischen Systemen, um deutlich zu machen, dass Umweltaspekte 
keine politischen Grenzen kennen;

3. in Bezug auf die regionalen Folgen des globalen Klimawandels für den Ostseeraum 
gemeinsam in einem Netzwerk der wissenschaftlichen Einrichtungen der Anrainer eine 
grenzüberschreitende Strategie für den Umgang mit den voraussichtlich zukünftigen 
Veränderungen zu entwickeln;

4. die Berücksichtigung der Interessen der Tourismuswirtschaft bei der Weiterentwicklung 
der Ostseestrategie ebenso wie in der Raumplanung, im Rahmen von Strategien zum 
Schutz der Ostseeumwelt und als Teil einer integrierten Meerespolitik;

5. die Entwicklung und Umsetzung von innovativen Lösungen für den bedeutenden 
Kreuzfahrttourismus und die Schifffahrt, im Übrigen unter Mitwirkung von allen 
relevanten Akteuren für Clean Shipping und Clean Harbour;

6. im Rahmen des Europäischen Gemeinschaftssystems für Umweltmanagement- und 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS) ökotouristische Initiativen zu gestalten und Initiativen 
der touristischen Zusammenarbeit durch Anschubprojekte („Seed-Money“) zu initiieren;

7. die Umsetzung der Grundsätze des Integrierten Küstenzonenmanagements mit dem Ziel 
zu forcieren, einen sachgerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Tourismus und 
des Küstenschutzes herbeizuführen und notwendige Investitionen in beiden Bereichen 
vorzunehmen.
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VI. 13. Parlamentsforum Südliche Ostsee

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee dankt der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Ham-

burg für die Bereitschaft, das 13. Parlamentsforum Südliche Ostsee im Jahre 2015 vom 19. bis 

21. April auszurichten.

Kaliningrader Gebietsduma Sejmik der Woiwodschaft Westpommern

Landtag Mecklenburg-Vorpommern Sejmik der Woiwodschaft Pomorskie

Landtag Schleswig-Holstein Sejmik der Woiwodschaft Ermland und Masuren

Bürgerschaft der Freien und  

Hansestadt Hamburg

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen des 12. Parlamentsforums  
Südliche Ostsee in Kaliningrad vom 19. bis 22. Mai 2014
- Drucksache 6/3054 -

• Beschluss während der 71. Landtagssitzung am 02.07.2014:

 Annahme des Antrages
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d) 13. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Hamburg, 2014

Vom 19. bis 21. April 2015 fand das 13. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Hamburg statt. De-

legierte der Länderparlamente aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

der polnischen Sejmiks aus Westpommern, Pommern und Ermland-Masuren sowie die Kali-

ningrader Gebietsduma der Russischen Föderation und des Regionalparlamentes der schwe-

dischen Region Schonen beteiligten sich an der Konferenz. 

Das Parlamentsforum stand unter dem Motto „Wissenschafts- und Hochschulkooperation im 

Ostseeraum“. Der Fokus des politischen Interesses lag auf den Rahmenbedingungen einer 

Zusammenarbeit im Bereich der Wissenschafts- und Hochschulpolitik in der Region Südliche 

Ostsee, insbesondere hinsichtlich der Studierendenmobilität, der Verbesserung der Wettbe-

werbsfähigkeit der Region in diesem Bereich, der stärkeren Erforschung des demografischen 

Wandels in der Region, der Auswirkungen des Klimawandels auf die Ostseeregion sowie der 

Bekämpfung multiresistenter Keime. Rund 80 Parlamentarier, Sachverständige und Verwal-

tungsmitarbeiter aus Deutschland, Polen, Russland und Schweden berieten über diese für alle 

beteiligten Regionen relevanten Themen. 

Mit der Resolution wurden Ergebnisse und Handlungsbedarfe für die Regionalentwicklung in 

der südlichen Ostsee zu dem vorbezeichneten Thema formuliert. Dabei stand die Identifika-

tion gemeinsamer Interessen und die Definition daraus abzuleitender Konsequenzen in den 

Schwerpunktbereichen im Mittelpunkt (vgl. Teil 2 bis Teil 4 der Resolution). 

Insgesamt wurden die in der Resolution des 13. Parlamentsforums Südliche Ostsee enthal-

tenen Empfehlungen anhand von Beiträgen aus den Partnerparlamenten und anhand von 

Vorträgen im Rahmen von Podiumsdiskussionen in den Schwerpunktbereichen des Parla-

mentsforums ausgearbeitet, in denen Sachverständige und Experten aus den Regionen zu 

den Themenkomplexen berieten. Eine vorbereitende Arbeitsgruppensitzung des Parlaments-

forums Südliche Ostsee, in deren Mittelpunkt die Erarbeitung der Resolution stand, fand vom 

26. bis 27. März in Kiel statt. 
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Resolution des 13. Parlamentsforums Südliche Ostsee in Hamburg, 
19. bis 21. April 2015

Das 13. Parlamentsforum Südliche Ostsee hat während seiner Konferenz vom 19. bis 21. April 

2015 in Hamburg das Thema

 „Wissenschafts- und Hochschulkooperation im Ostseeraum“ 

beraten. Die Ergebnisse und Aussagen sollen unter anderem in die Arbeit der Ostseeparla-

mentarierkonferenz (www.bspc.net) einfließen. Das Parlamentsforum hat auf der Grundlage 

von Beratungen mit Sachverständigen aus allen beteiligten Regionen gemeinsame Leitlinien 

mit dem Ziel formuliert, die Region der südlichen Ostsee als international wettbewerbsfähige 

Wissenschaftsregion mit globaler Ausstrahlung zu positionieren. Sie können eine thematische 

Bereicherung der polnischen Präsidentschaft im Ostseerat (CBSS) darstellen.

So werden auch mit der Schlussresolution des 13. Parlamentsforums Südliche Ostsee Ergeb-

nisse und Handlungsbedarfe für die Regionalentwicklung in der südlichen Ostsee zu dem 

Schwerpunktthema formuliert. Adressaten sind die jeweils verantwortlichen Entscheidungs-

träger auf den unterschiedlichen Stufen des europäischen Mehrebenensystems. Dazu zäh-

len im Einzelnen: Das Europäische Parlament und die EU-Kommission, Institutionen im Ost-

seeraum (Ostseerat, HELCOM, VASAB), Internationale Organisationen (IMO), die nationalen und 

regionalen Regierungen und Selbstverwaltungen ebenso wie die Partnerparlamente in der 

südlichen Ostsee.

Dafür sehen die beteiligten Regionen folgenden Handlungsbedarf:
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I. Wissenschafts- und Hochschulkooperation im Ostseeraum

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee 

1. ist der Auffassung, dass

a) die Ostseeregion im globalen Maßstab nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsraum, 

sondern auch eine wettbewerbsstarke Wissensregion mit einer exzellenten 

Hochschul- und Forschungsinfrastruktur ist,

b) nur gut vernetzte Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen ihre 

gesellschaftlichen Kernaufgaben in Lehre und Forschung erfüllen können,

c) international ausgerichtete Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen einen 

wichtigen Beitrag zum geistigen, technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt 

sowie zum Dialog der Kulturen leisten und wesentlicher Innovationstreiber für die 

wirtschaftliche Prosperität und Zukunftsfähigkeit des Ostseeraums sind,

d) daher die Kooperation der Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in der 

Ostseeregion weiter gestärkt werden sollte, u.a. durch grenzüberschreitende 

Forschungsverbünde,

e) die praktische Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf der Grundlage einer 

engen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft weiter intensiviert 

werden sollte,

f ) eine gut aufgestellte Wissenschaftslandschaft einen wichtigen Beitrag leisten kann, 

um eine höhere Beschäftigungsquote zu erzielen,

g) Hochschulen auch den Auftrag einer verantwortungsbewussten Entwicklung der 

Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft einer Region und darüber hinaus annehmen 

müssen,

h) Hochschulen sich besonders im Ostseeraum der Friedens- und Konfliktforschung 

widmen und sich hier stärker vernetzen sollten,
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i) der Klimawandel auch auf die Ostseeregion einen starken Einfluss haben 
wird. Die damit einhergehenden Herausforderungen sollten auch in der 
Wissenschaftslandschaft behandelt werden,

j) gerade eine Küstenregion besonders engagiert für den Schutz der Meere eintreten 
sollte. Die Wissenschaft kann hierzu einen besonders wichtigen Teil beitragen;

2. sieht den dringenden Bedarf,

a) die Wissenschaftskooperationen in der Ostseeregion qualitativ und quantitativ zu 
intensivieren.

b) Wissenschaftskooperationen im universitären und außeruniversitären Bereich im 
Ostseeraum durch den strategischen Ausbau bestehender und neu zu begründender 
Partnerschaften zu stärken und Verbesserungspotenziale auszuschöpfen, etwa 
durch den Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Studierenden 
und Ideen, die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen und das gemeinsame 
Auftreten bei überregionalen, EU-weiten Wettbewerben und interdisziplinären 
Forschungsprojekten wie beispielsweise in der Form von Experimentier- und 
Praxislaboren,

c) die europäischen Stipendienprogramme für die Mobilität innerhalb der EU zu stärken 
sowie Austauschprogramme von Schulen im Ostseeraum sowie Sprachkurse und 
Summer Schools zu fördern,

d) die Mobilität auch von Lehrkräften innerhalb der EU zu stärken, um die Vorteile des 
wissenschaftlichen und kulturellen Austausches zu vermitteln und Vorurteile abbauen 
zu helfen,

e) die wechselseitige Anerkennung von Studienleistungen innerhalb der Bachelor- und 
Masterausbildung voranzutreiben, um einen weiteren Anreiz für die Teilnahme an 
Austauschprogrammen zu schaffen,

f ) die Verzahnung und Abstimmung der regionalen und nationalen Wissenschaftspolitik 
zu intensivieren, um einen im Integrationsgrad mit dem Binnenmarkt vergleichbaren 

gemeinsamen Forschungs- und Hochschulraum zu etablieren,
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g) die Forschungs- und Innovationsstrategien der regionalen und nationalen Akteure im 

Ostseeraum stärker miteinander zu koordinieren,

h) gemeinsame grenzüberschreitende Pilotmaßnahmen im Bereich der Erhöhung der 

Qualifikationen und Förderung der Beschäftigung vorzusehen, die geeignet sind, der 

Abwanderung junger und ausgebildeter Arbeitskräfte entgegenzuwirken und diese 

wissenschaftlich zu begleiten,

i) die Nutzung des Wissens- und Erfahrungspotentials der Arbeitskräfte aus den älteren 

Altersgruppen zu fördern und wissenschaftlich zu begleiten,

j) Internetplattformen zum Wissens- und Erfahrungsaustausch der Schüler und 

Studierenden im Ostseeraum zu schaffen und verbreitet zu nutzen sowie 

wissenschaftlich zu begleiten,

k) die Ziele der europäischen Gleichstellungstrategie auch in Wissenschaft und 

Forschung umzusetzen, 

l) dass die Hochschulen Strategien entwickeln müssen, um auf den demographischen 

Wandel in der Region der südlichen Ostsee zu reagieren,

m) die Forschung im Bereich der erneuerbaren Energien und im Bereich der Entwicklung 

der Energiesicherheit im Raum der südlichen Ostsee zu etablieren und zu vernetzen;

n) konkrete Förderinstrumente im Wissenschaftssektor im Ostseeraum zur Angleichung 

des Entwicklungsniveaus seiner Regionen durch Erhöhung des Innovationsniveaus 

und der Wettbewerbsfähigkeit mit Bezug zur maritimen Wirtschaft zu etablieren und 

die europäische Kooperation zu stärken;

3. sieht es daher als erforderlich an,

a) durch verstärkte Investitionen in Lehre und Forschung und Verbesserung der 

Entwicklungsbedingungen dafür Sorge zu tragen, dass der forschungs- und 

innovationsstarke Wissenschaftsstandort „Ostseeraum“ mit seinen gewachsenen 

Partnerschaften und Beziehungen weiter gefestigt und ausgebaut wird,
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b) eine neue Netzwerkstruktur in den Bereichen Wissenschaftspolitik und -management 

im Ostseeraum zu schaffen,

c) gezielt Netzwerke zum Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft 

und Wirtschaft auszubauen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft von 

Kleineren und Mittleren Unternehmen zu fördern,

d) auf der Basis der bestehenden Forschungseinrichtungen den Ostseeraum zu 

einer weltweit führenden Exzellenzregion im Bereich der Biomolekül- und 

Materialforschung weiterzuentwickeln,

e) die Wissenschaftskooperation auch in weiteren, noch gemeinsam zu identifizierenden 

Forschungsfeldern strategisch weiter auszubauen,

f ) gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, den alle Partnerregionen betreffenden 

demografischen Wandel wissenschaftlich aufzuarbeiten, gemeinsame Strategien 

im Umgang damit zu entwickeln und insbesondere dem damit einhergehenden 

Rückgang der Anzahl von Erwerbstätigen durch das „lebenslange Lernen“ sowie die 

Unterstützung und Förderung ihrer Mobilität zu begegnen, 

g) den Erfahrungsaustausch mit dem Ziel der Bekämpfung von multiresistenten Keimen 

und die Umsetzung der Forschung auf diesem Gebiet zu intensivieren,

h) Forschung und Anwendung im Bereich der Biotechnologie mit dem Ziel zu fördern, 

die Ressourcennutzung zu optimieren und die Innovationsfähigkeit im Bereich der 

südlichen Ostsee zu verbessern, 

i) im Zusammenhang mit dem für notwendig angesehenen Ausbau der erneuerbaren 

Energien und unter Bezugnahme auf die Forderungen des 11. Parlamentsforums 

Südliche Ostsee die Forschung im Hinblick auf Speichertechnologien und die 

gleichmäßige Bereitstellung erneuerbarer Energien zu intensivieren,

j) die Mobilität von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Studierenden 

innerhalb der Ostseeregion zu intensivieren und dadurch auch einen weiteren 

wichtigen Beitrag zum Entstehen einer regionalen Identität zu leisten,
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k) die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft in der Ostseeregion 

zu intensivieren, u.a. in der Umweltpolitik, anknüpfend an die Resolution des 

11. Parlamentsforums Südliche Ostsee, aber auch in anderen Bereichen, und den 

Wissenstransfer zu verbessern,

l) durch geeignete Maßnahmen das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für 

Bildung und Wissenschaft als wichtige Innovationsressource zu stärken,

m) die Voraussetzungen der Ostseeregion im globalen Wissenschaftswettbewerb weiter 

zu verbessern,

n)  das Bildungsangebot im Hochschulwesen im Südlichen Ostseeraum entsprechend 

(durch praktische Innovation, Interdisziplinarität, Individualität und Internationalität) 

zu ergänzen, um die Qualifikationen der Studierenden zu erhöhen und in Folge eine 

neue Generation der maritimen Experten zu schaffen,

o) soziale Inklusion zu fördern, indem man das Wissen und die Erfahrungen der 

Personen aus der Gruppe der „Best Agers” (55+) in der Wirtschaft, zur Entwicklung der 

Innovations-  und Wettbewerbsfähigkeit der Ostseeregion nutzt,

p) dass die Hochschulen in der Ostseeregion die Weiterentwicklung erneuerbarer 

Energien und ihrer ressourcenschonenden Nutzung auch weiterhin in den Bereichen 

Forschung und Lehre vorantreiben bzw. weiterentwickeln und diese gleichzeitig als 

große Chance verstehen;

4. appelliert an die Regierungen auf regionaler und nationaler Ebene sowie die Europäische 

Kommission,

a) die artikulierten Forderungen aktiv zum Wohle und zur Zukunftssicherung der 

gesamten Ostseeregion umzusetzen,

b) Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen bei ihren Internationalisierungs- und 

Kooperationsstrategien zu unterstützen, indem Rahmenbedingungen verbessert und 

Hilfestellungen geleistet werden,
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c) Kooperationen zwischen Schulen im Ostseeraum ebenso zu fördern wie Summer 

Schools und Sprachkurse,

d) den Schwerpunkt „Wissenschaft und Forschung“ bei der Überarbeitung des 

Aktionsplans der EU-Ostseestrategie stärker zu akzentuieren,

e) den Hochschulen eine ausreichende finanzielle Grundausstattung für Forschung, 

Lehre, Netzwerkarbeit und Wissenstransfer zu ermöglichen.

II. 14. Parlamentsforum Südliche Ostsee

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee dankt dem Schleswig-Holsteinischen Landtag für die 

Bereitschaft, das 14. Parlamentsforum im Jahr 2016 auszurichten.

Kaliningrader Gebietsduma  Sejmik der Woiwodschaft Westpommern

Landtag Mecklenburg-Vorpommern Sejmik der Woiwodschaft Pommern

Landtag Schleswig-Holstein Sejmik der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen des 13. Parlamentsforums  
Südliche Ostsee in Hamburg vom 19. bis 21. April 2015
- Drucksache 6/4106 -

• Beschluss während der 97. Landtagssitzung am 02.07.2015:

Annahme des Antrages
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e) 14. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Kiel, 2016

Vom 12. bis 14. Juni 2016 fand das 14. Parlamentsforum Südliche Ostsee in Kiel statt. Delegierte 

der Länderparlamente aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, der pol-

nischen Sejmiks aus Westpommern, Pommern und Ermland-Masuren sowie der Kaliningrader 

Gebietsduma der Russischen Föderation und des Regionalparlamentes der schwedischen Re-

gion Schonen beteiligten sich an der Konferenz. 

Das Parlamentsforum arbeitete zu dem Thema „Land-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft – 

Innovation und Zusammenarbeit im südlichen Ostseeraum“. Im Fokus des politischen Interes-

ses lagen insbesondere Fragen der Land- und Ernährungswirtschaft sowie der Nachhaltigkeit, 

des Klimawandels, der Entwicklung ländlicher Räume sowie der Sicherung der Welternährung, 

außerdem die gesunde Ernährung, der Verbraucherschutz und das Veterinärwesen. Rund 80 

Parlamentarier, Sachverständige und Verwaltungsmitarbeiter aus Deutschland, Polen, Russ-

land und Schweden berieten über diese für alle beteiligten Regionen relevanten Themen. 

Mit der Resolution wurden Ergebnisse und Handlungsbedarfe für die Regionalentwicklung in 

der südlichen Ostsee zu dem vorbezeichneten Thema formuliert. Dabei stand die Identifika-

tion gemeinsamer Interessen und die Definition daraus abzuleitender Konsequenzen in den 

Schwerpunktbereichen im Mittelpunkt. 

Insgesamt wurden die in der Resolution des 14. Parlamentsforums Südliche Ostsee enthal-

tenen Empfehlungen anhand von Beiträgen aus den Partnerparlamenten und anhand von 

Vorträgen im Rahmen von Podiumsdiskussionen in den Schwerpunktbereichen des Parla-

mentsforums ausgearbeitet, in denen Sachverständige und Experten aus den Regionen zu 

den Themenkomplexen berieten. Eine die Jahreskonferenz thematisch vorbereitende Arbeits-

gruppensitzung des Parlamentsforums Südliche Ostsee hat vom 25. bis 26. Februar 2016 in 

Stettin stattgefunden. Eine Konferenz zur Vorbereitung der Resolution fand vom 24. bis 25. Mai 

2016 in Hamburg statt. 

Ausrichter und Gastgeber des 15. Parlamentsforums wird der Sejmik der Woiwodschaft West-

pommern sein.
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Resolution des 14. Parlamentsforums Südliche Ostsee in Kiel, 12. bis 14. Juni 2016

Das XIV. Parlamentsforum Südliche Ostsee hat während seiner Konferenz am 12. - 14. Juni 2016 

in Kiel das folgende Thema beraten:

„Land-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft –

Innovation und Zusammenarbeit im südlichen Ostseeraum“

Die Land-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft waren mit der Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft die ersten Politikbereiche, die gemeinsam europäisch gestaltet wurden, und 

sind damit zu einer Klammer der gemeinsamen europäischen Politik geworden. Die Land- und 

Ernährungswirtschaft ist auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit den russischen Gebieten 

ein vorrangiges Politikfeld. 

Aktuell erleben wir auf dem Milchmarkt und anderen Produktmärkten Strukturbrüche in allen 

Regionen der südlichen Ostsee. Die ländliche Entwicklung und die Vielfalt der Landbewirt-

schaftung geben Europa und unseren Regionen in der südlichen Ostsee ein eigenes Gesicht. 

Die Art des Wirtschaftens hat großen Einfluss auf die Umwelt, die Ernährung und die Kultur 

in unserer jeweiligen Heimat. Viele europäische Anforderungen in Umwelt- und Verbraucher-

standards sind gemeinsame Herausforderungen in der südlichen Ostsee.

Die Land-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft ist mit den Bereichen Lebensmittelproduktion 

und -verarbeitung ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaftskraft in den Regionen der Südli-

chen Ostsee. Die Art, wie und zu welchen Bedingungen Lebensmittel produziert und kon-

sumiert werden, ist eine der zentralen ökonomischen, ökologischen, gesellschaftlichen und 

sozialen Fragen unserer Zeit. Sie berührt alle Menschen und fundamentale ethische Kriterien 

wie die weltweite Ernährungssicherung, den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen 

und die artgerechte Tierhaltung. 

Darüber hinaus pflegt und erhält die Landwirtschaft die heimischen Kulturlandschaften und be-

wegt sich dabei in dem Spannungsfeld zwischen dem Erhalt öffentlicher Güter und den Erfor-

dernissen der landwirtschaftlichen Produktion. Sie sieht sich mit vielfältigen Herausforderungen 

wie nachhaltiger Landbewirtschaftung, Klima- und Grundwasserschutz, Erhalt der Biodiversität 

und Reduzierung des Flächenverbrauchs konfrontiert. Dabei ist die Landwirtschaft ebenso be-

troffen von dem Verbrauch an Ressourcen wie aufgefordert, ihren Teil zur Lösung beizutragen. 
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Land- und Forstwirtschaft nehmen beim Klimaschutz eine Sonderrolle ein. Einerseits tragen 

sie kontinuierlich zur Treibhausgas-Minderung durch Bindung von CO2 in der aufwachsenden 

Biomasse bei. Andererseits verursacht die Landwirtschaft zum Teil durch natürliche und Bewirt-

schaftungsprozesse auch erhebliche Emissionen.

Aquakultur als Teil der gemeinsamen Fischereipolitik der EU ist der seit Jahren am stärksten 

wachsende Sektor der Lebensmittelerzeugung weltweit. Die Fischaquakultur weist im Vergleich 

mit allen anderen Verfahren zur Erzeugung tierischen Eiweißes die beste Ökobilanz auf und kann 

aufgrund der noch aktuell ungenutzten Ressourcen bei Wahrung der Nachhaltigkeit erheblich 

weiter wachsen. 

Das Parlamentsforum hat sich mit gesellschaftlichen Fragen der Land-, Fischerei- und Ernäh-

rungswirtschaft, nachhaltigen Produktionsweisen, Fragen der gesunden Ernährung und des Ver-

braucherschutzes ebenso wie mit der Entwicklung ländlicher Räume befasst. Auf der Grundlage 

von Beratungen mit Sachverständigen aus allen beteiligten Regionen wurden gemeinsame 
Leitlinien für die Zukunft der Land-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft formuliert, die in die 

regionalen, nationalen, europäischen und internationalen Politiken Eingang finden sollen. 

Adressaten sind die Entscheidungsträger auf den unterschiedlichen Stufen des europäischen 

Mehrebenensystems sowie internationale Organisationen. Dazu zählen im Einzelnen: Das Eu-

ropäische Parlament und die EU-Kommission sowie der Europäische Rat, Institutionen im Ost-

seeraum (Ostseeparlamentarierkonferenz, Ostseerat, HELCOM, die interministerielle Zusam-

menarbeit im Rahmen der „Visions and Strategies around the Baltic Sea“(VASAB), Internationale 

Organisationen [United Nations (UN), Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO)], die nationalen und regionalen Regierungen und Selbstverwaltungen ebenso wie die 

Partnerparlamente in der südlichen Ostsee selbst.
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Präambel

Die am Parlamentsforum beteiligten Regionen betonen die Bedeutung offener Grenzen und 

die Vielfalt der Regionen und Kulturen als Kern der europäischen Integration. Zusammenwach-

sende Grenzregionen sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung der Wirtschaft und 

Wissenschaft sowie der kulturellen Identität im südlichen Ostseeraum. Sie bekennen sich zu den 

Prinzipien einer demokratischen Informations- und Wissensgesellschaft. Die Unabhängigkeit der 

Medien und der freie Austausch von Ideen sind als Basis für den gesellschaftlichen Diskurs un-

abdingbar. 

In allen Politikfeldern ist es wichtig, dass die europäischen Regionen mitgestalten, Informationen 

transparent in die Regionen fließen und diese wirksam gehört werden. Vor diesem Hintergrund 

werden die Tendenzen auf EU-Ebene im Rahmen der Beratungen zu einem Europäischen Trans-

parenzregister, der besonderen Rolle der Länder, Regionen/Woiwodschaften und Kommunen 

nicht in ausreichendem Umfang Rechnung zu tragen und diese einer Registrierungspflicht zu 

unterwerfen, mit Sorge betrachtet. Das Parlamentsforum hält es daher für erforderlich, dass die 

demokratisch legitimierten Organe der Länder, Regionen/Woiwodschaften und Kommunen 

und ihre Vertretungen vom Anwendungsbereich des Transparenzregisters der europäischen In-

stitutionen ausgenommen bleiben.

Für die Zukunft der Land-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft sehen die am Parlamentsforum 

beteiligten Regionen im Hinblick auf Innovation und Zusammenarbeit im südlichen Ostseeraum 

im Einzelnen folgenden Handlungsbedarf:
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Sicherung der Welternährung

- dass vermehrt Anstrengungen zur Erreichung der für den Agrar- und Ernährungsbereich 
relevanten Ziele der UN-Sustainable-Development-Goals (SDG), insbesondere Ziel 2 (end 
hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) 
unternommen und dabei insbesondere die Bedeutung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft 
sowie der Agrobiodiversität für die globale Ernährungssicherung stärker in den Fokus 
genommen werden,

- dass die Organisation für Ernährung und Landwirtschaft der Vereinten Nationen (FAO) 
im Sinne der globalen Ernährungssicherung eine Führungsrolle bei der Entwicklung von 
Strategien zur Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel einnimmt,

- dass die Regierungen darin auch auf der regionalen Ebene unterstützt werden, sich dafür 
einzusetzen, die von dem Ausschuss für Welternährungssicherheit der FAO im Oktober 2014 
verabschiedeten Prinzipien für verantwortliche Investitionen in der Landwirtschaft und in 
der gesamten Nahrungsmittelkette bekannt zu machen und anzuwenden,

- dass die Honigbienen (apis mellifera), Wildbienen (apoidea) und weitere nützliche Insekten, 
die Pflanzen bestäuben, die für die Lebenserhaltung von Pflanzen- und Tierarten sowie des 
Menschen von vorrangiger Bedeutung sind, besonders geschützt werden,

- den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten an globalen ethischen Kriterien entlang zu 
entwickeln, die für jede Region dieser Welt eigenständige Entwicklungspotenziale erhält 
und diese in gemeinsamer Verantwortung erkennt, fördert und entwickelt.

Gesellschaftliche Fragen der Land- und Ernährungswirtschaft 

- dass Landwirtschaft den gewandelten gesellschaftlichen Anforderungen angepasst wird: 
Tierwohl, Klima- und Verbraucherschutz, schonender Umgang mit den Ressourcen Boden, 
Wasser, Luft und den Erhalt der biologischen Vielfalt,

- dass an den Universitäten Fachbereiche und Forschungsschwerpunkte zu dem Thema 
Agrar- und Umweltethik gefördert werden, um die Forschung zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt zu stärken und um die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Agrar-, Technik-, Natur- 

und Geisteswissenschaften zu vertiefen,
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- den fairen Handel und die Bemühungen um eine nachhaltige und ressourcenschonende 

Produktion zu stärken. Dazu gehört auch Aufklärungsarbeit über eine nachhaltige und faire 

Wertschöpfungskette, angefangen bei der Produktion über den Vertrieb bis hin zum Verkauf 

landwirtschaftlicher Güter, um der Entfremdung weiter Teile der Bevölkerung von der Land- 

und Ernährungswirtschaft zu begegnen,

- dass Strategien zur Vermeidung der Verschwendung von agrarischen Erzeugnissen entlang 

der gesamten Produktionskette bis hin zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen beim 

Endverbraucher weiterentwickelt werden,

- dass die Bildungs- und Forschungstätigkeit sowie der Schutz von bestäubenden, nützlichen 

Insekten als Garant des Erhalts der Biodiversität in den Ökosystemen gefördert werden,

- dass Zertifizierungssysteme entwickelt werden, um land- und fischereiwirtschaftliche 

Erzeugnisse aus nicht nachhaltigen Produktionen weltweit zu vermeiden,

 

Nachhaltige Landwirtschaft 

- dass eine konsequente Umsetzung von Normen wie der Wasserrahmenrichtlinie, der 

Nitratrichtlinie und der NERC-Richtlinie (National Emission Reduction Commitments) 

mit dem Ziel vorgenommen wird, Nährstoffeinträge in Gewässer, die zur Eutrophierung 

führen, wirksam zu verringern, um den Ostsee-Aktionsplan der HELCOM  auf nationaler und 

regionaler Ebene konsequent umzusetzen,

- dass durch nationale Aktionspläne Strategien zur Reduktion des Pflanzenschutzmittel- und 

des Düngereinsatzes weiterentwickelt und konsequent umgesetzt werden,

- dass der Flächenverbrauch reduziert wird und hierfür ein Flächennutzungsmanagement 

betrieben wird, das unter anderem der Nutzung von Gewerbebrachen Vorrang vor der 

Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Böden gibt,

- in dem nach EU-Recht festgelegten europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000 

die biologische Vielfalt im Einklang mit der Landwirtschaft, aber auch im Einklang mit der 

möglichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung zu erhalten,  
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- durch den Schutz der Lebensräume der Bedeutung der Bienen, Wildbienen und Insekten 
für eine Sicherung der Erträge der Landwirtschaft gerecht zu werden und Lösungen zu 
entwickeln, die die Wanderung von Bienenvölkern koordinieren. Dafür sind auch weitere 
Forschungsanstrengungen zu unternehmen,

- die Überprüfung des Erhaltungszustandes von besonders geschützten Arten, die in aqua-
tischen Lebensräumen vorkommen und in Konkurrenz zur Nutzung durch den Menschen 
stehen. Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen dem Menschen und seinen natürlichen 
Konkurrenten zu erreichen, die Erhaltung der besonders geschützten Arten zu sichern und 
dabei negative Auswirkungen auf die Wirtschaft zu minimieren,

- dass die Notwendigkeit der Speicherung und Weiterentwicklung genetischer Ressourcen 
in Genbanken und in Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaues erkannt wird, um 
Eigenschaften in Bezug auf Ressourceneffizienz, Krankheits- und Schädlingsresistenz, Qua-
litätssteigerung und Widerstandsfähigkeit zu identifizieren und zu analysieren, d.h. um die 
guten Eigenschaften der alten Pflanzensorten und Tierrassen in Bezug auf die Artenvielfalt 
und vor allem auf die Qualität der Umwelt und der Nahrung zu nutzen, 

- dass das Urban Gardening, d.h. die Land- und Gartenwirtschaft in der Stadt, als eine Form 
des Umgangs mit Pflanzen und mit der Lebensmittelerzeugung ermöglicht wird. Diese Kul-
tur schafft Erfahrung, bildet und sichert nachhaltige Lebensmittelversorgung. Dazu gehört 
auch die Erhaltung und Weiterentwicklung des Kleingartenwesens.

- dass Tierwohl und Tierschutzstandards grenzüberschreitend weiterentwickelt werden.

Landwirtschaft und Klimawandel 

- die Regierungen dabei zu unterstützen, die vereinbarten Ziele des im Dezember 2015 in 
Paris von der UN beschlossenen ersten Klimaschutzabkommens mit weltweiter Geltung 
durch nationale und internationale Aktionspläne umzusetzen, 

- dass interdisziplinäre Forschungs- und Beratungsnetzwerke ins Leben gerufen werden, um 
angesichts des Klimawandels die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen. Dabei ist den 
Fragen nachzugehen, wie sich der Klimawandel auf die Wasserressourcen, auf extreme Wet-
terereignisse, die Waldgesundheit, die Verbreitung von Baumarten oder von Schädlingen in 
der Landwirtschaft auswirkt, um neben notwendigen Präventionsmaßnahmen die Ereignis-
bewältigung und den Bevölkerungsschutz weiter zu verbessern.
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- in der kommunalen und regionalen Ebene darauf hinzuwirken, Klimapläne zur Senkung 
von Treibhausgasemissionen weiter zu entwickeln und - wo nicht vorhanden - aufzustellen 
und im Bereich der Landwirtschaft z.B. durch das Verhindern von Grünlandumbruch, den 
Verzicht auf die Vertiefung der Entwässerung und wo möglich die Wiedervernässung/Rena-
turierung von Mooren einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten,

- dass die klimaschädigenden Folgen intensiver Landwirtschaft, insbesondere der erhöhte 
Ausstoß von Methan und anderer klimaschädigender Gase, verringert werden. Das geht 
durch eine Änderung der Strategien der Landbewirtschaftung, durch die Vermeidung über-
höhter Düngung und durch reduzierte, flächengebundene Tierbestände. Die Forschungs-
anstrengungen müssen hierfür gesteigert werden.

Entwicklung ländlicher Räume 

- dass die vielfältigen gesellschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft z.B. für Natur- und 
Artenschutz, Erhalt und Pflege der Kulturlandschaft sowie den Boden- und Gewässerschutz 
honoriert werden und dabei die Agrarförderung gemäß dem Prinzip „öffentliche Gelder für 
öffentliche Güter“ ausgerichtet wird. Es gilt insbesondere, periphere und strukturarme länd-
liche Regionen im demografischen Wandel zu stärken, Disparitäten abzubauen, Lebensqua-
lität zu erhalten und die Sicherung der Daseinsvorsorge zu fördern.

- die Beschleunigung des Breitbandausbaus hin zu einer flächendeckenden Versorgung 
voranzutreiben, um die Wertschöpfung in ländlichen Räumen zu sichern. Wo dies nicht 
wirtschaftlich zu leisten ist, muss ein ergänzendes öffentliches Engagement über eine 
intelligente und effiziente Förderpolitik eine digitale Basisinfrastruktur in den ländlichen 
Regionen ermöglichen, 

- das Potenzial des ländlichen Tourismus sowie des Naturtourismus zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung ländlicher Räume zu erschließen,

- dass die handwerkliche Verarbeitung und regionale Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse gefördert wird, um dadurch die Wertschöpfung in den Regionen zu erhöhen,

- dass die Imkerei als ein Schlüsselbereich der Landwirtschaft gefördert wird, da sie unmit-
telbar die Effizienz der einer Bestäubung bedürfenden Agrarflächen erhöhen kann und die 
Biodiversität der Umwelt gewährleistet,
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- Lösungen zu entwickeln, die junge Menschen für die Aufnahme der anspruchsvollen Tätig-

keit eines Imkers motivieren, auch im Nebenberuf,

- die Attraktivität landwirtschaftlicher Berufe durch grenzüberschreitenden Austausch in der 

Ausbildung, Beratung sowie Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme und faire 

Entlohnung der Arbeit zu steigern,

- den grenzüberschreitenden Austausch und die Entwicklung neuer Ausbildungsgänge 

in den Bereichen der Ernährungskultur, des nachhaltigen ländlichen Tourismus und der 

Erschließung neuer Märkte voranzubringen,

 

Fischerei und Aquakultur 

- überholte rechtliche und technische Lösungen in der Meeresfischerei, die das Risiko von 

unvollständiger Ausnutzung der Fangmengen und der Verschwendung des Fangaufwan-

des mit sich bringen, im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik abzuschaffen,

- dass die Einführung eines mehrjährigen, gemeinsamen Managementsystems unter Berück-

sichtigung von Umweltveränderungen geprüft wird. Grundlage dieses Managementsystems 

soll die zur Sicherung nachhaltig stabiler Bestände jeweils ermittelte Bestandsgröße sein,

- die nationale Koordinierung der Binnenfischerei und Teichwirtschaft auch auf der Basis der 

Ziele der Gemeinsamen Fischereipolitik zu verbessern und weiterzuentwickeln,

- Aquakulturanlagen in Netzanlagen in der Ostsee oder als Kreislaufanlagen an Land in 

Form einer extraktiven oder nährstoffneutralen kombinierten Produktion von Fischen und 

Muscheln und/oder Algen ohne zusätzliche Beeinträchtigung des Ökosystems Ostsee zu 

betreiben, 

- bestehende Teichwirtschaften als nachhaltige Form der Aquakultur in ihrer Doppelfunktion 

für Fischereiwirtschaft und Naturschutz zur Honorierung von Gemeinwohlleistungen nach 

Möglichkeit zu erhalten und zu stabilisieren,
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- in der Standortausweisung von Aquakulturanlagen (Raumordnung) und bei der Vereinfa-

chung von Genehmigungsverfahren Verbesserungen zu erzielen,

- die Rahmenbedingungen für Aquakultur-Unternehmen durch eine im Dialog mit den 

Produzenten entwickelte Vermarktungs- und Imagekampagne zu verbessern.

Ernährungswirtschaft 

- Cluster und Netzwerke der klein- und mittelständischen Unternehmen sowie der großen 

Betriebe und Unternehmen der Ernährungswirtschaft in enger Kooperation mit For-

schungseinrichtungen und Hochschulen auch grenzüberschreitend zu fördern, um die 

regionale Vermarktung zu verbessern und um die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 

sowie die Wertschöpfung dieser Branche zu stärken,

- die Wertschöpfung ländlicher Räume durch Transparenz entlang der Lebensmittelkette zu 

sichern sowie den gegenseitigen Austausch von Waren und den Verkauf von regionalen 

Produkten in allen Ländern des südlichen Ostseeraumes zu erleichtern,

- die grenzüberschreitenden Netzwerkstrukturen auszubauen: entlang der Erzeugungskette 

sowie zwischen den regionalen Clustern der Ernährungswirtschaft und im Technologie-

transfer,

- die Verfahren zur Lebensmittelherstellung verstärkt an nachhaltigen Kriterien auszurichten, 

so dass energieeffiziente und kostensparende Herstellungsverfahren sowie die Gewährleis-

tung und Prüfung der Lebensmittelqualität und -sicherheit stärker in den Fokus von Lebens-

mitteltechnologien gerückt werden,

- eine gerechte, am regionalen Niveau orientierte Entlohnung in den Unternehmen der 

Ernährungswirtschaft anzustreben. Insbesondere sollen die Leiharbeit und die Werkverträge 

auf ein Minimum reduziert werden. 
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Gesunde Ernährung, Verbraucherschutz und Veterinärwesen

- im Bereich von Verbraucherschutz, veterinärpolizeilichen und hygienischen Maßnahmen 
die Politik zwecks Sicherstellung des Tierseuchenschutzes der Territorien mit Rücksicht auf 
die internationale Erfahrung, auf wissenschaftliche Normen und Entwicklungsarbeiten 
zügig zu koordinieren,

- einen effizienteren Informationsaustausch unter den Ländern über die Ausbrüche von 
besonders gefährlichen Infektionskrankheiten der Tiere und eine Verbesserung der Zusam-
menarbeit einzuführen,

- die Strukturen für die Lebensmittelkontrolle zu optimieren, einheitliche Kontrollstandards 
durchzusetzen, eine sachgerechte Kontrolldichte zu gewährleisten und die Unabhängigkeit 
der Kontrolleure zu bewahren, um den notwendigen Verbraucherschutz zu gewährleisten, 

- die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz zwischen den Regionen sowie die europäische 
und grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Drittländern zügig auszubauen,

- die wegweisenden Importkontrollen in Häfen zum besseren Schutz der Verbraucher vor 
nicht zugelassenen oder akkumulierten Stoffen in der europäischen Zusammenarbeit wei-
terzuentwickeln und zu übernehmen,

- dass Nationale Antibiotika-Resistenzstrategien durch alle Ostseeanrainerstaaten entwickelt 
werden. Diese sollten u. a. die enge Zusammenarbeit von Veterinär- und Humanmedizin voran-
treiben, um den Einsatz von Antibiotika in beiden Bereichen auf das therapeutisch notwendige 
Maß zu begrenzen und die Ausbreitung von Antibiotika-Resistenzen durch mehr Präventions- 
und Hygienemaßnahmen zu bekämpfen. Insoweit unterstützt das Parlamentsforum Südliche 
Ostsee die Forderungen der Ostseeparlamentarierkonferenz, den Erfahrungsaustausch und 
die Zusammenarbeit mit dem Ziel der Bekämpfung von Antibiotika-Resistenzen als eine der 
wichtigsten weltweiten Herausforderungen im Gesundheitswesen zu intensivieren, auf diesem 
Gebiet Forschung zu betreiben und alle Bemühungen zur Entwicklung und Umsetzung eines 
globalen Aktionsplans zu Antibiotika-Resistenzen zu unterstützen und zu intensivieren, die 
Verwendung von Antibiotika generell und insbesondere in der Landwirtschaft (Viehzucht) 
und Fischereiwirtschaft (Aquakultur) auf ein absolut notwendiges Maß zu reduzieren und 
Reserveantibiotika ausschließlich in der Humanmedizin einzusetzen. Nur so kann eine weitere 

Zunahme von Antibiotika-Resistenzen verhindert werden.
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- mehr Transparenz über den Einsatz von Gentechnik zu schaffen, z.B. eine EU-Kennzeichnungs-

pflicht für Produkte von Tieren, die mit gentechnisch veränderten Pflanzen gefüttert wurden,

- die an der Wertschöpfungskette beteiligten Unternehmen (Produzenten, lebensmittelverar-

beitende Betriebe, Händler) bis hin zu den Verbrauchern über die Bedeutung der gesunden 

Ernährung und über die Verbraucherrechte aufzuklären und sich dabei der Unterstützung von 

Bildungseinrichtungen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen zu bedienen,

- eine Ernährungsweise, bei der die gesunden Produkte der Ostseefischerei und der Aquakultur 

eingeschlossen sind, zu fördern.

XV. Parlamentsforum Südliche Ostsee 

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee dankt dem Sejmik der Woiwodschaft Westpommern für die 

Bereitschaft, das XV. Parlamentsforum im Jahr 2017 auszurichten. 

Kaliningrader Gebietsduma Sejmik der Woiwodschaft Ermland-Masuren 

Sejmik der Woiwodschaft Pommern Sejmik der Woiwodschaft Westpommern 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern  Bürgerschaft der Freien und  

 Hansestadt Hamburg

Landtag Schleswig-Holstein

- Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entschließung zur Umsetzung von Beschlüssen des 14. Parlamentsforums  
Südliche Ostsee in Kiel vom 12. bis 14. Juni 2016
- Drucksache 6/5522 - 

• Beschluss während der 125. Landtagssitzung am 07.07.2016:

Annahme des Antrages
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13.6 Weitere Aktivitäten 

- 12. Oktober 2012

Mitwirkung im Rahmen des „Europanetzwerkes Deutsch“ 

Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut laden über das Programm „Europanetzwerk 

Deutsch“ jedes Jahr höhere Bedienstete und Ministerialbeamte der EU und ausgewählter 

weiterer Länder zu Sprachkursen nach Deutschland ein. Im Rahmen eines solchen Sprachkurses 

in Schwerin im Oktober 2012 hat die Delegation den Europa- und Rechtsausschuss des 

Landtages besucht. Jürgen Seidel, Abgeordneter des Landtages und stellvertretender 

Vorsitzender des Energieausschusses, hat in diesem Rahmen zum Thema „Klima und Energie“ 

referiert.

- 19. Oktober 2012

Wirtschaftsforum in Hamburg

Der Vorsitzende des Europa- und Rechtsausschusses des Landtages, MdL Detlef Müller, ist 

beim Forum des Wirtschaftsrates in Hamburg am 18. Oktober 2012 mit dem Bayerischen 

Ministerpräsidenten a.D., Edmund Stoiber, zusammengekommen. Die von den fünf 

norddeutschen Landesverbänden des Wirtschaftsrates organisierte Veranstaltung stand unter 

dem Thema „Europa vor der Krise retten – Bürokratieabbau in Zeiten der Krise“. Dazu referierte 

Edmund Stoiber als Leiter der „High Level Group zum Bürokratieabbau in Europa“. MdL Detlef 

Müller überreichte Edmund Stoiber hierzu einige Landtagsbeschlüsse.

- 16. November 2012

Wirtschaftsforum in Hamburg

Im Rahmen einer weiteren Veranstaltung des Wirtschaftsforums in Hamburg zum Thema 

„Wirtschaft-Währung-Energie: Herausforderungen für Europa“ hat der Vorsitzende des Europa- 

und Rechtsausschusses, MdL Detlef Müller, sich mit EU-Kommissar Oettinger zur Energiewende 

ausgetauscht.
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- 4. Mai 2013

Landesseminar des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern 
der Europa-Union 

Am 4. und 5. Mai 2013 hat in der Europäischen Akademie Waren/Müritz ein Seminar des 

Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern der Europa-Union mit dem Thema „Für ein 

Europa der Teilhabe und Transparenz“ stattgefunden. In diesem Rahmen hat der Vorsitzende 

des Energieausschusses, MdL Rudolf Borchert, einen Vortrag zum Thema „Die Teilhaberechte 

des Landtages Mecklenburg-Vorpommern bei der Gestaltung der europäischen Politik im 

Interesse der Bürgerinnen und Bürger“ gehalten.

- 9. Juli 2013 

Besuch von S.E. Botschafter Tempel

S.E. Peter Tempel, Botschafter und Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei der 

Europäischen Union in Brüssel, hat dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern am 9. Juli 2013 

einen Besuch abgestattet. Neben Vizepräsidentin Beate Schlupp, haben MdL Jochen Schulte 

als Maritimer Berichterstatter der Ostseeparlamentarierkonferenz BSPC und Vorsitzender des 

Untersuchungsausschusses, der Leiter des Brüsseler Büros des Landes, Dr. Reinhard Boest und 

vonseiten der Landtagsverwaltung der Stellvertretende Direktor, Bodo Bahr, den Botschafter 

empfangen. Erörtert wurden die Ergebnisse des Europäischen Rates am 27./28. Juni 2013 

sowie der neue Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 2014-2020.

-  15. Juli 2013 

Plakatenthüllung am Schweriner Schloss

In Anwesenheit des Vorsitzenden des Europa- und Rechtsausschusses, MdL Detlef Müller, ist 

am 15. Juli 2013 ein Plakat an der Nordbastion des Schweriner Schlosses enthüllt worden. 

Das Plakat wendet sich gegen Jugendarbeitslosigkeit. Neben Fahnen der 28 europäischen 

Mitgliedsstaaten sind, umrahmt von den Sternen der Europafahne, Jugendliche aus ganz 

Europa zu sehen. Die Idee geht auf die Initiative des Vereins „Junge Europäer Demmin 

e. V.“ zurück. Der Verein wurde im Jahr 1999 von Siegfried Logall gegründet und setzt sich 

ehrenamtlich für junge Menschen in Europa ein. 
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-  9. August 2013 

Treffen mit Abgeordnetem der französischen Nationalversammlung 

Anlässlich der Eröffnung einer dreisprachigen Klasse für Deutsch, Englisch und Französisch 

an der ecolea/Internationale Schule Schwerin fand ein Treffen zwischen der stellvertretenden 

Vorsitzenden des Europa- und Rechtsausschusses, Stefanie Drese, und dem Abgeordneten 

der französischen Nationalversammlung, Pierre-Yves Le Borgn‘, sowie dem Schulträger, dem 

Schulleiter und dem Koordinator des Projektes im Schweriner Schloss statt. Der Abgeordnete 

der französischen Nationalversammlung ist Schirmherr des Projekts. 

-  22. August 2013 

Besuch von Dolmetschern des Europäischen Parlaments und Europäischen Ge-
richtshofs  

Anlässlich der „Sommeruniversität Nordost“ haben rund 30 Dolmetscher des Europäischen 

Parlaments und Europäischen Gerichtshofs, die aus der deutschen Sprache in eine andere 

EU-Amtssprache übersetzen, den Landtag Mecklenburg-Vorpommern besucht. Jedes Jahr 

wird Dolmetschern aus europäischen Institutionen die Möglichkeit eines zweiwöchigen 

Fortbildungsprogramms gegeben, die sogenannte Sommeruniversität. Die Sommeruniversität 

findet jährlich in Deutschland statt – jedes Jahr in anderen Bundesländern. Der Vorsitzende des 

Europa- und Rechtsausschusses, MdL Detlef Müller, hat die Dolmetscher über die Europäischen 

und Internationalen Aktivitäten des Landtages informiert.

-  3. September 2013 

Mitwirkung im Rahmen des „Europanetzwerkes Deutsch“ 

Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut laden über das Programm „Europanetzwerk 

Deutsch“ jedes Jahr höhere Bedienstete und Ministerialbeamte der EU und ausgewählter 

weiterer Länder zu Sprachkursen nach Deutschland ein. Im Rahmen eines solchen Sprachkurses 

in Schwerin im September 2013 hat der Vorsitzende des Europa- und Rechtsausschusses, 

der zugleich ständiges Mitglied im Ausschuss der Region ist, die Aufgaben des Europa- 

und Rechtsausschusses sowie die europäischen und internationalen Angelegenheiten des 

Landtages dargelegt.  
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-  9. Oktober 2013 

Besuch von Vertretern russischer Arbeitgeberverbände

Eine Gruppe des gesamtrussischen Arbeitgeberbranchenverbands der Elektroenergetik 

sowie des gesamtrussischen Branchenverbands der Arbeitgeber „Union der Arbeitgeber der 

Atomindustrie, Energetik und Wissenschaft Russlands“ hat am 9. Oktober 2013 den Landtag 

besucht. In diesem Zusammenhang wurden die Aufgaben des Europa- und Rechtsausschusses 

sowie die europäischen und internationalen Angelegenheiten des Landtages vorgestellt.  

-  15. Januar 2014 

Besuch einer Delegation aus der südschwedischen Region Schonen  

Politische Vertreter der südschwedischen Region Schonen sind im Rahmen einer 

mehrtägigen Studienreise durch Norddeutschland zu den Themen „Häfen“, „Clusterpolitik“, 

„Innovationsförderung“, „Infrastruktur“ und „Tourismus“ am 15. Januar 2014 im Landtag mit dem 

Abgeordneten Jochen Schulte zusammengekommen, um die Zusammenarbeit zwischen 

Mecklenburg-Vorpommern und Schonen sowie die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus 

in den beiden Regionen zu diskutieren. Jochen Schulte nimmt für den Landtag das Mandat als 

Maritimer Berichterstatter der Ostseeparlamentarierkonferenz (BSPC) wahr.

- 17. Juni 2014

 Transatlantisches Freihandelsabkommen – Runder Tisch in der Staatskanzlei
 
Am 17. Juni 2014 fand in der Staatskanzlei in Schwerin ein Runder Tisch zur Transatlantischen 

Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) statt. Hieran nahmen neben Vertretern der 

Wirtschaft und der kommunalen Spitzenverbände auch Landtagsabgeordnete teil, darunter 

der Vorsitzende des Europa- und Rechtsausschusses, Herr Detlef Müller. Die Teilnehmer am 

Runden Tisch wurden durch die oberste Handelsbevollmächtigte der USA, Frau Elena Bryan, 

informiert. Nach einer Einführung in das Thema durch die oberste Handelsbevollmächtigte 

der USA, Frau Elena Bryan, fand eine Fragerunde statt. 
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- 27. Oktober 2014

 11. Baltisches Verkehrsforum

Der Maritime Berichterstatter der Ostseeparlamentarierkonferenz, MdL Jochen Schulte, nahm 

am 11. Baltischen Verkehrsforum in Rostock teil. Thema war unter anderem die Vertiefung der 

seewärtigen Zufahrt in den Rostocker Seehafen. Voraussetzung hierfür ist die Aufnahme des 

Projekts in den Bundesverkehrswegeplan, der im kommenden Jahr abgestimmt wird.

- 4. Dezember 2014

 Metropolregion Hamburg
 

Seit Mitte 2012 arbeitet das Land Mecklenburg-Vorpommern mit den damaligen Landkreisen 

Nordwestmecklenburg und Ludwigslust in der Metropolregion Hamburg mit. In diesem 

Zusammenhang hat der Vorsitzende des Europa- und Rechtsausschusses ,Detlef Müller, 

am 4.  Dezember 2014 an der diesjährigen Regionalkonferenz Hamburg in Buchholz in der 

Nordheide teilgenommen. Im Mittelpunkt der Jahreskonferenz standen „Ideen für mehr 

Fachkräfte“ und damit Fragen der Fachkräftesicherung. 

- 5. und 6. März 2015

 Paneuropäischer Dialog

Am 5. und 6. März 2015 hat in Brüssel der erste paneuropäische Dialog mit Vertretern der 

Kreuzfahrtbranche, der europäischen Seehäfen und des Küsten- und Meerestourismus 

stattgefunden. Über 200 Akteure sind der Einladung der Europäischen Kommission gefolgt und 

haben mit den europäischen Institutionen über die Chancen und Herausforderungen diskutiert, 

der sich die Branche zu stellen hat. Als aktuelle Vorsitzende der Ostseeparlamentarierkonferenz 

hat Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider nachdrücklich auf die Forderungen hingewiesen, 

die die Ostseeparlamentarier gerade im Zusammenhang mit der Beseitigung der 

Schiffsabwässer und der Entsorgung in den Häfen erhoben haben und die jüngst gegenüber 

der Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt erneuert wurden.
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- 21. März 2015

 Informationstag zum Thema: „Müll im Meer“

Am 21. März 2015 richtete die EUCC-D (Die Küsten Union Deutschland e.V.) gemeinsam mit 

der Hochschule Neubrandenburg einen Informationstag zum Thema: „Müll im Meer“ aus. Im 

Mittelpunkt standen eine Reihe von Fachvorträgen, eine Wanderausstellung „Mensch. Müll. 

Meer.“ und ein Diskussionsforum. Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider berichtete über 

ihren Einsatz und die Erfolge für die Verbesserung des Umweltstatus der Ostsee als Vorsitzende 

der Ostseeparlamentarierkonferenz und Beobachterin bei der Helsinki-Kommission für den 

Schutz der Meeres-Umwelt im Ostseeraum, der HELCOM.

- 27. Juni 2015

 Ostseesymposium „Politik und Gesellschaft im Ostseeraum – 
 Gegenwart und Zukunft einer Modellregion“

In seiner Funktion als Maritimer Berichterstatter der Ostseeparlamentarierkonferenz wirkte der 

Abgeordnete Jochen Schulte an der durch die Universität Rostock und die Herbert-Quandt-

Stiftung organisierten Veranstaltung „Politik und Gesellschaft im Ostseeraum – Gegenwart und 

Zukunft einer Modellregion“ aktiv mit.

- 16. Dezember 2015

 Dänische Tourismuskonferenz

Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider stellte das Erfolgsrezept des Landestourismus 

Mecklenburg-Vorpommerns vor. Auf Einladung der dänischen Tourismusorganisation 

„VisitDenmark“ sprach Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider, auch als Vorsitzende des 

Landestourismusverbandes M-V, vor über 170 Vertretern aus Politik und Wirtschaft zum Aufbau 

und zur konzeptionellen Entwicklung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern nach 1990. 

Die Konferenz fand am 16. Dezember 2015 in der Alten Börse in Kopenhagen statt.
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- 1. März 2016
 Abschlusskonferenz des Projekts „Vasco da Gama“

Der Landtagsabgeordnete und Berichterstatter der Ostseeparlamentarierkonferenz (BSPC) für 
Integrierte Meerespolitik, MdL Jochen Schulte, sprach in Brüssel unter anderem vor Vertretern 
der Europäischen Kommission auf der Abschlusskonferenz des Projekts „Vasco da Gama“.

- 7. April 2016
 Arbeitgeberverband Moldau
 
Landtagspräsidentin Bretschneider hat den Arbeitgeberverband Moldau über das Thema 
„Zusammenarbeit von Politik mit Verbänden“ informiert. Im Rahmen einer Unterrichtungsfahrt 
des Arbeitgeberverbandes Moldau hatten fünf seiner Vertreter im Zuge eines mehrtägigen 
Deutschlandbesuchs das Ziel, Verbände in Deutschland kennenzulernen, um Kontakte zu 
knüpfen.

- 8. April 2016
 Wissenschaftliches Symposium 
 
Stefanie Drese, MdL und stellvertretende Vorsitzende des Europa- und Rechtsausschusses, 
hat an einem wissenschaftlichen Symposium zur Rolle und Zukunft der Landesparlamente 
teilgenommen, das auf Einladung des Bayerischen Landtages am 8. April in München 
stattgefunden hat. Sie warb dabei für gemeinsame Initiativen gegenüber den Europäischen 
Institutionen.

- 15. April 2016
 Mitwirkung im Rahmen des „Europanetzwerkes Deutsch“
 
Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut laden über das Programm „Europanetzwerk 
Deutsch“ jedes Jahr höhere Bedienstete und Ministerialbeamte der EU und ausgewählter 
weiterer Länder zu verschiedenen Sprachkursen nach Deutschland ein. Im Rahmen eines solchen 
Sprachkurses in Schwerin im April 2016 hat die Delegation den Europa- und Rechtsausschuss 
des Landtages besucht. Die Kursteilnehmer wurden durch den Ausschussvorsitzenden Detlef 

Müller über die Arbeit des Landtages sowie die des Europa- und Rechtsausschusses informiert.
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- 30. Juni 2016

 25 Jahre Europäische Förderung in Mecklenburg-Vorpommern
 

Eine Bilanz von 25 Jahren Fördermitteleinsatz wurde am 30. Juni im Schweriner Schloss 

gezogen. Auf Einladung der Landesregierung und der Europäischen Union diskutierten der 

Chef der Staatskanzlei, Dr. Christian Frenzel, der Leiter der Generaldirektion Regionalpolitik der 

EU-Kommission, Erich Unterwurzacher, mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, 

die über den so genannten Begleitausschuss über die Vergabe der Fördermittel mitbestimmt. 

Detlef Müller, der Vorsitzende des Europa- und Rechtsausschusses im Landtag, nahm an der 

Veranstaltung teil.

- 13. Juli 2016

 Stakeholder Presentations Event

Die stellvertretende Vorsitzende des Europa- und Rechtsausschusses Stefanie Drese nutzte die 

Möglichkeit, den Chefverhandlern der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft 

TTIP die Position des Landtages in Brüssel im Rahmen des so genannten Stakeholder 

Presentations Events vorzustellen. Sie erläuterte die Landtagsposition zum Handelsabkommen, 

die mit der Annahme des Antrages der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 6/3884 

abgestimmt worden ist.
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13.7 Publikationen

- Sondermandate des Landtages Mecklenburg-Vorpommern im Zusammenhang mit der 

Ostseeparlamentarierkonferenz in den Jahren 2011/2012: 2012 erschienen

- Das Engagement des Landtages Mecklenburg-Vorpommern im EU-Ausschuss der 

Regionen (AdR): 2012 erschienen

- 24. BSPC - BSPC in a Nutshell: 2015 erschienen

- The Rapporteurs on Integrated Maritime Policy 2014/2015: 2015 erschienen

- Report on the Exercise of the Observer Status of the BSPC (HELCOM) 2014/2015: 2015  

erschienen

- Report on the Exercise of the Observer Status of the BSPC (HELCOM) 2015/2016: 2016  

erschienen

- BSPC Working Group on Sustainable Tourism – Midway Report: 2016 erschienen

- Der Ostseeraum – Eine Modellregion für Innovationen im Gesundheits- und Sozialwesen 

– deutschsprachiger Bericht über die 24. Ostseeparlamentarierkonferenz in Rostock: 

2016  erschienen
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14.  Öffentlichkeitsarbeit des Landtages

verantwortlich:
Leiterin des Referates Öffentlichkeitsarbeit/Parlamentarische Bildung und Besucherdienst

Verwaltungsangestellte Claudia Richter

14.1 Besucherdienst/Parlamentarische Bildung

Kernstück der Öffentlichkeitsarbeit des Landtages ist der Besucherdienst. Seine Hauptaufgabe 
ist es, Besucherinnen und Besucher möglichst umfassend über Aufgaben, Struktur und 
Arbeitsweise des Landesparlaments zu informieren. Zugleich werden die Herausforderungen 
erläutert, die Erhalt, Sanierung und Nutzung des historischen Gebäudes Schweriner 
Schlosses darstellen. Um den speziellen Vorkenntnissen, Erwartungen und Wünschen der 
unterschiedlichsten Besuchergruppen gerecht zu werden, bietet der Besucherdienst neben 
individuell vereinbarten Programmen folgende Besuchsprogramme an:

14.1.1 Besuch einer Plenarsitzung

Der Besuch einer Plenarsitzung soll vor allem einen unmittelbaren Eindruck von der Atmosphäre 
der Landtagsdebatten vermitteln. Auf Wunsch wird ein Gespräch mit Abgeordneten 
vermittelt. Hierzu werden in der Regel jeweils ein Vertreter der Koalition und ein Vertreter der 
Opposition eingeladen, sodass die Besucher zwei unterschiedliche Persönlichkeiten mit z. T. 
auch unterschiedlichen politischen Positionen erleben.

Programm:

-  Einführung in Aufgaben, Zusammensetzung und Arbeitsweise des Landtages

-  Kurze Erläuterung der Tagesordnung

-  Teilnahme an der Plenarsitzung auf der Zuschauertribüne

-  Gespräch mit Abgeordneten

Die Nachfrage nach diesem Angebot ist sehr groß. Wegen der begrenzten Platzkapazität auf 
der Besuchertribüne ist hierfür eine langfristige Anmeldung erforderlich.
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14.1.2  Informationsveranstaltungen

Informationsveranstaltungen bietet der Besucherdienst an Werktagen an, an denen keine 

Landtagssitzungen stattfinden. Sie dienen einer eingehenden Information über die Tätigkeit 

des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern. Dabei werden die besonderen Interessen und 

Vorkenntnisse der jeweiligen Besuchergruppe berücksichtigt.

Programm:

-  Einführung in Aufgaben, Zusammensetzung und Arbeitsweise des Landtages

-  Besichtigung des Plenarsaals

-  Gespräch mit Abgeordneten

Auf Wunsch vermittelt der Besucherdienst auch eine Besichtigung der historischen Räume 

des Schlossmuseums.

14.1.3  Besuchsprogramme für Besuchergruppen aus den 
Wahlkreisen der Abgeordneten

-  Einführung in Aufgaben, Zusammensetzung und Arbeitsweise des Landtages

-  Besichtigung des Plenarsaals

-  Gespräch mit der/dem Abgeordneten

-  Besichtigung des Schlossmuseums

-  Mittagessen

14.1.4  Angebote für Grundschüler

Einmal wöchentlich bieten wir einen altersgerechten Erstkontakt zum Landtag für Grundschü-

ler an. Neben einer Einführung gehört die Besichtigung des Plenarsaals mit einem kleinen 

Abstimmungsspiel zum Programm
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14.1.5 Sonderprogramme für ausländische Besuchergruppen und 
Gäste der Präsidentin

Der Besucherdienst bietet Besuchsprogramme auch in englischer, französischer und polni-

scher Sprache an. Für russisch-sprachige Gäste wird der deutsche Vortrag mit russischen Folien 

unterstützt.

Besucherstatistik

Die vorab dargestellten Angebote des Besucherdienstes fanden große Resonanz. Jährlich 

betreut der Besucherdienst 300 bis 350 Gruppen (durchschnittliche Gruppenstärke: 30 bis 40 

Personen). 

-  Besuchergruppen aus den Wahlkreisen der Abgeordneten, die über die Wahlkreisbüros 

angemeldet werden (Schulklassen, Seniorengruppen, Vereine, Verbände) 

-  Gruppen, die sich direkt beim Besucherdienst anmelden (Schulen und 

Berufsschulen, Bildungseinrichtungen, Bundeswehr, Vereine, Verbände, 

Touristengruppen, internationale Gäste u.a.)

- Ehrengäste des Landtages und der Landesregierung

Pro Kalenderjahr wurden durchschnittlich 9.000 Gäste betreut, in der 6. Wahlperiode konnte 

der Landtag insgesamt knapp 45.000 Besucherinnen und Besucher begrüßen. Über 900-mal 

fand ein durch den Besucherdienst vermitteltes Gespräch mit einem oder mehreren Abge-

ordneten statt. 

An den Plenartagen betreut der Besucherdienst pro Tag durchschnittlich 5 bis 6 Gruppen.
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Tab.: Besucherstatistik für die 6. Wahlperiode:

Jahr Besucher-
gruppen

Besucherzahl davon 
Jugendliche

Besucher- 
gruppen bei 

Plenarsitzungen

Gespräche 
mit  

Abgeordneten

ab 
10/2011

75 1.724 910 16 34

2012 309 8.489 3.763 101 177

2013 321 8.801 3.641 94 165

2014 346 9.406 4.375 105 180

2015 358 9.487 4.028 113 201

bis
09/2016

242 6.704 2.767 59 151

gesamt 
bis 9/2016

1.651 44.611 19.484 488 908

Hinzu kommen Gäste des Landtages bei Veranstaltungen (jährlich):

Tag der offenen Tür des Landtages  30.000 Besucher

Sternsinger-Empfang 180 Personen

Jugend im Landtag 100 Personen

Altenparlament 100 Personen

Jugend debattiert 150 Personen

2 -3 Jugendveranstaltungen jeweils 150 Teilnehmer

Nicht erfasst sind in dieser Statistik die Teilnehmer von Parlamentarischen Abenden, Gedenk-

veranstaltungen, Schlossgesprächen, Sommerfest und Weihnachtsfeier des Landtages
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14.1.6 Parlamentsspiel

Dieses Projekt-Angebot richtet sich an Schüler ab Klassenstufe 9. Bei dem dreistündigen Pro-

jekt können die Jugendlichen parlamentarische Verfahren – wie Einbringen einer Beschluss-

vorlage, Meinungsfindung in Gremien, Debatte im Plenum und Abstimmung – durchspielen. 

Das Projekt-Thema kann aus einer Angebotspalette des Besucherdienstes gewählt oder indi-

viduell vereinbart werden. Dieses Spiel findet üblicherweise einmal monatlich in den Konfe-

renzräumen und im Plenarsaal statt, sofern nicht parlamentarische Veranstaltung die Nutzung 

des Plenarsaals ausschließen.

Wegen der Sonderausschüsse (Enquetekommission und Parlamentarischer Werften-Untersu-

chungsausschuss) sowie wegen der Plenarsaal-Bauarbeiten stand der Plenarsaal für das Pro-

jekt nur eingeschränkt bzw. ab Mitte 2015 gar nicht zur Verfügung, sodass der Landtag der 

Nachfrage aus den Schulen leider nicht gerecht werden konnte. 

Tab: Projektstatistik „Parlamentsspiel“

Datum Projektteilnehmer/Projektthema

24.10.2011 Schulzentrum Kühlungsborn, Klasse 11 /

Indizierung von Computerspielen

21.11.2011 Berufliche Schule Stralsund, Fachgymnasium Klassen 12 / 

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen

23.01.2012 Fridericianum Schwerin, Klasse 9 / 

Abschaffung der Zensuren in den Fächern Kunst, Musik und Sport

27.02.2012 Dr. Ernst-Alban-Schule Rastow, Klasse 10 / 

Einführung einheitlicher Schulkleidung an den Schulen in M-V

19.03.2012 Regionale Schule Neukloster, Klasse 10 /

Abschaffung der Noten in den Fächern Kunst, Musik und Sport
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Datum Projektteilnehmer/Projektthema

30.04.2012 RecknitzCampus Laage, Klasse 9 / 

Abschaffung des Sitzenbleibens

04.06.2012 Sportgymnasium Schwerin, Klassen 10 /

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen

17.09.2012 Gymnasium Malchin, Kl. 10 und 11 / 

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen

15.10.2012 Ostseeschule Wismar, Klasse 9 / 

Abschaffung des Sitzenbleibens

26.11.2012 Fridericianum Schwerin, Klasse 9 / 

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen

17.12.2012 Goethe-Gymnasium Schwerin, Klasse 10 / 

Abschaffung der Zensuren in den Fächern Kunst, Musik und Sport

25.02.2013 Recknitz-Campus Laage, Klassen 10 / 

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen

06.05.2013 Fritz-Reuter-Schule Demmin, Klassen 9 / 

Abschaffung des Sitzenbleibens

09.09.2013 Pädagogium Schwerin, Klassen 9-11 / 

Handyverbot an den Schulen in M-V

21.10.2013 Ostseeschule Wismar, Klasse 9 / 

Abschaffung der Zensuren in den Fächern Kunst, Musik und Sport

18.11.2013 Gymnasiales Schulzentrum Barth, Klassen 10 / 

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen
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Datum Projektteilnehmer/Projektthema

16.12.2013 Regionale Schule Neukloster, Klasse 10 /

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen

20.01.2014 Fridericianum Schwerin, Klassen 9 / 

Abschaffung der Zensuren in den Fächern Kunst, Musik und Sport

17.03.2014 Recknitz-Campus Laage, Klassen 10 /

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen

02.06.2014 Käthe-Kollwitz-Gymn. Rostock, Klasse 9 /

Indizierung von Computerspielen

22.09.2014 Pädagogium Schwerin, Klassen 8 und 10 / 

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen

08.12.2014 Ostseeschule Wismar, Klasse 9 /

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen

15.12.2014 „Siegfried Marcus“ Schule Malchin, Klasse 9 / 

Handyverbot an den Schulen in M-V

16.02.2015 Recknitz-Campus Laage, Klassen 10 / 

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen

16.03.2015 Sportgymnasium Neubrandenburg, Klassen 10 / 

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen

27.04.2015 IGS Neubrandenburg, Klassen 10 / 

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen
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14.2 Veranstaltungen

14.2.1 „Tag der offenen Tür“ im Landtag M-V

Der „Tag der offenen Tür“, der 1993 zum ersten Mal organisiert wurde, hat sich zu einer festen 

Tradition entwickelt. Mit durchschnittlich 20.000 bis 30.000 Besuchern ist er die mit Abstand 

größte und erfolgreichste Aktivität des Landtages im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit. 

Während der 6. Wahlperiode haben traditionell an einem Sonntag im Juni eines jeden Jahres 

„Tage der offenen Tür“ stattgefunden, und zwar am 10.06.2012, am 02.06.2013, am 15.06.2014, 

am 21.06.2015 sowie am 19.06.2016.

An diesen Tagen können die Besucher viele sonst nicht oder nur eingeschränkt zugängliche 

Bereiche kennenlernen. Im Mittelpunkt steht dabei die Begegnung mit dem Landesparla-

ment. Die Sitzungsräume, der Plenarsaal, die Fraktionsräume und die Arbeitsbereiche in den 

Fraktionen stehen offen. Die Abgeordneten gestatten dabei nicht nur einen Blick in ihre Ar-

beitszimmer. Sie laden vor allen zu Diskussionen und zum persönlichen Gespräch ein. Die 

Fachausschüsse stellen ihre Arbeit vor und stehen für Gespräche mit Besuchern zur Verfügung. 

Eine besondere Rolle spielt dabei der Petitionsausschuss, der sich um Eingaben, Vorschläge 

und Beschwerden kümmert. Im Plenarsaal finden Podiumsdiskussionen sowie Schaudebatten 

mit Landesfinalisten des Bundeswettbewerbs „Jugend debattiert“ und Landtagsabgeordne-

ten statt. Auch der Bürgerbeauftragte des Landes und der Landesbeauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit stehen den Besuchern für Gespräche und Anfragen zur Verfügung. 

Zusätzlich zu den vielfältigen Angeboten in den Fraktionen gibt es ein buntes Rahmenpro-

gramm. Auf der Vielfalts-Meile des Demokratie-Bündnisses „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ prä-

sentieren sich Vereine und Verbände der Zivilgesellschaft. Vor dem Schloss und im Schloss-In-

nenhof sorgen die regionalen Hörfunksender NDR, Antenne MV und Ostseewelle Hitradio für 

Information und Unterhaltung.
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14.2.2 Mecklenburg-Vorpommern-Tag

Der Landtag beteiligte sich mit einem eigenen Informationsangebot an den Landesfesten in 

Stralsund vom 29. Juni. bis 1. Juli 2012, in Neustrelitz vom 20.bis 22.Juni 2014 sowie in Güstrow 

vom 8. bis 10. Juli 2016. Im Landtagspavillon konnten sich die Besucherrinnen und Besucher 

über Aufgaben und Arbeitsweise des Landesparlaments informieren. Die Landtagspräsidentin 

und weitere Abgeordnete standen für Gespräche und Diskussionen zur Verfügung. Weitere In-

formations- und Gesprächsmöglichkeiten boten der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

und die Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

14.2.3 Altenparlament

Seit 1999 findet im zweijährigen Turnus im Landtag ein Altenparlament statt. 70 Delegier-

te, entsandt von Seniorenbeiräten, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, Parteien, Kirchen, Ge-

werkschaften, Wirtschaftsverbänden und Bundeswehr aus dem ganzen Land, beraten in den 

Arbeitskreisen die vom Organisationskomitee des Altenparlaments vorbereiteten Leitanträge 

und geben Empfehlungen für den Landtag. Diese werden von allen Teilnehmern in einer ab-

schließenden Debatte diskutiert und schließlich vom Altenparlament beschlossen. Während 

des gesamten Tages sind Abgeordnete der im Landtag vertretenen Fraktionen und Mitarbeiter 

des Sozialministeriums als sachkundige Berater und interessierte Zuhörer dabei. Die Beschlüs-

se des Altenparlaments werden den im Landtag vertretenden Parteien und der Landesregie-

rung zur Stellungnahme vorgelegt. 

In der 6. Wahlperiode wurde diese Veranstaltungsreihe fortgesetzt:

• 8. Altenparlament 20. November 2013 

 „Demografischer Wandel, Wohnformen im Alter und bürgerschaftliches 
Engagement“

• 9. Altenparlament 16. März 2016

 „Wohnen im Alter und Sicherung der sozialen Infrastruktur im ländlichen Raum 
Mecklenburg-Vorpommerns“ 
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14.2.4  Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

Der Landtag führt die zentrale Veranstaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Ge-

denken an die Opfer des Nationalsozialismus durch. Im Zentrum der Gedenkveranstaltung 

steht der Lebensbericht von Zeitzeugen.

• 27. Januar 2012
im Festsaal des Schweriner Schlosses 

mit dem Holocaust-Überlebenden Erich Kary als Gastredner

• 27. Januar 2013
in der Hochschule für Musik und Theater Rostock 

mit der Holocaust-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch als Gastrednerin

• 27. Januar 2014
in der Schweriner Schlosskirche 

mit dem Holocaust-Überlebenden Jack Courant als Gastredner

• 27. Januar 2015
in der Schweriner Schlosskirche 

mit dem Holocaust-Überlebenden Horst Selbiger als Gastredner

• 26. Januar 2016
im Plenarsaal des Schweriner Schlosses 

mit Lizzie Doron, Tochter einer Holocaust-Überlebenden, als Gastrednerin
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14.2.5 Schweriner Schlossgespräche

Um politische Themen jenseits der Tagesaktualität zu diskutieren und Denk- und Handlungs-

anstöße zu geben, führte der Landtag auch in der 6. Wahlperiode die Tradition der Schweri-

ner Schlossgespräche, die der frühere Landtagspräsident Hinrich Kuessner initiiert hatte, fort. 

Namhafte Referenten führen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das jeweilige Thema ein. 

Die sich anschließende Diskussion bietet die Möglichkeit, unmittelbar miteinander ins Ge-

spräch zu kommen.

Tab:  Schlossgespräche während der 6. Wahlperiode

12.09.2012 15. Schlossgespräch

„Ich lebe. Das ist mein Sieg!“ mit der Holocaust-Überlebenden Batsheva 

Dagan aus Israel

07.11.2013 16. Schlossgespräch anlässlich des 75. Jahrestages der Novemberpogrome 

im Jahr 1938

13.12.2013 17. Schlossgespräch

 Buchpräsentation „Sammler, Forscher, Kita-Kinder“ des Journalisten Andreas 

Frost

13.05.2014 18. Schlossgespräch

„Stiften als Bürgerengagement – Chancen und Perspektiven in M-V“

13.04.2016 19. Schlossgespräch

„Erlebnis Welterbe- Kulturtourismus in Welterbestätten“

11.05.2016 20. Schlossgespräch mit dem Landesfrauenrat M-V

„Wir wollen mehr! - Frauen im Schloss“
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14.2.6 Parlamentarische Informationsabende

Zahlreiche landesweit agierende Vereine, Verbände und Interessengruppen nutzten die Mög-

lichkeit, im Rahmen von Parlamentarischen Informationsabenden mit den Abgeordneten des 

Landtages wichtige Themen ihrer Arbeit zu diskutieren und ihre Forderungen an die Politik 

zu artikulieren. Für die Abgeordneten war das eine gute Gelegenheit, sich aus erster Quelle 

über konkrete Probleme zu informieren, aber auch den Stand der parlamentarischen Arbeit zu 

diesen Fragen zu erläutern. 

Während der 6. Wahlperiode führten folgende Vereine und Verbände Parlamentarische Infor-

mationsabende durch:

Ausrichter der während der 6. Wahlperiode durchgeführten Parlamentarischen Abende

Datum Ausrichter

05.03.2013 Ameos AG 

09.04.2013 Wirtschaftsverband Handwerk M-V e. .

16.04.2013 Leibniz-Institute Mecklenburg-Vorpommern

14.05.2013 Bundesverband WindEnergie e.V.

04.06.2013 Universität Rostock

20.08.2013 Dekra und Landesverkehrswacht M-V e.V.

27.08.2013 Volks- und Raiffeisenbanken M-V 

03.09.2013 Landeszooverband MV

08.10.2013 Selbsthilfe M-V e. V.

29.10.2013 Landesmusikrat M-V e. V.

05.11.2013 Ostdeutscher Sparkassenverband

26.11.2013 Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. - Landesgruppe 

Norddeutschland

03.12.2013 Landesverband der freien Berufe M-V e. V.

25.03.2014 Bundesverband WindEnergie e. V.
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Datum Ausrichter

01.04.2014 Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

08.04.2014 Wirtschaftsverband Handwerk M-V e. V.

06.05.2014 Wirtschaftsverband Handwerk M-V e. V.

02.09.2014 Agrarmarketing M-V e. V.

07.10.2014 Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. - Landesgruppe 

Norddeutschland

28.10.2014 Volks- und Raiffeisenbanken M-V 

04.11.2014 Ostdeutscher Sparkassenverband

11.11.2014 IT-Initiative M-V e. V.

25.11.2014 Landesverband der freien Berufe M-V e. V.

02.12.2014 SOS-Kinderdörfer weltweit 

24.02.2015 sky Deutschland GmbH

03.03.2015 Eine-Welt-Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern e. V.

24.03.2015 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. - Landesverband M-V

14.04.2015 Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer

16.06.2015 Universitätsmedizin Rostock

23.06.2015 Bundesverband WindEnergie e. V.

29.09.2015 Wirtschaftsverband Handwerk M-V e. V.

13.10.2015 Ingenieurrat Mecklenburg-Vorpommern

01.12.2015 Landesverband der freien Berufe M-V e. V.

23.02.2016 Bundesverband WindEnergie e. V.

01.03.2016 Pro Natur MV

05.04.2016 Verband Physikalische Therapie - Landesgruppe M-V

24.05.2016 Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.

21.06.2016 Wirtschaftsverband Handwerk M-V e. V.
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14.3 Jugendprojekte

14.3.1 „Jugend im Landtag“ (JiL)

Im Zwei-Jahres-Rhythmus laden der Landtag und der Landesjugendring M-V Jugendliche 

zum Beteiligungsprojekt „Jugend im Landtag“ ein. Das Projekt heißt ganz bewusst nicht Ju-

gendparlament. Denn es sind keine gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Jugendlichen 

in Mecklenburg-Vorpommern, die teilnehmen und – demokratisch legitimiert – Beschlüsse 

fassen. Eingeladen sind politisch interessierte junge Leute – egal, ob sie sich bereits in Ju-

gendverbänden oder -vereinen engagieren, ob sie schon an ähnlichen Veranstaltungen teil-

genommen haben oder zum ersten Mal mitmachen. Rund 100 junge Leute arbeiten vier Tage 

im Schweriner Schloss zusammen, bringen ihre Themen und Ideen mit und diskutieren diese 

kreativ und konstruktiv mit Abgeordneten des Landtages.

Landtag und Landesjugendring M-V bemühen sich mit diesem Projekt um das Schaffen von 

Nähe zwischen Politik und Jugend, wollen politische Bildung befördern und die Wirkungsstät-

te der Landtagsabgeordneten näherbringen.

-  11. bis 15. November 2012 

Veranstaltung unter dem Motto „Bleiben statt blubbern“ mit den Themen:

•  „Jugend macht Schule“ und „Blöd nach der Schule? – JiL hakt nach“

•  „Walk of childhood“

•  „Träumst du noch, oder bleibst du schon?“

•  „Ziviler Ungehorsam“

• „Teller statt Tonne“

Der Bundesausschuss Politische Bildung (bap) hat das Projekt „Jugend im Landtag 2012“ am 

14. Mai 2013 in Berlin mit dem „Preis Politische Bildung“ (2. Platz) ausgezeichnet.
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-  23. bis 26. Juni 2014 

Veranstaltung unter dem Motto „Wir knacken das Schloss“ mit den Themen:

• Migration

•	Aggro Agro?

• Zukunft beginnt heute

• Bildung ist mehr als Schule – Schule ist mehr als Bildung

• Extrem engagiert

-  20. bis 23. Juni 2016 

Veranstaltung unter dem Motto „Land gewinnen“:

• Mobilität: Mobilität und sinnvolle Freizeitbeschäftigung – ein 
Teufelskreislauf! Wie flexibel ist MV?

• Umwelt: Natur und Nachhaltigkeit, Umweltschutz

• Flucht und Migration: Asylpolitik, Integration und Inklusion, Wir und 
Geflüchtete, Integration von Geflüchteten – was kann ich machen, wie 
können wir helfen?

• Gender und Sex: Sex, Drogen, Geschlechter/Gender

• Politische Jugendbeteiligung: Wie kann man sich als Jugendlicher an der 
Politik beteiligen,

• Wählen ab 16, Mehr Jugendbeteiligung an Politik ab 2017!

• Digitale Gerechtigkeit: Wlan Hotspots for free!? Breitbandausbau in MV – 
Gegen digitale Spaltung

Im Ergebnis ihrer Arbeit präsentierten die Teilnehmenden ein Jugendregierungsprogramm, 

das sie mit den Landtagsabgeordneten diskutierten.
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14.3.2 „Jugend fragt nach“

Um den Dialog zwischen Jugend und Landespolitik aufrechtzuerhalten und die Möglichkeit 

zu schaffen, an Ergebnissen der Veranstaltungen „Jugend im Landtag“ weiterzuarbeiten, findet 

seit 2011 jeweils im Jahr zwischen zwei JiL-Veranstaltungen das kleinere Format „Jugend fragt 

nach“ statt. An der Organisation, Planung und Durchführung sind immer engagierte Jugend-

liche beteiligt. Sie setzen maßgeblich die Hauptthemen der Veranstaltung und übernehmen 

eigenständig unterschiedliche Aufgaben vor Ort.

-  26. bis 28.09.2013

Bei dem dreitägigen Beteiligungsprojekt diskutierten rund 40 junge Leute aus ganz Mecklen-

burg-Vorpommern im Schweriner Schloss miteinander und mit den Parlamentariern. Dabei 

ging es um die Themen Schule, Mobilität, Energiepolitik, Willkommenskultur, Rechtsextremis-

mus, Mitbestimmung und die Frage, wie sie mit Politikern im Kontakt bleiben können. Wie 

bei den Vorgängerprojekten arbeiteten die Teilnehmenden hochmotiviert, zielstrebig und mit 

Spaß und freuten sich, dass 15 Abgeordnete von SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN sowie Bildungsminister Mathias Brodkorb und Sozialministerin Manuela Schwesig 

mit ihnen einen ganzen Vormittag lang diskutierten und Vereinbarungen trafen.

-  06. bis 08.07.2015

Im Mittelpunkt der Projekt-Workshops standen die Themen „Schule und Medien“, „Willkom-

menskultur“ und „Jung sein in MV“. Höhepunkte waren die Präsentation der Arbeitsergebnisse 

und Forderungen an die Landespolitik und die Diskussionen dazu mit Abgeordneten aller vier 

demokratischen Landtagsfraktionen.
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14.3.3 Generationenforum

Am 09.07.2015, unmittelbar nach „Jugend fragt nach“, trafen sich Jugendliche bei einem Ge-

nerationendialog mit Vertreterinnen und Vertretern des Altenparlaments. Beide Seiten stellten 

fest, dass es trotz des Altersunterschieds viele gemeinsame Probleme und Forderungen an die 

Landespolitik gibt. Im Mittelpunkt der Diskussionen von Jung und Alt standen die Themenfel-

der Mitwirkung in der Landespolitik, Mobilität, Wohnen, Willkommenskultur und Bildung. Am 

Nachmittag kamen dann Abgeordnete von SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN zu den Gesprächen hinzu, hörten aufmerksam zu und diskutierten mit den Teilnehmern 

Wege zur Weiterarbeit und Umsetzung von Ideen.

14.3.4 Kamingespräch

Das Format wurde durch Teilnehmende des Generationendialogs entwickelt. Es geht um re-

gelmäßige Gesprächsabende jenseits des Schul- und Politikalltags, an einem neutralen Ort, in 

lockerer Atmosphäre. Jugendliche, Senioren und Abgeordneten besprechen und diskutieren 

miteinander ein aktuelles Thema, auf Augenhöhe und ohne Ergebnisdruck. Beim ersten Kami-

nabend am 18. März 2016 ging es um das Thema Flüchtlingspolitik. Und da man auf keinen Fall 

nur über Flüchtlinge reden wollte, waren auch Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan dabei. 

Der Kaminabend wurde finanziell unterstützt von den vier demokratischen Landtags-Fraktio-

nen SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Das Format soll fortgesetzt werden 

und ist zudem Pilotprojekt für ähnliche Formate in den Regionen.



1350 Bericht zur Arbeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode

14.3.5 Jugendbegegnungstage in der Mahn- und Gedenkstätte 
Ravensbrück

Seit 1995 laden der Präsident des Landtages Mecklenburg-Vorpommern und der Präsident 

des Landtages Brandenburg je eine Schulklasse beider Länder zu einer gemeinsamen Begeg-

nungsfahrt in die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück ein. Ziel ist es, die Jugendlichen durch 

die intensive Beschäftigung und Auseinandersetzung mit einem der dunkelsten Kapitel der 

deutschen Geschichte zu sensibilisieren für die grundlegenden Werte unserer Gesellschaft wie 

Demokratie, persönliche Verantwortung eines jeden Einzelnen, Toleranz gegenüber Minder-

heiten, konsequentes Auftreten gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Neofaschismus.

Während des zweitägigen Projektes setzen sich die Jugendlichen auf sehr vielfältige Weise mit 

den Themen Nationalsozialismus und Antifaschismus auseinander. Neben dem unmittelbaren 

Erleben des Lagers stehen Vorträge, Besichtigung der Ausstellungen, Gruppenarbeit zu spe-

ziellen Fragen und auch körperliche Arbeit zur Pflege der Gedenkstätte auf dem Programm. 

Kernstück des Projektes ist die persönliche Begegnung mit der Holocaust-Überlebende Bats-

heva Dagan (Holon, Israel).

Folgende Schulen nahmen in der 6. Wahlperiode an diesem Projekt teil:

-  15./16. April 2013  Friedrich-Franz-Gymnasium Parchim und  

Eldenburg-Gymnasium Lübz

-  26./27. Mai 2014 Fleesensee-Gesamtschule Malchow

-  18./19. Mai 2015  Greifen-Gymnasium Ueckermünde

-  30./31. Mai 2016  1Richard-Wossidlo-Gymnasium Waren (Müritz)
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14.3.6 Landesfinale „Jugend debattiert“

Unter der Schirmherrschaft der Landtagspräsidentin richtet der Landtag alljährlich das Landes-

finale des Bundeswettbewerbs „Jugend debattiert“ aus. Debattiert wird in den beiden Alters-

gruppen I (Klassen 8 - 10) und II (Klassen 11 - 13). Alle 16 Landesfinalisten haben sich bei den 

vorangegangenen Schul- und Regionalausscheiden durchgesetzt und für das Landesfinale 

qualifiziert. Die besten Vier des Landesfinales vertreten das Land Mecklenburg-Vorpommern 

Die besten Vier des Landesfinales vertreten Mecklenburg-Vorpommern beim Bundesfinale in 

Berlin. 

Die Landesfinale fanden während der 6. Wahlperiode statt am 20.März 2012, am 9.April 2013, 

am 24.  April 2014, am 28. April 2015 sowie am 5. April 2016.

Jugend debattiert mit Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 2016

Zum Auftakt der Juniorwahl 2016 debattierten am 12. Juli 2016 im Plenarsaal des Schlosses 

Landessieger des Wettbewerbs „Jugend debattiert“ mit Spitzenkandidaten zur Landtagswahl. 

In jeweils 12-minütigen Rededuellen traten Hannes Michallik von der Werkstattschule Rostock 

und Ministerpräsident Erwin Sellering zum Thema „Sollen die erneuerbaren Energien in Meck-

lenburg-Vorpommern weiter ausgebaut werden?“ sowie Kim Ariane Schmidtchen vom Al-

bert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg und Silke Gajek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zum 

Thema „Soll das Wahlalter zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern auf 16 Jahre ge-

senkt werden?“ gegeneinander an. Im Mittelblock debattierten Gregor Heilborn und Jan-Eric 

Fähnrich die Themen Legalisierung von Cannabis und Personalaufstockung beim Verfassungs-

schutz. Die Schüler vom Schweriner Gymnasium Fridericianum nahmen dabei Positionen von 

CDU bzw. Linken ein. Rund 120 Schülerinnen und Schüler aus M-V verfolgten als Zuschauer 

die spannenden Debatten.
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14.3.7 Jugendgeschichtstag „Zeitenspringer“

Beim jährlichen Projekt „Zeitenspringer“ können sich Jugendliche mit historischen Ereignissen 

ihrer unmittelbaren Umgebung auseinandersetzen und dabei Geschichte konkret und real für 

sich selbst und andere erfahrbar machen. Die interessantesten Projekte werden jährlich im No-

vember am Jugendgeschichtstag im Landtag präsentiert. Schirmherrin dieser Veranstaltung 

ist Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider. Die Jugendgeschichtstage fanden während der 

6.  Wahlperiode statt am 25. November 2011, am 7. November 2012, am 21. November 2013, 

am 20 November 2014 sowie am 27. November 2015

14.3.8 Sternsinger-Empfang im Landtag

1993 initiierte der damalige Landtagspräsident Rainer Prachtl einen Empfang für Sternsin-

ger-Kinder aus ganz Mecklenburg-Vorpommern im Landtagssitz; dem Schweriner Schloss. Es 

sollte ein Dankeschön sein für den großen Einsatz, mit dem die Kinder beim Dreikönigssingen 

zum Jahreswechsel viele Menschen in den Städten und Dörfern erfreuen und Geld für ihre 

notleidenden Altersgenossen in Afrika, Asien und Lateinamerika sammeln. Alljährlich Anfang 

Januar bringen 150 Kinder aus allen teilnehmenden Kirchgemeinden in Mecklenburg-Vor-

pommern mit ihren prächtigen Kostümen und ihrer Fröhlichkeit Leben in die alten Mauern 

des Schweriner Märchenschlosses. Zugleich lernen sie das Schloss als Sitz des Landtages ken-

nen und erhalten beim Treffen mit Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider ersten Einblick in 

Aufgaben und Arbeitsweise des Landtages.

14.3.9 Jugendprojekttage im Landtag M-V:  
„ALLES EGAL oder HAST DU DIE WAHL?“

-  8. Mai 2012 und 11. September 2012:

Jeweils rund 150 Schülerinnen und Schüler aus neun Schulen des Landes arbeiteten in fol-

genden Workshops an den Themen und präsentierten ihre Ergebnisse beim Abschluss-Mee-

ting aller Teilnehmenden:
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• Schweinehund oder Märtyrer? 

Wie kann man Mensch bleiben in einer unmenschlichen Zeit – Gespräch mit der Ho-

locaust-Überlebenden Batsheva Dagan

• Fan oder Chaot?
Diskussion mit HANSA-Vertretern, Fußballfans und Abgeordneten über die Ausschreitun-

gen bei Fußballspielen

• Mobber oder Opfer?
Mobbing in der Schule und im Internet

• Demokrat oder Extremist?
Diskussion mit Abgeordneten zum Thema Demokratie, NPD und Kameradschaften

• Bleiben oder Gehen? 

Diskussion über Ausbildung/Studium und Arbeiten in M-V

• Drops oder Drogen?
Diskussion zum Thema Alkohol, Cannabis und illegale Drogen

• Billig oder Öko?
Konsumkritische Einkaufstour in Schwerin

• Kunst oder Konsum?
Skizzengymnastik und Stencil-Workshop zum Thema „Du hast die Wahl“

14.3.10  „Fragt heute! Jugendliche aus M-V treffen  
 Überlebende des Holocaust“

Am 28. November 2013 trafen Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulen des Lan-

des im Landtag vier Holocaust-Überlebende. Batsheva Dagan, Noah Klieger, Michael Gold-

mann-Gilead und Jacov Tsur, die heute in Israel leben, erzählten den rund 100 Jugendlichen 

ihr Schicksal und beantworteten deren Fragen.
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14.4 Publikationen

14.4.1 Allgemeininformierende Druckerzeugnisse

-  Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Die Verfassung des Landes M-V wurde 1993 im Landtag beschlossen und trat nach einem 

Volksentscheid 1994 in Kraft. Seitdem gab es fünf Verfassungsänderungen. Die Publikation 

enthält die aktuelle Fassung.

-  Verfatung von dat Land Mäkelborg-Vörpommern

„Dat Land steiht för de plattdüütsche Sprak in un bringt ehr Pläg‘ vöran.“ Das steht in Arti-

kel 16 der Landesverfassung – deshalb gibt es dieselbe auch auf plattdüütsch!

-  Handbuch des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

Eine ausführliche Darstellung der Arbeit des Landesparlaments liefert das Amtliche Hand-

buch, das der Landtag Mecklenburg-Vorpommern in der 6. Wahlperiode mit sechs Aufla-

gen herausgegeben hat. In dieser Publikation sind neben den Abgeordnetenbiographien 

die Wahlergebnisse sowie Angaben zu den Fraktionen und Gremien enthalten, womit Auf-

bau, Funktionen und fachliche Zuständigkeiten im Landtag offengelegt werden. Darüber 

hinaus liefert das Amtliche Handbuch den Text der Landesverfassung sowie einen Über-

blick über die Ministerien der Landesregierung.

-  Rechtsgrundlagen 6. Wahlperiode

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Rechtsgrundlagen 6. Wahlperiode 2011-2016
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-  Geschäftsordnung 

Am 4. Oktober 2011 beschloss der Landtag seine Geschäftsordnung für die 6. Wahlperiode. 

Die Geschäftsordnung liegt als Broschüre vor.

-  Faltblatt „Landtag Mecklenburg-Vorpommern“

Das Faltblatt zeigt die Sitzordnung der Abgeordneten im Plenarsaal (mit Porträtfotos) und 

enthält Basisinformationen zu den Wahlergebnissen, zu den Gremien des aktuellen Land-

tages sowie Informationen zu den Angeboten des Bucherdienstes.

-  Wimmelbild für Kinder „Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern“

-  Schloss Schwerin 

Faltblatt zur multifunktionalen Nutzung des Schlosses (deutsch, englisch, französisch, pol-

nisch, russisch)

-  Auf dem Weg zum Weltkulturerbe

Rundgang durch das Residenzensemble Schwerin

-  Sammler, Forscher, Kita-Kinder (Andreas Frost)

Die Nutzung des Schweriner Schlosses 1913 bis 1990
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14.4.2 Dokumentationen

-  „Petitionswesen“

Jährlich gibt der Petitionsausschuss eine Dokumentation zu seiner Arbeit heraus. Kernstück 

der Publikation ist der Tätigkeitsbericht, der umfassend über die Ausschussarbeit und über 

die konkreten Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern an den Landtag informiert. Außer-

dem enthält das Heft Gesetzestexte zum Petitionsrecht, Auszüge aus dem Grundgesetz 

und der Landesverfassung sowie Hinweise zur datenschutzrechtlichen Behandlung von 

Petitionen. Ergänzt werden die Informationen durch einen umfangreichen statistischen 

Teil.

-  Altenparlament 2013 / „Altenparlament 2016

Die Dokumentationen enthalten Eröffnungsgrußworte der Fraktionen, Anträge, Debatte 

und Beschlüsse des 8. Altenparlaments am 20. November 2013 und des 9. Altenparla-

ments am 16. März 2016.

-  Das Engagement des Landtages M-V im EU-Ausschuss der Regionen

Information über die Plenarsitzungen des EU-Ausschusses der Regionen (AdR) im Jahr 

2012 sowie über die Mitwirkung der Vertreter des Landtages M-V im AdR und seinen 

Fachkommissionen

-  Kreisstruktur- und Funktionalreform Mecklenburg-Vorpommern

Band I – Parlamentarisches Verfahren

Band II – Beratungsverlauf des Innenausschusses

-  „Residenzensemble Schwerin – Kulturlandschaft des romantischen Historismus“

Dokumentation des Schweriner Schlossgesprächs am 18. April 2012
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-  „Ich lebe. Das ist mein Sieg!“

Die Publikation dokumentiert das 15. Schweriner Schlossgespräch vom 12. September 

2012, bei dem die Holocaust-Überlebende Batsheva Dagan über ihr Schicksal und ihren 

Einsatz für eine Gesellschaft ohne Hass und Ausgrenzung berichtete.

-  Plädoyer für Föderalismus und Demokratie

Antrittsbesuch des Bundespräsidenten Joachim Gauck und Rede im Landtag Mecklen-

burg-Vorpommern am 28. Mai 2013

-  60. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR

Dokumentation der Gedenkveranstaltung des Landtages am 17. Juni 2013

-  „20 Jahre Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern“

Dokumentation der Festveranstaltung am 12. November 2014

-  „25 Jahre Landtag Mecklenburg-Vorpommern“

Dokumentation der Festveranstaltung am 17. November 2015

-  „Erlebnis Welterbe – Kulturtourismus in Welterbestätten“

Dokumentation des Schweriner Schlossgesprächs am 13. April 2016

- Dokumentationen der Veranstaltungen des Landtages zum Gedenktag  

für die Opfer des Nationalsozialismus
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14.4.3 „LandtagsNachrichten“

Mit seiner Publikation „LandtagsNachrichten“ informiert das Parlament politisch Interessierte 

insbesondere über die gesetzgeberische Arbeit. In der 6. Wahlperiode sind insgesamt 36 Aus-

gaben des Periodikums erschienen. Auf durchschnittlich 24 Seiten werden in dem Blatt die 

Themen der jeweils vorangegangenen Plenartagungen mit Debattenauszügen, Interviews 

oder Berichten widergespiegelt. Darüber hinaus wird die Arbeit der Ausschüsse und Gremien 

des Landtages dargestellt. Eine Fotoseite mit Tagebuchcharakter informiert über wichtige Be-

sucher und Veranstaltungen im Landtag. Zusätzlich enthält jede Ausgabe einen Beitrag über 

Wissenswertes zum Schweriner Schloss („Schlossgeschichten“). Die „LandtagsNachrichten“ 

können kostenlos abonniert werden.

14.5 Internet/YouTube

Seit 1996 ist der Landtag mit einer eigenen Homepage im Internet präsent. Unter der Ad-

resse www.landtag-mv.de können sich Interessenten umfassend über den Landtag von 

Mecklenburg-Vorpommern informieren. Zu Beginn der 6. Wahlperiode fand ein kompletter 

Relaunch statt. 

Folgende Informationen sind abrufbar:

- Ergebnisse der Landtagswahlen

- Sitzverteilung

- Abgeordnete

- Gremien

- Fraktionen 

-  Gesetzliche Grundlagen, wie Landesverfassung, Geschäftsordnung des Landtages, Abge-

ordnetengesetz, Landeswahlgesetz, Petitionsgesetz und Landesdatenschutzgesetz
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-  Parlamentsdokumente (Tagesordnungen der Plenarsitzungen und Ausschusssitzungen, 

Zeitpläne, Beschluss- und Plenarprotokolle, Drucksachen)

- Internationale Zusammenarbeit 

- Veranstaltungen

- Publikationen

- Pressemitteilungen

- Besucherdienst

- Landtagsverwaltung

- Schweriner Schloss / Baugeschehen

Über einen Live-Stream können die Plenarsitzungen am heimischen Computer verfolgt wer-

den. Eine Suchfunktion ermöglicht das schnelle Auffinden von Dokumenten und sonstigen 

Informationen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich in Mailing-Listen eintragen zu lassen und 

auf dieses Weise auf elektronischem Wege aktuelle Informationen zu erhalten.

Seit 2012 veröffentlicht der Landtag auf eigenen YouTube-Kanälen Videos von Veranstaltun-

gen und Projekten des Landtages sowie die komplette Aufzeichnung der Plenarsitzungen.
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14.6  „Landtag vor Ort“

Der Landtag-Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich mit seinem Projekt „Landtag vor Ort“ 

an verschiedenen Veranstaltungen zum Thema Demokratie und Toleranz in Mecklenburg-Vor-

pommern. Den Bürgerinnen und Bürgern wird vor Ort die Möglichkeit geboten, sich über die 

Arbeit des Parlaments zu informieren, mit Abgeordneten ins Gespräch zu kommen und ihre 

Meinungen, Fragen oder auch Anregungen zur Landespolitik zu äußern. Zusätzlich werden auf 

den Veranstaltungen die Bürgerinnen und Bürger zum Mitgestalten und die Wahrnehmung 

ihrer demokratischen Rechte aufgefordert und durch verschiedene Angebote informiert und 

sensibilisiert. 

Weiterhin organisiert der Landtag in Zusammenarbeit mit Akteuren vor Ort Diskussions-

runden, Workshops und kulturelle Projekte, die zu aktiven Teilhabe und Engagement für ein 

weltoffenes, tolerantes, vielfältiges und demokratisches Mecklenburg-Vorpommern anregen 

sollen. Diese Außenaktionen des „Landtag vor Ort“ stehen unter dem Motto der überpartei-

lichen und landesweiten Initiative „WIR. Erfolg braucht Vielfalt.“, zu deren Initiatoren die Land-

tagspräsidentin angehört. Das Bündnis wirbt für breites bürgerschaftliches Engagement und 

eine Bewegung für Demokratie, gegenseitigen Respekt und Toleranz.

An den nachfolgenden Veranstaltungen nahmen zahlreiche Abgeordnete des Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern und Mitarbeiter/innen der Landtagsverwaltung teil.

Ab September 2011

Datum Ort Motto/Thema

10.11.2011 Schwerin Fachtagung RegioVision 

22.11.2011 Strasburg Max Schmeling Film
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2012

Datum Ort Motto/Thema

25.02.2012 Schwerin Aktionstag Schlosspark-Center

08.03.2012 Schwerin „Frauen-Power-Bahn“ mit FSJ´lern

11.03.2012 Güstrow Ehrenamtsmesse

17.03.2012 Schwerin Ehrenamtsmesse

05.04.2012 Bützow Osterfest

01.05.2012 Neubrandenburg Demokratiefest 

Kundgebung des DGB 

01.05.2012 Schwerin Filmkunstfest „WIR-Vielfaltspreis“ für 

„Kriegerin“ von Regisseur David Wnendt

05.05.2012 Usedom Festival „VOICES“

02. bis 3.06.2012 Löcknitz 800-Jahr-Feier

10.06.2012 Schwerin Tag der offenen Tür im Landtag „WIR-MEILE“

16. bis 17.06.2012 Bürgerpark Wismar Wismar 09

23.06.2012 Rostock-Lichtenhagen Kinderfest

29. bis 01.07.2012 Stralsund Mecklenburg-Vorpommer-Tag

05.07.2012 Pasewalk GRÜNDUNGSAVERANSTALTUNG 

AKTIONSBÜNDNIS „Vorpommern: weltoffen, 

demokratisch & bunt!“

02.08.2012 Wittenburg Demokratiefest

11.08.2012 Pasewalk Demokratiefest

18.08.2012 Göhren-Lebbin Golf gegen Rechts

25.08.2012 Schwerin Afrikanisches Sommerfest

15.09.2012 Grevesmühlen Fest der Vielfalt

18.09.2012 Schwerin Parlamentarischer Abend THW und 

Landesfeuerwehrverband

19.09.2012 Schwerin Auszeichnungsveranstaltung 

Landessportbund – MOBIS

23.10.2012 Schwerin Ausstellungseröffnung im Foyer der 

Stadtwerke Schwerin

10.11.2012 Schwerin Fachtagung RegioVision
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2013

Datum Ort Motto/Thema

23.02.2013 Schwerin Aktionstag Schlosspark-Center

02.03.2013 Neubrandenburg Ehrenamtsmesse

14.03.2013 Grevesmühlen Aktionsbündnis: „Grevesmühlen ist bunt!“

26.04.2013 Schwerin Unterstützertreffen

01.05.2013 Waren Demokratiefest

02.05.2013 Schwerin Filmkunstfest „WIR-Vielfaltspreis“ für „Nach 

dem Brand“ 

von Regisseurin Malou Berlin

08.05.2013 Demmin Aktionsbündnis „8.Mai“

25.05.2013 Wismar Demokratiefest

01.06.2013 Torgelow „Der Ball ist BUNT“

02.06.2013 Schwerin Tag der offenen Tür im Landtag „WIR-MEILE“

06.06.2013 Kaninchenwerder NAF „Flüchtling für einen Tag“

15.06.2013 Schwerin Demokratiefest

01.08.2013 Wittenburg Afrikanisches Sommerfest

31.08.2013 Gadebusch Fest der

07.09.2013 Usedom Festival „VOICES“ 

10.09.2013 Schwerin Bilanzveranstaltung des Netzwerkes Arbeit 

für Flüchtlinge

26.10.2013 Greifswald Aktionstag im Elisen Park
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2014

Datum Ort Motto/Thema

06.03.2014 Wismar Hansemesse „Wismar 09“

15.03.2014 Schwerin WIR-Aktionstag Schlosspark-Center 

26.04.2014 Wismar Fest der Demokratie

01.05.2014 Stralsund Laut gegen Rechts

01.05.2014 Greifswald Demokratiefest- Kundgebung des DGB 

03.05.2014 Dodow Demokratiefest

06.05.2014 Schwerin Filmkunstfest „WIR-Vielfaltspreis“ für „Die 

Arier“ von Mo AsumangGo

07.05.2014 Neubrandenburg Vortrag zum Thema: „Europa-Gegner im 

Europäischen Parlament?

Rechtspopulismus in Europa“ der Friedrich-

Ebert-Stiftung

08.05.2014 Demmin Aktionsbündnis „8.Mai“

15.06.2014 Schwerin Tag der offenen Tür im Landtag „WIR-MEILE“

21.06.2014 Neustrelitz MV Tag

28.06.2014 Wolgast „Der Ball ist BUNT“

21.-22.07.2014 Neustrelitz Mecklenburg-Vorpommern-Tag

21.08.2014 Wittenburg Demokratiefest

30.08.2014 Jamel Jamel rockt den Förster

03.-04.09.2014 Berlin Bürgerfest des Bundespräsidenten

22.06.2014 Penzlin Demokratiefest

03.11.2014 Schwerin Jahresempfang AOK Nordost
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2015

Datum Ort Motto/Thema

21.02.2015 Schwerin Aktionstag Schlosspark-Center

26.02.2015 Schwerin RAG Klausurtagung

01.05.2015 Waren Demokratiefest – Kundgebung des DGB

08.05.2015 Demmin Aktionsbündnis „8.Mai“

08.05.2015 Schwerin Filmkunstfest „WIR-Vielfaltspreis“ für „Wir 

sind jung. Wir sind stark“  Burhan Qurbani 

(Regisseur),

30.05.2015 Rampe Ramper Uferfest der Diakonie

06.06.2015 Lübtheen Demokratiefest – „Lindenfest“

21.06.2015 Schwerin Tag der offenen Tür im Landtag „WIR-MEILE“

02.07.2015 Schwerin Sommerfest Landtag/Tombola

28.-29.08.2015 Jamel Jamel rockt den Förster

28.08.2015 Teterow Teterock-Festival

12.09.2015 Anklam „Tag der Vereine – Brücken schlagen“ 

Demokratiefest

03.11.2015 Schwerin Jahresempfang AOK Norost

11.11.2015 Güstrow Unterstützertreffen

30.11.2015 Neubrandenburg Projektages „WarmUp“ - Jugendkultur für 

Demokratie
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2016

Datum Ort Motto/Thema

27.02.2016 Schwerin WIR-Aktionstag  Schlosspark-Center 

01.05.2016 Neubrandenburg Demokratiefest

03.05.2016 Schwerin Filmkunstfest „WIR-Vielfaltspreis“ für „RABBI 

WOLFF“

Regisseurin Britta Wauer 

28.05.2016 Rampe Ramper Uferfest der Diakonie

01.06.2016 Eggesin „Der Ball ist BUNT“

04.06.2016 Greifswald Tag der Akzeptanz (Christopher Street Day)

18.06.2016 Lübtheen Demokratiefest

19.06.2016 Schwerin Tag der offenen Tür im Landtag

25.06.2016 Anklam Demokratiefest „Tag der Vereine“

07.07.2016 Schwerin Sommerfest Landtag/Tombola

09.-10.07.2016 Güstrow MV Tag

01.09.2016 Wittenburg Demokratiefest

10.09.2016 Barth „Der Ball ist BUNT“

14.7 Unterstützung im Rahmen der Flüchtlingshilfe

Im September 2015 wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung 

über die Initiative der Landesregierung im Rahmen der Flüchtlingshilfe in Mecklenburg-Vor-

pommern informiert. Mit der Initiative bat die Landesregierung Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter um ihre Bereitschaft, sich im Rahmen der Flüchtlingshilfe vorübergehend auch anderen 

anspruchsvollen Aufgaben als ihren eigentlichen beruflichen Tätigkeiten zu stellen.
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Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung erklärten ihre Bereit-

schaft, die Initiative zu unterstützen. Beginnend in Schwerin-Süd, mit dem Sortieren von über 

9.000 Hilfspaketen, über die Einrichtung in Stern Buchholz, wo sie gemeinsam mit Angehöri-

gen des Malteser Hilfsdienstes, Flüchtlingen und weiteren Freiwilligen im Welcome-Café, im 

Kindergarten, bei der Sortierung und Ausgabe von Kleidung und beim Erlernen der deutschen 

Sprache behilflich waren.

Zusätzlich wurden zwei Beamte der Landtagsverwaltung an das Innenministerium zur Flücht-

lingshilfe abgeordnet.

Tab.: Einsätze im Rahmen der Flüchtlingshilfe

Datum Ort Einsatz/Tätigkeiten

26.04.2016 Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz - Welcome-Café

- Kindergarten

- Ausgabe von Kleidung

- Deutschunterricht

15.03.2016 Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz - Welcome-Café

- Kindergarten

- Ausgabe von Kleidung

- Deutschunterricht

03.02.2016 Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz - Welcome-Café

- Kindergarten

- Ausgabe von Kleidung

- Deutschunterricht

11.01.2016 Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz - Welcome-Café

- Kindergarten

- Ausgabe von Kleidung

- Deutschunterricht

03.12.2015 Schwerin-Süd Sortieren von Hilfspaketen

04.11.2015 Schwerin-Süd Sortieren von Hilfspaketen
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14.8 Projekt „nicht-egal“

verantwortlich:

Leiter des Referats Demokratische Teilhabe

Verwaltungsangestellter Gerhard Reichert

Von Mitte Juli bis zum 4. September 2016 fand im Vorfeld der Landtagswahl in Schwerin eine 

Kampagne zur Förderung des Politikinteresses und zur Stärkung der Debattenkultur junger 

Menschen statt. Unter der Überschrift „nicht-egal“ hatte die Kampagne das Ziel, junge Men-

schen aus Mecklenburg-Vorpommern für Politik zu interessieren und einen Beitrag zu einer 

besseren Debattenkultur im Netz zu leisten. Dabei waren kontroverse Debatten ausdrücklich 

erwünscht, um zu zeigen, dass verschiedene Standpunkte zu einem Thema möglich sind und 

es nicht die eine absolute Wahrheit in der Politik gibt. 

Kooperationspartner des Projekts „nicht-egal“ waren der Landtag Mecklenburg-Vorpommern, 

die landesweite Initiative „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ und die Beteiligungswerkstatt des Lan-

desjugendrings Mecklenburg-Vorpommern.

Zielgruppe der Kampagne bildeten junge Menschen im Alter von 17-24 Jahren, die durch 

professionelles Marketing in den sozialen Netzwerken angesprochen und auf eine Internet-

seite aufmerksam gemacht werden sollten, wo Diskussionen politischer Themen unter aktiver 

Moderation stattfanden. Zusätzlich waren Abstimmungen möglich, so dass ein Meinungsbild 

entstehen konnte. Mitmachen, Meinungen äußern und abstimmen konnten alle – auch dieje-

nigen, die nicht bei Facebook angemeldet sind.

Über 33.600 Seitenaufrufe von über 13.000 Nutzern waren zu verzeichnen. Auf Facebook löste 

das Projekt „nicht-egal“ ungefähr 48.500 Interaktionen aus – das beinhaltet teilen, liken, kli-

cken oder kommentieren. Die Besucher blieben im Durchschnitt eineinhalb Minuten auf der 

Website. Das deutet darauf hin, dass das Angebot als interessant wahrgenommen wurde. Ins-

gesamt gab es über 520 Kommentare und fast 1000 Stimmabgaben. Abseits der Zahlen kann 

festgehalten werden, dass es mit dem Projekt gelungen ist, teils sehr intensive Diskussionen 

anzustoßen. Zudem ist auch das Ziel erreicht worden, mit einer aktiven Moderation einen 

maßvollen Umgangston zu gewährleisten – und damit eine „Debattenkultur“, die den Namen 

auch verdient. 
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Nach Auswertung der Internetkampagne „Nicht-egal“ wird beraten werden, wie nach der Pi-

lotphase eine Fortführung des Projekts aussehen kann.
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15. Leistungen für Fraktionen und Abgeordnete

verantwortlich:

Leiter des Referates Abgeordnetenentschädigung,

Regierungsdirektor Wolfgang Jung

15.1 Leistungen für Fraktionen

Nach § 54 Abs. 1 des Abgeordnetengesetzes M-V (AbgG M-V) haben die Fraktionen zur Wahr-

nehmung ihrer Aufgaben Anspruch auf Geld- und Sachleistungen aus dem Landeshaushalt. 

Sie erhalten diese Leistungen zur Selbstbewirtschaftung. Die Sachleistungen bestehen im We-

sentlichen aus der Bereitstellung von Büroräumen und aus einer Grundausstattung für jede 

Fraktion. Der Anspruch auf Geldleistungen entsteht mit dem Tag der Konstituierung der Frak-

tion, frühestens jedoch mit Beginn der Wahlperiode. Gemäß § 54 Abs. 3 AbgG M-V setzen sich 

die Geldleistungen zusammen aus:

1.  einem festen Grundbetrag für jede Fraktion,

2.  einem festen Betrag für jedes Mitglied der Fraktion,

3.  einem zusätzlichen Festbetrag für jedes Mitglied bis zum dreifachen der in 

Artikel 25 Absatz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

festgelegten Mindeststärke einer Fraktion (Spezialisierungszuschlag) sowie

4. (bei Oppositionsfraktionen) einem Oppositionszuschlag in Höhe von 

einem Drittel der nach Nummer 3 errechneten Zuwendungen.

Nach den Ausführungsbestimmungen zu § 54 AbgG M-V wird der Personalkostenanteil der 

Zuschüsse in Höhe von 75 v. H. gemäß der Tarifentwicklung der Einkommen der vollzeitbe-

schäftigten Angestellten des Landes Mecklenburg- Vorpommern zeitgleich sinngemäß ange-

passt.
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Für die Fraktionen des 6. Landtags ab dem 4. Oktober 2011 wurden Geldmittel zur Selbstbe-

wirtschaftung bereitgestellt:

-  für das Jahr 2011 in Höhe von  1.581.076 EUR

-  für das Jahr 2012 in Höhe von 5.513.748 EUR

-  für das Jahr 2013 in Höhe von  5.522.750 EUR

-  für das Jahr 2014 in Höhe von  5.671.811 EUR

-  für das Jahr 2015 in Höhe von  5.791.474 EUR

-  und für das Jahr 2016 bis zum 30. 10.2016 in Höhe von 4.890.912 EUR.

15.2 Leistungen an die Abgeordneten 

Alle Abgeordneten erhalten eine monatliche Entschädigung nach Maßgabe der geltenden 

monatlichen Besoldung für einen verheirateten Vorsitzenden Richter am Landgericht (R 2) im 

Alter von 40 Jahren mit 2 Kindern. Dabei bleiben jährliche oder einmalige Sonderzahlungen 

außer Betracht. Mit Beginn der 6. Wahlperiode des Landtages am 04.10.2016 betrugen die 

Entschädigung nach § 6 Abs. 1 AbgG 5.197,86 EUR und die Kostenpauschale nach § 9 Abs. 1 

AbgG 1.236,17 EUR.

Aufgrund von § 28 AbgG wurde nach Maßgabe der Entwicklung der Besoldung der Beamten 

und Richter die Entschädigung und entsprechend der Entwicklung der Lebenshaltungskosten 

aller privaten Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern die Kostenpauschale angepasst,
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-  ab dem 1. Januar 2012 

die Entschädigung nach § 6 Absatz 1 AbgG auf 5.275,84 EUR

die Kostenpauschale nach § 9 Absatz 1 AbgG auf 1.262,13 EUR,

-  ab dem 1. Januar 2013 betrug nach § 28 AbgG

die Entschädigung nach § 6 Absatz 1 AbgG  5.393,10 EUR

die Kostenpauschale nach § 9 Absatz. 1 AbgG 1.294,95 EUR.

-  Mit Wirkung vom 1. Januar 2014 betrug gemäß § 28 AbgG die 

die Entschädigung nach § 6 Absatz 1 AbgG  5.525,97 EUR

die Kostenpauschale nach § 9 Absatz. 1 AbgG 1.315,67 EUR.

-  Ab dem 1. Januar 2015 wurde aufgrund des § 28 AbgG die

die Entschädigung nach § 6 Abs. 1 AbgG auf 5.636,49 EUR

die Kostenpauschale nach § 9 Abs. 1 AbgG auf 1.332,77EUR

festgesetzt.

-  Aufgrund des § 28 AbgG wurde ab dem 1. Januar 2016 die 

die Entschädigung nach § 6 Abs. 1 AbgG auf 5.749,22 EUR

die Kostenpauschale nach § 9 Abs. 1 AbgG auf 1.339,43 EUR

angepasst.
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16.  Ausbildung in der Landtagsverwaltung

verantwortlich:

Leiterin des Referates Personalangelegenheiten und Organisation

Regierungsdirektorin Sabine Winkler

16.1 Berufsausbildung

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres im September 2016 haben bereits 76 junge Leute in 

der Verwaltung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern eine Berufsausbildung abgeschlos-

sen, 8 befinden sich gegenwärtig noch in der Ausbildung.

Allein in der sechsten Wahlperiode (Beginn mit dem Ausbildungsjahr 2012) haben 14 Auszu-

bildende ihre Ausbildung in der Landtagsverwaltung begonnen. Ausgebildet wurde in den 

Berufsfeldern Kauffrau/-mann für Büromanagement (10 Auszubildende) in sämtlichen Struktu-

reinheiten der Verwaltung, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste (1) vorwie-

gend im Bereich der parlamentarischen Informationsdienste, Fachinformatiker (2) im Referat 

für IuK-Technik und Gärtner/in für Garten- und Landschaftsbau (1) im Burggarten im Verbund 

mit einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb. Die ehemaligen Auszubildenden wurden in 

der Regel in befristete, teilweise auch in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse in der Land-

tagsverwaltung übernommen.

16.2 Paktika/Referendariat

Seit 2011 wurden 125 Praktikanten/innen und 4 Referendare/innen innerhalb der Landtags-

verwaltung betreut
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16.3 Freiwilliges Soziales Jahr

Zudem waren seit dem Jahr 2011 in der Verwaltung des Landtages Mecklenburg-Vorpom-

mern 20 junge Leute im Freiwilligen Sozialen Jahr – Demokratie sowie im FSJ – Denkmalpflege 

im Einsatz. Die Freiwilligen im Sozialen Jahr Demokratie waren überwiegend in Sekretariaten 

der parlamentarischen Ausschüsse bzw. beim Pressesprecher des Landtages tätig. Die Frei-

willigen im Sozialen Jahr Denkmalpflege wurden bisher im Referat für Bauangelegenheiten, 

Betriebstechnik und Querschnittsaufgaben eingesetzt. Im Jahr 2016 erfolgt der Einsatz im Be-

reich Veranstaltungen Dritter, Schlossführungen, Welterbe.

16.4  Die Landtagsverwaltung als Ausbildungsstation für 
Studenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, 
Polizei und Rechtspflege (FHöVPR)

Mit Schreiben vom 10. November 2008 hatte die Präsidentin des Landtages gegenüber dem 

Innenminister zugesagt, die Heranbildung eines fachlich qualifizierten Berufsnachwuchses 

für die öffentliche Verwaltung dadurch zu unterstützen, dass ausgewählte interessierte Re-

gierungsinspektoranwärterinnen und -anwärter, die an der FHöVPR Güstrow studieren, im 

Rahmen ihrer berufspraktischen Ausbildung einen Abschnitt in der Abteilung Parlamentarische 

Dienste der Landtagsverwaltung absolvieren. Nachdem im Frühjahr 2009 der erste Anwärter 

diesen Ausbildungsabschnitt erfolgreich durchlaufen hatte, war die Entscheidung getroffen 

worden, diesen künftig in einem vierteljährlichen Turnus weiterzuführen. In diese Aktivitäten 

sind das Sekretariate des Petitionsausschusses (Schwerpunkte: Petitions- und Eingabenbear-

beitung, Aktenvortrag), des Finanzausschusses (Haushaltsgesetzgebung, Überwachung der 

Haushaltsführung, haushaltrelevante Sachverhalte) sowie des Agrarausschusses (allgemeine 

Belange der Ausschussarbeit) involviert, in denen die Anwärterinnen und Anwärter jeweils vier 

Wochen lang mitarbeiten.

Schwerpunkte der Ausbildung sind dabei vor- und nachbereitende Tätigkeiten für die parla-

mentarischen Ausschüsse mit Bezug zu den rechtlichen Grundlagen für die Arbeit des Land-

tages und seiner Gremien (Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Geschäfts-

ordnung des Landtages, Kommunalverfassung, Landeshaushaltsordnung, Petitions- und 
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Bürgerbeauftragtengesetz etc.) sowie zu dem Modulen des Grundlagenstudiums (Staatsrecht 

und Politikwissenschaft, Öffentliches Finanzmanagement, Kommunalrecht und Kommunal-

politik sowie Bau- und Umweltrecht). Die Anwärterinnen und Anwärter werden in alle im 

Rahmen der Ausschussarbeit anfallenden Tätigkeiten (z. B. Erstellung analytischer Protokolle, 

Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen bei Petitionen, Teilnahme an Ausschussberatun-

gen/Dienstberatungen der Verwaltung sowie Wahrnehmung von Außenterminen) integriert. 

Weitere Aufgaben sind die Erstellung von Artikeln für die Publikation LANDTAGSNACHRICH-

TEN sowie von Beiträgen für das Internet-Portal des Landtages und die Erarbeitung von Gruß-

worten/Redeentwürfen.

Während der 6. Wahlperiode haben zwölf Anwärterinnen und Anwärter von der Option eines 

Ausbildungsabschnitts in der Landtagsverwaltung Gebrauch gemacht und diesen mit guten 

und sehr guten Ergebnissen abgeschlossen. Hervorzuheben ist, dass einige Studenten An-

regungen aus diesem Ausbildungsabschnitt aufgreifend das Thema ihrer Bachelorarbeit ge-

wählt haben.
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Landtag Mecklenburg-Vorpommern

SECHSTE
WAHLPERIODE

Zur Arbeit des Landtages
in der 6. Wahlperiode

2011-2016

Am 4. Oktober 2011 traf der Landtag 
von Mecklenburg-Vorpommern der 

6. Wahlperiode zu seiner 
konstituierenden Sitzung zusammen.

Der vorliegende Bericht beschreibt 
die Arbeit des Parlaments bis 

zum Beginn der 7. Wahlperiode 
am 4. Oktober 2016.
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